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üblichen und angemeſſenen. RG, 192

Auch Veräußerungen eines Landwirts an eines

ſeiner Kinder fallen unter die Anordnung. Wenn
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die Diſtriktsverwaltungsbehörde zu entſcheiden .
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DULG. 155
eines fortgeſeßten Vergehens der übermäßigen
Preisſteigerung. RG. 193

Einwirkung des Krieges auf Miet- und Pacht
RS. 18

Wer den Abnehmer ſeiner Ware über deren Wert
verträge bei Schankwirtſchaften .

durch unwahre Angaben zu täuſchen und daraus

Die Verbringung verwundeter Militärperſonen Gewinn zu ziehen ſucht, macht ſich damit nicht
in ein Lazarett iſt Ausübung des militäriſchen

unlauterer Machenſchaften i. S. des § 5 Nr. 3
Hoheitsrechts. Das hat jedoch für den Schas 20. Juni 1915

denserſabanſpruch aus einer dabei einem anderen
Preis IVD. vom ſchuldig. RG . 193

23. März 1916

zugefügten Verleßung nicht unter allen Um- 1. Zur Unterſcheidung der Begriffe ,, Gegenſtände

ſtänden die Unzuläſſigkeit des Rechtswegs zur des täglichen Bedarfs “ i . S. der BRVD. gegen
Folge ; es iſt von Fall zu Fall zu entſcheiden, 23. Juli 1915

ob der urſächliche Zuſammenhang nicht nur
übermäßige Preisſteigerung vom

23. März 1916

äußerlicher Art, ſondern ſo eng iſt, daß eine und „ Lebensmittel“ i . S. der RABek. vom

Städigung in ' usübung des Hoheitsrechts, 24. Juni 1916 über den Handel mit Lebens

nicht nur bei Gelegenheit oder aus Anlaßder und Futtermitteln und zur Befämpfung des
Ausübung angenommen werden kann . RG. 20 Kettenhandels. 2 Vorſäßliche Begehungeiner

ATSIG . 85 Abſ . 1 Nr. 2. Zwangsverſteigerung ſtrafbaren Handlung bei fahrläſſiger Únkenntnis

gegen Kriegsteilnehmer : Die Verſteigerung eines der dadurch verleßten Geſeßesbeſtimmung. RG. 25

zum Geſamtgut einer fortgeſepten Gütergemeins Eine unlautere Machenſchaft i . S. des § 5 Nr. 3

ichaft nach BGB. gehörigen Grundſtücks iſt un- PreisſtVD. vom 23. Juli 1915/23. März 1916

zuläſſig, wenn einer der Abkömmlinge Kriegs kann darin liegen, daß der Erzeuger ſeine

teilnehmer iſt. LG. Frankenthal 159 Ware um den Erzeugerhöchſtpreis an einen

Zu $$ 2, 9 Abſ. 1, § 18 Nr. 2 des Hilfsdienſt- Angeſtellten ſeines Geſchäftes verkauft zur

geſeßes (HDG .) : Holzfällarbeiten für einen Weiterveräußerung an die Händler um einen

Holzhändler als Beichäftigung i . S. des 8 2 höheren , den Verbraucherhöchſtpreis jedoch

HDG . ? Der Begriff des Arbeiters i . S. dieſes
nicht erreichenden Preis . Zur Erfüllung des

Sejetes umfaßt alle Perſonen , die bei einer Tatbeſtandes genügt eine Preisſteigerung für

derin $ 2 bezeichneten Stellen in Erfüllung ihrer
die Händler ohne die Abſicht einer Schädigung

Hilfsdienſtpflicht in irgendeiner Weiſe tätig ſind, der Verbraucher. Die beſonderen Umſtände

dagegen nicht den für eine ſolche Stelle tätigen
des Falles in wirtichaftlicher Hinſicht fönnen

ſelbſtändigen Unternehmer. Zur Abgrenzung
es rechtfertigen, daß ſich der Verkäufer einer

der Begriffe Unternehmer und Arbeiter (Wert Ware, auchwenn er rechtlich als Eigenhändler

oder Dienſtvertrag ? ). Bedeutung eines Irr- anzuſehen iſt, mit einem Gewinn in der Höhe

tums über dieſe Eigenſchaft. § 18 Nr. 2 iſt der einem bloßen Vermittler zuſtehenden Vers
nicht anwendbar, wenn die neue Beſchäftigung gütung begnügen muß. $ . 254

auf Grund eines Werk-, nicht eines Dienſt- Ein Drehſtrommotor als Gegenſtand des Ariegs

vertrags erfolgt . DILG. 90 bedarfs i. S. de8 8 5 Abſ. 1 Nr . 1 Preisſtv2.

Auch fahrläſſige Zuwiderhandlungen gegen das
RG, 286

Hilfødienſtgejep find ſtrafbar. Üeber dasMaß Zum Begriff Lebensmittel . Beſtrafung des Retten

der von dem Arbeitgeber bei der Einſtellung handels mit Kerzen nicht aus NettenbBel. § 11,

eines Arbeiters anzuwendenden Sorgfalt (HDO. ſondern aus PreisſtVO. § 5 Nr. 3. RG. 226

89 Ab . 1, § 18 Nr. 2). ObLG. 258 Zum Begriff des Kettenbandels : Ankauf vom Ein

Auch ein beurlaubter Hilfsdienſtpflichtiger darf fuhrhändler durch einen Großhändler Nicht

ohne Abkehrſchein nicht eingeſtellt werden . jeder Verkauf von einem Großhändler an einen
DbLG . 362 anderen iſt Kettenhandel. RG. 358
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Strafbarkeit eines vor dem Inkrafttreten der

KettenhandelsVD.v. 24. Juni 1916 begangenen

Kettenhandels auf Grund des § 5 Nr. 3

PreisſiVO. vom 23. Juli 1915. Zum Tat

beſtande des Rettenhandels und der übers

mäßigen Preisſteigerung : Erwerb vom Groß

händler durch einen Großhändler wie in

Friedenszeiten; keine Berückjichtigung der mit

dem Rettenhandel verbundenen Berluſtgefahr

bei der Berechnung des übermäßigen Gewinnes;

wieweit ſind Erörterungen über deſſen Höhe

im Urteil geboten ? RS. 117

Unzuläſſige Schlachtungen : was verſteht man

unter Schlachtungen über die Höchſtzahl hinaus

i . S. des § 6 Åbſ. 1 Saß 2 BÄUD. vom

27. März 1916 über Fleiſchverſorgung ? RG. 54

Unzuläſſigkeit des Rechtsweges bei Streitigkeiten

anläßlich der Durchführung der BRVD . über

Fleiſchverſorgung vom 27. März 1916 (RGBI.

199). RS. 218

Auslegung einer während des Krieges erteilten

Ausfuhrbewilligung ; Bedeutung der Perſon

des Abſendersund des Empfängers. RG. 24

Wie iſt in der BRVD. bom 11. Dezember 1916

über die Erſparnis von Brennſtoffen und Be

leuchtungsmitteln (RGBI. S. 1355) der Aus

drud aufzufaſſen : „ Gaſtwirtſchaften . . . . find

zu ſchließen ? Was iſt unter „Dulden von

Gäſten“ i . S. des § 365 StGB. zu verſtehen ?

DOLG. 28

Verfehlung gegen § 12 Nr. 1 BRVD. vom 24. Juni

1916 über den Handel mit Lebens- und Futter

mitteln (RGBI.S.581) ohne ausdrückliche Auf

forderung zu Preisangeboten . KG. 324

Nach welchen Beſtimmungen iſt die unerlaubte

Veräußerungdes einem BäckerzurVerarbeitung
fürſeine Kunden zugewieſenen Mehled ſtrafbar ?

Die Höchſtpreiſe für Brotgetreide gelten nicht

für das daraus gewonnene Mehl (BRVD. vom

29.Juni 1916 über den Verkehr mit Brotges

treide und Mehl aus der Ernte 1916 in der

Faſſung vom 24.Juli 1916 881,7,9, 47, 57, 60
Nr. 2.BRVD. Dom 24. Juli 1916 über Höchſtpr.

für Brotgetreide 88 1,2). RG. 153

Ueber die Portopflicht von Feldpoſtbriefen, die

rein gewerblichen Intereſſen der Abſender oder

der Empfänger dienen ; weſſen Intereſſen ſind

bei einem Brief entſcheidend, den ein Rechts

anwalt für ſeinen Auftraggeber geſchrieben hat ?

Poſt. § 27 Nr. 2, Bayer. VerkM in Bet. vom

1. Auguſt 1914 über Feldpoſtſendungen

Angehörigen des Heeres und der Marine.

DOLG. 123

die gewährte Sicherheit beſtimmt worden iſt,

das Geld berzugeben . RG. 389

Anfechtung eines Mäklervertrages wegen arg

liſtiger Täuſdung. Verluſt des Proviſions

anſpruches bei Verlebung der Treupflicht. ' RG. 148

handelt rechtswidrig, wer den Ehemann durch die

an ſich zuläſſige Drohung mit einem Konkurs

antrag gegen die Frau zu einer Schuldübernahme

beſtimmt ? RS. 187

Gegenüber dem Einwande des Beklagten, daß

für den die Grundlage der Klage bildenden an
ſich nicht formbedürftigen Bertrag die ſchrift

liche Form vereinbart worden ſei, hat der

Kläger den vorbehaltloſen Abſchluß des Vers

trages darzutun. Nötigung des Beklagten zum

Gegenbeweis durch Vorlegung des einen ſolchen

Vorbehalt nicht erkennen laſſenden Schrift

wechſels ? RG. 223

Bu & 132 BGB. und $8 201, 202 SPD . Bu

ſtellung außerprozeſſualer Erklärungen an eine

Perſon, die einem mobilen Truppenteile an

gehört. DLG. Augsburg 92

8 138 Abſ . 2 BOB. iſt anwendbar, auch wenn die

Notlage eines anderen als des Vertragsgegners

ausgebeutet iſt. RG. 284

Nichtigkeit eines Vertrages über fortdauernde

Lieferung der Erzeugniſſe eines Pachtgutes.

BGB. $ 138 Abſ. i . RG. 353

Nichtigkeit einer Proviſionsvereinbarung wegen

Uebermäßigkeit der verſprochenen Proviſion.

BOB. 8 138 Abſ. 1 . RS. 391

Bu § 138 Abſ. 2BGB. 1. Uuch bei der Ueber

laſſung von Waren zum Ladenpreis kann ein

Mißverhältnis zwiſchenLeiſtung und Gegens

leiſtung gegeben ſein . 2. Nichtigkeit der Neus

vornahme eines Geſchäfts oder eines abſtrakten

Schuldverſprechens wegen Wuchers. BGB.

88 141, 780. RG. 386

Iſt ein Bertrag, in dem jemand eine Leiſtung

verſpricht, um deswillen nichtig, weil der in ein
Strafverfahren vermidelte Verſprechende durch

ſeine Leiſtung erreichen wollte, daß der andere
Teil in dieſem Verfahren von ſeinemZeugnig

verweigerungsrechte Gebrauc mage? RG. 115

Zur Frage der Möglichkeit eines Vertragsper

hältniſſes zwiſchen dem Rechtsanwalt und dem

ſeinem Auftraggeber gegenüberſtehenden Ber
tragsteil. RG. 49

Ein einheitliches Rechtsgeſchäft fann auch vorliegen,

wenn äußerlich mehrere Rechtsgeſchäfte ges

Ichloſſen ſind, insbeſondere dann, wenn ein

Tauchvertrag über Grundſtücke der Form nach

in zwei Kaufverträge zerlegt worden iſt. Bei

den einzelnen Teilgeſchäften müſſen dabei nicht

notwendig die nämlichen Perſonen beteiligt ſein ..

Wie wird in einem ſolchen Falle das Rücktritts

recht ausgeübt ? (Š$ 139, 326, 346 ff. BGB.).

RG. 318

$ 182 Abſ. 1 BGB. erfordert eine ausdrüdliche

Erklärung gegenüber dem einen oder anderen

Teil; eine ftilſchweigende Genehmigung durch

Betätigung des Genehmigungswillens genügt
nicht. ObLS. 156

Unterbrechung der Verjährungdurch Erhebung der

Klage, wenn es an einer Prozeßvorausſebung

(z. B. an den Vorausſeßungen nach Art. 2 Bayer.

ÁG. SPO.) gefehlt hat. RG. 189

b ) Recht der Schuldverhältniſie.

1. Allgemeiner Teil .

Verweigerung einer Lieferung wegen Nichtbe

zahlung des Preiſes für die vorausgegangene

Muſterſendung. RS. 250

2. Bürgerliches Recht.

A. Heidsrecht.

a) Allgemeiner Teil.

BGB. & 35 : Unzuläſſige Beeinträchtigung der

Sonderrechte eines Vereinsmitglieds durch eine

die Mitgliedſchaft erſchwerende Aenderung der

Sabung. RG . 355

Der Wert eines „ Auszugsrechte " iſt keine Eigen

ſchaft des Grundſtücts , auf dem es laſtet. RG. 387

Mangelnde Willenseinigung der Parteien oder

Irrtum über den Inhalt der Erklärung ? (BGB.

83 154,119). Zum Begriff Aufwendungen i . S.

des & 670 BGB., beſonders beim Zahlungs

auftrag. Haftung des Auftraggebers aus einem

betrügeriſch erſchlichenen Zahlungsauftrage

gegenüber dem Beauftragten , der von dem

Empfänger des Geldes dnrch Täuſdung über
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BGB. $8 278, 831. Haftung für fremdes Ver

foulden : Haftet der Lagerhalter für die un

wahren Angaben, durch die einer ſeiner Anges

ſtellten einem Dritten, der eingelagerte Waren

beleihen und bis zur Rückzahlung des Darlehns

auf eigene Rechnung im Lager belaſſen will,

über ihren Wert täuſcht und zu einer höheren

Beleihung beſtimmt ? RG. 393

Gegen Treu und Glauben verſtoßende Ausübung

eines vertragsmäßigen Rücktrittsrectes. RG. 355

Ernſtliche und endgültige Erfüllungsverweigerung

als Vorausſeßung für friſtloſenRücktritt vom

Vertrage. Bloße Meinungsverſchiedenheit über

den Vertragsinhalt ungenügend. BGB. & 326 .
RG. 391

Berechnung des abſtrakten Schadens. Gewinns

entgang . Unſittlichkeit. Höchſtpreiſe und über

mäßige Preisſteigerung. SS 249 ff, 252, 138

BGB. 093. Nurnberg 291

Schuldbefreiung und Zahlungsfriſt.

DLG. München 398

Befreiung von der vertragsmäßigen Lieferpflicht

auf Grund einer Vertragsklauſel ohne Rüdſicht

darauf, ob die nach dieſer Klauſel als höhere

Gewalt anzuſehenden Umſtände die Lieferung

tatſächlich unmöglich gemacht haben . RG. 187

Wer Waren verkauft, auf deren Beſchaffung er der

Kriegsverhältniffe toegen nicht ſicher rechnen

kann , fann ſich nicht auf Unmöglichkeit der

Leiſtung berufen . RG. 188

Zur Frage der Formbedürftigkeit von Vollmachten

im jale di 8 $ 313 BGB. Der ſcheinbar Bevolls

mächtigte als Bote. RG. 320

1. Rechtsverhältnis zwiſchen dem Arzte, der auf

Erſuchen der Eltern eines Kindes deſſen Bes

handlung übernommen hat, und dem Stinde.

BGB. § 328. –2. Verpflichtungen des jeder

ärztlichen Vorbildung entbehrenden Unters

nehmers einer zahnärztlichen Anſtalt ; Abgrens

zung der Aufgabe der beſchäftigten Zahntech

nifer und Zahnärzte ; Anforderungen an den

Entlaſtungsbereis nach 8 831 BGB . RG. 385

Darf der Hypothetichuldnerhinterlegen , wenn die

Abtretung der Hypothet ins Grundbuch einges

tragen iſt , der frühere Gläubiger aber noch Uns

ſpruch auf dieſe erhebt ? RS. 190

1

Verpflichtung des Hausbeſißers und Vermieters,

für einen ſicheren Zugang zum Hauſe zu ſorgen.

Unterhaltungspflicht der Gemeinde kein Be

freiungsgrund. RG. 352

Zum Unterſchiede von Miete und Pacht bei

Ueberlaſſung von Räumen zum Betrieb einer

Wirtſchaft. RG. 354

Rückgewähr des Inventars eines Pactautes zum

Schäßungswerte i . S. der $8 587 ff B&B.

Berüdſichtigung der durch den Krieg geſchaffenen

Preislage zugunſten des abgehenden Pächters.

RG. 51

Kündigung eines Pachtverhältniſſes wegen Nichts

erfüllung einer vom Pächter übernommenen

Verpflichtung. Notwendigkeit eines vorgängigen

Hinweiſes darauf, daß der Verpächter auf der
Erfüllung jener Verpflichtung beſtehe. RG. 82

Auftragswidrige Ausführung einer Zahlung. Bes

deutung des vom Beauftragten an den Auftrag

geber gerichteten Erſuchens, die zur Abwendung

des Schadens erforderlichen Maßregeln zu ers

greifen . RG. 252

Eintritt des Dienſtverpflichteten in ein Wetts

bewerbsunternehmen kein Entlaſſungsgrund,

wenn der Dienſtherr ſeinerſeits ſich weigert,

dieVerpflichtungen aus dem Dienſtvertrage zu
erfüllen. RG. 150

Mäklerlohn. Nichtanwendung des § 653 BGB.,

wenn beſtimmte Vergütung für beſtimmte

Leiſtung des Mäklers vereinbart iſt. RG. 117

Beweislaſt im Falle der Behauptung, die verein

barte Proviſion ſei von der Ausführung der

vermittelten Kaufverträge und von der Be

zahlung des Kaufpreiſes abhängig gemacht

worden. RG. 53

Haftung des Mäflers für fahrläſſige Angaben über

Ertrag und Wert eines Grundſtückes . Mitvers

ſchulden des Auftraggebers . RS. 314

Zuläſſigkeit der Alage auf Feſtſtellung des Nicht

beſtebens eines Rechtsverhältniſſes. Wenn die

Polizeibehörde geſchlechtstrante Frauenêper

ſonen in Krankenhäuſern verpflegen läßt, ſo

tann ſie nicht Erjaß der Aufwendungen dafür

von der Ortálrantentaſſe verlangen, der die

Kranken angehörten, ſoferne dieſe der Unters

bringung im Riankenhauſe nicht zugeſtimmt hat.

Das gilt auch dann, wenn die Heilung eine

Behandlung im Strantenhauſe erforderlich machte.

RG. 144

Uebergang der Forderung des Gläubigers gegen

den Hauptſchuldner auf den Bürgen nach § 774

Saß 1 BGB.; Wirkung einer den Uebergang

ausſchließenden oder hinausſchiebenden Verein

barung zwiſchen Gläubiger und Bürgen zu

gunſten des Hauptſchuldners. RG . 18

Solange der Gläubiger dem Montokurrentſchuldner

weder eine Mitteilung über die Abſchließung

del Rontos noch ſonſt eine Kündigung hat zu

gehen laſſen, tann er auch von dem Bürgen

Begleichung derRontokurrentſchuld nicht bean

ſpruchen, mag auch eine Mitteilung an den
Shuldner durchbeſondere Umſtände - wie

ruſſiſche Kriegsgefangenſchaft - außergewöhn =

lich erſchwert ſein . – Daß ſich derBürge nur

für einen Teil der Schuld verbürgt hat, hindert

nicht, daß er die ganze Schuld tilgt; er erwirbt

auch gegen volle Befriedigung des Gläu

bigers – deſſen Forderung in der Höhe der

Bürgſchaftsleiſtung und kann inſoweit auch die

Üebertragung der für die Forderung ſonſt bes

ſtellten Sicherheiten beanſpruchen. BÓB. S$ 267,

774. RG. 384

.

M

2. Einzelne Schuldverhältniſie.

Haftung des Verkäufers eines Anweſens für das

Fehlen derbaupolizeilichen Genehmigung nach

§ 434 BGB. DLG. Nürnberg 59

Argliſtiges Verſchweigen einesMangels kann auch

vorliegen, wenn es der Verkäufer nur für mög

lich hält, daß der Mangel beſteht, und ſeine

Zweifel unterdrüdt oder vorenthält. Daß der

Mäufer ſelbſt einen „ Verdacht“ hegt, ſchließt

in einem ſolchen Falle den Gewährleiſtung

anſpruch nicht aus . RS. 223

Kaufauf Abruf : daß der Käufer die Abrufsfriſt

ungenübt hat verſtreichen laſſen , ſchließt ſeinen

Anſpruch auf Lieferung nicht ohneweiteres aus ;

Verluſt des Anſpruce,wo ſeineGeltendmadung

nach Ablauf der Abrufsfriſt gegen Treu und

Glauben verſtieße. RG. 316

BGB. 88 518,930, 868, 598 : Eine Schenkung tann

zwar nicht dur Einräumung des Mitbeſißes,

aber durch Einräumung des gemeinſchaftlichen

Gebrauches vollzogen werden. RG. 190

Ründigung eines Mietverhältniſſes nach § 542

BGB. Notwendigkeit der Friſtſeßung auch nach
Verurteilung des Vermieters zur Beſeitigung

des Mangels. .149
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Freigabe einer Sicherung für die verbürgte For

derung durch den Gläubiger: Auslegung der

ausdrücklichen oder ſtillſchweigenden Zuſtim

mung des Bürgen hiezu als Verzicht auf die

ihm aus der Freigabe nach § 776 BGB er

wacjende Befreiung. RG. 19

BGB. SS 823, 831,833. Fortdauer der Aufſichts

pflicht eines Fuhrwerkunternehmers auch bei

Einſtellung tauglicher Pferdeund Nuticber.

Maß der anzuwendenden Sorgfalt. RG. 116

Vorausſeßungen der vorbeugenden Unterlaſſunge

klage: Kann eineVereinigung auf die Unters

laſſung von Mitteilungen klagen, durch die ſie

und ihre Mitglieder in ihrem Anſehen b ein

trächtigt und wirtſchaftlich geſchädigt werden ?
RG. 390

Jagdunfall. Vorſichtspflicht des Jägers, insbe

ſondere bei einer Treibjagd. Haftung des

Jägers für die durch ein abgeprallies Schrot

torn verurſachte Körperverleßung . RG. 388

Unfall eines Angeſtellten beim Verlaſſen der Ge

ſchäftsräume. Haftung des Geſchäftsherrn . RG. 84

Unfall eines Schauſpielers in den Theaterräumen .

Haftung des Pächters und Leiters des Theaters.

RG. 254

Haftung des Rechtsanwalts für die Entwerjung

eines dem Willen der Beteiligten nicht ent

ſprechenden, notariell zu beurfundenden Vers

trags. Verjährung . RG. 220

Beratungspflicht des Rechtsanwalts bezüglich der

Erhebung einer mitungewöhnlich hohen Koſten

berbundenen Widerklage. RG. 283

Verteilung der Beweislaſt für die Außnahme in

8 833 Saß 2 BGB. RG. 285

Unfall bei dem Beſteigen eines Poftwagens.

Schadenerſaßpflicht des Poſtbeamten , der den

Wagen lenkt und das Pferd dazu ſtellt. Nein

Anſpruchgegen ihn auf Erſtattung derKur

und Verpfligungstoſten. Entlaſtungsbeweis nach

8833 Saß 2 BGB. Mitwirkendes Verſchulden

des Klägers duro unvorſichtiges Einſteigen und

Vernachläſſigung der Heilung. Iſt ſolches Vers

dulden ſchon in dem Verfahren auf Feſts

ſtellung der Erſabpflicht zu berüd ſichtigen ?

BGB. SS 839, 833, 254. PoſtG . § 11. RG. 357

Rüdgriff des aus der Amt&pflichtverleßung eines

Notars haftenden Staates gegen den Notar oder

ſeine Erben (BGB. $ 839, AG. BGB Art.

60, 61 , NotG . Art. 126 ). Die Rechtskraft des

indemProzeß gegen den Staat gefällten Urteils

erſtreckt ſich auf die tatſächlichenund rechtlichen

Feſtſtellungen nur, ſoweit ſie eine notwendige

Grundlage des früheren Urteils gebildet haben.

$$ 74, 68 ZPD. DOLG. 26

Ratšerteilung durch den Notar . Ileberſeben ſteuer

rechtlicher Folgen. RS. 83

Auszahlung eines Hypothetdarlehens durch den

Notar trok entgegenſtehender Hypothetverhält

niſje. Stilichweigender Verzicht auf Scadenes

erſaßanſprüche. RS. 149

Verlebung der Verpflichtung, für die Löſchung

einer vorgehenden Hypothet zu ſorgen , durch

den Notar. Berechnung des Schadens, wenn

mehrere in der gleichen Weije belaſtete Srund

ftüde in Frage kommen. RG. 113

Abfindung in Kapital neben Zubilligung einer

Hente für die frühere Zeit im Falle des $ 843

BGB. Günſtiger Einfluß auf den Gtſundheits

zuſtand des Verlegten als wichtiger Grund für

die Abfindung RO. 22

Unter welchen Vorausſeßungen kann eine Ver

pfändung eine Leiſtung i. S. des § 817 Sab 2

BGB. ein ? RG. 387

c) Sadenredt.

Vererbung des Beſißes (BGB . $ 857) tritt nicht

nur bei Eigen- und Nußungsbeſiß ein und iſt

auch durch die Unvererblickeit des Rechtes

nicht ausgeſchloſſen , auf dem der Beſiß des

Erblaſſers beruhte. Daß der Beſiß einer Sache

im Eibwig auf eine Mehrheit von Erben über

gegangen iſt, bindert den Eigentümer nicht,

die Klage auf Herausgabe nur gegen den Erben

zu richten, der die tatſächliche Verfügung gewalt

hat. NG. 115

BGB . SS 885, 873. Bedeutung der Eintragungs

bewilligung für die Gültigkeit einer Vormers

kung ; Ungültigkeit einer Auflaſſungsvormerkung

wegen ungenügender Bezeichnung der vonder

Auflaſſung betroffenen Grundſtücke in der Ein

tragungsbewilligung troß einer Einigung der

Beteiligten über die in Frage tommenden

Grundſtücke. RG 52

BGB. SS 909 823 : Scadenerſappflicht wegen eines

Verſtoßes gegen § 904 BUB . Hat der Bauherr

die Arbeiten einer leiſtungsfähigen und bewährten

Unternehmerin übertragen und ihr die jachges

mäßeAusfuhrung und ſorgfältige Ueberwachung

zur Pflicht gemacht. ſo hat er damit in der Regel

jeiner Sorgfalispflicht genügt. RS. 318

BOB S 1001 : Störung des Eigentumsan Grund

ſtüden durch Verunreinigung des Fluſſes, an

dem ſie liegen . Iſt es zuläſig, die Klage hie =

wegen nur gegen einzelne der Betriebsinhaber

zu richten, denen die Verunreinigung zur Laſt

fällt ? Verurteilung des Inhabers eines Be

triebes i . S der $$ 16, 26 Gem . zur Her

ſtellung von Einrichtungen , die die benachtei

liegende Einwirkung zwar nicht ausſchließen,

aber mindern. Faſſung und Vollſtredung eines

ſolchen Urteils . Einfluß der Waſſerverhält:

niſſe des Fluſſes auf das zuläſſige Maß von

Einleitungen. RG. 50

Nach § 1114 BGB. iſt die Belaſtung jedes nicht

in dem Bruchteil eines Miteigentümers bes

ſtehenden Anteils an einem Grundſtück mit

einer Hypothet ausgeſchloſſen . D6LG. 228

BGB. 88 1120, 1121 , 956. Befreiung gefällten

Holzes von der Haftung für die auf dem

Grundſtück laſtende Hypothek. Die Erlaubnis,

das Grundſtück als Lagerplaß für das Holz

zu benüßen, führt nicht zum Erwerb des Eigen

tums mit der Trennung nach $ 956 Ueber

die Möglichkeit des Beſibes an einzelnen ſtehen

den Bäumen. KG. 221

Darlehenshypothet oder Höchſtbetragshypothel ?

Welche Wirkung äußert - insbeſondere im

Konkurs des Schuldners einezwiſchen ihm

und dem Gläubiger getroffene Vereinbarung,

daß eine für ein Darlehen beſtellte Hypothet

zur Sicherung aller Forderungen des Gläu

bigers aus dem Geitäftsvertehr mit dem

Shuldner dienen ſolle ? (BOB. 8 1180 ; KO.

$$ 3 , 69). RG. 251

Belehrungspflicht eines Notars bei Erklärungen,

die Rangverhältniſſe der Hypotheken betreffen.

Erforderniſie wirkſamer Vorrangseinräumung.

KG. 281

d ) Familienrecht.

Dh eine Ehefrau Unterhalt bedarf, iſt nur nach

ihren eigenen Bedüriniſſen, nicht nach denen

des Mannes und der Kinder zu beurteilen. RG. 52

BGB. 88 1333, 1339. Die Hyſterie eine die An

fechtung der Ehe rechtfertigende perſönlide
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Eigenſchaft. Der Lauf der Anfechtungsfriſt

ſeßt Erfenntnis des hyſteriſchen Zuſtandes,

nicht bloß fenntnis der einzelnen Erſcheinungen

voraus, in denen ſich die Hyſterie äußert. RG . 388

Anfechtung der Ehe wegen Fallſucht trop jahres

langen Äusbleibens von Änfällen. RG. 189

Pflicht zur Herſtellung der häuslichen Gemeins

ichaft , wenn derMann kriegsgefangen iſt. RG. 392

Zuſtimmung zum Ehebruch , aus wenn nur mit

der Möglichkeit eines ſolchen gerechnet wird.

RG. 21

BGB. § 1380: Rechtskraftwirkung eines Urteils,

das der Mann über ein zum eingebrachten Gute

der Frau gehöriges Recht erſtritten bat.

BOB. 8 516 : Zum Begriffe der ſog. gemiſchten

Schenkung. RG: 284

BGB. 1421 : Entkräftung des Anſpruchs der

geſchiedenen Frau auf Rüdgewähr des einge

brachten Gutes durch den Nachweiß, daß fie

durch koſtſpielige Lebensführung den ehelichen

Aufwand übermäßig geſteigert habe? RG. 114

BOB. 88 1570, 116. Rann der Gatte, deſſen

Verhalten gegenüber dem anderen Gatten als

Verzeihung verſtanden werden konnte, ſich darauf

berufen, daß ihm der Wille zu verzeihen gefehlt

babe ? RS. 386

Die Herabſebung der Rente des geſchiedenen

Gatten , die nach § 1582Abſ. 2SaB 2BGB.

mit dem Tode des Verpflichteten eintritt , fann

durch Vertrag ausgeſchloſſen werden . Eine

geſebliche Vermutung dafür, daß die Herab=

feßung gewollt ſei, oder eine Auslegungsregel

in dieſem Sinn iſt nicht anzuerkennen. Gründe,

aus denen der Wille gefolgert werden kann, die

Herabſeßung nicht eintreten zu laſſen. RG. 146

1. Behauptungs- und Beweislaſt des Beklagten

und Umfang der richterlichen Fragepflicht

(BPD. § 139) bei der Unterhaltsklage gegen

dengeſchiedenen Mann nach § 1578 Abſ. 1

BGB. 2. Als Stammvermögen der Frau i. S.

des § 1579 A65. 2 BGB. fann auch anderes

als Rapitalvermögen , beſonders auch Hausrat

der Frau in Betracht tommen . RG. 222

Beweis der Vaterſchaft. 023. Augsburg 159

Wann läßt ſich ſagen, daß der Mann die Geburt

eines Kindes erfahren “ hat ? ($ 1594 Abſ. 2
BOB .). RG. 356

Wer dem Vater fein Rind rechtewidrig borent

halten hat, kann ſich gegenüber der Klage auf

Herausgabe nicht darauf berufen , daß er ſpäter

auch der Mutter Aufnahme gewährt hat und
daß damit die Obhut auf dieſe übergegangen ſei .

KG. 357

Begriff des „ Vorenthaltens " i . S. des § 1632

BGB. Widerrechtlichkeit des Vorenthaltens.

RG. 22

Erhöhung des Unterhalts unehelicher Minder

wegen Kriegsteuerung (8 1714 BGB.).

DLG . München 363

1

gleichungspflicht bei Teſtaments -Erbfolge) aus

geſchloſſen, wenn einem Äbkömmling ein Voraus

vermächtnis zugewendet iſt ? Kann die Aus

gleichungspflicht durch mündliche Erklärung des

Erblaſſers beſeitigt werden ? RG. 20

Aufſchiebung der Vermächtnisentrichtung biszum

Tode des Beſchwerten ; gibt ein ſolches Ver

mächtnis ein Klagerecht gegen den Beſchwerten

oder nur gegen deſſen Erben ? Hängt ſeine

Wirkſamkeit davon ab, obder Bedachte den Be:

ſchwerten überlebt ? BOB. 2074, 2177, 2181.
RG. 116

Zur Auslegung der $8 2100, 2269, 2113ff. BOB.

Der § 2269 ſtellt nur den mutmaßlichen Willen

dergemeinſchaftlich leßtwillig verfügenden Gatten

feſt, ohne eine andere Auslegung auszuſchließen.

DbLG, 257

Eine Beſchränkung über denRahmen der $82113ff.

BGB. hinaus , insbeſondere die Beſtimmung,

daß die als Vorerbe eingeſepte Perſon auf die

Verwaltung und Nußnießung beſchränkt ſein

folle, iſt mit der Eigenſchaft eines Vorerben

nicht unvereinbar. Die Paſſivlegitimation des

Vorerben für die Pflichtteilstlage wird durch

die Beſtimmungen des $ 326 3PD . nicht berührt.

BOB. 88 2100, 2303 . RG. 147

Gilt die Auslegungsregel des $ 2173 BGB. auch

für das Vermächtnis der Befreiung voneiner

Schuld ? Die Verneinung ihrer unmittelbaren

Anwendbarkeit ſchließt nicht aus, daß im eins

zelnen Falle wegen ſeiner Beſonderheit die Aus

legung zu dem gleichen Ergebnisführt wie die

Anwendung des § 2173. Ein Befreiungsber

mächtnis fann bienach trop Tilgung der Schuld

als Vermächtnis des Schuldgegenſtandes ſelbſt

dann aufrecht zu erhalten ſein , wenn der Erb

laſſer es ausdrücklich auf das beſchränkt hat,

was bei ſeinem Tode der Bedachte noch ſchuldig

ſein würde. In welcher Höhe iſt in dieſem

Falle der Anſpruch des Bedachten begründet ?

RG. 80

Errichtung eines öffentlichen Teſtaments durch

mündliche Erklärung. Die Beurkundung des
leßten Willens kann nichtdurch Protokollanlagen

erſeßt werden. BGB. $ 2238 . NG. 191

Das Gericht kann bei Geltendmachung einer

Nachlaßiduld den Einwand der Unzuläng

lichkeit des Nachlaſſes auch dann in das Zwangs

vollſtreckungsverfahren verweiſen, wenn die

Klage gegen den Teſtamentsvollſtrecker gerichtet

iſt. RG. 320

Unſinniges Schuldenmachen rechtfertigt nicht ohne

weiteres dieEntziehung des Pflichtteils. BGB.

§ 2333 Nr. 5 , § 2338 . RG. 151

BGB. § 2320 : Wer hat im Verhältnis der Mit

erben zueinander die Pflichtteilslaſt zu tragen,

wenn der Erblaſſer ſeine Frau und drei ſeiner

ſechs Kinder als Erben zu je ' /4 eingeſeßt und

den anderen drei Kindern nur ein Vermächtnis

zugewendet hat ? RG. 188

Der gegenſtändlich beſchränkte Erbſchein.

LG. München II 92

!

e) Erbrecht.

Wenn bei dem Unterhaltsanſpruch der Mutter

gegen den Sohn deſſen Leiſtungsfähigkeit zu

prüfen iſt, ſo ſind auch die Zinſen aus dem

väterlichen Nachlaß zu berüdſichtigen, die der

Teſtamentsvollſtreder kraft leßtwilliger Ver
fügung für den Sohn verwenden darf. RG. 351

Abweichend von der Regel kann die Klage eines

Erben auf Feſtſtellung ſeines Erbrechts unter

Umſtänden gegen den Teſtamentsvollſtrecker

ſtatt gegen die Miterben zu richten ſein . RG. 253

Iſt die Auslegungêregel des 8 2052 BGB. (Aug

f) Einführungs- und übergangsrecht.

Zur Auslegung der $8 62, 111 und 4 öſterr.

alg . BGB, und der Art . 13 und 30 EG. BOB.:

Verehelichung eines geſchiedenen deutſchen Katho
liten bei Lebzeiten ſeiner erſten Fraumit einer

öſterreichiſchen Katholikin. DbLG, 55

Die Frage, ob der Mangel eines gültigen ſchuld

rechtlichen Vertrags dem Erwerbe des Eigentums

entgegenſteht, iſt nach Art. 189 EG. BGB. für
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Pflicht des Handelsmäklere, der einen Verſiches

rungsvertrag vermittelt, zur Mitteilung aller

erheblichen Umſtändean den Verſicherer. Haf

tung für die Erfüllung dieſer Pflicht gegenüber

dem Verſicherten . RS. 146

Unfall eines Handlungsgehilfen. Haftung des.
Dienſtherrn . Beweislaſt. RG. 317

Das Bezugerecht aufneue Attien ſteht dem Eigen

tümer, nicht dem Nußnießer der alten Altien

zu und zwar auch dann , wenn es ſich um

Gratisaktien handelt. DÍLG. 87

:

die Uebergangszeit auf Grund des bisherigen

Rechts zu beurteilen und auch nach gemeinem

Rechte zu verneinen. Ob die dingliche Einigung

wegen Verſtoßes gegen die guten Sitten nad

$138 BGB. nichtigiſt, richtet ſich auch in Fällen,

die unter Art. 189 ES.BGB . fallen, nach dem

Rechte des BGB. Bei dem Verkauf eines An

weſens zum Bordellbetrieb iſt nicht wegen dieſes

Bweds außer dem Grundgeſchäft auch der ding

liche Uebereignungsvertrag ungültig : fein Rüds

forderungsanſpruch des Vertäufers (BGB.8 812

Abſ. 1, § 817 Saß 1, 2 ). RG. 315

Ausſchließung desgeſeblichen Erbrechts des übers

lebenden Gatten durch eine leßtwillige Verfügung

aus der Zeit vor dem 1. Januar 1900 ? Nach

dem früheren pfälziſchen Recht konnten Teſta

mente in der Form von öffentl. Urkunden nur

von 2 Notaren in Gegenwart von 2 Zeugen oder

von 1 Notar in Gegenwart von 4 Zeugener

richtet werden. DLG . 194

EG. BGB Art. 213 : Nacherbſchaft oder fideikom =

miſſariſche Subſtitution ? Befugnifie des Fi

buziars nach bayer. Landrecht. § 52 GBD. iſt

auf den Fallder fideifommiſſariſchen Subſtitution

und des Univerſalfideikommiſſes nach bayer.

Landr. nicht anwendbar. DLG . 324

4. Gewerberecht.

Entſchädigung für die Einwirkung einer polizei

lich genehmigten gewerblichen Anlage (826

Gewo . ) : Die bloße Möglichkeit der ſpäteren

Einſtellung des Betriebs iſt tein Grund dem

Entſchädigungsberechtigten bloß eine Rente ſtatt

einer Kapitalabfindung zuzuſprechen . RG. 81

5. Þaftpflichtrecht.

Betriebsunfall, wenn jemand infolge innerer Un

ſicherheit zu Boden ſtürzt. nachdem er aus der

Straßenbahn ausgeſtiegen iſt ? RG. 218

6. Verſicherungsrecht.

Rückgriffprozeß; Bindung des Gerichts( & $ 901,
907 RVerſo .). DLG. München 158

7

.

B. Landedrecht.

Haftung der Diſtriktsgemeinde bei ordnungswids

rigem Zuſtande der Diſtriktsſtraße. DiſtrRG.

Art. 27 Nr . 4 , StGB . § 367 Nr. 12, BGB.

SS 31 , 89, 276, 823, 831. DLG. München 327

Der in Art. 123 AG. BGB. der Staatalaſſe ein

geräumte Anſpruc auf Sicherungshypothek ſteht

auch den Gemeinden für die örtlichen Beſiß

veränderungsabgaben zu. Der Erſteher eines

im Zwangswege verſteigerten Grundſtüds iſt

berechtigt, ſchon vor der Grundbuchberichtigung

Eintragungsanträge zu ſtellen ; das Grundbuchs

amt hat dieſe entgegenzunehmen und Vorſorge

für den feinerzeitigen Vollzug zu treffen. Das

gleiche gilt von Eintragungsanträgen Dritter,

die gegen den Erſteher gerichtet ſind. DbLG . 88

Die Ausnahme des Art. 3 Gef, vom 9. Mai 1918,

die Familienfideikommiffe betr. , iſt nicht nur auf

Grundſtücke des Fideifommißbefibers anwends

bar, ſondernauf Grundſtücke jedes Eigentümers,

der ein beſtehendesFideikommiß durch ihre Ein=

berleibung vergrößern will. DLG. 288

Beiträge zu einer Entwäſſerungsgenoſſenſchaft

(Art. 124ff. bayer. Waſſer .). OLG.München 230

Lepiwillige Verfügung eines Ehegatten über

ſeinen Unteil an dem Geſamtgute der aus dem

Güterſtande des Windsheimer Rechts überge

" leiteten allgemeinen Gütergemeinſchaft. Ueg.

Art. 62, 67 . RG. 219

3. Handelsrecht.

Eine Firma Mitglied eines Vereins ? Uebers

tragung der Mitgliedſchaft bei Uebertragung

des Geſchäftes ſamt Firma auf einen anderen

Inhaber ? (HGB. $ 17 , BGB. 88 38 , 40 ).

Rechtshandlungen eines Vereins, die die Ans

erkennungder Mitgliedſchaft oder die Aufnahme

als Mitglied enthalten. RG. 252

Wann iſt eine Firma erloſchen ? HGB. 8 31. (Er

löſchen durch Wegfall der wirtſchaftlichen Grunds

lagen des Geſchäfts). Zuziehung eines Sachs

verſtändigen ? (FGG. & 12 ). DOLG. 287

Proviſioneanſpruch des Untermäklers. Abhängig

keit von der Proviſion des Hauptmäklers. RG. 82

7. Gerichtsverfaffung.

DasReichsgericht iſt im Verhältniſſe zum Bayer.

Oberſten Landesgericht nicht „ oberes Gericht"

im Sinne des 8 27 Ab . 1 SUBD . Ein Sericht

kann nicht im ganzen abgelehnt werden. Kann

ein Ablehnungsgeſuch von dem abgelehnten

Richter deshalb zurückgewieſen werden, weildie

Gründe des Geſuchs nicht geeignet ſind, den

Verdacht der Befangenheit zu begründen ?

DÉLG. 196

Bu $$ 180 und 184 GVG. Beitpunkt der Ver

hängung der Ordnungsſtrafe. Üeber das Vers

halten des Verteidigers in der Sißung . Einen

nicht in das Protokoll aufgenommenen Anlaß

zur Verhängung der Ordnungsſtrafe kann das

Beſchwerdegericht nicht berüdſichtigen . D626. 89

Eine Strafſache fann an die bürgerlichen Berichte

nach § 9 Abſ. 2 MSIGO. abgegeben werden,

wenndieZuwiderhandlung gegen dieallgemeinen

Strafgeſeße mit einem militäriſchen Verbrechen

oder Vergehen ſachlich zuſammentrifft. DbLG. 157

Zuſtändigkeit des Gewerbegerichte für Gehalts

klagen von Privatdetektivs ( 3 GewGG .).

DLG. Münden 158

8. Zivilprozeß. Zwangsverſteigerung.

Beſtellung eines gemeinſchaftlichen Gerichts für

das Geſuch um Bewilligung einer Zahlungsfriſt

nach § 4 HypVD. d . 8. Juni 1916 ' bei einer

Gejamthypothet. RS. 19

Streitwert für Beſeitigung der Verzugsfolgen

(8 1 VerzFolgUD .;8 6 BahlFriftVO ) .

DLG. München 260

Zwiſchenurteil über die Frage derParteifähigteit.

Rechtsfähigkeit einer Gewerkſchaft Sothaiſchen

Rechtes, die ihren Siß in einen anderen Bundes

ſtaat verlegt hat. RG. 319

1. Der Streitrichter iſt im allgemeinen nicht befugt,

rechtsgeſtaltenden Amtshandlungen einer ans

deren Behörde z. B. auf dem Gebiete der frei
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Zwangsvollſtreckung aus einem Ratenvergleich.

Der (Gläubiger braucht, wenner die Eintragung

einer Zwangsſicherungshypothek beantragt, dem

Grundbuchamt nicht durch offentliche Urkunden

naczuweiſen, daß zur Zeit des Eintragungs

antrags ſchon der ganze im Ratenvergleich feſt

geſepte Sbuldbetrag zur Zahlung fällig oder

die ganze Schuld nicht durch Zahlung getilgt

jei . $ 29 GBD. LG . München II 29

Erſichtlichmachung einer Pfändung durch An

bringen einer Pfandanzeige an dem Geſtell, in

dem ſich die gepfändeten Sachen befinden.

2 . RG. 114

Begriff des neueingetretenen Eigentümers (8 55

ZVG.). OLG. München 28

RGE 281 PO."S 808*ubj. 2.

1

1

willigen Gerichte barfeit die Gültigkeit abzus

ſprechen : anders, wenn der Handlung eine ſo

weſentliche Vorausſeßung rehit, aß nach der

erkennbaren Abſicht des Geſebes bei ihren Fihlen

der Amtshandlung die Eigenſchaft und die

Wirkung der Ausübung ſaatlicher Befugniſſe

verſagt ſein ſollen . 2. Iſt die Entſcheidung im

Koſtenpunft anfechtbar und mitwelcbem Rechts

mittel, wenn das Gericht des erſten Rechtsgangs

eine Klage deshalb, weil dem angeblichen geſet

lichen Vertreter in Wahrheitdie Vertretungs

macht feble, abgewieſen und ihm perſönlich die

Koſten auferlegt bat ?

Unabivendbarer Zufall i. S. des § 233 3BO.

Rix . 383

1. ZPD. $ 233 : Wiedereinfeßung in den vorigen

Stand gegenüber dem Ablaufe der Kevifiongs

friſt nad erfolgloſer Aufwindung der äußerſten

den Umſtänden nach zu erwartenden Bemü

hungen, einen zur Vertretung bereiten Rechts

anwalt zu finden oder beigeordnet zu erhalten.

2. Die in 8 664Abſ. 1 SPD. beſtimmte Friſt

iſt weder eine Not , noch eine Verjährungs-,

ſondern eine Ausſchlußfriſt. Der Lauf einer

Ausſchlußfriſt tann nach dem Standpunkte des

BGB.S nur in den Fällen gehemmt ſein, wo

das im Gefeß ausdrücklich zugelaſſen iſt. Der

Lauf der Friſt des § 664 Abſ. 1 ZPD. wird

nicht dadurch gehemmt, daß die Partei ohneihr

Verſchulden feinen Vertreter findet. RG. 352

Feſtſtellungeklage. Gegenwärtiges Intereſſe an

der Feſtſtellung eines Rechtsverhältniſſes für

zukünftige Fälle. BPD. 8 256. RG. 79

Findet § 266 3RD. auch auf Recht &befidichups

klagen nach § 1029 BGB. Anwendung ?

16. Straubing 61

Relative Rechtstraft: Stellung des Berufungsge

richts gegenüber einem durch Eidesleiſtung bes

dingten Endurteil, gegen das nur der Gegner

der für eidespflichtig erklärten Partei Berufung

eingelegt hat. NG. 315

Zuſtellung einer Urteilsabſchrift, die im Gegenſaße

zu der vom Gerichtsſchreiber erteilten Äuß

fertigungdenTatbeſtand und die Gründe nicht

enthält (SPO. § 496, EntIVO. § 26 ).

DLG. Augeburg 292

BPD. $697 Abſ.1, $ 505 A61.2, $$ 78, 176. Mem ift

nach Verweiſung des im Mahnverfahren bei dem

Amtsgericht anhängig gemachten Verfahrens an

das Landgericht die Ladung vor dieſes zuzuſtellen,

wenn der Beklagte als Prozeßbevollmächtigten

einen bei dem Landgericht nicht zugelaſſenen An

walt beſtelltund ihn nicht eigens zum Empfang
von Zuſtellungen ermächtigt hat ?

LG. Straubing 292

Ein Urteil iſt nicht idon deshalb aufzuheben,

weil das Gericht ungeachtet der Annahme un

zuläſſiger Klageänderung auch aus einem fachs

lichen Grunde die Alage abgewieſen hat Be

deutungsloſigkeit der leßteren Entſcheidung.

Welche Stellung hat das Reviſionsgericht einem

folchen Urteil gegenüber einzunehmen , wenn es

die Rüge, daß die Klage nicht unzuläſſig ge

ändert ſei , für begründet hält, die Klage aber

aus anderen Gründen keinen Erfolg haben

konnte ? (ZPO. 563), Umfang der Rechts

kraft eines in ſolchem Falle die Reviſion zurüd

weiſenden Urteils. ünter welchen Voraus

feßungen kann jemand ermächtigt werden, die

Forderung eines andern in eigenem Namen

geltend zu machen ? RG. 220

Das Reviſion gericht iſt befugt, die Auslegung

formularmäßiger (,,typiſcher" )Vertragsurkunden

nachzuprüfen. RG. 315

9. Freiwillige Gerichtsbarkeit.

Fürſorgeerziehung.

Rechtshilfe zur Bewirkung von Unterſchriftenzeich

nungen für das Handelsregiſtergericht nach vors

heriger Anmeldung von Äenderungen.

DLG. Nürnberg 158

Beendigung der Vormundſchaft im Falle der Legiti

mation , Fortdauer der nicht aufgehobenen Vors

mundſchaft. Zuſtändigkeit zur Ergänzung vor

mundichaftsgerichtl. Verhandlungen. (&$ 1717,

1719ff ., 1883 BGB.; SS 5 , 12 ff. FGG .)

DLG. Nürnberg 328

Ein beſonderer Fall“ i. S. des Art. 2 Abſ. 3

FEG. liegt dann vor, wennnoch irgend eine

Hoffnung auf Beſſerung beſteht. DLG . 258

Hat ein anderes als das für die Anordnung der

Fürſorgeerziehung zuſtändige Vormundſchafts

gericht die vorläufige Unterbringung nachArt . 7

FEG . verfügt, das zuſtändige Vormundſchafts

gericht aber die Verfügung nach Art. 7 Abſ. 2

Saß 3 aufrecht erhalten , lo tann ſich eine Be

icbwerde nur mehr gegen deſſen Entſcheidung,

nicht gegen die Verfügung jenes zuerſt tätig

gewordenen Gerichts richten. Ein unzuläſſiges

Rechtsmittel kann nicht „eventuell“ ſacolich ge

würdigt werden . ObLB . 154

Ein Beruf& vormund iſt Behörde i. S. des 8 29

Sab 2 FEG . und bedarf auch im Fürſorge

erziehungsverfahren trop der Beſtimmung in

Art. 8 FürſErzG . zur Einlegung der weiteren

Beſchwerde nicht der Zuziehung eines Rechts

anwalts. Q6LG. 194

Bei der Würdigung des Antrag auf Entlaſſung

eines Mürdels aus der Staatsangehörigte it hat

das Vormundſchafısgericht nicht nur das Wohl
des Mündels, ſondern auch das des Staats und

des Reichs zu berückſichtigen. Q6LG. 288

1

1

1

10. Grundbuchweſen.

Daß der ſofortigen Eintragung des Eigentumss

wechſels ein Hindernis entgegenſteht, das noch

behoben werden kann, iſt für das Grundbuch

amt kein (Hrund die Äuflaſſung nicht entgegen
zunehmen. Das Grundbuchamt hat auf Grund

des Art. 12 AG GBD . nur zu prüfen, ob ein
der Vorſdrift des S 313 BG8. entſprechender

Veräußerungsvertrag vorliegt, nicht auch , ob

das darin beurkundete Veräußerungsgeſchäft

Rechtswirkſamkeit erlangt hat oder eiwa nach

träglich wieder aufgehoben worden iſt. DÜLG. 122

11. Gerichtskoſten. Gebühren.

Ermäßigung der Gerichtsgebühren bei Vergleichen

zur Kriegszeit. 8 6 (früher § 4 ) der BRVD.
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gebühr ?

vom 7. Auguſt 1914, 20. Mai 1915 und 8. Juni

1916. DLG. Augsburg 60

Gebühr des Verkehrganwalts. DLG. Augsburg 230

8GebD. $$ 3 , 13 Abſ 3, § 14 A65. 1 Nr. 2. Hat

ein ſtaatlich angeſtellter Lehrer einer fremden

Sprache, der als gerichtlicher Dolmetich zuges

zogen iſt, Anſpruch auf die Sachverſtändigens

DbLG. 325

Sachverſtändigengebühren eines dem Medizinala

komitee angehörigen Univerſitätsprofeſſors.

DLG. 58

Welche Gebühren hat ein Arzt zu beanſpructen,

der, vom Angeklagten als Beuge unmittelbar

geladen, in der Verhandlung auf Antrag des

STA.8 oud als Sachverſtändiger beeidigt worden

iſt ? Wer hat die Gebühren zu zahlen ? Der

Antrag nach 8 219 Abi . 3 SIND. muß in der

Hauptverhandlung geſtellt werden . DOLG. 259

Für die Hypotheklöſchungsbewilligungen von Ges

meinde oder Stiftungsverwaltungen iſt die

Gebühr aus Art. 119 A61.1 KG. mit Art . 61

Abſ. 1 und 24 Abſ. 3 NotGebo. zu entrichten .

DbLG. 120

Der landesrechtlichen Beſteuerung find Rechts

geſchäfte, die mit der Beurkundung eines nach

Tarifnummer 1 A RSG. der Reichsſtempel

ſteuer unterliegenden Geſellſchaftövertrags zu

ſammenhängen , nur dann unterworfen, wenn

fie rechtliche Selbſtändigkeit beſißen, gleichviel

ob ſie in die reichsſtempelpflichtige Urkunde

aufgenommen ſind oder nicht. Wann iſt folche

Selbſtändigkeit gegeben ? DbLG. 361

Zum Begriff des Vermögensverzeichniſſes im

Sinne der Tarifſtelle 25 Abſ . 1 Stemp (3.

Q6LG. 227

Der Stempel nach Tarif-Nr . 34 St. iſt für

einen nach dem 1. Januar 1915 ergangenen

Schiedsſpruch auch dann zu entrichten, wenn

das ſchiedsrichterliche Verfahren vor dieſem

Tag eingeleitet worden iſt. Im Verfahren

nach den Art. 48-50 KG . und 41-43 StG.

iſt nur über die Berechtigung des Anſabes

der Gebühren und Stempel zu entſcheiden.

DLG . 360

Der Umſtand, daß beide Parteien entſchloſſen

waren, handgemein zu werden, ſchließt nicht

aus, daß ſich die eine von ihnen für eine von

ihr verü te Körperverleßung auf Notwehr bes

rufen kann .
RG. 119

Sur Jagd beſtimmte, aber bei der Jagd nicht mit

geführte Sachen können nicht nach § 40 oder

Š 295 StGB. oder Urt. 102 Abſ. 1 AG. SIPO.

eingezogen werden ; die Emziehung nach $ 40

StGB. jeßt ein vorſäßliches vollendetes oder

doch verſuchtes Vergehen voraus. DOLG. 290

Die Einziehung erſtredt ſich, wenn nicht das Gelek

etwas anderes beſtimmt, nur auf die Sache ſelbſt,

niemals auf deren Wert oder die an ihre Stelle

getretene Side (ſog . Surrogat) Abgabe beſchlag

nahmter Pferde durch die Zollbehörde an die

Militärverwaltung tein Verlauf. RG. 151

SIGB. SS 60, 244, 245. Eine Strafe iſt auch in

ſoweit als teilweiſe berbußt anzuſehen , als auf

fie die Unterſuchungshaft angerechnet wurde. 322

StGB. $$ 74, 79; SIPO. & 492. Eine vor

Bildung einer Geſamtſtrafe gnadenweiſe ers

laſſene Einzelſtrafe darf zur Bildung einer Ges

ſamtſtrafe nicht herangezogen werden . DbLG. 228

2. Beſonderer Teil.

Bu 8 136 StGB. Eft ein bayeriſcher Bezirtas

tierarzt befugt, Fleiſch in einer zu ſeinem Bes

zirte gehörigen Gemeinde, für die er als Fleiſ

beldauer nicht aufgeſtellt iſt, zu beſchauen, mit

Rechtswirkſamkeit zu beſchlagnahmen und mit

ſeinem Amtsſiegel zu verſehen ? Fit der bes

bandelnde und alsErgänzungsfleiſchbeſc
hauer

aufgeſtellte Tierarzt ſtrafbar, wenn er ein

folches Siegel entfernt, weil er nur ſich für

berechtigt zur Fleiſchbeſchau und die Beſchlag

nahme nach Lage des Falles nicht für gerrcht

fertigt hält?
DOLG. 229

Der S i93 StGB gewährt auch der Wahrnehmung

fremder Intereſſen Schuß, ſofern ſie den Täter

auch nur mittelbar berühren oder Tatſachen

betreffen, die ihn aus irgendwelchen Gründen

näher angehen ; tommtdie Wahrnehmung ſolcher

Intereſſen in Frage, jo bedarf es, um dieAns

wendbarkeit des 8 193 auszuſchließen, der Feſt

ſtellung, daß der Täter ausſchließlich zu bes

ſtimmten anderen Zweden gehandelt hat. RG. 192

Bur Unterſcheidung zwiſden Aeußerungen, die

„zur Wahrnehmungberechtigter Intereſlen “und

bei Selegenheit“ der Wahrnehmung folder

Intereſſen gemacht ſind; als Aeußerungen der

leßteren Art entbehren des Soußes des § 193

StGB. nur ſolche, die nicht in facilidem Bus

ſammenhang mit der zur Wahrnehmung be

rechtigter Intereſſen getanen Aeußerung ſtehen ,

alſo über beren Rahmen hinausgeben . Beſteht

dieſer Zuſammenbang, ſo kann nur aus der

Form und den begleitenden Umſtänden der

Aeußerung, nicht aus deren Inhalt eine Bes

leidigung bergeleitet werden.
RS. 152

Begriff der politiſchen Störperſchaft (8 197 StGB. ) .

Umfang des § 170 SUPO . OLG . München 291

Tatmehrheit bei gewohnheitsmäßiger Kuppelei ?
RG. 54

Kuppelei : Vorſdubleiſten durch Nichterfüllung der

geleßlichen Pflicht unzüchtiges Treiben zu vers

hindern ; inwieweit beſteht dieſe Pflicht für eine

Mutter und Ebefrau neben der gleichen Pflicht

des Vaters und Mannes ? RG. 323

StGB. $S 242, 243. Zur Abgrenzung von Vor

bereitungshandlungund Anfang der Uusführung

beim Diebſtahl. RG. 193

12. Strafrecht.

A. Neidjdrecht.

a ) Strafgeſebuch.

1. Allgemeiner Teil.

Wonach beſtimmt ſich, welches von zwei Straf

geſeßen das mildere i . S. des § 2 Abſ. 2

SIGB. iſt ? DOLG. 397

Beihilfe und Begünſtigung durch Unterlaſſung

pflichtgemäßen Handelns . RG . 359

StGB . $$ 49, 46. Beihilfe oder ſtrafloſer Vers

ſuc hiezu ?
RG. 227

Wer ſich im Einverſtändnis mit dem Diebe

ſei es auch nicht am Tatort bereit hält,

um ihm nach verübter Tat zur Wegſchaffung

der Beute behilflich zu ſein , leiſtet ihm zur

nicht nach - Begehung der Tat Beiſtand und
-

kann wegen Teilnahme am Diebſtahl beſtraft

werden .
RG. 86

Das untätige Verhalten eines Wächters gegenüber

einem Diebſtahl als Hilfeleiſtung durch die Tat

i. S. des § 49 StGB. RG. 153

Bei der Verurteilung einer Perſon unter 18 Jahren

muß die zur Erkenntnis der Strafbarkeit er

forderliche Einſicht im Urteil ausdrücklich feſt

geſtellt werden . RG. 225
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Hindurchſchlüpfen durch den ſchmalen Spalt unter: | Diebſtahl oder Nahrungsmittelentwendung nach

halb eines Tores als Einſteigen i . S. des § 243 $ 370 Nr.5 StGB. ? Welche Bedeutung kommt

Nr. 2 StGB. RG . 256 der Knappheit, dem durch den Krieg geſteigerten

StGB. 88 242, 48, 259, 73, 74. Tateinheit oder Preis und der kriegewirtſchaftlichen Einteilung

smehrheit bei dem Zuſammentreffen von An- der Vorräte ſowiedem Umſtande zu , daßder

ſtiftung zum Diebſtahl und Hehlerei? RG. 256 Täter den Vorjaß hatte, durch wiederholte Ent

Liegt zwiſchen Anſtiftung zum Diebſtahl und
wendungen ſich Nahrungsmittel in nicht ges

Hehlerei Tateinheitoder mehrheit vor, wenn ringer Menge und von nicht unbedeutendem

der Anſtifterzum Diebſtahl die auf ſeine An
Werte zuzueignen ? RG. 85

ſtiftunggeſtohlenen undnoch andere von dem Die Entwendung von Leder als Uebertretung

ſelben Dieb geſtohlene Gegenſtände als Hebler nach § 370 Nr. 5 StGB. RS. 359

an ſich bringt ? RG. 24

Veräußerung militäreigener Sachen durd Sol b) Nebengeſepe.

daten : welde Feſtſtellungen find notwendig, Bum Begriff des Heeresgefolged (MStGB. 8 155).

um bei dem Erwerber Hehlerei nach § 259 Unzuläſſigkeit der Str Vollſtreckung wegen Nie

StGB. oder eine andere Straftat annehmen derſchlagung des Strafverfahrens, in dem die

zu können? DÁLG. 395 Strafe ausgeſprochen worden iſt (STPD . $ 490).

Seines Vorteils wegen i . S. des § 259 StGB. DLG. 362

handelt auch, wer eine Kundſchaft zu erhalten Die Vorſchrift des § 20 WeinG . – deutliche Bes

ſucht. RG. 394 zeichnung des Weins – bezieht ſich nicht auf

StBG. 8 259 : „Unſichbringen " bei einem Ers ein nachgemachtes Getränk, deſſen Herſtellung
werbe für fremde Rechnung ? RG. 358 unter § 9 WeinG . fält . DOLG. 260

Tateinheit oder smehrheit bei Hehlerei in den Verbotwidrige Bucferung von Wein (89 3 u . 26

verſchiedenen Begehungsformen des 8 259 Abſ. 1 Nr. 1 WeinG .) : inwiefern erleidet der

StGB. ? RG. 55 Grundſat, daß ein Irrtum über die Zuläſſigkeit

StGB. $8 259, 260. Gewohnheitsmäßige Hehlerei : von Zuckerung als Irrtum über das Straf

Berüdſichtigung beſonderer Umſtände, die wie geſeß den Täter nicht vor Strafe ſchüßt, eine

die gegenwärtige Anappheit und Teuerung der Ausnahme durch die auf dieſem Gebiet erlaſſenen

Lebensmittel als Beweggrund für wiederholte Bundesratsverordnungen vom 26. November

hehleriſche Handlungenin Betract tommen 1914, 22. Dezember 1915 und 21. Dezember 1916

können, ohne daß Gewohnheitsmäßigkeit gegeben im Zuſammenhalt mit der BRVD . v. 18. Sa

zu ſein braucht. RG. 225
nuar 1917 über die Verfolgung von Zuwiders

StGB. 88 263, 43. Vermögensbeſchädigung beim
handlungen gegen Vorſchriftenüberwirtſchafts

Areditbetrug . Das bloße Hinausſchieben der
liche Maßnahmen ? RG. 84

Befriedigung eines fälligen Anſpruchs enthält Die Beſtrafung aus § 26 Nr. 1 mit § 9 Abſ. 2

nicht ohne weiteres eine Vermögensbeſchädigung. FleiſchbeſchG . wird nicht dadurch ausgeſchloſſen,

Wie, wenn die in den Vorſaß aufgenommene daß das in Verkehr gebrachte Fleiſch nachträg

und die tatſächlich eingetretene Vermögensbe lich für tauglich zum menſchlichen Genuß er

ſchädigung fich nicht decken ? RG. 286
klärt wird. Die Einziehung des Fleiſches nach

$28 Abſ. 1 FleiſchbeſchG . iſt eine polizeiliche
Die Geldſtrafe nach § 263 Abs. 2 StGB. darf

Maßnahme. Darf das in polizeiliche oder ge
3000 Mart nicht überſteigen. RG. 394

richtliche Verwahrung genommene, der Eins

SIGB. 8 236. Untreue des Darlehensvermittler:
ziehung unterliegende Fleiſch verwertet, darf

durch auftragswidrige Verwertung eines von der Erlös hieraus eingezogen werden ? DbLG. 58

dem Darlehensſucher erhaltenen Blankoakzeptes.

RS. 286
Die Unterlaſſung der Anzeige des Beginns eines

StGB. & 267 oder & 363 ? Fälſchung des Aus
ſtehenden Gewerbes iſt als Zuwiderhandlung

des Unternehmers gegen § 148 Abſ. 1 Nr. 1
dehnungsvermertes auf einem Wandergewerbe
ſchein. RG. 322

Gew . zu beſtrafen ; fie iſt nicht eine Zuwiders

handlung gegen die Vorſchriften über die Er

Die einer Ware eingeprägten Angaben über Her hebung öffentlicher Abgaben und Sefälle. Ein

ſteller und Preis als Ürkunde i . S. des § 267 deswegen vomRentamt auf Grund des Art. 25
StGB. RG. 358 Abf. 2GemStG. erlaſſener Strafbeſcheid iſt un

Bezugicheinfälſchung. RG. 287 zuläſſig ; in einem ſolchen Falle darf das Rentamt

Gewinnſüchtige Abſicht i . S. des 8 268 StGB. als Nebenkläger nicht zugelaſſen werden. Iſt es

bei Verfälſchung von Lebensmittelkarten ?
troßdem zugelaſſen , ſo iſt die von ihm eingelegte

LG . Ansbach 198 Reviſionals unzuläſſig zu verwerfen. StPO.

Schuldfrage bei einer Uebertretung des § 3650
8$ 459 ff., 389 . DOLG. 290

StGB.,verübt durch Fahren mit unbeleuchtetem Die auf photographiſchem Weg in Anſichtskartens

Fuhrwerk in der Dunkelheit. DOLG. 291 form hergeſtellten Abbildungen von Häuſern

Auf die Entwendung von Lebensmittelkarten iſt find Bildwerke i. S. des $$ 44 Abſ.3GewO.

§ 370 Nr. 5 StGB . nicht anwendbar, die An = Das Aufſuchen von Beſtellungen auf ſolche

wendung des 8 248 a StGB. dagegen nicht
Photographien erfordert feinen Wandergewerbe

grundfäßlich ausgeſchloſſen . Eine Entbehrung , ſchein und iſt hauſierſteuerfrei, wennnur Probe

die nicht über dasgegenwärtig durch die Kriegs
bilder mitgeführt werden. Notwendigkeit einer

verhältniſſe geſchaffene und für jedermann vor
Legitimationskarte ? (HauſierſtG. Art. 1 Ziff. 3

geſchriebene Maß von Einſchränkung hinaus Art. 2 Ziff. 1a, GewO. § 44 Abſ. 3, 4 , SS 44a,

geht, iſt an ſich noch keine Noti. S. des § 248 a .
55 , 56 Abſ. 3, § 148 Nr. 5, 6 , 8 149 Nr. 1 ).

Ob es ſich um Gegenſtände von geringem Wert
DHLG. 57

handelte, iſt nicht einſeitig nach dem Werte der zu § 27 Nr. 2 PoſtS ., SS 263, 267, 268 StGB . ,

Karten für den Beſtohlenen, insbeſondere dem $ 2 465.2EG.SOB.: Poſtportohinterziehung :

Papierwerte, ſondern auch darnach zu beur ſofern ſich die Tatbeſtände des allgemeinen

teilen , welchen wirtſchaftlichen Wert ſie für den Strafgeſeßes mit denen des Poſtgeſeßeß nach
Dieb hatten. RG. 359 der regelmäßigen Geſtaltung der Fälle decken,

1

1

1
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ſind nur die Beſtimmungen des Poſtgeſebes den Forſtfrevel zu verhindern. Welche Anfor

als des beſonderen Strafgeſebes anzuwenden. derungen ſind an den Entlaſtungsbeweis des

RG. 118 Seſchäftsgebers nach Art. 69 Ab . 2 FG. zu

Der Umſtand, daß ſich jemand, der Waren auss ſtellen ? 0628. 123

führt, die Ausfuhrbewilligung durch unwahre Verpflichtung zur Bachräumung: Bedeutung einer

Angaben erſchlichen hat, berechtigt an ſich nicht Anordnung der Diſtriktsverwaltungsbehörde
zur Verurteilung wegen unerlaubter Ausfuhr.

Maßgebender Höchſtpreis bei örtlich der die
nach Art. 175 WG. Prüfung einer ſolchen

Anordnung und der Räumungspflicht durch das
dener Feſtſeßung. RG. 119

Gericht ? Bedeutung eines Irrtums über die

Verbotene Ausfuhr : Iſt der ſubjektive Tatbeſtand Verpflichtung zu räumen . Verſchiedener Be

gegeben , wenn der Täter das (nach ſeiner Meis ginn der Verjährung, je nachdem es ſich um

nung für eineWare in ungebrauchtem Zuſtand die Nichterfüllung einer geſeblichen Räumungs
erlaffene Ausfuhrverbot durch fünſtliche An- pflicht oder einer Verpflichtung handelt, die

bringung von übnüßungsſpuren zu umgeben durcheine vom Augenblice geforderte vorſorg
geſucht hat ? RG. 86 liche Maßnahme und für eine beſtimmte Zeit

Zum Begriff der verbotenen Einfuhr. BROD. auferlegt iſt. WG. Art. 48, 74, 88, 100, 105

vom 16. Januar 1917 über die Regelungder
Abſ. 1, 168 ff., 174 , 175 , 206 Abſ. 2 ; StGB.

Einfuhr šs 1, 2 Abſ. 1. V800G. 8 134. Eine § 67. DÉLG. 396

Freiſprechung von der hiewegen erhobenen An

klage wird nicht ſchon durchdas unwiderlegte 13. Strafprozeß.
Vorbringen des Angellagten gerechtfertigt,er

habe dieWare nicht ſelbſt eingeführt, ſondern Unbeeidigte Vernehmung eines Zeugen wegen

in ſeinem Laden von Shmugglern gekauft. Be
Verdachte der Teilnahme (StGB. $ 56 Nr. 3 );

günſtigung durch Ankauf einereingeſchmuggelten
Entſteidung hierüber durch die richterlichen

Ware ? 28. 226 Mitglieder des Schwurgerichts unter Berück

Einſuhrverbot i . S. des 8 134 ZollG. oder bloße
ſichtigung der Möglichkeiten des Geſchworenen

RG. 23ſpruchs.
Einfuhrbeſchränkung ? Einfuhr ausländiſcher

Butter. RG . 23 Begriff des Antragſtellers und Verleßten nach

Vorausjeßungen für die Annahme einer Monter 8 170 8:32. DLG. München 91

bande : der Tatbeſtand des § 134 VZG. kann Entfernung des geſeßlichen Vertreters des Ange

auch in einemFallezu bejahen ſein, wo die aus: klagten aus dem Sibungsſaale während der

zuführenden Gegenſtändenog in der Wohnung Vernehmung des Angeklagten und der Beugen .

des Täters lagerten. DbLG. 326 KG. 53

Zur Annahme der Täterſchaft bei Konterbande StPO. $ 247 Abſ.2: Ein Urteil iſt in der Regel

nach § 134 VG. iſt unmittelbare Beteiligung
aufzuheben, wenn der Eröffnungsbeſchluß nicht

beider Verbringung der Warenüber die Grenze verleſen, ſondern nur ſein Inhalt dem Anges

nicht erforderlich. Monterbande durch Ver
klagten vorgehalten worden iſt. RG. 287

äußerung der Ware diesjeits der Grenze ? Zu StPO. & 243 : Beweišantrag oder Ermittes

DHLG . 362 lungsantrag ? RG. 358

Beim rechtlichen Zuſammentreffen eines Vergehens Ablehnung eines Beweisantrags : Gründe für die

nach § 9 Nr. 1 der BRVO.vom 28. Juni 1917 Ablehnung eines Antrags auf Vernehmung

über den Handel mit Tabakwaren mit Konter- eines Zeugen. RS. 394

bandeiſt für jede Straftateine beſondere Strafe Ablehnung eines Beweisantrags. der die Unmög

auszuſprechen . Ueber die Bedeutung der SS 134 lichkeit der von einem Zeugen bekundeten Wahrs

und 158 V800G. DÉLG. 289 nehmung dartun will. Iſt einſolcher Antrag

1. Richterliches Ermeffen bei Anwendung des $ 155 auf die Befundung einer finnlichen Wahrneh

BB0UG.; Berückſichtigung des mutmaßlichen mung oder die Abgabe eines Gutachtens ges

Wertes der Schmuggelware bei der Bemeſſung
richtet ? Verſchiedene Stellung des Gerichts

der Strafe. 2. Widerſeßlichkeit nach & 161 gegenüber Anträgen auf Vernehmung eines

BBollG. oder Verſtridungebruch i. S. des $ 137 Zeugen über deſjen frühere Wahrnehmungen

StGB . ? RG. 321 undAnträgen auf eine ſonſtwie zu bewirkende

Yufklärung des Sachverhalts. RG. 154

B. Landedrecht. Zu StPO. SS 252, 263. Verwertung der den

Ein Muſiter, der ein ſtehendes Sewerbe betreibt,
ietigen Angaben widerſprechenden Ausiage, die

der frühere Mitangellagte und iebige Zeuge in
bedarf der ortspolizeilichen Erlaubnis nach § 8

Abſ. 2 der Verordnung vom 3. Juli 1868, die
demſelben Verfahren als Angeklagter gemacht

hat.
Schau- und Vorſtellungen betreffend. DHLG. 394

RG. 55

Die für das fortgeſepte Vergehen maßgebenden
StPO. $8 263, 265. Die gleiche Tat kann vor

Grundſäße ſind auf Forſtfrevel nach Art. 88 FG .
liegen, auch wenn der Angeklagte von dem gesa

nicht anwendbar. Die Strafſchärfungen des
fälſchten Wechſel zur Täuſchung einer anderen

Art. 59 Biff. 9 FG. treffen nur den beim Frevel
Perſon als der im Eröffnungsbeſchluſſe bezeich

RG. 192
ſelbſt betroffenen und gewarnten Täter. DbLG. 195

neten Gebrauch gemacht hat .

Zur Bejahung des Strafſchärfungegrundes in
Zu $ 266 Abſ. 3 StPO.: Beantragung der Zus

Art. 59 Ziff. 13. FG . genügt es nicht, mit den
billigung mildernder Umſtände durch Beantra

gung einer Geldſtrafe. RG . 55

Worten des Geſebes die Anhaltspunkte aufzu

führen , die dort für die Abſicht des Frevlers,
Verurteilung auf Grund einer alternativen Feſt=

die Walderzeugniſſe zu veräußern, angegeben
ſtellung. RG. 120

ſind ; vielmehr müſſen die Verhältniſſe des Einzel- Unterzeichnung des Urteils. RG. 359

falls feſtgeſtellt werden , die die Vermutung rechts Umfang des Verbrauchs der Straftlage bei ſog .

fertigen. ObLG. 158
Sammelvergeben : das Berufungsgericht tann

Berechtigung des Reviſionsgerichts die Entitei alle Einzelhandlungen eines folchen Vergehens

dung darüber nachzuprüfen , ob eine für zivil berüdſichtigen , die bor dem ſchöffengerichtlichen

verantwortlich erklärte Perſon imſtande war Urteile liegen, auch wenn ſie von dieſem nicht
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berückſichtigtund inzwiſchen zum Gegenſtand eines teilte Vollmacht ermächtigt auch zur Einlegung

neuen Eröffnungsbeſchluſſes gemachtworden ſind. von Rechtsmitteln . DOLG . 260

zu § 5 Nr. 1 BRVD. vom 23. September 1915 Wird das auf Grund des § 452 StPO . ergangene

zur Fernhaltung unzuverläſſiger Perſonen vom Urteil aufgehoben, ſo hatüber die Koſten der

Handel: Umgebung eines Handelsverbots durch Berufung nicht der Berufungsrichter ſondern

Gründung einer G. m. b. H. DbLG. 325 der Erſtrichter zu entſcheiden. DOLG. 26

Ein am Soluſie der Hauptverhandlung mündlich
Ein rechtskräftiger Beſchluß nach § 492 StPD.

erklärter, aber nicht protokollierter Verzicht auf
darf nicht deshalb wieder aufgehoben werden,

ein Rechtsmittel iſt unwirtſam . DILG. 157
weil vor der Beſchlußfaſſung eine Einzelſtrafe

Wie iſt zu verfahren, wenn der Angeklagte all- gnadenweiſe erlaſſen geweſen iſt; Beſeitigung

gemein, der Amtsanwalt nur im Strafmaß des die Aufhebung ausſprechenden Beſchluſſes

Berufung eingelegt hat und der Angeklagte in durch Antragſtellung nach § 490 StPO. und

der Berufungsverhandlung unentituldigt aus gegebenenfalls durch ſofortige Beſchwerde nach

geblieben iſt ? Darf der Berufungs- oder $ 491 Abſ. 1 und 4 StPO. DELG. 229

Reviſionsrichter freiſprechen, wenn nur im

Strafmaße Berufung eingelegt wurde ? Relative

Rechtskraft des Urteils. DHLG. 27 14. Staatsrecht. Verwaltungsrecht .

Iſt nur im Strafausſpruche Berufung eingelegt,

ſo darf ſich das Berufungêgericht nicht mehr StGB. $ 140 Nr. 3. Kaiſerl . VD vom 3. Auguſt

mit der Notwehr befaſſen und einen Strafs 1914 , betr. die Entlaſſung aus der Reichs- und

minderungsgrund daraus ableiten, daß es dieſe Staatsangehörigkeit und die Rückkehr der

Frage im Gegenſaße zum Schöffengerichte bejaht. Deutſchen im Ausland (RGBI. S. 323) . Zum

DieAnfechtung des Urteils wegen dieſes Ver- Begriff „auswandern “ : der Erwerb einer aus

i ſtoßes iſt durch$ 380 StPO. nicht ausgeſchloſſen. ländiſchen Staatsangehörigkeit hat die Bedeu

OLG . 195 tung eines Beweisgrundes für den Willen,

Wird wegen der Höhe der Strafe Berufung ein- dauernd im Auslande zu bleiben, ſchließt aber

gelegt, fo hat das Berufungsgericht feſtzuſtellen, nicht aus, daß der Erwerber ſchon vorher durch

ob mit dem Rechtsmittel auch eine in dem an
eine andere Betätigung dieſes Willens das

gefochtenen Urteil ausgeſprochene als Ver
Tatbeſtandsmerkmal des Auswanderns erfüllt

mögensſtrafe zu erachtende Verfallerklärung
hat. RG, 256

oder Einziehung angefochten werden wollte Vermögensrechtliche Anſprüche ſind nicht icon

(StPO. $ 357 Áb.1, 8 359 ). Zur Einziehung deshalb von der Verfolgung vor Gericht aus
des aus einer unerlaubten Schlachtung gervons geſchloſſen , weil ſie auf öffentlichrechtlicher

nenen Fleiſches ſind die Gerichte nichtzuſtändig. Grundlage beruhen . Unzuſtändigkeit der Ver

BRVÖ. vom 27. März 1916 über Fleiſchber- waltungsbehörden (Unzulaliigkeit des auflicht

ſorgung (RGBI. S. 199) § 6 Abſ. 1 Saß 3, liden Verfahrens wie des Verwaltungsrechts

Bef des StM. des Innern vom 29. April 1916 weas) bei Geltendmachung des durch den An

(StAnz. Nr. 100 a) Ziff. III Nr. 4, BRVD. ſtellungsvertrag geregelten Gehaltsanſpruchs

bom 22. März 1917, einige die Kriegsverord eines berufsmäßigen Gemeindebeamten . Jſt es
nungen ergänzende Vorſchriften über Einziehung von Belo daß den Anlaß zu dem Streit

undüber Veräußerung beſchlagnahmterGegens über den Gehaltsanſpruch ein Dienſtſtrafvers

ſtände betr. (RGBI. S. 255) Art . II . DÉLG. 122 fahren gebildet hat ? VSH . 124

Reviſionseinlegung durch ein nicht unterzeichnetes Anſprüche wegen ungerechtfertigter Einſtellung in

Schriftſtück ? durch eine nur unterſtempelte Er das Heer (SS 41 , 42 MannichVG.).

klärung ? RG. 323 DLG. München 197

Damit allein , daß der Verteidiger oder ein Rechts- Ruhegehaltsanſprüche eines zur Dienſtentlaſſung

anwalt ſeinen Namen unter die Reviſionsſchrift verurteilten Gemeindebeamten . Gem BG .Art . 26

des Angeklagten jeßt, iſt der Formvorſchrift des Abſ. 1, rrh . Gemo. Art. 167 Abſ. 1 , BG.

$ 385 Ábſ. 2 StPD . nicht genügt. RG. 23 Art. 110 . VGH. 398

Der Geburtstag des Königs iſt in Bayern kein Die im 6. Abſchnitt des hayer. VG. geregelte

allgemeiner Feiertag . Ein Irrtum des Ver Unfalfürſorge erſtreckt ſich nicht auf Beamte

teidigers hierüber iſt kein Grund für die der bayer. Eiſenbahnverwaltung, die von dieſer

Wiedereinießung in den vorigen Stand. Iſt der Heeresverwaltung zur Verfügung geſtellt

der Verteidiger zum Empfangvon Zuſtellungen worden und im Betriebe der Feldeiſenbahnen

ermächtigt, ſo läuft die Friſt für die Reviſions verunglüdt ſind. DOLG. 25

begründung von der Zuſtellung an ihn, nicht Gehaltsanſpruch eines zum Militärdienſt einbes

von der ſpäteren Zuſtellung an den Angeklagten rufenen Gemeindebeamten Begründung der

an. Eine irrige Meinung des Verteidigers Eigenſchaft als Gemeindebeamter. Anſtellung

hierüber rechtfertigt die Wiedereinſeßung in durch einen anderen (Gemeindebeamten ? Welche
den vorigen Stand auch dann nicht, wenn er Bedeutung kommt der Verpflichtung als Bes

in dieſer Hinſicht bei der Zuſtellung amtlich amter zu ? (RMIG. $ 66, rechtsrh. Gem .

falſch belehrt worden iſt. RG. 224
Art. 129 Abſ. 4 , Art. 132 Abſ. 1, 141 Abſ . 1

Die von dem Privatfläger einem Rechtsanwalt und 3, GemBG. Art. 6 , 23, BG. Art. 23).

für die Beleidigungsſache im allgemeinen ers VGH. 363

D. Gefeßgebung und Verwaltung.

1. Bürgerliches Recht. Bewilligung von Zahlungsfriſten an Kriegsteils

Zum Schuße der Mieter.
nehmer verbündeter Staaten.

365
Verfügungsbeſchränkungen zum Beſten der deut

Kriegswirtſchaft und Gläubigerſicherheit. 162 îchen Schiffahrt.
94

Eine neue Bekanntmachung über die Verjährungs- Ueber die Vorlegungsfriſt bei Zins-, Renten- und

friſten 31 Gewinnanteilſcheinen .

95

161
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1

Der Verkehr mit landwirtſchaftlichen Grundſtücken . 128

Die Veräußerung von Aktien oder ſonſtigen Ge

ſchäftsanteilen von Kolonialunternehmungen ins
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Huhegeldanſprüchen. 30
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ſtüden. (RGBI. S. 233). 63
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61 , 92, 126, 160, 198 , 260 , 329, 399

5. Staatsrecht
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mögens. 293

6. Finanzweſen.
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7. Völterrecht.
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Bauherr , Haftung 319

Baupolizei 342

Bauvereinigungen , gemeinnüßige
172

Unfallfürſor
ge 25

Beamte, Verpflichtung

- f. a . Gemeindebeamte

Bedingtes Endurteil 315

Beeidigung des Mitbeſchuldigten

Begnadigung bei Geſamtſtrafe 229

Begriffsjurisprudenz
297 , 333

Begünſtigung 359

Beihilfe , Tatbeſtand 86 , 153, 227, 359

Beleidigung , Tatbeſtand 152

Bereicherung, ungerechtfertigte 35 , 243, 315

Berufsvormund als Behörde 194

Berufung, Wirkung im Zivilprozeß 138

gegen bedingtes Endurteil 315

im Strafmaß 27 , 122, 195

bei Ausbleiben des Angeklagten nach Ein

ſpruch 16, 26

Beſch werde gegen den Zuſchlag 217

im Verfahren der Fürſorgeerziehung 154 , 194

Befit , Schus 61

Vererbung
115

Befißveränderungsabgabe 88

Beſtandteil, Trennung 221

Betriebsinhaber , þaftung für Steuerſtrafen 304

Detrieb &unfall, Begriff 218

Betrug , beim Grundſtücstauf 240

Tatbeſtand 286, 306

Beweisantrag, Ablehnung 154, 358, 394

Beweis I a ft bei Tierhalterhaftung 285 , 317

Begirlstierarzt , Beſchlagnahmerecht 229

Bezugsſchein , Fälſchung 287

Bierbereitung 304

Bildwerk, Begriff 57

Binnendiffe, Veräußerung 94

Blantoalaept , vertragswidrige Verwertung 286

Bordellverlauf 315

Bote , Begriff
320

Branntweinmonopol 303

Brennereibeſißer , Haftung
304

Briefe , unverſchloſſene 7

Brotgetreide, Höchſtpreiſe 153

Bruchteil eines Grundſtüds, Belaſtung 228

Buchungsfreie Grundſtü đe 294

Bürge, Anſprüche gegen den Hauptſchuldner 18, 384

- Berzicht auf Sicherheit 19

Buße im Strafbefehl
373

Butter, Einfuhr
23

Berlauf 257

1

A.

Abfindung bei Eigentumsſtörung 81

bei Unfällen 22

- bei Berſorgungsanſprüchen 273

Abhilfegeſuch bei Anſprüchen gegen den

Staat 65 , 214

Abkehrſchein Hilfsdienſtpflichtiger 362

Abtömmlinge, Abſchichtung 13

Ablehnung des Richters 196

Abruf beim Kauf 316

Abtretung der Hypothet 190, 241

Adel f. Familienfideilommiffe

Attien , Bezugsrecht 87

- Einzahlung 185

Altiengeſel
lfdhaft

, Rechtsnatur 99

Amtsunterſchlag ung 306

Anerlennung von Urteilen im Ausland 74

Anfechtung wegen Argliſt 148 , 235

der Ehe 189, 388

der Baterſchaft 356

Angellagter , Bernehmung 53

Angeſtellte, Entlaſſung

Haftung für A. 116, 385

ünfall 84 , 317

Anlage, gewerbliche 81

Anfidtstarten , Beſtellung 57

Anſtaltsbehandlung Geſchlechtsfranfer 144

Anſtellung von Gemeindebeamten 363

Antragſteller, Begriff nach § 170 StPO . 91

Anzeige von Gewerben 290

Arbeiter , Begriff 90

Arbeitsdienſt , militäriſcher 332

Argliſt, Anfechtung wegen A. 148, 235

Einrede der 35

Armen recht, Bewilligung 75

Umfang

Arzt , Haftung für Behandlung 385

Zeugengebühren 258

Auflaffung , Prüfung der Vorausſegungen 122

- Bormertung des Anſpruchs 52, 240

Auftrag , Ueberſchreitung 252

A ufwendungen des anfechtenden Käufers 237

beim Auftrag 389

Ausfuhrbewilligung 24

Ausfuhrverbot 86 , 118

A usgleichung unter Abtömmlingen 20

A usland , Zuſtellung 279

Auslander , Fürſorgeerziehung 111

A uglegung von Verträgen durch das Hevi

fionsgericht 315

Aus olubfrift 352

Auswandern , Begriff 256

A u sugerecht 387

1

383

.

.

B.

Både , Jagdrecht

Bach rå umung

Baugelände, Begriff

Diebſtahl, Anſtiftung
24

Beihilfe 86 , 153

Tatbeſtand 85

Verſuch 193

Dienſtentlaſſung von Gemeindebeamten 398

Dienſtvertrag , Kündigung
150

246

396

171
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Diſtrittsſtraße, Unterhaltung

Dolmetſcher, Gebühren

Drehſtrommotor

Drohung, rechtswidrige

Drudiacen , Berſendung

327

325

286

187

7

Früchte, Erſatz bei Anfechtung

Fuhrwert , Deleuchtung

Fuhrwertsunternehmer, Haftung

Fürſorgeerziehung von Wusländern

Beſchwerde

Gilfsdienſtpflichtiger

vorläufige Unterbringung

Vertretung des Minderjährigen
Borausſegungen

Futtermittel, Angebot

242

291

116

111

154, 194

45 , 78

54

102

258

324

-

-

.

.

-

Ghe , Anfechtung 189, 388

Ehebruch , Zuſtimmung 21

Ehefrau , Anſpruch auf eingebrachtes Gut 114

Unterhaltsanſpruch 52, 222

Anteil am Geſamtgut 219

Erbrecht 194

Ehegatten , Pflicht jur häuslichen Gemeinſchaft 392

Eigeniago 245

Erzeugerhöchſtpreis 255

Eigentum , Störung 50, 61, 81

Eintragung des Wechſels 122

Eigentümer, neu eingetretener in der Zw. 28

Einfuhrverbot 23, 225

Eingebrachte 8 Gut , Rüdgewähr 114

- Rechtskraft des Urteils darüber 284

Einlaſſungsfriſt 351

Einrede, prozeßhindernde 140

Einſicht der Strafbarkeit 225

Einipruch gegen Strafbefehl 16

- gegen Verſäumnisurteil 140

Einſteigen , Begriff 256

Eintragung , unwirkſame 143

Eintragungsbewilligung, Bedeutung 52

Einziehung , Berufung gegen E. 122

von Fleiſch 58

nach der VО. gegen Preistreiberei 183

Umfang 151

Vorausſeßungen 290

Eiſenbahngüter, unanbringliche 109

Enteignung 171

Entlaſſung aus der Staatsangehörigfeit 288

Entwäſſerungsgenoſſenſchaft
, Beiträge 230

Erbb aurecht 176

Erbicein , beſchränkter 92

Erfüllung, Berweigerung 391

Ermittelungsantrag , Ablehnung 358

Ernſtlichkeit der Erklärung 386

Eröffnungsbeſchluß, Berleſung 287

Erſteher , & intragungsantrag 88

exceptio doli 35

exceptio plurium 211

.

G.

Gaſte , unbefugte Duldung 28

8 aft wirtſchaft, Schließung 28

Berpachtung 354

Gebrauch , gemeinſchaftlicher 190

Gebühren der Aerzte 258

Entſcheidung über 6.- Freiheit 350

für Hypotheklöſchung 120

der Rechtsanwälte 129

Sachverſtändiger 58, 258 , 325

beim Vergleich 60

Gehalt bei Militärdienſt 363

Bfändung 76, 200

Zuläſſigteit des Rechtswegs 124 , 185 , 201

Gemeinde , Beſikveränderungsabgabe 88

Jagdpacht 245

Böſchungsbewilligung 120

Wohnungsfürſorge 172, 346

Gemeindebea 'mte,Gehaltsanſprüche 124, 185, 2016

363

Nuhegehalt 398

Genehmigung , ſtillſchweigende 156

Genoſſenichaft, Aenderung des Vorſtandes 39

Rechtsnatur 100

Gerichtstoften gefet , Bollzug 160

Gerichtsſtand des Vermögens
382

- f. a. 8uſtändigkeit

Geſamtgut r. Gütergemeinſchaft

Geſamthypothet 33

Geſamtſtrafe , Bildung 228

Geſchäftsbeſorgung für Kriegsteilnehmer 1

Geſchäftsräume, Haftung für Verkehrsſicherheit 84

Geſchlechtstrante, Einſchaffung in Kranten:

häuſer 144

Geſchworenenſpruch , Angabe des Stimmen

verhältniſſes
78

Geſellſchaft m. b . $ . 100

Geſellſchaftsrecht, Gliederung 97

Geſellſchaftsvertrag , Stempelpflicht 361

Gefeße , Anwendung 297, 333

Gewährleiſtung beim Kauf 223

Gewäſſer , Jagdrecht 244

Gewerbebetrieb , Anzeigepflicht 290

Ausübung 394

Begriff 107

Gewerbegericht, Zuſtändigkeit
158

Gewerbsmäßigteit
, Begriff 7

Gewertighaft 100, 319

Ge w inn anteilſcheine, Vorlegung 161

Gewohnheitsmäßigkeit, Begriff 225

Grundbuch , unwirkſame Eintragungen 143

Berichtigung 236

Grundbuchamt, Fideikommißſachen
210

Grundſtü & , Anfechtung des Kaufs 235

Begriff der Eigenſchaften 387

Bruchteil
228

landwirtſchaftliches 128, 155

öffentliche Baſten 10, 110, 142

Beräußerung 122

Gütergemeinſchaft, fortgeſepte

F.

Fahrſchein , gebrauchter, Wiederausgabe 306

Fallſucht als Eheanfechtungsgrund 189

Familienfideiťommiſie 207, 288

Feld poſtbriefe , Portopflicht 123

Feſtſtellungstlage, Zuläſſigkeit 69, 79, 144

Fide itommiß, Erwerb von Kriegsanleihe 127

fideitommiſſariſche Subſtitution 324

Firma , Erlöſchen 287

Uebertragung 252

- als Bereinsmitglied 252

Fistu 8 , Anſprüche gegen ihn 65 , 214

Haftung 20 , 357

Rückgriff bei Haftung 26

- Bertretung 273

Fleiſch bech a u 58 , 229

Flüſſe , Jagdrecht

Berunreinigung 244

Form , vereinbarte 223

Forſtfrevel 123, 158, 195

Fortgeſeptes Vergehen 195

Fragepflicht, richterliche 222

Freigeld geichen , Fälſchung 305

Frift für Widerſpruch 350

.

50

-

-

-

159

legtwillige Berfügung 219

Güterzertrümmerung 311

Gute Sitten , Verſtoß 115, 291, 315, 353.
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Ariegsunterſtügung unehelicher Kinder 268

Kriegsverordnungen, Nachprüfung 280

Handelsgeſell
ſchaft

, offene 98 Ariegs w uch eramt , Bayeriſches 134

Handelsmä
ller

f. Mäkler Kriegszuſchläge zu den Gebühren 129

Handelsregiſter, Anmeldungen 158 Stultusſtiftungen 293

Handlungsgehilfe , Unfall 317 Kündigung von Dienſtverträgen 150

Hauptverhandlung, Ort der H. 47 von Mietverträgen 18, 149, 249, 313, 365

þausbefißer , Haftung für Unfälle 353 von Pachtverträgen 82

H auſie rſteuer .57 Stup pelei , gewohnheitsmäßige
54

Häusliche Gemeinſchaft , Herſtellung 392 Tatbeſtand 323

Beeresgefolge 362

Heeresunfähig e 332

řehlerei , gewohnheitsmäßige
225

Tatbeſtand 265, 358, 394 , 395 Badung , Kriegsgefangener
75

Tateinheit
55 bei Verweiſung an das Landgericht 292

Hilfsdienſt 14 , 45, 78 , 90 , 258, 362 Bagerhalter , aftung 393
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Löſchung 113, 120 Leiſtung , Begriff 387

Rang 281 : lohn , Pfändung 30. 45 , 76
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grrtum über Erklärungen 389 Pflichten 146

im Strafrecht 84 Proviſion 82, 117
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Jagd , Unfall 388 Medizin alfomitee 58
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Zahlungsfriſt 95 Nebenflage 290

Zwangsverſteigerung gegen K. 159 bei Straſbefehl 310, 369
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Strafregiſter 262

Straßenbahn, Unfall 218

Straßenbahnfchaffner, Amtsvergehen 306

Streit 110

Streitparagraph 231

Streitwert , Berechnung 260
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- Rüdgriffsanſprüche 158

Unteri chlagung, Tatbeſtand 306
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2 398 243 193, 256

40 290 244 322

245 32243 286 , 302

248 a 35946 227, 303

48 256 257 226

49 153, 227 259 55, 225, 256 , 265, 358,

53 119 394, 395

260 22557 225

60 322 263 118, 286 , 395
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Dit. 3.-. Beſtellungen übernimmt jede Budhandlung und

jede Puſtanſtalt.

Leitung und Geſchäftsitelle: Münbeit. Ottoſtraße la

Anzeigengebiiur 30 Pig . filt die blogeiva'tene Bet 130: 16
oder deren Nium . Hei Wiedervulliljert Ermüzigunj. Steilen

anzeigen 20 Bini Beilajen na Uebereintui.

Naddrud per boten. 1

Geſchäftsbeſorgung nach Ableben von zu recht unerwünſchten Folgerungen. Sie läßt

das von einem gutgläubigen Vertreter mit einem

Striegsbeteiligten. gutgläubigen Dritten vorgenommene Geſchäft von

Bon Wilhelm fiſch. der immerhin zweifelhaften Genehmigung des Vors
munde und der Gerichtes abhängig ſein , obgleich

Ueber die Geſchäftsbeſorgung nach Ableben von

Kriegsbeteiligten hat diese Zeitſchrift (Bd. 13
nach geſeßlicher Vorſchrift die Vollmacht nicht

S. 353) einen intereſſanten Beitrag des Rechts :
erloſchen iſt. Dies iſt umſo bedenklicher, je bez

deutſamer und zahlreicher die fraglichen Geſchäfte

anwaltes Süßer gebracht. Wie man ſich auch zu
find; „ man denfe nur an die Weiterführung eines

den von ihm gewonnenen Ergebniſſen ſtellen mag,

auf jeden Fall iſt e8 dankenswert, daß dort Fragen geſchäfte mit erheblichem Wechſel- oder ſonſtigem
größeren kaufmänniſchen Betriebs, eines Bant:

angeregt werden , die bisher, ſoweit ich ſehe, in den

Rommentaren und Lehrbüchern des BOB. nicht
Kreditverkehr “ (Süßer a . a . D.).

genügend beachtet werden . Wenn ich im folgenden
Auch würde bei ſolcher Behandlung der Zwed,

auf den Gegenſtand zurüdtomme, ſo geſchieht dies
den das Gefeß verfolgt , doch wohl dereitelt werden .

teils im Hinblick auf die praktiſche Wichtigkeit
Der Zwedł iſt nach Ausweiß der Gefeßesmaterialien

der Frage, teils aus dem Grunde, weil den Dar: der, den gutgläubigen Bevollmächtigten vor der

legungen des genannten Verfaſſers, wiemir ſcheint, i Haftung zu ſchüßen , die fich nach allgemeinen

nicht in jeder Beziehung gefolgt werden kann. Grundfäßen (8179 BOB.) aus dem Mangel der

Allerdings halte ich für durchaus zutreffend die
Vollmacht ergeben würde . Wollte man aber das

Ausführungen über den FortbeſtanddesAuftrages Geſchäft des Bevollmächtigten wegen fehlender Ge

(der Geſchäftsbeſorgung) und der damit verbun : nehmigung des Vormundes für unwirtſam ertlåren,

denen Vollmacht tropTodesdesVollmachtgeberg. ſo hieße dies im praktiſchen Ergebnis, daß der Ver

Dagegen beſtehen Zweifel in bezug auf zwei be:
treter wegen Unwirtſamkeit des von ihm geſchloſſenen

ſondere Tatbeſtände. Geſchäftes dem Gegner perſönlich haftbar würde

I. Der eine Tatbeſtand iſt der , daß der Ver : (o in der Tat Süßer S. 354). Damit würde

ftor bene minderjährige Erben hinterläßt.
aber gerade der Nachteil gegeben ſein , den dag

Hier erhebt fich die Frage, ob das Geſchäft, welches Geſetz durch die Fortdauer der Vollmacht ver
meiden will.

der Bevollmächtigte jekt vornimmt, an die Ge

nehmigung des Vormundes der Erben und Aber auch abgeſehen von dieſen allgemeinen

gegebenen Falles - an diejenige des Vormund:an diejenige des Vormunds Erwägungen läßt ſich die beſprochene Anſicht, wie

ſchaftsgerichtes gebunden iſt. Süßer bejaht die mir ſcheint, mit dem geltenden Rechte nicht vereins

Frage aus der Erwägung heraus, daß ſich die baren . Um dies zu beweiſen , muß freilich etwas

Rechtswirkſamkeit des Geſchäftes nach der Zeit weiter ausgeholt werden.

ſeiner Vornahme beurteile, daß aber zu dieſer Wir ſeben den Fall, daß der Vollmachtgeber

Zeit das Geſchäft, objektiv genommen , für einen (nicht ſtirbt, ſondern ) ſelbſt geſchäftsunfähig

Minderjährigen abgeſchloſſen werde, mithin den für wird.wird . Auch hier gilt die Vollmacht im Zweifel,

einen ſolchen beſtehenden Beſchränkungen unter: und jedenfalls zugunſten des gutgläubigen Ver:

worfen ſein müſſe. treters , als fortbeſtehend (89672, 674 , 168 BGB.) .

Dieſe Anſicht ſcheint mir nicht beifallswürdig. Was bedeutet dies ? Doch wohl nichts anderes,

Sie führt, wie ihr Urheber keineswegs verkennt, als daß die Tatſache der jeßt beſtehenden Geſchäfts:

-
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unfähigkeit die dem Bevollmächtigten eingeräumte ſchränkung der Vertretungsmacht des Vormundes ;

Rechtsmacht nicht berührt. In Anſehung der ſie hat keinen Gegenſtand, wenn dieſer nicht ſelbſt

Vollmacht ſoll von der Geſchäftsunfähigkeit ab- handelt. Die Rechtslage iſt alſo durchaus nicht

geſehen werden ; oder anders ausgedrüdt: Bevoll- die gleiche, wie wenn die Vollmacht erſt für den

mächtigter foll nicht ſchlechter daſtehen , als wenn Erben zu erteilen wäre. Vielmehr wirft die

ſeine Vollmacht von der Stelle ausgegangen wäre, Vollmachterteilung des Erblaſfers über die Zeit

die zu deren Erteilung jegt berufen wäre. Und ſeines Todes hinaus. Sie gibt dem Vertreter

wenn zur Wirkſamkeit ſolcher Vollmacht die Bes die gleiche Rechtsmacht, wie eine wirkſame Bedoll

nehmigung des Vormundſchaftsgerichtes nötig wäre mächtigung durch den Erben . Das Erfordernis

(z . B. zur Zeichnung eines Wechſels, zur Uebernahme gerichtlicher Mitwirkung iſt nur ein Ausfluß der

einer Bürgſchaft, zur Vornahme eines Immobiliar: Geſchäftsunfähigkeit; es entfällt, wenn von der

geſchäftes ), ſo gilt auch fie als vorliegend. Mit lekteren abgeſehen werden ſoll.")

anderen Worten : Die Fortbauer der Vollmacht Wenn nun aber nach dem Geſagten die volle Ge

dedt alle Hinderniſſe des Geſchäftsabſchluſſes,die ſchäftsunfähigkeit des Erben unbeachtlich ſein würde ,

ſich aus dem nachträglichen Eintritt der Geſchäfts- ſo muß das gleiche erſt recht für den Fall anges

unfähigkeit in der Perſon des Vollmachtgebers nommen werden, daß der Erbe nur in der Se

ergeben könnten . Die von dem noch Geſchäfts- ſchäftsfähigkeit beſchränkt, z. B. ein Minderjähriger

fähigen erteilte Vollmacht wirkt ſo, wie wenn keine über fieben Jahren iſt. Denn hier kann das

Geſchäftsunfähigkeit eingetreten wäre. Nur unter Schußbedürfnis für den Erben nicht größer ſein , als

dieſer Vorausſeßung hat der Rechtsſaß, daß die bei vollſtändigem Mangel der Geſchäftsfähigkeit.

Vollmacht durch den Eintritt der Geſchäftsunfähig: Daher bedarf es zunächſt keiner Zuſtimmung des

keit nicht erliſcht, den gewollten praktiſchen Wert. Vormunds; eine ſolche iſt nur für Geſchäfte vor

Nichts anderes gilt für den Fall, daß der geſehen , die durch den Minderjährigen abgeſchloſſen

Vollmachtgeber ſtirbt unter Hinterlaſſung eines werden ; in unſerem Falle aber wird der Bevod :

geſchäftsunfähigen ( insbef. unmündigen) Erben. mächtigungsatt von dem Erblaſſer, das Hauptge

Laſſen ſowohl der Tod als auch die eintretende ſchäft von dem Bevollmächtigten vorgenommen .

Geſchäftsunfähigkeit des Vollmachtgebers die Voli: Und ebenſo iſt die Genehmigung des Vormund

macht unberührt, ſo muß dieſelbe auch fortdauern, ſchaftsgerichtes entbehrlich.

wenn beide Umſtände, Tod und Wechſel der Ge- Anders als bei nachträglichem Verluſt der

ſchäftsfähigkeit , gewiſſermaßen zuſammentreffen, Geſchäftsfähigkeit geſtalten ſich die Verhältniſſe,, ,

wenn nämlich der Erbe des Vollmachtgebers ge- wenn der Vollmachtgeber nachträglich die Ver

ſchäftsunfähig iſt. Auch hier muß der Bedoui- fügungsbefugnis verliert. Dies iſt namentlich

mächtigte ſo angeſehen werden , als beſäße er eine für den Ronkursfall erheblich. Auch hier gilt zu=

für den Erben wirkſame Vollmacht, d. h . eine

folche, die durch den Vormund (gegebenen Falles ich auf den Beſchluß des no . 5. gs . 28. Junt 1916
). Dieſe Zeilen waren bereits geſchrieben , als

unter Zuſtimmung des Gerichtes) erteilt iſt. Wenn (Entſch. 88, 346 ) aufmerkſam wurde. Dort wird die

das Geſetz in Anſehung der Vollmacht von der Zuſtimmung des Vormundſchaftsgerichtsſogar fürden

Tatſache des Todes abzuſehen befiehlt, ſo muß Fall alsentbehrlich bezeichnet, daß ein Vertreter, dem

nicht nur die Perſon des Erben, ſondern auch
der Erblaſſer für ſich und ſeineErben Generalvollmacht

gegeben hat, im Namen der Erben ein Jmmobiliar

der Ausſchluß oder die Beſchränkung der Geſchäfts- geſchäft vornimmt. Es heißt dort : „ Wið man nicht

fähigkeit in dieſer Perſon außer Betracht bleiben . der vom Erblaſſer für die Erben ausgeſtellten Voll

Es braucht alſo zunächſt der Vormund nicht macht einen Teil ihrer Bedeutung entziehen, ſomuß

mitzuwirken . Uebrigens wäre bei voller Geſchäfts: jährigen oder ſonſt geſchäftsunfähigen Erben abge
die vom General bevollmächtigten namensdes minders

unfähigkeit der Erben auch nicht zu erſehen , welche gebene Erklärung dieſelbe Bedeutung haben, wie die

Natur dieſe Mitwirkung hätte. Eine bloße 3u-: eines Bevollmächtigten, den der Vormund (wie im

ſtimmung des Vormunds nach § 108 BGB. würde
Fall der in § 1822 Nr. 11 BGB. ausdrüdlich erwähns

nicht genügen , genau ſo , wie dasGeſchäft nicht gerichtes- beſtellt hat.
ten Profura) .mit Genehmigung des Bormundſchafts

gerichtes “ beſtellt hat. Die Erklärung des Bevolls

durch den Unmündigen mit Zuſtimmung des machtigten bedarf feiner beſonderen Genehmigung.

Vormundes, vielmehr durch den legteren ſelbſt Und nicht anders liegt auch die Sache in dem vom

im Namen des Mündels vorgenommen werden Kammergericht herangezogenen Falle, wo der Machts

geber nach Äusſtellung der Voðmacht die Geſchäfts
müßte. Hier müßte man grundſäßlich eine Wieder

fähigkeit einbüßt. Auch hier entbehrt die Beſchränkung

holung der Bevollmächtigung durch den Vormund, der Vertretungsbefugnis, wie ſie das Kammergericht

bzw., wenn das Geſchäft durch den Bevollmächtigten vornehmenwill, jeder geſeblichen Begründung. (Ogi.

bereits abgeſchloſſen iſt, eine Genehmigung nach
im übrigen die Ausführungen von Dertmann

Banfarch. Bd . 13 S. 10 f.; auch Planď 4. Aufl.
8 177 BGB. berlangen ; beides aber wäre mit der

Bemerk. '1 b, 3 a ß zu § 168 ).“ Sienach iſt die Geneh.

geſeßlich angeordneten Fortdauer der Vollmacht migung des Geriđặtes nicht einmal nötig, wenn der

nicht zu vereinbaren . Bevollmächtigte im Namen der Erben handelt ; ums

Ebenſowenig braucht das Vormundſchaftsgericht ſomehr iſt ſie entbehrlich ,wenn er noch im Namendes
Erblaſſers das Geſchäft abſchließt. - Der entgegen

ſeine Zuſtimmung zu erteilen . Die Notwendigkeit gefekte" Standpunkt iſt allerdings vertreten in DBG.

einer ſolchen bedeutet nach BOB. nur eine Be- Rechtſpr. 24, 88 ; 25, 381 .

.
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gunſten des gutgläubigen Bevollmächtigten des ſchaftsurkunde aus ; eine Verpflichtung des Erben

(nunmehrigen) Gemeinſchuldners die Vollmacht als hieraus beſteht nicht, da die Bürgſchaftserklärung

fortbeſtehend (KO . 8 23). Rann nun der Vertreter unrichtig beurkundet iſt.“

mit Wirkſamkeit für die Konkursmaſſe handeln ? Auch in dieſem Punkte ſcheint mir die ent

Die Begründung) nimmt dies an . Die herrſchende gegengeſepte Löſung den Vorzug zu verdienen ;

Lehre) verneint die Frage ; die Beſchränkungen, wobei wir uns der Einfachheit halber auf den

wie fie durch Konkurseröffnung in der Perſon des Fall geſeklicher Schriftform beſchränken wollen.ſie

Gemeinſchuldners begründet würden, ſtünden auch Zur Wahrung der Form genügt bekanntlich die

dem Bevollmächtigten entgegen ; dieſer vermöge eigenhändige Namensunterſchrift durch den Aus

ebenſowenig, wie ſein Auftraggeber, mit Wirkung ſteller der Urkunde. Bei Geſchäftsabſchluß durch

für die Konkursgläubiger über die Maſſe zu ver- einen Bevollmächtigten iſt es nun aber der Ver

fügen , ſei vielmehr an die Zuſtimmung des Ver : treter, der das Geſchäft abſchließt. Daß mithin

walters gebunden. Dies iſt vollkommen zutreffend, der Bevollmächtigte dadurch, daß er unter Er

beweiſt aber nichts für den Fall, der uns hier ſichtlichmachung des Vertretungsverhältniffes mit

beſchäftigt. Denn die Verfügungsbeſchränkung iſt ſeinem Namen unterſchreibt, der Formvorſchrift

wohl zu unterſcheiden von der Geſchäftsbeſchränkung genügt hat , iſt unbeſtreitbar und unbeſtritten.3

oder Geſchäftsunfähigkeit. Erſtere beruht auf einer Wie ſteht es nun, wenn in der Urkunde oder

beſonderen Beziehung des Geſchäftsgegenſtandes bei Gelegenheit der Unterſchrift der bereits ver

zu einer beſtimmten Perſon ; darauf, daß jener ſtorbene Vollmachtgeber genannt iſt ? 3ft hier

Gegenſtand der Kechtsmacht dieſer Perſon entzogen die Beurkundung eine unrichtige ? Ich glaube nicht.

iſt ; daher muß der nachträgliche Verluſt des Ver- Der Vertreter erklärt, daß er die Willenserklärung

fügungsrechts, wie dem Vollmachtgeber ſelbſt, ſo im Namen des Verſtorbenen abgibt. Und dies
auch dem Bevollmächtigten entgegenſtehen. Das entſpricht auch vollkommen der Wahrheit. Wie

gegen der Zuſtand beſchränkter oder ausgeſchloſſener ſollte er auch für einen anderen kontrahieren, da

Geſchäftsfähigkeit iſt ein rein perſönlicher Mangel, er doch von der inzwiſchen eingetretenen Erbfolge

der durch die früher begründete rechtsgültige Voll: nichts weiß ? Die Erklärung nun , die für den

macht vollkommen unſchädlich gemacht wird. Das Erblaſſer abgegeben undin dieſem Sinne richtig

Erfordernis gerichtlicher Genehmigung beſchränkt beurkundet iſt, wirkt kraft geſeßlicher Vorſchrift

nur die Vertretungsmacht des Vormundes ; da: in der Perſon des Erben , obgleich leştere

gegen begründet es nicht eine an dem Gegen: beim Geſchäftsabſchluß nicht genannt iſt. Wenn das

ſtande jelbſt haftende Verfügungsbeſchränkung.*) Geſetz die vom Erblaſſer erteilte Vollmacht bei
Ich alledem bedarf es , wie mir ſcheint, nicht gutem Glauben des Erben fortdauern läßt, ſo

des Erlaſſe8 beſonderer Kriegsbeſtimmungen, um kann dies nichts anders bedeuten , als daß die im

den gutgläubigen Bevollmächtigten und ſeinen Ge- Namen des Verſtorbenen abgegebene Erklärung

ſchäftågegner vor den Nachteilen zu ſchüßen, die ihre Rechtswirkungen beim Erben äußert, ohne

bei der entgegengeſegten Auffaſſung des geltenden daß dieſer genannt zu werden braucht. Das iſt

Rechtes allerdings unvermeidlich wären. ja gerade die Bedeutung der fortdauernden Voll

II. Der andere Tatbeſtand iſt der, daß der macht, daß die Willenserklärung des Vertreters

Bevollmächtigte im Glauben an das Fortleben den Erben bindet, obgleich ſie im Namen des

des Verſtorbenen für dieſen ein form bedürf: Erblaſſers erfolgt.

tiges Rechtsgeſchäft abſchließt, z. B einen Dies gilt , wohlgemerkt, für alle Willenser

Wechſel unterzeichnet. Hier lehrt Süßer: „ Eine klärungen des Vertreters, auch für formloſe . Dürfte

wechſelmäßige Haftung für die Erben des Verlebten man die formbedürftigen Geſchäfte um desmillen

erwächſt hieraus nicht; oder die Ehefrau ſtellt für für unwirkſam erklären , weil ſie nicht im Namen

den Kriegsbeteiligten verlebten Ehemann eine Bürg
des Erben vorgenommen ſind, ſo müßte man

das Gleiche auch für formfreie Rechtsgeſchäfte an

2) Bgl. S. 32. „ Hienach verſteht ſich, wenn mit
nehmen ; denn auch ſie ſind nicht im Namen des

dem Rechtsverhältnis eine Vollmacht verbunden iſt, Erben abgeſchloſſen . Und doch wird niemand

von ſelbſt, daß auchdie auf Grund der Vollmacht zweifeln , daß ſie für den Erben verbindlich ſind .
vorgenommenen Handlungen der Stonkursmaſſe gegen

Dasſelbe gilt aber auch für Formgeſchäfte. Auch
über wirtſam ſind.“

9) Jaeger zu § 23 ; Wilmo w ski zu § 23. fie brauchen, um in der Perſon des Erben 311

*, Allerdings hat RG. nach der Mitteilung im wirken , nur im Namen des Erblaſſers vors

Recht 1909, 1451 entſchieden, daß die von dem Erb- genommen zu werden . Leşteres trifft zu , wenn
laſſer für ſich und ſeine Erben erteilte Generalvollmacht

den Bevollmächtigten zu Verfügungen über Nachlaß
in der vom Vertreter unterzeichneten Urkunde der

gegenſtände auch inſoweit berechtigt, als dieſe der Ver Verſtorbene als Vollmachtgeber bezeichnet iſt. Die

waltung eines von dem Erblaſſer ernannten Teſtaments- Beurkundung entſpricht hier vollkommen der wahren

polſtreders unterliegen. Auch dies ſcheint mir durchaus Sachlage. Und aus dieſer im Namen des Erb
richtig, weil die Verfügungsbeſchränkung, wie ſie in der

Beſiedung des Teſtamentsvollſtrecers liegt, auf den
laſſers errichteten formgerechten Urkunde wird der

Willen des Erblaſſers zurückgeht , d . h . derſelben Perſon,
Erbe verpflichtet.

welche auch die Vollmacht erteilt hat. Nichts anderes gilt für den Fall, daß der
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Vertreter mit dem Namen des (verſtorbenen) Vou: in ſeiner Druckerei herſtellt oder ſonſt herſtellen

machtgeber8 unterzeichnet . Die außerordentlich läßt und alsdann ſeinen Zeitungs- oder Zeitſchriften :

beſtrittene, dom Reichsgericht bekanntlich bejahte nummern loſe beilegt. Dafür erhält natürlich der

Streitfrage , ob die Unterzeichnung mit dem Namen Verleger eine beſtimmte Vergütung nach verein

des Vertretenen der Formvorſchrift genügt , fann barten oder herkömmlichen Säßen. Dieſe Art der

hier außer Betracht bleiben . Schließt man ſich Reflame wird ſehr bevorzugt; denn ſie bietet einer

der in der Literatur wohl noch überwiegenden Firma , welche einen beſtimmten Artikel, eine Ware

Verneinung an , ſo iſt der Formvorſchrift aller anpreiſen will, die nur in gewiſſen Intereſſenten

dings nicht genügt, aber nicht um deswillen , weil treiſen Abnehnier findet, die gewünſchte, Erfolg

der Name des Erblaſſers gebraucht wird , ſondern verſprechende Gelegenheit, eine Fachzeitung, deren

aus dem Grunde, weil der Name des Vertreters Leſerkreis ſich mit dem Perſonenkreis dedt, der für

fehlt . Teilt man dagegen die Auffaſſung des jenen Handelsartikel intereſſiert werden ſoll, aus

Reichsgerichte, ſo iſt die Schriſtiorm durchaus ges zuwählen und mit der Reflametätigkeit in der

wahrt . Daß der genannte Vollmachtgeber nicht angegebenen Weiſe zu betrauen . Wird zur Be

mehr lebt (und daß deshalb das Geſchäft nur in förderung dieſer Zeitungen und Zeitſchriften mit

der Perſon ſeines Erben wirten kann ), ſchließt den fremden Reflamebeilagen die Poſt in Anſpruch

keineswegs aus, daß die Erklärung in ſeinem genommen ,was abgeſehen von gewiſſen Ausnahmen

Namen durch den gutgläubigen Vertreter abge: gefeßliche Vorſchrift iſt.") ſo fann dies befanntlich

geben werden kann. Daß der Namedes Erben auf zweifache Weiſe geſchehen : auf dem ſog. Poſt

nicht genannt iſt iſt hier ebenſo unerheblich, wie zeitungswege, wobei jene Reklamedrudſachen als

bei der Unterzeichnung mit dem Namen des Be: außergewöhnliche Zeitungsbeilagen®)angemeldet und

vollmächtigten. con der Poſtbehörde gegen Entrichtung der dafür

vorgeſehenen Gebühr entgegengenommen und be

fördert werden ; zum andern iſt an die Verſendung

jener Zeitungen und Zeitſchriften ſamt Beilagen

Die Privatpoſtanſtalten.
als Drucjachen unter Kreuzband gegen die feft

gelegte Tare“ ) zu denken . - fier bei dieſer zweiten-

Das Verbot ihres Betriebes und die Grenzen Beförderungsmöglichkeit ſeßt nun die erwähnte

dicjes Verbots. Novelle zım Reichspoſtgeſeße in einer Weiſe ein,

die den Widerſpruch und Proteſt der davon be

Bon Dr. M. Gellmuth in Speyer.
troffenen Verleger und Zeitſchriftenverſender ſchon

Anläßlich eines praktiſchen Falles, der ſich vor
lange wachgerufen hat und nunmehr den Ruf nach

einiger Zeit zutrug, wurde vonder bayeriſchen läßt. In welcher geſekgeberiſchen Weiſe wird abereiner Reform Novelle von neuem

Preffe der Standpunkt der Poſtverwaltung zum

Beitungsbeilagenweſen als unhaltbarer Zuſtand be nicht geſagt.

zeichnet, dem durch Erlaß klarer geſeßlicher Bes
Die ganze Frage iſt mit dem Inſtitut der

ſtimmungenein Ende zu bereiten ſei. Es handelte Privatpoſtanſtalten und der geſeßlichen Begrenzung,
ſich dabeium die praktiſche Durchführung der No- beffer geſagt: Unterdrüđung ihres Betriebesauto
delle zum Reichspoſtgeſekevom 20.Dezember 1899, engſte verknüpft; denn Schwierigkeiten genannter

die ſeinerzeit zur Beſeitigung der ſog. Privatpoſt Art kann die Poſtverwaltung bei jenen Kreuz

anſtalten erlaſſen worden war und durch deren
bandſendungen nur machen, wenn ſie die Mert:

ftritte Handhabung ſeitens der Poſtbehörden neben
male des Betriebes einer Privatpoſtanſtalt im

gewiffen Induſtrie- und Sandelezweigen namentlich Zuſammenhang mit jenen Kreuzbandſendungen

die Beraußget er und Verleger von Zeitungenund feſtſtellt.

Zeitſchriften empfindlich getroffen werden können .
I. Die rechtliche Grundlage für das Vorgehen

Der Regelfall, über den ſich auch die eingangs
der Poſtverwaltung gegen den Privatpoſtbetrieb

erwähnte Preffeäußerung verbreitet hat , iſt der,
in all ſeinen Erſcheinungsformen findet ſich in

daß der überwiegende Teil der Verleger von Zei
dem Artikel 3 des Gefeßes vom 20. Dezember

tungen und Zeitſchriften, namentlich für beſtimmte 1899, ROBI. S. 715, betr. einige Aenderungen

Fachtreiſe, den einzelnen Nummern alle möglichen
von Beſtimmungen über das Poſtweſen. Er

Arten von gedrudten Warenanpreiſungen, ſogen .
lautet :

Proſpekten, Preisverzeichniſſen, kurz die verſchieden:
„ Anſtalten zur gewerbsmäßigen Einſammlung,

ften Drudſachen geſchäftlicher Natur beigibt, die Beförderung oder Verteilung von unverſchloſſenen

zu dieſem Zwede von anderen Firmen und Ge:
Briefen , Karten , Drucjachen und Warenproben,

ſchaften dem betreffenden Verleger fertig geliefert

werden , oder aber, die der Verleger auf Beſtellung (ROBI. S.347/715 ).
2) 8 1 Poſt8 . vom 28. Dkt. 1871/20 . Dez. 1899

*) Bgl . 88 50 ff., insbeſondere 8 59 der Poſtordnung

1) Artikel 3 des Gefeßes, betr, einige Aenderungen für das Königreich Bayern ( BayPoſio .) i . d . F. v .

von Beſtimmungen über das Poſtweſen , vom 20. De- 24. März 1917.

jember 1899 (MOBI. S. 716). ') Bgl. § 12 Baypoſto .

.
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die mit der Aufſchrift beſtimmter Empfänger der- eine Ausdehnung des Poftregals, d . i. des fich auf

ſehen ſind , dürfen vom 1. April 1900 ab nicht voltswirtſchaftliche und fistaliſche Gründe ftüßenden

betrieben werden . ſtaatlichen Vorbehalte für die Errichtung von An:

Zuwiderhandlungen werden mit Geldſtrafe bis ſtalten zur Beförderung beſtimmter Gegenſtände ;

zu eintauſendfünfhundert Mart oder mit Haft denn ſie verfügt das Verbot des Betriebes von

oder mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten be : Anſtalten, die ſich gewerbsmäßig mit der Ein

ftraft. ſammlung . Beförderung oder Verteilung der vor:

Abgeſehen von den bezeichneten Anſtalten iſt genannten Gegenſtände befaſſen. - Eine Erweiterung

die gewerbsmäßige oder nicht gewerbsmäßige Be- des Poſtzwang8 tommt hier dagegen nicht in Bes

förderung von unverſchloffenen politiſchen Zeitungen tracht, da es dem Publikum nach wie vor under-:

innerhalb der Gemeindegrenzen eines Ortes, ins: wehrt bleibt , die Beförderung von unverſchloffenen

beſondere auch, wenn ſie durch die Poſt oder durch Sendungen unter Umgehung der Poſt zu betätigen .)
Erpreßboten dorthin befördert wurden, jedermann So feſt und ſicher dieſer Smedt der Portnovelle

geſtattet, auch an Sonn: und Feiertagen während gegenüber jedem Zweifel beſtehen kann, ſo unſicher

der Stunden , in denen die . . . Poft beſtellt . “ und ſchwierig geſtaltete fich jeweils die Sachlage,

II . Von dieſen Beſtimmungen iſt hier nur wenn es galt , gegenüber den auftretenden Erſchei

Abſatz 1 (mit 2) einer Betrachtung zu unterziehen . nungsformen einer privaten Beförderung der in

Die durch Abſaß 3 geſchaffene Erleichterung Artikel 3 a . a . D. gedachten Gegenſtande, gegenüber

der Beförderung unverſchloffener Zeitungen im den ungezählten Mitteln , deren ſich der Privat:

Drtöverkehr iſt eine Sache für ſich . - Ebenſo
betrieb bei dieſer Beförderung bediente, jemeil8 das

kann in dieſem Zuſammenhange von dem Bes richtige Geſamtbild zu erfaſſen , bei jedem der

förderungsverbot abgeſehen werden , das § 2 a mannigfaltigen , vortommenden Fällen das Erlaubte

ReichspoſtG . gegen die im Dienſte einer Privat- vom Verbotenen zu untericheiden , die Sumiderhand:

beförderungsanſtalt ſtehenden Boten bezüglich der lungen gegen das Verbot des Artikels 3 richtig zu

Beſtellung verſchloſſener Briefe im Urſprungsorte erkennen und zu unterdrücen , mit richtigem Gefühl

richtet. aber auch den reellen Geſchäftsbetrieb zu berüc

Zur zuverläſſigen Beurteilung der von der fichtigen und zu ſchonen, da dieſem eine unerlaubte

Poſtnovelle geſchaffenen Rechtslage muß der Sinn Ronkurrenz mit der Staatspoſtanſtalt erfannter:

und Zwed dieſer Gefeße 8neuerung berück: maßen ferne liegen dürfte.

ſichtigt werden , wie ihn ſchon der Wortlaut der Nicht zum wenigſten trägt die Gefeße8

Novelle a. a . D. fundgibt. faſſung ſelbſt Schuld an dieſer Unſicherheit, unter

Darnach verfolgt das Geſeß vom 20. Dezember der natürlich der reelle Geſchäftsbetrieb

1899, hier vornehmlich Artikel 3 desſelben , den allein zu leiden hat , da alle anderen dem Verbote

ausgeſprochenenZweck, die ſtaatliche Poſtverwaltung in Wahrheit entgegenarbeitenden Betriebe von einem

auch rüdſichtlich der unverſchloſſenen Briefe. Schaden nicht reden können , der ihren aus einer

Karten, Drudſachen und Warenproben von der gerechtfertigten Beſtrafung nach Artikel 3 Abia ?2

Ronkurrenz der privaten Briefbeförderungsanſtalten a . a . D. ermächit. War es ſchon für den Gefeßgeber

zu beſreien . Dabei ſollten natürlich nicht bloß nicht leicht, bei der Vielzahl der in der fortſchreitenden

die Privatpoſtanſtalten größeren Umfanges , viel- Verfehreentwicklung und Geſchäftspraxis immer

mehr alle ſelbſtändigen, gewerbsmäßigen Beförde : neu auftauchenden Beförderungsmittel alle dabei

rungsunternehmungen beſeitigt werden , deren Tätig möglichen Fälle im Gefeße dorzuſehen , ſo fanden. ,

feit und Geſchäft&betrieb als eine Konkurrenz gegen: die Praxis der Poſtverwaltung und die Recht :

über der Staat&poft fühlbar werden konnte . Dieſem ſprechung erſt recht Schwierigkeiten übir Schwierig .

Ziele dermochte nur dann zugeſteuert zu werden , feiten bei der Anwendung des Gejeges.

wenn jede hier mögliche private Konkurrenz, mochte ſie Doch haben die jahrelangen Erfahrungen und

den Einnahmen aus dem Betriebe der Staatspoſt die wiederholte oberſtrichterliche Prüfung der bei

noch ſo geringen Abbruch tun , aus der Welt ge- Artikel 3 zu beachtenden Rechtsfragen die Grund:

ſchafft, wenn eine vollſtändige Beſeitigung des ſäße über die Auslegung dieſer Geieß :snorm ge

organiſierten, gewerbsmäßigen Privatpoitbetriebes feſtigt und eine brauchbare Raſuiſtit geſchaffen.

im Intereſſe einer geſunden Weiterentwicklung der Ein reſtloſes Erfaffen konnte natürlich aus den

ſtaatlichen Poſtanſtalt bewirkt und jede Lüde aus: vorerwähnten Umſtänden noch nicht erfolgen , nament:

gefüllt wurde , in die ſich die private konkurrenz lich nicht eine Klärung der eingangs geſtreiften,

etwa eindrängen konnte. – Ueber dieſe Miſſion für Zeitungs- und Zeitichriftenverleger ſo bedeut :

und Funktion der Poſtnovelle, namentlich ihres ſamen Frage der außerordentlichen Zeitungsbeilagen .

Artitels 3 , herrſcht in der ziemlich häufig veran- 1. A 18 3 weď der Gefeße8 neuerung

laßten Rechtiprechung und in der Praxis ungeteilte wurde die prinzipielle Beſeitigung der Ronkurrenz

Meinung , wie auch bereits in der Begründung zu bereits erkannt, welche der Staat&poſt aus dem

jenem Gefeßentwurf dieſer Zweck der Novelle aus:

drüdlich erwähnt worden war. – Somit enthält
5) Vgl. u. a. Niggl, Poſtrecht, Sternnote zu Art. 3

die neue Geſeßesbeſtimmung zum Reichspoſtgeſeke PoſtNov.
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Betrieb von Privatpoſten, ſelbſt bei deſſen Beſchrän: | Nebengeſchäft betrieben wird ,wenn dieſe Tätig

kung auf die im Artikel 3 a . a. D. genannten , dem feit nur einen 3weig des Geſamtbetriebes

Poſtzwang nicht unterliegenden Gegenſtände, er- darſtellt. %) Zeigt ſich das gewerbsmäßige Ein

wachſen würde . ſammeln , Befördern oder Verteilen von adreſ

Den Gegenſtand der von Artikel 3 fierten, unverſchloffenen Briefen uſw. etwa mit

aufgeſtellten Verbotes bildet, wie gleichfalls einem anderen gewerblichen Unternehmen (z . B.

ſchon mehrfach berührt, der Betrieb von „An : Verlag , Beförderungsanſtalt, Güterſpedition u . dgl .

ſtalten zur gewerbsmäßigen Einſammlung .. mehr) verbunden , jo müſſen die für dieſes andere

von unverſchloſſenen Briefen ...., die mit der Unternehmen beſtimmten Einrichtungen , ſoweit ſie

Aufſchrift beſtimmter Empfänger verſehen ſind ". zugleich dem genannten poſtähnlichen Betriebe

Im allgemeinen kann man unter einer An : dienen , bei der Entſcheidung darüber mit

ſt alt“ die Organiſation von Arbeitskräften und einbezogen und geprüft werden, ob Einrich

ſachlichen Mitteln zur dauernden Verfolgung be: tungen vorhanden ſind, die das Unter

ſtimmter Zwedeeines Rechtsſubjekts verſtehen. Der nehmen als „ organiſierte Privatpoſtanſtalt“ kenn

Begriff der Anſtalt nach Artikel 3 weiſt zeichnen. – Belanglos für dieſe Frage bleibt es,.

auf eine Beförderungsanſtalt hin , Artikel 3 wenn der Umfang des in der behandelten Be

will dabei nur eine gewiſie Art von Beför : förderung beſtehenden Betriebes beſondere Räume

derungsanſtalt und deren Betrieb verbieten , neben den für das andere Unternehmen beſtimmten

nämlich den Betrieb folcher organiſierter Einrich- und eine Vermehrung des Arbeitsperſonals nicht

tungen , die ſichmit der Einſammlungunverſchloſſener, notwendig macht; denn auf den Umfang des

aber adreſſierter Briefe.... befaſſen. Betroffen Betriebes kommt es nicht an , entſcheidend

von dem Verbote ſoll nur der organiſierte, gewerb8= iſt vielmehr nur die Art des gewerblichen, auf

mäßige Privatpoſtbetrieb, die organiſierte Privats die Beförderung gerichteten Unternehmens, wie es

poſtanſtalt werden , die im Wettbewerb mit der ſich nach den getroffenen Einrichtungen entwickeln

Staatspoft der Allgemeinheit oder gewiſſen Ver- fot.foll. – Das wichtige Merkmal einer ſolchen ge

kehrskreiſen ihre Beförderungsgelegenheit gewerbe ſchäftsmäßigen Geſtaltung des Betriebes fehlt,

mäßig anbietet und zur Verfügung ſtellt. ) wenn eine Perſon nur Botengänge verrichtet; für

Von einer ſolchen organiſierten Pri: ſolche Fälle bleibt Artikel 3 außer Betracht.

vatpoſtanſtalt kann jedoch nur die Rede Es wurde ſchon hervorgehoben , daß ein nach

ſein , wenn Einrichtungen geſchaffen ſind, die den Artikel 3 verpöntes Beförderungsunternehmen nicht

gewerbsmäßigen (ſ. das Folgende ! Betrieb als bloß dem geſamten Publikum , der Allgemeinheit,
folchen einer Poſtanſtalt, als poftähn- ſondern auch nur einem beſchränkten Intereſſenten :

lichen Betrieb erſcheinen laſſen , der an Stelle der oder Verkehrsfreiſe ſeine Dienſte anbieten kann ,

Staatspoſt dem Publikum oder doch größeren Ver- ohne ſich deswegen dem Verbote der Poſtnovelle

kehrstreiſen dienſtbar ſein will.") Db folche Ein- entziehen zu können. Es iſt mit dem entwickelten

richtungen beſtehen, iſt im Einzelfalle Sache der Begriffe einer Anſtalt i. S. des Artikel 3 wohl

tatſächlichen Beurteilung. Zur Feſtſtellung der hier vereinbar , daß der betreffende Unternehmer nur

erforderlichen Merkmale muß in jedem Falle das von einzelnen , beſtimmten Auftraggebern , z . B.

Geſamtbild des einzelnen Unternehmens ins Auge Geſchäftsleuten, gewiſſen Firmen , die Beförderung

gefaßt werden, um ſo die Entſcheidung zu gewinnen, der gedachten Sendungen entgegennimmt. Eine

ob eine poſtåhnliche Organiſation vorliegt. Daß derartige Beſchränkung des Betriebes beſeitigt die

dabei aus gewiſſen mit dem Betriebe verbundenen Verbotswidrigkeit nicht. — Weiter wird ein ſolches

Aeußerlichkeiten wie Firmenbezeichnung, Dienſtzeit , Beförderungsunternehmen der Allgemeinheit auch

Verwendung von Brief- und Sammelkaſten , Be- dann zur Verfügung geſtellt, wenn ſich der Unter:

förderung nach feſten Tarifen , Verwendung von nehmer und ſeine Organe gar nicht um die Auf

Freimarken , von beſonderem Beſtellperſonal auf träge bemühen , vielmehr auch Aufträge von Per

die beſagte Organiſation poſtähnlicher Natur ge : ſonen ausführen, denen zuvor die Dienſte des

ſchloſſenwerden tann , vermag allerdings zur Er: Betriebes nicht angeboten worden ſind .

leichterung der Unterſuchung zu dienen , ihr Vor: 2. Der in der Poſtnovelle verbotene Betrieb

handenſein iſt aber niemalsVorausſetung für das muß ſich mit der gewerbsmäßigen Ein:

Vorliegen eines ſolchen Betriebs. ſammlung. Beförderung oder Ver :

Weiter erſcheint es feineswegs erforderlich, daß teilung“ von unverſchloſſenen adreſſierten Briefen

ein Betrieb , ein Unternehmen ausſchließlich zu u . dgl. befaffen .

dem Zwecke beſteht, unverſchloſſene Briefe uſw. Dieſe dreifache, an ſich jeweils ſelbſtändig durch

einzuſammeln ... Es genügt, wenn dies als führbare Tätigkeit läßt ſich auch unter dem ali

gemeinen Begriffe , Beförderung “ zuſammenfaſſen,
ROSt. 43,30; 44, 101 ; BayO628 $ 1.5. X. 1912,

wie er namentlich für die Beobachtung und Ver

Nev - Reg. 312/1912; vgl. Niggl a. a . D.Anm . 1.

O ROSt. 35, 125 , 194 ; 43, 31 ; BayOblGSt.

5. X. 12, Mev- Reg . 312/1912; Niggl a. a . D. Anm. 3, 8) RGSt. 35, 194, 295 ; 44, 101. – Niggl a. a . D.

Aſchenborn PoſtO ., 310. Anm . 1 .
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Teßung des Poſtzwanges (88 1—2a RPoft6.) | geliefert oder von der die Beförderung (i . w . S.)

von weſentlicher Bedeutung iſt.9 Dieſe Be übernehmenden privaten Anſtalt im Äuftrage der

förderung umfaßt alle Tätigkeiten , welche Abſender erſt hergeſtellt werden .

dazu erforderlich find, um den Verſendungsgegen : Der Begriff der Gewerbsmäßigkeit i. S.

ſtand aus der Hand des Abſenders in die des der Poſt novelle iſt gegeben, wenn der betreffende

Empfängers gelangen zu laſſen. Gleichwie der Privatpoſtbetrieb eine fortgeſepte und regelmäßige,,

Grundſaß des Poſtzwanges ſchon dann verlegt iſt, auf die Erzielung von Gewinn gerichtete Tätigkeit

wenn nurein Glied der oben bezeichneten Rette durch das in Artikel 3 erwähnte und verbotene

von Einzeltätigkeiten außerhalb des Bereiches der Einſammeln, Befördern oder Verteilen entfaltet.

Poſtanſtalt liegt, ebenſo fame bei den Privat: Nach der Rechtſprechung des Reichsgerichts ?5) er

poftanſtalten des Artikels 3 eine unerlaubte Be- ſcheint hier als gewerbsmäßig jedes Handeln, das

förderungstätigkeit in Frage, wenn die dort be: innerhalb einer mit dem Willen fortdauernder

zeichneten Gegenſtände auch nur zur Bewirkung Weiterführung vorgenommenen , auf Erzielung von

eines Teiles der Beförderungshandlung fich im Gewinn gerichteten Erwerbstätigkeit geſchieht. Es

Gewahrſam einer ſolchen Privatpoſtanſtalt be genügt, daß überhaupt mit dem Unternehmen die

fänden. Das Betriebsverbot des Artikels 3 gilt Erlangung eines Gewinnes, eines Ueberſchuffes über

gleichmäßig für den Orts- und den Fernverkehr. die Koſten bezweckt wird .die Roften bezweckt wird . - Auch iſt es fein Er

Das „Einſammeln" ſeßt eine auf die Er- fordernis , daß die Erzielung eines unmittel:

langung einer Mehrheit von Sendungen gerichtete baren Geſchäftsgewinnes bezweckt wird, ichon
Tätigkeit voraus, wobei es nicht darauf ankommt, das Erwarten eines nur mittelbaren Be

ob die Sendungen von den Abſendern durch Boten ichäftsgewinnes, den der nach Artikel 3 verbotene

abgeholt oder an Sammelſtellen wie Brieftäften Betrieb etwa erhoffen ließe und mit dem der

entgegengenommen werden, ob ſie bei der Privat: Unternehmer rechnet, mußzur Begriffsbeſtimmung

beförderungsanſtalt zunächſt angeſammelt oder ſo- der erörterten Gewerbsmäßigkeit ausreichen ; denn

fort weitergeſchickt werden . Einſammlung liegt auch ausſchlaggebend kann nur der wirtſchaftliche 3weď ,

dann vor , wenn zurzeit immer nur die Sen nicht aber das ſchließliche Geſchäftsergebnis ſein.

dungen eines Abſenders erholt werden . In Dagegen vermag man bei vereinzelten, außerhalb

welcher Weiſe die Weiterbeförderung der einge: des ordnungsmäßigen Anſtaltsbetriebes liegenden

ſammelten Sendungen vor ſich geht, bleibt für Fällen nicht von einem durch Artikel 3 verbotenen

die Frage, ob eine Einſammlung nach Artikel 3 gewerbsmäßigen Anſtaltsbetrieb zu ſprechen , "4 )
vorliegt, ohne Belang. 10) namentlich nicht, wenn eine Privatbeförderungs

Als „Beförderung“ nach Artikel 3, d. i . anſtalt nur einige Male auf Erſuchen eines Dritten

im engeren Sinne, iſt die Weiterleitung oder Ver- Gegenſtände genannter Art befördert, ohne ſich

ſendung anzuſehen, die darauf gerichtet iſt, die dazu erboten zu haben oder das Gleiche auch für

Beförderungsgegenſtände vom Aufgabe an den andere zu tun.

Beſtimmungsort zu verbringen .' ) 3. Was man unter „unverſchloſſenen

Am Beſtimmungsort, der ſelbſtredend init dem Briefen, Karten, Drudſachen und Warens

Aufgabeort zuſammenfallen kann (vgl. den § 1a des proben “ i . S. des Artikels 3 zu verſtehen

Reichspoſtgeleges über den Poſtzwang im Ortsver: hat, kann als bekannt vorausgeſeßt werden . Der

kehr), geht dann die „ Verteilung“ der Sen= Unterſchied zwiſchen Brief und Drucſache, deffen

dungen vor fich, d. i. die Beſtellung an den Emp: Klarlegung bei der Anwendung des Poſtzwangs

fangsberechtigten, ſei es an ihn perſönlich, ſei es eine ſo große Rolle ſpielt,verliert hier an praf:

durch Bereitlegen zum Abholen durch dieſen in tiſcher Bedeutung, da beide Verſendungsgegenſtände

Abholfächern oder durch Abgabe an eine Sammel- dem Beförderungsverbote der Poſtnovelle in gleicher

ſtelle.14) Weiſe unterſtellt ſind, ſoferne nur die Briefe

Schon die Vornahme einer der drei Unter- keinen Verſchluß tragen . Wenn ſchon die frag

tätigkeiten , etwa das Einſammeln oder das Verlichen Begriffe erſt durch die Poſtordnung geſchaffen

teilen, läßt , wie ſchon hervorgehoben , bei zutreffen und ſo in Umlauf geſegt wurden, erſcheint es doch

der ſonſtigen Tatsbeſtandsmerkmale das Verbot des nicht angångig, die von der Poſtordnung hierüber

Artitels 3 verlegt erſcheinen . Dennoch kann es aufgeſtellten Begriffsmerkmale auch bei Aus

für die Beurteilungeiner ſolchen Verlegung niemals legungdesArtikels3 anzuwenden,vielmehr müſſen
ins Gewicht fallen, ob die Verſendungs- oder Be- die hier behandelten Gegenſtände (Briefe, Karten

förderungsgegenſtände von den Abſendern fertig uſw.) nach dem allgemeinen Sprachge

brauche beurteilt werden . Das hat zur Folge ,

9) Bgl., auch für das Folgende, Niggl, Poſto . § 1 daß die Grundfäße der Poſtordnung über Größe:
Anm. 1 und die dort angeführten oberſtrichterlichen und Gewichtsgrenzen, über die von ihr behandelten
Entſcheidungen .

10) AGSt. BIPL. VII, 240, NØSt. 44, 82 ; Niggl

Art. 3 PoſtNov ., Ånm . 3. 18) Bgl. RGSt. 37, 281; 44, 85 ; 35, 143, 192 ;

11) Bgl. Niggl, Boſto. § 1 Anm. 1 Niggl a. a. D. 8 2 a Anm. 11.

19) NO. 42, 208; Niggl a . a . D. 1) Niggl, Art. 3 BoſtNov. Anın . 2 .

.
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Betrieb von Privatpoſten , ſelbſt bei deffen Beſchrăn: Nebengeſchäft betrieben wird , wenn dieſe Tätig

kung auf die im Artikel 3 a . a. D. genannten , dem keit nur einen Zweig des Geſamtbetriebes

Poſtzwang nicht unterliegenden Gegenſtände, er- darſtellt.8) Zeigt ſich das gewerbsmäßige Ein =

wachſen würde . ſammeln , Befördern oder Verteilen von adreſa

Den Gegenſtand des von Artikel 3 ſierten , unverſchloſſenen Briefen uſw. etwa mit

aufgeſtellten Verbotes bildet, wie gleichfalls einem anderen gewerblichen Unternehmen (3. B.

ſchon mehrfach berührt, der Betrieb von ,An : Verlag, Beförderungsanſtalt, Güterſpedition u . dgl .

ftalten zur gewerbsmäßigen Einſammlung . mehr) verbunden, ſo müſſen die für dieſes andere

von unverſchloffenen Briefen ...., die mit der Unternehmen beſtimmten Einrichtungen, ſoweit fie

Aufichrift beſtimmter Empfänger verſehen ſind ". zugleich dem genannten poſtähnlichen Betriebe

3m allgemeinen kann man unter einer „ An- dienen, bei der Entſcheidung darüber mit

ſtalt“ die Organiſation von Arbeitskräften und einbezogen und geprüft werden , ob Einrich

ſachlichen Mitteln zur dauernden Verfolgung be: tungen vorhanden ſind, die das Unter

ſtimmter Zwecke eines Rechtsſubjekts verſtehen. Der nehmen als „organiſierte Privatpoſtanſtalt “ kenn

Begriff der Anſtalt nach Artikel 3 weiſt zeichnen . - Belanglos für dieſe Frage bleibt es ,

auf eine Beförderungsanſtalt hin , Artikel 3 wenn der Umfang des in der behandelten Be

will dabei nur eine gewiſſe Art von Beför : förderung beſtehenden Betriebes beſondere Räume

derungsanſtalt und deren Betrieb verbieten, neben den für das andere Unternehmen beſtimmten

nämlich den Betrieb ſolcher organiſierter Einrich- und eine Vermehrung des Arbeitsperſonals nicht

tungen, die ſich mit der Einſammlungunverſchloſſener, notwendig macht; denn auf den Umfang des

aber adreſſierter Briefe.... befaſſen. Betroffen Betriebes kommt es nicht an , entſcheidend

von dem Verbote fod nur der organiſierte, gewerbs: iſt vielmehr nur die Art des gewerblichen, auf

mäßige Privatpoſtbetrieb, die organiſierte Privat: die Beförderung gerichteten Unternehmens, wie es

poſtanſtalt werden, die im Wettbewerb mit der ſich nach den getroffenen Einrichtungen entwickeln

Staatspoſt der Allgemeinheit oder gewiſſen Ver- foll. – Das wichtige Merkmal einer ſolchen ge

kehrskreiſen ihre Beförderungsgelegenheit gewerbe : ſchäftsmäßigen Geſtaltung des Betriebes fehlt,

mäßig anbietet und zur Verfügung ſtellt . ) wenn eine Perſon nur Botengänge verrichtet; für

Von einer jolchen organiſierten Pri : ſolche Fälle bleibt Artikel 3 außer Betracht.

vatpoſtanſtalt kann jedoch nur die Rede Es wurde ſchon hervorgehoben, daß ein nach

ſein , wenn Einrichtungen geſchaffen ſind, die den Artikel 3 verpöntes Beförderungsunternehmen nicht

gewerbsmäßigen (1. das Folgende!) Betrieb als bloß dem geſamten Publikum , der Allgemeinheit,

ſolchen einer Poſtanſtalt, als poftähn- ſondern auch nur einem beſchränkten Intereſſenten :

lichen Betrieb erſcheinen laſſen , der an Stelle der oder Verkehrskreiſe ſeine Dienſteanbieten kann ,

Staatspoſt dem Publikum oder doch größeren Ver- ohne ſich deswegen dem Verbote der Poſtnovelle

kehrstreiſen dienſtbar ſein will.") Ob ſolche Ein- entziehen“ zu können . Es iſt mit dem entwickelten

richtungen beſtehen, iſt im Einzelfalle Sache der Begriffe einer Anſtalt i . S.des Artikel 3 wohl

tatſächlichen Beurteilung. Zur Feſtſtellung der hier vereinbar, daß der betreffende Unternehmer nur

erforderlichen Merkmale muß in jedem Falle das von einzelnen , beſtimmten Auftraggebern , z. B.

Geſamtbild des einzelnen Unternehmens ins Auge Geſchäftsleuten, gewiſſen Firmen, die Beförderung

gefaßt werden, um ſo die Entſcheidung zu gewinnen , der gedachten Sendungen entgegennimmt. Eine

ob eine poſtáhnliche Organiſation vorliegt. Daß derartige Beſchränkung des Betriebes beſeitigt die

dabei aus gewiſſen mit dem Betriebe verbundenen Verbotswidrigkeit nicht. - Weiter wird ein ſolches

Aeußerlichkeiten wie Firmenbezeichnung , Dienſtzeit, Beförderungsunternehmen der Allgemeinheit auch

Verwendung von Brief- und Sammelkaſten, Be- dann zur Verfügung geſtellt, wenn ſich der Unter

förderung nach feſten Tarifen , Verwendung von nehmer und ſeine Organe gar nicht um die Auf

Freimarken , von beſonderem Beſtellperſonal auf träge bemühen, vielmehr auch Aufträge von Per

die beſagte Organiſation poſtähnlicher Natur ge : ſonen ausführen , denen zuvor die Dienſte des

ſchloſſen werden kann, vermag allerdings zur Er: Betriebes nicht angeboten worden ſind .

leichterung der Unterſuchung zu dienen , ihr Vor: 2. Der in der Poſtnovelle verbotene Betrieb

handenſein iſt aber niemals Vorausſeßung für das muß ſich mit der gewerbsmäßigen Ein

Vorliegen eines ſolchen Betriebs. ſammlung, Beförderung oder Ver :

Weiter erſcheint es keineswegs erforderlich, daß teilung“ von unverſchloſſenen adreſſierten Briefen

ein Betrieb, ein Unternehmen ausſchließlich zu u . dgl. befaſſen .

dem Zwede beſteht, unverſchloſſene Briefe uſw. Dieſe dreifache, an ſich jeweils ſelbſtändig durch

einzuſammeln .. Es genügt, wenn dies als führbare Tätigkeit läßt ſich auch unter dem all

gemeinen Begriffe , Beförderung“ zuſammenfaſſen ,

) ROSt . 43, 30 ; 44, 101 ; BayDbLGS1.5. X. 1912,
wie er namentlich für die Beobachtung und Ver

Mev -Meg. 312/1912; vgl. Niggl a. a. D. Anm . 1.

? ROŠt. 35, 125, 194 ; 43, 31 ; BayObloSt.

5. X. 12, Med-Reg. 312/1912; Niggl a. a . D. Anm. 3, 8) RUSt. 35, 194, 295 ; 44, 101. – Niggl a . a . D.

Aſchenborn Boſto ., 310. Anm . 1 .

1
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Tegung des Poſtzwanges (88 1—2a RPoft6 .) geliefert oder von der die Beförderung (i. w. S.).

von weſentlicher Bedeutung ift. ) Dieſe Be übernehmenden privaten Anſtalt im Auftrage der

förderung umfaßt alle Tätigkeiten , welche Abſender erſt hergeſtellt werden.

dazu erforderlich find, um den Verſendungsgegen: Der Begriff der Gewerbsmåßigkeit i. S.

ſtand aus der Hand des Abſenders in die des der Poſt novelle iſt gegeben, wenn der betreffende

Empfängers gelangen zu laſſen. Gleichwie der Privatpoſtbetrieb eine fortgeſepte und regelmäßige,

Grundſatz des Poſtzwanges ſchon dann verlegt iſt, auf die Erzielung von Gewinn gerichtete Tätigkeit
wenn nur ein Glied der oben bezeichneten Rette durch das in Artikel 3 erwähnte und verbotene

von Einzeltätigkeiten außerhalb des Bereiches der Einſammeln, Befördern oder Verteilen entfaltet.

Poſtanſtalt liegt, ebenſo fáme bei den Privat- Nach der Rechtſprechung des Reichsgericht813) er

poftanſtalten des Artikels 3 eine unerlaubte Be- ſcheint hier als gewerbsmäßig jedes Handeln , das

förderungstätigkeit in Frage, wenn die dort be: innerhalb einer mit dem Willen fortdauernder

zeichneten Gegenſtände auch nur zur Bewirkung Weiterführung vorgenommenen , auf Erzielung von

eines Teile der Beförderungshandlung fich im Gewinn gerichteten Erwerbstätigkeit geſchieht. Es

Gewahrſam einer ſolchen Privatpoſtanſtalt be: genügt, daß überhaupt mit dem Unternehmen die

fånden. Das Betriebsverbot des Artikels 3 gilt Erlangung eines Gewinnes, eines Ueberſchuffe8 über3

gleichmäßig für den Orts- und den Fernverkehr. die Koſten bezwedt wird. – Auch iſt es kein Er
Das Einſammeln “ feßt eine auf die Ér- fordernis , daß die Erzielung eines unmittel :„ " Er

langung einer Mehrheit von Sendungen gerichtete baren Geſchäftsgewinnes bezweckt wird, ſchon
Tätigkeit voraus, wobei es nicht darauf ankommt, das Erwarten eines nur mittelbaren Ge

ob die Sendungen von den Abſendern durch Boten ſchaftsgewinnes, den der nach Artikel 3 verbotene

abgeholt oder an Sammelſtellen wie Briefkäſten Betrieb etwa erhoffen ließe und mit dem der

entgegengenommen werden , ob ſie bei der Privat: Unternehmer rechnet, muß zur Begriffsbeſtimmung

beförderungsanſtalt zunächſt angeſammelt oder ſo- der erörterten Gewerbsmäßigkeit ausreichen ; denn

fort weitergeſchickt werden . Einſammlung liegt auch ausſchlaggebend kann nur der wirtſchaftliche 3 wed,3

dann vor , wenn zurzeit immer nur die Sen= nicht aber das ſchließliche Geſchäftsergebnis ſein .

dungen eines Abſenders erholt werden . – In Dagegen vermag man bei vereinzelten , außerhalb

welcher Weiſe die Weiterbeförderung der einge des ordnung8mäßigen Anſtaltsbetriebes liegenden

ſammelten Sendungen vor fich geht, bleibt für Fällen nicht von einem durch Artikel 3 verbotenen

die Frage , ob eine Einſammlung nach Artikel 3 gewerbsmäßigen Anſtaltsbetrieb zu ſprechen, 14)

vorliegt, ohne Belang. 19) namentlich nicht, wenn eine Privatbeförderungs

Als „Beförderung“ nach Artikel 3, d. i . anſtalt nur einige Male auf Erſuchen eines Dritten

im engeren Sinne, iſt die Weiterleitung oder Ver- Gegenſtände genannter Årt befördert, ohne fich

ſendung anzuſehen, die darauf gerichtet iſt, die dazu erboten zu haben oder das Gleiche auch für

Beförderungsgegenſtände vom Aufgabe an den andere zu tun.

Beſtimmungsort zu verbringen ." ) 3. Was man unter „ unverſchloſſenen

Am Beſtimmungsort, der ſelbſtredend init dem Briefen, Rarten, Drudſachen und Warens

Aufgabeort zuſammenfallen kann (vgl. den § 1 a des proben“ i . S. des Artikels 3 zu verſtehen

Reichspoſtgeſeges über den Poſtzwang im Ortsver- hat , kann als bekannt vorausgeſeßt werden . Der

kehr). geht dann die „ Verteilung" der Sen: Unterſchied zwiſchen Brief und Drucſache, deffen

dungen vor fich , d . i. die Beſtellung an den Emp: Klarlegung bei der Anwendung des Poſtzwangs

fangsberechtigten, ſei es an ihn perſönlich, ſei es eine ſo große Rolle ſpielt, verliert hier an prat:

durch Bereitlegen zum Abholen durch dieſen in tiſcher Bedeutung, da beide Verſendungsgegenſtände

Abholfächern oder durch Abgabe an eine Sammel- dem Beförderungsverbote der Poſtnovelle in gleicher

ſtelle. ') Weiſe unterſtellt ſind, ſoferne nur die Briefe

Schon die Vornahme einer der drei Unter- keinen Verſchluß tragen .keinen Verſchluß tragen. — Wenn ſchon die frag

tätigkeiten , etwa das Einſammeln oder das Verlichen Begriffe erſt durch die Poſtordnung geſchaffen

teilen , läßt , wie ſchon hervorgehoben, bei Zutreffen und ſo in Umlauf geſegt wurden, erſcheint es doch

der ſonſtigen Tatsbeſtandemerkmale das Verbot des nicht angängig, die von der Poſtordnung hierüber

Artikels 3 verlegt erſcheinen. – Dennoch kann es aufgeſtellten Begriff&merkmale auch bei Aus:

für die Beurteilung einer ſolchen Verlegung niemals legung des Artikels 3 anzuwenden, vielmehr müſſen

ins Gewicht fallen, ob die Verſendungs- oder Be- die hier behandelten Gegenſtände ( Briefe, Karten

förderungsgegenſtände von den Abſendern fertig uſw.) nach dem allgemeinen Sprachge

brauche beurteilt werden . Das hat zur Folge ,

9 Bgl., auch für das Folgende, Niggl, Poſto . & 1 daß die Grundſäße der Poſtordnung über Größe:
Anm . 1 und die dort angeführten oberſtrichterlichen und Gewichtsgrenzen , über die von ihr behandelten

Entſcheidungen .

16) NOŠt. BIPE. VII, 240, RØSt. 44 , 82 ; Nigg!

Art. 3 PoſtNov ., Anm. 3. 18) Bgl. NOSt. 37, 281; 44, 85 ; 35, 143, 192 ;

11) Vgl. Niggl, PoſtG . 1 Anm . 1 Niggl a . a . D. § 2 a Anm. 11.

14) No. 42, 208 ; Niggl a . a. D. " ) Niggl, Urt. 3 PoſtNov. Anın . 2 .

.
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gleichnamigen Verſendungsgegenſtände, über deren geſamten Beförderungsaktes , beginnend mit Ab

Verpadung, Verſchluß, über Form und Inhalt gabe der Sendung durch den Abſender und endigend

der Aufſchrift für die hier in Rede ſtehenden Ge- mit der Beſtellung an den Adreſſaten, mit einer

genſtande nicht in Betracht tommen können.15) | Adreſſe verſehen ſeien. Das lektere ſei aber

Das Verbot des Artikel8 3 erſtredt ſich ſomit auf der Fall, wenn ſich Adreßkarte und Sendung

alle fraglichen Sendungen ohne Rüdjicht auf gemeinſchaftlich im Gewahrſam des beſtellenden

Gewicht, Größe, Verpadung uſw. , wenn nur die Boten befinden , weil auch hierdurch die für den

prinzipielle Vorausſeßung erfüllt iſt, daß dieſe Begriff des (mit einer Adreſſe) „ Verſehenſeins“ er:

Gegenſtände zur Verſendung beſtimmt ſind und forderliche körperliche Beziehung der beiden Gegen

die Aufſchrift beſtimmter Empfänger tragen . ſtände zueinander hergeſtellt werde .

Zu den hier genannten Drudſachen zählen vor Die Aufſchrift muß daher irgendwie mit den

allem die Zeitungen und Zeitſchriften mit der in Artikel 3 bezeichneten Gegenſtänden körper .

Adrefie beſtimmter Empfänger. lich zuſammenhängen, verbunden ſein ,

4.Mit derAufidrift eine beſtimmten auch wenn dies nicht auf der Sendung ſelbſt,

Empfänger 8 iſt die Sendung i. S. des Artikels 3 ſondern etwa auf einem angehefteten Zettel ge

dann verſehen , wenn auf der Sendung oder ihrer ichehen würde.18) Auch eine nur loje körperliche

Umbüllung in irgendeiner Weiſe erkennbar gemacht Beziehung der Aufſchrift zur Sendung kann zu

iſt, wem die Sendung zugeſtellt werden ſoll . - einer Zuwiderhandlung gegen die Poſtnovelle aus

Die Aufſchrift braucht nicht den Namen des reichen, wenn z . B. die Sendung ſelbſt zwar keiner :

Empfängers zu enthalten , ſie muß nur ſo abge: lei Aufſchrift oder Bezeichnung beſaße, wenn ſie aber

faßt ſein , daß über den Empfänger kein Zweifel in einen Umſchlag oder in eine Mappe hineinge

beſtehen kann. Nicht erforderlich erſcheint es , daß legt würde, die die Aufſchrift oder Bezeichnung

die Bezeichnung für den Empfänger verſtändlich des Empfängers trüge. — Gleichgültig für das Vor

iſt, es genügt, wenn die Beförderungsanſtalt oder liegen eines Verſtoßes gegen Artikel 3 bleibt es,

auch nur ein einzelner Bedienſteter derſelben den von wem und wann die Sendung mit der

Sinn der Bezeichnung fennt. Die Adreſſe fann Adreſſe verſehen wurde, ob vom Abſender, von
auch in der Angabe einzelner Buchſtaben , einer der Beförderungsanſtalt oder ihren Beſtellboten

Bahl , einer ſonſtigen Zeichens beſtehen, ſofern nur oder aber einer dritten Perſon , dann ob die Adreſſe

die Beförderungsanſtalt oder ihr Bote aus der fich noch bei der Aushändigung der Sendung an

Bezeichnung erſieht , für wen die Sendung be : den Empfänger mit ihr in einem körperlichen 3u

ſtimmt iſt — Umgehungen des Gefeßes wurden viel: ſammenhange befand .

fach verſucht. Ein häufig angewendetes aber ſtraf- Das Verbot der Poſtnovelle findet aber auch

bares Verfahren beſtand darin , daß dem Boten bei dieſem wichtigen Merkmal ſeine Grenzen , falls

nur mit einem Zeichen verſehene Sendungen mit- die in Artikel 3 genannten Sendungen in uns

gegeben wurden, gleichzeitig aber auch eine Liſte, adreſſiertem 3 uſtande von den beſprochenen

in der die betreffenden Perſonen, denen das Zeichen Anſtalten eingeſammelt, befördert oder verteilt
galt , niedergeſchrieben waren, ſo daß fich der Bote werden .

bei der Zuſtellung orientieren konnte. Eine Wo jeder körperliche Zuſammenhang zwiſchen

Anzahl weiterer Privatbeförderungsanſtalten ver- Aufſchrift und Sendung fehlt , kann man nicht von

ſuchte es zur Umgebung des Verbotes der Novelle einer Zuwiderhandlunggegen die Poſtnovelle ſprechen.

damit , daß fie bei Beſtellung der von ihnen be- So müßte es z. B. als durchaus erlaubt erachtet

förderten offenen Briefe, Karten uſw. , die nicht werden , wenn etwa ein Abſender die Adreſſen zu
die Aufſchrift der Adreſſaten in irgendeiner Form den von ihm aufgegebenen Sendungen in einer
trugen , ſondern vollſtändig der Bezeichnung ent: Liſte zuſammenſtellt und der Bote einer Beförde:

behrten , den Beſtellern mit der Aufſchrift rungsanſtalt die Sendungen, die keinerlei Bezeich

der Empfänger verſehene Karten, Begleit: nung tragen, nach dieſer Liſte verteilt, ohne daß
ſcheine leere Briefumſchläge uſw. mitgab. Dieſe dabei der Adreſſat eine irgendwie individuell be
Adreſkarten und dg . waren gewöhnlich nicht vom zeichnete, nur für ihu beſtimmte Sendung erhalten

Abſender ausgeſtellt, ſondern erſt von der Be: ſod.16) Immerhin iſt auch dabei zu beachten ,

förderungsanſtalt ausgeſchrieben und den Be: daß in keinem Zeitpunkte des Beförderungsaktes

förderungsgegenſtänden beigegeben worden , wurden eine körperliche Beziehung zwiſchen Sen

aber bei der Beſtellung der leşteren dem Empfänger dung und Adreſſatenbezeichnung eintreten darf .

nicht mitausgehändigt. Auch dieſes Verfahren Doch iſt hier die Grenze zwiſchen Erlaubtem und

wurde vom Reichspoſtamte beanſtandet, da das Verbotenem ſehr flüſſig.

Verbot der Beförderung von den behandelten 5. Wendet man die entwidelten Grundſäße

adreſſierten Sendungen ſchon dann verleßt auf den eingangs beſprochenen Beſchwerdepunkt

ſei , wenn jene Sendungen auch nur während an , ſo ergibt ſich folgende Sach- und Rechtslage.

eines Abſchnittes der Beförderung d. i . des

-

18) Vgl. Niggl a. a. D. Anm. 11 . 18) Niggl a . a , D , Anm, 11 ,
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Sofern eine Firma ſich damit befaſſen würde, gemacht würde , wenn dieſe Art der Beförderung

gegen Entgelt , alſo gewerbsmäßig , Gegenſtände der von Beilagen den Hauptzweck des Unter

in Artikel 3 der Poſtnovelle von 1899 bezeich: nehmens bilden würde.

neten Art , beſonders Reklamedrudſachen, Waren
Das Bayeriſche Oberſte Landesgericht

anpreiſungen, Bücher- und andere Preisverzeichniſſe, hat in einem neueren Urteile:8) inſofern eine vom

von anderen Firmen einzuſammeln , ſie ſodann Reichsgerichte abweichende Auffaſſung bekundet, als

mit den eigenen Drucjachen genannter Art zu es dem reichsgerichtlichen Standpunkte nur beipflichtet,

vereinigen und etwa als Drucjachen durch die wenn die den Inſeraten gleich geſtellten

Poſt an beſtimmte, von ihnen ſelbſt bezeichnete lojen Beilagen von der Verlagsanſtalt,

Empfänger (d. i . unter einem Umſchlage mit der die ſie ihren Kreuzbandſendungen oder Zeitungen

Aufſchrift beſtimmter Empfänger) befördern zu beigibt , ſelbſt hergeſtellt ſind. Wurden da:

laſſen, würde ſie dem Verbote des genannten Ar gegen dieſe loſen Beilagen anderorts gedruckt und

tikels 3 zuwiderhandeln ; denn ſie würde unzuläſ- dem Inhaber einer Verlagsanſtalt bloß zu dem

ſigerweiſe den Uebergang des Gewahrſams der Zwecke übergeben, damit er ſie mit der von ihm

geſammelten Sendungen aus der Hand des Ab- gedrudten und verlegten Schrift verbreite, ſo fann

fenders in die des Empfängers vermitteln und ſo nach der Anſchauung des bayeriſchen oberſten Ges

eine durch die Poſtnovelle verpönte Anſtalt zur richtes dem Intereſſe, das die Auftraggeber an

gewerbsmäßigen Einſammlung der dortſelbſt auf einer möglichſt billigen und wirkſamen Verbreitung

geführten Gegenſtände betreiben . Daß das Ver
ihrer Ankündigungen, Proſpekte uſm. haben , eine

bot der Novelle ſchon durch einen der vorgeſehenen Bedeutung für die rechtliche Beurteilung der Tätig

Beförderungsakte übertreten werden kann, iſt be
keit des Inhabers der Verlagsanſtalt, die in der

reits bekannt .
gewerbsmäßigen Einſammlung und Beförderung

Dagegen fehlt es bezüglich der Zuläſſigkeit oder der fremden Drucjachen beſteht, nicht beigelegt

Nichtzuläſſigkeit der B eigabe fremder Zeitungs: werden , — mit kurzen Worten : dieſe gewerbsmäßige

beilagen zu den eigenen Zeitungen oder Zeit: Einſammlung und Beförderung verſtößt, falls ein

ichriften an der wünſchenswerten Klarheit in der Anſtaltsbetrieb der oben geſchilderten Art vorliegt,

Rechtſprechung wie in der Praxis . gegen die Vorſchrift in Artitel 3 der Poſtnovelle,

Das Reichsgericht hat die Frage, ob der muß demnach beſtraft werden.

Verleger einer Druckſchrift gegen den Artikel 3 Dieſem Standpunkte folgt naturgemäß auch

der Poſtnovelle vom 20. Dezember 1899 verſtößt, die bayeriſche Poftverwaltung. Die

wenn er fremde Drudſachen (z. B. Proſpekte, Ge- Verſchiedenheit der Stellungnahme von Recht

ſchäftsempfehlungen anderer Firmen ) ſammelt und, ſprechung und Praxis in Bayern und im übrigen

mit ſeiner Drucichrift (Zeitung , Zeitſchrift) vereinigt , Reichsgebiete hat etwas Unerfreuliches an fich ,

unter Kreuzband durch die Poſt verſchidt, mit der zumal dabei die bayeriſchen Verleger gegenüber

Begründung verneint , dieſen Beilagen komme keine denen im Gebiete der Reichs- und der württein

andere Bedeutung zu als den in der Drudſchrift bergiſchen Poſtverwaltung ſchlechter daran ſind; denn

ſelbſt enthaltenen Inſeraten, deren Zweck fie auf ihnen gegenüber iſt die Strafbarkeitsgrenze des

weniger koſtſpieligem und zugleich wirkſamerem Artikels 3 der Poſtnovelle weiter gezogen . Sum

Wege zu erreichen ſuchten .??) Uehnlich ſprach Ausgleich ſoll bis zur endgültigen geleßlichen

ſich ein bayeriſches Landgericht aus , das dieſe Klarlegung der Angelegenheit gegen keinen

Proſpekte und loſen Beilagen als , fliegende Inſerate " | Beitungsverleger mehr von der bayeriſchen Poſt

bezeichnete, denen ebenſogut wie den gewöhnlichen verwaltung Anklage aus Artikel 3 erhoben werden.

Inſeraten die Eigenſchaft eines Beſtandteile der im - Ob dieſe gefeßliche Reviſion, deren Zeitpunkt

Betriebe einer Verlagsanſtalt erſcheinenden Druck- nicht bekannt iſt, die gewünſchte endgültigeRegelung

ſchrift zukomme. und gleichheitliche Handhabung des Gefeßes im ganzen

Natürlich trägt die Reichapoftverwaltung Deutſchen Reiche bringen wird, muß abgewartet

dieſem Standpunkte des Reichsgerichts Rechnung werden. Bei den vielen Erſcheinungsformen, in

und erachtet für die Regel die Beifügung beſonderer denen Handel und Verkehr ſtets aufs neue fich ver

Beilagen zu Zeitungen unter Kreuzband mit der jüngen , hat Gefeßgebung , Rechtſprechung und

Aufſchrift beſtimmter Empfänger zweds Aufgabe Praris jedenfalls keinen leichten Stand, fich mit

zur Poſt nicht als unzuläſſig und gegen Artikel 3 den Wünſchen des Fortſchritts und der Verkehrs

verſtoßend. Immerhin betont ſie die Möglichkeit, entwicklung in Einklang zu bringen und alle,

daß auch bei dieſer Verfahrensart der Verlag einer
an ſich oftmals nicht unberechtigten Bemängelungen

Zeitung oder Zeitſchrift zu einer nach Artikel 3 der verſtummen zu machen.

Poſtnovelle verbotenen Anſtalt werden kann, ſo

namentlich, wenn von der beſagten Beifügung von 18) Urteil vom 4. XI. 13 (Rev-Reg . Nr. 294/1913) .

Beilagen in erheblichem Umfang Gebrauch

1

1) NOSt. 35, 194, 195.
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Die wiederkehrenden öffentligen Laſten von ſchon dann annehmen können, wenn die Steuer:
behörde nichts unternommen hat, um einen an ſich

Grundſtüden nach der Bek. v. 12. Juli 1917. längſtfälligen Rüdſtandbeizutreiben,fernerauch

Von Amterichter Hane Dittrich in München .
dann , wenn die Steuerbehörde für den Steuer

rüdſtandzwar die Beſchlagnahme des Grundſtücs

Unterm 12. Juli 1917 hat der Bundesrat eine erwirkt , dann aber wieder die Einſtellung des Vers

Verordnung erlaſſen, welche in § 1 Saß 1 lautet : fahrens bewilligt oder ſich mit weitgehender Hinaus

Anſprüche auf Entrichtung wiederkehrender öffent: ſchiebung des Verſteigerungstermins einverſtanden

licher Baſten eines Grundſtüds, für die nach dem erklärt hat, wie das erfahrungsgemäß in den meiſten

1.Auguſt 1914 von der zuſtändigen Behörde Ausſtand Fällen der Beſchlagnahme für öffentliche Laſten

gewährt worden iſt, gelten im Sinne des § 10 Nr. 3

3BG. als Anſprüche auf Entrichtung laufender Beträge.
zutrifft.

Daß durch dieſe weitherzige Auslegung der
Die Verordnung bildet eine Ergänzung zu der Verordnung die Hypothekgläubiger benachteiligt

vorausgegangenen Verordnung vom 22.April 1915, werden , iſt taum anzunehmen, wie man denn

deren § 1 lautet : überhaupt die Nachteile, die den Hypothekgläubigern

Die Anſprüche auf Entrichtung von öffentlichen aus der Verordnung erwachſen, ſtark zu überſchäßen

Laſten eines Grundſtüđs,die nicht in wiederkehrenden ſcheint, zumal ja die Verordnung in ihrem § 2
Leiſtungen beſtehen, gewähren bis auf weiteres ein

Recht auf Befriedigung im Range der 3. Klaſſe des
hinreichend Gewähr bietet, daß die Hypothekgläu

$ 10 Nr. 3 20G., ſoweitſie am 1. Januar 1915 noch biger in die Lage verſeßt werden , ihre Rechte zu

nicht 2 Jahre rücſtändig waren. wahren. Den Nachteilen ſtehen auf der anderen

Während das Anwendungsgebiet der lekteren
Seite Vorteile gegenüber, durch welche die Nach

Verordnung ſehr klein iſt, hat die Verordnung dürften. Beſonders den Gläubigern derzweiten
teile zum mindeſten wieder aufgewogen werden

vom 12. Juli 1917 große praktiſche Bedeutung.

In der kurzen Zeit ihres Beſtehens hat ſie denn Hypotheken (wenigſtens den anſtändigen unter

auch den mit ihrer Anwendung betrauten Gerichten ihnen, und nur dieſe ſind ſchußbedürftig) kann

und Finanzbehörden ſchon mancherlei Ropfzerbrechen dieVerordnung in der Regel nurangenehmſein,

verurſacht, das durch die MinBet. vom 3. November weil ſie durch die Gewährleiſtung der Sicherſtellung

1917( Beiblatt zum JMBI. S.270) nur teilweiſe des Ranges der öffentlichen Laſten die große Gefahr

behoben werden konnte. Einige der in Betracht tom beſeitigt, daß die Steuerbehörden zur Unzeit die

menden Fragen ſollendeshalb nachſtehend erörtert Verſteigerung des Grundſtücs betreiben, was nicht

werden . ſelten den Ausfall der 2. Hypothet zur Folge hätte.

1. Was verſteht man unter Ausſtands
Es kommt hinzu , daß die Verordnung entgegen

gewährung ? Zu dieſer FrageZu dieſer Frage bringt die
einer weitverbreiteten Meinung durchaus nicht

MinBet. vom 3. November 1917 in 84 mit
immer das Anwachſen der Steuerrüdſtände be:

erfreulicher Klarheit zum Ausdrud, daß die Ge: günſtigt, ſondern im Gegenteil unter Umſtänden

wahrung des Ausſtands geſeßlich an keine Form
deren vollſtändige Tilgung , wie ſich aus der

gebunden iſt; fie bewegt ſich mit dieſen Ausfüh: Beantwortung der nachfolgenden Frage ergibt.

rungen ganz auf dem Boden der Begründung 2. Gilt die Verordnung nur für die Zwangs

zu dem Entwurf der Verordnung vom 12. Juli verſteigerung oder auch für die Zwangs
:

1917, wo es heißt:
verwaltung ? Anſcheinend beſteht da und dort

Neigung, die Verordnung für die Zwangsverwaltung
Insbeſondere wird für die Gewährung des Aus

ſtands teinerlei Form vorgeſchrieben .Jede Art einer
nicht gelten zu laſſen ; aber ſehr mit Unrecht.

erkennbar an den Schuldner gerichteten Willens § 10 ZVG. gilt (und zwar nicht etwa nur auf

äußerung, auch einer ſogenannten ſtiaſchweigenden , dem Umweg des § 146 , d . h . der entſprechenden

kann dazu ausreichen . Anwendung, ſondern unmittelbar !) in gleicher

Inwieweit man nun eine ftillſchweigende Aug: Weiſe für die Zwangsverſteigerung und Zwang8

ſtandegewährung im Sinne der Verordnung wird verwaltung, da er unter die „allgemeinen Vor

annehmen können, iſt reine Ermeſſensfrage; dem ſchriften“ des ZVG. eingereiht iſt; der einzige Unter

Geiſte der Verordnung wird es wohl am beſten ſchied bei den zwei Verfahrensarten beſteht darin ,

entſprechen , wenn man hiebei möglichſt weitherzig daß das Anwendungsgebiet des 8 10 bei der Zwang8

verfährt und nicht den verhältnismäßig ſtrengen verwaltung durch § 155 Abſ. 2 etwas eingeſchränkt

Maßſtab anlegt, mit dem man zu meſſen pflegt, iſt; die Einſchränkungen ſind aber von einer Art,

wenn es ſich auf Grund anderer Vorſchriften die hier keine Rolle ſpielt.die hier feine Rolle ſpielt . Hieraus ergibt fich

um Beantwortung der Frage handelt, ob eine zwingend, daß der Begriff der laufenden Beträge

Schuld geſtundet iſt; ſchon die Verſchiedenheit der wiederkehrender öffentlicher Laſten des Grundſtücs
gebrauchten Worte in der Verordnung vom durch die Bek. vom 12. Juli 1917 auch für die

12. Juli 1917 : Ausſtandsgewährung, in 88 202 , Zwangsverwaltung eine Erweiterung erfahren hat,

454, 509 BGB. und anderen : Stundung – läßt die von weittragender Bedeutung iſt und wohl in
eine ſolch verſchiedenartige Behandlung zuläſſig den meiſten Fällen die Folge hat, daß nun ſå mt:

erſcheinen. Hienach wird man Ausſtandsgewährung / liche Rüdſtände an wiederkehrenden öffentlichen

AL
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Laſten im bevorzugten Range des § 10 Nr. 3 zu würde, die als unlogiſch bezeichnet werden müſſen .

deden ſind. Streng genommen müßten faſt alle Man denke z. B. an folgenden Fall :

in Zwangsverwaltungsſachen bereits aufgeſtellten
Ein Hauseigentümer iſt mit den þausſteuern für

Teilungspläne in dieſem Sinn geändert werden ; 1. bis 4. Bierteljahr 1917 im Müdſtand. Die Hausſteuern

wer , wie der Verfaſſer, Inhaber" von rund werden bekanntlich zu Beginn jedes Kalenderviertels

250 Zwangsverwaltungsakten iſt, wird ſich allerding8 jahresim voraus fädig; dieSteuern für das4. Viertel

hüten, ſo zu verfahren ; vielmehr wird er einfach während die übrigen ichon früher fällig waren . Für
jahr ſind alſo erſt am 1. Oktober 1917 fällig geworden,

ſeine Verwalter anweiſen , die älteren Rücſtånde die Steuern für 1. bis 3. Bierteljahr hat der Haus

an öffentlichen Laſten , ſoweit ſie von der Bet. vom beſißer Ausſtand erwirkt ; hinſichtlich der Steuern für

12. Juli 1917 betroffen werden , ohne weitere das 4. Vierteljahr wurde er ihm zunächſt verſagt; das

Förmlichkeiten zu deden ; man kann dabei von der
Rentamt hat ſogar Anſtalten getroffen, dieſe Steuern

im zwangswege beizutreiben . 3m Januar 1918 wird

ficheren Vorausſeßung ausgehen , daß ſich gegen dasAnweſen von irgendeiner Seite zum Zwede der

dieſes Verfahren niemand beſchwert ; nötigenfalls Zwangsverwaltung beſchlagnahmt. Am Tagder

kann man ja den Teilungsplan nachträglich noch
Beſchlagnahme waren die Steuern für 1. bis 3. Viertels

der erforderlichen Aenderung unterziehen .
jahr 1917 mit, die für das 4. Vierteljahr ohne ges

währten Ausſtand geſchuldet.

Gelegentlich kann man auch das Bedenken hören ,

daß der Verfaſſer des Entwurfs zur Bet. dom Sollen in dieſem Fall , wenn nachträglich auch

12. Juli 1917 an die Zwangsverwaltung vielleicht für das 4. Vierteljahr Ausſtand gewährt wird,

nicht gedacht habe . Wäre dieſes Bedenken be: die Steuern für das 1. bis 3. Vierteljahr als

gründet, ſo könnte es gleichwohl gegenüber dem laufende, die für das 4. Vierteljahr als růd -

Wortlaut der Bet. nicht als ſtichhaltig betrachtet ſtåndige Beträge wiederkehrender öffentlicher

werden. Wie die Durchſicht der Begründung zum Laſten gelten ? Das kann wohl kaum der Sinn

Entwurf ergibt , entbehrt es aber der tatſächlichen der Verordnung ſein ; vielmehr wird man in dieſem

Grundlage, da in der Begründung der g 155 Fall wohl die ganzen Steuern für 1917 als

ZVG. ausdrüdlich erwähnt iſt.
laufende Caſt zu betrachten haben . Vermutlich wollte

3. Zu einigen weiteren Fragen, die man ge
die Begründung dies auch gar nicht in Frage ſtellen

legentlich ſich vorlegen könnte, nimmt die Begrün
und mit dem angeführten Saß nur ſagen , daß die

dung des Entwurfs Stellung mit den Worten: Beträge, hinſichtlich deren einmal Ausſtand gewährt

wurde, den Rang der 3. Klaſſe des § 10306.

Es macht keinen Unterſchied, ob der Ausſtand vor
odernach Eintritt der Fädigkeit gewährt wird. Auch auch dann behalten, wenn der gewährte Ausſtand

den vor dem Jnkrafttreten der Verordnung nach dem nach Anordnung der Beſchlagnahme abgelaufen iſt.

1. Auguſt 1914 bereits erteilten Bewilligungen wird In dieſem Sinne ſcheinen auch die beteiligten

die Wirkung des § 1 beigelegt.
bayeriſchen Miniſterien den genannten Saß aus

Man kann dieſen Ausführungen nur beipflichten. zulegen , wie ſich aus § 5 der MinBet. vom 3. No:

4. Schafft ſo die Begründung des Entwurfs
vember 1917 ergeben dürfte .

in den erwähnten Beziehungen die erwünſchte Klar- 5. Am ſchwierigſten iſt die Beantwortung der

heit, ſo findet ſich darin andererſeits ein Šaß, der Frage nach dem Verhältnis der Verordnung

bei der Anwendung der Verordnung zu Zweifeln vom 12. Juli 1917 zu Art. 122 Bay.

Anlaß geben könnte ; dieſer Saß lautet:
AG . BOB. Kommt man hier nicht zu einer

Soweit nach dem ZvG. ein Fall eintritt, in dem befriedigenden Löſung, ſo wird die Verordnung

es auf die Eigenſchaft der noch zu zahlenden Gefälle vom 12. Juli 1917 in Bayern ihren Zwed großen

als laufender antommt, behalten alle an dem gefeß- teils verfehlt haben . Warum ?

lichen Stichtag, dem Tag der Beſchlagnahme, mit ges

währtem Ausſtand geſchuldeten Beträge den Hang
Die Verordnung gewährt gewiffen rückſtändigen

der 3. Klaſſe des § 10. wiederkehrenden öffentlichen Laſten eines Grundſtücs

Daraus ergibt ſich die Frage : Rommt es für gemiſe. Vorrechte, was aber öffentliche Laſten des
Grundſtüds ſind , ſagt ſie nicht; auch das Zwang8

die Anwendung der Bekanntmachung darauf an ,
ob gerade am Tag der Beſchlagnahme Aus: verſteigerungsgeſeß ſchweigt ſich hierüber auß ; in

der Begründung zum Entwurf dieſes Geſeķes iſt
ſtand gewährt war, oder iſt die Bekanntmachung

aud dann anwendbar, wenn der Ausſtand erſt
geſagt :

nach der Beſchlagnahme gewährt wurde ? ) Das
Bei der Vielgeſtaltigkeit der öffentlichen Abs

gaben undBaſten und bei dem Mangel allgemein an

Richtige dürfte die Entſcheidung der Frage im erkannter Kategorien und bezeichnender Merkmale iſt

lepteren Sinne ſein , da der Wortlaut der Ver: die Reichsgeſeßgebung nicht in der Lage, eine Bes

ordnung in keiner Weiſe zur gegenteiligen Ent: ſtimmung darüber zu treffen , welche Abgaben und

ſcheidung zwingt und dieſe zu Ergebniſſen führen
Laſten i . S. der Vorſchrift zu den öffentlichen zu rechnen

ſind. Dieſe Beſtimmung hängt ſo eng mit dem öffent

lichen Recht der einzelnen Bundesſtaaten zuſammen ,

) Wobei zu bedenken iſt, daß ja die Beſchlag- daß ſie ſachgemäß nur von der Landesgeſekgebung aus

nahme nicht notwendig von der Steuerbehörde aus- gehen kann . Aus den Landesgeſegen hat ſich zu er

gehen muß, ſondern auch von anderer Seite bean- geben, ob die Abgabe aus dem Grundſt üď zu ents

tragt werden tann, ohne daß die Steuerbehörde das richten iſt bzw. auf demſelben haftet . Der Landess

von Kenntnis hat. geſebgebung muß es alſo auch freiſtehen, zu beſtimmen ,

.
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daß eine Abgabe i. S. der Borſchrift eine von dem lichen auch der Referent der Abgeordnetenkammer,
Grundſtüd zu entrichtende Abgabe ſein ſoll.

Abg. Wagner, zu eigen gemachthat, läßt erſehen,

Die einſchlägige bayeriſche Beſtimmung iſt in daß das ganz gewiß nicht die Abſicht des Geſep:
Art . 122 AG. BOB. enthalten und lautet : gebers war ; es iſt dort ausgeführt :

Für Beiſtungen, die auf Grund eines Rechtsver- Die dingliche Haftung eines Grundſtücs für die

hältniſſes des öffentlichen Rechtes von einem őrund- auf das Grundſtüc treffenden Staatsabgaben wird

ftüď ju entrichten ſind, haftet das Grundſtüd. Die von der herrſchenden Meinung nur anerkannt, ſo
Haftung für fällige Beiſtungen erliſcht mit dem Abs weit ſie ausdrüdlich ausgeſprochen iſt. Nach Art. 108

lauf von zwei Jahren nach dem Eintritte des Zeit- Abſ.1 Biff. 1 , Art . 151 Abſ.1 Ziff. 1 der Subhaſtations

puntts, von dem an die Leiſtung gefordert werden ordnung vom 23. Februar 1879 ſind aber aus dem

kann, wenn nicht vorher die Beſchlagnahme des Grund- Berſteigerungserlös unddem Ueberſchuſſe der Zwangs
ſtüds erfolgt iſt. verwaltung in erſter Reihe die auf die beſchlagnahm

Nach dem Wortlaut dieſer Beſtimmung können
ten Gegenſtände treffenden Steuern, Umlagen und

gleichgeſtellten Beiſtungen für die Zeit von der Bes

Rüdſtände, die mehr als 2 Jahre zurückliegen , ſchlagnahme bis zum Zuſchlage ſowie die etwaigen

nicht mehr als öffentliche Laſten des Grundſtüds Hüdſtände für das bei der Beſchlagnahme laufende

angeſprochen werden, wenn nicht vor Ablauf der
und die vorhergehenden zwei Kalenderjahre zu be:

richtigen , gleichviel ob die Rüdſtände aus der Beſik.
2 Jahre die Beſchlagnahme des Grundſtüds erfolgt geit des gegenwärtigen Beſikers oder eines Vorbe

ift; ſie können deshalb, wenn dieſe Vorausſeßung fibers herſtammen.Die Folge iſt, daß 3. B. für einen

nicht erfüllt iſt, auch nicht unter die Verordnung Grundſteuerrüđſtand, welcher aus der Beſibzeit des

vom 12. Juli 1917 fallen – ein Ergebnis, das
Deſigvorgängers des jebigen Befifers herrührt, das

den Zwed dieſer Verordnung in Bayern gerade tann, daß aber, wenn die Zwangsvollſtreďung in das
Grundſtüđ an ſich nicht in Anſpruch genommen werden

in denjenigen Fällen vereiteln würde, auf welche Grundſtüd gegen den ießigen Beſißervon einem Dritten
die Verordnung eigentlich zugeſchnitten iſt; denn betrieben wird, der Steuerrüdſtand aus dem Ver

der Hauptzweck der Verordnung war doch , wie
ſteigerungserlös oder dem Ueberſchuſſe der Zwangss

verwaltung befriedigt wird . Dieſes Ergebnis entbehrt

ſich aus der Begründung zweifelsfrei ergibt, gerade der inneren Berechtigung, da die Baftung des Grund

der, die zahlreichen Beſchlagnahmen von Grund ſtüds nicht davonabhängen kann, daß der Beſig
ſtüden zum Zwecke der Beitreibung und der Er: nachfolger zufällig zahlungsunfähig iſt und das Grund

haltung des Vorrechts der öffentlichen Laſten un:
ſtüc deshalb zur Verſteigerung kommt. Abhilfe ift

nötigzu machen und die mitdieſen Beſchlagnahmen Gemeindeumlagen, verlangt worden (vgl. Verh. der
ichon zu wiederholten Malen, namentlich bezüglich der

häufig verbundenen Nachteile *) zu beſeitigen. Kamm. der Abg. 1894 StenB . IV S. 351).

Man hat unbedingt das Gefühl, daß die Partie Eine von der herrſchenden Meinung abweichende

ſo nicht ſtehen bleibendarf. ich habe mir deshalb Auffaſſung liegt dem $ 32 Abſ. 4 Fing . vom 28. De

zunächſt mit einer Auslegung desArt. 122 geholfen ,
zember 1831 zugrunde. Durch den Vorbehalt der

Beſtimmungen des Sypothefengeleges und der Brios

die mir anfänglich ganz annehmbar erſchien, indem ritätsordnung “ follte zum Üusdruđe gebracht werden,

ich ſagte: der Zeitpunkt, von dem an die daß für die auf ein Grundſtüc treffenden Staatsge

Leiſtung gefordert werden kann “ , iſt eben entſprechend fälle, ſoweit ſie den øypotheten im Mange
vorgehen, auch dingliche Haftung beſteht (Berh.

hinausgeſchoben , wenn für die öffentliche Laſt Aus
der Kamm . der Abg. Prot. XXI S. 117 Ti., insbeſ.

ſtand gewährt wird ; die 2 jährige Friſt des Art. 122 S. 125) . Der Entwurf gibt dieſem Gedanken einen

kann deshalb, ſolange Ausſtand gewährt iſt, nicht klareren Ausdrud, indem er im Art. 110 fürLeiſtungen ,

in Lauf geſett, zum mindeſten nicht vollendet werden . die auf Grund eines Rechtsverhältniſſes des öffent:

Nachträglich find mir aber docherhebliche Zweifel ſind, das Grundſtüų für verhaftet erklärt. Die ding
lichen Rechtes, von einem Grundſtüde zu entrichten

aufgeſtiegen, ob man demArt. 122dieſe Auslegung liche Haftung für đſtändige Leiſtungen ſoll im Ein

geben kann ; es iſt dabei zu beachten, daß dieſe klange mit g 10 Abſ. 1 Nr. 3 des Gefeßes über die

Auslegung auch in Friedenszeiten die Möglichkeit Zwangsverſteigerung und die Zwangsverwaltung,durch
welchen die Art. 108, 151 der Subhaſtationsordnung

eröffnen würde, den Steuern und ſonſtigen öffent erſeßt werden, mit dem Ablaufe von zwei Jahren nach

lichen Abgaben durch fortgeſepte Ausſtandsgewährung dem Eintritte des Zeitpunkts erlöſchen, von dem an

dauernd die Eigenſchaft von öffentlichen Laſten des die Leiſtung gefordert werden kann , wenn nicht vors

Grundſtücks zuerhalten und damit — zwar nichtzwar nicht her die Beſchlagnahme des Grundſtüds erfolgt iſt..

für das Zwangsverſteigerungsverfahren , ) aber doch
Es iſt bemerkenswert , daß bei dieſen Aus

für das materielle Recht — Zuſtände zu ſchaffen, führungen auf § 10 Nr. 7 2VG. , die von den

die nicht gerade erwünſcht ſein können : jeder Käufer alteren Rückſtänden der öffentlichen Laſten

oder ſonſtige Erwerber eines Grundſtücks würde handelt, keine Rückſicht genommen wurde, was

Gefahr laufen , für Abgabenrückſtände aus längſt übrigens auch der bayeriſchen Subhaſtationsordnung

verfloffenen Zeiten in Anſpruch genommen zu werden. entſpricht, die in Art . 103 Ziff. 5 wohl eine Be

Die Begründung zu Art. 110 des Entwurfe rüdſichtigung älterer øypothekzinérüdſtande,

(jeßigen Art. 123 des Geſeßes) , die ſich im weſent: nicht aber eine Berüdſichtigung älterer Rückſtände

von öffentlichen Laſten kennt. Dieſe ganze Ent

2) Vgl. meine Ausführungen in DMZ. 1916 S. 191 . ſtehungsgeſchichte des Art . 122 AG. BOB. zeigt ,

Denn hier würden tropadem nur die laufenden

und die aus denlezten zwei Jahren rüđſtändigen Be
daß der Lauf der zweijährigen Friſt durch Aus

träge ein Borrechtvor den Hypotheten und ſonſtigen ſtandsgewährung nicht gehemmt werden kann.

dinglichen Rechten genießen ( § 10 Abſ. 1 Nr. 3 B.). Dieſer Auffaſſung iſt offenbar auch die baye :

.
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riſche Juſtizverwaltung, wie ſich aus dem Umſtand | nach Art. 122 AG. BOB. bei Nichtvorhandenſein

ergibt , daß fie es für nötig gehalten hat, zu der einer Grundſtücsbeſchlagnahme die Haftung des

eingangs erwähnten Bundesratsverordnung vom Grundſtücs längſt erloſchen iſt, wieder zu öffent

22. April 1915 , die ſich auf die nichtwieder: lichen Laſten des Grundſtüds werden könnten . Den

kehrenden öffentlichen Laſten bezieht und bei deren Anforderungen der Billigkeit würde dies entſchieden

Anwendung Art.122 AG. BÓB. die gleichen widerſprechen . Das zu ſchaffende neue Geſek müßte
Schwierigkeiten verurſachte, ein kleines bayeriſches deshalb eine Einſchränkung in dem Sinne erfahren,

Ausführung& geſeß zu erlaſſen ,4) deſſen Art. 1 lautet. daß Rüdſtände eines geriffen Alters von der Vers

Die Haftung eines Grundſtück für öffentliche ordnung vom 12. Juli 1917 nicht mehr betroffen

Laſten (Art . 122 46. BOB.), die nicht in werden können, wenn ihnen nicht etwa durch Grund

wiederkehrenden Leiſtungen beſtehen , dauert bis ſtüdsbeſchlagnahme ihr Rang gewahrt iſt. Der

auf weiteres ſo lange, als der Anſpruch auf die bayeriſche Geſeßgeber hat völlig freie Hand, wel

Leiſtung nicht erloſchen iſt. Dieſe Vorſchrift ches Datum er hiebei zum maßgebenden machen

findet keine Anwendung auf Leiſtungen, die am wil ;es fann ebenſogut der im Gefeß vom

1. Januar 1915 ſchon zwei Jahre rüdſtändig 14. März 1917 genannte 1. Januar 1915 wie

waren . ein früherer oder ſpäterer Tag ſein ; jedoch wird

Solange nicht ein ähnliches Ausführungsgeſetz der Verordnung vom 12. Juli1917 möglichſtman ein Datum zu wählen haben, das dem Geiſte

auch zu der Verordnung vom 12. Juli 1917 ergeht, der
kann man ſich vielleicht mit entſprechenderAnwendung entſpricht; am meiſtendürftedieſe Vorausſeßung

des Geſekes vom 14. März 1917 behelfen ; immer gegeben ſein beim 2. Auguſt 1914, weil dies der

hin iſt das aber nur ein Notbehelf, der recht: erſte Tag „ nach dem 1. Auguſt 1914" ift.

lich äußerſt anfechtbar iſt und unter dem weiteren
Auf Grund aller dieſer Erwägungen kame

Mangel leidet, daß fich über die Wirkung der
man zu dem Vorſchlag, dem Art. 1 des Geſeges

entſprechenden Anwendung in mehr als einer Hinſicht
vom 14. März 1917 einen Abſ. 2 beizufügen ,

ſtreiten läßt. Dies trifft insbeſondere hinſichtlich
der etwa zu lauten hätte :

des zweiten Sages des Art. 1 des Gefeßes vom
„ Die Haftung eines Grundftitás für wieder

14. März 1917 zu ; denn deſſen Faſſung iſt ſicht:
kehrende öffentliche Baften , für die nach dem

lich weniger vom Wortlaut des Art. 122 A6 ,BOB.
1. Auguſt 1914 von der zuſtändigen Behörde

als vielmehr von der Rückſichtnahme auf die Ein
Ausſtand gewährt worden iſt, dauert bis auf

ſchränkung beeinflußt worden , die in der Bundesrats
weiteres ſolange, als der Anſpruch auf die

verordnung vom 22. April 1915 mit den Worten
Leiſtung nicht erloſchen iſt. Dieſe Vorſchrift

„ ſoweit ſie am 1. Janauar 1915 noch nicht zwei Jahre
findet keine Anwendung auf Leiſtungen, hin=

rüdſtändig waren “ getroffen iſt; da in der Bundes
fichtlich deren nach Art. 122 Sab 2 des Aus

ratsverordnung vom 12. Juli 1917 eine ſolche Ein
führungsgeſeßes zum Bürgerlichen Geſezbuch

ſchränkung nicht enthalten iſt, kommt man bei der
die Haftung des Grundſtüdsam 2. Auguſt 1914

entſprechenden Anwendung von Art . 1 Sa 2 des
ſchon erloſchen war. "

Gefeßes vom 14. März 1917 ziemlich in Verlegen

heit. Es wird ſich alſo wohl nicht umgehen laſſen,

auch zur Verordnung vom 12. Juli 1917 ein

bayeriſches Ausführungsgeſeß zu erlaſſen , das Kleine Mitteilungen.

fich in ſeinem erſten Saß möglichſt eng an den

Wortlaut der Verordnung vom 12. Juli 1917
Zur Abdichtung einſeitiger Abtömmlinge ( 1483 II

BGB.) . Unzner- Pland gibt in Bem. IV , i zu 1482. , 1 §

und des Geſetzes vom 14. März 1917 anzulehnen , folgendes Beiſpiel: Es find vorhanden ein einſeitiger

im übrigen aber hinſichtlich einer etwa zu machenden Abtömmling und zwei gemeinſchaftliche Ablömmlinge

Einſchränkung unzweifelhaft feſtzuſtellen hätte , worin A und B. Die Hälfte des Geſamtgutes beträgt 10 000,

dieſe beſtehen ſoll. Zu beachten iſt dabei, daß ſich das Vorbehaltsgut des verſtorbenen Ehegatten 6000.

aus der Verordnung vom 12. Juli 1917 im Gegen: An Zuwendungen, die zur Aufgleichung zu bringen

ſaß zu der vom 22.April 1915 eine Einſchränkung ſind, hat aus dem Geſamtgut erhalten der einſeitige

nicht ergibt und deshalb an ſich kein zwingender Abkömmling 5000, der gemeinſchaftliche Ablömmling

Anlaß beſtande, in ein bayeriſches Ausführungs
A 8000, B nichts. Unzner berechnet den Geſamtbetrag

geſek hiezu überhaupt eine Einſchränkung auf
des Erbteils deß einſeitigen Abtömmlings mit 2000,

zunehmen . Troßdem wäre dringend zu empfehlen ,
wovon jener 1500 aus dem Vorbehaltsgut, 500 aus

die Haftung des Grundſtücks für wiederkehrende geſchäften Kommentars kann leicht zu Jrrungen An
dem Geſamtgut erhält. Dieſes Beiſpiel des hoch

öffentliche Laſten, für die nach dem 1. Auguſt 1914 laß bieten. Denn , wie Unzner in der vorausgehenden

Ausſtand gewährtworden iſt, nicht uneingeſchränkt Bemerkung, ſowie $ 1487 Bem. 2, § 1500 Bem . 2,8 1503

auszuſprechen, da ſonſt ja beiſpielsweiſe auch Steuer- Bem . 3 richtig ausführt, iſt, was der verſtorbene Ehes
rüdſtände aus dem Jahre 1910, hinſichtlich deren gatte zu dem Geſamtgut duldet, ſofort von dejjen

Erbenaus dem Nachlaſſe zum Geſamtgut zu erſeßen.

4) Geſeß betr. die Baftung des Grundſtücs für Die Zuwendung an den einſeitigen Ablömmling gilt

öffentliche Laſten dom 14. März 1917, GVBl. S. 58. aber gemäß § 2054 als ganz von dem verſtorbenen
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Ehegatten gemacht; ſie iſt gemäß 88 1465, 1500 aus verbindlichteiten nicht hinreicht, die Witwe aber gleich

dem Vorbehaltsgute zu entnehmen und dem Geſamt- wohl die Erbſchaft des Mannes als Miterbin antritt.

gute zu erſeßen. Da dieſes nur 6000 beträgt, wird Werden dagegen die Erſaßverbindlichkeiten des Vor

es großenteils aufgezehrt ; wäre es nicht ausreichend, behaltsgutes an das Geſamtgut in ihrer vollen Höhe

ſo hätten die anteilsberechtigten Abkömmlinge den vorab berichtigt, ſo iſt für die Konfuſion kein Raum

Fehlbetrag, ſoweit ſie Erben des Verſtorbenen Satten mehr. Inſofern ſagt Unzner & 1487 Bem . 2 mit Recht,

ſind, zu tragen und müßten ſich den auf ſie entfallens daß, was der verſtorbene Ehegatte zu dem Geſamt

den Teil des Fehlbetrags nach § 1510 Abſ. 1 bei der gute ſchuldet, ſofort von deſſen Erben und zwar

Auseinanderſeßung auf ihren Anteil anrechnen laſſen . auch ſoweit der überlebende Ehegatte

Ebenſo ſtünde es wegen der Zuwendung zu 8000 an B, Erbe iſt, aus dem Nadlaſſe zum Geſamtgut zu er

Torpeit ſie etwa das dem Seſamtgut entſprechende Maß feben iſt.

überſtiege. Wir kommen alſo zu dem Saße : der Oberlandesgerichtsrat Dittmann in Nürnberg.

güterrechtliche Vorgang der Berichtigung der Vers

bindlichkeiten des Vorbehaltegutes an das Geſamtgut

hat dem erbrechtlichen Vorgang der Ausgleichung

vorauszugeben. Die Richtigkeit dieſes Sabes wird Das kriegeftrafrecht und der Schuß der Jugend:

klar, wenn wir uns vorſtellen, der verſtorbene Gatte lichen . Sowohl das Hilfsdienſtpflichtgefes als auch

habe kurz vor ſeinem Tode die Verbindlichkeiten gegen die Ausführung beſtimmter militäriſcher Arbeiten im

das Geſamtgut aus ſeinem Vorbehaltsgute gedeckt, Operationsgebiet durch Privatfirmen unter militäriſcher

ſomit dieſes um den treffenden Betrag vermindert, und
Aufſicht und Beitung hat es mit ſich gebracht, daß

wenn wir auf dieſer Grundlage den Erbteil berednen. eine große Anzahl jugendlicher Perſonen bereits in

Denn der Erbteil muß auch dann die gleiche Höhe ein gewiſſe8 militäriſches Verhältniß treten , kraft defien

haben, wenn die Berichtigung der Schuld bei Lebzeiten ſie ſowohl den militäriſchen Strafgeſeßen als auch
des verſtorbenen Satten unterblieb und erſt nach ſeinem der militäriſchen Gerichtsbarkeit unterſtehen .

Tode erfolgt. Nach dem Entwurfe I des BGB. war Denn wenn auch zwiſchen der Militärverwaltung

die Rechtslage klarer als nach dem BGB. Denn dort und den Arbeitern ſelbſt irgendein vertragliches Vers

lautete $ 1395 Abſ. 3 : „Bei der Auseinanderſeßung hältniß nicht beſteht, die Arbeiter vielmehr ihre Ver
find die Verbindlichkeiten des Erblaſſers, welche nicht träge mit den beteiligten Unternehmerfirmen abs

Geſamtgutsverbindlichkeiten ſind oder im Verhältniſſe ſchließen, ſo beſteht nach geltender militäriſcher und

der Ehegatten zueinander dem Erblaſſer allein zur juriſtiſcher Auffaſſung – die allerdings m. E. nicht
Laſt fallen, aus dem Vorbehaltsgute oder aus dem zweifelsfrei iſt - Uebereinſtimmung darüber, daß die

Sondergute vorab zu berichtigen ." Darauf war auch jo verwendeten Arbeiter gem. § 155 MSGB. den
in $ 1400 , ießt 1500 bezug genommen. Von der II Tomm. Ariegsgeleßen unterworfen und inſoweit aus der

wurde aber der $ 1395, der freilich zu weit ging, aus Militärſtrafgerichtsbarkeit unterſtellt ſind. Das mili

den von Unzner § 1483 Bem. IV angegebenen Gründen täriſche Strafgerichtsverfahren bedingt aber mehr noch

geſtrichen und der Grundſaß der Vorabberichtigung wie das bürgerliche Verfahren eine raſche Durch

der Erſaßverbindlichkeiten des Vorbehaltsgutes zum führung des Prozeſſes. Denn es berträgt ſich nicht

Geſamtgut ruht nun ziemlich verſchleiert in den Worten mit der militäriſchen Sucht und Ordnung, durch lang
des $ 1500 , inſoweit als der überlebende Ehegatte ausgedehnte Vorerbebungen das Vorverfahren in die

nicht von dem Erben des verſtorbenen Ehegatten Länge zu ziehen ; die Strafe joll und muß dem ſtraf

Dedung hat erlangen können “ . Dhne Zweifel geht baren Verhalten möglichſt raſch auf dem Fuße folgen.

aud Unzner in dem angeführten Beiſpiele zu § 1483 Andrerſeits bringt es das Leben dieſer Arbeiter

davon aus, die Abrechnung zwiſchen Vorbehaltsgut in großen, vom ſonſtigen Verkehr abgeſchloſſenen Ver
und Geſamtgut ſei ſchon vollzogen. Da er dies aber einigungen , ihre Unterkunft in Baracen uſw. mit

nicht ausdrücklich ſagt, wird mancher Leſer ſich nur fich, daß die Kriminalität insbeſondere der Jugend

an das Beiſpiel halten und das Erfordernis, daß zus lichen recht erheblich iſt. Verſtöße gegen das Unter

erſt die Verbindlichkeiten des Vorbehaltsgutes zu bes ordnungsverhältnis ſind an der Tagesordnung, aber

richtigen ſind, überſehen. Die Beiſpiele, die Hölders auch Eigentumsvergehen bilden in großer Bahl den
Schmidt Anm. 8 und Staudinger-Engelmann Anm. 5 b Gegenſtand der Aburteilung .

zu § 1483 geben, führen zu den gleichen Bedenken , wie Dazu kommt, daß das MStGB. keine den 88 56,

das Unznerſche ; Engelmann fügt überdies bei : ,Dems 57 KStGB. entſprechende Vorſchrift enthält, wonach

nach kommen bei der Teilung des Vorbehalte- und ein Angeklagter zwiſchen 12 und 18 Jahren nur bes

Sonderguts Vorempfänge, die aus dem Geſamtgut ſtraft werden kann, wenn er die zur Erkenntnis der
erfolgt ſind, nicht in Betracht.“ Das iſt zum mindeſten Strafbarkeit erforderliche Einſicht bei Begehung der

ungenau, denn ſoweit Erſaßanſprüche des Geſamt- Tat beſeſſen hat ; es iſt vielmehr nach § 50 MSIGB.

gutes gegen das Vorbehaltsgut wegen der Vorempfänge bei Beſtrafung militäriſcher Verbrechen oder Ver
beſtehen f. ebenda Anm. 4 ſind fie fofort nach gehen die Erkennung der angedrohten Strafe unab

dem Tode des erſtverſterbenden Satten aus ſeinem hängig vom Alter des Täters. Die Folge hievon iſt,

Vorbehaltsgute vorab zu berichtigen und mindern daß ſchon im Vorverfahren keinerlei Erhebungen dar
dieſes um den treffenden Betrag . Nun bemerkt Unzner über gepflogen werden, wie es mit der ſittlichen und

$ 1500 Bem. 3 noch, die Erſaßpflicht der Ablömmlinge Verſtandesreife des jugendlichen Angeklagten ausſieht;

erlöſche, ſoweit der überlebende Satte den verſtorbenen kein Geiſtlicher und Lehrer wird gefragt, tein Vor

beerbte alſo bei geleßlicher Erbfolge zu '/4 – durch mund erhält Kenntnis von der Tat ſeines Mündels;

Konfuſion. Das gleiche ſagt der RORKomm. $ 1500 es iſt noch nicht einmal Vorſchrift, daß die Verurtei

Bem. 4. Aber zu dem Erlöſchen der Erſaßpflicht durch lung mitgeteilt wird alles Dinge, welche die Be

Konfuſion tommt es doch nur ausnahmsweiſe, etwa wegung zum Schuße der Jugendlichen im bürgerlichen

wenn das Vorbehaltsgut zur Berichtigung der Erſaß = | Strafverfahren durchgeſeßt hat . Auch von der be
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dingten Begnadigung wird nicht im wünſchenswerten auch die allgemeine Zuſtändigkeit folgern, ſondern

Maße Gebrauch gemacht, weil ſie mit Rüdſicht auf man muß ſchon die Beſchränkung des § 155 mit hin

die Wirkung auf die Kameraden zweifellos die Dif- nehmen.

ziplin ichädigt. Ein Fehlſchluß iſt in dieſem Zuſammenhang aud

So kommt es, daß infolge des Krieges eine große der Hinweis auf 8 7 MStGB., mit dem Romen

Anzahl Jugendlicher mit Arreſt oder Gefängnis Bes Kiſſom " ſeine extenſive Auslegung begründet. Denn

kanntſchaft gemacht haben, bevor ſie eigentlich ins $ 7 bezieht ſich nur auf Militärperſonen und das ſind

Leben treten, und daß ſie, wenn der Krieg aus iſt und Perſonendes Soldatenſtandes ( 8 4 MStGB.). Daß
fie ins bürgerliche Leben zurückkommen, mit einer aber die Arbeiter des § 155 nicht Perſonen des Sol

„ Vorſtrafe “ belaſtet ſind . Und wir alle wiſſen , was datenſtandes ind, hat das RMS. in der Entſcheidung

das Wort „ vorbeſtraft“ für einen jungen Menſchen 19, 112 bereits zum Ausdruck gebracht.
bedeutet. Mit dieſer intenſiven " Auslegung des § 155

Dieſen Folgen des Krieges muß entgegengewirkt MSGB . iſt ichon für einen großen Teil der ſtraf

werden. Die Jugendlichen müſſen den Kriegsgeſeßen baren Handlungen, insbeſondere derer, welche für das

entzogen werden. ſpätere Leben und Fortkommen von Bedeutung ſind

Aber iſt dies nach den beſtehenden Beſtimmungen Diebſtahl, Unterſchlagung, Betrug-, viel ge

möglich ? wonnen.

Id habe bereits eingangs erwähnt, daß bezüg- Aber auch von den rein militäriſchen Verbrechen

lich der Anwendung des $ 155 MSGB. Zweifel auf- und Vergeben wird man einen großen Teil aus

treten können hinſichtlich der militärgerichtlichen Zu- , ſcheiden können, wenn man bei Prüfungder einzelnen

ſtändigkeit. Aus eigener Erfahrung und Praxis her: Tatbeſtandemerkmale dieſelbe engſte Auslegung wählt.

aus weiß ich, daß eine große Anzahl Militärgerichte Ich verweiſe in dieſer Beziehung aufdie Ausführungen
entgegen der herrſchenden insbeſondere von Romen- bei Romen - Rifiom , MSIGB. § 155 Anm. 9, die ich

Riſſom (8 155 Anm . 1c 8) vertretenen Anſicht die rein jedoch für noch viel zu weitgehend halte . Es würde

bürgerlichen Delikte ihrer Strafbarkeit entzogen und über den Rahmen dieſes Aufſabe8 hinausgeben, mich

den bürgerlichen Gerichten überwieſen und daß eine hier im einzelnen mit Romen -Riſſom auseinander

große Anzahl von Staatsanwaltſchaften dieſem Stand- zuſeßen. Es genügt für den Zweck, den ich im Auge

punkt folgend die Sachen übernommen haben ( ſo z .B. habe,den Schuß der Jugendlichen, herauszuheben,daß
die Staatsanwaltſchaft Met, Stuttgart u. a. ) . Man 3. B. eine militäriſche Dienſtpflicht aus ihrem privat

geht dabei von der engſten Auslegung des 8 155 a .a . D. rechtlichen Dienſtvertrag nicht herauskonſtruiert werden

aus, !ndem man unter den Strafvorſchriften „ dieſes darf, daß insbeſondere der Begriff des „ Kameraden“
Geſebes " nur den zweiten Teil ,Von den einzelnen Vers - dies iſt wichtig für das militäriſche Vergeben des

brechen und Vergehen und deren Beſtrafung“ verſteht Diebſtahle undderUnterſchlagung nach §138MStGB.
und die allgemeinen „ Verfahrens “vorſchriften als nicht niemals m. E. gegeben ſein kann. Der „ Namerad “

anwendbar und gemeint ablehnt . iſt ein rein „ ſoldatiſcher “ im Gegenſaß zum „mili :

Dieſe Auffaſſung der „intenſiven “ Geſebesaus- täriſchen“ Begriff.Er gründet ſich auf die Kriegs

legung ergibt ſich aber m . E. auch aus dem Gefeße artitel, die für die Zivilarbeiter zweifellos nichtmaß
ſelbſt und zwar aus der MSIGD. Hätte der Geſeks gebend find. Für den Arbeiter iſt der Mitarbeiter

geber das ſog. Heeresgefolge des $ 155 MSGB . für der Rollege" im Arbeiterſinne.")

alle und jede Straftat der Militärſtrafgerichtsbarkeit Viel gewonnen für den Schuß der Jugendlichen

unterwerfen wollen , ſo hätte er dies am beſtimmteſten wird auch, wenn man bei Beurteilung der ſtrafbaren

tun können, indem er dem $ 1 Nr. 8 MSEGO. fola Handlung das ſubjektive Moment ſtärker in die Wag
gende Faſſung gegeben hätte : ſchale wirft und hier nun ſtatt der nach dem MSIGB.

.8. Diejenigen Perſonen , die während eines nicht zu prüfenden Erkenntnis der Strafbarkeit das

gegen das Deutſche Reich ausgebrochenen Krieges Bewußtſein der Rechtswidrigkeit ſoweit wie nur mögs
fich in irgendeinem Dienſt- oder Vertragsverhält: lich würdigt. Zu dieſem Zwede müßten aber aud

niſſe bei dem triegführenden Heere befinden ... für das Militärſtrafgerichtsverfahren ähnliche Ers

uſw. wie im § 155.
hebungen vorgeſchrieben werden wie dies für das

Das aber hat der Geſebgeber nicht getan ; er hat bürgerliche Strafverfahren gegen Jugendliche im wei

vielmehr in ſeiner Zuſtändigkeitsregelung ausdrücklich teſten Maße den Staats- und Umtsanwälten be

auf den § 155 MStGB. Bezug genommen und hat fohlen iſt.

m. E. damit ſagen wollen, daß die vertraglich beim Von der bedingten Begnadigung muß im ers
Heere Befindlichen nur im Rahmen des § 155 der höhten Maße bei Jugendlichen - das erſte Mal faſt

Militärſtrafgerichtsbarkeit unterworfen ſind. allgemein - Gebrauch gemacht werden . Die Erfolge

Der 8 155 iſt aber zweifellos teine bloße Zus der erteilten Bewährungsfriſt in der Kriminalſtatiſtik

ſtändigkeitsnorm , ſondern ſchafft geltendes Recht und Jugendlicher ſind vor dem Kriege derart erfreulid

zwar in einer gewifien Beſchränkung, indem er das geweſen, daß ſie im Kriege nicht außer Wirkſamkeit

Heeresgefolge den Strafvorſchriften dieſes Geſeßes gelegt werden darf. Die Furcht, eine aufgeſchobene
-– alſo de MStGB. - und den Kriegegeſeben Strafe im Falle der Nichtbewährung berbüßen zu

unterwirft. ) müſſen, iſt gerade bei Jugendlichen , die nicht von

Faßt man alſo § 1 Nr. 8 MSIGD. mit § 155

MStGB. zuſammen, ſo kann man nicht, wie es die 2) § 155 Anm . 8.

Bragis tut, aus der allgemeinen Beſtimmung des $ 18 3) Romen - Hiſſom (Anm. 9i ) hält die Anwendung

des § 138 MSIGB. für zuläſſig, indem er an Stelle

2) Man beachte, daß auch § 158 MSIGB., auf den des militäriſchen das ſonſt vorhandene Dienſtverhält

ſich § 18 MSIOO. ebenfalls bezicht, die gleiche Be- nis treten läßt . Dieſe ertenſive Auslegung bekämpfe

chränkung enthält. ich ſchon aus reinen Zwemäßigkeitsgründen.
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Natur aus „ geborene Verbrecher" find, die vielmehr büßung der Strafe verbundenen Lohnentgang bellagen ,

nur aus Leichtſinn oder durch Verführung einmal auf Es laßt ſich alſo die gleiche Wirkung ohne Verhängung

die abſchüſſige Bahn gelockt wurden, ſehr groß und einer Strafe erreichen .

beſtimmend für ihr zukünftiges Verhalten . Einen gewiſſen ſtrafrechtlichen Schut bei Jugend

Das Radikalmittel zum Schuße jugendlicher wäh- lichen über 17 Jahren gewährt auch § 18 des Hilfs

rend des Krieges zu militäriſcher Arbeit verwendeter dienſtgeſeßes, zu deſſen Anwendung die Zuſtändigkeit

Perſonen erblicke ich allerdings in der Nichtanwendung der Militärgerichte nicht notwendig iſt.

des 155 MSGB. überhaupt. Bei der Schaffung des § 155 MSIGB. hat man

Perſonen, die gemäß § 155 M SIGB. den Strafs an ſolch gewaltige Verhältniſſe, wie ſie dieſer Krieg

vorſchriften dieſes Geſeßes, insbeſondere den Kriegs- mit ſich gebracht hat, zweifellos nicht gedacht. Man

gelegen unterworfen ſein ſollen , müſſen ſich in irgends zwänge daher dieſe Verhältniſſe nicht, wo es nicht

einem Dienſt- oder Vertragsverhältniſſe bei dem krieg- unbedingt ſein muß, in einen Rahmen, der nicht für

führenden Heere befinden. Das Dienſtverhältnis iſt ſie beſtimmt war .

ein in erſter Linie öffentlichrechtliches Verhältnis, Gerade der kriminelle Schuß der Jugendlichen

welches zu Dienſten d. h. zu perſönlichen Leiſtungen iſt ein ſo wichtiges Gebiet, daß nur die größtmögs

beim kriegführenden Heere verpflichtet. Vertrags- liche Freiheit des Richters einen geſunden Zuſtand

verhältnis iſt ein auf Vertrag, ſei es öffentlicher oder gewährleiſtet. Und darum ſollte m . E. jeder nur

privater Natur, beruhendes Verhältnis, trait deſſen gangbare Weg beſchritten werden, einen ſtraffällig

Verpflichtungen beim Heere zu erfüllen ſind.“) gewordenen Jugendlichen entweder ganz vor Strafe

Bei den hier in Betracht kommenden Arbeitern zu bewahren oder, wenn er einmal beſtraft werden

handelt es ſich meiſt um ein Vertragsverhältnis privat- muß, auf die rechte Bahn zurück ;uführen. Die Militär

rechtlichen Inhalte. Dieſes Vertragsverhältnis iſt ſtrafrechtspflege mit ihrem ſtarren und ſtrengen, nur

größtenteils ſo: eine Rommandoſtelle überträgt einem für Soldaten berechneten Strafſyſteme darf aber dann

Privatunternehmer die Ausführung eines militäriſchen nicht Führerin auf dieſem Wege ſein.

Werts im privatrechtlichen Sinne unter militäriſcher Dr. Breßfelder, St. 3. Staatsanwalt,

Oberleitung und Kontrolle. DerUnternehmer verpflichtet ( m ) 3. Zt . Obl . d . R. im Felde.

fich Arbeiter zur Ausführung dieſes Werkes zu ſtellen und

ſchließt mit ihnen einen Arbeitsvertrag. Es beſteht alſo

zunächſt überhaupt kein unmittelbares Vertrags- Das weitere Berfahren bei Verwerfung der Berufung

verhältnis zwiſchen dem Arbeiter und der Kommandos gegen ein nach $ 452 StPO. erlañenes Urteil. Wenn

ſtelle als Vertreterin des triegführenden Heeres . Hebt das Berufung@ gericht das Ausbleiben des Angeklagten

3. B. leßtere den Werkvertrag mit dem Unternehmer in der Hauptverhandlung vor dem Schöffengerichte

aus irgend welchen Gründen auf, ſo iſt damit, falls für genügend entiduldigt und die Berufung gegen das

der Arbeitsvertrag nicht eine entſprechende Beſtim = nach 8 452 STPD. erlaſſene Urteil daher für begründet

mung enthält, das Dienſtverhältnis mit dem Arbeiter erachtet, ſo können über das weiterhin einzuſchlagende

nicht ohne weiteres erloſchen . Der Unternehmer kann Verfahren Zweifel entſtehen . Vor allem fragt es ſich,

den Arbeiter, wenn er ihn brauchen kann, zu den ob die Strafkammer ſofort auch zur Schuld- und Straf
gleichen Bedingungen, wo er ſonſt will, auch bei einem frage Stellung nehmen, oder ob ſie das Urteil des

nichtmilitäriſchen Werke beſchäftigen . Schöffengerichts nur aufheben und die Sache zur Ent

Auf die rechtliche Geſtaltung des Arbeitsvertrags, ſcheidung an die 1. Inſtanz zurückverweiſen ſoll .
deſſen Weſentlichkeit einerſeits in der Leiſtung von Im allgemeinen tann eine Sache an das Schöffen

Arbeit, anderſeits in der Gewährung des Entgelts gericht nur wegen eines Mangels des Urteils zurüd

beſteht, hat die Militärverwaltung keinen maßgebenden berwieſen werden, welcher die Reviſion wegen Ver

Einfluß . Wohl verlangt ſie die Feſtſeßung gewiſſer leßung einer Rechtsnorm überdas Verfahren begründen
Beſtimmungen und Anordnungen, die ſich insbeiondere würde, wenn ſtatt der Berufung Reviſion ſtattfände

auf das Paßweſen, die Sicherung gegen Spionage ($ 369 Abſ. 1 und 2 StPO.). Ob das Urteil des
und die Fürſorge für die Arbeiter beziehen ; allein Schöffengerichts an einem ſolchen Mangel leidet, kommt

das gehört zu den unweſentlichen Beijäßen des mit natürlich aufden einzelnen Fall an . Regelmäßig würde

dem Unternehmer geſchloſſenen Werkvertrags. Die ein Urteil, das unrichtigerweiſe das Ausbleiben des

Herſtellung des Werts: das allein und hauptſächlich Angellagten fürnicht genügend entſchuldigt erklärt,
iſt es, woran die Kommandoſtelle ein Intereſſe hat wohl dieſer Reviſion unterliegen. Daß nämlich die Vor

und worauf ſich das mit ihr abgeſchloſſene Vertrags- ſchrift des § 452 StPD. eine prozeßrechtliche iſt, kann

verhälınis bezieht. feinem Zweifel unterliegen. Die Annahme des Schöffen

Nun könnte man allerdings einwenden , daß die gerichts, das Ausbleiben des Angeklagten ſei nicht genü
Anwendung der militäriſchen Geſeße zur Aufrecht- gend entſchuldigt, würde auch der Nachprüfung des

erhaltung der Sucht und Ordnung notwendig ſei. Reviſionsgerichts in tatſächlicher Hinſicht unterworfen

Allein das läßt ſich auch durch Beſtimmungen des ſein , wenn ſtatt der Berufung Reviſion ſtattjände.

Arbeitsvertrags erreichen. Der Unternehmer hat ſchon Denn es würde ſich hierbei nicht um eine tatſächliche

im Frieden Mittel und Wege gefunden, ſich gegen Annahme des Vorderrichters handeln, die auf dem

Unbotmäßigkeiten ſeiner Arbeiter zu ſichern. Durch Ergebnis der Beweisaufnahme in der Hauptverhand

Lohnabzüge und Strafen fann man vielleicht noch lung beruht und die allerdings wie eine die Tat ſelbſt

mehr erreichen als durch Verhängung einiger Tage betreffende Feſtſtellung der Nadprüfung in tatſächlicher

Arreſ18. Die Erfahrung bei jugendlichen Angellagten Hinſicht entzogen wäre. Die Annahme des Schöffen

zeigt, daß ſie nicht die Strafe als ſolche trifft und gerichts , das Ausbleiben des Angeklagten ſei nicht

beſchwert, daß ſie ſich vielmehr über den mit der Vers genügend entſchuldigt, beruht ja nicht auf dem Ergebnis

einer Beweisaufnahme in der Hauptverhandlung , da

*) Homen -Niſſom a. a . D. Anm . 4 a . eine ſolche gar nicht vorgenommen wird . Vielmehr
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beruht dieſe Annahme auf dem freien pflichtgemäßen 8 452 STPD. erlaſſene Urteil nimmt - wie erwähnt

Ermeſſen des Gerichts , ſo daß § 260 StPD., der eine zur Tatfrage teine Stellung, ſondern verwirft nur

Nachprüfung durch das Reviſionsgericht verhindernden Einſpruch. Die Berufung biegegen kann daher

würde, nidot zur Anwendung kommt. Hienach würde auch nicht etwa die Verurteilung des Angeklagten zur

ein Urteil, welches unrichtigerweiſe das Ausbleiben Strafe, ſondern nur dieſe proseſſuale Verwerfung des

des Angeklagten in der Hauptverhandlung vor dem Einſpruchs anfechten. Da ſomit weder ein Urteil über

Schöffengericht für nicht genügend entſchuldigt erklärt, die Schul- und Straffrage ergangen iſt noch eine

in der Regel an einem Mangel leiden, welcher die Berufung gegen ein ſolches vorliegen kann, darf das

Reviſion wegen Verlebung einer Rechtsnorm über das Berufungsgericht auch zur Tatfrage teine Stellung

Verfahren begründen würde. Auch die weitere Voraug- nehmen (8 368 STPD.).

jeßung des 8 369 Ab 2 StPO., daß nämlich die Würde die Straftammer ſofort aud die Tatfrage

Umſtände des Falles eine Zurückverweiſung erfordern würdigen, ſo hätte das Schöffengericht während des

müſſen , würde in den meiſten Fällen gegeben ſein . ganzen Strafverfahrens teine Gelegenheit gehabt, zu

Würde man alſo die allgemeine Vorſchrift des dieſer Frage Stellung zu nehmen . Eine ſolche Äue

8 369 46.2 SIPD . anwenden, ſo würde in der Regel ſchaltung des Schöffengerichts widerſpricht den Grund

eine Zurücverweiſung an die 1. Inſtanz erfolgen können . fäßen unſerer Strafgerichtsverfaſſung und iſt nur in

Aber in dem vorliegenden Falle kann die Sache nicht den Auenahmefällen des § 211 Abſ. 2 StRD . und des

nur wie in § 369 Abſ. 2 StPO. zugelaſſen an § 3 Abſ. 3 EG. STPD. zuläſſig. Es liegt tein Grund

die 1. Inſtanz zurüdgewieſen werden, ſondern dies muß vor, dem Angeklagten unbilligerweiſe eine Inſtanz zu

geſchehen. 8 369 Abſ. 2 StPO . iſt vor allem dann nehmen.

anwendbar, wenn das Schöffengericht ſchon zur Schuld- Man wende nicht ein, es ſei unzweckmäßig, den

und Straffrage durch Urteil Stellung genommen hat. Fall an das Schöffengericht zurüdzuverweiſen. Würde

Dann wird freilich das Berufungsgericht in der Regel die Straftammer aud die Tatfragewürdigen, ſo müßten

fofort ſelbſt über die Tatfrage entſcheiden und nur wenigſtens 2 Hauptver handlungen vor ihr ſtattfinden .

ausnahmsweiſe wegen Berlebung einer Rechtenorm Denn das Berufungsgericht tann nicht ſofort in der

über das Verfahren eine neue Stellungnahme des nämlichen Hauptverhandlung, die zur Entſcheidung über

Schöffengerichte über die Schuld- und Straffrage herbei- die Berufung gegen das nad 8 452 STPD . erlaſſene

führen . Erläßt dagegen das Schöffengericht ein Urteil Urteil beſtimmt iſt , gleichzeitig auch zur Tatfrage

nach § 452 StPO., ſo hat eine Verhandlung in der Stellung nehmen. Bevor nicht urteilmäßig feſtgeſtellt

Sache ſelbſt gar nicht ſtattgefunden. Zur Schuld- und iſt, daß die Verwerfung des Einſpruchs durch das

Straffrage nimmt ein ſolches Urteil nicht Stellung, Schöffengericht zu Unrecht erfolgt iſt, kann die Straf

ſondern es verwirft nur den Einſpruch .Wirddieſes Urteil kammer nicht wiſſen, ob der Einſpruch wieder hergeſtellt

rechtsträftig, ſo wird hiedurch das gleiche Ergebnis und damit überhaupt eine Stellungnahme zur Tatfrage

erzielt , wie wenn der Einſpruch rechtzeitig zurüd- erforderlich wird . Wenn aber die Berufung durch

genommen worden wäre. Wenn nun gegen das nach Urteil für begründet erklärt wurde, lo fann nicht etwa

8 452 StPO. erlaſſene Urteil Berufung eingelegt und noch am nämlichen Tage die 2. Hauptverhandlung, die

dieſe vom Berufungsgericht für begründet erachtet Verhandlung über die Schuld-und Straffrage, ſtatt

wird, fo iſt auf jeden Fall das Urteil des Schöffen- finden. Denn das Urteil, das den Einſpruch wieder

gerichts förmlich aufzuheben. Durch dieſe Aufhebung herſtellt, muß auf jeden Fal rechtsträftig werden , bevor

wird die Wirkung des Einſpruchs wieder hergeſtellt. ein Urteil über die Tatfrage erlaſſen werden tann .

Lebt aber dieſer wieder auf, ſo erübrigt nichts, als zur Würde lepteres erlaſſen, bevor erſteres rechtskräftig

Hauptverhandlungvordem Schöffengerichte zu ſchreiten geworden iſt, ſo brauchte die Staatsanwaltſchaft nur

($ 451 StPO.). Es wird das Verfahren in der Lage gegen erſteres Reviſion einzulegen, ohne das lektere

wieder hergeſtellt, in der es ſich bei der Erlaſſung des irgendwie zu beachten . Wenn dann auf dieſe Reviſion

nun aufgehobenen Urteils befand. Das Berufungss | hin das nada $ 452 StPD. erlaſſene Urteildes Schöffen

gericht kann daher nicht im unmittelbaren Anſchlußan gerichts wieder hergeſtellt würde, dann tönnte es vors

die Aufhebung dieſes Urteils zur Schuld- und Straf- kommen , daß der auf dieſe Weiſe rechtskräftig gewordene

frage Stellung nehmen. Es wird daher in dem Urteil, | Strafbefehl eine andere Strafe ausſpricht als das

in dem es das Urteil des Schöffengerichte aufhebt, inzwiſchen möglicherweiſe ebenfalls rechtsträftig ges

zugleich auch die Sache an das Schöffengericht zurück- wordene Taturteil der Straffammer. Ein Verfahren,

verweiſen. Dieſe Zurüdverweiſung iſt zwar eine andere das zu ſolchen Ergebniſſen zu führen derinag , kann

als die in $369 Abſ. II StPD. zugelaſſene; denn bei nicht geſeßmäßig ſein. Für den Vorſißenden der Straf
lepterer handelt es ſich um eine Zurüdverweiſung zur fammer und die übrigen zur Vorbereitung der Haupt

nochmaligen Beurteilung der Schuld- und Straf- verhandlung berufenen Organe würde es auch ſchwierig

frage durch dasSchöffengericht, während im vorliegenden ſein, die Beweismittel für die 2. Hauptverhandlung

Falle das Schöffengericht dann zum erſtenmal beizubringen, wenn dieſe am nämlichen Tage wie die

über die Tat ſelbſt zu urteilen hat . Die Zurüdvers erſte Hauptverhandlung ſtattfände. Sie müßten auf

weiſung ausdrüdlich auszuſprechen, wäre in dem hier gut Glüd die Zeugen und Sachverſtändigen für die

erörterten Falle auch nicht unbedingt erforderlid ; Beweißaufnahme über die Tatfrage laden laſſen, ſelbſt

denn mit der Aufhebung des nach § 452 S +PD . ers auf die Gefahr hin, daß die Straffammer die Berufung

laſſenen Urteils wird mie oben erwähnt - von gegen das nach § 452 SIPD. erlaſſene Urteil verwirft

ſelbſt das frühere Verfahren wieder hergeſtellt, und und daß damit dieſe Ladungen gegenſtandslos werden .

bat dann von ſelbſt das Verfahren vor dem Schöffen = Die Straftammer fönnte ſomit erſt längere Zeit nach

gerichte fich fortzuſeßen . Wegen der größeren Klarheit der erſten Hauptverhandlung, alſo nicht viel früher

wird ſich aber ein ausdrüdlider Ausſpruch empfehlen . als das Schöffengericht, zur Tatfrage Stellung nehmen .

Noch aus einem weiteren Grunde hat das Be- Es kann endlich noch zweifelhaft ſein, wie die

rufungsgericht die Sache zurüdzuverweiſen. Das nach Entſcheidung im Koſtenpunkte zu lauten hat. Wird nach
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88 369 Abſ. 2 oder 394 Abſ. 2 SIPD. ein Urteil auf- gänzlich unmöglich gemacht; ſchließlich habe die Feſts

gehoben und die Sache an die Vorinſtanz zur wieder- ſeßung der Polizeiſtunde auf 1 úhr nachts eine erhebliche

holten Entſcheidung zurüdverwieſen , ſo hat das Ober- Einſchränkung des Schankwirtſchaftsbetriebs zur Folge ;

gericht über die Koſten des Rechtsmittels nicht zu ent
aus all dieſen Gründen ſeien die ihnen zum Gebrauch

icheiden . Es kommt dann darauf an, ob und inwieweit
überlaſſenen Räume zum vertragsmäßigen Gebrauch

bei der wiederholten Entſcheidung eine Verurteilung
untauglich . Die Zurüdweiſung dieſer Einwendungen

durch das BG. iſt frei von Rechtsirrtum . Allerdings
(8 497 SIPD.) oder eine Freiſprechung (8 499 StPD .) hat der ert.Senat in den Entſch. RGZ. 87, 277 ;

erfolgt . In dem neuen Urteile der Vorinſtanz wird 88, 96 ; 89, 203, die ſich mit der Gebrauchsüberlaſſung

über die Koſten des ganzen Verfahrens und damit auch von Langs und Nachtlokalen befaſſen, dem Einwand

des Redtemittels entſchieden . Ein Urteil, das die der Sinsminderung oder Vertragstündigung für den

Verwerfung des Einſpruchs aufhebt, iſt aber etwas Fallſtattgegeben, daß die der Zwedbeſtimmung der

weſentlich anderes als ein Urteil nach S8 369 Abſ. 2 Näumlichkeiten entſprechende Benußung zufolge eines

oder 394 Abſ. 2 StPD. Bei erſterem Urteil findet
teilweiſen oder vollſtändigen Polizeiverbots unmöglich

keine Zurüdverweiſung zur wiederholten Entſchei

gemacht werde. Allein allen dieſen Fällen lagen

Pachtverträge zugrunde und die Entſcheidungen find
dung ſtatt, ſondern die Frage, ob das Ausbleiben des

darauf geſtüßt, daß der Verpächter für die Möglichkeit

Angeklagten genügend entſchuldigt iſt, iſt dann endgültig der Fruchtziehung aus den Räumlichteiten, die die

zu ſeinen Gunſten entſchieden. Da das Rechtsmittel Erwerbsquelle des Pächters ſei, einzuſtehen habe, und

für dieſen in dem prozeſſualen Zwiſchenverfahren völlig daß das Polizeiverbot einen dem Pachtgegenſtand ſelbſt
erfolgreich und der endgültige Erfolg daher nicht wie anhaftenden Mangel ſchaffe, der die vertragsmäßige

im Falle der $ 8 369 Abſ. 2 und 394 Abſ. 2 StPO.
Nußung des Pächters hindere. Der zwiſchen den Par

zweifelhaft iſt, kann die Entſcheidung über die Koſten
teien geſchloſſene Bertrag iſt jedoch kein Bacht- ſondern

des Berufungsverfahrens nicht dem von der Vorinſtanz
ein Mietvertrag. Entſcheidend iſt (vgl. RGZ. 81, 23 ;

87, 278 ), daß die Räume zum Betrieb einer Schants

zu erlaſſenden Urteil vorbehalten werden . Da niemand wirtſchaft gar nicht eingerichtet waren, daß vielmehr

ſonſt haftet, iſt aus $ 505 SPD. zu folgern, daß die nach dem Vertragsinhalt hiezu noch ein Umbau er

Koſten die Staatskaſſe treffen .') forderlich war, deſſen Herſtellung die Mieter auf ihre

Rechtspraktikant Bindner in Traunſtein. eigenen Koſten übernommen hatten. Jn den Räum

lichkeiten iſt auch weder vor dem Vertragsſchluſſe eine

Schankwirtſchaft betrieben worden, noch wird jeßt eine

ſolche ausgeübt. Aus dem Mietvertrag können die Bell.

die von ihnen in Anſpruch genommenen Hechte nicht

Aus der Rechtſprechung.
ableiten . Der Kl. hatte als Vermieter nur für die

Tauglichkeit der Mieträume zu dem vertragsmäßigen

Gebrauch einzuſtehen. Waren die Räume derart be

Reichsgericht. ſchaffen, daß ſie ſich nach dem von den Mietern ver

A. givilſachen.

traglich übernommenen Umbau für den Betrieb der

Schankwirtſchaft eigneten, ſo hatte der Kl . durch Ges

I. währung der Räume ſeine Vermieterpflichten erfüllt

Ginwirtung des Krieges auf Miet- und Bachtvers und zwar auch dann ,wenn der Schankwirtſchaftsbetrieb

träge bei Schantwirtſchaften. Der kl. überließ gemäß aus anderen Gründen unmöglichwar. Mit Necht hebt

der als Mietvertrag bezeichneten Urkunde vom 20.Mai
das BG. hervor, daß ein Mangel der Mieträume gar

1914 den Bell. 1 und 2 Räumlichkeiten in ſeinem nicht behauptet worden ſei. Insbeſondere befaſſen ſich

Hauſe zu Berlin „zum Betriebe eines Reſtaurants
die von den Beil. angeführten Polizeiverbote weder

(Groß-Deſtillation)“ auf die Zeit vom 1. April 1916 mit der Beſchaffenheit noch mit der Lage der Mieträume

bis dahin 1919 gegen einen Jahreszins von 4000 M.
und haben auch ſonſt keinerlei Beziehung zu den Miet

Die Bell. 3 übernahm eine Mietsgarantie bis zur räumen. Deshalb trifft nicht zu, was die Reviſion

Höhe von 2000 M. Die Bell. 1 und 2 gogen nicht
behauptet hat, daß eine zugeſicherte Eigenſchaft der

ein und fündigten den Vertrag friſtlos, worauf der
Mietſache durch die Polizeiverbote weggefallen ſei.

Al. die Räume geringeren Zins weitervermietete.
(Urt. des III. ZS . vom 23. Oktober 1917, III 189/17) .

Jm Prozeſſe verlangten der Kl. den Zinsausfall des

erſten Bierteljahrs mit 550 m, die Bell. widertlagend II.

die Feſtſtellung, daß dem Kl. aus dem Vertrage feine

Anſprüche gegen ſie zuſtänden . Das lG . erkannte
Uebergang der Forderung des Gläubiger : gegen

unter Abweiſung der Widerklage nach dem Alagan
den Hauptſchuldner auf den Bürgen nach $774 Satz 1

trage. Die Berufung der Bell. wurde zurüdgewieſen,
BGB.; Wirtung einer den Uebergang ausſchließendeu

ebenſo ihre Meviſion.
oderhinandidiebenden Vereinbarung zwiſchen Gläubiger

Aus den Gründen: Die Bell. begründen das
und Bürgen zugunſten des Hauptſchuldners. A us den

Recht zur Vertragskündigung unter Berufung auf
Gründen: Das BG. hat einwandfrei aus dem Bürg

8 542 BOB. dahin : nach dem Kriegsausbruche ſei
ſchaftsſchein gefolgert, daß nach der zwiſchen dem MI.

infolge der BRVD. über die Kontingentierung der und der Bant für Handel und Induſtrie getroffenen

Biererzeugung und wegen des Fehlens der zur Er- Vereinbarung irgendwelche Rechte der leßteren gegen

zeugung des zugelaſſenen Kontingents erforderl. Ger
die Hauptſchuldnerin auf den Kläger (aus den von

ſtenmenge dieBeſchaffung von Bier für neu einzurich- ihm auf Grund ſeiner Bürgſchaft an die Gläubigerin

tende Schankwirtſchaften und damit der Ausſchanf von
geleiſteten Zahlungen) erſt dann übergehen ſollten ,

Bier unmöglich geworden ; ferner ſei der Ausſchant
wenn die Bank für ihre jämtl. Anſprüche an die

von Spirituoſen aller Art durch die Verbote ihrer Hauptſchuldnerin (die Befl.) vollſtändig befriedigt iſt.

Abgabe an Militärperſonen und ihres Ausſchanks nach
Daß aber die Bell. aus dem ihr von der Bank eins

9 Uhr abends, ſowie durch die außerordentliche Stei- geräumten Kredit dieſer noch ießt einen weit höheren

gerung des Brantweinpreiſes ſtart beſchränkt oder Betrag als die hier fragl . Summe ſchuldet , das muß

nach den Darlegungen des BG. als zwiſchen den Par

teien unſtreitig angenommen werden. Bei dieſer Sach

) A. M. das Urteil des Dblc. auf S. 26 dieſer lage iſt die eine zwingende Vorſchrift nicht enthaltende

Nummer. Beſtimmung des § 774 Abſ. 1 Sap 1 BOB. als durch

4234 e
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eine ausdrüdl. gegenteilige Uebereinkunft zwiſchen

Gläubiger und Bürgen beſeitigt anzuſehen, ſo daß es

eines Eingehens auf die Frage nicht bedarf, ob, wie

das BG. anſcheinendangenommen hat, in jener Berein

barung gleichzeitig ein Vertrag zugunſten der Bell. ,

als der Hauptſchuldnerin , i . S. des § 328 BGB. er

bliďt werden kann . Denn wenn man dies auch nicht

annehmen wollte, ſo fehlt es doch dem Kl. an einem

Rechtsgrunde, die eingeki. Forderung ſchon jeßt geltend
machen zu können. Umgekehrt ergibt ſich daraus, daß

er durch die von ihm an die Bant geleiſtete Zahlung

von 5000 M Rechte gegen dieBell. erſt dannerwerben

follte, wenn die legtere ihre Schuld bei der Bant voll

ſtändig getilgt hatte, die Folgerung, daß an und für

fich dem Al. zurzeit irgendein fälliger Anſpruch auf

Zahlung gegen die Betl. nicht zuſteht. (Urt, des VI.

ZS . vom 2.Juli 1917, VI 151/1917 ).
E.
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III.

Beſtellung eines gemeinſaftlichen Gerichte für das

Geſuch um Bewilligung einer Zahlungsfriſt nach § 4

HopBD. D. 8. Juni 1916 bei einer Geſamthypothet. Der

an das RG. gerichtete Antrag wurde zurüdgewieſen.

Aus den Gründen : Durch Beſchluß des FS.

des RG . vom21. Auguſt 1915 iſt auf Antrag des

Bypotheken- Gläubigers W. auf Grund des § 2 Äbf. 2

Zw B6. das preuß. AG. $ . zum gemeinſamen Bous

ſtredungsgericht beſtellt worden. Anträge aus 88 10 ff.

Bel, vom 8. Juni 1916 können daher ohne weiteres

bei dieſem Gericht geſtellt werden . Für das Geſuch um

Bewilligungeinermateriellen Zahlungsfriſt (Stundung)

nach§ 4 Bet. tannein gemeinſchaftl. Gericht hier nicht

beſtellt werden, weil es dazu an einer geſeßl. Handhabe

fehlt. Eskönnte nur der an ſich anwendbare § 36

Nr. 4 BPO. (vgl. Begründung der Bet.) ' ) in Betracht

kommen, der aber eine Vorſchrift, wie es der Abſ. 2

– im Gegenſatz zu Abſ.1 - des § 2 ZwVG. ift, nicht

enthält. Nach der Hechtſprechung des RG., von der

abzugehen feine Beranlaſſung vorliegt, kann unter der

„Sache“ des § 36 Nr. 4 BPO. eine Mehrheit von

Grundſtüđen nur dann verſtanden werden , wenn ſie

durch ein beſonderes rechtl. Band zu einer Einheit ver

bunden iſt (KGZ. 25, 395 ; 86, 272). Ein ſolches Band

aber bildet die bloßeGeſamthaftung für øypotheken

nicht ( Gruch . Beitr. Bd. 45 S. 1088 ). Es muß daher

der Antragſtellerin überlaſſen bleiben, ſich an die ein

zelnen in Betracht lommenden Amtsgerichte (8 4 Bet. ,

§ 24 ZPD.) zu wenden . (Beſchl. des V.ZŠ. vom 7. No:

vember 1917, V G. 3/17) . E.

-

Bürgichaftshaftung freigeworden. Das BG. hat dieſen

Einwand verworfen, weil ſie vor Vollziehung jener

Hypothetenänderung von dieſer Kenntnis gehabthätten :

die Aufnahme des Gypothefendarlehens von 660000M

und die Verwendung des Betrags zur Tilgung der

Sch.ſchen Reſthypothet in Höhe von 161000M ſei erfolgt

„ unter ihrer Mitwirkung oder in ihrem Einverſtändnis.

Sie erfuhren dabei auch, daß die Teilhypothet von

120 000 M hinter die Bankhypothet von 660 000 M

zurüđtreten mußte . Sie haben deshalb Kenntnis

davon erlangt, daß die Böſchung der Bypothet für

161 000 M und ihre Rangånderung für 120 000 M die

notwendige Rechtsfolge der getroffenen Maßnahmen

( teilweiſe Zurüdjahlungund teilweiſe Stundung) ſein

mußten , und ſie haben dieſe notwendige Rechtsfolge in

ihren Willen aufgenommen, alſo genehmigt“. Die

Reviſion wendet ein , es ſei nicht erfindlich , wie die

bloße Kenntnis des Bürgen von einer beabſichtigten

Rechtsaufgabe des Gläubigers und das widerſpruchs.

loſe Geſchehen laſſen die Anwendung des § 776 Sa 1

ausſchließen ſollten. Die Befreiung des Bürgen nach

dieſer Borſchrift ſet nicht abhängig davon, daß die

Aufgabe der Sicherheit gegen den Willen des Bürgen

erfolge. Auch ein erklärtes Einverſtändnis des Bürgen

ſei in dieſer Beziehung bedeutungslos ; denn es ver

ſtehe fich von ſelbſt, daß der Bürge immer mit einer

Handlung des Gläubigers einverſtanden ſein werde,

die ihn von ſeiner Baftung befreie. Sache des Gläu

bigers, dem bei Aufgabe oder Minderung eines Rechtes,

aus dem der Bürge gemäß § 774BGB. Erfaß erlangen

könnte, der Berluſt des Bürgſchaftsanſpruchs drohe,

ſei es, ſich zu vergewiſſern , daß der Bürge nicht nur

mit der Aufgabe jenes Rechtes einverſtanden ſei, ſondern

daß er auch gegebenenfalls auf Geltendmachung des

Einwands aus 776 verzichte. Daß die Bell. aber

auf irgendwelche Hechte ausdrüdlich oder ſtillſchweigend

verzichtet hätten, ſei den Feſtſtellungen des Urteils

nicht zu entnehmen. Ungweifelhaft tann der Bürge

auf die Befreiung nach § 776. Saß 1 verzichten und

wird ſolchenfalls troß der Freigabe von Sicherungen

der dort bezeichneten Art durch den Gläubiger weiter

haften im gleichen Umfang wie zuvor. Eine auss

drüdlich erklärte Einwilligung des Bürgen in eine

ſolche Freigabe insbeſondere wird im Regelfalle den

Sinn haben , daß der Bürge trop jener unverändert

weiterhaften wolle, dies ſchon deshalb , weil eine

ſolche Erklärung, deren der Gläubiger zur Wirtſamkeit

der Freigabe ſelbſt nicht bedarf, ſonſt bedeutungslos

wäre. Eine ſolche ausdrüđi. Erklärung hat das BG.

hier nicht feſtgeſtellt, vielmehr nur aus dem Wiſſen

der Bell. von der Øypothetenveränderung und ihrem

Verhalten dabei auf eine Willensrichtung geſchloſſen,

wonach ſie jene „ genehmigt“ hätten. Auch eine ſolche

ſog . ſtillſchweigende Willenserklärung iſt grundſäßlich

zu beachten ; die Reviſion zieht aber in Zweifel, ob

das BG. damit das Verhalten der Bekl. ausreichend

ſchlüffig dahin feſtgeſtellt habe, daß dadurch die An

ſprüche der Bürgen aus § 776 Sa 1 verwirkt ſeien .

Der Zweifel iſt, obwohl die Feſtſtellung an der ans

griffenen Stelle nicht völlig erſchöpfend erſcheinen mag,

nach dem übrigen Zuſammenhang der Urteilsbegrün

dung nicht gerechtfertigt. Das BG. hat nämlich weiter

feſtgeſtellt, daß die Beil. als Bürgen das größte

Jntereſſe daran hatten, für die Tilgung der Sch.ſchen

Forderung durch die Schuldnerin und für Beſchaffung

der dafür und zur Tilgung der übrigen Hypotheken

erforderl . Mittel rechtzeitig zu ſorgen ; gerade auch

daraus wird geſchloſſen, daß das Hypothetendarlehen

von 660 000 M unter ihrer Einwirkung oder in ihrem

Einverſtändnis aufgenommen worden iſt . Hierin tritt

ausreichend begründet die Annahme des BG. zutage ,

daß die Bell. eben um dieſes Vorteils der teilweiſen

Schuldtilgung willen den Nachteil der geminderten

Rüdgriffsſicherung mit in Kauf genommen haben .

Wenn hiernach das BG. das Verhalten der Bell. dahin

.
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IV .

Freigabe einer Sicherung für die verbürgte Forde

rung durch den Gläubiger : Uuslegung der ausdrüdlichen

oder ſtill jdweigenden Zuſtimmungdes Bürgen hiezu

als Verzicht auf die ihm aus der Freigabe nach 8 776

BGB. erwachſende Befreiung. Aus den Gründen:

Die Bell. werden als Bürgen für Zinſen einer Reſts

taufpreisforderung der verſtorbenen Frau Sch . in

Anſpruch genommen. Die verbürgte Forderung war

durch eine Hypothet für den Betrag von 281 000 M

geſichert. Am 21. März 1911 erklärte Frau Sch . ,

hierauf 161 000 M gezahlt erhalten zu haben und die

Doſdung zu bewilligen, für die übrigen 120 000 M

aber hinter eine Hypothek der D. Bant im Betrag

von 660 000 M zurüdzutreten. Die Löſchung der Teil

hypothet und die Borrangseinräumung wurden unter

dem 12. April 1911 in das Grundbuch eingetragen.

Die Bell. haben eingewendet , ſie ſeien durch dieſe øypo

thefenveränderung gemäß § 776 Saß 1 BGB. von der

1) „ Bei welchem Amtsgericht der dingi. Gerichtsſtand begründet

ift, beſtimmt ſich nach den 88 24, 36 ZPO.“ (Solußiap des Abs. 1

der Begr. zu § 4).
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gewürdigt hat, fie hätten der Gläubigerin damit den hang im Nechtsſinn gelten , nicht alle Bedingungen,

Willen zu erkennen gegeben, trop der Hypotheken- die jenen im Einzelfall ergeben, für die rechtl. Betrach

änderung ungemindert als Bürgen weiterzuhaften, ſo tung als Urſachenglieder gelten können. Ein Grundſats,

kann darin ein Rechtsirrtum nicht gefunden werden. wonach die Staatsgewait über eine zur Ausübung von

(Urt. des VI. ZS. vom 16. April 1917, 32/1917). E. Hoheitsrechten vorgenommene Handlung und deren

Folgen nicht vor den ordentl . Gerichten zur Verant

V.
wortung fol gezogen werden dürfen, nicht gerichtlicher

Zwangsgewalt unterworfen ſein ſoll, kann nicht wohl

Die Berbringung berwundeter Militärperſonen in dahin ausgedeutet und angewandt werden, daß jede

ein Lazarett iſt Ausübungdes militäriſchen Hoheitörechts. Schädigung, die in irgendwelchen, auch nur äußeren

Das hat jedoch für den Schadenserjakanſpruch aus einer Zuſammenhang mit der Hoheitshandlung zu bringen

dabei einem anderen zugefügten Verlegung uicht unter iſt, gleichfalls der gerichtl . Verantwortung entzogen

allen Umſtänden die Unzuläſſigteit des Rechtswege zur wird. Eine ſo weitgehende Ausſchließung des Hechts

Folge; ee ift von Fall zu Fall zu entſcheiden, ob der wegs ergibt ſich weder aus der Natur und der Bes

urjädliche Zuſammenhang nicht nur äußerlicher Art, ſtimmung des Hoheitsrechts in ſeinem Gegenſaße zur

ſondern ſo eng iſt, daß eine Schädigung in Ausübung privatrechtl. Sphäre, noch kann ſie den hiermaßgebenden

des poheitsrechts , nicht nur bei Gelegenheit oderaus Rechtsquellen ( Preuß . VO. vom 26.Dezember 1808, OS.

Uulaß der Ausübung angenommen werden fann. Aus 1817 S. 282, $$ 35, 36 ; vgl. dazu RGZ. 44, 226 ; A $ .

den & ründen : Der Kraftwagen fam auf der V.- Kabo . vom 4. Dezember 1831, betr . die genauere Be

Straße in großer Geſchwindigkeit von C. her undhatte obachtung der Grenzen zwiſchen landeshoheitl. und

die N.-Straße faſt erreicht, als aus dieſer in langſamer Fisfaliſchen Rechtsverhältniſſen , S. 1831 Š. 255 ; vgl .

Fahrt ein Radfahrer in die V.-Straße einbog . Bei der zu leşterer im allgem . u . a . ROZ. 24 S. 36, 77 S. 14,

Fahrgeſchwindigkeit des Kraftwagens war ein Aus- 79 S. 424) als gewollt entnommen werden . Es kann

weichen nichtmehrmöglich ;der Wagen fuhr das Fahrrad alſo nicht als ausgeſchloſſen gelten, für eine Schadens

an, wurde nach links hinübergeriſſen und erfaßte den zufügung , die als weitere Folge einer Hoheitshand

dort ruhig auf dein Bürgerſteig ſtehenden Ál. Das lung entfloſſen iſt, nicht mehr dieſe als die rechtl. be

BO. unterſtellt, daß der Kraftwagen ausgeſchict worden deutſame Urſache anzuſehen, ſondern inſoweit einen

war,um einen Armierungsſoldaten, dem bei Armierungs- nur noch äußerl. Zuſammenhang anzunehmen, der den

arbeiten während des herrſchenden Kriegszuſtandes eine Rechtsweg in Anſehung der Schadensfolgen nicht mehr

Þand abgehauen worden war, möglichſt ſchnell von der ausſchließt. Das Bedürfnis einer nach dieſem Ziele

Arbeitsſtelle in das Bazarett zu befördern . Die Re- gerichteten Einſchränkung iſt in der Rechtſprechung ſchon

viſion bringt vor, hiernach ſei der Rechtsweg für den früher hervorgetreten und wiederholt - wenngleich

Schadenserſaßanſpruch nicht eröffnet, weil der Schaden in verſchiedener Begründung - anerkannt worden ;

in Ausübung des Militärhoheitsrechts zugefügt ſei . dafür ſei hingewieſen insbeſondere auf die bezügl . des

Das BG . hält dafür, daß, auch wenn die Militärbehörde Ueberfliegens von Geſchoſſen aus benachbarten Schieß

durch den Führer des Araftwagens ein Militärhoheits- ſtänden ergangenen Entſch . des NO. JW. 1894, 560 47

recht habe ausüben laſſen , der Unfall doch eine nicht und ROZ. 55 S. 57 (wo die Zuläſſigkeit des Rechtswegs

gewollte oder auch nur vorauszuſehende, ſondern eine gar nichtbeſonders erörtert iſt), und des Preuß.Kompoň .

ganz zufällige Folge jener Ausübung ſei; der Schaden bei Stölzel,Rechtſpr.§ 13 S.62 Nr.1558, S 63 Nr. 1695 ;

fet nicht in Ausübung des Militärhoheitsrechts zugefügt vgl. auch ROZ. 54 S. 159 und 78 S. 328 über die

worden, ſondern anläßlich dieſer Ausübung . Im übrigen Unterſcheidung zwiſchen Schädigung in Ausübung der

beruft ſich der Vorderrichter auf ſeine und die reichs- öffenti, Gewalt und Schädigung nur bei Gelegenheit

gerichtl. Entſch . in dem Rechtsſtreit des Bekl. gegen die und aus Anlaß der Tätigkeit der öffentl. Gewalt des

Eheleute S. in C. — jene vom 16. Dezember 1915, dieſe Staates . Wo die Grenze eines dem genügenden urſächl .

vom 27. März 1916 VI. 36/16 – und glaubt, auch hier Zuſammenhangs zu ziehen iſt,wird nach den Umſtänden
auf Grund im weſentl. gleicher Erwägungen zu dem des Einzelfalls, daher weſentl . mit unter tatſächl. Ge

gleichen Ergebnis gelangen zu müſſen . Gegen die Ver- ſichtspunkten zu beurteilen ſein . Jndem das BG. hier

gleichung des vorliegenden mit jenem anderen Falle ſeine tatſächl. Annahme, daß der Unfall eine nicht gewollte

wendet die Reviſion ein, daß es ſich dort um die Be- oder auch nur vorauszuſehende, ſondern eine ganz zus

förderung von Mannſchaftskleidungsſtüden gehandelt fällige Folge der Ausübung des Hoheitsrechts geweſen

habe ; hierin ſei eine militärfistaliſche Handlung erblickt fei, weiter mit den Worten umſchreibt, der Schaden

und der Rechtsweg deshalbfür zuläſſig erachtetworden, ſei nicht, in Ausübung des Militärhoheitsrechts zugefügt

während diemöglichſtſchnelle Beförderung Berwundeter worden, ſondern anläßlich dieſer Ausübung “, drückt es

in ein Lazarett als eine Handlung in Ausübung des aus, daß zwiſchen der Hoheitshandlung und dem Unfall

Militärhoheitsrechts bei Betätigung der Fürſorge für ein ausreichend naher Zuſammenhang i. S. des Aus

die Ariegstüchtigteit des geeres angeſehen werden müſſe. geführten nicht mehr beſtehe. Hierin tritt ein Mechts

In der Tat wird die Beförderung verwundeter Militär- irrtum nicht zutag . Auch wenn die Einholung des

perſonen 7. B. aus dem Gefecht oder wie hier von Berwundeten möglichſt ſchnell erfolgen und die Fahr

militäriſchen Armierungsarbeiten als der Stelle, wo geſchwindigkeit des Wagens hierauf zurüđzuführen

die Verlepung geſchah, zum Lazarett in aller Regel der ſein ſollte, ſo beruhte deshalb doch ein Unfall wie der

unmittelbaren Fürſorge für die Ariegstüchtigkeit des vorliegende nach dem feſtgeſtellten Sachverhalt nicht

Heeres zuzuzählen und deshalb grundfäßl . in einer auf einer Urſächlichkeit im oben dargelegten Rechts

dahingehenden Maßnahme eine Ausübung des Militär- ſinne . ( Urt . des VI . ZS. vom 9. Juli 1917, 167/1917).

hoheitsrechts zu erbliden ſein. Daraus war indeſſen
E.

ein Anlaß zur Aufhebung des Urteils nicht zu entnehmen.

Das BG. geht zutreffend davon aus, daß in Fällen
VI .

der hier in Rede ſtehenden Art die Zufügung des Scha- 3ſt die Auslegungsregel del 8 2052 BGB. (Ausglei .

dens, für deſſen Verfolgung der Rechtsweg verſchloſſen chuugopflicht bei Teſtament8:Erbfolge) ausgeſchloſen , wenn

ſein ſoll, mit der Ausübung des Foheitsrechts, der einem Ubfömmling ein Vorausvermächtnis zugewendet

die Beſchränkung des Hechtswegs gilt, in urſächlichem iſt ? Kanu die Äusgleichungspflicht durch mündliche

Zuſammenhang ſtehen muß . Für die nähere Beurteilung Erflärung des Erblaſſers bejeitigt werden ? Aus den

dieſes Zuſammenhangs wird aber der in der Recht- Gründen : 1. Für die Entſcheidung kommt es darauf

ſprechung auch ſonſthin insbeſondere für die materiellen an , ob nach dem von Þ . errichteten Teſtament die Auss

Schadensfolgen anerkannte Grundſatz zu beachten ſein , legungsregel des § 2052 BGB. Plaß greift . § 2052

daß nicht jeder urſächl. Verlauf als urſächl. Zuſammen : ſchreibt vor, daß die für die geſeßliche Erbfolge unter
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den Ablömmlingen des Erblaſſers beſtehende Ausgleis weg, ſobald aus dem Jnhalt des Teſtaments oder aus

chungspflicht nach dem Willendes Erblaſſers im Zweifel anderen Umſtänden außerhalb des Teſtaments ent

auch für die teſtamentariſche Erbfolge gelten ſoll, wenn nommen werden kann, daß der Erblaſſer bei der left

dieſer die Ablömmlinge aufdasjenige als Erben eingeſetzt willigen Bedenkung teine Ausgleichung gewollt hat. Hier

hat, was ſie als geſebliche Erben erhalten würden , für fann das Maß der den Abfömmlingen zugewandten

oder ihre Erbteile ſo beſtimmt hat, daß ſie zueinander wirtſchaftlichen Vorteile von Bedeutung ſein . In der

in demſelben Verhältniſſe ſtehen, wie die geſeßlichen Anordnung eines Vorausvermächtniſſes fann der Aus

Erbteile. Dieſer zweite Fall des § 2052 liegt hier in druď des Willens zu finden ſein, daß den mit einem

ſofern vor, als der Erblaſſer ſeine Ehefrau und ſeine ſolchen Vermächtnis nicht bedachten Abtömmlingen die

4 Ainder zu je 1/5 als Erben eingeſeßt hat, ſo daß die Ausgleichungspflicht erlaſſen werden ſoll, ſofern die

Erbteile der Kinder — die bei geſeblicher Erbfolge neben Zuwendung des Vorausvermächtniſſes bezwedt, einen

der zu '/emiterbenden Ehefrau je 8/16 erhalten würden – Ausgleich für die ihnen gewährten Vorempfänge ju

in demſelben Verhältnis zueinander wie bei der ge- ſchaffen (vgl. NONKomm. Anm . 1a E zu § 2052,

jeglichen Erbfolge feſtgefeßt ſind. Unzweifelhaft wird Staudinger Anm . 7 Abſ. 2 zu $$ 2050 ff.). Heineswegs

an der Anwendbarkeitdes §2052 dadurch nichts geän- iſt aber durch die Zuwendung des Vorausvermächtniſles

dert, daß der Erblaſſer den Abfömmlingen einen größeren ſchon für ſich allein ausgedrüdt, daß der durch das

oder kleineren Erbteil zugewendet hat, als ihnen bei Vermächtnis begünſtigte Ubkömmling noch die weitere

der geſeßlichen Erbfolge zuſtehen würde, wennnur das Begünſtigung erfahren ſoll, daß er von der geſeblichen

Verhältnis dieſer Erbteile dasſelbe geblieben iſt, wie Ausgleichungspflicht befreit iſt.

bei der geſeßlichen Erbfolge. Es fragt ſich aber, ob 2. Die Ausgleichungspflicht kann nicht durch münd

nicht die Áuslegungsregel des § 2052 dadurch aus- liche Erklärung des Erblaſſers gültig beſeitigt werden .

geſchloſſen wird, daß einem Abfömmling ein Voraus. Bei dem Erlaßder Ausgleichungspflichthandelt es ſich

vermächtnis zugewendet wird . Dieſe Frage iſt zu um eine die künftige Regelung des Nachlaſſes be

derneinen . zwedende Verfügung, die nur durch erbrechtliches Ge

Die Anwendbarkeit des § 2052 ſeßt, was den in fchäft getroffen werden kann , ſoweit das Gefeß nicht

dieſer Borſchrift vorgeſehenen zweiten Fall betrifft, nicht Ausnahmen zuläßt. Eine die Ausgleichungspflicht (ſo

voraus, daß die Ablömmlinge wirtſchaftlich gleich viel weit ſie nicht ſchon geſeßlichbeſteht) auferlegende oder

erhalten, als ihnen bei geſeßlicher Erbfolge gebührt. die Ausgleichungspflicht erlaſſende Anordnung des

Der Erbteil tann, wie bereits ausgeführt, größer Erblaſſers unter lebenden wird aber in § 2050 nur

oder fleiner ſein und es macht keinen Unterſchied, zugelaſſen, wenn ſie bei der Zuwendung vorgenommen

ob die Verminderung des geſeßlichen Erbteils durch wird . Dementſprechend iſt bereits in dem Urteile des

Einſeßung anderer Perſonen alsMiterben oder durch NG, vom 6.Mai 1909 (Amtl . Slg. Bd. 71 S. 133) an

Auferlegung von Bermächtniſſen herbeigeführt iſt. Die ertannt, daß es eines Erbverzichtsvertrags (§ 2346)

Auslegungsregel des 8 2052 behält auchGeltung, wenn bedarf, wenn durch Vertrag mit erbrechtlicher, ins:

die Abtömmlinge nicht als Erben, ſondern nur als beſondere mit pflichtteilsrechtlicher Wirkung die Aus

Erſaperben eingeſeßt find (Pland, Anm. 2 zu § 2052), gleichungspflicht einem Ablömmling auferlegt werden

oder wenn die Erbteile nur für einen Teil der Ab- ſoll. Dieſes Urteil geht von der Auffaſſung aus, daß

tömmlinge nachdem geſetzlichen Berhältnis, für die nach der Zuwendungdie Ausgleichungspflicht von dem

Übrigen in anderer Weiſe beſtimmt ſind . In dieſem Erblaſſer nur durch Verfügung von Codes wegen auf

legteren Falle bleibt die gefeßliche Ausgleichungspflicht erlegt oder erlaſſen werden kann . In gleicher Weiſe

im Berhältnis der erſteren Abtömmlinge untereinander muß auch für den Fall, daß der geſeßliche Erbteil des

beſtehen (Mugdan, Materialien Bd.5 8.510, Jacubezky , Ablömmlings durch Erlaß der Ausgleichungspflicht

Bemerkungen zu dem Entwurf des BOB. S. 339, vermehrt werden ſoll, angenommen werden , daß der

Staudinger, Erläuterungen zu SS 2050, 2054 unter III den Abtömmling von derAusgleichungspflicht befrei

A 3). Von dieſem Standpunkt aus muß nach dem zu ende Vertrag nur in der Form des Erbvertrags ges

vermutenden Willen des Erblaſſers die geſebliche Aus- ſchloſſen werden kann unbeſchadet der Befugnis des

gleigungspflicht auch dann Anwendung finden, wenn Erblaſſers, das Kind durch eine größere Zuwendung

durch die Anordnung eines Vorausvermächtniſles aus durch Verfügung von Codes wegen zu entſchädigen.

dem Nachlaß ein Teil des Vermögens ausgeſchieden Dieſe Auffaſſung wird auch von Staudinger (Anm . 7

wird, der dem Ablömmling nicht als Erben, ſondern Abſ. 2 zu 88 2050—2054) und in dem die Verfügungen
2

als Vermächtnisnehmer zufällt (§ 2150 ), bezüglich des von Tudes wegen behandelnden Auffag im Hecht 1916

Meſtes des Nachlaſſes es aber dabei verbleibt, daß die S. 339 vertreten . Weſentlich der gleichen Auffaſſung

Erbteile der Ablömmlinge in dem der geſeßlichen Erb- iſt stipp - Windſcheid, der hinter § 610 unter 2 S. 528

folge entſprechenden Verhältnis feſtgelegt ſind. Der bemerft , der Erblaſſer, der nachträglich die Ausglei :

Fad liegt nicht anders, als wenn der Erblaſſer ſich chungspflicht beſeitigen wolle, müſſe den Ausgleichungs

damit begnügt hätte, im Teſtament nur die Anordnung pflichtigen zum Erben einſeßen und dabei die nur

wegen des Vorausvermächtniſſes zu treffen. Es würde vermutungsweiſe eintretende Ausgleichungspflicht aus

dann für den Reſt des Nachlaſſes die geſebliche Erb- ſchließen. Auf einem abweichenden Standpuntt ſteht

folge eintreten und es würden damit für dieſen Teil des nur Dernburg (Das bürgerliche Mecht Bd. 5 § 184

Naglaſſes, wie ohne weiteres einleuchtet, die Regeln Anm. 13), welcher der Meinung iſt, daß durch einen

über die geſebliche Ausgleichungspflicht anwendbar von dem Erblaſſer mit dem Ablömmling geſchloſſenen

ſein . Eine andere Beurteilung iſt aber nicht wohl Erlaßvertrag die Erben ſchuldrechtlich verpflichtet werden

angängig, wenn der Erblaſſer, der Vollſtändigkeit des könnten, von der Ausgleichung abzuſtehen . (Urt. des

legten Willens halber, das beſonders im Teſtament IV . DS . vom 1. Oktober 1917, IV 182/17).

ausſpricht, was ſich hinſichtlich der Beerbung aus den

Hegeln der geſeßlichen Erbfolge ergibt (vgl. Jacubezły
VII.

Bemerkungen S. 339). Die Ausgleichungspflicht wird

durch Hinterlaſſung eines Vorausvermächtniſſes nur in : Zuſtimmung zum Ehebruch, auch wenn nur mit der

ſofern geändert, als für die Ausgleichung nur der Erbteil, Möglichteit eines ſolchen gerechnet wird. Aus den

nicht das Vermächtnis in Betracht gezogen werden kann, Gründen : Das BG . greift beſonders das Verſprechen

das Vermächtnis alſo ohneRüdſicht auf die Ausglei- einer Erfolgsprämie heraus und meint, es habe der

chungspflicht zum vollen Betrage entrichtet werden Kläger nicht davon auszugehen brauchen “, daß $ .

muß. ſelber den Ehebruch mit der Beflagten begehen ſolle " ,

Die auf einer Vermutung für den Willen des Erb- in welchem Falle von einer Anſtiftung zum Ehebruche
laſſers beruhende Auslegungsregel des § 2052 fält „ noch nicht“ die Rede ſein könne. Dieſe Beurteilung

n .
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iſt rechtlich zu beſchränkt. Die Anſtiftung, die das tatſächlichem Gebiete. Ein Rechtsirrtum iſt nicht er

BG. in den Vordergrund ſtellt, tommt hier nur als ſichtlich. Infolgedeſſen iſt auch unerheblich, ob eine

eine Handlung in Frage, in der der Kläger ſein Ein- Geſamtabfindung zu einem für den Beflagten güns
verſtändnis, ſeine Zuſtimmung zum Ehebruche der ſtigeren Ergebniſſe geführt haben würde ... (Urt. des

Bellagten fundgegeben haben ſoll (vgl. Mot. IV, 587 ) . III. 35. vom 11. Juli 1917, III 112/17).

In dieſem Sinne liegt aber eine Anſtiftung zum Ehes

bruche nicht bloß dann vor, wenn der Alåger davon

ausgegangen wäre, es ſolle $. die Beklagte zum Ehe
IX.

bruche bringen , ſondern ſie würde auch ſchon dann Begriff des „ Borenthalten8“ i. S. del $ 1632 BGB.

anzunehmen ſein,wenn der Kläger auchnur das ſeinem Widerrechtlichfeit des Vorenthaltens. Aus den Grün :

Willen entſprechende Bewußtſein gehabt hat, es könne den : 1. Vorenthalten i . S. des § 1632 BOB. liegt

$. möglicherweiſe ſelber die Bellagte zur Untreue allerdings noch nicht vor, wenn der Bellagte fich rein

verführen wollen. Darauf, ob das Berhalten des nichtstuend verhalten oder dem Kinde, das ſich bei

Klägers wenigſtens auf eine ſolche Eventualzuſtimmung ihm befindet, bloß Roſt und Wohnung gegeben hätte .

ſchließen läßt, iſt das BG. nicht näher eingegangen. Hinzulommen muß, daß er ein Verhalten betätigt,

Unter diefem defichtspuntte gewinnt auch die Eats das ihn mit dem Herausgabeanſpruch der Klägerin in

fache eine bislang nicht gewürdigte Bedeutung, daß Widerſpruch geſeßt hat. Dazu genügt es, wenn er das

der Kläger neben dem Berſprechen einer Erfolgsprämie Kind wider den Willen der Klägerin bei ſich zurüd

dem ., der im Kufe eines gewerbsmäßigen Ehebrechers hält, alſo der Ueberlaſſung an die Klägerin tatſächlich

ſtehen ſoll , auch noch Umſtände befanntgegeben hat, widerſtrebt. Aufdieſem Standpunkte ſteht auch das Bo.

die gerade ihm die Verführung der Bellagten zu er Es ſtelt feſt, daß der Beklagte, als die Klägerin ihn

leichtern geeignet waren . (ürt. des IV. ZS.d . 17. Sep- befragen ließ, wann und wo ſie das Kind von ihm
tember 1917, IV 152/17). entgegennehmen könne, durch ſeinen Anwalt aus

weichend und hinhaltend ſchreiben ließ. Dieſe Aus
legung des Schreibens, wonach die Frage ſelber ohne

VIII.
zuſagende Antwort geblieben war, iſt weſentlich tatſäch

Abfindung in kapital neben Zubilligung einer lich und verſtößt nicht gegen 8 286 ZPD. Schon dieſes

Mente für die frühere Zeit im Falle des§ 843 BGB. Schreiben läßt feinen Zweifel darüber, daß der Bes

Günſtiger Einfluß auf den Geſundheitēzuſtand des Ber: tlagte jede eigeneTätigkeit abgelehnt hat, die es der Klä

legten als wichtiger Grund für die übfindung. Der gerin ermöglichte, das Kind bei ihm entgegenzunehmen.

Kläger fiel am 28. Dezember 1910 auf einer glattge- Die Klägerin hat daher berechtigten Anlaß zur Klage

frorenen Stelle im Sofe des Bell . und brach den rechten auf Herausgabe gehabt . Der Beflagte fann ſich von

Arm . Er verlangte Schadenserſaß auf Grund Vers dem Borwurfe, der Klägerin das Kind vorzuenthalten,

trages und wegen unerlaubter Bandlung. Die erſte auch nicht dadurch befreien , daß er im Laufe des Rechts

Inſtanz ſprach durch Teilurteil dem Kl. gewiſſe Be- ſtreits der Klägerin geſtattet hat, das Kind bei ihm

träge zu und verurteilte dann durch Endurteil den abzuholen , unddaß er ihr das zweimal zu ihm zurüd

Bell.zu Renten wegen Beeinträchtigung der Erwerbs- gekehrte Kind wieder zugeſchidt hat. Denn das Ver

fähigkeit des Al. Auf die Berufung des Betl . und die halten des Beklagten war in ſeiner Wirkung dahin

Anſchließung des Al. wurde das Endurteil abgeändert, gerichtet, die Herausgabe des Kindes ſchließlich daran

und der Beil. zu 6550 M Hente für die Zeit bis zum ſcheitern zu laſſen , daß das von ſeinem Einfluß ab

1. Januar 1917 und zu 8000 M Abfindung für die hängige Kind ſich gleichwohl zu ihm zurüdfinden folle.

ſpätere Zeit verurteilt. Die Reviſion des Beil. wurde Gerade weil das dem Beklagten gefügig gewordene

zurüdgewieſen. Kind ſeinem Einfluß unterlag und nur deshalb das

Aus den Gründen : Mit Unrecht beanſtandet rechtmäßige Verbleiben des Kindes bei der Klägerin

die Heviſion, daß das BG. dem Al. für die erſten vereiteltwurde, war der Beklagte auch gehalten, dieſen

Jahre eine Rente, für die Folgezeit eine Abfindung dem Anſpruche der Klägerin auf das Kind ſchädlich

zugeſprochen hat. Die Vorſchrift des § 843 Abſ. 3 gewordenen Einfluß wenigſtens inſoweit wieder aus

BOB. fieht eine ſolche Leilung nicht vor, ſchließt fie zugleichen , daß bei dem Kinde die Vorſtellungen beſeitigt

aber auch nicht aus. Sie iſt im Jutereſſe des Ver- wurden, die es in den Bann und die Abhängigkeit

leßten, alſo des Entſchädigungsberechtigten, gegeben , vom Beklagten gebracht und der Klägerin entfremdet

weshalb eine Abfindung auch nur auf ſein Berlangen haben . Unterließ aber der Beklagte in dieſer Weiſe

bewilligt werden fann . Das Intereſſe des Berlegten auf die Geſinnung des Kindes einzuwirken, ſo hat er

kann aber ſehr wohl dahin gehen , nach anfänglicher das Kind, das nur unter dem Einfluſſe des Beklagten

Rente eine Abfindung zu erhalten . Es beſteht kein bei der Klägerin nicht aushielt, in Wirklichkeit der

Grund, dieſem Intereſſe die Berüđſichtigung zu ver- Klägerin im Sinne des § 1632 BOB. vorenthalten.

ſagen, ebenſowenig aber, das Gericht, wenn es eine 2. Die Widerrechtlichkeit dieſes Vorenthaltens folgt

Abfindung nur für die ſpätere, nicht für die erſte Zeit ohne weiteres daraus, daß der Beflagte als allein

für angezeigt hält, zu zwingen, eine Abfindung über- ſchuldig geſchiedener Gatte ſein Fürſorgerecht über das

haupt abzulehnen . Die gegenteilige Meinung der Mes Kind nach § 1635 Abſ. 1 Saß 1 BOB. gegenüberder

viſion würde dazu führen, die Abfindung auch da Klägerin eingebüßt hat, es ſei denn , daß das Vor

auszuſchließen , wo der fie rechtfertigende Grund erſt mundſchaftsgericht um des Kindes willen eine ab

nachträglich eingetreten iſt. Das kann nicht im Sinne weichende Anordnung treffen würde, die alsdann auch

des Geſeßes liegen . Einen wichtigen Grund für die das Prozeßgericht binden würde. Die Reviſion ver

Bewilligung einer Abfindung findet das Bo, in dem tennt dieſe Rechtslage, wenn ſie auf die Urteile des

günſtigen Einfluſſe, der von dieſer Bewilligung für Senats bei Warneyer 1912 Nr. 172 und JW. 1915

den Geſundheitszuſtand des Al. zu erwarten iſt. Das S. 1261 Nr. 6 verweiſt. Denn während hier der Be

ſteht im Einklang mit der im Berufungsurteil er- klagte nach geſchiedener Ehe ſein Fürſorgerecht für das

wähnten Mechtſprechung des RG. , ebenſo aber auch Kind gänzlich verwirkt hat, betrafen jene Fälle die

mit dem Gutachten des Sachverſtändigen B., dem ſich Herausgabe von Kindern , die bei beſtehender Ehe

das BG. angeſchloſſen hat, und der nicht bloß auf die zwiſchen getrennt lebenden Ehegatten ſtreitig war,

Beendigung des Rechtsſtreites, ſondern auch auf eine insbeſondere die Frage, ob das Fürſorgerecht des

Abfindung Gewicht legt, die eine fünftige åenderung Vaters aus § 1634 Sa 2 BOB. gegenüber dem der

(BPO . 8 323) ausſchließt. Die Frage, ob der Grund Frau zurüđzutreten hat, wenn ſein Herausgabevers

wirklich ſo wichtig iſt, um das Verlangen einer Ab- langen ein Mißbrauch ſeines Rechtes ſein würde. Bei

findung zu rechtfertigen, liegt im weſentlichen auf der grundfäßlich verſchiedenen Regelung beider Fälle
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iſt es ausgeſchloſſen, ſie hier im Sinne der Reviſion „wilden Einfuhr von Butter ohne Kenntnis der ZEG .“

einander gleichzuſtellen . Der Einwand des Betlagten, entgegenzuwirken, find die Borſchriften des Meichstang,

daß die Klägerin ihm gegenüber ihr Recht mißbrauche, lers vom 15. November 1915 in Verbindung mit der

iſt nur daraufhin zu prüfen, ob die Klägerin das Kind Strafvorſchrift des § 12 BRBD . vom 22. Ottober 1915

vom Beklagten nur herausverlange, um ihn zu fränken beſtimmt und geeignet. Nach ihnen iſt dieſe wilde

und zu ſchädigen. Über für einen ſolchen nach § 226 Einfuhr mit Gefängnisbis zu ſechs Monaten oder mit

HOB. verwerflichen Rechtsmißbrauch liegt nicht das Geldſtrafe bis zu 1500 M bedroht, und es beſteht

Mindeſte vor. Die Reviſion meint jedoch , es ſei hier- außerdem noch die Pflicht des Einführenden, die Butter

bei überſehen , daß die Klägerin durch eine vollſtrec- an die ZEG. abzuliefern . Der Binweis auf die Ges

bare Verurteilung des Betlagten nicht mehr erreichen fährdung des Zweds der Beſtimmung kann unter dieſen

würde, als ohne ſolches Urteil, da ſie das Kind jeder- Umſtänden nicht genügen, um die dem Wortlaut jus

zeit vom Beklagten abholen könne. Dieſes Borbringen widerlaufende Auslegungals notwendig erſcheinenzu

iſt haltlos. Es verkennt, daß alle bisherigen Berſuche laſſen . (Urt. des V. Sts . vom 25. September 1917,

der Klägerin, die dauernde Herausgabe des Kindes ju 5D 356/17 ). E.

erlangen, an dem widerſtrebenden Berhalten und Ein

fluſſe des Beklagten geſcheitert ſind. Die Bedeutung

eines den Beklagten zur Herausgabe des Kindes ver
II.

pflichtenden Bollſtredungstitels beſteht darin, daß fraft Unbeeidigte Bernehmung eines Zengen wegen Bers

deſſen die Klägerin zwangsweiſe gegen den Beklagten dachteo der Seilnahme(S68. 8 56 Nr. 3 ); Gutſchei

vorgehen kann, um ihren Herausgabeanſpruch auf das dung hierüber durd die richterlichen Mitglieder des

Sind dauernd zu verwirklichen . (Urt. d . IV . DS. v. Schwurgerichts unter Berüdfichtigungder Möglichkeiten

1. Olt. 1917, IV 208/27) . des Geſchworenenſpruche. Aus den 6 ründen : Nach

dem den Geſchworenen vorgelegten Fragebogen iſt an

fie zu der auf Mord lautenden Hauptfrage unter an

deren Fragen auch die Silfsfrage geſtelltworden, ob
B. Strafſachen. der Angeklagte den Tod ſeiner Ehefrau durch Fahr

läffigkeit verſchuldet habe. In der Hauptverhandlung
I.

war bei der Beweiserhebung der Zeuge Apotheker D.

Einfuhrverbot i. S. des S 134 Bzolo. oder bloße zufolge Gerichtsbeſchluſſes gemäß §56 Nr. 3StPO.

Ginjuhrbejchränkung ? Einfuhr ausländiſcher Butter. unbeeidigt vernommenworden, „weil die Auffaſſung

Aus den Gründen: Darin , daß das . in der möglich ſei , daß die Vergiftung der Frau N. vom

preuß. MVO. vom 1. Juni 1916 nicht ein an gewiſſe Angell. durch Fahrläſſigkeit verurſacht wurde, und

Vorausſeßungen geknüpftes Verbot, Butter im Bahn- dann in der Abgabe des Cyantalidurch den Zeugen

pertehr aus den Niederlanden nach Preußen einzuführen, eine mitwirkende Fahrläſſigkeit erblidt werden könne,

erblidt hat, ſondern nur eine Einführbeſchränkung, deren in welchem Falle er als Teilnehmer an der Tötung

Berleßung nicht unter den 8 134 BZ006. fällt, kann i. S. der angeführten Geſekesſtelle verdächtig wäre “.

kein Rechtsirrtum gefunden werden. Auf Grund der Im Zuſammenhalte mit der demnächſtigen Frage

BRBD. über die Regelungder Butterpreiſe vom 22. DI- ſtellung an die Geſchworenen iſt dieſe Begründung

tober 1915 (ROBI. S.689),die fein Buttereinfuhrver- der Nichtbeeidigung dahin aufzufaſſen, daß das Ges

bot, wohl aber im § 11 für den Reichskanzler die richt den Angeil. der fahrläſſigen Tötung und dem

Ermächtigung enthält, über ausländ.Butter beſondere gemäß auch den Zeugen für verdächtig gehalten hat,

Borſchriften zu erlaſſen , hat der Reichskanzler am durch die fahrläſſige Abgabe von Cyantali an den

15. November 1915 (NAnj. Nr. 271 ) beſtimmt,daß jeder, Angell. die Tötung mitverſchuldet zu haben. Die bes

der fünftig Butter aus dem Ausland einführt, ver- dingte Faſſung der Beſchlußgründe iſt aus der pro

pflichtet iſt, fie an die ZEG. zu verkaufen und zu liefern zebrechti. Šteđung der drei richterlichen Mitglieder

(§ 1) . Er hat von dieſer Beſtimmung ausgenommen des Schwurgerichts zu erklären, die zur Entſcheidung

geringfügigé Mengen, die als Reiſeproviant aus dem der Fragen des Beweisverfahrens berufen waren ,

Auslandeingeführt werden (8 8 ), und hat der leşteren ohne an der Entſcheidung der Schuldfrage ſelbſt teil

Beſtimmungam 26. Mai 1916 (NAnz . Nr. 124) hinzu- nehmen zu können, und daher im gegebenen Falle in

gefügt, daß die Landeszentralbehörden die Einfuhr dieſer Nichtung mit den Möglichkeiten des fünftigen

im Grenzverkehre noch weiter beſchränken oder ver- Geſchworenenſpruchs gerechnet haben. Ein Anlaß,

bieten können“ . Dieſe Ermächtigung des Reichskanzlers hierwegen die Anwendung des § 56 Nr. 3 zu beans

hat den Breuß . Miniſter d. 3. veranlaßt, am 1. Žuni ſtanden, iſt nicht anzuerfennen . (Urt. des 1. SIS.

1916 zu verordnen : , 1 . Der Verkehr mit Butter aus vom 12. Juni 1917, 1 D 303/17 ) . E.

den Niederlanden wird ausſchließlich auf die Greng

ſtationen B., 6. und E.beſchränkt, ſo daß Butterſen III.

dungen über andere Stationen nicht zugelaſſen werden .

2. Die Einfuhr von Butter aus den Niederlanden außer- Damit allein, daß der Berteidiger oder ein Rechte

halb des Bahnverkehrs, insbeſondere über die Land- anwalt ſeinen Namenunter die Reviſionsſchrift desUu:

ſtraßen iſt verboten .“ Dem Wortlaute nachunterſcheidet geklagten lebt, iſt der Formvorſchrift des § 385 Abſ. 2

hiernach die MDD . ausdrüdlich zwiſchen Beſchränkung StPO. nicht genügt. Aus den Gründen : Nach

des Berkehrs und Verbot der Einfuhr ebenſo wie die § 385 Abſ. 2 SIPŐ. kann die Reviſion des Angell.

Berfügung des Reichstanzlers zwiſchen Verbot und nur in einer vom Verteidiger oder einem Rechtsanwalt

Beſchränkung ausdrüdlich unterſcheidet. Es fann ſich unterzeichneten Schrift oder zu Protokoll des Gerichts:

alſo nur darum handeln, ob dieſem Wortlaut entgegen ichreibers begründet werden. Die Vorſchrift hat den

aus dem Zuſammenhang und dem Sinn und Zwed Sinn ,daß der unterzeichnete Verteidiger oder Hechts.

der MBD. für jedermann klar genug erhellt, daß die anwalt auf das Zuſtandekommen der Reviſionsſchrift

Porſchrift in Nr. 1 nicht nur eineBeſchränkung,ſondern in ſolcher Weiſe einwirken ſoll, daß fie als von ihm

ein Verbot der Buttereinfuhr i . S. des § 134 VZodo . ſelbſt verfaßt gelten kann, und daß er durch ſeine

in ſich ſchließt. Dies behauptet in ihrer Reviſion die Unterſchrift die Verantwortlichkeit für die Schrift in

Staatsanwaltſchaft. Sie macht geltend, nur bei Aus- dieſem Sinne übernommen haben ſoll. Es fod damit

legung der Beſtimmung als Einfuhrverbot werde ihr verhütet werden, daß das Revo . gezwungen wird,

Zwed, nämlich die Berhinderung der wilden Einfuhr ſich mit ganz ungeeigneten Heviſionsſchriften zu be :

pon Butter ohne Kenntnis der ZEG ., erreicht. Davon ſchäftigen und daſ andererſeits der Angell. des ihm

lann aber in Wirklichkeit teine Rede ſein . Denn der nötigen fundigen Beirats bei der Reviſion entbehrt.

4225
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In dieſem Sinn iſt die Meviſionsſchrift des Angekl. W. an A. vertauften Waren erteilte Bewilligung galt

vom Berteidiger nicht unterzeichnet. Áus Form und deshalb nicht für die Ausfuhr der eigenen Waren des

Inhalt der Reviſionsſchrift geht deutlich hervor, daß Angell., die dieſer unternommen und bewirkt hat, ohne

dieſes für ſeine Zwede der Bauptſache nach untaugs Müdſicht darauf, ob etwa in dieſem beſonderen Fall

liche Schriftſtüd nur vom Angell felbſt angefertigt Umſtände vorgelegen haben , die aus den dargelegten

iſt und daß es dem Verteidiger unmöglich war, auf Geſichtspunkten die Perſon des Abſenders oder des

ſeine Abfaſſung den erfordert. beſtimmenden Einfluß Empfängers weſentlich erſcheinen laſſen könnten, weil

auszuüben. Es tann feinem Zweifel unterliegen , daß grundſäßlich die Ausfuhrbewilligung nur für die darin

der Berteidiger dieſes Schriftſtüď nicht gebidigt hat. bezeichneten Waren und Perſonen gilt. (Urt. des

Er hat es nur unterſchrieben , um äußerlich der Form I. Stó. vom 12. Juli 1917, 1 D. 265/17). E.

zu genügen . Damit iſt aber die Vorſchrift des § 385

U61.2 der StPO. nicht erfüllt. Die Neviſion mußte

darum, weil nicht in zuläffiger Weiſe begründet, als
V.

unzulaffig verworfen werden. (Beſchl. des V. Sts .

vom 13. Nov. 1917, 5 D 761/1917). Liegt zwiſchen Unftiftung zum Diebſtahl und Gehlerei

Lateinheit oder -mehrheit vor, wenn der Auftifier zum

Diebſtahl die auf ſeine Auftiftung geſtohleneu und noch
IV. andere von demſelben Dieb geſtohlene Gegenſtände alé

fehler au fich bringt ? Aus den Gründen : Die

Hudlegung einer während der Kriege8 erteilten Hüge, daß die Str. bezüglich der Hühner, zu deren

Uusfuhrbewilligung; Bedentung der Perſon des Ab: Entwendung der Angeli . die Mitangeflagten anges

fenders und des Empfängerd. Üus den Gründen :
ſtiftet und die er demnächſt den Dieben abgetauft hat,

Die Annahme der Strk ., daß die dem W. erteilte Bes mit Unrecht nicht Lateinheit zwiſchen Anſtiftung zum

willigung, die an A. in Wien verkauften Schuhe aus Diebſtahl und Behlerei , ſondern zwei ſelbſtändige
zuführen, nur W. zur Ausfuhr berechtigt habe und Straftaten — Anſtiftung und Fehlerei angenommen

auch dieſen nur zur Ausfuhr an A., iſt nicht rechtsirrig. und dadurch gegen den § 73 StGB. durch Nichtans
Das Ausfuhrverbot vom 31. Juli 1914 RGBI. S. 267,

wendung und gegen § 74 StGB. durch unrichtige

von dem durch die Ausfuhrbewilligung für die von Anwendung verſtoßen habe, iſt an ſich begründet.
W. an A. verkauften Schuhe eine Ausnahme gemacht Zwar iſt, wie das NG. wiederholt ausgeſprochen hat

war, hat ebenſo wie die anderen bei Ausbruch des vgl. Entſch . Bd.19 S 356 ; Bd. 32 Š . 394 die

Arieges erlaſſenen Ausfuhrverbote teineswegs nur den
rechtliche Möglichkeit, daß in dem angeführten Falle

Zwed , die für den Kriegsbedarf und die Bollsernährung Anſtiftung und Hehlerei als ſelbſtändige ſtrafbare,

nötigen Stoffe dem Inlande zu erhalten , ſondern ebenſo
Handlungen ſachlichmiteinander zuſammentreffen, nicht

auch den, zu verhindern, daß ſolche Stoffe dem feindi .
ausgeſchloſſen. Dieſer Annahme ſteht jedochhier der

Ausland zugehen und deſſen militäriſche und wirt- von der Strát. tatſächlich feſtgeſtellte Sachverhalt ent

ſchaftliche Kraft erhöhen. Für dieſen Zwed iſt die gegen. Denn danach hat der Angekl. nicht etwa erſt,
Perſon des Abſenders, namentl. aber, weil ſich daraus

nachdem er ſeinen anſtiftenden Einfluß auf die Mit
der Beſtimmungsort ergibt, die der Empfänger der angell. ausgeübt hatte, den Borſag gefaßt, die von

ausgeführten Waren von größter Bedeutung. Wenn den beiden Burſchen zu ſtehlenden oder ſchon ges

nach der Perſon des Abſenders oder des Empfängers ſtohlenen Bühner an ſich zu bringen ; vielmehr ſuchte

zu beſorgen iſt,daß die Waren nach der Ausfuhr in
er durch die Anſtiftung jener beiden Burſchen zum

das feindl . Ausland verbracht werden, wird die Aus- Diebſtaýl die Hühner in ſeine Gewalt zu bekommen,

fuhrbewilligung ſelbſtverſtändlich nicht erteilt, weil nach deren Beſit es ihn gelüſtete. Es liegt alſo

nach der Ausfuhr der weitere Berbleib der Waren
eine natürliche Einheit der Handlungsweiſe vor, die

vom Inland aus nicht mehr überwacht werden kann. als ſolche auch vom Necht anzuerkennen iſt. Für die

Deshalb iſt es auch für dieEntſchließung, ob die Ausfuhr Annahme, daß fich in dieſen einheitl. Bergang der

zu bewilligen iſt, von Wichtigteit, wohin die Waren
Sache ein neuer ſelbſtändiger Willensentſchluß, der

ausgeführt werden, weil, je nachdem ſie in neutrales
die Einheit der Tat unterbrach, eingeſchoben und das

oder verbündetes Äusland gelangen, die Möglichkeit durch die eine Tat zu zwei fachl. zuſammentreffenden

größer oder geringer iſt, daß ſie dem feindl. Xusland ſtrafbaren Handlungen umgewandelt habe, iſt logiſch
zugeführt werden. Der Beſtimmungsort der Waren und begriffsmäßig ſchlechterdings fein Raum . Gleichs
und damit die Perſon des Empfängers iſt aber auch wohl kann der vorbezeichnete Verſtoß nicht zur Auf

aus wirtſchaftspolitiſchen Gründen von großer Be- hebung des Urteils führen. Denn der Angell. hat

deutung. Bei der durch den Arieg geſchaffenen wirt nicht bloß die auf ſeine Anſtiftung hin geſtohlenen
ſchaftl. Bage find Waren, die im Inland gebraucht Hühner gehehlt, ſondern ſich weiterhin der Gehlerei

werden, aber nicht in der erforderl. Mengevorhanden auch noch dadurch ſchuldig gemacht, daß er von W.

find, vom Ausland, das auch ſeinerſeits durch Aus etwa 50 m Draht, von demMitangell. F. 5 Hühner
fuhrverbote geſchüßt iſt, oft nur dadurch zu erlangen , und von dem Anecht l. 6 Hühner, etwa 11/2 Ztr. Kar

daß als Gegenleiſtung die Ausfuhr von Warenge- toffeln und 1 Ztr. Weizen täuflich an ſich brachte,

ſtattet wird ,an denenes im Ausland fehlt, oder daß wiſſend, daß alle dieſe Gegenſtände geſtohlen waren .

die Genehmigung zur Ausfuhr ſolcher Warenvon der Jnſoweit lag nach der Feſtſtellung der Strá. feine An
Bedingung abhängig gemacht wird, daß vom Ausland

ſtiftung der Diebe durch den Angefl. zur Begehung

Waren eingeführt werden , die im Inland gebraucht des Diebſtahls vor ; deshalb iſt der Angefl. mit Recht

werden. Die Ausfuhrbewilligung, ihre Erteilung oder wegen Behlerei verurteilt worden (vgl. das einen

Berweigerung, iſt das einzige Mittel, folche Togen . gleichartigen Fall betreffende Urteil des ert. S. vom

Rompenſationen durchzulegen , und daraus ergibt ſich, 17. Ott. 1907 in GoltdÄrch . Bd . 54 S. 483) . Unter

welche Bedeutung auch nach dieſer Michtung der Bes dieſen Umſtänden würde der vorerwähnte Geſekes

ſtimmungsort und damit die Perſon des Empfängers verſtoß den Angell. nur dann beſchweren, wenn die

für die Ausfuhrbewilligung hat. Es tann alſo feine Möglichkeit beſtünde, daß der Mechisirrtum des Oes

Mede davon ſein , daß die Ausfuhrbewilligung nur für richts auf das Strafausmaß von Einfluß geweſen iſt,

die Ware, nicht für die Perſon des Abſenders und des der Angekl. alſo bei richtiger Gefeßesanwendung milder
Empfängers erteilt werde und jeden Inhaber zu jeder beſtraft worden wäre. (urt. des I. SIS. v . 9. Juli 1917,
beliebigen Ausfuhr ermächtige, die in bezug auf Gattung, 1 D. 241/17). E.

Menge, Gewicht und Wert der Waren der Ausfuhr

bewilligung entſpreche. Die für die Ausfuhr der von

$ 1

.
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23. März 1916 gegen

VI.

1. Sur Unterſcheidung der Begriffe ,Gegenſtände

des täglichen Bedarf&• i . S. der BRDO. gegen übers
23. Juli 1915

mäßige Breiðfteigerung vom und Lebens
23.März 1916

mittel“ i. S. der KRBet. vom 24. Juni 1916 über den

Handel mit Lebens- und Futtermitteln und zur Be

tämpfung des Kettenhandele. 2. Borſätliche Begehung

ciner ſtrafbaren Sandlung bei fahrläſſiger Untenntnis

der dadurch verlegten Geſekesbeſtimmung. Uus den

Gründen : 1. Die Strs . verwechſelt die Voraus

ſeßungen der Bet. des Meichskanzlers vom 24. Juni

1916 über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln
23. Juli 1915

uſw. mit denen der BRDD. vom

übermäßige Preisſteigerung. Nur in dieſer VD . iſt von

, Gegenſtänden des täglichen Bedarfs “, „ insbejondere“

von„Nahrungsmitteln uſw.“ die Hede, während ſich
die Bet. über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln

uſw. nur und unmittelbar auf „ lebensmittel uſw. “

bezieht. Zwar tann jedes Bebensmittel ein Gegenſtand

des täglichen Bedarfs ſein . Nicht jeder Gegenſtand des
täglichen Bedarfs iſt aber ein Lebensmittel. Es iſt

nicht ausgeſchloſſen, daß ſich die Strk. durch ihre An:

nahme, das Salatin oder das Badalin ſei ein Gegen

ſtand des täglichen Bedarfs , bei der Prüfung der Frage

hat beeinfluſſen laſſen , obes als ein Lebensmittel anzus

fehen iſt. Was dieStrf. mit Bezug aufSalatin und
Batalin feſtſtellt, kann zwar geeignet fein , es als

„Lebensmittel“ i. S. der VO. vom 24. Juni 1916 zu

tennzeichnen. Inſoweit bedarf es aber zunächſt einer

Würdigung des Sachverhalte durch den Catrichter, die

die Gewähr bietet, von rechtsirriger Auffaſſung unbe

einflußt zu ſein . Hierbei wäre insbeſondere auch § 2

BD . zu berüdſichtigen. Darauf, ob der Gegenſtand

nachmeislich einen Nährwert hat und gegebenenfalls

welchen, würde es nicht ankommen.

2. Ferner hat die Stri. darin geirrt, daß das

Bergehen gegen die VO. ein fahrläſſiges , nicht ein

vorſägliches lei, weil der Angell. die BD . fahrläſſiger

weiſe nicht gekannt habe. Durch die ihm zur Laſt

fallende Fahrläſſigkeit wird nur die Beachtlichkeit ſeines

Strafrechtsirrtums beſeitigt, wie ſie ſonſt, d . h . ohne

Fahrläſſigkeit, durch die BRBD. vom 18. Januar 1917

(ROBI. S. 58) begründet geweſen wäre. Db der

Angell. vorſäßlich oder fahrläſſig den Tatbeſtand des

Bergehens verwirklicht hat, hängt nur davon ab , ob

er die Umſtände, die vom Standpunktdes Geſeßes den

äußeren Tatbeſtand des Vergehens bilden, in ſeinen

Willen aufgenommen hat oder ob er, wenn dies nicht

der Fall war, die Untenntnis dieſer Umſtände fahrs

läffig verſchuldet hat. Inſoweit genügt der Hinweis

auf das Urteil vom 5. Mai 1917 4 D 189/17 in ROSt.

Bd . 50 S. 309 (311 ) . (Urt. des V. Sts . vom 9. Dis

tober 1907, 5 D 316/1917) . E.

Witwe und ſeinen Kindern wurdevon der bayr. Eiſen

bahnverwaltung Witwen- und Waiſengeld nach Art.

73—75 BG. bewilligt. Die Witwė beanſprucht jedoch

für ſich und ihre Kinder die im 6. Abſchnitt des BG.

geregelte Unfallfürſorge und erhob auf die ſich hienach

berechnenden höheren Beträge flage . Dieſe wurde ab.

gewiefen, Berufung und Reviſion wurden zurüdgewieſen .

Aus den Gründen : Nach Art. 89 und 90 BG.

hångt die Unfallfürſorge für die Hinterbliebenen eines

bager. Beamten davon ab , daß er in einem reichsgeſetzl. der

Unfallverſicherung unterliegenden Betriebe beſchäftigt

geweſen und infolge eines im Dienſt erlittenen Betriebs .

unfallesgeſtorben iſt. Hier handelt es ſich darum ,ob

H. den Betriebsunfall im Dienſte “ erlitten hat . Dia

übrigen Vorausſegungen des Anſpruchs auf Unfall ,

fürſorge find zweifellos gegeben. Das Erfordernis des

im Dienſte“ erlittenen Betriebsunfalles iſt dahin zu
beſtimmen, daß ein von einem bager. Beamten während

ſeiner amti. Tätigkeit erlittener Betriebsunfall vorliegen

muß. Das BG . hat das Vorhandenſein dieſes Erfors

derniſſes mit Recht verneint. Daß J. N., wenn er z.Bt.
feines Unfalles dem aktiven Beere – ſei es als Soldat

fei es als oberer oder unterer Militärbeamter – an

gehörte, nicht bei Ausübung einer ihm als bayer . Eiſen:

bahnbeamten obliegenden Tätigteit verunglüdt ſein

kann, iſt ohne weiteres klar und bedarf keiner beſonderen

Darlegung. Die Erfüllung der Militärdienſtpflicht

ſchließt naturgemäß die Leiſtung von Dienſten im

Zivilſtaatsdienſt aus. Ein Beamter, der Heeresange

höriger iſt und infolgedeſſen unter der militär. Befehis

gewalt ſteht, lann auch die ihm nach Art. 12 BG. obs

liegende Pflicht, den dienſtl. Befehlen ſeiner Borgeſepten

zu gehorchen, nicht erfüllen. Áber auch dann, wenn

3. N. 3. Zt. ſeines Unfalles nicht Beeresangehöriger

war, liegt kein Unfall im Dienſte des bager. Staates

vor. Denn es ſtehi feſt, daß N. von der bayer. Eiſen

bahnverwaltung in Erfüllung der ihr nach 8 28 Siff. 3

Strleiſto . obliegenden Pflicht zur Dienſtleiſtung im

Feldeiſenbahnweſen „ hergegeben “ worden iſt. In der

Hergabe“ liegt der Verzicht der bayer. Eiſenbahn

verwaltung auf die Dienſtleiſtungen des A. während

ſeiner Berwendung im Feldeifenbahndienſte. Während

dieſer Verwendung ruhte daher die Dienſtpflicht

des R. gegenüber dem bayer . Staate. Infolgedeſſen

können ſeine Dienſte bei den Feldeiſenbahnformationen

nicht auch als dem bayer . Staate geleiſtete Dienſte

gelten. Die von den Kl. behauptete Einheitlichteit der

Feldeiſenbahnen und der Eiſenbahnbetriebe der øundes

ſtaaten beſteht nicht. Das Feldeiſenbahnweſen iſt eine

von den Eiſenbahnbetrieben der Bundesſtaaten unab

hängige, ſelbſtändige Einrichtung, die mit den Eiſen

bahnbetrieben der Bundesſtaaten nichts Gemeinſchaft

liches hat. Die Leitung der Feldeiſenbahnen unterſteht

dem zumGroßen Generalſtabe des Heeres gehörenden

Chef des Feldeiſenbahnweſens und kann von den Eiſen

bahnverwaltungen der Bundesſtaaten nicht beeinflußt

werden ; auch nicht, ſoweit es ſich um das von ihnen

zur Verwendung im Feldeiſenbahndienſte hergegebene

Perſonal und Material handelt. Die Landeseiſenbahn

verwaltungen können zwar die Zurückgabe einzelner

ihrer Beamten beantragen, aber ein Recht auf die

Zurüďgabe ſteht ihnen nicht zu . Es ſteht ausſchließlich

im Ermeſſen Feldeiſenbahnweſens, ob

210

Oberſtes Bandesgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Die im 6. Abſchnittdes bayer.BG.geregelteUnfall- den Antraggenehmigen will.( Militäreiſenbahn

.

fürſorge erſtredt fich nicht aufBeamte der bayer. Giſen

bahnverwaltung, die von dieſer der Heereøverwaltung

zur Verfügung geſtellt worden und im Betriebe der Feld:
eiſenbahnen verunglüdt find. Der bei Kriegsausbruch

von der bager. Eiſenbahnverwaltung der Beeresver

waltung zur Verfügung geſtellte Oberlo !omotivführer

J. M. wurde zur Dienſtleiſtung bei den Feldeiſenbahnen

in Belgien herangezogen und iſt dort bei einem Betriebs

unfal am 29. Auguſt 1915 tödlich verunglüđt. Er ge

hörte damals dem ungedienten landſturm an, der am

15. Dezember 1914 aufgerufen worden war. Seiner

ordnung Teil II Abt. D § 7) . Es ſind daher alle Auss

führungen der Kl . , durch die eine Einheitlichkeit der

Feldeiſenbahnen und des Betriebes der bayer. Staats

bahnen und die Abhängigkeit des M. von der bayer.

Eiſenbahnverwaltung auch während ſeiner Verwen

dung im Feldeiſenbahnweſen dargetan werden ſoll,

verfehlt . Gänzlich fehl geht die Berufung der Al. auf

§ 34 OffPG. vom 31. Mai 1906. Denn abgeſehen

davon, daß dieſem Geſetze jede Einwirtung auf das

Beamtenrecht der einzelnen Gliedſtaaten ferneliegt,

iſt das Zurüdgreifen auf die Unfallfürſorgebeſtim
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mungen des landesrechtl. Beamtenrechtsſchon deshalb keinen Unterſchied, ob der Notar vorſäßlich oder fahr

ausgeſchloſſen , weil für im Reichsdienſt infolge von Täffig die ihm einem Dritten gegenüber obliegende

Betriebsunfällen verunglüdte Heeresbeamte das Unfalls | Amtspflicht verleßt hat (Art. 60Abſ. 1 ) oder ob der

fürſorgegeſeß vom 18. Juni 1901 aufrecht erhalten iſt Notar für den durch die unrechtmäßige Amtshandlung

(vgl. § 77 Abſ. 2 Riff. 2 OffPG .). Bei dieſer Sachlage einem Dritten verurſachten Schaden deswegen nicht

fann unerörtert bleiben, welche Stellung 3. A. während verantwortlich iſt, weil er fich im Zuſtande der Be

ſeiner Verwendung im Feldeiſenbahndienſt eingenommen wußtloſigkeit oder in einem die freie Willensbeſtim

hat. Mag er Heeresangehöriger geweſen ſein oder nicht, mung ausſchließenden Zuſtande krankhafter Störung

in keinemFalle liegt ein von ihm im Dienſtedes bayer. der Geiſtestätigkeit befunden hat (Art. 61 Abſ. 1) . Der

Staates erlittener Betriebsunfall vor. (Urt. des II. ZS. Staat wäre demnach in dem früheren Rechtsſtreite

vom 12. November 1917, Reg. I Nr. 105/1917 ). M. auch unterlegen , wenn angenommen worden wäre,

daß den Notar kt. für die Unterlaſſung der Unterſchrift

des Kaufvertrags und den dadurch hervorgerufenen
II.

Schaden mangels der Surechenbarkeit ſeines Bers

Rüdgriff, dee aus der Amtspflichtverlegung eines ſehens teine Verantwortung treffe. An dem Ausgange

Notars haftenden Staates gegen den Notar oder ſeine der Sache hätte ſonach die Befl. nichts ändern tönnen ,

Erben (BGB. Art. 839, AG . BGB. Art . 60, 61, Noto. auch wenn ſie dem früheren Rechtsſtreit auf die Streit

Art. 126) . Die Rechtskraft des in dem Prozeß gegen verfündung des Kl . beigetreten wäre und den Ein

der Staat gefälten Urteils erſtredt ſich auf dietats wand dort gebracht hätte. Hiernach beruht das ans

fächlichen und rechtlichen Feſtſtellungen nur, ſoweit fie gefochtene Urteil auf einer Verleßung der $ 8 74,68 ZPO.

eine notwendige Grundlage des früheren Urteils ges (Urt. des I. ZS. vom 30. Nov. 1917, Reg . I Nr.112/1917).

bildet haben . $$ 74, 68 3PO. Der Notar M. K. unters M.

ließ es, bei der Beurkundung eines Grundſtücskauf

vertrags der Urkunde ſeine Unterſchrift beizufügen

und ſtarb wenige Tage ſpäter, ohne das nachgeholt B. Strafſachen.

zu haben . Da der Käufer ſich nicht dazu herbeiließ, I.

ſeine Erklärung wiederholt beurkunden zu laſſen , tam

der Verkäufer zu Schaden, machteunter Berufung auf Wird das auf Grunddes $ 452 StPO. ergangene

$ 839 BGB. , Art. 60, 61 AG. BOB. den bayer. Štaat Urteil aufgehoben , ſo hat über die Koſten der Berufung

für den Schaden verantwortlich und erhob Klage. Der nicht der Berufungsrichter ſondern der Erftrichter zu

Fislus verkündete der Witwe des Notars als Allein : entſcheiden . Das Schöffengericht verwarf den Einſpruch

erbin ihres Mannes den Streit, dem ſie jedoch nicht gemäß § 452 StPO. durch Urteil . Auf die Berufung

beitrat. Jm Prozeß erkannte er die von dem Kl. be- der Angell . wurde das Urteil aufgehoben , weil deren

hauptete fahrläſſige Berlegung der Staatspflichten Ausbleiben genügend entſchuldigt geweſen ſei ; die

durch den Notar an und wurde zum Schadenserſaß Koſten der Berufung wurden nach den $$ 416,505 SUPO .

verurteilt . Sodann erhob er gegen die Witwe A. der Staatstaſſe überbürdet. Eine Zurü verweiſung

Klage auf Erſaß ſeiner Aufwendungen. Die Bell . der Sache an das Schöffengericht hielt das BG . nicht

beſtritt, daß ihr Mann ſchuldhaft gehandelt habe, für veranlaßt, weil das Verfahren dort ohne weiteres

machte geltend, daß er den Kaufvertrag nur infolge ſeinen Fortgang zu nehmen habe. Der Sta. legte

eines feine freie Willensbeſtimmung ausſchließenden, inſoweit Reviſion ein , als die Koſten des Bes

durch ſeine ſchwere Krankheit bedingten Zuſtandes rufungsverfahrens der Staatskaſſe auferlegt worden

geiſtiger Störung nicht unterzeichnet habe, und bot find. Der Reviſion wurde ſtattgeben .

hiefür Beweis an. Das LG .erkannte nach Klagantrag. Aus den Gründen : Das RG. und der erk.

És ſprach der Befl . unter Bezugnahme auf die Vor- Senat haben in Uebereinſtimmung mit Löwe entgegen

ſchriften der 88 74, 68 ZPO . das Recht ab, den in der Meinung von Stenglein , v. Kries, Frank und

dem früheren Rechtsſtreite nicht gebrachten Einwand anderen ſtets angenommen , daß darin allein , daß auf

zu erheben , und erklärte auf Grund der Feſtſtellung ein Rechtsmittel hin das Urteil aufgehoben und die

in dem früheren Urteile über die Fahrläſſigkeit des Sache an die Vorinſtanz zurüdverwieſen wird, ein die

Notars die Bekl. für dem Staate gegenüber haft- Ueberbürdung der Koſten des Rechtsmittels auf den

pflichtig. Die Berufung der Witwe K. wurdezurüd: Gegner deſſen , der es eingelegt hat, rechtfertigender

gewieſen . Auf deren Reviſion wurde das Urteil des „ Erfolg “ nicht enthalten iſt, daß es vielmehr darauf

Deo. aufgehoben und die Sache zur anderweitigen ankommt, ob die anderweite Entſcheidung zugunſten

Entſcheidung zurüdverwieſen. oder zuungunſten des Beſchwerdeführers ausfällt, daß

Á us den Gründen: Das BG. hat mit Un. demnach das über das Rechtsmittel erkennende Ges

recht aus den 88 74, 68 ZPO. geſchloſſen , die Bell. richt eine Entſcheidung über die Koſten des Rechts

könne ſich nicht mehr darauf berufen, daß ihr ver- mittels überhaupt nicht zu treffen , fie vielmehr dem

ſtorbener Mann für den Schaden nicht haftbar ſei. neuen Urteile der Vorinſtanz zu überlaſſen hat, in dem

Grundſätzlich iſt davon auszugehen, daß nach 88 74, die Koſten gleich denen des neuen Verfahrens zu be

68 ZPO. die Rechtskraftwirkung des in dem früheren handeln ſind. An dieſer Anſicht, die insbeſondere in

Prozeſſe gefällten Urteils ſich nicht nur auf die in den Entſch. des RG. 18 , 347 ; 30, 128 ; 45, 269 ein

deſſen Formel ausgeſprochene Rechtsfolge erſtredt, gehend begründet iſt, iſt feſtzuhalten . Nun liegt aller

ſondern auch auf die getroffenen tatſächl. und rechtl. dings der hier zu entſcheidende Fall anders als die

Feſtſtellungen. Allein das gilt nur dann, wenn die Fäde der angeführten Urteile des Ro., inſofern hier,

Feſtſtellungen eine notwendige Grundlage des früheren wie die Strst. mit Recht angenommen hat, die Zus

ürteils bilden. Trifft dies nicht zu, ſo werden ſie rücverweiſung an die Vorinſtanz zur anderweiten

von der Rechtskraft des § 68 ZPO. nicht mitumfaßt Verhandlung nicht auszuſprechen war, das Verfahren

(vgl . RG. 45, 353/56 ; JW. 1906 S.339 Nr. 18 ; War- vielmehr vor dem Schöffengericht ohne weiteres in

neyer, ErgBd. I Nr.664). Hier bildet die Feſtſtellung der ſich aus der Aufhebung des Urteils ergebenden

in dem früheren Urteile, daß Notar A. ſchuldhaft ge- Prozeßlage fortzuſeßen iſt. Dies führt jedoch nicht

handelt hat, keine notwendige Vorausſeßung der Ent- zu einer abweichenden Behandlung in der Koſtenfrage,

ſcheidung . Nach Art. 126 Abſ. 1 Noto . iſt der Staat da alle die Erwägungen , die für die oben vertretene

für den Schaden, den ein Notar in Ausübung des Anſichtſprechen , auch für Fälle der hier zu entſcheidenden

ihm anvertrauten Amtes durch Verlegung der Amts. Art zutreſſen. Nach § 497 StPO . geht das Geſeß, wie

pflicht einem Dritten zufügt, nach Maßgabe der Art. 60 , das NO. 18 , 347 darlegt, von dem Grundſatz aus,

61 AG. BOB . verantwortlich. Hiernach begründet es daß die Soſten des Berfahrens der Angell. zu tragen

be

-
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en

Ed.

hat, wenn er zu Strafe verurteilt wird , und daß nur verneinen müſſen . Der Verteidiger rügte die Verlebung

den freigeſprochenen oder außer Verfolgung geſegten dieſer Verordnung, jener über die Verfolgung von Zu

Angeſch . die Koſten nicht treffen, inſoweit er ſie nicht widerhandlungen gegen die Vorſchriften über wirt
durch eine ſchuldhafte Berſäumnis verurſacht hat. Ader. ſchaftliche Maßnahmen vom 18. Januar 1917, des 8 59

dings trifft 8 505 SIPD. für die Koſten eines Rechts- Stob. und des § 343 StPO. Die Reviſionen wurden

mittels die beſondere Beſtimmung, daß ſie den treffen, verworfen.

der es erfolglos eingelegt oder zurüdgenommen hat. Aus den Gründen : Löwe-Roſenberg, StPO.

Allein für die Frage, ob ein Rechtsmittel Erfolg hatte (14) N. 1 zu § 370 und Keller, StPO. N. 3 zu § 370

oder nicht, iſt nicht unter allenUmſtänden die auf das vertreten die Auffaſſung, daß, wenn der Staatsanwalt

Hechtsmittelunmittelbar zu treffende Entſcheidung maß- und der Angeklagte die Berufung eingelegt haben, die

gebend, ſondern die in der Sache ſelbſt ergehende Ent- Berufung des Angell . nicht ſofort“ , ſondern erſt bei

ſcheidung, erſtere alſo nur, wenn ſie eine ſolche ent- der Urteilsfällung am Schluſſe der Verhandlung ver

hält. Trifft ſie eine ſolche nicht, iſt vielmehr in der worfen werden kann ; dieſer Änſchauung ſteht aber der

Sache ſelbſt erſt durch eine neue Entſcheidung der Bor- Wortlaut des § 370 Abſ.1 StPO. entgegen . Dieſer

inſtanz zu entſcheiden, dann ergibt ſich der „ Erfolg “ und der Bergleich mit § 363 SPD. rechtfertigen die

des Hechtsmittels erſt aus dieſer und es kann daher auch von Stenglein, SIPO. N. 3 zu § 370 vertretene

auch erſt in ihr überdie Koſten des Verfahrens ein- Anſchauung, daß das Urteil nach dem § 370 Abſ. 1

ſchließlich jener des Rechtsmittels entſchieden werden. StPD . ſelbſtändig und unabhängig von dem auf die

Es iſt nicht einzuſehen , inwiefern es einen Unterſchied Berufung des SA.s ergehenden ürteil insbeſondere

begründen ſollte, ob die neue Entſcheidung der Vors vor dem Eintritt in die Berhandlung über dieſe Be

inſtanz zufolge einer Zurüdverweiſung an dieſelbe rufung verkündet werden darf. Abgeſehenhievon hat
oder ohne eine ſolche zu erfolgen hat ; in beiden Fällen ſich das Neviſionsgericht nach § 380 SPD. mit der

ergibt ſich der Erfolg des Rechtsmittels erſt aus der Tatſache abzufinden, daß dasBo. in der bezeichneten

in der Sache ſelbſt ergehenden neuen Entſcheidung. Weiſe verfahren iſt. Gegen ein ausſchließlich auf

Das RO. hat denn auch in dem in Bd. 45 S. 268 Grund des § 370 Ábſ. 1 StPO ., wie hier, ergangenes

abgedrudten Urteil ganz allgemein und ohne Begren : Urteil könnte die Reviſion nur auf die Berleßung dieſer

zung auf die Fälle der Zurüdverweiſung ausgeſprochen, Geſekesſtelle geſtüßt werden. Da dieſe jedoch eine

daß ein Rechtsmittel, das zunächſt zur Aufhebung des Nechtsnorm über das Verfahren iſt, tann die Reviſion

angefochtenen Urteils führt, trofdem erfolglos“ iſt, gegen ein von der StrA. als BG. erlaſſenes Urteil

wenn in dem neuen Urteile dieſelbe Entſcheidung wie nach dem § 380 StPO. hierauf nicht geſtüßt werden ;

früher ergeht. Die Strk. hatte alſo über die Koſten fie erweiſt ſich nach § 389 StPO, in dieſer Richtung

des Berufungsverfahrens nicht zu entſcheiden , vielmehr als unzuläffig. – Nach dem durch das Urteil gemäß

hat das Scho. in ſeiner neuen Entſcheidung über die $ 370 Abſ. 1 SIRD. erfolgten Wegfall der Berufung

Koſten des Berufungsverfahrens ebenſo zu entſcheiden des A. konnte ſich das BC. nur mehr mit der Be

wie über die in der Reviſionsinſtanz erwachſenen. rufung des StA.s befaſſen . Dieſe war in zuläſſiger

(Urteil vom 6. Sept. 1917, Nev .-Reg. Nr. 254/1917). Weiſe auf das Strafmaß beſchränkt (8 359 StPD.).

4201 Darum hat ſich nach der Vorſchrift des § 368 StPO.

II .
das BG. mit Mecht nicht mit der Schuldfrage, ſondern

nur mit der Frage befaßt, welche Strafe dem dom

Wie iſt zu verfahren, wenn der Angeflagte allge: Erſtrichter feſtgeſtellten ſtrafbaren Tatbeſtande nach Art

mein , der Umtsanwalt nur im Strafmaß Berufung ein. und Maß entſpricht. Das Ro. hat die gegenteilige

gelegt hat und der Angetlagte in derBerufungovers Anſchauung (Urt. v. 9. Nov. 1891 , Entſch. Bd. 22 S.214)

handlung unentſchuldigt ausgeblieben iſt ? Darf der im úrt. d. 6. März 1894 (JW. Bd. 23 S. 225) nicht

Berufungs- oder Reviſionsrichter freiſprechen, wenn uur mehr aufrecht erhalten , ſondern ausgeführt, daß un

im Strafmaße Berufung eingelegt wurde Relative abhängig von § 343 StPO. der Umfang der Prüfung

Nechtotrait des Urteils. (SIPD. ŠS 343, 359, 363, 368, des mit der Berufung angefochtenen Urteils ſich nach

370, 380, 392) . A. wurde vom Schöffengericht wegen der Tragweite des eingelegten Rechtsmittels bemißt,

Preiswuchers verurteilt. Gegen das Urteil legten Be- daß daher der Berufungsrichter bei einer auf das

rufung ein : A., weil er nicht freigeſprochen worden war, Strafmaß beſchränkten Berufung ſich mit der Schuld

der AA. wegen zu niedriger Strafe. In der Baupts frage nicht zu befaſſen hat. Der Sts . hat ſtets dieſe

verhandlung vor dem BO. wurde zunächſt die Bes Auffaſſung vertreten (Samml. Bd . 3 Š. 46 ; Urt. v.

rufung des A. auf Grund des § 370 Abſ. 1 StPO. 3. Mai 1913, Rev.-Reg.Nr. 151/1913 und v. 17. April

ſofort“ durch Urteil verworfen , hierauf in die Ver- 1917, Nev -Neg.Nr. 104/1917 ); der gleichen Anſchauung

handlung über die Berufung des AA.s in Anweſenheit iſt Löwe-Noſenberg N. 2 zu § 368 StPO.; ebenſo das

des Verteidigers des nicht erſchienenen A. eingetreten . AG. (Goltd A. Bd. 55 S. 122) und das NMG. , das in

Dieſe Berhandlung endete mit der Verfündung des auf dem Plenarbeſchluſſe vom 24. Januar 1905 ebenſo aus

Straferhöhung lautenden Urteils . Beide Urteile ents führlich wieüberzeugend die Frage erörtert hat ( Entſch.

halten den Ausſpruch über die Verpflichtung des A. Bd. 8 Š. 115 ff . ). Hat der Erſtrichter auf Strafe er

zur Tragung der Koſten des Rechtsmittels. In dem fannt, iſt jedoch für den von ihm feſtgeſtellten Tat:

zweiten Urteil iſt ausgeführt, daß nach Wegfall der beſtand, 7. B. für eine verſuchte Uebertretung eine

Berufung des A. und bei der Einſchränkung der Bes Strafe geſeßlich nicht feſtgeſeißt, dann fann auch von

rufung des AU.s auf das Strafmaß das Bd. nach den Zuertennung einer Strafe nicht die Rede ſein . In
8 $ 359, 368 StPD. , an die tatſächlichen Feſtſtellungen dieſen Fällen hat der Berufungsrichter freizuſprechen

des Erſtrichters und ſeine Entſcheidung zur Schuldfrage oder das Verfahren einzuſtellen . Anderſeits darf der

gebunden “ und eine Erhöhung der Strafe angezeigt ſei. Berufungsrichter, wenn nur der Strafausſpruch des

Der Berteidiger, deſſen Geſuch um Wiedereinſeßung des Erſtrichters mit Berufung angefochten iſt, die erſt

4. in den vorigen Stand nach dem § 370 Abſ. 2 der richterl. rechtl. Beurteilung der unter ein Strafgeſetz

StPO . rechtskräftig abgewieſen wurde, legte gegen fallenden Handlung nicht ändern , ſondern muß die

beide Urteile Reviſion ein . Er führte aus : Die Strafe innerhalb des Rahmens des vom Erſtrichter

Berufungen des A. und des AA.S hätten einheitlich angenommenen Strafgeſeges bemeſſen ( ſiehe die ange

gewürdigt werden ſollen. Das BG. hätte nach dem führten Belege) . Nach dem $ 392 StPO . konnte ſich

$ 343 SIPD. troß der Verwerfung der Berufung des daher auch das RevG. mit der Schuldfrage nicht be

A. in dem Verfahren über die Berufung des AA.s die faſſen. Soweit ſich daher die Reviſion auf die Ver
Schuldfrage prüfen ſollen und nach dieſer Prüfung leßung des fachl. Hechts, beſonders der Wirkungen der

die Anwendbarkeit der Preisſteigerungsverordnung materiellen Rechtskraft des angefochtenen Urteils ſtüßt,

.
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iſt fie unbegründet . Die Müge der Verlegung des § 343 jedoch nicht über 11"/a Uhr nachts , zu geſtatten .“ Dieſe

StPO. , der übrigens nur beſtimmt, daß eine dem Angell . Anordnung läßt ſich hinſichtl. des Ausdruds ſchließen “

nachteilige relative Rechtsfraft unter feinen Umſtänden nur dahin auffaſſen , daß der Betrieb der Geſchäfte

eintreten jou, und der deshalb mit der hier aus $$ 368, und Unternehmungen, auf die ſie ſich bezieht, nach

392 StPO. zu löſenden Frage nichts zu tun hat, iſt außen, dem Publikum , gweifelsfrei erkennbar einges

nach dem 8° 380 StPO. unzuläſſig, da ſie nach der ſtellt wird, daß dieſe Geſchäfte und Unternehmungen

ſtändigen Rechtſprechung des Straffenate eine Rechtss für den beſtimmungsgemäßen Zweď und Berkehr nicht

norm über das Verfahren iſt. Die ausgeſprochene mehr offen ſind, ihr Betrieb in dieſem Sinne ge

Strafe hält fich innerhalb des geießlichen Straf- ſchloſſen iſt. Die Frage, ob die Vortehrungen, nach

rahmens. (Urteil vom 4. Oftober 1917, Rev.-Reg . denen für jedermann anzunehmen iſt, daß die in Bes

Nr. 257/17 . )
Ed . tracht tommenden Dertlichkeiten geſchloſſen ſind, wirt

lich getroffen ſind, iſt weſentlich tatſächlicher Natur
III .

und je nach dem einzelnen Falle zu entſcheiden . Die

Wie iſt in der BRDO. vom 11. Dezember 1916 nähere Begründung, mit der die Strr. bejaht, daß

über die Erſparnis von Brennſtoffen und Beleuchtungs- hier die zur folgerichtigen Annahme des Betriebs

mitteln (HGBl. S. 1355 ) der Uusdruď aufzufañen : ſchluſſes führenden Maßnahmen vorgenommen worden

„ Gaſtwirtſchaften . find zu ſchließen ?“ Was iſt ſind, läßt einen Rechtsirrtum nicht erſehen . Von einer

unter „ Dulden von Gäſten “ i. S. des § 365 StGB. Verfehlung gegen §365 Abſ. 2 StGB. tann gleichfalls

zu verſtehen ? Sogleich bei Eintritt der auf Grund der keine Rede ſein . Der § 365 Abſ. 2 bedroht den Wirt

BAVO. vom 11. Dezember 1916 auf 11 " /2 Uhr vom mit Strafe, der das Verweilen ſeiner Gäſte über die

Stadtmagiſtrat feſtgeſeßten Polizeiſtunde ließ die ans gebotene Polizeiſtunde hinaus duldet. Die Strk. hat

geklagte Wirtsfrau A. die Muſikkapelle das Spiel ein- die Anwendbarkeit dieſer Beſtimmung verneint, weil

ſtellen und die etwa 200 Gäſte zum Zahlen und Gehen die A. dem Unteroffizier nicht nur kein Bier gegeben,

auffordern. Die Gäſte befolgten ſämtlich die Auf- ſondern ihn auch zum Verlaſſen des Wirtszimmers

forderung . Mit dem Abtaſſieren mochten wohl noch aufgefordert und ihrer Aufforderung durch alle ihr zu

einige Minuten vergehen . Hierauf wurden die vier Gebote ſtehenden Mittel Nachdrud gegeben hat. Dieſe

großen Lüſter gelöſcht, nur die Buffetlampe brannte Verneinung des Tatbeſtandsmertmals des „ Dulden

noch . Geſchirr und Gläſer wurden abgetragen, die läßt einen Rechtsirrtum nicht erkennen . Uebrigens

Stühle auf die Tiſche geſtellt. Der eine der beiden hat es auf dieſe Frage gar nicht mehr anzukommen ,

Wirtſchaftsausgänge war gleich nach Eintritt der Pos denn ſchon die erſte Frage, ob ſie überhaupt einem

lizeiſtunde geſchloſſen worden ; der andere blieb offen, „ Gaſte“ das unbefugte Verweilen geſtattet hat, iſt zu

damit ihn die Kellnerin zum Fortgehen benüßen könne. verneinen . Der Unteroffizier iſt zwar ſeinerſeits in

Etwas nach 11 " /2 Uhr erſchien ein angetrunkener Unter- die Wirtſchaft der A. eingetreten, um ſich dort als ihr

offizier und verlangte nach Getränken. Als die A , und Gaſt bewirten zu laſſen, und hat dies auch durch ſein

ihr zurzeit beim Militär befindlicher, damals gerade Verlangen nach Getränken tlar ausgedrüđt, allein zur

anweſender Mann ſich weigerten , wurde der Unters Verwirflichung dieſes Tatbeſtandsmerkmals iſt noch

offisier ausfällig, ſagte , er ſei Unteroffizier und der erforderlich , daß die Perſonen, die ſich in einen ſolchen

Mann der A., der nur Gemeiner iſt, habe vor ihm | Raum zur Bewirtung begeben, auch vom Wirte in Aus

ſtramm zu ſtehen u . dergl. Gleichwohl erhielt er nichts, übung ſeines Schantgewerbes aufgenommen werden ,

ging aber trop Aufforderung nicht weg. Als die Stell- vgl . D6lOŠt. Bd. 11 S. 216 unddie dortigen Ver

nerin, deren Geliebter auch erſchienen war, ſich zum weiſungen (S. 217) . Das iſt hier nicht geſchehen. Die

Fortgehen fertig machte, trat 5 Minuten nach 12 Uhr A. hatte ſchon vor dem Eintritte des Unteroffiziers

ein Schußmann ein . Der Unteroffizier erklärte dieſem, ihren Wirtſchaftsbetrieb geſchloſſen , ſie hat nach ſeinem

er zahle die Strafe, er ſei ſchuld, daß die A. nicht Eintritt auf ſein Verlangen nach Getränk dieſes vers

habe ſchließen können . Das Schöffengericht ſprach die weigert und ihre Weigerung gegenüber ſeinem wieder

A. von der Anklage wegen eines Vergehens nach der holten Verlangen nicht nur aufrecht erhalten , ſondern

bezeichneten BAVO. durch Uebertretung der Polizei- mit der Aufforderung verbunden , die Wirtſchaft zu

ſtunde frei; die Berufung des Amtsanwalts wurde verlaſſen. Sie hat ihm alſo die Aufnahme als Gaſt

verworfen ; zur Begründung der Heviſion führte der unzweideutig und nachdrüďlich verſagt; er iſt ſohin

Staatsanwalt aus : Die Wirtſchaft ſei noch um 12 Uhr garnichtihr Gaſt geworden . (Urteil vom 27. Sep

15 Minuten offen geſtanden und habe um dieſe Zeit tember 1917, Rev.-Reg . Nr. 224/1917) . Ed .

von jedermann betreten werden können ; der Raum

ſei auch nach außen hin noch beleuchtet geweſen und

habe in Betrieb zu ſein geſchienen. Dies widerſpreche

dem klaren Wortlaute des 83 BAVO . und der

Bef. des Stadtmagiſtrats. Auch eine Verfehlung nach
Oberlandesgericht München .

§ 365 Abſ. 2 StGB. ſei gegeben . Kurz nach 11°/3 Uhr Begriff des neueingetretenen Eigentümers (8 55

ſei der angetrunkene Unteroffizier gekommen . In der ZVG .). Rechtsirrig iſt die unter Bezugnahme auf das

Wirtſchaft hätten ſich die Wirtin, der Wirt, die Kell- ÕIG. Stettin (Recht 1910 Nr. 2061 ) und Reinhard

nerin und deren Geliebter befunden. Um 12 ° /4 Uhr (Handausg . des ZVG. Anm. 2 a zu § 55 ) vertretene

ſeien die fünf Perſonen noch angetroffen worden . Die Meinung , daß im Sinne des § 55 Abſ. 2 Z10 . auch

Wirtin, die drei Perſonen zum Schuße bei ſich gehabt der Zubehörbeſiß eines noch nicht eingetragenen Käufers

habe und jederzeit die nahe Polizei hätte herbeirufen des beſchlagnahmten Grundſtücks dem Beſitz eines ein

fönnen, ſei nicht ernſt genug und pflichtgemäß auf- getragenen neuen Eigentümers gleichſtehe. Eigentümer

getreten . Die Reviſion wurde verworfen . im Sinne der Reichsjuſtizgeſeke kann nur ſein , wer

Aus den Gründen : Der 83 BRVO . beſtimmt: durch Auflaſſung und Grundbucheintrag das Eigentum

„ Gaſts, Speiſe- nnd Schankwirtſchafteu , Cafés, Theater, an einem Grundſtück erworben hat (SS 873, 925 BOB.;

Dichtſpielhäuſer, Räume, in denen Schauſtellungen Jäckel -Güthe Bem . 1 zu § 26 ZVG .). Fehlt auch „nur“

ſtattfinden, ſowie öffentliche Vergnügungsſtätten aller leßterer Eintrag, ſo mangelt es am Eigentum als

Art ſind um 10 Uhr abends zu ſchließen. Das ſolchem und kommt es im Rahmen des § 55 für das

gleiche gilt von Vereins- und Geſellſchaftsräumen , in Zubehör bloß mehr darauf an , welches Rechtsver

denen Speiſen oder Getränfe verabreicht werden . Die hältnis jetzt und dermalen beſteht , nicht aber ob und

Landeszentralbehörden und die von ihnen beauftragten wann etwa die fehlende Umſchreibung im Grundbuch

Behörden werden ermächtigt, für beſtimmte Bezirfe oder nachgeholt werden kann und nachgeholt wird . 8 26

Betriebe und in Einzelfällen eine ſpätere Schließung, wie § 55 Abſ. 2 8v6, dienen nur dem Zweđe, zu

1
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nachgewieſen werden müſſen (8 29 Sa 2 GBD.) ;

aber die Nichteinhaltung der vereinbarten Ratenzah
lungen iſt keine Vorausſeßung der Fälligkeit der ge

jamten Forderung und deshalb auch keine Voraus

ſeßung der Eintragung. Der Sinn der Vereinbarung

iſt nämlich nicht der, daß geſtundet wird bis zur Nichts

gahlung, ſondern der, daß dem Schuldner ermöglicht

wird, die an ſich hinſichtl. des ganzen Anſpruchs von

Anfang an beſtehende Fälligkeit durch die Ratenzah

lung für einen Teil des Anſpruchs hinauszuſchieben

( 1. Gaupp, ZPO. § 726 NoteII, 2 und diedort ans

geführte Hechtſpr. des BayOblG. ) ; der Nachweis

der Ratenzahlung iſt deshalb ebenſowenig eine Voraus -

feßung der Eintragung, wie der Nachweis, daß die

ganze Schuld nicht durch Zahlung getilgt iſt. “ (Be

ſchluß der I. 31. v. 4. Ott. 1917, Beſchw . Reg . 97,17).

NA . Dr. N. in M.4197

gunſten eines eingetragenen Rechts den an ſich auch

während des Berſteigerungsverfahrens zuläſſigen Eigen

tumswechſel einflußlos zu machen , um Verzögerungen

zu vermeiden ; es handelt ſich hier im Grunde um eine

Ausnahme von $$ 750, 771 3 PO . Solange aber der

Eigentumswechſel nicht dinglich vollzogen wurde, iſt

der noch nicht eingetragene Käufer trop der Beur:

kundung des Kaufes und der Auflaſſung noch ein

Dritter, deſſen Beſiß am Zubehör die Mitverſteigerung

auch ohne Anmeldung und Einſtellung ausidhließt.

Das iſt gerade in ſolchen Fällen wichtig, in denen

der nicht zur Eintragung gelangte Käufer bereits

Pächter oder Mieter des beſchlagnahmten Grundſtüds

* iſt und Gegenſtände darauf eingebracht hat, die Zu

behör wären, wenn ſie im Eigentum des Schuldners

ſtünden. Was dem Sandgerichte vorzuſchweben ſcheint,

wäre die Argliſteinrede : weil der Käufer nach Um

ſchreibung im Grundbuch der Vollſtreďung nicht

widerſprechen könne, ſei ihm dies auch ießt ſchon

zu verſagen. Das wäre ebenſo falſch wie bei der

Bollſtredung in bewegliche Sachen (NO3. 3, 189 ;

68, 424) . Ob bei der Berſteigerung von Grund

ſtüden die Sache wenigſtens dann anders liegt, wenn

der Dritte das Eigentum am Zubehör bereits vom

Schuldner erworben hat, während hinſichtlich des

Grundſtüds die Umſchreibung noch ausſteht, kann offen

bleiben ; denn hier liegt der Fal nicht ſo , da ja der

Käufer die Maſchinen von Anfang an ſelbſt einge

bracht und nicht erſt vom Vorbeſißer nach der Be

ſchlagnahme erworben hat. Es kommt für den Eigens

tumserwerb des Erſtehers alſo darauf an, ob zur

Zeit des Zuſchlags der Schuldner oder der nicht ein

getragene Käufer erkennbar den unmittelbaren Beſit

der ſtreitigen Maſchinen hat . Daß es nur auf den

regelmäßig ſofort erkennbaren unmittelbaren , nicht

auf den mittelbaren Beſiß ankommt, bedarf keiner

näheren Darlegung. (Urt. vom 12. November 1917 ;

L 100/17) .
N.

Gefeßgebung und Verwaltung.
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Landgericht München II.

Zwangsvolftredung aus einem Ratenvergleich. Der
Gläubiger braucht, wenn er die Eintragung einer

Zwangoficherung@hypothet beantragt, dem Grundbuch

amt nicht durch öffentliche Urkunden nachzuweiſen, daß

zur Zeit des Eintragungsantrage ſchon der ganze im

Hatenvergleich feſtgeſepte Schuldbetrag zur Zahlung

fällig oder die ganze Schuld nicht durchZahlung getilgt

ſei. $ 29 GBD. Zu Protokol des Prozeßgerichts

hatten Ui. und Gr. einen Vergleich geſchloſſen, wonach

fich Gr. verpflichtete, dem Kl. 730 M in monatl. Maten

von 200 M, jeweils fällig am 15. eines Monats, erſts

mals fällig am 15.Juli 1917, zu zahlen . Ferner iſt

beſtimmt: Bleibt der Bell. mit einer Rate länger

als eine Woche im Müdſtande, ſo iſt der ganze Betrag

ſofort zur Zahlung fällig . Der Befl . übernimmt die

jämtl. Koſten des Rechtsſtreits und zahlt ſie in gleicher

Weiſe und im Anſchluß an die Hauptſache.“ Der Kl .

beantragte bei dem Orundbuchamte wegen der Baupts

jache und Koſten die Eintragung einer Zwangsſiche

rungshypothet aufdem Grundbeſige des Gr. Das

AG . lehnte den Eintragungsantrag ab, weil der

grundbuchmäßige Nachweis fehle, daß ſchon zurzeit

der ganze im Vergleich feſtgelegte Schuldbetrag von

730 M gur Sahlung fällig lei ( 29 OBD .). Auf

Beſchwerde hob das 10. den Beſchluß auf .

Aus den Gründen : „ Die Beſchwerde, die nur

den Erforderniſſen einer einfachen Beſchwerde zu ge

nügen hat, ſie bemißt ſich nach $ 8 71 ff. GBO.

und ništ nach § 793 ZPO. iſt zuläſſig und be

gründet . Es iſt richtig, daß die Vorausſeßungen der

Čintragungen, die nicht in Erklärungen beſtehen, ſo

weit ſie nicht offenkundig ſind, durch öffentl. Urkunden

Bunde@ratsverordnungen ſtrafrechtlichen Juhalts . )

(Zeitraum vom 16. November bis 10. Dezember 1917.)

I. Borſchriften zur Sicherung der Bolt8 -

er nährung.

1. Vorſchriften für Bieh und Fleiſch.

a) VD. vom 23. Nov. 1917 (RGBI. S. 1079) : Die

in der VD. vom 15. Sept. 1917 (ROBI. S. 837) für

die Zeit bis 30.Nov. 1917 feſtgeſepten Höchſtpreiſe für

Schlachtſchweine dürfen bis zum 15. Jan. 1918 weiter

gewährt und daneben dürfen für Schweine mit 15—75 kg

Debendgewicht Stüdzuſchläge zugeſchlagen werden, die

nach dem Gewicht abgeſtuft ſind.

b ) VO. vom 29.Nov. 1917 (MGBI. S. 1086) : Neus

geſtaltung der Reichsfleiſchkarte.

2. Vorſchriften für Getreide.

a) VD. vom 24. Nov. 1917 (ROBI. S. 1081) : Er

höhung des Höchſtpreiſes für Hafer bei Ablieferung

bis zum 31. Jan. 1918 (8 1 ) undFortgewährung der

Druſchprämie für Hafer und Gerſte ebenfalls bis

31. Jan. 1918 (8 2) .

b) VO. vom 24. Nov. 1917 ( ROBI. S. 1082) . Nach

$ 1 haben die Beſißer von Vorräten, die nach § 1 der

Reichsgetreideordnung vom 21. Juni 1917 (ROBI.

S. 507) beſchlagnahmt ſind, die Vorräte bis 28. Febr.

1918 auszudreſchen und unmittelbar danach abzuliefern,

ſoweit ſie nicht nach § 4 zur Ernährung der Selbſts

verſorger, zur Viehfütterung, zur Feldbeſtellung oder

als Saatgut zurücbehalten werden dürfen. §3 ordnet

eine Feſtſtellung aller beſchlagnahmten Vorräte durch

beſondere Ausſchüſſe der Kommunalverbände unmittel

bar nach Beendigung des Ausdruſches an. Nach § 4

werden die Vorräte auf Grund dieſer Feſtſtellung und

im unmittelbaren Anſchluß daran zugunſten der

Kommunalverbände in Anſpruch genommen , ſoweit

ſie nicht von den Beſißern zu den erwähnten Zweden

zurüďbehalten werden dürfen, und ſie gehen nach § 5

mit der Ausjonderung durch die Äusſchüſſe in das

Eigentum der Kommunalverbände über. Der Beſißer

iſt aber unter der Strafdrohung des § 8 verpflichtet,

die Vorräte bis zur Uebernahme zu verwahren und

pfleglich zu behandeln . Die Höchſtpreiſe, die in den

VO . über Höchſtpreiſe für Getreide, Buchweigen und
12. Juli

Hirſe vom 1917 ( MOBI . S. 619, 975) und
27. Ottober

24. Juli

über Höchſtpreiſe für Gülſenfrüchte vom 1917
21. Auguſt

(NOBI. S. 653, 727) für den Verkauf durch den Er

1 ) Leßter Bericht S. 397 des Jahrgangø 1917 diejer Zeitſdrift.
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zeuger feſtgeſeßt ſind, ermäßigen ſich nach § 2 mit Einſchränkung der Pfändbarteit von Lohu- und
Ausnahme der Göchſtpreiſe für Saatgut ab i . März Nuhegeldanſprüchen.Bekanntlichiſt durch die BAVD .

1918 um 100 M für die Tonne. vom 17. Mai 1915 (NOBI. S. 285 ) mit Rüdſicht auf

c) VD. vom 20. Nov. 1917 (RGBI. S. 1058) : Neu- die durch den Arieg herbeigeführte Teuerung die in

regelung der Malz- und Gerſtenkontingente der Bier- § 4 Nr. 4 BohnBG. gezogene Pfändungsgrenze für

brauereien ( erabſegung der Malzkontingente auf 10 % , Bohn-, Gehalts- und ähnliche Anſprüche von 1500M

in Bayern rechts des Rheins 15 % . der durchſchnitt- auf 2000 M hinaufgerüđt und die gleiche Grenze durch

lichen Malzverwendung inden entſprechenden Kalenders die BRUD. vom 22. März 1917 ( NOBI. S. 254) für

vierteljahren 1912 und 1913) und weitere Einſchränkung die Pfändung des Ruhegeldes der im Privatdienſt

der Uebertragung von Maljtontingenten . Die Faſſung, angeſtellt geweſenen Perſonen beſtimmt worden. Der

die durch dieſe VO. die VO. über die Malz- und Gerſtens vielfach und auch im Reichstag erhobenen Forderung ,

kontingente der Bierbrauereien ſowie den Malzhandel die Pfändbarteit dieſer Anſprüche noch weiter einzus

vom 7. Dkt. 1916 (RGBI. S. 1137) erhalten hat, iſt | ſchränten, hat der Bundesrat nún Rechnunggetragen

durch Bef. vom 20. Nov. 1917 (RGBI. S. 1060) bekannt- durch ſeine » D. vom 13. Dezember 1917 über

gegeben . Bohnpfändung (NGBI. S. 1102). Er hat dabei

3. Borſchriften für Staffeeerjagmittel. nicht den Weg gewählt, der für den Vollzug der ein

VO. vom 16. Nov. 1917 (ROBI. S. 1053) . Nach
fachſte geweſen wäre, nämlich den einer einfachen wei

teren Hinaufſeßung der Pfändungsgrenze, ſondern hat

§ 1 müſſen in den Verkaufsräumen, in denen Kaffee
geglaubt der Verſchiedenheit der Bage Rechnung tragen

erſaßmittel in nicht verpa&ter Form an Berbraucher
zuſollen, in der ſich die Schuldner befinden. Eine

abgegeben werden, Name oder Firma und Ort der
ſtarre Pfändungsgrenze beläßt zahlreichen Schuld .

gewerblichen Hauptniederlaſſung des Verſtellers der

Ware und Kleinhandelspreis durch deutlich ſichtbaren
nern, die nur für ſich zu ſorgen haben , einen größeren

Aushang belannt gegeben werden. Für Kaffeeerſaf
Teil ihres Einkommens, als zur Beſtreitung des Lebens

unterhalts bei der gebotenen Einſchränkung erforder
mittel, die in Padungen oder Behältniſſen an Ver

lich iſt, und nimmt Schuldnern mit zahlreicher Familie
braucher abgegeben werden , gilt die vb. über die

mehr, als ſie entbehren fönnen . Auch dem Umſtande,
äußere Kennzeichnung von Waren vom 26. Mai 1916

daß nicht ſelten dem Bezug eines höheren Lohnes
(ROBI.S. 422) weiter. § 2 verbietet das Vermiſchen

Pflichten gegenüberſtehen , deren Erfüllung einen ge
von Kaffeeerſaßmitteln aus Getreide oder Malz mit

anderen ohne Genehmigung des Kriegsausſchuſſes für
wiſſen Aufwand erfordert, trägt ſie nicht Rechnung.

Kaffee, Tee und deren Erſaßmittel. Nach § 6 der
Endlich ſchwächt ſie das Intereſſe des Schuldners an

pflichtet die Uebernahme von Stoffen von demges
der Erlangung eines höheren Einkommens ab .“ Dieſe

nannten Striegsausſchuß zur Berarbeitung auf Staffees
Nachteile vermeidet die DD. durch eine Staffelung der

Pfändungsgrenze und zwar in der Weiſe, daß die
erfaßmittel zur Lieferung aller, auch der aus anderen

Staffelung ſich nicht darauf beſchränkt, eine nach den
Stoffen hergeſtellten Kaffeeerjagmittel nach den Weis

Unterhaltspflichten des Schuldners abgeſtufte, aber
ſungen des Ariegsausſchuſſes. Den Strafſchuß für

immerhin unbewegliche Grenze zu giehen , ſondern
dieſe Vorſchriften enthält § 8. Die $ 8 3—5 ſeßen

den pfandfreien Teil des Sohnes nach Bruchteilen des
Höchſtpreiſe für die verſchiedenen Arten von Staffees

geſamten Bohneintommensbemißt, ſoweit es einen
erfaßmitteln feſt.

beſtimmten Jahresbetrag überſteigt. Von der jeßigen

4. Borſchriften für Kunſthonig. Pfändungsgrenze als unterer Brenge ausgehend, läßt

VO, vom 7. Dezember 1917 (NOBI. S. 1094) : die BD. von dem ſie überſteigenden Bohneinkommen,

AenderungderVD. über Kunſthonig vom 14. November das nach § 4 Nr. 4 BohnBo. der Pfändung jeßt un

1916 (ROBI. S. 1271), an deren Stelle fie tritt, haupts beſchränkt unterliegt, gewiſſe Bruchteile fo lange pfand:

ſächlich hinſichtlich der Höchſtpreiſe für Aunſthonig frei, als der geſamte pfandfrei bleibende Betrag bes

(S $ 2-5) ſtimmte obere Grenzen nicht überſchreitet. Für Bohn

5. Vorſchriften für Sämereien . einkommen von nicht mehr als 2000 M bleibt es bei

VO. vom 19. November 1917 (ROBI. S. 1057) .
dem , was bisher Rechtens war. Von dem Mehrbetrag

Nach § 1 dürfen Klee- und Grasſamen , Samen von
iſt "/10 unpfändbar, jedoch nur bis zur Grenze von

Futterrunfelrüben , Futterkohlrüben, Stoppel- oder
2500 M ; was hierüber hinausgeht, unterliegt un

Waſſerrüben , Futtermöhren und Baſtinat, ſowie Samen
eingeſchränkt der Pfändung (§ 1 Abs. 1 Sat 1 mit

Abſ. 2 VD .). Anders wenn Unterhaltsverpflichtungen
von Serradella und ſonſtigen Futterkräutern nur mit

der in § 1 Abſ. 1 Satz 2 bezeichneten Art beſtehen .
Genehmigung der Reichsfuttermittelſtelle zu anderen

Dann erhöht ſich die ünpfändbarkeit nach derZahl
als Saatzwecken abgeſeßt oder verwendet werden. Zu

der Unterhaltsberechtigten um je ein weiteres Zehntel,
widerhandlungen werden nach § 2 beſtraft.

höchſtens jedoch auf 5/10 des 2000 M überſteigenden

6. Borſchriften für Gewürze . Betrages und nach Abſ. 2 des § 1 in keinem Fall auf

Bef. vom 5. Dezember 1917 (MOBI. S. 1093) :
mehr als 3600 M. Was die Unterhaltspflichten an

§ 1 Abſ.1 dehnt die Bef. über die äußere Kennzeichnung
langt, die nach der VD . berüđſichtigt werden ſollen,

von Waren vom 26. Mai 1916 (ROBI. S. 422) teils
ſo bemerkt hiezu die Begründung : „ Der Kreis der

weiſe auf Gewürze und deren Erfaßmittel aus. Eine
ehelichen Ablömmlinge ... beſchränkt ſich nicht auf

Uebergangsbeſtimmung enthält § 1 Abſ. 2.
die durch eheliche Zeugung von dem Schuldner abs

ſtammenden , ſondern umfaßt die Perſonen , die auf

II . Sonſtige Vorſchriften. Grund geſeßlicher Vorſchrift dem Schuldner gegen

1. Vorſchriften für Labak. über die rechtl. Stellung ehelicher Minder haben oder

VO. vom 22. November 1917 (ROBI. S. 1064) :
doch wie eheliche Kinder Unterhalt von ihm verlangen

§ 6 der VD. über Rohtabat vom 10. Oktober 1916
fönnen. Es wird daher z . B. eine Schuldnerin , die

( ROBI. S. 1145) gilt auch für ungegorenen, under :
ihr uneheliches Kind unterhält (vgl. § 1705 BOB .)

ſteuerten Rohtabuł inländiſcher Ernte aus dem Ernte
die Pfandfreiheit eines weiteren Zehntels des den Be

jahr 1917 .
trag von 2000 M überſteigenden Bohnes ebenſo in

Anſpruch nehmen können, wie ein Schuldner, der einem
2. Regelung der Uebergangswirtſchaft.

legitimierten, einem für ehelich erklärten oder an

VO. vom 22. November 1917 (MOBI. S. 1064 ): Kindes Statt angenommenen Kinde oder auch einem

Nenderung der VD. über die Beſtellung eines Reichs- Kinde aus einer nichtigen Ehe Unterhalt gewährt

tommiffare für liebergangswirtſchaft hinſichtlich der (vgl. $$ 1719, 1736 , 1757 Abſ.1, § 1699 Abſ. 1, § 1703

Zuſammenſeßung des Beirats. BOB .). Þandelt es ſich um einen Entel des Schulds



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1918. Nr. 1 u. 2 . 31

Bücheranzeigen.

ners, fo fegt ſeine Berü & fichtigung das Beſtehen eines BO. Anſprüche nicht der Pfändung unterworfen ſind,

Unterhaltsanſpruchs gegen den Großvater voraus, der können ſie nach $$ 394, 400, 1274 BOB. auch nicht

nur dann gegeben iſt, wenn ſich die Wirkung des Ver- zur Aufrechnung verwendet, abgetreten oder durch Vers

hältniſſes, in welchem der Entel zu ſeinem Vater ſteht, trag verpfändet werden . Waš nun die Wirtſamkeit

auf den Großvater erſtreďt. Demgemäß wird die Unters derartiger Hechtsgeſchäfte anlangt, die vor dem 20. Des

haltsgewährung an das legitimierte Kind eines Sohnes jembervorgenommen worden ſind, aber ihre Wirkungen

des Schuldners, ſoweit für den leßteren eine Unters noch auf die Zeit danach erſtreden , ſo trifft die BD.

haltspflicht beſteht, die Pfandfreiheit eines weiteren in §5 Abſ. 2 Saß 2 eine Regelung, die abweichend

Zehntel vom Mehrbetrage des Bohnes begründen, von den allgemeinen Rechtsgrundſäßen , aber in Ueber

nicht aber die Unterhaltung eines für ehelich erklärten einſtimmung mit den VO . vom 17. Mai 1915 und

oder an Kindes Statt angenommenen Kindes des 22. März 1917 dem neuen Rechte zum Wohle des

Sohnes (vgl. § 1737 Abſ. 1 , § 1763 BOB.). Dem Ehe- Schuldners rüdwirkende Kraft beilegt und in erworbene

gatten iſt der geſchiedene Ehegatte nicht gleichgeſtellt.“ | Rechte eingreift.

- Die durch die BD. gewährte Pfandfreiheit erliſcht,
wenn die Arbeiten oder Dienſte geleiſtet ſind und der Gine neue Belanntmachung über die Berjährung

Tag, an dem die Vergütung geſeblich, vertrags- oder friſten vom 22. November 1917 (NOBI. S. 1068)

gewohnheitsmäßig zu entrichten war, abgelaufen iſt, hat die BD.en über die Verjährungsfriſten vom 4.No:

ohne daß der Berechtigte fie eingefordert hat (8 1 vember und 9. Dezember 1915 (ROBI. S. 732, 811)

Abſ. 1 Sap 3 BO., $ 1 BohnB.). im Anſchluß an die PO. vom 26. Oktober 1916 (RGBI.

Nach § 2 VD.bewirkt eine Aenderung in den das S. 1198) weiter dahin geändert, daß die Verjährung

Maß derPfandfreiheit bedingenden Verhältniſſen fraft nicht vor dem Schluſſe des Jahres 1918 vollendet wird.

Gefeßes die Erweiterung oder die Einſchränkung der

Pfändung von dem auf die Aenderung folgenden

Fälligkeitstag des Sohnes ab . Heute kann die Geburt

eines Kindes zu einerVerminderung des pjandfreien

Lohnes führen , ſo daß ſich die vorliegenden Pfändungen

ohne weiteres auf den Bohnteil beſchränken , der hienach

der Pfändung noch unterworfen bleibt ; morgen fann
Schiedermait, 3., Sandgerichtsrat in München . Das

dieſe Aenderung dadurch wiederausgeglichen werden ,
bayeriſche Fürſorgeerziehung gefe in

daß ein anderes Kind das 16. Lebensjahr vollendet. der Faſſung vom 21. Juli 1915 nebſt den Aus

Es entſtehen in dieſem leßteren Falle nicht etwa pfand
führungsbeſtimmungen, den Fürſorgeerziehungsge

freie Teile des Sohnes, die nun durch eine neue Pfän- feßen von Preußen, Sachſen , Württemberg und Baden

dung ergriffen werden könnten und an denen bei und einem Auszug aus dem RG. betr. die Ange

einer Mehrheit von Pfändungsgläubigern dann Pfand- legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. 2. Aufl.

rechte mit anderem Mang als an den übrigen Johns
VIII, 221 Seiten . München, Berlin, Beipzig 1917,

forderungen möglich wären, ſondernein ſolcher Bohn
3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ). Geb. Mr. 6.-:

teil, der neu der Pfändung zugänglich geworden iſt, Aus dem Vorwort : „ Die vorliegende 2. Aufl. des

wird ohne weiteres von den ſchon beſtehenden Pfand- in 1. Aufl. von Th . von der Pfordten bearbeiteten bayer.

rechten ergriffen. Nur um Klarheit über die Berhältniſſe ZwEG.S hat die bewährte äußere Anlage der 1. Aufl.

zu ſchaffen , ſieht die VO . in § 2 Saß 2 eine Berichti- beibehalten. Jnfolge der Aenderungen , die das Zu

gung des Pfändungsbeſchluſſes vor, die, wenn es ſich um ſaßgeſeß vom 21. Auguſt 1914 brachte, und vor allem

eineMinderung des pfandfreien Betrages handelt, der wegen der Anregungen, die eine mehr als 14. jähr

Schuldner, anderenfalls der Gläubiger beantragen wird. Anwendung des Gefeßes gab, iſt aber das Buch in der

Beſikt fte nach dem Geſagten auch nur deklaratoriſche Sache ſelbſt völlig neu geworden . Da das Gefeß

Bedeutung,ſobeſteht doch Grund genug ſie zu erwirken ; faſt durchweg den Fürſorgegefeßen anderer Bundes

denn in § 2 Saß 3 iſt um derRechtsſicherheit willen ſtaaten nachgebildet iſt, war es möglich und zu ſeinem

vorgeſchrieben , daß der Drittſchuldner ſich durch eine richtigen Verſtändnis auch geboten, auch die nicht

der bisherigen Pfändung entſprechende Leiſtung befreien bayeriſche Hechtſprechung und Literatur, vor allem die

tann, ſo lange ihm nicht ein Berichtigungsbeſchluß zu- auch hier führende Hechtſprechung des Stammergerichts

geſtellt iſt. zu verwerten. Die zu dem Geſeß ergangenen beſonderen

§ 3 erklärt die Beſtimmungen der 88 1 und 2 für Bollzugsbeſtimmungen ſind im Abſchnitte C zuſammen.

entſprechend anwendbar aufdas Ruhegeld der Perſonen, geſtellt.“ AnStelle der noch nicht erſchienenen und voraus

die in einem privaten Arbeits- oder Dienſtverhältnis ſichtlich auch nicht ſo bald erſcheinenden allgemeinen

beſchäftigt geweſen find. Der hiezu in s 4 vorgeſehene Vollzugsbekanntmachung zu dem neuen Geſeß iſt die

Borbehalt zugunſten geſeßlicher Vorſchriften, die über alte Vollzugsbekanntmachung im Anhang abgedruďt

die Pfändung des Muhegeldes der im 8 3 bezeichneten und imSachregiſter berüđſichtigt. – Das in der hübſchen

Art abweichende Beſtimmungen treffen, entſpricht der Ausſtattung von „ Schweißers (braunen ) Handausgaben

Borſchrift in 8 2 der oben angeführten BRDO. vom mit Erläuterungen " erſchienene Buch darf getroft be

22. März 1917. Vorſchriften, die hienach unberührt anſpruchen als gründlicher Kommentar zu dem kleinen,

bleiben ſollen , ſind neben § 850 Ábſ. 1 Nr. 7 ZPO. aber ungemein wichtigen Geſeße zu gelten ; ſeine Er

vor allem die der RBD. (vgl. § 119) und des Angvo. örterungen ſind bei aller wünſchenswerten Anappheit

(vgl. 88 25 , 93) . in der Faſſung doch klar und verſtändlich geſchrieben ;

Die nach § 5 am 20. Dezember in Kraft getretenen würdig reiht es ſich anderen in derſelben Ausgabe

neuen Vorſchriften haben von dieſem Tag an im Ber- erſchienenen vorzüglichen Geſekesbearbeitungen und vor

gleich mit den bisherigen Borſchriften eine weitere allem den durch ihre Gediegenheit bekannten früheren

Einſhränkung der Pfändbarkeit des Lohnes mit ſich Veröffentlichungen desſelben Verfaſſers an . E.

gebracht. Nach § 5 Abſ. 2 finden auf dieſe Aenderung

die Borſchriften des 8 2 entſprechende Anwendung . Es van Calter, Dr. Frik, ord . Profeſſor der Rechte an der

iſt hienach Sache des Schuldners dem Drittſchuldner eine Kaiſer Wilhelms-Univerſität Straßburg, M. d . R. ,

Berichtigung des Pfändungsbeſchluſſes zuſtellen zu Grundriß des Strafrechts. VIII u . 128 S.

laſſen, um ſich die Vorteile der VD. zu ſichern und zu München , Berlin und Leipzig 1916, 3. Schweißer

verhüten, daß der Drittſchuldner bei der Bohn- oder
Berlag (Arthur Sellier ). Seh. Mr. 4.

Muhegeldzahlung fich noch mit befreiender Wirkung Das vorliegende Buch trägt den Stempel des

an denvor dem 20. Dezember ergangenen Pfändungs- Krieges, nicht nur, weil der Verfaſſer es dem Andenken
beſchluß hält. – Soweit nach den Beſtimmungen der ſeines im Felde gefallenen Aſiſtenten Dr. Frig Gisler
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gewidmet hat, ſondern auch ſeinem Inhalte nach . 3m Konkurſes vom 14. Dezember 1916. 194 Seiten .

Vorwort ſagt van C. darüber : „Die vorliegende Um- Berlin 1917, Verlag von Franz Bahlen. Geb. MI.3.- .

arbeitung und weſentliche Erweiterung meines während
Das Buch von levy erſcheint gegenüber ſeiner

einer Reihe von Jahren bei meiner Vorleſung über 1. Aufl. in völlig geänderter Form . Der Verfaſſer

Strafrecht verwendeten Grundriſſes iſt aus den be gibt nicht mehr einen Kommentar, ſondern ein kleines
ſonderen Bedürfniſſen der Ariegszeit hervorgegangen. Gandbuch in ſyſtematiſcher Darſtellung. Er möchte

Þandelte es ſich bisher in erſter Linie darum, das damit Wünſchen der nicht juriſtiſch geſchulten Befer
Diftat durch die gedrudte Mitteilung zu erſeßen , ſo entgegenkommen , die das Amt einer Auffichtsperſon
tritt heute die neue Aufgabe hinzu, dem vom führen oder als Gläubiger oder Schuldner von einer
Felde zu rüdlehrenden Kommilitonen - dem

Geſchäftsaufſicht betroffen werden . Aber auch dem
Študenten , wie dem iungen Referendar

Juriſten bietet die Darſtellung, der der Legt der Ver
in dem ausführlicheren rundriß die Mög- ordnung vorausgeht, mit den beigegebenen Muſtern

lichkeit zu geben, das einſt in derVorleſung und der Fülle von Beiſpielen ein vortreffliches Hilfss

Gehörte ſicher und gründlich in die Ers mittel . Einen Erſaß für die 1. Aufl. des Levyſchen

innerung zurüdzu rufen. Die Anfügung von Buches bietet die im gleichen Verlag erſchienene Aus
Beiſpielen ſchien mir für dieſen Zwed beſonders wichtig. gabe der Verordnung mit den Erläuterungen von
Um ein möglichſt objektives Bild über die heute vers

Zweigert, die ihren Zweđ, zum Verſtändnis der Be
tretenen Anſchauungen zu geben, habe ich manche per- ſtimmungen beizutragen und ihre Handhabung in der

ſönliche Auffaſſungen weniger hervortreten laſſen . Bei Braris zu erleichtern, gewiß erfüllt. Angefügt iſt der

der Anführung möglicherLöſungen konkreter Streits Wortlaut der amtlichen Begründung, die für die Aus
fragen iſt beſondere Müdſicht auf die Mechtſprechung legung kaum entbehrt werden tann . Jm Anhang ſind
des Reichsgerichts genommen in meiner gegens

Ausführungsbeſtimmungen von Preußen , Bagern und
wärtigen militäriſchen Stellung als Gerichtsherr und Sachſen abgedruct; auch das Muſter eines Gläubiger
Mitglied des Obertriegsgerichts habe ich die Tätigkeit verzeichniſſes iſt beigefügt. - Revy ſowohl wie Zweigert

unſeres höchſten Gerichtshofes von Neuem ſchäßen waren zurErläuterung der Geſchäftsaufſichtsverordnung
gelernt.“ Wir begrüßen das Buch als eine wertvolle

durch ihre beruflichen Beziehungen in beſonderem Maße

Frucht des Arieges, die, wie ſo vieles, was ihm ſeine
berufen . Bon den zahlreichen Schriftwerken , die zu der

Entſtehung verdankt, ihn lange zu überdauern verdient. Verordnung erſchienen ſind, ſcheinen mir darum die
E.

beiden vorliegenden beſondere Beachtung zu verdienen.

D. St. H.

Klimmer, Dr. Otto, Bandgerichtsrat im A. Bager. Juſtiz

miniſterium . Die Geſchäftsaufſichtzur Á b- Partich , Dr. 3., Profeſſor, Mitglied des Großherzogl.

wendung des Monturies. Verordnung des Badiſchen Landgerichts in Freiburg i. B. Die

Bundesrats vom 14. Dezember 1916. Textausgabe Bundesratsbetanntmachung über die

mit Anmerkungen . 258 S. München 1917, 6. $ . Todeserklärung Kriegs verſchollener vom

Dediche Berlagsbuchhandlung (Ostar Bed ). Preis 18. April 1916. 211 Seiten. Berlin 1917,3.Gutten

geb. Mr. 5. tag, Verlagsbuchhandlung, G.m.b. $ . Geb. Mr.3.-.

Die Alimmerſche Ausgabe des Geſchäftsaufſichts- Die ſchon in den Motiven des erſten Entwurfs

geſeßes vermeidet vor allem die anderweitig vielfach zum BOB. vorausgeſehene gefeßliche Regelung der

beliebte wörtliche Wiedergabe langer Stellen aus der Codeserklärung im Falle eines Krieges hat durch die

amtlichen Begründungsſdrift. Alimmer gibt viels Bundesratsbekanntmachung vom 18. April 1916 über

mehr vielfach ſelbſtändige und dazu erfreulich flar die Codeserklärung Kriegsverſchollener Geſtalt anges

ausgedrüdte Gedanken in den Erläuterungen zum nommen . Partſch ichidt eine Unterſuchung der Stellung

Geſeße wieder . Wenn er auch nach ſeiner eigenen Er- der Bundesratsbekanntmachung zum alten Kriegsver

klärung das Schrifttum nicht lúđenlos zuſammen- ſchollenheitsrecht voraus . Er zeigt, welche neuen Bes

getragen hat, ſo hat das Wert infolge feines ſpäteren ſtimmungen die Bundesratsbekanntmachung bringt.

Erſcheinens ( Juli 1917) doch den Vorzug das wichtigere Er weiſt auf die einſchlägige literatur hin. Seine

Schrifttum bis weit ins Jahr 1917 herein zu ver- eingehende Kommentierung der Bundesratsbekannt

werten und zu würdigen . Die Erörterung einzelner machung gewährleiſtet die richtige Unwendung des

Fragen wie beiſpielsweiſe die Löſung zweiſeitiger Ver- Geſekes .

träge nach $ S 9–11 kann im Rahmen einer Þand- Soweidnik. Landgerichtsrat Alfons Badenberger.

ausgabe ſicherlich nicht erſchöpfender behandelt werden.

Die zuſammenfaſſende Würdigung einzelner unter ſich
Diek , þeinrid , Ariegsgerichtsrat, zurzeit im Felde. Die

zuſammenhängender Beſtimmungen in „ Vorbemers
Diſziplinarſtrafordnung für das meer.

tungen “ erleichtert die Benüßung des Wertchens für
Zweite bis vierte, völlig neubearbeitete Auflage.

alle mit der Gefeßesanwendung Beſchäftigten. Von
464 S. Maſtatt 1917, Verlag A. & . Greiſer, Hof

den beigegebenen Anhängen erſcheint die Wiedergabe
buchdruder, Militärjuriſtiſcher Berlag . Geb. Mr. 8.50.

der alten Verordnung vom 8. Auguſt 1914 wegen der Nach einleitenden Vorbemerkungen folgen in
Borgeſchichte des jeßigen Gefeßes begrüßenswert, das fnapper, leicht faßlicher Ausdru & sweiſe die Erläutes

gegen die Beigabe der friegsrechtlichen übrigen rungen zu den einzelnen Paragraphen, hie und da

Schuldnerſchugbeſtimmungen überflüſſig. durch treffende Beiſpiele noch weiter verſtändlich ge

Dubinann. macht. Jede Seite verrät die gründliche Durcharbeitung

des umfangreichen und ſchwierigen Stoffes . DerZweđ

Levy, Leopold, Amtsgerichtsrat. Die Geſchäfts
des Buches, ein erſchöpfendes praktiſches Nachſchlages

aufſicht und der Zwangsvergleich zur Ab
wert für jeden Offizier zu ſein , iſt voll erreicht. Mit

wendung des Monturies. Zweite, veränderte
Mecht wird das Wert auch im bayeriſchen Militär

Auflage. 135 Seiten . Berlin 1917, Verlag von
Verordnungsblatt allen militäriſchen Steñen und Be

Franz Bahlen. Broſch. Mt. 3.40.
hörden zur Anſchaffung empfohlen.

LoRat Zoeller , Major und Batterieführer.

Zweigert, Erich , Bandrichter, Hilfsarbeiter im Reichs

Juſtizamt. Die Bundesratsverordnung über Verantwortl . Herausgeber i . V .: E. E đert, I. Staats

die geſchäftsaufſicht zur Abwendung des anwalt im St. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Leipzig.

Drud von Dr. F. ß. Datterer & Cie. (Jnh . Arthur Sellier) München und Freifing.

1
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Beſtellung von Einzelhypotheken für Teil: dieſes Ergebniſſes wird ausgeführt, der § 1132g
BGB. laffe erſehen , daß die Belaſtung mehrerer

beträge einer Forderung. Grundſtüde mit derſelben Forderung nur in der

von Geh . Juſtizrat Oberlandesgerichtsrat
Form einer Geſamthypothet zuläſſig ſei . Das

Dr. Arepidmar in Dresden .
gleiche müſſe auch für eine Höchſtbetragshypothek

im Sinne des § 1190 BOB. gelten , die an

Nach einem Beſchluſſe des Kammergerichts mehreren Grundſtücken für denſelben Forderung -

vom 26. Januar 1916 (RJA. 15 , 164) fou die treis beſtellt werde . Es würden ſonſt auch hier

Sicherung der Forderungen aus einem Kreditver- höchſt bedenkliche Folgen entſtehen ,die dem Willen
hältniffe durch : Höchſtbetragshypothet an einer des Geſekes nicht entſprächen. Insbeſondere würde

Mehrheit von Grundſtüden nicht in der Weiſe es an jeder geſeßlichen Vorſchrift darüber fehlen ,

zuläſſig ſein, daß unter Teilung des die Höchſt: in welchem Umfange die Gläubigerin nach Feſt

grenze der Baſtung bildenden Forderungsbetrages ſtellung ihrer Forderung ſich aus den einzelnen

Einzelhypotheken beſtellt werden , vielmehr jou Grundſtücken befriedigen könne, wenn die Forde

nur eine – einheitliche. Geſamthypothet be: rung den Geſamtbetrag von 45 000 M nicht er:

ſtellt werden können . Der Sachverhalt, der dem reiche; die Vorſchriften des $ 1132 Abſ. 1 Saß 2,

Beſchlufſe zugrunde liegt , iſt der folgende . Von Abſ. 2 BGB. könnten keine Anwendung finden,

den Teſtamentsvouftredern des verſtorbenen Teil da ſie nur für die Geſamthypothet gegeben ſind.

habers einer offenen Handelsgeſellſchaft war zur Ferner würden bei einer Abtretung unüberſehbare

Sicherung einer Bank wegen aller Anſprüche an Schwierigkeiten entſtehen , da nicht feſtſtehe, welches

Rapital, Zinſen, Proviſionen und Koſten, die der Grundſtüde für die einzelne abgetretene For:

ihr aus der Geſchäftsverbindung mit der Geſells derung hafte. Rechtsverhältniſſe dieſer Art tönnten

ſchaft bereits entſtanden ſeien und noch entſtehen nicht als zuläifig angeſehen werden .

würden , die Eintragung ie einer Sicherungshypothet Der § 1132 BGB. , auf den bei dieſen Aus

zum Höchſtbetrage von 15 000 M an den drei führungen Bezug genommen wird , ergibt aber

Grundſtücken des Geſellſchafters beantragt worden . das gerade Gegenteil von dem , was das Rammers

Wie aus den Eintragungsgrundlagen hervorging , gericht daraus ableitet. Denn nach Abſ. 2 ift

und wie auch das Rammergericht annimmt, ſollte der Gläubiger bei einer Geſamthypothek berechtigt,

nicht eine Geſamthypothek von 15000 M beſtellt, den Betrag der geſamten Forderung auf die ein:

ſondern jedes der drei Grundſtüce mit einer be- zelnen Grundſtüđe in der Weiſe zu verteilen , daß

ſonderen , ſelbſtändigen Höchſtbetragshypotheť von jedes Grundſtück nur noch für den zugeteilten

15 000 M belaſtet und die Gläubigerin dadurch Betrag haftet. Beſteht alſo für eine Darlehng

wegen eines Kredits bis zum Höchſtbetrage von forderung von 60 000 Mi. Anh. eine Geſamt

zuſammen 45 000 M ſichergeſtellt werden . Das hypothef an den Grundſtücken m und n, ſo kann

Rammergericht billigt die von den Vorinſtanzen der Gläubiger , ohne dazu der Zuſtimmung des

(aus einem unzutreffenden formellen Grunde) vers Grundſtückseigentümers zu bedürfen, ſeine For:

fügte Zurückweiſung der Eintragungsanträge, weil derung auf die Grundſtücke nach ſeinem Belieben

es in materieller Beziehung zu dem Ergebniſſe verteilen, ſo z . B. daß jedes der beiden Grund

gelangt, daß eine ſolche Art der Hypotheken- | ftüde für die Forderung nur noch in der Höhe von

beſtellung nicht angångig ſei . Zur Begründung 30000 M ( oder wie der Gläubiger ſonſt das
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Verhältnis feſtſekt) haftet. Durch die von dem BOB. auf die einzelnen Grundſtüđe verteilt

Gläubiger vorgenommene Verteilung erlangt jeder worden iſt; ſtehen ſie einer Teilung der Forderung

Teil der Forderung eine gewiſſe Selbſtändigkeit, und der ſich damit vollziehenden Umwandlung der

die den Teil im Sinne des Geſekes als eine be- Geſamthypothet in Einzelhypotheken nicht entgegen ,

ſondere Forderung erſcheinen läßt und zur Folge ſo können ſie auch der ſofortigen Beſtellung von

hat , daß die Hypotheken fortan nicht mehr den Einzelhypotheken für die - geteilte — Forderung

Vorſchriften über die Geſamthypothet, ſondern in nicht im Wege ſtehen .

aller und jeder Beziehung denjenigen über die Für die Verkehrshypothef , von der die Aus

Einzelhypothet unterliegen . Demgegenüber kann führungen des Rammergerichts ihren Ausgangs

kein begründeter Zweifel darüber beſtehen , daß punkt nehmen , iſt daher die in dem Beſchluffe

die Beteiligten auch von vornherein die Wahl vertretene Meinung ſicher unzutreffend. Fragen

haben , ob wegen der Forderung des Gläubiger8 kann ſich deshalb nur, ob die getroffene Entſchei

eine Geſamthypothet an den zu belaſtenden Grund: dung etwa mit Rüdſicht auf die Eigenarten der

ſtücken beſtellt werden oder die dem Gläubiger zu Höchſtbetragshypothet gerechtfertigt erſcheint. Auch

leiſtende Sicherheit unter Teilung der Forderung dies iſt indeſſen zu verneinen . Abgeſehen von der

in der Form von Einzelhypothefen erfolgen ſoll. in § 1190 Abſ. 2 vorgeſchriebenen Einrechnung

Wollte man dies nicht zulaffen, ſo hieße dies , die der Zinſen in den Höchſtbetrag beſtehen die Eigen

Beteiligten auf den Umweg verweiſen , zunächſt arten der Höchſtbetragshypotheť darin , daß nur

eine Geſamthypothet zu beſtellen und dann die der Hödhſtbetrag, bis zu dem das Grundſtück

Forderung auf die belaſteten Grundſtüde zu ver- haften ſoll, beſtimmt wird , im übrigen aber die

teilen . Das kann doch wirklich nicht der Wille Feſtſtellung der Forderung vorbehalten bleibt ,

des Geſeßgebers ſein , wie auch das Kammergericht ſowie weiter darin , daß die Forderung nach den

einen ſolchen Gedanken gewiß ablehnen wird . für die Uebertragung von Forderungen im allge

Ebenſowenig treffen die Bedenken zu, die fich meinen geltenden Vorſchriften abgetreten werden

nach Anſicht desKammergerichts aus der Beſtellung kann (8 1190 Ab . 1 , 4 ) . Reine dieſer Eigenarten

von Einzelhypotheken für eine— dem Betrage nach übt einen Einfluß auf die Art der Hypotheken:

geteilte Forderung ergeben ſollen. Wenn das beſtellung nach der in Frage ſtehenden Richtung

Rammergericht ein Bedenken zunächſt daraus ab- aus . Eher ließe ſich daran denken , einen Zweifel

leitet , daß es hierbei an einer Beſtimmung wie hierüber daraus abzuleiten, daß Höchſtbetrags

der des § 1132 Abſ. 1 Saß 1 fehle , wonach der hypotheken meiſt für Forderungen beſtellt werden ,

Gläubiger die Befriedigung wegen ſeiner Fors die noch gar nicht beſtehen , ſondern mit deren

derung nach Belieben aus jedem Grundſtücke ganz Entſtehung erft für die Zukunft gerechnet wird.

oder zu einem Teile ſuchen fönne, ſo wird übers . Aber auch dieſer Umſtand kann keinen Unterſchied

ſehen, daß eine ſolche Beſtimmung nur für die begründen , wie denn auch eine Verteilung der

Geſamthypothet erforderlich war , nicht aber für Geſamthöchſtbetragshypothek gemäß § 1132 Å6 . 2

die Einzelhypotheken , die durch die Verteilung der BGB. unbedenflich zuläſſig iſt. Eine vorherige

Forderung auf die mehreren Grundſtüde entſtehen ; Feſtſtellung der Forderung iſt hierzu ebenſowenig

denn bei dieſen iſt die Grenze für die Haftung nötig wie zur Abtretung. Dafür erlangt der

eines jeden Grundſtücks eben der Betrag , zu dem Zeſſionar keinerlei Sicherheit dafür, daß eine For

die Forderung darauf verteilt iſt, ſo daß der derung wirklich beſteht; das Beſtehen der Forderung

Gläubiger bis zu dieſem Betrag , aber auch nur iſt von ihm , wenn er die Hypothek geltend macht,

in dieſem Umfange Befriedigung aus dem Grund nachzuweiſen (vgl. hiezu KGJ. 24, 254 ; Dresd.

ſtücke ſuchen kann. Daß aber bei einer Abtretung Ann. 38 , 36).

Schwierigkeiten , und noch dazu unüberſehbare , ents Die Entſcheidung des Kammergerichts bedarf

ſtehen ſollten, weil nicht feſtſtehe, welches Grund- um ſo mehr der Nachprüfung, als das Beſtehen

ſtück für die abgetretene Forderung hajte, iſt leicht einer Geſamthypothet zu äußerſt verwiđelten Vers

zu widerlegen. Nach § 1153 BOB. geht mit der hältniſſen führen kann, während dies bei der Be

Uebertragung der Forderung auch die für ſie be- ſtellung von Einzelhypotheken für die verteilte

ſtehende Hypothek über, und die Forderung kann Forderung ausgeſchloſſen iſt. Veräußert ſo z . B.

nicht ohne die Hypothet, die Hypothek aber nicht der Eigentümer eins der mit der Geſamthypothet

ohne die Forderung abgetreten werden. Wenn belaſteten Grundſtücke, ſo kommtes darauf an, ob

der Gläubiger alſo eine der Teilforderungen ab- der Erwerber die Schuld, für die die Hypothet

tritt , ſo muß er die Hypothet angeben , auf die beſtellt iſt, in Anrechnung auf den Kaufpreis über:

ſich die abgetretene Forderung bezieht ; mit der nimmt oder nicht. Im erſteren Falle iſt der Er

Abtretung dieſer Forderung geht auch die für ſie werber verpflichtet, den Gläubiger zu befriedigen ;

beſtehende Hypothet auf den neuen Gläubiger über . der Gläubiger , der die Schuldübernahme nicht

Im übrigen würden die vom Rammergericht genehmigt, bleibt aber berechtigt, ſich an den Ver

geltend gemachten Bedenken doch in gleicher Weiſe äußerer zu halten. Befriedigt dieſer den Gläubiger ,

Beſtehen, wenn die zunächſt durch eine Geſamt- ſo erwädiſt ihm ein Erſaßanſpruch an den Erwerber

hypothek geſicherte Forderung gemäß § 1132 A5.2 und nach Höhe des Erſaßanſpruchs geht auch die
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Hypothel an dem anderen , veräußerten Grundſtück
Die Verjährungseinrede und dieauf ihn über. Umgekehrt verhält es ſich , wenn

der Erwerber die Schuld nicht mitübernommen Gegeneinwände der Argliſt und der ungerecht
hatte und der Veräußerer zur Bejeitigung der

Hypothef verpflichtet war. Hier erwirbt der Erwerber, fertigten Bereicherung.

wenn er den Gläubiger befriedigen muß , die Hy- Bon Oberamtsrichter Wilhelm Mayer in München.

pothet aud an den mit der Hypothet belaſteten

Grundſtücken des Veräußerers (BGB.9117396.2). Die Wichtigkeit dieſer Einwendungen im Rechts

Vgl . ferner die noch verwickelteren Vorſchriften die leben rechtfertigt die von der Schriftleitung an :

nach § 1182 BGB. für den Fall getroffen ſind, geregte Unterſuchung der darüber beſtehenden herr

daß der Gläubiger bei der Zwangsverſteigerung ſchenden Uebung und ihrer Haltbarkeit.

oder der Zwangsverwaltung eines der mit der I. Die Zuläſſigkeit des Einwandes der Arga

Geſamthypothet belaſteten Grundſtücke ganz oder liſt wird wohl allgemein bejaht . Nur über ſeinen

teilweiſe aus dem Verſteigerungserlöje oder den notwendigen Inhalt gehen , entſprechend der Ver

Erträgniffen des Grundſtückes befriedigt wird . Man ſchiedenheit der Aufiaſſungen über den Inhalt des

denke weiteran die Erſchwerung, die das Beſtehen Einwandes der Argliſt überhaupt, die Anſchauungen

einer Geſamthypothet bei einer Zwangsverſteigerung auseinander , nämlich darüber, ob die Argliſt erſt
der mit der Hypothet belaſteten Grundſtüde nach in der Geltendmachung der Verjährung zu liegen

$ 64 ZVG. mit ſich bringt . Ebenſo erſchwert die brauche ( exc . doli praesentis ) , oder ob ſie ſchon

Beftellung von Geſamthypothefen die Grundbuch dorher begründet ſein müſſe (exc . doli praeteriti),

führung, zumal wenn die Grundſtücke nicht zum und ob die Argliſt wenigſtens den Tatbeſtand

Bezirke des gleichen Grundbuchamts gehören (GBO. einer unerlaubten Handlung im Sinne des § 826

$ 49 ). Alle dieſe Schwierigkeiten fallen weg , wenn BOB. erfüllen müſſe, oder ob ſie nur einen Ver

Einzelhypothefen für Teilbeträge der Forderung i ſtoß gegen Treu und Glauben zu enthalten brauche.
beſtellt werden. A. Die erſte Meinungsverſchiedenheit iſt don

Die Beſtellung einer Geſamthypothel iſt ſonach der Rechtslehre überwiegend und von der Rechts

nur am Plaße , wenn es ſich um eine größere An : anwendung faſt ausnahmslos dahin entſchieden,

zahl geringwertiger Grundſtücke oder um ſolche daß erſt die Geltendmachung der Verjährung

Grundſtüde handelt, die in einem ſo engen wirt: Argliſt zu ſein braucht.

ſchaftlichen Zuſammenhange ſtehen , daß eine getrennte Dieſen Standpunkt bringt auch das Reichs

Veräußerung nicht zu erwarten iſt; ſonſt iſt dringend gericht wiederholt und insbeſondere auch für die

die Beſtellung von Einzelhypothefen anzuraten . Verjährungseinrede zum Ausdruck. Schon in ſeiner

Bei der Bedeutung , die der Frage nach der Entſch . vom 24. März 1904 (RG. 38. 57

Zuläſfigkeit dieſer Art der Hypotheken beſtellung S. 372) läßt es den Einwand der Argliſt zu ,

beiwohnt , wäre es ſehr erwünſcht , wenn ſich dem ,,wenn die Beflagte durch ihr Verhandeln über

Kammergericht oder einem anderen Oberlandes: die Höhe des von ihr dem Grunde nach aner

gerichte recht bald einmal Gelegenheit böte , zu der kannten Anſpruchs mit dem Kläger dieſen von

Frage erneut Stellung zu nehmen . der rechtzeitigen Erhebung der Klage abgehalten

Im Anſchluß hieran ſoll noch kurz darauf haben ſollte" ( a . a . D. S. 376 ). Das Verhandeln

eingegangen werden, wie ſich bei der Beſtellung über die Höhe des Anſpruchs verſtößt noch nicht

von Einzelhypotheken für Teilbeträge einer Forderung gegen die guten Sitten oder gegen Treu und

die Grundbucheintragungen geſtalten . Auszugehen Glauben , auch dann nicht , wenn es bezweckt, die

iſt dabei von der Vorſchrift des S 49 GBO. , wonach eine Partei von der Klageerhebung abzuhalten,

bei der Belaſtung mehrerer Grundſtücke mit einem das iſt vielmehr einer der Hauptzwecke des Ver

Rechte auf dem Blatte jedes Grundſtücke die Mit: handelns. Erſt die Berujung auf die Verjährung

belaſtung der übrigen Grundſtücke von Amte wegen gegenüber der verſpäteten Klage kann eine Arg

erkennbar zu machen iſt. Hieraus ergibt ſich , daß liſt enthalten, alſo erſt die Geltendmachung der

eine Hypothet als Einzelhypothef ausgewieſen iſt, Verjährungseinrede. Dasſelbe gilt von der Entſch .

wenn ſich bei ihr kein Mitbelaſtungsvermert ein : vom 21. September 1907 (BIRA. Bd . 73 S. 536 ) .

getragen befindet. Mithin wäre in dem Falle , der Die Hinderung des Gläubigers an der Klageer

den Gegenſtand der kammergerichtlichen Entſcheidung hebung iſt ſolange nichts Argiiſtiges, als der

bildet, einfach auf jedem Blatte der drei zu belaſtenden Schuldner nicht dabei das Bewußtſein hat , den

Grundſtücke einzutragen geweſen : ,,Sicherungshypo- Gläubiger zu ſchädigen , ſelbſt wenn er dabei das

thek zum Hödyſtbetrage von 15000 M wegen der Ziel , und vorausgeſetzt, daß er dabei nur das

Anſprüche der X -Bant uſw. " ; denn dadurch würde Ziel verfolgt , den Schaden, den ihm ſelbſt eine

das Beftehen je einer Einzelhypothet von 15 000 M derzeitige Klageerhebung bringen würde, von fich

an den Grundſtücken dargetan. abzuwenden. Er mag fich auch dabei bewußt ſein ,

daß die Unterlaſſung der Klageerhebung möglicher

weiſe die Unterbrechung der Verjährung hintan

halte. Daß al dies noch keine Argliſt iſt, zeigt



36 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 3 u. 4 .

*

ſich ſofort , wenn inan ſich als den weiteren Ver: (vgl. die oben angeführten vom 10. Januar 1914,

lauf der Dinge in Uebereinſtimmung auch mit 28. Mai 1914 und 9. November 1915) aus dem

der urſprünglichen Abſicht des Schuldners die Grundſaß von Treu und Glauben, mit mehr oder

ſpätere außergerichtliche Befriedigung des Glau: weniger offenſichtlicher Zugrundelegung des § 242

bigers oder das Unterbleiben der Erhebung der BOB. abgeleitet. Die Beweisführung iſt gegen

Verjährungseinrede gegenüber der ſpäteren Klage über dem insbeſondere auch in der RGE. dom

des Gläubigers denkt. Erſt das Vorſchüßen der 23. Dezember 1914 (D33. 1915 S. 422) be

Verjährung gegen die ſpätere Klage macht die tonten Umſtand, daß dieſe Beſtimmung nur von

Argliſt aug . Ganz deutlich ſprechen es neuere Ent- der Art und Weiſe der Bewirkung der Leiſtung

ſcheidungen “) vom 10. Januar 1914 (Warneyer, ſpricht, nicht im einzelnen durchgeführt. Sie könnte

Jahrb . d . Entich. 1915 Nr. 3 zu $ 242 BGB .) , vielleicht, troş Pland , BOB. 8 242 a.a. O. Š.45 ,

vom 28. Mai 1914 (Warneyer, Rechtſpr. 1914 der die Anwendbarkeit des § 242 aus dieſem

S. 393) uud . 9. November 1915 (Warneyer, Grund für unmöglich hält , folgendermaßen ver

Jahrb. d . Entich. 1916 Nr. 5 zu § 242 BOB . ſucht werden .

= RG . 38. 87 S. 281) aus : „ Eine zur Ein : Auszugehen iſt von dem durch die Verjährung

rede der Argliſt Anlaß gebende Verlegung von gewährten Recht des Schuldners, die Leiſtung zu

Treu undGlauben ,die auch in einem ge verweigern (BGB. 8 2221), dem die Verpflichtung
wiſſen Verhalten im Rechtsſtreit ſelbſt ge: des Gläubigers entſpricht, ſich die Leiſtungsver

funden werden kann , feßt immer ein früheres Ver: weigerung gefallen zu laſſen , ſie zu dulden (BOB.

halten dieſer Partei voraus , mit dem ihr Auf- 8 241 S. 2) . Dieſe Verpflichtung braucht er nur

treten im Rechtsſtreit in einem Treu und Glauben in der Weiſe zu erfüllen , wie Treu und Glauben

verleßenden Widerſpruch ſteht“ (Entſch. vom 10. Ja- es erfordern (BGB. § 242). Er braucht ſie alſo

nuar 1914) . „ Es reicht zur Begründung aus , daß nicht zu erfüllen auf eine Weiſe , welche der gegen

die Partei im Rechtsſtreit eine Handlung Treu und Glauben verſtoßenden Argliſt zugute

I
bornimmt, die mit einem früher von ihr be- kommt , und darum, wenn ſie ſich nicht anders

tätigten Verhalten nach den Grundſäken von
den Grundſäken pon als auf ſolche Weiſe erfüllen läßt, überhaupt nicht

Treu und Glauben unvereinbar iſt. In dieſem zu erfüllen . Daß es gerade, wie § 242 verlangt ,

Sinn verſtanden iſt die Argliſteinrede auch die Art und Weiſe der Erfüllung der Duldungs

zur Entfräſtung der Verjährungseinrede ge- pflicht iſt, welche den Verſtoß gegen Treu und

eignet“ (Entſd). vom 28. Mai 1914) . „ Die Glauben enthält , nicht ſchon die Tatſache, daß

allgemeine Arglifteinrede (exc. doli generalis ſie überhaupt erfüllt wird , tritt beſonders zutage

oder praesentis) .... iſt gegeben , wenn erſt bei Berüdſichtigung der zwangsweiſen nicht

in der Geltendmachung eines Unſpruchs Argliſt zwangsvollſtređungsweiſen , aber auch gegen den

oder ein Verſtoß gegen Treu und Glauben zu Willen des Gläubigers der verjährten Leiſtung

finden iſt “ (Entſch. dom 9. November 1915) . Die erfolgenden – Durchſeßung des Duldens, die ſchon

lekte Entſcheidung betrifft zwar nicht ausdrüdlid) in der Verweigerung der Leiſtung gegenüber dem

die Verjährungseinrebe, aber eine noch ſtärker ge : Begehren des Gläubigers der verjährten Leiſtung

feſtigte Rechtsſtellung desjenigen , dem der Ein- liegt. Erfüllt nämlich der Gläubiger ſeineDuldungs

wand der Argliſt entgegentritt, nämlich den rechts- verpflichtung in der Weiſe, daß er die verjährte

kräftig feſtgeſtellten Anſpruch. Für die Entſch. Leiſtung gar nicht begehrt, ſo verſlößt der Schuldner

vom 10. Januar 1914 iſt der tatſächliche Sach- der verjährten Leiſtung nicht gegen Treu und

verhalt nicht erſichtlich, aber hier auch nicht aus: Glauben , wenn er zu leiſten ſich weigert . Zwingt

ſchlaggebend. der Schuldner aber ſeinem Gläubiger die Erfüllung

Als Anhänger der Anſicht, daß der Einwand der Verpflichtung, die Verweigerung der verjährten

der Argliſt ſich auch erſt auf die Geltendmachung Leiſtung zu dulden, dadurch auf, daß er ſie trok

von Anſprüchen ſtüßen könne , hat ſich außer den defſen Beſtehens auf Erfüllung verweigert unter Um

in der Zuſammenſtellung Jahrg. 1910 dieſer Zeit- ftänden , welche eine Argliſt enthalten, ſo verſtößt

ſchrift S. 106 u . f. aufgeführten Schriftſtellern die auf ſolche Weiſe herbeigeführte Erfüllung der

nun auch die neue (4.) Aufl. des Romm. von Duldungsverpflichtung gegen Treu und Glauben .

Pland 3. BOB. Bd. 2 8 242 Erl . 3 , c, a , Eine andere Legründung entnimmt aus einer

bb, S. 45 entſchieden bekannt. Reihe Einzelvorſchriften des BOB . den dieſen zu

Der allgemeine Argliſteinwand wird meiſt, grunde liegenden Leitfaß , daß alle bürgerlich

auch in den Entſcheidungen des Reichsgerichts rechtlichen Verpflichtungen und dieſe Verpflichtungen

in allen ihren Beziehungen nach Treu und Glauben

1) Die hier beſprochenen Entſcheidungen ſchließen zu beurteilen ſind, alſo nicht bloß die Art und

an die in der Ueberſicht Jhrg. 1910 dieſer Zeitſchr. Weiſe ihrer Erfüllung , ſondern auch ihr Beſtehen

S. 107 u. f. mitgeteilten Entſcheidungen an. Die vors und ihre Geltendmachung . Einen Hauptanwen

her angeführten Entſch. vom 24. März 1904 und 21. Sept. dungsfall dieſes Leitſabes bildet die Einrede des

1907 fommen dort nicht vor. Die Rechtſpr. d . DLG.

aus der anſchließenden Zeit enthält hierüber nichts
entgegenſtehenden überwiegenden Intereſſes . Die

von Belang. Geltendmachung der Verjährung , nicht ſchon ihr
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Eintreten, verſtößt gegen Treu und Glauben ins: des Verſprechens gehegte und ſeinen Verſprechen

beſondere dann , wenn das Intereſſe des Gläubiger8 zuwiderlaufende Abſicht, oder über ſeine nachträg

der verjährten Forderung an der Erlangung der liche, ſeinem Verſprechen widerſtreitende Geſinnungs

Leiſtung ſchußwürdiger iſt als das Intereſſe des ånderung. Daraus entſpringt nicht erſt nach § 826

Schuldners an der Berüdſichtigung ſeines Rechts , BOB. , ſondern ſchon nach § 823 Abſ. 1 , wenn

die verjährte Leiſtung zu verweigern . man unter dem „ ſonſtigen Recht" auch Forderung8:

B. Die zweite Meinungsverſchiedenheit hat das rechte verſteht, außerdem Abſ. 2 mit § 263 StGB . )

RG . bisher auf der Seite der ſtrengerın , auf eine Schadenserſaßpflicht des Mieters, die auf ſeine

8 826 BGB. beharrenden Auffaſſung gefunden. Erben übergeht (BOB. 8 1922 I) . Nicht die exc.

Noch eine neuere Entſcheidung vom 3. Februar doli generalis und praesentis, ſondern ein dolus

1915 (RG. 38. 86 S. 192) , die allerdings nicht specialis und praeteritus liegt dann vor . Wie

die Verjährungseinrede , ſondern die Nichtigkeit aber, wenn ſich ein betrügeriſches Verhalten des

des Kaufe eines Bordellgrundſtüds betrifft, hält Mieters nicht feſtſtellen läßt ? Dann fönnte der

im Gegenjaß zum Berufungsgericht (OLG. Königs- Mieter ſelbſt gar nicht in die Lage eines Arg=

berg) an der Erforderlichkeit der Vorausſeßungen liſtigen kommen, wenn er die Zahlung der Miet

des § 826 feft. Dagegen beſchränkt eine (die Ver: zinſe verweigerte. Denn er fönnte gegenüber der

pflichtung zur Rechnungslegung betreffende) Ent: Klage auf die Mietzinſe immer auf ſeine noch

ſcheidung vom 12. Oktober 1915 (Warneyer, bevorſtehende Teſtamentserrichtung verweiſen, die

Jahrb. der Entſch. Jahrg . 1916 S. 27 S 242 ihm bis zu ſeinem Tode möglich ſei . Aber wie

Nr. 4 ) die Einrede ausdrücklich nicht mehr bloß er ſelbſt Treu und Glauben verlegen würde ,

auf Verſtöße gegen die guten Sitten und auf wenn er dem Begehren des Vermieter: gegenüber

Schitane ( 226 BGB.), ſondern erſtredt ſie auf durch einen iezt erſt gefaßten unabänderlichen

Verſlöße gegen Treu und Glauben ſchlechthin , und Entſchluß. fein Teſtament zu errichten, das Feſt:

die Entſch . vom 9. November 1915 (RG. ZS. 87 ſtehen des Unterbleibens der Teſtamentserrichtung

S. 281 ) wendet nunmehr übereinſtimmend mit herbeiführen und doch gleichzeitig die Verjährung

dem Berufungsgericht, dem OUG . Königsberg, der Mietzinsforderung geltend machen würde, ſo
den Einwand, den ſie durch Unvereinbarkeit mit würde auch ſeine Erben derſelbe Vorwurf treffen ,

den Grundſägen von Treu und Glauben für aus: ! wenn ſie neben der jeßt ebenfalls unabänderlich

reichend begründet erklärt , ausdrüdlich auf die feſtſtehenden Tatſache, daß die Teſtamentserrichtung

zu

der Entich. des II . 35. vom 26. Oktober 1906 würden ,würden , auch ohne daß man deshalb eine

(RG. ZS. 64 S. 220) und unter Berufung auf Fortſeßung der rechtlichen Perſönlichkeit des Erb:

eine davon bereits abgewichene Entſch. desſelben laſſers durch die Erben annehmen müßte. Hat

II. ZS. vom 2. Januar 1912 (RG. 38. 78 ſich der Erblaſſer die Berufung auf Verjährung

S. 130) , die als die beſonderen Umſtände " , beim Feſtſtehen des Ausbleibens einer Bedenkung

unter denen allein es möglich iſt, gegen Verjährung des Vermieters als Argliſt anrechnen zu laſſen,

Argliſt einzuwenden, ein Verhalten des Schuldners ſo werden ihr gleiches Verhalten ſich auch die

angibt , das dem Gläubiger „ begründeten Anlaß Erben ſo anrechnen laſſen müſſen .

gegeben hat , während der Verjährungszeit von Eine nähere Begründung geben die oberſt:

der gerichtlichen Geltendmachung ſeines Anſpruchs richterlichen Enticheidungen weder für die Anſicht,

abzuſehen “. daß ſich der allgemeine Argliſteinwand nur auf

Dieſer weiter gefaßte Rahmen des Argliſt- | einen Verſtoß gegen die guten Sitten ſtüßen

einwandes mag auch gerade noch ſeine Anwendung könne, noch für die andere Anſicht, daß dafür ein

in einem Fall wie dem folgenden ermöglichen : Verſtoß gegen Treu und Glauben genüge. Läßt

Ein Vermieter , der ſeinem Mieter weit über die man die Ableitung des Einwands aus § 242

Verjährungszeit hinaus die Unterlaſſung der Miet : BGB. oben bei A a . E. gelten , ſo ergibt ſie

zinszahlung nachgeſehen hatte, weil ihin dieſer zugleich das Ausreichen eines bloßen Verſtoßes

verſprochen hatte , ihn im Teſtament zu bedenken , gegen Treu und Glauben zur Bekämpfung der

wil , nachdem der Mieter ohne Verfügung von Verjährungseinrede . EinenEinen beſonders ſchweren

Todes wegen verſtorben iſt, die Erben auf die uns Verſtoß in der Eigenſchaft einer unerlaubten

bezahlt gebliebenen Mietzinſe verklagen, begegnet Handlung zu verlangen , läßt ſich auch nicht mit

aber der Einrede der Verjährung. Kann der Ver: der erhöhten Wichtigkeit der Verjährung begründen ,

mieter nachweiſen , daß der Mieter jelbſt, ſei es die in der Tat erweisbar iſt nicht bloß aus ihrer

ichon bei Abgabe ſeines Verſprecheng, ſei es ſpäter , das öffentliche Recht ſtreifenden Wirkung, Beweis

feſt entſchloſſen war, nie von Todes wegen zu ver : ſchwierigkeiten und Rechtsſtreitigkeiten abzuſchneiden ,

fügen, ſo dringt er mit ſeinem Anſpruch ohne ſondern auch aus der ausdrücklichen Beſtimmung

weiteres durch . Nur iſt es dann nicht der Einwand des BGB . über die Nichtigkeit rechtsgeſchäftlicher

der allgemeinen Argliſt, der ihm dazu verhilft. Erſchwerungen der Verjährung . Hienach ſind aber

jondern die vom Mieter begangene argliſtige doch nur Rechtsgeſchäfte nichtig, die noch vor

Täuſchung über deſſen wirkliche, ſchon bei Abgabe Vollendung der Verjährung deren Eintritt aus :

de

1



38
Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 3 u . 4 ,

1

ſchließen oder hinausſchieben ſollen , das liegt | reicherung iſt im allgemeinen gegenüber der Ver

in dem Ausdruck „ erſchweren “, § 225 S. 1 , jährung nicht begründet . Der Schuldner, deſſen

nicht auch nach dem Grundſaß der ſchuldrecht: Leiſtung verjährt iſt, hat den Verbleib der ge

lichen Vertrugsfreiheit (vgl . SS 241 , 305) ſolche, ſchuldeten Leiſtung in ſeinem Vermögen oder ihre

welche das Recht des Schuldners aus der vollendeten jonſtige Erſparung zwar auf Koſten des Gläu

Verjährung , die Leiſtung zu verweigern , ein : bigers, aber nicht ohne rechtlichen Grund erlangt,

ſchränken oder aufheben . Hält aber das Geſeß die ſondern auf Grund eines ihm ausdrüdlich ber

Verjährung nicht für wichtig genug , um Vertrags: liehenen Rechts, nämlich des Rechts, die Lei :

abreden gegen die Wirkſamkeit der eingetretenen ſtung zu verweigern (BGB.§ 222 I). Daß er

Verjährung wenigſtens dann auszuſchließen, wenn wirtſchaftlich nichts für den Erwerb dieſes Rechts

ſie nicht der Förderung von Treu und Glauben aufgewendet hat und auch keine Schenkung vom

dienen, ſo gibt es keinen Grund, ſie für ſo wichtig Gläubiger damit empfangen ſollte, iſt gleichgültig ,

zu halten , daß einſeitige Einwendungen gegen ſie da das Geſez ausdrüdlich den Mangel eines Rechts

unzuläſſig wären , die dem Schutz von Treu und grundes für die ungerechtfertigte Bereicherung ver

Glauben, wenn auch nicht erſt gegenüber einer langt, nicht bloß den Mangel einer wirtſchaft:

unerlaubten Handlung , dienen . Daß die Ver: lichen Rechtfertigung . Anders aber, wenn gegen

jährung dort nur mit Willen des Schuldners , die Verjährungseinrede der Einwand des Verſtoßes

hier auch gegen ſeinen Willen ihre Wirtſamkeit gegen Treu und Glauben zugelaffen wird . So

hier , wo um weit dieſer entweder Recht ,

Folgerungen aus der außerhalb desParteiwillens bieLeistung zu vermeigern überhaupt nichtnám:
liegenden Wichtigkeit einer Rechtseinrichtung handelt . lich wenn die Argliſt ſchon vor der Geltendmachung

Der Verſtoß gegen Treu und Glauben er- dieſes Rechts vorgekommen iſt, alſo während des

fordert eine beſtimmte Perſon als Gegner , an deren Heranreifeng der Verjährung, oder ſeine Geltend

Rechtskreis der Verſtoß begangen wird . Er be : machung iſt unzuläſſig, die trokdem tatſächlich er

wegt ſich hauptſächlich auf dem Boden des bürger- folgte Geltendmachung alſo wirkungslos und da

lichen Rechts , iſt aber darauf nicht beſchränkt. mit das Leiſtungsweigerungsrecht nach einer Seite

Er kann auch im öffentlichen Recht und hier ſeiner Beziehungen, und zwar gerade nach einer

wieder insbeſondere auf dem Gebiet des öffent: ſeiner wichtigſten, unwirkſam . Im erſteren Fall

lichen Vermögensrechts, z. B. iin Recht der öffent würde die geſchuldete Leiſtung, die zu verweigern

lichen Abgaben , vorkommen. Aber immer ſteht kein Recht beſteht, in der Tat ohne rechtlichen

dabei eine beſtimmte Perſon gegenüber, jei es Grund dem Schuldner erſpart bleiben , im lekteren

eine Perſon des bürgerlichen Rechts , ſei es eine Fall würde ſich das gleiche ergeben : Der Schuldner

öffentlich - rechtliche Körperſchaft, nie bloß die Au- braucht die Leiſtung nur dann nicht zu bewirken ,

gemeinheit als ſolche. WoWo nur gegen dieſe wenn er die Verjährung geltend gemacht. Denn

verſtoßen wird , insbeſondere gegen Pflichten , die die Verjährung gewährt nurgewährt nur ein Gegenrecht

zwar die allgemeine ſittliche Anerkennung, aber (BGB. § 222 I), darf alſo nicht von Amts wegen

noch nicht die Verfeſtigung zu Rechtspflichten, ſei berückſichtigt werden. Iſt aber die Geltendmachung

es gegenüber einem einzelnen , insbeſondere auch rechtlich wirkungslos , ſo fällt die Vorausſeßung

gegenüber dem Staat , durch Gewährung beſtimmter für das Unterlaſſendürfen weg , die Unterlaſſung

Rechte, ſei es gegenüber der Allgemeinheit durch der Leiſtung iſt ohne rechtlichen Grund. Oder

Strajſažungen , erlangt haben , da reicht die anders ausgedrückt mit ſchärferer Betonung deſſen ,

Grundlage von Treu und Glauben nicht mehr was der Schuldner ohne rechtlichen Grund er :

aus , um Verſtößen zu begegnen . Geht der Ver- langen würde : Die Geltendmachung wird vom

ſtoß, wie wohl immer, gegen die guten Sitten, Recht nicht anerkannt, iſt alſo ohne rechtlichen

ſo bietet der von Krückmann aufgeſtellte Geſichts: Grund. Damit iſt auch die ſonſt mit der Geltend= .

punkt der Unwürdigkeit (vgl . Arch. f . bürg . Rechtmachung verbundene Rechtsſtellung ohne rechtlichen

40 , 41ff.) eine Waffe. Eine ausgeprägte An- Grund, die darin beſteht, daß der Schuldner die

wendung dieſes Geſichtspunktes läßt ſich in der Leiſtung nicht zu bewirken braucht . Hat der Ver

bisherigen veröffentlichten Rechtſprechung ja wohl ſtoß gegen Treu und Glauben die Form einer un

kaum nachweiſen, aber auch nicht ſeine Ablehnung. erlaubten Handlung angenommen , ſo gilt al dies

Unwürdigkeit iſt mehr als bloße Unbilligkeit , die erſt recht.

dem Reichsgericht zum allgemeinen Argliſteinwand In dem Beiſpiel der Klage des Vermieters

nicht genügt (vgl . die oben angeführte Entſch . vom gegen die Erben des Mieters oben bei I В läßt

3. Februar 1915 , RG. ZS . 86 S. 192) . Wenn ſich ein Anſpruch des Vermieters auch aus einem

dieſe Entſcheidung der bloßen Unbilligkeit ein gegen anderen Grund als Verjährung auf ungerecht

Recht und Anſtandsgefühl verſtoßendes Verhalten fertigte Bereicherung ſtüßen. Der Vermieter ge

gegenüberſtellt, das ihr für dieſen Einwand ges währte dem Mieter die Vergünſtigung nur in der

nügen würde, ſo kommt ſie damit dem Geſichts: von dieſem vereinbarungsmäßig bekräftigten Er:

punkt der Unwürdigkeit ſchon ſehr nahe . wartung einer lebtwilligen Zuwendung. Der Ver

II . Die Berufung auf ungerechtfertigte Be: trag war alſo ein gegenſeitiger. Das Verſprechen
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der für die Vergünſtigung zu gewährenden Gegen: Weniger geltend macht. Die Geltendmachung der

leiſtung war jedoch nichtig (BOB. § 2302) und ungerechtfertigten Bereicherung kann für den

damit war es der ganze Vertrag (BGB.8 139). Die Gläubiger nur inſoweit ungünſtiger ſein , als es

gewährte Vergünſtigung war dann ohne rechtlichen ſich fragt, ob der Schuldner auch jeßt noch bes

Grund. Dasſelbe ergibt ſich auch unabhängig von der reichert iſt. Er iſt es nicht, wenn er gerade mit

Nichtigkeit daraus, daß der mit der Gewährung Rüdjicht auf die Erſparung der derjährten Leiſtung

der Vergünſtigung bezwedte Erfolg , die lektwillige eine Ausgabe gemacht hat, die er ſonſt nicht ge

Zuwendung, ausgeblieben iſt (BGB. 8 812 S. 2). macht hätte und die ihm teinen jeßt noch vor :

Der Mieter oder deffen Erben haben darum die handenen Vermögenswert eingebracht hat.

Vergünſtigung dem Vermieter zurüdzugewähren .

Beſtand die Vergünſtigung in dem Erlaß der

Mietzinsforderung , ſo iſt dieſedurchVertrag Vorſtandsänderungen der Genoſſenſchaft.
(BGB . § 305) wieder zu begründen und zwar

genau mit den Eigenſchaften, die ſie zur Zeit des
Bon Amtsrichter Dr. Wilhelm Ariener in Landshut.

Erlaffes hatte , ſomit als eine underjährte Miet: A. Der Vorſtand der Genoſſenſchaft muß aus

zinsforderung. Denn nur wenn dieſe Eigenſchaft mindeſtens zwei Mitgliedern beſtehen ; durch das

betont wird, hatte der Erlaß Wert und Zwed. Statut kann aber eine höhere Mitgliederzahl be

Beſtand die Vergünſtigung in dem Verſprechen, ſtimmt werden (8 24 Abſ. 2 GG.).

die Mietzinsforderung nicht geltend zu machen, Nach den bayeriſchen Statuten beſteht der

ſo haben die Erben ihre Forderung gegen den Vorſtand häufig aus fünf Mitgliedern : dem Vor:

Vermieter aus dieſem Verſprechen aufUnterlaſſung ſteher, dem Stellvertreter des Vorſtehers und

der Geltendmachung ihm auf folche Weiſe zu er: drei Beiſißern .

laſſen (BOB . § 397), daß der Vermieter wieder in
Dabei werden die Vorſtandsmitglieder in der

der Lage iſt, die Mietzinsforderunggeradeſo geltend ordentlichen Generalverſammlung aus der Zahl der

zu machen, wie er es zur Zeit ſeines Unterlaſſungs: Genoſſen auf die Dauer von vier Jahren gewählt .

verſprechens gekonnt hätte, alſo als underjährte Alle zwei Jahre ſcheiden zwei oder drei aus . Die

Forderung. zuerſt Ausſcheidenden werden durch das Log beſtimmt.

Erkennt man den Geſichtspunkt der Unwürdig: Wiederwahl iſt zuläſſig .

keit als allgemein verwertbaren Grundlag an, io us Beendigungsgründe kommen, abgeſehen
würde die Unwürdigkeit auch das Tatbeſtandsmert

vom Zeitablauf, noch Tod und Kündigung in
mal des Mangels des Rechtsgrundes bei der uns Betracht.

gerechtfertigten Bereicherung ausfüllen. Denn wen Angenommen, A iſt Vorſteher, B iſt Stell

das Recht eines Vorteils für unwürdig hält , der vertreter des Vorſtehers, C , D und E ſind Bei:C

hat ihn ohne rechtlichen Grund . ſiker, ſo ſind folgende Aenderungen des Vorſtandes

Db der Gläubiger ſich auf ungerechtfertigte im Gegenſaße zur Wiederwahl möglich.

Bereicherung oder einfach auf Argliſt oder Un:
I.

würdigkeit berufen will, iſt für ihn gleichwertig.

Der Erfolg iſt beidemale der gleiche. Bereichert Aenderung durch Perſonenwechſel : Ein Vor:

iſt der Schuldner inſoferne, als er die Leiſtung ſtandsmitglied ſcheidet aus, ein Genorie wird als

behalten , unterlaſſen darf . Die „ Herausgabe“, die Vorſtandsmitglied neu beſtellt.

hier ſo wenig wie bei der Anerkennung oder Eins
1. Vorſteher A ſcheidet aus ,

gehung einer Verbindlichkeit (BOB . 8 812 II ,821 ein Genoſſe wird als Vorſteher neu beſtellt.

„ Befreiung von der Verbindlichkeit “) oder wie die 2. Stellvertreter des Vorſtehers B ſcheidet aus ,

„Uebergahe " bei Grundſtücken (BGB . S 446 II ) ein Genofie wird als Stellvertreter des Vorſtehers

im Sinne des gewöhnlichen Sprachgebrauchs zu
neu beſtellt.

verſtehen iſt, in welchem ſie unmöglich wäre , be- 3. Ein Beiſiger ſcheidet aus ,

ſteht in dein Abſtehen von dem Behaltendürfen, ein Genoffe wird als Beiſiker neu beſtellt.

von dem Unterlaſſendürfe
n , d . i . aljo in dem II.

Bewirken der Leiſtung. Das Gleiche muß der
Aenderung ohne Perſonenwechſel durch Wechſel

Schuldner, wenn der Gläubiger unmittelbar Arg der Amtseigenſchaft .

liſt oder Unwürdigkeit als ſelbſtändigen Einwand
1. Vorſteher A wirdStellvertreter des Vorſtehers,

entgegenhält . Der Nachteil, dem die Beruſung
Stellvertreter des Vorſtehers B wird Vorſteher.

auf Argliſt in der ſchwereren Form der unerlaubten
2. Vorſteher A wird Beiſiker,

Handlung im Vergleich zur Berufung auf unge: ein Beiſiger wird Vorſteher.

rechtfertigte Bereicherung mit Rüdjicht auf die
3. Stellvertreter des Vorſteher8 B wird Beiſiker ,

raſchere Verjährung ausgelegt ſein könnte (BOB.
ein Beiſiger wird Stellvertreter des Vorſtehers.

$ 8521) , iſt durch Ab . II dieſes Paragraphen behoben ,

und wäre auch davon abgeſehen dadurch vermeidbar,
III .

daß der Gläubiger die unerlaubte Handlung nur Aenderung durch Perſonenwechſel und einfachen

als Verſtoß gegen Treu und Glauben als das Wechſel der Amtseigenſchaft : Ein Vorſtandsmitglied



40 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1918. Nr. 3 u. 4 .

ſcheidet aus, in deſſen Stelle rückt ein bisheriges / ſind nach § 116 Ab. 1 HOB. diejenigen Hand

Vorſtandsmitglied ein , an deffen Stelle wird ein lungen verftanden , die der gewöhnliche Betrieb eines

Genofſe neu beſtellt. Handelsgewerbes mit ſich bringt.

Es kommen beſonders folgende Fälle in Frage : 2. Die Vorſtandsmitglieder ſind Stellvertreter

1. Vorſteher A ſcheidet aus , der Genoſſenſchaft; dies iſt in § 24 Abſ. 1 GG.

in deſſen Stelle rüdt entweder der bisherige Stell: ausdrücklich beſtimmt; den Umfang dieſes Rechtes

vertreter des Vorſteher B, oder einer der Bei- umſchreibt § 126 Abſ. 1 HOB . Dieſe Vertretungs

fißer ein , macht nach 8 164 BOB. ſteht dem Vorſtand kraft

an deffen Stelle wird ein Genoſſe neu beſtellt. ſeines Amtes ohne weiteres zu , ähnlich wie der

2. Stellvertreter des Vorſtehers B cheidet aus , Vereinsvorſtand nach § 26 A6.2 BGB. die Stellung

in deffen Stelle rüdt entweder der bisherige Vor: eines geſeßlichen Vertreters des Vereins hat.

ſteher ( ſelten ), oder, håufiger, einer der Beifiber ein , Die Verteilung der Geſchäfte unter den Vor :

an deſſen Stelle wird ein Genoſſe neu beſtellt. ſtandsmitgliedern iſt nun eine innere Angelegenheit

3. Ein Beifiker ſcheidet aus, der Genoſſenſchaft. Es kann beſtimmt werden , daß

in deſſen Stelle rückt der Vorſteher A , oder der gewiſſe Geſchäfte von allen Vorſtandsmitgliedern

Stellvertreter des Vorſtehers B ein , gemeinſam vorgenommen werden müſſen , zu anderen

an deffen Stelle wird ein Genoſſe neu beſtellt. Geſchäften kann ein einzelnes Vorſtandsmitglied

beſtellt werden. Dem einen Mitglied kann ein
IV.

mehr , dem andern ein weniger wichtiger Wirkungs

Aenderung durch Perſonenwechſel und mehr: freis zugewieſen werden , eine Beſchränkung der

fachen Wechſel in der Amtseigenſchaft : Ein Vor- einzelnen Mitglieder in der Geſchäftsführung iſt
ſtandsmitglied ſcheidet aus , in deſſen Stelle rückt

zuläſſig. Dieſe ungleiche Geſchäftsverteilung kommt

ein bisheriges Vorſtandsmitglied ein , in deſſen nun bei den mehreren, etwa fünf , Vorſtandsmit:

Stelle rüđt ein anderes bisheriges Vorſtands- gliedern dadurch zum Ausdruck, daß das eine zum

mitglied ein , an deſſen Stelle wird ein Genoſſe Borſteher, ein zweites zum Stellvertreter des Vor

neu beſtellt. Beſonders häufig iſt hier folgender Fall : ftehers, und die drei andern zu Beifikern beſtellt:

Vorſteher A ſcheidet aus, merden.

in deffen Stelle rüdt der bisherige Stellvertreter Dieſe verſchiedenen Amtseigenſchaften haben

des Vorſteherg B ein ,
aber rechtliche Wirkung nur für die Stellung

in deſſen Stelle rüçt ein Beiſißer ein, der einzelnen Vorſtandsmitglieder nach innen ,

an deſſen Stelle wird ein Genoffe neu beſtellt. zur Genoſſenſchaft ſelbſt, keineswegs aber für die

V. auch nach außen wirkende Vertretungsmacht der

einzelnen Vorſtandsmitglieder.
Da oft mehrere Vorſtandsmitglieder gleich:

Nach § 25 Sab 2 66. tann , wern nichts

zeitig ausſcheiden und für dieſe neue beſtellt werden, Beſonderes beſtimmt iſt, die dem Vorſtand nach
fo führen dieſe Vorſtandsänderungen häufig zu

8 24 66. zuſtehende Vertretungsmacht nur von
recht verwickelten Ergebniffen .

allen Vorſtandsmitgliedern zuſammen ausgeübt

B. Nach § 10 GG. ſind die Mitglieder des werden ; hier ſind alle Stimmen gleichwertig, die

Vorſtandes in das Genoſſenſchaftsregiſter einzu- des Vorſtehers iſt gleich der eines Beiſigers.

tragen. Nach § 28 66. iſt jede Aenderung des Nach § 24 Sak 3 G6 . kann durch Statut

Vorſtandes durch den Vorſtand beim Regiſter: beſtimmt werden, daß zur Vertretung eine geringere

gericht anzumelden und durch dieſes in das Ce: Anzahl von Vorſtandsmitgliedern genügt. Auf

noſſenſchaftsregiſter einzutragen ; das Gericht hat Grund dieſer Vorſdrift wird in den meiſten Statuten

des weiteren dieſe Eintragungen nach § 156 GG. , jener Genoſſenſchaften, die fünf Vorſtandsmitglieder

§ 10 HOB. in beſtimmten Blättern bekannt zu haben, beſtimmt: „ Die Zeichnung des Vorſtands

machen . geſchieht recht &verbindlich in der Weiſe, daß min:

Es entſteht nun die Frage : Sind alle unter deſtens drei Vorſtandsmitglieder zu der Firma des

A genannten Aenderungen ſolche i . S. des § 28 Vereins ihre Namengunterſchrift hinzufügen .“

GG ., ſind ſie alle daher anzumelden, im Genoſſen- Auch hier hat die Geſchäftsverteilung und die

ſchaftsregiſter einzutragen und zu veröffentlichen ? durch dieſe veranlaßte Verſchiedenheit in der Amts

Zur Löſung dieſer Frage iſt von Folgendem eigenſchaft keinerlei Einfluß auf die dem einzelnen

auszugehen . Vorſtandsmitgliede zuſtehende Vertretungsmacht;

Das Rechtsverhältnis der Vorſtandsmitglieder die eine Stimme gilt ſoviel wie die andere ; es iſt

beruht auf Vertrag, entweder auf Dienſtvertrag daher für das Verhältnis nach außen vollkommen

oder auf Auftrag . Dieſes Rechtsverhältnis löſt gleichgültig, ob im einzelnen Fall der Vorſteher,

eine doppelte Wirkung aus: deſſen Stellvertreter und ein Beiſißer, oder ob die

1. Das Recht und die Pflicht zur Geſchäfts- drei Beiſiger die Genoſſenſchaft vertreten .

führung ; dies iſt zwar im Geſetz nicht ausdrücklich Das Genoſſenſchaftsregiſter hat nun nicht den

erwähnt , ergibt ſich aber aus den einzelnen Be: Swed , die inneren Reditsverhältniſſe der Vorſtands:

ſtimmungen des Geſeķes ; unter Geſchäftsführung mitglieder fundzutun , ſondern nur die Aufgabe,

.
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1

die Rechtsverhältniſſe der Vorſtandsmitglieder nach In vielen Regiſtern wird bei der eben erör

außen , für den Rechtsverkehr, kundzugeben. Die terten Rechtslage die Amtseigenſchaft bei Gründung

Amtseigenſchaften, die hier nur für das Rechts: der Genoſſenſchaft troßdem eingetragen ; ſpäter werden

verhältnis nach innen , für die Verteilung der Be- dann die ſämtlichen unter A genannten Vorſtands

ichäfte unter den einzelnen Vorſtandsmitgliedern, änderungen auf ſpätere Anmeldungen hin einge

Bedeutung haben , ſind daher in das Genoſſenſchafts- tragen ; es iſt nicht nur zuläſſig, ſondern auch

regiſter ebenſowenig einzutragen , als etwa im Grund zweckmäßig, die eingetragenen Amtseigenſchaften von

buch, das nur die dinglichen Rechte erſehen laſſen Amts wegen zu löſchen und in Zukunft nur mehr

ſoll, Raum für die Eintragung von rein perſönlichen die Perionenänderungen einzutragen . Dabei kann

Rechten, z . B. einem Mietverhältnis ,iſt. Im Gegen der Vorſtand veranlaßt werden , jeweils ein Vor

teil, durch die Eintragung der einzelnen Amts- ſtandsmitglied zu benennen , an welches die Mits

eigenſchaftenim Genoſſenſchaftsregiſter könnte gerade teilungen des Regiſtergerichtes zu richten find.

die irrige Meinung erwedt werden , als ob dieſe
C. Bisher war von einer Beſchränkung der

für die Vertretungămachtder einzelnen Vorſtands- Vertretungsbefugnis der einzelnen Vorſtandsmit
:

initglieder vonBedeutung ſein könnten; umſo mehr glieder nicht dieRede; denn die Beſtimmung,daß

find ſolcheirreführenden Eintragungen zu unterlaſſen.

In dieſem Sinne ſprichtſich auch Pariſius. ſtandsmitglieder mitzuwirken haben, daß vielmehr
zur Vertretung der Genoſſenſchaft nicht alle Vor

Crüger , 1915, zu § 28 Anm . 1 , § 10 Anm . 18
die Willenserklärung einer beſtimmten Zahl von

am Ende und § 11 Anm . 5 am Ende aus .
beliebigen Vorſtandsmitgliedern genügt, enthält

Das Ergebnis iſt alſo folgendes : Die Amts
eine ſolche Beſchränkung ſelbſtredend nicht.

eigenſchaften find hier von rechtlicher Bedeutung

nur für das Verhältnis nach innen , zur Geſchäfts
Es ſind aber drei Arten von Beſchränkungen

führung, dagegen von keiner rechtlichen Bedeutung einzelner Vorſtandsmitglieder in der Vertretungs

nach außen, zur Vertretungsmacht. Die Eintragung
befugnis denkbar :

der Vorſtandsmitglieder in das Genoſſenſchaftes 1. Einzelne Vorſtandsmitglieder werden über

regiſter hat nur den Zwec, deren Vertretungs
haupt von der Vertretungsbefugnis ausgeſchloſſen.

macht erſichtlich zu machen. Im Genoſſenſchafts:
2. Von den vorhandenen fünf Vorſtandsmit:

regiſter ſind daher die Vorſtandsmitglieder nur gliedern genügen drei zur rechtsgeſchäftlichen Er

nach Familiennamen , Vornamen , Beruf und klärung ; die Erklärung iſt aber nur dann gültig ,

Wohnort (1. 18 Abſ . 1 der Bekanntmachung des wenn ein namentlich beſtimmtes Vorſtandsmitglied

Reichskanzlers über die Führung des Genoſſen- bei der Vertretung mitwirkt.

ſchaftsregiſters vom 1. Juli 1899 ), nicht aber auch 3. Von den vorhandenen fünf Mitgliedern

nach ihren Amtseigenſchaften innerhalb der Ge: genügen drei zur Vertretung ; die Erklärung iſt

noffenſchaft einzutragen. aber nur dann gültig , wenn ein Mitglied in ge:

Hieraus ergibt ſich aber eine bedeutende Verein : hobener Amtseigenſchaft, alſo der Vorſteher oder

fachung in der Führung des Genoſſenſchaftsregiſters. der Stellvertreter des Vorſtehers , mitwirkt .,

Werden bei Gründung der Genoſſenſchaft die Ob die erſte Beſchränkung zuläſſig iſt , ſoll hier

Mitglieder des Vorſtands nach § 10 GG . in das nicht näher unterſucht werden ; ſie dürfte wohl

Genoſſenſchaftsregiſter eingetragen , ſo unterbleibt unzuläſſig ſein .

die Eintragung der Amtseigenſchaften. Bei den beiden anderen Beſchränkungen handelt

Bei den ſpäter erfolgenden Aenderungen durch es fich gleichmäßig darum, daß fich ein beſtimmtes

Perſonenwechſel nach A , I oben iſt in allen drei Vorſtandsmitglied beteiligen muß; nur iſt im

Fällen gleichmäßig einzutragen und zu veröffentlichen : zweiten Fall die aus einem inneren Verhältnis,

X iſt aus dem Vorſtand ausgeſchieden , neus der Geſchäftsführung , entſtandene Amtseigenſchaft

beſtelltes Vorſtandsmitglied iſt Y. dazu verwertet , auch für die nach außen wirkende

Bei den Aenderungen unter A , II ohne Per- Vertretung als Bedingung und Merkmal zu dienen .

jonenwechſel, nur durch Wechſel in der Amts- Eine Reihe von Genoſſenſchaften haben nun

eigenſchaft, liegt überhaupt keine Aenderung nach in das Statut folgende Beſtimmung aufgenommen :

8 28 66. dor, eine trokdem erfolgte Anmeldung „ Rechtsverbindliche Willenserklärungen und

durch den Genoſſenſchaftsvorſtand bleibt unberück Zeichnungen für den Verein erfolgen durch den
ſichtigt. Vorſteher oder deſſen Stellvertreter und zwei weitere

Bei den Uenderungen unter A, III liegt nur Mitglieder."

in der Richtung auf den Perſonenwechſel , nicht aber Pariſius-Crüger erachtet zu 8 25 Anm. 7

in der Richtung auf den Wechſel im Amt eine eine derartige Vorſchrift im Hinblick auf § 27

Aenderung nach § 28 66. vor ; in allen drei II GG. für unzuläſſig.

Fällen iſt daher gleichmäßig einzutragen und zu Dagegen erklärt das Reichsgericht in einem

veröffentlichen : Beſchluſſe vom 12. Juni 1914 (RG. 85, S. 138,

X iſt aus dem Vorſtand ausgeſchieden , neu : RJA . 14 S. 32) :

beſtelltes Vorſtandsmitglied iſt Y. „ Der § 27 GG. handelt nur von Beſchräns

Ganz das gleiche gilt für die Fälle unter A , IV. kungen, die dem Vorſtand als ſolchem und
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in ſeiner Geſamtheit durch die Saßung oder wirkung auch gegen dritte Perſonen beizulegen ſei;

die Generalverſammlung geſegt ſind. Die Sagung aber ſelbſt wenn dies der Fall wäre, wird des

fenn nicht mit Wirkſamkeit gegen Dritte beſtimmen , weiteren ausgeführt, ſei die Eintragung der Amts

daß Rechtsgeſchäfte des Vorſtandes unter gewiſſen eigenſchaften im Genoſſenſchaftsregiſter doch nicht

Vorausſeßungen nicht oder nur bei Hinzutritt anderer geboten , weil die Eintragung im Geſeße nicht

Organe, wie etwa des Aufſichtsrates, als Hand ausdrüdlich verlangt ſei . Würden daher dritte

lungen der Genoſſenſchaft gelten ſollen. Dagegen Perſonen ein rechtliches Intereſſe daran haben , zu

beftimmt dieſer Paragraph nicht darüber, ob alle wiſſen, wer „ Vorſteher “ der Genoſſenſchaft oder

oder wie viele und welche Mitglieder des Vor- „ Stellvertreter des Vorſtehers" fei , ſo müßten ſie,

ſtands mitwirken müſſen , damit ein Rechtsgeſchäft da das Genoſſenſchaftsregiſter hierüber keine Aus

als vom Vorſtand namens der Genoſſenſchaft vor: kunſt gibt , die Regiſteratten einſehen .

genommen gilt . Der 8 27 fteht alſo der hierg Dem gegenüber führt der vorgenannte Reichs

fraglichen Vorſchrift der Saßung und ihrer Wirt- gerichtsbeſchluß vom 12.Juni 1914, nachdem er

ſamkeit gegenüber Dritten nicht entgegen. die Streitfrage der Zuläſſigkeit der Beſchränkung

Ebenſowenig ſteht irgendeine andere Vorſchrift der Vertretung &macht von einzelnen Vorſtand

des Gefeßes dem im Wege. Es iſt nirgends gesmitgliedern im bejahenden Sinne entſchieden hat ,

boten , daß alle Mitglieder des Vorſtandes in u . A. folgendes aus :

gleicher Weiſe an der Ausübung der Vertretungs- „ Zweck der geſamten Vorſchriften über die He

macht beteiligt ſein müſſen. Die einſchlagende Vor: giſterführung iſt es offenbar, daß ein Dritter, der

ſchrift iſt der § 25. Laut dieſes Paragraphen zu der Genoſſenſchaft in Rechtsbeziehungen tritt,

beſtimmt das Statut über die Form ", in der aus deni Regiſter und den Veröffentlichungen fich

der Vorſtand ſeine Willenserklärungen fundzugeben über die verfaſſungsmäßige Vertretung der Ge

hat. Daß unter dem vielleicht nicht ganz deut= noſſenſchaft unterrichten kann. Der veröffentlichte

lichen und treffenden Ausdruđe „ Form “ die Art Regiſterinhalt ſoll alſo die Grundlage des Verkehrs

der für die Erklärungen des Vorſtandes erforder: zwiſchen der Genoſſenſchaft und Dritten bilden.

lichen Mitwirkung ſeiner einzelnen Mitglieder ver- Er würde aber eine Lüde haben , wenn die Saßung

ſtanden iſt, ergibt ganz klar der Zuſammenhang zu Erklärungen des Vorſtandes die Mitwirkung

mit dem nächſten Saße; denn in dieſem wird des Inhabers eine beſtimmten Amtes fordert und

beſtimmt, daß , wenn darüber " – nämlich über wenn dann der Inhaber des Amtes nicht in dem

die Form – im Statute nichts beſtimmt iſt , Regiſter und in den Bekanntmachungen bezeichnet

ſämtliche Mitglieder mitwirken müſſen. Die Bet wird. Der Drittewürde dann durch den ber

ſtimmung darüber, wie viele Mitglieder und in öffentlichten Inhalt des Regiſtere nicht in den

welcher Weiſe ſie zuſammenwirken müſſen, damit Stand geſeßt ſein , zu beurteilen , ob eine namens

eine Erklärung des Vorſtandes für die Genoſſen : der Genoſſenſchaft abgegebene Erklärung auf Grund

ſchaft zuſtandekommt, iſt alſo in erſter Linie dem des Statuts für ſie verbindlich iſt. Es iſt daher

Statut überlaſſen , mit der alleinigen im dritten nicht nur für die Intereſſenten erwünſcht, ſondern

Saß enthaltenen Einſchränkung, daß nicht weniger es iſt eine logiſch notwendige Folge der übrigen

als zwei Mitglieder hierfür beſtimmt werden Vorſchriften des Geſekes, daß auch die Verteilung

dürfen. Der ſtatutariſchen Anordnung, daß bei der Aemter im Vorſtande ſoweit in das Regiſter

Willenserklärungen des Vorſtandes die Inhaber eingetragen und veröffentlicht werden muß, als

beſtimmter Aemter jedenfalls und von den übrigen dies nötig iſt, um Dritten ein Urteil zu ermög

Mitgliedern eine gewiſſe Zahl mitzuwirken haben, lichen, ob eine von Mitgliedern des Vorſtandes

ſteht alſo eine gefeßliche Schranke nichtentgegen. abgegebene Erklärung gemäß den Statuten die

Insbeſondere iſt die Rechtswirkſamkeit ſolcher Vor: Genoſſenſchaft bindet.

ſchriften gegen Dritte nicht eingeſchränkt. Daß Iſt es hiernach bei den gemäß 88 10 und

im Gegenteil ihre Wirkſamkeit nach außen bedacht 12 GG. erfolgenden erſten Eintragungen und

und beabſichtigt war, iſt daraus zu entnehmen , Veröffentlichungen geboten, daß die Mitglieder des

daß fie laut 8 12 Abſ. 4 GG. und dem ſich hieran Vorſtandes, die kraft der Saßung und ihres Amtes

anſchließenden 8 15 der Bekanntmachung , betr. bei Erklärungen des Vorſtandes mitzuwirken haben ,

Führung des Genoſſenſchaftsregiſter8 und die An- als ſolche bezeichnet werden , ſo folgt ohne weiteres ,

meldung zu dieſem Regiſter vom 1. Juli 1899, daß auch die Äenderungen in der Inhaberſchaft

in das Regiſter einzutragen und zu veröffentlichen ſolcher Aemter unter die Vorſchrift des 8 28 fallen ,

ſind. Denn der Ausdrud „ Form der Erklärungen alſo einzutragen und zu veröffentlichen ſind.“

des Vorſtandes " iſt im g 12 des Geſetzes augen: Das Reichsgericht hat alſo und zwar auf Grund

ſcheinlich in demſelben Sinn verwandt, der ihm des § 28 Abſ. 2 FGG. dahin entſchieden :

nach § 25 zukommt. 1. Der ſtatutariſchen Beſtimmung : „Rechts :

Ein Beſchluß des Kammergerichte Berlin vom verbindliche Willenserklärungen und Zeichnungen

1. November 1912 (RJA. Bd. 12 S. 138) hatte für den Verein erfolgen durch den Vorſteher oder

die Frage offen gelaſſen , ob der erwähnten Statuten: deſſen Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder “

vorſchrift im Hinblic auf 8 27 Abſ . 2 66. Rechtas kommt Rechtswirkung gegen Dritte zu .

1
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2. Dieſe Beſtimmung iſt nach 88 10 und 12 Statut nicht vorgeſehen iſt, ſo iſt die Sachlage

Abf. 4. 66. im Genoſſenſchaftsregiſter einzu: einfach .

tragen und zu veröffentlichen ; die gehobenen Amts: Dritten gegenüber gilt dann das ſtellvertretende

eigenſchaften : „ Vorſteher“ und „ Stellvertreter des Vorſtandsmitglied ſtets als vertretungsberechtigtes

Vorſtehers “ ſind hier bei Gründung der Genoſſen: Vorſtandsmitglied (vgl. RG . Bd. 24 S. 84 ;

ſchaft im Genoſſenſchaftsregiſter einzutragen und Pariſius-Crüger, SS 35 und 37, Anmerkungen ).
veröffentlichen , ſpätere Aenderungen in dieſen Amts: Der Dritte , der mit der Genoſſenſchaft durch

eigenſchaften bilden Aenderungen i. S. des § 28 Vermittlung des ſtellvertretenden Vorſtandsmit
66. Hier ſind alſo nicht nur Uenderungen durchgliedes ein Rechtsgeſchäft abſchließt, hat nicht zu

Perſonenwechſel, ſondern auch Aenderungen in der prüfen , ob im Einzelfalt der Stellvertreter gerade

Ämtseigenſchaft anzumelden , im Genoſſenſchafts- für das von ihm vertretene ordentliche Vorſtands

regiſter einzutragen und zu veröffentlichen. Die mitglied handelt, und ob bei dieſem der Behinderungs

Pflicht zur Anmeldung, Eintragung und Veröffent: fal noch vorliegt . Auch die Zeit der Amtsdauer

lichung erſtredt fich daher hier auf alle oben unter darf nicht eingetragen werden (vgl. Pariſius-Crüger,

A , I mit IV bezeichneten Vorſtandsänderungen. § 27 Anm. 12; Staub, Rommentar 2. $ OB .,

1912 , § 248 Anm. 4) .
D. Nach 8 35 66. können außer ordentlichen

auch „ſtellvertretende Vorſtandsmitglieder“ beſtellt ſtandsmitglied; die Eintragung „ſtellvertretendes
Der Stellvertreter iſt eben vollberechtigtes Vor:

werden . Es find zwei Arten von ſolchen Stell: Vorſtandsmitglied " erfolgt nur zu dem Zweck,

vertretern zu unterſcheiden :
damit nicht der Anſchein erwedt wird, als habe die

1. Dauernde Stellvertreter; durch Statut Genoſſenſchaft mehr ordentliche Mitglieder , als

werden ganz allgemein für alle möglichen fünf- ſtatutengemäß vorgeſehen ſind.

• tigen Behinderungsfälle Stellvertreter vorgeſehen 3mRegiſter iſt alſo nur einzutragen , und es

und gleichzeitig mit den ordentlichen Vorſtands- iſt nur zu veröffentlichen :

mitgliedern beſtellt; dieſe Art von Stellvertretern
M iſt ſtellvertretendes Vorſtandsmitglied.

iſt bei den Genoſſenſchaften nicht üblich .

II.
2. Vorübergehende Stellvertreter. Vorerſt

find ſolche nicht vorhanden ; erſt ſpäter und im Ganz anders aber iſt die Sachlage bei dem

einzelnen Fall wird ein „ ſtellvertretendes Vor- oben unter C gegebenen Tatbeſtand.

ſtandsmitglied “ beſtellt Soweit ein Stellvertreter für einen Beiſißer

a) für ein beſtimmtes ordentliches Mitglied, beſtellt wird, gilt zwar das eben Beſagte.

b) für einen beſtimmten , bei dieſem Mitglied
Wird aber ein Stellvertreter X für den Vor

beſtehenden Behinderungsfall, mag dieſer bereite ſteher A beſtellt, ſo muß aus dem Genoſſenſchafts:

vorliegen , oder mag dieſer beſtimmt zu erwarten regiſter zu erſehen ſein , daß X als Vertreter gerade

ſein : Krankheit, Einberufung zu den Fahnen, Reiſe , für A und nicht für ein anderes ordentliches Vor:

Amtsenthebung nach 8 40 66. , ſtandsmitglied beſtellt iſt. Denn nur dann iſt es

c ) für einen im voraus beſtimmten Zeitraum . dem Dritten für den Fall, daß außer X noch zwei

Hier ſoll nur dieſe zweite Art der Stellver: Beiſißer bei derVertretung mitwirken, möglich, zu

tretung betrachtet werden .
prüfen , ob X als Vorſtandsmitglied in gehobener

Für dieſe Stellvertreter gelten nach 8 35 66.
Amtsſtellung anzuſehen iſt, undob daher der Ver

diegleichen Beſtimmungen wie für die ordentlichen trag für die Genoſſenſchaft bindend iſt.

Vorſtandsmitglieder. Sie ſind alſo vor allem
Ganz dasſelbe gilt, wenn etwa Y als Erſaß.

anzumelden , im Genoſſenſchaftsregiſter einzutragen
mann für den , Stellvertreter des Vorſteher8 " be:

und zu veröffentlichen,und nach Beendigungihres ſtellt wird.
Amtes zu löſchen ; die vertretenen ordentlichen

Im erſten Fall fann auch nicht eingewendet

Vorſtandsmitglieder bleiben ſelbſtredend daneben werden, daß ja ſchon das ordentliche Vorſtands

unverändert eingetragen .
mitglied B als Stellvertreter des A vorhanden iſt;

denn daraus folgt noch nicht, daß nunmehr B den
Für die Art der Beſtellung iſt an ſich 24

Abſ. 2 GG. maßgebend ; nach § 37 Abſ. 2 GG. iſt tann dann Aſowohl von dem ordentlichen Vor
A im Behinderungsfalle vertreten muß ; vielmehr

aber daneben der Aufſichtsrat berechtigt, einzelne ſtandsmitglied B als auch vondem im Sinne des

ſeiner Mitglieder zu ſolchen vorübergehenden Stell:
§ 35 66. ſtellvertretenden Vorſtandsmitglied X

vertretern zu beſtellen.
vertreten werden ; davon aber ganz abgeſehen iſt

I.
der Fall nicht ſelten , daß nicht nur A , ſondern

Gilt für die ordentlichen Vorſtandsmitglieder auch B zeitlich behindert ſind, und für beide ſtellver

das oben unter B Geſagte, haben alſo die Vor: tretende Vorſtandsmitglieder beſtelltwerden mußten .

ſtandsmitglieder zwar verſchiedene Amtseigenſchaften, Daß übrigens bei längerer Behinderung von

find aber dieſe für ihre Vertretungsmacht bedeus ordentlichen Vorſtandsmitgliedern Stellvertreter

tungslos ,weil eine Beſchränkung dieſer Vertretungs: hiefür nach § 35 GG. beſtellt werden müſſen ,

macht bei den einzelnen Vorſtandsmitgliedern im folgt aus § 157 Abſ. 2 66.; die Anmeldungen zum
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Regiſter ſind durch ſämtliche Vorſtandsmitglieder Was für ſonderbare Gebilde dann im Falle

zu bewirken ; es müſſen alſo immer fünf Vorſtands- der Stellvertretung nach § 35 GG. entſtehen , wurde

mitglieder beſtellt ſein , mögen ſie ordentliche oder ſchon oben unter D am Ende gezeigt . Im übrigen

ſtellvertretende Vorſtandsmitglieder ſein . iſt zu ſagen :

Wird alſo ein Stellvertreter für den Vorſteher Ats Xenderungen im Sinne des § 28 66.

beſtellt, ſo hat die Anmeldung, Eintragung und fommen hier nicht nur die Aenderungen durch Per

Veröffentlichung zu lauten : „X iſt ſtellvertretendes ſonenwechſel, ſondern auch die Aenderungen durch
Vorſtandsmitglied für den Vorſteher A " . Wechſel der Amtseigenſchaft in Frage.

Wird ein Stellvertreter für den Stellvertreter Dadurch ergeben ſich nicht nur viel zahlreichere

des Vorſtehers beſtellt, ſo hat die Anmeldung. Aenderungen , die alle angemeldet, eingetragen und

Eintragung und Veröffentlichung zu lauten : „ Y iſt veröffentlicht werden müſſen , ſondern es werden vor

ſtellvertretendes Vorſtandsmitglied für den Stel: allem die einzelnen Fäde, beſonders bei Häufung

vertreter des Vorſtehere B “ . von Perſonen- und Amtswechſel, viel ſchwieriger

Und wird , was in dieſem Ariege gar nicht ſelten und verwickelter.

iſt, zuerſt der „ Stellvertreter des Vorſtehers" zur Dementſprechend mangelhaft find auch regel

Fahne einberufen , dann ſpäter auch das für dieſen mäßig die vom Genoſſenſchaftsvorſtand an das

beſtellte „ ſtellvertretende Vorſtandsmitglied für den Regiſtergericht zu richtenden Anmeldungen der

Stellvertreter des Vorſtehers “, ſo iſt die Genoſſen: Vorſtandsänderungen ; die Genoſſenſchaften, und

ſchaft, wenn nunmehr auch für dieſen ein Erſak: damit auch die Mitglieder des Vorſtandes, leßen

mann beſtellt werden muß, im glücklichen Beſiß ſich, wenigſtens in Bayern, zum größten Teile aus

eines „ ſtellvertretenden Vorſtandsmitgliedes für das bäuerlichen Kreiſen zuſammen , die , wie dies ja

ſtellvertretende Vorſtandsmitglied für den Stell: ſelbſtverſtändlich iſt, im amtlichen Verkehr eine all

vertreter des Vorſtehers" . zugroße Gewandtheit nicht beſiken ; bieten daher

Jede ſolche und ähnliche Vorſtandsänderungen ichon die Anmeldungen unter CC ganz bedeutende

find anzumelden , einzutragen und zu veröffentlichen. Schwierigkeiten, ſo iſt das noch viel mehr bei jenen

E.Das Ergebnis der bisherigen Ausführungen wird dabei noch dadurch erſchwert, daß im Genoſſen
unter D, II der Fall. Die Beihilfe der Gerichte

iſt folgendes :

I.
ſchaftsweſen die Rechtshilfe von Nichtregiſtergerichten

nach SS 147 , 128 FOG. ausgeſchloſſen iſt ; da nun
Iſt in den Statuten beſtimmt:

die Genoſſenſchaften vom Siße des Regiſtergerichtes

Die Zeichnung des Vorſtands erfolgt rechts: meiſt zu weit entfernt ſind, als daß die Vorſtands

verbindlich in der Weiſe, daß mindeſtens drei Vor: mitglieder vorgeladen werden könnten, ſo iſt dieſes

ſtandsmitglieder zu der Firma des Vereins ihre auf den umſtändlichen ſchriftlichen Verkehr mit dem

Namensunterſchrift hinzufügen “ , ſo iſt die Rechts: Genoſſenſchaftsvorſtand beſchränkt. Die Folge iſt,

lage höchſt einfach . daß oft erſt nach langem Hin- und Berichreiben

Als Vorſtandsänderungen im Sinne des § 28 das Regiſtergericht feſtſtellen kann , was für Aen:

GG. kommen nur Aenderungen durch Perſonen- derungen eigentlich von der Genoſſenſchaft gewollt
wechſel in Frage. Die Amtseigenſchaften der einzelnen ſind, und daß dann erſt das Gericht in der Lage

Vorſtandsmitglieder ſind für deren Vertretungs- iit, der Genoſſenſchaft einen Entwurf zur Anmeldung

befugnis ohne Belang,ſie brauchen daher im Genoſſen- der beabſichtigten Vorſtandsänderung zuzuſenden.

ſchaftsregiſter nicht eingetragen zu werden . Werden Haben ſich dieſe Unzuträglichkeiten, von denen wohl
Stellvertreter im Sinne des § 35 GG . beſtellt , ſo jeder Regiſterrichter ein Lied ſingen kann, ſchon in

iſt die Angabe, für wen ſie die Vertretung ausüben Friedenszeiten in hohem Maße gezeigt, ſo ſind ſie
ſollen , nicht nötig . während des Krieges mit dem durch die Einberu

Es tommen nur vier Arten von Vorſtands- fungen veranlaßten häufigen Perſonenwechſel und

ånderungen in Frage: Ausſcheiden undNeubeſtellung zahlreichen Stellvertretungen aufs höchſte geſteigert.
von (ordentlichen Vorſtandsmitgliedern, und Aug. Aber auch das Genoſſenſchaft&regiſter wird durch

ſcheiden und Neubeſtellung von ſtellvertretenden die allzu häufigen Eintragungen der Vorſtands :

Vorſtandsmitgliedern ; 1. oben B und DI .
änderungen, beſonders durch die Eintragungen der

Die Anmeldungen durch den Genoſſenſchafts: Amtseigenſchaften, unüberſichtlich; es bedarf oft

vorſtand werden auch in den häufigen Fällen , daß eines langen Studiums des Genoſſenſchaftsregiſters,

gleichzeitig mehrere Mitglieder ausſcheiden oder be: um aus den zahlreichen Eintragungen feſtzuſtellen ,

ſtellt werden , meiſtens glatt erledigt. wer nunmehr Vorſteher , wer Stellvertreter des

Vorftehers, wer die Beifiker und wer die dazu
II.

gehörigen ſtellvertretenden Vorſtandsmitglieder ſind.

Weſentlich anders ſind die Verhältniſſe danni, Und endlich ermächſt beſonders der kleineren

wenn in den Statuten beſtimmt iſt: Genoſſenſdaten durch die von ihnen zu tragenden

„ RechtsverbindlicheWillenserklärungen und Zeich- Koſten der zahlreichen Veröffentlid) ungen

nungen für den Verein erfolgen durch den Vorſteher meiſtens in drei Blättern - eine erhebliche

oder deſſen Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder.“ Belaſtung .
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III.

1

1

Ein beſonderer Vorteil , der der Genoſſenſchaft Die Lohnpfändung@geſetzgebung vom 13. Dezember

aus der Beſchränkung der Vertretungsbefugnis der 1917. Die neuen Lohnpfändungsvorſchriften geben zu

Vorſtandsmitglieder erwachſen ſoll, kann auch wohl
mancherlei Fragen Anlaß. Soweit ſich dieſe Fragen

nicht gefunden werden . Dazu kommt noch , daß
auf dem Gebiete der Rechtsauslegung bewegen, hat

zu ihnen überwiegend ſchon die Begründung zum Ents
in ſehr vielen Fällen die ſo geregelte Art der Ver

wurf der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1917
tretung gar nicht ausgeübt wird, wenn die per:

Stellung genommen , und zwar in einer Weiſe, der
tretungaberechtigten Vorſtandsmitglieder einem ein :

man vom Standpunkte der Rechtsauslegung wohl zus

zigen Vorſtandsmitglied dieVertretungsmacht weiter ſtimmen kann. So ſpricht die Begründung aus, daß

übertragen und nunmehr dieſer allein die Genoſſen: bei Bemeſſung des pfändbaren Lohnteiles nur die

ſchaft zu vertreten berechtigt iſt (vgl . Pariſius: gegenüber dem iebigen Ehegatten, nicht die gegens

Crüger zu § 25 Anm . 9 ). über dem geſchiedenen beſtehende Unterhaltspflicht zu

berückſichtigen iſt, was ſich bei der Verſchiedenheit des

Wortlautes des § 1 der Bel . von dem des § 4 Nr. 3

und des§ 4 a LBeſchlG. zweifellos rechtfertigen läßt.
Es fragt ſich daher, wie dieſen Uebelſtånden, Andererſeite iſt nach der Begründung troß des Wort

auch zu Nußen der jeßt ſo viel begehrten Geſchäfts: lautes des § 1 der Bet. , der nur von ehelichen

vereinfachung der Behörden , abgeholfen werden kann. Ablömmlingen ſpricht, auch die der unehelichen Mutter

Die Löſung iſt ſehr einfach. gegen ihr uneheliches Kind obliegende Unterhalts

Soweit neu zu gründende Genoſſenſchaften in pflicht mit in Rechnung zu ſtellen ; mit Hecht, da gem.

ihren entworfenen Statuten die oben unter E, II $ 1705 BGB. das uneheliche Kind im Verhältnis zur

Mutter die rechtliche Stellung eines ehelichen Kinder bat.

genannte Faſſung gewählt haben , iſt ihnen nahe

zu legen, ſie durch die unter E, I genannte Faſſung
Im Gegenſaße zu dieſen Rechtsfragen befaßt fich

die Begründung nicht mit einer Reihe von Fragen,

zu erleben .
die erſt bei der Anwendung der neuen Vorſchriften

Alten Genoſſenſchaften dagegen , die in ihre auftauchen. Die mehr formale Natur dieſer Fragen
Statuten die beſchränkte Vertretungsbefugnis der darf nicht darüber hinwegtäuſchen, daß ihre richtige

Vorſtandsmitglieder ſchon aufgenommen haben, iſt und zweckmäßigeLöſung von ziemlicher Wichtigkeit iſt;

zu raten , dieſe Beſtimmung im Wege der Statuten : i fie ſeien deshalb nachſtehend kurz beſprochen.

änderung nach § 16 GG. entſprechend abzuändern.
1. Soll der Pfändungsbeſchluß ziffermäßig er

Bei Darlegung der oben angeführten Gründe
ſeben laſſen, welcher Lohnteil gepfändet iſt ? Die

werden die Genoſſenſchaften wohl jämtlich hierzu Frage iſt nicht ganz müßig. In der Regel wird der

bereit ſein .
Richter beim Einlaufen eines Lohnpfändungsantrags

Dann ſind bei allen Genoſſenſchaften einfache
die Familienverhältniſſe des Schuldners nicht kennen ;

und klare Rechtsverhältniſſe inder Richtung auf nicht wiſſen, welchen ziffermäßigen Betrag er zu pfän
er wird alſo ohne vorherige Erhebungen in der Regel

Vertretungsbefugnis und Vorſtandsänderung ge- den, welchen er freizulaſſen hat ; außerdem iſt der

geben , wie ſie oben unter B und D , I dargelegt ziffermäßige Betrag, der im Beſchluß etwa genannt

worden ſind. wird, gem . § 2 der Bek. ſelbſttätigen Veränderungen

unterworfen ; er wird alſo häufig, auch wenn er an

fangs richtig war, nachträglich von ſelber unrichtig

werden . Auf Grund dieſer Erwägungen könnte man

Kleine Mitteilungeu.
ſehr wohl auf den Gedanken kommen, im Pfändungs

beſchluß einfach zu ſagen : „Die Lohnforderung wird

Fürſorgeerziehung und Hilfsdienftgeſetz vom 5. De:
in geſeßlich zuläſſiger Höhe gepfändet“ ; bei

zember 1916. Bekanntlich darf die Fürſorgeerziehung I dieſer Faſſung, die geſeßlich zweifellos zuläſſig iſt,

nur dann angeordnet werden, wenn gerade dieſe Art
bliebe es den Beteiligten überlaſſen, ſich auf Grund

des Einſchreitens notwendig iſt und alle anderen Mittel

verjagen (Marſchall FEG. S. 7 ) . Es beſteht aber noch
niſſe des Schuldners den jeweils zuläſſigen und ges

ein anderer Grund, die Fürſorgeerziehung nur als richtlich vorgeſchriebenen Lohnabzug jelbſt zu be

legtes, äußerſtes Hilfsmittel anzuwenden , nämlich die
rechnen ; die Faſſung hätte den Vorzug, daß der Bes

gegenwärtige Ueberfüllung der Fürſorgeerziehungsans
ſchluß mit den tatſächlichen Verhältniſſen ſtets über

ſtalten. Sompeit es ſich um Minderjährige handelt,
einſtimmt; dem Einwand, daß die Beteiligten die

welche das 17. Lebensjahr vollendet haben , gibt das
„ geſeblich zuläſſige Höhe“ der Pfändung nicht kennen,

Hilfsdienſtgeſeß einen ſehr naheliegenden und mill
ließe ſich dadurch begegnen , daß bei der Zu

tommenen Notbehelf an die Hand. Unläßlich eines
ſtellung des Pfändungsbeſchluſſes ein Abdruck der

guten Erfolges in einem verzweifelten Falle möchte ich
geſeblichen Beſtimmungen mit übergeben würde, in

die Herrn Vormundſchaftsrichter auf die Möglichteit
den ſich vielleicht erläuternde Beiſpiele mit aufnehmen

aufmerkſam machen, vor Anordnung der Fürſorgeer ließen. Troßdem dürfte das Verfahren angeſichts der

ziehung ſich mit dem örtlich zuſtändigen Einberufungss
unſerer Bevölkerung in Rechtsſachen eigenen Bequem

ausſchuß ins Benehmen zu ſeßen (unter Angabe der
lichkeit und der häufig vorhandenen Unbeholfenbeit

perſönlichen Verhältniſſe des Mündels).
der Beteiligten nicht zu empfehlen ſein . Man wird

vielmehr zwedmäßig entſprechend der bisherigen Uebung
Oberamtsrichter Baberſtumpf in München .

den gepfändeten Lohnteil im Pfändungsbeſchluß genau

bezeichnen , wobei aber natürlich auch Abſaß 2 des § 1

der Bef. zu berüdſichtigen wäre. Nach dem Ausſpruch

der Pfändung wäre demgemäß zu ſagen :

se
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Die Pfändung wird beſchränkt auf 10 (*/10, ' / 10, aus dem Geiſte des § 2 der Sel. Ueber ſeine Nüßlichs

0/10, 1/10) des monatlich 166M 67 Pf. wöchentlich teit tann wohl kaum ein Zweifel beſtehen : denn erſtlich

38 M 46 Pf. überſteigenden Betrags mit der Maß: beſeitigt er die Gefahr einer ungerechten Behandlung,
gabe, daß höchſtens monatlich 208 M 33 Pf. (300 M)

wöchentlich 48 M 8 Pf. (69 M 23 Pf.) pfandfrei zu

die troß der Möglichteit der Erhebung von Ein

bleiben haben .
wendungen bei der Geſeßeßuntenntnis vieler Leute

ſonſt ſicher nicht ausgeſchloſſen wäre ; zweiten : bers

2. Wieviel Zehntel des monatlich 166 M 67 Pf. hindert er, daß ſich die Beteiligten , die in der Regel
überſteigenden Betrags fol man der Pfändung unters

annehmen , daß das Gericht die Verhältniſſe des

merfen ? Auch dieſe Frage iſt nicht müßig ; das Geſep

beantwortet fie nur in rechtlicher, nicht in tat

Schuldners genau tennt, unnötig aufregen und den

Richter ſcelten ; drittens macht er Einwendungen
fächlicher Hinſicht. Wie ſchon erwähnt, wird der

Richter bei Einlauf des Pfändungsantrags die Famis

gegen den Pfändungsbeſchluß überflüſſtg und wirkt

lienverhältniſſe des Schuldners in der Regel nicht
hiemit koſtenerſparend ;-) viertens wird er den Bes

lennen . Soli er nun erſt Erhebungen in dieſer Hin

teiligten und dem Gericht mancherlei Laufereien und

ficht pflegen ? Oder ſoll er vielleicht ſtets zunächſt
Umſtände erſparen ; denn wenn auch nicht daran zu

6/10 pfänden und das weitere den Erinnerungen des

zweifeln iſt, daß die Beteiligten häufig die Feſtſtellung

der tatſächlichen Verhältniſſe in einem Berichtigunge
Schuldner8 überlaſſen ? Hier wird ſich eine beſtimmte

beſchluß verlangen , ſo wird dies doch nicht immer

Regel wohl kaum aufſtellen laſſen ; jedoch das eine
geſdeben.

wird wohl unter allen Umſtänden zu gelten haben,

daß der Richter ohne (zum mindeſten ſtillſchweigendes)

4. Im Zuſammenhang mit dem ſoeben Auss

Einverſtändnis der Gläubigers nicht erſt zeitraubende
geführten taudt auch die Frage auf, wie es mit & 2

der Bel. zu halten iſt. 82 ſieht eine ſelbſttätige Ers

Ermittelungen beranſtalten darf, weil dadurch das
weiterung oder Beſchränkung der Pfändung vor, wenn

Recht des Gläubiger8 bereitelt werden könnte . Anderers

feite wird es ſich durchaus empfehlen, folche Ers
ſich die Familienverhältniſſe des Schuldner8 ändern .

Die Geſebgebung beſchreitet damit einen vollſtändig

hebungen zu pflegen , die ſich nach Lage der Sache

ohne Verzögerung machen laſſen , wie dies beſonders
neuen Weg ; wer neuzeitlich denkt, wird es aufrichtig

an kleinen Präßen, ſeltener in größeren Städten mögs

begrüßen, ihr auf dieſem Weg zu begegnen ; und man

lich ſein wird . Im übrigen aber wird der Richter
wird hoffen dürfen, daß die Lohnpfändungsgeſeks

nach Lage der Alten zu entſcheiden haben ; nicht ſelten

gebung der Zukunft vielleicht noch weitere ähnlich

gewähren die vom Gläubiger gemachten Vorlagen

fortſchrittliche Beſtimmungen aufweiſen wird, wie z. B.

die von mir in DRB. 1914 S. 703 und S. 697 8 9

gewiſſe Anhaltspunkte, die man berückſichtigen tann :

ſind beiſpielsweiſe Eheleute verurteilt, ſo weiß man,
vorgeſchlagene ſelbſttätige Fortwirkung der Pfändung

daß der Schuldner verheiratet iſt; iſt die Zuſtellung
bei Wechſel des Arbeitgebers. Die geſebgeberiſce

des Bollſtreckung & titels zu Handen der Ehefrau er

Neuerung bringt es aber mit fich , daß fic aud die

Vollſtreckungsgerichte in irgendeiner Weiſe damit ab

folgt, ſo gilt das gleiche; erwähnt der Gerichtsvoll

zieher in einem etwa mit vorgelegten Pfändungs
finden müſſen. Es dürfte nun in dieſer Hinſicht taum

genügen, wenn man den § 2 einfach im Geſeß ſtehen

protokoll , daß für 5 Familienmitglieder Betten oder

Behältniſſe freizulaffen waren, lo tann man in der

ließe und in den Pfändungsbeſchlüſſen in teiner Weiſe

Hegel annehmen , daß der Schuldner verheiratet iſt

auf ihn Bezug nehmen würde. Vor allem wäre dies

und 3 eheliche Rinder unter 16 Jabren zu verſorgen

nicht zmedmäßig , da ja die meiſten Beteiligten

hat. Dieſe und ähnliche Anhaltspunkte wird man bei
troß der in der Preſſe erſchienenen Mitteilungen von

der Bemeſſung der pfändbaren Behntel zwedmäßig

der neuen Beſtimmung teine Kenntnis haben dürften

berüdſichtigen ; fehlen Anhaltspunkte ganz, dann aller
und es wohl nötig erſcheint, fie zur etwa nötigen

Wahrung ihrer Rechte ausdrücklich darauf hinzuweiſen ;

dings wird man nicht gut umhin können , zunächſt eins

mal 10 der Pfändung zu unterwerfen und es dann
überhaupt gelten hier die am Schluß von Ziff. 3 ges

auf Einwendungen oder einen Berichtigungsantrag
nannten Erwägungen entſprechend.

des Schuldner8 ankommen zu laſſen .
Ein ausdrüdlicher Hinweis auf § 2 der Bel.

3. Bei alledem wird es zweckmäßig ſein, im Be.
dürfte aber vielleicht ſogar notwendig ſein . Denn

ſchluß zum Ausdrud zu bringen, welche Annahme
wenn es auch nicht allzu häufig vorkommt, ſo gibt es

(denn in der Regel wird es ſich nur um eine ſolche
dod immerhin Fälle, in denen der Gläubiger übers

handeln ) der Bemeſſung des pfändbaren Lohnteils zus

haupt nicht oder nicht unter allen Umſtänden bis zur

grunde gelegt wurde . Man kann dies im Anſcluß an
gefeßlich zuläſſigen Grenze, ſondern beiſpielsweiſe nur

die Pfändung und Ueberweiſung tun mit den Worten :

wöchentlich einen beſtimmten Betrag pfänden will.

Der Bemeſſung des Pfandfrei bleibenden Lohns

Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß in Fällen

dieſer Art der 8 2 der Bel. niot gilt, ſoweit ſeine

teils wurde die Annahmezugrunde gelegt, daß der

Schuldner ledig iſt ( oder : weder einem Ehegatten noch
Wirkung eine den Gläubiger wider deſſen Willen bes

ehelichenAblömmlingen unter 16 Jahrenoder :ſeinem günſtigende iſt. Hieraus dürfte fich die Folgerung

Chegatten , aber leinen ehelichen Ablómmlingen unter ergeben, daß Pfändungsbeſchlüſſe, für die § 2 un

16 Jahren oder : feinem Ehegatten und 3 ehelichen beſchränkt gilt, ſich von denen , in denen er nicht

Abtömmlingen unter 16 Jahren Unterhalt zu ge. unbeſchränkt gilt, in irgendeiner Weiſe unterſcheiden

währen hat). follen . Die Unterſcheidung läßt ſich dadurch ſchaffen ,

Und dann wird man wohl zwedmäßig hinzufügen : daß man den Wortlaut des § 2 je nachdem in der

3ſt dieſe Annahme unrichtig, ſo erweitert oder
einen oder anderen Form in den Pfändungsbeichluß

beſchränkt ſich die Pfändung in der geſeßlichen Weiſe
aufnimmt. Swedmäßig wird man hiebei die Bes

nach Maßgabe der tatſächlichen Verhältniſſe.
1) Ein bloßer Berid tigungsbeſchluß, wie er dem

Gegen die Zuläſſigkeit eines ſolchen Zuſabes § 2 Saß 2 der Bel. entſprechen würde, dürfte gebühren

dürfte nichts zu erinnern ſein ; denn er iſt geboren frei ſein.
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ſtimmung des 82 mit dem in Siff. 3 dieſer Abbands Dieſe Wirkung tritt traft Gefeßes ein ; jedoch

lung vorgeſchlagenen Zuſaß zu einem einheitlichen können der Gläubiger und der Schuldner, wenn ſie

Ganzen zuſammenfaſſen , ſo daß fich der Vorſchlag
dies zur ihrer Sicherheit für nötig halten , entſprechende

ergibt, im Anſchluß an die Pfändung und Ueber .
Berichtigung des Pfändungsbeſchluſſes beantragen .

weiſung folgenden Zuſaß zu machen : Ämtsrichter Dittrich in München .

a) im Regelfall, d. h. wenn der Gläubiger Pfäns

dung in geſeßlich zuläſſiger Höhe beabſichtigt:

Der Bemeſſung des pfandfrei bleibenden Lohnteils Sauptverhandlung im Şanſe des Angellagten . Jes

wurde die Annahme zugrunde gelegt, daß . . . (wie mand war im Privatklageverfahren öffentlicher Bes

Ziff. 3 ) . Iſt dieſeAnnahme unrichtig oder ändern

fich dieſe Berhältniſſe, ſo erweitert oder beſchränft fich
leidigung angellagt. Er hatte einen andern durch das

die Bfändung in der geſeßlichen Weiſe nach Maßgabe
Fenſter ſeiner Wohnung in Gegenwart zahlreicher

der tatſächlichen Berhältniffe oder der eingetretenen
Perſonen beſchimpft. Als Termin zur Hauptverbands

Aenderung von dem deren Eintritt nächſtfolgenden lung anberaumt worden war, teilte er dem Gericht

Zeitpunkt ab, an welchem der Lohn fällig wird. Dieſe mit, daß er, wie ein anliegendes Zeugnis und eine amts

Wirtung tritt fraft Gefeßes ein ; jedoch können liche Beſcheinigung beweiſe, ſeit Jahren gelähmt ſei

der Gläubiger und der Schuldner, ") wenn ſie dies zu und im Bette liege, und daß jedes Verlaſſen des

ihrer Sicherheit für nötig halten , entſprechende Bes Bettes für ihn eine Lebensgefahr bedeute.

richtigung des Pfändungsbeſchluſſes beantragen.
Ohne ihn zu verhandeln war gemäß § 229 StPD.

b) Wenn der Gläubiger ausnahmsweiſe nur Pfäns | nicht angängig . Einen Anwalt hatte und nahm er

dung auf einen beſtimmten Betrag beabſichtigt: nicht. 8 427 SUBD . tam alſo nicht in Betracht. Eine

Der Bemeſſung despfandfrei bleibenden lohnteils tommiſſariſche Vernehmung konnte nicht erfolgen,weil

wurde die Annahme zugrunde gelegt, daß . . . (wie dazu der Angellagte vom Erſcheinen in der Haupts

Biff. 3 ) ... und daß der Schuldner monatlich min- verhandlung hätte entbunden werden müſſen . Eine

deſtens M. Pf. = wöchentlich mindeſtens. ſolche Befreiung konnte aber nicht angeordnet werden ,

: . M . . Pf. ') verdient. Iſt dieſe Annahme zus weil Veröffentlichungsbefugnis im Urteil ausgeſprochen

ungunſten des Schuldners unrichtig oder ändern ſich werden mußte, da es ſich um eine öffentliche Belei

dieſe Verhältniſſe zuungunſten desSchuldners, ſo be

ſchränkt ſich die Pfändung uſw. wie oben.
digung handelte. In einem ſolchen Falle kommt eine

Entbindung vom Erſcheinen nicht in Frage, da nicht

5. Der Berichtigungsbeſchluß des § 2 Saß 2 der bloß eine Verurteilung zu Freiheitsſtrafe bis zu

Bel. bat nur feſtſtellende Wirkung; ſeine Er- ſechs Wochen, Geldſtrafe oder Einziehung“ zu erfolgen

wirkung iſt alſo tein Einwendungsverfahren und deg- hat, in andern Fällen aber eine Befreiung vom Ers

halb deſſen Gebühren nicht unterworfen ; entſprechend deinen gemäß § 232 StPO. unzuläſſig iſt.');

dem vorſtehend Seſagten dürfte ſeine Faſſung lo zu Es tauchte alſo die Frage auf, ob das Gericht in

wählen ſein, daß er etwa lautet : der Wohnung des Angeklagten, in einem Dorfe ſeines

I. Der Schuldner hat weder einem Ehegatten noch Bezirks, tagen dürfe.

ehelichen Ablömmlingen unter 16 Jahren (oder : ſeinem Eine Hauptverhandlung an folcher Stelle iſt für

Ehegatten, aber keinen ehelichen Ablömmlingen unter zuläſſig zu erachten . Zunächſt iſt es von der Recht

16 Jahren oder : ſeinem Ehegatten und 3 ehelichen Ab: ſprechung anerkannt, daß die Gerichte, falls es die

lömmlingen unter 16 Jahren) Unterhalt zu gewähren. Notwendigkeit erfordert, außerhalb ihres Gerichts

II. Gemäß Belanntmachung vom 13. Dezember

1917 wird die mit Beſchluß vom
fißes, d h. des Ortes, wo ſie eingerichtet ſind, Haupt

angeordnete Bohnpfändung beſchränkt ( erweitert ) auf
derhandlung abhalten müſſen. Wenn gemäß 898 GVG.

9/10 ( /10, '10, 416 5/10) des monatlich 166 M 67 Pf.
die Straflammer beſtimmen kann, daß das bei ihr

wöchentlich 38 M46 Pf. überſteigenden Betrages mit gebildete Schwurgeridt einzelne Sißungen außerhalb

der Maßgabe, daß höchſtens monatlich 208M 33 Pf. ſeines Sibes abhalten kann , ſo iſt dieſer Beſtimmung

(300 M)

moiben thiaben.3 M 08 Pf . (69 M 23 Pf.) entſprechend dies auch andern Gerichtenzu geſtatten.pfandfrei zu bleiben haben . ,

JII. Aendern ſich die in Ziff. I genannten Bers auswärtige Verhandlung notwendig , Unzuträglichkeiten
hältniſſe, ſo erweitert oder beſchränkt ſich die Pfändung

die Verhandlung am Gerichtsorte unmöglich machen
in der geſeblichen Weiſe nach Maßgabe der eingetretenen

Aenderung von dem auf deren Eintritt nächſtfolgenden
können,) trifft auch für die anderen Gerichte, nicht

Zeitpunkt ab, an welchem der Lohn fadig wird . “)
bloß für das Sdwurgericht zu. Mann das Landgericht

nach ausdrüdlicher GeſeBesbeſtimmung eine auswärtige

*) Der Drittſchuldner hat auf Berichtigung
Verhandlung ſeinem Schwurgericht geſtatten, ſo muß

teinen Hechtsanſpruch ; jedoch iſt es , wenn Einvers
es fie mangels einer entgegengeſeßten GeſeBesbeſtim

ſtändnis des Schuldners mit dem Vorgehen des Dritts mung erſt recht ſich ſelbſt erlauben können ; ebenſo

idhuldners anzunehmen iſt, wohl zuläſſig und zweds müſſen es andere Strafgerichte zu tun vermögen.

mäßig, die Berichtigung auch auf Antrag des Dritts Die weitere Frage, ob das Gericht nicht bloß an

fchuldners auszuſprechen. der Gerichtsſtelle, d . b . in ſeinem Gebäude, Haupts

) Die hier einzuſeßenden Zahlen berechnen ſich, verhandlung abhalten kann, ſondern auch in einer
wenn der Gläubiger beiſpielsweiſe monatlich 30 M

andern Räumlichkeit, iſt ebenfalls zu bejahen. Eine
pfänden will, wie folgt :

a) bei einem ledigen Schuldner : aufmonatlich 166 M

67 Pf. + 1 % X 30M 200 M , wäre hier einzuſchalten : „jedoch höchſtens auf den

b) bei einem Schuldner, der für Ehefrau und 2 Kinder Betrag von monatlich ... M .. Pf. wöchentlich

zu ſorgen hat: auf monatlich 166 M 67 Pf. + . . . . Pf .“

10% X 30 M = 216 M 67 Pf. ') NOSt. 29 S. 44, 35 S. 17.

“) Hat der Gläubiger ausnahmsweiſe nur Pfän- ") RGSt. 39 S. 349, 22 S. 396, 11 S. 352.

dung auf einen beſtimmten Betrag beabſichtigt, ſo °) Mot. zur SIPO. S. 57 ,
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ausdrückliche geleßliche Anordnung, daß die Verbands denn er gewährt ſie freiwillig, es beſteht für ihn keine

lungen an der Gerichtsſtelle erfolgen, wie ſie die Zivil- geſeßliche Verpflichtung biezu und der Beamte hat nicht

prozeßordnung in 8 219 SPD. enthält, iſt in der etwa einen rechtlichen Anſpruch auf die Teuerungsbei

StPO. nicht zu finden. Ein geſeblicher Hinderungs- hilfe, wie er einen Anſpruch auf ſeinen Gehalt hat;

grund gegen eine außerhalb der Gerichtsſtelle vor- ihre Gewährung iſt nicht im Wege der Aenderung der

zunehmende Hauptverhandlung liegt alſo nicht vor . Gehaltsordnung erfolgt, ſie tann jederzeit vom Staate

Wenn es anerkannten Rechts ift,“) daß das Gericht widerrufen werden. Es iſt daher auch nicht richtig ,

ebenſo wie es kommiſſariſche Zeugenvernehmung und daß ſie einen Teil des Gehalts darſtellt. Aus dieſen

Augenſchein anordnen, ſolche Beweisaufnahmen auch Gründen ergibt ſich die unmittelbare Anwendung des

ſelbſt außerhalb des Gerichtegebäudes vornehmen kann, $ 850 Abſ. 1 Nr. 3 ZPD.; denn daß ein Beamter, falls

muß man, wenn die Praxis es erfordert, es für ers er nicht etwa ein erhebliches eigenes Vermögen beſißt,

laubt halten, daß das Gericht die ganze Hauptvers der Beihilfe zur Beſtreitung ſeines notdürftigen Unters

handlung außerhalb der Gerichtsſtelle abhält . Nur halts bedarf, geht wohl aus der Tatſache ihrer Ges

den Angeklagten in einem ſolchen Falle wie dem bes währung zur Genüge hervor und wird in der Regel

ſchriebenen außerhalb der Gerichtsſtelle zu vernehmen, eines weiteren Beweiſes nicht bedürfen.

wäre prozeſſual unzuläſſig. Denn der Angellagte hat , Daß nach herrſchender Meinung (Stein, Bem. II, 3

wenn er ſein Fernbleiben nicht ſchuldhaft verurſacht, zu § 850 ) die Anwendung des § 850 Abſ. 1 Nr. 3 die

das geſeßliche Recht, wie ſich aus 230 STPD . er- Unentgeltlichkeit des Erwerbs vorausſeßt, ſteht dieſer

gibt, der ganzen Verhandlung beizuwohneit.") Rann Anſicht nicht entgegen. Die Ariegsteuerungsbeihilfe

der Angeklagte alſo nicht in das Gericht kommen, ſo iſt kein Entgelt für die Dienſtleiſtung des Beamten,

muß das Gericht in ſeine Wohnung gehen. Hier vielmehr bildet die leßtere nur die Veranlaſſung

werden bei einer Hauptverhandlung alle Grundfäße zu ihrer Gewährung . Entgelt für die Dienſte des

des Strafverfahrens, insbeſondere der Grundlag der Beamten iſt ſein feſter Gehalt ; daß aber die

Deffentlichkeit genau zu beachten ſein . Beihilfe keinen Teil des Gehaltes bildet, iſt bereits oben

Gerichtsaſſeſſor Dr. Jadejohn in Samter. ausgeführt . Eine Gehaltszulage mag dann ein Teil

des Entgelts für die geleiſteten Dienſte ſein, wenn ſie

einem Mehraufwand von Dienſten oder einer höheren

Pfändbarkeit von Kriegsteuerungsbeihilfen ? Die
Bewertung der Dienſte gerecht werden will. Allein

Frage, ob die vom Reich , den Bundesſtaaten und Städten
hierum handelt es ſich hier nicht; die Kriegsteuerungs

beihilfe verfolgt vielmehr ausſchließlich die oben be
ihren Beamten, Lehrern und Arbeitern gewährten,

laufenden Kriegsteuerungsbeihilfen der Pfändung im
zeichneten Zwecke. Zudem wäre, ſelbſt wenn man die

Rahmen des § 850 A67. 1 Nr. 8 BPD. unterworfen
Unentgeltlichkeit der Beihilfe und damit die unmittels

find, iſt gegenwärtig naturgemäß ſehr wichtig und hat
bare Anwendungdes $ 850 Abſ.1 Nr . 3 verneinen wollte,

auch bereits zu Entſcheidungen höherer Gerichte ge
mindeſtens die ſinngemäße Anwendung dieſer Vors

führt. M. W. ſind bisher zwei ſolche Entſcheidungen
ſchrift ein ſoziales Befürfnis; unmöglich lann die Arieggs

veröffentlicht worden : Das DLG. Köln hat mit Bes
teuerungsbeihilfe dazu beſtimmt ſein, zur Tilgung von

ſchluß vom 23. März 1917 die den Arbeitern der Stadt
vielleicht bereits lange vor dem Kriege entſtandenen

Köln bewilligten Teuerungszulagen unter ausdrück
Schulden zu dienen.

licher Betonung der beſonderen Verhältniſſe, der von
Aus ſolchen Erwägungen heraus hat neuerdings das

der Teuerung in ganz außerordentlichem Maße heims
LG. Würzburg in einer Beſchwerdeſache erklärt, daß bei

geſuchten Stadt Köln, für unpfändbar erklärt (vgl .
Berechnung des pfändbaren Einkommens des Schuld :

JW. 1917 S. 556 ). Zu dem entgegengeſepten Ergebnis
ners (eines Volksſchullehrers) die triegsteuerungsbeis

iſt das DLG. Königsberg gelangt: Die den Beamten
hilfe außer Betracht zu bleiben hat. Auf die erhobene

der Stadt Königsberg für die Dauer des Krieges
weitere Beſchwerde hin hat das OLG. Bamberg fich

gewährte Familienzulage" ſei als ein Teil des Dienſt
dieſem Standpunkt angeſchloſſen und ſich für die uns

einkommens nach Maßgabe des § 850 Abſ. 1 Nr . 8 ZPO.
mittelbare Anwendung des § 850 Abſ. 1 Nr. 3 BPO.

pfändbar. (Beſchluß vom 8. Auguſt 1917 ; DIZ. 1917,
ausgeſprochen ; es hat dabei noch ausdrüdlich hervor

S. 971.)
gehoben, daß die Frage der Pfändbarkeit der Beihilfe

Daß de lege ferenda die Unpfändbarkeit der
von der Frage ihrer Beſteuerung völlig unabhängig

iſt. (OLG. Bamberg, I. 35., Beſchl. vom 13. Dez. 1917,

Kriegsteuerungsbeihilfen dringend wünſchenswert und
141/17 I).

fachgemäß wäre, tann wohl einem ernſtlichen Zweifel Rechtspraktikant St. Wolf in Würzburg .

überhaupt nicht unterliegen. Aber auch de lege lata

wird man zu dieſem erwünſchten Ergebnis auf Grund

des $ 850 Abſ. 1 Nr.3 SPD. gelangen können, ohne dem Berichaffung von Leben &mittelfarten mittels einer

Geſep Sewalt antun zu müſſen . Die Gewährung dieſer Urkuudenfälſchung. Die in der Entſcheidung des Reichs

Beihilfen iſt der Erkenntnis entſprungen , daß die Be- gerichts vom 24. April 1916 V 124/17 ) angeſchnittene

amten mit ihrem bisherigen Gehalt bei derjebigen Frage , ob eine ſchwere Urkundenfälſchung begehe, wer

Entwertung des Geldes unmöglich mehr auskommen ſich mittels einer falſchenUrkunde Lebensmittelmarken

können . Um die Beamten vor der ſich immer bedrob
verſchaffe, iſt in leßter Zeit kurz hintereinander mehr

licher geſtaltenden Notlage zu ſchüßen, griff der Staat
mals von einem Kriegsgericht im verneinenden Sinn

(Stadt uſw.) mit dieſen Beihilfen ein ; ihre Gewährung entſchieden worden.

ſtellt alſo eine Tat der ſozialen Fürſorge dar. Die Bei- Die Fälle waren alle ziemlich gleich gelagert . Ein

hilje beruht aber auch auf der Freigebigkeit des Staates, Soldat hatte einen mit dem Bataillonsſtempel verſehenen

Urlaubsſchein mit der Unterſchrift ſeines Kompagnie=
4) ROSt. 39 S. 349 .

5) RGSt. 31 S. 398 .
) Bay3iR. 1917 S. 259, JW. 1917 S. 771 Nr. 1 .
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führers berſeben und in der Weiſe ausgefüllt, daß ihm pflegung. Sie hatten alſo ihre gemeſſene Menge

ein Urlaub in beſtimmter Dauer genehmigt und für Brot . Dieſe durd die Regierung feſtgeſepten, zu ihrer

die Urlaubszeit Anſpruch auf Erlangung von Brot- Ernährung beſtimmten und dazu ausreichenden Brots

marten zugebilligt wurde. Auf Grund des Urlaubs- mengen haben ſie durch die unerlaubten Machenſchaften

ſcheines hatte er ſich bei dem zuſtändigen Lebensmittel- erhöht und ſich ſohin in die Lage geſeßt, auf Koſten

amte Brotmarken uſw. aushändigen laſſen und ſich mit ihrer Nebenmenſchen ) ſich beſſere Nahrungs- und

ihnen die entſprechenden Lebeněmittel gekauft Daſeinsbedingungen zu verſchaffen.

Entgegen der auf ſchwere Urkundenfälſchung gem . Das Vermögen im Sinne des § 268 beſteht eben

S$ 267, 268 Abſ. 2 StGB. lautenden Antlageverfügung nicht nur in Geld. ſondern iſt die Summe aller geld

hat das Gericht in allen Fällen nur wegen einfacher werten Güter, zu denen auch Rechtsanſprüche gehören .

Urkundenfälſchung nach § 267 StGB. verurteilt. Es hat Mit gutem Grunde hat denn auch das BayObLG. “)

ſich auf den Standpunkt geſtellt, daß die Angellagten das in den Lebensmittelkarten liegende Bezugsrecht bei

durch ihre Handlungsweiſe nur Brotmarken uſw. er: Berückſichtigung ihres Wertes in Erwägung gezogen

langen wollten ; ſie hätten aus ihrem Vermögen erſt und in Uebereinſtimmung mit dem Reichsgericht ") die

Bahlung leiſten müſſen, um in den Beſiß von Nahrungs- Wegnahme von Lebensmittelfarten in Zueignungss

mitteln zu gelangen ; durch den bloßen Erwerb von Brot- abſicht als Diebſtahl beurteilt. Daß dieſer Wert aber

marten hätten ſie alſo noch keinen Vermögensvorteil ein vermögensrechtlicher iſt, dürfte nach den Ausfüh

erlangt. Der Obertriegsgerichtsrat des einſchlägigen rungen im Hinblick auf die Kriegswirtſchaft feſtſtehen .

Armeeoberkommandos hat dieſe Anſicht gebilligt mit Dr. Breßfelder, 3. Staatsanwalt, Oblt. d . R.,

dem Beifügen, daß die Brotmarke nur eine Aus
8. Zt. im Felde .

ſicht, aber nicht immer eine ſichere, auf Abſchluß eines

Rechtsgeſchäfte, des Staufe $ von Brot, gebe, bei dem

aber kein Vermögensvorteil erſtrebt werde, ſondern der

auf Befriedigung des normalen Nahrungsbedürfniſſes

abziele. Aus der Mechtſprechung.
Ich halte dieſe Anſchauung nicht für richtig.

Es iſt davon auszugehen, daß in der durch den
Reichsgericht.

Krieg hervorgerufenen Notwendigkeit die Lebensmittel A. Zivilſachen.
eingeteilt ſind und daß jedem Deutſchen nur eine ganz

I.

beſtimmte Menge dieſer Lebensmittel zuſteht.' Um

überwachen zu können, daß niemand mehr Lebensmittel Zur Frage der Möglichkeit eines Vertragoverhält:

erhält, als ihm nach der Wirtſchaftslage zukommen, niſles zwiſchen dem Rechtsanwalt und dem ſeinem Auf

traggeber gegenüberſtehenden Bertrageteil. Der Kläger
werden Lebensmittelfarten ausgegeben, auf Grund

ließ ſich am 8. Sept. 1911 von dem Bauunternehmer
deren der Inhaber ſich Lebensmittel gegen Zahlung des P. zur Sicherung einer Forderung von 9000Mmehrere

wertentſprechenden Preiſes kaufen kann. Die Lebens- Forderungen des P. abtreten, darunter einen Anſpruch

mitteltarte gewährt ſohin nicht nur eine Ausſicht, von 3400 M gegen den Geſamtſchulverband X.-M. für

ſondern ſie verkörpert in ſich einen Anſpruch, der in einen Schulhausbau . Mit ſeiner Klage auf Zahlung

dem Recht, Lebensmittel zu erwerben, beſteht. Es iſt
dieſer Forderung wurde der Kl. abgewieſen, weil der

zuzugeben, daß der Käufer der Lebensmittel den wert
Geſamtſchulverband ſie inzwiſchen in Unfenntnis der

entſprechenden Preis aus ſeinem Vermögen abgibt,
Abtretung an P. bezahlt hatte. Der Kl . beanſprucht

nun von dem bell. Hechtsanwalt Erſat der 3400 M
ſo daß der Schluß allerdings naheliegt, daß beim Aus

und der Koſten des Vorprozeſſes mit der Begründung,

gleich von Vermögenszuwachs und Vermögensabgang er habe am 8. Sept. 1911 den Generalſubſtituten des

ein Vermögensvorteil nicht gegeben iſt. Allein dieſe Befl. beauftragt, die Abtretungsurkunde aufzuſeßen

Schlußfolgerung läßt den Geſichtspunkt außer acht, daß und die Drittſchuldner zu benachrichtigen ; die Be

niemand, vorausgeſeßt, daß er geſeßmäßig handelt, ohne nachrichtigungen ſeien aber entweder ganz unterblieben

Karten Brot uſw. erwerben kann, möchte er auch noch oder fahrläſſigerweiſe nur durch gewöhnliche Briefe

ſoviel Geld dafür bergeben . Ebenſowenig jemand mit
erfolgt. Die Alage wurde abgewieſen , die Reviſion

der Karte allein Lebensmittel erhält, ebenſowenig kann
des Klägers zurückgewieſen .

Gründe: Beide Vorinſtanzen haben die Ab
er mit Geld allein ſich ſolche, ſoweit ſie eingeteilt ſind,

weiſung der Klage in erſter Linie damit begründet,
laufen . Karte und Geld alſo ſind der Vermögens

das Zuſtandekommen eines Vertrags zwiſchen den
gegenwert für die durch ſie beſchafften Lebensmittel. Streitteilen ſei nicht bewieſen . Die gegen dieſe Aus

Hieraus folgt aber mit Notwendigkeit, daß, wer ſich führungen gerichten Angriffe der Reviſion gehen fehl .

eine Lebensmittelkarte mittels einer falſchen Urkunde Daß der Befl., trozdem er von dem Schuldner und

beſchafft, einen Vermögensvorteil erzielt und erwirbt.
Zedenten des HI . , P., mit der Abjaſſung der Abtretungss

urkunde und der Benachrichtigung der Drittſchuldner
Darin liegt eben der rechtliche Charakter der

beauftragt war, auch zu dem Kl . in ein Vertragsver
Lebensmittelkarte, daß ſie einen vermögens rechtlichen

hältnis getreten und ein Vertrag zwiſchen ihnen auch

Anſpruch enthält. Es iſt m . E. verfehlt, wenn d . Liszt ſtillſchweigend geſchloſſen ſein fann, wird von dem

in den Bemerkungen zu dem angeführten Reichsgerichts- BR . nicht verfannt. Er erklärt aber mit Recht den

urteil )) alles auf den Wertausgleich abſtellt und die Ilmſtand, daß die Benachrichtigung im Intereſſe des

durch den Krieg bedingte Einteilung außer acht läßt . Kl . erfolgt iſt, für nicht ausreichend, eine Vertrags

Gerade in den erwähnten zur friegsgerichtlichen
haftung des Befl . gegenüber dem Kl . zu begründen ,

Aburteilung gekommenen Fällen tritt dies klar zutage .

Die betreffenden Soldaten ſtanden während der Seit,
8) Dieſer Punkt fommt auch für die Frage der

Vermögensbeſchädigung im Falle des § 263 StGB .

in der ſie angeblich Urlaub hatten, in Truppenver in Betracht.

4) JW . 1917 S. 732 Nr. 2 .

*) JW. a . a. D. 5) JW. 1917 S. 168 Nr. 2 .
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und hält auch zutreffend eine entſprechende Anwendung durch Teilurteil die Bell . , die Ableitung der ſtädtiſchen

der von dem VI. ZS. in NOZ. 52, 365 ausgeſprochenen Kanal- und Fabritabwäſſer bei Strafe zu unterlaſſen,

Grundfäße auf den vorliegenden Fall für ausgeſchloſſen. ſoweit die Verunreinigung des Waſſers das Maß des

In dem von dem VI. ZS. abgeurteilten Falle war Megelmäßigen und Gemeinüblichen überſteigt, und be.

der Rechtsanwalt dadurch in unmittelbareRechtsbes hielt die Entſcheidung über den Schadenserſaßanſpruch

ziehung zu dem Dritten, dem Darlehnsgeber ſeines und die Koſten vor ; es ſah icon die Klage wegen

Auftraggebers, getreten , daß er ihm auf die Mitteilung widerrechtlicher Störung des Eigentums nach § 1004

des leßteren hin, jener bedürfe einer zuverläſſigen Aus- BOB. als begründet an und ließ darum, wie die

kunft über die Belaſtungsverhältniſſe des rundbes höheren Inſtangen, die Beeinträchtigung des Fiſcherei

fißes des Auftraggebers, dieſe Auskunft in einem rechts und des Bebens und der Geſundheit der Be

Schreiben an den Dritten erteilte . Hier iſt dagegen wohner des Gutes dahingeſtellt. Die Berufung der

eine mündi. oder ſchriftl. Verhandlung des Bell mit Bell. wurde zurüdgewieſen mit der Maßgabe, daß

dem Kl. , eine Erklärung des Bell. dieſem gegenüber die Bell. verurteilt wurden, durch geeignete Schuß.

nicht feſtgeſtellt; die Benachrichtigungen, zu denen Þ. vorrichtungen zu verhüten , daß ihre Kanaliſationgs

dem Bell. Auftrag gegeben hatte, erfolgten nicht an oder Fabritabwäſſer die A. oder die O. über das Maß

den Kl. , ſondern an den Drittſchuldner. Nur das des Regelmäßigen und Gemeinüblichen verunreinigen.

Schreiben des Drittſchuldners Ⓡ ., in dem dieſer das Die Heviſion der Bell. hatte keinen Erfolg.

Beſtehen der abgetretenen Forderung beſtritt, hat der Aus den Gründen : In der Sache ſelbſt ers

Bell. unmittelbar dem si. überſandt. Dieſer Vor- geben die Feſtſtellungen des BG. Folgendes : Von

gang läßt aber keinen Schluß darauf zu, daß der Bell. der Stadt $. werden die Abwäſſer nur oberflächlich

dem Kl. gegenüber die Verpflichtung zu der bereits in einem ganz unzureichenden Sandfange geklärt. Die

früher erfolgten Benachrichtigung der Drittſchuldner Stadt N. führt der D. die Abwäſſer überhaupt unge

übernommen habe;aus ihm läßt ſich im Anſchluß an reinigt zu . Die zumeiſt aus Gerbereien beſtehenden ge

RO3. 52, 365 höchſtens folgern, daß durch die Weber- werblichen Betriebe ſtehen mit ihren Kläranlagen nicht

ſendung des Schreibens ein ſich auf dieſe Mitteilung auf der Höhe der neuzeitlichen Technit. So gelangt in die

beſchräntendes Vertragsverhältnis zwiſchen den Streit- R. und die D. eine große Menge von ungereinigten oder

teilen begründet und der Bell . dem Kl. für ein hierbei nicht genügend gereinigten Abwäſſernund die Folge

untergelaufenes Verſehen vertraglich verhaftet fei. iſt, daß die D. weit über das gemeinübl . Maß hins

B. hat auch bei der Erteilung des Auftrags an den aus, und zwar bis an das Gut der Kl. verunreinigt

Vertreter des Bell . nicht etwa, wie die Reviſion meint, wird, mehr als dies irgendwo ſonſt in Deutſchland

als Vertreter des Kl. gehandelt oder einen Vertrag und mehr als dies irgendwo ſonſt in Thüringen

zu deſſen Gunſten geſchloſſen. Er bedurfte einer gegen üblich iſt. Die Zuleitungen ſind für das Gut der Al .

die Drittſchuldner wirtſamen Abtretung zur Sichers überaus nachteilig und für die Viehbeſtände geradezu

ſtellung des Kl. , um von dieſem das Geld zu erhalten, gefährlich. Daß bei dieſer Sachlage die Kl. als Fluß.

deſſen er benötigte, und handelte im eigenen Namen anliegerin den Zuleitungen zu widerſprechen berechtigt

und im eigenen Intereſle (vgl . RGZ. 52, 366 ). (Urt . iſt, entſpricht den anerkannten gemeinrechtl. Rechts

des III. ZŠ. vom 5. Oftober 1917, III 113/17) . grundfäßen, und wird auch von den Neviſionsll. laum

beſtritten. Richtig iſt nun zwar, daß die Berunreini

II.
gung des Flußwaſſers nicht nur auf die Zuleitungen

aus den Anlagen oder Betrieben der Bell. jurüdju

BGB. $ 1004 : Störung des Eigentums an Grand führen iſt, ſondern daß unzuläſſige Zuleitungen auch

ftüden durch Verunreinigungdes Flufſes, an dem fie noch anderweitig ſtattfinden . Allein hierauf tönnen

liegen. fft es zuläffig, die Klage hiewegen nur gegen ſich die Reviſionsll. mit Erfolg nicht berufen . Unter

einzelne der Betrieböinhaberzu richten, denen die Ver: den zahlreichen Betrieben , von denen die Zuleitungen

unreinigung zur Laft fällt ? Berurteilung des Jahabers ausgehen, beſteht teine rechtsgemeinſchaft, und die

eines Betriebes i. S. der $$ 16, 26 GewO. zur þer: Zuläſſigkeit der Klage gegen den Jnhaber eines jeden

ſtellung von Einrichtungen , die diebenachteiligende Gin: Einzelbetriebes hängt daher hier (RGZ. Bd . 21 S.300)

wirkung zwar nicht ausſchließen, aber mindern. Faſſung von der Art und dem Umfange ſeiner eigenen Zu

und Bouftredung eines folder Urteils. Giufluß der leitungen ab . Daß noch andere „Störer“ vorhanden

Waſſerverhältuifíe des Flufſeß anf das zuläffigeMaß ſind, gibt den Betl. nicht die Einrede, daß auch dieſe

von "Einleitungen. DieKlägerin iſt Eigentümerin des hätten mitverklagt werden müſſen . Hier hat, wie das

Nittergutes 2., das im Tale der D. liegt und unmittel- BG. weiter feſtſtellt, jede der beiden Städte und jede

bar an den (Privat-)Fluß grenzt. Die bell . Firmen der bell. Firmen mit den Zuleitungen das gemeinübl.

in N. und P., ſowie dieſe Stadtgemeinden ſelbſt leiten Maß überſchritten , und die von den anderen Stellen

ihre Abwäſſer in die D. und in die A. , die etwa 6 km hinzugetommenen Zuleitungen üben nur inſofern Ein

oberhalb des Mittergutes in die D. mündet, und ver- fluß, als ohne dieſes Tun ,,aller" die Zuleitungen

unreinigen dadurch beide Flüſſe übermäßig. Daher nicht bis an das Gut der Kl. nachteilig wirten würden.

verlangte die Kl. Verurteilung der Betl., die Ableitung Jedenfalls iſt das Tun jedes einzelnen der Beil. rechts.

ihrer Abwäſſer bei Strafe zu unterlaſſen , ſoweit die widrig und daher an ſich der Anſpruch aus 8 1004 BOB .

Berunreinigung das Maß des Megelmäßigen und Ges begründet. Die Bell. tönnen ſich auch nicht auf die

meinüblichen überſteige, und Erſat alles Schadens, der Vorſchrift des § 26 GewO. berufen . Die beiden Städte

der Al . durch die übermäßige Verunreinigung entſtanden ſchon deshalb nicht, weil ihre Kläranlagen überhaupt

ſei oder noch erwachſe. Sie behauptete, durch die Ver- nicht zu den Anlagen i . S. der $8 16, 26 GewD . zählen ;

unreinigung ſei ihr Gemeingeb rauch srecht am aber die Vorſchrift ſteht auch den mitbell. Inhabern der

Waſſer der D. verlegt, ferner ihr Fiſchereirecht gewerbl. Betriebe nicht zur Seite . Daß die ſämtl . ge

und endlich ihr Eigentii m & reiht. Durch die un- werbl. Betriebe zu den genehmigungsbedürftigen Bes

gereinigten Abwäſſer der Verklagten bildeten ſich trieben i. S. der $8 16, 26 Gewo. jählen , unterſtellt

Schlamm und Schmuşmaſſen ; dieſe ſeßten ſich auf ihren das BG., aber es verneint, daß die zur Abwendung

Wieſen feſt, machten das Gras für das Vieh ungenieß. der benachteiligenden Einwirkungen erforderl. Sub

bar und verurſachten Milzbrandfälle. Auch ſonſt werde vorrichtungen untunlich oder mit einem gehörigen Bes

das Waſſer durch die Abwäſſer vergiftet und übertrage triebe nicht vereinbar ſind . Nach dieſer Richtung vers

bei höherem Waſſerſtand ſchädliche Bazillen auf die miſien die Reviſionsfl. ausreichende Feſtſtellungen dar

anliegenden Wieſen ; endlich machten die ſtarten Ges über, ob und mit welchen Mitteln ſich wirkſame Ab:

rüche der Schlammaſſen das Nittergut unbewohnbar hilfe ſchaffen laſſe und ob die erwachſenden Koſten fich

und entwerteten es ſo erheblich. DasLG. G. verurteilte nicht unverhältnismäßig hoch ſtellen werden. Hierbei
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weiſen die Reviſionsll. beſonders darauf hin, daß das $. und N. verantwortlich . Sie haben ihre Anlagen

BG. eine biologiſche Heinigung in einer in der Ber: für die Einleitungen zur Verfügung geſtellt und ſie

ſtellung und Unterhaltung überaus toſtſpieligen Zentral: haben daher auch mit als Jmmittenten_ju gelten .

anlage verlange, und daß jeder einzelne Bell. geſamt= | (Urt. des V. ZS. vom 11. Juli 1917, V 81/17). Dr. B.

ſchuldneriſch hafte, auch wenn er durch ſeinen Betrieb

zu den Verunreinigungen nur wenig beitrage. Auch III.
mit dieſen Ausführungen können die Reviſions!l. leinen

Erfolg haben . Zu der Vorſchrift des § 26 GewO., die Müdgewähr des gnventars eines Badhtgutes zum
von Einrichtungen ſpricht, welche die benachteiligenden Schäßungwerte i. S. der $8 587ff. BGB. Berüd fich:

Einwirkungen ausſchließen, hat der ert. Senat bereits tigung der durch den Strieg geftaffenen Preislage zu
in dem Urteil RG3. Bd. 86 S. 234 ausgeſprochen, daß gunften Sed abgehenden Bächter . Die Klägerin, die

der Störer die Einwirkungen , wenn deren völlige Bes Erbin ihres Baters, gab am 30. Juni 1915 das Gut,

ſeitigung nicht möglich iſt, auch teilweiſe beſeitigen das dieſer vom Rechtsvorgänger des Bell, durch einen

muß, ſofern nur die aufzuwendenden Koſten nicht außer t. J. 1886 abgeſchloſſenen ,nach dem Jahre1900 wieders
Berhältnis ſtehen zu der Berabfeßung des Anſpruchs hoit verlängerten Bertrag gepachtet hatte, zufolge

auf Schadenerſak. Ob hier die Betl. werden ange- Kündigung des Verpächters zurüd. Sie beanſpruchte
halten werden können, völlig abzuhelfen, darf für die den Unterſchied zwiſchen dem zu Beginn der Pachtzeit
Neviſionsinſtany dahingeſtellt bleiben. Nach den Feſt: auf 26 973 M feſtgeſtellten Schäßungswerte des leben
ſtellungen beſteht jedenfalls ein Bedenten , daß fich den Inventars und dem weit höheren Betrage, der

ohne erhebl. Roſten eine weſentliche Beſſerung der fich der veränderten Preislage entſprechend im Juni

Verhältniſſe erzielen laſſen wird. Die in den ein: 1915 als Schäßungswert des Jnventars ergab. Dem

gelnen Betrieben vorhandenen Vorrichtungen laſſen ſich, Klageanſpruche wurde in Höhe von 44 990 M ſtatts

wie das BG . ebenfalls bedenkenfrei feſtſtellt, umbauen, gegeben. Die Reviſion des Beilagten blieb erfolglos.
aus den Abwäſſern laſſen ſich unſchwer' die Wolli Aus den Gründen : Das BG. erachtet in Aus

faſern und die Fettſtoffe entfernen, und ſchon in dieſem legung des Pachtvertrages vom Jahre 1886 bezüglich
Falle wird ein großer Teil der ausſcheidbaren Be. des in Frage ſtehenden zum Schäßungswerte über

ſtandteile ausgeſchieden, in den Betrieben von P. ju nommenen lebenden Jnventars einen „ Eiſernpacht

90 d. H. Die Koſten dieſer Aenderungen werden bei P. tontratt“ als gegeben und nimmt weiter an, daß die

„nur gering “ ſein , und die N.er Firmen haben den Vertragsteile eine Uebernahme dieſes Inventars zum
Einwand der beſonderen koſtſpieligkeit überhaupt nicht Schäßungswerte in dem Sinne wollten , daß es bei

erhoben . Schon hiernach iſt daher der gegen die Klage Beendigung der Pacht zum Schäßungswerte zurücge
erhobeneEinwand aus § 26 GewO . unbegründet. Zu währt werden ſollte, wie dies ießt im § 587 BOB.

welchen Einrichtungen die Bell. anzuhalten ſein werden, mit den in den SS 588,589 aufgeführten Rechtsfolgen
wird in der Vollſtredungsinſtanz zu erörtern und zu vorgeſehen iſt (wird ausgeführt, daß dieſe Bertragsaus
entſcheiden ſein . Die Müge, daß es an der näheren legung nicht zu beanſtanden ſei). Legt man aber die Aus

Bezeichnung der zu treffenden Einrichtungen fehle und legung des BG. zugrunde, dann iſt der Bell . verpflichtet,

daß daherdas Urteil für die Volſtredung teine auss der Ai. den Betrag zu erſeßen , um den der Geſamt
reichende Unterlage biete, entbehrt der Begründung . ſchäßungswert der zurüđzugewährenden Stüde den Ge

Zunächſt liegt ROZ. Bd . 37 ' S. 174 die Wahl ſamtſchäßungswert der übernommenen Stücke überſteigt.

der zur Erreichung desErfolges anzuwendenden Mittel Für die Bemeſſung des Wertes der zurüdzugewährenden

in der Band der Bekl. , und daher hat das BG. ſich Štüđe iſt dabei die Preislage bei Beendigung des Pacht

mit Recht in der Formel ſeines Urteils darauf be verhältniſſes zu berüđſichtigen, wie ſie ſich unter dem

ſchräntt, auszuſprechen , daß die Bekl, die unzuläſſigen Einfluſſe des Arieges geſtaltet hat. Handelt es ſich

Zuleitungen durch geeignete Schußvorrichtungen zu auch bei Vereinbarungen des im § 587 BOB. ge

beſeitigen haben. Allerdings ſteht hiermit die Be- dachten Jnhaltes nicht um einen Aauf des Inventars

gründung des Urteils nicht völlig im Einklang, ins mit der Verpflichtung des Berpächters zum Rüdlaufe,

fofern hier geſagt iſt, daß die Bell. im Nechtswege zu ſo verfolgen ſie doch ähnliche Zwede. Der Pächter

einer biologiſchen Reinigung in einer neugeitlichen ſoll die Gefahr für den Beſtand und für den Wert

Kläranlage anguhalten ſeien. Fiermit hat das bo. des Jnventars tragen, und es bleibt nur zur Sicheru ng

als Projeßgericht in nicht zuläſſiger Weiſe der Auf- des Verpächters und ſeiner Gläubiger, wie bei der

gabe des Bolſtredungsrichters vorgegriffen. Jener einfachen Mitverpachtung des Inventars, das Eigen

Ausſpruch iſt auch deshalb zu beanſtanden , weil ihm tum dem Verpächter vorbehalten. Die Vereinbarung

anſcheinend der Gedante einer geſamtſchuldneriſchen des § 587 bildet einen Erſaß für den Kauf- und Rüc

Berpflichtung der Bell . zugrunde liegt. Jedenfalls lauf des Jnventars (Mot. Bd .II S. 437, 438), und

tann jeder Bell. für ſich ſchon dadurch dem Urteile es iſt deshalb gerechtfertigt, daß, wie in dieſem Falle,

genügen, daß er die Zuleitungen aus ſeinem Betriebe auch hier die Preislage zur Zeit der Beendigung des

einſtellt oder ſie doch auf das zuläſſige Maß einſchränkt. Pachtverhältniſſes, nicht etwa nur der Gebrauchswert,

Jener Saß der Gründe berührt im übrigen die ges den das Žnventar für den Pachtbetrieb hat, entſcheidet.

troffene Entſcheidung ſelbſt nicht. Sodann iſt nicht zu Wenn die Reviſion ausführt, es ſei nicht einzuſehen ,

beanſtanden, daß das Do. darauf rein weiteres Ge- weshalb dem Pächter bei der Abgabe des von ihm

wicht gelegt hat, daß im Laufe derZeit angeblich die genußten , dem Verpächter gehörenden Jnventars eine

Waſſerverhältniſſe der St. und der D. ungünſtiger ge- plößl . ungeheure Preisſteigerung zugute kommen ſollte,

worden ſind und daß infolgedeſſen die Einwirtungen ſo iſt zunächſt aufdas Eigentum ein Gewicht überhaupt

ießt ſtårler als früher hervortreten. Das Maß deſſen, nicht zu legen. Der Nußung des Pächters ſtehen aber

was ' vermöge des Gemeingebrauchs am Fluſſe " an auch Schäden und Aufwendungen bezüglich des Jn

Einleitungen zuläſſig iſt, muß fich nach den Verhält- ventars gegenüber, die er tragen muß . Jnsbeſondere

niſſen beſtimmen, wie ſie zurzeit beſtehen und vor- iſt hervorzuheben, daß das hier in Frage ſtehende

ausſichtlich für nicht abſehbare Zeit beſtehen werden . lebende Inventar im Jahre 1915 nicht mehr aus den

Unerheblich iſt auch , ob durch die ſtädtiſchen Klär- Stüden beſtand, die im Jahre 1886 vorhanden waren .

anlagen die Abwäſſerverhältniſſe teine Verſchlechterung, Der Pächter mußte für die abgehenden Stüde Erſaß

ſondern eine Verbeſſerung erfahren haben. Jedenfalls beſchaffen und der inzwiſchen eingetretenen Preisſteige

gehen die Einwirtungen auch jeßt noch über das zu- i rung entſprechend höhere Preiſe anlegen . Ob hier

läſſige Maß hinaus, und in Anſehung der von den Erſaßſtüde zu Kriegspreiſen angeſchafft worden waren ,

gewerbl. Betrieben ausgehenden Einwirtungen find tann für die Entſcheidung der grundſäßl. Frage, ob

hierfür neben den Betriebsinhabern auch die Städte die durch den Krieg geſchaffene Preislage zugunſten
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des Pächters zu berüdſichtigen iſt, nicht maßgebend 1 Eine Einigung zwiſchen dem Betroffenen und dem

fein Dieſe Preislage nicht gelten zu laſſen , ließe anderen , deſſen Anſpruch durch die Bormerkung ge

ſich höchſtens dann rechtfertigen, wenn eine durch be- ſchüßt werden ſoll (S 883), ſeßt das Geſet dagegen ,

ſondere Preistreiberei hervorgerufene, nur vorüber: im Gegenſaße zum Falle der Eintragung einer Rechts

gehende Erhöhung der Preiſe in Frage ſtände . Dafür änderung (S 873 ) , bei der Vormerkung nicht voraus .

bietet aber der Sachverhalt feinen Anhaltspunft. Das Der flare Wortlaut des Geſcßes ( S 885) läßt hierüber

BO . ſelbſt ſpricht ſeine Ueberzeugung dahin aus, daß feinen Zweifel. Daraus folgt, daß die etwaige Eini

es ſich um Folgen des Krieges handele, die noch lange gung hier überhaupt feine rechtlich bedeutſame Rolle

nach Friedensſchluß andauern, vielleicht auch bleiben ſpielt, und daß ſonach bei der Frage , ob eine einge

werden . Dieſe Annahme iſt rechtlich unangreifbar. tragene Vormerkung auf einer Grundlage beruht, die

Das BG. hat daher mit Recht die auf der Preislage ihr Rechtswirkjamkeit zu verleihen vermag. gerade auf

bei Beendigung des Pachtverhältniſſes beruhende die Eintragungsbewilligung zurückgegangen werden

Schäßung der zurückzugewährenden Stüde zugrunde- muß, und daß anderſeits ein weſentlicher Mangel in

gelegt und den Unterſchied zwiſchen dem danach ſich der Eintragungsbewilligung durd) das etwaige Vor:

ergebenden Geſamtſchäßungswerte und dem zu Be handenſein einer (hier überhaupt belangloſen ) Einigung

gina des Pachtverhältniſſes feſtgeſtellten Geſamt- zwiſchen den beiden beteiligten Teilen in keinem Falle

ſchäßungswerte des damals vorhandenen Inventars geheilt werden kann . Wenn die Reviſionen einen

der Kl . zugeſprochen. ( Urt. des IIÍ ZS. vom 18. Sep- andern Standpunft vertreten wollten , ſo beruht das

tember 1917, IIC 119/17) . auf Rechtsirrtum . Hier enthält nun die Eintragungs

bewilligung , auf Grund deren für die Befl. die Auf

IV.
laſſungsvormerkung eingetragen worden iſt, wie dem

Ob eine Ehefrau Unterhalt bedarf, iſt nurnach und zwarden , daß es unmöglich iſt, aus der lirfunde
BG. zuzugeben , mindeſtens einen weſentlichen Mangel,

ihren eigenen Bedürfniſſen , nicht nach denen des Mannes
und der Kinder zu beurteilen . Aus den Gründen :

zu entnehmen, inAnſehung welchen Teiles der Grunds

Mit Unrecht bekämpft die Reviſion weiter die Meinung
ſtücke die Bell. die Auflaſſung zu fordern berechtigt

des BG., daß bei Prüfung der Unterhaltsbedürftigfeit
ſein ſollen , und welcher Anſpruch alſo dem Gegen

ſtande nach durch die Vormerkung geſchüßt ſein ſoll.
der mittlagenden Ehefrau nur ihre eigenen Bedürfniſſe,

nicht die ihres Mannes und ihrer Kinder in Betracht
Es iſt in der Urkunde nur geſagt : „zur Sicherung des

zu ziehen ſeien . Die Anſicht des BG . entſpricht dem
Anſpruchs auf Auſlaſſung unſeres Reſtgutes von zirka

Standpunkt der Motive (Bd . IV S. 698) .
400 Morgen “. Aber welcher Teil der Grundſtücke das

Gegen

teilige Anträge wurden von der II. Komm . abgelehnt
Reſtgut darſtellen ſolle, oder welche 400 Morgen von

( Prot. Bd . IV S.491 ff. ). Das Reichsgericht hat ſich
den geſamten 460 Morgen der Grundſtücke den Bekl.

im Urteile vom 5. Januar 1916 IV 189/15 dieſer Auf
zugedacht ſind, iſt in der Urkunde nicht nur nicht aus:

faſſung angeſchloſſen. Der Grund liegt darin, daß
drücklich ausgeſprochen, läßt ſich aus ihr vielmehr

auch nicht einmal mittelbar beſtimmen, da es auch an
die Kinder ein eigenes ſelbſtändiges Recht auf Inter

halt gegen den Großvater haben und daß eine geſek
allen Angaben fehlt, welche eine ſolche Beſtimmung

liche IInterhaltspflicht des Schwiegervaters gegen die
ermöglichten . Der Eintrag ſelbſt endlich erweďt den

Schwiegerfinder im BOB . nicht anerkannt iſt. Dieſe
Anſchein , als hätten die Befl. einen Anſpruch auf Auf

darf deshalb auch nicht auf dem von der Reviſion
laſſung der geſamten Grundſtücke, und iſt daher feines

gewollten Umwege eingeführtwerden . ( Urt . d . IV.ZS.
falls geeignet, auch dem Gegenſtande nach den Anſpruch

vom 24. Sept. 1917, IV 191/17) .
erkennbar zu machen , der den Bekl . auf Grund der

Bewilligung der Eigentümer in Wirklichkeit geſchüßt

werden ſollte. Unter dieſen Umſtänden fehlt es der

V. eingetragenen Vormerkung an einer für ihre Rechis:
BGB. $$ 885 , 873. Bedentung der Eintragunge- gültigkeit erforderl . Grundlage unbedingt. Daß auch

bewilligung für die Gültigteit einer Bormerfung ; Ün: bei einer Auſlaſſungsvormerkung der Grundſtüdsteil,

gültigkeit einer Auflañangsvormerkung wegen unge
bezüglich deſſen der Auflaſſungsanſpruch beſtehen ſoll,

nügender Bezeichnung der von der Auflanung betroffenen
mindeſtens beſtimmbar ſein muß, hat der erf Senat

Grundſtüde in der Eintragungebewilligung trot einer
bereits in ſeinem Urteile vom 12. November 1913

Ginigung der Beteiligteu über die in Frage for menden
(Gruchot BS. 58 S. 1016) angenommen . Die Tatſache,

Grundſtüde. Aus den Gründen : Die Vorinerkung
daß der Eintrag ſelbſt, wie er lautet, einen Mangel

hat folgenden Wortlaut : „ Vormerkung zur Sicherung nach der angegebenen Richtung hin inſofern nicht ent

des Anſpruchs auf Auflaſſung für die Johann und
halten würde , als ihm zufolge ein Auſlaſſungsanſpruch

Katharina R'ſchen Eheleute in ..." Die Eintragungs
in Anſehung der geſamten Grundſtücke geſchüßt ſein

bewilligung der Eigentümer lautete : „ Als eingetragene
würde, fann den Befl. um deswillen nicht zugute

Eigentümer der im Grundbuch von Gr. L. Bl . 4 und
kommen, weil die zugrunde liegende Eintragungs

BI. 87 verzeichneten Grundſtüde bewilligen und bean: bewilligung erweiſt, daß ein ſo weit gehender Anſpruch

tragen wir, daß auf den Grundbuchblättern dieſer ...
Gegenſtand des Schußes nicht ſein ſollte. immer bleibt

Grundſtücke eine Vormerkung zur Sicherung des An
es daher im ungewiſſen, worauf ſich der Schutz der

ſpruchs auf Auflajſung unſeres Reſtgutes von zirka
Vormerkung erſtrecken könnte, und Dritten gegenüber

400 Morgen für die Eheleute Johann K. und Katharina
kann ſie ſonach auch keine Wirkung haben . Bei dieſer

geb. B. in þ . eingetragen werde.“ Danach ſoll ſich die
Sachlage ' verſchlägt auch der Einwand der Neviſion

Ilnwirkſamkeit der Vormerkung, wie das BG. annimmt,
der Befl . nichts , daß für Dritte durch die Vormerfung

einmal daraus ergeben, daß ſich die Eintragung und jedenfalls erſichtlich gemacht ſei, daß die Gefahr beſtehe,

die Eintragungsbewilligung nicht miteinander deden ,
es könnte ihnen das Grundſtück wieder entzogen werden .

und zweitens daraus, daß ſchon die Eintragungs
Da ſchon der eine erörterte Entſcheidungsgrund des

bewilligung an ſich nicht den Anforderungen des BG. durchgreift, ſo braucht nicht noch weiter geprüft

Spezialitätsprinzips genüge. Die Nichtigkeit der Auf
zu werden , ob die Vormerkung auch deswegen etwa

laſſungsvormerkung ergibt ſich jedenfalls aus folgender unbedingt nichtig iſt, weil ihr Inhalt ſich mit dem

Erwägung. Maßgebend für die Eintragung einer Vor
der Eintragungsbewilligung in einem weſentlichen

merkung, mithin auch der Auſlaſſungsvormerkung, iſt
Punkte nicht deckt, oder weil weder in dem Eintrage

gemäß § 885 BOB., vom Falle der einſtweiligen Ver
ſelbſt noch in der Eintragungsbewilligung angegeben

fügung, der hier nicht vorliegt, abgeſehen, allein die iſt, worauf der angebl.Auflaſſungsanſpruch der Befl.

Eintragungsbewilligung, und dieſe ſtellt die einſeitige
beruhen ſoll . (Urt. des V. ZŠ. vom 6. Oktober 1917,

Erklärung des von der Vormerkung Betroffenen dar.
V 128/1917 ). E.

-n.
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VI .

Beweislaſt im Falle der Behauptung die vereiu

barte Proviſion ſei von der Ausführung der vermittelten

Kaufverträge und von der Bezahlung deß Kaufpreiſe

abhängig gemacht worden. Die Klägerin vermittelte

im März 1915 drei Kaufverträge zwiſchen der Befl.

und einem Bekleidungsamte . Einer dieſer Verträge

blieb unausgeführt . Die Kl. beanſpruchte Proviſion
für die Vermittelung dieſes Vertrages . Die Befl . be

hauptete 'unter Widerſpruch der Al. , der Proviſionss

anſpruch ſei von der Ausführung der Verträge und

von der Bezahlung des Kaufpreiſes abhängig gemacht

worden . Das BG. gab der Klage ſtatt. Auf die

Reviſion der Bell. wurde das Berufungsurteil auf

gehoben und die Sache an das BG. zurücverwieſen.

Gründe: Die Entſcheidung des Rechtsſtreits

hängt davon ab, ob, wie die Ml . behauptet, die Pro

viſion ohne Einſchränkung verſprochen oder, wie die

Bekl. geltend macht, von der Ausführung der Ver

träge und von der Bezahlung des Staufpreiſes abs

hängig gemacht worden iſt. Dabei handelt es ſich

aber nach dem von den Parteien vorgetragenen Sach

verhalt weder um eine beſondere nachträgliche Ver

einbarung, noch, wie das BG. ſagt, um eine Neben

abrede, ſondern um den urſprünglichen Inhalt des

Proviſionsverſprechens ſelbſt. Die Beweislaſt für den

Jnhalt des Verſprechens trifft daher die Kl. , die darauf

ihren Anſpruch gründet undinach § 632 BGB. auch

gründen muß . Das Geſet gewährt einen Anſpruch

auf Mäflerlohn nicht, wie man nach dem Eingang

der Entſcheidungsgründe des Berufungsurteils meinen

tönnte, ſchon dann , wenn jemand einen Vertrag ver

mittelt oder die Gelegenheit zum Abſchluſſe nach

gewieſen hat, ſondern ſegt voraus, daß für einen

dieſer Fälle ein Mäklerlohn ausdrüclich oder ſtills

ſchweigend verſprochen worden iſt. Der Mäfler muß

alſo auch die Unbedingtheit des Verſprechens beweiſen

(vgl. RG2. Bd. 68 S.307), und es iſt rechtsirrig,

wenn das BG , die Beweislaſt der Bell . auferlegt und

mangels Beweiſes der „ Nebenabrede “ die Bell. ver

urteilt. Das BG. hätte auf Grund der Zeugenaus

ſagen den tatſächlichen Fergang feſtſtellen oder, wenn

es auf dieſer Grundlage feine fichere Ueberzeugung

gewinnen konnte, die Auferlegung eines Eides, ſei es

eines richterlichen , ſei es des von der Al. der Bekl.

zugeſchobenen Eides, in Erwägung siehen müſſen.

Das BG. hat feines von beiden getan, es ſpricht viel

mehr nur von Möglichkeiten und Wahrſcheinlichkeiten ,

ertlärt den Beweis der „ Nebenabrede “ für nicht er

bracht und verweiſt insbeſondere noch darauf, daß die

Bell . ſich eines ſonſtigen Beweismittels nicht bedient

habe, obwohl die Kl . auf die Beweispflicht der Befl .

hingewieſen habe. Von einer Beweispflicht der Befl .

fann aber nach dem Dargelegten feine Hede ſein . (Urt.

des III . ZS. vom 9. Oft. 1917, III 196/17 ).

daß in dieſem Verfahren eine Verlegung der $$ 176,

178 GVG. und des § 149 StPO. läge . Dem Mechts

mittel war jedoch der Erfolg zu verſagen . Auf welche

geſell . Beſtimmung fich der Beſchluß gründet, iſt darin

nicht geſagt. § 176 GVG. , wonach der Zutritt zu

fentl. Verhandlungen unerwachſenen und ſolchen

Perſonen verſagt werden kann, die ſich nicht im Beſitz

der bürgerl. Ehrenrechte befinden oder die in einer

der Würde des Gerichts nicht entſprechenden Weiſe

erſcheinen , tam nach Bage der Sache nicht in Frage .

Die Deffentlichkeit der Verhandlung iſt alſo durch den

Beſchluß nicht beſchränkt worden ; die Deffentlichkeit

iſt vielmehr bei der Verhandlung und bei der Vers

fündung des Urteils durchweg gewahrt worden . Es

handelte ſich offenbar um eine Handlung der Sißungs

polizei. Den Anlaß zu dem Beſchluß gab nach dem

Inhalt des Brototolls die darin feſtgeſtellte Tatſache,

daß die Beſchwerdeführerin , welche im Zuhörerraum

anweſend war, ihrem Sohn heimlich verſchiedene

Zeichen machte. Bierin erblidte das Gericht an :

cheinend den Verſuch der Beeinfluſſung ihres Sohnes

und damit eine Störung der Verhandlung , vielleicht

auch eine Ungebühr. Es kann indes dahingeſtellt

bleiben, ob das Gericht die Entfernung auf Grund

des § 178 GVG . angeordnet hat, deſſen Vorausſeßungen

aus dem im Protokol feſtgeſtellten Tatbeſtand inſofern

nicht erhellen, als ein Ungehorſam der Beſchwerde

führerin gegen einen zur Aufrechterhaltung der Ord

nung erlaſſenen Befehl nicht feſtgeſtellt iſt, oder ob

das Gericht auf Grund des § 179 OVO. wegen Un

gebühr der Beſchwerdeführerin gegen ſie eingeſchritten

iſt. Denn feinesfalls kann die Anordnung, ſoweit ſie

gegen die Beſchwerdeführerin als Zuhörerin gerichtet

war, zum Gegenſtand einer Reviſionsbeſchwerde ge
macht werden . Zwingende Vorſchriften des Ver

fahrens, wie der Grundſatz der Deffentlichteit, oder

Rechte und Intereſſen des Angefl. find dadurch nicht

verleßt worden . Es kann ſich alſo nur fragen, ob

mit Müdlicht darauf, daß die angeordnete Maßnahme

ſich zugleich gegen die Mutter und geſeßl. Bertreterin

des genannten Angell. richtete, deren Befugnis , als

Beiſtand ihres Sohnes in der pauptverhandlung aufs

zutreten , vereitelt oder beeinträchtigt worden iſt (vgl .
NOSt. Bd . 38 S. 106 ) . Dieſe Frage iſt aber ent

gegen den Ausführungen der Reviſion zu verneinen.

Die Vorſchrift des § 149 StPO. , wonach der geſeßl.

Vertreter eines Angell. in der ħauptverhandlung als

deſſen Beiſtand zuzulaſſen und auf ſein Verlangen zu

hören iſt , ſekt voraus, daß der zum Beiſtand Berech

tigte die ihm zuſtehende geſeßl. Befugnis überhaupt

ausüben will . Der geſeßl . Vertreter muß, wenn er

zugelaſſen und gehört werden will, dieſe Abſicht dem

Gericht in irgend einer Weiſe zu erfennen geben .

Hieran iſt die Beſchwerdeführerin auch durch die Ent

fernung aus dem Sißungsſaal nicht gehindert worden .

Denn ſie hätte jederzeit z . B. durch Vermittelung des

Gerichtsdieners dem Gericht mündlich oder ſchriftlich

ihren Wunſch unterbreiten können , als Beiſtand ihres

Sohnes zur Verhandlung zugelaſſen zu werden . Als

dann hätte das Gericht über den Antrag befinden

müſſen. Die Beſchwerdeführerin hat aber in dieſer

Richtung überhaupt feine Schritte unternommen. Sie

hat auch, als ihr nach Abſchluß der Zeugenver

nehmungen von Amts wegen der Eintritt in den

Sißungsraum wieder geſtattet wurde, ſie alſo der

übrigen Beweisaufnahme beiwohnen und die Anträge

und Ausführungen der Beteiligten anhören durfte,

nicht Veranlaſſung genommen , ihrem Sohn als Beis

ſtand zur Seite zu ſtehen. Da ſie ſich auch ſchon bei

Beginn der Verhandlung nicht als Beiſtand ihres

Sohnes gemeldet, ſondern nur in den Zuhörerraum

begeben hatte , ſo ergibt ſich aus ihrem geſamten Ver

halten , daß ſie als Beiſtand ihres Sohnes in der

Hauptverhandlung überhaupt nicht auftreten wollte,

alſo auch inſofern an der Wahrnehmung ihrer Rechte
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B. Strafſachen.

I.

Entferuung des geſeblichen Vertreters des Auge:

tlagten aus dem Sißungsjaale während der Vernehmung

des"Ungetlagten und der Zeugen . Ä us den Gründen :

Die Beſchwerdeführerin, welche mit Rüdſicht darauf,

daß ihr Mann im Felde ſteht, die elterl . Gewalt über

den Ángell. gemäß § 1685 Ábſ. 1 BGB . ausübt, war

in der Þauptverhandlung im Zuhörerraum anweſend,

wurde aber alsbald nach dem Aufruf der Zeugen

auf Gerichtsbeſchluß aus dem Sißungsſaal entfernt,

weil ſie ihrem Sohn heimlich verſchiedene Zeichen

machte. Erſt nach der Vernehmung der Angell . und

der Zeugen wurde ihr der Wiedereintritt in den

Sigungsſaal geſtattet. Die Reviſion macht geltend,
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nicht behindert worden ſein tann. Es hat daher auch

eine Verlegung des § 149 StPD. nicht ſtattgefunden .

( Urt. des I. SIS . vom 23. Juli 1917 , 1 D 323/17). E.
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II.

Latmehrheit bei gewohnheit8mäßiger kuppelei !

Aus den Øründen : Die W. und die E., die leptere

eine Tochter der Angell . 3., haben in der Wohnung

der 8. gewerbsmäßig Unzucht ausgeübt. Dieſes Treiben

hat die Angell. 3. durch Handlungen, wie durch Ueber.

laſſung ihrer Wohnung, durch Zeichengeben und in

einem Fać durch die Zuführung von Mannsperſonen

gefördert. Das Urteil iſt zur Beſtrafung der Angell.
wegen Auppelet in zweifacher Tat gelangt, weil ſie

jeweils gewohnheitsmäßig der Unzucht ihrer Tochter

und ſodann der der W. Vorſchub leiſtete. Es iſt nicht

zu beanſtanden, wenn, was die Kuppelei bezüglich der
Tochter betrifft, gegen die Angekl. ſowohl der 180

wie der § 181 StGB. und zwar rechtl . zuſammen.

treffend angewendet werden (RGSt. Bd. 42 S. 203).

Die Merkmale der Gewohnheitsmäßigteit find auch im

Urteil zutreffend nachgewieſen. Unzutreffend iſt es aber,

wenn außerdem noch wegen einer weiteren ſelbſtän

digen Straftat die Beſtrafung der Angell. wegen

Kuppelei in Beziehung auf die W. erfolgte. Dieſe

Annahme begründet die Strk. damit, daß die beiden

von ihr unterſtellten Suppeleifälle zwei ſelbſtändigen

geſonderten Vorfäßen entſprungen ſeien . Allein die
gewohnheitsmäßige Form der Begehung einer Straf

tat faßt alle Einzelfälle einer ſolchen zu einer einzigen

Straftat zuſammen, die ſomit auf einem einzigen

Vorſaß beruht. Deshalb war hier der Vorſaf der

Angekl. ein einheitlicher, er umfaßt die gewohnheits

mäßige Förderung der Unzucht der W. und der E.

und durfte nicht in zwei geſonderte gewohnheitsmäßige

Vorfäße zerlegt werden. (ürt. des I. Sts . vom 5. Juli

1917, 1 D 236/17) .
E.

gelaſſene Höchſtzahl von Schlachtungen überſchritten

wird. ) Zur Erreichung dieſes Zieles ordnet ſie unter

Nr. 1an , daß die von derMeichsfleiſchſtelle für den

Bezirt des Areiſes zugelaſſenen Schlachtungen vom

Streisausſchuſſe auf die gewerbl.Schlächtereien des Kreiſes

verteilt werden, und beſtimmt unter Nr. 2, nachdem

ſie mitgeteilt hat, welche Zahl Bieh als Göchſtzahl die

ReichsfleiſchſteŰe für den Umfang des Aommunalvers

bandes für die Zeit vom 1. April 1916 bis 30. Juni

1916 zur Schlachtung zugelaſſen hat, daß der durch

Sagung vom 16. April 1916 ins Leben gerufene Fleis

ſherverband des Kreiſes das dem Areiſe vom Weſtfäl.

Viehhandelsverbande zu liefernde Schlachtvieh zu übers

nehmen und auf die gewerbl. Schlächtereien zu ver.

teilen hat. Die Bet. iſt in ihrer Geltung ebenſowenig

zeitl. beſchränkt wie die BAVD. ſelbſt. Eine geitl . Be.

ſchränkung kann insbeſondere nicht daraus hergeleitet
werden , daß ſie neben den der Regelung der Fleiſch

verſorgung dienenden allgemeinen Beſtimmungen noch

eine Mitteilung an die Beteiligten darüber enthält,

welche MengenVieh die Meichsfleiſchſtelle zunächſt für

die Zeit vom 1. April bis 30. Juni 1916 zur Shlach

tung im Kreiſe W.zugelaſſen hat . Die VO. will vers

hindern, daß die Schlachtungen im Kreiſe über die

Höchſtzahl der von der Meichsfleiſchſtelle für deſſen Be

zirtzugelaſſenen oder noch zuzulaſſenden Schlachtungen

hinausgehen, indem ſie anordnet : 1. Die von dieſer Stelle

zugelaſſenen Schlachtungen werden vom Kreisausſchuſſe

auf die einzelnen Schlächtereien des Kreiſes der Zahl

nach verteilt. 2. Daszum Schlachten beſtimmte Vieh

wird vom Weſtfäl. Viehhandelsverbande dem Kreiſe

geliefert und der Fleiſcherverband des Kreiſes weiſt

aus der zu liefernden Unzahl Tiere dem einzelnen

Schlächter Stüde gemäß der Verteilung des Kreisauss

ſchuſſes zu . Hiernach iſtdem einzelnenSchlächter das

Shlachtenvon ſolchem Vieh , das er nicht nach Maß=

gabe des Berteilungsbeſchluſſes des Kreisausſchuſſes

aus der vom Viehhandelsverbande gelieferten Ware

vom Fleiſcherverbande zugeteilt erhalten, ſondern ohne

Kenntnis dieſer Verteilungsbehörden ſich anderweit

beſchafft hat, ſchlechthin verboten, weil das Schlachten

ſolchen Biehes die ueberwachung der Einhaltung der

şöchſtzahl und die Verhinderung ihrer Ueberſchreitung

unmöglich machen würde, und ſomit war auch dem

Angell, das Schlachten des von ihnen ſelbſt angefauften

Viehs ſelbſt dannunterſagt, wenn die Höchſtzahl des

vomStreisausſchuß ihrer Schlächterei zugeteilten Wiehs

durch die Zuweiſungvon Stüden ſeitens des Fleiſchers

verbandes noch nicht erreicht war, oder auch infolge

unzureichender Lieferung des Viehhandelsverbandes

nichtmehr erreichtwerden konnte. Die für den einzelnen

Schlächter zugelaſſene „ Höchſtzahl“ des Viehs i. Š. der

VO. bezieht ſich nur auf das in Ausführung des Bes

ſchluſſes der Heich®fleiſchſtelle vom Fleiſcherverband

zugewieſene Vieh. Das ſelbſtändig angekaufte und

ohne Stenntnis der Verteilungsbehörden geſchlachtete

Vieh iſt und bleibt i . S. der VO. immer Vieh „über

die Höchſtgahl hinaus ", nämlich diejenige Göchſtzahl

hinaus, die auf Grund der Feſtſeßung der Reichsfleiſch

ſtelle und der Verteilung der durch dieſe zugeſprochenen

Höchſtzahl ſeitens des Kreisausſchuſſes durch Ausführung

dieſer Verteilung ſeitens des Fleiſcherverbandes der

Geſamtheit der Schlächter des Kreiſes zugehen durfte

und zuging. Demgemäß iſt auch in der Verfügung

vom 3. Juni 1916, die den Angell. bekannt gegeben

worden iſt, nicht nur die Mitteilung enthalten, in

welcher Weiſe in Zukunft das dem Areiſe zuges

wieſene Vieh verteilt werden wird, ſondern auch

das Verbot an die Schlächtermeiſter, Schlachtvieh auf

andere Weiſe als durch den Fleiſcherverband zu laufen

und ſolches anderweit gekaufte Vieh zu ſchlachten. Hier

nach bedurfte es nicht einer beſonderen Feſtſtellung
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III.

Unzuläſſige Sdlachtungen : was verſteht man unter

Schlachtungen über die Gödſtzahl hinaus i. S. de8 8 6

Abſ. 1Sat2 BRBD. vom27. März 1916 über Fleiſch:

verſorguug ? Aus den Gründen: Die Angekl. be

trieben in W. gewerbliche Schlächtereien . Sie haben

im Juli 1916 auf eigene Rechnung in Oldenburg und

þannover Schweine aufgekauft, in W. geſchlachtet und

dort das gewonnene Fleiſch an ihre Kundſchaft ver

fauft, obwohl ihnen bekannt gegeben war, daß das

Schlachtvieh fünftig in jeder Woche durch den Rom ,

munalverband zugewieſen werde, und der Fleiſcher

meiſter Schlachtvieh auf andere als die vorgeſchriebene

Weiſe nicht auftaufen und ſchlachten dürfe. Auf Grund

dieſer Feſtſtellungen iſt die Annahme der Strl., daß die

Angell. verbotwidrig ihren Bedarf an Schweinen gededt

und Schlachtungen über die zuläſſige Höchſtzahl hinaus

vorgenommen haben , rechtl.nicht zu beanſtanden . Nach

§ 6 BRVD. vom 27. März 1916 über Fleiſchverſorgung

dürfen Schlachtungen von Vieh , die nicht ausſchließlich

für den eigenen Wirtſchaftsbedarf des Viehhalter $ be

ſtimmt ſind, nur in dem von der Reichsfleiſchſtelle ers

laubten Umfange geſtattet werden , und haben die

Landeszentralbehörden oder die von ihnen beſtimmten Be.

hörden Anordnungen zu treffen , um Schlachtungen über

die zugelaſſene Höchſtzahl hinaus zu verhindern . Aus

nahmen hiervon ſind nur für Haus- und Notſchlach

tungen zugelaſſen. Auf Grund dieſer VO. und der zu

ihr erlaſſenen Preuß. AusfAnweiſung vom 27. März

1916 iſt die Bel, vom 14. April 1916, wie ſie einleitend

ausdrücklich hervorhebt, für den Kreis W. mit Ge

nehmigung des Regierungspräſidenten vom Landrat

als Vorſißenden des Kreisausſchuſſes erlaſſen ; ſie ents

hält alſo die Beſtimmungen , die verhindern ſollen,

daß die von der Reichsfleiſchſtelle für den Kreis zu.

1 ) Vgl . für Bayern Ziff. III der Min Bet. vom 29. April 1916

über Fletidverſorgung (Staats Ung. 100 a).
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darüber, wie hoch von der Meichsfleiſchſtelle die Föchſt- des Anfichbringen und des Mitwirten zum Abſaße

jahl des im Kreiſe im Monat Juli ju ſchlachtenden ſtellt nach der Art und der Seit ihrer Berübung in

Biehes feſtgeſeßt war, und welchen Beſchluß der Areis- fich abgeſchloſſene und gegen einander abgegrenzte felb

ausſchuß für dieſen Monat hinſichtlich der Verteilung ſtändige Tatbeſtände dar, die ſich in feiner Hinſicht zu

des Biehes auf die einzelnen Fleiſcher gefaßt hatte. dedenbrauchen und auch nicht teilweiſe eine begriffliche

Die Verurteilung wegen Verg. gegen die VO. vom Einheit bilden (GoltdArch.Bd. 48 S.359) . Ob ſie bei Eina

14. April 1916 rechtfertigte allein ſchon die Feſtſtellung, heitlichkeit des Borſaßes zu einer Einheit zuſammen

daß die Angell. in Kenntnis des Verbots der BD . im gefaßt werden könnten, ſei es i . S. von § 73 Stob. ,

Juli in W. Vieh geſchlachtet hatten, das ihnen nicht ſei es als fortgeſepte Handlung,muß auf ſich beruhen .

durch den Fleiſcherverband zugewieſen war, das ſie Die Strst. hat jedenfalls tatſächlich feſtgeſtellt, daß ihnen

vielmehr ſelbſt eigenmächtig aufgetauft hatten . (Urt. hier jedesmal ein beſonderer Borſas zugrunde lag.

des V. SIS . vom 25. September 1917, 5 D 402/1917) . Demnach unterliegt die Annahme ſelbſtändiger Bands

lungen feinem Rechtsbedenken . (Urt. des V. ŠIS. vom

19. Dezember 1917, 5 D 685/17 ). E.

IV.

Zu StPO. 99 252, 263. Verwertung der den jebigen

Ungabenwiderſprechenden Uusſage, die der frühereBlits
VI .

angetlagte und jebige Senge in demſelben Berfahren al8 3* $ 266 mb . 3 StPO.: Beantragung der 31

Hugeklagter gemacht hat. Aus den Gründen : Der billigung mildernder Umſtände durch Beautragung einer

Mitangell. 3.iſt bereits rechtsträftig verurteilt worden . Geldſtrafe. Aus den Gründen : Die Müge einer

In der Hauptverhandlung gegen den Beſchwerdeführer Berleßung des § 266 Abſ. 3 StPO. iſt begründet.

wurde er als Zeuge vernommen . Nach dem Sißungs- Wenn der Verteidiger auch nicht ausdrüdlich die Zu

protokoll wurden frühere Ausſagen des Zeugen nicht billigung mildernder Umſtände für den Angekl. in
verleſen . Nach der Urteilsbegründung hat er in der Anſpruch genommen hat, ſo hat er doch begehrt, daß

Hauptverhandlung gegen den Beſchwerdeführer zuge. dieſer nur mit einer milderen Geldſtrafe belegt werde.
geben, in der gegen ihn geführten Berhandlung die

Auf dieAnklage aus ss 267, 268 StGB . tonnte auf

der Ankl. zugrunde liegenden Vorgänge ſo geſchildert eine Geldſtrafe als alleinige Strafe überhaupt nicht

zu haben, wie ſie das Urteil gegen den Beſchwerdes und aus 8 263 StGB. auf eine ſolche nur ertannt werden ,

führer feſtſtellt, dieſe Schilderung aber al$ 8euge wenn mildernde Umſtände vorhandenwaren . Der

widerrufen. Die Stri. hat den früher von ihm als Berteidiger hat demzufolge in ſeinem Antrage deren

Angell. gemachten Angaben Glauben beigemeſſen und Zubilligung gefordert ( RGSt . BD . 29 S. 276, Bd . 43

ſeiner Zeugenausſage den Glauben verſagt. Gegen S. 297, BD. 45 S. 331). Nach § 266 Abſ. 3 StPO.

dieſes Verfahren beſtehen teine prozeſſualen Bedenfen ; müſſen, wenn das Strafgeſetz die Anwendung einer

insbeſondere tritt in ihm keine Verlegung der $8 252, geringeren Strafe von dem Vorhandenſein mildernder

263 SIPD. zutage. Wenn zwiſchen der Uusſage, Umſtände abhängig macht, die Urteilsgründe die hierüber

die 3. in der Sauptverhandlung als Zeuge machte, getroffene Entſcheidung ergeben, ſobald ihr Vorhanden.

und ſeiner früheren Ausſage ein Widerſpruch hervors fein gegenüber einem in der Hauptverhandlung ges

trat, ſo wäre die Verleſung der früheren Ausſage ſtellten Antrage verneint wird . Das Urteil hat ſich

zuläſſig gemeſen. Der Umſtand, daß er ſie nicht als über das Borhandenſein mildernder Umſtände nicht

Beuge, ſondern als Angell. gemacht hatte, würde tein ausgeſprochen und verſtößt inſoweit gegen das Geſeß.

rechtl. Findernis gebildet haben (ROSt.Bd. 12 S. 118, Es läßt auch nicht erkennen , daß die Strk . die Vers

Goltd Arch . Bd 36 S. 319) . Der Vorſißende tonnte neinung beſchloſſen und nur die Niederſchrift dieſes

ſich aber, was durch § 252 nicht ausgeſchloſſen wurde, die Strafgumeſſung betreffenden Grundes verſäumt

und worüber das Sigungsprototol teine Ausfunft hat , ſodaß auch nicht geſagt werden kann, die Be

zugeben braucht, auch darauf beſchränten, den hervor. ! ſtrafung mit 3 Monaten Gefängnis beruhe nicht auf
tretenden Widerſpruch durch mündlichen Vorhalt der der Unterlaſſung der Aufnahme des vorgeſchriebenen

früheren Ausſage zur Feſtſtellung und zur Kenntnis Ausſpruches in die ſchriftlichen Urteilsgründe. ( Urt.

des Gerichts zu bringen. Das iſt hier geſchehen. Der des V. SIS, vom 19. Dezember 1917, 5 D 670/17) .

Widerſpruch iſt auch aufgeklärt worden dahin, daß E.

3. einräumte, ſich früher abweichend von ſeiner jeßigen

Belundung ſo ausgelaſſen zu haben, wie es im Urteil

feſtgeſtellt iſt, daß er aber ſeine frühere Ausſage als
Oberſtes Landesgericht .

unwahr widerrief. Damit war aber die frühere Uus.

ſage in zuläſſiger Weiſe zum Gegenſtande der Haupts
A. Zivilſachen.

verhandlung gemacht, und ſie durfte bei der Urteils- Zur Auslegung der $8 62, 111 und 4 öſterr. allg.

findung berüdſichtigt werden. Darüber, welche der BGB. und der Art. 13 uud 30 GG. BGB .: Verehes

beiden Ausſagen für glaubwürdig zu erachten war, lidung eine geſchiedenen deutſchen Ratholiten bei Leb

hatte alsdann der Tatrichter nach ſeiner freien Ueber. zeiten einer erften Frau mit einer öfterreidilden Ra.

zeugung zu entſcheiden. Die Strk. hat daher, wenn tholilin . Der tatholiſche bayer. Staatsangehörige B.,

ſie der früheren Ausſage den Vorzug gab, nicht gegen der von ſeiner noch lebenden erſten Frau geſchieden

$ 263 StPb. verſtoßen , ſondern den darin aufgeſtellten iſt, beabſichtigt, ſich mit der gleichfads tatholiſchen

Beweisgrundſaß befolgt. (Urt. des V. SS . vom öſterreichiſchen Staatsangehörigen M. zu verehelichen .

7. Dezember 1917, 5 D 618/17) . E. Das Standesamt lehnte den Antrag auf Erlaſſung

des Aufgebots ab, da der Verehelichung mit der M. das

für dieſe nach öſterr. Necht beſtehende Ehehindernis
V.

des Katholizismus und des beſtehenden Ehebandes

Lateinheit oder mehrheit bei Gehlerei in den vers entgegenſtehe. Auf den Antrag des B. hin wies

ſchiedenen Begehungsformen des § 259 StGB.? A u 8 das AG . das Standesamt an , beim Vorliegen der

den Gründen : Die Strí. tonnte in dem Anlauf ſonſtigen Vorausſegungen das Aufgebot zu erlaſſen ;

von 4 Unterröden durch die Beſchwerdeführerin von es nahm an, daß allerdings nach öſterr. Nechte der

der Mitangeklagten Gr. und in der Mitwirkung bei Verehelichung das Ehehindernis des Katholizismus

dem Abſaße von 40 weiteren lInterröden im Auftrage entgegenſtehe, daß aber dieſes Recht hier gemäß Art. 30

der Gr. ohne Rechtsirrtum 2 ſelbſtändige gandlungen GG . BGB. nicht anzuwenden ſei, da es gegen den

ſehen, auch wenn ſämtliche Sachen gleichzeitig zu ihr Zweď des deutſchen Geſekes verſtoße, das die Wieders

geſchafft worden ſind. Þehlerei in der Begehungsform berehelichung geſchiedener Gatten ermöglichen wolle.
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Das 10. hob auf die von dem Stadtmagiſtrat M. als

Aufſichtsbehördedes Standesamts eingelegte Beſchwerde

hin den amtsgerichtl. Beſchluß auf und wies den

Antrag des B. ab . Auf deſſen weitere Beſchwerde

wurde der Beſchluß des 16. aufgehoben und die Bes

ſchwerde gegen den Beſchluß des AG . zurüďgewieſen.

Aus den Gründen : Deſterreich iſt der þaager

Konvention vom 12. Juni 1902 nicht beigetreten ; deshalb

iſt, wie das Beſchwg. mit Recht annimmt, für die

Beurteilung des Rechtsverhältniſſes ausſchließlich der

Art. 13 EG . BOB. maßgebend . Da hienach die Ein

gehung der Ehe, ſofern auch nur einer der Verlobten

ein Deutſcher iſt, in Anſehung eines jeden der Ber

lobten nach den Geſeßen des Staates zu beurteilen

iſt, dem er angehört, würde an und für ſich die Fähig

keit der M.zur Eingehung der Ehe mit dem Beſchwerde

führer nach öſterr. Rechte zu beurteilen ſein . Nach

dieſem aber iſt, wie das BeſchwG. im Ergebnis zu

treffend annimmt, die Verehelichung unzuläſſig, da

B. , der dem fathol. Bekenntnis angehört, ſchon einmal

verheiratet war und von ſeiner ießt noch lebenden

erſten Frau gerichtlich geſchieden iſt. Das 16 .

nimmt zur Begründung ſeiner Anſicht Bezug auf die

ofdekrete vom 26. Auguſt 1814 und 17. Juli 1835,

durch die beſtimmt worden ſei, daß eine fathol. Perſon

einen getrennten nichtfathol. Ehegatten nicht heiraten

könne, ſolange der andere getrennte Gatte lebe, und

meint, was in den Boſdefreten für die Verheiratung

mit einem getrennten nichttathol. Gatten beſtimmt

ſei, gelte erſt recht für die Berheiratung mit einem

getrennten kathol. Gatten. Dieſe Begründung geht
fehl; die linzuläſſigkeit der Berheiratung eines fathol.

Deſterreichers mit einem „ getrennten “ fathol. Gatten

bet Lebzeiten des anderen getrennten Gatten ergibt

ſich nicht aus den oben bezeichneten Hofdetreten ,

ſondern unmittelbar aus den Beſtimmungen der

SS 62 und 111 ö. a . BOB . Nach § 111 fann das Band

einer gültigen Ehe zwiſchen kathol. Perſonen nur durch

den Tod des einen Gatten, alſo insbeſondere nicht

durch Scheidung, getrennt werden und nach § 62 darf

ein Mann nur mit einem Weib und ein Weib nur

mit einem Mann zu gleicher Zeit vermählt ſein . Nach

Öſterr. Recht iſt alſo eine Scheidung einer Ehe zwiſchen

tathol . Perſonen um ſolche handelt es ſich hier

ausgeſchloſſen ; es erlennt auch die im Ausland

erfolgte Scheidung einer ſolchen Ehe nicht als rechts

gültig an und erachtet eine ſolche Ehe trog der erfolgten

Scheidung als fortbeſtehend (vgl . die Zitate bei Schey

zu § 111 ö. a . BOB.). Hieraus ergibt ſich, daß die

Verheiratung eines Deſterreichers mit einem im Aus

land geſchiedenen kathol . Gatten - in Deſterreich iſt

ja eine ſolche Scheidung überhaupt unmöglich

unzuläſſig iſt, da ſie gegen § 62 a. a . D. verſtoßen

würde. Die Hofdeirete vom 26. Auguſt 1814 und

17. Juli 1835 ſind zu § 119 ö . a . BOB. erlaſſen , der

die Wiederverehelichung nichttathol . Ehegatten, deren

Ehe geſchieden iſt, für zuläſſig erflärt . In dem erſten

iſt beſtimmt, daß ſolche nichtkathol. Geſchiedene ſich

zwar wieder verehelichen können , aber nur mit nichts

fathol . Perſonen , und in dem zweiten , daß eine fathol .

Perſon mit einer geſchiedenen nichtłathol. und eine

bei Eingehung der Ehe nichtkatholiſche, dann aber

zur fathol. Kirche übergetretene, von ihrem nichttathol.

Gegenteil " geſchiedene Perſon bei Bebzeiten des ges“

ſchiedenen nichtfathol. Cheteils feine gültige Ehe ein:

gehen fann . Die Hofdefrete führen alſo das Ehe

hindernis des „ Statholizismus “ nicht etwa erſt ein,

wie das 16. annimmt, ſie ziehen vielmehr nur aus

dem in § 111 aufgeſtellten Grundſaze der Unlöslichs

feit der fathol . Ehe gewiſſe ausdehnende Folgerungen

auf Ehen, an denen Nichttatholiken beteiligt ſind, und

kommen daher hier, wo es ſich ausſchließlich um Statho

lifen handelt, überhaupt nicht in Betracht. Für den

gegenwärtigen Fall ergibt ſich nach öſterr. Recht die

Unzuläſſigkeit der Eheſchließung , wie bereits erwähnt,

unmittelbar aus den erwähnten Beſtimmungen des

ö . a. BGB . Soferne alſo die Fähigkeit der M., die

Ehe mit dem Beſchwerdeführer einzugehen, der Regel

des Art. 13 EG . BGB . entſprechend, nach öſterr. Nechte

zu beurteilen iſt, iſt ſie nicht gegeben und es entſteht

demnach die Frage, ob tatſächlich dieſes Recht anzus

wenden iſt. Das AG, und mit ihm der Beſchwerdes

führer ſind der Anſicht, daß die Anwendung des öſterr.

Rechtes nach Art. 30 a. a . D. ausgeſchloſſen ſei, da fie

gegen den Zweď eines deutſchen Geſeges verſtoßen

würde : Das öſterr. Hecht gehe von dem fathol. Bes

griff der Unlöslichkeit des Ehebandes aus; dieſer

Standpunkt ſet von der deutſchen Geſepgebung längſt

verlaſſen ; hier gelte der Grundſatz der Löslichkeit

ieder Ehe ohne Rückſicht auf die Religionszugehörige

teit und der Grundſatz der Gleichheit der Angehörigen

aler Religionsgeſellſchaften ; die öſterr. Auffaſſung

greife alſo die Grundlagen des deutſchen ſtaatl. Lebens

an und könne nach Art. 30 in Deutſchland nicht zur

Anwendung kommen. Nun iſt richtig, daß die deutſche

Gefeßgebung vgl. das Geſeß vom 3. Juli 1869

über die Gleichberechtigung der Konfeſſionen

dem Grundſaß beherrſcht wird , daß die Verſchieden

heit des religiöſen Bekenntniſſes ohne Einfluß ſein

ſoll auf die bürgerlichen Rechte, daß insbeſondere

die deutſche Ehegeſebgebung mit der tatholiſchen

Auffaſſung der Ehe vollſtändig gebrochen und die

bürgerl . Ehe als bürgerlichrechtlichen Vertrag unter

Ausſchluß aller auf dem religiöſen Befenntnis be

beruhenden Unterſchiede feſtgelegt hat. Von dieſem

Geſichtspunkt aus fönnte wohl erwogen werden, ob

nicht – vgl. ROZ. Bd. 60 S. 297 – der Unterſchied

zwiſchen den ſtaatspolitiſchen und ſozialen Anſchauungen

des öſterr. und des deutſchen Rechts in dieſem Punkte

ſo erheblich iſt, daß die Anwendung des öſterr.

Rechts unmittelbar die Grundlagen des deutſchen

ſtaatlichen Lebens angreifen würde. Dieſe Folgerung

hat das DLG. Hamburg in einem Fall gezogen, in

dem es ſich um die Klage eines öſterr. Jſraeliten

auf Nichtigkeitserklärung ſeiner in Deutſchland mit

einer deutſchen Proteſtantin geſchloſſenen Ehe gehandelt

hat. Das genannte Gericht hat hier die Beſtimmung

des öſterr. Rechts , nach der Ehen zwiſchen Chriſten

urd Nichtchriſien unzuläſſig ſind, als gegen denZwed

des oben erwähnten Gefeßes vom 3.Juli 1869 ver

ſtoßend und darum in Deutſchland unanwendbar

erklärt (Niemeyers Zeitſchr. Bd . 18 S. 541 ; vgl auch

ROZ . Bd.57S.255 Rechtſpr. d . DLG. Bd. 24S. 19).

Allein dieſer Auffaſſung ſtehen doch im gegebenen Fall

gewichtige Bedenken entgegen , die ſich aus dem Baager

Åbkommen vom 12. Juni 1902 herleiten laſſen, das

zwar hier, wie ſchon erwähnt, nicht anzuwenden iſt,

aus dem ſich aber Anhaltspunkte ergeben für die Auf

faſſung, die der deutſche Geſeßgeber über das hier in

Frage ſtehende Ehehindernis hat. Nach Art. 2 Abſ. 3

daſelbſt iſt fein Vertragsſtaat verpflichtet, eine Ehe

ſchließen zu laſſen , die mit Müdſicht auf eine vormalige

Ehe oder auf ein Sindernis religiöſer Natur gegen

ſeine Geſeke verſtoßen würde. Andererſeits kann nach

Art. 3 jeder Vertragsſtaat die Eheſchließung von Aus

ländern geſtatten troß eines nach dem þeimatrecht

des Ausländers entgegenſtehenden Verbots, wenn ein

ſolches Verbot ausſchließlich auf Gründen religiöſer

Natur beruht. Zu den Eheverboten leßterer Art wird,

wie ſich aus der Gegenüberſtellung von Art. 2 Abſ.3

und Art . 3 ergibt, das Hindernis der vormaligen Ehe

nicht zu rechnen ſein ; ein Angehöriger eines Ver

tragsſtaats, deſſen Heimatgeſeß die Scheidung bzw.

Wiederverheiratung eines geſchiedenen Ehegatten ver

bietet, kann daher , wenn dieſe Auffaſſung zutrifft, in

keinem Vertragsſtaat zur Eheſchließung zugelaſſen

werden . Auf dieſem Standpunkt ſtehen die dem Reichs

tag über das Haager Abkommen vorgelegte Dentſchrift,

ferner Sauer, Ehegeſeßgebung, S. 292 und Kahn in

Niemeyers Zeitſchrift Bd. 12 S. 252. Hiernach wäre,

m



Reitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 3 u . 4 . 57

4261

wenn Deſterreich der Haager Konvention beigetreten wohnt aber ſeit Jahren in Bayern und unterhält mit

wäre, die Frage dahin entſchieden, daß die M. in dem Beſchwerdeführer ein Verhältnis, dem bereits

Deutſchland nicht zur Eheſchließung zugelaſſen werden mehrere Kinder entſproſſen ſind, die durch die Ehes

lann, da es ſich um ein auf einer vormaligen Ehe ſchließung legitimiert werden ſollen. Sie hat ihre

beruhendes Verbot handelt. Es würde ſich nun fragen , Beziehungen zu ihrem Deimatſtaat offenbar tatſächlich

ob das, was im Verhältnis zu einem Vertragsſtaat längſt gelöſt und würde ſie durch die Schließung der

verbrieften Rechtens iſt, im Verhältnis zu einem Ehe, durch die fie die bayer. Staatsangehörigkeit er:

anderen Staat gegen den Zweck eines deutſchen Ge- werben würde, auch rechtl. vollſtändig löſen . Es iſt

leges verſtößt, ob alſo anzunehmen iſt, daß der deutſche unter dieſen Umſtänden nicht erſichtlich , welche rechti.

Gefeßgeber ſich vertragsmäßig zu etwas verpflichtet, Folgen die Eheſchließung nach der Abſicht der M.

was an und für ſich gegen den Zwed eines deutſchen in Oeſterreich nach ſich ziehen ſollte ; die gegebenen

Gefeßes verſtößt. Dieſe Frage kann aber dahingeſtellt Tatſachen zwingen vielmehr zu dem Schluß, daß ſie

bleiben, da ſich die Anwendbarfeit des öſterr . Rechts alle Beziehungen zu ihrem Heimatſtaat, deſſen Geſeka

aus 8 4 des ö . a . BOB. ergibt und demnach auf Art.30 gebung ihr die Eheſchließung und die Begitimation

EG. überhaupt nicht zurücgegriffen zu werden braucht . ihrer Kinder unmöglich macht, abbrechen und folglich

Nach § 4 a . a . D. ſind die öſterr. Staatsbürger an die auch auf jede rechtl. Folge ihrer Eheſchließung dieſem

bürgerl. öſterr. Gefeße auch in Handlungen und Ge- Staat gegenüber verzichten will. (Beſchl. des I.ZS.
chäften, die ſie außer dem Staatsgebiete vornehmen , vom 18. Januar 1918, Reg. III Nr. 81/18) . M.

gebunden, inſoweit als ihre perſönl. Fähigkeit, ſie zu

unternehmen, dadurch eingeſchränkt wird und als die

Handlungen und Geſchäfte zugleich in Deſterreich recht

liche Folgen hervorbringen ſollen. Dieſe Beſtimmung B. Strafiachen.

iſt, wie auch vonderöſterr. literatur undRechtſprechung

vgl. Bay3fn. 1914 S. 314 und die dortigen Zitate
I.

angenommen wird, für den Fall der Eheſchließung Die auf photographiſchem Weg in Unfidhtøfartenform

eines Deſterreichers im Ausland dahin auszulegen, daß hergeſtellten Abbildungen von øänjern find Bildwerfe

dieſer an die öſterr. Geſeßgebung nur dann gebunden i. S. des § 44 Abſ. 3 GewO. Das Aufſuchen von Beſtel:

iſt, wenn die Ehe nach ſeiner Abſicht zugleich in lungen auf ſolche Photographieu erfordert feinen Wander:

Deſterreich rechtliche Folgen hervorbringen foli - gewerbeſchein und iſt hanſierſteuerfrei, wenn nur Probe:

i. auch KG. Bd . 78 S. 234. Das RG. erkennt an, bilder mitgeführt werden. Notwendigfeit einer Legiti:

daß hienach die Fähigkeit der M., die Ehe mit dem mationstarte? ( BauſterſtG . Urt. 1 Ziff. 3 Art. 2 Ziñ . 1a ,

Beſchwerdeführer zu ſchließen, vom öſterr. Standpunkt GewOn. § 44 Abſ. 3, 4, SS 44 a, 55 , 56 Abſ . 3 , § 148

aus dann nicht zu beanſtanden wäre, wenn die Ehe- Nr. 5 , 6 , $ 149 Nr. 1 ) . Die Angefl. E. betreibt in A.

ſchließung in Deſterreich keine rechtl . Folgen hervor- ein Photographengeſchäft als ſtehendes Gewerbe,

bringen ſollte. Es verneint aber das Vorliegen dieſer während die Angell . B. darin als Proviſionsreiſende

Vorausſeßung, da es gerade der Zweck des Art. 13 tätig iſt. Beide Angefl. haben am 6. März 1917 ver

EG. ſei, der Ehe zwiſchen den Angehörigen verſchie- ſchiedene Anweſen in M. photographiſch aufgenommen .

dener Staaten in den Heimatſtaaten beider Verlobter Am 8. März 1917 zeigte die B. in M. die inzwiſchen

rechtl. Anerkennung zu fichern, alſo rechtl. Folgen in A. in Anſichtskartenform hergeſtellten Bilder dieſer

dort hervorzubringen. Dem fann jedoch nicht bei. Anweſen den Eigentümern oder Bewohnern mit dem

getreten werden. Allerdings iſt es der Zwed des Anſinnen vor, nach dieſen Probeaufnahmen photo

Art. 13 der Eheſchließung der Angehörigen verſchiedener graphiſche Anſichtskarten zu beſtellen , ohne daß eine

Staaten in den beiden in Betracht kommenden Heimat- vorgängige Beſtellung dieſer Berſonen vorgelegen hätte .

ſtaaten rechtl. Anerkennung zu verſchaffen, allein dieſe

en intento den noemife ipfe ihjeiben und die bestehories:
rechtl. Folgen i. S. des § 4 ö. a . BOB., wie ſich aus wegen Zuwiderhandlung gegen Art. 1 Ziff. 3, 6, 7, 16

dieſer Geſekesſtelle ſelbſt ergibt. Nach § 4 a. a . D. Hauſierſto . und die E. auf Grund des Art. 20 a. a . D .;

iſt für den Fall, daß die Eheſchließung in Deſterreich den Ausnahmefall des Art. 2 Ziff. 1 a hielt es nicht

rechtl. Folgen nicht hervorbringen ſoll , die Ehefähig : für gegeben , da mit Müdlicht darauf, daß nach den

feit des öſterr. Verlobten nicht nach öſterr. Recht, ſondern $$ 55, 44, 44 a GewD . zum Aufſuchen dieſer Beſtel

nach der lex loci zu beurteilen vgl . hiezu RG. lungen nicht eine Legitimationsfarte genügt , ſondern

Bd. 78 S. 234. Der öſterr. Geſeßgeber erkennt alſo ein Wandergewerbeſchein notwendig geweſen wäre,

eine im Ausland erfolgte Eheſchließung eines Deſter- das Aufſuchen von Beſtellungen auf Waren bei Privat

reichers als zu Recht beſtehend an troß eines Verſtoßes perſonen ohne deren ausdrückl . Aufforderung erfolgt

gegen die öſterr. Ehegeſekgebung, ſoferne nur die Ehe- ſei “ . Der StA , legte zugunſten der Angefl. Reviſion ein,

hließung in Deſterreich keine rechtl. Folgen haben weil ſie Beſtellungen auf Waren nicht aufgeſucht hätten

ſoll. Der Zweď des Art. 13 wird alſo ſolchenfalls und nicht feſtgeſtellt ſei, daß die Probebilder zum Ver

gerade dann erreicht, wenn die Eheſchließung in Deſter- kauf angeboten worden ſeien. Das Urteil wurde auf

reich feine rechtl. Folgen haben ſoll, und es iſt demnach gehoben.

nicht richtig, daß aus dem Zwect des Art. 13, der Ehes Aus den Gründen : Nach Art. 1 Ziff . 3 des

ſchließung in beiden Heimatſtaaten rechtl. Anerkennung genannten Geſebes unterliegt der Steuer vom Gewerbes

zu verſchaffen, notwendig hervorgehen müſſe, daß die betrieb im Umherziehen, wer außerhalb ſeines Wohn

Eheſchließung in dem betr. Heimatſtaat rechtl. Folgen orts ohne Begründung einer gewerbl . Niederlaſſung

hervorbringen ſoll. Es iſt vielmehr, wie auch in dein und ohne vorgängige Beſtellung in eigener Perſon

von dem ÁG. Bd. 78 S. 234 behandelten Fall von Waren beſtellungen aufſucht . Nach Art. 2 Ziff. 1 a ſind

den Inſtanzgerichten angenommen wurde, in jedem dieſer Steuer nichtunterworfen: Staufleute, Fabrikanten

Fall zu prüfen, ob die Eheſchließung tatſächlich in und andere Perſonen, welche ein ſtehendes Gewerbe be

Deſterreich rechtl. Wirkungen irgendwelcher Art her: treiben , ſowie die in deren Dienſten befindl. Reiſenden ,

vorbringen ſoá. Dieſe Frage iſt für den gegebenen welche außerhalb des Orts ihrer gewerbl. Niederlaſſung

Fall zu verneinen, ohne daß es einer Zurüdverweiſung oder der gewerbl. Niederlaſſung ihrer Geſchäftsherren

der Sache an die Vorinſtanz bedurft hätte, da die zi1 Warenbeſtellungen ſuchen, wenn ſie von den Waren , auf

ihrer Beurteilung erforderl. Tatſachen ſämtlich feſt- die ſie Beſtellungen ſuchen , nur Proben oder Muſter

ſtehen und es weiterer tatſächlicher Feſtſtellungen und | mit ſich führen, ſoferne ſie nicht nach den reichsgeſell.

Erörterungen nicht bedarf. Dieſe Tatſachen ſind fol- Vorſchriften zum Auſſuchen von Beſtellungen eines

gende: Die M. iſt zwar öſterr. Staatsangehörige, ſie Wandergewerbeſcheines bedürfen. Nach dem § 14 Abſ.3
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der die Vorſchriften über den Wandergewerbeſchein worden iſt und die Ausübung der Wiſſenſchaft (Chemie),
enthaltenden GewO. dürfen die ein ſtehendes Gewerbe deren Kenntnis Vorausſeßung der Begutachtung war,

betreibenden Perſonen bei jedermann Beſtellungen auf zu den Pflichten ſeines Amtes gehört, hat die Strst.

Drudſchriften , andere Schriften und Bildwerke auf: mit Recht auf Grund des § 14 Abi 1 30eb0. Tages

ſuchen , ſoweit ſie nicht nach dem § 44 Abſ. 4 und § 56 gelder und Erſtattung der Reiſekoſten nach Maßgabe
Abſ. 3 GewO. verboten find ; ſie bedürfen hiezu nicht der für Dienſtreifen geltenden Vorſchriften, das iſt hier

eines Wandergewerbeſcheins, ſondern nach dem $ 54 a nach der VD über die Entſchädigung der Beamten

und $ 55 a . a . D. einer Legitimationskarte . Dieſe oder bei Vornahme auswärtiger Dienſtgeſchäfte vom 17. Juli

der Wandergewerbeſchein find beim Aufſuchen von 1915 gewährt. Der Sachverſtändige beſchwert ſich

Beſtellungen auf gewerbliche Leiſtungen nicht erforder: darüber, daß die Strk. ſeinem Antrag, ihm die Ge

lich, da die bezeichneten Geſekesſtellen nur das Auf- bühren eines Angehörigen eines freien Berufs näm

ſuchen von Warenbeſtellungen treffen . – Die auf photo- lich 3 Mt. für die Stunde zu bewilligen, nicht ſtatt
graphiſchem Weg in Anſichtsfartenform hergeſtellten gegeben hat, und führt zur Begründung aus, daß er

Abbildungen der Häuſer in M. find Bildwerke i . S. während ſeiner dreitägigen Abweſenheit und durch

der genannten geſebi . Beſtimmungen. Mögen nun die Nachholung der ausgefallenen Kollegien ſeine Forſcher
hier in Frage kommenden Anſichtskarten die Eigen- tätigkeit nicht ausüben konnte und dadurch einen wirt
ſchaften von Waren oder gewerbl. Leiſtungen haben, ſchaftl. Nachteil erlitten habe. Abgeſehen davon , daß

in keinem Falle bedurfte die Angekl. B. als Reiſende der Beſchwerdeführer einen ziffermäßigen Betrag ſeines

der das Photographengewerbe als ſtehendes Gewerbe behaupteten Verdienſtentganges nicht angegeben hat,
betreibenden Angefl. E. eines Wandergewerbeſcheins, iſt nach § 14 Abſ. 2 der bezeichneten GebO . eine wei

da ſie bei dem Aufſuchen von Beſtellungen auf die tere Vergütung ausgeſchloſſen, falls wie hier dem Sach
Bildwerke nur Probebilder bei ſich führte. Deshalb verſtändigen Tagegelder und Reiſekoſten nach § 14

unterlagen beide Angefl. nach dem Art. 2 Ziff. 1 a Abſ. 1 a . a . D. zu gewähren waren (ObLGSt . Bd. 13

Nauſierſto . nicht der Steuer im Umherziehen nach 6. 154 ft ). Die Beſchwerde war demnach zu ver

dieſem Geſepe. Die Verurteilung iſt zu Únrecht erfolgt, werfen . (Beſchluß vom 6. Dezbr. 1917, Beſchw .-Meg.
weshalb das Urteil aufgehoben werden mußte. Auf Nr. 368/1917).

Ed .

Freiſprechung konnte aus folgenden Gründen nicht er:

fannt werden : Wie bereits erwähnt, bedarf nach den
III .

S$ 44a und 55 GewO., wer gemäß § 44 a. a . D.

Warenbeſtellungen aufſucht, einer Legitimationsfarte; Die Beſtrafung aus $ 26 Nr. 1 mit § 9 Abſ. 2

Zuwiderhandlungen ſind durch den $ 148 Nr. 5 und 6 FleijdbeſchG . wird nicht dadurch ausgeſchloſſen, daſs
und durch den 8 149 Nr. 1 GewO . mit Strafe bedroht . das in Berlehr gebrachte Fleiſch nachträglich für taug:

Die Feſtſtellungen laſſen nicht erkennen, ob die Angell.B. lich zum menſchlichen Genuß erflärt wird . Die Ein :

eine Legitimationskarte beſaß ; abgeſehen hievon reichen ziehung des Fleiſches nach $ 28 Abſ. 1 FleiſchbeſchG . iſt
die Feſtſtellungen nicht aus, um zu erkennen, ob den eine polizeiliche Maßnahme. Darf das in polizeilic

Bildwerken Anſichtskarten – die Eigenſchaft einer oder geriớtliche Verwahrung genommene, der Einziehung

gewerbl. Leiſtung oder einer Ware zukommt, ob nur unterliegende Fleiſch verwertet, darf der Erlös hieraus

das Aufſuchen von Beſtellungen auf eine gewerbl . eingezogen werden ? Im Juni 1917 beſchaute der

Leiſtung oder das Aufſuchen von Warenbeſtellungen Diſtrittstierarzt in zuſtändiger amtlicher Eigenſchaft

vorliegt. Iſt erſteres der Fall , ſo war nach § 44 a das Fleiſch der auf ſeine Anordnung tags vorher von

Gewo. eine legitimationskarte nicht erforderlich. dem Angell. wegen Krankheit notgeſchlachteten Kuh

Darum mußte die Sache an die Vorinſtanz zurüdver- und eröffnete ihm , daß dus Fleiſch zum menſchl. Genuß

wieſen werden, damit auf Grund neuer eingehender untauglich ſei, insbeſondere auch im eigenen þaushalt,

Feſtſtellungen darüber entſchieden werden fann , ob und daß es höchſtens zu wirtſchaftlichen Zweden als
eine Legitimationskarte notwendig war oder nicht. Schweinefutter verwendet werden könne . Troudem

Als Täterin fann zwar nur die B.in Frage tɔmmen ; verkaufte der Angefl . , der die Erklärung des Tier

da aber eine ſtrafbare Beteiligung der E, nicht aus : arztes wohl verſtanden hatte, das Fleiſch mit Fett

geſchloſſen iſt, mußte die Strafſache in der Richtung und Eingeweiden an W. in Sch. zum menſchl . Genuß

gegen beide Angefl. an die Strk . zurü&verwieſen und verbrachte es in Kiſten verpackt in der folgenden

werden . Vgl . OblGSt. 11 , 65 ; 5 , 10 ; 6, 231; 7, Nacht an den Bahnhof in Sch., wo es W. in Empfang

258 ; 9, 430; 10, 344 ; 14, 60 ; ROSt. 41, 402 ; nahm und mit der Bahn zum Weiterverkauf als

Gew Arch . Bd . 10 S. 281 , 610, 611 ; Bd . 11 S. 481 ; Nahrungsmittel verſchiden wollte. Das Fleiſch wurde

Landmann (7) N. 8 Abſ. 1 zu § 55 GewO. Bd. 1 jedoch von der Gendarmerie beſchlagnahmt und, nach :

S. 618. (Urt . vom 13. Dez. 1917 , Rev. -Reg . Nr. 320/17 ). dem es von dem Fleiſchbeſchauer in Sch . für tauglich
Ed . zum menſchl . Genuß erklärt worden war, auf Verans

II .
laſſung des Bezirksamts B., um es nicht verderben zu

laſſen, durch einen Meßger in Sch . dem Verkauf unter

Sachverſtändigengebühren eines dem Medizinaltomitee ſtellt, der für 88,3 Þjund 114,79 M erlöſte. Nach Ab

angehörigen llniverſitätsprofeſſors. Aus den Grün- zug der Koſten wurde der Reſtbetrag zu 107,39 M an

den : Der Beſitjwerdeführer iſt als ordentl. Profeſſor der das LG. B. geſandt und dort gerichtlich verwahrt. Das

Chemie an einer bayer. Univerſität nach Art. 1 BG . nicht verkaufte Fleiſch wurde an die Schlachthofdirektion

und wegen ſeiner Zugehörigkeit zur Klaſſe 7 der Ge- in B. geſchickt, wo es verdorben ankam . Auf Grund

haltsordnung öffentlicher Beamter. Er iſt als außer- dieſer und der weiteren Feſtſtellung , daß dem Angefl.

ordentl. Beiſiter des Medizinalfomitees der Univerſität die beabſichtigte Verwendung des von ihm an W.fäuf

mit den chemiſchen Unterſuchungen in gerichtl. Fällen lich überlaſſenen Fieiſches als Nahrungsmittel befannt

betraut . In dieſer Eigenſchaft nahm er in der be- war, verurteilte das BG. den vom Schöffengerichte

zeichneten Strafſache auf Erſuchen der Staatsanwalt- freigeſprochenen Angefl. wegen eines Verg . nach § 26

ſchaft eine chemiſche lInterſuchung vor ; die Koſten der Nr. 1 mit § 9 Abſ. 2 Fleiſchbeſcho . vom 3. Juni 1900

Unterſuchung wurden vom Std . zur Zahlung ange- und erkannte in Anwendung des § 28 Abſ.1 Geſ. auf

wieſen . In der gleichen Eigenſchaft hat der Beſchwerde- Einziehung des Geldbetrags von 107,39 M. Die ne

führer in der Hauptverhandlung vor dem Schwur- viſion wurde verworfen .

gericht als Sachverſtändiger, als welcher er vom Sta . Gründe. Feſtgeſtelltermaßen ergab die amtl.

geladen war, fich über den chemiſchen Befund gutachtl . Unterſuchung die Intauglichkeit des Fleiſches zum

geäußert. Da er öffentlicher Beamter iſt, als Sach- menſchl. Genuſſe. Da , wie weiter feſtgeſtellt iſt, der

verſtändiger aus Veranlaſſung ſeines Amtes zugezogen Angefl, dieſes Ergebnis fannte, trozdem aber das

а
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Fleiſch dem W. zur Verwendung als Nahrungsmittel der Gendarmerie bekannte Tatſache, daß das Fleiſch

ausantwortete, unterliegt die Annahme des Border: von einer notgeſchlachteten Kuh herſtamme, den Ver

richters, daß er entgegen dem § 9 Abſ. 2 und § 26 dacht einer ſtrafbaren Handlung und führte deshalb

Nr. 1 Geſ. wiſſentlich Fleiſch, deſſen Untauglichkeit ſich zur Beſchlagnahme, ohne daß zunächſt die Art der

bei der Unterſuchung ergeben hatte, als Nahrungs- Straftat und die an ihr Beteiligten feſtgeſtellt werden

mittel in Verkehr brachte, keinem rechtl. Bedenken . tonnten . Die weiterenErmittelungen verdichteten ſich

Abgeſehen hievon wäre der Angell. nach dem § 26 gegen den Angeklagten, gegen den auch das nunmehr

Nr. 1 mit dem § 9 Abſ. 4 Geſ. ſtrafbar, weil er das abgeſchloſſene Strafverfahren durchgeführt wurde. Der

Fleiſch in Verkehr gebracht hat, ohne abzuwarten, ob Erlös aus dem verkauften Fleiſch iſt deshalb zu Recht

etwa die Ortspolizeibehörde nach § 9 Abſ. 3 die Ver- eingezogen worden . (Urteil vom 29. November 1917,

wendung zu anderen Zweden als zum menſchl. Ge- Rev.-Reg. Nr. 324/1917) .
Ed .

nuſſe zulaſſe. Mit der Ausantwortung des Fleiſches

an W. war es in Vertehr gebracht und dadurch bei

dem einwandfrei feſtgeſtellten vorhandenſein der ſons

ſtigen Vorausſeßungen das Vergehen des Angefl , nach

dem § 26 Nr. 1 mit § 9 Abſ. 2 Fleiſchbeſcho .vollendet.
Oberlandesgericht Nürnberg.

Deshalb konnte der Umſtand, daß hernach ein anderer Haftung des Berläuferð eines Unweſend für das

Fleiſchbeſchauer das Fleiſch für tauglich zum menſchl . Fehlen der baupolizeilichen Genehmigung nach §434

Genuß erklärte, on dem ſtrafbaren Tun , des Angell . BGB. Aus den Gründen : Das Änweſen in Sch.,

nichts ändern . - Nach § 28 Abſ. 1 Gej. iſt in den Fällen das der Kl . vom Bell . fäuflich erworben hat, war

des § 26 Nr. 1 und 2 und des § 27 Nr. 1 neben der von legterem ohne die nach § 6 BauD . erforderliche

Strafe auf die Einziehung des Fleiſches zu erkennen . baupolizeiliche Genehmigung des Bezirksamts B. neu

Dieſe Vorſchrift iſt zwingend; auf Einziehung muß er- erbaut worden . Hiernach war der Bell . an ſich ver

kannt werden ohne Müdſicht darauf, ob das Fleiſch pflichtet, den dem öffentlichen Rechte widerſprechenden
vorhanden oder beſchlagnahmt iſt oder nicht, ob es tatſächlichen Zuſtand durch Entfernung der Gebäude

- § 28 Abſ. 1 Sag 3 dem Verurteilten gehört oder durch nachträgliche Erwirkung der baupolizeilichen

oder nicht. Dieſe Einziehung iſt nach dem Wortlaute Genehmigung wieder zu beſeitigen (Art. 111 EG. BOB.).

des § 28 Abſ.1 – „neben der Strafe iſt auf Eins Andererſeits war zufolge rechtsfräftiger Urteile des

ziehung zu erkennen “ – und nach der Rechtſprechung Schöffengerichts Sch. die genannte Baupolizeibehörde

des RG . und des ObLG . ( Beibl . 3. JMBI. 1917 S. 140 ff.; berechtigt, die Beſeitigung des ordnungswidrigen Zu

1916 S. 232 ff.) nicht eine Nebenſtrafe, ſondern eine ſtandes anzuordnen und zu dieſem Zwecke den gänz.

polizeil . Maßnahme zur Verhinderungder Verwendung lichen oder teilweiſen Abbruch der Neubauten zu ver

des Fleiſches zu unerlaubtem Zwede. Eine andere fügen ( 8 367 Nr. 15 StGB . , Úrt, 105, 18 PolStGB.).

Frage iſt, ob der vor Erlaſſung des auf Einziehung Der kl. als Käufer gründet ſein Verlangen, der Befl .

lautenden Urteils durch Verwertung des Fleiſches er- ſolle die noch fehlende baupolizeiliche Genehmigung

löſte Betrag eingezogen werden kann. Da g 28 nur erwirken, ſowohl auf den Kaufvertrag ſchlechthin als

von Einziehung des Fleiſches ſpricht und nicht wie auf eine ausdrüdliche Vertragsmäßige Zuſicherung.

§ 155 BZollo . vorſchreibt, daß bei Unausführbarkeit Mit Recht hat das LG. der Klage ſchon aus erſterem

der Konfiskation “ auf Erlegung des Werts zu er- Geſichtspunkte nach § 434 BOB . ſtattgegeben. Es wird

tennen iſt, ſo fann, wenn der Angell . oder ein Dritter zwar in der Rechtslehre und der Rechtſprechung vor

das Fleiſch verwertet hat, nicht auf Erlegung des Werts wiegend die Anſicht vertreten, daß es ſich bei den Bau

des Fleiſches oder des Erlöſes aus dem Fleiſch er- beſchränkungen , die durch eine im öffentlichen Zntereſſe

kannt werden. In dieſem Falle iſt die Einziehung nicht gegebene Bauordnung begründet ſind, um eine öffent

ausführbar. Jſt dagegen nach Eintritt der Rechtskraft liche Laſt handle, für die nicht der § 434, ſondern der

des Einziehungsurteils das Fleiſch vorhanden und die § 436 BGB. Plaj greife , ſo daß der Verkäufer nicht

Einziehung ausführbar, ſo kann der Staat über das für die Freiheit hiervon zu haften habe (NORKomm .

eingezogene Fleiſch nach Belieben verfügen, es ver- [2. ] I. S. 450 ff. Anm . 2 zu § 434 ; Anm . 1 zu § 436 ;

werten ; der Erlös fällt der Staatsfaſſe anheim . Jſt Staudinger BOB. [7/8 .) II. 1 S. 588 Anm . 3 c zu

Fleiſch, das der Einziehung unterliegt, vor dieſer auf $ 434 ; Š . 591 Anm . 1 zu § 436 ) . Mag dieſer Geſichts

zuläſſige Weiſe z . B. auf Grund des 9 Abſ. 1 Fleiſch- punft für einzelne beſondere Baubeſchränkungen zu

beſcho. oder des § 94 StPO. oder des Art. 20 Abſ.2 treffen , die mit einer Minderung der Nußungen eines

Pšio . in , polizeil. oder gerichtl. Verwahrung ge- an ſich zu Recht beſtehenden Baues verbunden und

nomm worden , ſo hat die zuſtändige ſtaatl . Stelle daher einer Leiſtung aus dem Grundſtücke gleichgeſtellt

nach den Rechtsgrundſäßen über Verwahrung um des ſein können (MG. 66, 316 ) , feinesfalls iſt die Ver

von der Wegnahme Betroffenen und des Staates willen pflichtung zur Beſeitigung eines Zuſtandes,deſſen Geſeka

dasFleiſch pfleglich zu behandeln und , ſoweit es dem widrigkeit auf dem gänzlichen Mangel der erforderlichen

Verderben ausgeſeßt iſt, zu verwerten . Der Erlös tritt allgemeinen Baupolizeigenehmigung beruht, eine öffents

an die Stelle des Fleiſches (von Riedels Romm. 3 . liche laſt des zu Unrecht bebauten Grundſtücks im

PSIOB. N. 3 b zu Art. 20). Die Einziehung hat be- Sinne des § 436 BGB . Wer ein fertig gebautes

grifflich zur Folge , daß den Einziehungsbeteiligten das Anweſen kauft, darf : davon ausgehen , daß der Bau

Verfügungsrecht über das eingezogene Fleiſch oder den mit behördlicher Genehmigung errichtet worden iſt,

an deſſen Stelle getretenen Erlös endgültig entzogen und kann nicht für verpflichtet , erachtet werden , ſich

wird, woraus ſich von ſelbſt die Zuläſſigkeit der Ein- erſt durch Erfundigungen hierüber zu vergewiſſern.

ziehung des Erlöſes ergibt, der an die Stelle des ſtaatl. Es fehlt alſo ſchon an der dem § 436 zugrunde

verwahrten Fleiſches getreten iſt. Selbſtverſtändliche liegenden Erwägung, daß das Beſtehen ſolcher öffent

Borausſeßung in dieſem Falle iſt, daß das in ſtaatl. licher Laſten ohnehin meiſt allgemein bekannt oder

Berwahrung genommene Fleiſch oder der Erlös hieraus vom Käufer wenigſtens vorauszuſetzen ſei und daß

dem Strafverfahren angehören muß, das mit der Ein- daher die Haftung des Verfäufers, außer im Fall aus

ziehung geendet hat . In dieſer Richtung enthält das drüdlicher Vereinbarung, nicht veranlaßt ſei . Anderer:

angefochtene Urteil nur dieFeſtſtellung, daß das Fleiſch ſeits iſt es freilich auch richtig, daß das Recht der

von der Gendarmerie in Sch. beſchlagnahmt worden Baupolizeibehörde zur Beſeitigung eines ohne ihre

iſt. Angenommen darf jedoch werden , daß das BG . Genehmigung errichteten Baues an ſich nicht den Rechten

die Beſchlagnahme als im Strafverfahren gegen den Dritter nach § 434 VOB. zuzugählen iſt, für deren Be

Ungetl. erfolgt erachtet hat. Dieſe Annahme iſt nach ſeitigung der Verkäufer fraft Geſetzes auſzufommen hat.

dem Alteninhalt auch zutreffend. Hiernach erregte die Aber Billigkeitsgründe zwingen doch zur entſprechenden



60 Reitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr . 3 u . 4 .

4247

Anwendung des § 434 auf Fälle, in denen ein im ſelbſt: felnden Haltung beſteht das Rechtsſchußbedürfnis des

verſtändlichen Vertrauen des Käufers auf die Geſeß- M. im Sinne des Maganſpruchs nach wie vor fort.

mäßigkeit des fertigen Baues erworbenes Anweſen Der Bell . iſt kraft des Kaufvertrags mit dem Kl.

jederzeit der ſtrafgerichtlich für zuläſſig erklärten Be- auch jeßt noch gehalten, mit allen Mitteln auf die

ſeitigung durch die Baupolizeibehörde anheimfallen nachträgliche Erteilung der früher umgangenen bau

kann. In ſolchen Fällen bildet die ſtändig drohende polizeilichen Genehmigung hinzuwirken , und fann ſich

Möglichkeit des Bauabbruchs in Ausübung des einer nicht darauf berufen, dieſe Pflicht ſchon mit einem

beſtimmten Behörde zugeſprochenen Rechtes ebenſo einen noch unverbeſchiedenen , jederzeit zurücknehmbarenGeſuch

den Stäufer benachteiligenden Mangel im Recht auf das erfüllt zu haben. Bei dieſer Rechtslage kommt das

unbeſchränkte Eigentum am Bau, wie ein ſolcher Mangel Beſtehen oder Nichtbeſtehen eines Rechtsverhältniſſes,

in den Fällen der privatrechtlichen Belaſtung der Stauf- das von einer Verwaltungsbehörde feſtzuſtellen wäre,

ſache mit einem dinglichen oder obligatoriſchen Recht als Vorausſetung für die Entſcheidung des Rechtsſtreits

einer dritten Privatperſon vorliegt. Nach § 434 BOB. im Sinne des 8 148 SPO. überhaupt nicht in Betracht .

iſt der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer den „unge- Ohne daß es zur Anwendung dieſer Vorſchrift und

ſtörten “ Genuß der Kaufſache zu verſchaffen und für zu einem förmlichen Beſchluß über den - unbegrün

die Behebung entgegenſtehenderHinderniſſe einzuſtehen , deten Ausſeßungsantrag des Bekl . zu kommen hatte ,

mögen dieſe auf dem beſchränkenden Privatrecht eines war ſofort deſſen Berufung als unbegründet zurüc

einzelnen Dritten beruhen oder in der einer Geſamt- zuweiſen. ( Urt. des II. ZS . vom 18. Dezember 1917,

heit oder einer beſtimmten Behörde zugeſprochenen L. 154/17 ) . B-r.

Befugnis zur völligen Beſeitigung einer geſekwidrig

hergeſtellten Bauanlage ihren Grund haben (006

Rechtſpr. 8, 58 ; JW . 1909, 1328 ; vgl. RG.52, 276

und 429 ; 88, 10577 ; dagegen DLG Rechtſpr. 20, 172) . Oberlandesgericht Augsburg.
Der Bell . als Verkäufer iſt ſohin nach § 434 ver

pflichtet, das Anweſen von dem Beſeitigungsrechte der Grmäßigung der Gerichtsgebühren bei Bergleichen

Baupolizeibehörde frei zu machen. Da der Grund dieſes zur Kriegszeit. $ 6 ( früher $ 41 der BRVÖ. vom

Hechtes ausweislich der ſtrafgerichtlichen Urteile der 7. Uuguſt 1914, 20. Mai 1915 und 8. Juni 1916. Das

Mangel der baupolizeilichen Genehmigung iſt, ſo iſt LG. hat den Schadenserſatzanſpruch des KI . abgewieſen .

der Ålageantrag gerechtfertigt, den Bell. zur Berbeis Auf deſſen Berufung hat das DLG , dieſes Urteil auf

führungdieſerGenehmigung zu verurteilen (S8 440 Abſ.1 , gehoben und den Klageanſpruch dem Grunde nach zur
133ff. BOB. ) . Sobald dieſe auch nachträglich mögliche Hälfte für gerechtfertigt erklärt. Die Sache wurde zur

Genehmigung erteilt iſt, beſteht fein ordnungswidriger Entſcheidung über den Betrag des halben Anſpruchs

Zuſtand mehr, die Beſeitigungsbefugnis der Polizei: an das LG. zurückverwieſen und dem LG . der Ausſpruch

behörde iſt erloſchen (Englert, Baud. [4.] 5.190 im Koſtenpunkt, auch über die Koſten des zweiten Rechts

Anm . 3 zu Art. 105 PStGB.; Niedel-Sutner,PStGB. zugs , vorbehalten . Das oberlandesgerichtliche Urteil

[ 7. ] S. 381 Anm . 4 zu Art. 105) ; das Anweſen iſt iſt rechtskräftig geworden . Das Verfahren über die

dann frei von dem es belaſtenden Rechte Dritter . Die Höhe des Anſpruchs endigte dadurch, daß Kl . mit Zu

Prüfung der verſchiedenartigen Vorausſeßungen für ſtimmung des Befl. die Klage zurüđzog. Die Zurüc:

die baupolizeiliche Genehmigung liegt der zuſtändigen nahme iſt auf Grund eines zwiſchen dem Kl. und der Ver

Baupolizeibehörde ob ( 6 ff., 65 ff. Baud. ) . Dies ſicherungsgeſellſchaft, bei der der Befl . gegen Haftpflicht

gilt insbeſondere von der– unter den Parteien ſtrit- verſichert war, abgeſchloſſenen Vergleichs erfolgt. Der
tigen Frage, ob hier eine „ Bauführung in einer Gerichtsſchreiber des OLG. hat gem . § 271 Abſ. 3

neuen Bauanlage“ im Sinne des § 62 ( II BauQ. vor- ZPO. die ganzen Gerichtsgebühren ſamt Pauſchſägen
liegt, die im Fall eines rechtzeitigen und berechtigten der zweiten Jnſtanz zu Laſten des Kl . berechnet. Er

Antrags der Gemeinde erſt bewilligt werden dürfte, hält dieſe Berechnung troz $ 6 BRVD. aus doppeltem
wenn die Straßenherſtellung geſichert oder Sicherheit Grunde für gerechtfertigt: a) weil der dem Gerichte

hiefür geleiſtet wäre. Eine förmliche Entſcheidung mitgeteilte Vergleich nicht als eine Parteivereinbarung

des Bezirksamts B. über die früheren und das neuer- anzuſehen ſei , ſondern als eine Abmachung zwiſchen

liche Baugeſuch des Bell ., insbeſondere über die ſtrit- dem Kl. und einem am Rechtſtreite nicht beteiligten

tige Frage, iſt noch nicht ergangen. Auch die ſchöffen- Dritten , b) weil das über den Grund des Anſpruchs

gerichtlichen Urteile, auf deren Ausſpruch nach Art. 105, entſcheidende Urteil des DLG. rechtskräftig ſei und

18 PSIOB. allein der dem Kl . läſtige Mangel im Rechte, weil deshalb der dadurch feſtgeſtellte Streitpunkt nicht

die Beſeitigungsbefugnis der Behörde, beruht, ſtellen mehr Gegenſtand des Vergleichs habe ſein fönnen .

nur die Tatſache der , Bauführung ohne polizeiliche Auf die Erinnerungen des Kl. gegen dieſe Gebühren

Genehmigung“ , nicht aber die Gründe für das Fehlen anſeßung hat das OLG. beſchloſſen , daß die gweit

dieſer Genehmigung feſt. Es iſt daher auch der KI . inſtanziellen Gerichtsgebühren, einſchließlich der Pauſch

und das bürgerliche Prozeßgericht außerſtande, dem ſäße, auf drei Vierteile zu ermäßigen ſind, aus fol .
Bell. einzelne beſtimmte und unbedingte Auflagen zu genden Gründen :

machen, durch deren Erfüllung die Beſeitigung des Nicht ſteht der Anwendung des § 6 BRVD . der

Mangels im Rechte, die baupolizeiliche Genehmigung Umſtand entgegen, daß der während des Kriegs ge

erreichbar ſein könnte. Al das iſt vielmehr der Ent- ſchloſſene Vergleich nicht zwiſchen den beiden Projeß
ſcheidung der Baupolizeibehörde über die nachträgliche parteien , ſondern zwiſchen dem Kl . und der Verſiches

Genehmigung vorzubehalten. Der Bell. war daher rungsgeſellſchaft zuſtande gekommen iſt. § 6 ſpricht
antragsgemäß zunächſt zur Berbeiführung dieſer Ses ganz allgemein von Vergleichen , durch die der Rechts

nehmigung zu verurteilen und nur bedingt, je nach ſtreit erledigt wird . Unter dieſen Begriff fallen auch

der Entſcheidung der Baupolizeibehörde, war der erſt Vergleiche, die zwiſchen einer Partei oder beiden

in zweiter Linie ſtehende Streitpunkt über die Pflicht Parteien und einem Dritten abgeſchloſſen werden .

des Befl . zur Straßenherſtellung oder zur Sicherheits- Dieſe Art von Vergleichen iſt ſchon in 3 794 Nr. 1

leiſtung hiefür nach Maßgabe des Hauptausſpruchs SPO . als projeßerledigend behandelt und es wird ihnen ,

zu regeln . Durch das nach der Erlaſſung des land- wenn ſie gerichtlich verlautbart ſind , die Vollſtrec

gerichtlichen Urteils eingereichte neuerliche Geſuch des barkeit eingeräumt. Es beſteht kein vernünftiger Grund,

Bell. um Baugenehmigung iſt der Klaganſpruch nicht ſolche prozeßerledigende Vergleiche mit einem Dritten

gegenſtandslos geworden. Angeſichts des jahrelangen von der geſeklichen Wohltat der Gebührenermäßigung

ablehnenden oder untätigen Verhaltens des Befl . und auszuſchließen . Hätte der Bundesrat derartige Ver

ſeiner neuerlichen im Antrag auf Klagabweiſung gip- gleiche nicht auch im Auge gehabt , jo hätte er dies

-
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zweifellos zum Ausdrud gebracht. Die auf die Förs den größeren Anweſens Eduard N. benüßte ſeit

derung von Vergleichen zielende Abſicht des Bundes: langer Zeit den unter dieſem Häuschen ( einem urs

rats würde, wenn man Vergleiche einer Prozeßpartei ſprünglichen Zuhaus zum genannten größeren Anweſen)

mit Dritten ausnehmen wollte, nur teilweiſe erfüllt liegenden , von legterem aus zugänglichen Keller.

werden . Dazu lommt im vorliegenden Falle, daß Schließlich beſtritt die Thereſe ø . jung dem R. dieſes

durch den Vergleich auch die Intereſſen der wenn auch Kellerrecht, hinderte ihn an der weiteren Benüpung

nicht unmittelbar am Abſchluſſe beteiligten beklagten des Kellers und erhob gegen ihn zum Amtsgericht

Partei gewahrt worden ſind und daß ſie jedenfalls Eigentumsſtörungstlage nach $ 1004 BGB. Im Laufe

auch von der Vergleichsabſchließung Kenntnis gehabt dieſes petitoriſchen Rechtsſtreites, welcher noch ſchwebt,

hat und damit einverſtanden war; Leyteres ergibt ſich erhob R. wegen des von ihm behaupteten Kellerrechtes

zwingend aus ihrer Zuſtimmung zur Zurücknahme gegen die $ . jung Rechtsbeſikſchußflage nach § 1029

der Klage. Ebenſowenig bildet es ein Hindernis für BOB. im Zuſammenhalte mit Art. 191 EG. BOB.

Anwendung des § 6, daß der Rechtsſtreit formal durch Während beide Prozeſſe im Laufe waren, veräußerte

Klagezurüdnahme ſein Ende gefunden hat. Dieſe die B. jung ihr mit dem angeblichen Kellerrechte be

Zurüdnahme war nur die Folge des außergerichts laſtetes øäuschen an ihre Mutter Ø . alt. In beiden

lichen Bergleichs. Dagegen bezieht ſich die Gebühren : Prozeſſen verlangte N , daß die ø . alt an Stelle der

ermäßigung des § 6 nicht auf einen Anſpruch, über $. jung in den Rechtsſtreit eintree. Die B. alt ver

den zur Zeit des Bergleichsabſchluſſes bereits rechts- weigerte den Eintritt. Nachdem die $ . alt im Nega

träftig entſchieden war; ein ſolcher Anſpruch iſt nicht torienprozeſle durch rechtstr. Verſäumnisurteil zum

mehr Gegenſtand eines Rechtsſtreits und tann mithin Eintritt verurteilt worden war, erkannte das AG . im

bezüglich eines ſolchen auch nicht mehr der Rechts- anderen (poſſeſſoriſchen ) Rechtsſtreite die Eintritts

ſtreit durch einen vor Gericht abgeſchloſſenen oder dem weigerung der ø . alt als gerechtfertigt an . Das 1G.

Gerichte mitgeteilten Vergleich erledigt“ werden . Das als Berufungsgericht billigte dieſes Teştere Urteil .

gleiche muß für den nicht mehr rechtshängigen Teil Ausden Gründen: Während die durch das

des Anſpruchs auch in den Fällen gelten, in denen ein rechtsträftige Verſäumnisurteil erledigte – Eigentums

Teil des Klageanſpruchs im Laufe eines Rechtsſtreits ſtörungsklage . gegen R. (actio negatoria gemäß

durch teilweiſe Klagezurütnahme endgültig ausge : § 1004 BOB.) zweifellos petitoriſchen Charakter hatte,

ſchieden iſt, ebenſo aber auch dann, wenn über einen handelt es ſich hier ebenſo zweifellos um eine poſſeſſo

Teil des eingeklagten Anſpruchs, ſei es im Wege der riſche oder vielmehr quaſi -poſſeſſoriſche Klage nach

Zuerfennung oder der Abweiſung, rechtsfräftig abge- $ 1029 BGB. im Zuſammenhalte mit Art 191 EG . BOB.,

urteilt worden iſt. Auch hier iſt der Mechtsſtreitbezüglich nicht etwa um eine actio confessoria nach § 1027 BOB .

dieſes Teils ohnedies zu Ende und kann nicht mehr Der Berufungskläger meint nun, daß § 266 ZPO .

durch Vergleich beendigt werden . Durch das obers auch auf derartige Rechtsbeſikesſchußllagen Anwendung

landesgerichtl. Urteil wurde der Schadenserſaßanſpruch zu finden habe. Zu Unrecht. Die Entſtehungsgeſchichte

des Al. dem Grunde nach nur zur Hälfte als gerechts des § 266 ZPO. (früher § 237) läßt klar erkennen,

fertigt erklärt. Hierin liegt, wenn dies auch nicht daß dieſe Geſeßesbeſtimmung überal da zur Anwen

ausdrüdlich im Urteilstenor ausgeſprochen iſt, die dung kommen ſoll, wo, bildlich geſprochen , ein Grund

Aberkennung der anderen Hälfte des Anſpruchs. Jns ſtüc als das berechtigte oder verpflichtete Subjekt und

dem nun aber das oberlandesgerichtl. Urteil längſt der jeweilige Eigentümer nur als deſſen Vertreter er:

vor dem Zuſtandekommen des Vergleichs die Rechts- ſcheint (RG. 40, 347 ) . Dieſe Vorausſeßung traf bei der

fraft erlangthatte, war die aberkannte Anſpruchshälfte Negatorientlage H. gegen N. zu, trifft aber nicht zu

weder mehr Gegenſtand des Rechtsſtreits noch des bei der gegenwärtigen Beſißſtörungstlage. Denn wer

Bergleichs . Das Nachverfahren in erſter Inſtanz und den Belit eines anderen ſtört, tann zwar deſſen

der Bergleich haben nur die erſte,noch hinſichtlich des Grundſtüdnachbar ſein , muß es aber nicht ſein . Der

Betrags der Entſcheidung bedürftige gälfte des Klage- Beſikſtörer wird nur in ſeiner Eigenſchaft als Störer
anſpruchs betroffen . Dieſer halbe Anſpruch war vertlagt, nicht weil er gerade Eigentümer oder Be

aber bis zum Bergleiche nach wie vor im Streite be- ſiger des Grundſtüđs iſt, auf dem oder von dem

ſangen ; über ihn hatte das OLG. nur vorbereitend aus die Störung ſtattgefunden hat. Dienach hat der

entſchieden. Vgl. RG. vom 25. Januar 1916 und Erſtrichter das Verlangen des Al. N. , daß die Thereſe

4.Juni 1915 (Warneyer 9 Nr. 60 und 10 Nr . 159), Þ. alt als Erwerberin des Häuschens gemäß § 266 ZPO .

DLG . Hamburg vom 30. November 1914 und DLG. an Stelle der bisherigen Bell. Thereſe ř . jung als

Karlsruhe vom 10. November 1915 (Mſpr. d . DLG. 30 Hauptpartei in den gegenwärtigen Rechtsſtreit eintrete,

S. 12 und 31 S. 387), ſowie des DLG. Darmſtadt mit Recht zurückgewieſen.(Urteil der I. Zs. vom

in 33. 1915 S. 1174. Aus dieſen Erwägungen ergibt 8. Nov. 1907, BerR. F 37/17) .

ſich für den gegenwärtigen Fall als Schlußfolgerung : DVGRat Dr. Stangl in Straubing.

Die zweitinſtanziellen Gerichtsgebühren ſamt Pauſch

ſäßen können, ſoweit ſie ſich in ihrem hälftigen Betrage

auf den aberlannten hälftigen Teil des Klageanſpruchs
beziehen , gem. § 6 BNVD. nicht ermäßigt werden . Er

mäßigt werden kann undmuß nach dieſem Paragraphen Gefeßgebung und Verwaltung.

nur die übrige Hälfte dieſer Gebühren ſamt Pauſchſäßen ;

die Hälfte dieſer halben Gebühren beträgt ein Vierteil Bundesraidverorduungen ftrafrechtlichen Jnhalte.')

der gauptgebühren . Der koſtenpflichtige Al . hat dem
(Zeitraum vom 10. Dezember 1917 bis 10. Januar 1918 ).

nach zu entrichten : '/ + / = '/4 der zweitinſtanziellen

Gerichtsgebühren ſamt Pauſchjäßen. ( Beſchl. des II.
I. Vorſchriften zur Sicherung der Bolts

ernährung
ZS. vom 14. Dezember 1907, Reg. L. 93/12 ). Sohn.

1. Vorſchriften für Getreide .

a) VO . vom 22. Dezember 1917 (MOBI. S. 1124) .

Sie ändert die VO . über den Verkehr mit Getreide,

Landgericht Straubing.
Hülſenfrüchten, Buchweizen und Firſe aus der Ernte

1917 zu Saatzweden vom 12. Juli 1917 (ROBI. S.609)

Findet $ 266 ZPO. auch auf Redtéhofinſchuhflagen ( Faſſung nach den VD . vom 25. September und 27. Ot

nach § 1029 BGB . Anwendung ? Die Thereſe H. jung tober 1917 , ROBI. S. 863 und 975) dahin , daß die

beſaß als Eigentum das Häuschen Nr. 24/7 in S.

Der Eigentümer des an dieſes Bäuschen anſtoßen- 1) Lefter Bericht S. 29 dieſer Zeitſchrift.
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:

zur Veräußerung, Erwerbung und Lieferung von

Früchten zu Saatzweden erforderlichen Saatlarten den

Prüfungsvermerk und Stempel der höheren Ver

waltungsbehörde tragen müſſen, die Ausſtellung der

Saattarten nicht mehr den Gemeinden übertragen

werden darf und die Ausſtellung der Saattarten ſo

wie der Geſchäftsbetrieb der Saatgutwirtſchaften und

zugelaſſenen Händler der Beaufſichtigung durch die

Reichsgetreideſtelle unterliegt .

b ) Bef. vom 19. Dezember 1917 (ROBI . S. 1112) :

AusfBeſt. zu § 4 der BD. über die Malzkontingente

der Bierbrauereien uſw. vom 20. November 1917 (RGBI.

S. 1061 ) (Uebertragung der Malzłontingente) für das

Gebiet der Norddeutſchen Brauſteuergemeinſchaft.

2. Vorſchriften für Fette .

a) Beť. vom 14. Dezember 1917 (NOBI. S. 1106) .

Sie dehnt die Verpflichtung zur Anmeldung und Ab

lieferung nach § 3 der VD . über den Verkehr mit

Knochen uſw. vom 15. Februar 1917 (RGBI . S. 137 ) auf

Dele und Fette aus, die durch Umwandlung aus Roh

ſtoffen gewonnen werden, und ändert die Vorſchriften

über Höchſtpreiſe für Dele und Fette in § 4 der ge

nannten VO.

b) Bef . vom 14. Dezember 1917 (ROBI. S. 1107) .

Sie erweitert unter Berüđſichtigung der unter a) er

wähnten Ergänzung der VD. vom 15. Februar 1917

die durch die AusfWeſt. zu dieſer VD. vom 16. Februar

1917 (ROBI. S. 140) geregelte Verpflichtung zur Ab.

lieferung von Knochen und den daraus gewonnenen

Delen , Fetten, Del- und Fettſäuren an den Ariegs

ausſchuß für pflanzliche und tieriſche Dele und Fette.

c) VO . vom 22. Dezember 1917 und AusfBeſt.

daju vom gleichen Tage (ROWI. S. 1118 u. 1119). Mars

garine und Kunſtſpeiſefett dürfen fünftig nur noch mit

Genehmigung des Margarineverbandes, G.m.b. B. in

Berlin , hergeſtellt werden. Zuwiderhandlungen gegen
das Herſtellungsverbot oder die Genehmigungsbe

dingungen werden nach § 2 VD. beſtraft.

3. Borſchriften für Staffeerſapmittel.

VO . vom 18. Dezember 1917 (MOBI. S. 1109) .

Sie verlängert den Zeitraum , für den Ausnahmen

von den Preiſen für Kaffeerſaßmittel nach der VO.

vom 16. November 1917 (ROBI. S. 1053) zugelaſſen

werden dürfen, bis zum 15. März 1918.

4. Borſchriften für Futtermittel .

VO . vom 27. Dezember 1917 (NGBI . S. 1125) .

Die Landeszentralbehörden werden ermächtigt, unter

dem Strafſchuß des 8 2 Borſchriften über die Ge

winnung von Baubheu und Futterreifig zu erlaſſen.

II . Sonſtige Borſchriften.

1. Vorſchriften für Garne.

VO. vom 10. Januar 1918 (ROBI. S. 16) . Die

Reichsbekleidungsſtelle wird ermächtigt, auch Näh-,

Strict- und Stopfgarne ſowie deren Erſakſtoffe nach

Maßgabe der VD. vom 22. März 1917 (ROBI. S. 257)

für den Bedarf der bürgerlichen Bevölkerung in Ans

ſpruch zu nehmen .

2. Vorſchriften für Säde .

VO. vom 20. Dezember 1917 (NOBI. S. 1116) . Sie

unterſtellt auch Säde von 3000—3800 qcm Sadflächen

inhalt der VD. vom 27. Juli 1916 (ROBI. Š. 834 ),

ermächtigt den Reichskanzler, die Vorſchriften der VD.

noch auf andere Säde auszudehnen, beſeitigt die An

zeigepflicht nach 88 6–8 der VD . und erteilt der

Reichs -Sadſtelle die Befugnis, allgemein den Verkehr

mit Süden und die Behandlung von Säden zu regeln .

3. Vorſchriften für Seife.

Vef. vom 10. Januar 1918 (ROBI. S. 17) : Min

derung der nach der Bet. vom 21. Juni 1917 (MGBI .

S. 546) einer Perſon für den Monat jugebilligten

Seifenpulvermenge auf die Hälfte (125 gr).

4. Vorſchriften für Zündwaren .

Ber. vom 29. Dezember 1917 (RGBI. 1918 S.2) :

Erhöhung der Fabrit- und Kleinhandelspreiſe für

Zündhöljer.

5. Vorſchriften für Tabak.

a) Bel. vom 27. Dezember 1917 (ROBI. S. 1132) :

Ergänzung der AusfBeſt. zu der VD . über Rohtabak

vom 10. Oktober 1916 (NOBI. S. 1145) dahin, daß

die Bedarfsanteile der Herſteller von Tabakerzeugniſſen

nur auf Antrag der deutſchen Zentrale für Ariegs

lieferungen von Tabakerzeugniſſen mit Genehmigung

der Auslandsgeſellſchaft und unter Zuſtimmung des

Reichskommiſſars übertragen werdendürfen.

b ) Bek. vom 27. Dezember 1917 (ROBI. S. 1133) :

Beſchränkung der Verarbeitung von Zigarettenroh

tabať vom 1. Februar 1918 ab.

6. Vorſchriften für Druckpapier.

Ber. vom 28. Dezember 1917 (ROBI. S. 1129).

Sie ermächtigt die Kriegswirtſchaftsſtelle für das deutſche

Zeitungegewerbe, auch für die Zeit vom 1. Januar

bis 31.März 1918 die Drudpapiermengen feſtzulegen ,

die Verleger und Druder von Zeitungen , Drucwerken,

Muſikalien , Zeitſchriften und ſonſtigen periodiſch er

ſcheinenden Drudſchriften beziehen dürfen.

7. Vorſchriften für Nepalfalien und Soda.

Bet. vom 18. Dezember 1917 (ROBI. S. 1117),

eine Neufaſſung der AusfBeſt. vom 17. Oktober 1917

zur VD . über Aeßalkalien und Soda vom 16. Ottober

1917 (ROBI. S. 902). Das Verbot des Abſaßes von

Aeßaltalien und Soda ohne beſondere Genehmigung

wird auf Bottaſche ausgedehnt und durch das Verbot

der Verwendung im eigenen Betriebe des Erzeugers

ergänzt.

8. Borſchriften für Reichsmünzen.

VO . vom 20. Dezember 1917 (RGBI. S. 1115) .

Sie dehnt das Verbot, ohne Genehmigung des Reichs

fanglers Reichsmünzen zwede gewerblicher Verwertung

zu verarbeiten und Gegenſtände, die unter Verwendung

von Reichsmünzen hergeſtellt ſind, in Verkehr zu

bringen, auf ſolche Reichsmünzen aus, die nach dem

14. Mai 1917 außer Kurs geſetzt wurden oder außer

Kurs geſeßt werden.

9. Borſchriften für Düngemittel .

BD. vom 10. , 19. und 28. Dezember 1917 (ROBI.

S. 1099, 1110 u . 1128, Drudjehlerberichtigung S. 1119 ):

Aenderung der Göhſtpreiſe für fünſtliche Dingemittel.

10. Borſchriften für den Zahlungsverkehr.

VO. vom 10. Januar 1918 (NOBI. S. 13) . Nach

§ 1 ſind Verfügungen über Geldforderungen, die einer

im Türkiſchen Reiche anſäſſigen Perſon oder Firma

gegen eine im Deutſchen Reiche anſäſſige Perſon oder

Firma zuſtehen , ohne Genehmigung der türkiſchen

Deviſenzentrale nur zuläſſig, wenn ſie zur Begleichung

von Verbindlichkeiten gegenüber einem im Deutſchen

Meiche anſäſſigen Gläubiger innerhalb des Reiches

dienen ſollen. Zuwiderhandlungen werden nach § 10

der Bef. über den Zahlungsverkehr mit dem Ausland

vom 8. Februar 1917 (NOBI. S. 105) beſtraft.

11. Vergeltungsmaßnahmen gegenüber dem feindlichen

Ausland.

Bef. vom 13. Dezember 1917 (RGBI. S. 1105) .

Sie erklärt die VO . , betr . die zwangsweiſe Verwaltung

franzöſiſcher Unternehmungen , vom
10. Februar 1916

(ROBI. S. 487)

(ROBI. S. sg) gegenüber Angehörigen der Vereinigten
. 89 )

Staaten von Amerika für anwendbar.

26. November 1914
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Berwalterbeſtellung nach der BRBO. vom 22. April

1915 über die Zwangsverwaltung von Grundſtüden

(RGBI. S. 233). § 1 der angeführten BAVO . ſieht

die Beſtellung des Schuldners zum Verwalter vor.

In einem Beſchluß vom 19. Mai 1915 (JW. S. 1355)

hat ſich das Hammergericht auf den Standpunkt ge

ſtellt , daß er ſeine Beſtellung zum Verwalter nur „ bei

der Einleitung der Zwangsverwaltung“ erlangen könne ;

werde ſeinem Antrag, ihn als Verwalter zubeſtellen,

nicht ſtattgegeben , ſo müſſe er ſich der Rechtsmittel

des § 766 und des § 793 ZPO . bedienen ; ein ſpäterer

Wechſel in der Perſon des Verwalters fönne nur aus

ſachlichen Gründen (vgl. § 153 ZVG. ) begehrt werden,

weil er einen ſtörenden Eingriff in das Verfahren

enthalte. Dieſe Anſchauung, der in der JW . alsbald

Stiúſchweig entgegengetreten iſt, und der auch die

Uebung der bayeriſchen Gerichte nicht entſprach, wird

nun auch vom Kammergericht nicht mehr aufrecht ers

halten . Das Preuß. JMBlatt veröffentlichte jüngſt

(1917, 395) ein Gutachten dieſes Gerichts, in dem die

Frage, ob nach der VD. bei Eilbedürftigkeit der Bes

ſchlagnahme ein Berwalter vorläufig beſtellt und nach

Abſchluß der Ermittelungen durch eine der in den

SS 1, 3 u . 4 der VO. aufgezählten Perſonen erſéßt

werden fönne, mit folgender Begründung bejaht wird :

„Die BD. enthält Beſtimmungen, deren Innehaltung

notwendig eine Verzögerung der Beſtellung des Ver

walters zur Folge haben muß, denn das Gericht ſoul

ſich der Bereitſchaft des Schuldners zur Uebernahme

der Verwaltung vergewiſſern und über ſeine Eignung

zu dem Poſten Feſtſtellungen treffen ; es muß fich ferner

nach einer geeigneten Aufſichtsperſon umtun und im

Falle des § 3 der berechtigten Anſtalt ſogar eine Friſt

legen. Dieſe Vorſchriften, die ſämtlich bezweden, Miß

griffen bei der Auswahl des Berwalters und dem das

durch etwa notwendig werdenden Wechſel in ſeiner

Perſon von Anfang an vorzubeugen, ſind offenſichtlich

nur im Intereſſe der Beteiligten, und zwar in gleicher

Weiſe der Gläubiger wie des Schuldners getroffen .

Sie ſollen eine Gewähr dafür bieten , daß das Ver

fahren derVD. dem bedrängten Grundbeſiß und Real

fredit wirklich eine Hilfe wird . Wie beſonders von

Weinmann (JW. 1915, 695) dargelegt worden iſt,

tann aber die Verzögerung der Beſchlagnahme für die

Beteiligten empfindliche Nachteile verurſachen. Dieſem

Uebelſtand iſt nicht immer dadurch zu begegnen, daß

zunächſt die Zwangsverwaltung angeordnet , die Bes

ſtellung des Verwalters aber bis zum Abſchluß der

nötigen Erhebungen vorbehalten wird, denn ein ſolches

Borgehen kann zu unerwünſchten Verzögerungen tei

Einziehung der Mieten führen. Deshalb wird man

die Beſtellung eines Zwangsverwalters für die Zwi

ichenzeit und ſeine ſpätere Erſekung durch eine der in der

VO. erwähnten Perſonen zulaſſenmüſſen, ſofern die

VO . nicht erkennbar einer ſolchen Regelung entgegen

ſteht. Das iſt nicht der Fall. Wenn auch die •VO .

einen Wechſel in der Perſon des Verwalters regel

mäßig nicht zuläßt, ſo muß doch beachtet werden, daß

der Wechſel nur wegen ſeiner Nachteile für dieEin

heitlichkeit der Verwaltung vermieden wird . Dieſe

Nachteile werden aber auf ein ganz geringes Maß

zurüdgeführt , wenn der Verwalter zunächſt nur für

die abſehbare Zeit bis zum Abſchluſſe der Ermitte

lungen beſtellt worden iſt. In dieſem Falle wiſſen

alle Beteiligten , daß ſeine Beſtellung vorausſichtlich

nur für kurze Friſt in Geltung bleibt, und beſonders

der Berwalter wird ſich auf die Vornahme der laufen

den und unbedingt notwendigen Verwaltungshand

lungen beſchränken , weitausſchauenden über

anderen Geſichtspunkten leiten läßt als ſein Vorgänger,

ſo daß deſſen vielleicht unter Aufwand nicht unbeträcht:

licher Untoſten getroffene Vorkehrungen wertlos werden .

Jſt ſomit davon auszugehen, daß die bei einer einſt

weiligen Beſtellung des Verwalters durch den Wechſel

des Jngabers der Stellung drohenden Nachteile ſo

geringfügig ſind, daß ſie gegenüber den bei eilbedürf

tigen Fällen in der Verzögerung der Beſtellung er

wachſenden Gefahren zurüdtreten müſſen , ſo bleibt

weiter zu beachten, daß ein ſolcher Wechſel zu Beginn

der Zwangsverwaltung auch fonſt vortommen kann. Die

Beſtellung des Schuldners uſw. zum Zwangsverwalter

iſt auch noch auf alsbaldige Erinnerung oder Bes

ſchwerde zuläffig, weil die die Entſcheidung des

Vollſtredungsgerichts nicht für endgültig erklärt. In

ſolchen Fällen iſt aber notwendig bereits ein anderer

Verwalter beſtellt; denn gegen die Ausſchaltung der

in $$ 1 , 3, 4 erwähnten Perſonen richtet ſich gerade

der Rechtsbehelf. Was in ſolchen Fällen gilt, muß

in Form der einſtweiligen Beſtellung bei Eilfällen

erſt recht zugelaſſen werden, zumal beim Wechſel auf

Erinnerung oder Beſchwerde der erſte Verwalter fich

weit eher als bereits endgültig beſtellt betrachtet und

benommen haben wird, die drohenden Nachteile alſo

umfangreicher ſein können als bei der proviſoriſchen

Einſeßung. Hat alſo die VO. ſeine Entlaſſung für

dieſen mit größeren Gefahren verbundenen Fall nicht

ausgeſchloſſen , ſo muß ſie erſt recht beim einſtweilig

beſtellten Verwalter zuläſſig ſein , weil ſie hier noch

weniger die Urſache nachteiliger Folgen zu werden

droht. Der Senat hält es deshalb in Uebereinſtim

mung mit den Münchener Vollzugegrundfäßen ( DRicht3.

1915, 485 ; Bay3iR. 1915, 187 : Kriegsbuch II , 155)

für zuläſſig, daß in beſonderen Fällen die Verwaltung

ſofort angeordnet und einſtweilen ein anderer Ber:

walter für die Dauer der Ermittelungen beſtellt wird .

Die ſpätere Erſekung dieſes Verwalters durch die Per

ſonen der VO. fann dann von Amts wegen oder auf

Erinnerung eines Beteiligten erfolgen . Es iſt kein

Grund erſichtlich, dieſen Wechſel nur von Amts wegen

oder nur auf die Erinnerung eines Beteiligten ein

treten zu laſſen .“
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Büderanzeigen.

Jellinet, Dr. Georg, zuleßt ord. Profeſſor der Rechte

an der Univerſität Heidelberg. Állgemeine

Staatslehre. 3. Auflage, unter Verwertung des

handſchriftlichen Nachlaſſes durchgeſehen und ergänzt

von Dr. Walter Jellinef, außerord. Profeſſor der

Rechte an der Univerſität Kiel . XXXII u. 837 S.

Berlin 1914, Verlag von Otto Häring . Geh . Mť.18.- .

Die Anzeige des vorliegenden Buches hat ſich leider

ſehr verzögert. Aber es will uns ſcheinen, als ſei ein

Hinweisauf das Wert gerade ießt an der Zeit . Hatte der

Verfaſſer Grund in ſeiner Vorrede zur 1. Auflage zu

ſagen : „Das Intereſſe an den ſtaatlichen Grund

problemen iſt ja zweifellos vor den ſozialen Fragen

in den Hintergrund getreten “ , ſo iſt in der Gegen

wart dieſes Intereſſe neu erwacht durch die Forderung

einer inneren Neuordnung des Staates und noch mehr

durch die großen weltgeſchichtlichen Begebenheiten , die

auf den Beſtand und die Geſtaltung der Staaten , auf

Staatenverbindungen uſw. der törichten Forderung

des status quo ante zum Troß – aller Vorausſicht

weittragendſten Einfluß ausüben .

von größter Bedeutung zu ſein . Es handelt ſich um

ein Buch von beſonderer Art ; bietet es uns doch den

reichen Ertrag eines wiſſenſchaftlichen Lebens, die

Frucht tiefgrabender, deutſcher Gelehrſam feit; turm

hoch ſteht das Werk des deutſchen Barbaren über dem

.

Dauer feiner zätigteithinaustoirfemoenenginehmen. Darum ſcheint ungegerade jetzt das vorliegendemeni

die er bei ſeiner dauernden Belaſſung in der Stellung

vielleicht vornehmen würde, jedoch ohne weiteres Ab

ſtand nehmen . Damit entfällt die hauptſächlichſte Ge

fahr des Wechſels in der Perſon des Verwalters, die

doch darin beſteht, daß der neue Verwalter ſich von
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Buche „ Der Staat “ des Profeſſor -Präſidenten Woodrow Juriſten zu, ſondern im beſonderen Maße auch Be

Wilſon. Aber was ſoll uns, die wir Weltgeſchichte deutung für den Kaufmann , welcher ſich mit dem Gefeße

miterleben, oder gar denen, die an dem Weltgeſchehen beſchäftigen muß, den Geſchäftsführer der G.m.b.8 . , die
tätigen Anteil haben , hiebei ein theoretiſches Buch , Aufſichtsratsmitglieder. Ein vortreffliches Hilfømittel

eine allgemeine Staatslehre ? Die Frage wäre be- für alle, die mit den Geſellſchaften m . b . $ . zu tun haben !

rechtigt, wenn Jellinet gleich anderen Staatsrechts 1 .

lehrern ſeine Aufgabe darin erblidt hätte, allgemeine

Lehren aufzuſtellen und das Gegebene nach abſtrakten
Stier - Somlo, Dr. jur. Frit , Profeſſor. Oefe über

Jdealtypen zu beurteilen . Aber das iſt nicht ſeine Art. Sicherung der Kriegsſteuer vom 9.April

Šr dringt auf induktive Erforſchung des hiſtoriſch
1917 und Gefe ß über die Erhebung eines

politiſchen Stoffes ; an die Stelle jener Algemein- Z uſchlags zur Strieg s ſteuer vom 9. April

begriffe treten bei ihm die aus dem Leben gewonnenen
1917. 152 Seiten . Berlin 1917 , Berlag von Franz

empiriſchen Typen. Dadurch, daß ſeine Behren von
Vahlen . Geb. Mi. 2.80.

der geſchichtlichen Wirklichkeit ausgehen , führen fie Das Buch iſt beſonders wertvoll durch die tief

uns zum Verſtändnis der Gegenwart mit ihren großen dringende Erfaſſung der handelsrechtlichen und bilang

weltgeſchichtlichen Vorgängen und Aufgaben . E
techniſchen Seite des Geſepinhaltes.

Der Begriff der Sonderrüdlage nach § 2 des

Freymuth, u ., Oberlandesgerichtsrat in Hamm. Die
Sicherungsgefeßes wird ſcharf herausgearbeitet. Eingels

6.m.b.8. in der Rechtſprechung der deut.
fragen Behandlung der Tantiemen an Vorſtandss

fchen Gerichte von 1911 – 1916. XLVI,
und Aufſichtsratsmitglieder der AG. , Pfändbarkeit der

503 S. Köln 1917, Zentrale für Geſellſchaften mit
Müdlage, deren Einkommenſteuerpflicht uſw.— werden

beſchränkter Haftung Dr. Otto Schmidt. Geb. Mit.14.-.
erſchöpfend beſprochen . Die einſchlägigen Vorſchriften

des ArSto . (S $ 13, 16, 17, 18, 20) und damit die Kerns

Im Jahre 1912 erſchien im Verlage der Zentrale grundſäge der Mehrgewinnbeſteuerung werden in Ans
für Geſellſchaften mit beſchränkter Haftung Dr. Otto

lehnung an des Verfaſſers Kommentar zum KrStG.
Schmidt „Die 6.m.b.$ . in der Rechtſprechung der eingehend erläutert . Beſondere Erwähnung verdienen
deutſchen Gerichte ſeit 1892 “ von Georg Meidniß. Das

die lichtvollen Ausführungen über die Steuerpflicht des
Buch hat in Ergänzung der Kommentare das Gmbỹ. durch Verwirklichung ſtiller Reſerven erzielten Mehr

Geſetz in der Weiſe erläutert, daß es das Geſet ſelbſt
gewinnes . Zur Ergänzung und Berichtigung der Be

wiedergegeben, den einzelnen Paragraphen aus den
merkungen über die ſteuerliche Behandlung der Ver

hierzu erlaſſenen Urteilen des Reichsgerichtes und der gütungen an geſchäftsführende Geſellſchafter der G. m.
Oberlandesgerichte geformte Rechtsſprüche angefügt

6. H. (S. 66, 70 ) mag auf die Mitteilungen der Ober
und dieſen die mehroder minder ausführlich wieder berufungskommiſſion Bd. XII S. 127 , XIV S. 148,
gegebene Begründung der angeführten Urteile bei

XVI S. 233 hingewieſen werden.

gefügt hat.
Das Zuſchlagsgeſeß nimmt naturgemäß nur den

Freymuth hat im weſentlichen dieſe Art der Ers fleineren Teil des Buches ein . Die Erläuterung erſtredt
läuterung der einzelnen Paragraphen beibehalten .

ſich auch hier auf die in Betracht kommenden Be

Während aber das faſt zwanzig Jahrgänge umfaſſende ſtimmungen des frSto .

Buch von Reidniß 789 Rechtsſprüche aus 490 Urteilen München . Finanzaſſeſſor Dr. Sergt .

enthält, iſt in dem Werke von Freymuth, welches ſich

auf nur etwa fünf Jahre erſtreďt, die Zahl der Rechts- þeß, Dr. Ludwig , Mechtsanwalt und Notar in Stutts

ſprüche aus 430 Úrteilen auf über 800 geſtiegen. Zeigt gart. Die KriegsgefeßezurAbhilfe wirtſchafts

ſich ſchon hierin die weitausgedehnte Sammeltätigkeit licher Schädigungen. Mit Einleitung und Ers

des Verfaſſers, welche auch weniger bekannte Quellen, läuterungen und ausführlichen Inhaltsverzeichniſſen.

wie z . B. die Zeitſchrift des Rheinpreußiſchen Richter- Vierte, vermehrte und verbeſſerte Auflage. XXXI.

vereins, die Zeitſchrift für freiwillige Gerichtsbarkeit 464 Seiten . Stuttgart 1917 , Verlag von J. Heß .

und Gemeindeverwaltung in Württemberg, mit heran- Geh . Mt. 11.- , geb. Mt. 12.20.

gezogen hat, ſo vereinen die einzelnen Rechtsſprüche Das vorliegende Werf entſpricht dem Stande der
und die ihnen angereihten Begründungen gründliche

Gefeßgebung von Anfang Juli 1917. Behandelt ſind
Wiſſenſchaftlichleitmit praktiſcher Brauchbarkeit. Einen

der Striegs- und Belagerungszuſtand, der Schuß der
beſonderen Vorzug bildet hierbei noch die überall zu

treffende Einreihung der Rechtsſprüche bei der jeweiligen
Kriegsteilnehmer ; das Ermächtigungsgeſeß, das

Wechſel- und Schedrecht, das Darlehnsgeſeß, die

die " sedes materiae enthaltenden Geſekesbeſtimmung. Zahlungsfriſten, die Vergleichsvorſchriften , Handels

Beiſpielsweiſe ſei auf die tros größtmöglicher Zuſammens
und Gewerberecht, gewerbliche Schußrechte, Geld- und

faſſung alles für den gegebenen Fal Weſentliche zum Münzweſen , Arbeiterrecht, Föchſtpreiſe und Kriegs
Ausdrud bringenden Begründungen der Rechtsſprüche

wucher , Ausland , Ausländer, Bergeltungsmaßnahmen ,
Nummer 9, 17, 37, 38, 41 , 42, 65 zu § 15, Nummer

,3 , 15, 27, 34, 41 ju g 35 und Nummer 1, 5, 18, 22 freiwillige Gerichtsbarteit, bürgerliche Rechtspflege
, zu § und Gerichtsorganiſation , Strafrechtspflege , Ber:
zu § 55, hingewieſen .

jährung, und die Beſtimmungen über Wertpapiere.

Dazu kommt die Ueberſichtlichkeit der Anordnung, Anhangsweiſe iſt das Geſet zur Einſchränkung der

die Beigabe von Verzeichniſſen der aufgenommenen Verfügungen über Miet- und Pachtzinsforderungen ,

Urteile nach der Zeitenfolge und nach den Zeitſchriften , ſowie das Geſet über den vaterländiſchen Hilfsdienſt

ſerner eines Inhaltsverzeichniſſes nach der Geſeßes- gebracht. Die meiſten geſeglichen Beſtimmungen find

ordnung und eines weiteren ſehr ausführlichen nach mit wertvollen Anmerkungen verſehen .

dem Alphabet, welche auch dem Nichtjuriſten es leicht Wie ſehr es der Verfaſſer verſtanden hat, mit

machen, die für ſeine Zwecke erforderlichen Aufſchlüſſe ſeinem Werte einem dringenden Bedürfniſſe zu ent

aus dem Buche ſich zu verſchaffen, um ſo mehr als die ſprechen , beweiſt der Umſtand, daß es in vierter Auf

meiſten aufgenommenen Entſcheidungen auch den Sach- lage vorliegt .

verhalt des einzelnen Falles in gedrängter Kürze Soweidnis. Landgerichterat Alfona Hađenberger .

wiedergeben .

So fommt dem Werke nicht nur Wert als Ers Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Ecert, I. Staats

gänzung der Kommentare zum Gmbỹ.-Geſeße für den anwalt im A. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ) München , Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. B. Datterer & Cie . (Jnh . Arthur Sellier ) München und Freiſing.

.
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Naddrud berboten . 65

Das Abhilfeverfahren nad Art. 2 46.3%0. fchloffenen Rechtsweg,indem ſie dieVorentſcheidung
trifft: Dem Geſuche wird nicht abgeholfen ! Das

und die Berjährung. iſt der Sinn dieſer Geſegesbeſtimmung; fie iſt

Bon Sandgerichtspräſident Areß in Straubing.
praktiſch ein Streitkonſens.

Man hat daran Anſtoß genommen, daß nach

Nach Art. 2 AG. BPO. tönnen Anſprüche Art. 2 eine Entſcheidung überhaupt nicht zu er

gegen den Fiskus erſt dann gerichtlich verfolgt gehen brauche, und folgert daraus , d.uß wenigſtens

werden, wenn fich der Beteiligte an die zunächit in dieſem Fall eine „ Vorentſcheidung “nach §210

zuſtändige höhere Verwaltungsſtelle erfolglos um nicht gegeben ſei .

Abhilfe gewendet hat. Der Schluß iſt falſch . Die Entſcheidung, daß

Nach § 210 BGB. wird , wenn die Zuläſſig: der Rechtsweg eröffnet jei, erfordert nach § 210

keit des Rechtswegs von der Vorentſcheidung einer nicht mehr als eine darauf gerichtete Willen B

Behörde abhängt, die Verjährung durch die Ein: tundgabe, die in ausdrücklichen Worten, aber

reichung des Geſuchs an die Behörde unterbrochen. auch durch ſchlüſſiges Schweigen erfolgen fann.

Ueber das Verhältnis dieſer Gelegesbeſtimmungen Dem Beteiligten , der auf ſein Abhilfegeſuch inner

zu einander herrſcht noch keine Klarheit. halb 6 Wochen keine Antwort erhalten hat , iſt

1. Man hat bezweifelt, ob § 210 BGB. auf i damit der Wide der Behörde, daß nicht abge:

die Fille des Art. 2 ÅG. 3PD. überhaupt An: holfen werde, kundgegeben und das genügt nach

wendung finde, da Art. 2 eine „ Vorentſcheidung" | 8 210 ; der Rechtsweg iſt damit eröffnet.

i . S. des § 210 gar nicht verlange, vielmehr nur Wer bei Auslegung des § 210 den Nachdruck

die fruchtloje Angehung der Behörde vorſchreibe auf den Begriff Entſcheidung" legt , alſo eine

MitUnrecht.Die „ Vorentſcheidung“ des 8210 ausdrückliche Entſchließung, eine Entſcheidung im

umfaßt_ſowohl die Entſcheidung im techniſchen formellen Sinn verlangt , verkennt Sinn und Zwed

Sinn : Ita jus estol , wie auch den autoritativen der Beſtimmung, der nur im Zuſammenhang mit

Ausſpruch: Der Rechtsweg iſt hiermit eröffnet ! $ 209 GB. richtig zu verſtehen iſt. Das Gefeß

Das iſt klar in den Motiven (I Š. 340) zu § 180 knüpft die Unterbrechung der Verjährung u . a. an

Entw . (8 210 BGB.) mit dem Saße zum Aus- die Verfolgung des Anſpruchs durch Anrufung

drud gebracht: „Die Beſtimmung tragt jenen des ſtaatlichen Rechtsſchußes, die für die Regel

Fåden Rechnung, in denen die Beſchreitung des im Wege der unmittelbaren gerichtlichen Klages

Rechtswegs von der Genehmigung oder ſon : ftellung (8 209) , ausnahmsweiſe, wenn zuvor eine

ftigen Dorentſcheidung einer Behörde abhängig Behörde angegangen werden muß. durch ein an

ift. dieſe gerichtetes Abhilfebegehren erfolgt ( $ 210) .

Ein Fall der erſten Battung iſt der deß Art. 7 " Das iſt der Kern der Vorichriſt. Ihm gegen:
VOHO., wonach der VOX. endgültig die Vorfrage über tritt die Beſtimmung, daß die Unterbrechung

entſcheidet, ob ein Beamter ſeine Ámtsbefugniſſe dann nicht als erfolgt gilt , wenn nicht 3 Monate

überſchritten oder eine Amtshandlung ſchuldhaft nach Erledigung des Geſuche die Klage geſtellt

unterlaſſen hat. Zu den Fällen der leßten Art wird , derart an Bedeutung zurüd, daß es ſchon

gehört der des Art. 2 AG. 3 PD . aus dieſem Grund ausgeſchloſſen erſcheint , der Ge

Tatſächlich eröffnet die höhere Verwaltung8: leßgeber habe auf die Form der Erledigung irgend:

ſtelle im Falle des Art. 2 den bis dahin ver: ein, geſchweige ein entſcheidendes Gewicht gelegt.

.
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Darauf kam es ihm nicht an . Weſentlich iſt nur : wird gar nicht erwähnt. In der Romm.f.d. 2. Bel.

ein Geſuch und Klageſtellung innerhalb dreier (Prot. I S. 226 ) wurde folgende Faffung beſchloſſen :

Monate nach Erledigung des Geſuchs ; alles andere , „ Hängt die Zuläſſigkeit des Rechtswegs von der

insbeſondere die Art der Erledigung des Geſuchs Vorentſcheidung einer Behörde ab ... und wird

- ob durch ausdrüdliche Entſchließung oder durch nach Erledigung deshierauf gerichteten Geſuche

ſchlüſſige Nichtverbeſcheidung innerhalb beſtimmter die Klage binnen 3 Monaten erhoben , ſo hat die

Friſt – iſt dem Reichsgeſeßgeber Nebenſache , von Einreichung des Geſuche in Anſehung der Unter

ihm abſichtlich nicht geregelt, ſondern der brechung der Verjährung die Wirkung der Klage:

Landesgeſeßgebung überlaſſen . erhebung . “ Alſo auch hier kein Wort über In

Bayern hat dieſe Regelungdahinge : ſtanzenzug und ſonſtige Förmlichkeiten . In der

troffen , daß es der ausdrüdlichen Ent : Red . Romm. erhielt dann $ 210ſeine heutige Faſſung;

icheidung die ichlüſſige ſtillſchweigende ſelbſtverſtändlich wollte und konnte dabei irgend :

als gleichwertig zur Seite ſtellt (Art. 2 eine ſachliche Aenderung nicht vorgenommen werden

AG. 3PO.). Art. 2 ſtellt alſo einen echten (Prot . VI S. 382) .

Fall des § 210 BGB. dar. Zum Ueberfluß Da nun, wie dargelegt. § 210 die Gliederung

iſt auch in den Mot. a . a . D. der Art . 2 als Bei- des Vorentſcheidungsverfahrens nach Inſtanzen,

ſpiel einer Vorentſcheidung im Sinne des § 210 in welchem Falle ſelbſtverſtändlich ſchon das bei

BOB. ausdrücklich aufgeführt . der unteren Inſtanz eingereichte Geſuch die Ver:

2. Unterbricht bereits die Einreichung jährung unterbrechen würde , nicht ausſchließt, Art. 2

des Geſuchs bei der Behörde , welche der AG . 3PD . ein Fall des 210 BGBift(5. unter

abhilfeberechtigten höheren Verwal : 1. ) , ſo iſt nunmehr die Frage zu entſcheiden : Hat

tungsſtelle zunächſt untergeordnet und Art. 2 das Abhilfeverfahren nach Jn :

in erſter Linie zur Entſcheidung über ſtanzen geordnet oder nicht ?

den erhobenen Anſpruch berufen iſt, Ich verneine die Frage und zwar :

oder erſt das an die höhere Behörde ge : a) aus einem rechtsgeſchichtlichen Grunde.

richtete Abhilfegeſuch die Verjährung Infolge irriger Auslegung einer R. VO. vom

im Sinne des § 210 BOB. ? 4. Februar 1809 (RegBl. S. 1539) war es in

Im vor . Zahrg. dieſer Zeitſchr. S. 318 wird Bayern ſoweit gekommen, daß , wer den Fiskus in

die Frage im leşteren Sinn entſchieden und als einer reinen Juſtizſache verklagen wollte, zuvor

Grund angeführt, daß § 210 die Unterbrechung ſeine Beſchwerde durch ſå mtliche Verwaltungsin:

der Verjährung davon abhängig mache, daß die ſtanzen durchgeführt haben mußte. Darüberwurde,

Klage binnen 3 Monaten nach der Erledigung des in der bayer . Abg . -Rammer von 1819 lebhafte

Geſuche erhoben werde ; al8 erledigt in dieſem Sinn Klage geführt . Im Verlaufe der Verhandlungen

habe aber das Geſuch dann zu gelten , wenn der hatte der Abg . Seuffert ſich für die gänzliche

Abhilfeſuchende von der legten Inſtanz entweder Beſeitigung der VO. vom 4. Februar 1809 aus:

eine abſchlägige oder innerhalb 6 Wochen gar keine geſprochen , weil es zur Eröffnung des Rechtswegs

Entſchließung erhalten habe. genügen müſſe, wenn die Kreisregierung die Be
Mit dieſem Saße ſoll , wenn ich ihn recht ver- friedigung einer gegen den Fiskus erhobenen Forde:

ſtehe, geſagt ſein , daß nach § 210 nur ein der rung verweigere (Verh. Bd. 4 S. 199) . Auf den

eigentlichen Abhilfeſtelle, der „ legten Inſtanz ", Einwand des Abg. Hornthal, daß es jedem

unmittelbar vorgelegtes Geſuch die Verjährung Staatsbürger unbenommen ſein müſſe, ſobald er

unterbreche, daß dagegen das bei der „erſten In- | ſich in ſeinen Rechten vom Fiskus gekränkt glaube,
ſtanz“ eingereichte Abhilfegeſuch dazu untauglich ſei. ſofort das zuſtändige Gericht anzugehen , da der

Damit wäre g 210 irrig ausgelegt. Das Ge- Fiskus in dieſem Punkte gegenüber den Privaten

fet enthält ſich jeglicher Vorſchrift darüber , bei tein Vorrecht genießen dürfe, entgegnete ihm

welcher Stelle das die Verjährung unterbrechende Seuffert : wenn er jemand gericht:

Geſuch einzureichen iſt, welchen Inſtanzenzug es zu lich, ſo aus einem Vertrag oder aus einem ſon :

durchlaufen hat ; dies zu regeln , ift Sache ftigen Rechtsgrund, belangen wolle, müffe er immer

der Landesgeſeßgebung. Das Reichsgeſeß von der Vorausſeßung außgehen , daß ein Gegen:

( S 210) beſchränkt ſich ſeinem Zwed gemäß auf teil ihm ſeine Befriedigungverweigere. Der Fib.

die Beſtimmung , daß die Einreichung des Geſuchs die kus werde nun nicht von den einzelnen ſubalternen

Verjährung unterbricht, wenn innerhalb dreier Mo- Rent- oder Forſtämtern ſondern von den Kreis

nate nach deſſen Erledigung die Klage erhoben wird. regierungen vertreten . Wenn demnach der Fis

Dies ergibt auch die Entſtehungsgeſchichte des 8210. kus belangt werden wolle, müſſe es dem Richter

Der entſprechende § 180 Entw . lautete : ,,Wenn ainte klar ſein, daß eine freiwillige Befriedigung

die Zuläſſigkeit des Rechtswegs von der Vorent- des Klägers von Seite der Regierung nicht er :

ſcheidung einer Behörde abhängig iſt, ſo wird die folge “ (a. a . D. S. 203 f.). Der Abg. Behr

Verjährung durch das Geſuch um Erlaſſung der führte gegenüber Hornthal aus : „ Der Fiskus

Vorentſcheidung unterbrochen . “ Des Inſtanzenzugs, verdiene gewiß einen Unterſchied in der Behand

den ein ſolches Geſuch etwa zu durchlaufen hätte , lung ; der Privatmann hänge von ſich ab und

.
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könne nach ſeinem Belieben ſeine Rechtsangelegen= inſtanzen notwendig ſei, ſondern ſchon das Angehen

heiten verfolgen; nicht ſo der Fiskus ; dieſer ſei der zunächſt zuſtändigen höheren Verwaltungsſtelle

höheren Behörden untergeordnet und werde in genüge (VerhubgR. 1863/5 BeilBd . II Ábt. 2

ſeinen Arbeiten don ihnen geleitet ; deshalb ſei S. 71 f.) .

es billig , ihm auch die notdürftigen Termine zu Damit erklärten ſich beide Rammern einder

laſſen, um die Weiſung der höheren Behörde ein: ſtanden und in dieſer Form wurde der Entw . als

zuholen . Würde der Fiskus für ſich allein handeln Art. 176 Geſetz (a. a . D. BeilBd. III Abt. 1

können , ſo würde er ganz damit übereinſtimmen, S. 249 f.; Rammer d. Reichsr. 1863/7 BD. I

unbedingt das Gefeß aufzuheben ; bei der Ab- S. 328 f.) .

hängigkeit des Fiskus aber von der höheren Be- Art. 176 wurde in das AG. z . deutſch. ZPO.

hörde glaube er, daß er auf ſeinem Vorſchlag bes als Art . 2 wörtlich übernommen und in den Mot.

ftehen dürfe. Dieſer Vorſchlag ging dahin : „ Daß dazu bemerkt : „Dieſe Vorſchrift trägt einerſeits

Staatsbürger, wenn ſie Klagen gegen den Staat den Intereſſen der Staatsverwaltung dadurch Hech

hätten , ſich nur an eine Adminiſtrativſtelle vor nung, daß fie Gelegenheit bietet ungerechtfertigte

der Klage zu wenden hätten, welche innerhalb Verfügungen der Unterbehörden außer Wirtſamteit

30 Tagen denſelben Erklärung geben müſſe, widri- zu ſegen, ohne daß es auf einen Prozeß gegen den

genfalls es jedein freiſtehe, ſeine Klage bei der Fiskus anzukominen hat, andererſeits erweiſt ſich

Juſtiz vorzubringen “ (a . a . D. S. 203). dieſelbe auch für den Rechtsſuchenden als wohltätig,

Schließlich wurde der Rammer folgende, mit dem da fie in vielen Fällen Abhilfe auf dem Admini:

Vorſchlage des Abg. Behr ſachlich ſich deđende i ſtrativweg herbeizuführen und ſomit auch ihm den

Frage zur Abſtimmung vorgelegt: „ Soll auf eine koſtſpieligen und weitwendigen Rechtsweg zu erſparen

Beſchränkung dieſer VD. (vom 4. Februar 1809) geeignet iſt."

dahin angetragen werden , daß der durch den R. Fie: Das Ergebnis dieſer Entwidlung iſt dahin

kus an ſeinen Rechten ſich getränkt glaubende Private zuſammenzufaſſen: Das Abhilfeverfahren des Art. 2

bloß verbunden ſei , vor gerichtlicher Verfolgung AG. 3PO. hat nur eine Inſtanz , auf die es

ſeines Rechtes wegen Abſtellung ſeiner Beſchwerde zu dem ausgeſprochenen Zwecke der Beſeitigung

an eine u . 3. an die zunächſt einſchlägige Ober: der mit den früheren drei Inſtanzen verbundenen

adminiſtrativ -Behörde fich zu wenden , wobei aber, Mißſtände beſchränkt worden iſt.

wenn dieſe Entſchließung innerhalb 30 Tagen nicht b) Was iſt aber dann die Rechtsnatur

erfolge, dieſe als abſchlägig gegeben anzunehmen der Verfügung , die von der unteren , zur

wäre und die Einſchreitung im Rechtswege nicht Entſcheidung über den erhobenen Ån :

gehindert werden ſolle ? " ſpruch in erſter Linie berufenen Verwal :

Dieſe Fragewurdebejaht. In Uebereinſtimmung tungsbehörde getroffen wird, wenn dieſe,

damit wurde durch 8 9 des Geſekes vom 22. Juli9 des Geſeßes vom 22. Juli wie dargelegt, eine Inſtanz des Abhilfe

1819 die VO. vom 4. Februar 1809 dahin er: verfahrens nach Art. 2. AG. 3 PO . und

läutert: „ daß derjenige, welcher ſich durch den damit der Vorentſcheidungsverfahrens

R. Fiskus an ſeinen Rechten gefränkt glaubt , bloß nach § 210 BGB. nicht iſt ?

verbunden iſt, vor der gerichtlichen Verfolgung ſeines Die richtige Antwort iſt: Das Verhalten der

Rechtes wegen Abſtellung der Beſchwerde an eine unteren Behörde ſchafft nur die Vorausſeßung des

U. z. die zunächſt einſchlägige obere Adminiſtrativ: Verzugs des Fiskus, des fog . Leiſtungsver:

Behörde ſich zu wenden , und deren Entſchließung zuge. Damit, daß die untere Behörde in ihrer

zu erholen hat, wobei aber, wenn dieſe Entſchließung Eigenſchaft als Vertreterin des Fiskus die vom

binnen 6 Wochen nicht erfolgt, dieſelbe als ab: Gläubiger beanſpruchte Leiſtung an den für ſie be

ſchlägig angenommen und die Einſchreitung im ſtimmten Kalendertag (§ 284 Å65. 2 BGB.) oder ,

Rechtswege nicht mehr gehindert werden ſoll“ falls ein ſolcher nicht beſtimmt iſt, nach eingetretener

(GBI. 1819 S. 65). Fälligkeit (8271 BOB.) und erfolgter Mahnung

In den Entwurf einer BPO. für das König- (8284 A6.1 BOB.)nicht bewirkt , iſt der Leiſtungs

reich Bayern wurde als Art . 152 folgende ,Art . 152 folgende, verzug des Fislus mit ſeinen vom Geſeß (SS 256

jachlich mit dem obigen § 9 übereinſtimmende mit 290 BGB.) daran geknüpften Folgen und

Vorſchrift aufgenommen : „ Anſprüche gegen den damit jene „ Kränkung des Privaten “ feſtgeſtellt,

A. Fiskus können erſtdann gerichtlich verfolgtwerden , die ihn nach dem Wortlaute des § 9 Gef. vom

wenn der Beteiligte ſich an die zuſtändige höhere 22. Juli 1819 berechtigt und verpflichtet, die

Verwaltungsſtelle um Abhilfe gewendet und ent : zunächſt einſchlägige obere Adminiſtrativbehörde"

weder eineabſchlägige oder innerhalb 6 Wochen um Abhilfe anzugehen . Dieſer 89 deckt aber

gar keine Entſchließung erhalten hat . reſtlos den heute maßgebenden Art . 2 AG. SPO.

Der Referent der Abg .-Rammer beantragte : Den gleichen Standpunkt nahm offenbar auch

vor dem Worte „ zuſtändig “ das Wort „ zunächſt" der Abg . Seuffert i . 3t . ein ( a. a . D.), indem

einzuſchalten, wodurch entſprechend dem $ 9 Geſ . er die vorherige Angehung der Regierung als der

dom 22. Juli 1819 zum Ausdruck gebracht werde, Vertreterin des Fistus für erforderlich aber auch

daß nicht das Erſchöpfen aller Adminiſtrativ für genügend erklärte, weil die Verweigerung

H
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der freiwilligen Befriedigung durch die Ver- / daß das vor den untergeordneten Verwaltungs

treterin des Fiskus die unerläßliche aber auch ger ſtellen durchgeführte Verfahren ein Teil des Áb

nügende Vorausſeßung gerichtlicher Belangung ſei. hilfeverfahrens nicht iſt und nicht jein fann , weil

Seuffert verwarf alſo, indem er den Fiskus es nur den Leiſtungsverzug ſchafft und in be:

mit jedem anderen Schuldner gleichftelite, jegliches ſtimmten Fällen, nåmlich in jenen des „ dies inter,

Verwaltungsverfahren und wollte die Beſchreitung pellat pro homine“ ganz entfält, was niemals

des Rechtsweg8 gegen den Fiskus nur an die der Fañ ſein könnte , wenn es einen Teil des A6-:

Tatſache des Schuldnerderzug 8 geknüpft hilfeverfahrens (Art. 2 AG. 3PD. , g 210 BOB.)
wiſſen . barſtellen würde.

Dieſe Gleichſtellung des Fiskus mit dem Privat: Widelt ſich aber das Abhilfeverfahren nur in

mann erſchien aber dem Abg. Behr bedenklich,, eineiner Inſtanz ab, ſo kann die Frage, ob bereits

weil die zur Vertretung des Fiskus berufene Ver: durch das Angehen der unteren , zur Anerkennung

waltungsbehörde in ihren Entſchließungen nicht die oder Ablehnung des gegen den Fisku8 erhobenen

Freiheit des Einzelnen genieße, ſondern von den Anſpruchs berufenen Verwaltungsbehörde die Ver

Weiſungen der vorgeſeßten Stellen abhängig ſei. jährung im Sinne des § 210 BOB. unterbrochen

Von dieſer Erwägung aus machte Behr den Vor- werde, überhaupt nicht aufgeworfen werden .

ſchlag, die Beſchreitung des Rechtsweges an die Es iſt daher zum mindeſten eine falſche, nur

Bedingung der vorherigen Angehung einer Ver- zur Frreführung geeignete Ausdrudsweiſe, wenn,

waltungsſtelle zu knüpfen. Behrichloß alſo das wie z. B. Bay3. 1915 S. 346, geſagt wird :

von dem Abg . Seuffert für genügend erachtete „ Fürden Inſtanzenzug des Abhilfeverfahrens ift

Erfordernis des Leiſtungsverzugs feinesweg 8 grundlegend, daß zwei Verwaltungsbehörden fich

aus, erachtete jedoch neben ihm die fruchtloſe geäußert haben müſſen und zwar diejenige Ver

Angehung einer Verwaltungsſtelle, als welche nach waltungsbehörde, die zur Entſcheidung an fich

dem Zuſammenhang nur die unmittelbar vorge- berufen iſt, und ſodann die dieſer Behörde un

fekte Behörde in Betracht kommen konnte, mit mittelbar vorgeſegte ! " , oder Bay3. 1917 S. 318 :

Rüdſicht auf die beſondere Stellung deß Fiskus ,, Das Abhilfeverfahren nach Art. 2 AG. SPD.

gegenüber ſeinen Gläubigern für erforderlich. umfaßt in der Regel zwei Inftanzen !“

Mit dieſem Standpunkt ſtimmt, wie bereits Was hier in völliger Verkennung der Rechts

dargelegt , die Beſchlußfaſſung des Landtag8 und natur des einſchlägigen Verfahreng als erſte Inſtanz

die ganze ſpåtere Gefeßgebung überein . des Abhilfeverfahrens" hingeſtellt wird, iſt in

Dieſer Standpunkt iſt aber dahin zuſammen: | Wirklichkeit nichts anderes als die gemeinbürger

zufaſſen: Das Verhalten der unteren , zur Ver- lichrechtliche Schaffung des Schuldnerverzugs, wie

tretung des Fiskus berufenen Verwaltungsbehörde dies bereits dargelegt worden iſt.

ſchafft die bürgerlich rechtliche Vorausſeßung des Dieſe Regelung entſpricht auch der Natur der

Leiſtungsverzugš, die „Vollfälligkeit der Sache. Wie iſt denn die Sachlage ? Der Staat

Schuld" ( Pland , BGB . 4. Aufl. Anm . 1 zu 8 284), foll verklagt werden , weil er mit einer Leiſtung

neben die als ein von ihm völlig unabhängiges | in Verzug iſt; in Verzug iſt er dadurch gekommen,

Erfordernis die — ausdrüdlich oder ſtillſchweigend daß die im gegebenen Falle zur Vertretung des

getroffene – Entſcheidung der unmittelbar über- Fiskus berufene Verwaltungsbehörde die Befrie:

geordneten Verwaltungsbehörde (Art . 2 AG . ZPO.) digung des gegen den Staat erhobenen Anſpruchs

d. i . die Vorentſcheidung nach § 210 BGB. tritt. verweigert. Da greift nun die vorgeſepte Ver

Ich gebrauche abſichtlich das Wort „ Verhalten “ | waltungsſtelle ein und ſpricht ihr Machtwort;falt

und meide das Wort ,, Entſcheidung" , da in jenen eg verneinend aus, ſo kann ſofort gerichtliche Klage

Fallen , in denen der Schuldner ohne Mahnung erhoben werden .

in Verzug geråt , auch der Fistud nicht noch beſonders Leußerſtenfalls könnte man fich dazu verſtehen ,

gemahnt zu werden braucht. Wenn z. B. der Fiskus in dem Angehen der unteren Verwaltungsbehörde,

dem Vermieter A die am 2.Januar und 2. Auguſt der falſchlich ſogenannten „ erſten Inſtanz", eine

fällige Miete für die Räume, in denen das Amts. neben den allgemeinbürgerlichrechtlichen Verzug

gericht untergebracht iſt, bei Verfall nicht bezahlt , (88 271 , 284 ff. BOB.) beſtehende landesrechtliche

ſo iſt er gemäß § 284 Abj.2 BGB. ohne weiteres beſondere Inverzugſeßung zu erbliden . Die

im Verzug und der Vermieter kann ſofort, ohne Rechtslage wäre dann die gleiche wie in Elſaß

erſt nochmals die Vertreterin des Fiskug , die Re: Lothringen .') 8 2 des elſaß -lothr. AG. ZPO. dom

gierungsfinanzłammer, um Bezahlung angehen zu 13. November 1899 beſtimmt: „Die Erhebung

müſſen, bei dem Finanzminiſterium Abhilfe nach einer gerichilichen Klage gegen den Fiskus iſt erſt

Art. 2 AG. BPD . begehren . zuläſſig, nachdem derjenige, welcher den Anſpruch

Darin liegt aber die beſte Probe auf die Rich geltend macht, bei der zur Vertretung des Fistus

tigkeit des hier gewonnenen Ergebniſſes : daß ſich berufenen Behörde eine Dentſchrift eingereicht hat,

das bayer. Abhilfeverfahren nach Art. 2 AG. ZPO.

nur in einer Inſtanz, nämlich vor der zunächſt 1) Auf das Folgende hat mich Berr Meichsgerichts

zuſtändigen höheren Verwaltungsſtelle, abwidelt, rat Dr. Michaelis aufmerkſam gemacht.
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worin der Anſpruch begründet wird, und hierauf zum Begriffe des Rechtsſchußintereſſes.|
entweder einen abſchlägigen oder binnen Monats

frift keinen Beſcheid erhalten hat. " Hier handelt
Bon Sandgerichtsdirektor du Cheone in Leipzig .

es fich überhaupt nicht um eine Vorentſcheidung „Intereſſe in der hier fraglichen – objektiven

über die Zuläſſigkeit des Rechtswegs im Sinne Bedeutung läßt ſich etwa beſtimmen als eine Be:

des 8210 BGB., ſondern um eine dem Schuldner ziehung zwiſchen einer Perſon und einem Gegen

gegenüber vorgeſchriebene beſondere Inverzugſeßung, ftande, wonach dieſer dem Intereſſenten von Vor:

was ſchon daraus hervorgeht, daß die Behörde, teil ſein kann“ (Bay3iR. 6 , Nr . 21, 375). Das

bei der die Denkſchrift einzureichen iſt, nicht kraft Wort ſagt „ in ſeiner objektiven Bedeutung etwa

ihrer öffentlichrechtlichen Stellung ſondern nur als ſoviel wie: Erwartung eines Vorteils oder Gewinnes

Bertreterin der Fiskus die Enticheidung trifft. irgendeiner, auch ethiſcher Art " ; der Redende ,

Mit einer ſolchen Entſcheidung wäre allenfalls der für ſich ein Intereſſe in Anſpruch nimmt,

der von der unteren Verwaltungsbehörde in Bayern „ ſtellt damit das Urteil hin, daß zwiſchen ihin

erlaſſene Beſcheid ſeiner rechtlichen Natur nach und dem bezeichneten Gegenſtande des Intereſſes

auf eine Stufe zu ſtellen, falls man über das eine objektive Beziehung beſtehe, die auch ein anderer

Bedenken hinwegkommt, daß es für Bayern an erkennen kann und im gleichen Falle herſtellen

einer gleichen Beſtimmung wie für Elſaß-Lothringen würde “ (Gruchota Beitr.51,509 11.). Die Intereſſen

fehlt. Dieſes Bedenken beſtimmt mich auch, in können materielle und Verfahrens: Intereſſen ſein .

dem Verhalten der bayer. unteren Verwaltungs- | Soweit die materiellen Intereſſen den Schuß und

behörde nicht eine beſondere landesrechtliche In- die Anerkennung der Rechtsordnung erlangt haben,

verzugfeßung des in Anſpruch genommenen Fistus find fiefind fie – im weſentlichen Privatrechte. Die

ſondern nur die Schaffung des reichsrechtlichen Anerkennung eines Intereſſes als Privatrecht bringt

Schuldnerberzugs (88 271, 284 ff. BGB.) zu( es mit ſich, daß mit ihm zugleich das Intereſſe

erbliden . auf die Mitwirkung der Verfahrensbehörden an

Andernfalls wäre zweifellos eine ausdrüdliche der Herſtellung des dieſem Recht entſprechenden

Vorſchrift erlaſſen worden; denn die Annahme, Zuſtandes anerkannt und geſchüßtwird; ſo wenig:

als habe der Gefeßgeber durch das bloße Wort ſtens in unſerem Rechte, das eine wirkliche naturalis

Abhilfe “ in Art. 2 AG . ZPO. für die gegen den obligatio nicht mehr fennt. Die Herſtellung des

Fistus zu erhebenden Anſprüche eine beſondere dem Privatrecht entſprechenden Zuſtandes iſt die

Inderzugſeßung implizite vorſchreiben wollen, iſt Leiſtung, mag es ſich nun um abſolute oder um

ſchon vom Standpunkte der Geſekgebungstechnik relative Anſprüche handeln . Demnach iſt mit dem

aus abzuweiſen . Für eine ſolche Annahme läßt anerkannten Privatintereſſe auch das Intereſſe am

fich auch jene Stelle der Motive: „ daß die Vor- Erlaß eines gerichtlichen Leiſtungsbefehls zur Durch:

ſchrift des Art. 2 AG. 3PO. Gelegenheit biete , führung dieſes Intereſſes gleich mitanerkannt. Das

ungerechtfertigte Verfügungen der Unterbehörden iſt es, was gemeinhin als die Klagbarkeit der Rechte
außer Wirkſamkeit zu ſeßen, nicht verwerten ; denn bezeichnet wird . „Gegenſtand“ dieſes Verfahrens:

damit ſollte feineswegs geſagt ſein , daß die intereſſes iſt alſo der gerichtliche Leiſtungsbefehl ;

Rränkung, gegen die Abhilfe begehrt werde , in das Verfahrensintereſſe iſt „ die Beziehung zwiſchen
jedem Fall durch eine „ Verfügung“ der Unter- dem Inhaber des Privatrechte und dem gericht :

behörde zugefügt ſein müſſe; die , Verfügungen “ lichen Leiſtungsbefehle, kraft deren diejer dem Privat

find offenbar nur beiſpielsweiſe und nur deshalb rechtsträger von Vorteil ſein kann“. Der Privat:

namentlich aufgeführt, weil ſich in den meiſten rechtsträger braucht dem Gerichte nur dieſe ſeine

Fällen, vielleicht für den Regelfall, das Abhilfe: Eigenſchaft und weiter das Unterbleiben der Leiſtung

begehren gegen eine „ Verfügung“ der Unterbehörde darzutun , um einen Leiſtungsbefehl zu erlangen ;

richten wird. Daß es aber auch Fälle gibt , in er hat mit dem Privatrechtsanſpruch einen Ver:

denen von der Unterbehörde zwar keine „ Verfügung“ fahrensanſpruch auf ſeine Durchführung gegen die

getroffen , aber doch eine „Krankung“ zugefügt iſt, Gerichte erlangt.

die das Begehren nach Abhilfe rechtfertigt, wurde Anders ſtellt ſich die Rechtslage dar, wenn der

bereits ausgeführt. Privatrechtsträger nicht Leiſtung, ſondern nur Feſt

Zuſammenfaſſung: 1. Art . 2 AG. 3PO. ftellung fordern will. Das Verfahrensintereſſe auf

iſt ein Fall der Vorentſcheidung im Sinne des Feſtſtellung der privatrechtlichen Lige folgt nicht
$ 210 BGB. unmittelbar aus dem Beſtehen des Privatretts ;

2. Nur das an die zunächſt zuſtändige höhere es ſteht dem Privatrechtsträger nicht frei , den

Verwaltungsſtelle gemäß Art. 2 AG.ZPO.gerichtete Unſpruchsbeteiligten beliebig auf Leiſtung oder auf

Abhilfegeſuch unterbricht die Verjährung im Sinne Feſtſtellung zu vertlagen, vielmehr muß er im

des g 210 BOB. , das Verhalten der dieſer Stelle lekteren Falle dartun, daß die Feitſtellung ihm

untergeordneten Behörde ſchafft nur den reichsrecht: einen allgemein erkennbaren und wünſchenswerten

lichen Schuldnerberzug. Vorteil bringen werde . Damit tritt zu dem dar :

zulegenden privatrechtlichen Tatbeſtande noch ein

neues verfahrensrechtliches Tatbeſtandsmerkmal hin
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zu , das Feſtſtellungsintereſſe bzw. der es begründende druđeweiſe des Gefeßes keinen Sinn und könnte

Umſtand. Das Feſtſtellungsintereſſe iſt nicht, wie nur verwirren . Alſo iſt es ein anderes Interefie,

das Intereſſe am Leiſtungsurteil, mit dem (abſo: und zwar kein materielles, ſondern ein Verfahrens

luten oder relativen) Anſpruche auf Leiſtung bereits intereſſe, wie ſich aus dem oben Geſagten ergibt.

gegeben , ſo daß es nur ſeiner Geltendmachung gegen : Aber kein Verfahrens anſpruch , wie z. B. der

über dem Gerichte bedarf, um dieſes ohne weiteres Anſpruch auf Leiſtungsurteil, der ſchon von vorn:

zur Entfaltung ſeiner auf Erlaß eines Leiſtungs- herein auf Grund eines beſtimmten Tatbeſtandes

urteils abzielenden Tätigkeit zu veranlaſſen , alſo vom Geſek hypothetiſch anerkannt iſt , ſondern ein

den Verfahrensanſpruch auf Leiſtungsurteil aus: Intereſſe, das die rechtliche Billigung nur ver

zulöſen . Vielmehr tritt es dein materiellrechtlichen mittels des Zwiſchengliedes der richterlichen Bili

Intereſſe — über deſſen Geſtaltung im Fall eines gung erhalten kann . Das Beiwort rechtlich“ kann

Feſtſtellung& prozeſſes hier nicht zu handeln iſt — ſich demnach nicht auf das Verfahrensintereſſe

von außen hinzu ; es bedarf zu ſeiner Begründung unmittelbar beziehen ; das in Frage kommende

beſonderer, außerhalb des materiellen Rechte liegen Recht muß vielmehr ein anderes ſein. Da nun

der Tatſachen , aus denen ſich, um den Feſtſtellung8= das einzige bei der Struktur des rechtlichen In

anſpruch zu begründen, ergeben muß. daß der tereffes noch in Frage kommende Recht das zur

Privatrechtsträger von dem Erlaß eines Feſt- Klage ſtehende Privatrecht iſt , ſo kann nur dieſes

ſtellungsurteils einen allgemein als ſolchen anzu: gemeint ſein . Ein rechtliches Intereſſe an der

erkennenden und deshalb rechtsſchußwürdigen Vor- Feſtſtellung iſt ſomit ein auf dem feſtzuſtellenden

teil haben wird . Privatrechte beruhendes und ſich auf dieſes beziehen .

liegt eine Leiſtungsklage auf Grund eines un- des Verfahrensintereſſe an deffen Feſtſtellung; der

befriedigten materiellen Anſpruchs vor , ſo bejaht Verfahrens a nipruch auf Feſtſtellung beruht auf

das Geſet bereits das Vorliegen eines Intereſſes dem ſubjektiven Privatrecht und iſt das rechtlich

und Anſpruchs auf Erlaß eines Leiſtungsurteils; geſchüßte Feſtſtellungsintereſſe.

der Richter hat nur zu prüfen , ob ein unbe Die hiernach vom Richter zu erteilende und da :

friedigter materieller Anſpruch und eine wirkſame mit Rechtseigenſchaft und -wirkung erlangende Ent:

Geltendmachung des Verlangens nach dem Erlaß ſcheidung der Frage, ob ein beſtimmter Tatbeſtand

eines 'Leiſtungsurteils vorliegt. Wird aber eine nach allgemeiner und billigenswerter Anſchauung

Feſtſtellungsklage erhoben , ſo überträgt das Geſetz geeignet iſt , die Feſtſtellung eines Rechtsverhält:

die Prüfung und Beantwortung der Frage, ob niffes als für den Rechtsträger vorteilhaft erſcheinen

ein Feſtſtellungsintereſſe durch vorliegende Tatſachen zu laſſen , legt dem Richter eine beſondere Prüfungs:

gerechtfertigt wird, dem Richter; es ſagt ihin nicht : pflicht auf , für die es an einer geſeßlichen Begrenzung

Wenn ein materieller Anſpruch vorliegt , ſo hat jehlt . Das Gefeß ſagt nicht, welche Tatbeſtände ein

deſſen Träger auch einen Anſpruch auf Feſtſtellungs- rechtliches Intereſſe an der Feſtſtellung begründen .

urteil , ſondern : Wenn ein materieller Anſpruch Bielmehr iſt der Richter hier darauf verwieſen,

dorliegt, und wenn außerdem beſondere Tatſachen dasjenige für Recht zu erklären , was nach ſeinem

vorliegen , aus denen ſich die berechtigte Erwartung Billigkeitsgefühle für den einzelnen Fall Recht ſein

eines anerkennenswerten Nußens eines Feſtſtellungs- ſollte. Aber wenn ſich auch der Geſeßgeber nicht

urteils ergibt , ſo hat der Privatrechtsträger einen auf einzelne Tatbeſtånde feſtgelegt hat, ſo iſt es

ſolchen Anſpruch. Welches dieſe Tatſachen ſind , doch unvermeidlich, daß im Laufe der Zeit ſich

ſagt das Geſeß weder im einzelnen , noch im au- | beſtimmte Säße darüber ergaben, wann ein Feſt

gemeinen, durch Aufſtellung eines fie umfaſſenden ſtellungsintereſſe anzuerkennen ſei . Es mußte ſich

Rechtsbegriffes, überläßt es vielmehr dem Richter, ein Recht auch in dieſem Punkte bilden , das aber

welche Tatſachen er als ein Feſtſtellungsintereſſe den Richter nicht bindet und ihm auch die Prüfung

begründend anerkennen will. Damit wird das im Einzelfalle nicht erſpart, und doch geübt wird ,

billige Ermeſſen des Richters als Rechtsquelle weil es in jedem Falle dem billigen Ermeſſen des

eingeführt ; Recht (Feſtſtellungsanſpruch) ſoll ſein, Richters entſpricht. Würde ein Oberlandesgericht

was das billige Ermeſſen des Richters für Recht etwa auf den Gedanken kommen, jedes Jahr aus

erklären wird. Das iſt nicht Wilfür ; denn einer den gefälten Sprüchen das Ergebnis zu ziehen und

ſeits iſt Nachprüfung durch die Oberinſtanzen zu veröffentlichen , in welchen Fällen es ein Feſt

vorbehalten, anderſeits iſt nur billige8 Ermeſſen ftellungsintereſſe für gegeben erachtet hätte (und

zugelaſſen, und endlich iſt deſſen Spielraum noch daher im Zweifel auch weiterhin erachten würde),

außerdem dadurch eingeſchränkt, daß ein rechts ſo würden wir damit die Aufſtellung eines Amts

lides Intereſſe vorliegen muß. rechts, einer Art von prătoriſchem Edift , erleben

Was iſt ein rechtliches Intereſſe ? Welches iſt mit dem Unterſchiede nur , daß das Verſprechen

das Recht, von dem das Intereſſe ſeinen Namen „ actionem dabo“ hier nicht ausdrücklich gegeben

als „ rechtliches “ hat ? Das rechtliche Intereſſe iſt würde. Würden ſich dieſe Veröffentlichungen längere

zunächſt kein Recht, alſo kein von der Rechts: Zeit wiederholen , ſo würde ſich ſchließlich ein feſter

ordnung unmittelbar anerkanntes und geſchüßtes Gerichtsgebrauch (edictum tralaticium ) heraus:

Intereſſe; andernfalls hätte die abweichende Aus- bilden, dem es nur noch an der unmittelbaren
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rechtlichen Anerkennung fehlen würde, um Rechtſchaftliche Güter auszudehnen , die bisher innerhalb

zu werden. So iſt nun auch die Entwidelung in der Rechtsgrenze eines andern lagen , alſo jede

der Tat vor ſich gegangen ; es haben ſich durch Klageerhebung, trifft demnach notwendig auf die

die Spruchpraxis der Gerichte feſte Feſtſtellung8= Rechtsgrenze des andern ; der Ausbuchtung der

anſprüche herausgebildet, die fich von den Rechts: Rechtsgrenze des einen entſpricht die Einbuchtung

duşanſprüchen auf Leiſtungsurteil nur noch da: derjenigen des andern ; die Leiſtungsklage aus dem

durch unterſcheiden, daß fie ihre bindende Kraft poſitiven Rechtsanſpruche des einen entſpricht einem

unmittelbar der Amtsgewalt des Richters und nur Abwehrintereſſe des andern kollidierenden Rechts

mittelbar dem Geſez entnehmen , daher auch 46 trågers. Iſt dem ſo , ſo iſt es etwas Unweſentliches

änderungen , etwa infolge von Umſchwüngen in den und Zufälliges, welcher von beiden Rechtsträgern

wirtſchaftlichen Verhältniſſen, leichter zugänglich zum Angriff übergeht; es muß, ſobald die Rechts

find, als unmittelbares Gefeßesrecht. tolliſion da iſt, dem einen mie dem andern möglich

Als ſolches edictum tralaticium entnehmen wir ſein , ſeine Privatrechtsanſprüche geltend zu machen.

dem Stein'ſchen Kommentar zur 3PO. 8 256 III, Das muß auch gelten , ſoweit der Anſpruch nur die

2 folgende Säße : „ Wohl aber iſt es ein rechtliches Feſtſtellung bezwedt. Die Form des Angriffs des von

Intereſſe, das freilich oft zu Unrecht als ein „ ökono- einer Leiſtungsklage Bedrohten iſt nun die negative

miſches “ bezeichnet wird, wenn der Kläger eine Feftſtellungsklage . Sie beruht daher, ebenſogut wie

Hemmung in der Freiheit ſeiner rechtlichen Ver- der abzuwehrende Leiſtungsanſpruch, auf einem in ein

fügungen erleidet, weil er Mittel zur Befriedigung Rechtsgebiet -daseigene oder das des Gegners —

des angemaßten Anſpruchs bereithalten muß oder einbezogenen objektiven Intereſſe, alſo einem Rechte.

in der Zwangslage iſt , Entſchließungen auf die Beim Vorliegen einer wirklichen Rechtskolliſion iſt

Gefahr ihrer rechtlichen Ungültigkeit hin zu treffen eben notwendig das beiderſeitige Rechtsgebiet in

oder ſie mit wirtſchaftlichem Nachteile zu unter: Frage, und die auf die Rolliſion begründeten Ver

laffen und zwar auch dann, wenn bisher die Gefahrensintereſſen ſind nach beiden Seiten auf Privat

legenheit zu einerbeſtimmten Einzelverfügung noch rechte begründet, alſo rechtliche Intereſſen. Demnach

nicht eingetreten iſt.“ beruht die negative Feſtſtellungsklage, dafern ſie nur

Wir haben es hier mit Fällen der negativen überhaupt das privatrechtliche Gebiet betrifft, ſtets

Feſtſtellung zu tun , alſo mit Verfahrensanſprüchen, auf einem rechtlichen Intereſſe und die oben auf:

die darauf gehen, daß das Nichtbeſtehen feindlicher geworfene Frage wegen der wirtſchaftlichen Natur

Anſprüche feſtgeſtellt werde. Nun könnte man ja dieſes Intereſſes iſt müßig.

verſuchen , dieſe Verfahrensanſprüche dadurch kurz- Aber über dieſen Punkt iſt anſcheinend das

weg unter die rechtlichen Intereſſen einzubeziehen, Reichsgericht anderer Anſicht. Es beſtimmt nämlich

daß man ſagte, auch ſie bezögen ſich auf Rechte. den Begriff des rechtlichen Intereffes dahin : es

Das würde aber unſererobigen Begriffsbeſtimmung, müſſe , in betreff der Rechtsfolgen, welche ſich aus

die verlangt, daß das Feſtſtellungsintereſſe auf das der begehrten Feſtſtellung ergeben , ein Intereſſe an

ſubjektive Privatrecht begründet ſei,nicht genügen . alsbaldiger Herbeiführung der Entſcheidung vor

Ein weſentliches Kennzeichen des Verfahrensan: handen ſein " (RO3. 14 , 390) . Das heißt doch wohl,

ipruchs iſt, wie wir aus dem bisher Geſagten ent- die Entſcheidung müſſe herbeigeführt werden , weil

nehmen können , daß er dem materiellrechtlichen der Intereſſent von den, von der Feſtſtellung zu

Anſpruche dient , indem er ihm Vorteil zu ver- erwartenden Rechtsfolgen einen Vorteil zu erwarten

ſchaffen ſucht. Die Stellung des negativen Feſt: habe . Danach ſcheint es, daß das Merkmal, rechtlich “

ſtellungsanſpruchs zu dem betroffenen Privatrecht bezogen werden ſoll auf die ſich aus der Feſtſtellung

iſt aber gerade umgekehrt , erwendet ſich gegen erſt künftig ergebenden Rechtsfolgen. Man könnte

dieſes und ſucht es in Nachteil zu verfeßen . Das von derartigen Intereffen freilich wohl ſagen , fie

ſubjektide Recht des Gegners kann es alſo nicht bezögen ſich auf Rechte; aber damit würde, wie

ſein, durch das das rechtliche Intereſſe an der ſchon oben hervorgehoben , die Begriffsbeſtimmung

negativen Feſtſtellung begründet wird. zu weit gefaßt werden. Wohl aber dürfte folgende

Wie läßt ſich aber nun ein Recht des negativen Erwägung zum Ziele führen: Die herbeizuführenden

Feſtſtellungsintereſſenten — nur um ein ſolches fann Rechtsfolgen ſind auch nichts anderes, als durch

es ſich noch handeln - nachweiſen ? Rechtskampf kann Entſcheidung herbeigeführte Ausgeſtaltungen des

nur ſein zwiſchen ſolchen Rechtsträgern , die mit ihren der Feſtſtellungsklage zugrunde liegenden Rechts :

Rechtsgebieten irgendwo aneinander grenzen ; anders ſtoffes ; man kann alſo von Entſcheidungen ,die ſolche

iſt ein Zuſammenſtoß der beiderſeitigen Rechtsmacht Rechtsfolgen herbeiführen ſollen, ebenſogut ſagen ,

nicht möglich. Tritt daher ein Rechtsträger gegen daß fie – nebſt den ihnen zugrunde liegenden

einen andern in einen Rechtskampf ein , der nicht verfahrensintereſſen auf Rechten beruhen.

res merae facultatis iſt, ſondern einen privat: Nun könnte man einhalten wollen : Wenn die

rechtlichen Hintergrund hat , ſo trifft er damit un- Verfahrensintereſſen nur auf Rechten zu beruhen

mittelbar die Grenze, die zwiſchen ihm und dem brauchen , dann iſt die Grenze wiederum zu weit

Gegner über die wirtſchaftlichen Güter gezogen iſt. gezogen ; ſie bezieht alsdann auch wirtſchaftliche

Jeder Verſuch, die eigene Rechtsgrenze über wirt- Intereſſen an der Wertſteigerung oder Ver

.

1
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mehrung des eigenen Vermögens oder an der rechtliche Intereſſe ein Verfahrensintereffe ſein muß.,

Bahlungsfähigkeit des Schuldners (Steina. a.D.) – und daß es das ſubjektive Recht mit der Feſtſtellung

in ſich ein , da auch dieſe Intereffen auf Rechten oder dem Leiſtungsbefehle derart in Beziehung

beruhen . Dieſer Einwand würde nicht richtig ſein . bringt, daß die lekteren nach billigem Ermeſſen

Das Intereſſe an der Wertſteigerung oder Ver: des Gerichts, die der allgemeinen Auffaſſung der

mehrung des eigenen Vermögens hat ein Recht über- Rechtsgenoſſen entſprechen wird, dem Rechtstreiſe

haupt nicht zur Vorausſeßung und iſt nicht auf ihm des Intereſſenten einen Vorteil gewähren.

begründet. Das wird bewieſen dadurch, daß dieſes Nun habe ich in Gruchot& Beitr. 51 , 514 hier:

Intereſſe ebenſogut jemand haben kann , der über zu folgendes ausgeführt : „Die begehrte ( fördernde)

den in ſeinem Werte zu ſteigernden Gegenſtand oder Amtshandlung kann insbeſondere ſein die Feſt

Inbegriff die bloße tatſächliche Verfügung & gewalt ftellung, daß das Privatrecht des Feſtſtellungs

ohne jeden rechtlichen Schuß hat; und anderſeits da: intereſſenten nicht durch ein entgegenſtehendes Recht

durch, daß das doch offenbar gleichartige Intereffe eines anderen beſchränkt iſt; weiter die, daß das

an erſtmaliger Erſchaffung eines Wertes für den Vermögen des Intereſſenten nicht durch ein Recht

Intereſſenten oder Begründung eigenen Vermögens eines anderen wirtſchaftlich beſchränkt iſt (negative

das Vorhandenſein von Rechten beim Intereſſenten Feſtſtellungsklage, $ 256 3PO ....). 3m leßteren

nicht vorausſeßt , auf die die Verfahrensintereſſen Falle beruht der prozeſſuale Anſpruch nicht auf

begründet werden könnten . Das Intereſſe an der einem Recht im eigentlichen Sinne, ſondern auf

Zahlungsfähigkeit des Schuldners aber iſt ein recht- dem wirtſchaftlichen Intereſſe an der ungeſchmålerten

liches Intereſſe, inſofern der Schuldner zum In: Erhaltung des Vermögens. Dies Intereſſe aber

tereſſenten in einem Rechtsverhältniſſe, nämlich betrifft den Rechtskreis des Intereſſenten mindeſtens

dem betreffenden Schuldverhältniffe fteht; es ſtünde mittelbar und muß demnach ebenfalls als rechtlich

demnach nichts entgegen, für die Zahlungsfähigkeit anerkanntes Intereſſe gelten . Genießt doch das

des Schuldners tätig zu werden ,wenn nur dafür im Vermögen als ſolches auch ſonſt rechtlichen Schuß.
Prozeſſe irgend etwas geſchehen tönnte. Denn wir Hier iſt der Verſuch gemacht, zwiſchen das ſub:

wollen nicht vergeſſen, daß die von uns beſprochenen jettive ( Privat- )Recht („,Hechtim eigentlichen Sinne“ ,

rechtlichen Intereſſen Verfahreneintereſſen , insbe- Rechtkreis des Intereſſenten “), dem die Feſtſtellung

fondere Leiſtungs- oder Feſtſtellungsintereſſen find, zum Vorteile gereichen ſoll , und das verfahreng

daß uns alſo nur verfahrensmäßige auf Rechte be- mäßige Intereſſe an der Feſtſtellung noch ein ſub

gründete Intereſſen etwas angehen. Die Zahlungs- jektives (Privat:)Jntereffe rechtlich nicht unmittel

fähigkeit des Schuldners aber iſt zwar geeignet, dem bar geſchüßter, wirtſchaftlicher Art einzuſchieben,

Gläubiger Vorteil zu bringen , aber zum Verfahrens. auf dem das Verfahrensintereſſe (das , rechtliche

intereſſe kann ſie auch durch die Anerkennung der Intereffe“) unmittelbar beruhen foll ; dieſes wirt

Rechtsordnung ſchlechterdings nicht werden . Daß die ſchaftliche Intereſſe ſoll das an der ungeſchmålerten

Zahlung fähigkeit des Schuldners nicht Gegenſtand Erhaltung des Vermögens ſein . Es fragt ſich :

eines Feſtſtellungsintereff. 8 ſein kann , weil nur Brauchen wir dieſes Zwiſchenglied ?

Rechtsverhältniffe und die Echtheit von Urkunden Stellen wir zum Zwede der Beantwortung

ſolche ſein können , gehört faum hierher und ſoll dieſer Frage einmal zwei Beiſpiele für die beiden

nur erwähnt werden, um durch den Gegenſaß das aufgeführten Arten des negativen Feſtſtellungs

hier Gemeinte deutlich zumachen . Die Einſchränkung , intereſſes nebeneinander. 1. Das Eigentumsrecht

daß das rechtliche Intereſſe an Feſtſtellung und Lei- des Intereſſenten wird durch die Behauptung des

ftungsbefehl nur ein Verfahrensintereſſe ſein kann, Gegners beeinträchtigt, daß ihm an der Sache

gilt auch für das Intereſſe an Wertſteigerung oder eine Dienſtbarkeit zuſtehe. 2. Das Vermögen des

Vermehrung des eigenen Vermögens, ſo daß beide Intereſſenten wird durch die Behauptung des

Intereſſen aus dem Kreiſe unſerer Betrachtung auch Gegners beeinträchtigt, daß ihm gegen den In

aus dieſem Geſichtspunkt ausſcheiden. Der gleiche tereſſenten eine Forderung zuſtehe.
Geſichtspunkt erweiſt ſich als maßgebend , wenn wir Im erſteren Falle ſtehen ſich nach den Behaup:

nochmals die oben erwähnten , irrig als „ökono tungen — zwei Rechte gegenüber; im anderen Falle

miſche“ bezeichneten negativen Feſtitellungsintereſſen iſt dies nicht ohne weiteres klar. Es behauptet nämlich

ins Auge faſſen; ſie ſind zweifellos Verfahrensa im zweiten Falle nur der Gegner ein (Forderungs-)

intereſſen und beruhen auch auf materiellen Rechten, | Recht, währendRecht, während der Feſtſtellungsintereſſent ſich

ſofern ſie zu befürchtende Angriffe des Gegners auf darauf beſchränkt, das Nichtbeſtehen des gegneriſchen

ihr Rechtsgebiet abwehren ſollen. Rechts zu behaupten . Nun beſteht aber ein For:

Im ganzen nähern wir uns damit der Begriffs- derungsrecht gerade darin , daß der Schuldner der

beſtimmung Steins zu 8 256 III, 2 : „ Die Ün: anlaßt werden ſoll, eine Handlung vorzunehmen ,

gewißheit (der Rechtslage) begründet ein recht: die für den Rechtskreis des Gläubigers von Er

liches Intereſſe nur dann, wenn ſie auf die heblichkeit iſt, ſei es , daß durch ſie der Kreis der

Rechtslage des Klägers von Einfluß iſt“ ; wir abſoluten Rechte des Gläubigers unmittelbar be

unterſcheiden uns von ihm nur durch die Betonung reichert werden ſoll, ſei es, daß dieg - durch

des Umſtandes, daß das hier in Frage ſtehende Leiſtung vermögenswerter Dienſte mittelbar

-

.
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geſchehen ſoll. Der Kreis der abſoluten Rechte, anderen Menſchen – etwas logiſch unmögliches

die rechtlich geſchüßte Machtiphäre, gehört zum bedeutet), ſo ſteht bei der negativen abſoluten Feſt

Menſchen , auchwenner ſich nicht im Rechtsverkehrſtellungsklage allerdings ſcheinbar ſubjektives Recht

mit den Rechtsgenoſſen befindet. Jeder Menſch unmittelbar gegen ſubjektives Recht, während bei

als ſolcher hat eine rechtlich potentiell geſchüßte der relativen etwas derartiges nicht zu beobachten iſt.

Machtſphäre über Sachen ( Beſitz, Eigentum und Die negative Feſtſtellung aus abſoluten oder rela

von ihm abgeleitete Rechte), und er hat ſubjektive tiven Rechten iſt demnach nicht weſensverſchieden,

Beſitz, Eigentums- und abgeleitete Rechte, ſobald wie es zunächſt den Anſchein haben könnte. Auf

eine Sache in dieſe Machtſphäre einbezogen iſt, ſei der andern Seite iſt aber die oben aufgezeigte

es ganz oder teilweiſe. Zu dieſer Machtſphäre der gleichartige Beziehung beider zum „ Vermögen " keine

abſoluten Rechte gehört es nicht, wenn er zu einem wirtſchaftliche Zwiſchenſtufe zwiſchem dem Recht und

Rechtsgenoſſen ineiner Beziehung ſteht, kraft deren dem rechtlichen ( Feſtſtellungs ) Intereffe, das damit

er von ihm eine dermögenswerte Leiſtung zum ein wirtſchaftliches würde ; beide Klagen dienen

unmittelbaren oder mittelbaren Vorteile ſeiner, dem Attivvermögen , und dieſes iſt nichts weiter

des Berechtigten, abſoluten Rechtsſphäre verlangen als die Summe der abſoluten und relativen Rechte

kann ; hier handelt es ſich nicht um die feſten , des Menſchen . Der Angriff auf die gegneriſche

zum Rechtsſchuße der Perſönlichkeit gehörigen Rechtsberühmungſteht demnacheinheitlich im Dienſte

Machtkategorienmit ihrem mandelbaren mirtichaft- von Rechten, nämlich von dem durch das bekämpfte

lichen Inhalte , ſondern um ihrer Natur nach vorüber: Grgenrecht nicht geminderten Geſamtbeſtand der

gehende Beziehungen der Rechtsſphären der Rechts- klägeriſchen Rechte. Ein wirtſchaftliches Swiſchen:

genoſſen zueinander, nicht um die Abgrenzung der glied zwiſchen dem Rechtsbeſtand (Rechtskreis) und

einzelnen Machtſphären gegeneinander, ſondern um dem Feſtſtellungsintereſſe läßt ſich nicht nachweiſen .

ihre vorübergehende Verbindung zu Zwecken des Unſere obige Begriffsbeſtimmung des rechtlichen

Austauſches (Diosmoſe) . Iſt dem ſo , ſo muß auch | Intereſſes bedarf demnach keiner Ausnahme, ing:

die negative Feſtſtellungsklage des in ſeinen ab- ſondere feiner Hereinziehung „ wirtſchaftlicher “,

ſoluten Rechten Beeinträchtigten der Aufrecht: „ ökonomiſcher “ und dem ähnlicher Intereſſen .

erhaltung bzw. Feſtigung der Grenzen ſeiner Eine gleichartige Entwidlung, die zugleich als

Machtſphäre gegenüber einem zu erwartenden Ein- Beweis für die Richtigkeit der hier vertretenen

bruche des Gegners mit dem Ziele der Vermin: Auffaſſung dienen kann, weiſt die von der Recht

derung ihres wirtſchaftlichen Inhalts dienen, ſprechung, insbeſondere des Reichsgerichts geſchaf

während die negative Feſtſtellungsklage des relativ fene vorbeugende Unterlaſſungstlage auf . Auch ſie

Berechtigten der Feſtſtellung des Nichtbeſtehens erfordert ein beſonderes Rechtichupintereſſe. Das

einer ſolchen Austauſchverbindung dient. Nun Reichsgericht ſagt hierzu in einer noch nicht ver

gehören aber ſowohl abſolute Machtſphäre als öffentlichten Entſcheidung :

Forderungsrechte, ebenſo wie ihre wirtſchaftlichen Die vorbeugende Unterlaſſungåklage , die nicht

Subſtrate, Sachen und Leiſtungsintereſſen, zum Ver- den Charakter der Schadenerſakklage auf Wieder

mögen im Rechtsſinne; in beiden Fällen betrifft i herſtellung, ſondern der Abwehr künftiger rechts

die negative Feſtſtellungsklage das Vermögen, ob widriger Eingriffe in den Rechtskreis der Kläger

nun im erſten Fall die mehr oder minder voll: hat , iſt nach feſtſtehender Rechtſprechung des Reichs

ſtändige Einbeziehung einer Sache in die Rechts: gerichts nicht unbeſchränkt zuläſſig . Sie iſt allgemein

ſphäre des Klägers , im andern Falle das Beſtehen im bürgerlichen Rechte nicht vorgeſehen und erfordert

oder Nichtbeſtehen einer Verbindung zur Herbei den Nachweis eines beſonderen Rechtsſchußbedürf

führung eines vermögenswerten Ausgleichs in Frage niſſes. Dies insbeſondere dann, wenn die Unter

ſteht. Der Unterſchied iſt nur , daß im erſteren laſſung von Handlungen begehrt wird , die bereits

Falle die Rechtsſphären der Gegner in derſelben durch Strafgeſet einem jeden verboten ſind .
ES

Sache aufeinandertreffen, im andern Falle die gibt keine zivilrechtliche Klage gegen den Ehebrecher

Klage mit dem Beſtehen oder Nichtbeſtehen der auf Unterlaſſung weiterer Ehebruchshandlungen
,

geldwerten Beziehung ſteht und fällt. Da nun gegen den Dieb auf Unterlaſſung weiterer Dieb

die herrſchende Rechtslehre nach dem Vorgange ſtåhle, auch nicht gegen den Beleidiger auf Unter :

der römiſchen unter Eigentum (beiſpielsweiſe) nicht laffung weiterer Beleidigungen .“

einen rechtlich geſchüßten Teil der perſönlichen Die vorbeugende Unterlaſſungsklage
iſt demnach ,

Machtſphäre (als leeren Raumes), ſondern die abgeſehen von beſonderen Fällen , nicht ohne weiteres

– mit jenem Schußebereits gegebene — rechtlich von Geſeßes wegen mit dem Privatrechte verbunden,

geſchükte Beziehung des Menſchen zu einer be- „allgemein im bürgerlichen Rechte nicht vorgeſehen “,

ſtimmten Sache verſteht (man denke an den Begriff wie etwa die Leiſtungstlage; es muß vielmehr dem

der Eigentumsübertragung
, der nach herrſchender Richter, wenn er ſie zulaſſen ſoll, dargetan werden ,

Lehre nicht Verſchiebung der Sache aus einer daß außer dem verlegten Privatrechte noch beſondere

Eigentumsſphäre in die andere, ſondern Ueber: Umſtände vorliegen , die einen gerichtlichen Unter:

tragung einer rechtlich als Sacheigentum geſchüßten laſſungsbefehl an den Gegner als vorteilhaft für

Beziehung des Menſchen zur Sache auf einen den verlegten Rechtsträger erſcheinen laſſen , alſo ein
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Intereſſe an ihmbegründen. Auch dieſes Intereſſe | Die Slagen unehelicher Kinder gegen friegs
iſt ein rechtliches, weil es auf dem verleşten Privat

rechte beruht und (Reichsgericht) ſeiner Ausgeſtal- gefangene Nuſſen und Franzoſen.
tung dient ; es iſt auch ein Verfahrensintereſſe, weil

Bon Bandgerichtsrat Joſeph Schiebermair in München.

es ein Intereffe an der Erlaſſung des richterlichen

Unterlaſſungsbefehls iſt. Es ſteht demnach wohl der Die namentlich in den Bezirken , in denen ſich

Anwendung oben gefundener Ergebniſſe auf dieſes größere Gefangenenlager befinden, nicht mehr ſeltenen

Rechtsſchußintereſſe nichts entgegen. Eine ſolche An- Klagen unehelicher deutſcher Kinder gegen kriegs

wendung würde insbeſondere zu derAuffaſſung füh: gefangene Ruſſen und Franzoſen auf Feſtſtellung

ren, daß man es auch bei Feſtſtellung des Intereſſes der Vaterſchaft und auf Unterhaltsleiſtung haben

am Unterlaſſungsbefehl mit einer Frage richterlichen einige Zweifelsfragen hervorgerufen .

Ermeſſens zu tun hat, nicht aber mit einem bereits 1. Materiell bemeſſen ſich die Anſprüche gemäß

Geſekesinhalt gewordenen Rechtsjaße. Es würde ing . Art. 21 EG. BOB. nach deutſchem Recht; es gilt

beſondere danach auch die Frage, ob troß des Vor- dies , wenn auch Art. 21 nur von der Unterhalt8

liegens eines Strafgeſeßes im einzelnen Falle denn: pflicht ſpricht, auch von den Klagen auf Feſt

noch ein Intereſſe an einem Unterlaſſungsbefehle ftellung der Vaterſchaft (Staudinger, BGB. Art. 21

vorläge, d . i . ob ein ſolcher dem Intereſſenten einen EG. Anm . I 2) .

allgemein erkennbaren und billigenswerten Vorteil 2. Fraglich geworden iſt es, namentlich bei

bringen könnte , nicht allgemein , ſondern in jedem den Vormundſchaftsrichtern , ob es einen Zweck

einzelnen Falle nach billigem Ermeſſen des Richters | hat, ſolche Klagen durchzuführen , und ob nicht den

zu beantworten ſein . Vormündern die mit der Führung der Prozeſſe

Wenn dies der Begriff des rechtlichen Intereſſes verbundenen Unannehmlichkeiten und Zeitverluſte

iſt, ſo laßt fich freilich nicht im voraus feſtſtellen , erſpart werden können ; bei den Vaterſchaftsklagen

in welchen Fällen ein ſolches ftet8 , in welchen es tritt hinzu die weitere Frage, ob ein rechtliches

nicht vorliegt. Aber man fann deshalb den Begriff Intereſſe im Sinne des § 256 GPO. beſteht und

nicht als zu unbeſtimmt bemängeln wollen ; denn demnach dieſe Alagen überhaupt zuläſſig find. Hat

gerade dieſe Unbeſtimmtheit gibt dem Begriff ſeine man nur die Vollſtreckung in Deutſchland im

beſondere Brauchbarkeit und Elaſtizität, indem ſie Auge, ſo wird man bei den Unterhaltsklagen die

das billige Ermeffen des Richters in ihn einbezieht 3wedloſigkeit annehmen müſſen ; denn, wenn nicht

und damit ihn befähigt, ſich jedem Einzelfalle be- ganz beſondere Fälle vorliegen , ſo darf man davon

ſonders anzupaſſen. ausgehen , daß die Kriegsgefangenen der Voli:

Iſt das bi her Ausgeführte richtig, ſo ergibt ſich, ſtređung unterliegendes Vermögen in Deutſchland

daß ein beſonderes, außerhalb des im Prozeſſe zu ver- nicht beſigen und nie erwerben werden. Aber

folgenden Privatrechts beſtehendes Rechtsſchußinter auch die Möglichkeit der Vollſtreckung in dem

effe nur vorhanden iſt in den Fällen der Feſtſtellung8- Heimatland des Gefangenen oder auch nur die

und Unterlaſſungsklage,nicht im Falle der Leiſtung : Möglichkeit dort ein Vollſtreckungsurteil zu er:

klage. Der unbefriedigte Privatrechtsanſpruch hat die wirken , beſteht nicht, wenigſtens wenn man den

Zuläſſigkeit der Leiſtungsklage zur geſeßlichen Folge; Rechtszuſtand aus der Zeit vor dem Krieg zu

er bildet allein ſchon den Tatbeſtand, der das Ver: grunde legt, der fich ficherlich nicht verbeſſern

langen nach dem Leiſtungsbefehl begründet,während wird. In Rußland können nämlich auf Grund

es bei der Feſtſtellungs- und Unterlaſſungsklage noch der $8 1273—1281 der ruſſiſchen Prozeßordnung

eines beſonderen Zwiſchentatbeſtands oder Tatbes vom Jahre 1864 die Urteile ausländiſcher Ge

ftandmerkmals bedarf, auf die das Intereſſe an der richte nur vollſtreďt werden, wenn ein Abkommen

Feſtſtellung oder dem Unterlaſſungsbefehle begründet über die gegenſeitige Vollſtreckung der Erkennt:

werden kann. Damit würde beim Leiſtungsanſpruch niſſe der Gerichte in Zivilſachen vorliegt; ein ſolches

der Rechtsſchußanſpruch mit der geſeßlichen Klag- Abkommen beſteht zwiſchen Deutſchland und Ruß

barkeit der Privatrechte zuſammenfallen, ein wirt: land nicht (9. Nr. III 6 der Zuſammenſtellung

licher Rechtsſchußanſpruch (geſeßlich geſchüßtes recht: FMBI. 1883, 247 und neuerding8 hierzu KG .

liches Verfahrensintereſſe) aber nur bei der Feſt: vom 11. Oktober 1911 in Böhm83. 23, 338 ;

ſtellungs- und Unterlaſſungsklage vorhanden ſein . die Art. 1274—1281 der ruſſiſchen Prozeßordnung

Tatſächlich iſt auch ein rechtliches Intereſſe der oben find abgedrudt JMBI . 1917, 34 ). Auch zwiſchen

geſchilderten Art mit beſonderem Tatbeſtand, der Deutſchland und Frankreich beſteht kein Staats

nach richterlichem Ermeſſen eine gerichtliche Maß: vertrag, der die wechſelſeitige Anerkennung von

regelrechtfertigt, mit dem einfachen Leiſtungsan: Zivilurteilen ohne Prüfung ihrer Gefeßmäßigkeit

ſpruch unvereinbar. Damit aber gelangen wir auf gewährleiſtet; und auch durch die franzöſiſche

ein ſo umſtrittenes Gebiet, daß ſich ein näheres Gerichtspraxis hat keine tatſächliche Verbürgung

Eingehen auf die Frage wegen des beſchränkten einer ſolchen Gegenſeitigkeitgegenüber allen deutſchen

Raumes eines Zeitſchriftaufſageß verbietet. Immer: Gerichten ſtattgefunden ; vielmehr läßt Frankreich

hin ergibt ſich aus dieſem Ausblide die Bedeutung nach der in der Rechtſprechung der franzöſiſchen

der erörterten Frage. Gerichte ſtändig und überwiegend auch in der
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franzöſiſchen Rechtslehre anerkannten Rechtsauf- nicht, denn die Ariegsgefangenen haben in Deutſch-:

faffung die Anerkennung des Urteils eines aus- land feinen Wohnſis ; der Gerichtsſtand des § 16

ländiſchen Gerichts nur unter der Vorausſeßung BPO. beſteht nicht, denn er entfällt auch, wenn

zu, daß es von einem franzöſiſchen Gericht für der Gefangene einen Wohnſißaußerhalb Deutſchlands

vollſtredbar erklärt wurde , und geſtattet dabei hat, das trifft faſt immer zu . Ein Gerichtsſtand

dem um die vollſtredbarkeitserklärung angegangenen kann hier auch nicht durch Vereinbarung oder

franzöſiſchen Gericht ohne irgendwelche Beſchränkung durch Unterlaſſung der Rüge begründet werden ;

die materielle Nachprüfung der Entſcheidung des der Mangel iſt von Amts wegen zu berückſichtigen

ausländiſchen Gerichts (DLG. Karlsr. Urt. vom (8 40 Abſ. 2 , § 39 3PD .). Folgt man der

13. März 1912 ir : Böhm83. 23 , 293) . So auch entgegengeſetzten Anſicht, daß es ſich hier um

Sirey , Code de Procedure civile Art . 546 vermögensrechtliche Anſprüche handelt (z.B. Sto:

Anm . 3 : Les jugements rendus en pays etran- nießki-Gelpke § 20 Anm. 3) , ſo gilt das gleiche

gers ne peuvent être declarés exécutoire wie bei den Unterhaltsklagen ; eine Klagemög

en France qu'après avoir été verifiés et re- lichkeit iſt dann gegeben.

visés même au fond par les tribunaux français. 4. Für die Ladung der Kriegsgefangenen zu

Im Gegenjaß hierzu läßt ſich bei den Klagen den Terminen werden mit Rüdſicht darauf, daß

auf Feſtſtellung der Vaterſchaft die Zwecloſigkeit die Kriegsgefangenen militäriſch organiſiert ſind,

nicht annehmen , aber auch nicht das rechtliche die bei Ladungen von Soldaten geltenden Vor:

Intereſſe im Sinne des § 256 3PO. verneinen. ſchriften der 3PO .(8 172) entſprechend anzuwenden

Geht man einmal von der allerdings beſtrittenen ſein ; vgl . Proskauer, JW. 1917, 1384. Die

(1. Stein , BPD. 8 1 Note 13 und § 644 Anm . 1 ), bisweilen neben der Ladung üblichen Erſuchen "

in der bayeriſchen Praxis aber wohl allgemein an den Kommandanten der Gefangenenlager um

angenommenen Anſicht aus, daß eine ſelbſtändige Vorführung zu den Terminen ſind hier nicht be:

Klage auf Anerkennung der unehelichen Vaterſchaft rechtigt; denn es iſt Sache des Gefangenen, ob

überhaupt zuläſſig iſt, ſo beſteht das rechtliche er erſcheinen will oder nicht; wil er erſcheinen,

3ntereffe, auch wenn der Vater ein Ruſie oder ſo hat er ſelbſt ſeine Vorführung zu veranlaſſen ;

Franzoſe ſein ſoll. Die Gründe, mit denen man die gerichtliche Tätigkeit iſt hier wie bei ſonſtigen

das Intereſſe rechtfertigt , (der Hinweis auf das Ladungen mit der Verſtändigung vom Termin

Eheverbot , § 1310 BGB.; die Möglichkeit der abgeſchloſſen.

Legitimation durch nachfolgende Ehe und der Ehe: 5. Bei den Verhandlungen iſt von Amts wegen

lichteitserklärung) beſtehen in gleicher Weiſe, auch ein Dolmetſcher beizuziehen . Es geht nicht etwa

wenn der Vater ein Ausländer iſt. Wenn man an , den Kriegsgefangenen, die nicht deutſch iples

dagegen anführt, der Geſchlechtsverkehr der Mutter chen , den weiteren Vortrag gemäß § 157 SPO.

mit dem Kriegsgefangenen ſei eine unehrenhafte zu unterſagen, weil ihnen die Fähigkeit zum ge

und ſogar ſtrafbare Sandlung , es könne kein eigneten Vortrag mangle (1. Stein, 3PO. § 157

„ rechtliches Intereſſe“ an der Feſtſtellung eines Anm . III Abj . 2 ) .

ſolchen Verhältniſſes beſtehen , ſo verkennt man vor 6. Eine Bewilligung des Armenrechts an die

allem , daß es ſich doch nur um die Feſtſtellung Kriegsgefangenen wird nicht ſtattfinden können .

eines ungehörigen Verhaltens der Mutter handeln Auf Grund des Haager Zivilprozeßabkommens

tönnte. Die für das Kind allein in Betracht vom 17. Juli 1905 kann die Bewilligung nicht

tommende Tatſache , daß ſein Vater ein Ruſſe beanſprucht werden , da deſſen Anwendung einen

oder Franzoſe iſt, iſt weder etwas Straſbares noch geregelten zwiſchenſtaatlichen Geſchäftsverkehr vor:

etwas Unehrenhaftes . ausſeßt, an dem es während des Krieges fehlt

3. In prozeſſualer Beziehung tritt zunächſt | (OLG. Nürnb. Urt . vom 23. März 1916 Recht

die Frage der örtlichen Zuſtändigkeit auf . Für 1916, 409 Nr. 861 ) . Ebenſo dürfte eine Be

die Klagen auf Unterhaltsleiſtung beſteht der willigung nach § 114 Abſ. 2 3PO. ausgeſchloſſen

Gerichtsſtand des dauernden Aufenthalts nach § 20 ſein . Mit Frankreich beſteht zwar neben dem

SPD.; einen dauernden Nufenthaltim Sinne dieſer Haager Abkommen noch das Sonderabkommen

Beſtimmung hat wohl jeder Gefangene bei dem vom 20. Februar 1890 (ROBI . 18* 1 , 81 ) , aber

Gericht, in deſſen Bezirk das Gefangenenlager liegt , deſſen Anwendbarkeit dürfte während des Krieges

dem er zugeteilt iſt. Auch der Gerichtsſtand des aus den gleichen Erwägungen entfallen, aus dem

Vermögens (8 23 3PO ) wird ſich hier finden, das Haager Zivilprozeßabkommen nicht anzuwenden

nachdem man als Vermögen im Sinne des § 23 iſt. Bei Rußland war die Frage, ob die Gegen

auch die Sachen anſieht, die eine Perſon an und ſeitigkeit im Sinne des § 114 461. 2 3PO. per:

bei ſich trägt (Stein § 23 Anm . 20) . Bei bürgt iſt, ſchon nach dem früheren Rechtszuſtand

den Vaterſchaftsklagen aber wird ſich, wenn man zweifelhaft (Peterſen - Anger , 3PD . 8 114 Anm. 6 ) ;

der herrſchenden Anſicht folgt , daß dieſe Klagen jedenfalls iſt unter den derzeitigen Verhältniſſen bis

keinen vermögensrechtlichen Charafter haben (Stein , zum Nachweis des Gegenteils, der dem Ausländer

3PO. § 1 Änm. II 2 f), ein Gerichtsſtand nicht obliegt (RO3. 6 , 372) , dieſeß nicht anzunehmen .

finden laſſen ; ein allgemeiner Gerichtsſtand beſteht
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Kleine Mittcilungen.
ſein kann . Sum dritten aber hält das Ergebnis, zu

dem jene Entſcheidungen und Entſoließungen kommen,

Behandlung der Ieuerungêzulagen bei Lohn und der rechtlichen Prüfung taum ſtand.

Gehaltepfändung ") 1 Das Oberlandeggericht Köln hat Der Standpunkt, daß es ſich um reinfreiwillige

in einem Beſbluß vom 23. März 1917 (OLG . 35 , 134) Zuwendungen der privaten und öffentlichen Arbeits

die Einrechnung der einem Privatangeſtellten ( ſtädtiſchen geber handelt, iſt äußerſt anfechtbar ; ſoweit es ſich

Arbeiter ) gewährten Teuerungszulage bei Bemeſſung um private Arbeitgeber handelt, ſind ſie nicht ſelten

des pjändbaren Lohnteiles abgelehnt mit der Begrüns durch Lohnbewegungen zur Gewährung der Zulagen

dung, die Gewährung der Teuerungszulage beruhe mehr oder weniger gezwungen worden : auch der Staat

auf der Erwägung, daß die Arbeiter durd Erhöhung dürfte ſich angeſichts der immer mehr hervortretenden

der Arbeitsvergütung vor einem infolge der Kriegs- Unzufriedenheit ſeiner Arbeiter und Beamten zum

teuerung drohenden Notſtand tewahrt werden ſollten . mindeſten teilweiſe in einerZwangslage befunden haben,

Aehnlich hat das Landgericht Nürnberg, Feriens von der fittlichen Pflicht und der Staatsnotwendigkeit,

ziviltammer, in einer Beſchwerdeentſcheidung i. S. ſeinen Beamten und Angeſtellten ein halbwegs aus

K. 2035/17 beſchloſſen, daß die einem Privatangeſtellten kömmliches Einkommen zu gewähren , gar nicht zu

gewährten außerordentlichen Kriegsteuerungszulagen reden. Die Beamten und Arbeiter betrachten die Zu

von monatlich 75 M von der verfügten Lohnpjän- lagen nicht als Almoſen , ſondern, nachdem ſie einmal

dung freizubleiben haben ; es heißt dort: außerordent- gewährt ſind, als ihr gutes Redt, ſolange ihre Ges

liche Kriegszulagen eines Privatangeſtellten tragen währung nicht ausdrüdlich und allgemein widerrufen

ſo wenig wie beim Staatsbeamten den Charakter einer iſt; daß es ſich bei den Staatsbeamten und Arbeitern

Erhöhung der Arbeiter oder Dienſtbezüge; ſie ſtellen nicht um klagbare Anſprüche handelt, tut dieſem Recht

ſich vielmehr al& fortlaufende Einkünfte nach § 850 und der Pfändbarkeit keinen Eintrag : auch das Dienſt

Abſ. 1 Nr. 3 BPD. dar, die der Empfänger auf Grund einkommen der Dffiziere iſt kein tlagbarer Anſpruch

der Fürſorge und Freigebigkeit eines Dritten bezieht, und troßdem gem. $ 850 Abſ. 1 Nr. 8 und Abſ. 2 Z PO .

um ihn und ſeine Familie vor Not zu ſchüßen. Das teilweiſe der Pfändung unterworfen. Der Meinung

Landgericht Nürnberg hat hier alſo ausgeſprochen , des bayeriſchen Verkehrsminiſteriums, daß die An

daß auch die Teuerungszulagen der Beamten von der rechnung der Kriegslohnzuſchläge bei Bemeſſung der

Pfändung bzw. Einrechnung bei Berechnung des pfänds Beitragsleiſtungen zu den Verſicherungstaſſen und

baren Gehaltsteils auszunehmen ſeien . ihre Steuerpflicht in der Richtung der Pfändbarkeit

Das bayeriſche Verkehrsminiſterium hat ſich in nichts beweiſe, kann nicht beigetreten werden ; aller

Entſchließungen vom 11 Januar und 9. November dings nötigen beide Tatſachen nicht zwingend zu

1917 auf den Standpunkt geſtellt, daß die Kriegs- dem Schluß, daß die Zulagen auf die Höhe des pfänds

teuerungsbeihilfen und Zulagen der Beamten und baren Lobn- oder Gehaltsteils einen Einfluß haben ;

Arbeiter nicht der Pfändung unterliegen : ſie ſollen aber ſie ſprechen entſchieden mehr für die Anſicht der

den Beamten und Arbeitern zur Abwehr in der gegen- Pfändbarkeit als dagegen.

wärtigen wirtſchaftlichen Lage reſtlos zugute kommen, Nun kommt aber noch etwas ſehr Wichtiges, was

nicht aber dazu dienen, ihren Gläubigern eine unver- in den eingangs genannten Entſcheidungen und Ents

hoffte Dedung ihrer Forderungen zu verſchaffen ; es ſchließungen anſcheinend nicht genügend berücfichtigt

handle fich um freiwillige Leiſtungen des Staates , die wurde : Wer für die Unpfändbarkeit eintritt, kann dies

nur nach Maßgabe der vorhandenen Mittel gewährt wohl nur auf Grund der Vorſchrift des § 850 A61.1

würden, jederzeit widerruflich und überdies nicht klagbar Nr. 3 BPD. tun, die ja wenigſtens im Beſchluß des

ſeien ; die Anrechnung der Kriegslohnzuſdläge bei Landgerichts Nürnberg ausdrücklic genannt iſt. Die

Bemeſſung der Beitragsleiſtungen zu den Verſicherungss Nr. 3 ſchließt aber die Pfändung freiwilliger Buwens

faſſen und ihre Steuerpflicht könne biegegen nicht ins dungen nicht ſchlechthin aus, ſondern nur inſoweit, als

Feld geführt werden. der Schuldner dieſer Einkünfte zur Beſtreitung des

II . Das Vollſtreckungsgericht München bat bon notdürftigen Unterhalts für ſich, feinen Ehes

Anfang an den Standpunkt vertreten und daran feſt= gatten und ſeine noch unverſorgten Minder be

gehalten, daß die Kriegsteuerungszulagen und dgl . bei darf. An dieſem Merkmal wird es bei Beamten

Bemeſſung des pfändbaren Gehalts- oder Lohnteiles und Angeſtellten, die einſchl. der Teuerungszulagen

mit in Rechnung zu ſtellen ſind. Dem ſozialen Emps mehr als 2000 M jährlich verdienen, faſt ausnahmslos

finden, das aus den vorgenannten Entſchließungen und fehlen . Die Nr . 3 wird alſo in der Regel nicht an

Entideidungen ſpricht , alle Ebre ; aber erſtlich iſt wendbar ſein ; und damit verkehrt ſich die gute Abſicht

ihm durch die Bundesratsverordnungen vom 17. Mai derjenigen, welche die Bulagen nicht in das Dienſt

1915 und 13 Dezember 1917 bereits Richnung ge- einkommen einrechnen wollen , in der Regel in ihr

tragen ; und zweitens hat es auch eine Mehrſeite, indem Gegenteil : die Zulagen wären dann in der Regel

die dort zum Ausdrud gekommene Richigauffaſſung unbeſchränkt pjändbar. Alſo erfordert es das

dem faufmänniſchen und gewerblichen Mittelſtand, der dringende Intereſſe der Beamten und Angeſtellten ,

ebenfalls der ſozialen Rüdſid nahmebedarf und durch die Zulagen ins Dienſteintommen einzurenen ,

die mehrfache Erhöhung der Pfändungsgrenze ohnedies damit ſie an der Vergünſtigung, daß bei Beamten nur

im Wege der Lohn: oder Gehaltspfändung nur noch 4/8, bei Privatangeſtellten nur 6-0 / 10 des 2000 M übers

ſehr beſchränkt zu ſeinem Recht kommen kann, die ſteigerden Betrags der Pfändung unterliegen, teil

Möglichkeit hiezu nur noch mehr beſchneidet, was nehmen können. Auf dieſe Weiſe wird ſogar bei den

wiederum mittelbar dem ſoliden Teil der öffentlichen jenigen Lohn- und Gehaltsempfängern , die insgeſamt

und privaten Angeſtellten und Arbeiter nur nachteilig weniger als 2000 M beziehen, die Teuerungszulage

zuverläſſiger der Pfändung entzogen als bei An

' ) Vgl . hiezu die Ausführungen von Wolf auf wendung des § 850 Nr. 3 ZPO.

S. 48 der vorigen Nummer (D. H.) .
Die Einrechnung der Zulagen ins Dienfteinkommen
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entſpricht bei den ſtaatlichen Beamten und Arbeitern worden ſei, auf welche ſich das Zeugnisverweigerungs

auch dem Wortlaut der geſeßlichen Beſtimmungen, recht beziehe. Die Anſchauung des Landgerichts mag

auf denen ſie beruben. So findet ſich in $ 12 Abſ. II zwar im bloßen Wortlaute des Geſeßes eine Stüße finden ,

der Bet. vom 6. Juni 1917 über Kriegsteuerungsbei- entſpricht aber nicht der überwiegenden Anſchauung

hilfen der Staatsbeamten und Arbeiter (GVBI. S. 165) der kommentare und der Rechtſprechung. Vgl . Gaupp

in bezug auf die Staatsarbeiter der Saß : „ Lohnerhos Stein zu § 393 II Nr. 3, Seuffert zu § 393 Anm 4,

bungen, die mit Rückſicht auf die herrſchende Teuerung RG. 23, 131, Soergel, Rechtſprechung 1915 zu § 393.

feit Kriegsbeginn gewährt geworden ſind , werden Der Standpunkt der Kommentare und der Rechts

auf die Kriegsteuerungsbeihilfen angerechnet“ und $ 7 ſprechung füßt fich vorwiegend auf RGE 23, 134

Abf. III der Bef. vom 23. Auguſt 1917 über Teuerunge- und kommt zu dem Ergebniſſe, daß die Ausſage eines

zulagen der Staatsbeamten (GVBl. S. 349) ſagt: ſolchen Beugen zu teilen ſei. In Anſehung der Fragen,

„Die Kriegsteuerungszulagen bilden keinen Beſtandteil auf welche ſich ſein Zeugnisverweigerungsrecht erſtrecke,

des penſionsfähigen Dienſteinkommens oder des fei er unbeeidigt zu bernehmen ; im übrigen unterliege

Sterbegehalts“, wozu zu bemerken iſt, daß der durch- ſeine Ausſage dem allgemeinen Beeidigungszwange.

ichoffene Drud des Wortes penſionsfähigen" dem Daneben natürlich bleibt es dem Prozeßgerichte vors

gedructen Wortlaut der Bekanntmachung entſpricht, behalten, gem . § 393 Abſ. 2 SPO. nach ſeinem Er

die damit unzweideutig zum Ausdruc bringen dürfte, meſſen den Beugen nachträglich auf ſeine ganze
daß die Zulagen einen Beſtandteil des Dienſtein- | Ausſage zu beeidigen.

kommens bilden.
Man wird nicht behaupten tönnen, daß dieſes

III . Die Ausführungen in Ziffer II haben natürlich
Ergebnis der Auslegung einer an ſich ſehr unflar

vor allem die fortlaufenden Zulagen im Auge. gehaltenen Geſekesbeſtimmung praktiſch ſehr erfreulich
Nun wurden den Staatsbeamten und Arbeitern ſchon

wäre. Zunächſt ergeben ſich ſchon Zweifel darüber,

zweimal, im September und Dezember 1917, eins was das Geſep darunter verſtanden haben will, daß
malige Beihilfen gewährt, was ſich nach einiger Zeit

die in § 384 Nr. 1, 2 bezeichneten Perſonen nur
vielleicht wiederholt. Die Frage, ob aud dieſe eins

über beſtimmte Tatſachen vorgeſchlagen ſind.

maligen Beihilfen zum Dienſt- oder Arbeitseinkommen Iſt hierunter etwa zu verſtehen , daß ſie zum Be
zu rechnen ſind, muß nicht unbedingt im Sinne der

weiſe beſtimmter Tatſachen von den Parteien nur
Ausführungen in Ziffer Il beantwortet werden ; immers benannt ſind, oder ſind die Zeugen erſt dann

bin dürfte dies die beſte Löſung ſein. über beſtimmte Tatjaden als vorgeldlagen im Sinne

Amtsrichter Dittrich in München. des Geſeßes zu erachten, wenn ſie laut des ergangenen

Beweisbeſchluſſes über dieſe Tatſachen zu vers

Zur Auslegung des $ 393 Abſ. 1 Nr. 3 ZVO. Die nehmen ſind, oder iſt erſt entſcheidend der Ums

richtige Anwendung dieſer Seſebesſtelle bietet in der
ſtand, daß fie über beſtimmte Tatſachen wirklich

Praxis oft mannigfache Schwierigkeiten in Anſehung
bernommen werden. Dem bloßen Wortlaute des

der nach § 384 Nr. 1 , 2 ZPO. zur Zeugnisverwei Gefeßes würde die erſtere Auffaſſung entſprechen ;

gerung berechtigten Perſonen , falls ſie von dieſem denn jemand über eine Totſache als Zeugen vor

Rechte feinen Gebrauch machen. Es fragt ſich näm
idlagen, heißt noch nicht, ihn über dieſe Tatſache

lich, wie es mit der Beeidigung zu halten iſt, falls
wirklich vernehmen. Dieſes Klammern am Wort

der Zeugnisverweigerungsberechtigte ausſagt, und ſeine laut würde aber zu dem unbaltbaren Ergebnis

Ausſage ſich auch noch auf andere Tatſachen erſtredt führen, daß es die Parteien völlig in der Hand hätten,

als diejenigen, in Anſehung deren er zeugnisvers
die Beeidigung des Zeugen dadurch zu erzwingen,

weigerungsberechtigt iſt. In dieſem Falle nehmen daß ſie ihn außer für die Tatſachen , bezüglich deren
öfters die Gerichte , insbeſondere der beauftragte oder er zeugnisverweigerungsberechtigt iſt , für irgends

erſuchte Richter, ohne weitere Bedenken die ſofortige welche noch ſo belangloſe andere Tatſachen benennen,

Beeidigung vor z . B. in folgendem Falle : auch wenn das Gericht ihn über leßtere nicht vernimmt.

In einem Scheidungsprozeß iſt vom Ehemann Der Sinn des Geſetes tann tros des verunglüdten

unter Beweis geſtellt, daß die Ehefrau mit den Beugen Wortlaute nur der ſein, daß maßgebend iſt, nicht

A, B und C Ehebruch getrieben hat, und weiter bes über welche Tatſachen der Beuge von den Parteien

hauptet, daß infolge dieſes fortgeſepten Ehebruchs vorgeſchlagen wird, ſondern über welche der Zeuge

die Kinder die Mutter verlaſſen hätten. Das Gericht wirklich vernommen wird.

erließ u. a. Beweisbeſchluß dahin : Ueber die Behaup- Hier unterſcheidet nun das Geſeß ſeinem Wort

tung des Klägers, daß die Bellagte mehrfach Ehe- laute nach nur zwei Fälle : entweder der Zeuge, der

bruch getrieben hat, insbeſondere mit A, B und C, nach § 384 Nr. 1, 2 zeugnisverweigerungsberechtigt

weshalb ihre Kinder ſie verließen, ſind als Zeugen iſt und ſich bernehmen läßt , iſt nur über ſolche
zu vernehmen A, B und C.“ Tatſachen vorgeſchlagen , d . h . wird nur über

A ſein

, dann iſt

Richter vernehmen, gab eine Schilderung ſeines Ehe- er unbeeidigt zu vernehmen, oder aber, er wird noch

bruce und beſtätigte des weiteren auch auf Befragen über andere Tatſachen vernommen , bezüglich deren

berſchiedene Tatſachen des Verkehrs der Ehefrau mit er fein Beugnisverweigerungsrecht hat, dann iſt er

dem Zeugen B. Nach Schluß der Vernehmung nach der geſeblichen Regel des § 391 Abſ . 1 zu be

wurde er ſofort auf die ganze Ausſage vereidigt; eidigen. Von einer teilweiſe beeidigten, teilweiſe un

meine Rüge der Beeidigung wurde in den Urteils- beeidigten Vernehmung iſt im Gefeße mit feinem

gründen zurückgempieſen ; gemäß § 393 Abi 3 BPO. Worte die Rede. Das Geſaß hätte, wenn es eine

fei die Beeidigung mit Recht erfolgt , da der teilweiſe Beeidigung hätte anordnen wollen,

Beuge nicht nur über ſolche Tatſachen vorgeſchlagen ſich etwa dahin ausdrüden müſſen : „ die im § 381

Beugniâverweigerungsrecht durch dennbeauftragten found to anteaden bernommen, auf welchefit
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Nr. 1, 2 bezeichneten Perſonen jedoch nur bezüge ausſchuß ins Benehmen tritt, wird erſt genau die

lich desienigen Teils ihrer Ausſage, auf Verhältniſſe prüfen müſſen, in die der Fürſorgebe

melche fich das Recht zur Verweigerung des Zeug- dürftige treten fou, bevor er dem Vorſchlag des Eins

niffes bezieht. " Es gilt hier der Rechtsſaß, wenn berufungsausſchuſſes zuſtimmt. Id möchte hiebei

das Geſeß nicht unterſcheidet, follen auch wir nicht insbeſondere davor warnen, Fürſorgezöglinge den Bes

unterſcheiden “. Die Einführung dieſer Unterſcheidung trieben der Unternehmerfirmen anzuvertrauen, die

zwiſchen teilweiſe zu beeidigender und teilweiſe unbes im befekten und Operationsgebiet Arbeiten für die

eidiut zu laſſender Ausſage eines Zeugen führt prat- Heeresverwaltung ausführen . Bei der großen Ans

tiſch zu mannigfachen Unzuträglichkeiten . Die einbeits zahl der von dieſen Firmen beſchäftigten Arbeiter,

liche Ausſage eines Beugen und deren ganger Sus die jung und alt, gut und ſchlecht, aus Oſt und Weſt

ſammenhang wird künſtlich in zwei Teile serriffen. wahllos in großen Baradenlagern zuſammen unterszerriſſen

Streng genommen müßte nach dieſer Auffaſſung die gebracht ſind, iſt es nicht nur nicht wahrſcheinlich, daß

ganze Zusſage des Zeugen Saß für Saß darauf geprüft der Fürſorgebedürftige gebeſſert wird, im Gegenteil, er

werden, ob ſie unter das Zeugnisverweigerungrecht wird unter den vielen Mitarbeitern raſch manchen

fält oder nicht, und je nach dem Ergebniſſe die ein- gleichgeſinnten Genoſſen finden und mit ichlechtem

zelnen Teile oder Säße der Beeidigung unterſtellt Beiſpiel noch auf die guten Elemente einwirten. Die

werden, f B. der über den Ehebruch vernommene Militärberwaltung ſorgt zwar für Zucht und Ordnung,

Beuge ſchildert in obigem Falle die Einzelheiten, wie fich aber mit der einzelnen Perſönlichkeit zu beſchäftigen,

er mit der Ehebrecherin bekannt wurde, Wahrnehmungen dazu fehlen ihr Beit und die erforderlichen Kräfte.

bezüglich ihres Charakters und Verhaltens auch gegen = So ſind den in dieſen großen Baradenlagern

über anderen Mannsperſonen, Umſtände, die für das Diebſtähle, Unterſchlagungen , Rohheitsdelikte an der

erkennende Gericht von großer Bedeutung ſein können . Tagesordnung.1) Ein Beiſpiel aus vielen mag hier

Ein Seugnisverweigerungsrecht ſtünde dem Zeugen lange Ausführungen erſeßen. Bei Vernehmung eines

in Anſehung dieſer von ihm geldilderten des Diebſtahls angeduldigten Jugendlichen frug ich

Nebentatſachen an ſich nicht zu, da deren Be- ihn, wie er denn dazu komme, am Montag ſeinem

antwortung ihmweder zur Unehre gereicht, noch ihn Kollegen Geld zu ſtehlen, da er dod am Samstag

ſtrafgerichtlicher Verfolgung ausſett: er müßte alſo über erft ſeinen Lohn empfangen habe. Der Beſchuldigte,

dieſeSäße ſeiner Ausſage nach obiger reichsgeridtlicher ber von ordentlichen Eltern ſtammte, geſtand mir

Hechtſprechung ſofortbeeidigt werden. Welche oft ſowies unter Tränen, er habe am Samstag ſeinen Lohn nicht

rige und unerfreuliche Aufgabe fürden Richter, die Aus- gleich nach Hauſe geſchidt, ſei dann am Sonntag zum

ſage des Beugen in ihrem natürlichen Buſammenhange Rartenſpiel verführt worden und habe – ſage und

(vgl 8 396 SPD .) bezüglich der Beeidigung zu teilen ſchreibe 165 M verloren.

und ſo fünſtlich auseinanderzureißen ! Sdon in fors
Das ſind gewiß Zuſtände, die mit den Zielen

maler Beziehung bietet eine derartige geteilte Des der Fürſorgeerziehung nicht in Einklang zu bringen

eidigung oft beſondere Schwierigkeiten , da der Beuge ſind, und welche die Bedenken gegen den gemachten

doch genau darüber belehrt werden muß, welcherTeil Vorſchlag nicht unberechtigt erſcheinen laſſen.

ſeiner Ausſage beeidigt wird. Es liegt auch auf der
Dr. Brefelder , 3. Staatsanwalt,

Hand, daß es nicht beſonders wahrheitsfördernd
Dblt. d . N. 2. St. im Felde.

wirkt, wenn dem Zeugen auseinandergeſeßt wird, daß

nur der und der Teil ſeiner Ausſage unter Eidess

zwang ſteht.

Dieſe Schwit rigkeiten laſſen ſich praktiſch wohl Angabe des Stimmverhältniſſes bei Beantwortung

ambeſten dadurch löſen, daß in Unwendung des 8393 der Frage nach Fortſetzungezuſammenhang. Nach der

Abf.2 BPO. der vernehmende Richter in allen Bweifels= Rechtſprechung des Reichsgerichts wird man belannt

fällen die Beeidigung zunächſt unterläßt und lich die Feſtſtellung der Realtonkurrenz in der Form

die Entſcheidung über die nachträgliche Beeidigung für zuläſſig halten müſſen, daß den Geldworenen für

dem Prozeßgericht überläßt. Dieſes wird jedes der Delifte eine beſondere Frage ohne Ers

dann in der Regel entweder den Zeugen auf ſeine wähnung der Selbſtändigkeit der Handlung geſtellt

ganze Audjage zu beeidigen in der Lage ſein, und alsdann eine Hilfsfrage nach der Einheit der

falls es dieſe Ausſage für glaubwürdig und beweig- Handlung oder dem Fortſeßung&zuſammenhang für

erheblich erachtet, oder es wird von einer Beeidigung den Fallder Bejabung jener Hauptfragen und unter

ganz abſehen können, wenn es zu dem Ergebniſſe einfacher Bezugnahme auf dieſe Fragen hinzugefügt
tommt, daß ſelbſt die beeidigte Ausſage dieſes Zeugen wird . Im Hinblid auf § 307 Abſ. 2 StPD. fragt es

an dem Ergebniſſe ſeiner geſamten Beweiswürdigung fich aber dann, ob dieſe Zuſammenziehung der mehreren

nichts ändern würde. Leßteren Standpunkt hat das Tätigkeitsakte zu der juriſtiſchen Einheit eines — forts

Reichsgericht in verſchiedenen Entſcheidungen der- geſetten – Delikte dem Angeklagten nachteilig ober

treten (vgl. JW . 1915 S.250, 1900 S.509, Warneyer, günſtig iſt, ob alſo bei der Bejahung der Hilfe

Rechtſpr. 1908 S. 179, 1910 S. 371, 498 ; ROE. 53, frage oder bei ihrer Verneinung anzugeben iſt,

256 ).
Rechtsanwalt A. Süßer in Würzburg.

daß die Entſcheidung mit mehr als 7 Stimmen gefaßt

wurde. Das Reichsgericht hat bisher – vgl . JW.1908

S 595, Bay3iR. 1908 S. 312 – die Anſicht vertreten,

Fürſorgeerziehung und Hilfedienft. Der Vorſchlag
daß dieſe Frage überhaupt nicht allgemein zu beants

bed Dberamterichters Dr. Haberſtumpf (STR . 1918/45 )
worten iſt, vielmehr ihre Beantwortung von der beſon

bedarf einer gewiſſen Einſchränkung. Nicht jeder

Hilfedienſt eignet ſich als Fürſorgeerziehung und der 1) Joh verweiſe auf meine Ausführungen in

Vormundſchaftsrichter, der mit dem Einberufung8 | 8fN. 1918/14 über Militärſtrafrecht und Jugendſchuß.
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deren Geſtaltung des Falles abhängt ; regelmäßig mit einer ſolchen Antwort gewonnen wäre. Beants

werde die Berneinung der Hilfsfrage dem Angeklag wortet aber müſſen natürlich jämtliche Fragen werden .

ten nachteilig ſein und deshalb bei Verneinung das Wo bleibt nun das praktiſch allein befriedigende

Stimmenverhältniß angegeben werden müſſen, doch ſei Ergebnis“ der neuen Entſcheidung ? Id für meine

- in Ausnahmefällen – auch die entgegengeſepte Perſon wenigſtens kann einen Ausweg aus dieſer

Möglidleit gegeben. Mit dieſer Rechtſprechung hat Schwierigkeit nicht finden und halte daher, wenn man

das Reichsgericht neuerdings mit Urteil vom 11. Fes überhaupt an der Zuläſſigkeit der geſchilderten Frage

bruar 1916 RGSt. Bd. 49 S. 391 – völlig ge- ſtellung feſthalten will, die bisherige Art der Löſung

brochen . Hier iſt ausgeführt, dieſe Art der Frages für die einzig brauchbare und möglice, wenn ſide

ſtellung bedeute eine Auflöſung der Frage nach der auch hie und da im einzelnen Fall Shwierigkeiten

einen, mehrere Tatbeſtände verwirklichenden Handlung dabei ergeben mögen .

in eine Mehrheit von Fragen nach den einzelnen Tat Mechtspraktikant A. Wolf in Würzburg.

umſtänden und erſt die Bejahung ſämtlicher Fragen

bringe die Feſtſtellung der Schuld des Angeklagten,

die Feſtſtellung, daß er durch ein und dieſelbe Sands

lung mehrere Tatbeſtände berwirklicht hat ; aud die

Frage nach der Einheit der Handlung ſei alſo eine Aus der Rechtſprechung.

Teilfrage nad der Schuld des Angeklagten bei Bes

gebung einer Straftat i . S. von 873 SIGB. Sos
Reisgericht.

wohl die Feſtſtellung einer Einheit von A. Sivilſachen.

Handlungen zur Verwirklichung mehrerer verbotenen I.

Tatbeſtände a 18 aud die Feſtſtellung einer

Mehrheit bon ſtrafbaren Handlungen ſei die Feſts
Feftftellungetlage. Gegenwärtiges Jutereſſe an der

ſtellung der Schuld des Angeklagten und einer von
Feltitellung eines Rechtsverhältnifica für zukünftige Fälle.

3BD. $ 256. Durch den fog. Kreuzungsvertrag hat
ihm verübten Straftat ; deshalb enthalte nicht nur

der klagende preuß. Staat der beklagten Bergbau .

die Verneinung, ſondern auch die Bejabunggeſellſchaft das Mecht zur Unterführung ihrer Geleis

der Hilføfrage nach der Einbeit der Handlung, eben anlagen beim Bahnhof D. unter der Staatsbahn hins

weil aud ſie zur Feſtſtellung einer ſtrafbaren Tat durch auf ihre Koſten mit der Beſtimmung eingeräumt,

führe, eine dem Angeklagten nachteilige Entſcheidung, daß der Mi. das eingeräumte Mecht jederzeit widerrufen

in beiden Fällen müſſe daber das Stimmenverhältnis tönne, und daß die Befl. bei dauernder Zurüdziehung der

angegeben werden. Genehmigung ihre Geleisanlagen binnen 12 Monaten

zu entfernen habe. Anläßlich der durch Ausdehnung
Das Reichsgericht rühmt von ſeiner neuen An

des Bahnhofs D. notwendig gewordenen Verbreiterung
fidt, daß fie allein zu praktiſch befriedigenden Ers

der Unterführung entſtand zwiſchen den Parteien Streit

gebniſſen führt und von der Unſicherheit befreit, an über die Verpflichtung zur Tragung dieſer Koſten und

der andernfalls die Entſcheidung leidet. Der Schwurs imZuſammenhang damit über den Umfang des Widers

gerichtsvorſißende aber, der ſich die neue Entſcheidung rufsrechts des Al.; nach deſſen Behauptung ſteht es

des Reichsgerichte zur Richtichnur nimmt, kann eines ihm nach freiem Ermeſſen, nach der Behauptung der

ſchönen Tages eine unangenehme Ueberraſchung er
Bell. nur beim Borliegen wichtiger ſtaatshoheitlicher

leben. Es könnten die Geldworenen in den Sißungs
Gründe zu. Der Al. , der bisher von dem Widerrufsrecht

ſaal zurüdtebren und der Obmann um Belehrung ers
teinen Gebrauch gemacht hat, verlangte mit der Klage

die Feſtſtellung eines Rechts, jederzeit nach ſeinem
fuchen , wie denn die Hilfsfrage zu beantworten iſt, Ermeſſen unter Einhaltung der 12 monatigen Friſt

wenn 6 der Geſchworenen mit „ja“, 6 aber mit „nein" den Vertrag zu fündigen. Die Alage wurde in den

ſtimmen . Man wird als Grundlaß aufſtellen dürfen, vorinſtanzen wegen Mangels des Intereſſes an der

daß eine Frage, zu deren Bejahung eine beſondere alsbaldigen Feſtſtellung abgewieſen .Das NG. hob auf.

Mehrheit vorgeſchrieben iſt, dann als verneint zu bes A uš den Gründen : Es begegnet zunächſt

trachten iſt, wenn dieſe Mehrheit nicht zuſtandekomint keinem Zweifel, daß durch den Streit über den Umfang

und umgekehrt eine Frage, zu deren Verneinung eine
des Widerrufsrechtes eine der Klärung bedürftige Un

beſondere Mehrheit erforderlich iſt, dann als bejaht,
ficherheit hinſichtlich des Jnhalts des zwiſchen den

Parteien begründeten Rechtsverhältniſſes entſtanden
wenn es an dieſer Mehrheit fehlt . Wie aber, wenn

iſt. Die Frage iſt nur die, ob das Rechtsſchutzbedürfnis
dieſe Mehrheit wie nach Anſicht des Reichsgerichts des Al. die alsbaldige Klarſtellung erheiſche. Das BG.

in dem hier vorliegenden Fall ſowohl für die Bes hat dieſe Frage verneint, weil es zurzeit ungewiß

jahung als auch für die Verneinung der Frage not- fei, ob der Widerruf, den der Kl. bisher nicht erklärt

mendig iſt und dieſe Mehrheit nicht zuſtande tommt ? hat, in der Zukunft überhaupt erfolgen werde, und

Die Schwierigkeit bleibt natürlich dieſelbe, wenn 7 weil zurzeit teine irgendwie beſtimmten Maßnahmen

mit „ja“, 5 mit „ nein “ oder 5 mit „ja“ und 7 mit
des Al. erſichtlich feien, deren Ergreifung vom Umfang

des Widerrufsrechts abhänge, der Streit daher zurs

„nein “ ſtimmen , fie beſteht alſo immer dann, wenn

rich weder für die Bejabung, noch für die Verneinung
zeit nur ein theoretiſcher , der praktiſchen Bedeus

tungentbehrender ſei . Dieſer Auffaſſung iſt, wie die
eine ?/s -Mehrheit bildet. Die Frage könnte dann weder Reviſion mit Recht ausführt, nicht beizutreten. Allers

bejaht nod berneint werden , eine Beantwortung aber dings muß das Rechtsſchußbedürfnis, deſſen Befries

mit „ unentſchieden “ oder etwa in der Weiſe, daß digung die Feſtſtellungsklage dient, nach der Vorſchrift

nur das Stimmenverhältnis (6 : 6 uſw.) angegeben de 8 256 BD. ein gegenwärtiges fein ; es genügt

würde, iſt ſchon im Hinblick auf die ausdrüdliche Vor
nicht, daß es möglicherweiſe erſt in der Zukunft zur

drift des § 305 Abſ. 1 StPD . , daß die Geſchworenen
Entſtehung kommt. Ausreichend iſt aber ein gegens

die ihnen vorgelegten Fragen mit Ja oder mit Nein
wärtiges, ichon jeßt beſtehendes Intereſſe daran, daß

das Rechtsverhältnis für zukünftige Verhältniſſe feſt

zu beantworten haben, ſowie auf die weitere Vor geſtellt werde. Ein ſolches gegenwärtiges Intereſſe iſt
idrift des § 307 Abſ. 2 Sab 2 StPD. ausgeſchloſſen ,

nun allerdings nicht ſchon daraus abzuleiten , daß die

ſo daß dahingeſtellt bleiben kann , was fürdas Gericht | Parteien über dieFrage, obdie Bell. die ourd die

I
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Verbreiterung der Unterführung entſtandenen Baue Auslegungsregel gegeben , daß der geleiſtete Gegen

koſten zu tragen habe, in Streit geraten ſind, und daß ſtand, ſofern er noch in der Erbſchaft vorhanden iſt,

der Kl. hiebet fich auf das ſtreitige Widerrufsrecht bes bei Zahlung einer Geldſumme auch ohne dieſe

rufen hat. Denn der Kl. hat ausdrüdlich erflärt, daß Vorausſeßung dem Bedachten zugewandt ſein ſoll.

er durch dieſen Hinweis auf das Widerrufsrecht feinen Zweifelhaft fann ſein, ob dieſe Vorſchrift auch auf

Druck zur Bezahlung der Koſten auf die Befl . habe das Vermächtnis der Befreiung von einer Schuld ans

ausüben wollen , und daß er von dem ihm nach ſeiner zuwenden iſt. Nach der Faſſung des § 2173, der von
Anſicht zuſtehenden Widerrufsrecht keinen Gebrauch dem Vermächtnis einer dem Erblaſſer zuſtehenden

machen wolle. Allein das gegenwärtige Feſtſtellungs- Forderung“ ſpricht, iſt es nicht ausgeſchloſſen , hier

intereſſe ergibt ſich aus der geſamten Sach- und Rechts- unter auch das Befreiungsvermächtnis mitzubegreifen ,

lage. Der Kl. iſt nach 8 2 des Kreuzungsvertragszu das ſich als ein Vermächtnis der dem Erblaſſer gegen
jederzeitigem Widerruf berechtigt und die Befl. hat den Bedachten zuſtehenden Forderung auffaſſen läßt.

nach erfolgtem Widerrufbinnen 12 Monaten ihre Geleis- Von dieſer Auffaſſung aus war bei den Verhands

anlagen auf dem klägeriſchen Bahneigentum zu ents lungen der zweiten Kommiſſion nach den Prot. Bd . 5

fernen (§ 8 Abſ. 2 daj . ) . Würde man die Feſtſtellungs- S. 175 zu § 1855 des I. Entw . , welcher dem jebigen

klage erſt nach erklärtem Widerruf für zuläſſig erachten, 8 2173 Sat 1 entſpricht, um das Befreiungsvermächt

ſo würde der Kl . die Feſtſtellung des von ihm be- nis von der Vorſchrift des § 1855 auszunehmen , be :

haupteten Rechtes möglicherweiſe erſt nach langwierigem antragt worden, dieſe Vorſchrift auf den Fall einer

Projeß und zu einer Zeit erreichen, wo bereits die dem Erblaſſer gegen einen Dritten zuſtehenden Forde
Leiſtungsklage ſtatthaft wäre. Dies fönnte für den rung zu beſchränken. Der Antrag iſt von der Kom

Kl. mit erheblichen Nachteilen verbunden ſein . Das miſſion abgelehnt worden . Es iſt jedoch nicht un

Vertragsverhältnis der Parteien betrifft die Eiſenbahn bedenklich, hieraus zu folgern, daß die Auslegungs
anlagen des weſtlichen Stohlen- und Induſtriebezirts, regel des§ 2173 unbedingt auch für das Befreiungs
die fortgeſepten Umgeſtaltungen unterworfen ſind. Es vermächtnis Plaß zu greifen habe, da dieſes rechtlich

iſt einleuchtend, daß der Kl. den Umfang ſeines Wider- und wirtſchaftlich ſich von dem Vermächtnis einer

rufsrechts fennen muß, um die durch die Umgeſtaltungen. Forderung erheblich unterſcheidet (vgl. Strohal, Erb
bedingten Maßnahmen ſachgemäß und rechtzeitig treffen recht § 37, anderſeits Pland, Erl. 3a zweiter Abſaß zu

zu können und ſich vor wirtſchaftlichen Schäden zu be- $ 2173) . Bei der Ablehnung des Antrags iſt denn

wahren . Die Vorausſeßungen der erhobenen Feſt- auch von der Kommiſſion erwogen worden , daß die
ſtellungsklage im Sinne des § 256 GPO . ſind daher Fälle verſchiedenartig liegen können , daß die Auss

gegeben . (Urt. des III. ZS . vom 19. Oftober 1917, legungsregel des § 1855 ( 2713 Sap 1) dem mutmaßl .

III 73/17). Willen des Erblaſſers vielleicht nicht entſprechen werde,

wenn dieſer . B. den Bedachten im Wege des Rechts

ſtreits zur ħerausgabe gezwungen habe. Für die Ent

II. ſcheidung des gegenwärtigen Rechtsſtreits braucht indes

Gilt die Auslegung regel des 8 2173 BGB. auch dieſer Frage nicht näher getreten zu werden und kann

für das Vermächtnis der Befreiung von einer Schuld ? auch dahingeſtellt bleiben, ob die Anwendung der

Die Berneinung ihrer unmittelbaren Anwendbarfeit Auslegungsregel des § 2173 in ihrem allgemeinen Um,

i ließt nicht aus, daß im einzelnen Falle wegen ſeiner fange nicht dadurch ausgeſchloſſen iſt, daß in der Vers

Belonderheit die Auslegung zu dem gleichen Ergebnis mächtnis verfügung der Erblaſſer den Erlaß ausdrüd

führt wie die Nuwendung des § 2173. Giu Befreiunge: lich auf das beſchränft hat, was bei ſeinem Tode der

vermächtnis tann hienach trok Tilgung der Schuld als Kl. an Hauptſumme und Zinſen noch ſchuldig ſei.

Vermächiniß des Schuldgegenſtandes ſelbſt dann aufrecht Auch wenn davon ausgegangen wird , daß die Aus

zu erhalten ſein , wenn der Grblañſer e8 ausdrüdlich auf legungsregel des § 2173nicht unmittelbar Anwendung

das beſchränkt hat, was bei ſeinem Lode der Bedachte findet, ſo iſt doch ſicher aus der Vorſchrift des § 2173

noch ſchuldig ſein würde. Jo welcher Höhe iſt in dieſem zu entnehmen , daß im einzelnen Falle nach deſſen Ves

Falle der Anſpruch des Bedachten begründet ? Der am fonderheit die Auslegung zu dem gleichen Ergebnis

2. Nov. 1914 verſtorbene M. hat in ſeinem Teſtament wie die Anwendung der Auslegungsregel des § 2173

vom 25. Febr . 1910 beſtimmt : „Dem Geſchäftsführer führen kann, daß nämlich trot Müdzahlung der Schuld

F. V. zu C. erlaſſe ich zu zahlen , was er mir bei meinem das Befreiungsvermächtnis als Vermächtnis des Schuld

Tode an Hauptſumme und Zinſen auf meine Dars gegenſtandes aufrechtzuerhalten iſt. Daß ein Vermächt

lehns- und Hypothekenforderung noch ſchuldig iſt“ . nis in einer anderen Form (durch Unterſchiebung eines

Dem Kläger F. V. war von dem Erblaſſer laut Schuld- anderen Gegenſtandes oder eines anderen Anſpruchs)

ſchein vom 18. Mai 1908 ein Darlehn von 5000 M, nach dem durch Auslegung zu ermittelnden Willen

verzinslich mit 4 ' /2 . H. und rützahlbar nach ſechs- des Erblaſſers aufrecht erhalten werden kann, iſt von

monatiger Kündigung gewährt worden , das mit einem dem BGB . auch ſonſt zugelaſſen (vgl . § 2169 6.3

dem Kläger von D. gegebenen Darlehn auf dem Hauss und 2172 Abſ. 2) . Die Auslegung hat auf dem Ge

grundſtüď des Kl . hypothefariſch eingetragen iſt . Der biete der leßtwiligen Verfügung naturgemäß einen

Kl hat am 31. Dez. 1908 500 M und am 30. Nov. 1910 viel weiteren Raum als bei Rechtsgeſchäften unter

400 M abgezahlt . Nachdem der Erblaſſer im Jahre 1912 Lebenden . Die Verfügung tritt vor dem Erbfall nicht

geiſtesfrant geworden war , fündigte der Bell. als der in Wirkſamkeit und es können deshalb in der Zwiſchen

zur Verwaltung ſeiner Vermögensangelegenheiten be- zeit die verſchiedenſten Aenderungen hinſichtlich des

ſtellte Pfleger dos Darlehn, worauf der Kläger die vermachten Gegenſtandes vorfommen . Durch Aus:

Schuld durch Zahlung des Neſtes von 4100 M nebſt legung iſt zu ermitteln , welche Einwirtung dieſe Aende:

Zinſen tilgte . Der Kl . fordert ießt auf Grund des rungen nach dem Willen des Erblaſſers, wie ſolcher

Teſtaments die gezahlten 4100 M nebſt 4 v . H. Zinſen zurzeit der leßtwilligen Verfügung ihm innewohnte,

feit dem Todestage des Erblaſſers zurück. Der Bell . auf die Geſtaltung und den Beſtand des Vermächts

hat als Teſtamentsvollſtreder den Anſpruch dem Grunde niſſes ausüben , was in dieſem Falle als Wille des

und dem Betrage nach beſtritten . Das 18. C. erklärte Erblaſſers zu der Zcit, als die Verfügung von ihm

die Klage dem Grunde nach für gerechifertigt. Die getroffen wurde, anzuſehen iſt, wenn er vorausſchau

Berufung des Bell . wurde zurückgewieſen, ebenſo ſeine end das ſpätere Ereignis bedacht hätte . In dieſer Bes

Neviſion . ziehung ſind der Erforſchung des wahren Willens des

Aus den Gründen: Bezüglich des Vermächt- Erblaſſers durch Auslegung für das Recht des BGB.

niſſes einer Forderung iſt für den Fall, daß die Lei- keine Schranken gezogen . Was insbeſondere das Bea

ſtung vor dem Erbfall erfolgt, in 8 2173 BOB. die freiungsvermächtnis betrifft, ſo wird in der Hechts.
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liege . Dieſe Müge würde einer gewiſſen Berechtigung

nicht entbehren ,wenn es tatſächlich unausführbar wäre,

den Betrag der Abzahlungen zu beſtimmen , die der

Klåger in der ſpäteren Zeit bis zum Tode des Erb

laſſers noch geleiſtet hätte, wenn nicht die Einziehung

durch den Pfleger erfolgt wäre. Das BG. geht bei

ſeiner Entſcheidung von dem richtigen Geſichtspunkt

aus, daß die Einziehung durch den Pfleger dem Kl .

ebenſowenig zum Vorteil gereichen fann, wie ſie zu

ſeinem Nachteile ausſchlagen darf, und verweiſt dem

gemäß das LG, darauf, unter Berüdſichtigung aller

in Betracht kommenden Umſtände den Betrag der frei

willigen Abzahlungen feſtzuſtellen , die bei regelmäßigem

Verlaufe der Dinge vorausſichtlich ſtattgefunden haben

würden, wenn nicht der Erblaſſer in Geiſteskrankheit

verfallen wäre und an ſeiner Stelle der Pfleger die

Einziehung vorgenommen hätte . Dieſe Feſtſtellung

iſt keineswegs unausführbar und es darf hierbei, ſo

weit nicht von den Parteien beſondere Umſtände gel

tend gemacht werden, davon ausgegangen werden , daß

in gleichem Maße, wie bisher, auch ſpäter die Üb

zahlungen erfolgt ſein würden. Ein Gegengrund gegen

die Statthaftigkeit der Auslegung, daß trotz der Ein

ziehung durch den Pfleger das Befreiungsvermächtnis

nach dem Willen des Erblaſſers inſoweit Beſtand be

halten ſollte, als die Forderung nicht zurzeit des Erb

falls durch die von dem Erblaſſer erwarteten regel

mäßigen Abzahlungen getilgt ſein würde, fann hier

aus nicht hergeleitet wer (Urt. des IV . ZS. vom

13. Dez. 1917; IV 349/17 ) .
E
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lehre und Rechtſprechung faſt allgemein anerkannt,

daß das Nichtbeſtehen oder die Rüdzahlung der Schuld ,

von welcher der Bedachte befreit wird,die Unwirf

ſamkeit des Befreiungsvermächtniſſes nicht zur Folge

hat, wenn ein gegenteiliger Wille des Erblaſſers durch

Auslegung feſtgeſtellt werden kann. Die Heviſion iſt

nun der Meinung, der Sinn der hier fraglichen Ver

mächtnisverfügung, die dem Kläger das erlaſſe, was

er zurzeit des Todes des Erblaſſers an þauptſumme

und Zinſen noch ſchuldig ſei , ſei nach dem Wortlaut

ſo klar und zweifelfrei, daß für eine Auslegung über

haupt fein Raum ſei. Dies mag zuzugeben ſein für

den Fall, daß die Schuld in der erwarteten regels

mäßigen Weiſe durch Abzahlungen gemindert oder ge

tilgt ſein würde . Zweifel fönnen aber entſtehen , wenn

ein beſonderes, von dem gewöhnlichen Laufe der Dinge

abweichendes Ereignis eintritt. Zweifel fönnen z. B.

auch dadurch hervorgerufen werden, daß der Erblaſſer

die Zahlung angenommen, das gezahlte Geld aber

beſonders aufbewahrt hätte, worüber in der Vermächt

nisverfügung nichts beſtimmt iſt. Der vorliegende Fall

bietet die Beſonderheit, daß die im Betrage von 4100 M

noch rüđſtändige Darlehnsforderungnicht von dem

Erblaſſer ſelbſt, ſondern vonſeinem Pfleger eingezogen

worden iſt, der von dem Befreiungsvermächtnis feine

Kenntnis hatte. Wenn das BG. bei dieſer Sachlage

angenommen hat, es habe nicht im Willen des Erb

laſſers gelegen, das Vermächtnis durch dieſe Einziehung ,

die ein von dem Erblaſſer nicht erwartetes, zufälliges

Ereignis darſtellt, hinfällig werden zu laſſen , ſo ſind

damit die vorbezeichneten Grenzen der Auslegung nicht

überſchritten. Die Auslegung findet auch darin einen

genügenden Anhalt, daß es dem Erblaſſer, wie im

Berufungsurteil feſtgeſteät wird, in erſter Linie darum

zu tun war, den Hl. für ſeine langjährigen, treuen

Dienſte durch die leßtwillige Verfügung zu belohnen,

daß ſomit die wohltätige Abſicht des Erblaſſers voll

ſtändig vereitelt werden würde, wenn das dem Erb

laſſer unbekannte Borgehen des Pflegers die Wirkung

hätte, das Vermächtnis hinfällig zu machen (vgl. den

von Strohal in ſeinem Erbrecht § 37 angeführten,

ganz ähnlich liegenden Fad) . Daß etwa der Bell.

als Pfleger des Erblaſſers aus beſonderen Gründen ,

die auch für den Erblaſſer beſtimmend geweſen wären ,

ſich zur Einziehung der Schuld entſchloſſen und ſomit

bei der Einziehung nur im Sinne des Erblaſſers ge

handelt habe, wird von dem BG . nicht angenommen.

Zuzugeben iſt der Reviſion, daß hier die im Berufungs

urteil herangezogene Vorſchrift des § 2084 BGB. hier

nicht in Betracht tommt, wonach im Zweifel die Aus

legung vorzuziehen iſt, bei welcher die Verfügung Ers

folg haben kann, wenn der Inhalt einer leftwilligen

Berfügung verſchiedene Auslegungen zuläßt . Der Heran

ziehung dieſer beſonderen Auslegungsregel bedarf es

indeſſen nicht. Die Auslegung des bo. wird voll

ſtändig gerechtfertigt durch den allgemeinen Auslegungs

grundjag des § 133 BGB . , daß bei Willenserklärungen

der wirkliche Wille, bei leßtwilligen Verfügungen alſo

der Wille des Erblaſſers zu erforſchen iſt . Von dem

BG. iſt in Uebereinſtimmung mit dem LG. der Klage

anſpruch dem Grunde nach für berechtigt erflärt. Es

erfennt an, daß der Erblaſſer, wie aus der Vermächtnis :

verfügung hervorgehe, damit gerechnet habe, daß bis

zu ſeinem Tode von dem Befl. ebenſo wie dieſer

in den Jahren 1908 und 1910 Abzahlungen gemacht

hat – weitere freiwillige Abzahlungen geleiſtet werden

würden, und hält deshalb zur Feſtſtellung des Be

trags eine weitere Verhandlung vor dem LG . für

erforderlich. Durch dieſe Einſchränkung des Urteils,

die nur zugunſten des Befl . iſt, wird dieſer nicht be :

ſchwert. Die Reviſion aber entnimmt hieraus einen

Grund für die beſondere Rüge, es ſei unzuläſſig , ein

giffermäßig ganz unbeſtimmtes, auch nicht beſtimm

bares Befreiungsvermächtnis in ein Summenvermächt:

nis umzudeuten, deſſen Höhe ebenfalls ganz im Dunkeln

III .

Eutſchädigung für die Einwirkungen einer polizeilich

genehmigten gewerblichen Anlage (8° 26 GewD. ) : Die

bloße Möglichteit der ſpäteren Einſtellung des Betriebs

iſt tein Grund dem Entſchädigungeberechtigten bloß eine

Heate ſtatt einer Kapitalabfindung zuzuſprechen. Aus

den Gründen : Die Fochofenanlage der Betl. iſt mit

gewerbepolizeil . Genehmigung errichtet worden und

den von ihr ausgehenden ſchädl. Einwirkungen , die

weſentlich ſind und das ortsübl. Maß überſchreiten,

läßt ſich nicht abhelfen, ohne daß die Bell . in dem ges

hörigen Betrieb ihres Gewerbes beeinträchtigt wird.

Nach § 26 GewO. fönnen daher die Kl. nicht die Be

ſeitigung der Beeinträchtigungen verlangen, vielmehr

gibt das Geſeß ihnen nur einen Anſpruch aufSchad

loshaltung. Die Reviſion rügt, daß auf Entſchädigung

in Kente, ſtatt in Kapital erkannt iſt ; die Rüge iſt

begründet. DasBG. weiſt darauf hin, daß bei Ge

währung der Abfindung in Kapital den Klägern unter

Umſtänden eine ungerechtfertigte Bereicherung zufließen

werde, dann nämlich, wenn fünftig aus irgendeinem

Grunde der Hochofenbetrieb erliegen ſollte. Allein

daß mit einem ſolchen Falle für eine irgendwie abſeh

bare Zeit überhaupt zu rechnen iſt, hat die Befl. ſelbſt

nicht behauptet, und bloß unterſteûte Möglichkeiten

haben in Schadensprozeſſen bei der Beſtimmung über

den Umfang und mehr noch über die Art der Ent

ſchädigung regelmäßig auszuſcheiden . Aber auch ab

geſehen hiervon wird das Ulrteil mit der Zubilligung

einer bloßen Nente nicht der Vorſchrift des § 249 BGB .

gerecht. Die Art der Entſchädigung ſteht nicht , wie

das BG. annimmt, im freien Ermeſſen des Gerichts ,

vielmehr iſt, wie das RG . bereits wiederholt ROZ

45, 203; Gruchot B. 55 S. 1172 ; Urteile vom 20. März

1915 V 498/14 und vom 10. April 1915 V 298/14 -

ausgeſprochen hat , grundſäßlich daran feſtzuhalten ,

daß nach § 249 BGB. die Entſchädigung in Kapital

zu leiſten iſt. Nur da , wo beſondere Umſtände eine

Ausnahme von der Regelvorſchrift rechtfertigen , iſt

die Zubilligunt einer Rente ſtatthaft. Deteres trifft

hier nicht zul . Der Reviſionsfläger begehrt Eriaß dafür,

duß durch die Einwirkungen das Haus minderwertig

geworden und daß deshalb beim Verkaufe der Preis
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erheblich hinter dem früheren Sachwerte zurüdgeblieben für den Fall der Bermittlung, nicht aber ſchon im

iſt. Es handelt ſich mithin um einen in der Perſon Fall desNachweifes der Gelegenheit zum Abſchluſſe

des Al entſtandenen , mit dem Verlauf des Bauſes abs ein Broviſionsanſpruch zulomme . Die Bell. ihrerſeits

geſchloſſenen Anſpruch und nicht, auch nicht teilweiſe, wil den ihr nach ihrer und des Al. Anſicht zuſtehen

um den Erſaß fünftigen Schadens, und daher muß die den Anſpruch gegen die A. nicht geltend machen, weil

Ausgleichung durch Aapitalzahlung erjolgen . Dies ſie den Verluſt der jederzeit lösbaren Geſchäftsver:

verkennt das BG., und aus dieſem Grunde war die bindung mit der 4. befürchtet, ſie hat aber dem Kl.

Aufhebung des Urteils geboten. (Urt, des V. SS. vom die Abtretung des etwaigen Proviſionsanſpruchs an

17. Oktober 1917, V 116/17) . E. geboten . Wenn das BG. bei dieſer Sachlage den Ans

ſpruch des Al., daß die Bell . ihm zur Zahlung von

5 % der Berſicherungsprämien verpflichtet ſei, zurüc

gewieſen hat, ſo fann hierin tein Rechtsirrtum er

Proviſionsanſpruch des Untermätler8. Abhängig: blidt werden. Die angefochtene Entſcheidung enthält

leit von der Proviſion des Hauptmätlerë . Die Vers nicht, wie die Reviſion meint, einen Widerſpruch, und

ficherungs -Aftiengeſellſchaft X. in B. – die Nebens das Verhalten der Bell. verſtößt nicht gegen Treu

intervenientin gewährte der Beklagten für die Mits und Glauben . Allerdings iſt nicht zu vertennen, daß

wirkung bei dem Abſchluß von Kreditverſicherungs- derAnſpruch des Kl.in gewiſſem Umfang vom Ers

verträgen mit Dritten eine Proviſion von 10 % der meſſen und den Entſchließungen der Betl. abhängig

eingehenden Verſicherungsprämien. Der Aläger war gemacht wird. Dies findet aber, wie ſchon oben her

Untervermittler der Bell.; für den Fall, daß ein vorgehoben iſt, ſeine Begründung in der Mechtsnatur

Kreditverſicherungsvertrag mit ſeiner Unterſtüßung ju- des Untermåflervertrags, der dem Willen des Baupt

ſtande täme, ſollte ihm die Hälfte der bei der A. vers mätlers einen beſtimmenden Einfluß einräumt. Des

dienten Proviſion zukommen . Im Jahre 1914 hat die rüdſichtigt man dies, ſo entſpricht die Entſcheidung

A. einen Areditverſicherungsvertrag mit der Firma D. einer billigen, die geſamten Verhältniſſe beachtenden

in F. abgeſchloſſen . Die u. hat der Befl. die Zahlung Abwägung der Intereſſen beider Teile. Der Al. iſt

von Proviſion verweigert, weil ſie den Vertrag mit durch die ihm angebotene Abtretung in Stand gefeßt,

D. ohne jede Vermittlung der Prozeßparteien abges den ihm zukommenden Proviſionsanteil gegen die a.

ſchloſſen habe und weil die Bell. nur im Fall ihrer geltend zu machen, und er kann hierbei um ſo mehr auf

Bermittelung einen Anſpruch auf Proviſion habe. Mit Erfolg rechnen, als die Bell. ihrerſeits bereit iſt, auf

der Klage verlangte der Kläger die Feſtſtellung, daß ihren hälftigen Anteil zu verzichten. Daß das Pro

die Bell. ihm 5 % der Berſicherungsprämien des viſionsverſprechen, das die Bell. den Ml . erteilt hat,

zwiſchen D. und der A. geſchloſſenen Vertrages auf unter anderen Vorausſeßungen gegeben worden wäre,

deſſen Dauer zu zahlen habe. Die Bell. beantragte als das der Befl. von der U. erteilte Berſprechen , iſt

die Abweiſung der Klage, weil der Al. höchſtens die nicht feſtgeſtellt. Der Bell. tann aber die gerichtliche

Abtretung ihres etwaigen Proviſionsanſpruchs gegen Geltendmachung des Proviſionsanſpruchs gegen die

die a . im hålftigen Betrage verlangen könne. Das A. nur im einſeitigen Intereſſe des Hl. nicht zu

BG. wies die Klage ab. Die Reviſion des Klägers gemutet werden. Der Anſpruch iſt von der Ä . auf

war erfolglos. das Ernſtlichſte beſtritten worden und die Verhands

Gründe : Die Bell ., die für ihre Mitwirkung lung hat keine ſicheren Anhaltspunkte für den Erfolg

bei den von der Verſicherungsgeſellſchaft A. abge- einer Alage gegeben ; die Bell. fönnte daher in die

ſchloſſenen Kreditverſicherungsverträgen von dieſer Lage kommen, dem Ml . eine Proviſion zu zahlen, die

eine Proviſion von 10 % der eingehenden Prämien | ihr ſelbſt nicht gewährt würde. Insbeſondere kommt

erhielt, bediente fich bei ihrer Tätigkeit der Unter- in Betracht, daß die Beflagte in einer dauernden, ies

ſtüßung des Al. als ihres Untermätlers. Der Al., derzeit jedoch lösbaren Geſchäftsverbindung mit der

der ſeinerſeits in feinem Vertragsverhältnis zur A. A. ſteht ; ſie hat, wie das BG. einwandfrei anges

ſtand, ſollte fich Mühe geben, daß die Befl. die ihr nommen hat, bei tlagweiſem Vorgehen gegen die A.

zugeſicherte Proviſion bei der A. verdiene und ſollte ein Aufhören der Berbindung zu befürchten und würde

als ſeinen Verdienſt von der Bell. die Hälfte der mit hierdurch wirtſchaftliche Verluſte erleiden , die in teinem

ſeiner Unterſtüßung verdienten Proviſion erhalten . Verhältnis zu der ießt umſtrittenen Einzelproviſion

Die Rechtsſtellung des Untermällers zudem þaupts ſtünden . Die auf Grund des früheren Rechts er

mäkler, die im Geſeke teine beſondere Megelung ge- gangene reichsgerichtliche Entſcheidung vom 25. Juni

funden hat, iſt nach den Umſtänden des einzelnen 1887 (RGZ. Bd. 18 S. 163) ſteht nicht entgegen , weil

Fals unter Anwendung der Grundfäße von Treu und in dem damals verhandelten Falle zwiſchen Mätler

Glauben (8$ 157, 242 BOB. ) zu beſtimmen. Nicht- und Untermätler ein Geſellſchaftsverhältnis begründet

linien hiefür hat der erlennende Senatbereits in ſeiner war, auch nur eine einmalige Vermittlung, feine

Entſch.vom 7.Januar 1916 (RO3 . Bd. 88 S. 1) unter dauernde Geſchäftsverbindung in Frage kam . (Urt.

Serangiehung der Eigentümlichteiten des Hauptmåller: des III. ZS. vom 2. Januar1918, III286/17 ).

pertrags gegeben. Ebenſowenig wie der Geſchäftsherr,

deſſen Wille für den Abſchluß des Geſchäfts maßgebend

iſt, dieſen Abſchluß nur deshalb vorzunehmen hat, damit

der Fauptmäkler ſeine Proviſion verdiene, iſt der Haupts Ründigung eines Bachtverhältniſſes wegen Nicht:

måtler zum Nachweiſe oder zur Vermittlung verpflichtet, erfüllung einer vom Pächter übernommenen Berpfliatung.

damit der Untermäkler ſeinen Anteil am Bohu erhalte. Notwendigteit eines vorgängigen Hinweiſes darauf, daß

Megelmäßig darf ſich vielmehr der Hauptmäfler dem der Berpächter auf der Erfüllung jener Verpflichtung

Untermätler gegenüber von einer verſtändigen und beftehe. Jm Jahre 1908 verpachtetë der Al. dem Beti.

redlichenWahrnehmung ſeiner eigenen Intereſſen leiten ein etwa 90 Morgen großes Grundſtüđ zur ausſchließl.

laſſen. Eine ſolche Wahrnehmung der eigenen Inters Benußung als Weide für die 12 Ernten von 1908 bis 1919

eſſen tann unter Umſtänden den þauptmåfler auch für einen jährl . Pachtzins von 1080 M. Der Pächter

veranlaſſen, auf ſeinen Sohn zu verzichten , ohne daß übernahm in dem Vertrage die Verpflichtung, eine

er ſich hierdurch ſeinem Untermåfler gegenüber vers wehrhafte Einfriedigung herzuſtellen, ſo daß der von

antwortlich macht. Borliegendenfalls hat die A. der dem Verpächter aufgeſtellte Wildjaun von dem Weide

Bell. eine Proviſion aus dem mit der Firma D. ab- viehe nicht berührt werden fönne . Falls die Pacht

geſchloſſenen Verſicherungsvertrag deshalb verweigert, bedingungen nicht eingehalten werden ſollten , wurde

weil dieſer Vertrag vhne jede Vermittlung der Prozeßs der Berpächter zur Aufhebung des Pachtverhältniſſes

parteien betätigt worden ſei, und weil der Bell , nur für berechtigt erklärt. Der Bell. ſtellte die Einfriedigung
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nicht völlig her. Der Al, erklärte deshalb durch Brief tann nicht beigepflichtet werden . Durch das Schreiben

vom 13. November 1915 den Müdtritt von dem Pachts vom 13. November 1915 erklärte der Al. das Pacto

pertrag und forderte im März 1916 den Bell . auf, das verhältnis für aufgelöſt, forderte alſo nicht die Ers

Bachtgrundſtüd zu räumen. Der Bell. erwiderte, er füllung der Bertragspflicht des Bell., die Einfriedigung

werde die Bachtung vor Ablauf der Bachtzeit nicht herzuſtellen, ſondern erflärte im Gegenteil, daß er deren

aufgeben. Das BG. verurteilte ihn, den Pachtgegenſtand | Þerſtellung nichtmehr wolle. Auch in derFolgezeit hat der

zu räumen und ſich aller Eingriffe in ihn zu enthalten . Kl . , abgeſehen von der wegen Jrrtums angefochtenen

Auf die Reviſion des Bell. wurde das Berufungsurteil Aufforderung zur Zahlung des Pachtzinſes, mit der

aufgehoben und die Sache an das BG. zurüdverwieſen. übrigens auch keine Mahnung zur Herſtellung der

Gründe: Der Reviſion iſt der Erfolg nicht zu Einfriedigung verknüpftwar, daran feſtgehalten , daß

verſagen . Jhre Angriffe ſind allerdings unbegründet, der Vertrag durch das Schreiben vom 13. November

ſoweit ſie ſich gegen die Annahme des Bo , richten , 1915 aufgelöſt und der Bell. daher zur Ferſtellung der

daß der Kl. nicht dadurch ſtillſchweigend auf ſein ver : Einfriedigung nicht mehr berechtigt und verpflichtet

tragsmäßiges Recht auf Berſtellung derEinfriedigung ſei. Auch ſeine Klage ſtüßt er feineswegs, wie der

und auf Kündigung wegen der Nichterfüllung dieſer BR. ſeine Entſcheidung, auf das Verhalten des Bell .

Pflicht des Beti verzichtet oder ſein Kündigungerecht nach dem 13. November 1915. Nachdem aber der MI.

verwirkt habe, daß er,wie derBR. unterſtedt, 74/2 Jahre den Vertrag für aufgelöſt erllärt hatte , tonnte dem

lang die Herſtellung der Einfriedigung nicht gefordert Bell . nicht zugemutet werden, daß er die Mühe und

hat. Wenn auch nach feſtſtehender Rechtſprechung des die Koſten für die Einfriedigung aufwendete, obwohl

NG. ein außerordentl. Kündigungsrecht durch Nichtaus- er dabei die Gefahr lief, daß, wenn der Standpuntt

übung binnen angemeſſener Friſt verwirft werdenkann, des Al. von dem Gerichte für gerechtfertigt erachtet

ſo gilt dies doch ſtets nur dann , wenn nach der Lage wurde, feine Aufwendungen unnüß waren . Der Käu,

des Einzelfalls das Schweigen des Kündigungsberech- mungstlage kann vielmehrnurdannſtattgegeben werden,

tigten nach Treu und Glauben nur dahin aufgefaßt wenn der Kl. wirtlich, wie er behauptet hat, ſchon vor

werden lann, daß er von ſeinem Aündigungsrechte dem 13. November 1915 den Bell. aufgefordert hat,

teinen Gebrauchmachen werde(vgl. 7. B. NGZ. Bd . 82 die Einfriedigung fertigzuſtellen. Das Berufungsurteil

S. 54f., S. 373f.; JW. 1902 S. 69). Das Vorliegen iſt daher aufzuheben. (Urt. des III . ZS. vom 18. Seps

dieſer Vorausſeßung wird hier von dem BG. ohne tember. 1917 , i 117/17).

Rechtsirrtum verneint. Das außerordentl. Mündigungs

recht des Kl . trat nicht mit dem Ablauf eines beſtimmten

Tages oder einer Friſt oder mit dem Eintritt eines

beſtimmten Ereigniſſes ein, ſondern es wurde ausgelöſt Matéerteilung durch den Rotar. Ueberſehen ſteuer

durch die Nichterfüllung einer an feine Friſt geknüpften rechtlicher Folgen. Der Bell., preuß . Notar und Hechts

Bertragspflicht, für deren Erfüllung dem Bell. Zeit anwalt, beurkundete am 15. Oktober 1912 zunächſt einen

gelaſſen werden mußte. Der Bell. hatte außerdem dieſe Kaufvertrag, durch den der Landwirt N. mehrereGrunds

$ flicht nach ſeiner eigenen Darſtellung in den erſten ſtüde an den Kaufmann Þ . für 325 000 M verkaufte,

Jahren des Pachtvertrags zum Teil erfüllt und zur und darauf einen zweiten Kaufvertrag, laut deſſen B.

Zerſtellung des noch fehlenden Teiles der Einfriedigung ſeine Anſprüche aus jenem Vertrage für den Kaufpreis

ſeit Jahren Pfähle bereit liegen ; er will nur aus Mangel von 560 000 M der Al. abtrat. Die Auſlaſſung der

an Arbeitskräften die Herſtellung, unterlaſſen haben. Grundſtüce erfolgte unmittelbar von N. an die Kl.

Unter dieſen Umſtänden fann in jenem Verhalten des Die Wertzuwachsſteuer wurde auf 75524.30 M feſts

Al . nur eine weitgehende Müdſichtnahme, aber nach geſeßt und wegen völliger Mittelloſigkeit des B. gang

Treu und Glauben tein Verzicht auf ſeine Bertragss von R. eingefordert. Durch notariellen Vertrag vom

rechte gefunden werden. Ein ſolcher iſt auch darin 9. Mai 1914 verpflichtete ſich die Al. R. gegenüber,

nicht zu erbliden , daß der Kläger im Januar 1916 den Reſt der Zuwachsſteuer von 55 524.30 M zu zahlen ;

die nachher wegen Zrrtums angefochtene Aufforderung A. übernahm verſchiedene Gegenleiſtungen und trat

zur Zahlung des Pachtzinſes an den Bell. richtete und auch den ihm nach ſeiner Meinung gegen den Bell.

deſſen Zahlung annahm . Der Neviſion tann weiter zuſtehenden Anſpruch auf Schadenserſat in Höhe von

auch nicht zugegeben werden, daß die Geltendmachung 11759 M an die Kl. ab. Dieſe fordert daraufhin von

des Bertragsrechts des Al. während des Krieges gegen dem Bell. unter Borbehalt weiterer Anſprüche die

Treu und Glauben verſtoße. Daß der Befl. troß des Zahlung von 20 000 M mit der Begründung, der Bell.

Arieges zur Serſtellung der Einfriedigung imſtande habe dem R. den Mat erteilt, die Grundſtüđe unmittelbar

war, behauptet er ſelbſt; daß es ihmin dieſer Zeit der Kl. aufzulaſſen, und dabei ſchuldhaft überſehen,

wegen des Mangels an Arbeitskräften ſchwerer fiel als daß die Zuwachsſteuer infolge der einmaligen, unmittel.

vor dem Kriege, genügt nicht zur Annahme eines Ver- baren Auſlaſſung von K. an die Kl . erheblich höher

ſtoßes gegen Treu und Glauben. Nachdem aber der geworden ſei, als bei einer doppelten Auflaſſung von

Ml. jahrelang die Herſtellung der Einfriedigung nicht R. an P. und von dieſem an die Al. (vgl. Zuwachs

gefordert hatte, durfte er nicht ohne weiteres wegen ſteuergeſetz vom 14. Februar 1911 $8 27, 28 ). Die

Nichterfüllung dieſer Verpflichtung die Aufhebung des Kl . berechnet den Mehrbetrag auf 29 103.87 M. Der

Pachtverhältniſſes ausſprechen, wie er nach der von Alaganſpruch wurde dem Grunde nach für gerechtfertigt

dem BH. unterſtellten Darſtellung des Beil . durch das erflärt, die Berufung des Bell , durch Teilurteil inſoweit

Schreiben vom 13. November 1915 getan hat. Nach zurüdgewieſen, als der Anſpruch wegen 11759 M dem

Treu und Glauben war er vielmehr verpflichtet, den Grunde nach für berechtigt erflärt worden war. Die

Bell. darauf aufmerkſam zu machen, daß er auf Er- Reviſion des Beil . blieb ohne Erfolg .

füllung der Verpflichtung beſtehe, und ihm hierzu Zeit Aus den Gründen : Die Reviſion bezeichnet

zu laſſen . Hiervon geht zwar auch das Bó. aus ; es zunächſt die Abtretung des eingefl. Schadenserſaß

erklärt dann aber für eine das Kündigungsrecht des anſpruchs von R. an die Kl. als unzuläſſig. Dieſer

AI. genügend rechtfertigende Vertragsverleßung, daß Angriff iſt nicht begründet. Den Gegenſtand der Ab

der Bell. deutlich zu erkennen gegeben habe, er wolle tretung bildet nicht der Anſpruch des R. auf Befreiung

der ihm obliegenden Verpflichtung zur Herſtellung der von ſeiner Zuwachsſteuerſchuld, ſondern ſein Anſpruch

Einfriedigung nicht nachkommen, indem er auch nach auf Erſaß der zur Tilgung dieſer Schuld aufzuwen

dem Empfange des Kündigungsichreibens, durch das denden Beträge. Nach dem Jnhalte des Vertrags vom

der Kl. ihn in Kenntnis geſcßt habe, daß er von ſeinen 9. Mai 1914 ſollte der von H. noch nicht getilgte Reſt

Bertragsrechten nichts auſgeben wolle, nichts getan der Zuwachsſteuer von der Sl . gezahlt werden. Daß

habe, um ſeiner Verpflichtung nachjukommen . Dem erſt nach der Abtretung mit dieſer Zahlung durch den
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neuen Gläubiger dem Abtretenden der übertragene fehrenden Perſonen müßten beſondere Aufmerffamteit

Anſpruch erwuchs, ſteht der Zuläſſigkeit der Abtretung anwenden. Die Kl. hätte durch vorſichtiges Ausſchreiten

nicht entgegen ; auch bedingte und ſelbſt fünftige Ans den Unfall vermeiden tönnen und müſſen. Auch bei

ſprüche ſind abtretbar, ſofern ſie genügend beſtimmt wiederholter Reinigung wäre der Unfall nur dann

ſind. Die Abtretbarkeit eines Anſpruchs auf Befreiung zu verhüten geweſen, wenn die Treppe furz vorher

von einer Schuld bedarf ier daher keiner Erörterung . gereinigt worden wäre. Man hätte aber der Befl.

Im übrigen bekämpſt die Reviſion nur die Meinung nicht zumuten können , die Treppe vor dem Weggange

des BG., daß die von ihm angenommene fahrläſſig des Perſonals reinigen zu laſſen , da dieſes feinen An

falſche Katserteilung des Betl.: die unmittelbare Auf- ſpruch darauf habe, einen gangbareren Weg vorzufinden

faſſung von N. an die Kl . ſei nicht nur zuläſſig, ſondern als andere Perſonen, die das Daus beſuchten oder ver

durchaus vorteilhaft, die Verleßungeiner Amtspflicht ließen . Dieſe Ausführungen beruhen auf einer Ber:

des Notars enthalte. Dieſe in der Tat recht zweifels tennung der dem Geſchäftsherrn gegenüber ſeinen An

hafte Frage bedarf indeſſen keiner Entſcheidung; denn geſtellten obliegenden Pflichten . Nach 8 62 HOB. wie

wenn man die Matserteilung nicht als in den Bereich nach § 618 BGB, iſt es Sache des Dienſtherrn, für

der Amtstätigkeit des Befl. fallend erachtet, iſt die eine gefahrfreie Beſchaffenheit der Dienſträume, ſowie

Berlegung einer Bertragspflicht anzunehmen . Die des Zu- und Abganges zu ſorgen . Er muß dabei mit

gegenteilige Meinung des BG . iſt nicht zu billigen . dem Leichtſinne der Deute rechnen und von ſelbſt die

R hat den von ihmum Beurkundung der Kaufver- nötigen Borkehrungen treffen , um eine Gefährdung

träge angegangenen Notar, ſei es bei dieſer Beur- auszuſchließen . Zur Beſeitigung der durch den Schnees

kundung oder ſpäter, um Auskunft über die Zuläſſigkeit fall begründeten Gefahren mußte die Bell . für eine

und Zwemäßigteit der unmittelbaren Auflaſſung ge . wiederholte Reinigung und insbeſondere für eine ſolche

beten; und dem Bekl. konnte, als er darauf die oben kurz vor dem Schluſſe der Dienſtſtunden ſorgen, wenn

erwähnte Antwort gab, nicht zweifelhaft ſein, daß ſie es nicht vorzog, den Ausgang nach der Treppe

dieſe maßgebend ſei und N. nur durch ſie zu der überhaupt zu ſperren . Seines von beiden iſt aber

unmittelbaren Auflaſſung beſtimmtwürde; dieſe Feſt- geſchehen . Mit der Weiſung an die Angeſtellten , einen

ſtellung genügt, um den Abſchluß eines Vertrags über anderen, an der Müdſeite des Haufes befindlichen Aus

eine Ratserteilung zwiſchen dem Bekl. und R. zu bes gang zu benußen , hatte die Bell. ihre Pflicht noch nicht

jahen, wenn dieſe Auskunft nicht der notariellen Amts- erfült. Sie hätte die Befolgung der Weiſung ſichern

tätigkeit zuzurechnen iſt. Die Feſtſtellung, daß der oder wenigſtens überwachen müſſen . Das Verſchulden

Bell . die Auskunft als für N. maßgebend erkennen der Bekl. wäre beſonders ſchwer, wenn ſie, was das

mußte, ſchließt die Annahme aus, daß es ſich nur um BG. dahingeſtellt läßt, die Treppe nur einmal, nämlich

eine beiläufige, unverbindliche Neußerung des Bell. morgens, hätte reinigen laſſen . Aber auch wenn man

gehandelt habe, und der Einwand des Bell. , der von dieſem Erſchwerungsgrund abſieht, tritt das der

Gegenſtand der Ausfunft gehöre nicht einem Gebiet Kl. zur Laſt gelegte Verſchulden , das in der verbots.

an, das in den eigentlichen Berufskreis des Rechts- widrigen Benußung des Ausganges und in dem Nichts

anwalts fade, iſt verfehlt. Endlich ſteht es der An- ergreifen des Treppengeländers beſtehen ſoll, gegenüber

nahme eines Vertrags auch nicht entgegen , daß der dem grundlegenden Verſchulden der Beti. erheblich

Befl . feine Gebühr für die Hatserteilung berechnet hat. zurüc, ſo daß eine völlige Abweiſung der Klage in

Vgl. ROZ. Bd. 52 S. 365 und die Urt, des ert. S. feinem Falle gerechtfertigt iſt. Es muß deshalb das

vom 15. Mai 1912, III 225/11 (ZBIFO. 13, 627), vom Berufungsurteil aufgehoben und die Sache an das

18. Sept. 1914, III 185/14 (13. 1915 Sp. 49 und BG . zurüđverwieſen werden. Jm Hinblide auf § 1542

ZBIFO. 16 , 271), vom 13. Dit. 1914, III 199/14 AVD. wird im Verfahren über den Grund des Anſpruchs

(03. 1915 Sp. 435 und ZBIFG . 16, 272) und vom auch zu prüfen ſein , ob nicht der Anſpruch zum Teil

12. Febr. 1915 , DJI 522/14. Die Ausführungen des auf den Träger der Krankenverſicherung übergegangen

BG., daß die Auskunft des Bell. unrichtig war und iſt (JW . 1906, 172 ) . ( Urt. des III. ZS . vom 28. Sep

ihm zum Verſchulden anzurechnen iſt, werden von der tember 1917, III 197/17) .

Keviſion nicht angegriffen und laſſen einen Rechts

irrtum nicht erkennen . (Urt, des III . ZS. vom 19. Dt

tober 1917, III 71/17) .
B. Straffachen .

VII .
I.

Unfall eines Angeſtellten beim Verlaßen der Ge: Berbotwidrige Zuderung von Wein ($9 3 u . 26

Idäſtäräume. Gaftung der Geſchäftdherrn. DieKlägerin, Abſ. 1 Nr. 1 WeinG.): inwiefern erleidet der Grunds

damals Þandlungsgehilfin der beklagten G.m.b. B. , jat, daß ein Jrrtum über die Zuläſſigkeit von Zuderung

ſtürzte am 29. Januar 1915 abends nach 7 Uhr, als ſie als über vor

nach Schluß der Geſchäftsſtunden die Dienſträume verse Strafe fchürt,eine Ausnahmedurch die aufdieſem Ger
ließ, auf der zur Straße hinabführenden, mit Schnee biet erlapenen Bundesratsverorduuugen vom 26. Nov.

bededten Treppe und erlitt eine Gehirnerſchütterung 1914, 22. Dez. 1915 und 21.Dez. 1916 im Zuſammen:

mit folgender Unfallneuroſe und Erwerbsunfähigkeit. halt mit der BRVD. vom 18. Januar 1917 über die

Sie führte den Unfall auf Verſchulden der Bell. zurück Verfolgung von Zuwiderhandlungen gegen Vorſchriften

und verlangte auf Grund Vertrages und wegen un- über wirtſchaftliche Maßnahmen ? Aus den Oründen :

erlaubter Handlung Schadenserſaß.nämlich Feſtſtellung Die Beſtimmungen in SS 3 u . 26 Abſ. 1 Nr. 1 WeinG.

der Erſaßpflicht im allgemeinen, Erſtattung von Aus- ſtehen in folchem Zuſammenhang, daß ſie vereint das

lagen und eine Jahresrente für Erwerbsunfähigkeit. Geſeß bilden , wodurch beſtimmte Zuderungsmaßnahs

Das BG, wies die Klage ab. Auf die Reviſion der men verboten und mit Strafe bedroht werden. Die

Kl. wurde das Urteil aufgehoben und die Sache an das Unkenntnis der Beſtimmungen des § 3 darüber, unter

BG. zurüďgewieſen . welchen Vorausſeßungen und gegebenenfalls bis zu

ů us den 8 ründen : Das BG . ſtellt feſt, daß welcher Höchſtmenge Zuckerwaſſerzuſäße zuläſſig ſind,

es am Tage des linfalles faſt ununterbrochen ſchneite, vermag daher als Jrrtum über das Strafgeſeß grund,

und daß der Schnee vor dem Unfall auf der Treppe fäßlich vor Strafe nicht zu ſchüßen . Dasſelbe gilt aus

10 cm hoch lag . Dann führt es weiter aus : Es ſei dem gleichen Grunde von der Unfenntnis des Bes

nicht möglich , an ſolchen Tagen Treppen , die dem ſtehens und des Inhalts ſolcher Geſetze, wodurch die

Schneefall ausgeſegt ſind, ſtets ſoweit zu reinigen , daß Vorſchriften des § 3 teilweiſe und vorübergehend abs

fie ohne Gefahr benußt werden können. Die dort vers geändert ſind, wie es durch die BHVO.en vom 26. Nov.

*
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1914, 22. Dez. 1915 und 21. Dez. 1916 geſchehen iſt. toffeln auch bei jeder einzelnen Entnahme einiger

Auch inſoweit tommt nur Jrrtum über das Strafgeſek Pfund nicht als jedesmal entwendete geringe Menge

in Frage. Da die erwähnten Verordnungen aber auf oder als Gegenſtände vonunbedeutendem Werte i . S.

Grund des Ermächtigungsgeſeßes vom Bundesrat er- des § 370 Nr. 5 StGB. gelten könnten, auch wenn ſie

laſſen ſind und rein wirtſchaftliche Maßnahmen ents zum alsbaldigen Verbrauch verwendet waren “, vers

halten , ſo kann nach der BRVD. vom 18. Jan. 1917 urteilt ſie den Angekl. nicht wegen Mundraubs, ſon

ein Jrrtum über Beſtehen und Tragweite der Carin dern wegen Diebſtahls . Dagegen beſtehen durch

enthaltenen Beſtimmungen, ſtrafbefreiend wirfen , dors greifende Bedenken . Die Strk . geht davonaus, daß

ausgeſeßt, daß die irrige Annahme des Täters ſich in mit Müdſicht auf die jeßt beſtehende „ Einteilung “ der

der Richtung der mittelbar durch die Verordnung eins Kartoffeln und den hohen Preis ſchon die in jeder

getretenen Äenderung des Weing. bewegt, den Um- Einzelhandlung der von ihr angenommenen forts

fang dieſer Aenderung betrifft, unverſchuldet iſt und gelegten Lat weggenommene Menge von einigen Pfund

den Täter verleitet hat, an die Erlaubtheit ſeiner Åartoffeln nichtals gering und ihr Wertnicht als

ħandlung zu glauben . Die Vorſchriften dieſer Ber- unbedeutend angeſehen werden könne . Sie hat alſo

ordnung, obwohl an fich gemäß § 2 Abſ. 2 StGB. anſcheinend allein deshalb , weil ießt jedem die Kars

anwendbar, kommen jedochgegenüber der Tatſachen- | toffeln zugeteilt werden und nur in der zu ſeiner Er

feſtſtellung des Urteils nicht in Betracht. Die Meinung, nährung erforderl. oder ſogar unentbehrl. Menge, und

es dürfe eine größere Menge Zuđerwaſſer aus dem weil die Kartoffeln ieft hoch im Preiſe ſtehen, an

Grunde zugeſeßt werden, weil die Herſtellung alkohols genommen, daß ſchon eine Menge von einigen Pfund

reicher Weine im ſtaatlichen Intereſſe liege und des- nicht gering und ihr Wert nicht unbedeutend ſei. Das

halb erlaubt ſei, iſt kein Irrtum über den Inhalt der iſt rechtsirrig . Dürfen auch bei der Entſcheidung

Strafbeſtimmungen des WeinG ., ſoweit dieſe durch die darüber, ob eine Menge von Lebensmitteln gering

BAVO. vom 22. Dezember 1915 (ROBI. S.834) ab- oder ihr Wert unbedeutend iſt, die durch den Arieg

geändert ſind . Denn die VO. erſtreďt nur die in § 3 geſchaffenen Verhältniſſe, insbeſondere die Snappheit

Åbſ. 2 feſtgeſeßte Zuckerungsfriſt, läßt aber die in g 3 der Lebensmittel und die erhebliche Steigerung ihrer

abſ. 1 enthaltenen , hier einſchlägigen Anordnungen Preiſe nicht unberüđſichtigt bleiben , ſo fönnen doch

unberührt . Ueberdies iſt das Verteidigungsvorbringen, dieſe Umſtände nicht allein ausſchlaggebend ſein, ing,

ſoweit darin die Nichtanwendbarkeit des Gefeßes aus beſondere kann es auch jeßt für die Anwendung des

einem beſtimmten Geſichtspunkt gefolgert wird, gang § 370 Nr. 5 StGB . nur darauf ankommen , welchen

unſchlüſſig, weil die Mengevermehrung nicht auf den Wert die entwendeten Lebensmittel haben, nur muß

Buja von Zuđer, ſondern von Zuderwaſſer zurüd- dieſer Wert auf Grund der jeßigen erhöhten Preiſe

zuführen iſt , inſoweit aber die durch die Zuderzuſäße ermittelt werden , wobei jedoch auch die jeßige Ent

bewirkte Alloholbildung mehr und mehr abgeſchwächt wertung des Geldes nicht unbeachtet bleiben darf.

wird . Außerdem iſt der Grundſaßdes WeinG. nie- Das hat die Strk. offenbar verkannt, da ſie es über

mals geändert worden, wonach die Mengevermehrung haupt nicht für erforderlich erachtet hat, den Wert

ihre Grenze in dem Zwede der Berbeſſerung findet der vom Angell. entwendeten Kartoffeln feſtzuſtellen .

und ſtets dieſem angepaßt ſein muß und nur dann in Hätte ſie es getan, ſo wäre ſie ſchwerlich zu der Ans

dem geſeßlichen Höchſtmaß beſtehen darf, wenn deſſen nahme gelangt, daß der Wert einiger Pfund Kartoffeln

Anwendung zur Verbeſſerung erforderlich iſt ; auch die nicht unbedeutend fei, fie müßte denn für entſcheidend

VO. vom 26.Nov. 1914 hat etwas Gegenteiliges nicht gehalten haben, daß unter den jeßigen Verhältniſſen,

beſtimmt. Beide Angeklagte haben aber nach den Ur- wo jeder nur das Unentbehrliche an Kartoffeln beſikt

teilsfeſtſtellungen gewußt,daß der 1915er Wein übers oder doch beſißen ſoll und nicht erſeßen kann, was

haupt nicht verbeſſerungsbedürftig war. Biernachiſt ihm davon weggenommen wird, für den Beſtohlenen

§ 59 StGB. nicht verleßt, weil nicht ein Jrrtum über jede Menge von Kartoffeln von erhebl. Werte ſei.

Tatumſtände, ſondern ein ſolcher über das Strafgeſep Das wäre aber gleichfalls rechtsirrig. Für die An

behauptet iſt und dieſer, auch wenn er beſtände, nicht wendung des § 370 Nr. 5 StOV. iſt nicht entſcheidend ,

zu entſchuldigen vermag. (Urt. des I. Sts. v. 3. Jan. welchen Wert die entwendeten Gegenſtände für den

1918, 1 D 508/17 ).
E. Beſtohlenen haben, ſondern nur ihr Verkehrswert.

Andernfalls würde der Perſon des Beſtohlenen eine

II.

Bedeutung beigelegt, die das Gefeß nicht fennt und

die ſchon vor dem Kriege dahin hätte führen müſſen ,

Diebftahl oder Nahrungsmittelentwendung nach daß § 370 Nr. 5 überall ausgeſchaltet worden wäre,

8 370 Nr. 5 StGB.? Welche Bedeutung kommt der wo ein Armer beſtohlen wird , ießt aber, wo die meiſten

Anappheit, dem durch den Krieg geſteigerten Preis und und gerade die unentbehrlichſten Lebensmittel jedem

der friegswirtſchaftlichen Ginteilung der Vorräte ſowie nur für den nötigſten Bedarf zugemeſſen werden und

dem Umſtande zu , daß der Läter den Borjat hatte, erreichbar ſind, das Geſeß allgemein für einen weſent

durch wiederholte Entwendungen fich Nahrungemittel lichen oder ſogar den größten Teil ſeines bisherigen

in nidyt geringer Menge und von nicht unbedeutendem Anwendungsgebiets außer Kraft ſeben müßte. Davon

Werte zujuciguen ? Aus den Gründen : Der Angell. tann nach Sinn und Wortlaut des Geſefes keine Rede

hat wiederholt aus einem Steller Kartoffeln geſtohlen , ſein. Danach iſt die Annahme begründet, daß die

zuleßt am 4. März 1917 6–8 Pfund, zuſammen min- Feſtſtellung der Strst., die Menge der entwendeten

deſtens 20 Pfund. Er hat ſchon, als er den erſten Kartoffeln ſei nicht gering und ihr Wert nicht unbe

Diebſtahl ausführte, es nicht bei dieſem einen Diebs deutend, auf Rechtsirrtum beruht, und damit wird die

ſtahl bewenden laſſen wollen, ſondern von vornherein eine derbeiden Erwägungen hinfällig , aus denen die

den Entſchluß gefaßt, auch fünftig kartoffeln aus dem Strk. die Anwendung des § 370 Nr. 5 StGB . ab

Keller zu ſtehlen und ſich auf dieſem Wege Kartoffeln gelehnt hat. Sie hat aber mit der Einleitung über:

in nicht geringer Menge und von nicht unbedeutendem dies“ dieſen Grund ſelbſt an die zweite Stelle gerückt

Werte zu verſchaffen. Die Strk. ſieht deshalb in dem und in erſter Linie für ausſchlaggebend erachtet, daſ

Diebſtahl der 6—8 Pfund Kartoffeln am 4.März 1917 der Angell . , wenn auch die jeweils im Einzelfall ents

nur einen Teil einer zur Entwendung größerer Kar- wendeten Kartoffeln zum alsbaldigen Verbrauch be

toffelmengen vorgenommenen fortgeſepten ħandlung ; ſtimmt waren, doch von vornherein den Entſchluß ge

deshalb und „ überdies mit Rüdſicht auf den Umſtand, faßt hat, wiederholt Kartoffeln aus dem Keller zu

daß die vom Angell . nach und nach geſtohlenen Kar- ſtehlen und ſich auf dieſem Wege Kartoffeln in nicht

toffeln wegen der zur Zeit des Diebſtahls bereits be- geringer Menge und von nicht unbedeutendem Werte

ſtehenden & inteilung und des hohen Preiſes der Kar- guzueignen. Sie folgert daraus ohne Hechtsirrtum,
Šie
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daß eine fortgeſepte Bandlung vorliege, von der der die Ausfuhr von Lederſchuhenallgemein verboten iſt mit

Diebſtahl von 6 bis 8 Pfund Kartoffeln vom 4. März alleiniger Ausnahme der Schuhe, die zur ferneren

1917 und ebenſo, wie ohne weiteres ergänzt werden eigenen Benußung eines Umziehenden oder Meiſenden

tann , die vorausgegangenen Kartoffeldiebſtähle nur beſtimmt ſind, hat die Angell., die es unternommen

ein Teil ſeien . Nun ſteht in der Mechtſprechung des hat, für ihre im Ausland wohnenden Ungehörigen

NG. feſt, daß die Anwendung des § 370 Nr. 5 StGB . beſtimmte Schuhe ins Ausland auszuführen, unbedents

ausgeſchloſſen iſt, wenn die Geſamtmenge der auf lich den äußeren Tatbeſtand der Konterbande ders

Grund eines einheitl . Vorſakes in mehreren Einzel : wirklicht. Einen bedenkenfreien Nachweis des inneren

handlungen zum alsbaldigen Verbrauch entwendeten Tatbeſtandes läßt dagegen das Urteil vermiſſen. Dazu

Gegenſtände nicht mehr von unbedeutendem Wert iſt nach ſtändiger Rechtſprechung des NO. (ROŠt.

oder gering iſt, in dieſem Falle vielmehr Beſtras Bd . 31 S. 415 (419) u . a.) das Bewußtſein des Täters

fung nach § 242 StØB. einzutreten hat (ROSt. 17, erforderlich, daß ein Verbot beſtehe und daß er dem

332 u . a .) . Aber auch daraus läßt ſich die Verurteis Verbot zuwiderhandle. Jn dieſem Bewußtſein ges

lung des Angell. wegen Diebſtahls nach den bis- handelt zu haben, hat die Angell. beſtritten ; fie will

herigen Feſtſtellungen nicht rechtfertigen, weil die Ans geglaubt haben , gebrauchte Schuhe dürften ſchlechthin

nahme, die 20 Pfund Kartoffeln, die der Angell. ins- ausgeführt werden. Dieſes Verteidigungsvorbringen

geſamt entwendet hat, ſeien weder eine geringe Menge iſt nicht widerlegt. Das Urteil ſtelt feſt, daß von

noch von unbedeutendem Werte, beanſtandet werden den Schuhen zwei Baare , ordnungsmäßig gebraucht

muß, wie bereits dargelegt iſt. (Urt. des I. Sts . vom und benußt“ waren, und inſoweit iſt die Angell. auch

12. Nov. 1917, 1 D 437/1917) . E. nicht beſtraft worden, weil angenommen wurde, daß

ſie die Ausjuhr gebrauchter Schuhe für erlaubt ge

III. halten hat. Sinſichtlich der übrigen 6 Baar Schuhe

iſt feſtgeſtellt, daß ſie nicht als gebraucht und benußt
Wer fich im Einverſtändnis mit dem Diebe - jei

angeſehen werden können, vielmehr noch neu ſind,

es auch nicht am Latort - bereit hält, um ihm nach
und daß die Angell. nur verſucht hat, ihnen teils

verübter Tat zur Wegſchaffung der Beute behilflich zu
durch abſichtliches Beſchmußen , teils durch kurjes, vors

ſein , leiſtet ihm zur — nicht nach Begehung der übergehendes Tragen den Anſchein gebrauchter Schuhe

Lat Beiſtand und taun wegen Teilnahme am Diebſtahl zu geben , um ſie ſodann als gebraucht auszuführen ",

beſtraft werden. Aus den Gründen : Mit Unrecht daß ſie nicht ordnungsmäßig benußt worden ſind,
vermißt die Meviſion die Feſtſtellung, daß die Angelí.

ſondern an ihnen nur deshalb abſichtlich einige uns

V. an der Ausführung des von den Mitangell. E. beträchtliche, den Charakter der Neuheit nicht beſeitis

und B. verübten Einbruchdiebſtahls tätigen Anteil gende Abnußungsſpuren angebracht wurden, um den

genommen hat. Die Angell. E. und B. haben ſich in
Unſchein des Gebrauchs vorzutäuſchen “. Dieſe „Manis

der Nacht vom 24. zum 25. Mai 1916 in M. mit den pulationen " hat die Angefl. , wie weiter feſtgeſtellt

mitangeti . Frauen D. und V. getroffen . E. und B. wird, „vorgenommen, um das Ausfuhrverbot für Schuhs
haben die Frauen am Bahnhof in M. zurücgelaſſen,

waren zu umgehen . Sie wußte mindeſtens, daß neue
fich nach H. begeben, dort in den Häuſern G. und B. Schuhwaren überhauptnicht ausgeführtwerden dürfen .
nach Eindrüden von Fenſterſcheiben und Einſteigen

Zur Umgehung dieſes ihr unbequemen Ausfuhrverbots
Rochfleiſch und andere Dinge entwendet. Sie haben hat ſie an den 6 Paar neuen Schuhen die erwähnten

pich ſodann nach demBahnhof begeben, um ihren Raub
unerheblichen Abnußungsſpuren angebracht.“ Dieſe

mit der Bahn in Sicherheit zu bringen. Die Frauen
Feſtſtellungen ſind nicht frei von Rechtsirrtum und ſie

D. und v . waren ihnen dadurch behilflich, daß fie das
tragen die Verurteilung der Angell. nicht. Vor allem

Fleiſch abnahmen und verpadt in einem beſonderen hat die Strí. dabei überſehen, daß es gegenüber der
Abteil mit ſich führten , während die Männer, augen- Verteidigung der Angell., fte habe die Ausfuhr der
ſcheinlich um nicht aufzufallen , ohne Gepäd fuhren . Schuhe für erlaubt gehalten, weil ſie angenommen

an das geſchah, wie ſich aus dem Zuſammenhang habe, die Ausfuhr gebrauchter Schuhe ſei erlaubt, nur
der Urteilsgründe ergibt, nach der Annahme des 16. darauf ankommen tann, was die Angetlagte unter

im gegenſeitigen Einverſtändnis aller Beteiligten ; es gebrauchten Schuhen verſtanden hat, und ob ſie die

waren insbeſondere die Frauen von vornherein darüber Schuhe, deren Uusfuhr ſie unternommen hat, für ge

nicht im unilaren, daß die Männer Einbruchdiebſtahl
brauchte gehalten hat, nicht aber darauf, ob die Schuhe

begehen würden und daß ſie ihnen dann zum Weg bei fachlicher Beurteilung als gebrauchte bezeichnet

ſchaffen behilflich ſein und zu dieſem Zwede ſchon werden können. Nur nach der leßteren Richtung hat
während der Tat wie ſie auch getan ſich am

die Strk. eine Entſcheidung getroffen ; ſie nimmt an,
Treffpunkt, nämlich am Bahnhof, bereit halten ſollten .

daß die 6 Baar Schuhe, wegen deren die Angellagte
Wenn unter dieſen Umſtänden das LG. ſchon in der verurteilt iſt, nicht als benußt und gebraucht ans

Anweſenheit der Angefl. V. am Bahnhof für ſich allein geſehen werden können, weil ſie nicht ordnungsmäßig

den Tatbeſtand der Beihilfe zum ſchweren Diebſtahl
gebraucht, unerheblich und nicht ernſthaft benußt ſind

erblidte, ſo tann darin tein Rechtsirrtum geſehen und troß der daran von der Angell. vorgenommenen

werden . Die Anweſenheit, das Sichbereithalten zur

Beihilfe beim Wegſchaffen, war unter den gegebenen Schuhwerts mochen. Dasiſteine rein fachliche Ben
Veränderungen neuen

Umſtänden rechtlich nicht als ein paſſives urteilung. Es muß dahingeſtellt bleiben, ob ſie richtig

tätiges ſondern vielinehr als ein attives, tätiges
iſt oder nicht vielmehr jeder Schuh als gebraucht an

Berhalten zu betrachten, als ein Handeln, das die geſehen werden muß, ſobald er nur überhaupt ge

Sicherheit der Ausf rung der Tat vermehrte und
braucht, ſei es auch nicht ordnungsmäßig, nicht ernſt

damit die Tat ſelbſt förderte. Nicht erſt nach Be
haft, nicht erheblich gebraucht iſt . Für die Auffaſſung

gehung, ſondern ſchon zur Begehung der Dat
der Angefl . iſt daraus jedenfalls nichts zu entnehmen

Hilfe geleiſtet worden. (Urt . des V. SIS. vom 18. Jan. und auf die allein kommt es an. War ſie des Glaus

1918, 5 D 754/1917 ). E.
bens, nur die Ausfuhr neuer Schuhe ſei verboten, die

Ausfuhr gebrauchter Schuhe aber erlaubt, ſo tann ſie
IV.

nicht beſtraft werden, wenn ſie die 6 Paar Schuhe

Verbotene Ausfuhr : 3ſt der ſubiettive Latbeſtand wegen der daran angebrachten „Abnußungsſpuren

gegeben, wenn der Täter dae (nach ſeiner Meinung) für für nicht mehr neue, ſondern für gebrauchte Schuhe

eine Ware in ungebrauchtem Zuſtand erlaſſene Vusfuhr- gehalten hat, und das iſt durch das Urteil keineswegs

verbot durch fünftliche Anbringung vou Ubuübungo- ausgeſchloſſen . Die Strk. ſcheint das für unerheblich

ſparen zu umgehen geſucht hat ? Aus den Gründen : Da und eine Feſtſtellung nach dieſer Michtung nicht für

un
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erforderlichdeshalb gehaltenneue ho hentunge tipu bine Entgeltogut Berfügung geſtellt hat. Da Bmeifer

.

.

TH

三

IT

die die dafür ausgegebenen neuen Attien den Attionären

„ Übnußungsſpuren

angebracht habe, um das Ausfuhrverbot zu umgehen, entſtanden ſind, ob die neuen Attien Beſtandteil des

und ,frauduloſe Gefeßesumgehungen niemals erlaubt Fideifommiſſes oder Eigentum des dermaligen Fidei

ſeien “. Das iſt jedoch rechisirrig und überdies nicht lommißbeſißers geworden ſind, wurde die Entſcheidung

ichlüffig. Wer ein Strafgeſeß umgeht, alſo ſeinen des Fideitommißgerichts angerufen, das ſie im Ans

Zatbeſtand nicht verwirklicht, kann aus dem Gefeß ſoluß an Brand , Bem . 3 zu 899 BOB.; Štaudinger ,

nicht beſtraft werden, auch dann nicht, wenn er Zwede Bem . 2 A ju § 2112 ; MONKomm ., Bem . 3 zu § 1068;

perfolgt oder erreicht hat, denen das Geſetz entgegen- Staub, Bem . 11 zu § 282 HGB.; Brand, Bem . 3 a zu

treten wil . Iſt die Ausfuhr neuer Schuhe verboten, § 282 AGB.; SoldheimsW. Bd. 15 S. 188; BZ. 1913

ſo fann der nicht wegen verbotener Ausfuhr beſtraft S. 48 und S.913; DOGRechtſpr. Bd. 24 S. 140, Bd. 35

werden, der an neuen Schuhen Veränderungen vors S. 22 als Beſtandteil des Fideitommiſſes erklärte. Die

nimmt, nach denen die Schuhe nicht mehr neu ſind, Beſchwerde des Fideifommißbefibers wurde zurüd .

und ſie dann erſt ausführt, auch wenn die Verändes gewieſen .

rungen nur vorgenommen worden ſind, um die Auss üus den Gründen : Auch das Beſchwerdegericht

fuhr zu ermöglichen, und Wert und Tauglichkeit der ſchließt ſich der in der Biteratur und Hechtſprechung

Soube dadurch nicht gemindert iſt, ſo daß ihre Aug. überwiegend vertretenen Anſchauung an, daß das Bes

fuhr wirtſchaftlich dieſelbe Bedeutung hat wie die zugsrecht auf neue Uttien nicht als Frucht oder Nuts

Ausfuhr neuer Schuhe. Iſt dem Heifenden oder Um- zung der Attie zu erachten iſt und demnach nicht dem

giehenden die Ausfuhr der Schuhe erlaubt, die zu Nießbraucher, ſondern dem Eigentümer der alten Attie

ſeiner ferneren eigenen Benußung beſtimmt find, ſo gebührt. Der Bewets allerdings, ben das Fidei.

macht er ſich nicht ſtrafbar , wenn er Schuhe ausführt, | kommißgerichtfür ſeine Anſicht aus dem Wortlaute
die er zu eigenem Gebrauch neu angeſchafft und nur des 8 282 668. entnimmt, iſt nicht durchſchlagend.

ganz vorübergehend und unerheblich benugt hat, nur Wenn dort jedem „ Attionår“ der Ünſpruch auf Zus

um ſie ins Ausland mitnehmen zu fönnen . Von einer teilung eines ſeinem bisherigen Artienbeſit entſprechens

Umgehung der Ausfuhrverbote iſt in folchen Fällen den Teils derneuen Attien zugeſprochen wird, ſo iſt

nicht die Nede, da das Verbot die Schuhe in der Ges es durchaus nicht unzweifelhaft, ob unter dem „ Attionär

ſtalt, in der ſie ausgeführt werden , nicht mehr trifft, der „ Altionär als ſolcher“, der Eigentümer im bes

und ebenſowenig von Täuſchungsabſichten des Aus- wußten Gegenſaße zu einem Nußungsberechtigten ges

führenden, wenn die Schuhe in dem Zuſtand , in dem meint iſt. Der Ausdrud, Artionår“ fönnte unter Ums

fieausgeführt werden , tatjáchlich einem Ausfuhrverbot ſtänden auch in dem Sinne der aus der Attie Bes

nicht unterliegen . Genau dasſelbe muß aber beiden rechtigte“ auszulegen ſein und es wird alſo durch den

Erforderniſſen, die das Geſeß für den inneren Tato Wortlaut der angezogenen Gefeßesſtelle die Streitfrage

beſtand der Konterbande aufſtellt, auch dann gelten , nicht gelöſt . Mit Hecht aber führt das KG. , dem das

wenn der Täter irrtümlich angenommen hat, daß Fideifommißgericht fich angeſchloſſen hat , in dem in

Gegenſtände einem Ausfuhrverbot nicht mehr unters Bd. 24 S. 139 DIGRechtſpr. abgedruďten Urteil aus,

liegen, wenn gewiſſe Veränderungen daran vorges daß das Bezugsrecht auf neue Attien weder ein Vorteil

nommen werden, und die Ausfuhr unternommen hat, iſt, den der Gebrauch der Attie gewährt, noch eine

nachdem er die Veränderungen bewirkt hat, nur um Frucht i . S. des § 99 BGB., da es tein beſtimmungss

die Gegenſtände ausführen zu können. Das hat die gemäßer, regelmäßig wiedertehrender Ertrag iſt, daß

Strk. verkannt,wenn ſie entſcheidendes Gewichtdarauf es auch nicht aus der Attie ſelbſt entſteht, ſondern zu

legt, daß die 6 Baar Schuhe nicht ordnungsmäßig ſeiner Entſtehung noch anderer mitwirkender Umſtände

benußt, ſondern an ihnen nurdeshalb abſichtlich durch der Erhöhung das Grundtapitals und des Bes

„unerhebliches " Tragen einige unbeträchtliche Abs ſchluſſes der Generalverſammlung - bedarf, daß eßes

nußungsſpuren angebracht worden ſind, um den Ans demnach ein neu erworbenes ſelbſtändiges Vermögens.

chein des Gebrauchs vorzutäuſchen. Dieſe lektere recht bildet, das das Stammrecht desEigentümers der

Wendung ließe freilich an ſich die Deutung zu , daß Attie vermehren ſoll, alſo dieſem , nicht dem Nießbraucher

nach Annahme der Strá. die Ängell. nicht geglaubt hat, gebührt. Der gleichen Anſicht ſind außer den von dem

daß durch das, was ſie mit denSchuhen vorgenommen DIG. genannten Schriftſtellern auch noch Ehrenberg

hat, dieſe zu gebrauchten Schuhen geworden ſeien, Bd . 3 Ábt. I S. 327und Lehmann, Mecht der Attien

und daraus ließe ſich dann weiter folgern, daß fie, geſellſchaften Bd . 2 S. 66 und S. 465, woſelbſt aus

da fie nur die Ausfuhr gebrauchter Schuhe für er- geführt wird, das Bezugsrecht ebenſowenig eine

laubt gehalten hat, gewußt hat, daß die Ausfuhr der Frucht der Attie iſt, wie nach § 1083BGB. die Prämie

fraglichen Schuhe verboten war. Dainit ſtünde aber bei einem Prämienpapier. Die Richtigkeit dieſer An

in Widerſpruch, daß die Angell , die Abnußungsſpuren chauing will auch der Beſchwerdeführer anſcheinend

an den Schuhen angebracht hat, um das Ausfuhrs für den Normalfall der Ausgabe neuer Attien gegen

verbot zu umgehen, alſo um nicht dagegen zu ver- Zahlung eines Uebernahmepreiſes durch den Attionår

ſtoßen , was notwendig vorausſeßt, daß die Angell. gar nicht beſtreiten ; er glaubt aber, ſie treffe dann nicht

geglaubt hat, die Schuhe unterlägen nach Anbringung zu, wenn, wie hier, die für die Kapitalserhöhung er

der Abnußungsſpuren " nicht mehr dem Ausfuhrvers forderl. Summe den Müdlagen entnommen wird und

bote. (Urt. des I. Sts. vom 21. Jan. 1918, 1 D 468, die neuen Artien den Aktionären ohne Entgelt zur

1917). E. Berfügung geſtellt werden. Dieſer Anſicht tann jedoch

nicht beigetreten werden . Für die Attiengeſellſchaft wäre

der Erfolg ganz der gleiche geweſen, wenn ſie nicht den

von ihr eingeſchlagenen Weg gewählt, ſondern den für

Oberſtes Bandesgericht. die Erhöhung des Stammtapitals erforderl. Teil der

A. Zivilſachen. Erträgniſſe den Aftionären in Geſtalt von Dividenden

zugeführt und die für die Erhöhung des Stammtapitals

I. benötigte Summedurch Einzahlungen der Attionäre

Das Bezugsredt auf neue Aktien ſteht dem Eigens auf die neuen Attien beſchafft hätte. Es iſt nicht ein

tümer, nicht dew Mugnießer der alten úttien zu und zuſehen, welchen Unterſchied es für die rechtl. Behands

zwar auch dann, wenn es ſich nm Gratiöatrien handelt. lung der neuen Attien begründen ſollte, daß die Ges

Ein Fideilommiß befißt Attien einer Geſellſchaft, die ihr fellſchaft, offenbar nur, um in der Feſtſeßung ihrer

Attientapital um 10 Millionen Mart erhöht, den hiezu Dividenden nicht allzu hoch greifen zu müſſen, den

erforderlichen Betrag ihren Müdlagen entnommen und zweiten Weg gewählt hat. Wenn der Beſchwerdeführer

56
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meint, die von der Geſellſchaft aus den Rüdlagen ge

leiſteten Einzahlungen ſeien als Frucht anzuſehen und

dasſelbe treffe folglich auch auf die neuen Aftien zu,

ſo iſt das nicht richtig. Denn die aus den Erträgniſſen

des Unternehmens gemachten Rüđlagen ſind eben nicht

mehr „ Frucht" i . S.des §99 BOB ., alſo beſtimmungs

gemäßer, regelmäßig wiederkehrender Ertrag, ſondern

fapitaliſierter Ertragund demnach Mehrungdes Stamm

vermögens. Gleicher Anſicht iſt für den Fall der Auss

gabe von Gratisaftien Winkler in 13. 1913 S. 48.

(Beſchluß des I. ZS. vom 18. Januar 1918, Reg . III

Nr. 2/1918 ). M.
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II .

Der in Art. 123 AG.BGB. der Staatetaſie ein .

geräumte Auſpruch auf Sicherungshypothet fteht auch

den Gemeinden für die örtlichen Beſikveränderungos

abgaben zu. Der Grſteher eines im Zwaugdwege ver:

ſteigerten Grundſtüđo iſt berechtigt, ſchon vor der Grund

buchberichtigung Gintragungoanträge zu ſtellen ; das

Grundbuchamt hat dieſe entgegenzunehmen und Vor

ſorge für den ſeinerzeitigen Vollzug zu treffen. Das

gleiche gilt von Eintragungsanträgen Dritter, die gegen

den Erfteher gerichtet ſind. Der Antrag des Rentamts

auf Eintragung einer Sicherungshypothek für die von

der Erwerberin eines im Zwangswege verſteigerten

Anweſens geſchuldeten Beſißveränderungsabgaben,

nämlich: den ſtaatl. (notariellen ) Urkundenſtempel, den

Reichsſtempel für die Grundſtücksübertragung und die

gemeindliche Beſißveränderungsabgabe wurde von dein

Grundbuchamt abgelehnt. Die Ablehnung iſt unter

Bezugnahme auf die ss 40, 18GBO. damit begründet,

daß der Zuſchlagsbeſchluß noch nicht rechtsträftig ſei ,

daß bis zur Berichtigung des Grundbuchs durch Eins

tragung der Erſteherin als Eigentümerin im Zu:

ſammenhang mit der Durchführung des Verteilungs

verfahrens noch Monate vergehen können, daß des

halb ein Eintragungshindernis von nicht abzuſehender

Dauer vorliege, daß aber · auch keine Möglichkeit be

ſtehe, den Antrag etwa nach den Grundſäßen der

ROZ. 62/140 zur Rangwahrung entgegenzunehmen

oder im Wege der Vormerkung zu behandeln , weil

es ſich hier nicht um den nach § 130 Abſ. 3 ZVG. zu

beurteilenden Eintragungsantrag der Erſteherin , ſon

dern um den Antrag eines Dritten gegen die Erſteherin

handle. Auf die Beſchwerde des Rentamts hat das

10. das Grundbuchamt angewieſen , dem Rentamte

gemäß § 18 OBO. eine angemeſſene geräumige Friſt

zu ſtellen, innerhalb deren nachzuweiſen iſt, daß die

Erſteherin des Anweſens im Grundbuch nach § 130

ZVG. eingetragen iſt , und bis zum Ablaufe der Friſt

den Antrag auf Eintragung einer Sicherungshypothet

nach Art. 123 AG. BOB . zugunſten des ſtaatlichen Úr

kundenſtempels und des Reichsſtempels bei den Grund :

buchaften zu behalten ; im übrigen hat es die Bes

ſchwerde zurückgewieſen. Die Zurüdweiſung der Bes

ichwerde hinſichtlich der gemeindlichen Beſizverände

rungsabgabe iſt damit begründet, daß den Gemeinden

für ihre Forderungen ein Anſpruch auf Sicherungs

hypothef, wie er in Art. 123 AG . BOB . der Staats

fajle für fällige öffentliche Abgaben eingeräumt ſei,

nicht zuſtehe. Auf die weitere Beſchwerde des Rents

amtes hin wurde das Grundbuchamt angewieſen , den

Antrag auf Eintragung der Sicherungshypothet für

die von der Erwerberin geſchuldete gemeindliche Be

ſikveränderungsabgabe entgegenzunehmen .

Aus den Gründen : Durch Art. 123 AG .BGB .

iſt allerdings eine Sicherung für Anſprüche wegen

fälliger öffentlicher Abgaben durch eine Sicherungs

hypothet – an Stelle des früheren geſetzl. Hypothef

titels nur zugunſten der Staatsfaſſe, nicht auch

zugunſten der Gemeinden vorgeſehen . Durch den Art . 8

Abſ. 1 bayer . Geſ. vom 14. Auguſt 1910 (GVBI. S. 433)

iſt jedoch eine Ausdehnung jener Vorſchrift auf die

in dieſem Geſeß ausgebaute gemeindliche Beſißverändes

rungsabgabe erfolgt, indem im Anſchluß an die Neu

regelung dieſer Abgabe, welche gegenüber dem Geſ.

vom 15. Juni 1898 in den Art. 1-7 vorgenommen

wird, geſagt iſt: „ Jm übrigen finden die geſeblichen

Vorſchriften über die Gebühren, denen die Beſikver

änderungsabgaben zugeſchlagen werden, auf dieſe ent

ſprechende Anwendung.“ Die Gebühren , von denen

hier die Rede iſt, find nach Art. 1 jene der Art . 118

Abſ. 4, 146, 149 Abſ. 1 Satz 2, 252, 258 des bayer.

GebG. vom 13. Juli 1910 (OVBI. S. 311 ), an deren

Stelle nun nach Art. 1 Abſ. 3 Geſ. über Aenderungen

im Gebührenweſen vom 21. Auguſt 1914 die Stempels

abgaben der Art. 19 bis 21 , und der Stempel der

Tarifſtelle 23 Abſ. 1 A StempG . vom gleichen Tage

getreten ſind. Unter die legtere Vorſchrift fällt der

von der Erſteherin geſchuldete ſtaatl. Urkundenſtempel,

der die gemeindliche Deſigveränderungsabgabe zuge :

ſchlagen iſt . Zu den geſeßlichen Vorſchriften über

die Gebühren , denen die Beſitveränderungsabgaben

zugeſchlagen werden“ , gehören nach der allgemeinen

Faſſung des Art. 8 Abſ. 1 nicht nur die in § 41 der

VoUzAnw . vom 15. Auguſt 1910 (GVBI . S. 436 ) beis

ſpielsweiſe aufgezählten Vorſchriften, ſondern auch die

anderwärts ſich findenden materiell rechtl. Beſtimmungen ,

namentlich alſo jenc in Art. 123 AG . BOB. Dies ers

gibt ſich klar aus den zur Auslegung heranzuziehen :

den Geſeßgebungsverhandlungen, insbeſondere ausden

Bemerkungen zum Entw . des Geſ. vom 14. Aug. 1910

(AbgKVerh. 1907/08 Bd. I Beil. IV S.307 ff).,wo ju

den Art. 6 und 7 (nun 7 und 8 des Geſ. ) geſagt iſt:

Dieſe Artikel entſprechen ſachlich den Abſäßen III und

IV Geſ. vom 15. Juni 1898. Nur iſt im Entwurf Art. 7

Abſ. 1 (nun Art. 8) die bisherige Vorſchrift, daß die

gemeindl . Abgabe alle Rechte und Vorzüge der ents

ſprechenden Staatsgebühren genieße, dahin erweitert,

daß auf die Abgabe alle Vorſchriften über dieſe Ge :

bühren entſprechende Anwendung finden. Dieſe Er:

weiterung ſoll nur flar ſtellen , daß nicht nur die

Vorſchriften über die Rechte und Vorzüge der Ge:

bühren , ſondern auch die Vorſchriften über die Perſon

des Schuldners, die zuſtändigteit bei Streitigkeiten ,

die Beitreibung, die Nückvergütung uſw. auch für die

gemeindi. Abgaben anzuwenden ſind ; im Vollzug iſt

dieſes ſchon bisher angenommen worden . “ Aus dieſer

Begründung, gegen die ſich bei den weiteren Geſekess

verhandlungen kein Widerſpruch erhob, erhellt mit

voller Beſtimmtheit der geſeßgeberiſche Gedanke, daß

der gemeindl . Beſikveränderungsabgabe ausnahmslos

alle Rechte und Vorzüge der einſchlägigen Gebühren ,

ſohin namentlich außer den materiellrechtl . Vor

jügen des § 61 Nr. 2 NO . - (vgl . $ 41 Buchſt. a BollyAnw .

vom 15. Aug. 1910 ) auch die Anſprüche nach Art. 123

AG . BOB. zukommen ſollen . Zu dieſer Auslegung

zwingen auch die ſonſtigen Anordnungen des Gefeßes,

das in Art. 7 Abſ.1 Saß 1 die Einhebung der ge

meindl. Abgabe einheitlich und ausſchließlich den auch

mit der Einhebung der ſtaatl. Gebühren befaßten

Finanz- und Steuerſtellen (Rentämtern) zuweiſt (vgl.

Ziff. 29 VolzAnw ., Art. 291 GebG. vom 13. Juli 1910,

nun Art. 58, 59, 60 Abſ. 2 Stemp . vom 21. Aug. 1914

und § 1 Abſ. 2 AusfVO. hiezu vom 28. Dez. 1914

(@VBI. 684] ) und den Ausfall bei nicht vollſtändiger

Einbringung der beiden Gefälle - unter Beſeitigung

des im früheren Geſet dem Staat eingeräumten Vor

zugsrechtes – auf den Staat und die Gemeinde ver

hältnismäßig verteilt, ebenſo wie es in Urt. 8 Abſ.3

die Befugnis des Finanzminiſteriums zur Gebühren

ſtundung und Gewährung von Gebührennachläſſen

auch auf die gemeindl. Beſikveränderungsabgaben er

ſtredt. Jn allen dieſen Beſtimmungen kommtdie völlige

Gleichſtellung und Gleichberechtigung der ſtaatl. Ge

bühren und der gemeindl. Abgaben unverfennbar und

entſcheidend zum Äusdruck. Hienach ſteht außer Zweifel ,

daß der nach Art. 123 AG.BOB. der Staatsfaſſe für

ihre fälligen öffentl. Abgaben eingeräumte Anſpruch
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auf Sicherungshypothet vermöge der ausdehnenden ſteher gelten vgl . Streßſchmar im BIFFG . 7

Borſchrift des Art. 8 d . Geſ. vom 14. Aug. 1910 auch S. 648, Jädel, ZVG . Anm .15 zu $$ 130, 131 (S.569 ).

den Gemeinden für ihre fälligen Beſikveränderungs- (Beſchl. des I. 35. vom 8. Febr. 1918, Reg. JII

abgaben zuſteht. Bei dieſer Sachlage kann die vom Nr. 4/1918) . M.

beſchwerdeführenden
Amte berührte Frage ungeprüft

bleiben , ob nicht auch die finngemäßeAnwendung der

in der Entſch. des Oblo. vom 10. Mai 1912 (Samml.

Bd. 13 S. 304 ff.) für die Reichszuwachsſteuer
ent B. Strafſachen.

widelten Grundſäße unmittelbar und ohne den Weg
I.

über Art. 8 des mehrangeführten Geſeßes zu dem

gleichen Ergebniſſe führen würde . 3ſt fohin die Rechtss Zu $$ 180 und 184 GBG. Zeitpunkt der Verhät .

anſchauung des LG . unzutreffend , ſo fragt es ſich gung der Ordnungeftrafe. Ueber das Verhalten des

weiter, ob die angefochtene Entſcheidung etwa aus Berteidigers in der Sibung. Ginen nicht in das Bro .

anderen Gründen aufrecht zu erhalten iſt tofoll aufgenommenen Anlaß zur Berhängung der Ord
GBD. mit 8 563 SPO. oder, wenn dieſe Frage nungsſtrafe taun das Beſchwerdegerimt nicht berüd

verneint wird, welche Entſcheidung an ihre Stelle zu fichtigen. Gegen den Verteidiger RA . Þ. wurde wegen

treten hat. Dies führt zur Prüfung der grundbuchamtl. üngebühr vor Gericht eine Ordnungsſtrafe von 100M

Entſcheidung; auch dieſe iſt unzutreffend. Der Erwägung, feſtgeſeßt; ſeine Beſchwerde wurde verworfen.

daß der Eintragungsantrag des Mentamtswegen der Á us den Gründen : Die Behauptung des Bes

eingangs erörterten Kinderniſſe im Binblicauf die ſchwerdeführers, der Beſchluß ſei formell unzulaffig,

S $ 40, 18 OBO. zurüd juweiſen, und daß ihm auch weil die Ordnungsſtrafe der angebl . Ungebühr nicht

nicht imWeg der einſtweiligen Entgegennahme behufs ſofortauf dem Fuße gefolgt, ſondern erſtam Schluſſe

Nangwahrung beim ſpäteren Vollzug ſtattzugeben ſei, der Sißung durch Beſchluß feſtgeſet worden ſei, iſt

ſteht entſcheidend der geſebgeberiſche Gedanke entgegen, unbegründet. Dem Erforderniſſe des § 184 GVG., daß

welcher den neben den Vorſchriften der GBD . zu der Beſchluß während der Sißung verfündet und in

beachtenden Beſtimmungen in den $$ 90 und 130 das Protokoll aufgenommen wird , iſt genügt; der

Abſ. 3 SVG . zugrunde liegt. Dieſer Gedante Zeitpuntt der Vertündung des Beſchluſſes iſt in das

geht, wie in ROŽ. 62, 140 dargetan iſt, dahin , daß Ermeſſen des Gerichts geſtellt. In der Sipung bean

einerſeits der Erſteher eines im Zwangswege einge- tragte der Beſchwerdeführer die Wiederaufnahme der

ſteigerten Grundſtücs ſchon zwiſchen dem Zuſchlag, Beweisaufnahme mittels Beſchluſſes “, um an den

durch den er bereits Eigentümer wird (vgl. § 90 GBO.), Beugen St. Fragen ſtellen zu können. Der Amts

und der Grundbuchberichtigung befugt ſein fou , ypo- richter erwiderte , daß ein Beſchluß nicht notwendig

thefen an dem Grundſtüde zu beſtellen , daß aber ſei, da der Antragſteller den Zeugen befragen könne;

andererſeits die Beteiligten , die nach dem Ergebniſſe darauf entgegnete der Verteidiger, „man müſſe nicht

des Verteilungstermines ein Recht auf Eintragung nur das protokollieren, was für den Angell . ungünſtig,

erlangt haben, in dieſem Rechte durch die vom Erſteher ſondern auch, was für ihn günſtig iſt“. Der AR. be,

vorher bewilligten Eintragungen nicht beeinträchtigt merkte dann : „ das heißt ja dem Richter und Protokoll

werden ſollen. Die Abſicht des Gefeßes, dem Erſteher führer den Vorwurf der Protokollfälſchung machen ;

icon in jener Zwiſchenzeit die vorerörterten wirt- auch verbitte ich mir Jhren Ton. “ Nachdem er wieders

ſchaftl. Verfügungen zu ermöglichen, tann nur dann holt dem Berteidiger das Recht der Frageſtellung an

verwirklicht werden , wenn der Grundbuchrichter ver- den Zeugen eingeräumt hatte, forderte der Verteidiger

pflichtet iſt, den Eintragungsantrag entgegen zunehmen den Gerichtsſchreiber auf ins Protokoll aufzunehmen :

und bei den Aften zu behalten ; nur ſo kann der vom oder Verteidiger hat die Wiederaufnahme der Beweis

Erſteher bewilligten øypothet nach den Vorſchriften aufnahme beantragt und Beſchluß hierüber verlangt. “

der GBD. (8 13 Abſ.1 Saj 2, 88 17, 46 OBD. ) der Der AR . ſagte zu dem Verteidiger , daß er hier gar

Hang vor ſpäteren Eintragungen geſichert werden , nichts zu diftieren habe ; wenn er einen Vorgang ins

wovon regelmäßig die Bewilligung des Kredits für Prototol aufgenommen haben wolle, dann habe er

den Erſteher abhängen wird. Der Erſteher muß alſo dieſes zu beantragen . Der Verteidiger verlangte neuer

berechtigt ſein, ſchon vor der Grundbuchberichtigung dings , durch Gerichtsbeſchluß die Beweisaufnahme

Eintragungsanträge dem Grundbuchamt einzureichen, wieder zu eröffnen , und fügte bei : „es wäre traurig

damit dieſes fie durch Eintragung erledige, ſobald es beſtellt, wenn ich die Rechte meines Mandanten nicht

gefeßl. julaffig ſein wird (8 130 Abſ. 3 306.), und wahrnehmen dürfte ." Als der AR. ihm wiederum

es darf die noch nicht erfolgte Berichtigung des Grund- eröffnete, daß ihm ja die Befragung des Zeugen freis

buchs (8 40 OBD.) dem Eintragungsantrag des Er- ſtehe, und dabei den Ausdrud „ Verdrehen “ gebrauchte,

ſtehers gegenüber nicht als ein der Eintragung ents erklärte der Verteidiger unter anderem : wer werde

gegenſtehendes Hindernis i . S. des § 18 GBO. ange- ſeine Rechte ſchon zu wahren wiſſen .“ Hierauf wurde

ſehen werden (vgl. Jädel in Gruchot Bd.50 S. 189) . auf Veranlaſſung des Amtsrichters St. als Zeuge

Bielmehr tritt dannder Fall ein, daß der Eintragungs- wieder vorgerufen und vernommen. Dieſer Sachver

antrag vom Grundbuchamt wegen der Vorſchriften in halt iſt im Sißungsprotokolle feſtgeſtellt ; nur dieſer

§ 40 OBO. und § 130 Abſ. 3 ZVG. noch nicht voll- tann nach dem § 184 GVG. als Unterlage für die

zogen werden kann, gleichwohlaber weder zurücpu- richterl. Nachprüfung dienen , ob die Ordnungsſtrafe

weiſen noch eine Friſt gemäß § 18 GBD . zu beſtimmen an ſich und in der feſtgeſepten Höhe gerechtfertigt iſt .

ift ; das Grundbuchamtmuß daher ſolche Eintragungs- Die nur in dem Beſchluſſe feſtgeſtellte Neußerung des

anträge mit der Wirkung der Rangwahrung gegenüber Verteidigers zu dem AR.: „ Sie gehen einfach mit

ſpäteren Anträgen entgegennehmen und in geeigneter Jhren Schöffen hinaus und machen einen Beſchluß “,

Weiſe dafür ſorgen, daß ihm die Anträge für den kann deshalb nicht berückſichtigt werden . Nach 88 243,

Zeitpuntt des ſpäteren Vollzugs nicht außer acht 244, 245 , 257 SIPO . können Beweisanträge mit dem

tommen (ogl. Senle-Schmitt, GrundbuchweſenBem. 4h Rechte auf gerichtl . Verbeſcheidung geſtellt werden, ſo

zu § 18 S. 65, Meifel, GBD. 2. Aufl. Bem . 6b Abf. 4 lange mit der Verkündung des Urteils noch nicht bes

zu § 18 S. 171, Güthe, Komm. 2. OBD . Bem. 15 zu gonnen iſt. Nach § 243 a . a . D. wäre ein Gerichts,

§ 39 und D38. 1904 Š . 1178) . Die gleichen Grund- beſchluß nur notwendig geweſen, wenn der Antrag des

fäße wie für den Eintragungsantrag des Erſtehers Verteidigers auf Vernehmung des Zeugen St. , der im

müſſen , da für eine abweichende Beurteilung feine Sißungsſaal anweſend war, abgelehnt werden ſollte .

durchſchlagenden Gründe aufzufinden ſind, auch für Da der Vorſißende ohne Widerſpruch von irgendeiner

den Eintragungsantrag eines dritten gegen den Er- Seite dem Verteidiger die Stellung von Fragen an

!
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den Zeugen St. geſtattete, ſomit das Beweisverfahren Arbeiter ein und beteiligte ſich ſelbſt an der Arbeit.

wieder aufnahm, war der Antrag, dieſes ihm einge- Ehe die Arbeiten vollendet waren, ſchloß der Angell.

räumte Recht beſchlußmäßig auszuſprechen, ungerecht: D. mit L. am 16. Febr. 1917 einen Vertrag , in dem

fertigt . Durch die Zulaſſung der Befragung des Zeu- er ihm die Abholzung einer ihm gehörigen Wald

gen waren die Rechte des Angell. nach jeder Richtung abteilung übertrug . 2. ſtellte am 19. oder 20. Febr.

gewahrt. Das Gerichtmuß von einem als Verteidiger 1917 die Arbeit bei Sch. ohne deſſen Zuſtimmung ein

auftretenden Rechtsanwalt die Kenntnis der einſchlä- und begann mit den anderen Arbeitern die Arbeit

gigen Beſtimmungen der Strafprozeßordnung voraus- bei D. Eine Beſcheinigung i . S. des § 9 HDG, hatte

ſeben, damit nicht durch auf Unkenntnis oder möglicher- 1. nicht erhalten . Auf Grund dieſer Tatſachen er

weiſe auf anderen unſtichhaltigen Gründen beruhende achtete das BG . den D. eines Vergehens nach § 18

überflüſſige, nußloſe Anträge die Verhandlung ver- Nr. 2 HDG. für ſchuldig . Nach § 18 Nr.2 HDG. ver

zögert, erſchwert oder in ein Zerrbild deſſen ver- fällt der Beſtrafung, wer der Vorſchrift in § 9 Abſ. 1

wandelt wird , was der Ernſt der Sache und die Würde zuwider einen Arbeiter beſchäftigt. Nach § 9 Abſ. 1

des Gerichts erfordern . Für die Rechte des Verteidi- aber darf niemand einen Hilfsdienſtpflichtigen in Be

gers find durch die StPO ., das OVG . und die RAD ., ſchäftigung nehmen, der bei einer der im § 2 bezeich

für die Art ſeines Auftretens vor Gericht durch die neten Stellen beſchäftigt iſt oder in den leßten zwei

unter gebildeten Menſchen übl. Umgangsformen die Wochen beſchäftigt geweſen iſt, ſoferne der Hilfsdienſt

Schranken gezogen ; er hat in einem anſtändigen , die pflichtige nicht eine Beſcheinigung ſeines legten Arbeits

Stellung des Gerichts insbeſondere des die Verhand- gebers darüber beibringt, daß er die Beſchäftigung

lung leitenden Richters achtenden Tone die Sache des mit deſſen Zuſtimmung aufgegeben hat. Daraus er:

Angell . zu vertreten ; er darf nicht in die Befugniſſe gibt ſich ohne weiteres, daß unter „ Arbeiter “ i . S.

eingreifen , die dem Vorſitzenden und dem Gerichts- des § 18 Nr. 2 nur ein nach § 1 HDO. zum vater

ſchreiber vorbehalten ſind , und muß ein Verhalten ver- ländiſchen Hilfsdienſte verpflichteter Deutſcher vom

meiden , das geeignet iſt , die Würde des Gerichts zu vollendeten 17. bis zum vollendeten 60. Lebensjahre

verlegen oder die Ruhe und Ordnung einer gerichtl. zu verſtehen iſt, ſoweit er nicht zum Dienſt in der

Verhandlung zu ſtören. Nach allen dieſen Richtungen bewaffneten Macht einberufen iſt. Ueber das Alter

hat ſich der Beſchwerdeführer ſchwer verfehlt . In ſeinen und die Staatsangehörigkeit des 1. gibt jedoch weder

Aeußerungen gegenüber dem Vorſißenden iſt derVorwurf das Urteil des Bo.s noch das des Scho.s Aufſchluß.

der Parteilich feit , der bewußten Rechtsbeugung enthalten, ebenſowenig über ſein Militärverhältnis. Das Nevc.

ſomit der ſchwerſte Vorwurf, der gegenüber einem Nichter iſt daher außerſtande nachzuprüfen , ob das BG. das

erhoben werden kann . Dieſe Vorwürfe fallen um ſo für die Anwendung der Strafbeſtimmung unerläßliche

ſchwerer ins Gewicht, als hiezu nicht der geringſte Tatbeſtandsmerkmal ohne Rechtsirrtum feſtgeſtellt hat.

Grund vorlag , da der Vorſißende den Vorſchriften ent- Schon aus dieſem Grunde kann ſeine Entſcheidung

ſprechend die Verhandlung geleitet , die Rechte des nicht auſrecht erhalten werden . Ihre Begründung gibt

Angefl. vollſtändig gewahrt, den Verteidiger wieder- indes auch nach anderer Richtung Anlaß zu rechtl.

holt auf die Unzuläſſigkeit ſeines Antrags und ſein Bedenten .

unpaſſendes Verhalten aufmerkſam gemacht und eine Das BG. nimmt an, daß B. in der Forſtwirtſchaft

große Geduld und Umſicht bewieſen hat . Dazu kommt, i . S. des § 2 ØDG. beſchäftigt war. „ Forſtwirtſchafta

daß die Vorwürfe in öffentlicher Sißung fielen und iſt die auf die Ausnüfung von Grund und Boden zur

hiedurch bei den Schöffen und den Zuhörern der Ein- Erzeugung von Holz gerichtete menſchl. Tätigkeit . Die

druď hervorgerufen werden fonnte, daß die Strafrechts- in einem forſtwirtſchaftl. Betriebe vorgenommenen Ar

pflege bei dem AG . in den Händen eines unfähigen beiten zur Fällung und Nußung des erzeugten Holzes

und überdies nicht nach Recht urteilenden Richters ſich bilden ſowohl nach der Verkehrsauffaſſung wie i . S.

befinde. Dieſes Verhalten enthält eine grobe Unge- des & 2 a. a . D. einen Teil der Forſtwirtſchaft. Anders

bühr, für die eine Ordnungsſtraße von 100M gerecht- iſt das Verhältnis zu beurteilen, wenn der Forſtwirt

fertigt iſt . (Beſchluß vom 13. Dezember 1917, Beſchw.- zum Abſchluſſe ſeiner wirtſchaftl. Tätigkeit das Holz

Reg. Nr. 380/1917) . Ed . auf dem Stamm einem anderen verkauft und dem

Käufer das Fällen, Aufarbeiten und Gewinnen des

II .
Holzes überläßt. In dieſem Falle fönnen die von

dem Erwerber vorgenommenen Arbeiten nicht mehr

31 SS 2,9 Abj. 1 , S 18 Nr . 2 dee Gilf& dienſtgeſetzee zum Betriebe der Forſtwirtſchaft gerechnet werden.

(HDG .): polzfällarbeiten für einen Holzhäudler als Iſt der Erwerber ein gewerbsmäßiger Solzhändler,

Beſchäftigung i. S. des $ 2 HDG. ? Der Begriff des ſo bilden die Arbeiten einen Teil ſeines Handels

Arbeiters i. S. dieſes Geſetzes umfaßt alle Perſonen , gewerbes. Die Ausführungen des BG. laſſen nun

die bei einer der in $ 2 bezeichneten Stellen in Er: der Vermutung Raum , daß Sch. das von L. zu fällende

füllung ihrer Hilfsdienſtpflicht in irgendeiner Weiſe Holz im Betriebe des Holzhandels erworben habe,

tätig ſind, dagegen nicht den für eine ſolche Stelle und daß ſomit die Annahme, 1. ſei in der Forſtwirt

tätigen ſelbſtändigen Uluternehmer. Zur Abgrenzung ſchaft beſchäftigt geweſen, rechtsirrig ſein könnte. Dieſer

der Begriffe Unternehmer und Arbeiter (Werf: oder Umſtand allein tönnte allerdings der Reviſion nicht

Dienſtvertrag ?). Bedeutung eines Irrtums über dieſe zum Erfolge verhelfen. Denn aus den weiteren Feſt

Eigenſchaft. $ 18 Nr. 2 iſtnicht anwendbar, wenn die ſtellungen des BG . iſt zu entnehmen , daß der Betrieb

neue Bejchäftigung auf Grund eines Werf-, nicht eines des Sch. mindeſtens mittelbare Bedeutung für Zwecke

Dienſtvertrags erfolgt. Das Schöffengericht hat den der Striegführung oder doch der Volksverſorgung

Baumeiſter D. wegen eines Vergehens wider das VDO. ( $ 2 HDG . ) hatte, was auch der Feſtſtellungsausſchuß

zu einer Geldſtrafe verurteilt. Die Berufung des D. im Bezirke des ſtv . GenNdo.s des I. Bayer. AK.s am

wurde vom LG . als unbegründet verworfen , auf ſeine 18. Mai 1917 anerfannt hat .

Reviſion aber das Urteil aufgehoben und die Sache Den Einwand des Ungefl. , 1. ſei ſelbſtändiger

an das LG . zurückverwieſen . Unternehmer und nicht Arbeiter i . S. des § 18 Nr. 2

Aus den Gründen : Der Privatier Sch . hat geweſen , hat das BG . mit der Begründung zurück:

einen Waldteil zum ,Abbruch “ zweifs Weiterverkaufs gewieſen, daſ 1. niiht IInternehmer ſondern Arbeiter

des Holzes erworben. Ende Dezember 1916 beauf- war, daß übrigens die SS 9 Abſ. 1 und 18 Nr. 2 auch

tragte er den Volz- und Seegrashändler L. , der Holz= ! Anwendung fänden, wenn er als ſelbſtändiger Unters
fällungsarbeiten übernahm , den Waldteil für ihn ab- nehmer zu erachten wäre. Der erſte Teil der Be

zuholzen . L. übernahm dieſe Arbeit gegen Affordlohn . gründung wird durch die getroffenen Feſtſtellungen

Er ſtellte außer ſeiner Frau und ſeiner Tochter mehrere nicht einwandfrei gerechtfertigt, der andere verkennt
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den läßt feinen ſicheren Schluß auf das zwiſchen 2. und

ſelbſtändigen Unternehmer ſchließt das BG. aus ſeinem Sch . beſtehende Rechtsverhältnis zu . Die Bedeutung

Sinn und aus ſeinem Zweđe, die Arbeitskraft eines der Vereinbarung über die Folgen einer ungerecht

jeden arbeitsfähigen Deutſchen der Verteidigung des fertigten Arbeitseinſtellung durch 1. läßt ſich mit Zu

Baterlands nußbar zu machen. Die Erwägung iſt verläſſigkeit erſt beurteilen, wenn der Inhalt des Ver

nicht ſchlüſſig. Die Strafbeſtimmung des § 18 Nr. 2 trags ſelbſt feſtgeſtellt iſt. Mit Recht hebt demnach

iſt nicht gegen den Hilfsdienſtpflichtigen gerichtet, der der Beſchwerdeführer in der Neviſionsbegründung her

ſeiner in § 1 feſtgeſeßten Verpflichtung nicht nach- vor, daß für die Entſcheidung die Feſtſtellung weſents

tommt, ſondern gegen den Unternehmer, der den Ars lich iſt, ob nach dem Inhalte der zwiſchen Sch. und

beiter in Beſchäftigung nimmt. Jhr beſonderes Ziel 1. getroffenen Abmachungen nur die Arbeitstätigteit

iſt, Störungen im Geſchäftsgang oder Betriebe der in des L. ſelbſt oder das Ergebnis dieſer Tätigkeit, ein

§ 2 angeführten Stellen dadurch hintanzuhalten , daß beſtimmter Erfolg, den Gegenſtand des Vertrags bil

das Ausſcheiden der Arbeiter erſchwert wird (vgl. § 9 dete, ob L. zu Sch. in das Verhältnis des Arbeits

Abſ. 2 und 3 HDG . ) ; es geht alſo nicht dahin zu vers nehmers zum Arbeitgeber getreten war oder ihm als

hüten, daß ein Hilfsdienſtpflichtiger ſich ſeiner Ver- ſelbſtändiger Unternehmer gegenüberſtand, ob alſo ein

pflichtung entzieht und unbeſchäftigt bleibt. Dieſem Dienſt- oder ein Werkvertrag geſchloſſen wurde (vgl .

Zweđe gilt die Strafbeſtimmung in § 18 Nr. 1 HDG. Hermann, HDG. & 9 Note 4, 5, § 18 Note 8, 9) . Bei der

Nichtig iſt, daß der Begriff „Arbeiter“ nicht bloß die Feſtſtellung wird namentlich zu berückſichtigen ſein,

berufsmäßigen Arbeiter umfaßt, ſondern im weiteren wie weit 1. das Aufarbeiten oder gar ein Bearbeiten

Sinne auszulegen und auf alle Perſonen anzuwenden des gefällten Holzes übernommen hatte. Der Um

iſt, die bei einer der im § 2 bezeichneten Stellen in ſtand, daß für das vollendete Wert und daneben auch

Erfüllung ihrer Hilfsdienſtpflicht in irgendeiner Weiſe für die Arbeitsleiſtung allein , falls das Werk nicht

tätig ſind. Das iſt indes nur zuläſſig hinſichtlich der vollendet würde, eine Vergütung vereinbart iſt, ſtünde

Perſonen, die bei den Stellen, in den Betrieben tätig der Annahme eines Werkvertrags nicht entgegen (vgl.

ſind, nicht aber auch ohne weiteres hinſichtlich der Crome, Syſtem des Deutſchen Bürgerl. Nechts Bd. II

Perſonen, die für die Stellen oder Betriebe Arbeits- § 264 Note 4) . Maßgebend für die Unterſcheidung

leiſtungen vollbringen, mag auch das Ergebnis ihrer zwiſchen Dienſt- und Werkvertrag iſt die Geſamtheit

Tätigkeit für die Stellen oder Betriebe noch ſo wichtig der im Vertrage nach der Abſicht der Vertragſchließen :

ſein. Eine dem 8 329StGB. entſprechende Beſtimmung den vereinbarten Rechte und Pflichten ( vgl . DbLOSt.

enthält das Geſetz über den vaterländiſchen Hilfsdienſt Bd . 11 S. 91 ff.; RGZ. 10 , 204; 72, 281 ff.). – Bei der

nicht. Selbſtändige Unternehmer werden demnach nicht neuen Entſcheidung wird zu beachten ſein, daß nach

dadurch zu „ Arbeitern “ i . S. des § 18 Nr. 2 HDO . , daß der vom Senate für richtig erachteten Auslegung die

fie ſich einer der im § 2 bezeichneten Stellen gegenüber Strafbeſtimmung des § 18 Nr. 2 ODO. folgerichtig

vertraglich verpflichten, für ſie beſtimmte Gegenſtände nicht ſchon dann anwendbar iſt, wenn der Hilfsdienſt

herzuſtellen oder Arbeitsleiſtungen zu vollbringen . pflichtige bisher als Arbeiter in dem bezeichneten Sinne

Das BG . hat den 2. nicht als ſelbſtändigen Unter- beſchäftigt war, daß die Anwendung vieimehr ſeine

nehmer, ſondern als Arbeiter oder Vorarbeiter an- Uebernahme in gleicher Eigenſchaft in das neue Be

geſehen, der wirtſchaftlich mit der Arbeit eines anderen ſchäftigungsverhältnis erfordert. Demnach gewinnt

beſchäftigt iſt. Dieſe Anſchauung wird auf folgende für die Entſcheidung auch das Vertragsverhältnis

Gründe geſtüßt. Vor der Einſtellung der Arbeiter zwiſchen 1. und dem Angefl . rechtl. Bedeutung. Nur

ſepte fich 1. jeweils mit Sch . ins Benehmen , der die wenn auch dieſes als „ Dienſtvertrag “ und nicht als

Zahl der Arbeiter beſtimmte, auch ſelbſt Arbeiter an „Werkvertrag “ zu beurteilen wäre, fönnte der äußere

warb und über die Ausführung der Arbeiten An- Tatbeſtand des Vergehens für gegeben erachtet werden.

weiſungen gab . Die Werkzeuge ſtellte L., der auch Für die Feſtſtellung des inneren Tatbeſtands ergibt

die Arbeitszeiten beſtimmte. Sch. bezahlte gegen An- ſich als notwendige Folge der entwidelten Geſeßes

rechnung auf den Affordlohn wöchentlich an l . und auslegung, daß Unkenntnis oder Irrtum des Angekl .

die anderen Arbeiter vorſchußweiſe Taglöhne aus. Er über die Bedingungen, unter denen 2. für Sch. tätig

bezahlte auch die Krankenverſicherungs- und Invaliden- war, nicht den Inhalt des Strafgeſehe's beträfe und

beiträge für die Arbeiter und für 1. an dieſen, der daher für die Schuldfrage nicht bedeutungslos wäre,

wenn nicht ein Verſchulden des Angefl. feſtgeſtellt

taſſe angemeldet hatte. Bei böswilliger Arbeitsnieder- werden fönnte . ( Urteil vom 3. Jan. 1918, Rev Reg.

legung ſollte L. nur den verdienten Taglohn erhalten . Nr. 341/1917) . Ed .

Auf leptere Vereinbarung legt das Bo. beſonderes

Gewicht. Dem BG. iſt zuzugeben, daß die angeführten

Gründe und die Art der von L. zu leiſtenden Arbeit

für das Vorliegen eines reinen Dienſtverhältniſſes zu

ſprechen ſcheinen ; ſie ſind aber nicht entſcheidend und
Oberlandesgericht Mün chen .

ſchließen nicht aus, daß 1. dem Sch. als ſelbſtändiger Begriff des Autragſtellers und Verletzten nach $ 170

Unternehmer gegenüberſtand . Zunächſt ſcheint ein StPO. Gründe: Der Antrag nach § 170 SIPO. er

Widerſpruch darin zu liegen , daß SH . , obwohl für fordert, daß der „ Antragſteller “ ( S$ 169, 156 StPO .)

die von 2. auszuführenden Arbeiten ein Affordlohn zugleich der Verlegte iſt. Das trifft hier nicht zu .

vereinbart war, die Zahl der Arbeiter beſtimmte und Die Strafanzeige vom 17. November 1917 war in der

auch ſelbſt Arbeiter anwarb. Denn dieſe Feſtſtellung Form der Abſchrift eines Anwaltsſchriftſates des RA.s

muß, wenn ſie überhaupt eine rechtl. Bedeutung haben M. in M. mit unterſchriftlicher Beglaubigung dieſes

joll, jo verſianden werden , daß Sch. nach freiem Be- Anwalts abgefaßt; irgendeine Erwähnung, daß dieſe

lieben die Arbeiterzahl beſtimmen und Arbeiter an- Schriftſaßabſchrift in Vollmacht eines anderen , ins

werben konnte . Dann konnte er aber die Verdienſt- beſondere der Beſikerinnen der D.ſchen Brauerei in

möglichkeit des L. weſentlich beeinträchtigen, was mit St. eingereicht werde, enthielt ſie ebenſowenig als die

der Feſtſeßung eines Affordlohnes nicht ſchlechthin Beifügung einer Vollmachtsurkunde. Das gleiche gilt

vereinbar iſt. Sodann fann nicht jeder Anweiſung von der Beſchwerde an den Oberſtaatsanwalt. Beide

hinſichtlich der Ausführungen der Arbeiten eine rechtl. konnten nach ihrem Inhalt auch von einem mit den

Bedeutung für das Verhältnis zwiſchen 1. und Sch. Verhältniſſen bekannten Gaſt, Nachbarn oder Kon

zuerfannt werden , vielmehr kommt es auf die Art der furrenzwirt ausgehen . Erſt im gegenwärtigen von

Anweiſung an . Darüber enthält aber das Urteil keine RA . G. unterzeichneten Antrag tritt die Behauptung

näheren Angaben. Die Art der Zahlungsleiſtung hervor, daß nicht nur dieſer Antrag, ſondern auch die

der nu1
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früheren Eingaben als namens der Brauereibeſikerinnen Aus den Gründen : Aufdie umſtrittene Frage eins

D. in St. geſtellt angeſehen werden ſollen ; eine volls zugehen, ob die Erteilung eines auf einzelne Gegenſtände

macht liegt auch ieft (nach Friſtablauf) nicht bei . beſchränften Erbſcheins bei einer inländiſchen Erbſchaft

Unter ſolchen Umſtänden kann, wenn man den Schrifts überhauptzuläſſig ſei, iſt gegenüber deren erneuter De

ſaß vom 17. Nov. 1917 überhaupt als einen „Antrag“ jahung in der Entſcheidung des Oberſten Landesgerichts

und nicht bloß als eine gewöhnliche Anzeige anſieht, vom 10. Februar 1913, Samml. n . F. Bd . 15 Š . 74

nur RU. M. ſelbſt als urſprünglicher Antragſteller er: NJA . Bd. 13 S.16, erläßlich. Die Zuläſſigkeit voraus

achtet werden, weil man offenbar mit der Tatſache der geſeßt, iſt dem Erſtrichter darin beizupflichten, daß der

Bezichtigung durch die eigene Brauerei nicht offen hers Erbſchein nicht dahin lauten kann, der Nachlaßgegen

vortreten wollte. Eine nachträgliche Umdeutung, wie ſtand ſei auf die mehreren Erben in beſtimmten Bruchs

verſucht, iſt unzuläſſig . Jrgendeine Tatſache aber, die teilen , den Erbanteilen, übergegangen . Das wider

den KA . M. als durch den beanſtandeten Bierpreis ſpräche dem aus SS 2032 ff. BOB. zu entnehmenden

perſönlich verleßt erſcheinen ließe, iſt nicht erſichtlich. Weſen der Erbengemeinſchaft, welche als Gemeinſchaft

Es bedarf daher keiner Erörterung, ob die Brauerei zur geſamten ħand Bruchteilsrechte der Miterben an

D. als Verkäuferin des Biers an den Wirt durch einen den einzelnen Nachlaßgegenſtänden ausſchließt. Ebenſo

angeblich zu hohen Weiterverkaufspreis dieſes Wirts unvereinbar iſt aber auch mit den Grundfäßen des

„ verleşt“ wäre, nachdem der Bierlieferungsvertrag 8. Abſchnittes in Buch 5 d . BOB. die Erteilung eines

hierüber feine Feſtlegung enthält. (Deſchl. v . 23. Jan. Erbſcheines bei mehreren Erben ohne Nennung der

1918 ; Heg.-Nr. 2/18) . N. Größe der Erbteile, welche nach $8 2353, 2357 BOB.

notwendiger Beſtandteil des Erbſcheins iſt. Die Er

teilung eines gegenſtändlich beſchräntten Erbſcheins,

ſei es des in $ 2369 BGB. vom Gefeß' unmittelbar

Oberlandesgericht Augsburg.
zugelaſſenen , ſei es des in § 55 Abſ. 2 d. MBel. vom

20. März 1903 für zuläſſig erklärten, bedingt dies

Zu § 132 BOB. und $$ 201, 202 Z PD. Zuſtellung
aber gar nicht. Auch die Kommentare ſtehen unzweis

außerprozeſſualer Grtlärungen an eine Perſon,die einem
deutig auf dem Standpunkt , daß in dem gegenſtändlich

mobilen Truppenteile angehört. Eine ſolche Zuſtellung
beſchränkten Erbſchein wie in jedem anderen die Erbs

kann nicht im Wege der 88 201, 202 ZPO. (durch
anteile feſtzuſtellen ſind (vgl. Staudinger_7./8 . Aufl.,

Erſuchen an die vorgeſefte mil. Kommandobehörde) er
Nr. 1 Abſ. 2 und Pland 3. Aufl., Nr. 7 zu § 2369

BOB . ). Auch die Entſcheidung des Oberſten Bandess
folgen . Nach § 132 Abſ. 1 BOB. iſt die Zuſtellung

außerprogeſſualer Erklärungen durch Vermittlung eines
gerichts vom 10. Februar 1913 betennt ihn inbegrifflich

Gerichtsvollziehers zuläſſig. Bei einer Zuſtellung nach
tlar an mehreren Stellen. „ Der allgemeine und der

$$ 201,202°3PD. tommt aber ein Gerichtsvollzieher beſchränkteErbſchein unterſcheiden ſich von einander

überhaupt nicht in Betracht. A6.2 des § 132 BGB.
nur dadurch , daß erſterer in Anſehung des ganzen

regelt die öffentliche Zuſtellung außerprozeſſualer Er
Nachlaſſes, Teßterer nur in Anſehung der in ihm anges

klärungenim Falle des Unbekanntſeins der Perſon ,
gebenenGegenſtände Wirkſamkeit (S$ 2365 bis 2368

dergegenüber die Erklärung abzugeben iſt, und im BGB.) hat. „Sieunterſcheiden ſich nicht nach ihrem

Inhalt, fondern nur nach ihrem Umfang .“ Den hienach
Falle des Unbekanntſeins des Aufenthalts dieſer

Perſon . Hätte der Geſeßgeber für außerprozeſſuale
fich ergebenden Anforderungen trägt das Formular

Erklärungen auch die Zuſtellung nach ss 201, 202 ZBO.
V á gur MBek. vom 20. März 1903 freilich nicht rech

zulaſſen wollen, ſo hätte er dies im§132 BGB. ſicher
nung. Dasſelbe iſt abzulehnen und es wird ſtatt deſſen

lich ebenfalls zum Ausdrude gebracht und dann
eine Faſſung zu wählen ſein, welche den Jrrtum auss

wohl auch die nach § 202 ZPD. dem Vorſißenden
ſchließt, als ob die zu beſcheinigenden Erbquoten Bruchs

des Progeßgerichts obliegende Verpflichtung dem Amts
teile von dem in Frage ſtehenden einzelnen Nachlaf

gerichte übertragen. Unter folchen Umſtänden beſteht
ſtüde bedeuteten. Das kann z. B. geſchehen durch An

auch nicht die Möglichkeit' der entſprechenden An
wendung des Regelformulars ( V und VI a. a. D.)

wendung der Beſtimmungen in S$ 201 , 202 BPD. auf
mit dem Nachſaß : Dieſer Erbſchein iſt nur bezüglich

die Zuſtellung außerprozeſſualer Erklärungen an den
des und des näher zu bezeichnenden Nachlaßgegenſtandes

Angehörigen eines mobilen Truppenteils . Vgl. hieher
wirkſam. Es wird auch angängig ſein,den im übrigen

Staudinger Anm. 4 und Pland Anm. 2 zu § 132 BGB.,
regelgemäß gefaßten Erbſchein mitden Worten beginnen

Waſſermann- Erlanger, Kriegsgeſeße privatrechtl. Jn
zu laſſen : inter Beſchränkung der Wirkſamkeit auf

halts 3. Aufl. S. 299 und 300. – Vgl. ferner § 1141
den zum Nachlaß des . . . . X. Y. gehörenden .

BGB. - (Beſchluß des 2. Zivil- Senats vom 10. Januar
Gegenſtandes wird hiemit bezeugt, daß X. Y. uſw.

1918, Beſchw . Reg. 3/1918) .
(Beſchl. vom 16. Januar 1918, Beſchw .-Heg . 3/18 I).

Sohn .

Dr. U.4255
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Landgericht München II . Gefeßgebung und Verwaltung.

Der gegenftändlich beſchränkte Grbicein . Das Nach
Bundesratsverordnungen ſtrafrechtlichen Juhalt84)

laßgericht hatte auf Grund eines Privatteſtamentes (Zeitraum vom 10. Januar bis 12. Februar 1918)

gemeinſchaftlichen Erbſchein mit Beſchränkung auf ein

Grundſtüd , über das verfügt werden wollte , in 1. Vorſchriften zur Sicherung der Volks -

Anlehnung an Formular V a zur MВet . vom 20. März ern äh rung.

1903, das Nachlaßweſen betr., (Nachlaßordnung) erteilt.

Es waren alſo die Miterben bezeichnet, auf welche
1. Vorſchriften für Vieh .

das Grundſtüď übergegangen ſei, aber nicht ihre Erb
VO. vom 8. Februar 1918 (RGBI. S. 75) : Auss

teile. Ein Fall des $ 2369 BOB . lag nicht vor. Das
dehnung der am 1. März 1918 vorzunehmenden kleinen

Orundbuchamt beanſtandete den Erbſchein. Das Nach- Viehzählung auf zahme Kaninchen.

laßgericht lehnte das Geſuch , ihn durch Einfügung der 2. Vorſchriften für Kartoffeln .

Erbteile zu ergänzen , ab. Auf Beſchwerde der Erben

wurde das Nachlaßgericht angewieſen , den Erbſchein
Bet, vom 3. Februar 1918 (ROBI. S. 72) . Sie

dahin abzuändern, daß die Erbanteile der Miterben
geſtattet außer dem Falle des § 2 Abſ. 1 der VO.

bezeichnet werden . 1) Lefter Bericht S. 61 dieſer Zeitſdrift.



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 5 u . 6. 93

9. 5.8.16
, die vb.über die Hercebeitungonohteminst mungen dürfen Ereibriemen, Förderbänder,nelevator :

24. 8. 1917

über Saatkartoffeln aus der Ernte 1917 vom 16. Au 6. Borſchriften für Futtermittel.

guſt 1917 (ROBI. S. 711) die Lieferung von Saat
a ) VO. vom 10. Januar 1918 (NOBI. S. 20) :

tartoffeln aus einem Kommunalverbandsbezirk in einen
Aenderung der BO . über Futtermittel vom 5. Otto

anderen, wenn die Lieferung auf Grund eines in der

Zeit vom 5. Februar bis 15. März 1918 abgeſchloſſenen
ber 1916 (NOBI. S. 1108) in einer Reihe von Punkten,

und von dem Kommunalverband des Ausfuhrortes
jedoch nur in Einzelheiten ohne grundſäßliche Bedeu

tung. Jn der dadurch erhaltenen neuen Faſſung iſt
genehmigten Bertrags erfolgt.

dieVO.über Futtermittel unterm 10. Januar 1918

3. Vorſchriften für Gemüſe und Obſt. S. 23 des RGBI. veröffentlicht.

a ) VD. vom 23. Januar 1918 (ROBI. S. 46) : b ) VD . vom 20. Januar 1918 (MGBI. S. 44) .

Aufhebung der BD. über die Regelung der Preiſe für
Sie erhöht die nach den VD.en über den Verkehr mit

Gemüſe und Obſt ſowie für Obſtmus und ſonſtige Heu ſowie mitStroh und ħädſel vom 12. Juli und

Fetterſaßſtoffe zum Brotaufſtrich vom 11. November
2. Auguſt 1917 (ROBI. S.599 und 685 ) aufzubringenden

1915 und der Bet, über die Preiſe von Marmeladen und ſofort ficherzuſtellenden Mengen Beu uud Stroh

vom 14. Dezember 1915 (NOBI . S. 752, 754 und
für den Bedarf des Heeres .

817 ) .

b ) VD. vom 23. Januar 1918 (ROBI. S. 46) .
III. Sonſtige Borſchriften.

Nach § 1 fann die Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt, 1. Vorſchriften für Schwefel.

Berwaltungsabteilung, Beſtimmungen über die ge- Bet. vom 14. Januar 1918 (NGBI. S. 29) : Auf

werbsmäßige Verarbeitung von Gemüſe und Obſt fos hebung der Vorſchriften in $8 3 und 4 der Bet. vom

wie Erzeugniſſen daraus erlaſſen. Nach § 2 dürfen 27. Oktober 1916 (ROBI. S. 1196) über die Höchſt

Gemüſekonſerven, Sauertraut und konſervierte Gurten, preiſe für Schwefel bei deſſen Abnahme durch die

Dörrgemüſe, Obſtłonſerven und Obſtwein nur mit Ges Kriegschemikalien -Attiengeſellſchaft.

nehmigung der in Ubí.2 bezeichneten Stellen und
2. Vorſchriften für Dele, Fette und Seifen .

nicht zu höheren als den von ihnen feſtgeſepten Preiſen

abgeſeßt werden . Dhne Genehmigung dieſer Stellen
BD. vom 17. Januar 1918 (NOBI. S. 34) : Aen:

dürfen auch nach § 3 Gemüſe und Obſt zur Herſtellung derung den VO.en über die Einfuhr von pflanzlichen

der genannten Erzeugniſſe nicht erworben werden.
und tieriſchen Delen und Fetten ſowie Seifen vom

Wer ſolche Erzeugniſſe herſtellt oder abſeßt, hat nach
4. März 1916 (NOBI. S. 148) dahin, daß als Aus

§ 4 den in § 2 bezeichneten Stellen und der Reichs,
land im Sinne der VD. auch das beſefte Gebiet gilt.

ſtelle für Gemüſe und Obſt, Berwaltungsabteilung , auf 3. Vorſchriften für Treibriemen.

Berlangen über die Beſchaffung der Rohſtoffe, deren VO. vom 17. Januar 1918 (NOBI. S. 35) und

Berarbeitung und den Abſaß der Erzeugniſſe Auskunft Ausführungsbeſtimmungen dazu vom gleichen Tage

zu geben . Ausnahmen : S8 7 und 8 ; Strafbeſt.: 9.
( 36). Nach 1 Ausführungsbeſtim

hebt . Gemüſe

gurte, Runde und Kordelſchnüre aus Leder ſowie die

dom (NOBI. 1916 S. 914 und 911 , 1917 im einzelnen aufgeführten techniſchen Lederartikel nur

S. 729 ) auf.
mit Zuſtimmung der Riemen - Freigabe-Stelle Berlin

hergeſtellt und in den Verkehr gebracht werden. Dus
4. Borſchriften für Rüben .

widerhandlungen gegen dieſe Borſchrift und die bei

VO. vom 2. Februar 1918 (ROBI. S. 69) . § 1 der Genehmigung feſtgelegten Bedingungen werden

gibt den rübenverarbeitenden Zuder- und Rübenſaft- nach § 2 beſtraft.

fabriten das Recht, bis zum 28. Februar 1918 von
4. Borſchriften für Schiffe.

den Hübenbauern, die ihnen Zuderrüben aus der

Ernte 1916 zu liefern verpflichtet waren , für das
a) VO . , betreffend Veräußerung von Kauffahrtei.

Erntejahr 1918 die Lieferung von Zuderrüben von
ſchiffen ins Ausland, vom 17. Januar 1918 (NOBI.

S. 39 ) .

einer gleichgroßen Anbaufläche wie 1916 zu verlangen .
Nach § 3 tann das zuſtändige Hauptamt landwirt- b ) VO. , betreffend Veräußerung von Binnen

chaftlichen Brennereien und den gewerblichen Brenners
ſchiffen ins Ausland, vom 17. Januar 1918 (NOBI.

eien, die im leßten Jahre ihres Betriebs vor dem
S. 40).

1. Ottober 1914 mehlige Stoffe verarbeitet haben , für
c) BO ., betreffend Veräußerung von Aktien oder

das Brennereibetriebsjahr 1918/19 die Verarbeitung ſonſtigen Geſchäftsanteilen deutſcher See- und Binnen

von Rüben zu geſtatten . § 4 beſtimmt die Mengen (chiffahrtsgeſellſchaften ins Ausland, vom 20. Januar

zuderhaltiger Futtermittel , die rübenverarbeitende
1918 (ROBI . S. 42) .

Ruderfabriken im Betriebsjahr 1918/19 an die rüben- Die drei VD. übernehmen aus den BD.en, be

liefernden Bandwirte zurüdliefern dürfen. treffend Beräußerung von Stauffahrteiſchiffen an Nicht

21. Oktober 1915 (R (KBI . S.685 )

5. Borſchriften für Bier . reichsangehörige, vom
17.Februar 1916 (RKVI . S. 107)

BD. vom 24. Januar 1918 (ROBI. S. 55 ) , gültig treffend Veräußerung von Binnenſchiffen an Nicht

nur für das Gebiet der Norddeutſchen Brauſteuer- reichsangehörige, vom 26. Juni 1916 (ROBI. S. 587)

gemeinſchaft. § 1 verbietet die Herſtellung von Bier und betreffend Veräußerung von Aktien oder ſon

und bierähnlichen Getränken mit einer Stammwürze ſtigen Geſchäftsanteilen deutſcher Seeſchiffahrtsge

don mehr als 3 % , § 7 die Vermiſchung von Bier ſellſchaften ins Ausland vom 23. Dezember 1916

und bierähnlichen Get nken zum Verfauſe . Die ( ROBI. S. 1429) das Verbot der Veräußerung

$S 2–5 ſeßen für Bier und bierähnliche Getränke deutſcher Schiffe und der Geſchäftsanteile deutſcher

Þerſtellerhöchſtpreiſe feſt und ermächtigen die Landes- Seeſchiffahrtsgeſellſchaften an Ausländer, dehnt aber

behörden zur Berabſeßung dieſer Höchſtpreiſe ſowie das Verbot ſachgemäß weiter aus, insbeſondere auf

zur Feſtſeßung von Höchſtpreiſen für den Weiterver: den obligatoriſchen Vertrag, auf Rechtsgeſchäfte , durch

lauf. Nach §5 haben die Inhaber von Gaſt- und die der Erwerb für Rechnung von Ausländern

Schankwirtſchaften ſowie anderen Kleinverkaufsſtellen erfolgen ſoll, auf den Erwerb im Wege der Zwang8 -

für Bier und bierähnliche Getränke die Verkaufspreiſe vollſtreďung und auf den Erwerb durch ſolche

für dieſe Getränke durch einen Aushang befanntzu- Deutiche oder für Rechnung ſolcher Deutichen, die

geben und dürfen dieſe Preiſe nicht überſchreiten . ihren Wohnſiß oder dauernden Aufenthalt nicht im

Straſbeſt. 88 9 und 10 ; Ausnahmen S8 11 und 12 ; Deutſchen Reiche haben, dann auf die Veräußerung

Aufhebung der VO. über Bier vom 20.Februar 1917 von Geſchäftsanteilen deutſcher Binnenſchiffahrts

(HOBI. S. 162) § 13. geſellſchaften .

bes
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5. Vorſchriften für Tabat.

a) Bel. vom 24. Januar 1918 (NGBI. S. 57) .

b) Bet, vom 28. Januar 1918 (NOBI. S. 65) .

Erſtere ändert den § 3 der Ausführungsbeſtim

mungen vom 10. Oktober 1916 zu der VD. über Roh

tabať (RGBI . S. 1149), lettere den § 7 der Aus

führungsbeſtimmungen vom 24. Oktober 1917 zu der

BÓ. über Zigarettentabat (ROBI. S. 965) in der

Weiſe ab, daß die Verarbeitung von Tabak weiter

eingeſchränkt wird.

6. Borſchriften für Wertpapiere .

Bet. vom 2. Februar 1918 (NGBI. S. 71) : Aen

derung der Bet. , betreffend Ausnahmen vom Verbot

der Mitteilungen über Preiſe von Wertpapieren uſw.,

vom 9. November 1917 (ROBI . S. 1019) dahin , daß

Mitteilungen über die für Wertpapiere beim Handel

an einer inländiſchen Börſe erzielten Preiſe zwiſchen

Perſonen , die Banfiergeſchäfte gewerbsmäßig betreiben,

auch dann zuläſſig ſind, wenn dieſe Perſonen nicht

im Inland anſäſſig ſind.

7. Vergeltungsmaßnahmen gegenüber feindlichen

Ausländern.

a) Bef . vom 10. Januar 1918 (NOBI. S. 38) .

Sie' dehnt die Vorſchriften der VO. , betreffend Zah

lungsverbot gegen England, vom 30. September 1914

(RGBI. S. 421 ) , der VO. über die Anmeldung des

im Inland befindlichen Vermögens von Angehörigen

feindlicher Staaten , vom 7. Oktober 1915 (ROBI.

S. 633) und der BD ., betreffend Verträge mit feind

lichen Staatsangehörigen vom 16. Dezember 1916

(ROBI. S. 1396 ) mit einigen Einſchränkungen auf Bras

ſilien und die braſilianiſchen Staatsangehörigen aus .

b ) VO . vom 24. Januar 1918 (ROBI . S.62) : Er

mächtigung des Reichskanzlers bei Erlaß von Vors

ſchriften über die Anmeldung des im Inland befind

lichen Vermögens von Angehörigen feindlicher Staaten

(VD. vom 7. Oktober 1915 , RGBI. S. 633) und über

die Anmeldung von Auslandsforderungen ( VO. vom

16. Dezember 1916, ROBI. S. 1400) die Stellen zu

beſtimmen , bei denen die Anmeldung zu erfolgen hat,

und zu regeln , unter welchen Vorausſeßungen der

Treuhänder Auskunft über feindliches Vermögen ers

teilen darf.

c) Bei. vom 30. Januar 1918 (ROBI. S. 67) .

Nach Art. 1 und 2 iſt das im Inland befindliche Ver:

mögen der Angehörigen von Japan , Portugal, Italien,

Panama, Kuba, Siam , Liberia, China, Braſilien ſo

wie der Vereinigten Staaten von Amerifa nach der

VO. vom 7. Oktober 1915 (ROBI. S. 633) und der

Bef. vom 10. Oktober 1915 (RGBI. S. 653 ) bis zum

1. April 1918 beidem Treuhänder für das feindliche

Vermögen in Berlin W8, Kronenſtraße 44 anzumelden.

Nach Art. 3 und 4 ſind auf Geld lautende Forde

rungen gegen Schuldner in den Vereinigten Staaten

von Amerifa, Panama, Kuba, Siam, Liberia, China

und Braſilien nach der VD. vom 16. Dezember 1916

(RGBI . S. 1400 ) und der Bef, vom 23. Februar 1917

(ROBI. S. 183) bis zum 1. April 1918 bei der Ge

ſchäftsſtelle für Auslandsforderungen, Berlin SW 61 ,

Gitſchinerſtraße 97—103 anzumelden, ſofern die For

derungen ſchon vor den in Art . 3 angegebenen Zeit

punkten als Geldforderungen beſtanden haben .

hat der Weltſchiffsraum ſo abgenommen und der ver

bleibende Schiffsraum für die Zeit nach dem Krieg

eine ſolche Bedeutung gewonnen, daß ſich die Reichs

regierung vor die Aufgabe geſtellt ſah, den deutſchen

Schiffsraum den deutſchen Bedürfniſſen beſſer zu ſichern ,

als es nach den bisherigen Vorſchriften der Fall war.

Wir übergehen die Beſtimmungen für Hauſfahrteiſchiffe,

die an Stelle der VD. vom 21. Okt. 1915, betr. Ver

äußerung von Stauffahrteiſchiffen an Nichtreichsange:

hörige, und der VD . vom 17. Febr. 1916 , betr. Er

gänzung dieſer Verordnung, treten und wenden uns

den für Bayern wichtigeren Beſtimmungen über Binnen

ſchiffe zu, die ſich mit denen über Staujjahrteiſchiffe übri

gens im weſentlichen decken. Auch nach Binnenſchiffen

und nach Aktien- oder ſonſtigen Geſchäftsanteilen deuts

ſcher Binnenſchiffahrtsgeſellſchaften iſt eine wachſende

Anfrage aus dem Ausland hervorgetreten. Auch hier

galt es einen möglichſt wirkſamen Schuß zu ſchaffen .

Verbot ſchon die vo. vom 26. Juni 1916 (ROBI .

S. 587 ) „alle Rechtsgeſchäfte , durch die das Eigen

tum eines Schiffes ganz oder teilweiſe von

einem Reichsangehörigen an einen Nichtreichsangehö

rigen übertragen werden ſoll“, ſo ſtellt § 1 Abſ. 1

der VD. vom 17. Januard. gs. nun außer Zweifel,

daß nicht nur das dingliche Uebertragungsgeſchäft,

fondern auch das ſchuldrechtliche Verpflichtungsgeſchäft

von dem Verbot betroffen ſein ſoll. Die neue VD.

beſeitigt ferner den Zweifel , ob das Verbot nur für

phyſiſche Perſonen auch für das Eigentum und für den

Erwerb von Geſellſchaften Geltung hat . Sie beſtimmt

ferner, daß auch ein Erwerb für Rechnung von Aus

ländern unzuläſſig iſt (Abſ. 3) und ſtellt in Abſ. 5 feſt,

daß der Erwerb im Wege der Zwangsvollſtreďung dem

rechtsgeſchäftlichen Erwerb i . S. der Vorſchriften der

Abſ. 1-3 gleichſteht. Nicht verboten war bisher die

Veräußerung an Deutſche, die im Ausland wohnen .

Allein auch auf dieſem Wege fönnen Schiffe der deuts

ſchen Ueberwachung und Verfügungsgewalt tatſächlich

entzogen und dem Auslande dienſtbar gemacht werden .

Dem beugt die neue VO. vor ; ſie verbietet in Abſ. 5

den Erwerb von Schiffen durch ſolche Deutſche oder

für Rechnung ſolcher Deutſchen, die ihren Wohnſit

nicht im Deutſchen Reiche haben und beſtimmt das

gleiche für Geſellſchaften , die ihren Sitz im Ausland

haben oder deren Stapital zum größeren Teil Aus

ländern zuſteht . Vor dem Kriege pflegte man wohl

die Nationalität einer Geſellſchaft einfach nach ihrem

Siße zu beurteilen ; im Kriege hat man zu würdigen

gelernt, daß von nicht geringerer Bedeutung der Um

ſtand iſt , ob ſich das Stapital zum größten Teil im

Beſiße von Jnländern oder von Ausländern befindet

(vgl. Hedemann , Bunte Bilder a. d .RechtsweltS.71 ). Da

her dieſe Gleichſtellung der Geſellſchaften, deren Kapital

zum größten Teil Ausländern zuſteht, mit denen , die ihren

Siß im Ausland haben . Daher aber auch das not

wendige Beſtreben , der Entziehung von Schiffsraum

nicht nur durch Verbote vorzubeugen, die ſich auf die

Verfügung über die Schiffe ſelbſt beziehen , ſondern

auch die Verfügung über Geſchäftsanteile an deutſchen

Schiffahrtsgeſellſchaften zu beſchränken. Die Bedeutung

der Schiffahrt für unſere Volkswirtſchaft läßt es nicht

wünſchenswert erſcheinen , daß ausländiſches Kapital

und damit ausländiſche Handels- und Wirtſchafts

belange auf den Betrieb , insbeſondere auf die Frachten

politik der deutſchen Schiffahrt maßgebenden Einfluß

gewinnen. Das gilt insbeſondere auch für die an

Bedeutung ſtets wachſende Binnenſchiffahrt. Während

aber bisher ſowohl für Kauffahrtei- wie für Binnen :

ſchiffe Verfügungsbeſchränkungen beſtanden , war die

Veräußerung von Aktien- oder ſonſtigen Geſchäftss

anteilen ins Ausland nur bei deutſchen Seeſchiffahrts

geſellſchaften verboten (VO. vom 23. Dez. 1916ROBI.

S. 1429). Hier bringt die neue VO . vom 20. Januar

d . Js . die notwendige Ergänzung : ſie gilt für die

Seeſchiffahrts . wie für die Binnenſchiffahrtsgeſell

Verfügungabeſdıränkungen zum Beſten der deutſchen

Schijjahrt. Die Nr. 10 des RGBI.S enthält zwei

BRVO.en vom 17. Januar ds. Js., die eine die Ver

äußerung von Hauſfahrteiſchiffen ins Ausland, die

andere die Veräußerung von Binnenſchiffen ins Aus

land betreffend , dazu eine VO. vom 20. desſ. Mts.,

betreffend Veräußerung von Aftien oder ſonſtigen Ge

ſchäftsanteilen deutſcher See- und Binnenſchiffahrts

geſellſchaften ins Ausland. Alle drei Verordnungen

haben ihre Vorläufer. Aber durch den U - Bootfrieg
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daften und baut zugleich die bisherigen Beſtimmungen Schweißer& Termintalender für die bayeriſchen Juriſten

in derſelben Weiſe aus, wie wir es bei der VD . vom 1918. Berausgegeben von 3. Schiedermair, X. Land

17. Januar über die Veräußerung von Binnenſchiffen gerichtsrat in München. 358 Seiten . 2 Teile. München ,

geſehen haben und es durch dieVO. vom gleichen Tag Berlin und Leipzig 1918. J. Schweißer Verlag (Ar

für die Veräußerung von Seeſchiffen geſchehen iſt. thur Sellier ). Mf. 3,50.

Im einzelnen ſei zu dieſen beiden Verordnungen noch Der bewährte Kalender, deſſen umfangreiches

das Folgende bemerkt. Die alten VO.en ſprachen von Nachſchlagewert dem bayriſchen Juriſten ſchon längſt

der Beräußerung an Nichtreichsangehörige; die neuen unentbehrlich geworden iſt, liegt nunmehr in 55. Jahr:

gebrauchen zwar den Ausdruck Uusländer , wollen
gang vor. Alle Tabellen uſw. ſind auf den neueſten

indeſſen gleichfalls nicht nur auf Angehörige eines Stand gebracht und von unbedingter Zuverläſſigkeit .

außerdeutſchen Staates , ſondern auch auf ſtaatenloſe F.

Ausländer bezogen ſein . In beiden VO.en bezieht

ſich das Verbot des § 1 Abſ. 2 auch auf ſolche Schiffe, Schweißers BayeriſcherFinanztalender für das Jahr 1918.

die für Deutſche auf ausländiſchen Werſten gebaut Herausgegeben von Dr. Anton Schlecht, St. Regierungs

werden , das Verbot in Abſ. 3 dagegen nicht auf die rat in Regensburg. Siebenter Jahrgang. 376 Seiten.

für Rechnung von Ausländern gebauten Schiffe. Daß München , Berlin und Leipzig 1918, J. Schweißer

Schiffe für Rechnung eines Áusländers deutſchen Verlag (Arthur Sellier ). ME. 2.50 .

Werften neu in Bau gegeben werden, iſt verboten .
Der neue Jahrgang bringt bei der Ueberſicht über

Dagegen find Auslandsdeutſchen Bauaufträge für den den Beſtand und Umfang der Rentämter nunmehr auch
Bau von Schiffen auf deutſchen Werften nicht verwehrt ; die Poſtichedfontonummern , die zugehörigen Bant
nur der Erwerb von Schiffen durch Auslandsdeutſche

anſtalten und deren Poſtſchedfontonummern. Das
iſt in § 1 Abſ. 4 der vb. für Stauſfahrteiſchiffe, § 1 Nachſchlageverzeichnis iſt wiederum ergänzt und er:

Abl. 5 der BO. für Binnenſchiffe dem Erwerbe durch weitert worden . So iſt der reichhaltige Kalender in
Ausländer gleichgeſtellt; daß die erſtere VO . von ſeiner ſchmucen Ausſtattung ſehr geeignet, ſich zu den
Deutſchen ſpricht, die ihren Wohnſitz oder dauern alten auch neue Freunde zu gewinnen . D. H.

den Aufenthalt nicht innerhalb des Deutſchen

Neiches haben“ , die andere dagegen nur von Deutſchen ,

die ihrenWohnſiß nicht innerhalb des Deutſchen Reiches Soergel, Dr. 98. Ih. , A. Þofrat, Rechtſprechung

haben, iſt gewiß keine beabſichtigte Unterſcheidung; der
1917 zum geſamten Zivil- , Þandels- u . Pro .

ratio legis entſpricht ſie nicht, aber der Gefeßgeber hat zeßrecht des Reiches u . der Bundesſtaaten.

nach einem Worte Mar von Seydels ſeine ratio auch i 18. Jahrgang. Stuttgart u . Berlin 1918, Deutſche

dazu, daß er zum Ausdruď bringt, was er ſagen will. Verlagsanſtalt. Preis geb. Mt. 13.-.

4286 Die Soergeliche umfaſſende Sammlung - ſie be

rüdſichtigt auch in dieſem Jahrgange die Rechtſprechung

Bewilligung von Zahlungsfriſten an Kriegoteil und die Rechtslehre zu nicht weniger als 328 Geſeken —

nehmer verbündeter Staaten. Die VO. vom 8. Juni iſt ſo allgemein befannt, das wir uns wohl auf die

1916 über die Bewilligung von Zahlungsfriſten an Anzeige von dem Erſcheinen des neuen Jahrganges

Striegsteilnehmer bezieht ſich nur auf deutſche Ariegs : beſchränken dürfen . Hervorgehoben ſei nur die in einem

teilnehmer. Eine BHVO . vom 8. Nov. 1917 (ROBI . Anhange dem Buche beigefügte Zuſammenſtellung der

S. 1021) hat ihre Anwendbarkeit auf Striegsteilnehmer Entſcheidungen, die vom Reichsgericht ſeit Kriegsbeginn

eines verbündeten Staates unter der Vorausſeßung zu den Kriegsnotgeſeßen und Verordnungen ergangen

ausgedehnt , daß nach einer im Reichsgeſetzblatt ents ſind, und ein alphabetiſches Schlagwortverzeichnis zu

haltenen Betanntmachung des Reichstanzlers die Gegen- den Friedensgeſeßen , das die Entſcheidungen berüc

ſeitigkeit in dieſem Staate verbürgt iſt. Dieſe Vorauss ſichtigt, die mit dem Kriege zuſammenhängen. --d- t .

feßung iſt jeßt für Deſterreich -Ungarn erfüllt (RABef.

vom 16. Januar 1918 ROBI. S. 33). Ebner, u ., Syndikus des Vereins Deutſcher Zeitungs:

verleger , in Berlin . Wegweiſer durch das ge

ſamte Kriegsrecht. (Geſezgebung und Rechts

wiſſenſchaft.) 246 Seiten. Stuttgart 1917, Verlag

von J. Heß . geh . M 4.80 , geb. M 5.80 .

Ebner hat die mühſelige Arbeit auf ſich genommen,

Barneyere Jahrbuch der Entſcheidungen. A. Zivil- ,
die im Reichsgeſetzblatt, im Zentralblatt für das Deutſche

Reich und im Armee -Verordnungsblatt bis Ende Fe
Þandels- und Prozeßrecht, herausgegeben von Dr.

Otto Warneyer , Oberlandesgerichtsrat in Dresden.
bruar 1917 veröffentlichten Erlaſſe und Verordnungen

ſowie das Schrifttum dazu nach Schlagwörtern in der
16. Jahrg . XXI, 442 Seiten, geb. M 16.- . B. Straf

recht und Strafprozeß . herausgegeben von Georg
Buchſtabenfolge zu ordnen. Den hohen Wert dieſes

Wertes zeigt ein Blick hinein . Ein ſolches Hilfsmittel
Hojenmüller , Landgerichtsdirektor in Plauen i . V.

12. Jahrg . XXIV, 266 Seiten , geb. M 12.- . Leip
wird vielleicht ſchon jeder heibeigewünſcht haben, der

zig 1918, Roßbergiche Verlagsbuchhandlung Arthur
aus der ungeheuerlichen Þochilut der Kriegsgeſep :

gebung ſich bei irgendeiner Frage die einſchlagenden
Roßberg .

Verordnungen heraus und zuſammen ſuchen mußte.

Mit Vergnügen begrüßen wir auch in dieſem Jahre Mit Recht beſchränft fich Ebner nicht auf die gerade

das pünktliche Erſcheinen der beiden ſchmuđen Bände geltenden Vorſchriften, ſondern bringt auch die früheren.

der angeſehenen Sammlung .
-t.

Wenn er das im Vorwort mit ihrer Bedeutung für

das Verſtändnis der geltenden Beſtimmung rechtfertigt,

Bertehre- und Rohlenſteuer und Kriegsſteuerzujdlag. ſo hätte er auch noch anführen können , daß vielfach

Tertausgabe mit Sachregiſter. Geſepe vom 9. April bei Bearbeitung und Entſcheidung eines Rechtsfalles

1917 mit amtlicher Begründung und Sachregiſter. noch das inzwiſchen bereits wieder aufgehobene Recht

107 Seiten . Berlin 1917, 3. Guttentag, Verlagsbuch- zugrunde zu legen iſt. In das Geſetzesregiſter ſind

handlung, G. m. b. $ . bei den Schlagworten die Verweiſungen auf das Schrift:

Den einzelnen Geſebesbeſtimmungen ſind die dazu tum eingefügt; ſie erhöhen noch den Wert, wenn ſich

gehörigen Teile der amtlichen Begründung beigefügt . Ebner auch bei dem außerordentlichen Umfange dieſer

Das Büchlein erlangt dadurch faſt den Rang einer Literatur auf eine Auswahl beſchränfen mußte.

Certausgabe mit Anmerkungen “. Dr. H. Jena.

Bücheranzeigen.

1

Dr. Böđel.
!
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Groß, Dr. Gane, weil. 0.ö. Profeſſor des Strafrechts der erſten Verſicherungskarte, den Erſaß der Verſiche

an der Karl Franzens-Univerſität Graz. Die Er- rungskarten , das Muhen der Beitragsleiſtung , die

forſchung des S ach verhalts ſtrafbarer Nüderſtattung von Beiträgen , den Gegenſtand der

Handlungen . Ein Leitfaden für Beamte des Verſicherung, das Muhegeld , die Hinterbliebenen -Hente,

Polizei- und Sicherheitsdienſtes. 4. erneute und die Leibrenten , die Bedingungenfür den Bezugdes

vermehrte Auflage bearbeitet von Dr. Erwein Ritter Ruhegeldes und der Renten, die Berechnung der Ver

von Höpler, K. A. Hofrat, Leitender I. Staatsanwalt ſicherungsleiſtungen, die Anmeldung der Anſprüche

in Wien. X , 224 Seiten. München, Berlin und und die Auszahlung der Leiſtungen . Sodann wird

Leipzig 1918, 3. Schweiger Berlag (Arthur Sellier ). die Einwirtung des Strieges auf die Angeſtellten -Ver

Geb. MI. 4.- . ficherung dargeſtellt. Abgedruđi ſind die Bundesrats

Es iſt wohl eine Seltenheit, daß ein Mann auf verordnungen betreffend die Ungeſtelltenverſicherung

einem wiſſenſchaftlichen Gebiete ſo bahnbrechend wirkt während des Krieges vom 26. Auguſt 1915 und über

wie Hans Groß auf dem der Striminaliſtit, und noch
Berſicherungspflicht von Angeſtellten fürBeſchäftigungen

ſeltener, daß ein Mann der Wiſſenſchaft die Ergeb- während des Krieges vom 30. September 1916. Bet

niſſe ſeiner Forſchung in ſo trefflicher Weiſe über den gegebene Tabellen über die Bezüge erhöhen den Wert

Areis der wiſſenſchaftlich Gebildeten hinaus zugänglich
der Schrift.

und allgemein nußbar zu machen verſteht, wie Groß
Soweidnit. Landgerichtsrat Alfons Sadenberger.

es mit dem vorliegenden Leitfaden getan hat . Der

gerausgeber der vorliegenden 4. Auflage, der erſten Mitteis , Dr. Ludwia, ord . Profeſſor an der Univer:

nach dem Tode des hochverdienten Mannes , hat es ſität Leipzig. A us römiſchem und bürger

ſich zum Grundſaße gemacht, nichts an dem Buche zu
lichem Hecht. Aus der Feſtſchrift der Beipziger

ändern, was nicht durch die Zeit änderungsbedürftig Juriſtenfakultät für Dr. Adolf Wach. 41 Seiten.

geworden iſt. Jn dankenswerter Weiſe hat er aber, München und Beipzig 1917, Berlag von Dunder &

den Bedürfniſſen der Zeit Rechnung tragend, das Buch Humblot. Geh . Mt. 1,50.

doch auch zu ergänzen und zu bereichern gewußt bes Das Buch gerfällt in zwei Abſchnitte. Jn dem

ſonders durch Erörterungen über das Geſtändnis, die erſten Abſchnitt weiſt der Verfaſſer in ſieben Stellen der

Vernehmung Jugendlicher und über Kindermißhand- juſtinianiſchen Gefeße bisher noch unentdedte Jnter

lung . Das Buch iſt als Leitfaden für Beamte des polationen nach. Im zweiten beſchäftigter ſich mit

Polizei- und Sicherheitsdienſtes bezeichnet. Allein , wo der Streitfrage, ob die durch § 138 Abſ. 1 BOB. an

Zeit oder Gelegenheit fehlen , den „ großen Groß“ , das geordnete Nichtigkeit des den guten Sitten zuwider

Žandbuch für Unterſuchungsrichter zuRate zu ziehen, laufenden Rechtsgeſchäfts auch bei abſtratten Geſchäften

wird es auch dem Staatsanwalt und Richter treffliche plafgreifen tann .

Dienſte tun . E. Die leßtgenannten Ausführungen ſind von weit

tragender praktiſcher Bedeutung .

Siber, Dr. Heinrich, ord. Profeſſor an der Univerſität Schweidnis . Landgericht&rat Alfon Hadenberger.

Leipzig. Die Prozeßführung des Vermögens

verwalters nach dem deutſchen Bürger- Sontag, Dr. Gruft, Landgerichtsrat, z . 8t . Ariegsges

lichen Gefeßbuch. Aus der Feſtſchrift der Leip- richtsrat beim ſtellv. Generalfommando III. A.A.

siger Juriſtenfakultät für Dr. Adolf Wach. 102 O ejet betreffend die Verhaftung und

Seiten . München und Leipzig 1917, Verlag von A ufenthaltsbeſchränkung auf Grund des

Dunder & Humblot. Geh . Mi. 3.50. Arieg & juſtandes und des Belagerung 8

Nach einer Vorbemerkung beſchäftigt ſich der Ver zuſtandes vom 4. Dezember 1916 und Gefeß

faſſer, der bereits früher eine ähnliche Materie in über den Krieg 8 zuſtand vom 4. Dezember

feiner Schrift: „ Die Frage der Verfügungsgeſchäfte
1916. 111 S. Berlin 1917, Verlag von Franz

ju fremdem Rechte“ behandelt hat, mit den Prozeſſen Vahlen . Geb. Mr. 2.40.

des Verwalters über ſeine Rechte und Pflichten aus Der Verfaſſer hat die in der praktiſchen Bear
der Vermögensverwaltung, mit den Prozeſſen des beitung von Schaftſachen geſammelten Erfahrungen

Verwalters über ſein Verwaltungsrecht und mit der dazu benüßt, unter Zugrundelegung der einſchlägigen

Prozeßführung des Verwalters über Rechte und laſten ſtaatsrechtlichen, militärrechtlichen und ſtrafprozeſſualen
des verwalteten Vermögens unter Hervorhebung der Literatur und unter Beranziehung der Geſebesmates

Prozeßführung im Namen des Vermögensinhabers rialien das Schußhaftgeſeß zu kommentieren . Hiſto

und der Prozeßführung des Verwalters im eigenen riſche und rechtliche Erörterungen ſind vorausgeſchidt.
Namen. Schließlich erörtert er Zweifelsfälle hinſicht: Da bei der Eile, mit der das Geſetz zuſtande tam,

lich des Konkursverwalters und Teſtamentsvollſtreders. Zweifelsfragen ſich bei der Anwendung des Gefeßes

Die Abhandlung bedeutet eine weſentliche Förde- ergeben, iſt das Erſcheinen des Kommentars durch die

rung wichtiger zivilprozeſſualer Probleme. Bedürfniſſe der Praxis bedingt.

Schweidnis . Landgerichtsrat Alfons Gadenberger. Soweidnit . Sandgerichtdrat Alfons Sađenberger,

Das Berficherung& qejeh für Angeſtellte unter Berüt.
Sturm , Dr. Auguſt, Juſtigrat in Naumburg a. S.

Weltkrieg und Frieden 8 z uſt a nd . 47 Seiten
ſichtigung der Bundesratsbeſtimmungen über ſeine

Ausführung mit Einſchluß der durch den Strieg ver
Langenſalza 1916 , Drud und Verlag von Wendt &

Klauwell. Geb. Me. 1.-- .
anlaßten beſonderen Beſtimmungen. Zweite,erweiterte

Auflage. 60 Seiten . Verlag und Drud von Frede Der Verfaſſerbeleuchtet von den in ſeinen Werken

beul & Koenen in Eſſen . Preis Mt. -,60. niedergelegten rechtspſychologiſchen Grundſägen aus

Der Verfaſſer erörtert den Umfang der Verſiche
den Weltfrieg. Auch wer den der Schrift zugrunde

rungspflicht nach dem Verſicherungsgeſep für Angeſtellte,
liegenden Anſchauungen nicht in allem beitritt, wird

die einzelnen Gruppen der Verſicherungspflichtigen ,
die temperamentvoll geſchriebene Abhandlung mit

die Befreiung von der Verſicherungspflicht, die Bes
Intereſſe leſen .
soweidnis. Landgeridtårat Alfons Hadenberger .

freiung des Angeſtellten von der Beitragsleiſtung,

die freiwillige Verſicherung, die Gehaltsfaſſen, die Auf- Verantwortl. Herausgeber i . V .: E. Eđert, I. Staats

bringung und die Höhe der Beiträge, die Ausſtellung anwalt im S. Staatsminiſterium der Juſtig.

Eigentum von 3. Sch weißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Leipzig .

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie. (Jnh . Arthur Sellier) München und Freiſing.
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Die Gliederung
beſtimmten Weiſe zu fördern , insbeſondere die vers

einbarten Beiträge zu zahlen . “ (8 705 BOB.).

des deutſchen Geſellſchaftsrechts. Den ſåmtlichen Geſellſchaftern ſteht dabei gemein :

ſchaftlich zu der Anſpruch gegen die einzelnen Ge

Von Oberlandesgerichtsrat Dr. Silberſchmidt, Privat- fellſchafter auf das Zuſammenwirken zudemge
dozent in München.

meinſamen Zwede, auf die Geſellſchaftsleiſtungen.

Wohl der wichtigſte Begriff der Wirtſchaft zwiſchen den ſämtlichen Geſellſchaftern beſteht eine

und des Rechts iſt der Geſellſchaftsbegriff. Erſt | Rechtsgemeinſchaft, weil ihnen die Anſprüche aus

durch den Zuſammenſchluß wird es dem Menſchen dem Geſellſchaftsvertrage nur gemeinſchaftlich zu

möglich, höhere Ziele zu erreichen, und heute um- ſtehen . Sandelt es fich um Rechtegemeinſchaft an

ſpinnt ein dichtes Neß von Geſellſchaften die Erde. einem Unternehmen, ſo folgt aus dem Begriffe

Lange ſchon hat man verſucht, es zu ordnen der Rechtsgemeinſchaft von ſelbſt, daß die ſamt:

und zu gliedern. Das Recht teilte die Geſell- lichen Geſellſchafter , die Teilhaber der Rechts

ichaften wohl ein in ſolche des bürgerlichen Rechtsgemeinſchaft, an den Erträgniſſen des Unternehmens

und des Handelsrechts, die erſteren wieder in per- beteiligt ſind. Es kann ſich auch die Rechts

ſonenrechtliche und ſchuldrechtliche, in ſolche des gemeinſchaft auf die Beteiligung an den Ertråg

ganzen Vermögens und ſeiner Teile, während die niſſen beſchränken. Es kann aber auch Beteiligung

Þandelsgeſellſchaften in die bekannten Einzelformen ohne Recht8gemeinſchaft, ohne Teilhaberſchaft. in

auseinanderfielen . Die Wirtſchaft teilte mit Vor- rein ſchuldrechtlicher Weiſe ( z. B. bei der Beteili:

liebe die Geſellſchaften ein in Perſonal- und Ra: gung des Handlungsgehilfen am Geſchäfte des

pitalgeſellſchaften , Wirtſchaft und Recht unter- Einzelkaufmanns) vorliegen. Soweit endlich der

ſchieden je nach der perſönlichen und fachlichen, Zuſammenſchluß bis zur Juriſtiſchen Perſon ges

unbeſchränkten und beſchränkten Haftung der Ge- ſteigert iſt, der dann das zuſammengeſchoſſene Ver

ſellſchafter. Dieſen vielerlei Einteilungsgründen mögen allein zuſteht, kann von einer Rechtsgemein:

gegenüber beſteht das Bedürfnis nach einer einſchaft oder Teilha berſchaft keine Rede mehr ſein.

heitlichen Gliederung. Sie iſt im deutſchen Rechte Sowohl die ſchuldrechtliche Beteiligung wie die

heute möglich geworden, weil auch der Geſellſchafts- Juriſtiſche Perſon erfüllen nicht mehr den Begriff

begriff des Bürgerlichen Rechts wie früher ſchon der Geſellſchaft, die erſtere bleibt hinter ihm zus

der des Sandelsrechts im Bürgerlichen Geſeßbuch rüd, die lektere geht über ihn hinaus.

perſonenrechtlich geſtaltet wurde und weil Wirt:
II. Hiernach begründet jede Geſellſchaft des

ſchaft und Recht fich ohnehin wie Geregeltes zur | deutſchen Rechts eine Rechtsgemeinſchaft in der

Regel verhalten. Das Bedürfnis nach einer Ueber- Weiſe, daß den ſämtlichen Teilhabern gemein
ficht iſtim Kriege durch die Bildung zahlreicher ſchaftlich der Anſpruch gegenſchaftlich der Anſpruch gegen die einzelnen Geſell:

neuartiger Geſellſchaften geſtiegen . Ichafter auf die Geſellſchaftsleiſtungen zuſteht, daß
I. Auszugehen iſt von den Begriffen der Bes die Beiträge der Geſellſchafter und die durch die

teiligung und der Teilhaberſchaft, die ich in einem Geſchäftsführung erworbenen Gegenſtande gemein:
gleichnamigen Buche entwidelt habe. ſchaftliches Vermögen der Geſellſchaft werden (8 718

„ Durch den Geſellſchaftsvertrag verpflichten ſich BGB. ) , daß aber ein ſolches gemeinſchaftliches

die Geſellſchafter gegenſeitig, die Erreichung eines Vermögen ſtets ſchon durch die, geldwerten, An

gemeinſamen Swedes in der durch den Vertragſprüche auf die Geſellſchaftsleiſtungen gebildet wird.
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So enthält die Teilhaberſchaft an der Geſellſchaft den Einzelnen, über ſeinen Teil zu verfügen , ſon:

begriffsgemäß auch die Beteiligung an dem Geſell- dern die der Geſellſchaftsvermögens Anwendung

ſchaftsvermögen ; die Vermutung für die Gleicht finden.

heit der Beiträge und Anteile, auch an der Ge: B ) Bei den bürgerlichen Geſellſchaften zum

ſchäft& führung (88 706, 709, 711, 714 , 718, Zwecke des Vermögenserwerbs handelt es ſich häufig

722) , folgt aus der Verpflichtung zum gemein- um Kartellierungen zur Erzielung günſtiger Preiſe

ſchaftlichen Zuſammenwirken aller zum gleichen in einem ſachlich und örtlich abgegrenzten Gebiete,,

Zwede, während ſich aus der gleichen Verpflichtung wobei der Geſamtverkauf durch eine von den Einzel

die Unmöglichkeit für den einzelnen Geſellſchafter betrieben errichtete Geſellſchaft, oft Aktiengeſellſchaft

ergibt, über ſeinen Unteil allein zu verfügen oder oder 6. m. b. 6. erfolgt und dann meiſt eine,

einſeitig Leiſung zu verlangen (8 719). Das Ge: weitere Geſellſchaft des bürgerlichen Rechts das

ſelijchaftsvermögen iſt, aus den gleichen Gründen , Verkaufsgeſchäft der Einzelbetriebe an die Vertriebs

nicht nach den Regeln des Miteigentums zwiſchen geſellſchaft regelt.

den Teilhabern aufgeteilt, jo daß jeder von ihnen b) Die Geſellſchaften zu uneigennüßigen Zweden

über ſeinen Teil frei verfügen könnte, ſondern zerfallen wieder in die bereits genannten Hauptarten

das Eigentum (vgl. v. Gierte, Deutſches Privat- nach der Verſchiedenheit der gemeinnüßigen Zwede.

recht BD. 2 S. 288 f . ) wie die begrenzten ding: Den Gefellſchaften mit eigennüßigen und mit

lichen Rechte (ebenda S. 598 f.) ſtehen nur der uneigennükigen Sweden entſprechen , wenn eine(

Geſamtheit der Teilhaber als ſolcher zu . wechſelnde Mitgliederzahl ins Auge gefaßt wird

Entſcheidend für den Geſellſchaftsbegriff iſt die und das Vermögen nicht dieſen Mitgliedern, ſon

Tatſache des Zuſammenwirkens zu einem gemein- dern der Vereinigung zuſtehen ſoll, die ähnlich

ſchaftlichen Zwed und ſie muß auch die Grund eingeteilten Vereine mit der Unterſcheidung, ob:

lage der Gliederung bilden. ihr Zwed auf einen wirtſchaftlichen Geſchäftsbetrieb

A. Den allgemeinſten Ausdruđ hat der dar gerichtet iſt oder nicht,.

gelegte Grundſatz in der bürgerlich - recht: Die Geſellſchaften des bürgerlichen Rechte ſind.

lichen Geſellſchaft des $ 705 BOB. gefunden . da es ſich um gegenſeitigeVerpflichtungen der Ge

Es genügt danach die Förderung jedes nicht ver : Fellſchafter handelt, ſtets Perſonengeſellſchaften.

botenen und nicht unſittlichen Zwedes, ſoweit er B. Iſt der Zweck der Geſellſchaft auf den Be

überhaupt für das Recht von Bedeutung ſein kann. trieb eines Sandelsgewerbes unter gemeinſchafte

Darnach laſſen ſich die bürgerlich-rechtlichen Geſells licher Firma gerichtet, ſo liegt eine Offene

ſchaften einteilen : Handelsgeſellichaft vor , wenn bei keinem

1. in ſolche zu eigennüßigen und zu uneigen: der Geſellſchafter die Haftung gegenüber den Geſell-:

nüßigen (gemeinnüßigen, wohltätigen ,geſelligen, ſchaftsgläubigern beſchränkt iſt ($105 Abſ . 1 HGB.) .

wiſſenſchaftlichen ,, künſtleriſchen, ſtaatlichen , kirch: Schon dieſer Wortlaut des Geſeķes zeigt, da der

lichen uſw.).Zweden. Was Bedingungsſaß nur die Grenze gegen Kommandit

a) die Geſellſchaften zu eigennükigen Zwecken und Stille Geſellſchaft zieht und der Abſ.2 aus

betrifft, ſo können ſie Vermögensgemeinſchaft oder drüdlich auf die Vorſchriften des BGB. aber die

nur Vermögenserwerb bezweđen. Geſellſchaft verweiſt, daß die Offene Sandelsgeſell:

a) Bei der erſteren iſt die Möglichkeit einer ſchaft eine ihrem Zwede nach beſonders geſtaltete)

allgemeinen Vermögensgemeinſchaft nur noch in- Art der Geſellſchaft ift.

ſoweit gegeben, als nach § 310 BOB. die Ver: So iſt auch die Offene Handelsgeſellſchaft eine

pflichtung, das fünftige Vermögen oder einen Rechtsgemeinſchaft, deren Teilhaber die Geſell

Bruchteil davon zu übertragen oder mit einem ſchafter find. Sie unterſcheidet ſich von der bürger

Nießbrauch zu belaſten, nichtig iſt. Es kommt lich-rechtlichen Geſellſchaft dadurch , daß fie eine

daher die Begründung meiſt von Einzelvermögens- Firma hat , unter der fie Rechte erwerben , Ver

gemeinſchaften in Frage. Die eheliche Güters bindlichkeiten eingehen , Rechtsſtreitigkeiten führen

gemeinſchaft und die Erbengemeinſchaft werden kann . Da aber die Rechte doch nur der Geſamt

zwar auch von den Grundſäßen der Geſamthand heit der Geſellſchafter zuſtehen, nur die leştere Eigen

beherrſcht, unterſtehen aber nicht den Regeln der tümerin des Vermögens iſt, ſo liegt nach der aus:

Geſellſchaft, ſondern des Familien- und des Erb: drüdlichen Beſtimmung des Geſeßes Geſellſchaft

rechts. und keine Juriſtiſche Perſon dor , ohne daß auf

Die Geſellſchaft zur Herbeiführung der Einzel- die bezügliche Rechtslehre und Rechtſprechung hier

vermögensgemeinſchaft bezweđt meiſt den gemein- eingegangen werden kann ; es iſt eben der Schritt,

ſchaftlichen Erwerb von beweglichen oder unbeweg: der zur Juriſtiſchen Perſon führen würde, abſicht-:

lichen Sachen, Rechten uſw., wenn auch häufig die lich nicht gemacht worden. Vgl. Silberſchmidt,

alsbaldige Teilung (Güterzertrümmerung !) ſofort Gewerkſchaft, Geſellſchaft, Juriſtiſche Perſon im. ,

ins Auge gefaßt und in den Zwed aufgenommen Archiv f. R. u . WPhilof . 11 (1918), 239 f .

wird. Der Erwerb der Sache durch die Geſell- Auch hier enthält die Teilhaberſchaft begriffs

ſchaft hat zur Folge , daß nicht die Grundlage des gemäß die Beteiligung am Geſellſchaftsvermögen

einfachen Miteigentums mit der Möglichkeit für in der Weiſe, daß der Anſpruch darauf durch die.

I
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Hechte der Geſamtheit beſchränkt wird und der eine ſtändige Bedeutung. Handelt es fich in allen

zelne Teilhaber über ſein Rapitaltonto ohne Zu- dieſen Fällen noch um reine Perſonengeſellſchaft,
ſtimmung der andern Teilhaber nicht verfügen kann . jo ift

Richtig iſt es , wenn Małower unter I g 2 zu E. die Reederei zwar auch eine Geſellſchaft

$ 105 $ OB. erklärt , daß während beſtehender zu einem beſtimmten Zwede, hier zum Betriebe

Geſellſchaft teine in beftimmten Bruchteilen an: der Seeſchiffahrt, aber regelmäßig wird dabei

zugebenden Anteile der einzelnen Geſellſchafter vorausgeſekt , daß ein Schiff mehreren Perſonen

vorhanden find, unrichtig aber iſt die weitere gemeinſchaftlich gehört. Dieſer Eigentumsanteil

Behauptung, der Anteil am Geſellſchaftsvermögen als Grundlage der Reederei fügt der geſellſchaft.

ſei nur ein forderungsrechtlicher Begriff, was wohl lichen Unterlage die fachenrechtliche hinzu , dabei

für die Auseinanderſeßung, aber nicht für die be: wechſelt die Teilhaberſchaft mit der Veräußerung

ſtehende Geſellſchaft zutrifft. des Eigentumsanteile. So iſt die Reederei die

Nur eine Abart der Offenen Sandelsgeſell: Geſellſchaft von Miteigentümern eines Schiffes
Ichaft ift gerade in dieſer beſonderen Eigenſchaft behuf& Ver:

C. die Kommanditgeſellſchaft, bei der wendung des Schiffes zum Erwerbe durch die Seeſchif

zwar die Haftung gegenüber den Geſellſchaftsfahrt für gemeinſchaftliche Rechnung (8 489 Abſ. 1

gläubigern bei mindeſtens einem Gefellſchafter auf HOB.). Wenn nach 88 493, 494 HOB. durch

den Betrag einer beſtimmten Vermögenseinlage den korreſpondentreeder die Reederei „ ohne Nen:

beſchränkt iſt, während aber die Vorſchriften der nung der einzelnen Mitreeder “ Dritten gegenüber

Offenen Handelsgeſellſchaft auch auf die Romman- berechtigt und verpflichtet wird , ſo iſt das doch

diliften Anwendung zu finden haben . Auch fie nur eine abgekürzte Bezeichnung für die einzelnen

Find daher Teilhaber der Rechtsgemeinſchaft, wenn Reeder, die in beſtimmter Weiſe haften (vgl.

auch mit beſchränkter Haftung. Die ihr entſpre- Joerges in BHR. 49 , 203). Die Einzeldor:

chende Beteiligung iſt auch hier Folge der Teil. / ſchriften weichen mehrfach von denen der Geſell

haberſchaft und nicht von ſelbſtändiger Bedeutung, ſchaft ab (Veräußerung des Anteils, Verpflichtung

die erſt beginnt, wenn der Einleger nicht zugleich zu Nachleiſtungen uſw.); es handelt ſich eben um

als Mitberechtigter am Handelsgeſchäft erſcheint eine eigene ſeerechtliche Rechtsform auf der Grund
Aber auch lage des Geſellichaftsrechte ; es hat deshalb auch

D. die Stille Geſellſchaft iſt noch Geſellſchaft keinen Zweck zu unterſuchen, ob die berührten

und auch der ſtille Geſellſchafter iſt Teilhaber einer Einzelvorſchriften die Reederei mehr dem Vereine

Hechtsgemeinſchaft. Allerding® iſt die Stille GenAllerdings iſt die Stille Ben annähern , zumal es ſich doch nur wieder um einen

fellſchaft nicht Handelsgeſellſchaft, nicht nur, weil nicht rechtsfähigen Verein handeln würde.

das Gefeß ſie nach den Handelsgeſellſchaften felo: III . Wohl aber iſt es von erheblicher Be

ftandig regelt, fondern vor allem auch deshalb, deutung , daß gerade die Rechtsfähigkeit einer Reihe

weil ſie nach außen der ſelbſtändigen Firma ent- von Geſellſchaftsformen gewährt und damit zu

behrt und hier nur der Einzelfaufmann im eigenen gleich dieſe Form im einzelnen Falle zertrümmert

Namen auftritt. Aber auch die Stille Geſellſchaft wurde. Denn indem das Vermögen nun aus:

iſt eine Geſellſchaft, nur daß deren Zweck auf den ſchließlich der Juriſtiſchen Perſon zugewieſen wurde ,

Betrieb eines Sandelsgewerbes durch einen Geſell- konnte eine Rechtsgemeinſchaft und Teilhaberſchaft

ſchafter auf deffen Namen gerichtet iſt und daß von Geſellſchaftern an dieſem Vermögen nicht mehr

dabei ein anderer Geſellſchafter gegen Gewinn- in Frage kommen , da ja die Perſonen der Ge

anteil fich verpflichtet, eine Vermögenseinlage ſo ſellſchafter durchaus verſchieden waren von der

zu leiſten , daß fie in das Vermögen des Geſchäfts- das Unternehmen tragenden Juriſtiſchen Perſon.

inhabers übergeht. Dieſem muß die Einlage zu: Vgl. RGE. vom 3. Dez. 1917. So handelt

ſtehen, nicht dem Einleger und nicht einer Rechts- es ſich in dieſen Fällen durchaus um ſelbſtändige,

gemeinſchaft ; ſoweit die Einlage durch Verluſt von Teilhaberſchaften unabhängige Beteiligungen .

nicht aufgezehrt wird , ſteht ſie allerdings nach A. Die Aktiengeſellſchaft zeigt uns ge

Auflöſung oder Konkurs gemäß SS 340 (vgl. dazu ſchichtlich den Uebergang von der Geſellſchaft zur

Warnever, Rſpr. 5 N. 347) und 341 HOB. Juriſtiſchen Perſon . In Holland genügten bei der

dem Einleger zu. Dieſer kann am Verluſt und Gründung der großen Handelskompagnien diezu
muß am Gewinn beteiligt fein ; hierin liegt das nächſt für Einzelreiſen, Einzelzwecke gegründeten

Zuſammenwirken zum gemeinſchaftlichen Zweck und Gelegenheitsgeſellſchaften nicht mehr, als es fich

der Gegenſaß zum Darlehen. Bei der Stillen Ges darum handelte, Gelder für eine dauernde Unter

ſellſchaft hat aber auf das Geſchäft ſelbſt der Stille nehnung , für die Verwaltung der ſtaatlichen

keinerlei Einfluß, auch der Reſt des Aufſichtsrechts Kolonien und die Ausbeutung der hiefür ver

nach § 164 KGB. ſteht ihm nicht zu . Die liebenen Monopole aufzubringen : den Kompagnien

Hechtsgemeinſchaft iſt daher auf das Erträgnis wurden die Rechte der Juriſtiſchen Perſon vom

beſchränkt , ein Geſellſchaftsvermögen nicht mehr Staate verliehen und ſie konnten nun von jedem ,

vorhanden, für die Grundſäße der Geſamthand der ſich beteiligen wollte,Gelder auf Aktien ent

kein Plag. Die Beteiligung gewinnt hier ſelb = gegennehmen. So knüpft die Aftiengeſellſchaft

I
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zunächſt überall an die ſtaatliche Verleihung an . ihrer Mitglieder. Mit Recht ſtellt Waldeder

3hr Grundkapital wird in eine beſtimmte Anzahl (vgl. JurlitBi. 1916, 112 , BØR: 77 , 354 f . und

von Mitgliederrechten zerlegt; wer ein ſolches Recht Eingetragene Genoſſenſchaft S. 137 f.) an und für

zu erlangen wünſcht, mußes durch Einzahlung ſich die Eingetragene Genoſſenſchaft,worauf ja der

übernehmen. Es handelt fich daher, da ſonſtige gemeinſchaftliche Geſchäftsbetrieb und der Förde

Verpflichtungen regelmäßig nicht zu übernehmen cungszweck hinweiſen , alß wirkliche Geſellſchaft der

ſind, um eine Anjammlung von Rapital, um eine Offenen Handelsgeſellſchaft an die Seite und ver

Kapitalgeſellſchaft. Da die Haftung auf die Ein: weiſt auf die Verwandtſchaft zwiſchen Kapitalanteil

zahlung beſchränkt iſt , den Attionären aber der und Geſchäftsguthaben und die urſprünglich un

Anſpruch auf den fie treffenden Teil des etwaigen beſchränkte Solidarhaſt. Aber entſcheidender Unter :

jährlichen Gewinnes zuſteht, ſo beſteht im inneren died iſt doch die Juriſtiſche Perſönlichkeit, wenn

Verhältnis als Gegenleiſtung für die Geldhingabe auch bei der 6. m . u . 6. und m . b . 6. die Ges

bzw. als hauptſächliches Mitgliedſchaftsrecht der noſſen den Gläubigern unmittelbar haften und

Anſpruch jedes Aktionårs auf den ihn treffenden bei der G. m . u . Nachſchußpflicht unbeſchränkt

Teil des Ertrags und zugleich nach Auflöſung der dedungspflichtig ſind.

Geſellſchaft, d. h. nach Wegfall der Juriſtiſchen IV . Als Juriſtiſche Perſonen erſcheinen auch

Perſon, der Anſpruch auf den entſprechenden Teil die während des Krieges gebildeten, rechtsfähigen

des nach Zahlung der Schulden verbleibenden „Geſellſchaften “, in denen während des Krieges

Vermögensreſts. durch den Reichskanzler oder die Landeszentral

B. Ob die Aommanditgeſellſchaft auf behörden natürliche und Juriſtiſche Perſonen ſowie

Attien fich mehr der Kommanditgeſellſchaft oder Geſellſchaften auch gegen ihren Willen vereinigt

mehr der Aktiengeſellſchaft anſchließt, iſt bei der werden. Hier entſteht nun ein, gleichfalls Geſell,

unbeſtimmten Faſſung des deutſchen Geſeķes ſehr ſchaft genanntes,Gebilde,welches nicht, wie dieje,

beſtritten ; ich nahm früher das erſtere an , tomme auf Grund des freien Willens der Teilhaber zu:

ießt aber zu lekterer Auffaſſung. Wohl iſt, ſchon ſammentritt und zuſaminenwirkt , ſondern das durch

nach der Bezeichnung, vorherrſchend die Rommandit: ſtaatlichen Zwang zuſammengeführt wird , ſich eine

geſellſchaft, wobei das Rommanditenkapital in Saßung gibt und auf Grund dieſer ſowie des Ge:

Aktien zerlegt und ſelbſt gewiß nicht, wie vielfach leges als vom Staat anerkannte Perſönlichkeit

angenommen wird, mit dem Rechte der Juriſtiſchen auftritt. So werden durch die BRBet. dom

Perſonausgeſtattet iſt; für eine ſolche fehlt es 12.Juli 1915 die Landeszentralbehörden ermäch

an jeder Selbſtändigkeit gerade nach außen . Aber | tigt, die Beſißer von Steinkohlenbergwerken und

einerſeits iſt eine Kommanditgeſellſchaft des per Braunkohlenbergwerken allgemein oder für be

ſönlichen offenen Handelsgeſellſchafters mit der ſtimmte Bezirke oder für beſtimmte Arten von Berg:

in Aktien zerlegten Kommanditiſtengeſamtheitſchwerwertserzeugniffen ohne ihre Zuſtimmung zu Ge

denkbar, andererſeits wird man nach der Faſſung ſellſchaften zu vereinigen , denen die Regelung der

des § 320 Ab . 3 und nach der Auffaſſung zur Förderung ſowie der Abſaß der Bergwerkserzeug

Zeit der Erlaffung des Geſeķes annehmen müſſen, | niffe der Geſellſchafter obliegt. Die Saßung hat

daß § 320 Abſ.3 KGB. auf 8210 Abſ. 1 verweiſt Beſtimmungen über die Höhe des Betriebskapitals

unddamitauch die Kommanditgeſellſchaft auf Aktien und die Art ſeiner Aufbringung zu treffen, die

zur Juriſtiſchen Perſon erklärt. So gilt hier alles, Geſellſchaftsorgane haben die Beteiligung der Ge

was für die Aktiengeſellſchaft erklärt wurde. Die ſellſchafter an der Förderung und am Ábſaß feft

Rommanditiſtengeſamtheit ließe ſich noch am ehe zuſeßen, die Geſellſchafter haben ihre Förderung

ſten als Geſamthandsgeſellſchaft erklären . der Geſellſchaft beiMeidung von öffentlicher Strafe

Eine erleichterte Ábart der Aktiengeſellſchaft zur Verfügung zu ſtellen. Die Begründung (Krieg8=

und wie dieſe und die Kommanditgeſellſchaft auf buch 4 , 596) ſelbſt zu der Verordnung nennt
Aktien bandsgeſellſchaft iſt dieſe Geſellſchaften Zwangsgeſellſchaften " und

C. die 6. m . 6. &. , bei der das Stamm- ftellt ihnen entgegen den Weg des freiwilligen Zu

kapital in Stammeinlagen zerlegt, zugleich aber ſammenſchluſſes, den ſie in erſter Reihe begünſtigt

auch die Möglichkeit von Nachſchüſſen vorgeſehen und der bisher auch tatſächlich die Bildung der

iſt, während die Rechte der Geſellſchafter denen Zwangsgeſellſchaften im Bergbau (vgl. Flechtheim

der Aktionäre entſprechen . in 3W . 15 , 885, Grünebaum in RuW. 15 , 261 ,

D. Die Gewerkſchaft iſt wie die AG. Hachenburg in LZ. 15 , 1062 , Laband in DIB.

Juriſtiſche Perſon , der Kur ſteht der Altie ſehr 15 , 839) unnötig gemacht hat.

nahe (vgl. Silberſchmidt im Arch. f . R. u. In ähnlicher Weiſe iſt durch die BRBet. vom

WPh. 11 , 239 f.). 7. März 1917 der Reichskanzler ermächtigt worden ,

Endlich iſt Juriſtiſche Perſon und regelmäßig die Herſteller von Schuhwaren auch ohne ihre
Raufmann Zuſtimmung zu Geſellſchaften zu vereinigen , denen

E. die Eingetragene Genoſſenſchaft die Regelung der Herſtellung und der Abfaş ob
mit gemeinſchaftlichem Geſchäftsbetrieb zum Zwecke liegt. Die Sagung hat die Höhe des Betriebs:

der Förderung des Erwerbes oder der Wirtſchaft / kapitals und die Art ſeiner Aufbringung ſowie
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die Beiträge der Geſellſchafter feſtzuſeßen. Soweit bürgerlich - rechtlichen Geſellſchaften zu Furiſtiſchen

nicht die Sabung Ausnahmen zuläßt ſind die Perſonen oder Geſellſchaften des bürgerlichen Rechts,

Geſellſchafter verpflichtet, der Geſellſchaft ihre Er: dereinigt. So iſt z. B. im Kriege die Reichs

zeugniſſe an Schuhwaren zum Zwede des Abſaßes getreideſtelle begründet worden mit einer Verwal

zu überlaffen . Zur Ueberwachung der Berſtellung tungsabteilung, die eine Behörde iſt und vom

und des Abſaße8 wird ein Ueberwachungsausſchuß Reichelanzler ernannt wird , und einer Geſchäfts:

vom Reichskanzler unter deffen Aufſicht berufen. abteilung, die Geſellſchaft m . b. &. iſt und deren

Dieſer Ausichuß, dem ein Vertreter des Reichs- Aufſichtsrats -Vorſigender der Vorſißende desDiret:

fanzlers angehört, hat der Geſellſchaft und ihren toriums der Verwaltungsabteilung iſt ( Kriegsbuch

Mitgliedern Anweiſungen über die Erzeugung und 4 , 104) ; dagegen iſt z . B. die Reichfuttermittels

den Abfak ſowie die Preiſe zu erteilen. Die Ge- ſtelle nur alsBehörde geſtaltet (Rriegsbuch 4 , 499) ,

ſellſchaft iſt rechtsfähig , aber gewiſſe rechtsgeſchäft: die allerdings in enger Verbindung mit der Be:

liche Verfügungen der Geſellſchafter ſind bei Strafe zugsvereinigung der Deutſchen Landwirte6. m. 6. H.

der Nichtigkeit nur mit Zuſtimmung des Ueber: ſteht. Geſellſchaftsrechtlich können dieſe Grün:

wachungsausſchuſſes zuläſſig. Dieſem gegenüber dungen nur Vorſtufen künftiger Neubildungen dar

befteht eine ſtrafrechtlich geſchüßte Auskunftspflicht, ſtellen , während es fich für ſie jest darum handelt ,

er hat auch Beſchlagnahmerecht. mit dem Gegebenen auszukommen und mit den

Dieſen Zwangsgeſellſchaften verbleibt von den Formen des 'bisherigen Rechts Anforderungen zu

Geſellſchaftsgrundſäßen nur noch ein gewiſſes, auch erfüllen, die vorher noch nicht auftraten.

wieder durch die Rüdlichten auf das Gemeinwohl Fraglich kann dabei ſein , ob die Zuſammen:

beſchränftes, Beteiligungsrecht. Sie ſind, ähnlich faſſung der geſellſchaftlichen oder körperſchaftlichen

wie die auf Grund der BRBet. vom 18. Dt: Einzelperſönlichkeiten in große Geſamtbildungen

tober 1914 gebildeten Genoſſenſchaften zur Boden- zuläſſig erſcheint. Am wenigſten wird fich gegen

verbeſſerung von Moor-, Beide und ähnlichen die Bildung von Geſellſchaften des bürgerlichen
Låndereien der preuß. UD . vom 7. November 1914 Rechts durch öffentlich -rechtliche und bürgerlich

und wie die Waſſergenoſſenſchaften, denen dieſe rechtliche Perſönlichkeiten erinnern laſſen.

nachgebildet ſind ( 13 der preuß . VD. ) , Genoſſen : Wenn Handelsgeſellſchaften oder Genoſſen :

ſchaften (vgl. LabandS. 839, Grünebaum S.264) ſchaften ſelbſtwiederdie Geſellſchafter einer offenen

und man ſollte die Bezeichnung „ Geſellſchaft“ , die Handelsgeſellſchaft oder die perſönlich haftenden

ſchon ausgeſchloſſen iſt, ſobald Juriſtiſche Perſön- Geſellſchafter einer Rommanditgeſellſchaft auf Aktien

lichkeit vorliegt , vermeiden . Wie weit dieſe Swang8: bilden ſollen , was jeßt überwiegend für zuläſſig

geſellſchaften öffentlich -rechtlicher Art find, kann erklärt wird, jo handelt es ſich meiſt darum , durch

hier nicht unterſucht werden ; daß eine ſtarke die Zuſammenfaſſung der Einzelgeſellſchaften ein

Miſchung mit öffentlich -rechtlichen Beſtandteilen größere& Unternehmen und insbeſondere eine größere

vorliegt, iſt ſelbſtverſtändlich. Dies iſt auch bei Saftbarkeit zu ſchaffen, vor allem häufig darum,

der großen Zahl von Ariegsgeſellſchaften der Fall, die G. m . 6. H., die Kommanditgeſellſchaft und
die als Geſellſchaften m. b. 6. und als Aktiens die Genoſſenſchaft, alſo Formen mit abgeſchwächter

geſellſchaften ins Leben gerufen wurden , „ um in Haftung , durch Zuſammenfaſſung in offene Handels:

gemeinnüßiger Weiſe Erzeugniſſe oder Rohſtoffe geſellſchaften und Kommanditgeſellſchaften zu ſtärken

gemeinſchaftlich zu beziehen , zu verteilen und zu und zu ftüken. Die Geſellſchafter der alten Ge:

verwerten “ (Kriegsbuch 1, 558 ). Je mehr über ſellſchaft werden als ſolche (häufig freilich perſön:

haupt durch den Krieg der Staat gezwungen war, lich neben ihrer Geſellſchaft) nicht Teilhaber der

regelnd in das Gebiet der Wirtſchaft einzugreifen, neuen , ſondern es entſteht eine neue , mittelbare

deſto mehr tritt die Bedeutung der gemiſcht: Form der Beteiligung . Wenn ſämtliche Teilhaber

wirtſchaftlichen Betriebe hervor, die ſchon der alten Offenen Handelsgeſellſchaft oder Komman:

in den leßten Jahren vor dem Kriege meiſt als ditgeſellſchaft, Vorſtand und Aufſichtsrat der alten

Attiengefedjchaften, Geſellſchaften m . 6. 5. oder Aktiengeſellſchaft, Geſchäftsführer und Geſellſchafterb

eingetragene Genoſſenſchaften mit Beteiligung und verſammlung der alten 6. m . b. 6. einſtimmig

Einflußnahme (vorbehaltene Aufſichtsratsſtellen, damit einverſtanden ſind, wird der Regiſterrichter

Zuordnung von Vertretern mit Aufſichts- und wenig Bedenken gegen die Eintragung der neuen

etwaigem Verbietungsrecht) des Staates, der Ger Geſellſchaft haben . Anders aber, wenn die maß=

meinden und öffentlichen Verbände immer größere gebende Erklärung des Vertretungsberechtigten ohne

Bedeutung gewonnen . Vgl . Freund in D33. oder gegen den Willen einzelner Geſellſchafter ab:

1911 , 1113, Matthaei im RuW. 1914, 154, gegeben wurde. Die nur mittelbare Beteiligung

Frielinghaus ebenda 1912, 467. Auf dieſe Weiſe bedeutet eine weſentliche Schwachung der Geſell

beteiligt ſich der ſtaatsrechtliche Verband an den ſchafterrechte, die Anwendung der $8108, 162 ,

Unternehmungen des bürgerlichen Rechts, indemn 1 13 , 182 Abſ . 2 Ziff. 2 , 274 HOB. wird hier

er entweder allein deren Formen benußt , 3. B. Vergewaltigungen vermeiden laſſen.

jämtliche Attien einer Attiengeſellſchaft zeichnet oder V. Nach dieſen Grundſäßen wäre eine ein :

fich mit andern ſtaatsrechtlichen Verbänden oder heitliche Gliederung des deutſchen Geſellſchaftsrechtes
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möglich, wenn man von dem Begriffe der Geſell: herangezogenen Falle (S. 103) der Beteiligung des

ſchaft als der gegenſeitigen Verpflichtung des Zu- Verkäufers einer Sache oder eines Rechts an einem

ſammenwirkens zu einem gemeinſchaftlichen Zwecke ſpäteren Uebererlös bei Weiterverkauf durch den

ausgeht , wobei aber ſchon die Handelsgeſellſchaften Käufer, Geſellſchaft regelmäßig, insbeſondere ſoweit

mit eigener Rechtsperſönlichkeit gewiſſe Schwierig nicht auch Teilnahme am Verluſte vereinbart iſt und

keiten bieten . Nun wird aber der Geſellſchafts: die Parteien tatſächlich zum Verkaufe gemeinſchaft:

begriff gemeinhin und zwar von Alters her in lich zuſammenwirken wollen, nicht annehmen . Hier

noch viel weiterem Umfange verwendet. Dem liegt häufig eine Nachwirkung des einzelſtaatlichen

gegenüber erübrigt nur, mit dem Reichsgerichte Güterrechts, regelmäßig eine Ausgleichung des

die Begriffsbeſtimmung des Geſeges durchzuführen Preiſes vor. Wenn Joſef (S. 155) glaubt, das

und daneben dann den Begriff der „ geſellſchafts: geſellſchaftsähnliche Rechtsverhältnis ſpiele noch in

ähnlichen Rechtsverhältniſſe“ (vgl.Silberſchmidt , zahlreichen anderen Rechtslagen eine Rolle, ſo kann

Das „ geſellſchaftsähnliche Rechtsverhältnis“ in fich auch das nur auf Einzelfälle beziehen , bez

BHR. 79 (1916) , 465 f. und „ Die Zeitdauer als grifflich dürfte der Kreis durch die in Ziffer 1

Einteilungsgrund der vertraglichen Schuldverhält: und 2 oben angeführten Fälle geſchloſſen ſein .

niſſe“ in Bay3fR. 12 ( 1916 ), 369 f. ſowie Joſef, Entſcheidend iſt immer, ob ein Zuſammenwirken

Geſellſchaftsähnliche Rechtsverhältniſſe bei Holdh . 26 zu einem gemeinſchaftlichen Zwede vorliegt; zu

(1917 ) , 97 f. ) aufzuſtellen . Um ſolche handelt es[ ) RGZ. 90, 14 geſtatte ich mir auf BAR. 79,

fich dann insbeſondere, wenn 467/8 zu verweiſen .

1. mehrere Perſonen zu einem nicht gemein: Die Folgerung aus der Annahme des „ geſell

ſamen Zwede zuſammenwirken, insbeſondere, wie ſchaftsähnlichen Rechtsverhältniſſes“ wäre an ſich

bei den Kartellen niederer Ordnung, jeder für die ſinngemäße Anwendung der Geſellſchaftsgrund

fich Vorteile erſtrebt oder wenn das Unternehmen jäße. Nun haben aber die geſellſchaftsähnlichen

nur im einſeitigen Zwecke des Unternehmers ge- Rechtsverhältniffe", worauf ich ſchon früher hinge

führt wird, aber andere dasſelbe fördern und da- wieſen habe, gerade das beſondere Merkmal der

für in ſchuldrechtlicher Weiſe, ohne Rechtsgemein : Geſellſchaft, das Zuſammenwirken zu einem ge

ſchaft, daran beteiligt werden, oder aber meinſchaftlichen Zwede, aus dem die Geſellſchafts
2. wenn es an jedem Zuſammenwirken fehlt grundjäge abgeleitet werden, nicht. Es konnte

und Beteiligung nur aus Freigebigkeit oder gegen deshalb von einer unmittelbaren Anwendung dieſer

Entgelt gewährt wird . Die ſchuldrechtliche, früher Rechtsfäße regelmäßig keine Rede ſein , das Reichs

ſog. partiariſche, Beteiligung tritt ja in zahlreichen gericht iſt deshalb mit Recht auf das nächſt über

Fällen zu ſonſtigen Schuldverhältniſſen (Pacht, geordnete Rechtsverhältnis zurüdgegangen , das auf

Miete,Dienſtvertrag, Werkvertrag, Darlehen uſw.) Dauer berechnete Vertrauensverhältnis oder, da
hinzu . Sache des Einzelfalls iſt es zu entſcheiden, jedes auf Dauer berechnete Schuldverhältnis des

was oft nicht leicht iſt, ob z . B. bürgerlich-recht Vertrauens bedarf, das dauernde Schuldverhältnis.

liche Geſellſchaft, Stille Geſellſchaft oder Darlehen Ihm wurden die Regeln für die Fragen der Rün:

mit ſchuldrechtlicher Beteiligung vorliegt. Wenn digung des Rücktritts, der Leiſtung uſw. ent

2. B. in RG3. 88, 109 das Verhältnis zwiſchen nommen, da in den in Frage kommenden Fällen

Ausſtellung und Ausſtellungswirten ein nur „ ge : ein Zuſammenwirken zu einem gemeinſchaftlichen

ſellſchaftsähnliches Zuſammenwirken für einen ge Zwecke nicht vorlag . und damit ſindwir nun bei
meinſchaftlichen Zweck " genannt wird , weil die Aus: der Gliederung des deutſchen Geſellſchaftsrechts

ſtellung allein den Zweck und die Ausführungsmittel wieder bei dem Ausgangspunkt angelangt, von dem

beſtimme, ſo würde entweder nur ein „ geſellſchafts- aus die dargelegte Einteilung ſtattzufinden hat.

ähnliches Zuſammenwirken ", aber nicht für einen

gemeinſamen Swed , oder tatſächlich Geſellſchaft

vorliegen , weil „ Unterorgan und Organismus " ,

wie das Reichgericht das Verhältnis zeichnet, zum Die geſeßliche Vertretung der Minder-:

gleichen Zwecke zuſammenwirken und die Erzielung
eines zugleich beiden Teilen nüßenden zahlreichen jährigen im Falle der Fürſorgeerziehung.

Beſuchs recht wohl ein gemeinſchaftliches Ziel dar- Von Konrad Wedermann, A. Amtsgerichtsrat

ſtellen kann . Aehnlich liegt es bei den von Joſef
in Nürnberg.

herangezogenen Beiſpielen des Vertrags zwiſchen a) umfang und Bedeutung der geſega

Muſiter und Wirt ſowie der Vereinigung von lichen Vertretung.

Rechtsanwälten und von Aerzten zur Berufsaus:
1. Der Vormund hat das Recht und die Pflicht,

übung. Geſellſchaft kann in allen dieſen Dingen für die Perſon und das Vermögen des Mündels

vorliegen , auch zwiſchen zwei bei verſchiedenen Ge
zu ſorgen , insbeſondere das Mündel zu vertreten . ')

richten zugelaſſenen Anwälten (RG. bei D33. 1907 , Ebenſo hat der Vater kraft der elterlichen Gemalt

360), und es wird Sache des Einzelfalls ſein feſt
das Recht und die Pflicht, für die Perſon und

zuſtellen , was die Parteien wirklich beabſichtigt

haben . Dagegen würde ich in dem von Joſef auch 1) § 1793 BGB.
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das Vermögen des Kindes zu ſorgen .) Die Sorge | fichernden Att abgeſchloſſen iſt.“) Da die geſetz

für die Perſon und das Vermögen umfaßt die liche Vertretung des Mündels ein Ausfluß der Für

Bertretung des Kindes.*) Die elterliche GewaltDie elterliche Gewalt ſorge iſt, ſo ſteht grundſäßlich die geſeßliche, Vér :

iſt alſo ihret weſentlichen Grundlage nach eine tretung des Mündels in perſönlichen Angelegen:

vormundſchaftliche Gewalt im modernen Sinne heiten demjenigen zu , dem die Sorge für die

der Vormundſchaft, d. h. eine dem Beſten des Perſon des Mündel: obliegt, die geſeßliche Ver:

Aindes dienende Schußeinrichtung. Wie bei der tretung des Mündels in Vermögensangelegenheiten

Vormundſchaft, ſo umfaßt auch bei der elterlichen demjenigen, dem die Sorge für das Vermögen
Gewalt das Recht und die Pflicht, für die Perſon des Mündels obliegt .

und das Vermögen des Aindes zu ſorgen, die ge : 2. Die Sorgé für die Perſon des Kindes um

feßliche Vertretung des Kindes.4) Grundſåklich ſind faßt das Recht und die Pflicht, das Kind zu er:

alio der Inhaber der elterlichen Gewalt und der ziehen, zu beauffichtigen und ſeinen Aufenthalt zu
Bormund rechtlich einander gleichgeſtellt, wie auch beſtimmen.?)

das rechtliche Verhältnis des Kindes gegenüber Eine der wichtigſten Seiten der Sorge für die

dem Inhaber der elterlichen Gewalt demjenigen Perſon des Kindés in tatſächlicher Hinſicht iſt die

des Mündels gegenüber dem Vormund entſpricht. Sotge für die Erziehung. Die Erziehungsgewalt

Was für das Mündel gilt, gilt auch in dieſer umfaßt die Pflicht und das Recht, in einer dem

Beziehung für das Kind. Aus dem Begriff der Wohle, den Fähigkeiten und den Anlagen , ſowie

geſeklichen Stellvertretung ergibt fich nach dem den ſonſtigen Verhältniſſen des Kindes entſprechen

Grundſatz der unmittelbaren Stellvertretung, daß den Weiſe für die körperliche, geiſtige und insbe
der Vormund, ſowohl in den die Perſon , als in fondere auch die fittliche Ausbildung des Kindes

den das Vermögen des Mündels betreffendent An: zu ſorgen, das Kind zu einem beſtimmten Lebens

gelegenheiten im Namen des Mündels Rechts: Beruf fähig zu machen und zur Erreichung dieſer

geſchäfte vorzunehmen und Rechtsſtreitigkeiten zu Biele überhaupt die Handlungen des Kindes zu

führen berechtigt iſt, ſowie daß ihm gegenüber leiten . Die Pflicht und das Recht zur Erziehung

als dem Vertreter des Mündelés Rechtsgeſchäfte enthalten naturgemäß auch die Befugnis, die zum

vorgenommen werden können, ferner daß in den : Smeđe der Erziehung gefaßten Beſchlüſſe gegen

jenigen Fällen, in welchen das Geſetz die Wirt- über dem Ainde durchzuführen . Das Kind iſt

ſamkeit eines Rechtsgeſchäftes von der Einwilligung dem Inhaber der Erziehungsgemalt inſoweit Ge:

oder Genehmigung des geſeßlichen Vertreters ab- horfam ſchuldig und der Inhaber der Erziehungs:

hängig macht, der Vormund es iſt, welcher in gewalt befugt , die Durchführung der getroffenen

Anſehung des Mündels die Einwilligung oder Maßregeln durch Anwendung von angemeffenen

Genehmigung zu erteilen oder zu verweigern hat.") Buchtmitteln zu erzwingen.)
Nicht vorgeſchrieben iſt, daß der Vormund in 3. Grundſäßlich iſt die Vertretungsmacht des

allen Fällen , in welchen er tatſächlich Geſchäfte Inhabers der elterlichen Gewalt und des Vor:

des Mändels beſorgt, dieſe auch ausdrüdlich im mundes unbeſchränkt. ) Allein dieſer Grundlag9
Namen des Mündele ſchließen ſoll. Eine der: erleidet eine mehrfache Außnahme. Denn die Ver:

artige Vorſchrift wäre in Wirklichkeit nicht durch : tretung des Kindes ſteht dem Vater inſoweit nicht
führbar, da es viele Geſchäfte gibt, welche er: zu , als nach g 1795 BOB. ein Vormund von

fahrungsmäßig nicht auf einen beſtimmten Namen der Vertretung des Mündels ausgeichloſſen iſt.19)

geſchloffen werden, und welche auch ein Vormund Auchkann dasBormundſchaftsgericht nach § 1796

troß einer dies verlangenden Vorſchrift tatſächlich BGB. dem Vater die Vertretung entziehen . Wird
niemals auf den Namen des Mündels ſchließen namentlich das körperliche oder geiſtige Wohl des

wird, z. B. alle geringfügigen Bareinkäufe in den Kindes dadurch gefährdet, daß der Vater das

Låden oder auf den Mårtten; der Vormund iſt Recht der Sorge für die Perſon des Kindes miß

alſo allgemein verpflichtet, im Namen des Mündels braucht,das Åind vernachläſſigt oder ſich eines

zu handeln , wie es das Beſte des Mündels der ehrloſen oder unfittlichen Verhaltens ſchuldig macht,

langt und, wenn ein entgegengeſeßtes Verfahren ſo hat das Bormundſchaftsgericht die zur Abwen

dem Mündel gefährlich werden kann. Nicht zu dung der Gefahr erforderlichen Maßregeln zu

überſehen iſt dabei, daß bei einer Reihewichtiger treffen .'')

Geſchäfte, wie namentlich den Lehr: und Dienſt 4. Die Entziehung der elterlichen Gewalt als

bertragen, die Wirtſamteit dieſer Geſchäfte von ſolche kennt das BGB. nicht. Nur die einzelnen

der Genehmigung des Vormundſchaftsgerichts ab: Beſtandteile, das Recht für die Perſon des Kindes

hängig iſt, dieſe Genehmigung aber nur dann er: zu ſorgent, das Recht für deffen Vermögen zu ſorgen,

teilt wird, wenn das Geſchäft in einer den Mündel

6) Motive IV 1087.

*) § 1631 Abſ. 1 und g 1800 BGB.

* ) § 1627 BOH. 8) Motive IV 750.

*) § 1630 BOB.
9) Motive IV 740 und 1084.

“) Motive zum BGB. IV 724, 10) § 1630 BGB.

9) Motive IV 1083, " ") § 1666 Abſ. 1 BGB.
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können entzogen werden. Wird die Sorge für Mittel übrig iſt, wenn die Fürſorgeerziehung alſo|

die Perſon und das Vermögen entzogen, ſo kommt das leßte Auskunftsmittel bildet. Die Eigenart

im Ergebnis die Entziehung der einzelnen Beſtand der Fürſorgeerziehung als Schußmaßregel ergibt

teile der Beendigung der elterlichen Gewalt nahe ; fich weiter auch daraus, daß die Fürſorgeerziehung

dieſe verbleibt aber als ſolche dem Inhaber der wieder aufzuheben iſt, wenn der Zwed der Für

elterlichen Gewalt. Wird die Sorge für die Perſon ſorgeerziehung erreicht iſt,"') oder wenn die Voraus

entzogen, ſo wird dadurch zugleich die Vertretungs- feßungenfür die Anordnung weggefallen find,wenn

macht in den perſönlichen Angelegenheiten des Kindes alio z. B. der Minderjährige Fich vollſtändig ge

entzogen ."9) Das Vormundſchaftsgericht kann aber beffert hat , oder wenn fich dritte Perſonen, etwa

dem Vater das Recht der Sorge für die Perſon nahe Verwandte des Minderjährigen, freiwillig

nicht nur ganz entziehen , ſondern dieſes Recht auch zur Fortſeßung der Erziehung aus eigenen

nur in einzelnen Teilen beſchränken. Das Vor Mitteln erboten haben , ſo daß öffentliche Mittel

mundſchaftsgericht hat alſo auch die Befugnis, dem und die Mitwirkung der ſtaatlichen Behörden nicht

Vater einzelne, auf dem Rechte der Fürſorge für mehr in Anſpruch genommen werden müſſen. Aus:

die Perſon beruhende Rechte z. B., das Recht die drüdlich muß dabei darauf hingewieſen werden,

Erziehung des Kindes zu leiten, ganz oder teil: daß die Fürſorgeerziehung auf die Erziehung

weiſe zu entziehen.13) der Jugendlichen ſich beſchränkt, nicht die Auss

bildung des Jugendlichen in einem Berufe zum

b ) Die rechtliche Bedeutung der Gegenſtand hat. Die Fürſorgeerziehung umfaßt

Fürſorgeerziehung. die Sorge für die körperliche, geiſtige und fittliche

Die Fürſorgeerziehung iſt nach dem Bayeriſchen Ausbildung des Minderjährigen unddie dieſem

Fürſorgeerziehungegeſeße vom 21. Juli 1915 die
Zwede dienende Leitung der Handlungen des

auf öffentliche Koſten vom Vormundſchaftsgericht
Minderjährigen.18) Sie hat den Zwed, dem

angeordnete und unter Aufſichtder Diſtrittsver: Jugendlichen die nötigen Kenntniſſe des Geiſtes,

waltungsbehörde durchgeführte Unterbringung eines
die erforderliche Pflege des Körpers und die gründ

Minderjährigen in einergeeigneten Familie, oder liche Entwidlung ſeiner fittlichen Eigenſchaften zu

in einer Erziehungsanſtalt zum Zwede ſeiner gewähren, damit er dadurch die Fähigkeit erlangt,

Erziehung.14) Dieſe durch Art. 135 EG . BGB. / ſich ſpäter zu einem beſtimmten, für ihn geeigneten

zugelaſſene landes rechtliche Fürſorgeerziehung die Vorſtufe und die Grundlagefür die ſpätereBerufe auszubilden . Die Erziehung iſt alſo nur

iſt eine öffentlich -rechtliche Maßregel, die mit der
Beſſerung des Jugendlichen zugleich den Ausbildungin einem Berufe. Die Fürſorge

Schuß der Allgemeinheit bezwedt. Der erziehung beſchränkt ſich auf die Ausbildung in

Staathat durch die Fürſorgeerziehung eine Schuhe der
den Schultenntniſſen, in den fittlichen und reli

maßregel gegen die dem Gemeinwohl ſchädliche giöſen Grundſäßen und auf die Pflege und ge

Verwahrlofung der Jugend geſchaffen. Aber er
deihliche Entwidlung des Körpers. Sie wird

hat mit dieſer Schußmaßregel weder den Zweďnoch durchgeführtdurch die Unterbringung ineinerge
die Abſicht verbunden, in das privatrechtliche Ver eigneten Familie, oder in einer Erziehungsanſtalt;

hältnis der Eltern zu den Kindern einzugreifen und zwar darf die Unterbringung nur ſolange
oder die mit der elterlichen Gewalt und den Rechten dauern, als es der Zweck der Erziehung und

des Vormundes verknüpften Befugniffe einzu:
nur der Zwed der Erziehung erforderlich

ſchränken , abzuändern und umzugeſtalten.15) Durch
macht.

die Anordnung der Fürſorgeerziehung wird dem c) Ergebnis.

jenigen , dem die Sorge für die Perſon des Minder- Aus dem Begriff und dem Umfang der geſeka

jährigen zuſteht, nur das Recht der Er: lichen Vertretung gegenüber der Bedeutung und

jiehung des Minderjährigen entzogen und ein der Natur der Fürſorgeerziehung muß gefolgert

Erziehungsrecht des Staates begründet.16) werden :

In den Falen, in denen die hiezu in erſter Linie 1. Die Fürſorgeerziehung iſt das Recht auf
berufenen Perſonen die Erziehung der ihnen an:

Erziehung. Sie iſt alſo nicht nur ein tatſächliches

vertrauten Minderjährigen nicht hinreichend leiten Verhältnis, ſondern ſie iſtauch ein Rechtsverhältnis .

können oder nicht leiten wollen , greift der Staat Nur die Ausübung der Erziehung beſteht in tat

helfend ein , aber auch nur dann, wenn kein anderes fächlichen Handlungen, wie Schulunterricht, Reli

gionsunterricht, gewiffenhafte Ueberwachung und

15) ZBIFG. Bd. 16 S. 620. angemeſſene Beſchäftigung in der ſchulfreien Zeit ,

10) ZUIFG . Bd. 15 S. 390 und BayBfM. 1910 Pflege des Körpersujm . Die Fürſorgeerziehung
Nr. 20-21 Š. 388 .

14) Bayebwi.1915 S.595 ; empfehlenswerte ſelbſt iſt aber ein Rechtsverhältnis; denn ſie iſt

Handausgaben , Marſchall-Ehrhardt und beſonders die das Recht zur Erziehung ; und dasErziehungs

gediegenen Erläuterungen von Schiebermair: München

11) Art. 10 FEG. und & 45 AB. vom 28. Juni 1902,

15) 39IFO . Bd . 17 S. 143. JMBI. S. 629 .

10) Marſchall-Ehrhardt S. 4 . 18) Schiedermair S. 20.

1917.
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recht begründet für den Inhaber der Erziehungs- | erziehung die geſeßliche Vertretung unberührt laßt ,

gewalt das Recht und die Pflicht, den Minder jo muß dies von der Durchführung der Fürſorge

jährigen zu erziehen , die durch die Erziehung več- erziehung in dem nämlichen Umfange gelten . Denn

anlaßten Beſchlüſſe und Anordnungen durchzu- die Durchführung der Fürſorgeerziehung iſt nur

führen und kraft des Erziehungsrechtes angemeſſene die Folge der Anordnung, und die Folge kann

Buchtmittel anzuwenden . Der Minderjährige da- keine ſtärkere Wirkung haben als ihre Urſache. In:

gegen iſt dem Inhaber der Erziehungsgewalt gegen- / folgedeſſen ſind die Diſtriktsverwaltungsbehörden

über zum Gehorſam kraft des Erziehungsrechtes darauf beſchränkt, nur diejenigen Rechte und

verpflichtet.19) Pflichten auszuüben, die mit der Unterbringung

Die Fürforgeerziehung iſt ein wichtiger Teil der Minderjährigen in einer geeigneten Familie oder

der Sorge für die Perfon ; fie iſt jedoch nur ein in einer Anſtalt zum 3 wede der Erziehung

Teil der die Sorge für die Perſon bildenden An: verbunden ſind.

gelegenheiten . Sie bildet nur einen Beſtandteil 3. Demgemäß ſind die Diſtriktsverwaltungs

der Sorge für die Perſon . Das Recht der Sorge behörden ausgeſchloſſen von der Vertretung bei

für die Perſon ſchließt in fich das Recht der geſeg: allen Rechtshandlungen , die überhaupt nicht mit

ſeßlichen Vertretung in perſönlichen Angelegenheiten . der Erziehung zuſammenhängen ; ſo verbleibt dem

Die Änordnung der Fürſorgeerziehung bewirkt nur elterlichen Gewalthaber oder dem Vormund nament:

die Entziehung des Erziehungsrechtes. Da dieſes lich die Befugnis zur Einwilligung der Ehe

nur ein Teil der Sorge für die Perſon iſt, wird ſchließung § 1304 Abſ. 1 BGB.; die Befugnis

alſo durch die Anordnung der Fürſorgeerziehung / zur Einwilligung in die Ehelichkeitserklärung

keineswegs das Recht der Sorge für die Perſon § 1728 BGB.; die Befugnis zur Schließung des

und demzufolge auch nicht das Recht der geſek- Vertrags auf Annahme an Kindes Statt g 1750

lichen Vertretung in perſönlichen Angelegenheiten BGB.; die Befugnis zur Begründung und Auf

und noch viel weniger in Vermögensangelegen: hebung des Wohnſißes 8 BGB.; das Recht im

heiten entzogen . Die Anordnung der Fürſorge Strafverfahren als Beiſtand zugelaſſen zu werden.

erziehung bewirkt alſo keine Aenderung in der ges § 149 StPO.; das Recht zur Einlegung von

ſeßlichen Vertretung der Minderjährigen.2) Die Rechtsmitteln g 340 SIPO .; das Recht zur Er

Richtigkeit dieſer Folgerung ergibt ſich namentlich hebung der Privatklage 8 414 StPO .; die Be

aus folgender Probe: Angenommen, das Vor: fugnis zum Anſchluß als Nebenkläger 8 435 StPO.;

mundſchaftsgericht kommt zu der Ueberzeugung, das Recht eine Buße zu verlangen § 443 StPO.;

daß der Inhaber der elterlichen Gewalt das Kind das Recht Strafantrag zu ſtellen $ 65 SIOB.;

ſo ſtart nach jeder Richtung vernachläſſigt hat , ſowie die Einwilligung zu einer Operation des

daß ihm die Sorge für die Perſon des Kindes Kindes ; denn dieſes Recht iſt ein Ausfluß der

überhaupt zu entziehen, und daß gegen das allgemeinen Sorge für die Perſon des Kindes

Kind die Fürſorgeerziehung anzuordnen iſt , dann und muß fchon wegen ſeiner höchſt familiären

wird dem Gewalthaber die Sorge für die Perſon Natur dem regelmäßigen, geſeblichen Vertreter

des Kindes entzogen und an Stelle des Vaters vorbehalten bleiben ; endlich iſt in denjenigen Fällen,

ein Pfleger für das Kind zur Ausübung der in denen die Gewerbeordnung eine Handlung des

Sorge für die Perſon gemäß $8 1628, 1666 und geſeblichen Vertreters des Minderjährigen fordert,

1909 BOB. beſtellt; außerdem wird die Für- immer nur der regelmäßige geſeßliche Vertreter

forgeerziehung angeordnet. Daraus ergibt ſich, zur Vertretung des Minderjährigen berechtigt,

daß nicht die Anordnung der Fürſorgeerziehung, alſo z. B. im Hinblick auf § 107 GewO . zum

ſondern die Entziehung der Sorge für die Perſon Empfang des Arbeitsbuchs des unter 16 Jahre

des Kindes die Aenderung der geſeklichen Ver- alten Arbeiters.21)

tretung des Kindes bewirkt hat ; denn unabhängig 4. Aber auch diejenigen Rechtshandlungen ,

von der Fürſorgeerziehung und neben ihrwurde die im Anſchluß an die Fürſorgeerziehung und

die Sorge für die Perſon entzogen und zur Aus- im mittelbaren Zuſammenhang mit ihr vor

übung der Sorge für die Perſon ein Pfleger be- zunehmen ſind, können nur durch die geſeklichen

ſtellt . Dieſer hat nunmehr das Kind in ſeinen Vertreter der Minderjährigen , nicht etwa durch die

perſönlichen Angelegenheiten zu vertreten, ohne Diſtriktsverwaltungsbehörden vorgenommen werden .

daß dieſe gefeßliche Vertretung durch die Fürſorge Dies gilt namentlich von den Lehrverträgen, den

erziehung beeinträchtigt wird.
Dienſtverträgen und den Arbeitsverträgen . )

2. Die Entziehung des Erziehungsrechtes er: a) Sowenig regelmäßig mit dem Begriff der

folgt durch die Anordnung der Fürſorge: Erziehung die Ausbildung in einem beſtimmten

erziehung. Wenn die Anordnung der Fürſorge Berufe, ſondern nur die Vorbereitung zur Fähig:

16) § 1631 Abſ. 2 BGB .

*) Marſchall-Ehrhardt S. 4 und Schiedermair
S. 20 .

21) Schiedermair S. 20 und 21 .

" ) Anderer Anſicht Dr. Veith, ZBIFG. Bd . 12
S. 522.
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keit jür einen beſtimmten Beruf verbunden wird , Lehrzeit beendigt ſein und trozdem können die

fowenig kann bei der Fürſorgeerziehung eine Aug. Vorausſeßungen für die Fortdauer der Fürſorge

nahme gemacht und die Berufsausbildung zur erziehung noch beſtehen ; dann bleibt die Fürſorge

Fürſorgeerziehung gerechnet werden ; denn die Be erziehung aufrecht erhalten, obwohl und trozdem

rufsausbildung iſt ein Entwiđelungsgang für ſich das Lehrverhältnis beendigt iſt. Auch hieraus

ſelbſt und iſt für fich ſelbſt zu beurteilen. Wenn ergibt fich, daß Fürſorgeerziehung und Berufs

die Ausbildung in einem beſtimmten Berufe ein ausbildung von einander unabhängige und der

Beſtandteil der Erziehung wäre, dann müßte fie i ſchiedene Verhältniffe find.

ebenſo, wie der ' den Hauptinhalt der Erziehung b) Wenn gleichwohl den Diſtriktsverwaltungs

bildende Schulunterricht, geſeßlich angeordnet ſein. behördena3) zur Pflicht gemacht iſt, daß bei Áb:

Abgeſehen davon, daß dies nicht der Fall iſt, lauf des ſchulpflichtigen Alters rechtzeitig für eine

gibt es außerdem ſehr viele Menſchen , die über den Fähigkeiten und Verhältniſſen des Minder

haupt keinen beſtimmten Beruf erlernt haben und | jährigen , tunlichſt auch ſeinen Neigungen ent

doch erzogen ſind, die z.B.als laufburſchen oder als ſprechende Dienſt- oder Arbeitsſtelle zu ſorgen iſt,

Zugeherinnen ihr Austommen finden; dazu kommt, daß ferner beim Abſchluß von Lehrvertragen die

daß gegenüber der Erziehung die Ausbildung tüchtige Ausbildung im Handwerk innerhalb einer

eine verſchiedene rechtliche Natur hat: bei der Er- beſtimmten Zeit ficher zu ſtellen iſt, ſo kann auch

ziehung wird der Nachdrud darauf gelegt, daß daraus nicht die Befugnis der Diſtrittsverwaltungs

der Zögling Renntniffe fich erwirbt, die ihn zur behörden zum Abſchluß von Behr:, Arbeits- oder

Ausbildung in einem ſpäteren Beruf fähig machen. Dienſtverträgen gefolgert werden ; denn abgeſehen

Bei der Ausbildung tritt in den Vordergrund, davon, daß dieſe Beſtimmungen nicht einmal

daß der Lehrling nicht nur Fähigkeiten zeigt, landesgeſeßliche Vorſchriften , ſondern nur dienſtliche

ſondern auch Leiſtungen vollbringt, die ſeine jach: Anweiſungen ſind, können auch Landesgeſege nach

liche Tüchtigkeit bekunden und dem Lehrherrn dem Grundſaß, Reichsrecht bricht Landesrecht, aber

nüßlich find. Noch deutlicher tritt der Unterſchied nicht umgekehrt, in keinem Falle das Reichsrecht

bei den Dienſt- und Arbeitsverträgen in die Er- undin dieſer Beziehung die reichsgeſeßlichen Vor:

ſcheinung; denn hier ſteht der Minderjährige als ſchriften über die geſeßliche Stellvertretung ändern ;

Arbeitnehmer, als Dienſtbote dem Arbeitgeber, dem dazukommt abernoch beſonders, daß, wie Dr. Veith a4)

Dienſtherrn gleichberechtigt gegenüber. Der der :Der ver- eingehend dargelegt hat , bei Beratung des jeßigen

ſprochene Arbeitslohn entſpricht der verſprochenen 8 1666 BOB. betont wurde, daß nur diejenigen

Arbeitsleiſtung. Im Gegenſaß zu der geſeßlich Maßregeln geſeßlich zu treffen ſeien, die zum

nicht weiter geregelten Erziehung iſt das Lehr: | 3wede der Erziehung der Kinder nötig

verhältnis und das Arbeits- und Dienſtverhältnis feien, und daß weiter hervorgehoben wurde, daß

durch die Beſtimmungen der 88 1822 Nr. 6 , auch die Landesgeſete die elterliche Gewalt

1827 und 113BGB. beſonders geordnet. Wenn nicht innicht in noch weiterem Umfange be :

auch die Berufsausbildung als ſelbſtändige Er ichranken dürften, als dies durch den 8 1666

ſcheinung in dem Entwidelungsgang des Minder BGB. geſchehen ſei. Da alſo reichsgeſeßlich eine

jährigen zu bewerten iſt, ſo ſeßt ſie doch keines landesgeſeßliche Beſchränkung der geſeßlichen Ver

wegsden Abſchluß der Fürſorgeerziehung als un- tretung ausgeſchloſſen iſt, ſo können die Landes

bedingt erforderlich voraus . Der Fürſorgezögling geſeße und noch weniger Dienſtanweiſungen eine

kann vielmehr ſehr wohl noch der Fürſorgeerziehung, Aenderung in den Vorſchriften über die geſeßliche

namentlich der weiteren Ueberwachung ſeines fitt: Stellvertretung um ſo weniger hervorbringen, als

lichen Verhaltens bedürfen, obwohl er die Schule eine ſolche Aenderung gar nicht in der Abſicht

beendet hatund in ein Lehrverhältnis eingetreten iſt. des Fürſorgeerziehungsgeſeķes liegt und deshalb

Auch iſt es im wirklichen Leben ſehr wohl mög- noch weniger in der Abſicht der Dienſtanweiſungen,

lich, daß der Fürſorgezögling in einer beſtimmten die nur die Natur von geſekauslegenden Aus

Familie zur Erziehung untergebracht iſt, während führungsbeſtimmungen haben, gelegen ſein kann ;

er zur gleichen Zeit einem von dieſer Familie ganz denn das Fürſorgeerziehungsgeſek bezweckt, wie

verſchiedenen Lehrherrn zur Ausbildung in einem ſchon hervorgehoben, nur ein ſtaatliches Erziehungs

beſtimmten Berufe überwieſen iſt. Ebenſogut aber recht zum Schuße der Jugend, nicht einen Ein

iſt es möglich, daß z. B. ein aus der Schule griff in die beſtehenden privatrechtlichen Beziehungen .

entlaſſener Minderjähriger einem und demſelben Demgemäß können die gegebenen Anweiſungen nur

Gewalthaber zur Erziehung und zur Ausbildung dahin aufgefaßt werden, daß die Diſtriktsverwal

in einem Berufe überwieſen wird. Die Ueber- tungsbehörden verpflichtet ſind, die geeigneten Lehr

weiſung zur Erziehung kann dann endigen , wenn herrn und Arbeitgeber zu vermitteln , nicht

die Vorausſeßungen für die Fortbaner der Er- aberin eigener Zuſtändigkeit die den Lehrling und

ziehung weggefallen find ; gleichwohl dauert die den Lehrherrn, den Arbeitnehmer und den Arbeit

Ueberweiſung zur Ausbildung fort, das Lehrver

verhältnis bleibt alſo von der Aufhebung der
*) § 38MBet, vom 28. Juni 1902, JMWI. S. 629.

Fürſorgeerziehung unberührt ; umgekehrt tann die * ) ZBIFO. Bd . 12 S. 518.
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geber bindenden Verträge abzuſchließen . Gegen die Warenumſaßſteuerpflicht der Kriegs:

dieſeAuffaſſung verſtößtauch nicht im geringſten

der Wortlaut der Anweiſungen, die zweifellos nicht organiſationen, zugleich ein Beitrag zur

im entfernteſten aus der Abſicht entſtanden ſind,
Auslegung des Warenumfaßſtempelgeſekes.

dem Fürſorgegeſetz eine die reichsgeſeblichen Vor

ſchriften ändernde Deutung zu geben . Die Ver- Von Finanzaffeſſor Dr. Hans Berolzheimer in München.

träge werden demgemäß abgeſchloſſen zwiſchen dem
I.

Lehrberrn oder dem Arbeitgeber einerſeits und dem

Lehrling oder dem Arbeitnehmer andererſeits. Da Nach allgemein wirtſchaftlicher Anſchauung ge;

aber der lettere nicht ſelbſt geſchäftsfähig iſt, ſo hört zur Annahme eines Gewerbebetriebs“ šie

handelt für ihn ſein geſeßlicher Vertreter, jedoch Abſicht der Gewinnerzielung; in dieſem Sinne ift

nicht die Diſtrittsverwaltungsbehörde.25)
das Wort auch in allen bisherigen Gefeßen ge

braucht (vgl. z . B. Landmann, Kommentar zur

5. Die Frage, inwieweit die Diſtriktsverwal
ROD. zu § 1 Anm . 1 a) . Auch das WuSIG .

tungsbehörde berechtigt iſt, im eigenen Namen
ſpricht in 8 76 von dem Betrieb eines Gewerbes ;

die ſogenannten Dienſtverſchaffungsverträge 26) ab:
nach den Auslegungsgrundſäßen des Bundesrats

zuſchließen, ſcheidet bei der gegenwärtigen Erörte.
zum WUStG. foll jedoch Gewerbe im Sinne dieſes

rung aus ; denn ſie berührt nicht die Frage der
Bejeges eine Gewinnabſicht nicht erfordern ; nur

geſeßlichen Stellvertretung. Nur ganz im all

gemeinenwird vom vormundſchaftsgerichtlichen Zweden gelten nicht als Gewerbebetriebe. Dieſe,
Unternehmungen mit ausſchließlich wohltätigen

Standpunkt aus der Diſtriktsverwaltungsbehörde Äußlegung erſcheint unrichtig; denn zur Abweichung
.

auch dieſes Recht abgeſprochen werden müſſen ;

denn der Begriff der Fürſorge, die den Shuk | nur das Geſetz ſelbſt die Grundlagebieten, was
von der herkömmlichen Begriffsbeſtimmung könnte

der Rechte und der Anſprüche des Minderjährigen aber,wie Michaelis in der Leipziger Zeitſchrift 1917

umfaßt, bringt es mit fich, daß im Vertrage der
Nr. 1 m . E. treffend nachgewieſen hat, nicht der

Minderjährige immer nur als Träger von
Fall iſt.

eigenen Rechten erſcheinen muß, die zu ſeinen
Einſtweilen iſt mangels anderweitiger richter

Gunſten geltend gemacht werden, daß er aber
licher Entſcheidung hoffentlich wird ſie bald

nicht den Gegenſtand von Anſprüchen britter Per

jonen bilden darf, dieaus ſeiner Arbeitskraft für maßgebende. Die Folgewäre, daß an ſichauch
kommen – der Standpunkt des Bundesrate der

fich ſelbft Rechte ableiten wollen.
die öffentlichen Verbände ( Bundesſtaaten , Rom

munalverbände) für die von ihnen während des

26) Anderer AnſichtDr. Veith. Der abweichende Ariegs bewirkten Warenlieferungen ſchlechthin als

Standpunttvon Dr. Veith beruht auf einen offenbaren ſteuerpflichtig zu erachten wären, würde nicht eine

Widerſpruch ; denn ZBIFG . Bd. 12 S. 518 verweiſt er Bet. des Reichskanzlers vom 14. November 1916

darauf, daß die Bandesgeſeße die elterliche (ROBI. S. 1274) ausdrüdlich die Befreiung dieſer

Gewalt nicht noch weiter beſchränten dürfen , als
Verbände von der Warenumſaſtempelpflicht aus

dies durch & 1666 BOB . geſchehen ſei; Seite 519 da

gegen behauptet er, daßdurch$ 9 FEG., der dieAus- ſprechen . Die Befreiung gilt jedoch nur für Leben8

führung der Fürſorgeerziehung dem Rommunalverband mittel, ſoweit dieſe nicht im eigenen Betrieb der

überweiſt, ein öffentlich - rechtliches Verhältnis Verbände erzeugt worden ſind; ſie gilt daher z . B.

geſchaffen wird, vor dem die privatrechtlichen

jurüdſtehen müſſen , und daß gerade deshalb
nicht für Futtermittel und andere Bedarfsgegen

fich ſeines Erachtens dasBGB. mit der Frage, in ſtände (ſo find die Kommunalverbände für Haber

wieweit die Nechte der geſeßlichen Bertreter durch die lieferungen an die Heeresverwaltung ſteuerpflichtig !).

Fürſorgeerziehung berührt werden, nicht befaßt habe. Andererſeits findet die Befreiungsbeſtimmung auch

Dagegen hätte er aus dem vorangeſtellten Saß: „ die
landesrechtlichen Geſete können die Befugniſſe der auf die den öffentlichen Verbänden gleichgeſtellten

elterlichenGewalt nicht weiter beſchränten den rich : Lebensmittelverſorgungsgeſellſchaften Anwendung.

tigen Schluß siehen müſſen : folglich tann das öffent- Als ſolche kommen in Bayern z. 3t. die Bayeriſche

lich-rechtliche, auf Landesgeſells Beruhende Verhältnis Lebensmittelſtelle Geſchäftsabteilung G. in . b. H. in

der Fürſorgeerziehung PeineAenderung in den privat
München und die Lebensmittelverſorgungsgeſell

rechtlichen Befugniſſen der Eltern oder des Vormundes

bewirken und dieſe Befugniſſe nicht einſchränken ; folg- ſchaft München, 6.m.b.H. in München, in Betracht.

Itch find die Kommunalverbände zum Abſchluß von

Lehrs, Dienſt- und Arbeitsverträgen unzuſtändig; zus II .

ſtandig find vielmehr ausſchließlich die geſeblichen
Bertreter der Minderjährigen. Die Kriegsorganiſationen bedürfen ihrerſeits

30) Schiedermair S. 21 ; vgl. dort die näheren
zur Erfüllung ihrer Aufgaben Mittelsperſonen und

Ausfahrungen über die unllare Beſchaffenheit und es fragt ſich, welchen Einfluß deren Einſchiebung

über die unſicheren Wirkungen der Dienſtverſchaffungs- auf die Steuerpflicht ausübt.
derträge.

Im weſentlichen ſind hier 2 Falle denkbar :

Die Mittelsperſon handelt entweder im Namen

ihres Auftraggebers oder im eigenen Namen .

Handelt ſie im Namen ihres Auftraggebers , ſo



108 Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Hr. 7 u . 8.

treten die rechtlichen Folgen des Handelns nur in Andererſeits will der Gefeßgeber natürlich alle

deſſen Perſon ein ; ſchließt die Mittelsperſon Kauf- Arten der Eigentumsübertragung treffen . Man

verträge uſw. ab , ſo wird nur der Auftraggeber wird daher verſuchen müſſen , auf anderem Weg

aus dieſen berechtigt und verpflichtet. Steuer- ein brauchbares Ergebnis zu gewinnen. Man wird

pflichtig ſind daher nur die Umſäße zwiſchen dem vielleicht folgendermaßen ſchließen können : Für

Auftraggeber und dem Dritten; denn für die die Warenumſaßſteuer iſt grundſäßlich belang

Mittelsperſon als Beauftragte finden Umſäße nicht los, in welcher Weiſe die Eigentumsübertragung

ſtatt. Ohne Bedeutung iſt, ob die Waren durch ſtattfindet; es werden daher auch im vorwürfigen

die Hand des Beauftragten oder unmittelbar an Falle die verſchiedenen Möglichkeiten der Eigen :

den Auftraggeber und den Dritten gehen und ob tumsübertragung einander gleichzuſtellen ſein . Wenn

etwa der Beauftragte mit Rüdficht auf ſeinen das Gefeß von Uebertragung in Natur ſpricht, ſo

Gewahrfam die Gefahr für etwaige Schäden und will es hiemit nur den Gegenſaß zu den Ge

Verluſte vom Empfang bis zur Abnahme der ſchaften bezeichnen, die durch die Uebertragung in

Waren trägt, weil auch hiedurch ein Umſaß des Natur gleichzeitig miterledigt werden, ohne an

Beauftragten nicht begründet wird. Sollte freilich dem Warenumſaß beteiligt zu ſein . Allerdings

der Beauftragte Eigentümer der Waren werden , erſcheint mir fraglich, ob nicht dieſe Geſchäfte auch

ſo würden auch deſſen Warenlieferungen ſteuer- ohne die Beſtimmung des Zuſ. 4 zur Tar.-Nr. 10

pflichtig ſein , da die Eigentumsübertragung not: ſteuerfrei wären, da nur Forderungsrechte er

wendig einen Umſaß in ſich ſchließt. Eigentümer löſchen, ohne daß ein Warenumſaß ſtattfindet.

der Waren wird der Beauftragte im Hinbli« auf In der Praxis wurden als Beauftragte , für

8 164 Abſ. 2 BGB. auch dann , wenn ſein Wille, die eigene Umſäße nicht ſtattfinden , erachtet: Die

in fremdem Namen zu handeln, nicht erkennbar Kommiſſionäre der Reichagerſtengeſellſchaft m .b . H.

hervortritt; in dieſem Falle wird daher gleichfalls Abteilung Bayern , der Bayeriſchen Fleiſchver:

eine geſonderte Steuerpflicht des Beauftragten ſorgungsſtelle und Landesgetreideſtelle.

gegeben ſein . Dagegen wurden tommiſſionsähnliche Bezie

Anders liegt die Sache, wenn die Mittels= hungen angenommen : zwiſchen den Kommunal

perſon im eigenen Namen handelt, wie dies ing- verbånden und ihren Lieferanten einerſeits und

beſondere beim Kommiſſionär (88 383, 406 XGB.) ihren Abnehmern andererſeits ; zwiſchen den Ver

zutrifft. kaufsvereinigungen und ihren Mitgliedern einer

Hier gilt ſowohl das Geſchäft zwiſchen dem ſeits und ihren Kunden andererſeits ; zwiſchen den

Rommiſſionär und dem Dritten als auch das Herſtellungs- und Vertriebsgeſellſchaften in der

Geſchäft zwiſchen dem Kommiſſionär und dem Schuhinduſtrie und den Warenherſtellern -einerſeits

Kommittenten als entgeltliches Warenumſaßgeſchäft, und den Beziehern andererſeits.

ſodaß zwei ſteuerpflichtige Warenumſäße vorliegen ,
III.

ſoferne nicht die Beſtimmung im Zuſ . 4 zur Tar.

Nr. 10 zutrifft. Dieſe lautet : Wird bei Abwick Die Kriegsorganiſationen können ſich der Mit

lung mehrerer Kauf- oder Anſchaffungsgeſchäfte, wirkung von Mittelsperſonen bedienen, um Waren

die zwiſchen verſchiedenen Perſonen über dieſelben zu verarbeiten , die ſie ihnen liefern . Alsdann

Waren oder über Waren gleicher Art abgeſchloſſen liegt ein Werkvertrag vor, ſo daß eine Steuer

ſind, die Ware nur einmal in Natur übertragen, pflicht nicht in Frage kommt. Zweifelhaft iſt die

ſo gilt dies nur als Warenlieferung desjenigen , Sache, wenn nicht die zur Verarbeitung gelieferte

der die Ware in Natur überträgt. Nun iſt m . E. Ware, ſondern nur gleichartige Ware verarbeitet

zweifellos, daß, wenn man derSprache nicht Ge- zurüđzuliefern iſt, wie dies bei den Verarbeitungs

walt antun will, unter Uebertragung in Natur und Veredelungsbetrieben — 3. B. Vermahlen von

nur die körperliche Uebergabe der Ware Getreide durch den Müller im Großverkehr

verſtanden werden kann ; der Verſuch von Dr. Kloß, regelmäßig zutrifft. Auch hier wird ein reiner

FW. 1916 S. 1404, dieſes Ergebnis dadurch zu Werkvertrag und ſomit Steuerfreiheit anzunehmen

vermeiden , daß er im Hinblick auf die Ueber: ſein , da nach der Abſicht der Parteien die hin:

ſchrift von 8 929 BOB. die Uebergabe nur als gegebene Ware nicht als voraus entrichtetes Teil

eine Art der Uebertragung erklärt , ſcheitert daran , entgelt für die verarbeitete Ware angeſehen werden

daß die Titel überſchrift des BOB. lautet : Ers kann .

werb und Verluſt des Eigentum & an beweg- Ebenſo wird es unſchädlich ſein, wenn ſich der

lichen Sachen , womit klargeſtellt iſt, daß es fich Beſteller die gelieferten Waren einſtweilen bezahlen

in den folgenden Paragraphen um die Ueber- läßt , um eine ſichere Gewähr für deren Rück

tragung des Eigentums handelt ; während im lieferung zu haben , wie dies z. B. bei dem durch

allgemeinen „ Uebertragung “ ein farbloſer Begriff die Kriegsbekleidungsämter an die bayeriſchen

und keinesweg8 mit Üebertragung des Eigen: Kriegshilfeunternehmungen zur Herſtellung von
tums identiſch iſt. Wenn alſo das WUSTO. Sođen gelieferten Garn zutrifft ( in dieſem Falle

von Uebertragung ſpricht, ſo folgt daraus nicht, Yourde Steuerfreiheit angenommen, allerdings aus

daß es fich um Eigentumsübertragung handelt. dem unrichtigen Geſichtspunkte, daß die beteiligten
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Stellen nur als Beauftragte der Heeresverwaltung einen Geſchäftsfreund am Bertaufsorte im lekten

tätig werden ). Augenblic nochzum Einſteigern, Mitſteigern oder Eins

Soweit die verarbeitende Mittelsperſon die lagern für Rechnung des Auftraggebers zu veranlaſſen

verarbeitete Ware ſofort an Dritte zu liefern hat,
und dadurch den drohenden Verluſt zu vermeiden oder

zu vermindern . Auch Zeit und Ort des bevorſtehenden
gilt das unter Ziff. II vorſtehend Bejagte. So

Verkaufe muß die Bahn dem Abſender mitteilen
murden die Mühlen, die das von den Rom=die das von den Roma ( 42 46.5 AbfVorſchr.);ſo eilig wird der Verkauf -
munalverbänden gelieferte Getreide vermahlen regelmäßig in öffentlicher Verſteigerung : 8 42 Abſ. 17

und alsdann weiter verteilen, zur Entrichtung des AbfVorſchr. – kaum jemals ſein , daß dies nicht mittels

Warenumfaßſtempels für nicht verpflichtet erklärt, Telegrammg möglich wäre und daß man nicht ſolange

falls ſie die Verteilung nicht im eigenen Namen zuwarten könnte, bis eine telegraphiſche Verfügung

vornehmen und das Eigentum an dem zu ver- des Abſenders eingeben kann. Merkwürdigerweiſe

mahlenden Getreide nicht auf ſie übergeht (ſeşterer enthält das vorgeſchriebene.Muſterder Verkaufsver

Vorbehalt erſcheint überflüſſig , da bei Herſtellung
handlung ( Beilage Nr. 40 der AbfVorſchr.) nun aber

einer Sache aus einem vom Beſteller gelieferten
in ſeinem Eingang zwar einen Vordruck für die Feſt=

ſtellung der Form der öffentlichen Belanntmachung
Stoffe auf Grund Werkvertrags der Beſteller das

(Beitung, Schelle, beſondere Intereſſentenbenachrichs

Eigentum an der Sache erwirbt, Pland zu $ 950 tigung ), nicht aber hinſichtlich der Benachrichtigung

Anm . 3). des Abſenders und Empfängers vom bevorſtehenden

Verkauf. Unter den im Vorbrud erwähnten beſonders

einzuladenden Intereſſenten ſind ſelbſtverſtändlich nur

die vorausſichtlichen Steigerungsluſtigen am Ver

Stleine Mitteilungen ſteigerungsorte, alſo Dritte, gemeint. Allerdings lauten

die Schlußzeilen nach Beſchreibung des Verſteigerunge

Zu $ 81 Abſ. 4 EiſenbBerto. Immer wieder bergangsund Feſtſtellung des Erlöſes wahlweiſe:

ergeben ſich Schadenserſabprozeſie gegen die Bahn, ,,Abſender und Empfänger ſind von dem Verkauf

weil der Abſender von dem bahnſeitigen Verkauf underzüglich und unmittelbar benachrichtigt worden.

unanbringlicher Güter nicht vorher verſtändigt wurde Eine unverzügliche Benachrichtigung war untunlich

und nun behauptet, er hätte bei rechtzeitiger Mitteilung weil . ... " Das kann aber an dieſer Stelle nur

das Gutanderweitig anbringen oder einlagern und damit die Benachrichtigung vom vollzogenen Verkauf bes

die regelmäßig ſehr erheblichen Verluſte zufolge deuten ; ſo lauteten auch ausdrücklich die älteren Vors
Mindererlöſes vermeiden können. Nad & 81 Abſ.4

druce vor 1909. Es wäre jedoch zum eigenſten
EiſenbVertb . tönnen nicht ablieferbare und auch nicht Beſten der Bahnen, wenn ſie außer dieſer Feſtſtellung

einlagerbare Güter ſofort ohne Förmlichkeit beſtmögs am Schluß über die Nachricht vom vollzogenen Vers
lich verkauft werden , , wenn ſie ichnellem Verderben kauf auch im Eingang der Verbandlungsſdrift eine
unterliegen ; andernfalls dürfen unanbringliche und

ausdrückliche Feſtſtellung über die Benachrichtigung
vom Abſender nicht zurückgenommene Güter erſt

vom bevorſtehenden Verkauf fordern und zu dieſem
4 Wochen nach Umfluß der lagerzinsfreien Zeit, wenn Bwed eigene Vordrudzeilen einidalten würden . Damit

aber ihr Wert durch längeres Lagern unverhältnis- würde den Süterſtationen die Benachrichtigungspflicht

mäßig vermindert würde oder die Lagertoften in und die Feſtſtellung des Untunliditeitsgrunde im Eins
teinem Verhältnis zum Wert ſtehen , wichon früher

zelfalle noch beſonders eingeſchärft und Erſaßprozeſſen
verkauft werden . Von dem bevorſtehenden Verkauf von vorneberein vorgebeugt. Mißhelligteiten find ans

Find Abſender und Empfänger zu benachrichtigen , es dernfalls naheliegend, beſonders wenn die Lagerſtation
ſei denn, daß dies untunlich iſt. Nach § 42 Abf. 11 zunächſt mit dem Abſender über anderweitige An

der Alg. AbfVorſchr. vom 1. April 1909 iſt auch bei bringung des Guts einen Schriftwedſel nach 8 81 46.1
einem ſofort gebotenen Verlauf der Abſender (ſelbſt Eiſenb. VertD . gepflogen, dann aber plößlich ohne weis

verſtändlich wenn ſeine Adreſſe bekannt iſt durch un- tere Benachrichtigung die Verſteigerung wegen angeblich
mittelbares Privattelegramm der Empfangsſtation raſchen Verderbe durchgeführt hat . Erhält dann noch

borher zu benadrichtigen ; in den ſonſtigen Fällen aber womöglich der gleiche Intereſſent den Zuſchlag, um

iſt in gleicher Form ſeine Anweiſung einzuholen und ſpottbilliges Geld , der vorher gegenüber der Bahn die

abzuwarten. Ueber die Folge einer Unterlaſſungſolcher Notwendigteit raſcheſter Verſteigerung begutachtethat,

vorgängiger Benachrichtigung enthält die EiſenbVerto . ſo ift e8 menſchlid begreiflich, daß der Abſender an die
nicht ; nur bei der ebenfalls vorgeſchriebenen unverzügs

Dringlichkeit nicht glauben will und es zum Prozeß
lichen Benachrichtigung vom erfolgten Verkauf heißt tommen läßt. Solchenfalls tann unter Umſtänden

esin Abf. 5, daß die Bahn wegen der Unterlaſſung ſogar die Haftung der Bahn wegen „vorfäßlicher"
zum Schadenserſaß verpflichtet iſt. Es kann aber nach

(dh. bewußter, wenn aud nicht als ſolche beabſichtigter)
allgemeinen frachtrechtlichen Grundfäßen keinem Zweifel

Schädigung im Sinne von 88 95, 98 Abf. 6 Eiſenb
unterliegen , daß auch die grundloſe Unterlaſſung Verto . im Gegenſaß zu Art. 41 SFrU . (RGB. 75 , 111 )
der vorgängigen Mitteilung vom bevorſtehenden

in Frage kommen .

Verlauf die gleiche Folge nad fich zieht. Dieſe Unters
DIGRat Neumiller in München.

laſſung iſt ſogar noch viel gefährlicher als das Unters

bleiben der Mitteilung vom erfolgten Berkauf;

denn leßterenfalls iſt der Schaden durd billige Vers

cleuberung des Gutes bereits eingetreten und den Die wiedertehrenden öffentlichen Laften von Grund

Reinerlös erhält der Abſender ohnehin hinaus bers ftüden nach der Bet. vom 12. Juli 1917. Unter dieſer

gütet. Bei vorgängiger telegraphiſcher Mitteilung Ueberſchrift haben wir in Nr. 1/2 S. 10 ff. ausführliche

aber kann der Abſender recht wohl in der Lage ſein , Darlegungen veröffentlicht, die in den Vorſchlag aug
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klangen , dem Art. 1 des Gefeße8 vom 14. März 1917 eröffnet, hinſichtlich deren dieſe Haftung in der Zeit

(GVBl. S. 58 ) einen Abſ. 2 beizufügen , der etwa zu vom 1. Januar 1915 bis 14. März 1917 bereits ers

Lauten hätte :

Lofoen war. Hienad dürfte auch das neue Geſet,

„Die Haftung eines Grundſtücs für wiederkehrende
das nad ſeinem Wortlaut jeder zeitlichen Schranke

öffentliche Baſten , für die nach dem 1. Auguſt 1914 ermangelt, richtig dahin auszulegen ſein , daß die viel

von der zuſtändigen Behörde Ausſtand gewährt leicht längſt erloſchene Haftung des Grundſtüds aud

worden iſt, dauert bis auf weiteres ſolange, als der für die älteſten Rüdſtände wieder auflebt , wenn

Anſpruch auf die Leiſtung nicht erloſchen iſt. Dieſe

Borſchrift findet keine Anwendung auf Beiſtungen ,

ſie nur nicht etwa icon verjährt ſind (Art. 124

hinſichtlich deren nach Art. 122 Satz 2 des Auss

AG. BGB.) und wenn für ſie nach dem 1. Auguſt 1914

führungsgeſekes zum Bürgerlichen Geſeßbuch die

von der zuſtändigen Behörde Ausſtand gewährt worden

Baftung des Grundſtüđs am 2. Auguſt 1914 ſchon iſt. Leider ſind die Fälle, in denenderartigealte

erloſchen war.“

Rüdſtände beſtehen, nidht allzu ſelten . Es wird Sade

Inzwiſden iſt durch das Gefeß vom 17. Fes

der wirtſchaftlichen Einſicht unſerer Steuerbehörden

bruar 1918, betr. die Haftung des Grund

ſein , ſich bei Vorliegen ſehr alter Rüdſtände nicht

ft üde für öffentliche Laſten , eine Regelung

auf die Beſtimmungen des neuen Geſeßes zu berufen,

getroffen worden, die, wenn auch nicht dem Wortlaut,

damit nicht in dieſen Fällen der Rang der Hypothets

ſo doch dem Sinne nach, dem 1. Saß unſeres Vor- gläubiger allzuſehr verſchlechtert und auf dieſe Weiſe

ſchlags entſpricht.

manchmal die gute Abſicht des Geſebel in ihr Gegens

teil vertebrt wird.

Das neue Geſeß lautet : Amtsrichter Dittrich in München .

Die Vorſchriften des Art. 1 Saß 1 und des Art. 2des Gefeßes vom 14. März 1917 betr. die Haftung des Na dhidrift: In den Verhandlungen der

Grundſtüds für öffentliche Baſten (OVBI. S.58) Mammer der Reichsräte vom 8. Februar 1918 , die mir

gelten auch für wiederkehrende Öffentliche Baſten , leider erſt nachträglich zu Geſicht tamen , führte der

für die nach dem 1. Auguſt 1914 von der zuſtändigen Referent Reichsrat Dr. Ritter von Haiß aus :

Behörde Ausſtand gewährt worden iſt. Die Vorſchrift im Saß 2 des Art. 1 des Geſeges

Der Hinweis auf Art. 1 Sat 1 des Geſebes vom vom 14. März 1917 wurde in den Entwurf nicht

14. März 1917 entſpricht in der Ueberſebung " wörts übernommen , weil die Bundesratsverordnung vom

lich dem erſten Saß des von uns gemachten Vorſchlags. 12. Juli 1917, abweichend von der früheren Bundess

Der Hinweis auf Art . 2, deſſen Anwendung ſich bei

ratoverordnung, von einer zeitlichen Beſchränkung

unſerem Vorſchlag von ſelbſt ergab, beſagt, daß das

für wiederkehrende Baſten abgeſehen hat.

Außerkrafttreten des Geſeßes durch Kgl. Verordnung

Auch das dürfte für die oben vertretene Meinung

beſtimmt wird, und daß es für Zwangsverſteigerung & ſprechen .

Dittrich .

verfahren , die zur Seit des Außertrafttretens anhängig

ſind, in Geltung bleibt.

Das Kriegsſtrafrecht und der Schutz der Jugend

Die im zweiten Saß unſereg Vorſchlags geZ

lichen. (BuBay3fR . 1918 S. 14 ff.). Die Ausführungen

machte zeitliche Einſchränkung hat ſich der Geſebgeber Dr. Breßfelder's tönnen in einem Punkte nicht unwiders

nicht zu eigen gemacht. Leider gab er damit zu einer ſprochen bleiben . Er meint, der Geſeßgeber habe durch

Streitfrage Anlaß, die ſich bei Aufnahme auch des die Bezugnahme auf § 155 MSIGB. in § 1 Nr. 8

3weiten Sabes unſere Vorſchlags oder einer ähnts MSIGD . ſagen wollen , daß die vertraglich beim

lichen Beſtimmung hätte vermeiden laſſen . Die Streits Heere befindlichen PerſonennurimRahmen des 8 155der

frage iſt die, ob die Haftung des Grundſtüds bei Militärſtrafgerichtsbarkeit unterworfen ſind. Erüber

Vorliegen derſonſtigen Vorausſeßungen nur hinſichtlich ſieht dabei die Eingangsworte des § 1 MSIGD.,

derjenigen öffentlichen Laſten fortdauert, für die bei nach denen wie die in den übrigen Nummern dieſer Ges

Inkrafttreten des Geſeßeß die Haftung des Grunds ſebesbeſtimmung aufgeführten Perſonen ſo auch die

ſtüde nod beſtand, oder ob ſie ohne jede zeitliche in § 155 MStGB. bezeichneten Perſonen mit der in

Beſchränkung auch hinſichtlich derjenigen öffentlichen Nr. 8 beſtimmten Beſchränkung und vorbehaltlich der

Laſten wieder aufleben ſoll, für die nach Art. 122

Außnahmen der 88 2 ff. MSGD. der Militärſtrafs

Saß 2 AG . BGB. die Haftung des Grundſtücs piel- gerichtsbarkeit „wegen aller ſtrafbaren Handlungen “

leicht ſchon ſeit Jahren erloſchen war. Dauern unterſtellt ſind. Soweit Dr. Breßfelder einer mögs

kann eigentlich nur ein Zuſtand, der noch beſteht; lichſt einſchränkenden Auslegung des 8 155 MStGB.

das würde für Beantwortung der Frage im erſts das Wort redet, tann ihm nur beigeſtimmt werden .

genannten Sinn ſprechen ; für Beantwortung in dieſer
Staatsanwalt genle in Traunſtein .

Weiſe wäre auch der Umſtand ins Feld zu führen, daß

das Wiederaufleben der Haftung des Grundſtüds für
weit zurückliegende Rüdſtände den Hypothefgläubigern Kriegeftreit und Strafrecht. Die Beſtrafung des

und dem Hausbeſißer unter Umſtänden von wirts Vertragsbrudes iſt bis auf die landesrechtlichen Ge

ſchaftlichem Schaden wäre, was der Abſicht des Geſetz ſtimmungen hinſichtlich des Geſindes, der landwirts

gebers ſicher widerſprechen würde . Und doch dürfte ichaftlichen Arbeiter uſw. aufgehoben , und es möchte

dieſe Auslegung nicht richtig ſein, da auch im Rahmen daber ſcheinen ,als ob die Kriegsſtreiter auf Grund

des Geſekes vom 14. März 1917 dem Wort „dauert eines Rechtes zum Streike grundfäßlich ſtraffrei aus

nicht die ſtrengeAuslegungzukommt, zu der man rein gehen , ſoweit nicht etwa Landesverrat oder ein Ver

ſprachlich eigentlich kommen müßte ;das ergibt ſich geben gegen das Belagerungsgeſeß oder das Hilfsdienſt

aus dem zweiten Saß dieſes Geſeßes, der im Zu- pflichtgeſek in Frage kommt.
ſammenbalt mit Art . 122 Sab 2 A8. BOB. wohl Eine mittelbare Möglichkeit einer Beſtrafung frivol

zweifellos die Möglichkeit des Wieder auflebens der Streitender dürfte jedoch der § 329 StGB. geben,

Haftung des Grundſtücks für folde öffentliche Laſten wonad Lieferanten von Heeresbedürfniſſen oder Lebens

ſolche
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mitteln beſtraft werden , ſofern ſie vorſäßlich oder fahr- Ueber die Fürſorgeerziehung der Ausländer. Ein

läſſig ihre Verträge nicht bertragsgemäß erfüllen . bayeriider Landarmenverband hat jüngſt an die Umt&

Wenn der § 329 Abſ. 3 beſonders bervorhebt, gerichte ſeines Bezirkes ein Rundſchreiben gerichtet,

daß dieſelbe Strafe auch gegen Unterlieferanten, Vers in dem etwa folgendes ausgeführt iſt: Die Fälle, in

mittler und Bevollmächtigte des Lieferanten Anwen- welchen die Fürſorgeerziehung = FE .) von Ausländern

dung findet, die in Senntniß des Zwedes der Lieferung angeordnet wurde, haben ſich in den lebten Jahren

die Nichterfüllung derſelben vorſäblich oder fahrläſſig ſehr gebäuft ; oft hat die Änordnung der FE. gleich

verurſachen, ſo geht daraus allerdings zweifellos hers auf die ſämtlichen Rinder einer und derſelben Familie

vor, daß die Arbeiter von dieſer Geſebesbeſtimmung erſtredt werden müſſen .erſtreckt werden müſſen . Dadurch werden Preis

nicht unmittelbar getroffen werden können . gemeinde und Staat ſchwer belaſtet. Es iſt Pflicht

Auch ein Streiter tann rich nach § 329 Abſ. 3 des Landarmenverbandes. Mittel zur Beſeitigung oder

ſtrafbar maden und zwar abgeſehen von etwaiger Ubminderung dieſer Belaſtung zu ſuchen, ſoweit dies

Beihilfe oder Anſtiftung wegen mittelbarer Täter. ohne Schädigung derberechtigten Intereſſen derJugend

ichaft, dann nämlich, wenn er einen Lieferanten z. B. fürſorge geſchehen tann. Dies iſt umſo notwendiger,

zwingt, ſeinen Lieferungsvertrag nicht zu erfüllen . als es in dieſen Fällen durchweg an der Gegenſeitigkeit

Das Problem liegt hier anders, als etwa bei der fehlt, ganz beſonders gegenüber Deſterreich , aus wel

Beteiligung von Zivilperſonen an militäriſchen oder dem die größte Bahl ſolcher Fürſorgezöglinge ſtammt.

Amtsbelikten . Dort mag es zweifelhaft ſein , inwies Während bei uns Deſterreicher in ſtets wachſender

fern eine Nichtmilitärperſon durch mittelbare Täters | Bahl auf öffentliche Koſten erzogen werden, iſt dem

ſchaft oder Beteiligung fio eines Amtes oder milis Ärmenverband tein Fall bekannt geworden, daß ein

täriſchen Delitte iduldig machen tann. Dieſer Ges Bezirtsangehöriger dauernd aus Mitteln eines öfter

Fichtspunktfommt hier nicht in Frage, weil die Eigen reichiſchen Verbandes erzogen worden wäre . Erſuchen
ſchaft als Lieferant nicht eine ſubjektive Vorausſebung an die ausländiſchen Armenverbände um die Uebers

für die Strafbarkeit iſt wie etwa die Eigenſchaft als nahme der Roſten werden regelmäßig abgelehnt,

Beamter oder Militärperſon , ſondern zum objektiven während umgekehrt die jungen Leute des Bezirkes
Tatbeſtand gehört. Das Geſeß will nichts anderes fchleunigft aus den erwähnten Armenverbänden auss

ſagen, als : wer ſeine Lieferungsverträge bricht uſw., gewieſen werden.

wird beſtraft. Die richtige Parallele wäre etwa die, Das Rundſchreiben weiſt dann darauf hin, daß

daß eine weibliche Perſon durch Zwang gegenüber dieſe Verhältniſſe durch die verſchiedenartige Geſeks

einer männlichen ſich eines Sittlichkeitsbelitte ſchuldig gebung verurſacht wurden . Die Koſten der FE . ſeien

macht, das begrifflich nur von einer männlichen Perſon nach bayeriſchem Recht keine armenpfleglichen (zu vgl.

begangen werden tann. Art. 16 FEG.); es ſei deshalb nicht möglich, in dieſen

Nun kann man hier nichteinfach von einem Zwang Fällen Art. 3 Biff. 2 bayer. AufenthG . anzuwenden und

und einer mittelbaren Täterſchaft ſpreden. Dennoch die Ueberſtellung in die Heimat zu veranlaſſen. Daher

liegt unſer Fall genau ſo. Die Arbeiterſchaft, die ſei es von größtem Intereſſe, die zwangsweiſe Er

die Arbeit niederlegt, iſt ſich vollſtändig im Alaren ziehung von Ausländern nicht durch Anordnung der

darüber, daß ihre Firma ihre Lieferungsverträge nicht FE ., ſondern auf eine Weiſe durchzuführen, welche

erfüllen tann , daß damit mittelbar eine Fülle von die Ueberbürbung der Roſten auf die Armenpflege

anderen Betrieben getroffen wird und daß die lebte geſtatte.

Folge jedenfalls die iſt, daß Heereslieferanten ihre Im folgenden ſoll kurz erörtert werden, ob und

Berpflichtungen nicht erfüllen tönnen . Man tann inwieweit der Vormundidaftsrichter dieſem Intereſſe

zwar nicht von jedem einzelnen Arbeiter ſagen, daß der Landarmenverbände Rechnung tragen kann, ohne

er durch ſeinen Vertragsbruch die Nichterfüllung all auf die der FE. weſentliche Maßregel der Ausfondes

dieſer Verträge herbeigeführt hat. Wohl aber ift ſein rung des Jugendlichen aus ſeiner Umgebung und

Verhalten ein Moment der Geſamtverurſachung, die deſſen Unterbringung in einer geeigneten Familie oder

auf die Arbeiterſchaft im ganzen zurüdzuführen iſt. in einer Anſtalt verzichten zu müſſen.

Mit Redot nimmt man daber auch an , daß in ſolchen Die FE. kann nicht nur auf Grund des landed

Fällen die ſtreitenden Arbeiter geſamthaftend zum rechtlichen FEG. und damit bloß mittelbar auf Grund

Schadenserſaß verpflichtet ſind ; ins Strafrechtliche des BGB.'8 (Art. 135 EG. BGB .), ſondern auch uns

überſeßt würde es lauten : daß fie die Tat in Mits mittelbar auf Grund des leßteren Geſebes angeordnet

täterſchaft begangen haben. werden. Drei gefeßliche Beſtimmungen ſind hiefür

Man mag zugeben, daß für viele dieſer Arbeiter maßgebend.

die Nichterfüllung von Lieferungsverträgen nicht das 1. Nach 8 1631 BGB . tann das Vormundſchafte

Ziel des Streitens iſt, und ihnen mag es vielleicht gericht den Vater auf ſeinen Antrag durch Anwens

mehr auf die Erlangung von Nahrungsmitteln, von dung geeigneter Buchtmittel bei der Erziehung des

politiſchen Berechtigungen uſw., antommen. Das iſt Mindes unterſtüßen. Als ſolches Zuchtmittel tommt

aber ſtrafrechtlich unerheblich. Auch wenn jemand auch die Unterbringung des Kindes in einer geeigneten

derartige Vorteile durch Arbeitsniederlegungerzwingen Erziehungs- oder Beſſerungsanſtalt inBetracht (zu
will, und fich nur bewußt iſt, daß ſein Verhalten die vgl. Staudinger, Komm . zum BGB. 7./8. Aufl. unter

Nichterfüllung von Lieferungsverträgen im Sinne des 2d zu § 1631).

$ 329 StGB. zur notwendigen Folge hat, ſo genügt 2. Sefährdet der Vater duldhaft das geiſtige

das, um ein Handeln in mittelbarer Täterſchaft zu oder leibliche Wohl des Kindes, ſo tann das Vor

begründen . ) mundidaftsgericht nach § 1666 BGB. die zur Abs

Gerichtsaſſeſſor Dr. Ernſt Edſtein in Berlin. wendung der Gefahr erforderlichen Maßregeln treffen

und insbeſondere anordnen , daß das Kind zum Zwecke

1) Wir werden, wenn tunlich, noch auf die Frage ſeiner Erziehung in einer geeigneten Familie oder in

zurüdtommen . D. $. einer Erziehungs- oder einer Beſſerungsanſtalt unters

1
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en it

I

gebracht wird. Die Gefährdung kann aud in einem herrſchende Meinung geht bekanntlich dahin, daß

mittelbaren Verſchulden ihren Grund haben , wenn zum Vollzug von vormundſchaftsrichterlichen Anord

nämlich der Gewalthaber durch Unzugänglichkeit für nungen , die auf Grund der 88 1631, 1666 und 1838

Belehrung, Halsſtarrigteit und Eigennuß oder Gleich- BOB. getroffen wurden , öffentliche Mittel nicht in

gültigkeit das Kind gefährdet (zuvgl. Marſchall- Anſpruch genommen werden können . Hierüber iſt in

Ehrhardt, FEG. Note 7 zu Art. 2 und die dort an- der Begründung zum Entwurf des neuen bayeriſchen

geführten Entſcheidungen des OblG.).
Armengeſeßes folgendes, ausgeführt: „Die Frage, ob

3. Endlich kann das Vormundſchaftsgericht nach
ein Kind dadurch, daß das Vormundſchaftsgericht auf

freiem Ermeſſen anordnen, daß ein Mündel zum Grund des § 1666 BGB. (das gleiche gilt natürlich

Swede der Erziehung in einer geeigneten Familie oder auch für Anordnungen nach 88 1631, 1838 BGB.)

in einer Erziehungsanſtalt oder einer Beſſerungs
anordnet , daß es aus der Familie wegzubringen ſei,

anſtalt untergebracht wird (8 1838 BGB. ) .
hilfsbedürftig wird und deswegen von der Armen

pflege

Ausländer und zwar zunächſt vorläufig getroffen

des Zwangserziehungsrechtes, ſondern des Armens

werden, ſobald ſich eine ſofortige Fürſorge notwendigers
rechtes. Nad bayeriſchem Recht tann die Berneinung

weiſt (Art. 23 Abf.2EG. BGB. undHaager Abkommen

der Frage nicht zweifelhaft ſein. Inwieweit öffents

vom 12.Februar 1902 zur Regelung der Vormundſchaft
liche Mittel zum Vollzug, dee vormundſchaftsgerichts

über Minderjährige ; lepteres bis heute von Defters
lichen Beſchluſſes in Anſpruch genommen werden

reich nicht ratifiziert). Die Notwendigkeit der Für- müſſen , hatdas Landesrecht zu beſtimmen. Das
ſorge bemißt ſich allerdings nad dem Hechtedes bayeriſche Recht kennt aber eine Verwendung von

Heimatſtaates. Adein hier ſoll nur darauf hinge öffentlichen Mitteln zur Durchführung des nad $ 1666

wieſen werden , daß wohl in den meiſten in Frage

ergangenen Beſchluſſes des Vormundſchaftågerichtes

kommenden Staaten der Vormundſchaftsrichter unter

nur, wenn der Beſchluß in dem durch das Zwangs

den in $$ 1631 , 1666 und 1838 BGB. vorgeſehenen

erziehungsgeſek feſtgeleßten Verfahren ergangen iſt."

Vorausſeßungen zu Fürſorgemaßnahmen befugt ſein

Es darf dieſem in der Praris maßgebenden

wird. So lautet beiſpielsweiſe $ 178 DeſterrAllgBGB.

Standpunkte gegenüber vielleicht folgendes einges

in d . F. der Novelle zum AugBGB. vom 12. Oktober

wendet werden : Nach dem Wortlaute der wiederholt

1914 (DeſterrRGBI. Nr. 276 ): „Wenn der Vater

angeführten Beſtimmungen des BGB. hat der Vors

ſeine Gewalt mißbraucht oder die damit verbundenen
mundſchaftsrichter zu beſtimmen, in welcher Anſtalt

Pflichten nicht erfüllt oder ſich eines ehrloſen oder un

oder Familie das Kind unterzubringen iſt, und dieſe

ſittlichen Verhaltens ſchuldig macht, kann nicht nur

Anordnung zu vollziehen. Dem Armenverband liegt

das Kind ſelbſt, ſondern jedermann, der hievon Kenntnis

bei der Unterbringung von mittelloſen Minderjährigen

hat, ... den Beiſtand des Gerichtes anrufen. Das

nur die Koſtentragung ob. Ein weiterer Einfluß

Gericht tann insbeſondere anordnen, daß der Vater
auf die ſolcherweiſe angeordnete Anſtaltserziehung

hinſichtlich ..... der Fürſorge für die Perſon des

ſteht ihm nicht zu. Dem Vormundſchaftsrichter

Kindes unter die Aufſicht des Gerichtes geſtellt wird. “

wird ein Teil ſeiner wichtigſten Befugniſſe genommen ,

Und der durch die Novelle vom 12. Dktober 1914 eins

wenn man die fragliche Anordnung in Fällen, in denen

gefügte $ 178 a AllgBGB. beſagt : „ Wenn eine Anſtalt
öffentliche Mittel zur Koſtentragung in Anſpruch ge

oder ein Verein für Kinderſchuß oder Kinderpflege

nommen werden müſſen, für unzuläffig erklärt. Den

die Pflege und Erziehung eines mißhandelten oder
Volzug von der Anordnung zu trennen und den

verwahrloſten Mindes oder eines Kindesübernommen

Armenberbänden zu überlaſſen, erſcheint willkürlich

hat, dem die Eltern die notwendige Aufſicht und Ers

Uus einer Entſcheidung des VGH. in Bd. 34 S. 68 ff.

ziehung nicht gewähren, kann das Vormundſchafts
wird m . E. ohne zwingenden Grund als Meinung

gericht auf Antrag der Anſtalt oder des Vereins ...

des Gerichtshofes gefolgert, daß die Befugniſſe des

ausſprechen, daß das Kind vor Beendigung ſeiner Ers

Vormundſchaftsgerichtes, das eine Anordnung nach

ziehung nur mit Zuſtimmung des Gerichtes der Anſtalt

§ 1838 BGB. (Entſprechendes würde für die Fälle der

oder dem Verein wieder abgenommen werden kann. “

88 1631 , 1666 gelten) trifft, eine Begrenzung im öffent

Die Maßnahmen ſind nur dann bloß vorläufige,

lichen Rechte finden, wenn für die vormundſchaftss

wenn der Heimatſtaat eintritt und die Fürſorge übers

gerichtlichen Maßnahmen öffentliche Mittel beanſprucht

nimmt. Geſchieht lepteres nicht, ſo beſteht für das

werden ; in dieſem Falle habe nicht der Vormundſchafts

Vormundſchaftsgericht kein Grund, die Maßnahme

richter, ſondern der Armenverband die Anſtalt uſw.,

vor Erreichung ihres Zwedes aufzuheben.

in welcher der Minderjährige untergebracht werden

In dem Beſchluß iſt die Anſtalt oder die Familie,

ſoll, zu beſtimmen (ſo Pöli, ÄrmG. und UWG., Fuß

in welcher der Minderjährige untergebracht werden

note 1 auf S. 151) . Wie ſoll der Armenverband dazu .

ſoll, mit Namen zu bezeichnen . Der Beſchluß wird,

kommen , eine Entſcheidung des bürgerlichen Gerichtes

wenn der Minderjährige von ſeinen Erziehungsberech

nach ſeinem Ermeſſen zu vollſtreden ? Nimmt man

tigten nicht freiwillig in die Anſtalt gebracht wird,

dem Vormundſchaftsrichter das Recht, die Anſtalt,

dadurch vollzogen , daß ein Beauftragter des Gerichtes

in welche der Minderjährige berbracht werden ſoll,

den Minderjährigen in die Anſtalt (oder die Familie)

zu beſtimmen, ſo muß man ihm auch das Recht ab

verbringt .

ſprechen, andere gleichartige Anordnungen zu treffen

wie z. B. die einer Heilbehandlung, wenn ſich eine

Die Roſten des Vollzuges fallen dem ſolche als notwendig erweiſt und der Minderjährige

Minderjährigen zur Laſt. mittellos oder ſein Gewalthaber aus Trägheit oder

Der Vollzug iſt ernſtlich gefährdet, wenn, was Unverſtand zur Leiſtung nicht bereit iſt.

insbeſondere für die Fälle der FE. von Ausländern Auf der anderen Seite iſt nicht zu verlennen,

die Regel ſein wird, der Minderjährige und ſeine daß es an einer Brücke fehlt, die von dem Vollzug
Unterhaltspflichtigen Leiſtungsunfähig ſind . Die durch den Vormundſchaftsrichter zur Koſtentragungs
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pflicht des Armenverbandes führt. ) Die Bflicht des dern u. a. den Erſaß des Schadens, den ſie bei der

Armenverbandes läßt fich doch wohl nicht damit be- Zwangsverſteigerung ( Berſteigerungstermin und Zu

gründen, daß dieſe Anordnungen auf alle Fälle ſchlagam11./18. Junt 1912)des Grundſtüđs Nr. 76

möglich ſein müſſen und jemand die Koſten tragen
durch den Ausfall ihrer auf dieſem Grundſtüd laſtenden

müffe (zu vgl. Riß in Seitſchr. für Armenweſen , Fahrs
Hypothet von 8500 M zum Betrage von 4663,22 M

erlitten hätten ; zu dieſem Betrage nämlich ſeien
gang 1917, S. 1 ff.). Wenn die Geldmittel zur Aug mehrere durch Schuld des Bell. mit einer Hypothet

führung eines geſeblichen Zweckes fehlen, iſt die Auss von 11 000 M vorgehende Sandwerker und mehrere

führung unmöglich, mag dies auch ſeinen leßten Grund Pfändungspfandgläubiger der ſtatt der 3.'lchen Bye

in einer Lüde der Geſebgebung haben . Die Urmens pothek ſtehen gebliebenen Eigentümergrundſchuld zur

berbände ſind zur Leiſtung von Armenhilfe nur nach Gebung gelommen . Das Berufungsgericht nahm die

Maßgabe des Arm. und des UWG. verpflichtet und Uebernahme und die für den Schadender kl. urſäch

zwar nur in den von dieſen Gefeßen feſtgelegten
Itche Berleßung, der behaupteten Verpflichtung an und

Formen . Die bloße Koſtentragung hinſichtlich einer
wies die Berufung gegen das die Klage abweiſende

von einer anderen Stelle vollzogenen Maßnahme iſt
Urteil der erſten Inſtanz nur deshalb zurüd, weil

der beanſpruchte Ausfallsbetrag, durch dasſelbe Er

dem Armenrecht durchaus fremd. Es fann aạch eignis vollkommen ausgeglichen ſei. Der Kläger T.
nidt eingewendet werden, daß die Erziehung und die M. hätte nämlich wenn man die Berechnungdes

Erwerbsbefähigung von Kindern nach bayeriſchem Ausfalls nur aus dem Grundſtüc Nr. 76 als zuläſſig

Rechte zu den Aufgaben der Armenpflege gehören. unterſtelle dieſes Grundſtüd um 7786,28 M unter

Denn dieſe Aufgaben liegen den Armenpflegen nur
dem amtlich geſchäften , wahren Werte erſtanden (er

im Rahmen und nach Maßgabe des ArmG. ob.
ſtanden um 40 013,72 ; amtlich geſchåter Wert

Für die Praxis wird bei dieſer Rechtslage alles
47 800 M), alſo einen den Ausfall (4663,22 M ) um

darauf ankommen, daß ſich der zuſtändige Armen

3123 M überſteigenden Gewinn gemacht ; gu demſelben

Ergebnis eines den Ausfall weit überſteigenden Ges
berband freiwillig zur Koſtentragung bereit erklärt, winnes führe das Berſteigerungsergebnis der jämts

ſollen nicht die fraglichen Anordnungen im Falle der lichen in derſelben Bypothetenlage befindlichen Grunds

Mittelloſigkeit des Minderjährigen unmöglich gemacht ſtüde, nämlich außer demGrundſtüd Nr. 76 (8wangs
werden . Die Zuſicherung des Armenverbandes, für verſteigerungsatten K 24/12 ) der vier weiteren nach

die Anſtaltskoſten oder die Koſten der Unterbringung
den Aften K 31/11 ; 56/14 ; 75/13 ; 60/13 verſteigerten

in einer Familie auſtommen zu wollen, wird gleich
Grundſtüđe : alle dieſe Grundſtüde zuſammen ſeien

bei Beginn des Unordnungsverfahrens erbolt
dom Aläger T. R., der unſtreitig den Erwerb für ge

werden müſſen. Eine Beteiligung des Armen

meinſchaftliche Technung der beiden Aläger machte,

um 61 614,07 M unter dem wahren , amtlich geſchäften
berbandes amAnordnungsverfahren wird ſich erübrigen , Werte erſtanden, während die geſamte Forderung der

da der Beidhluß des Vormundſchaftsgerichtes über die Kl. nur 23 680,90 M'betrug; dieſer Gewinn ſei wegen

Anordnung der Unterbringung keinesfalls die Koſten des Gewerbes der Al. (Beſchaffung von Baugeld für
dem Urmenverband zur Laſt legen kann. Es fann Unternehmer) als ein wirklicher und nicht nur ſchein .

nur in den Gründen auf die Suſicherungserklärung barer anzuſehen. Die Reviſion der Kläger führte zur

des Armenverbandes Bezug genommen werden. Die
Aufhebung des Berufungsurteile und zur Zurüđ.

Armenverbände werden zur Koſtentragung bei der
verweiſung an das Berufungsgericht.

Aus den Gründen: Der Berufungsrichter
Unterbringung mittelloſer Ausländer deshalb gerne (BR.) ſagt nicht, ob der Berechnung des Vorteils die

bereit ſein , weil ſie mit Rückſicht auf die armen- Verſteigerung nur des GrundſtüdsNr. 76 zugrunde

pflegliche Eigenſchaft dieſer Leiſtung Erſaß vom gelegt werden muß , oder ob das Berſteigerungs

Heimatſtaate zu fordern in der Lage ſind und ihrer ergebnis aller fünf Grundſtüde als Berechnungsgrund

Forderung durch die Androhung der Ausweiſung lage zuläſſig und dann geboten iſt ; er läßt dies uns

Nachdrud geben tönnen .
entſchieden und reiht nurin zweiter Linie als zu dem

Ostar Bachmayr, Biljøarbeiter am Jugendgericht tehungspreiſe und der wahren Werte bei ſämtlichen
ſelben Ergebnis führend die Bergleichung der Ers

in München .
5 Grundſtüden an. Bei den weiteren 4Grundſtüden

fehlt es aber an jeder Prüfung und Feſtſtellung der

IIrfachlichkeit des Berſchuldens des Beklagten das

für, daß die Kläger auch bei ihnen einen Ausfall

Aus der Rechtſprechung.
an ihrer Hypothef erlitten . Würde der Ausfall bei

dieſen 4 Grundſtüden den Al. auch erwachſen ſein,

Reichsgericht.
wenn ſie nach Löſchung der g.'ſchen Bypothet mit und

hinter der Spartaſſenhypothef aufgerüđt wären, alſo

A. Zivilſachen. auch bei richtiger Erfüllung der vomBetl. angeblich

I.
übernommenen Berpflichtung, dann fehlt bei ihnen

der Zuſammenhang zwiſchen dem Berſchulden des

Berlegung der Verpflichtung, für die Löſchung einer Bell. und dem Ausfall ; dann fehlt es bei ihnen an

borgehenden ýypothet ju ſorgen , durch den Rotar. Be: einem durch Schuld des Bell. verurſachten, alſo von

reduung des Schadens, wenn mehrere in der gleichen ihm zu erſeßenden Ausfall, alſo auch an einem zur

Weiſe belaſtete Grundſtüde in Frage tommen . Die Wettſchlagung eines folchen Ausfalls benugbaren es

Klåger T. und A. R. fordern Schadenerſak: der be- ; dann wäre von den Erſteigerung

flagte Notar habe am 31. Oktober 1910

bes unerheblich, wie ein von den Kl. durch Erſtehung bes

findlichen Grundſtüce übernommene Verpflichtung, für liebiger dritter Grundſtüde gemachter Gewinn. Ges

die Löſchung der J.'ſchen Hypothef zu ſorgen , damit rade darum verlangen umgekehrt die Kl . für das

die Hypothet der Sparkaſſe . und die Hypothek der Grundſtüc Nr. 76 nicht ihren vollen Ausfall von

Al . aufrüdten, ſchuldhaft nicht erfüllt. Die Kl . for- 8500 M erſeßt, ſondern nur den durch das Verſchulden

des Befl. verurſachten Teil dieſes Ausfalls, näms

:) Wir hoffen auf die Frage demnächſt noch ein- lich nur ſoviel, als auf die durch Schuld des Bell. vor

mal zurüdlommen zu können . D. $ . ihnen ſtehenden Handwerker und die Pfändungs

in Betrefi mehrerer in derſelben Bypothetenbage.Bet biefernen
Seundfitüde erzielte Gewinn hieher ebenjo
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gläubiger der durch Schuld des Bell. zur Eigentümers Klageanſpruch wurde dem Grunde nach für gerecht

grundſchuld gewordenen 3.'lchen Hypothet getroffen fertigt erklärt, die Berufung des Bell . zurüdgewieſen .

iſt. Dem Gewinn aber, den die Kl. nach der Mei- Auf die Reviſion des Beil. wurde das Berufungs

nungdes BR. bei dem Grundſtüd Nr. 76 in Höhe urteil aufgehoben und die Sache an das BG. zurüd

von 7786,22 M machten , ſteht der ganze Ausfall verwieſen.
von8500 M gegenüber, nicht nur der Teilbetrag von Gründe : Das BG. geht davon aus, daß der

4663,22 M, den die Kl. vom Bekl. erſekt verlangen . Gerichtsvolzi
eher 6. an dem Geſtell, in dem ſich die

Der Gewinn darf nicht zunächſt mit dieſem Erſak- von ihm gepfändeten Sachen befanden, eine Brands

Teilpoſten des Ausfalls verglichen werden ; die Kl. anzeige befeſtigt habe, welche die allgemeine Bezeichs

dürfen den ihnen durch ihr eigenes freiwillig auf ihre nungund die Zahl der Pfandſtúde angab. Es unters

Gefahr unternommene
s Geſchäft zufließenden Vorteil ſtellt auch, daß in dieſem Geſtell andere Waren der

zur Dedung ihres geſamten Schadens verwenden, gepfändeten Art ſich nicht befanden. Es erachtet dies

und dieſer betrug für das Grundſtüc Nr. 76 8500 M. aber nicht für genügend, um deutlich erlennbar zu

Schon darum iſt die Vorteilsberec
hnung des BR. auch machen , welche einzelnen Stüde gepfändet ſeien, da

aus dem Grundſtüđ Nr. 76 allein nicht haltbar. Für ſich in dem Speicherraum , in welchem das Geſtell ſtand,

die ſämtlichen beteiligten Grundſtüde zuſammen be- noch andere Waren der gleichen Art wie die ge

trug der Geſamtſchaden der Kl. 23 680,90 m , ſo daß pfändeten, befanden. Diefer úuffaſſung tann nicht

bei einer Geſamtberech
nung, falls ſie zuläſſig iſt, den beigetreten werden. Befanden ſich in dem Geſtell

61 614,07 M keinesfalls nur die 4663,22 M , ſondern außer den gepfändeten Sachen keine anderen gleicher

die geſamten 23 680,90 M gegenüber zu ſtellen wären. Art, fo entſprach die Anbringung einer Pfandangeige

Mit Recht fügt aber auch weiter die Reviſion, daß des angegebenen Inhalte der Vorſchrift der (preuß.)

nach den vom BR. benußten Zwangsverſtei
gerungs- Geſchäftsanwe

iſung für die Gerichtsvollzi
eher, und

aften über das Grundſtüđ Nr. 76 K 24/12 die Ri. iſr zwar ſowohl des § 57 Nr. 6 der Geſch .-Anw . vom

Recht aus dem Meiſtgebot fofort an den Lehrer . 12. Dezember 1899, welche hier maßgebend war, weil

abtraten und dieſem der Zuſchlag erteilt wurde ; *. die Geſch .-Anw . vom 24. März 1914 erſt mit dem 1. Juli

hatte ſogar betreffend die Streitwertefeſ
tſegung dem 1914 , alſo nach Bollziehung der in Nede ſtehenden

Verſteigerungsg
ericht am 8. Juli 1912 vorgetragen, Pfändung in Araft getreten iſt, als auch der des 8 71

ihm ſei das Grundſtüď um das Meiſtgebot über- Nr. 3 dieſer leßteren Geſch .-Anw . ) Durch den Jn

tragen. Bei dieſer attenmäßigen Saclage durfte der halt der Anzeige und ihre Anbringung unmittelbar

BR. fich nichtdamit begnügen, zu ſagen, der Gewinn an dem Geſtellwar alsdann deutlich zum Ausdrud

der Kl. von 7786,28 M ſei im Hinblid auf ihren Ge- gebracht, daß die ſämtlichen in dem Geſtell befindlichen

werbebetrieb als ein wirklicher anzunehmen. Hier Šachen der betreffenden Art gepfändet ſeien . Daß in

lag ſtatt der Allgemeinheit des Gewerbebetrie
be der dem ſonſtigen Maum des Speichers fich noch Sachen

Ml.eine beſtimmte Berfügung der Hl. überdas Grunds der gleichen Art befanden, beeinträchtigt
e die Wirts

ſtüc vor; hinſichtlich ihrer mußte zur Ermittelung ſamteit der Pfandanzeige nicht. Die Pfandanzeige

des Borteils das Fragerecht ausgeübt werden, umſos tonnte nach der Art ihrer Anbringung nur auf die

mehr als der Befl . immer nur die Vorteilsausgle
ichung

im Geſtell befindlichen Sachen bezogen werden ; ſtimmte

aus den übrigen 4 Grundſtüden geltend gemacht aber die Zahl der dort befindlichen Sachen mit der

hatte. Endlich entſpricht es nicht dem gewöhnlichen Angabe der Pfandanzeige überein , ſo mußte die Pfand

Laufe der Dinge und nicht der Berkehrserfahr
ung, anzeige dahin verſtanden werden , daß ſie die fämts

daß der Berufungsrich
ter ohne weiteres, ohne Prüfung lichen in dem Geſtell befindlichen Sachen der be

der örtlichen , zeitlichen und perſönlichen Verhältniſſe, treffenden Urt umfaßte. Es war nicht erforderlich ,

annimmt, die Unterſchiede zwiſchen den Erſtehung8 daß die Pfandanzeige ausdrüdlic
h
dahin lautete,

preiſen und den amtlichen Schäßungen ſeien als ſichere, daß ſämtliche in dem Geſtell lagernden Schlöſſer uſw.

von den Klägern herauszuwirtſc
haftende oder heraus- gepfändet ſeien. Die Art derPfändung genügte als

gewirtſchaftete Borteile anzuſehen. Eine ſolche abſtrakte dann auch zweifellos der Vorſchrift des § 808 Abſ. 2

Annahme wird auch durch das freie in § 287 ZPO. SPO. Unwirtſam
wäre dagegen diePfändung, wenn

eingeräumte Ermeſſen nicht gerechtfertigt.“ (Urt. des auch in dem betreffenden Geſtell noch Sachen gleicher

III. ZS . vom 21. Dezember 1917, III 295/17).

Art fich befunden hätten ; mangels einer Ausſonderung

der gepfändetenSachen von den übrigen hätte es als .

II.

dann an dem Erfordernis derErkennbarma
chung der

Erſichtlichmach
ung einer Pjärduug durch Aubringen

Pfändung gefehlt. (Irt. des III. ZS. vom 26. Ortober

1917, III 199/17 ).

einer Pfandanzeige at dem Geſtell, in dem fich die ge:

pfändeten Sachen befinden . 380. $ 808 Abſ. 2. Der

Gerichtsvollziehe
r 6. in Sch. pfändete im Auftrage

III.

des Klägers am 28. Juni 1914 bei der Firma F. inSch. eine Anzahl Schlöſſer, Türfedern und Fenſter- BGB. $ 1421 : Entfräftung des Anſpruchs der ge:
verſchlüſſe, und zwar ſeiner Angabe nach in der Weiſe , Ichiedenen Frau auf Rüdgewähr des eingebrachten Gutes

daß er an dem Geſtel, in dem dieſe Sachen ſich be- durch den Nachweis, daß fie durch Poftſpielige Lebens.

fanden, eine von ihm unterſchriebene und mit dem führung den ehelichen dufwand übermäßig geſteigert

Dienſtſiegel verſehene Anzeige, enthaltend die allge- habe? Äus den Gründen : Der Bekl. hatte behauptet,
meine Bezeichnung und die Zahl der Pfandſtüde, ans die Klägerin ſelbſt habe durch ihre Poſtſpielige Bebens.

heftete. Am 4. Juli 1914 wurde über das Vermögen führung eine Steigerung des ehelichen Aufwands über

des F. der Konkurs eröffnet. Auf Erinnerung des das angemeſſene Maß hinaus verurſacht. Das BG.

Kontursverwalters erklärte das Vollſtredungsgericht führt aus, der Bekl. fönne durch den Beweis dieſer

die Pfändung für unwirkſam, weil zur Zeit der Sons Behauptung die Pflicht zur Rüderſtattung des ver.

kurseröffnung Brandzeichen weder an noch neben den brauchten Gutes nicht von ſich abwenden. Die Reviſion

einzelnen Gegenſtänden vorhanden geweſen ſeien , ſich bezeichnet dieſe Anſicht als rechtsirrig und meint, der
auch kein Anhalt dafür ergeben habe, daß ſolche vom Kl. würde bei dem Vorliegen eines ſolchen Verſchuls

Gerichtsvollzieher überhaupt angebracht worden ſeien . dens die Einrede der Argliſt entgegenſtehen . Mit dies

Wegen des ihm durch die Unwirtſamkeit der Pfändung ſem Einwande tann der Bell. in dieſer Inſtanz nicht

entſtandenen Schadens fordert der Kl. nach dem preuß.

Gefeße vom 1. Auguſt 1909 ) Erſaß vom Staate. Der
') Sadlich übereinſtimme

nd bayer . Geſch .- Anw . v. 28. April

1 ) Vgl . bayer . AG. BOB. Art. 60 .

1900 g 99 n .

e

1267

e
-

4263
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mehr gehört werden . Er hat ihn in den Borinſtangen Nach den ErläuterungendesAntragſtellers, auf deſſen

nicht nur nicht erhoben, ſondern ausdrüdlich erklärt, Vorſchlag in der Kommiſſion für die 2. Deſung des BOB.

für die hier zu entſcheidende Frage könne vollſtändig der $ 857 indas BGB. aufgenommenworden iſt , ſoll

dahingeſtellt bleiben, ob der Bell. oder die Kl. die die Borſchrift auch dem Erben des Detentars (Mans

höheren Ausgaben verſchuldet habe. Uebrigens iſt der datars uſw.) im Gegenſaße zum Eigen- undNußungs

Ginwand aud offenſichtlich unbegründet . Das BG. führt befißer zuſtatten kommen, weil auch dieſem Erben

aus, es ſei nicht ausgeſchloſſen, daß die Al. fich der bei einem Streite darüber, ob die Sache zum eigenen

Notwendigteit, zur Dedung der geſteigerten Bedürfniſſe Bermögen des Erblaſſers gehört oder nicht, die tolle

ihr Stammvermögen anzugreifen , überhaupt nicht bes des Betl. gebührt, weil der Erbe ferner für die Er

wußt geworden ſei. In dieſer Richtung Klarheit zu haltung und Herausgabe der Sache verantwortlich iſt

gewinnen ſei der Bell. viel eher imſtande geweſen. und weil er ein Zurüđbehaltungsrecht hat (Prot. V

ihm hätte es obgelegen auf Einſchränkung des angeb: S. 652). Auch undererblichkeit des dem Erblaſſer

lich durch die Al. geſteigerten ehel . Aufwandes fraft 3. B. wie hier als Nießbraucher zuſtehenden Medits

ſeines ihm nach § 1354 BOB. zuſtehenden Beſtimmungs- ſchließt deshalb den Uebergang des auf jenem Hechte

rechts zu bringen , wenn er die Vertretung dieſes beruhenden Befißes nach § 857 BOB. nicht aus. Es

erhöhten Aufwandes hätte abwälzen wollen . Das habe iſt auch nicht richtig, daß der Befiß der Bell. der AI.

er nicht getan. Vielmehr ergebe ſich aus ſeiner eigenen gegenüber ein fehlerhafter ift. Denn weder fte noch

Sabdarſtellung, daß er ſich den etwaigen Wünſchen ihr Erblaſſer haben den Befigdurch verboteneEigens

der Frau nach einer beſſeren Bebenshaltung an- macht erlangt (vgl. 88861 Abſ. 1, 858 BGB .). Jm

bequemt und ſelbſt zugeſtimmt habe. War aber der Endergebnisiſtdem BG. aber beizuſtimmen . Da nach

Al. gar nicht bewußt, daß durch ihre Lebenshaltung ein den unangefochtenen und rechtlich einwandfreien Feſts

Berbrauch ihres Stammvermogens notwendig wurde, ſtellungen die Al. auf Grund der Schenkung Gldus

ſo kann auch von einer argliſtigen Şandlungsweiſe bigerin der Forderung gegen die Bant geworden iſt,

leine Medė ſein , wenn ſie jeßt von dem ihr zuſtehen- ſo ſteht ihr nach § 952BOB. das Eigentum an dem

den Mechte auf Nüďgabe ihres Eingebrachten Gebrauch Depofitenbuch zu, das ſichaufjene Forderung bezieht

maht. (Urt. des IV . ZS. v . 13. Dezember 1917 , IV (Warneger 1909 Nr. 106 NOŠt. Bd. 43 S. 17 ). Ais

349/17). E. Eigentümerin kann aber die Al. nach 8 985 BOB.

von dem Beſiber die Herausgabe des Buches fordern.

IV. Der Anſpruch ſteht auch gegen einen von mehreren

Mitbefißern zu , wenn dieſer wie hier die tatſächliche

Bererbung des Berikes (BGB. $ 857), tritt nicht Berfügungsgewalt hat. Denn auch dieſer macht ſich,
nur bei Gigen : und Aubungebefik ein und ift auch durch wie ſchon im Urteile des AG. vom 7. Februar 1906

die Unvererblichkeit des hechtes nicht ausgeſchloſſen, V 323/05 ausgeführt iſt, durch ſeinen Mitbeſiß eines

auf dem der Befit des Erblaſſers beruhte. Daß der Eingriffs in das Eigentumsrecht ſchuldig, und der

Berits einer Sache im Erbweg auf eine Mehrheit von dem Eigentümer zuſtehende Rechtsſchuß tann nicht

Erben übergegangen iſt, hindert den Eigentümer nicht, daran joeitern, daß der Störer anderen Perſonen

die Alage auf Veransgabe uur gegen den Grben zu gegenüber in der Berfügung über den Gegenſtand bes

richten , der die tatſächliche Berfügung gewalt hat . Die dränkt ſein mag. (Ürt. des IV. ZS. vom 31. Januar

Klägerin behauptet, ihr verſtorbener Dheim ,der Mann 1918, IV 360/1917 ). E.

der Befl ., habe ihr im Jahre 1915 Schenkungen im 4292

Geſamtbetrage von 6000 M gemacht, das über dieſe V.

Summe ausgeſtellte Depoſitenbuch der Bollebant in

S. aber in Beſit behalten, um die Zinſen erheben gft ein Bertrag, in dem jemand eine Beiftung bers

zu können, die er ſich bis zu ſeinem Tode vorbehalten ſpridt, un deswillen nichtig, weil der in ein Stral

habe. Die Bell., die eine der Miterben ihres vers berfahren verwidelte Berſprechende burde ſeine Leiſtung

ſtorbenen Mannes iſt, hat das Buch in Beſitz und erreidhen wollte, daß der andere Leil in dieſem Bers

verweigert die Herausgabe an die Al. Dieſe hat des- fahrenvon ſeinem Zeugnisberweigerungerechte Gebrand

halb gegen ſie auf Gerausgabe geklagt. Nach dieſem mache ? Aus dem Tatbeſtand und d'en Grün

Antrage haben die Borinſtanzen erkannt. Sie haben den : Durch Urteil vom 15. März 1912 iſt die Ehe

übereinſtimmend den Beweis einer ordnungsmäßig der Parteien aus Verſo ulden des Kl. geſchieden worden.

vollzogenen Schenkung für geführt erachtet. Die He- Durch Berträge vom8. Juni 1912 und 12. Juli 1912

viſion war erfolglos. haben ſich die Parteien über ihr Vermögen ausein,

Aus den & r ünden : Die Bell. hatte geltend andergeſet. In dem erſten Bertrage verpflichtete fich

gemacht, fie ſei allein nicht paſſiv legitimiert. Das der Kl. der Bell. 120000 M zu zahlen. Nach längeren

Sparbuch habe ſich im Nachlaß ihres Mannes bes Verhandlungen verpflichtete er fich am 12. Juli 1912

funden. Sie ſei nicht Alleinerbin. Deshalb ſei der zur Zahlung weiterer 35 000 M. Er behauptet nun

Beſiß nach § 857BOB. auf alle Erben gemeinſchaftlich die Nichtigkeit der Berträge und ſtüßt ſie auf folgenden

übergegangen. Die übrigen Erben hätten daher mits Sachverhalt: Am 6. Mai 1912 war gegen ihn das

verklagt werden müſſen . Es kann der Reviſion zu . Bauptverfahren wegen ungüchtiger Handlungen mit

gegeben werden, daß die Begründung , mit der das einer derbeiden Töchter ſeiner Frau aus einer früheren

BC. die Paſſivlegitimation der Bell. bejaht, auf Rechts- Ehe eröffnet worden. Hauptverhandlungstermin war

irrtum beruht . Das BG. führt aus : Der Beſitz des auf den 14. Juni 1912 anberaumt, wurde aber dann

Mannes der Hell. ſei gegenüber der Kl. der eines Ver- auf den 12. Juli und ſchließlich auf den 12. Auguſt

wahrers, Nießbrauchers i . S. des § 868 BOB. ge- 1912 vertagt. Zu dem Termine waren als Zeugen

weſen. Der Mann ſei daher nur auf Zeit zum Be- die Bell . und ihre beiden Töchter geladen. Der Al.

Fige berechtigt geweſen . Der Beſitz ſei deshalb mit behauptet, durch ſeine der Bell. in dem Vertrage dom

ſeinem Tod untergegangen ; 8 857 BOB. finde mithin 12. Juli 1912 gemachten Zuwendungen habe die Zeugnis

keine Anwendung. Der Beſit der Bell. ſei fehlerhaft; weigerung der Befl. ſelbſt ſowohl wie threr beiden

ſie entziehe der Kl . den Beſiß des Sparbuchs, während erſtehel. Töchter erlauft werden ſollen. Der Vertrag

fie auf das durch das Buch verlörperte Kapital feinen verſtoße daher gegen die guten Sitten und ſei deshalb

Anſpruch habe. Das BG. verkennt die Bedeutung nach § 138 BOB. nichtig . Das BG. verneint die Uns

des § 857 BGB. Danach rüđt der Erbe fraft Geſeßes ſittlichkeit aus folgenden Gründen . Zwar habe der KI.

in die Befikſtellung ein, die der Erblaſſer hatte ( RGZ. bei dem Abſchluß ſtart unter dem Druţ der drohenden

Bd. 83 S. 229). War der Erblaſſer alſo wie hier, uns Verhandlung geſtanden , deren Ausgang von der Zeugnis

mittelbarer Beſißer, ſo werden es auch die Erben. verweigerung ſeiner Stieftöchter abgehangen habe, und
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ſei hierdurch zu weitgehendem Entgegenkommen be- Die Kl . verlangt, es folle die Bell. verurteilt werden,

wogen worden. Der damalige Vertreter der Bell . , der Al . ein Verzeichnis der Privatmöbel und lurus.

NA R. , ſei fich deſſen auch bewußt geweſen . Jedoch ſachen der Erblaſſerin vorzulegen, und es folle feſt

ſeien bei dem Abſchluß der Verträge das Entgegen- geſtellt werden, daß die Bell. verpflichtet ſei, bei ihrem

tommen des Kl . und die Zeugnisweigerung der Stief- Tode die Privatmöbel und Luxusſachen der A.D. an

töchter nicht im Verhältnis von Leiſtung und Gegen: die Kl.herauszugeben, hilfsweiſe daß die Erben der

leiſtung geſtanden. Der Anwalt der Bell., RA . N :, Bell. hierzu verpflichtet ſeien . Die Al. will in die

habe ſtets die Strafſache von der Auseinanderſeßungs- Lupusſachen auch die Schmudſachen der Erblaſſerin

frage getrennt. Er habe immer erklärt, daß das inbegriffen wiſſen. Das.LG . hat ein Teilurteil bes

Schweigerecht mit der Trennung der Vermögen nichts güglich der Schmudſachen erlaſſen und zwar hat es

zu tun habe und nie ſei dus eine auch nur ſtillſchwei- die Betlagte zur Borlegung eines Verzeichniſſes über

gend zur Bedingung des anderen gemacht worden . ſämtl. Schmu & fachen der K.D. verurteilt und feſtge

Er habeverſprochen, ſich um den Gebrauch des Schweige- ſtellt, daß die Erben der Befl. verpflichtet ſeien , beim

rechts mäglichſt zu bemühen, und habe dies auch ge- Tode der leßteren alle Schmudjaghen der A. D. an

tan, habe aber vorher geſagt, daß er für einen Erfolg die Kl. herauszugeben . Die Berufung der Bell. iſt
nicht einſtehen könne. Hiernach fönne teine Mede davon zurüdtgewieſen worden, ebenſo ihre Reviſion .

ſein , daß die Befl. durch jene Verträge das Schweige- Aus den Gründen : Die Reviſion macht gel

recht ihrer Töchter verkauft und ſomit unſittlich ge- tend, daß die Bell . weder berechtigt noch verpflichtet

handelt habe. Der Vorwurf einer ſolchen Handlungs- ſei , ihre Erben zu vertreten. Dieſe Müge wäre be

wciſe treffe höchſtens den Ml. ſelbſt. Denn für ihn gründet, wenn das Vermächtnis nicht der Bell. als

allein fei die Ábſicht des Erfauſs der Zeugnisweigerung Erbin , ſondern den Erben der Bell. als Nacherben

der Grund zum Abſchluſſe jener Verträge geweſen. der Erblaſſerin auferlegt worden wäre . Aber in dieſem

Die Verträge ſeien daher nicht ſittenwidrig und alſo Sinne verſteht das Bo. die Verfügung der Erblaſſerin

wirkſam . Die Neviſion hält dieſe Begründung für nicht, ſondern dahin, daß die Bell. ſelbſt die mit dem

rechtsirrtümlich. Sie meint, wenn der Ml . durch den Vermächtnis Beſchwerte und nur die Entrichtung bis

Vertrag und insbeſondere durch eine Erhöhung der zu ihrem Tode hinausgeſchoben ſei . Ein derartiges

Herauszahlung habe erreichen wollen, daß die Töchter Vermächtnis iſt unbedenklich zuläſſig,vgl . § 2181 BGB.

der Befl . ihr Zeuguis verweigerten und dies dem Ver. Bei dieſer Sachlage iſt die Klage mit Hecht gegen die

treter der Bell. bekannt geweſen ſei , wie das BG. Befl . als die mit dem Vermächtniſſe Beſchwerte ge

feſtſtelle, ſo. ſei der Vertrag nach Inhalt und Swed richtet worden . Daß die Herausgabe der Sachen erſt

ſittenwidrig, wenn man die Faſſung auch ſo gewählt durch die Erben der Beſchwerten erfolgen tann, ergibt

habe, daß ſie darüber nichts ergebe. Dieſer Anſicht ſich mit Notwendigkeit aus der Sachlage: Wenn das

fann nicht beigetreten werden . Das BG. hat nichts Ilrteil von einer Verpflichtung der Erben ſpricht, ſo

weiter feſtgeſtellt, als daß allein für den Al. Grund begegnet das, um ſo weniger einem Bedenten , als és

und Zwedſeines Entgegenkommens geweſen ſei , ſeine ſich zurzeit nur um eine Feſtſtellung handelt. Sodann .

Stieftöchter zur Verweigerung ihres Zeugniſſes geneigt meint die Meviſion, den Klageanſprüchen ſtehe der

zu machen. Ein ſolches einſeitiges inneres Wollen Umſtand entgegen , daß das Vermächtnis der Kl. nur

einer Vertragspartei genügt aber nicht, um einen Ver : ein bedingtes ſei, indem ſeine Wirtſamkeit davon ab.

trag wegen Verſtoßes gegen die guten Sitten für hänge, ob die Kl. die Bell. überlebe. Das trifft jedoch

nichtig zu erklären . Dazu iſt vielmehr erforderlich, nicht zu. Begrifflich enthält die Anordnung des Erbs

daß auch der Jnhalt des Vertrages, wenn auch nicht laſſers, daß der mit einem Vermächtniſſe Bedachte das

für ſich allein , ſo doch im Zuſammenhalt mit Grund Vermächtnis erſt beim Ableben des Erben erhalten

und Zweď ſich als ſittenwidrig darſtellt (JW. 1913 ſolle, nur eine Zeitbeſtimmung, eine Hinausſchiebung

S. 683 ; RGZ. 75 S. 74/5 ; 78, 353 ) . Das iſt aber nach des Erwerbs ; mit der Frage, ob dem Bedachten das

den Feſtſtellungen des BG. ausgeſchloſſen. Denn danach Bermächtnis nur unter der Bedingung zugewendet

iſt das Entgegenkommen des Klägers bei Feſtſtellung i ſein ſoll , daß er den Zeitpunkt der Fälligkeit erlebt,

des Frauenvermögens auch nicht einmal ſtillſchweigend hat die Anordnung unmittelbar nichts zu tun . Das

in irgendeine rechtl. Beziehung zu der vom Al. ges iſt in dem Urteile ÅOZ. Bd . 67 S.425 ff. für Gemeines

wünſchten Zeugnisverweigerung der Stieftöchter geſetzt Recht ausgeführt; es entſpricht aber auch dem Stand

worden. In anderem Zuſammenhange hat das BG . punkte des BOBS, wie ſich aus einer Vergleichung

zudem ausdrüdlich feſtgeſtellt, daß es nicht die Abſicht des Wortlauts von §2177 mit dem des § 2074 ,und

der Befl . geweſen ſei, mehr von dein Kläger zu er- aus der Entſtehungsgeſchichte des 8 2177 (Mot. V 179/80,
langen, als er ihr ſchuldig geweſen ſei . Si fann die Prot . V 211/12) deutlich ergibt . Db der Erblaſſer mit

Erhöhung der Herauszahlung alſo auch nicht als Ents der zunächſt angeordneten Seßung eines Anfangs

gelt für etwaige Bemühungen, ihre Löchter zur Zeugnis . termins, jugleich die Bedingtheit des Vermächtniſſes

weigerung zu beſtimmen , aufgefaßt haben . Daß fich gewollt hat, iſt Sache der Willenserforſchung im ein

der Vertreter der Befl . des Grundes des Entgegen . zelnen Falle. Daß das BG, dieſer Frage nicht weiter

fommens des Hl . bewußt war, fonnte die Annahme nachgegangen iſt, bildet feinen Mangel des Urteils,

der Leiſtungen , die der Befl. nach ihrer Auffaſſung weil bisher nie geltend gemacht worden war, daß das

jufamen, nicht,wie die Reviſion meint, zu einer un- Vermächtnis in der angegebenen Weiſe bedingt ſei ,

ſittlichen Handlung machen . ( Art. des IV . ZS. vom und weil auch die Ciachlage an ſich keinen Anlaß zu

21. Jan. 1918, IV 353/17 ). E. einer derartigen Unterſuchung bot. (Urt. des IV. ZS.

vom 7. Febr. 1918, IV 354/17 ). E.

VI .

VII.
Aufſchiebung der Vermächtnisentrichtung bio zum

Tode des Beldwerten ; gibt ein ſolches Vermächtnisein BGB. 88 823, 831, 833. Fortdauer der Aufſichte

Klagerecht gegen den Beichwerten oder nur gegen deneu pflicht einesFuhrwertunternehmero anch bei Einſtellung
Grbeu ? Väugt ſeine Wirkſamkeit davon ab, ob der Bes tauglicher Pferde und Kutſcher. Maß der anzuwendenden

dachte deu Beldwerten überlebt ? BGB. 2074, 2177,2181. Sorgfalt. Aus den Gründen : Dem Befl . gibt

Die Bell. iſt die Teſtamentserbin ihrer Schweſter St. D. das BG . zu, im allgemeinen taugliche Kutſcher und

In einem von der letteren errichteten privatſchriftl . Pferde in ſeinem Unternehmen eingeſtellt zu haben,

Teſtament iſt bezüglich der Klägerin beſtimmt: „ F. C. nimmt auch an, daß der Kutſcher O., der den Omni

erhält im 17. Jahre 50 000 M. Meine Privatmöbel bus zu leiten hatte, ſich in ſeinen früheren Stellungen

und Lurusſachen erhält ſie bei meiner Schweſter Tode. “ als . tüchtig und zuverläſſig bewieſen hat. Aber es
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ſtelltweiter feſt, die Omnibuspferde hätten vor dem 150 000 M gefauft hatte, zur Errichtung eines mit

ſeit Oktober 1913 faſt täglich auf der Straße ver- ſeinen bisherigen Geſchäftsräumen zu verbindenden

kehrenden Laſttraftwagen immer geſcheut und 8. habe Neubaues für 125 000 M erwarb . Die Auflaſſung er

nicht die Umſicht und Fertigkeit beſeſſen, um die Pferde folgte Ende März 1914. Für dieſe Vermittelung be

ſachgemäß vorbeizuleiten , er habe „derdattert “ und anſprucht der Al. die nach feiner Behauptung dafür

„wie ein Stoď“ auf dem Bode geſeſſen, auch am Un- vereinbarte Bergütung von 10 000 M, während der

falltage habe er fich nicht zu helfen gewußt, jei zu Bell. behauptet, leßtere nur für den Fall verſprochen

ſpät vor dem Araftwagen abgeſtiegen , um die fcheuen- zu haben, daßderAl. außer dem Abſchluſſe des Stauf

den Bierde vorbeizuführen, ſei vielmehr erſt ſeitwärts vertrags zum Preiſe von 125 000 M noch den Abſchluß

gefahren und dann zu ſpät gekommen. Das BG. legt eines Bauvertrags mit einer Baufirma, und die Be

daraufhin dem Betlagten zur Baſt, ſich nicht verges leihung des Grundſtücs mit einer Bypothet herbei

wiſſert zuhaben, ob die Pferde und der Kutſcher auch führe. Ein Bauvertrag iſt nicht abgeſchloſſen worden

noch gleich gut verwendbar waren, nachdem der Araft- und die Beleihung des Grundſtüds iſt ebenfalls nicht

wagen, wie er wußte, ſtändig die Straße befuhr, und erfolgt. Das BG. erkannte auf einen zugeſchobenen

er aus der Aeußerung des G. „wenn nur das Auto Eid des Bell. des Inhalts , daß er dem Kl . die Ver:

einmal aufhörte“ entnommen hatte, daß es deswegen gütung von 10 000 M nicht ſchon dafür verſprochen

beim Fahren Anſtände gab. És erklärt ihn deshalb , habe, daß er die Herabſeßung des Staufpreiſes von

weil er traft ſeiner allgemeinen Aufſichtspflicht nicht 150 000 M auf 125 000 M durchſeße. Die Reviſion des

die nach den veränderten Umſtänden gebotene Nach: MI . wurde zurüctgewieſen.

ſchau gehalten habe , für den Schaden des Klägers Aus den Gründen : Die Meviſion macht ferner

nach den 88 823, 831 BGB. für verantwortlich. Die geltend, der MI. könne, auch wenn ihm die 10 000 M

Meviſion, welche meint , das BG. habe die Anforde- nur für die Bermittelung des Kaufvertrags, des Bau

rungen an die Aufſichtspflicht des Betl. überſpannt, vertrags und der Beleihung verſprochen feien, doch

kann keinen Erfolg haben. Pflicht des Bell . als Unter- für das Zuſtandebringen des erſten Vertrags allein

nehmer war es, den von ſeinem Poſtſtall ausgehenden einen angemeſſenen Mätlerlohn in Höhe von der Hälfte

Boſtfuhrwerksbetrieb gefahrlos für den Bertehr ein- bis Zweidrittel der 10 000 M beanſpruchen . Demkann

jurichten. Dazu genügte nicht, taugliche Rutſcher und nicht beigepflichtet werden. Daß das von dem Bell .

Pferde einguſtellen. Vielmehr iſt es die eigenſte Brlicht behauptete, im Falle der Eidesleiſtung als bewieſen

eines Unternehmers , den Betrieb dauernd zu über: anzuſehende Mäflerlohnverſprechen nicht ſo auszu

wachen unddortabhelfend einzugreifen ,wo Mißſtände, legen iſt, ſtellt der Berufungsrichter ohne Rechtsirrtum

Gefahren uſw. hervortreten. Ein ſolches Eingreifen feſt. Jn Ermangelung beſonderer Übrede ſteht aber

war nach den Feſtſtellungen des Bo. für den Bell. dem Maller auf Grund eines Maklervertrags ſolchen

hier geboten. Der Boftfuhrbetrieb war ungefährdet, Inhalts ein Anſpruch auf Vergütung nur dann zu,

bis im Oktober 1913 auch der Baſtkraftwagen zur An- wenn alle drei Geſchäfte infolge ſeiner Vermittelung

fuhr des Straßenſdotters auf der Stređe verfehrte. guſtande gekommen find. Der von der Meviſion an

Seitdem und bis zum Unfalltage, dem 24. Jan. 1914, gezogene $ 653 findet auf dieſen Fall feine Anwendung.

wurde der Araftwagen für die ſcheuen Poſipferde, Er feßt einen Mätlervertrag voraus, der entweder
denen der Autſcher 6. nicht gewachſen war, zur ſtän- über die Vergütung nichts ſagt oder doch deren Höhe

digen Gefahr. Mag auch der Bell , was der Neviſion nicht beſtimmt, und iſt auf denFall der Vereinbarung

zugegeben ſei, bei der Uuswahl von Rutſchern und einer beſtimmten Vergütung, die von einer beſtimmten

Pferden auf den gewöhnlichen Kraftwagenverkehr Be- Leiſtung abhängig gemacht iſt, nicht anwendbar, wie

dacht genommen haben, ſo blieb ihm doch die Pflicht, der erkennende Senat bereits mehrfach ausgeſprochen

den Betrieb auch nach dieſer Richtung zu überwachen. hat (z. B. in einem Urteile vom 20.Juni1913, III 73/13) .

Dazu bot, wie das. BG. Feſtſtellt, das unter bisher un- (Urt . des III . ZS. vom 30. Okt. 1917, III 203/17 ).

geſtörten Berkehrsverhältniſſen außergewöhnliche Er

ſcheinen des Baſtkraftwagens dem Bell. einen ihm

bewußt gewordenen , begründeten Anlaß , zumal 0.,

gleichviel wie man ſeine deußerung deuten wid, über B. Strafſachen.

denKraftwagen Alage geführt hatte. Wäre der Betl.

traft ſeiner Aufſichtspflicht hierauf näher eingegangen,
1 .

ſo hätte er bei Anwendung der verkehrserforderlichen Strafbarteit eines vor demJntrafttreten der Ketten

Sorgfalt die durch den Kraftwagen für den Omnibus handel &VO. vom 24. Juni1916 begangenen Kettenhandels

hervorgerufene Gefahr erkannt und durch geeignete auf Grund des $ 5 Nr. 3 PreisſtØD. vom 23. Juli 1915.

Maßnahmen beſeitigen können . Daß unter dieſen Um . Zum Tatbeſtande des Rettenhandels und der übermäßigen

ſtänden dasBG. die Anforderungen an die Aufſichts- Preisſteigerung: Erwerb vom Großhändler durch einen

pflicht des Betl. überſpannt habe, kann der Neviſion Großhändlerwiein Friedenszeiten ; teineBerüdfichtigung

nicht zugegeben werden . Iſt hiernach die Schadens- der mit dem Rettenhandel verbundenen Verluftgefahr bei

haftung des Bell. nach § 823 BOB. mit Recht bejaht der Berechnung des übermäßigen Gewinnes ; wieweit

worden, ſo konnte unerörtert bleiben , ob der Bell. find Erörterungen über denen Böhe im Urteil geboten ?

etwa auch aus § 831 oder aus § 833 BOB. für den ů us den Gründen : Daß Kettenhandel auch ſchon

Schaden verantwortlich zu machen iſt; denn der in unter der øerrſchaft der BMVO. vom 23. Juli 1915

den S $ 831, 833 zugelaſſene Entlaſtungsbeweis kann als unlautere Magenſchaft i . S. des § 5 Nr. 3 beſtraft

gegenüber ſeinem auf Grund des § 823 feſtgeſtellten werden konnte, nimmt das 16. mit Recht an . Der

Berſchulden nicht in Betrachtkommen . (Urt. desIV.ZS. Kaufmann unterzieht ſich zum Nußen der Bevölkerung

vom 19. Nov. 1917, IV 277/17) . E. der wichtigen Aufgabe zu vermitteln , daß die Waren

vom Herſteller oder urſprünglichen Beſißer zur rechten

VIII. Zeit dorthin gelangen , wo Bedarf nach ihnen iſt. Die

Ware zur Kriegszeitnur um eigenen Vorteils willen

Mätlerlohu . Nichtanwendung des $ 653 BGB., in ihrem Laufe zum Verbraucher zu hemmen, verſtößt

wenn beſtimmte Bergütung für beſtimmte Leiftung des beſonders dann gegen die ſittl. Pflicht des Staufmanns,

Mällers vereinbart ift . Der Kläger vermittelte im wenn es ſich um Waren täglichen und dringenden

Auftrage des Bell. den am 18. Oktober 1913 erfolgten Bedarfs handelt und der Aufenthalt offenbar preis

Abſchluß einesKaufvertrags zwiſchen dem Bell . und ſteigernd wirfen muß. ohne ſonſt zu nüßen. Der ehr

einer Baugeſellſchaft in Liquidation, durch den jener bare Kaufmann befaßt ſich mit ſolchen Geſchäften nicht

ein Grundſtüd, das er bereits mit øandſchlag für und bezeichnet ſie mit Hecht als unlautere Machen

4235

4274
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ſchaften . In der Tat iſt ein Stettenhandel, der die lich, wenn die Uebermäßigtei
t nach dem Geſamtergebn

is

Ware nicht auf ihrem Wege vom Erzeuger zum Bers klar zutage tritt. In ſolchen Fällen kann unter Ums

braucher vorwärts bringt, ſondern nur von einem ſtånden der Hinweis auf das Verhältnis des Einlaufs

Sändler zum anderen verſchiebt, die Befriedigung preiſes zum Verkaufspreiſe mit dem Zuſaße genügen,

des Bedürfniſſes verzögert, die Not und die Begehrlich daß ein ſo hoher Nußen, wie er ſich daraus ohne

feit ſteigert und ſchon dadurch und abgeſehen von der weiteres ergibt,nicht zuläſſig iſt. Um einen Fan ſolcher

Verteuerung durchdie notwendigen Zwiſchenſpeſen und Art aber handelt es ſich gerade bei dem Angell., der

Zwiſchengewin
ne in der Regel die Preiſe noch weiter nach dem Urteil ſelbſt ſeine geſamten Untoſten an

außerordentlic
h in die Höhe treibt, nicht minder ſchäds gegeben und die Höhe des Gewinnes beziffert hat.

It als das Zurüchalten der Ware überhaupt. Wer Der Vorwurf, daß das 20. die Berluſtgefahr der Angell.

darum zur Ariegszeit in Kenntnis dieſer Berhältniſſe überhaupt nicht beachtet habe, iſt nach den Urteil8s

bewußt Kettenhandel treibt, beteiligt ſich ſeines Ger gründen ungerechtfertigt. Daß es dieGefahr des Ber

winnes halber an unlauteren Machenſchafte
n. Er luſtes, der dem Ángekl. durch Verderb eines Teils der

fekte fich der Anwendung des § 5 Nr. 3 der BRVO. Ware tatſächlich erwuchs, nicht in Anſaß gebracht hat,

vom 23. Juli 1915 aus, wenn ſein Tun in die Zeit läßt feinen Kechtsirrtum erkennen. Denn hier handelte

der Geltung dieſer BABD. fiel.' Dieſe Rechtslage iſt es fich, wie aus den Urteilsgründe
n erhellt, um einen

nach den zutreffenden Ausführunge
n des 26. für Ver- Verluſt, der gerade um deswillen eintrat, weil der

fehlungen , die– wie die hier in Betracht kommenden Angell. die Ware auf dem Kettenhandelsw
eg

erworben

vor dem 28. Juni 1916 begangen ſind, ſachlich nicht und wieder verſchoben hat. Eine ſolche durch die un

geändert durch dasInkrafttreten der Rettenhandelsvó. lauteren Machenſchaften ſelbſt bedingte Berluſtgefahr

vom 24. Juni 1916 (ROBI. S. 581) . Denn dieſe VD. iſt nicht zu berückſichtigen. Ein beſonderer Ausſpruch

enthält ſogar noch eine Verſchärfungdes Kettenhandels- darüber war in den Urteilsgründen nach der Prozeß=

verbote für den øandel mit Lebensmitteln und Futter- lage nicht geboten. (Urt. des V. Sts. vom 15. Jan.

mitteln und erklärt threrſeits ausdrüdlich den
Ketten- 1918, 5 D 654/17).

E.

handel für einen der Hauptfälle derunlauteren Machen- 4298

ſchaften. Mit Hecht hat das 1o. ſchon im Ankauf der

Ware durch den Angell. 6. Rettenhandel geſehen.

II .

$. hat nach der Annahme des 20., obwohl ſelbſt 8u $ 27Nr. 2 BoftG ., $$ 263, 267, 268 StGB.,

Großhändler, vom Großhändler gekauft, troßdem ihm $ 2 úbj. 2 EG .StGB.: Poftportohinterziehung; ſofern

bewußt war, daß das Einſchieben eines zweiten Groß- fich die Tatbeſtände des allgemeinen Strafgeſekes mit

händlers in dieſen Handel unnötig war. Seine Be- deuen des Poſtgeſetzes nach der regelmäßigen Geſtaltung

rufung darauf, daß er vom Erzeuger nicht habe ein- der Fälle deden , find nur die Beſtimmungen des Boft

kaufen können,weil dieſerſelbſt auf den Hauptabnehmer geſebes ale des beſonderen Strafgeſekes anzuwenden.

M. verwieſen habe, fann ihn vor der Strafe nicht Äus den Gründen : Die Angeli. hat einen an ihre

ſchüßen . Solchenfalls durfte eben $ . nur dann ein- Schweſter gerichteten Brief als Feldpoſtbrief bezeichnet

taufen, wenn er ſelbſt nicht an andere Großhändler, und auf ihm als Abſender den Füſilier Fr. F., 2.Komp.

ſondern an Verbraucher oder Kleinhändler abzugeben Inf.-Reg .Nr. 73, vermerkt
. Jhre Behauptung, daß ſie

beabſichtigte, mithin bei dem Kauf ſelbſt nicht als dem Briefe dieſe Aufſchriftennur zur Bortoerſparnis

Großhändler gleicher Art in Betracht fam . Dieſe gegeben habe, erachtet die Strk. nicht für widerlegt.
Borausſeßung war aber nicht gegeben. Bielmehr iſt Die Angefl. hat ſich hiernach zu einer portopflichtigen

feſtgeſtellt, daß $ . die Ware von vornherein in der Sendung unbefugt einer von der Entrichtung des

Abſicht der Weitergabe an einen Großhändler gekauft Portos befreienden Bezeichnung bedient und damit gegen

und noch am gleichen Tage in threr ganzen Menge $ 27 Nr. 2 Poſto. vom 28. Okt. 1871 verſtoßen . Das

mit erheblichem Zwiſchennußen an einen anderen Groß- Poſto . regelt die ſtrafrechtl. zu ahndenden Porto

händler verkauft hat. Damit iſt ihm nachgewieſen , hinterziehungen erſchöpfend ; es iſt daher, wenn ſeine

daß ſeine Tätigkeit nur dem wirtſchaftlich zweďloſen Tatbeſtände auch im allgemeinen Strafgeſeß als ſtraf

Verſchieben der Ware unter Großhändlern gewidmet bar angeſehen ſind, nichi dieſes, ſondern ausſchließlich

war und daß er ſich als unnüßer Zwiſchenhändler das Poſto . als das beſondere Strafgeſez anzuwenden

eingeſchoben hat. Unbehelflich iſt endlich inder Frage (§ 2 Abſ.2 EG. StGB .), ſofern ſich dieTatbeſtände des

des ſtrafbaren Kettenhandels der Einwand des X., allgem . Strafgeſeßes mit denen des Poſto. nach der

daß er auch ſonſt mit Großhändlern gearbeitet habe. regelmäßigen Geſtaltungder Fälle deden. Das trifft

Denn dieſer Einwand läuft darauf hinaus, daß auch hier zu, wenn die Fälſchung und der betrügeriſche

im Kriege zuläſſig ſein müſſe , was im Frieden nicht Gebrauch der in den Briefaufſchriften enthaltenen Ur:
unter Strafe geſtellt war. " Gerade das aber iſt im kunde nur zur Bortohinterziehung geſchehen find (Urt.

Hinblid auf die BD.en gegen übermäßige Breisſteiges vom 18. April 1907 3 D 1242/06 ZoltdArch. Bd. 54

rung zu verneinen . Unverſtändlich aber iſt es, wie B. S. 308 und RG. Bd . 46 S. 419 ſowie das zum Abs

ſich zur Rechtfertigung des Verkaufs an einen Groß- druď beſtimmte Urt. des IV. Stš. i . d. S. gegen R.
händler gleicher Art darauf berufen kann, daß „ die und Gen. vom 19. Okt. 1917 4 D 582/1917 ) ES

Menge der Ware im þinblid auf die Notwendig- handelt ſich um Geſekeseinheit und die Hinterziehungs

leit eines ſchnellen Abſages einen Bertauf an Klein- ſtrafe des Poſto. iſt die vom Geſeßgeber ausſchließlich

händler nicht ermöglichte“. þat doch er ſelbſt feſt- gewollte in Betracht kommende Strafe. Hiernach iſt
geſtelltermaßen die Ware nicht etwa geteilt, ſondern die von der Strit. ausgeſprochene Berurteilungwegen

in der ganzen Menge an den anderen Großhändler Urkundenfälſchung, begangen in Tateinheit mit Betrug,

weitergegeben und damit die Lage nicht verbeſſert. bei der jeßigen Sachlage ungerechtfertigt. ( Urt. des

Auch die Beſchwerden des Angell. $ . über die An- V. Sts . vom 11. Dezember 1g17, 5 D 572/1917 ).

wendung des § 5 Nr. 1 PreisſtBD . greifen nicht durch 4297

E.

Die Urteilsbegründu
ng gibt keinen genügenden Anlaß

zu der Annahme, daßdas 16. es bei der Entſcheidung
III.

über die Frage der Üebermäßigkeit des Gewinnes im
bedungenenPreis an der Prüfungder geſamten Ver- die Uusfahrbewiúigung durchuuwahre Augaben er

Der Umſtand, daß fich jemand, der Waren ausführt,

hältniſſe hättefehlenlaſſen oder daß es im einzelnen ſchlichenhat,berechtigt an ſich nicht zur Verurteilung

von rechtóirrigen Anſchauungen geleitet geweſenwäre.

Eingehendere Erörterungen und Berechnungen in den

wegen unerlaubter Ausfuhr. ) Maßgebender Höchſtpreis

Urtellsgründen ſind – falls ſie nicht durch beſondere
1 ) Vgl . hiezu Baybug. vom 10. Febr . 1916 JMWI.Beibl. S.89;

Einwendungen nötig werden dann nicht erforder- dort war ein landwirtſchaftl. Dienſtbote, der ich die Einwilligung-



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 7 u. 8. 119

4279

а

bei örtlich verſchiedener Feſtſetzung.Aus den Grün- andere Göchſtpreiſe gelten, als am Beſtimmungsort.

den : Dem Angell. iſt in allen Fällen, in denen er Für die Verkäufe nach $. vom 7. und 26. Febr. 1916

Kåre verſandt oder als Bayern ausgeführt hat, die ergibt fich das aus der ausdrüdl. Beſtimmung des § 3

Genehmigung dazu von der Berteilungsſtelle erteilt Abſ. 3 BABO. über Käſe vom 13. Jan. 1916 (ROBI.

worden. Die Annahmeder Strk ., die Berſendung und S. 31), aber auch für den vor dem Intrafttreten dieſer

Ausfuhr verf teine“ nicht als genehmigt, weil der WMVD. abgeſchloſſenen Verlauf nach $ . dom 8. Jan.

Angefl. die Genehmigung durch unwahre Angaben 1916 mußdas gelten (Urt. des ert. S. dom 8. Jan.

über den Bertaufspreis erſchlichen habe und die Vers 1917 AGSI. Bd. 50 S. 252) . Die früher vom Senat

teilungsſtelle die Genehmigung nicht erteilt haben vertretene Anſicht, daß es auf den Höchſtpreis des Ab

würde, wenn ſie den wahren, den şöchſtpreis über. lieferungsorts antomme, iſt in dieſem Urteil auf

ſchreitenden Kaufpreis gefannt hätte, iſt unhaltbar. gegeben . (Urt. des I. SIS. vom 3. Dez. 1917, 1 D

Die Tatſache, daß der Ängell. die Genehmigung ge- 351/17). E.

habt hat, wird dadurch nicht beſeitigt, daß er die

Genehmigung durch Täuſchung erwirtt hat, und weder
IV.

aus den Anordnungen der Militärbefehlshaber noch
aus allgemeinen Mechtsgrundſäßen läßt es ſich rechts Der imftand, daß beide Barteien entlonen waren ,

fertigen , die tatſächlich erteilte Genehmigung deshalb handgemein zu werden, idhließt nidt aus, daß fich die,

als nichtig und unwirtſam zu behandeln , weilſie nicht eine von ihnen für eine von ihr verübte Rörperverlegung

erteilt wordenwäre, wenn die genehmigende Behörde auf Kotwehr berufen kann. Aus den Gründen:

den Preis der Waren gekannt hätte , für die ſie erteilt 3n dem Urteil wird für die Berneinung der Notwehr

worden iſt ; denn der vom Angell. erregte und für entſcheidendes Gewicht darauf gelegt, daß die beiden

die Erteilung der Genehmigung urſächlich gewordene einander gegenüber ſtehenden Barteien , nämlich der

Jrrtum betraf nicht den Gegenſtand der Genehmigung; Mitangeft. o., deſſen Arbeitgeberin Frau St. und deren

er ſtellt nicht in Frage, daß die Genehmigung für Schweſter Margareta A. einerſeits es an dem frag

eben die Ware erteilt worden iſt, die der Angell. ver- lichen Tage darauf abgeſehen hätten, die Durchfahrt

ſendet und ausgeführt hat, daß er das und nur das durch dieWaldung als Ausübung einer Wegedienſt

verſendet hat, was ihm genehmigt war, daß er alſo barteit erforderlichenfalls mit Gewalt zu erzwingen,

überall zu feinen Berſendungen die erforderl. es die Angell., deren Mutter die Mitangell.Frau $. und

nehmigung gehabt hat. Der Angekl. tann alſo auch deren Schwager Joh. $ . andererſeits dieſe Ausübung

nicht wegen unerlaubter Berſendung beſtraft werden. einer Wegedienſtbarkeit erforderlichenfalls mit Gewalt

Falſche Angaben über den Preis der Waren ſind in zu verhindern entſchloſſen waren. Mochten bei dieſem

den Delanntmachungen der Militärbefehlshaber nicht Borſaß beide Parteien mit der Möglichkeit oder auch

verboten und unter die Strafe des Art. 4 Ziff. 2 Arzó. ſelbſt mit der Wahrſcheinlichkeit eines gewaltſamen

geſtellt. Die Betanntmachungen verlangen nicht ein- Zuſammenſtoßes zwiſchen ihnen rechnen , ſo war das

mal, daß die Preiſe vondem Berſender bei der Vers durch allein der zum Tatbeſtand des § 223 a SIOB .

ſendung oder bei dem Nachſuchen um die dazu erforderl. erforderl. Borjat , eine gefährl. Körperverleßung zu

Genehmigung angegeben oder von der Berteilungs- begehen, noch nicht gegeben , vielmehr tam es hierfür

ſtelle bei derEntſcheidung über das Genehmigungs- auf den weiteren Gang der Ereigniſſe an. In lekterer

geſuoh geprüft werden ; fie haben offenbar nicht an Beziehung ſtellt nun die Strí . ausdrüdlich feſt, daß

die jest tatſächlich geübte allgemeine Weberwachung die B.- Partei, insbeſondere alſo die Angekl.,allerdings

der Berſendung durch die Verteilungsſtelle nach der den Mitangell. G. an der Weiterfahrt auf dem ein

Hichtung gedacht, daßdie Höchſtpreiſe vom Berkäufer geſchlagenen Wege hindern wollte, daß aberdaraufhin

nicht überfahritten werden ; 8 14 der Bel. vom 30. Dit. 6. als Renter des Fuhrwerts, obwohl er die Angell .

1915 macht nur die Genehmigung zur Ausfuhr aus und deren Mutter durch einfachen Gebrauch der Fand

Bayern davon abhängig, daß der Käufer fich zur Ein- oder Fauſt von der Fahrbahn hätte entfernen können ,

haltung der Höchſtpreiſe bei dem Weiterverlauf vers mit der Peitſche auf die beiden Frauen heftig einge

pflichtet, offenbarum auch außerhalb Bayerns Einfluß ſchlagen hat und außerdem ein offenes Meſſer , mit

auf die Preisbildung zu üben, nicht aber, um das der dem er demnächſt zuſtach, wſchon zur Þand hatte“.

Berſendung zugrunde liegende Geſchäft der Aufſicht War lepteres der Faï, ſo fonnte die Angekl. auch

zu unterſtellen . Deshalb tann auch die 3rreführung dann, wenn ſie vorher im allgemeinen den nunmehr

der Berteilungsſtelle, deren ſich der Angell . ichuldig erfolgten Zuſammenſtoß vorausgeſehen hatte, in dem

gemacht hat, nicht auf Grund der Belanntmachung Berhalten des G. die Gefahr eines ihr drohenden

aus dem KrzG. beſtraft werden . Auch aus anderen rechtswidrigen Angriffs erbliden und ſie konnte , wenn

rechtlichen Geſichtspunkten find die Sandlungen des im übrigen die geſel. Borausſegungen der Notwehr

Angell., die im Eröffnungsbeſchluß als Bergehen gegen oder deren erlaubte Ueberſchreitung vorlagen oder von

das Arzo. beurteilt ſind, nicht ſtrafbar. Bon dieſem ihr entſchuldbarerweiſe für vorliegend erachtet wurden ,

Teile der Anklage mußte der Angell. deshalb frei- dieſes Strafausſchließungsgrundes nicht, wie die Strí.

geſprochen werden . Auf die unrichtige Aufſtellung des rechtsirrtümlich anzunehmen ſcheint, deshalb verluſtig

Berteidigers, daß dieſe Handlungen und die ueber- gehen , weil ſie ſich vorher vorgenommen hatte, das

idreitung der Höchſtpreiſe, die dem Angekl. hinſichtlich Defahren des ſtreitigen Weges durch die St.-Partei,

der verſandten Waren zur Baſt falle , nicht ſachlich, insbeſondere durch den Mitangell . 6., nötigenfalls

wie die Strá. angenommen hat, ſondern rechtlich zus unter Anwendung von Gewalt zu verhindern. Der

ſammenträfen, braucht danach nicht mehr eingegangen Schluß , den die Strk. gegen das Ende der Urteils

zu werden . Im übrigen war der Meviſton der Erfolg gründe dahin ausſpricht, daß, weil die Parteien hand

zu verſagen. Mit Hecht hat die Strá. angenommen, gemein werden wollten, eine „ Hechtsverteidigung “ von

daß auch in den Fällen , in denen der Angell. Råſe ihnen gar nicht beabſichtigt geweſen ſei , iſt, abgeſehen

nach Drten außerhalb Bayerns verſandt hat, die in von der Mehrdeutigkeit des Ausdrucs , Rechtsverteidi

Bayern geltenden Höchſtpreiſe eingehalten werden gung “ , der ſowohl die Abwehr einer unbefugten zivil

mußten, weil der Berſendungsort, alſo regelmäßig rechtl. Rechtsanmaßung wie auch die ſtrafrechtl. Nots

derWohnſif des Bertäufers maßgebend iſt, wenn dort wehr umfaſſen kann, nach dem vorhin Bemerkten in

jedem Falle rechtsirrig, da hierin eine Berkennung des

des Dienſtberrn zum Verlaſſen des Dienites erídlichen hatte, auf Notwehrbegriffs liegt, alſo § 53 StGB. durch nicht

Grund des Art. 4 Ziff. 2 StrzG. und der Anordnung des Genado.'8 gehörige Begründung ſeiner Nichtanwendung verlegt

1. AS.'& vom 18. März 1917 wegen unbefugten Berlaſſen ſeines

Dienſtplages derurteilt worden, wie wenn er ohne die Einwilligung iſt. (Urt . des I. Sts. vom 10. Dez. 1917, 1 D. 497/17).

des Dienſtberrn ausgetreten wäre ; das Dolo . bat dies gebldigt. E.4276
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V. Eigentümers zurLöſchung der Hypothek bei einem den

Berurteilung auf Grund einer alternativen Feft-, Betrag von 2000 M nicht überſteigenden Gegenſtands

ſtellung. A u 8 deno r ünden: Die Anwen
wert eine Gebühr von 1 M erhoben und zwar ohne

dung der $83, 5 und 7 VD . des rheiniſchen Biehs Unterſchied , ob die Zuſtimmungserklärung in der die

handelsverbandes vom 3. Juli 1916 gibt zu durch Böſchungsbewilligung des Gläubigers enthaltenden

greifenden rechtl. Bedenken keinen Anlaß. Zwar ſpricht Urkunde oder in einer beſonderen Urkunde niedergelegt

ſich das Urteil nichtausdrüdlich darüber aus, ob die vom iſt (vgl. Samml . NF. Bd . 14 S. 349). Hienach iſt für

Angefl. angelauften und ausgeführten 200 Schweine die hier in Betracht kommende Löſchung außer dem

Magervieh oder Schlachtvieh geweſen find ; aud zieht Stempelbetrage von 1 M eine Gebühr nach Art. 116

es ſowohl den § 3, der von der Ausfuhr von Mager- mit 1 M , eine Gebühr aus Art. 119 Abſ. 1 KG . mit

vieh handelt, als auch den § 5 an , der die von Schlachts Art. 61 Abſ. 3 NotGebo . für die Zuſtimmungserklä

vieh zum Gegenſtand hat. Da aber der die Straf- rungen der Eigentümer und außerdem noch für die

beſtimmung enthaltende $ 7 BO. das Zuwiderhandeln Böſchungsbewilligung des Stadtmagiſtrats die Gebühr

gegen § 3 und gegen § 5 unter gleiche Strafe ſtellt, nach Art. 119 Abſ. 1 ÁG. mit Art. 61 und 24 Notebó.

fo braudte, um dieſe Strafbeſtimmung anzuwenden, zu erheben. Die Vorausſeßungen ,von denen die Er

nicht notwendig bei jedem der200 verbotwidrig aus- hebung der Gebühr des Art. 119 AG. für die Eins

geführten Schweine ausdrüđi.feſtgeſtellt zu werden, tragungsbewilligung abhängt, ſind in dem vorliegenden

ob die Ausführ des einzelnen Tieres unter § 3 oder Fall ' erfüllt. Es handelt ſich um die Eintragung der

unter 85fiel, ſondern es genügte erkennbar zu machen , Aufhebung einer Bypothet ; eine von einem bayer.

daß das Bergehen gegen 8° 7 entweder teils durch einen Notar über die Eintragungsbewilligung oder das zu :

Verſtoß gegen § 3 oder gegen § 5 oder auch gegen die grunde liegende Rechtsgeſchäft erricģtete Urkunde liegt

eineoder die andere dieſer Vorſchriften begangen worden nicht vor. Aus der ganz allgemeinen Ausdrucksweiſe

war, und das iſt dadurch geſchehen , daß ſowohl g 3 des Art. 119 iſt zu folgern, daß von dem in Abſ. 3

als auch § 5 angezogen wurde. (Urt. des V. Sts . Saß 1 angeführten hier nicht in Betracht kommenden

vom 11. Januar 1918, 5 D 721/1917). E. Ausnahmefall abgeſehen - die Gebühr nur dann nicht

zu erheben iſt, wenneine bayer. Notariatsurkunde des

erwähnten Inhalts vorliegt. Eine weitere Ausnahme

iſt nicht zugelaſſen. Unter die i . S. des Art . 3 ÁG.

Oberſtes Landesgericht.
der Gebührenfreiheit teilhaftigen Angelegenheiten tann

der hier zu entſcheidende Fall nicht eingereihtwerden ;

A. Zivilſachen. eine die Gebührenfreiheit ausſprechende geſebliche oder

in einer Verordnung enthaltene Beſtimmung iſt nicht
I.

vorhanden. Die Abgabe von Quittungen und Böſchungs

Für die Gypothetlöſchungsbewilligungen von Ge- bewilligungen durch die Gemeinde- und Stiftungsvers

meinde- oder Stiftungöverwaltungen iſt die Gebühr aus waltungen, die erſtmals durch die MinEntſchl. vom

Art. 119 Abſ. 1 KG . mit Urt. 61 Abſ. 1 und 24 Abſ. 3 31. Juli 1864, dann durch die MinBel.en vom 12. und

NotGebD. zu entrichten . Der Stadtmagiſtrat S. quits 14. März 1885 zugelaſſen wurde und nun durch die

tierte in der Form der 3. 14 der MinBef.vom 13. Mai MinBet en vom 13. und 17. Mai 1905 je in Ziffer 14

1905 betr . die Anlegung von Gemeinde- und Stiftungs- vorgeſehen iſt, ſtellte ſich allerdings bem früheren

geldern über die Beimzahlung eines Qypothetdarlehens Liegenſchaftsrechte gegenüber, das für die auf Grund

der ſtädt. Spartaffe und bewilligte die Böſchung der von Zahlung erfolgende Löſchungserklärung nur die

Hypothel im Grundbuch, womit ſich der Grundſtücss Wahl zwiſchen derAufnahme einer notariellen Ur

eigentümer zu Protokoli des Grundbuchamts einver- kunde oder der Bernehmung zum Hypothekenprotokolle

ſtanden erklärte. Die Frage, ob hiefür außer dem ließ, als eine Erleichterung dar. Dadurch, daß die

Stempel nach Tarifſtelle3 Abſ. 1 und den Gebühren Gemeinde- und Stiftungsverwaltungen außer der

nach Art. 116 und Art. 119 Åbſ. 1 AG. mit Art. 61 Zahlungsbeſcheinigung auch die Löſchung ausdrüdlich

Abſ. 3 NotGebD . auch eine Gebühr aus Art. 119 Abſ.1 bewilligten und auf nochmalige Vernehmung zum

NG. mit Art. 61 Abſ. 1 und 24 Abſ. 3 NotGebD. Ju ypothekenprotokolle verzichteten, ſollte zur Abſchnei

entrichten iſt, wurde vom Oblo. bejaht. dung einer ſonſt entſtehenden Geſchäfts- und Stoſten

Aus den Gründen: Bei der Eintragung der vermehrung die Vorladung der Vertreter der Ge

Aufhebung einer Bypothel wird abgeſehen von der meinden und Stiftungen vor das Hypothekenamt ver

nach der Tarifſt. 3 zu entrichtenden Stempelabgabe mieden und der Vorſchrift der s8 109 bis 111, 158 ØypG.

und neben der nach dem Art. 116 KG. für die Ein- Rechnung getragen werden, die eine Bernehmung des

tragung in das Grundbuch ſelbſt geſchuldeten Gebühr Gläubigers durch das øypothekenamt über die von

in den Fällen, in denen nicht einevon einem bayer. dem Schuldner beantragte Löſchung auch dann vers

Notar errichtete Urkunde über die Eintragungsbewils ordnete, wenn dieſer eine öffentl. Urkunde über die

ligung oder das dieſer zugrunde liegende Rechtsgeſchäft | Bahlung vorlegte. Aus dieſer Vorſchrift, die nur die

vorliegt, nach dem Art. 119 KG. auch noch die Gebühr zeitraubende und Koſten verurſachende Vorladung des

erhoben, die für die Aufnahme der Urkunde durch den vielfach aus mehreren Perſonen beſtehenden Vorſtandes

Notar an dieſen zu entrichten wäre . Nach den Art . 61 der genannten Verwaltungen vor das Gericht vers

Abſ. 1, 2 und 24 Abj. 1 bis 3 NotebO . vom 24. Juni hindern und damit im weſentl. für den Amtsbetrieb

1915, nach der fich die Höhe dieſer Gebühr bemißt, der Gemeinde- und Stiftungsverwaltungen eine Ge

hat der Notar für die nicht in unmittelbarem An- ſchäfts- und Formerleichterung bringen wollte, tann

ſchluß an das zugrunde liegende Hechtsgeſchäft in der- nicht eine in die Zeit der Geltung des Geſeßes über

ſelben Urkunde erfolgende Beurkundung der Erklärung das Gebührenweſen und des Koſtengeſekes hereins

über die Aufhebung eines Rechtes an einem Grund- wirkende Gebührenfreiheit oder Gebührenerleichterung

ſtüd einſchließlich der Löſchungsbewilligung, ferner für abgeleitet werden . Ein ſolcher Schluß müßte um ſo

die Beurkundung des Berzichts auf eine Hypothek und mehr als verfehlt abgelehnt werden, als die erwähnte

des Empfangsbekenntniſſes über eine durch bypothel Geſchäftserleichterung um der beteiligten Gemeindes

geſicherte Forderung bei einem mehr als 300 M bes und Stiftungsverwaltungen willen eingeführt iſt, die

tragenden Gegenſtandswerte die Zeitgebühr zu be- Gebührenfreiheit aber einer anderen Perſon, nämlich

anſpruchen, die jedoch bis zu einem Gegenſtandswerte dem Eigentümer des Grundſtücs, zugute kommen

von 2000 M nicht mehr als 5/10 der vollen Wertgebühr würde. Schuldner der Löſchungsgebühr iſt ja der

betragen darf . Außerdem wird nach Art . 61 Abſ. 3 Grundſtüďseigentümer und nicht der bypothefengläu

Notebo. für die Beurtundung der Zuſtimmung des biger, der durch die einfache Erklärung der Löſchungs



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 7 u. 8. 121

bewilligung noch nicht zum Antragſteller i. S. der Berhandlung beruhen . Dieſe gebührenrechtl. Gleich

$ 8 81, 89 GAG. wird. Dafür aber, daß der Eigen- ſtellung wird auf dieſelben Erwägungen geſtüßt, die

tümer eines mit einem Gemeinde- oder Stiftungs- für die gleiche Beſtimmung des Art. 118 in Anſehung

darlehen belaſteten Grundſtücs bei der Rüđzahlung der Auflaſſung maßgebend find, daß es fich nämlich

und Böſchung der Hypothekenſchuld eine Befreiung nicht rechtfertigen ließe, eine Auflaſſung, die auf Grund

oder Ermäßigung in Anſehung dervon ihm zutragenden einer nicht von einem bayer. Notar errichteten Urkunde

Gebühren anzuſprechen hätte , fehlt es an einem aus. erfolgt, gebührenrechtl. günſtiger zu behandeln als

reichenden Anhaltspunft. 3n Anſehung der Gebührens eine Äuflaſſungsertlärung, die auf Grund einer von

bewertung find alle Grundſtüdseigentümer gleich zu einem bager. Notar errichteten Ürfunde entgegen

behandeln. Auch aus dem § 29 GBD. ergibt fich tein genommen wird. Bei der Schaffung des AG . vom

Grund für eine verſchiedene Behandlung des Fales, 21. Aug. 1914 erlitt die Faſſung des Art. 119 Abſ. 1

in dem die Eintragungsbewilligung oder die ſonſtigen Gebo. wegen der Verweiſung der darin angeführten

zu der Eintragung erforderl. Erklärungen vor dem und nun durch die Tarifſtellen 2 A , 3, 13, 14, 24 er:

Grundbuchamte zu Prototol gegeben werden, und ſeßten Borſchriften in das Stempo. eine Einſchränkung

des Falles, in dem der Nachweis durch öffentliche oder dahin, daß der Artikel nur mehr die Erhebungder

öffentlich beglaubigte Urkunden erfolgt. Die beiden Gebühr anzuordnen brauchte , die für die Aufnahme

Arten der Führung des Nachweiſes, die Erflärung zu des Bertrags über die Beſtellung, Uebertragung, Be

Protokoll des Grundbuchamts und die Vorlegung laſtung einer Bypothet durch den Notar andieſen zu

öffentlicher Urkunden, find einander völlig gleichgeſtellt. entrichten wäre. DieBegründungdes Entw . ( AbgRBerh.

Hieraus darf der Schluß gezogen werden, daß auch 1913/4 Beil. Bd. V Beil. 763 S.125/6 ) geht davon aus,

die Heranziehung zu denſelben Gebühren gerechtfertigt daß die neue Regelung ſachlich zu dem gleichen Ers

iſt. Dieſe Schlußfolgerung iſt um ſo berechtigter, als gebniſſe führen werde wie das Recht des Gebührens

derZweď des Art. 119 Abſ. 1 KG. zu der für den Jms geleges , erkennt aber ausdrüdlich eine Abweichung

mobiliarverkehr als wünſchenswert erachteten Bebenss darin , daß fünftig der Uebertragung oder Belaſtung

fähigteit des Notariatsinſtituts beizutragen , nots einer Hypothet die Aufhebung, gleichſtehen ſou , und

wendigerweiſe eine gleichmäßige Stellungnahme des begründet dieſe Abweichung damit, daß tein hin

Gefeßes zu den genannten beiden Mitteln der Beweis- reichender Anlaß beſtehe, ſte anders zu behandeln als

führung erfordert, die mit der Jnanſpruchnahme der die erſtgenannten Hechtegeſchäfte. Auch hieraus ergibt

Tätigkeit der Notare in Wettbewerb treten. Zudem fich, daßdie Erhebung der Gebühr des Úrt.119 46.1

Ergebniſſe, daß die Böſchungsbewilligung des Stadt- AG. in allen Fäden ſtatthaben foú, in denen eine not.

magiſtrats S. der Gebühr des Art. 119 Abſ. 1 KO. Urtunde über die Eintragungsbewilligung oderdas

unterliegt, führt auch die Entſtehungsgeſchichte, naments zugrunde liegende Mechtsgeſchäft nicht vorliegt. Dem

lich die amtl.Begründung des Gefeßes. Nach dem Gefeßgeber war ſicher nicht verborgen, daß abweichend

Art. 119 Abſ. 1 Gebo . in der Faſſung vom 11. Nov. von den früher an die not. Beurtundung gebundenen

1899 war bei der Eintragung der Beſtellung, Uebers Mechtsgeſchäften der Beſtellung, Uebertragung, Bes

tragung oder Belaſtung einer øypothet, wenn nicht laſtung einer Øypothet für dieAufhebung vonHypos

eine nach den Art. 154, 155, 159 Gej. zu bewertende thetenregelmäßig zwei Berfahrensarten , die not. Bes

notarielle Urkunde vorlag, außer der Gebühr des urkundung und die Berhandlung vor dem Øypotheten.

Art. 116 und neben der aus dem Art. 154, 155 oder oder Grundbuchamte, zur Berfügung ſtanden und bei

159 zu erhebenden Gebühr auch noch die Gebühr zu der Müdjahlung von Gemeindes und Stiftungsbarlehen

erheben, die für die Aufnahme der Urkunde durch den noch eine britte Möglichteit, die Ertlärung zu öffent

Notar an dieſen zu entrichten geweſen wäre. Der licher Urkunde des Gläubigers ſelbſt, eröffnet war.

Art.119 Abſ. 1 iſt ſachlich unverändert in das Gebo. Erflärt er nun ausdrüdlich, daß er einen ausreichenden

i. d .Faſſungvom 28. April 1907 und in das GebG . vom Anlaß zu einer verſchiedenen Behandlung nicht zu

13. Juli 1910 übergegangen. Da im Gegenſaße zu finden vermöge, ſo iſt daraus zu foließen, daß er ein

dem früheren bager. Liegenſchaftsrechte, nach dem zur heitliches Stect ju dhaffen beſtrebt und nicht gewidt

Beſtellung, Uebertragung undVerpfändung von Øypo- war, der Anwendung des Art. 119 dadurch Abbruch

thełen die Errichtung einer notariellen Ürkunde not- geſchehen zu laſſen, daß einzelne Fälle der Äufhebung

wendig war , von dem Augenblide der Anlegung des oder Böſchung einer øypothet von der Gebühr frei

Grundbuchs an für die genannten Rechtsgeſchäfte ein gelaſſen oder einzelneGattungen von öffentl. Urkunden

Zwang zu notarieller Beurkundung nicht mehrbeſteht den Noturtunden gleichgeachtet werden. Es iſt richtig,

und die Eintragungsbewilligung auch vor dem Grund- daß in einem Falle wie dem vorliegenden, in dem die

buchamte zu Prototoll gegeben oder durch öffentliche die Eintragungsbewilligung erklärende Perſon, eine

Urkunden nachgewieſen werden kann, erſchien es, wie Gemeindevertretung oder Stiftungsverwaltung, felbft

ſchon bemerkt, zur Erhaltung des Notariats geboten, zur Beurtundung ihrer Erklärung zuſtändig iſt, eine

die ohne Mitwirkung eines Notars erfolgende Eins Gebühr erhoben wird, ohne daß mitder Beurkundung

tragung der Beſtellung, Uebertragung, Belaſtung einer der Eintragungsbewilligung eine ſtaatl. Tätigtett ver.

Gypothet mit denſelben Gebühren zu belegen , die für | knüpft iſt, und daß dies eine Abweichung von dem

den Fall der Aufnahme einer notariellen Urkunde über Grundſaße bildet, demzufolge eine Gebühr ihrem Bes

das Rechtsgeſchäft oder die Eintragungsbewilligung zu griffe nach das Entgelt für eine geleiſtete Tätigkeit

entrichten geweſen wären. DieſeGebühren ſeßen ſich darſtellt. Der Art. 119 Abſ. 1 KG. iſt aber eben eine

fuſammen aus den nach den Art. 154, 155, 159 von Ausnahmebeſtimmung ; indem ſie die Erhebung einer

der notariellen Urkundezu erhebenden Staatsgebühren ſich nach der Notebo . bemeffenden und an fich für

und aus den nach der NotGebO . zu erhebenden und den Notar beſtimmten Gebühr für den Staat vor

an ſich für den Notar beſtimmten Gebühren, die hier ſchreibt, entfernt fie fich auch ſonſt von dem regel

ebenfalls reine Staatsgebühren ſind und in die Staats- mäßigen Recht, weil dies zur Erreichung eines bes

taſſe fließen , da eine Tätigkeit des Notars nicht ſtatts ſtimmten Zwedes für unumgänglich erachtet wird . 3n

findet. DieBegründung derGebNovelle von1899 (Abg- ganz gleicher Weiſe bildet die Tarifſt. 8 Abſ. 3 eine

AVerh. 1898/9 Beil. Bd. XX Ubt. I S. 490) ſpricht auss Ausnahmevon dem Grundſaße, daß ein Stempel ohne

drüdlich aus, daß die leßterwähnte ſich nach der Urkunde nicht zu denten iſt ; nad ihr iſt der Auf

Notebo. bemeſſende Gebühr ſowohl bei den Eins laſſungsſtempel für die Zwiſchenerwerbung zu er

tragungen zu erheben iſt, die auf Grund einer heben , in Anſehung deren eine in Bayern verſteuerte

nicht von einem bayer. Notar errichteten öffentl. oder von der Steuer befreite Urkunde nicht vorliegt.

Urkunde bewirft werden, wie auch bei den Eintragungen, Es führt ſohin ſowohl der Wortlaut des Art. 119

die auf einer vor dem Grundbuchamte gepflogenen Abſ. 1 RG . als auch deſſen Entſtehungsgeſchichte zu
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der Annahme, daß auch die von den Gemeinden- und nicht feſt , daß der Verein in Anſehung des Bertrage

Stiftungsverwaltungen erklärten Löſchungsbewilli- vom 11. Mai 1917 Vertragspartei geblieben ſei. Dis

gungen der Gebühr unterworfen ſind. ( Beſchluß des dahin könne er fidi gegenüber dem Art. 12 auch nicht

II . ZS. vom 4. März 1918, Neg . V Nr. 1/1918) . M. auf dieſen Bertrag berufent. Diefe Ausführungen treffen

nicht zu. Mit der Ausübung des Bortaufsrechts iſt

II . nach Art. 4 G Zertig , und 8 505 BOB. zwiſchen dem

Verein und $ . der Kauf mit dem Inhalte der Urkunde

Daß der jofortigen Eintragung den Eigentums- vom 11. Mai 1917 zuſtande gekommen . Der Verein

wechſelsein şindernië entgegenſteht, das noch behoben tann ſich rohin in Erfüllung der Vorſchrift des Art. 12

werden tann,iſt für das Grundbuchamt tein Grund die auf dieſe Urtunde beziehen. Die Borſchrift bezwedt

Auflanung nicht entgegenzunehmen . Das Grundbuchamt nur, die Beachtung des Formerforderniſſes des § 313
hat anf Grund des Urt. 12 UG . GBD. nur zu prüfen, BOB . zu ſichern. Dementſprechend hat ftoj die Brüfung

ob ein der Vorſchrift des § 313 BGB. entſprechender des Grundbuchamts nur darauf zu erſtreden , ob aber

Veräußerungödertrag vorliegt, nicht auch, ob das darin das Beräußerung geſchäft eine der Borſchrift des 8 313
beurfundete Beränßerungsgeſchäft Rechtswirkſamteit er- genügende Arlunde vorliegt. Dagegen hat es nicht

langt hat oder etwa nadträglich wieder aufgehoben ju prüfen, ob das darin beurkundete Betäußerungs
worden iſt. Der Bauer A. $ . verkaufte durch nota: geſchäft Rechtswirkſamkeit erlangt hat oder deſſen

riellen Vertrag vom 11. Mai 1917 ſein Anweſen an Folgen nachträglich wieder aufgehoben worden ſind

den Güterhändler A. O. Nachdem der Eigentums: (Sammt. Bb .11 Š. 396, ßenle-Schmitt, Anm. 4. ju

übergang in das Grundbuch eingetragen war, gab der Årt. 12 AG. GBD.) . Der Beſchwerdeführer hat fohin

Spar- und Darlehenstaſſenverein E. bei dem Grund- mit der Vorlegung der Urkunde vom 11. Mai 1917
buchamt die Erflärung ab, daß er von dem ihm nach der Vorſchrift des Art.12 Genüge getan. (Beſchluß

dem Güterzertrümmerungsgeſeße zuſtehenden Vorlaufs- des I. ZS . vom 8. Febr. 1918, Reg. III Nr. 3/1918 ). M.

rechte Gebrauch mache. Am 31. Dezember erſchien M. S. 4288

mit dem Vertreter des Vereins vor dem Grundbuch

amt, um das Anweſen dem Berein aufzulaſſen . Das

Grundbuchamt lehnte die Entgegennahme der Auf B. Sttaffadjen.

laſſung als unſtatthaft ab. Die von dem Verein ein
I.

gelegte Beſchwerde wurde zurüdgewieſen ; die weitere

Beſchwerde hatte den Erfolg, daß der angefochtene Wird wegen derGöhe der Strafe Berufung ein:

Beſchluß und die Berfügung des Grundbuchamts auf : gelegt, ſo hat das Berufungdgericht feſtzuſtellen, ob

gehoben wurden . mit dem Hechtemittel auch eine indem angefochtenen

Aus den Gründen : Butreffend nehmen die Urteil ausgeſprochene als Vermögensſtrafe zuerachteade

Vorinſtangen an , daß auf Grund der von § . zu ers Berfallertlärung oder Einziehung angefochten werdeu

flärenden Auflaſſung der Eigentumsübergang nur dann wollte ( StBO . 357 Abſ. 1, § 359). Bar Gitziehung des

in das Grundbuch eingetragen werden fann, wenn der aus einer unerlaubten Schladtunggewonnenen Fleiſches

bereits als Eigentümer eingetragene Güterhändler zu: finddie Gerichte nicht zuftändig. BABD.vom27.März

ſtimmt oder die fehlende Zuſtimmung durch Urteil er- 1916 über Fleijdverſorgung (XGBI. S. 199) § 6Abſ. I

feßt wird. Unrichtig iſt aber ihre Folgerung, daß Sat 3 , Bet. des Stm . des Junern vom 29. april 1916

die Auflaſſung unſtatthaft ſei, weil diefe Boraus- (Stunz. Nr. 100 a) Ziff. HII Nr. 4, BHBO. vom 22. März

ſegungen noch nicht vorliegen. Es beſteht teine Vors 1917 , einige die Kriegéberordnungen ergänzende Bor:

ſchrift , daß ſich die Eintragung unmittelbar an die ſchriften über Ginziehung und über Beräußerung beſchlag:

Auflaſſung anſchließen müſſe. Das Grundbuchamt hat uahmter Gegenſtände betr. (NGHI.S. 255)Urt. H. Das

daher die Auflaſſung auch dann entgegenzunehmen, Schöffengeridt hatte auf eine Geldſtrafe ertannt und

wenn der ſofortigen Eintragung zwar ein Hindernis weiter ausgeſprochen: „Der bei der K.Filialbant München

entgegenſteht, dieſes aber noch gehoben werden kann in bar hinterlegte Erlös von 250.59 M aus dem bei St.

(3. v. § 101 DA . F. d. GBAe., Pland [4.] Anm . 5 Abſ. 2 am 5. Juli 1917 beſchlagnahmten Fleiſch und der ihm

zu § 925 BOB.) . Berfehlt iſt die Auffaſſung des abgenommenen Ochſenhaut wird für dem Konrmunal

Beſchw $., daß wenn die Bollziehung der Auflaſſung verband München -Stadt verfallen ertlärt und iſt dieſem

von der Zuſtimmung des Güterhändlers oder ihrer zur weiteren Berfügung hinauszugeben . Die Bes

Erſeßung durch Urteil abhinge, eine bedingte und ſo gründung dieſes Ausſpruchs lautet : , Verfallerklärung

nach § 925 Abſ. 2 BGB. unwirkſame Auflaſſung vor: des Erlöſes aus dem bei St. beſchlagnahmten Fleiſch

läge. Die Zuſtimmung und das Urteil bilden feine Ziff. II § 6 Abf. 1 Sak 3 der DAVO. vom 27. März

rechtsgeſchäftl. Bedingung , ſondern die Rechtsbedingung 1916 ; Art. II der DRVO. vom 22. März 1917.“ Der

der Eintragung und haben mit dem Hechtsgeſchäfte Angeklagte legte Berufung ein , weil ihm die Strafe

der unbedingt erflärten Auflaſſung nichts zu tun . Die zu hoch ſei; ſie wurde verworfen. Seiner Meviſion

Borinſtangen laſſen außer acht, daß der Beſchwerdes wurde teilweiſe ſtattgegeben .

führer als Vormerkungsberechtigter nur gegen 6. den Aus den Gründen : Die Verfallerllärung, die

Anſpruch auf Auflaſſung hat und daß ihm gegen den rechtlich der Einziehung gleichuachten iſt (NO. 12, 75),

als Eigentümer eingetragenen Güterhändler nur ein wird von der Schuldfrage nicht umfaßt; fte hat hier

veranlaßten Eintragung zuſteht (Pland [4.]Anm.I 2 a,

3a zu § 888, Anm. 3 aß Abſ.2 zu § 883 BOB.). Jn durch ſeine Berufung aucheine Nachprüfung darüber

Uebereinſtimmung mit dem Grundbuchamte hält das veranlaſſen wollte, ob die cafe der Berfallerklärung

Beſchw. die Entgegennahme der Auflaffung im Sin. gerechtfertigt iſt. Da das BG. dieſen Teil des erſt

blid auf Art . 12 ÅG. OBD . auch deshalb für unſtatt- richterl. Urteils in den Gründen mit Stiaſdhweigen

haft, weil ein der Vorſchrift des § 313 BOB . ent: übergangen und die Berufung im allgemeinen ver

ſprechender Veräußerungsvertrag nicht vorliege . Durch worfen hat, war das angefochtene Urteil mit den

die Ausübung des Vorkaufsrechts ſei zwar der Berein hierauf bezüglichen Feſtſtellungen infoweit aufzuheben

in den Vertrag vom 11. Mai 1917 als Vertragspartei und die Sache in dieſem Umfang an die Sti . zurüd.

eingetreten . Es habe aber D. in dem zwiſchen ihm zuverweiſen ,um feſtzuſtellen, ob der Angefl. auch dieſen

und dem Verein anhängigen Rechtsſtreite die Behaup : Zeil des Urteils angefochten wiſſen wollte. Dabei

tung geltend gemacht , daß der Verein nach Ausübung iſt folgendes zu beachten : Nach § 6 Abſ. 1 Sat 3

des Vorkaufsrechts auf dieſes wieder verzichtet hätte. BRVO. vom 27. März 1916 über Fleiſchverſorgung

Bor rechtsträftiger Entſcheidung des Rechtsſtreitsſtehe (NOVI. S. 199) fönnen die Landeszentralbehörden oder

die elinkeinone elire gereg om Datenment
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die von ihnen beſtimmten Behörden beſtimmen, daß Beſtandteil des Abf. 2 des Urt. 69 FG. bildet, dem

aus unerlaubten Schlachtungen gewonnenes Fleiſch Heviſionsrichter vorbehalten iſt, hat der Sts. des

der Gemeinde, dem Kommunalverband oder einer Dblc . in ſeinen Urteilen vom 10. Dezember 1901 und

anderen von ihnen beſtimmten Stelle ohne Entſchädi- 4. April 1903 (BD.2 S.170 und Bd. 3 S.274 ) bejaht

gung für verfallen erklärt werden kann. Auf Grund und daran muß feſtgehalten werden. Der Šaß des
dieſer Ermächtigung hat das bayer. StM. des Jnnern bürgerl. Nechte ( 8 831 BGB.), daß jemand, der einen

als Landeszentralbehörde in Ziff. III Nr. 4 der An- anderen zu einer Berrichtung beſtellt, verpflichtet iſt,

ordnung vom 29. April 1916 (StAnz. Nr. 100 a vom bei der Beitung die im Berfehr erforderl. Sorgfalt zu

1.Mai 1916) angeordnet: „Ohne Vorlage des Schlachtspflegen und insbeſondere erforderlichenfalls die Auf
ſcheins hat der Fleiſchbeſchauer die Vornahme der ficht zu führen oder durch eine geeignete Perſon führen
Bebendbeſchau zu verweigern und, wenn trogdem die zu laſſen, gilt auch für das Strafrecht ( S $ 222, 230

Schlachtung erfolgt, Strafanzeige zu erſtatten. Das StGB.) vgl. RG . ød. 19 S. 204, 206 – und nach

aus ſolchen Schlachtungen gewonnene Fleiſch fann der Faſſung des Art. 69 Abſ. 1 Nr. 6 und Abſ. 2 får
vom Kommunalverbande zu ſeinen Gunſten ohne dieſe beſondere Beſtimmung des Forſtſtrafrechts. Da
Zahlung einer Entſchädigung für verfallen erklärt nach haftet der Geſchäftsgeber für die von ſeinen Ars

werden .“ Auf Grund dieſer Vorſchriften kann nur beitern in und bei der Ausführung der Arbeiten be

Fleiſch – demnach nicht auch die Ochſenhaut - für gangenen Forſtfrevel, es ſei denn ,er weiſt nach, daß
verfallen erklärt werden und außerdem nicht von den er nicht imſtande war, den Fredel zu verhindern . Der
Gerichten, ſondern nur von dem zuſtändigen Kommunal- Geſchäftsgeber muß mit der je nach der Ortslage leich
perbande. Der vom Erſtrichter angezogene Art. II teren Möglichkeit der Forſtfrevel und mit der je nach

BABD. vom 22. März 1917 betr. einige die Ariegs- der Gegend ſtarteren Keigung der Bevölterung hierzu
verordnungen ergänzende Borſchriften über Einziehung rechnen und hat dementſprechend feine Arbeiterzuübers

und über Veräußerung beſchlagnahmter Gegenſtände wachen . Kann er dies nicht ſelbh tun, ſo muß er ſich
(MOBI. S. 255) fommt hier nicht in Betracht, weil durch eine geeignete Perſon vertreten laſſen . Erſtreďt
nicht Gegenſtände in Frage lommen, die zur Sicherung fich die Bolzfälung auf einen längeren Zeitraum , ſo

einer Einziehung ſichergeſtellt oder beſchlagnahmt daß eine dauernde Beaufſichtigung nicht ausführbar

worden ſind. (Urteil vom 3. Januar 1918, Rev.-Meg. iſt , ſo muß die Ueberwachung wenigſtens zeitweiſe
Nr. 363/1917 ). Ed . geübt werden. Alle dieſe Geſidătspuntte hat die Strá.

gebührend in Betracht gezogen und damit die an den

Arbeitgeber zu ſtellenden Anforderungen feineswegs
II.

überſpannt. Wenn das Gericht die Beauffichtigung

Berechtigung des Heviſionsgerichts die Gutſcheidung der Arbeiter durch den 15 jähr. Sohn für unzureichend

darüber nachjuprüfeu, ob eine für givilverantwortlich ers erachtet hat, ſo läßt ſich auch dies aus Mechtsgründen

tlärte Perſon imftande war den Forſtfredel zu verhindern. nicht beanſtanden,zumal St. nach dem Jahalte des
Welche Anforderungent find an den Entlaſtungôbeweis Urteils ſelbſt nicht behauptet hat, daß er ſeinem Sohne

des Gejchäftegeberê nad Art. 69 Xb1.2 FG. zu ſtellen ? hinſichtlich der Veberwachung Weifungen erteilt und

St., der Geſchäftsgeber der wegen Forſtfrevels verur- ſich hierüber von ihm habeberichten laſſen , das Oes

teilten Bolzhauer, wurde nach Art. 69 Ziff. 6 des FG. richt demnach auch darüber feine Feſtſtellungen treffen
für givilverantwortlich erklärt und ſeine Berufung tonnte. (Urt. vom 10. Januar 1918 , MedReg.

verworfen. St. habe während der achtwöchigen Dauer Nr. 374/1917 ). Ed.

der Holzfällungsarbeiten nicht ein einziges Mal am

Arbeitsplaß fich eingefunden und Nachſchau gepflogen ,
III .

er habe nur ſeinen erſt 15 Jahre alten Sohn mitarbeiten

laffen und dieſem die Aufſicht überlaſſen. Dieſe Maßs Heber die Bortopflicht von Feldpoſtbriefen , die

nahme ſei ungenügend, da dem jungen Sohne das teir gewerblichen Juterefien der Abſender oder der

erforderl. Anſehen gegenüber den älteren Arbeitern Emplanger dienen ; weffen Jutereffen find bei einem

gefehlt habe ; eine Beaufſichtigung durch den St.ſelbſt fel Brief entſcheidend, den" ein Hechtsanwalt für ſeinen

um fo mehr geboten geweſen , als die ihm wohlbekannte Auftraggeber geldhrieben hat ? BoftG . 8 27 Nr. 2,

Ortslage für einen Folzfrevel ſehr günſtig geweſen Bayer . BertMinBet. vom 1. Auguft 1914 über Felde

ſei. Zwar ſei St. fußleidend, immerhin aber damals poftiendungen an die Angehörigen des Heeree und

in der Lage geweſen , den nur eine Stunde entfernten der Marine. Der in der Kanzlet eines AA.S an

Hiebplaß ohne Schädigung ſeiner Geſundheit öfters zu geſtellte Angell. W. legte einen von dem MA. an

befuchen ; andernfalls hätte er durch eine geeignete einen bayer.Offizier gerichteten Brief in einen Ums

Perfon hie und da nachſehen laſſen müſſen. Die Me- ſchlag, derſah diefen mit der Aufſchrift Feldpoſtbrief
viſion des St., die ſich auf die Behauptung ſtüßt, er und der Feldadreſſe des Offiziere und ließ dann den

habe nach Art.69 Abſ. 2 FG. bewieſen, daß er nicht Brief unfrantiert der Poſt zur Beförderung übergeben .
imſtande geweſen ſei, den von ſeinen Arbeitern im Jn dem Briefe verlangte der HÅ. im Auftrage einer
fremden Nachbarwalde verübten Holzfrevel zu ver- Dame von dem Offizier die Zurüďgabe von Bildern,

hindern , wurde verworfen . die er unbefugt an ſich genommen habe. Das Schöffen

Aus den Gründen : Hinſichtlich des nach Art. 69 gericht ſprach den W. von der Antlage frei, fich

Abſ. 2 FG . dem Zivilverantwortlichen freigelaſſenen zu einer portopflichtigen Sendung einer von der Ents

Beweiſes hat die ältere Hechtſprechung den Standpunkt richtung des Bortos befretenden Bezeichnung bedient

eingenommen, daß nur der Catricher zu entſcheiden habe, und fich dadurch einer Uebertretung nach § 27 Nr. 2

und ihr iſt auch das Schrifttum gefolgt (vgl . vorm . Boſto . ſchuldig gemacht zu haben . Die Berufung“

Staff Hof vom 19. Auguſt 1870 BD . '4 Š . 302; DIG . des AA.s wurde verworfen. Das BG. nahm an , daß

München vom 19. Oktober 1886 Bd . 4 S. 205, auch der Brief nach der Bet. des Bayer. StM. für Berlang.

Bd . 10 S. 37 ; Ganghofer -Weber, FG. Anm. 16 ju vom 1. Äug. 1914 über Feldpoſtſendungen an die An

Art. 69) . Dieſe Anſchauung bedarf indeſſen inſoferne gehörigen des Beeres und der Marine portofreizu

der Einſchränkung, als zwar der Tatrichter die zu befördern war. Die Ausnahmebeſtimmung, nach der

aber nachzuprüfen hat, ob die feſtgeſtellten Tatſachen ſender oder der Empfänger betreffen , auf die Porto

die Schlußfolgerung rechtfertigen , daß die als zivil- vergünſtigung teinen Anſpruch haben" , treffe nicht zu .

verantwortlich in Anſpruch genommene Perſon „ nicht Der Brief ſei nicht nur im Intereſſe des RA.8 ſondern

imſtande war“, den Frevelzu verhindern. Daß die auch im rein perſönlichen Intereſſe des Empfängers

Prüfung und Entſcheidung dieſer Frage, die einen rechtl. | verſendet werden, dem hiedurch unangenehme Schritte,
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den eigenen Intereſſen des Empfängers dienen , bebarf

es daher nicht mehr ( vgl. RGSt. Bd. 28 S. 327, Bd . 35

S. 410) . (Urteil vom 24. Januar 1918, Med .- Meg.

Nr. 10/1918) . Ed .
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wie Klageſtellung, erſpart werden ſollten . Die Oberpoſts

direktion legte Meviſion ein , weil der Begriff „ rein

gewerbliche Angelegenheiten des Abſenders “ unrichtig

ausgelegt ſei . Er treffe auch auf Rechtsanwälte zu,

die in Rechtsangelegenheiten Sendungen an Heeres

angehörige bei der Poſt aufgeben. Die Reviſion wurde

verworfen.

Aus den Gründen : Die Beł. des SIM. für

VerkAng. entſpricht in den hier in Betracht kommenden

Beſtimmungen dem § 25 der für das Reichspoſtgebiet

eingeführten Feldpoſtdienſtordnung vom 30.April1907.

Darnach werden in Privatangelegenheiten der Anges

hörigen des Heeres gewöhnliche Briefe bis zum ges

wichte von 50 g portofrei befördert. Die Entſcheidung

hängt nur von der Beantwortung der Frage ab, ob

die Sendungim rein gewerblichen Intereſſe des Abs

ſenders erfolgte. Die Oberpoſtdirektion geht hiebei

davon aus, daß nur die Intereſſen des Rechtsanwalts

berücfidhtigt werden dürften , obichon er im Auftrage

eines anderen die Aufforderung an den Offizier hatte

ergehen laſſen . Dieſe Auffaſſung tann nicht gebilligt

werden . Daß W., der nur die äußere Handlung der

Uebergabe des Briefes an die Poſt vermittelt hat, als

Abſender i . S. der Ausnahmebeſtimmung nicht gelten

kann, erkennt die Oberpoſtdirektion ſtillſchweigend ſelbſt

an . Das BG. führt zutreffend aus, daß die Feld

poſtſendungen die Portovergünſtigungen nur genießen ,

um den Veeresangehörigen entgegenzutommen , die

abgeſehen vom Einſatz von Leben und Geſundheit

auch in wirtſchaftlicher Beziehung ſchweren Nachteil

erleiden, daß daher jeder Nicht-Heeresangehörige von

der Bergünſtigung ausgeſchloſſen ſein ſoll, der fich

nur ſeines Erwerbes halber an einen Beeres-Ange

hörigen wendet. Dieſer unbezweifelbare Sinn der

Beſtimmung führt aber notwendig zu der Auslegung,

daß als „Abſender“ die Perſon anzuſehen iſt, die mit

der Feldpoſtſendung dem Empfänger eine briefl . Mit

teilung zugehen laſſen will. Nur aus dem Inhalte

dieſer Mitteilung fann entnommen werden, welche und

weſſen 3ntereſſen wahrgenommen werden ſollen . 3ft

derjenige, der dem Beeresangehörigen eine Mitteilung

zugehen laſſen will, aus irgend einem Grunde un

fähig, zu ſchreiben, und läßt er fie daher durch einen

anderen niederſchreiben und mit ſeinem des Mits

teilenden Namen unterzeichnen , ſo wird nicht der

geringſte Zweifel auftauchen können, daß nicht der

Schreiber des Briefes ſondern ſein Auftraggeber der

„ Abſender“ des Briefes i . S. der Ausnahmebeſtims

mung iſt und daß daher nur ſeine Intereſſen , die er

mit der Mitteilung verfolgte, in Betracht kommen

fönnen , gleichviel, ob er den Schreiber für ſeine

Tätigkeit entlohnte oder nicht. Ebenſo iſt aber folge:

richtig das Verhältnis zu beurteilen , wenn ein NA.

als Beauftragter eines Nicht-Heeresangehörigen einem

þeeres-Angehörigen eine Mitteilung zugehen läßt.

Daß der Rechtsanwalt die Mitteilung mit ſeinem

eigenen Namenunterzeichnet, iſt belanglos ; denn er

vertritt in der Mitteilung nicht ſeine eigenen Intereſſen

ſondern die ſeines Auftraggebers, die allein maß

gebend ſind für die Entſcheidung darüber, ob die Feld

poſtſendung rein gewerbliche Intereſſen des Abſenders

betrifft. Dieſes Ergebnis entſpricht auch den Grunds

gedanken, auf denen die Auslegung der vom Reichs

poſtamt erlaffenen Allgem . Dienſtanweiſung für Poſt

und Telegraphie (1. Dambach - Grimm , Poſto . [6]

Nachtr. S. 66 ff. ), hinſichtlich des die Portovergünſti

gungen für Poſtſendungen von oder an Militärperſonen

behandelnden Teiles beruht ( vgl. Aſchenborn, PoſtG .

$ 27 Anm . 9 a). Die Intereſſen der Auftraggeberin

des Anwalts waren nicht gewerblicher Art. Die Ent

ſcheidung, daß der vom Angell. der Poſt übergebene

Brief portofrei zu befördern war, iſt demnach zu

billigen . Eines Eingehens darauf, ob die Ausnahme

auf Poſtſendungen angewendet werden kann, die neben

den gewerbl. Angelegenheiten des Abſenders zugleich

Aus der Mechtſprechung des Verwaltungs:

gerichtshofs.

Bermögendrechtliche Anſprüche find nicht ſchon bed

halb von der Berfolgung vor Gericht ausgeſchlofen,

weil fie auf öffentlichrechtlicher Grundlage beruhen.

Auguftändigteit der Berwaltung behörden ( Ulugulājfigteit

des auffidhtlichen Berfahrene wie des Berwaltungrechte.

wego) bei Geltendmachung des durch den Auftellang

pertrag geregelten Gehaltsauſpruche eine berufömäßigen

Gemeindebeamten .') 3it es von Belang, daß deu Anlaß

zu dem Streit über den Gehaltdanſprad ein Dienſt

ſtrafverfahren gebildet hat? Aus den Gründen:

Die Regierung iſt bei Begründung der Zuſtändigteit

der Berwaltungsbehörden zur Entſcheidung der vor.

liegenden Angelegenheit nach Art. 93 465.i der pfäls

siſchen Gemeindeordnung davon ausgegangen, daß es

ſich um ein öffentlichrechtliches Dienſtverhältnis handle,

eine beſondere Geſegesvorſchrift über die Zuſtändigteit

der Gerichte in Anſehung der Gehaltsanſprüche der

Gemeindebeamten nicht beſtehe und die Borſchriften

über die vorſorgliche Sperrung des Gehalte aus An

laß der Einleitung eines Dienſtſtrafverfahrens dem

öffentlichen Rechte angehörten. Dieſer Rechtsſtandpunkt

wird von der Beſchwerde angegriffen . Bei Prüfung

des im Streite ſtehenden Gehalisanſpruchs eines Ges

meindebeamten gegen ſeine Dienſtgemeinde iſt davon

auszugehen , daß Anſprüche der öffentlichen Beamten

im Streitfalle vor die bürgerlichen Gerichte dann ges

hören, wenn ſie ihrer Natur nach bürgerlichrechtlich

find oder wenn esdurch ausdrüdliche Gefeßesvorſchrift

angeordnet iſt. Jhrer Natur nach ſind aber bürgerlich

rechtlich nur ſolche Anſprüche der Beamten gegen den

Staat oder die Gemeinde, die aus einem nichtöffent

lichen Dienſtverhältnis entſpringen oder deren Rechts

grund beim Beſtehen eines öffentlichen Dienſtverhält

niſſes nicht in dieſem gelegen iſt. Die neuere Hechts

entwidlung führte zu einer Scheidung der vermögens

rechtlichen und ſonſtigen Anſprüche und Mechte. Die

Richter wurden hinſichtlich aller vermögensrechtlichen

Anſprüche durch das Heichsrecht an die bürgerlichen

Gerichte verwieſen. Das Reichsbeamtengefet verall.

gemeinerte dieſen Grundſatz für den geſamten Reichs

dienſt. Das bayeriſche Beamtengeſet ordnete für die

Staatsbeamten als Regel an, daß für alle ihre vers

mögensrechtlichen Anſprüche aus dem Dienſtverhältnis

der Rechtsweg offen ſteht (v . Seydel Piloty, Bayer .

Verfrecht S. 826 --831,773 Anm. 216 ; vgl. auch Baband,

Deutſches Reichsſtaatsrecht (5.) Bd . 1 S. 102-104 ;

Meindl, Bayer . BeamtenG . Š. 9/10). Nach der ſtän

digen Rechtſprechung des NO. gehören zu den bürgerl .

Rechtsſtreitigkeiten , die nach § 13 GVG. in Ermanges

lung beſonderer Vorſchriften dem Rechtsweg unters

liegen , auch perſönliche Berechtigungen, die im öffentl.

Hechte ihren Urſprung haben , ofern ſie vermögens

rechtlicher Natur ſind . Ein allgemeiner Rechtſaß des

Inhalts, daß vermögensrechtliche Anſprüche deshalb

von der Berfolgung vor Gericht ausgeſchloſſen ſeien,

weil ſie auf öffentlichrechtlicher Grundlage beruhen

oder weil öffentlichrechtliche Fragen zur Beurteilung

gebracht werden müſſen, beſteht nicht ; der Begriff des

in den Bereich der bürgerl . Rechtsſtreitigkeiten fallenden

Vermögensrechts wird dadurch, daß das Vermögens

recht auf ſolcher Grundlage beruht, nicht berührt. Es

haben alſo auch Anſprüche, die im öffentl. Nechte

wurzeln und öffentlichrechtlichen Vorgängen (Gefeßen ,

1) Vgl. biegegen Reindl in Bay3iR. 1917 S. 169 f.
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Privilegien, Konzeſſionen , vertragsähnlichen Genehmi

gungen und Uebereinkommen ) ihre Entſtehung ver

danten , bürgerlichrechtliche Natur und ſind dem Rechts,

wege zugänglich , wenn ſie dem Vermögensrecht an

gehören und der Rechtsweg nicht durch beſondere Bor

ſchriften ausgeſchloſſen iſt (NG3.Bd.22 S.288, Bd.25

S. 330, Bd . 41 S. 272, Bd. 57 S. 352, Bd. 70 S. 81,

Bd. 80 S. 23 ). Gegenüber dieſendem § 13 GVO. ents

ſprechenden Grundfågen des H6. find die abweichenden

Anſchauungen von Seydels und von Stahrs (v . Seydel,

Bayer. Staatsrecht [ 2.] Bd. 2 S. 185, 297 ; v . Kahr,
Gemo. Bd. 2 S. 55 ff.) nicht mehr haltbar, zumal fie

auch ſonſt durch die neueſte Kechtsentwidlung ſeit Ber

ausgabe ihrer Werte zum Teil überholt ſind . Die

oben dargelegten Grundſäße über die Rechtsverfolgung

vermögensrechtl. Anſprüche der öffentl. Beamten auf

dem Hechtswege finden aber auch im weiteren Ver

folge der bezeichneten Hechtſprechung des RG. finn

gemäße Unwendung auf die Gemeindebeamten (vgl.

auch v . Seydel- Piloty a. a. D. S. 831). Was die ders

geitige Mechtslage in lepterer Beziehung anbelangt, ſo

enthält allerdings das GemBG. v. 15. Juli 1916 in

Art . 2, 3, 4, 6 , 13, 14, 15 Borſchriften über Befol

dungen und Bezüge, beſtimmt aber nicht, in welchem

Berfahren die Anſprüche der Gemeindebeamten hierauf

geltend zu machen wären. Die Beſtimmungen des

Regierungsentwurfs in Art. 170—172, welche den

Art. 176—178 BG. nachgebildet waren (Abg Verh .

1907/08 Beil. Bd. 3 S. 121/2 ; 1913/14 Beil. Bd. 4

S. 437/8, 470) ſind nicht Geſet geworden. Es müſſen

alſo auch jest noch die allgemeinen Grundfäße ans

gewendet werden, wie ſie in der oben erwähnten Hechts

ſprechung des RG. entwidelt ſind. Dagegen treffen

die von der Hegierung in Bezug genommenen Ents

ſcheidungen des Rompido. v . 17. Dez. 1881(GBBI. 1882

Beil . IV ) und v. 17. Nov. 1908 (GVBI. 1909 Beil. I)

auf den vorliegenden Fall nichtzu, weil erſtere Ents

ſcheidung nicht von dem Gehaltsanſpruch eines auf

Dienſtvertrag angeſtellten berufsmäßigen Gemeinde
beamten wie hier ſondern von dem Anſpruch

eines ehrenamtlichen Gemeindeausſchußmitglieds
auf

Bergütung für ſeine Dienſtleiſtungen und legtere nur
von der Baftungsverbindlichkeit, nicht aber von dem

Gehaltsanſpruch eines Gemeindebeamten handelt. Jm

gegenwärtigen Falle beruht das Dienſtverhältnis des

Gemeindefetretärs$. zur Gemeinde B. in der Baupt
ſache auf dem Dienſtvertrage vom 12. Nov. 1904.

Dieſer beſtimmt in 87 über die Gehaltsverhältniſſe :

Für die Dauer der Dienſtfähigteit des 5. verpflichtet

fich die Gemeinde ihmaus Gemeindemitteln zu leiſten :

a ) als Hauptbezug 1360 M ſowie Invaliden- und

Krantentaſſenbeiträge, b ) als Nebenbezug 110 M (Porto

Averſumi), 200 M (Waſſerleitungsſache). Dieſe Bezüge

wurden ſpäter erhöht. Es tann hier dahingeſteit

bleiben, ob ſich der bezeichnete Dienſtvertrag im ganzen

als öffentlichrechtlicher oder als bürgerlichrechtlicher
Bertrag darſtellt, wie namentlich leßteres in einem

ähnlichen Falle von dem Oberſten Landesgericht an

genommen wurde (OblG8.Bd. 11 S.651/2 ; f. auch

daſelbſt Bd.14S. 7ff.; BladmÞr. Bd. 43 S. 188/9;

BÓS. Bd. 38 S. 119 Buchſt. C Abſ. 1) . Denn es han

delt fich hier nur darum, ob der vermögensrechtl.

Anſpruch des 6. auf Weiterzahlung eines Gehalte

aus § 7 des Dienſtvertrags in bem bürgerlich- oder

in dem öffentlichrechtlichen Verfahren zu verfolgen iſt.

Dieſe Frage iſt aber abgeſehen von den ſonſtigen

Beſtimmungen des Dienſtvertrags vom 12.Nov. 1904

nach den obigen Darlegungen jedenfalls bürgerlich

rechtlicher Natur (vgl . insbeſondere über die Zuläffiga

feit bürgerlich . und öffentlich rechtlicher Beſtimmungen
in ein und demſelben VertrageRÓZ. Bd . 80 S.21—23).

Denn maßgebend iſt hier nicht, ob die Verpflichtung,

zu deren Erfüllung die in Anſpruch genommene Ge:

meinde angehalten werden ſoll, in einer Vorſchrift

des öffentl. Hechts wurzelt, ſondern ob es ſich dabei

nur um einen Gegenſtand des öffentl. Intereſſes , des

Gemeinwohls, oder um das Rechtsgut und dasperſönl.
Hechtsgebiet einer einzelnen Perſon handelt (vgl. NG8.

Bd. 57 S. 352 unten ). In der gegenwärtigen Sache

verfolgt der Gemeindefetretår $. nicht einen das All

gemeinwohl betreffenden Anſpruch ; ſein Intereffe ift

vielmehr als vermögensrechtliches nur darauf ges

richtet, daß die Gemeinde ihm den vertragsmäßig aus

bebungenen Gehalt weiterzahlt. Ein ſolcher vermögens

rechtlicher Anſpruch gehört begrifflich in den Bereich

des bürgerl. Nechts. Der BOH. hat bisher die Frage

offen gelaſſen, ob die Gehaltsforderungen eines Ges

meindebeamten aus ſeinem Anſtellungsvertrage"

bürgerlich- oder öffentlichrechtlicher Natur ſeien (vgl.

Sammlung Bd. 37 S. 189 oben ). Wie er aber bereits
wiederholtausgeſprochen hat, ſind beſtrittene Gehaltss

anſprüche der Gemeindebeamten teine Verwaltungs

rechtss oder Berwaltungsſtreitſachen, da ſie nicht unter

den in Art. 8 u. 10 VOHG. bezeichneten beſtrittenen

Rechtsanſprüchen und weiteren öffentlichrechtlichen An

gelegenheiten inbegriffen ſind, deren Beſcheidung im

Leften Hechtszuge dem VOH. Jutommt (Sammlung

Bd . 1 S. 432 , 435, Bd. 2 S. 244, 247, Bd. 24 S. 370,

Bd . 25 S. 291/92, Bd. 37 S. 188 ; ungedr. Entſch. d .

BOX. v. 25. Mai 1910 Nr. 54 II / 10 und 2. Febr. 1917

Nr. 44 II/ 16) . Die Borinſtanzen haben denn auch

weder im Berwaltungsrechts, noch im Berwaltungs

ſtreitverfahren entſchieden , ſind vielmehr im Staats

aufſichtswege gegen die Gemeinde B. vorgegangen. Die

genannte Gemeinde erblidt in der Auferlegung der

Gehaltsleiſtung an $ . die Belaſtung mit einer geſeblich

nicht begründeten Leiſtung und ruft den v Á . auf

Grund des Art. 10 Ziff. 2 VOHG .an. Es fragt ſich

daher mit Müdſicht auf die Zuſtändigkeit der Staats

aufſichtsbehörden , ob ſie denvermögensrechtl. Anſpruch

des § . auf Fortzahlung ſeines Gehalts im aufſichtl.

Wege zur Geltung zu bringen vermochten. Die Zu

ſtändigteitsgrenze zwiſchen öffentlicher und bürger

licher Hechtspflege deďt ſich nicht immer mit jener

zwiſchen öffentlichem und bürgerlichem Rechte ( vgl.

hieju Dyroff,BOMO .[6] S. 491 Abſ.2) . Vor die ordentl.

Gerichte gehören alle bürgerl. Rechtsſtreitigkeiten, für

die nicht entweder die Zuſtändigteit von Verwaltungs

behörden oder Verwaltungsgerichten begründet iſt oder

reichsgereßlich beſondere Gerichte beſtellt oder zuge

laſſenſind (§ 13 GBG. ). Aus 3medmäßigkeitsgründen

kann von der durch § 13 GV , gegebenen Ermächs

tigung Gebrauch gemacht und demgemäß die Zuſtändig

feit der Verwaltung @ gerichte auf gewiſſe Hechtſtreitig

teiten ausgedehnt werden , wenn ſie gleich an ſich als

bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten" anzuſehen wären

( NO3. Bd. 22 S. 288/9) . Die bayer . Landesgeſeße

(Art. 80 EG . BOB. ) enthalten aber abgeſehen etwa

von der IX . VerfBeil. zurzeit feine Beſtimmungen

über die Zuſtändigkeit für die Verfolgung vermögenss

rechtlicher Anſprüche der widerruflich oder unwider

ruflich angeſtellten Gemeindebeamten im öffentlichrecht

lichen Verfahren . Es kann nun unter den gegebenen

Umſtänden dahingeſtellt bleiben , ob alle vermögens:

rechtlichen Anſprüche der Gemeindebeamten, namentlich

ſoweit ſie ſich auf geſebliche öffentlich - rechtliche Vor

ſchriften ſtüßen (vgl. VoX. Bd. 37 S. 189 oben ), auf

dem Rechtswege zu verfolgen oder ob ſie gemäß Art. 163

rechtsrh., Art. 93 Pfälz . GemD. von den Staatsauf

ſichtsbehörden auszutragen wären , wie Frant (Bager.

Gemeindebeamtenrecht 1. Teil S. 53 Buchſt. e Abſ. 3)

annimmt. Denn im gegenwärtigen Fadle iſt davon auss

zugehen, daß die Gehaltsforderung des B. ein ſolcher

vermögensrechtlicher Anſpruch iſt, der ſich nicht auf

ſein allgemeines öffentlichrechtliches Dienſtverhältnis

zur Gemeinde, ſondern auf die beſondere Beſtimmung

feines Dienſtvertrags in 8 7 gründet. Zwar wird der Ge

haltsanſpruch des Q. auf das öffentl. Necht des GemBG.

vom 15. Juli 1916 geſtüßt. Allein wenn auch dieſes

Gefeß im ganzen öffentlich rechtliches Gepräge hat, ſo

- -
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folgtdaraus doonicht, daß ſämtliche Beſtimmungen Berleßung dieſer Vorſchriften oderunter Außnüßung

.
Was insbeſondere die Gehaltsbezüge betrifft, fo läßt fchriften zur Weiterveräußerung erwirbt,

ſich über deren Geltendmachung aus dieſem Gefeße, b ) fich zu ſolchem Erwerb erbietet,

wie bereits bemertt, nichts entnehmen . Aber in der c) Geſchäfte der unter a) und b) bezeichneten Art

vorbezeichneten Bertragsbeſtimmung find die Bezüge vermittelt oder ſich zu einer ſolchen Vermittlung ers

des B. geregelt, zu deren Beiftungfich die Gemeinde bietet .

dieſem gegenüber verpflichtet hat. Dieſe Beſtimmung $ 2 fieht eine bedeutende Strafſchärfung für den

iſt im Hinblid auf Urt. 62 Abſ. 1 pfälz. GemD. in der Müdfall vor. Er iſt gegeben, wenn jemand wegen

Faſſung vom 17. Juni 1896 , welche Borſchrift Bergehens gegen § 1 beſtraft worden iſt, darauf

der fonſtigen öffentlichrechtl. Dienſtesſtellung des $ . wiederum eine ſolche Handlung begangen hat und

feiner Dienſtgemeinde gegenüber abgefehen - zunächſt ihretwegen beſtraft worden iſtund dannzum dritten

die Uufſtellung eines perſönl.Gehilfen des Bürger- mal einer folchen þandlung fich ſchuldig macht.

meiſters in der Perſon des Gemeindeſchreibers be- 2. VO. über die Genehmigung von Erſaklebens

zwedt, bürgerlichrechtlichen Inhalte (D6863. Bd. 11 mitteln vom 7. März 1918 (ROBI. S. 113). Sie

S. 653 oben ). Wenn alſo das Dienſtverhältnis des regelt endlich den Verkehr mit Erfaßlebensmitteln auf

unwiderruflich angeſtellten Gemeindefetretärs $ . in einheitlicher Grundlage fur das ganze Meich. Nach

ſeinen übrigen Beziehungen zur Gemeinde auch öffentlich- § 1 dürfen Erfaßlebensmittel gewerbsmäßig nur hers

rechtlicher Natur iſt, ſo liegt doch, wie erwähnt, der geſtellt, angeboten , feilgehalten, verkauft oder ſonſt

Mechtsgrund ſeines Gehaltsanſpruchs in der bürgerlich- in den Verkehr gebracht werden, wenn ſie von einer

rechtl. Beſtimmungdes 8 7 feines Anſtellungsvertrags. bundesſtaatlichen Erſaßmittelſtelle (1. 82) genehmigt

EinStreit über dieſe vertragsmäßigen Gehaltsverhält ſind. Darüber , welche Gegenſtände Erſaßlebensmittel

nifſe tann daher nur vor den bürgerl. Gerichten end- find, fann der Meichstangler im Reichsanzeiger Grund

gültig ausgetragen werden. Iſt dies aber, wie nach- jäße veröffentlichen . Die von einer Erfaßmittelſtelle

gewiefen, nach der dermaligen Gefeßeslage Hechtens, erteilte Genehmigung gilt für das ganze Meichsgebiet.

ſo waren die Staatsaufſichtsbehörden nicht zuſtändig, Die Genehmigung kann nach § 5 an Bedingungen ges

über den Gehaltsanſpruch des B. zu entſcheiden. Wenn knüpft werden. Sie gilt für das Erſaßlebensmittel

im ilbrigen die A. Regierung hervorgehoben hat, daß nur inſoweit, als es entſprechend den im Antrag auf

die Vorſchriften über dievorſorgliche Sperrung des Genehmigung enthaltenen Angaben und den bei Ers

Gehalte aus Anlaß der Ginleitung eines Dienftſtraf- teilung der Genehmigung auferlegten Bedingungen

verfahrens wie hier dem öffentl. Mecht ange- hergeſtellt und in den Verkehr gebracht wird . Die

hörten , ſo iſt nur ſoviel richtig, daß nach Art. 98 Abſ.3 Genehmigung fann nach § 5 Abſ. 3 und § 8 Abſ . 2
lefter Saß pfälz. GemD. in Fällen , in denen auf zurüdgenommen werden. Nach § 9 hat bei jeder Ver
Dienſtentlaſſung oder Suspenſion erkannt iſt, durch die äußerung von Erfaßlebensmitteln an Händler oder bei

Beſchwerde die vorläufige Entziehung des Gehalts ihrer Uebergabe anøändler zur Veräußerung der Bers
nicht ausgeſchloſſen wird. Da jedoch tro Aufhebung äußerer dem Erwerber eine Beſcheinigung auszuhän.

der Dienſtſtrafbeſcheide der unteren Dienſtſtrafbehörden digen, woraus erſichtlich iſt, von welcher Stelle, wann,

durch die Entſcheidung des BOR. vom 6. Febr. 1917 unter welcher Nummer undunter welchenBedingungen
die Gemeinde $ . fich weigert,den eingezogenen Gehalt das Erſaßlebensmittel genehmigt iſt; der Erwerber darf
an $ . nach und fortzubezahlen, und da es ſich daher Erfaglebensmittel nur gegen Aushändigungeinerſolchen
nicht mehr um die bloß vorläufige “ Entziehung des Beſcheinigung erwerben , hat ſie aufzubewahren und
Gehalts handelt, ſo erübrigt nur, den Streit über auf Verlangen der Polizei und der Erfaßmittelſtellen
den Gehaltsanſpruch, der ungeachtet ſeines Anlaſſes vorzulegen . $ 10 ermächtigt die Polizei und die Erſaga

aus dem Dienſtſtrafverfahren nachwie vor bürgerlich- mittelſtellen zu den nötigen Kontrollmaßnahmen und

rechtlicher Natur bleibt, auf dem Mechtsweg auszus legt die zur Ueberwachung erforderlichen Áustunfis
tragen. Soweit fich hienach die beiden Vorbeſcheide pflichten auf . $ 11 verpflichtet die Weberwachungs
mit der Verpflichtung der Gemeinde 6. zur Zahlung organe zur Verſchwiegenheit und verbietet ihnen die

des Gehalts an $ . befaſſen, waren ſie wegen Unzu- Berwertung der durch ihre Tätigkeit zu ihrer fenntnis
ſtändigkeit der Verwaltungsbehörden

und Unzuläſſig- lommenden Geſchäfts- und Betriebsgeheimniſſe. Alle

keit des ſtaatsaufſichtlichen Verfahrens außer Wirt- dieſe Vorſchriften ſind in 8 16 unter Strafſchuß geſtellt.
ſamteit zu ſeßen. (Berchi. des II . Senats vom 28. Dez. Nach § 13 tönnen der Heichskanzler und die Landes

1917, Nr. 50II/ 17).
E. zentralbehörden die Vorſchriften der VO . auf Erfag

mittel für andere Gegenſtände des täglichen Bedarfs

ausdehnen. Uebergangsbeſtimmungen enthält 8 14, die

Ermächtigung zu Ausführungs- und Ausnahmebeſtim .

mungen 15 .

3. VD. vom 22. Februar 1918 (NOBI. S. 87) :

Ausdehnung der VO . über die Sicherung der Uder

Bundesratsverordnungen ftrafrechtlichen Juhalta " ) und Gartenbeſtellung in der Faſſung der Bet. vom

( Zeitraum vom 12. Februar bis 15. März 1918 ). 9. März 1917 (ROBI. S. 225) auf das Jahr 1919.

A. Borchriften zur Sicherung der Vollss II . Einzelne Vorſchriften .

ernährung. 1. Bet. vom 14. Februar 1918 zur Aufhebung der

I. Allgemeine Vorſchriften .
Bet, über die Feſtſeßung von Preiſen für Süßwaſſer

1. VO . gegen den Schleichhandel vom 7. März 1918
fiſche vom 24. Juni 1916 (NGBI. S. 83) . Die Bet.

(ROBI. S. 112) . Sie wendet ſich gegen den gewerbs
vom 24. Juni 1916 (NGBI. S. 585) tritt mit dem

mäßigen Schleichhandel mit Lebens- und Futtermitteln,
1. April 1918 außer Araft .

für die Höchſtpreiſe feſtgeſeßt ſind oder die ſonſt einer
2. BO. über die Preiſe für Hülſen-, Hadt- und

Verkehrsregelung unterliegen . Beſtraft wird nach § 1,
Delfrüchte vom 9. März 1918 (NGBI . S. 119). 81

ſeßt für Hülſenfrüchte aus der Ernte 1918, § 2 für
wer gewerbsmäßig

a ) folche Lebens- oder Futtermittel unter vorſäß
Kartoffeln aus der Ernte 1918, 83 für Rüben aus

licher Verleßung der für den Verkehr damit erlaſſenen
der Ernte 1918 Erzeugerhöchſtpreiſe feſt. 8 4 beſtimmt,

Vorſchriften oder unter Berleitung eines andern zur
daß die in der VO. über Delfrüchte und daraus ge

wonnene Produkte vom 23. Juli 1917 (MOBI. S. 646).

) Befter Bericót S. 92 dieſer Zeitſchrifti für Delfrüchte aus der Ernte 1918 feſtgelegten Preiſe

4807

Gefeßgebung und Berwaltung.
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auch für die Ernte 1919 gelten . 87 ermächtigt den ſtüden vom 23. Dezember 1916 (ROBI. S. 1427) und

Staatsſekretär des Arieggernährungsamts, die näheren die Bet. über Schuhwaren vom 23. Dezember 1916

Beſtimmungen über die Preiſe zu treffen ſowie Uus, (RGDI. S. 1426 ) außer Araft gefeßt .

nahmen zuzulaſſen. 2. Bet. betr. Aufhebung des Berbots der Ein-
3. BO . über die Einfuhr landwirtſchaftlicher und Durchfuhr von Rubeln, vom 4. März 1918 (NOBI .

Såmereien vom 1. März 1918 (MGBI. S. 103). Die S. 107) : Aufhebung der dieſes Verbot enthaltenden
Einfuhr landwirtſchaftlicher Såmereien (Begriff 1. & 1) BD. vom 17. März 1917 (ROBI . S. 235).

iſt nach §1 der Landwirtſchaftlichen Betriebsſtelle für 3. Bet. betr. Liquidation ameritaniſcher Unter

Ariegswirtſchaft in Berlin anzuzeigen . Die einges nehmungen vom 4. März 1918 (NOBI. S. 111 ) : Aus
führten Sämereien ſind nach § 2 an dieſe Stelle zu dehnung der BD . betr. Liquidation britiſcher Unters
liefern , bis zur Abnahme mit der Sorgfalt eines nehmungen vom 31. Juli 1916 (ROBI. S. 871) auf

ordentlichen Raufmanns zu behandeln , in handelsa ameritaniſche Unternehmungen.

üblicher Weiſe zu verſichern und auf Abruf zu vera

laden . Zuwiderhandlungen werden nach 8 9 beſtraft. Kriegsanleihe und Fideitommiffe. 8 56 Nr . 4 Fides.

4. VO. über die Einfuhr von Gemüſeſämereien geſtattet zur Abführung feindlicher Stontributionen

und Gewürzen vom 1. März 1918 (NGBI. S. 106 ). eine Fideifommißiduld erſter Klaſſe aufzunehmen. 3m

Sie dehnt die BÓ. über die EinfuhrvonGemüſe und Sinne dieſer Beſtimmung liegt es, als Verwendung

Dbft vom 13. September 1916 (MOBI. S. 1015 ) auf zum Nußen des Fideilommiſſes auch die Beteiligung

Gemüfeſämereien und eine Heihe von Gewürzen aus . an der Kriegsanleihe anzuſehen, die dem Schuße des

5. BO. über Schilf vom 26. Februar 1918 (NGBI. heimatlichen Bodens und damit auch des Fideitommiffes

S. 95 ). Sie erweitert die Vorſchriften der BD. über zu dienen beſtimmt iſt. Die rechtlichen Schwierigkeiten

Schilfrohr vom 6. Juni 1917 (MEBI. S. 476 ), an zu beſeitigen, die dieſer Beteiligung bisher entgegen

deren Stelle fie tritt. Nach gì können Gemeinden ſtanden , iſt der Zwed des ej. dom 25. Febr . 8.3 8.,

oder Kommunalverbände das in ihrem Bezirt wach- den Erwerb von Ariegsanleihe für Fidei

ſende Schilf abernten, ſofern nicht der Eigentümer tommifie betr. (GBH . S. 155 ) . Der Fideilommiß

oder ſonſtige Mußungsberechtigte die Aberntung vor . befißer tann hinfort nach Art. 1 ohne Mitwirtung -

nimmt. Macht eine Gemeinde oder ein Kommunala auch ohne Anhörung der Anwärter für das Fidei

verband von dieſer Befugnis teinen Gebrauch, ſo geht lommiß Kriegsanleihe zeichnen und zu dieſem Zweďfo

fie auf Antrag des Kriegsausſchuſſes für Erfasfutter auch über Gelder und Wertpapiere des Fideifommiffes

in Berlin auf dieſen oder die von ihm bezeichnete nicht über andere Fideikommißbeſtandteile wie Stoſt

Stede über. Wer Schilf in heutrodenem oder vers barkeiten , Grundſtüde verfügen und das Fidet:

holztem Zuſtand abſeßen will, hat es nach § 4 dem tommiß belaſten . Die Verfügung über Wertpapiere

Striegsausſchuß für Erfagfutter zum Erwerb angus iſt erlaubt, auch wenn ſie zu beſonderen Vermögens

bieten , auf Verlangen täuflich zu überlaſſen und auf maſſen des Fideitommiſſes z . B. zu einem Witwen

Abruf zu verladen . Dies gilt nicht für Gemeinden oder Apanagenfonds gehören . EineBelaſtung iſt mög.

und Kommunalverbände, die von der Befugnis nach lich durch Berpfändung von Bypothefen, Wertpapieren

§ 1 Gebrauch gemacht haben, ſoweit fle das Schilf oder anderen Fideitommißkapitalien , ſowie durch Auf

zur Fütterung im eigenen Bezirt abgeben . Nach § 5 nahme einer Fideikommißiguld erſter oder weiter

tann der Staatsſekretär des Krieg gernährungsamtes Alaſſe. Zu allen diefen Maßnahmen bedarf es der

nähere Beſtimmungen für die Ueberlaſſung und Vers Genehmigung des Oberlandesgerichts. Dieſes hat dabei

ladung treffen.treffen. Der zur Ueberlaſſung Berpflichtete auf die Belange der Anwärter Müdſicht zu nehmen,

hat das Schilf bis zur Abnahme aufzubewahren und ſoweit fie berechtigt ſind ; es prüft auch, ob die Ver

pfleglich zu behandeln, Göchſtpreiſe für Schilf legen fügungen wirtſchaftlich zweďmäßig ſind, durch die die

die 88 6 und 9 feſt. § 11 ermächtigt die Landes- Mittel für die Zeichnung beſchafft werden follen. Die

zentralbehörden zu den Ausführungsvorſchriften. § 13 Genehmigung fann nachträglich erteilt werden , die

enthält die Strafbeſtimmungen. Zeichnung alſo unter der Bedingung, fideitommiß

gerichtlicher Genehmigung erfolgen, ſodaß fte gegen

B. Sonſtige Vorſchriften.
ſtandslos iſt, wenn die Genehmigung verfagt wird ;

es fann ferner auch die Genehmigung unterBedingungen

1. UD. über die Errichtung einer Reichsſtelle für erteilt werden . Als ſolche Bedingung iſt bisher, wenn

Schuhverſorgung vom 28. Februar 1918 (ROBI. S. 100) . zur Zeichnung von Ariegsanleihe Wertpapiere des

Aufgabe der neuen Meichsſtelle iſt nach § 1, den Be- Fideikommiſſes veräußert werden fodten , von den Obers

darf der bürgerlichen Bevölkerung an Schuhwaren, Landesgerichten mitunter der Erfag des Kursverluſtes

Schuhwarenbeſtandteilen und allen für die Schuhs gefordert worden. Nach der Begründung des Gefeßes

waren herſtellung und -ausbeſſerung geeigneten Gegens kann, was ſich aus dieſem wohl nicht mit zwingender

ſtånden ſicher zu ſtellen ſowie die Ausbeſſerung des Notwendigkeit ergeben würde, dieſe Bedingung mit

Schuhwerts für den Bedarf der bürgerlichen Bes Hüdſicht auf die Vorſchriften des Art. 2 fünftig nicht

völkerung zu regeln. Sie kann nach § 3 denVerkehr mehr geſtellt werden. Hat das DIG. die Zeichnung

mitSchuhwaren , Schuhwarenbeſtandteilen und Gegens von Kriegsanleihe genehmigt, ſo kann der Fideikommiß

ſtänden zur Schuhwarenherſtellung und -ausbeſſerung inhaber für die Kufwendungen, die er zu dieſem Zwede

regeln, Beſtandsaufnahmen anordnen, Beſtimmungen aus dem Allode gemacht hat, nach Art. 2 aufdas

über Beſchlagnahme und Enteignung treffen und Vor- Fideitommißvermögen zurüďgreifen. Bat er z. B. Wert

ſchriften über die Ausbeſſerung von Schuhwaren er- papiere verpfändet, um mit der Lombardvaluta Ariegs

Laſjen , Zuwiderhandlungen gegen ihre Anordnungen anleihe zu zeichnen , lo fann er Erſat für den Betrag

find nach 8 5 ſtrafbar. $6 hebt die Vorſchriften über beanſpruchen , um den der Bombardjins den der Kriegs

Schuhwareninder Bef. über die Regelung des Ver- anleihe überſteigt . Er fann Erſaß aus dem Stamm

tehrsmitWeb-, Wirts, Strid- und Schuhwaren vom vermögen des Fideifommiſſes verlangen und das DLG .

10. Juni/23. Dezember 1916 (ROBI . Š. 1420) und in tann ihn ermächtigen zur Befriedigung ſeiner Erſat

der Bef.über Befugniſſeder Reichsbekleidungsſtelle forderung über Fideikommißkapitalien zu verfügen,

vom 22.März 1917 (MØBI. S. 257) auf. alſo 3. B. Bypotheken oder Wertpapiere zu veräußern.

Im Zuſammenhang mit dieſer Neuregelung der Bon beſonderer Bedeutung iſt, daß dies ,wie das Geſet

Souhverſorgung werden durch zwei Bet, vom 28. Fee ausdrüdlich erwähnt, auch für die angeſchafften Kriegs

bruar 1918 (NOBI.S. 99 und 100) die auf getragene anleiheſtüde felbſt gilt. Der Fideitommißbefißer läuft

Schuhwaren bezüglichen Beſtimmungen der Bet. über nicht mehr Gefahr, daß das Fideitommiß die Anleihe

ben Berkehr mit getragenen Kleidungs- und Wäſches | auf Koſten ſeines Alods oder ſeiner Erben (ſeiner



128 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 7 u. 8 .

1

au

nicht fideilommißnachfolgeberechtigten Kinder) erwirbt.

Bücheranzeigen.
Um einer raſchen Abwidelung willen und zur Ers

ſparung von Koſten ſchließt Art. 2 den Prozeßwegaus, Schlegelberger, Dr. Franj, Kammergerichtsrat. Ariegs
der fonft der Austragung von Streitigteiten zwiſchen

buch. Die Ariegsgeſeße mit der amtlichen Begrün
Alob und Fideitommiß oder zwiſchen Fideifommiß

dung und der geſamten Rechtſprechung und Rechts
befißer und Anwärter dient (88 14, 15 FidEd.), und Lehre. FünfterBand. Sonderband des Jahrbuch

läßt über einen Antrag auf Feſtfeßung des Erſaka des Deutſchen Rechtes. LXXIII , 743 Seiten . Berlin
anſpruchs das DIG. im Wege der freiwilligen Gerichts.

1917, Verlag von Franz Vahlen . Geb. Mr. 36.—,
barkeit entſcheiden. Art. 3 gewährt den Vorſchriften geh. Mt. 28. -

des Art. 2 rúdwirtende Araft. Das iſt namentlich für

die Fälle von Bedeutung, in denen der Fideitommiß
„ Der lebte Hieb !“ ſteht auf einem der Werbe

befißer eine Schuld nach § 69 FidEd. aus den Ein
anſchläge für unſere achte Ariegsanleihe. So fragt

nahmen des Fideilommiſje abzutragen hätte. Was
man auch bei dem vorliegenden fünften Bande des

dieſer 8 69 über die Aufſtellung eines tilgungs- und
Ariegsbuchs unwiatürlich : Wird er der legte ſein ? "

Ergänzungsplanes beſtimmt, wird durch das neue
Die Antwort lautet „nein “ . Denn erſtlich war es

Gefeß nicht berührt. Müdwirtende Kraft tommt dem
nicht möglich, in dieſem gewiß ſtattlichen Bande den

der
Art . 2 auch zu, ſoweit er ſich auf die Geltendmachung

ganzen vorliegenden Stoff zu berücfichtigen

des Erfaßanſpruchs bezieht. Die Genehmigung des
Bericht über die Ariegswirtſchaft und die Fortführung

086.8 zur Zeichnung von Ariegsanleihe iſt nach Art . 4
des Berichts über das im vorliegenden 5. Bande bes

handelte außerwirtſchaftliche Kriegsrecht bis zur Gegen
unanfechtbar. Für eine Genehmigung, die an Bes

dingungen geknüpft iſt, gilt das nicht. Auch gegen
wart ſollen in wenigen Monaten folgen und fo

den Beſchluß, der über den Antrag auf Feſtſeßung
dann : Kriegsrecht und Kriegsbuch werden ja mit

Eine

des Erſatanſpruchs entſcheidet (Art.2 Abſ. 1 Sa 2 ), Ariegsende nicht ihre Bedeutung verlieren .

iſt die Beſchwerde zum Oberſten Landesgerichte zus
Schaßlammer für die Ariegsgewinne des deutſchen

läſſig. Das Gefeß gilt nur für die Fideitommiſſe des
Hechts " wil das Kriegsbuch ſein. Und es verdient

niederen Adels.
dieſe Bezeichnung in der Tat man ſehe nur z. B.

die umfangreiche Zuſammenſtellung des Schrifttums

zu der Bet. über die Geſchäftsaufſicht an ! E.

Der Bertehr mit landwirtſchaftlichen Grundftiden iſt

in Bayern belanntlich durch eine auf Grund des Art. 4 Hoth , Hauptmann beim ſtellv. Generaltommando
Arzufio. erlaſſene Bel. des Kriegsminiſteriums vom

I. Bayer. U.-K. , Kriegs a nordnungen des
15.Dkt. v. Jrr. beſchränkt worden (vgl. Bayer 3FR .1917

ſtellv. 0.- Ado's I. Bayer. Årmeetorps.
S. 396 ). Gine Ergänzung dieſer Vorſchriften enthält 2. Ausgabe. Zuſammengeſtellt und bearbeitet nach
eine Bet . des Ariegsminiſteriums vom 15. März d . 38 . dem Stande vom 1. März 1918. München 1918,
(Bayer. St3. Nr. 67 2. BI. S. 1, abgebrudt im ZMBI. Verlag Karl Gerber.

Beibl. S. 48). Außerdem hat der Bundesrat am
gleichen Tag eine BD. über den Verlehr mit Jm vorigen Jahre habe ich hier (1917 S. 129)

landwirtichaftlichen Grundſtüđen erlaſſen
die erſte Ausgabe dieſer für die Rechtsanwendung ſo

(RGBI. S. 123), die mit dem Tage der Verkündung
wertvollen Zuſammenſtellung angezeigt und empfohlen.

in Araft getreten iſt. Sie enthält indeſſen einen mehrs
Die neue von der erſten Ausgabe unabhängige Áus

fachen Borbehalt zugunſten landesrechtlicher Beſtim
gabe hat ihre alte Vortrefflichteit bewahrt. Es find

mungen. Nach § 9 bleiben „weitergehende landes
in ihr alle noch in Kraft ſtehenden Anordnungen aufs

rechtliche Beſtimmungen unberührt“ und nach § 8 genommen ; ſie enthält die noch geltenden Beſtim

Abſ. 2 beſtimmen die Bandeszentralbehörden überdies mungen der erſten Ausgabe, ferner die inzwiſchen er

für ihr Gebiet den Tag des Jntrafttretens der 88 1–7
gangenen und noch geltenden und die inzwiſchen er

der BD .; ſie können die Jntraftfeßung auf beſtimmte
gangenen und bereits wieder aufgehobenen Únord

Gebietsteile und einzelne Beſtimmungen beſchränken nungen , die durch kleineren Druc tenntlich gemacht

und zugleich begrenzen ; fie tönnen die Größe der
ſind. Wie früher iſt die Rechtſprechung der oberſten

von der BD . betroffenen Grundſtüdeabweichend vom Gerichte, ſoweit ſie veröffentlicht wurde, verwertet und

§ 1 beſtimmen und die Vorſchriften der DD. auf Bes
ein Sachregiſter beigegeben . Außerdem iſt auch ein

rechtigungen ausdehnen, für welche die auf Grunds
Berzeichnis der Anordnungen in zeitlicher Reihenfolge

ſtúde fich beziehenden Borſchriften gelten . Die DD.
angefügt. Das Buch tann nur erneut empfohlen werden .

will damit dem Umſtande fechnung tragen, daß manche
Miniſterialrat Dr. it. Diener in München .

Bundesſtaaten in ihrem Gebiete den von ihr be

handelten Gegenſtand nach dieſer oder jener Richtung
Stillſchweig, Juſtizrat in Berlin . Die øypotheten :

ſchon geregelt haben , ſo daß für die Intraftſeßung der
verordnung vom 8. Juni 1916. 112 Seiten .

entſprechenden Beſtimmungen der vo. tein Bedürfnis
Berlin 1917, W. Moefer, pofbuchhandlung. Geb.

vorliegt. Sie wil ferner unter Berüdfichtigung der
MI. 3.- ..

Verſchiedenartigkeit der Verhältniſſe in den einzelnen von allen Kriegsgeſeßen dürften vorausſichtlich

Teilen des Reiches den Bundesſtaaten bei der Aus- die liegenſchaftsrechtlichen Beſtimmungen zu den ge

führung weiteſten Spielraum laſſen. Dem entſprechend hören, denen auch nach Friedensſchluß eine nicht uns

ſind bis auf weiteres inBayern ausſchließlich die vom erhebliche Lebensdauer beſchieden ſein wird. Das vor

Kriegsminiſterium erlaſſenen Borſchriften maßgebend liegende Wert, welches ſich zur Aufgabe macht, den rechts

(vgl. Det. vom 19. März ds. 98. JMBI. Beibl. S. 48) lichen Inhalt der Hypothekenverordnung vom 8. Juni

und unſere mit dem liegenſchaftsrechtlichen Verkehre 1916 ausführlich darzuſtellen und das auch dieſer Auf

befaßten Behörden hätten wohl nichts dagegen eins gabe in dankenswerter Weiſe gerecht wird , iſt daher

zuwenden, wenn es dabei bliebe und die Beſtim- einem baldigen Veralten nicht ausgeſeßt . Man wird

mungen der BRØD. bei uns nicht in Kraft geſeßt in der Praxis gern nach ihm greifen , wenn es ſich um

würden. die Enticheidung von Zweifelsfällen handelt.

Soweidnis. Landgerichtørat Alfons padenberger.

Berantwortl . Herausgeber i . V .: E. Edert, I.Staatsa

anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. So weißer Berlag (Arthur Sellier) München , Berlin und Leipzig .

Drud von Dr. F. $ . Datterer & Cie . ( Inh. Arthur Sellier) München und Freifing.
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Die Striegszuſchläge zu den Rechtsanwalts- | im Entwurf zutreffend als eine dieVerminderung
des Papierverbrauches erſtrebende Maßnahme be

gebühren zeichnet iſt, die aber auch die Verdoppelung der

nach dem Reichsgefeßevom 1. April 1918 Schreibgebühr wegen der bei höherer Zeilenzahl fich

(ROBI. S. 173) und der Bayer. Verord: entſprechend erhöhenden Entlohnung der Schreibkraft

rechtfertigt.
nung vom 27. April 1918

Für die deutſchen Rechtsanwälte bietet das
(OVBI. S. 275).

neue Geſeß und die ſeinem Beiſpiel folgende bayer.

Bon Juſtigrat Dr. Felix Herzfelder in München . VO. eine durch die bedeutende Entwertung des

Geldes und Steigerung aller Preiſe ſchon lange

A. Das Reichsgeſek vom 1. April 1918 über dringend erforderte Ausgleichung, die natürlich nur

Kriegszuſchläge zu den Gebühren der Rechtsanwälte als vorläufige geringe Abſchlagszahlung auf die

und der Gerichtsvollzieher erhöht außer den Ge- i ſchon ſeit langem erſtrebte und als notwendig

bühren der Rechtsanwälte auch die Gebührenſäße nachgewieſene Reform der auf den Verhältniſſen

der 88 2 , 4 bis 11 der Gebührenordnung für Ge : vor 1879 beruhenden RAGebo. zu erachten iſt.

richtsvollzieher und deren Reiſekoſten; hierüber
Die Begründung des Gefeßentwurfes weiſt ſelbſt

dürften ſich weitere Bemerkungen an dieſer Stelle darauf hin , daß die alten Gebührenfäße infolge

erübrigen. Nach dem Entwurf des Geſekes ſollten der ſeit 1879 eingetretenen weitgehenden Ver

auch die Gerichtskoſten durch Kriegszuſchläge erhöht änderung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe ſchon

werden . Der Reichstag hat dieſe Erhöhung mit vor demKrieg nicht mehr als auslömmlich ange:

Recht abgelehnt. Daher iſt auch der Titel des ſehen werden konnten und durch den Krieg fich

Gejeges entgegen dem Entwurf geändert worden , die Ungunſt der Lage der Anwaltſchaft weſentlich

der darin auch Kriegszuſchläge zu den Gerichts: verſchärft hat , daß bei der Bedeutung, die ein

koſten erwähnte. Dieſe Aenderung iſt aber nach auf der Höhe ſeiner Aufgabe ſtehender, wirtſchaftlich

dem Inhalte des Geſeķes inſoferne nicht ganz geſicherter Anwaltsſtand für die Rechtspflege

gerechtfertigt, als im § 4 geſagt iſt : Die im $ 80 hat, Abhilfe dringend geboten erſcheint, ferner darauf,

Šak 1 des Gerichtskoſtengeſekes in der Faſſung daß auch in Deſterreich eine ähnliche Maßnahme

des Gefeßes vom 1. Juni 1909 (ROBI. S. 475) getroffen worden iſt .getroffen worden iſt. (Ueber die unabweisbare

beſtimmte Schreibgebühr von zwanzig Pfennig für Notwendigkeit der Kriegszuſchläge vgl. insbeſondere

die Seite erhöht ſich auf vierzig Pfennig. Die auch Landsberg in JW . 1918 S. 73 ff. und
Seitemuß mindeſtens 32 Zeilen von durchſchnittlich d . Miltner ebenda S. 113 ff . , ſowie Zelter, Der
15 Silben enthalten . (Ab. 2 des 8 4 fügt bei :

wirtſchaftl. Niedergang der deutſchen Anwaltſchaft
Soweit in Reichsgeſeßen oder in Landesgeſeßen auf und ſeine Urſachen, Berlin, Moeſer, 1918). Aus

8 80 GRG. verwieſen iſt , finden die Vorſchriften dem Berichte des Abg. Strad in der Reichtags

im Abſ . 1 Anwendung ). verhandlung vom 22. März 1918 über die Ver:

Auch von der Erörterung dieſes 8 4 kann und handlungen der Reichstagskommiſſion, der ebenfalls

ſoll nachſtehend abgeſehen werden , inſoweit nicht die für die Notwendigkeit der Kriegszuſchläge ſpre

ſeine Rüdwirkung auf 8 76 Abſ . 7 RAGebO . inchenden Gründe betont , ſei hier als beſonders

Frage kommt. Nur das eine ſei bemerkt , daß die bemerkenswert die auf der linken Seite des Hauſes

Erhöhung der erforderten Zeilen- und Silbenzahl / mit Recht als „ ſehr richtig“ bezeichnete Aeußerung

,
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hervorgehoben , die er unter dem Hinweis darauf, den der § 38 RAGebO. weſentlich geändert

daß die organiſche Neuordnung der Rechtsanwalts
murde.

gebühren erſt nach dem Frieden gleichzeitig mit Es dürfte aber ſicher im Sinne des Geſeßesund

einer organiſchen Reform des Prozeßverfahrens der für Verſäumniðurteile darin verordneten Aus

erfolgen werde, dahingehend gemacht hat, daß „ ießt nahme, nachdem auch der Vollſtreckungsbefehl zum

ſchon ausgeſprochen werden könne, daß die Be: Mahnverfahren gehört und überdies einem Ver

ſtimmungen über die Bertretung im Armenrecht ſäumnisurteil gleichſteht, liegen , die Ausnahmedes
als eine un billigkeit und geradezu als Abſ . 2 auch auf die in Nr. 3 des 17 der Ent:

eine Enteignung der Arbeitskraft des laſtungs-Verordnung vorgeſehene, dem $ 38 Gebo .8

Anwalts empfunden würden ". Mögen doch unbekannte Gebühr von fünf Zehntel der Säße

aus dieſer Auffaſſung alsbald die richtigen des § 9 für die Erwirtung des Vollſtređung8
Folgerungen gezogen werden ! befehle zu erftreden . Ebenſo wird das in der

(Sehr bedauerlich iſt es übrigens, daß die Entlaſtungs-Verordnung neu eingeführte Urkunden:

bayeriſche VO. vom 27. April 1918 nicht ſchon und Wechſel: Mahnverfahren als Mahnverfahren

bei dieſer Gelegenheit den ganz unhaltbaren, von zweifellos unter die Ausnahme des § 1 Abſ. 2 der

der Reichsgebühren -Stala ohne Grund weſentlich
Novelle fallen, obwohl über ſeine Gebühren der

abweichenden Art . 5 der VD. vom 26. März 1902 § 38 RAGebO. nichts enthält. Dagegen be

in den Angelegenheiten der Rechtspflege durch die ſchränkt ſich die Ausnahme des § 1 Abſ. 2 auf

allgemeine Annahme der reichsrechtlichen Gebühren: die Vertretung im Mahnverfahren ", ſo daß fie

fäße geändert hat und auch die vielfach ganz nicht Plat greift hinſichtlich der Vertretung im

unangemeſſenen Gebührenſäßeder VO. dom gleichen etwa nachfolgenden Prozeſſe und in der Zwangs

Tag in Angelegenheiten der Verwaltung und Ver: vollſtredung, die ſich an das Mahnverfahren

waltungsrechtspflege nicht gründlich reformiert hat). anſchließt. Entwidelt alſo der zunächſt mit der

B. Was nun den ynhalt der reichsrecht :
Vertretung im Mahnverfahren betraute Anwalt

eine Tätigkeit in bezug auf den nachfolgenden
lichen Novelle vom 1. April 1918 anlangt, ſo

Rechtsſtreit, für die er die Prozeßgebühr bean
erhöhen ſich nach § 1 die Gebührenſaße des § 9
RAGebo. um drei Behntel, in der Berufungs- und

ſpruchen kann , ſo erhält er dieſe mit dem Kriegs

zuſchlag, aber auf dieſe Geſamtgebühr hat er ſich
Reviſionsinftanz um fünf Zehntel ; für die Geltungs

die Gebühren der Nr. 1 und 2 des § 17 der Ents

dauer des neuen Geſekes tritt der § 52 RAGebO .
laſtungs- Verordnung anrechnen zu laſſen, ſoweit

in der Faſſung des Geſekes vom 22. Mai 1910 fie vorher erwachſen waren .
außer Kraft. Darnach ſind Kriegszuſchläge zu

Von den erwähnten Ausnahmen abgeſehen
den Gebühren der Reviſionsinſtanz übers

aber gilt § 1 der Novelle natürlich für alle Ge
haupt nicht gewährt , und diejenigen zu den

bühren , die ſich nach 8 9 RAGebo. berechnen ,

Gebühren der Berufungsinſtanz belaufen ſich nur

auf zwei Zehntel, da dieſe nach dem bisherigen Kontursverfahren und in der Zwangsvollſtređung,
daher insbeſondere auch für die Gebühren im

8 52 ſchon drei Behntel mehr als in 1. Inſtanz
im Verfahren wegen Arreſtes und einſtweiliger

betrugen. (Durch den nachſtehend erwähnten 46.2
Verfügung, im Beweisficherungs-, Aufgebots-,

des § 1 des neuen Geſeķes find dieGebührenfür Verteilung8- und Sühneverfahren . Selbſtverſtänd

die Reviſionsinſtanz ſogar gegenüber dem bis
lich gilt auch für die Beſchwerdeinſtanz die Er

herigen Rechtszuſtand gemindert, nämlich für

denFall des Verſäumnisverfahrens, von den Fällen rufungs- und Reviſionsinſtanz.
höhung um drei Zehntel im Gegenſaße zur Be

des § 20 Abſ. 1 GKG. abgeſehen). Der erſt im
Dagegen iſt zu den Gebühren in Straf :

Reichstagsausſchuß beſchloſſene und fachlich wohl
ſachen (von denjenigen des § 75 RAGebo. ab

gerechtfertigte Abſ. 2 des § 1 ſieht entgegen dem
geſehen ) keine Erhöhung durch Kriegszuſchlag

Entwurf zwei Ausnahmen dahin vor, daß die
vorgeſehen, weil der Geſeßgeber fie angeſichts der

Erhöhung nach Abſ. 1 nicht eintritt:
möglichen und in geeigneten Fällen üblichen Ver:

a ) im Falle des § 16 Abſ. 1 Saß 1 GebO. einbarung eines Honorars nicht für nötig er

(das iſt bei nicht fontradiktoriſchen Ver achtet hat. (Es iſt zuzugeben , daß hier die Er

handlungen, von den Ehe- , Entmündigungs- höhung um drei Behntel dem Bedürfnis auch

und Statusſachen und den gegen Todeserklärung nicht annähernd Rechnung getragen hätte ) . Auch

erhobenen Anfechtungsklagen abgeſehen), die Inkaſſogebühren ſind unverändert geblieben ,

b) im Falle des § 38 Abſ . 1 RAGebD ., alſo während in den Fällen der 88 88 und 89 ſelbſt.

im Mahnverfahren, ſofern ſich die Tätigkeit des verſtändlich auch die Kriegszuſchlags-Novelle bei

Rechtsanwalts auf das Mahnverfahren beſchränkt. Bemeſſung des angemeſſenen oder entſprechenden

Leştere Beſtimmung kann zu Zweifeln inſofern Honorars zu berüc ſichtigen ſein wird . Was die

Anlaß geben , als der Geſekgeber hier ſo vergeßlich Art der Berechnung der Gebühren mit den

war, den in der BRVO. vom 9. September 1915 Kriegszuſchlagen anlangt, ſo fann wohl nicht.

(ROBI. S. 562) „ zur Entlaſtung der Gerichte zweifelhaft ſein, daß nur die Gebührenſä ße

enthaltenen § 17 ganz außer acht zu laffen, durch des § 9 entſprechend ſich erhöhen, nicht aber die



Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern, 1918. Nr. 9 u . 10 . 131

.

einzelnen hieraus berechneten Gebühren , die mög- für den halben Tag und die Entſchädigung für

licherweiſe ja weniger als zehn Zehntel des zu: Uebernachten von 6 auf 8 M erhöht werden.

grunde zu legenden Gebührenſaßes betragen . Es
E. Diejenige Beſtimmung der reichsrechtlichen

beträgt alſo die 5/10 Gebühr aus einem Streit
Novelle, die wohl zu den meiſten Fragen und

wert von 300 M mit Kriegszuſchlag nicht etwa

8/10 aus 10 M, ſondern 5/10 aus13 M. Daß Natürlich nicht, inſoweit der Abſ. 1 den Gültig
Streitigkeiten Anlaß geben wird. ift g 5 .

der niedrigſte Betrag einer Gebühr nach § 8

(1 M) ſich nicht erhöht, ergibt ſich aus defien
keitsbeginn auf 15. April 1918 und der Abſ. 3

das Ende der Gültigkeit des Kriegszuſchlo . auf
Wortlaut und daraus, daß 31 der Novelle nur

den Zeitpunkt des Ablaufs von 2 Jahren nach

die Gebührenſäße des § 9 erhöht . Selbſtverſtändlich
Beendigung des Kriegszuſtandes feſtſekt. Aber

aber werden die Pauſchjäße des § 76 RAGebO.

in der Faſſung des RG . vom 8. November 1916 ss 1 und 2 auf die vor dem Inkrafttreten dieſes
infoferne, als nach Abſ. 2 die Vorſchriften der

durch die Kriegszuſchläge beeinflußt, da der Pauſch:
Geſekes anhängig gewordenen Rechtsſachen An

jak 30 vom Hundert , der zum Anſaß gelangenden
wendung findet, ſoweit nicht die Inſtanz vor dem

Gebühr“ beträgt. Die Höchſtſäße ſind allerdings
Tage des Inkrafttreten8 beendigt war, und als

gleich geblieben . Beträgt alſo eine volle Gebühr

nach dem bisherigen Gelek 36 M, ſo beträgt der
nach Abſ. 3 das Außerkrafttreten des Geſeges im

erwähnten Zeitpunkt nur mit der Maßgabe er
Kriegszuſchlag 10.80M und das 30 % ige Pauſchale

folgt, daß in den vor dem Lage des Außerkraft:
wird aus 46.80 M berechnet.

C. Die neue bayeriſche VD. erklärt zunächſt
tretens anhängig gewordenen Rechtsſachen bis zur

die reichsgeſeßliche Novelle über die Kriegszuſchläge
Beendigung der Inſtanz die Gebühren der Rechts

anwälte nach den Vorſchriften der 88 1 und 2 zu
für anwendbar, ſoweit in der VD. vom 26. März

berechnen find.

1902 , die Gebühren der Rechtsanwälte in den
Für die 88 3 und 4 des Geſekes kommt natur

Angelegenheiten der Rechtspflege betreffend, auf

die Reichsgebührenordnung für Rechtsanwälte ver:
gemäß eine Uebergangsbeſtimmung überhaupt nicht

wieſen iſt , und fügt im Abſ. 2 des Art. 1 hinzu :
in Frage. Hier iſt entſcheidend, ob die betreffende

„Im übrigen werden die Gebühren der Rechts:
Einzeltätigkeit vor oder nach dem 15. April 1918

anwälte inden Angelegenheiten der Rechtspflege und
erfolgte, wie auch die Geſekesbegründung hervor

hebt. Es wird alſo 4 ab 15. April 1918 immer

in den Angelegenheiten der Verwaltung und der

Verwaltungsrechtspflege um drei Behntel erhöht . “
anzuwenden ſein , wenn die Anfertigung des Schreib

Die Anwendung dieſer Beſtimmungen wird
werks nachher erfolgt iſt. Auf die Auftrags

keinerlei Schwierigkeiten unterliegen. Üeber die erteilung hiezu kann es nicht ankommen, es wäre

denn die Ausführung des Auftrages etwa abſicht:
Art der Berechnung gilt das oben Geſagte, daß

die Gebührenjake fich erhöhen, aus denen die ein
lich verzögert worden .

zelnen Gebühren fich berechnen.
Dem § 5 des Reichsgeſeges iſt der Art. 3

D. Im § 2 des Reichsgel. dom 1. April 1918
der neuen bayeriſchen UD. nachgebildet, die am

wird 878 A6.1 RAGeb . zeitgemäß dahin ge
1. Mai 1918 in Kraft tritt. Auch hier heißt es ,

ändert, daß die Säße für das Taggeld auf 20 M,
daß Art. 1 „ auf die vor dem Inkrafttreten dieſer

für ein Nachtquartier auf 8 M , für die Fuhr
Verordnung erteilten Aufträge Anwendung findet,

koſten bei Reiſen auf Eiſenbahnen oder Dampf
ſoweit nicht die Inſtanz vor dem Tage des In:

chiffen auf 20 Pf. und bei anderen Reifen auf
krafttretens beendigt war “, und daß ,mit dem

1 M für das Kilometer erhöht werden.
Ablauf von 2 Jahren nach Beendigung des gegen

Der 8 4 der reichsgeſetzlichen Novelle iſt oben
wärtigen Kriegszuſtandes die Verordnung mit der

ſchon erwähnt worden . Er iſt nach 8 76 Abf. 7
Maßgabe außer Kraft tritt , daß bei den vor

RAGeb. von Bedeutung für die neben den
dem Tage des Außerkrafttretens erteilten Auf

Pauſchjäßen gemäß Ábj. 6 dieſes 8 76 etwa
trågen bis zur Beendigung der Inſtanz die Ge

dem Rechtsanwalt zuſtehenden Schreibgebühren,
bühren der Rechtsanwälte nach den Vorſchriften

die er für auf beſonderes Verlangen gefertigte Ab
des Art . 1 zu berechnen ſind “.

ſchriften , für eine beglaubigte Klageabſchrift, die Die Beſprechung dieſer Vorſchrift kann daher

zur Herſtellung einer Urteilsausfertigung benüşt ohne weiteres mit derjenigen des § 5 der reichs

wird, und für ein Schreibwerk, ſoweites außeč: geſeßlichen Novelle verbunden werden. Daß im

halb des Rahmen einer gebührenpflichtigen Tätig Gebiet der bayeriſchen VO. ſtatt der An :

feit entſteht, verlangen kann . hängigkeit der Rechtsſachen die Auftragsertei :

In der bayeriſchen neuen VO. beſtimmt lung maßgebend ſein muß, liegt in der Natur

Art . 2, daß im Art . 12 Abſ . 2 der VD . vom der Sache. Von einer Inſtanz und deren Be

26. März 1902, die Gebühren der Rechtsanwälte endigung wird freilich bei den in Frage kommenden

in den Angelegenheiten der Verwaltung und der
Angelegenheiten vielfach nur in einem übertragenen

Verwaltungsrechtspflege betreffend, die Tagegelder Sinne geſprochen werden können .

für auswärtige Geſchäftsbeſorgungen von 20 auf Ueber die Frage, wann die Inſtanz als

25 M für den ganzen Tag und von 10 auf 12 M beendigt zu gelten hat , iſt ſchon viel ge
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ſchrieben und geftritten worden, und gar manche auch nur beim Anwalt durch Auftragserteilung

Entſcheidungen haben ſich mit der Frage ſchon oder einen ihr gleichſtehenden Rechtsaktanhängig

befaßt. Denn auch Art. V des RG . vom 8.Nov. geworden “, ohne daß die darauf bezügliche Tätigkeit

1916 ließ dieſes Geſeß auf die vor ſeinem In: des Anwalts ſchon als erledigt und abgeſchloſſen

krafttreten anhängig gewordenen Rechtsſachen nicht zu erachten iſt, ſo iſt oder bleibt die Novelle an:

Anwendung finden, ſoweit die Inſtanz vor dem wendbar, ſoweit nicht eine von mehreren gericht:

Tage des Inkrafttreten8 beendigt war, und Art. X lichen Inſtanzen, in welchen die Sache anhängig

des RG. vom 1. Juni 1909 beſtimmte , daß die geworden iſt, bereits vorher für die gerichtliche und

Schreib- und Poſtgebühren in den vor dem In- anwaltſchaftliche Tätigkeit im weſentlichen beendigt

krafttreten dieſes Geſekes anhängig gewordenen worden iſt.

Rechtsſachen bis zur Beendigung der Inſtanz noch
2. Eine ſolche Beendigung im weſentlichen iſt

nach den alten Vorſchriften fich beſtimmen . Auch auch dann als gegeben anzunehmen , wenn ſpätere

auf dem eigentlichen Geltungsgebiete der RGPO. anwaltſchaftliche Tätigkeiten noch erfolgen oder in

wurde die Frage, wann die Inſtanz als beendigt Frage kommen, die nur als mehr oder weniger

erſcheint, ſchon in mancherlei Hinſicht bedeutſam nebenſächlicher Anhang zu der aufdie Haupt:

und ſtrittig. (Vgl. RGE. Bd.39,398 ;Bd.41,427; fache und deren Entſcheidung bezüglichen Tätigkeit

BO. 68, 247 ff. und Stein , Komm . zur RZPD. zu erachten ſind, wie die Berichtigung eines Schreib:

10. Aufl. Bem . II zu § 176) . fehlers oder Ueberſehens im Urteil oder ein Antrag

Soweit es der Raum geſtattet, hier auf die aufStreitswertsfeftfeßung oder ein Antrag auf

Frage einzugehen, feien folgende Bemerkungen ge- Tatbeſtandsberichtigung eines Urteils. Derartige

ſtattet: Da das Reichsgeſeß auf anhängig ge : ſpätere Tätigkeiten ändern alſo nichts an der ſchon

wordene Rechtsſachen anwendbar ſein oder vorher erfolgten Beendigung der Inſtanz oder an

bleiben ſoll, ſofern nicht vor dem Tage des Infraſt- der vorher bereits erfolgten Erledigung desAuf:

oder Außerkrafttretens des Geſekes die Inſtanz trages, ſoweit eine gerichtliche Inſtanz überhaupt

ſchon beendigt war, ſo kann es ſich grundſäßlich nicht in Frage kommt..

ſoweit die Tätigkeit in Rechtsſtreitigkeiten in Frage 3. Auch die Notwendigkeit einer ſolchen mit

kommt , zunächſt nur darum handeln, ob die Sache der Hauptſache zuſammenhängenden oder auf ſie

aufgehört hat, bei einer gerichtlichen Inſtanz Bezug habenden Tätigkeit, die wegen ihrer ſelb-:
anhängig zu ſein ; inſoferne aber die Möglichkeit ſtandigen Bedeutung anerkanntermaßen als

beſteht, daß eine Inſtanzfür die gerichtliche Tätig: beſondere „ Inſtanz" gilt, wie die Tätigkeit

feit beendigt erſcheint, nicht aber auch für die an- zweds Roſtenfeſtſeßung oder Zwangsvollſtreckung,

waltſchaftliche Tätigkeit, muß doch , wenn hindert nicht, daß vor derſelben die Inſtanz in der

Anwaltsgebühren in Frage kommen , unter Um- Hauptſade als beendigt gilt , ſo daß alſo die Ge

ſtänden auf die etwaige längere Dauer der AnDauer der An: bühren für die auf die Hauptſache ſich beziehende

waltstätigkeit, wenn ſie als noch zur Inſtanz ge Tätigkeit fich wegen der nachträglichen Notwendig
hörig erachtet werden kann , Rückſicht genommen keit oder Vornahme einer derartigen weiteren Tå

werden ; anderſeits kommen aber auch Anwalts- tigkeit nicht ändern .

tätigkeiten außerhalb von Prozeſſen in Frage, in
4. Die Inſtanz iſt hinſichtlich der Anwalts

welchem Falle zwar auch von einem Anhängig
gebühren vor der 3uſtellung der ſie abſchließen :

werden im Sinne der Auftragserteilung oder Be
den Entſcheidung als beendet niemals anzuſehen ,

faſſung mit der Sache, meiſt aber nicht von einer
wenn nicht die Zuſtellung als rechtlich vollkommen

Inſtanz im gerichtlichen Sinne geſprochen werden
bedeutungslos für den Abſchluß der betreffenden

kann . Leşteres gilt, wie ſchon angedeutet, im er gerichtlichen Inſtanz inſofern erſcheint, als ſieweder

höhten Maße auf dem Anwendungsgebiet der
vom Geſetz an ſich vorgeſchrieben iſt noch die Dors

bayeriſchen Verordnung. Uebrigens läßt ja auch

8 29 RAGebo. die Inſtanz fürdie Anwaltstätig
ausſeßung der Eröffnung einer Rechtsmittelfriſt

keit ſchon mit dem Auftrag beginnen.
bildet. ( Ueber dieſe regelmäßige Beendigung der

Inſtanz durch die Zuftellung des Urteils vgl.

Ein ganz allgemein gültiger Grundſat insbeſondere die ſchon erwähnten RGE. Bd. 39,

wird alſo für die Entſcheidung der Frage, wann 398 ; Bd. 41 , 427 und Bd. 68 , 247 fi., ferner

„ die Beendigung der Inſtanz" im Sinne 83. 1910 6. 782 Mr. 87 , 1915 6. 459, 1916

des 35 der reicherechtlichen Novelle und des Art . 3
S. 1574 , 1917 S. 163, 240, 244, 490, ſowie

der neuen bayeriſchen Verordnung anzunehmen iſt, OLGRſpr. Bd. 35 S. 215 , ferner Willenbücher,

nicht zu gewinnen ſein , es wird manchmal Das Roſtenfeſtſeßungsverfahren, 7. Aufl. S. 196) .

auf die U mſtånde des einzelnen Falles

ankommen.
Daher wird die Inſtanz, wenn das Landgericht

Immerhin aber werden folgende allgemeine eine Endenticheidung getroffen hat, ſchon mit der
in der Berufungsinſtanz oder das Reviſionsgericht

Richtpunkte wohl feſtzuhalten ſein :
Verkündung des Urteils beendigt. Ebenſo wenn

1. Iſt die Sache vor dem Inkraft- oder Außer: das Oberlandesgericht in der Berufungsinſtanz

krafttreten des Geſekes, ſei es bei Bericht, ſei es eine Entſcheidung erlaſſen hat , gegen die ganz
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unzweifelhaft ein Rechtsmittel nicht zuläſſig zurüđnahme oder rechtskräftigen Teilurteils, ſo ift

iſt. Dagegen wird im Eheſcheidungsprozeß wegen hinſichtlich dieſes Teils die Inſtanz als beendigt

der Notwendigkeit der Zuſtellung des Scheidungs- zu erachten. Anderſeits iſt es denkbar, daß der

urteils von Amts wegen die Inſtanz noch nicht Auftrag des Anwalts ſchon vor der Beendigung

mit deſſen Verkündung endigen , auch wenn die der Inſtanz erloſchen war. In dieſem Falle iſt

Parteien fich ihm fofort durch Verzicht auf die doch wohl anzunehmen , daß die Inſtanz als für

Berufung unterwerfen. Ohne Urteilszuſtellung den Anwalt beendigt zu gelten hat ; denn wenn

endigt die Inſtanz naturgemäß auch durch unbe auch der Wortlaut des § 5 der reichsgeſeßlichen

dingten Vergleich und Klagezurücknahme. Die Zu- Novelle als maßgebend die Beendigung der ge

ſtellung, die nur behufe Einleitung einer richtlichen Inſtanz erſcheinen läßt, ſo kann dieſe

Vollſtreckung erfolgen muß, kann nicht ent : doch in bezug auf Anwalisgebühren nicht länger

icheidend für die Inſtanzbeendigung ſein . dauern als der auf die Tätigkeit des Anwalts in

Das Beweisſicherungsverfahren, das por der dieſer Inftanz bezügliche Auftrag.

Anhängigkeit der Hauptſache erfolgte, iſt mit Bei der anwaltſchaftlichen Tätigkeit außer :

der angeordneten Beweißerhebung beendigt; die halb von Prozeſſen , ſoweit auf ſie die Reichs.

Gebühren für dasſelbe erhöhen ſich alſo nicht, gebührenordnung Anwendung findet,wirdFolgendes
wenn es vor dem 15. April 1918 beendigt zu beachten ſein : Die Ratserteilung oder Klagevor

wurde, auch wenn das Verfahren in der Haupt- bereitung ( vgl. § 47 und § 14 RAGebD .) erſcheint
ſache in I. Inſtanz noch ſchwebt. Daß die Be- als beendigt, wenn die darauf bezügliche Tätigkeit

ſchwerdeinſtanz als eigne Inſtanz ( z. B. auch im des Anwalts als im weſentlichen erledigt betrachtet

Konkurs-, Roſtenfeftſegungsverfahren oder Voll- werden kann und muß. Hatte ſich aber am 15. April

ſtredungsverfahren ) gilt, erhelt ſchon aus § 41 1918 noch nicht entſchieden, ob die Angelegenheit , in

RAGebo . welcher die Klage vorbereitet oder die Erwiderung

Ebenſo ergibt ſich aus den 88 26 und 27
auf diefelbe oder das Verhalten gegenüber der

RAGebO., daß einerſeits im Falle der Verweiſung Klage beſprochen wurde, für den Auftraggeber des

eines Rechtsſtreits durch das Amtsgericht an ein
Anwalts völlig erledigt iſt, oder iſt bei der Bes

anderes Gericht dasweitere Verfahren vor dem ſprechung und RatBerteilung vor dem15. April

leşteren mit dem Verfahren vor dem Amtsgericht deren Fortſeßung, etwa auf Grund inzwiſchen vor

eine Inftanz bildet, anderſeits im Falle der zunehmender Prüfung und Erwägung, für einen

Zurüdverweiſung einer Sache an das Gerichtunterer Tag nach dem 15. Äpril in Ausſicht genommen

Inſtanz nach RZPD . 89 538, 539,565 das weitere
worden und dann auch erfolgt, ſo warin dieſem

Verfahren vor dieſem Gericht für die Gebühren
Sinne die „ Inſtanz " in dieſer Angelegenheit vor

der Rechtsanwälte
, mit Ausnahme der Prozeß = dem 15.April nicht beendigt.

gebühr, als neue Inſtanz gilt, desgleichen das Alles dies muß natürlich entſprechend erſt recht

Verfahren über den Einſpruch gegen ein Verjáumnis: hinſichtlich derjenigen anwaltſchaftlichen Tätigkeit

urteil, wenn das Einſpruchsverfahren auf den Ein- gelten , die nach der bayer. VD . in Angelegenheiten

ſpruch beſchränkt iſt und dieſer zurücgenommen der Rechtspflege zu vergüten iſt, nur daß nach der

oder verworfen wird. ( Infolge der Ausnahme bayer. Uebergangsbeſtimmung der 1. Mai der ent:

hinſichtlich der Prozeßgebühr wird auch der ſcheidende Tag iſt. Daß aber auch die bayer. VO .

Kriegszuſchlag zu ihr im neuerlichen Verfahren vor
von der Beendigung der Inſtanz ſpricht, beweiſt,

dem Gericht der unteren Inſtanz nicht in Frage daß dieſes Wort, ſoweit Anwaltsgebühren in Frage

tommen können . ) Dieſe Beſtimmungen ſind natür- kommen, unter Umſtänden auch im übertragenen

lich auch für die Entſcheidung der Frage, wann Sinne der Anhängigkeit, des Schwebens einer

die Inſtanz im Sinne der Kriegszuſchlag-Novelle Rechtsſache durch Befaſſung eines Anwalts mit

beendigt erſcheint, von Bedeutung, nicht minder derſelben aufgefaßt werden muß.

die Beſtimmungen der 88 28 , 31 und 32 RAGebo. Ganz zweifellos iſt es, daß 8 2 der Novelle

über die verſchiedenen Zwangsvollſtreckungsmaß: hinſichtlich der erhöhten Säße des § 78 RAGebO .

nahmen als beſondere Inſtanzen und das Verfahren Anwendung auch dann findet, wenn es ſich um eine

über Arreſte und einſtweilige Verfügungen als ſchon vor Jahren gemachte Reiſe in einem Rechts

beſonderen Rechtsſtreit. (8 29RAGebO. hat das ſtreit handelt, wenn derſelbe etwa infolge Ausſeßung

gegen für die Frage der Beendigung der Inſtanz wegen Beteiligung eines Kriegsteilnehmers am

ficherlich keine Bedeutung) . 15. April 1918 noch in derjenigen Inſtanz anhängig

Im Ronkursverfahren gibt es überhaupt iſt, in welcher er ſich zur Zeit jener Reiſe befand.

nur eine Inſtanz, ſoweit nicht Beſchwerde: Dagegen gilt dies, wie erwähnt, dann nicht, wenn

inſtanzen in Frage kommen. Wenn in einem fürden Anwalt die Inſtanz wegen Erlöſchens des

Rechtsſtreit ein Teil des Streitgegenſtandes und Auftrags ſchon vor dieſem Tag als beendigt zu

ſomit die darauf bezügliche anwaltſchaftliche Tätig- gelten hatte.

teit als voltommen erledigt zu gelten hat , wie Daß die erhöhten Säße des § 78 RA6eb0.

3. B. im Falle Teilvergleiches oder teilweiſer Klager im Sinne der Novelle auch im Gebiete der bayer .

!
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VO. vom 26. März 1902 ab 1. Mai 1918 An: Die Bekämpfung des Striegswuchers durch
wendung finden, ergibt ſich aus deren Art . 27 und

dem Art. 1 46.1 der bayer . Novelle. das Bayeriſche Striegswucheramt.
Selbſtverſtändlich konnten und ſollten übrigens

Bon Oberamtsrichter Dr. Bretzfeld in München,

hier nicht alle auftauchenden Zweifelsfragen er: verwendet bei dem Bayer. Striegswucheramt.

ſchöpfend behandelt werden.

I. Die Wichtigkeit und Schwierigkeit einer
F. Während im Art. IV des RG. vom 8. No

vember 1916 (betr. die Erhöhung der Pauſchläge) wie in Preußen,-) Sachſen, Badenund Württem
nachdrücklichen Bekämpfung des Kriegswuchers hat,

und ähnlich ichon im RG. vom 1. Juni 1909
berg , ſo auch in Bayern zur Gründung eines

Art. VI ausdrüdlich geſagt iſt: „Soweit in Reichs- Kriegswucheramts geführt. Nach der Verordnung

geſeßen oderin Landesgeſezen auf Vorſchriften der
vom 5. Dezember 1916 (Staatsanz. Nr. 284)

in den Art. I bis III bezeichneten Gefeße verwieſen hat das Bayer.Kriegswucheramtdie Aufgabe,
dieiſt, welche durch dieſes Gefek geändert werden, treten Bekämpfung des Kriegswuchers jeglicher Art,

bien entjprechenden Porſdriften dieſes Geſekesan welämpfungindes
ihre Stelle“, fehlt eine ſolche Beſtimmung im täglichen Bedarfs einheitlich zu leiten und möglichſt

namentlich im Verkehr mit Gegenſtänden des

Gefeß vom 1. April 1918, ſoweit nicht deſſen g 4
wirkſam zu geſtalten . Zu dieſem Zwecke hat es

in Betracht kommt.
insbeſondere :

Für das Gebiet der beiden erwähnten bayer.
1. Dem Kriegswucher auf alle mögliche Weije

VO. vom 26. März 1902 hinſichtlich der Rechts
nachzugehen, und für die Verfolgung aller zu

anwaltsgebühren iſt gemäß Art. 1 A6 . 1 der
ſeiner Kenntnis gelangenden Fälle von Kriegs

bayer. Novelle die Frage gegenſtandslos, ob trok
wucher zu ſorgen , in wichtigen Fällen, ſoweit

des Fehlens jener ausdrücklichen Beſtimmung im
möglich , auch den Sachverhalt aufzuklären ,

neuen Reichsgeſetz vom 1. April 1918 in Fällen,
2. die Polizeibehörden ( Diſtrikts-, Drtspolizeibehör:

in welchen Reichs- oder Landesgeſeße auf § 9 oder
den) und die R. Gendarmerie zur Verfolgung des

$ 78 der RAGebD. Bezug nehmen, nicht doch die
Kriegswuchers nach gleichmäßigen Grundſäßen

Kriegszuſchlagnovelle Anwendung zu finden hat .

ich bin aber geneigt, dieſe Frage wenigſtens 3. auf Erfordern den in Ziff. 2 genannten Polizei
anzuregen und ſie darin zu unterſtüßen,

inſoweit zu bejahen , als die Verweiſung oder In :
behörden und den Behörden der Staatsanwalt:

bezugnahmedieſer Paragraphen der Rechtsanwalts
ſchaft und den Gerichten Gutachten zu erſtatten

Gebührenordnung oder ihrer Gebühren- und Aus:
und Auskunft zu erteilen . )

lagenſäße nach dem Grund und Zwecke der Ver

weiſung nur denSinn haben kann,daß die je weils unberührt. Siebleiben für die nachdrüdliche Be
Die Zuſtändigkeit der Polizeibehörden bleibt

reichsrechtlich geltenden Anwaltsgebühren- und Aus
lagenjäße auch für das Gebiet der dieVerweiſung tämpfung des Kriegswuchers in ihrem Bezirke

verantwortlich .

enthaltenden Beſtimmung Geltung haben ſollen.
Das Bayeriſche Kriegswucheramt iſt eine Zen

Dies wird meines Erachtens immer dannanzuneh- tralſtelle, die dem K. Staatsminiſterium dez Innern

, wenn kein beſonderer , unmittelbar unterſtellt iſt.

ſich ſchon

derſelben nach der RÄGebD . zu vergütenden ergibt, erſchöpft ſich die Tätigkeit des RWA. teines

Beträge ale maßgebend zu unterſtellen und nicht wegs in der EinleitungvonStrafverfahren.
vielmehr die Erwägung, deren jeweilige geſeßliche Dies würde auch zu einer wirkjamen Bekämpfung

Höhe folle auch in anderen Beziehungen maß des Kriegswuchers nicht entfernt ausreichen . Die

gebend ſein als im Gebiete der Reichsgebühren
Zahl der Kriegswucherfälle iſt ſo erſchreckend groß

ordnung.
und ihre Aufdeckung und Verfolgung ſo langwierig

Daß zur Abſchneidung von Zweifeln vielfach
und mühſam, daß das Kriegswucheramt troß ſeines

der Geſebgeber obigen Grundſaß beſonders zum
allmählich ſtart geſteigerten Perſonalſtandes nicht

Ausdruck gebracht hat, iſt kein zwingender Grund

gegen die Annahme, daß damit etwas beſtimmt

iſt, was wenigſtens mangels beſonderer Anhalts
) Die Zuſtändigkeit des Breuß . AWA. erſtredt ſich

auch auf Beifen , Medlenburg -Schwerin, Didenburg,
punkte für eine gegenteilige Anffaſſung auch von

Braunſchweig, Sachſen -Altenburg, Anhalt, Schwarz

ſelbſt ſich verſtünde. burg -Rudolſtadt, Reuß i . L. , Bremen , Lübect ( Mitt . f.

Zum Schluſſe ſei es geſtattet, dem Wunſche Preisprüfungsſtellen1917 S. 82).-- 3n Elſaß-Lothringen

und der Hoffnung Ausdruck zu geben , es möge
nimmt das Polizeipräſidium Straßburg eine dem Kriegs

wucheramt entſprechende Stellung ein .

uns eine allgemeine zeitgemäße Reform der Reges
*) Ergänzungen vom 4. April 1917 (Staatsanz .

lung der Vergütungen für die Anwaltstätigkeit in Nr . 82) (Beirat), 26. Februar 1918 Staatsanz.

nicht zu ferner Zeit beſchieden ſein . Denn einzelne Nr. 49) ( Zweigſtellen ) und 16. März 1918 (Staatsanz.

ſchwache Ausbeſſerungen ſind naturgemäß immer
Nr. 66) [Auskunftsrecht). Der Titel lautet nun nur

mehr : Bayeriſches Ariegswucheramt, der Zuſatz „ St.
nur Flidt- und Stückwerk. Polizeidirektion iſt weggefallen.

3) Weitere Aufgaben ſind in Ziff. 4-6 der Bet.

vom 5. Februar 1916 aufgezählt .

Werdeifungbie Kürtlicht gerade aufdie zurzeit unminsteen horie Dem Wortlautder Vo. I.

.

*
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in der Lage wäre, auch nur annähernd alle Ver- auf eine begrenzte Anzahl von Fällen beſchränktes

fehlungen auf dieſem Gebiete ſtrafrechtlich zu er- Mittel zur Bekämpfung des Kriegswuchers iſt, muß

faſſen. Wenn aber nur ein Bruchteil der Kriegs: das AWA. darauf bedacht ſein , dem Wucher auch

wucherfälle verfolgt werden könnte , fo würdeangeſichts anderweitig entgegenzuwirken. Zunächſt kommt in

des großen Anreizes zur Geſekesübertretung in Betracht, die Strafverfolgung durch die örtlichen

dieſer Richtung dem Wucher nimmermehrAbbruch Polizeibehörden ,ſowiedurchdieStaatsanwaltſchaften

getan werden können . Das KWA. muß daher, möglichſt einheitlich und wirkſam zu geſtalten. Hiezu

wenn es wirkſam vorgehen will, ſich darauf be- dient deren Unterſtüßung durch gutachtliche Tätig

ſchränken , nur einen Teil ſeiner Arbeitskraft der feit (auch in Rechtsfragen ), durch Zuſammenſtellung

Strafverfolgung zuzuwenden und in der Haupt- und Veröffentlichung von Ueberſichten über die

jache darauf bedacht ſein , auf anderen Wegen dem zahlreichen Kriegsverordnungen , insbeſondere bezüg=

Wucher tatkräftig entgegenzuwirken . Daraus ergibt lich des Verkehrsmit Lebensmitteln,“) ſowie Be

ſich zunächſt ohne weiteres die Folgerung, daß es ſprechungen und Vorträge über die vom KWA.

dem Kriegswucheramt nicht möglich iſt, alle Straf- gemachten Erfahrungen undWahrnehmungen bezüg

verfahren , die bei ihm anhängig werden, ſelbſt bis lich der von den Kriegswucherern beliebten Schliche

zur Anklagereife durchzuführen , ganz abgeſehen und Kniffe und die dagegen zu ergreifenden Maß=

davon , daß eine ſolche weitgehende Durchführung nahmen (Näheres darüber vgl.unten ). Dem gleichen

auch aus dem Grunde nicht zu verwirklichen wäre, Zwecke dient die Nachrichtenſtelle des AWA. , die

weil das AWA. die Gerichte nicht um Rechtshilfe über Verurteilungen, Handelsunterſagungen, an:

erſuchen kann, eine ausreichende Klärung des meiſt hängig geweſene frühere Unterſuchungen und Be

recht verwickelten Sachverhalts aber ohne gericht= anſtandungen uſw. Auskunft erteilen kann. Auch

liche Mitwirkung, in größeren Fällen ſugar ohne über beſtehende Höchſtpreiſe wird auf Anfrage Aus

Durchführung einer gerichtlichen Vorunterſuchung kunft erteilt (vgl. Mitt. des AWA. 1918 Nr. 1 ).

in den meiſten Fällen nicht zu erwarten wäre. In Betracht kommt hier auch die Aktenſammlung

Das KWA.muß ſich daher notgedrungen in der über Zuſammenſeung und Zulaſſung von Waſch

Regel damit begnügen , bei Vorliegen ausreichender und Erſaßmitteln, die es den Strafverfolgungs

Verdachtsgründe, bei Gefahr aufVerzug nach vor behörden ermöglicht, in den meiſten Fällen ohne

heriger Sicherſtellung der Beweismittel, die An- nochmalige Unterſuchung der betreffenden Waren

zeigen der Staatsanwaltſchaft zur weiteren Ver: Aufſchluß über deren Beſchaffenheit oder Handels

folgung zuzuleiten. In den nach Auffaſſung des fähigkeit zu erhalten .") Endlich iſt das AWA.

AWA. wichtigen Fällen hingegen , d . i . insbeſondere auch ſtets gerne bereit, die Erholung von Gut

in ſehr großen Sachen oder ſolchen Fällen , denen achten oder Neußerungen der vielen amtlichen

grundſäßliche Bedeutung zukommt, wird das KWA. Kriegsſtellen , ) deren Adreſſe oder Zuſtändigkeit im

ſtets darnach trachten ,die Unterſuchung wenigſtens einzelnen oft nicht allgemein bekannt iſt, zu ver

ſoweit zu fördern, daß eine Begutachtung durch mitteln oder geeignete Sachverſtändige für Fach

Sachverſtändige Pla greifen kann , um erſehen fragen zu bezeichnen.

zu können, ob die Verdachtsgründe ausreichen, ein Neben der Einleitung von Strafverfahren übt

eingehendes Strafverfahren zu rechtfertigen . " ) Nach das RWA. eine umfaſſende Ueberwachungs

dem Vorausgeführten liegt auch im weiteren Laufe tätigkeit aus. Die Verhältniſſe des Wirtſchafts

des Verfahrens die Anſtellung von Ermittelungen krieges haben es mit ſich gebracht, daß die Tätig

auf Erſuchen des Staatsanwalts oder Gerichtes keit des KWA. ſchon ſeit längerer Zeit nicht auf

nicht dem KWA. ob , ſondern den örtlichen Polizei- die Bekämpfung des Kriegswuchers im engeren

behörden und der Gendarmerie, es ſei denn, daß Sinn beſchränkt bleiben konnte, ſondern daß auch

die Ermittelungen ihrer Natur nach von den die immer mehr in den Vordergrund tretenden

Polizeibehörden nicht erledigt werden können , ſondern Zuwiderhandlungen gegen die Verkehrs- und Ver

die Verwendung beſonders geſchulter Kriminal:

beamter nötig machen . Solche Fälle müſſen aber
5) Dazu dienen vornehmlich die Mitteilungen des

mit Rüdſicht auf den Perſonalſtand des KWA. AWA., die von jeder Poſtanſtalt gegen Bezahlung der

auf Ausnahmen beſchränkt bleiben . Zuſtellungsgebühr bezogen werden fönnen (vgl. 3. B.

Da, wie geſagt, die Strafverfolgung durch das
1918 Nr.3 die Zuſammenſtellung der Vorſchriften über

den Verkehr mit Lebensmitteln) .

KWA . ein , zwar ſehr wirkſames , aber ſtets nur 5) bier iſt jedoch zu beachten, daß vielfach auch

Waren im Handel ſind, die in ihrer Beſchaffenheit von

“) Aus dieſen Darlegungen ergibt ſich auch, daß früher unterſuchten oder genehmigten Proben erheblich

das Gutachten , das zur Abgabe der Sache an die abweichen, ſo daß oft die Unterſuchung nach dieſer

Staatsanwaltſchaft führt, fein abſchließendes, ſondern Richtung gleichwohl nötig iſt. Unterſuchungen über

nur ein vorläufiges ſein kann, und daß daher nach Zuſammenſeßungund Beſchaffenheit chemiſcher Er

Durchführung des Verfahrens ein Schlußgutachten 3 e ugniſſe werden raſch und zuverläſſig von dem

erholt werden muß, das die Ergebniſſe der Ermitte- Laboratorium für angewandte Chemie derUniverſität

lungen und die zur Hintanhaltung von Mißver- · Würzburg(Profeſſor Dr. Heiduſchta ) ausgeführt.

ſtändniſſen am beſten auf ſchriftliche Bekanntgabe *) 3. B.des Kriegsausſchuſſes für pflanzliche und

der Beanſtandungen erholten Ausführungen der An- tieriſche Dele und Fette, der Gutachterkommiſſion für

geſchuldigten eingehend würdigen fann . Sduhwarenpreiſe uſw.
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brauchsregelung bezüglich der Lebensmittel und ſtanden und endlich, daß die Rette der Zuwider:

anderen Gegenſtände des täglichen Bedarfs immer handelnden in der Regel in andere Bundesſtaaten

mehr Beachtung erforderten und eine wirkſame Be- übergriff, auf deren Maßnahmen das Bayer. KWA.

kämpfung nötig machten. Insbeſondere die uner- wenig Einfluß hatte, insbeſondere was Art und

laubte Ausfuhr von Lebensmitteln forderte ge- Zeit der Verfolgung anlangte. Das KWA. mußte

bieteriſch weitgehende Maßnahmen, wenn nicht die daher auf die Ermöglichung einer weiteren , den

Verſorgung der einheimiſchen Bevölkerung ernſtlich anſtändigen Raufmann nicht gefährdenden und dabei

gefährdet und die Erfüllung der dem Königreich doch dem Wucher allgemeiner und wirkſamer ent

gegenüber den anderen Bundesſtaaten obliegenden gegenarbeitenden Art der Wucherbekämpfung bedacht

Lieferungspflicht in Frage geſtelltwerden ſollte. Hier ſein. Die in dieſer Richtung unternommenen Ver

bot der Ärt. 102 bayer.AG. StPO. die Handhabe ſuche führten in der Folge zur Einführung eines

zu wirkſamem Eingreifen .) Da es hier hauptſächlich Verwaltungsverfahrene.

auf vorbeugende Wirkung ankommt, auch eine In dieſem wird in der Regel in der Weiſe

Strafverfolgung in allen Fällen — bisher wurden verfahren, daß zunächſt mit den Handelskammern

über 50 000 Fälle behandelt - nicht nur unnötigenicht nur unnötige und Fachverbänden eines beſtimmten Geſchäftszweiges

Härten, ſondern auch eine übermäßige Belaſtung (z. B. der Tabalinduſtrie und des Tabakwaren:

der Gerichte und Staatsanwaltſchaften mit fich handels) in8 Benehmen getreten und durch Verhand

bringen würde, wird hier in der Regel die Sache lungen mit dieſen , den zuſtändigen anderen Krieg8=

nur dann zur Strafverfolgung abgegeben , wenn ſtellen und nötigenfalls mit maßgebenden Ver

es ſich um grobe oder wiederholte Verfehlungen , tretern der Verbrauchertretern der Verbraucher die Geſchäftslage, die

oder um gewerbsmäßige Schleichhändler oder er: Preißbildung und die hauptſächlichſten Klagen und

heblichere Höchſtpreisüberſchreitungen handelt. ) Mißſtände in dieſem Geſchäftszweige klargeſtellt

Schon ziemlich bald nach der Errichtung des werden . Im Laufe dieſer Verhandlungen werden

KWA. gewann die Erkenntnis Raum, daß die auch die zur einwandfreien Beurteilung der in

Einleitung von Strafverfahren allein nicht im Betracht tommenden Verhältniſſe erforderlichen

ſtande ift, dem Kriegswucher wirkſam Abbruch Grundlagen durch Erhebungen und Befragung der

zu tun . Die Zahl der ſtrafrechtlich erfaßbaren Beteiligten ,'') ſowie durch Anhörung von Sach

Fälle iſt im Vergleich zu den tatſächlich begangenen verſtändigen geſammelt.

Verfehlungen zu gering , das Verfahren zu lang- An der Hand der gewonnenen Grundlagen

wierig und zeitraubend, um auf dieſem Wege allein erfolgt , ſoweit ſich Mißſtände gezeigt haben, eine

wirklich durchſchlagende Erfolge erzielen zu können . Auftlärung der Beteiligten über die zu beachtenden

Dazu kam , daß es bei der Einleitung von Unter- Vorſchriften und Hinweis auf die Rechtſprechung

ſuchungen auch bei größter Sorgfalt und Umſicht der oberſten Gerichte . " ) Was die Preisbildung

unvermeidbar iſt, daß mit Rüdſicht auf die ge anlangt, ſo wird von der Kaufmänniſchen Ab:

forderten hohen Preiſe oder im Hinblic auf die teilung erforderlichenfalls im Benehmen mit Fach

Anzeigen einwandfreier und zuverläſſiger Perſönlich | ſachverſtändigen, auf Grund der gewonnenen Unter

keiten hin und wieder Unſchuldige inden Verdacht | lagen ein Gutachten ausgearbeitet und über deſſen

des Kriegswuchers tamen oder daß Kaufleute, die Ergebnis mit den Beteiligten verhandelt . Es

ſich geringfügig formell verfehlt hatten, verfolgt wird dabei ihnen anheimgegeben, die in dem

werden mußten , während wirkliche Schieber und Gutachten auſgeſtellten Richtlinien einzuhalten .

Wucherer unbekannt und daher unbehelligt blieben. Bei den bezeichneten Verhandlungen und Ers

Eine förmliche Nachprüfung aller Geſchäfte im hebungen laſſen ſich auch in der Regel genügende

Rahmen eines Strafverfahrens war rechtlich und Anhaltspunkte gewinnen , welche Umſtände oder

tatſächlich ausgeſchloſſen, ſo daß die Aufdeckung Perſönlichkeiten in dem betreffenden Geſchäftszweige

ſchwererer Verſtöße vielfach mehr oder weniger dem beſonders preiserhöhend gewirkt haben und es

Zufall überlaſſen blieb . In Betracht zu ziehenIn Betracht zu ziehen bietet fich dadurch die Möglichkeit, in dieſer Be

war weiter, daß oft die wirtſchaftlichen Folgen für ziehung Abhilfe zu verſuchen und insbeſondere

die Allgemeinheit bei Einleitung von Strafverfahren gegen die ſchädlichſten Preistreiber mit der erforder:

zu den erreichbaren Erfolgen im Mißverhältnis

10) Zur Austunftserteilung find die Beteiligten

3) Vgl. dazu die Abhandlung von Miniſterialrat gemäß BRVO. vom 12. Juli 1917 (ROBI . S. 1213)

Dr. Marl Meger in der LZ . 1918 Sp . 185. und bayer. Bet. vom 7. März 1918 (Staatsanz. Nr. 66)

Bei der Behandlung ſolcher Fälle iſt die Frage verpflichtet. Es iſt übrigens bis jeßt fein Fall vor

der Einziehung und Verwertung der Lebensmittel gekommen , in dem die Auskünfte nicht bereitwilligſt

beſonders wichtig. Zu beachten iſt, daß einzelne Lebens- freiwillig erteilt worden wären .

mittel (Fette, Getreide und Getreideerzeugniſſe, Fleiſch 11 ) Dieſe Klärung der rechtlichen Verhältniſſe halte

aus verbotenen gewerblichen oder Haus-Schlachtungen, ich für beſonders wertvoll, da hiedurch dem anſtändigen

zugunſten des Kommunalverbands des Beſchlagnahme- Kaufmann Gelegenheit geboten wird, unbeabſichtigte

orts enteignet werden fönnen . Wird von dieſem Geſekesübertretungen zu meiden , dem Schieber und

Nechte Gebrauch gemacht, ſo iſt für die Einziehung Preistreiber aber die Möglichkeit genommen wird, ſich

der Lebensmittel oder des Erlöſes (oder anderweitige ſpäter auf die BRVO . vom 18. Januar 1917 über den

Verfügung) durch die Gerichte kein Raum mehr. Rechtsirrtum zu berufen .
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lichen Entſchiedenheit ſtrafrechtlich vorzugehen , es in der Regel auf einwandfreie Klärung folgender

ohne daß dadurch der ehrbare Handel Schaden Punkte ankommen :

leidet . Es iſt wohl auch zu erwarten , daß durch 1. Jdentität der Ware. Zuweilen wird

das geſchilderte Verfahren der ehrbare Handel verſucht, bei Feſtſtellung der Geftehungskoſten einer

allmählich dazu kommen wird, Hand in Hand Ware eine unrichtige (auf einen teureren Einkaufs

mit den zuſtändigen Behörden den Wucher zu poſten bezügliche) Einkaufsrechnung unterzuſchieben.

bekämpfen und die unlauteren Schädlinge aus- Der genauen Bezeichnung der Waren (Herkunft,

zuſtoßen . Lagerort, Kennzeichung) wird daher ſtets größte

Das RWA. iſt endlich ſtets darauf bedacht, Aufmerkſamkeit zu widmen ſein. Wenn man ſicher

alle wichtigen Wahrnehmungen auf dem Gebiete gehen will, vergleiche man den Geſamteinkauf mit

der Wucherbekämpfung, insbeſondere neuauftretende dem Geſamtverkauf und dem Lagerbeſtand.

beſonders ſchädliche Erſcheinungen und Auswüchſe, 2. Ein- und Verkaufspreiſe. Es wird

ſowie Erfahrungen über Geſegesanwendung und hin und wieder nicht genügend berüdſichtigt, ob

Gefeßeßmångel zu ſammeln und den zuſtändigen die zu vergleichenden Ein- und Verkaufspreiſe auf

Stellen zu berichten. Es wäre daherdem KWA. gleicher Grundlage erſtellt find, d. 5.beide z. B..

ſehr willkommen, wenn auch die Gerichte und frei Bager des Räufer8 oder ab Station des

Staatsanwaltſchaften dem KWA. Mitteilung zu : Verkäufers, ob beide netto, alſo nach Abzug der

kommen ließen , wenn ſie beſonders wichtige Wahrs Proviſionen oder ſonſtigen Vergütungen berechnet

nehmungen allgemeiner Art machen oder wenn z. B. ſind, ob ſie beide für Netto- oder Brutto-Ware

der Wortlaut wirtſchaftlicher Verordnungen ihnen gelten uſw. Gerade durch den Verkaufvon Brutto

Anlaß zu einer künftigen Neufaſſung zu geben für Netto werden vielfach Preistreibereien ver

ſcheint. Gerade auf dieſem Gebiete ſcheintmir ſchleiert. Auch der Rüdware und der Berechnung

ein noch weitgehenderer Zuſammenſchluß zwiſchen der Verpadung (die oft rüderſeßt wird) muß(

Strafverfolgungs- und Verwaltungsbehörden un- Rechnung getragen werden. Hin und wieder

gemein wichtig. werden auch unwahre Einkaufspreiſe genannt und

II . Im Laufe ſeiner bisherigen Tätigkeit ergab dieſe zuweilen ſogar mit unwahren Rechnungen

fich für das Kriegswucheramt reichlich Gelegen- belegt. Þier hilft am beſten das Zurüdgehen bei

heit, vielſeitige Erfahrungen über die Geſchäfts- der Feſtſtellung der Preiſe bis auf den Herſteller

kniffe der Ariegswucherer zu ſammeln. Es hat oder Einführer; wenn die Einkaufspreiſe der

ſich gezeigt, daß die Technik dieſer Art vonGe- / jämtlichen Vormänner des Beſchuldigten feſtgeſtellt

ſegesverleşern auf eine außerordentlich hohe Stufe werden, ſind dieſe gezwungen , ihre wahren Vers

der Vollkommenheit gebracht worden iſt und daher kaufspreiſe zu : nennen , wollen ſie nicht Gefahr

nicht nur eingehende Fachkenntniſſe, ſondern auch laufen , ſelbſt in Unterſuchung gezogen zu werden .

große Geſchicklichkeit, Gründlichkeit und Ausdauer (Eingeſchaltet mag hier werden, daß die Unter

nötig iſt, um ſie wirkſam bekämpfen zu können . laſſung geordneter Buchführung oder die Nichtauf

Es dürfte daher fich wohl verlohnen, darauf kurz bewahrung der Einkaufrechnungen den betreffenden

hier einzugehen.13) Raufmann unzuverläſſig im Sinne der BRDO.

Sehr wichtig iſt zunächſt die Frage der Sach. vom 23. September 1915 [ROBI. S. 603] er:

verſtändigengutachten . 3) Hier ſcheint mir von ſcheinen läßt und die Unterſagung des Handels

beſonderer Bedeutung, daran feſtzuhalten, daß rechtfertigt. Es wird daher fich in ſolchen Fällen

dem Sachverſtändigen nur die Beurteilung von ſtets empfehlen, dem KWA. Mitteilung zu machen,

Fachfragen zukommt, nie aber die Löſung von damit dieſes das weitere veranlaſſen kann ).

Rechtsfragen (Schuldfrage). Für dieſe iſt aus: 3. Untoften. Die Aufſtellung der Unkoſten

ſchließlich das Gericht zuſtändig und dieſe Zu- bietet unlauteren Kaufleuten eine immer gerne

ſtändigkeit darf ſich der Richter unter keinen Um: benüşte Gelegenheit, ihre übermäßigen Gewinne zu

ſtånden ſchmälern laſſen. Zu beachten iſt ferner, verſchleiern. Das Reichsgericht berechnet bekanntlich

daß viele Sachverſtändige aus Ünfenntnis der nach neuerlicher Rechtſprechungł4) den Heingewinn

Rechtslage nicht ſagen können , worauf es für das des einzelnen Geſchäftes in der Weiſe, daß es vom

Gericht ankommt und daher völlig unbrauchbare Verkaufspreis den Einkauf&preis + beſondere Un

Gutachten abgeben . Endlich wird der Umſtand, koſten + Anteil an den allgemeinen Unkoſten +

daß einzelne Begriffe, wieReingewinn, allgemeine Kapitalszinſen + Riſikoprämie + Unternehmer

Untoften, beſondere Unkoſten uſw. vielfach ganz lohn abzieht. Bei der darnach nötigen Feſtſtellung

verſchieden ausgelegt werden, ſehr oft zu Miß: der Unkoſten iſt beſonders zu beachten, ob im ein

verſtändniſſen und daher zu unrichtiger Beurteilung zelnen Falle die Unkoſten zu den beſonderen (auf

führen . den in Unterſuchung ſtehenden Verkauf allein

Bei der Durchführung der Verfahren wird treffenden) oder zu den allgemeinen Betriebskoſten

14) Eine ausführliche Darſtellung würde zu weit 14) Vgl . RG. vom 29. Juni 1917 Samml. Bd . 51

führen ; ſie eignet ſich auch aus naheliegenden Gründen S. 106 ; 8. Juni 1917 Samml. Bd . 51 S. 25 ; 30. No

nicht zur Beröffentlichung. vember 1917 IV 700/17 Mitt. f. PreisprSt. 1918 S. 33

15) Bgl. dazu Mitt. des AWA. 1917 Nr. 9 S. 54, und and .
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zu rechnen ſind ,15) ferner daß nicht etwa doppelte Zuſchläge zum Einkaufspreiſe , ſo iſt die Möglichkeit

Verrechnung des betreffenden Poſtens ſtattfindet, von Mißverſtändniſſen leicht gegeben.

einmal bei den allgemeinen und noch einmal bei Von Wert hat ſich endlich auch erwieſen , regel

den beſonderen Unkoſten. Bei Anſaß einer Summe mäßig den Lagerort der Ware (beſonders von Be:

für Schwund und andere Verluſte ift darauf zu deutung für die Frage des Rettenhandels) , die

achten, daß dieſer Schwund nicht ſchon bei der frühere Berufstätigkeit des Angeklagten, ſeine Ge

Feftſtellung des Verkaufspreiſes in der Menge ſchäftsbeziehungen und Warenkunde feſtzuſtellen.

Berückſichtigung gefunden hat. Wenn z. B. bei Aus den Ausführungen dürfte ſich ohneweiteres

Einkauf eines Poſtens von 100 3tr. zu 10000 M ergeben , daß verhängnisvolle Mißverſtändniſſe nur

berechnet wurde , daß die nach Abrechnung des dann dermieden werden können , wenn die einzelnen

Schwundes verbleibenden 96 Ztr. zu 12000 M Poſten der Gewinnberechnung, insbeſondere auch

verkauft wurden , ſo iſt der Schwund hier ſchon in den Gutachten der Sachverſtändigen genaueſtens

berückſichtigt, und darf daher nicht noch einmalunter nachgeprüft werden , und daß daher die wirkjame

den Unkoſten eingeſeßt werden. Wichtig iſt auch Bekämpfung des Kriegswuchers außerordentliche

der Nachweis, daß die Unkoſten in ihrer ganzen Schwierigkeiten in fich birgt. Hier, und faſt noch

Höhe für den in Frage ſtehenden Poſten erwachſen mehr bei der Verfolgung der Zuwiderhandlungen

find (es darf alſo z.B. unter Miete nicht auch gegen die Verſorgungsregelung ſind auch den Ge

die Wohnungsmiete einbezogen werden) , und ob die richten neue und überauswichtige Aufgaben geſtellt.

Untoften auch wirtſchaftlich notwendig waren.16) Wenn ſie, wie nach den bisherigen Erfahrungen

Ebenſo iſt zu berückſichtigen , ob Verluſte nicht ſchon mit Genugtuung feſtgeſtellt werden kann, auch hier

durch die Riſikoprämie gedeďt find,??) oder ob für in voller Erkenntnis der Tatſache, daß die Recht

fie nicht ein (tatſächlich zu verwirklichender) Er ſprechung dasRückgratder ganzen Wucherbekämpfung

ſaßanſpruch beſteht18) oder etwa vom Vormann und Verſorgungsregelung iſt, allen Schwierigkeiten

dafür ſchon Nachläſſe gewährt wurden . und Hemmniſſen troßend demRecht und derOrdnung

Weiter bedürfen die Untoſten dergenauen Nach zumSiege zu verhelfen wiſſen ,ſohaben fieſich

prüfung, ob ſie nicht verſchleierte Gewinne enthalten , wahrlich fein kleines Verdienſt um das Durchhalten

3. B. Gehälter von angeblichen Angeſtellten, die in unſeres Volkes erworben .

Wahrheit Geſchäftsteilhaber find. Endlich wird

insbeſondere von manchen Sachverſtändigen

nicht beachtet, daß die allgemeinen Unfoften nicht,

wie meift der Fall, vom Umſaß, alſo vom Verkauf,

dieanderen Poſten aber vom Einkaufberechnet die Devolutivwirkung der Berufung in den
werden dürfen (das Gleiche gilt bezüglich des Ge

Fällen des S 538 ZⓇO .winnes). Es tann unter Umſtänden ſowohl zu:

gunſten , wie auch zuſchaden des Angeklagten , Von Dr. A. Schuntner , K. Amtsanwalt, 2. 3. im Felde.

fehr viel ausmachen , ob die Bruchteile ( 7 ) bom
I.

Einkauf oder Verkauf, vom Hundert oder im

Hundert gerechnet ſind ."9) An fich iſt es ſelbſt: Die Zivilprozeßordnung ſtellt in 8 537 den

verſtändlich gleich , ob die eine oder andere Berech: „Grundſ a vom Devolutiveffekt der Be

nung gewählt wird , wenn nur alle Berechnungen rufung “ auf , wonach dem Berufungsgericht ge

gleichheitlich erfolgen und das Gericht je nach der boten iſt, ſich mit dem Rechtsſtreit (innerhalb der

angewendeten Berechnungsart die richtigen Schüſſe Berufungsanträge) ſeinem ganzen Umfange nach

zieht ; da aber im Handel meiſt Berechnung , auch zu befaſſen und ihn ohne Einſchränkung ſoweit zu

des Gewinnes, vom Verkaufe erfolgt , die Gerichte erledigen, als es nach Lage der Sache für eine

aber in der Regel annehmen, es handle fich um Entſcheidung notwendig iſt. Da es häufig vor

kommt, daß Streitpunkte erſt in zweiter Inſtanz

zum erſten Male zu würdigen ſind (jei es , weil

15) So können 3. B. Neiſekoſten zu beſonderen oder ſie überhaupt erſt in zweiter Inſtanz geltend ge

allgemeinen Unkoſtengehören, jenachdem die Reiſen für inacht wurden, oder weil ſich eine Entſcheidung
ein beſtimmtes Geſchäft oder allgemein im Geſchäfts

über ſie vom Standpunkte des Erſtrichters aus
betrieb unternommen wurden (vgl. NO . vom 22. Oktober

1917, III D 354/17, Mitt. f . PreisprSt. 1917 S. 247) .
erübrigte ) , ſo enthält $ 537 3PD. unter Um

16) Vgl. MG.vom 8. Juni 1917 IV 155/17 Samml. ſtänden eine Ausnahme von dem „Grundlaş

Bd. 51 S. 24 ff.; RG . vom 29. Juni 1917 IV D 280/17 der Vielheit der Inſtanzen ", von dem Rechts:

Mitt. f . Preispršt. 1917 S. 151 ; KammG. vom 2. Oktober

1917 13. 1918 S. 115 u . a .
gedanken , der den Parteien die Befugnis zugeſteht,

17) Oblg . vom 6.Dezember 1917 Rev. -Reg . 321/17 ihren Streit in jeder Inſtanz ſeinem ganzen Um :

Mitt. F. PreisprSt. 1918 Š . 41; RG . vom 4.Mai 1917 fange nach richterlich prüfen zu laſſen .

IV 209/17 Mitt . f. PreisprSt. 1917 S. 174 .
In 538 3PO. ſind nun verſchiedene Fälle

18) Samm . vom 18. Januar 1918 $ 1019/17 Mitt . f .

Preispršt . 1918 S. 41 .
aufgezählt , in denen das Berufungsgericht über

19) 334/9 % Gewinn vom Verkaufspreiſe iſt gleich beſtimmte, in erſter Inſtanz noch nicht gewürdigte

50 % vom Einkaufspreiſe ! Streitpunkte nicht ſelbſt entſcheiden darf, vielmehr

.
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die Sache an die erſte Inſtanz zurückverweiſen 8 538 dieſelbe Anſicht, aber nur dann, wenn die

muß, damit zunächſt dieſe über die verbleibenden Berufung als formell unzuläſſig zurückge
Streitpunkte entſcheide. Man betrachtet deshalb wieſen wird.

die Vorſchrift des § 538 als eine Rüdkehr zu dem
II.

von§537 durchbrochenen Grundſaße der Inſtanzen

pielheit und bezeichnet dementſprechend die in 8538 Inwieweit iſt nun das Berufungsgericht in

aufgezählten Fälle allgemein als „Ausnahmen den Fällen des § 538 überhaupt mit der Sache

vom Devolutiveffett der Berufung“:1) befaßt?
Im nachfolgenden ſoll nunmehr unterſucht Bei Beantwortung dieſer Frage muß daran

werden, inwieweit die in g 538aufgeführtenFälle feſtgehalten werden, daß die fånitlichen Fälle des

tatſächlich als „Ausnahmen vom Devolutiveffekt 9 538 ein gemeinſames Merkmal haben : der
der Berufung “ angeſprochen werden können . Prozeßſtoff zerfällt in zwei Abſchnitte, von denen

Biebei iſt davon auszugehen , daß als Aus bereits die Erledigung des erſten Abſchnittes die

nahmen von der Devolutivwirtungnur ſolche Prozeßbeendigung zur Folgehabenkann. Welche
Fälle angeſehen werden können, in denen beidem Abſchnitte dies ſind, läßt fich am beſten aus der

Verfahren nach § 537 an und für ſich d. h. ohne Begründung zum Entwurf der Zivilprozeßordnung

die Ausnahmebeſtimmung des § 538 eine Dedo: (S. 310; Hahn, Materialien II 1 Š. 359) er

lutivwirkung tatſächlich eintreten würde . ſehen . Es ſind zu unterſcheiden :

Soweit eine Sache durch die Berufung nicht 1. die Zuläſſigkeit des Einſpruchs gegen ein

in die zweite Inſtanz gelangt, kann auch durch Verſäumniðurteil die Hauptſache ſelbſt:

das Gefeß eine Ausnahme vom Devolutiveffekt 2. die prozeßhindernden Einreden (Einlaſſungs

nicht beſtimmt werden , da eine derartige Vorſchrift pflicht des Beklagten) — die Hauptſache ſelbſt;

gegen die auch für den Gefeßgeber zwingenden 3. der Anſpruchsgrund - der Anſpruchsbetrag;

Grundſäße der Logiť verſtoßen würde. Inſoweit

iſt ſelbſtverſtändlich auch eine Zurüdverweiſung
4. das auf beſchränktes Beweismaterial geſtüßte

durch das Berufungsgericht weder notwendig noch
Verfahren ( ſog. Summarium) – das ordent-:

möglich, da ſich die Befugniſſe des Gerichts nur
liche ( uneingeſchränkte) Verfahren (ſog. Ordi

inſoweit auf einen Rechtsſtreit erſtrecken können,
narium );

als es damit überhaupt befaßt iſt. 5. die Zuläſſigkeit eines Verſäumnisurteils

Die gleiche Anſicht vertritt Seuffert (Zeitſchr. die Hauptſache ſelbſt.

f. d . Zivilprozeß BD. 7 S. 42 N. 43), jedoch be- Der Sinn des § 538 iſt nun der, dem Be:

züglich eines anderen Falles. Er bemerkt dort rufungsgericht auf alle Fälle den erſten Abſchnitt

im Hinblick auf die Berufung gegen ein bedingtes zur Erledigung zuzuweiſen, nicht aber auch den

Endurteil, die zwar formed zuläſſig, materiell zweiten Abſchnitt. Érübrigtſich nach der Erledigung

aber unbegründet iſt und demgemäß verworfen des erſten Abſchnittes eine Entſcheidung über den

wird, daß mit der Verwerfung der Berufung der Prozeßſtoff des zweiten Abſchnittes , ſo ſchließt der

Prozeß von ſelber in die erſte Inſtanz zurückfehre, Rechtsſtreit mit dem Verfahren zweiter Inſtanz ab .

ohne daß es einer Zurücverweiſung bedürfe. Iſt dagegen die Sache mit der Entſcheidung über

Die Anſicht von Strudmann-Roch, daß das Be: den erſten Abſchnitt noch nicht erledigt, ſo darf das

rufungsgericht in dieſem Falle die Sache an die Berufungsgericht nun nicht auch noch über den

erſte Inſtanz zurüd verweiſen müſſe, bekämpft zweiten Übſchnitt des Prozeſſes entſcheiden, ſondern

Seuffert ſehr zutreffend mit der Bemerkung: muß den Rechtsſtreit nach der ausdrüdlichen Be

Ein Ausſpruch des Berufungsgerichts, ſtimmung des 8 538 an die erſte Inſtanz zur

daß die Sache zurücverwieſen werde, hätte doch Entſcheidung über dieſen Abſchnitt zurücverweiſen .

bloß dann einen Sinn, wenn durch formell Dieſer Grundgedante des Gefeßgebers iſt in

ordnungsmäßige Berufung der Rechtsſtreitan $ 538 allerdings inſofern wenig glüdlich zum Aus

das Berufungsgericht devolviert wäre, die De- drud gebracht worden, als 8 538 teils zu eng ,

volution iſt aber gar nicht eingetreten . " teils zu weit gefaßt iſt. Zu eng iſt § 538 des

Strudmann-Roch vertritt übrigens in der wegen , weil eine Zurücverweiſung, obgleich eine

9. Aufl. bei § 538 N. 1 ) für die Fälle des weitere Verhandlung erforderlich iſt, dann nicht

) Seuffert, 3PO. 8 538, 1 a ; Caupp-Stein, GPO
erfolgen darf, wenn der Gegenſtand der neuen

§ 538, I ; Struđmann- Stoch, ZPO. § 538, 1 ; Wil- Verhandlung noch zum Prozeßſtoff des erſten

mowsky-levy,ZPO. 8 500 (alt) 1; Kleinfeller,Lehrbuch Abſchnittes gehört. Zu weit iſt § 538, weil

(2. Aufl. S. 504), welcher die Fälle des § 538 als
eine Zurückverweiſung bereits dann erfolgen muß.

Einſchränkungen des Devolutiveſfefts" bezeichnet;

Hellmann, Lehrbuch S. 699 ff.; Barazetti, Berufung
wenn das Berufungsgericht auf Grund des bereits

S. 161. Sehr vorſichtig, aber keineswegs klar drückt in erſter Inſtanz geprüften Prozeßſtoffes zwar über

ſich die Begründung zum Entwurf einer ZPO. (S. 310) den ganzen Rechtsſtreit entſcheiden könnte (eine

ju § 479 des Entwurfes ( = $ 500, nun § 538 3PO.)
,,weitere Verhandlung" alſo eigentlich nicht mehr

aus : In den fünf Fällen des § 479 fann die volls

ſtändige Devolution des Rechtsſtreits an das Be
notwendig wäre), wenn es aber hiebei zugleich auch

rufungsgericht nicht eintreten .“ über den zweiten Prozeßabſchnitt erkennen müßte.
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III. Dementſprechend geht er mit der Berufung

Unterſucht man auf Grund dieſer Erwägungen ſeinem ganzen Umfange nach in die zweite Inſtanz

die einzelnen Fälle des § 538, ſo findet man
über. Das Berufungsgericht, das die Berufung

folgendes :
für begründet erachtet und die prozeßhindernde

Einrede verwirft, müßte daher gemäß § 537 auch

Nr. 1 : 3 uläſſigkeit des Einſpruchs. über die Sache ſelbſt erkennen . Dem ſteht aber

Nach § 341 ZPO. hat der Richter den Ein
die Beſtimmung in Nr. 2 des § 538 3PO. ent

ſpruch gegen ein Verſäumniðurteil, wenn er über
gegen , wonach hinſichtlich der Verhandlung und

haupt nicht ſtatthaft oder nichtin der geſeßlichen Entſcheidung über die Hauptſache eine Zurüd

Form oder Friſt eingelegtiſt, als unzuläſſig zu verweiſung an die erſte Inſtanz vorgeſchrieben iſt.

verwerfen . Die Verhandlung, die auf Grund des Dieſe Beſtimmung iſt notwendig, um die Regel

Einſpruchs ſtattzufinden hat, kann fich entweder
des § 537 zu durchbrechen ; es liegt alſo eine

nach § 146 auf die Erforderniſſe des Einſpruch echte Ausnahme vom Devolutiveffekt der Be

beſchränken oder ſie kann damit die Verhandlung rufung vor.

über die Hauptſache eventuell verbinden .
b) Anders liegt die Sache, wenn die Einrede

Erweiſt ſich der Einſpruch als unzuläſſig, to ſprechendes, ſelbſtändig anfechtbares Zwiſchenurteil
in erſter Inſtanz zurüdgewieſen und ein dement

iſt er ſofort durch Endurteil zu verwerfen . Зu
nach § 275 erlaſſen wurde. Dadurch, daß dieſes

der nur event. zugelaſſenen Verhandlung über die
Zwiſchenurteil mit Berufung angefochten wird, kann

Hauptſache kommt es nicht mehr , da der Rechts

ſtreit zuvor ſchon zur Entſcheidung reif geworden Berufungsverhandlung und -entſcheidung gemacht
der Rechtsſtreit nur inſoweit zum Gegenſtand der

iſt (S 300). Damit, daß das Gericht den Ein

ſpruch verwirſt, iſt die Sache in erſter Inſtanz zugrunde liegt, alſo nur hinſichtlich der prozeß
werden , als er dem Zwiſchenurteil überhaupt

vollſtändig abgetan ; das ergehende Urteil hat eine

prozeßabichließende Wirkung. Wird gegen hat ſich das Zwiſchenurteil nicht befaßt; ſie kann
hindernden Einreden . Mit der Hauptſache ſelbſt

dieſes Urteil, dasauch beim AusbleibendesGegners deshalb der Beurteilungder zweitenInſtanzdurch

der einſprucherhebenden Partei ein kontradiktoriſches die Berufung (zunächſt nicht unterbreitet werden .
Urteil iſt, Berufung eingelegt , ſo gelangt der Prozeß

Die Richtigkeit deſſen erſieht man am deut

ſeinem ganzen Umfange nachin die zweite Inſtanz: lichſten aus der Tatſache, daß der Rechtsſtreit bei
es tritt ein vollſtändiger Devolutiveffekt ein .

der erſten Inſtanz anhängig bleibt , und zwar in
Wenn nun das Berufungsgericht den Einſpruch der Weiſe , daß der Erſtrichter jederzeit , ohne

für zuläſſig erachtet, ſo müßte es gemäß § 537
erſt den Erfolg der Berufung gegen das Zwiſchen

dantdes vollſtändigen Devolutiveffekts der Berufung urteil abwarten zu müſſen , zur Sache ſelbſt ver

den Prozeß in die Lage zurückverſeken, in der er
handeln und entſcheiden kann .

ſich vor Eintritt der Verſäumnis befunden hat, Iſt aber der Rechtsſtreit in Anſehung der

und dann den Streit entſcheiden. Damit ergäbe Hauptſache ohnehin bei der erſten Inſtanz ver

ſich für das Berufungsgericht die Notwendigkeit, blieben , ſo bedarf es ſelbſtverſtändlich einer Zu

in eine neue Verhandlung einzutreten, welche ſich | rüdverweiſung nicht, ja es iſt eine Zurücverweiſung

nunmehr auf die Hauptſache ſelbſt zu erſtreden hätte. in einem ſolchen Falle nicht nur überflüſſig, ſondern

Ilm dies zu verhindern, wurde in Nr. 1 des § 538 geradezu unlogiſch . Fall b der Nr. 2 von 3 538

ausdrüdlich vorgeſchrieben , daß eine Verhandlung enthält mithin keine echte Ausnahme vom

zur Hauptſache in der Berufungsinſtanz nicht ſtatt- Devolutiveffekt der Berufung. Die Zurückver:

findet, daß vielmehr der Rechtsſtreit zur Verhand- weiſung erfolgt nur deshalb , weil ſie der Geſek:

lung darüber an die erſte Inſtanz zurückzuverweiſen geber nun einmal vorgeſchrieben hat ; fie trägt

iſt. Dieſer ausdrücklichen Anordnung bedurfte es , rein formellen Charakter.

um den Eintritt der Regelfolgen des § 537 ab

zuwenden ; Nr. 1 des 3 538 enthält ſomit eine Nr. 3 : Grund und Betrag eines

echte Ausnahme vom Devolutiveſſekt der Bes
Anſpruchs.

rufung.
Die gleiche Sachlage iſt gegeben , wenn ein

Nr. 2 ; Einlaſſungspflicht.
nach Grund und Betrag ſtreitiger Anſpruch den

Gegenſtand des Prozeſſes bildet (8 304).

Nr. 2 des § 538 3PO. hat den Fall im a ) Hat der Erſtrichter durch ein Zwiſchenurteil

Auge, daß über eine oder mehrere prozeßhindernde über den Anſpruchsgrund entſchieden und wird

Einreden gemäß SS 274, 275 zu entſcheiden iſt. gegen dieſe Vorabentſcheidung Berufung eingelegt ,

a) Erachtet die erſte Inſtanz die prozeßhindernde ſo bleibt der Rechtsſtreit bezüglich des Betrages

Einrede für begründet, ſo hat ſie nicht auch die beim erſtinſtanziellen Gericht anhängig. Die Be

Sache ſelbſt zu prüfen , ſondern die Klage auf rufung kann nur den Grund des Anſpruchs be

Grund der Einrede ohne weiteres abzuweiſen . treffen ; über den Betrag zu verhandeln und zu

Damit iſt der Rechtsſtreit für die erſte Inſtanz entſcheiden fehlt dem Berufungsgericht jede Be

ſeinem ganzen Ilmfange nach erledigt. fugnis. Wie nach Erlaß eines Zwiſchenurteils

;
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über eine prozeßhindernde Einrede kann das erſt: behelfe geltend zu machen . Dieſes Nachverfahren

inſtanzielle Gericht auch nach Erlaß einer Vorab: hat vor dem Bericht erſter Inſtanz zu erfolgen.

entſcheidung über den Anſpruchsgrund troß einer Durch die Einlegung einer Berufung gegen das
noch ſchwebenden Berufung zur Verhandlung und Vorbehaltsurteil wird daran nichts geändert, da

Entſcheidung über den Anſpruchsbetrag ſchreiten. die Berufung nur die Rechtmäßigkeit dieſes Vor
Bezüglich der Betragsfrage tritt ein Devolutiv: behaltsurteiles betrifft. In 8 600 SPD . iſt aus.

effekt überhaupt nicht ein ; einer Zurückverweiſung drücklich geſagt, daß der Rechtsſtreit bei dem Gericht,

bedarf es nicht ; Fall a der Nr. 3 von 8538 erſter Inſtanz im ordentlichen Verfahren anhängig

betrifft ſohin nur eine unechte Ausnahme bleibt, auch wenn im Urkunden- oder Wechſelprozeß

vom Devolutiveffekt der Berufung. bereits ein Urteil ergangen iſt. Aehnlich wie bei

b) Entgegengejekt liegt dieSache im Falleb den auf Grund von§275 oder $ 304 erlaſſenen
d. i. wenn der Erſtrichter zu einer Verneinung Zwiſchenurteilen kann auch bei den Vorbehalts

des Anſpruchgrundes kommt. In dieſem Falle urteilen das ordentliche Verfahren in erſter Inſtanz

hat er die Klage fofort durch (prozeßabſchließendes) weiterbetrieben werden , ehe die Berufungsinſtanz über

Endurteil abzuweiſen. Der Rechtsſtreit iſt für das Vorbehaltsurteil rechtskräftig entſchieden hat..

das erſtinftanzielle Gericht vollſtändig erledigt ; Es liegt auf der Hand, daß angeſichts dieſer

er wird durch eine Berufung im vollen Umfang Sachlage eine Zurüdverweiſung des Rechtsſtreits

an die zweite Inſtanz devolviert. Es liegt eine durch das Berufungsgericht zum Zwecke der Be:

echte Ausnahme vom Devolutiveffekt der Be: treibung des Nachverfahrens ebenſowenig einen Sinn

rufung vor und es bedurfte für den Fall b , der hat , wie bei den unter Nr. 2 und 3 erwähnten

erſt durch die Novelle vom 17. Mai 1898 in das Zwiſchenurteilen.

Geſek aufgenommen wurde, wirklich einer Aus- Nr. 4 enthält fohin eine unechte Ausnahme

nahmebeſtimmung, wenn eine Zurücverweiſung vom Devolutiveffekt der Berufung und könnte,

erfolgen ſollte. ohne daß fich fachlich an der Zivilprozeßordnung

Nr. 4 : Vorbehaltsurteil im Urkunden :
irgend etwas ändern würde, geſtrichen werden .

und Wechſelprozeß. Nr. 5 : Verſäumnisurteil.

Bei Urkunden- und Wechſelſachen iſt gemäß Ein Verſäumniðurteil tann im allgemeinen

SS 592 ff., S8633 ff. 3PO. ein abgekürztes Prozeß- nicht mit Berufung , ſondern nur mit Einſpruch

verfahren zuläſſig, in welchem nicht endgültig angefochten werden (8 513 Abſ . 1 , $$ 338ff.). Aus)

über das Klagebegehren entſchieden wird , ſondern nahmsweiſe iſt die Berufung gegen ein Verſäumnis

nur über die Frage, ob es vorbehaltlich einer ge:
urteil dann zuläſſig, wenn gegen dieſes der Ein

naueren Prüfung auf Grund der urkunden- und
ſpruch an ſich nicht zuläſſig iſt und die Berufung

wechſelmäßigen Behelfe als begründet zu erachten darauf geſtüßt wird , daß der Fall der Verſäumung

iſt. Wird dieſes abgekürzte Verfahren kontras nicht vorgelegen habe (8 513 Abſ . 2) . Dieſen Aus

dittoriſch, ſo kann entweder die Klage als unbegründet nahmefat hat die Nr. 5 des § 538 im Auge ).

oder als in der gewählten Prozeßart unzuläſſig Mit dem Erlaß eines Verſäumniðurteils iſt

abgewieſen oder der Bellagte unter Vorbehalt der Rechtsſtreit für die erſte Inſtanz vollſtändig

ſeiner Rechte gemäß § 599 verurteilt werden. erledigt; die Berufung trägt deshalb den Streit

Mit Nr. 4 des § 538 ſteht nur der legte Fall ſeinem ganzen Umfange nach in die zweite Inſtanz.

in Zuſammenhang . ) a) Wird die Berufung gegen das Verſäumnis:

a ) Rommt die Berufungsinſtanz dazu , das urteil verworfen , ſo iſt der Rechtsſtreit erledigt .

vom Erſtrichter erlaſſene Vorbehaltsurteil aufzu
b) Wird dagegen die Berufung für begründet

heben und die Klage als unbegründet oder als erklärt und das Verſäumnisurteil aufgehoben , ſo

in der gewählten Prozeßart unzuläſſig abzuweiſen , iſt zur Sache zu entſcheiden. Durch die Berufung

ſo beſteht für eine Zurückverweiſung kein Raum ; iſt der Rechtsſtreit ſeinem vollen Umfange nach in

das abweiſende Urteil beendigt den Prozeß , da es die Berufungsinſtanz gelangt ; nach Aufhebung des

für dieſen Fall ein Nachverfahren nicht gibt . Verſäumniðurteils müßte deshalb an und für ſich

b) Wird das Vorbehaltsurteil vom Berufungs: das Berufungsgericht über die Sache ſelbſt erkennen .

gericht beſtätigt, ſo ſteht dem Beklagten immer Demgemäß enthält die ſtatt deſſen in Nr . 5 ge
noch frei, ſeine Rechte im ordentlichen Nachverfahren botene Zurüdverweiſung in die erſte Inſtanz eine

unter uneingeſchränkter Benußung aller Beweis: echte Ausnahme von der Devolutivwirkung der

Berufung.

2 ) So zutreffend die herrſchende Lehre, angeführt

von Seuffert bei $ 538 N. 5. Die gegenteilige Meinung,

welche $ 538 auch dann für anwendbar hält, wenn 8) Nicht hierher gehört der Fall, daß bei Abs

das Vorbehaltsurteil erſt in zweiter Inſtanz er- weſenheit des Betlagten der anweſende Kläger gemäß

geht, iſt unrichtig. Zwar würde eine Zurückverweiſung 8 331 Abſ. 2 wegen linſchlüſſigkeitder Klage abgewieſen

in dieſem Falle dem geſezgeberiſchen Grundgedanken wurde; denn ein ſolches IIrteil iſt tein ,auf Verſäumung

durchaus entſprechen, der Wortlaut des § 538 Nr. 4 geſtüßtes Urteil“ . Es iſt zwar mit Berufung anfecht

chließt jedoch eine entſprechende Anwendung " (Wach , bar, aber nicht auf Grund des §513 Abf.2, ſondern wie

Vorträge S. 311 ) m . E. aus. ein gewöhnliches Urteil nach allgemeinen Grundſägen .
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IV. vom 17. Februar 1918 nach gewährtem Ausſtand als

laufende Leiſtungen gelten, im Kange des 8 10

Ich faffe zuſammen . Nr. 3 3WVG., alſo an bevorzugter Stelle, zu bers

8 538 enthält vier echte und drei unechte Aus- langen . Infolge mehrfacher Ausſprachen mit Beamten

nahmen von der Devolutivwirkung der Berufung. des Münchener Magiſtrats dürfte es gelingen, dieſes

Echte Ausnahmefälle ſind: neuartige Vorgehen in München in die richtigen

1. Nr. 1 ; Grenzen zurückzuführen. Troßdem ſei an dieſer Stelle

2. Nr. 2, wenn die prozeßhindernde Einrede darauf hingewieſen , weil anzunehmen iſt, daß es aud

vom Erſtrichter für begründet erklärt wurde ; anderweitig Nachahmung findet; kommen doch die Ge

3. Nr. 3,wenn ein nach Grund und Betrag ohne jene geſeßlichen Beſtimmungen oft kaum hoffen
meinden auf dieſe Weiſe zu Einnahmen, auf die ſie

ſtreitiger Anſpruch vom Erſtrichter abgewieſen durften . Einen Anreiz
zudemgeſchildertenVorgehen

wurde ; dürfte die Tatſache bilden , daß die Gemeinden mit

4. Nr. 5 . dem geſchilderten Verfahren die Rückſtände beitreiben

Reine wirklichen Ausnahmefälle ſind : können, ohne das von ihnen erfahrungsgemäß ſehr

1. Nr. 2 , wenn die prozeßhindernde Einrede vom geſcheute odium auf ſich zu laden, daß ſie ein An

Erſtrichter zurüdgewieſen wurde ; weſen zur Zwangsverſteigerung getrieben haben. Es

2. Nr. 3, wenn eine Vorabentſcheidung über den wird gut ſein, demgegenüber darauf hinzuweiſen , daß

Grund des Anſpruchs vom Erſtrichter erlaſſen der Grundbeſißer durch das geſchilderte Vorgehen

wurde ;
häufig gleichwohl nicht unerheblich geſchädigt wird ;

denn erftlich werden ihm durch die zwangsweiſe
3. Nr. 4 .

Deckung der oft ſehr erheblichen Steuerrüdſtände die

In den unechten Ausnahmefällen bedarf es Mittel zur Dedung der Hypothefzinſen geſchmälert

einer geſeßlichen Regelung nicht (vgl. hiezu RGE. und er dadurch der Gefahr zwangsweiſen Vorgehens

70 , 183) ; im Gegenteil: der Gefeßgeber befiehlt der Hypothekengläubiger ausgeſept; und zweitenstritt

dem Berufungsgericht etwas, was dieſes logiſcher durch die Grundſtüdsbeſchlagnahme nicht ſelten vers

weiſe zu tun gar nicht in der Lage iſt. Die Zurück: tragsmäßig die vorzeitige Fälligkeit von Hypothet

perweiſung des Rechtsſtreits in die erſte Inſtanz kapitalien ein .

durch den Berufungsrichter iſt bei den unechten
Rechtlich iſt dem Verfahren wohl kaum beis

Ausnahmefällen einewiderſinnige, inhaltsleere An: zukommen ; denn der Umſtand, daß der gewährte Auss
ſtand abgelaufen iſt, nimmt nach der ziemlich eins

ordnung , deren Unterbleiben auf den Gang des
ſtimmig herrſchenden Meinung denjenigen Rüdſtänden

Prozeſſes keinen Einfluß hat und nicht geeignet wiederkehrender öffentlicher Baſten ,für die nach dem

iſt, einen Reviſionsgrund zu bilden . 1. Auguſt 1914 einmal Ausſtand gewährt worden war,

nicht den dadurch geſicherten oder erlangten Hang

eines laufenden Betrages (vgl. auch § 5 der MinBet.

vom 5. November 1917, Beiblatt z . JMBI . S. 272) ;

Kleine Mitteilungen. und ſelbſt wenn man ſagen würde, daß eine Auss

ſtandsgewährung, der verhältnismäßig bald die

Nochmals die wiederkehrenden öffentlichen Laſten Zwangsbeitreibung folgt, eine Sünde wider den Geiſt

von Grundſtüden nach der Bet. vom 12. Juli 1917. der Verordnung ſei und deshalb nicht als Ausſtands

Die Bekanntmachung vom 12. Juli 1917 beginnt an- gewährung im Sinne der Verordnung gelten könne,

ſcheinend überraſchende und wenig erwünſchte Wirs kommt man nicht viel weiter, weil ſich eben die Steuers

fungen zu zeitigen . behörde dann dadurch helfen könnte, daß ſie die Zwangs

Nach der Begründung zum Entwurf will die verwaltung nur wegen eines verhältnismäßig gering

Bekanntmachung die Steuerbehörden in die Lage vers fügigen Teilbetrags betreibt, wodurch ſie ſich gegen

Teßen, „ in allen geeigneten Fällen einſtweilen von die Geltendmachung jenes Einwands hinſichtlich der

Vollſtreckungsmaßregeln abſehen und den von ihnen übrigen Beträge mit Erfolg ichüßen würde ganz

als berüdſichtigenswert erkannten Ausſtandsgeſuchen abgeſehen davon, daß ſich bei dieſer Art von Rechte

entſprechen zu können, ohne den Verluſt des Ranges auslegung unendlich ſchwer ſagen ließe, wo im ein

ihrer geſtundeten Anſprüche und damit dieſer ſelbſt zelnen Fall die „Sünde wider den Geiſt“ anfängt und

befürchten zu müſſen“. Die unzweifelhafte Abſicht des wo ſie aufhört.

Seſebgeber & war alſo, die Ausſtandsgewährung in Nach alledem dürfte es gegen das geſchilderte

erhöhtem Maße zu ermöglichen und ſchußbedürftige Vorgehen, wenn es Schule macht, keinen anderen Schuß

Grundeigentümer vor der Gefahr der Zwangs- geben als eine Aenderung der Verordnung vom 12. Juli

beitreibung der rückſtändigen öffentlichen Laſten tuns 1917 in dem Sinne, daß die mit gewährtem Ausſtand

lichſt zu ſchüßen. Ganz im Gegenſaß hiezu begann geſchuldeten Beträge wiederkehrender öffentlicher Laſten

vor kurzer Zeit der Stadtmagiſtrat München, die Bes eines Grundſtüds nicht als Anſprüche auf Entrichtung

ſtimmungen der Verordnung und des dazu ergangenen laufender Beträge gelten, ſondern nur denjenigen

bayeriſchen Geſeßes vom 17. Februar 1918 zu benüßen, Beträgen gleichgeſtellt werden, die aus den leßten

um nun erſt recht ſeine Rüdſtände beizutreiben : er 2 Jahren vor Anordnung der Beſchlagnahme rüds

beantragte mehrfach – eine völlig neue Erſcheinung! | ſtändig ſind. Der Anreiz zur Betreibung der Zwangs

wegen der Rüdſtände oder eines Teiles derſelben verwaltung wegen rückſtändiger öffentlicher Laſten

die Zwangsverwaltung und hatte die Abſicht, in würde dann wegfallen , weil Rückſtände aus den leßten

dieſem Verfahren auf Grund des bisher gewährten i 2 Jahren zwar in der Zwangsverſteigerung,

Ausſtands die Dedung ſelbſt der älteſten Rückſtände, aber nicht in der Zwangsverwaltung den bevor

die nach der Bek. vom 12. Juli 1917 und dem Geſeß zugten Hang des 8 10 Nr. 3 3WVG. genießen. Im
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übrigen iſt allerdings zu hoffen , daß es (wie fid ja „ Uuwirtſamteit “ von Eintragungen im Grund

in München erfreulicherweiſe anſcheinend icon zu buche. In einer auf S.52 dieſes Jahrgangs auszugsweiſe

zeigen beginnt) amtlichen Stellen gegenüber nicht eines mitgeteilten Entſcheidung des V. SS . des Reichsgerichts

Eingreifens der Gefeßgebung bedarf, und daß der vom 6. Oktober 1917, V 128/1917, vertritt das Reichs

Hinweis auf die Abſichten des Geſeßgebers genügt, gericht die Anſicht, eine Vormerkung zur Sicherung

um ſie von einem Vorgehen abzuhalten, das dieſen des Anſpruchs auf Auflaſſung ſei unwirbjam oder

Abſichten ſtrade zuwiderlaufen würde. Allerdings nichtig, weil es im gegebenen Falle an einer für die

wird einmal die Zeit kommen, wo die Steuerbehörden, Rechtsgültigkeit der Eintragung erforderlichen Grunds

wenn ſie nicht des guten Ranges der Steuerrüd- lage “ fehle. In der Eintragungsbewilligung (8 885

ſtände oder gar ihrer Eigenſchaft als öffentliche Laſt BGB.) war nämlich die Eintragung einer Vormerkung

des Grundſtüds verluſtig gehen wollen, mit Grund- mzur Sicherung des Anſpruch auf Auflaſſung unſeres

ſtüdsbeſchlagnahme vorgeben müſſen. Dieſer Zeit- Reſtgutes von ca. 400 Morgen" bewilligt worden, ohne

punkt wird eintreten, wenn die Geltung der VD. daß aus der Eintragungsbewilligung zu entnehmen

bom 12. Juli 1917 ibrem Ende entgegengeht; die VO. geweſen wäre, welche einzelnen Grundſtüde zu dieſem

tritt gleichzeitig mit der VO. vom 22. April 1915, Reſtgute " gehören ; die Eintragung der Vormerkung

RGBÍ. S. 235, d. h . mit Beendigung des Krieges ſelbſt lautete ſo, als ob der Anſpruch auf Auflaſſungd

zuſtandes, außer Kraft. Vielleicht fürchtet die eine ſich auf das ganze Gut erſtredte.

oder andere Gemeinde, der Friede könnte plößlich Dieſer Anſiot muß widerſprochen werden . Rich

„hereinbrechen“ und ſie des guten Ranges ihrer Steuer- tig iſt nur, daß die Eintragung unter Verleßung geſeks

rüdſtände berauben. Dieſe Angſt wäre unbes lider Vorſchriften erfolgt iſt, einmal deshalb, weil in

gründet ; denn die Beendigung des Krieg zuſtandes der Eintragungsbewilligung die Grundſtüde, die Gegens

wird das Außertrafttreten der beiden Verordnungen ſtand des Anſpruchs auf Auſlaſſung ſind, nicht vor

nicht unmittelbar zur Folge haben ; vielmehr wird ſchriftsmäßig (§ 2 GBD.) bezeichnet, ja überhaupt gar

nach § 2 A6.2 Saß 2 der VD. vom 22. April 1915 nicht erkennbar angegeben ſind, dann, weil die vor

der Zeitpunkt, mit dem in Anſehung der Verordnung genommene Eintragung fich auch auf Grundſtüde

der Ariegezuſtand als beendet anzuſehen iſt, vom erſtredt, auf die ſich der Anſpruch auf Auflaſſung gar

Bundesrat beſtimmt; ſchon bei Erlaß der VD. nicht beziehen ſoll, alſo die Eintragung über den Inhalt

vom 22. April 1915 hat die Regierung in der Eintragungsbewilligung hinausgeht.

Ausſidt geſtellt, daß dieſer Zeitpunktges Unrichtig iſt aber die Annahme, daß daraus die

raume Zeit vorher bekannt gegeben werden Nichtigkeit der Eintragung folge, vielmehr iſt grund

foll ; und in der Begründung zum Entwurf der VD . fäßlich eine Eintragung nicht deshalb nichtig, weil ſie

vom 12. Juli 1917 iſt auf dieſe zuſicherung ausdrüd- unter Verleßung des Geſekes erfolgt iſt, insbeſondere

lich wieder hingewieſen worden. Ueberraſchungen ſind weil es an der erforderlichen Eintragungabewilligung

alſo ausgeſchloſſen und die Steuerbehörden werden, fehlt. Wäre eine ſolche Eintragung nichtig, ſo hieße

wenn der Seitpunkt des Außertrafttretens der beiden dies nichts weniger, als dem, der im Vertrauen auf

Verordnungen bekannt gegeben wird, noch reichlich das Grundbuch ein Rechtsgeſchäft vornimmt, zu

Zeit haben , ihre durch Ausſtandsgewährung erworbenen muten , jedesmal nadzuprüfen , ob die Eintragung nicht

Rechte im Weg der Beſchlagnahme ſicherzuſtellen ; der erforderlichen Grundlage entbehrt, ob ſie insbes

hiebei kommt ihnen zuhilfe die in beiden Verordnungen ſondere durch eine entſprechende Eintragungsbewilli

enthaltene Beſtimmung, daß in einem vor deren gung gebedt iſt und ob die Eintragungsbewilligung eine

Außerkrafttreten angeordneten Zwangsverſteigerungs- geeignete Grundlage der Eintragung bildet. Davon

oder Zwangsverwaltungsverfahren auch nach Außers kann aber keine Rede ſein ; ein ſolches Verlangen würde

frafttreten der Verordnungen die davon erfaßten öffents den ganzen Grundbuchverkehr untergraben . Es ſteht

lichen Laſten ihren durch die Verordnungen geſicherten in Widerſpruch mit dem Grundſaße des § 892 BGB.,

Rang behalten . ' ) Bei dieſer Sachlage würde es der wonach zugunſten deſſen, der ein Recht an einem

Abſicht des Selebgebers wohl zweifellos am beſten Grundſtück oder ein Recht an einem ſolchen Rechte

entſprechen, wenn die Steuerbehörden im Regelfall durch Rechtsgeſchäft erwirbt, der Inhalt des Grund

nicht eher mit Beſchlagnahme vorgehen würden, als buches als richtig gilt .

bis der Zeitpunkt des Außerkrafttretens der Verord- Vielmehr liegt die Sache ſo : durch eine Eintragung,

nungen bekanntgegeben wird , daß es Fälle gibt, die die der erforderlichen Grundlage entbehrt, wird mögs

eine derartige Rüdſichtnahme nicht verdienen, iſt licherweiſe – nicht notwendig – das Grundbuch uns

ſelbſtverſtändlich ; gleichwie hinſichtlich der Frage, ob richtig ; dieſe Unrichtigteit berührt nicht die Wirts

bezüglich älterer Rücfiände von den Beſtimmungen ſamkeit der Eintragung, hat dieſe im Gegenteil zur

der VO. vom 12. Juli 1917 überhaupt Gebrauch Vorausſebung . Gegen eine ſolche Eintragung ſteht

.
zu machen iſt (vgl . BayZiR . S. 110), darf man auch dem Betroffenen das Recht zu, die Eintragung eines

hier zu den Steuerbehörden das Vertrauen haben, Widerſpruches gegen die Richtigkeit des Grundbuches

daß ſie im Einzelfall das Richtige treffen. zu verlangen (8$ 71, 54 GBD. ). Außerdem hat er

Amtsrichter Dittrich in München .
gegen den, deſſen Recht durch die Berichtigung be :

troffen wird, den Anſpruch auf Zuſtimmung zur

Grundbuchberichtigung ($ 894 BGB. , 822 GBD. ). Ends

1 ) In der VO. vom 22. April 1915 iſt das Zwangs
lich iſt ihm der Staat, woferne der Grundbuchbeamte

verwaltungsverfahren, weil hiefür gegenſtandslos,
ſeine Amtspflicht bei der Eintragung vorſäblich oder

nicht genannt; desgleichen auch nicht imzugehörigen
bayer. Geſeß vom 14. März 1917. Das Geſetz vom anhängige Zwangs v e r ſteigerung & verfahren vor.be

17. Februar 1918, das einfach auf das Geſetz vom Das iſt aber ein offenkundiges Redaktionsverſehen , das

14. März 1917 Bezug nimmt, behält hiernach rein wörtlich ſich nötigenfalls bei Erlaſſung der KV . , durch die das

die Weitergeltung der Vorſchriften ebenfalls nur für Geſeß außer Kraft geſeßt wird, wieder gut machen läßt.
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Aus der Rechtſprechung.

fahrläſſig verlebt hat, für den entſtandenen Schaden die Vormerkung nur nach den beſtehenden Vorſchriften

haftbar (8 12 GBD.) . nicht hätte eingetragen werden ſollen. Das leßtere

Im vorliegenden Falle iſt die Eintragung inſo- unterſteht nicht feiner Nachprüfung.

weit – nur inſoweit! – unrichtig, als ſie ſich auch auf Hiernach muß die angezogene Enticheidung des

andere Grundſtücke, als die zum „ Reſtgute “ gehörigen Reichsgerichts abgelehnt werden ; ſie führt nicht nur

erſtreckt; inſoweit ſie die zum Reſtgute gehörigen Grund- im gegebenen Falle zu einem dem geſunden Rechts

ſtücke betrifft, iſt ſie nicht unrichtig, wenn auch die empfinden widerſtreitenden Ergebniſſe, ſondern würde,

Eintragung mangels ausreichender Bezeichnung dieſer darüber hinaus folgerichtig angewendet, die Rechts

Grundſtücke abzulehnen geweſen wäre. Inſoweit nun ficherheit im Grundbuchvertebre geradezu untergraben ,

die Eintragungunrichtig iſt, tann der dadurch betroffene indem ſie nichts weniger als eine Nachprüfung der

Eigentümer Eintragung eines Widerſpruchs und dems Gefeßmäßigkeit der Eintragungen durch den, der Grunds

nächſt von dem, zu deſſen Gunſten die Vormerkung buchgeſchäfte vornehmen will , notwendig machen würde,

eingetragen iſt, Zuſtimmung zur Berichtigung dahin . ein ganz unannehmbares , mit allen Grundfäßen und

verlangen, daß der Äuflaſſungsanſpruch auf beſtimmte, Vorſchriften der Grundbuchordnung in Widerſpruch

vorſchrift&mäßig zu bezeichnende Grundſtücke fich nicht ſtehendes Verlangen.

erſtredt.
Notar Bourier in Königshofen .

Nad den Vorſchriften über den öffentlichen Glauben

des Grundbuchs gilt die Eintragung bis zur Eintra

gung eines Widerſpruchs oder bis zur Berichtigung als

richtig, allerdings nur „ zugunſten “ deſſen, der ein Recht

am Grundſtück erwirbt, nicht aus zu deſſen Laſten.

Wenn alſo jemand das Eigentum an einem Grund

ſtüdt erwirbt, aut das ſich der Auſlaſſungsanſpruch Reichsgericht.
in Wahrheit nicht erſtreckt, ſo ſteht ſeinem Rechts.

A. Zivilſache n .
erwerbe die Eintragung der Vormerkung nicht ents

gegen. Dagegen ſteht ihm die Eintragung entgegen,
I.

ſoweit tatſächlich ein Auſlaſſungsanſpruch beſteht. Er Zuläſſigkeit der Klage auf Feſtſtellung des Richt:

iſt durch die gültige, wenn auch teilweiſe unrichtige beſtehend eines Hechtsverhältniſſes. Wenn die Polizei:

und im Ganzen der erforderlichen Eintragungsgrunds behörde geſchlechtskrante Frauensperſonen in Kranten:

lage entbehrende Eintragung der Vormerkung auf häuſeru verpflegenläßt, lo fann fie nicht Erſak der

dieſen Auflaſſungsanſpruch aufmerkſam gemacht. Dufwendungen dafür von der Ortstrantentañe ver:

Für die Vormerkung gelten keine anderen Grund
langen , der die stranten augehörten , ſoferne dieſe der

Unterbringung im Krantenhauſe nicht zugeſtimmt hat.
fäße als für andere Eintragungen . Wenn ein Grund:

Das gilt auch dann, wenn die Heilung eine Behandlung

buchbeamter bei Eintragung einer Hypothet einen im Arantenhauſe erforderlich machte. Die Polizei
irrigen Betrag einträgt, z . B. ſtatt 700 M den Betrag

behörde zu H. hat wiederholt geſchlechtskranke Frauenss

von 7000 M, ſo iſt zwar die Eintragung unrichtig und perſonen , die Maſſenmitglieder der Klägerin ſind, in

e8 tommt die Hypothet, ſoweit es an der erforderlichen Krankenhäuſern verpflegen und behandeln laſſen , ohne

Einigung fehlt ( 8 873 BGB .), nicht zur Entſtehung, die Zuſtimmung der Klägerin dazu eingeholt oder ſie

aber die Eintragung als ſolche iſt deshalb nicht nichtig,
auch nur davon benachrichtigt zu haben, und hat von

der Klägerin den Erſaß der Koſten verlangt. Dieſe
ebenſo wenn ſtatt 700 M nur 70 M eingetragen ſind.

Soweit zuviel eingetragen iſt, kann der Eigentümer
hat dasVerlangen abgelehnt, findet aber darin eine An

ſpruchsberühmung, die ſie in ihrem Privatrechtsfreiſe

Eintragung eines Widerſpruches und Zuſtimmung des gefährde und hat deshalb verneinende Feſtſtellungs

eingetragenen Gläubigers zur Berichtigung verlangen, llage mit dem Antrag erhoben, feſtzuſtellen , daß der

ſoweit zu wenig eingetragen iſt, ſteht ihm das Recht Betlagte nicht berechtigt ſei, geſchlechtsfrante Staſſens

der Beſchwerde zu (8 71 GBD. ) . Der Dritte aber mitglieder der Klägerin ohne vorherige Benachrichti

kann ſich auf den öffentlichen Glauben des Grunds gung und Zuſtimmung der Klägerin in Strankenhäuſern

buchs berufen zu ſeinen Gunſten ,alſo beiſpielsweiſe fordern . Fürſorglich iſt der Klagantrag dahin geſtelltverpflegen zu laſſen und Erſtattung der Koſten zu

wenn er die Hypothet zu 7000 M erwirbt, wogegen der

öffentliche Glaube nicht gegen ihn wirkt, z . B. wenn er
worden, daß der Beklagte dazu auch dann nicht be

rechtigt ſei, wenn die Krankenhausbehandlung zur

ſich eine Nachhypothet beſtellen läßt ; im lepteren Falle
Heilung nötig iſt . Das RG, hob das abweiſende Ür

kann auch er nach § 894 BGB. vom Vorgläubiger teil des DLG . auf.

Zuſtimmung zur Grundbuchberichtigung verlangen. Aus den Gründen : 1. Richtig iſt, daß für

Niemals aber kann eine ſolche unrichtige oder der die Klage auf Feſtſtellung des Beſtehenswie des Nicht

geſeblichen Grundlage entbehrende Eintragung einfach
beſtehens eines Rechtsverhältniſſes das wenigſtens be

als nichtig behandelt werden, wie aus den Vorſchriften
dingte oder betagte Vorhandenſein des Rechtsverhält

niſſes, bei der Klage auf die Feſtſtellung ſeines Nichts

über Eintragung eines Widerſprucs und über Her

beiführung der Grundbuchberichtigung einwandfrei
beſtehens die Möglichkeit ſolchen Beſtchens zu er

fordern iſt. Zur Entſcheidung bloßer Rechtsfragen
hervorgeht. Und ſo kann ſich auch der Erwerber eines oder zur Feſtſtellung entfernter Möglichkeiten iſt die

Grundſtüds niemals darauf berufen, daß die Auf- Feſtſtellungsklage nach ZPO. § 256 nicht gegeben .

laſſungsvormerkung – als Eintragung nichtig ſei , Nichtig iſt weiter, daß zwiſchen dem Geſchäftsherrn

daß ſie der „ erforderlichen Grundlage“ entbehre, ſon- unddem Geſchäftsführer nach BGB. SS 677 ff . einder

dern nur darauf, daß troß der an ſich gültigen Ein Feſtſtellung im Sinne der 3PO . 8 256 fähiges Rechts

tragung der Auflaſſungsanſpruch nicht beſteht, dies verhältnis grundſäßlich nur wegen ſolcher Geſchäfte

aber ſelbſtverſtändlich nur inſoweit, als eben der
beſteht, die der Geſchäftsführer vorgenommen hat,

Auflaſſungsanſpruch nach dem zugrundeliegenden
die alſo in der Vergangenheit liegen (RUZ. Bd. 84

S. 390 ): ob ſich ſpäter eine Geſchäftsführung volle
Rechtsgeſchäft auch wirklich nicht beſteht, nicht auch ziehen wird, hängt davon ab , ob der Handelnde mit

inſoweit, als der Anſpruch in Wahrheit beſteht und dem Willen oder mindeſtens mit dem Bewußtſein tätig
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:

werden wird, das Geſchäft als fremdes zu führen, und und Arbeitsfähigkeit Strankenhilfe zu gewähren , eine,

ob anderſeits die Uebernahme der Geſchäftsführung der Geſichtspunkte der allgemeinen, ſozialen Wohlfahrt

dem wirtlichen oder mutmaßlichen Willen des Ges unbeſchadet, zunächſt perſönliche Fürſorge, die mit

ſchäftsherrn entſprechen wird. Sieraus folgt, daß einer geſeßlichen Zwangsgewalt gegenüber dem Er

fein Rechtsverhältnis, auch fein bedingtes, zwiſchen tranften nur in ganz begrenztem Umfang (RVO. 529

den Beteiligten vorhanden ſein kann, ehe jene Bor : Abf. 1 : wegen Uebertretung der Krankenordnung oder

ausſeßungen erfüllt ſind, was ſich erſt bei der tat- der Anordnungen des behandelnden Arztes) ausge

ſächlichen Ausführung des Geſchäftszeigen fann. Auch ſtattet iſt und jedenfalls grundſäßlich (vgl. RVO .

für eine auf Feſtſtellung des Nichtbeſtehens des rechts $S 1545, 1551) dem Berſicherten nicht aufgezwungen

verhältniſſes gerichtete Klage würde es folchenfalls werden kann. Wie hiernach die der Krankenkaſſe ob

regelmäßig an der erforderlichen Unterlage fehlen . liegende strankenhilfe in Anſehung der Regelleiſtungen

Hier darf aber die beſondere Bage der Umſtände (Arankenpflege und Krankengeld nach RVO. § 182)

nicht überſehen werden. Es handelt ſich hier um eine als eine Pflicht nur mit dem Vorbehalt zu verſtehen

regelmäßige und häufig wiederkehrende Tätigkeit der iſt, daß ſie vom Staſſenmitglied gewollt und beantragt

Polizeibehörde, der gegenüber die Willensrichtung der iſt, ſo gilt eine Einſchränkung in noch erhöhtem Maße

Klägerin als Geſchäftsherrin wie die jener als es bezüglich der Gewährung der Krankenhauspflege, die

ſchäftsführerin imSinne des BOB. § 677 tatſächlich nach derVorſchrift des § 184 RVO. anſtelle der

feſtſteht. In der hier ſtreitigen Frage begegnen ſich Krankenpflege und des Aranfengeldes gewährt werden

die Parteien ſtändig auf einem Gebiet, dem der öffent- tann . Nicht nur, daß es dazu der Zuſtimmung des

lichen Geſundheitsfürſorge, wo die jeder von ihnen Kranten bedarf, ſofern er einen eigenen Haushalt hat

obliegenden allgemeinen Aufgaben ſich berühren, oder Mitglied des Haushalts ſeiner Familie iſt und

daraus ergibt ſich eine dauernde Beziehung unter daß davon nur in den Ausnahmefällen des Abſ. 2

ihnen, die zwar nicht für ſich als Rechtsverhältnis zu Nr. 1-4 abgeſehen werden kann, ſteht es grund

bezeichnen ſein mag, aber doch dieUnterlage einer fäßlich im Ermeſſen der Kaſſe, anſtelle der Kranken

Feſtſtellung bilden kann , weil der Eintritt der Um- pflege und des Krankengelds eine Krankenhauspflege

ſtände, welche die Entſtehung des ſtreitigen Rechts- zu gewähren. Wie das Reichsverſicherungsamt in feſter

verhältniſſes bedingen , nicht etwa als eine nur ents Rechtſprechung annimmt, kann aus dem Geſeß weder ein

fernte Möglichkeit erſcheint, ſondern dem zu erwarten- im Spruchverfahren (RVD. 88 1636–1734) verfolg

den regelmäßigen Verlaufder Dinge entſpricht. Daher barer Anſpruch des Verſicherten auf Krankenhauspflege

iſt das ſtreitige Mechtsverhältnis, in der bezeichneten noch eine Befugnis der Aufſichtsbehörde hergeleitet

Beziehung wurzelnd, als ein bedingtes wenn übers werden, die uebernahme der Krankenhauspflege durch

haupt – auch ichon gegeben, ehe die Geſchäftsführung die Krankenkaſſe im Einzelfall zu erzwingen. Auch

im Einzelfall erfolgt iſt : der Einzelanſpruch und das die Vorſchrift des § 184 Abſ. 4, wonach in den Fällen

ihn erzeugende Rechtsverhältnis als ein unbedingtes des Abſ. 3 Nr. 1, 2 , 4 die Kaſſe möglichſt Krankenhaus

entſtehen, wenn überhaupt, erſt aus der Geſchäfts- pflege gewähren ſoll, kann keinen Zweifel daran bes

vornahme ſelbſt. Dies ſteht aber einer Feſtſtellung, gründen, daß das Geſeß in dieſer Frage der Kaſſe ein

wie ſie die Klage begehrt, deshalb nicht entgegen, weil Ermeſſen einräumen will, das unter Geſichtspunkten

dafür ein auch nur bedingt oder betagt vorhandenes der verſchiedenſten Art ausgeübt werden kann. Ein

Rechtsverhältnis genügt, ſofern der Eintritt der dafür freies , willkürliches Belieben zuzulaſſen, liegt nicht im

bedingenden Umſtände nicht etwa völlig ungewiß und Sinne des Geſeßes: es liegt im Weſen der der Staſſe

entfernt iſt, ſondern eine naheliegende Wahrſcheinlich obliegenden gemeinnütigen Aufgabe, daß fie ihr Ers

teit für fich hat. meſſen in einer dieſer Wufgabe entſprechenden Weiſe

2. Da die Strankenhausbehandlung der geſchlechts- auszuüben hat. Aber rechtliche Vorausſeßungen für

kranten Kaſſenmitglieder unſtreitig dem ertlärten Willen die Gewährung der Krankenhauspflege — Umſtände,,

der Klägerin ' widerſprach , iſt der mit der Alage bes aus denen ſich eine rechtliche Verpflichtung der Kaſſe

fämpſte Anſpruch des Bellagten nach BGB. SS 679, ergäbe , die durch Aufnahme des Kranten in Kranken

683, 670 nur begründet, wenn ohne Eingreifen ſeiner hauspflege zu erfüllen wäre bezeichnet das Geſep

Polizeibehörde eine Pflicht der Klägerin nicht rechts nicht. Vielmehr ſoll, wie auch ſchon der Wortlaut

zeitig erfüllt worden wäre, deren Erfüllung im öffent. des hervorgehobenen Abſ. 4 des § 184 zur Genüge

lichen Intereſſe liegt. Daß dem hier ſo ſei, hat das erkennen läßt, der Kaſſe das fachgemäße, aber freie

BO . bejaht, weil für die Klägerin im Sinne des § 679 Ermeſſen hierüber ſtets gewahrtbleiben. Dieſer Me

BOB . eine Pflicht zur Arankenhausbehandlung bes gelung würde es nicht entſprechen, wenn im Wege

züglich ihrer Maſſenmitglieder beſtehe und eine ſolche der Geſchäftsführung ohne Auftrag die Polizeibehörde

möglichſt ſchnell eingeleitet werden müſſe, um eine dazu gelangen könnte, ihr Ermeſſen an die Stelle eines

Uebertragung der Krankheit auf dritte Perſonen zu ſolchen der Kaſſe zu ſehen und dieſe ſo zu einer Leiſtung

verhüten . Allein die Strankenhilfe der Krankenkaſſen zu zwingen, die weder der Verſicherte noch die Auf

einerſeits, das hier in Rede ſtehende Eingreifen der ſichtsbehörde zu erzwingen in der Lage wäre.

Polizeibehörde anderſeits ſind zwar beide darauf ges Eine andere Beurteilung ergibt ſich auch nicht

richtet, den Erkrankten zu heilen , auch beide Maßs aus der dem Klagbegehren beigefügten beſonderen

nahmen der Fürſorge für die Geſundheit und die Beſchränkung auf ſolche Fälle, wo die Strankenhaus

geſundheitliche Leiſtungsfähigkeit der Bevölkerung ges: behandlung zum Zwede der Heilung erforderlich war.
widmet, verfolgen jedoch im übrigen was aller: Darüber, ob dem ſo iſt, und , wenn dem ſo iſt, ob die

dings der Annahme einer Geſchäftsbeſorgung i. S. Heilung im Krankenhaus verſucht werden ſoll, hat

des BGB. 8 677 nicht ohne weiteres entgegenſteht eben nach dem Willen des Geſekes nur das Ermeſſen

(vgl . ROZ. Bd. 75 S. 283, Bd. 77 S. 197 ), – un- der Staſſe zu entſcheiden . Eine vorbehaltsloſe Pflicht

mittelbare Ziele ganz verſchiedener Art. Die Polizei- zur Gewährung der Krankenhausbehandlung iſt der

behörde faßt in erſter Reihe die Gefahr ins Auge, Krankenkaſſe im Geſetz auch für ſolche Fälle nicht auf

welche eine geſchlechtskranke, der Gewerbsunzucht ge- erlegt . Daran ändert auch das an der ſachgemäßen

neigte und verdächtige Frauensperſon für die Deſfent- Beſorgung der Aufgaben der Krankenverſicherung be

lichkeit bedeutet, und hat hiergegen unter geſundheits- ſtehende öffentliche Intereſſe nichts. Daß es im üb

und ficherheitspolizeilichen Gefichtspunften nötigenfalls rigen zum Tatbeſtand des § 679 BOB . nicht genügt,

mit Zwang vorzugehen, um der Schädlichkeit weiteren wenn das „ Geſchäft“ d . i . hier die Unterbringung der

Geſchlechtsverkehrs der Kranken vorzubeugen. Dem- Kranken im Krankenhaus im öffentlichen Intereſſe liegt,

gegenüber hat die Krankenkaſſe weſentlich nur die Auf- fann feinem Zweifel unterliegen. Gegenüber der be

gabe, dem Erkranften zur Erhaltung ſeiner Erwerbs- reits in § 755 I. E. auſgeſtellten Vorausſeßung, daß
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von dem Geſchäftsführer die im öffentlichen Intereſſe entgegenſtehender Wille der Bertragſchließenden zu

geboteneErfüllung einer dem Geſchäftsherrn obliegenden entnehmen ſei (o Davidſon, Hecht der Eheſcheidung

Verbindlichkeit bewirkt ſei , war in der 2. Kommiſſion S. 151, Pland Anm . 3 , Staudinger Anm . 29, Schmidt

(P. II S. 736 unter 3) beantragt, ſtatt deſſen es ges Anm . 3b zu § 1582 BOB .). Auf dieſen Standpunkt

nügen zu laſſen, daß die Beſorgung des Geſchäfts ſtellt ſich die Heviſion. Jndes tann der Anſicht in

durch das öffentliche Intereſſe geboten “ ſei . Dies dieſer Faſſung nicht beigetreten werden . Begründet

wurde (P. II S.738) abgelehnt ; es folle an der Vors iſt ſie nur von Davidſon , der meint, es ſei im Zweifel

ausſeßung feſtgehalten werden, daß es fich um eine anzunehmen , daß bei Beſtimmung der Mente nur auf

Verpflichtung des Geſchäftsherrn handle. Als ſolche die Eintünfte, die der Verpflichtete bei ſeinen Leb

kann nur eine rechtliche, ſei es im öffentlichen, ſei es zeiten bezogen habe, und nicht auf die durch ſeinen

im Privatrecht wurzelnde, geſeßliche oder vertrags- Tod bedingte Verminderung Nüđſicht genommen ſei.

mäßige Verpflichtung gelten ; die Erſtreckung insbe- Aber das läßt ſich nicht ſo allgemein behaupten. Jeden

ſondere auf die Erfüllung fittlicher Pflichten iſt bes falls kann damit eine Bermutung für die Geltung

reits im Schoße der zweiten Sommiffion (M. II S. 738 der Vorſchrift oder eine Auslegungsregel in dieſem

Abſ. 1) gleichfalls abgelehnt worden. Ob ein Ers Sinne nicht begründet werden. Der richtige Stand

ſtattungsanſpruch des Betlagten wenigſtens inſoweit punft iſt auch hier in der angeführten Entſcheidung

anzuerkennen ſein möchte, als die Klägerin den Aufs ROZ. Bd. 56 S. 121 eingenommen . Danach kommt

wand der regelmäßigen Arantenhilfe nach RVO.§ 182 es darauf an , ob im Vertrage der Wille der Betei

einſchließlich des Arankengelds erſpart hat (vgl. BGH. ligten zum Ausdruck getommen iſt, es bei der Bor

$ 684), tann ohne weitere Unterlagen nicht beurteilt ſchrift des § 1582 Abſ. 2 Saß 2 zu belaſſen ( S. 122

werden,

Einen leolcheer Meinderan Spruch darzutun 0 , :
wäre Sache des Beklagten geweſen, der indeſſen nichts entſprechenden Standpunkt ſteht auch das BG .; weil

dafür vorgetragen hat. (Urt. des VI.ZS. vom 11. März im vorliegenden Falle der Mann ſich ohne Vorbehalt

1918, VI 16/1918 ). zur Gewährung einer ganz beſtimmten Mente für die

Lebenszeit einer geſchiedenen Frau verpflichtet hat,

iſt nach der Anſchauung des BG . anzunehmen, daß er
II .

damit eine dauernde Sicherung ſchaffen wollte, deren

Die Berablegung derRentedesgeldiedenen Gatten Fortbeſtand nicht der Beſchränkung durch die in Nede

die nach $ 1582 Abſ. 2 Sak 2 BGB. mit dem Tode des ſtehende Geſekesvorſchrift unterliege. Dieſe Auss

Verpflichteten eintritt, tann durch Vertragausgeſchloſſen legung iſt rechtlich nicht zu beanſtanden. Sie würde

werden . Eine gejegliche Bermutung dafür,daß die Verab: es ſelbſt dann nicht ſein, wenn man annähme, daß

lekung gewollt ſei, oder eine Auslegungáregel in dieſem im Zweifel die Geltung des § 1582 Abſ. 2 Saß 2 als

Siun ift nicht anzuertenuen. Gründe, aus denen der gewollt anzuſehen ſei . Das BG . hätte noch auf fols

Wille gefolgert werden tann, die Herabſeßung nicht eiv- gendes hinweiſen können : Wie oben ausgeführt, ſollte

treten zu laſſen . Aus den Gründen : Das BG. iſt die Vorſchrift des 1582 Abſ.2 Sab 2 dem Zwede

der Anſicht, daß die Vorſchrift des § 1082 Abſ. 2 Satz 2 dienen, einen Teil des Nachlaſſes für den Unterhalt

BOB: keine Anwendung finde, weil der Unterhalts- der finder ſicherzuſtellen. Hier iſt aber für deren

anſpruch durch Vertrag geregelt ſei und dieſer keine Unterhalt gerade durch den Vertrag geſorgt, indem

entſprechende Beſtimmung enthalte. Dem gegenüber ausdrüdlich vereinbart iſt, daß die Mutter die Mente

macht die Reviſion zuvörderſt geltend, der $ 1582 Abſ. 2 auch für den Unterhalt der Kinder verwenden ſollte .

Sab 2 enthalte eine zwingende Vorſchrift. Sie tonne Der Vater hatte alſo nicht nötig, zu dieſem Zweđe

deshalb durchVertrag nicht beſeitigt werden . Gründe für den Fañ ſeines Todes einen Teil ſeines Nach

für dieſe Anſicht hat die Reviſion nicht angeführt. Biel- laſſes übrig zu behalten. (Urt. des IV. ZS. vom

leicht ließe ſich dafür die ratio legis ins Feld führen. Der 3. Dez. 1917, IV 255/1917) . E.

1. Éntw . eines BOB. ertannte eine Vererblichkeit des

Unterhaltsanſpruches der geſchiedenen Gatten ebenſos
III.

wenigan wie die ſonſtiger Unterhaltsanſprüche (88 1454

Abſ.1 mit § 1496 ). Der $ 1582 Abſ. 2 BOB, ver- Pflicht des Handelsmällerë, der einen Verſicherunge:

dankt vielmehr feine Entſtehung der Sommiſſion für vertrag vermittelt, zur Mitteilnag aller erheblichen

die 2. Leſung . Zur Begründung der im Saß 2 aus- Umſtände an den Verſicherer. Haftung für die Gr:

geſprochenen Beſchränkung der Vererblichkeit wurde füllung dieſer Pflicht gegenüber dem Berficherten . Der

ausgeführt: Der Sa , daß der Unterhaltsanſpruch der Kläger verſicherte im März 1911 durch Vermittelung

geſchiedenen Gatten einfach wie eine perſönl . Nachlaß- der beiden Beklagten , einer deutſchen Firma E. & C.

ſchuld behandelt werde, enthalte eine unbillige gärte, und einer engliſchen Firma,ſein neugebautes Waren

da auf dieſe Weiſe der geſchiedene Gatte mit ſeiner haus in Budapeſt bei engliſchen Verſicherern gegen
Forderung voll zum Zuge komme, die Kinder aber, Feuerſchaden in Höhe von 1 000 000 kronen. Das

ſogar die gemeinſchaftlichen, verkürzt würden. Die Warenhaus brannte am 20. September 1912 ab. Die

Vorſchrift ſoll alſo der Sicherſtellung des Unterhalts Verſicherer verweigerten die Auszahlung der Schadens
der nächſten Familienglieder des ſchuldigen Batten ſumme von über 700 000 kronen mit der Begründung,

dienen . Nun hat aber das RG, in dem von der Revis daß ihnen keine Mitteilung über frühere Brandfälle
ſion ſelbſt angeführten Urteil vom 29. Okt. 1903 (NO3. des Kl. gemacht worden ſei, bezahlten aber im Ver

Bd . 56 S. 121) angenommen , daß die Vorſchrift in gleichswege ſchließlich die Hälfte . Den Erſaß ſeines

$ 1579 Abſ. 1 Saß 2 BGB . , die , wie hier aus dem ungedeđt gebliebenen Schadens verlangte der Kl . von

Gefeße ſelbſt erſichtlich iſt, demſelben Zwededient, als den Bell , auf Grund Vertrages und wegen unerlaubter

zwingend nicht anerkannt werden könne. Die Gründe, Handlung, weil die Bell . , von denen die Firma E. & C.

welche dortmaßgebend waren, paſſen im weſentlichen den Briefwechſel mit der mitverklagten engliſchen Firma

auch hier. Es herrſcht denn auch im Schrifttum Einig- durch die Vermittelung des Nebenintervenienten W.

feit darüber, daß die Vorſchrift des § 1582 Abſ.2 geführt hatte, vorſäglich oder fahrläſſig die durch B.,

Saß 2 dispoſitiver Natur iſt und alſo durch Vertrag den Beauftragten des Kl., empfangenen Mitteilungen

beſeitigt werden kann . Man iſt auch darüber einver- über frühere Brandfälle nicht weiter gegeben hätten .

ſtanden,daß es Sache der Auslegung iſt, feſtzuſtellen , Die kl. wurde abgewieſen, die Berufung des Klägers

ob die Vorſchrift gelten ſoll oder nicht. Die Mehr- inſoweit zurückgewieſen, als es ſich um den Anſpruch

zahl der Schriftſteller ſteht dabei allerdings auf dem gegen E. & C. handelt. Auf die' Reviſion des Klägers

Standpunkte, daß die Frage im Zweifel zu bejahen wurde das Berufungsurteil aufgehoben und die Sache
ſei, falls nicht aus dem Inhalte der Vereinbarung ein an das Do. zurüdverwieſen,
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Gründe : Der Handelsmäller, der einen Vers fälle gehabt hatte, ſowie von Strafverfahren und Ver

ficherungsvertrag vermittelt, muß bei ſeiner Tätigkeit haftung enthält das Schreiben nichts . Das entſprach

die Intereſſen der am Bertrage Beteiligten berüd- nicht den Mitteilungen, die die Bell . von . erhalten

ſichtigen und haftet im Falle einer Berlebung ſeiner hatte, und kann umſoweniger als genügend angeſehen

Obliegenheiten jedem der beiden Teile vertraglich für werden, als alle dieſe Borgänge auch für die Beant

den durch ſein Berſchulden entſtandenen Schaden wortung der von der engliſchen Firma geſtellten Frage

(HOB. 898). Aufgabe der Befi. E. & C. war es von Bedeutung waren . Daß die Bell. und W. die

daher, und zwar auch um des Kl. willen , der gegen Brandfälle und die damit zuſammenhängenden Vor

ſpätere Einwendungen desVerſicherers geſchüßt werden gånge für unerheblich und der Erwähnung nicht be

mußte, dem Verſicherer alle Umſtände mitzuteilen , die dürftig erachteten, ſchließt nur die Annahme einer vor

für den Abſchluß und für den Rechtsbeſtand des Vers fäßlichen Pflichtwidrigteit, nicht das Vorliegen einer

trages erheblich ſein konnten. Denn, wenn ſie auch Fahrläffigkeit aus. Daß dieſe Annahme der unerheb

für einen beſtimmten Erfolg nicht einzuſtehen hatte, lichkeit beeinflußt war durch die Art und Weiſe, in

lo mußte ſie doch darauf bedacht ſein , daß alles ges der $ . die Borgänge mitgeteilt hatte, mag die Frage

ſchehe,was der Beſtand des Vertrages erforderte, nahelegen , ob nicht auch das Verhalten des g ., das

und alles unterbleibe, was ihn gefährden tonnte. ſich der Kläger nach 8$ 254, 278 BOB. anrechnen laſſen

Dieſer Verpflichtung iſt nach dem Feſtſtehenden Sachs müßte, zur Berbeiführung des Schadens mitgewirkt

verhalt die Bell. nichtmit der Sorgfalt eines ordents hat. Das Berſchulden der Bekl., worüber hier allein

lichen Staufmanns (HGB. § 347) nachgekommen. Schon zu entſcheiden iſt, wird dadurch nicht beſeitigt. Das

in dem Schreiben vom 23. Januar 1911 hatte 8., der Berufungsurteil, das ein ſolches Verſchulden verneint,

Beauftragte des Al. , der Bell. auf die Frage nach kann daher nicht aufrechterhalten werden . ( Urt. des

früheren Brandfällen Mitteilungen gemacht, die er- III. ZS. vom 18. Dezember 1917, III 224/17 ).

ſehen ließen, daß der Al. zweimal kleinere Brands 4265

chäden unter 2000 Aronen gehabt hatte, daß ferner

in einem bei der Verſicherungsgeſellſchaft Ph. ver
IV.

ficherten Warenlager innerhalb zweier Monate ſechs- Gine Beſchräntung über den Rahmen der $ 8 2113 7.
mal Brand ausgebrochen war, der zu einem Streit BGB. hinaus, insbeſondere die Beſtimmung, daß die

mit dieſer Verſicherungsgeſellſchaft und zu einem als Borerbe eingelegte Perſon aufdieBerwaltungund
Strafverfahren wegen Brandſtiftung geführt hatte, Nußnießung beſchräntt ſein ſolle, iſt mit der Gigenſchaft
in dem der Kl. und einer ſeiner Angeſtellten ver- eines Vorerben nicht unvereinbar. Die Poiſivlegiti:

haftet wurden, und das auch nach der Freilaſſung mation des Borerbenfürdie Pflichtteilstlage wirddurch

beider noch unter dem Geſichtspunkt des Verſicherungs- die Beſtimmungen des $ 326 ZPO. nicht berührt. BGB.

betruges fortgefeßt wurde und noch nicht beendigt $$ 2100, 2303. Aus den Gründen : Der Kläger

war. Als ſpäter die mitverklagte engliſche Firma an- flagt gegen die Bell. auf Zahlung ſeines Pflichtteils .

fragte, weshalb die Berſicherung nicht in Ungarn ges Der Vater des Klägers und die Befl . (deſſen Ehefrau )

nommen werde, und die Bell. dieſe Anfrage an $. haben das Teſtament vom 30. Januar 1913 gemein

weitergab, berief ſich dieſer in ſeinem an die Bell. ſchaftlich errichtet, in welchem ſie ſich gegenſeitig zu

gerichteten Schreiben vom 2. März 1911 auf ſeine Erben einſeßen und ſodann im § 1 beſtimmen : nach

frühere Auskunft und fügte bei, eine Trieſter Geſells dem Tode des Ueberlebenden von uns ſoll der beiders

idaft habe 25 % der Berſicherungsſumme übernehmen ſeitige Nachlaß an unſere Kinder Eliſabeth, Franz und

wollen , die anderen (Budapeſter ) Geſellſchaften hätten Klementine zu gleichen Teilen falen , ſo daß dieſe .

mit Müdſicht auf den erſt jeßt zu Ende gehenden Bh.- Kinder bezügl. des Nachlaſſes des zuerſt Sterbenden

Projeß ſeinerzeit die anderen / nicht übernehmen als Nacherben , im übrigen als Erben des zulegt Ver

wollen , ießt handle es ſich für den Al. nur darum , ſterbenden eingeſeßt ſind. Der Ueberlebende von uns

für verlegte Eitelkeit Mache zu nehmen und die Buda- ſoll zwar die uneingeſchränkte Verwaltung und

peſter Geſellſchaften zu umgehen. És tann dahingeſtellt Nuknießung an dem Nachlaſſe des zuerſt Berſterbens

bleiben, welche Bedeutung die von $ . der Beti. mit- den haben , doch iſt er zu einer Verfügung über die

geteilten Tatſachen für die Entſchließungen der enga Subſtanz dieſes Nachlaſſes, wie auch ſeines Anteiles an

liſchen Verſicherer hatten. Daß ihre Mitteilung von unſerem gütergemeinſchaftl.Vermögen .. , nur befugt,

Erheblichteit ſein, ihre Verſchweigung daher dem Ml . wenn unſere Kinder Eliſabeth , Franz und Klementine

Maden konnte , läßt ſich , auch wenn man die von oder zwei von ihnen die Genehmigung erteilen. Jm

dem Sachverſtändigen hervorgehobenen Beſonderheiten $ 4 iſt dann erklärt, daß der Sohn Heinrich (der

engliſcher Berſicherungsabſchlüſſe berüdſichtigt, nicht Kläger ) . . . . wegen aller ſeiner Anſprüche, auch wegen

in Zweifel ziehen, und dieſe naheliegende Möglichkeit ſeines Pflichtteils, abgefunden ſei. Das BG. hat die

lonnte auch der Bekl. bei Anwendung der gebotenen Klage abgewieſen. Es hat in erſter Linie ausgeführt,

Sorgfalt nicht entgehen . Sie hätte daher, wenn ſie daß die Verfügungsbeſchränkung mit der Stellung

auch die Mitteilungen des $ . nicht vollinhaltlich eines Vorerben nicht vereinbar ſei und daß deshalb

weiterzugeben brauchte, doch wenigſtens erwähnen die Bell . in Wirklichkeit nur das Vermächtnis der

müſſen, daß der Kl. ſchon mehrere Brandfällegehabt Verwaltung und des Nießbrauches habe erhalten

habe, und daß es anläßlich der leßten ſechs Fälle nicht follen , ſo daß ſie zur Klage nicht paffiv legitimiert ſei .

bloß zu einem Streit mit der Verſicherungsgeſellſchaft, Das iſt rechtsirrig . Eine Beſchränkung über den Rahmen

ſondern, wenn auch mit günſtigem Ausgang für den der 88 2113 ff. hinaus iſt mit der Stellung eines Vor

Al., zu einem Strafverfahren und zu einer Verhaftung erben nicht unvereinbar und nötigt nicht zu der Annahme,

des Kl. gekommen war. Das iſt nicht geſchehen . Viel- daß die als Vorerbe bezeichnete Perſon in Wahrheit

mehr hat W., deſſen Verſchulden die Bell. nach § 278 nur Vermächtnisnehmer ſei. Wie das RG , bereits in

in

ſeinem an die mitverklagte engliſche Firma gerichteten iſt es grundfäßlich nicht erforderlich, daß dem Vor

Schreiben vom 4. März 1911 als Grund dafür, daß erben Rechte beigelegt werden, die über den Begriff des

die Verſicherung nicht an Ort und Stelle genommen Nießbrauchs und der Verwaltung des Erbteils hinaus

werden ſolle, nur angegeben, daß Kl. wegen eines gehen. Allerdings iſt der Vorerbe wahrer Erbe und

fleinen Feuerſchadens in einer ſeiner Geſchäftsſtellen als ſolcher Herr des Nachlaſſes. $ 2112 BOB. ge

in einen Rechtsſtreit verwidelt worden ſei, dadurch ſtattet ihm deshalb grundjäglich die Verfügung über

fich in ſeiner Ehre verleßt zu fühlen ſcheine und die die zur Erbſchaft gehörenden Gegenſtände, jedoch nicht,

Abſicht habe, die Geſellſchaften an Ort und Stelle zu ohne ihn in derſelben Geſekesſtelle, ſowie in zahl

umgehen. Davon, daß der Sl. ſchon mehrmals Brand- reichen anderen Vorſchriften, dinglich und ſchuldrecht

. ne med hat, ,



148 Zeitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 9 u. 10 .

lich derart in dieſer Verfügungsmacht einzuengen, daß V.

$ 2306 geradezu von dem durch die Einſeßung eines Anfechtung eines Mätlerbertrages wegen argliſtiger

Nacherben beſchränkten Erben“ redet. Nach § 2129 Läuſhung. Verluſt des Proviſionsanſpruches bei Ber:

iſt ſogar völlige Entziehung der Verfügungsmacht lebung der Dreapflicht. Die Beklagte bearbeitete im

denkbar, ohne daß der Erbe deshalb aufhört, Borerbe Auftrage der Geſchoßfabrit S. Granaten . Die Klägerin ,

zu ſein , und ſelbſt der ſogenannte befreite Vorerbe iſt, die den Auftragvermittelt hatte, verlangte auf Grund

wie $ 2136 ergibt, von den geſeßlich dem Vorerben des im Dezember 1914 abgeſchloſſenen Mällervertrages

auferlegten Beſchränkungen und Verpflichtungen nicht die vereinbarte Proviſion von 10 % des Preiſes in Höhe

völlig entbunden. Noch weniger darf das Weſen der von 5657,30 M. Die Bell. machte geltend, der Mäller

Vorerbenſtellung darin geſucht werden , daß dem Vor- vertrag ſei als gegen § 138 BOB. verſtoßend nichtig,

erben die Verfügung über den Nachlaß zu eigenem wegen argliſtiger Täuſchung nach § 123 BOB. wirkſam

Vorteil zuſtehen müſſe. Im Gegenteil ergeben zahl- angefochten , und bezeichnete die Proviſionsforderung

reiche Beſtimmungen des Geſekes ,daß er ſich auch bei auch aus dem Grunde als hinfällig, weil die Kl. die

der Verfügung über den Nachlaß von der Hütſicht auf | Treupflicht des Mällers verleßt habe. Die Klage

das Wohl des Nacherben leiten laſſen ſoll. So legi wurde abgewieſen , die Berufung der Ál . zurüdgewieſen .

ihm § 2130 die Verpflichtung auf, dem Nacherben die Jhre Reviſion war erfolglos.

Erbſchaft tunlichſt unverſehrt, d . h . in dem Zuſtande Gründe: Das BG . läßt dahingeſtellt, ob der

herauszugeben , der ſich bei ordnungsmäßiger Verwal- Mällervertrag gegen die guten Sitten verſtoße (BGB .

tung ergibt . 2131 verpflichtet ihn gegenüber dem 8 138), ſtellt aber eine argliſtige Täuſchung der Befl.

Nacherben zur Sorgfalt und die $$ 2120, 2127, 2129 durch die Kl. nach doppelter Richtung – unwahre Be

ſprechen geradezu von einer Verwaltung des Vorerben . hauptung eines Einfluſſes auf die Preisbemeſſung und

Nach dieſem Standpunkte des Geſekes kann nicht an- Verſchweigen des Umſtandes, daß die Behörde das Das

genommen werden , daß die Beſchränkung auf Vers zwiſchentreten von Vermittlern nicht dulde feſt

waltung und Nußnießung mit der Stellung eines Vor- und rechfertigt danach die Abweiſung des Proviſions

erben unvereinbar ſei . Um ſo weniger fönnte das für anſpruches ſowohl wegen Verlegung der Treupflicht

den vorliegenden Fall zutreffen, als deur Vorerben die als auch unter dem Geſichtspunktder Anfechtung des

Verfügungsmacht ja nicht gänzlich genommen, ſondern Mätlervertrages nach § 123 BGB. Die Abweiſung

dieſe nur an die Zuſtimmung von zweien der drei der Klage iſt ſchon auf Grund der Anfechtung be

Nacherben geknüpft iſt. Die Beſtimmungen des Teſta- gründet. Mit Unrecht vermißt die Reviſion eine An

mentes hindern deshalb nicht, die Bell. gemäß dem fechtungserklärung (BOB. 8 143 ) , weil die Schreiben

ausdrüđI. Willen des Erblaſſers als Vorerbin anzu- der Beil. vom 19. Åpril und 2. Juni 1915 nicht von

fehen . Hinzuzufügen iſt, daß dahingeſtellt bleiben kann , Täuſchung, ſondern nur von zu hoher Proviſion und

ob die der Beklagten auferlegten Beſchränkungen ding- von Unſittlichkeit des Vertrages ſprächen . Als An

liche, das heißt dritten Perſonen gegenüber gültige fechtungserklärung genügt jede deutliche Kundgebung

Wirtſamkeit haben . Für den zur Entſcheidung ſtehen- des Willens, daß ein Rechtsgeſchäft unwirkſam ſein

den Punkt iſt nur von Bedeutung, daß die Beſchrän- folle ( NO3. 48, 221 ; 65 , 86) . Dieſem Erfordernis

kungen nicht geeignet ſind, die Stellung der Bell. als entſprechen die beiden Schreiben. Die Angabe eines

Borerbin aufzuheben. In zweiter Linie verneint das Grundes war nicht erforderlich. Es iſt daher auch

BG. die Paſſivlegitimation im Hinblick auf § 326 unſchädlich, daß die Bell . ſich dort nicht auf argliſtige

ZPO . Die Wirkſamkeit eines Urteils zwiſchen dem Täuſchungberufen hatte. Sachlich fegt die Anfechtung

Vorerben und einem Dritten über einen der Nacherbs nach § 123 BOB. voraus, daß die Bell. durch ein

folge unterliegenden Gegenſtand habe zur Boraus- vorſätzlich auf Säuſdung gerichtete Berhalten der

feßung, daß der Vorerbe befugt ſei, ohne Zuſtimmung Al . in einen grrtum verſekt und dadurch zum Ab

des Nacherben über den Gegenſtand zu verfügen . Da ſchluſſe des Mäklervertrages beſtimmt worden iſt. Dies

der Bekl. die Verfügung entzogen ſei, ſei die Wirt- nimmt das BG., wie ſeine Ausführungen über die

ſamfeit eines gegen ſie ergehenden Urteiles ausge- Verleßung der Treupflicht ergeben, in den beiden oben

ſchloſſen . Auch dem iſt nicht zuzuſtimmen . Zunächſt erwähnten Punkten an . Ein Rechtsirrtum iſt nicht

iſt der vom BG. angezogene Abſ. 2 des § 326 auf den erſichtlich. Das Verſchweigen des Umſtandes, daß die

Streitfall nicht unmittelbar anzuwenden ; denn es Behörde das Dazwiſchentreten von Vermittlern nicht

handelt ſich nicht um einen der Nacherbfolge unters dulde, kann allerdings die Anfechtung nur dann be

liegenden Gegenſtand, ſondern um einen obligatori- gründen, wenn die Kl. verpflichtet war, der Bell.

ſchen Anſpruch gegen den Vorerben. Solche Anſprüche Hiervon Kenntnis zu geben. Eine ſolche Verpflichtung

| werden im Abſ. 1 behandelt . Ueber ſolche Anſprüche iſt aber anzunehmen. Mag auch dem Mäfler, der

iſt beſtimmt, daß, wenn die Klage des Dritten abge- einen Mäklervertrag abſchließen will, keine allgemeine

wieſen wird, dies auch zugunſten des Nacherben wirft. Offenbarungspflicht obliegen, ſo muß er doch jedens

Daraus mag allerdings folgen , daß wenn der Dritte falls von allen Umſtänden Kenntnis geben , die den

obſiegt, daßUrteil regelinäßig keine Wirtſamkeit gegen Mällervertrag weſentlich berühren . Dazu gehört auch

den Nacherben erlangt. Aber alle dieſe Beſtimmungen der Umſtand, daß nach dem ausgeſprochenen Willen

zeigen llar , daß § 326 überhaupt keine Regelung deſſen , mit dem ein Vertrag vermittelt werden

darüber treffen will , unter welchen Vorausſeßungen foü , ein ſolcher Vertrag nur unter Ausſchluß von

der Vorerbe verklagt werden kann, ſondern daß er Vermittlern abgeſchloſſen werden ſoll ..... Jſt dein

nur regeln will , unter welchen Vorausſeßungen ein nach der Mällervertrag mit Recht nach 8 123 BGB.

gegen den Vorerben ergangenes Urteil dem Nacherben angefochten worden , ſo iſt er als von Anfang an

gegenüber wirkſam ſein ſoll . § 326 will alſo nicht nichtig anzuſehen (BOB. § 142 ), der Proviſionsanſpruch

für gewiſſe Fälle die Paſſivlegitimation des Vorerben daher unbegründet. Auf die den Rechtsbeſtand des

verneinen . Viel eher wäre der entgegengeſezte Schluß Vertrages vorausſehende Frage, ob die Abweiſung

zuläſſig ; denn wenn der Abſ. 2 beſtimmt, daß unter dieſes Anſpruches auch unter dem Geſichtspunkt einer

Ilmſtänden ein Urteil, durch das der Vorerbe verur- Verlegung der Treupflicht des Mäflers zu rechtfertigen

teilt wird, gegen den Nacherben nicht wirkſam ſein wäre , kommt es nicht mehr an. Doch ſei hervorges

ſoll, ſo ſebt er geradezu voraus, daß ein ſolches llr- hoben , daß auch in dieſem Punkte der Auffaſſung des

teil ergehen kann , daß alſo die Klage nicht an der Berufungsgerichts beizutreten iſt . Die Treupſlicht des

Einrede der mangelnden Paſſivlegitimation ſcheitern Mäflers , deren Verletzung nicht bloß Schadenserſaß

muß. (Irteil des IV. ZS. vom 31. Januar 1918 , IV anſprüche, ſondern, wie im Falle des $ 654 BGB.,

378/17). E. auch den Verluſt des Proviſionsanſpruches begründen

kann ( llrteil des erkenn . Senats vom 15. Februar

.
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1910 III 162/1909, JW. 1910, 284), bezieht ſich zwar Bereinbarung getroffen worden ſei. Dem kann,jedenfalls

hauptſächlich auf die Wahrung der Intereſſen des Auf- ſoweit es ſich um den Verzicht gegenüber dem Bekl.

traggebers in bezug auf den zu vermittelnden Vertrag, handelt, nicht beigepflichtet werden . Dieſer war nicht

während es ſich hier in erſter Linie um den Abſchluß als Vertragsteil beteiligt, ſondern wirkte nur als Bes

des Mäklervertrages und um die Erreichung eines rater und als Urlundsperſon bei den Verhandlungen

hohen Proviſionsverſprechens handelte. Allein das und dem Bertragsſchluſſe zwiſchen den Schweſtern G.
Vertrauen, das die Grundlage des ganzen Berhälts und deren Schuldnern mit. Dafür, daß auch das

niſſes bildet, kann erſt recht nicht beſtehen , wenn der zwiſchen ihm und der Al. durch ſeine Mitwirkung bei

Mäller den Auftraggeber ſchon bei der Eingehung des der Auszahlung des Darlehens von 5300 M be

Mäklervertrages argliſtig täuſcht. Die Reviſion iſt gründete Rechtsverhältnis zum Gegenſtande der Ber
daher unbegründet. (Urt. des III. ZS. vom 7. Des handlungen gemacht worden ſei, fehlt es an jedem

jember 1917, III 255/17) . Änhalte, wie die Reviſion mit Recht hervorhebt.

4264 Dieſer iſt weiter auch zuzuſtimmen , wenn ſie ausführt,

VI.
daß die Kl. und ihre Schweſter am 9. November 1908

nicht zwiſchen dem vertragsmäßigen Range der øy

Auszahlung eines Hypothetdarlehens durch den pothet und der Erhöhung des Zinsfußes unter Be

Notar trok entgegenſtehender Hypothetverhältuiffe. Still- laſſung des dritten ranges frei wählen konnten, ſon

ichweigender Berzicht auf Schadenderjakaniprüche. Auf dern einer vollendeten Tatſache gegenüberſtanden ; der

den Rat des beklagten Notars, der der Vertrauens- Darlehensbetrag war bereits ohne ihr Wiſſen ver,

mann der Klägerin in ihren Geldangelegenheiten war, tragswidrig zur Fertigſtellung des Bauſes ſtatt zur

gewährte dieſe 1907 den Eheleuten R. ein Darlehen Abſtoßung der erſten Øypothef verwendet worden .

von 5300 M, verzinslich zu 6 % , auf zweiteHypothek. Unter dieſen Umſtänden tann aus der Tatſache allein,

Jn der von dem Beklagten beurkundeten Schuldver- daß fie ſich für die Nichtbeſchaffung des vereinbarten

ſchreibung garantierten die Eheleute M. der Al . den Manges erhöhte Zinſen ausbedangen , nicht auf einen

zweiten Bypothekenrang nach vorgehenden 18000 M Verzicht auf etwaige Anſprüche geſchloſſen werden, die

und verſicherten, daß das Pfandgrundſtüď weiter nicht ihnen vielleicht aus dem vertragswidrigen Verhalten

belaſtet ſei. Obwohl der Bell. aus dem nach der Eins des Bell. erwachſen ſollten . Sie konnten damals noch

tragung der Hypothet erteilten Grundbuchauszug ers nicht wiſſen , ob ſie überhaupt infolge des Ranges der

ſah, daß der Hypothef außer den 18 000 M eine erſte Hypothet einen Ausfall erleiden würden ; die Tatſache,

Þypothet der Witwe ø. von 4124 M vorging, zahlte daß die Schweſter des AI, den Schuldnern noch ein

der Befl. die ihm von der Al. eingehändigten 5300 M weiteres Hypothekendarlehen von 2000 M , wenn auch

den Schuldnern aus. Laut einer von dem Bekl. aufs auf ein anderes Grundſtüd, zuſagte, rechtfertigt den

genommenen notariellen Urkunde vom 9. November Schluß, daß ſie an einen Ausfall nicht gedacht haben .

1908 trat die Klägerin die Bypothetenforderung von Daherkann nicht angenommen werden, daß ſie zu

5300 M und eine øypothet an einem anderen Grunds jener Zeit das zur Annahmeeines ſtillſchweigenden

ſtüdte der Eheleute N. von4000M, ebenfalls zu 5 % Verzichts erforderliche Bewußtſein von dem Beſtehen

verzinslich, an ihre Schweſter Emma 6. ab, die ſich eines Erſaßanſpruchs gegen den Bekl . gehabt haben .

gleichzeitig verpflichtete , den Schuldnern ein weiteres Die angefochtene Entſcheidung iſt demnach mit ihrer

Darlehen von 2000 M auszuzahlen, wofür ihr von bisherigen Begründung nicht aufrecht zu erhalten . "

dieſen eine Eigentümergrundſchuld abgetreten wurde ; (Urt. des III . ZS . vom 18. Dezember 1917, III 268/17) .

für alle drei Forderungen wurde eine Verzinſung mit

6 % vereinbart. Jm Jahre 1911 kam das mit der
VII .

Hypotheť von 5300 M belaſtete Grundſtüd auf Bes

treiben der erſten Hypothekengläubigerin Witwe H. Kündigung eine Mietverhältniſſes nach $ 542 BGB.

zur Zwangsverſteigerung und wurde von Emma G. Notwendigfeit der Friſtſetung auch nach Berurteilung

erſtanden. Erſterewurde unit ihrer Hypothekenfordes des Bermieters zur Beſeitigung des Mangele . Die

rung nebſt Zinſen und Stoſten in Höhe von 4508,93 M Klägerin , die von der Beklagten Räume für den Be

befriedigt, während die leßtere mit ihrer Forderung trieb ihres Geſchäfts bis zum 1. Oftober 1919 ge

faſt völlig, nämlich zum Betrage von 5363 M ausfiel. mietet hatte, erhob im April 1916 in einem Vor

Die Kl. behauptete, ſie habe die Hypothekenforderung rechtsſtreite Alage auf Verurteilung der Bell . zur

ihrer Schweſter nur zur Sicherung einer dieſer gegen ordnungsmäßigen Herſtellung der in den Mieträumen

fie zuſtehenden Forderung übertragen und ihre Schweſter am Fußboden entſtandenen Schäden und erwirfte am

infolge des Ausfalls anderweit befriedigen müſſen , ſo 12. April 1917 ein verurteilendes Grfenntnis. Durch

daß nicht dieſe, ſondern ſie ſelbſt unmittelbar geſchädigt Schreiben vom 3. Mai 1917 teilte ihr die Bell . mit,

ſei, und beanſprucht von dem Bekl. Erſaß des ihr er- daß die Ausbeſſerung, um den Betrieb der Al . nicht

wachſenen Schadens. Das BG. wies die Klage ab . unnötig zu beeinträchtigen oder zu erſchweren, in viel

Auf die Neviſion der Klägerin wurde das Berufungs- leicht zwei bis drei Abſchnitten vorzunehmen ſei und

urteil aufgehoben und die Sache an das BG. zurüd- etwa 2 bis 3 Monate dauern werde, und bat um Mit

verwieſen . teilung, in welcher Weiſe die Vornahme in einzelnen

Gründe : „ Das bo. ſtellt feſt, die Al. und ihre Abſchnitten den Wünſchen der Kl . entſpreche. Darauf

Schweſter hätten ſich bei der Aufnahme des Notariats- fündigte die Kl . durch Schreiben vom 14. desſelben

afts 'vom 9. November 1908 ausdrüdlich damit einvers Monats friſtlos das Mietverhältnis, weil ihr durch

ſtanden erklärt, daß die Darlehensſumme von 5300 M die Beſchaffenheit des Fußbodens und deſſen Erneue

nicht zur Abſtoßung der Hypothef der Witwe H. , rung der vertragsmäßige Gebrauch der Mieträume

ſondern zur Fertigſtellung des Hauſes auf dem be- entzogen ſei, und zog aus . Mit ihrer am 26. des .

laſteten Grundſtüce verwendet worden ſei, und mit den ſelben Monats eingereichten Klage begehrte ſie die

Schuldnern vereinbart, daß der Zinsſatz der øypo- Feſtſtellung, daß das Mietverhältnis nicht mehr be

thefenforderung von 59% auf 6 % erhöht werde, weil ſtehe. Das BG .gab der Klage ſtatt. Auf die Neviſion

die Hypothet nicht an zweiter, ſondern an dritter der Bell. wurde das Berufungsurteil aufgehoben und

Stelle ſtehe. In dieſem Verhalten der Schweſtern G. die Sache an das BG. zurückverwieſen.

findet das BG . deren Verzicht auf ihre Schadenserſah- Gründe: Das BG. ſtellt zunächſt auf Grund

anſprüche wegen Nichtbeſchaffung des verſprochenen der in dem Vorrechtsſtreit eingeholten Gutachten feſt,

zweiten Kanges ſowohl den Schuldnern als auch dem daß die Mieträume zur Zeit des Vertragsſchluſjes mit

Bell. gegenüber, der an den Verhandlungen teil- einem Mangel behaftet geweſen ſeien , der ihre Taug

genommen habe und unter deſſen Mitwirkung jene | lichkeit zu dem vertragsmäßigen Gebrauch erheblich

4266 ie
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gemindert, unter Umſtänden aufgehoben habe. Dieſe aus gerechtfertigt. Ebenſowenig verſtieß es gegen Treu

Feſtſtellung iſt ohne Rechtsverſtoß getroffen ... Das und Glauben, wenn ſie nach der Verkündung des Ur

gegen kann demBR. nicht beigepflichtet werden,wenn teils im Vorrechtsſtreit erſt die Entſchließung der

er die Al. auf Grund dieſes Mangels zur friſtloſen Befl . , ob dieſe Berufung einlegen werde, abwartete .

Kündigung des Mietverhältniſſes ohne die vorgängige Sie hat demnach die Ausübung des Kündigungsrechis

Beſtimmung einer Abhilfefriſt gemäß 8542Abſ. 1 BGB. nach Bage der Sache nicht ungebührlich verzögert.

für berechtigt hält. Ér begründet dies damit, daß die (Urt . des III ZS. vom 8.März 1918, III 433/17 ).

Bekl. die Erfüllung ihrer Verpflichtung zur Beſeitigung

des Mangels ernſtlich verweigert habe, indem ſie dieſe VIII.
Berpflichtung vor der Klagerhebung im Vorrechtsſtreit

und während deſſen einjähriger Dauer aufs hart. Gintritt des Dienſtverpflichteten in ein Wettbewerbe:

nädigſte beſtritten und bis jest nichts zur Beſeitigung unternehmen tein Entlaſſungegrund, wenn der Dienſt

des Mangels getan habe ; zu einer Friſtbeſtimmung herr ſeinerſeits fich weigert, die Verpflichtungen ane

ſei die Al. nach der Berurteilung der Bell. nicht vers dem Dienſtvertrage zu erfüllen . Die Betlagte nahm

pflichtet geweſen, die fündigung ſei vielmehr zuläſſig durch Verträge vom 9. Auguſt 1909 und 18. Oktober

geworden, nachdem das in der Klage aufs ſtärkſte zum 1911 den Kläger als Betriebsleiter für ihre Breßhefe

Ausdruđe gelangte Verlangen der Kl. nach Abhilfe fabrit in A. auf die Zeit bis zum 1. Oktober 1917 an .

von der Bell. nicht erfüllt worden ſei . Dieſe Aus- Durch Vertrag vom 22. Juli 1913 verpachtete ſie die

führungen ſtehen mit den Vorſchriften des § 542 nicht Fabrit die offene Handelsgeſellſchaft 1. in S.; der

im Einklange. Danach fegt das hier gegebene außer- Bertrag enthielt die Beſtimmung, daß die Bächterin

ordentliche Kündigungsrecht des Mieters grundſätzlich in den Vertrag der Bell. mit dem Kläger eintrete .

die vorgängige Beſtimmung einer angemeſſenen Friſt Die Bell. behauptete, daß auch der Al . ſich damit ein

zur Beſeitigung des Mangels voraus. Jn der Klage verſtanden erklärt habe, und weigerte ſich , dem Kl.

auf Verurteilung zur Ausbeſſerung iſt zwar mit dem das Gehalt weiterzuzahlen . Der Kläger erhob nun

Berufungsgerichte das Berlangen nach Abhilfe zu Klage auf Feſtſtellung, daß das Vertragsverhältnis

finden , aber nicht die Beſtimmung einer angemeſſenen zwiſchen den Parteien noch bis zum 1. Oktober 1917

Abhilfefriſt. Selbſt durch die Berurteilung wird beſtehe, und auf Zahlung ſeines Gehaltes bis zum

dieſe Beſtimmung nicht erſeßt; deshalb läßt die 1. Januar 1914. Die Beklagte beantragte die Ab

SPO. in § 255 Abſ. 1 die Friſtbeſtimmung im weiſung der Klage, weil ſie mit dem Eintritt der

Ürteile ſelbſt zu . Einer Friſtbeſtimmung bedarf es Firma 8. in den mit dem Kläger geſchloſſenen Dienſts

nun allerdings nicht, wenn der Vermieter die Abhilfe vertrag aus dem Vertragsverhältnis mit dem fl .

ernſtlich und endgültig verweigert, ſo daß auch bei ausgeſchieden ſei, und - im zweiten Rechtszuge

förmlicher Friſtſeßung eine andere Entſchließung von weil der Kl. ihr durch die Errichtung einer eigenen

ihm nicht zu erwarten und die Zwedloſigkeit der Ab- Konkurrenzfabrit oder doch durch Mitwirkung zur Er

hilfefriſt außer Zweifel geſtellt iſt (vgl. HGZ. Bd . 51 richtung einer ſolchen durch ſeine Frau einen wichtigen

S. 350, Bd . 64 S. 296, Bd. 66 S. 421, Bd . 67 S. 317, Grund zur Kündigung gegeben habe. Die Beflagte

BO . 90 S. 317; Warneyer, Nechtſpr. Jahrg. 10 S. 373, wurde nach dem Klageantrage verurteilt. Ihre Me

11 S. 11 u . a .). Hier hat aber die Bekl., ehe die MI. viſion wurde zurüdgewieſen .

am 14. Mai 1917 kündigte, durch Schreiben vom 3. Aus den Gründen : Das BG. erachtet keine

desſelben Monats ſich zur Beſeitigung des Mangels der beiden Einwendungen der Bell. für begründet .

bereit erklärt, ſo daß im Augenblice der Kündigung Die Reviſion greift das Urteil des Berufungsgerichts

jedenfalls eine Erfüllungsweigerung nicht mehr vorlag. nur wegen der Zurüđweiſung des Einwandes an ,

Daß dieſe Bereiterflärung nicht ernſtlich gemeint war, daß die Bell . nach § 133 b GewD. zur friſtloſen Mün

dafür fehlt es an jedem Anhalte. Dies iſt insbeſondere digung des Al. berechtigt geweſen ſei. Das BG, ver

auch nicht darauszu entnehmen , daß die Bell . auch neint dieſe Sündigungsberechtigung, welche die Bell .

bis jeßt noch nicht die Ausbeſſerungsarbeiten vor- daraus herleiten wid, daß der Kläger während der

genommen hat ; nachdem die Kl. friſtlos gekündigt Zeit, in der er das Vertragsverhältnis mit der Bes

hatte und ausgezogen war, lag für die Bell. zurzeit klagten als fortbeſtehend behauptet, ſeiner Ehefrau

fein Grund und Anlaß dazu vor. Aus dieſem Grunde bei der Begründung einer konkurrenzfabrit zur Seite

iſt mit der Reviſion die angefochtene Entſcheidung für geſtanden und ſpäter auch die Leitung des Betriebes

unhaltbar zu erachten, wenn auch der von der Reviſion dieſer Fabrit übernommenhabe, wegen der beſonderen ,

behauptete Verſtoß gegen den Verhandlungsgrundſaß hier vorliegenden Berhältniffe. Der åläger habe nämlich

nicht gegeben iſt, da es ſich nur um die rechtliche die Errichtung dieſer Fabrit erſt in Angriff genommen,

Würdigung des vorgetragenen Sachverhalts handelt. nachdem die Firma L.den Betrieb der Fabrit der Bell.

Ob es der Beſtimmung der Abhilfefriſt deshalb nicht übernommen und die Fabrit dann ſtilgelegt habe.

bedurfte, weil für die Ml., wie ſie behauptet hat, die Unter dieſen Umſtänden habe der Al., der mit der —

Erfüllung des Vertrags infolge des die Kündigung zur Tatſache gewordenen – Möglichkeit habe rechnen

rechtfertigenden Umſtandes fein Intereſſe hatte (Š 542 müſſen, daß die Befl . ſich weigern würde, ihm ſein

Abſ. 1 Saß 2) oder weil der Mangel die Geſundheits- Gehalt weiter zu zahlen , ſeine Vertragspflichten gegen

gefährlichkeit der Mieträume zur Folge hatte (8 544 ; ! die Bekl. nicht verlegt . Die Reviſion rügt, daß das

vgl . RG . III 329/15 vom 21. Jan. 1916, SeuffArch. BG . hierbei die Behauptung der Bell. unberüdſichtigt

Bd . 71 S. 400 ), iſt von dem BG. noch nicht geprüft ' gelaſſen habe, daß die Bekl. den Betrieb ihrer Fabrit

worden und kann von dem RevG. ohne vorgängige an die Firma 1. verpachtet habe, um dieſe von ihrer,

tatſächliche Feſtſtellungen nicht entſchieden werden . Der : der Befl. Konkurrenz zu befreien und daß demgemäß

weitere Angriff der Reviſion , die Kl. habe ihr außer- die Stillegung der Fabriť vereinbart worden, dies auch

ordentliches Kündigungsrecht durch ungebührlich lange dem Ml. bekannt geweſen ſei . Bei Berüđſichtigung

Verzögerung und ihr geſamtes Verhalten nach Treu dieſer Behauptungen könne das Intereſſe der Beki.

und Glauben verwirkt , iſt nicht begründet. Daß das daran , daß der Kl . ſich nicht an einem Wettbewerb

anfängliche Verlangen nach Abhilfe nicht den Verluſt unternehmen beteilige, nicht verneint werden ; das

des Kündigungsrechts zurFolge hat, ſondern deſſen Intereſſe der Firma L. hieran ſei auch das der Bell.

Vorausſeßung bildet, ergibt ſich ohne weiteres aus geweſen . Dieſer Rüge muß ſchon um deswillen der Er:

den Vorſchriften des § 542. Nachdem dann die Bell . folg verſagt werden, weil ſelbſt ein unmittelbares, der

die Verpflichtung zur Beſeitigung des Mangels bes Wettbewerbstätigkeit des Kl . entgegenſtehendes Intereſſe

ſtritten hatte, wardas Verhalten der Kl., daß ſie zu- der Befl . die Entlaſſung des Kl. nach der Sachlage

nächſt eine Entſcheidung hierüber herbeiführte, durch keineswegs rechtfertigen würde . Der erfenn . Senat
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hat in dem Urteil vom 22. Februar 1916 — HOZ. 88, ſein, ſo könne dem Al. gleichwohl der Pflichtteil ent

127 -- ausgeſprochen, daß der ohne geſeßlichen Grund zogen werden, wenn er nur wider den Willen des

entlaſſene Dienſtverpflichtete befugt iſt, obwohl er ſich Erblaſſers unſittlich weiterlebe . Das iſt richtig und

dem bisherigen Dienſtherrn zur Verfügung ſtellt, ſeine trifft auch hier inſoweit zu, als der Kl. trop ernſt

Dienſte anderweit und zwar auch in einem mit dem hafter Vorſtellungen des Erblaſſers ſein unſinniges

Dienſtherrn in Wettbewerb ſtehenden Geſchäfte zu vers Schuldenmachenfortgeſeft hat. Somit muß die obige

werten, ſoweit nicht ein auch für dieſen Fall wirkſames, Erwägung des BG. als rechtsirrig ausſcheiden. Da

vertragsmäßiges Wettbewerbsverbot entgegenſteht. Die durch fommt aber das Bürteil ſelber nicht zu Fall. Denn

Erwägungen jenes Urteils treffen auch gegenüber den nach der dem RevG. zuſtehenden eigenen rechtl . Be

Ausführungen der Neviſion zu. Zwar hatte die Bell. urteilung der feſtgeſtellten Tatſachen läßt ſich der Vor

den Kläger nicht entlaſſen, aber ſich doch geweigert, wurf, daß der Kl.einen unſitti. Bebenswandel ſchuld

ihre Verbindlichkeit ausdem Dienſtvertrage dem Al. haft, wie es der Tatbeſtand des § 2333 Nr. 5 BOB.

gegenüber zu erfüllen . Er war, da er nach der uns erfordert, geführt habe, nicht aufrecht erhalten . In

angefochtenen Feſtſtellung des Bo. nicht verpflichtet war, dieſer Şinſicht tommt dem Kl. die Feſtſtellung zugute,

das Dienſtverhältnis mit der Firma 8. fortzuſeßen, es habe bei ſeiner ihm anerzogenen Verſchwendungsſucht

in der gleichen Lage, als wenn ihm die Bell . ge- taum in ſeiner Macht gelegen “, , ohne äußeren Zwang

tündigt hätte. Ein Wettbewerbsverbot war zwiſchen von ſeinem unſinnigen Schuldenmachen abzuſtehen . Da

den Parteien nicht geſchloſſen . Die Bell. iſt daher nach hat dem Mi., wie das BG . annimmt, die Einſicht

nicht berechtigt, die Wettbewerbstätigteit des Kl. zu und Willenstraft gefehlt, um ſich auf die Vorſtellungen

beanſtanden und daraufhin dem Kl. zu fündigen. des Erblaſſers hin das Sittenloſe ſeiner Lebensführung

(Urt. des III. ZS. vom 21. Dezember 1917, III 299/17). ausreichend zum Bewußtſein zu bringen und ſich alss

bald einem einwandfreien Lebenswandel zuzuwenden.

IX .
Gegenüber dieſer an die Grenzen der Widerſtands

loſigkeit reichenden Willenschwäche fällt rechtlich auf

Unfinniges Sduldenmaden rechtfertigt nicht ohne den in ſeiner anerzogenen Verſchwendungsſucht ver

weiteres die Entziehung des Pflichtteile . BOB. 8 2333 fangenen Al. nurein ſolch geringes Maß eigener Schuld

Nr. 5 , $ 2338. Uus den Gründen : Was die rechts und Verantwortlichkeit ,daß es nicht genügt, um ihm

liche Beurteilung der Tatſache betrifft, daß der Kläger i. Š. des § 2333 BGB. den Pflichtteil entziehen zu
bis zum Erbfall unſinnige Schulden gemacht hat, ſo tönnen . Somit reichen die Feſtſtellungen des Bo.

bezeichnet das BG . einen ſolchen Lebenswandel nach in rechtl. Beziehung nur aus, um eine Verſchwen

den herrſchenden Sittlichteitsbegriffen mit Hecht als dungsſucht des Hl.i. S. des § 2338 Abſ. 1 BOB.

unſittlich . Aber dies genügt nicht,um daraufhin nach anzunehmen. ( Urt, des IV. ZS . v . 31. Januar 1918,

8 2333 Nr. 5 BOB. den Pflichtteil zu entziehen . Hinzus IV 339/1916 ). E.

tommen muß zweierlei : einmal muß der Lebenswandel

wider den Willen des Erblaſſers geführt worden ſein,

ſodann muß fich das unſinnige Schuldenmachen mit

Müđſicht auf die perſönl.Anlage und Lebenslage des B. Straffaden.

Al. als ſchuldhafte fittl. Verfehlung feſtſtellen laſſen. I.

Ueber den Grad, nach dem dieſes Verſchulden i . S.

eines Entziehungsgrundes zu bemeſſen iſt, gibt das Die Ginzichung erſtredt fide, wenn nicht das Geſetz

Geſeß ſelbſt ausreichenden Anhalt. Denn wie bei den etwas anderes beſtimmt, nur auf die Sache ſelbſt, nie:

Gründen des § 2333 Nr.1 bis 4 ſchonnach der Faſſung mals auf deren Wert oder die an ihre Stelle getretene

des Geſekes weſentlich darauf Gewicht gelegt iſt, daß Sache (og. Surrogat). Abgabe beſchlaguahmter Pferde

ſich der Abtömmling vorſäßlich vergangen hat, ſo durch die Zolbehörde an die Militärverwaltung tein

muß auch bei der Würdigung des unſittl. Lebens- Vertauf. 8. $. ließ am 23. März 1917 unter Um

wandels als Entziehungsgrund nach § 2333 Nr. 5 den gehung der zodamtlichen Eintrittsſtelle zu einer nicht

Ausſchlag geben, ob der Abfömmling in einer ihm vorgeſehenen Eintrittszeit und ohne vorgängige amts

als Schuld anzurechnenden Weiſe das Sittengebot tierärztliche Unterſuchung zwei Pferde aus Böhmen nach

verlegt hat. Würde es fich, insbeſondere bei dem maß- Bayern einführen. Die Pferde wurden alsbald be

loſen Schuldenmachen , um eine bloße, an ſich nach ſchlagnahmtund im Laufe des Verfahrens vom Baupt

allgemeinem Sittlichteitsbegriff ebenfalls anſtößige jollamt auf Grund richterlichen Beſchluſſes an die

Berſchwendungsſucht handeln, jo läßt das Geſet , wie bayeriſche Militärverwaltung um den „Preis“ von

nach den Tatbeſtänden des 8 2333 Nr. 5 und des $2338 5000 M abgegeben . Das 16. verurteilte Ø . wegen

Ab . 1 BOB . erkennbar unterſchieden wird, nicht ſchon eines Vergehens nach § 7 Abſ. 1 und § 74 Abſ. 1 Nr. 3

die Entziehung des Pflichtteils, ſondern nur die Bes Viehso . in Tateinheit mit einem Vergehen der Zoll

ſchränkung des Pflichtteilsrechts in guter Abſicht zu . defraudation nach § 135 BZ006. und erkannte u. a. auf

Mit dieſen Mechtsgrundſäßen ſtehen die Ausführungen Einziehung des durch den Verkauf der Pferde erzielten

des Bo, allerdings nicht im Einklange. Tatſächlich Meinerlöſes. Das RG, verwarf die Reviſion mit der

iſt zwar unangefochten feſtgeſtellt, der Erblaſſer habe Maßgabe, daß nicht der Reinerlös der beiden ein

des Glanzes der Familie wegen den verſchwenderiſchen geführten Bierde , ſondern die Pferde ſelbſt einzus

Lebenswandel des Kl . angeregt, gefördert und jahres ziehen find.

lang mit vollem Einverſtändnis geduldet; als er ihn Aus den Gründen : Die Gründe des Urteils

aber mißbilligt hatte, habe es faum in der Macht des des 10. beſchränken ſich darauf, hinſichtlich der Ein

Kl. gelegen, ſich alsbald ohne äußeren Zwang einem ziehung des durch den Verkauf der beiden eingeführten

geordneten Leben völlig zuzukehren. Hechtlich unhaltbar | Pferde erzielten keinerlöſes auf $ 77 Viehso. zu ver

aber iſt die angeſchloſſene Schlußerwägung , unter dieſen weiſen. Dort iſt aber die Einziehung der verbots

Umſtänden habe der Kl . die ihm anerzogene Ver- widrig eingeführten Tiere, Stadaver uſw. zwingend

ſchwendungsſucht auch nach der Mißbilligung durch vorgeſchrieben, die Einziehung des Erlöſes dieſer Dinge

den Erblaſſer nicht wider deſſen Willen betätigt; ſie jedoch weder angeordnet noch zugelaſſen . Aus dieſem

ſei eine Folge des früheren eigenen Willens des Erb- Geſeke läßt ſich deshalb die Einziehung des Erlöſes

laſſers geweſen. Mit Recht führt dagegen die Reviſion nicht rechtfertigen , um ſo weniger, als hier die Ein

aus, nach dem Gefeße fomme es nicht darauf an , ob ziehung ganz unverkennbar dem Zweď polizeilicher

der Al. Sen unſitil. Lebenswandel ohne Verſchulden Sicherung dient. Sie iſt als Folge der Verlekung

des Erblaſſers geführt habe ; möge dieſer auch wegen von Einfuhrverboten und Einfuhrbeſchränkungen an

fehlerhafter Erziehung des Kl . nicht frei von Schuld gedroht, die zum Schuße gegen die Einſchleppung von
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übertragbaren Seuchen der Þaustiere aus dem Aus.

lande gerade für die Gegenſtände beſtehen, deren Ein
ziehung vorgeſchrieben iſt, und zwar ohne Rüdſicht

darauf , ob ſie dem Verurteilten gehören und ob Vers

folgung oder Verurteilung einer beſtimmten Perſon

ausführbar iſt. Daraus ergibt ſich, daß durch die

Sinziehung mithe home obiet die Performante di terze biale a
der Gefahr vorgebeugt werden ſoll , die beſteht, wenn

Einfuhrverbot und Einfuhrbeſchränkungen verſagt

haben und trozdem Gegenſtände in das Jnland ge

langt ſind, die eine Seuche hervorrufen können. Die

Einziehung dient deshalb in 8 77 Viehso. haupt

ſächlich ſeuchenpolizeilichen Zweden, für die die Eins

ziehung des Erlöſes der gefährlichen Gegenſtände nicht

in Betracht kommen kann. Vgl. RGSt.Bd. 46 S. 132

(135/136). Die Einziehung des Erlöſes der verbots

widrig eingeführten Pferde iſt alſo aus § 77 ViehSG.

nach Wortlaut und Zwed dieſes Gefeßes nicht zu bes

gründen. Auch ſonſt gibt es dafür teine geſeßliche

Unterlage. Die Pferde ſind alsbald nach der Einfuhr

beſchlagnahmt und demnächſt vom Hauptzolamt auf

Grund richterlichen Beſchluſſes der Militärverwaltung

überlaſſen undvon dieſer übernommen worden. Offen

bar hat die Straftammer geglaubt, deswegen von

der Einziehung der Pferde abſehen und auf Ein

ziehung des Erlöſes erkennen zu müſſen . Indes fönnte,

ſelbſt wenn die Pferde infolge des „ Verkaufs “ dem

Angeklagten nicht mehr gehörten , nach der ausdrüd

lichen Vorſchrift des § 77 Viehso . darauf nichts ans

kommen . Unerheblich wäre es auch, wenn ießt die

Einziehung der Pferde vorausſichtlich erſchwert oder

ſogar unmöglich geworden wäre, und daß ſie vom

jeuchenpolizeilichen Standpunkte jedenfalls völlig zwec

los geworden iſt, da alle dieſe Umſtände vielleicht be:

rückſichtigt werden könnten , wenn die Einziehung in

das Ermeſſen des Richters geſtellt wäre, aber feine

Beachtung finden können, wenn die Einziehung zwingend

vorgeſchrieben iſt. Keinesfalls können ſie es aber rechts

fertigen , ſtatt der vorgeſchriebenen Einziehung der

Pferde die Einziehung ihres Erlöſes auszuſprechen.

Sofern nichtanderes ausdrüdlich im Geſeß beſtimmt

iſt, erſtreďt ſich die Einziehung niemals auf den Wert

der Sache oder die Sache, die an ihre Stelle getreten

iſt (ſog. Surrogat) ; es iſt unzuläſſig, an Stelle der

Sache, deren Einziehung vorgeſchrieben iſt, etwas

anderes einzuziehen. Dazu kommt, daß die im Urteil

ausgeſprochene Einziehung des durch den Verlauf

der beiden eingeführten Pjerde erzielten Meinerlöſes “

keinerlei ſachlichen Inhalt hat . Selbſt wenn die Pferde,

wie die Strf. annimmt, verkauft worden wären, ſo

wären ſie doch nicht vom Angefl. verkauft worden,

ſondernvom Hauptzollamt, der Erlös wäre deshalb

längſt Eigentum des Staates und es bedürfte nicht

noch der Einziehung, um ihn dazu zu machen . Ju

Wahrheit liegt aber gar kein Verfauf vor, die Pferde

find vielmehr von der bayer . Zollbehörde der bayer.

Militärverwaltung überlaſſen worden , Geber und

Nehmer ſind Vertreter einer und derſelben juriſtiſchen

Perſon, deren Sachen nicht die eine Verwaltung an

die andere verkaufen und die ſich ſelbſt nicht einen

Kaufpreis ſchuldig werden kann. Andererſeits hat

der Staat durch die Beſchlagnahme der Pferde nur

ein bedingtes Eigentum an den Pferden erworben

RGSt. Bð . 37 Š .15 ( 17) — , und deshalb kann die

Einziehung der Pferde für ihn ſehr wohl von Be

deutung ſein, da ſie ihm das unbedingte Eigentum

verſchafft, wenn er noch im Beſige der Pferde iſt. In

ſinngemäßer Anordnung des § 394 StPO. war deshalb

an Stelle der Einziehung des Erlöſes die der Pferde

ſelbſt auszuſprechen. ( llrt . des I. SIS. vom 4. Febr.

1918 1 D.560/17). Sch .
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II.

Zur Unterſcheidung zwiſchen deußerungen, die „ zur

Wahrnehmung berechtigter Jutereſſen " und bei Gelegent

heit “ der Wahruehmung ſolcher Intereñen gemacht find;
ald deußerungen der lehteren Urt entbehren de Soutes

des $ 193 StGB. uur ſolche, die nicht in fachlichem Zu

Jutereiſen getanen Aeußerung ftehen, alſo über deren

Rahmen hinausgehen . Beſteht dieſer Zuſammenhaug,

lo fanu nur aus der Form und den begleitenden Um

ftänden der deußerung, nicht aus deren Juhalt eine

Beleidigung hergeleitet werden .Aus den Gründen :

Die Strit. hat erſichtlich die Bedeutung des 8 193 StGB.

verkannt. Sie geht davon aus, daß der Angell. den

Brief an den Vorſtand der Anwaltskammer in der

Hauptſache in Wahrnehmung berechtigter Intereſſen

geſchrieben habe, zu dem Zwede nämlich, der Anwalts

fammer, der er bisher als Mitglied unterſtanden hatte,

die Gründe ſeines Ausſcheidens aus der Rechtsanwalts

fchaft darzulegen" . Hiernach billigt fie ihm jedenfalls

für die Darlegung dieſer Øründe an ſich den Schutz

des § 193 zu. Sie verſagt ihn hier aber in der be

ſonderen Erwägung, daß ſich der Angell. gelegentlich

dieſer Wahrnehmung berechtigter Intereſſen zu einer

Beleidigung habe hinreißen laſſen . Dieſe Beleidigung

findet ſie darin, daß er in ſeinem Briefe ſchrieb, er

dürfe in ſeiner Stellung d. h . wie im zweiten Ab

ſaße des Schreibens wörtlich geſagt wird, mzumal

in ſeiner Eigenſchaft als Staatsbeamter und als Bes

amter einer öffentlichen Kreditanſtalt dauernd “ nur

völlig einwandfreie Beziehungen unterhalten , habe

deshalb ſeine Zulaſſung zur Rechtsanwaltſchaft auf

gegeben und ſehe damit auch ſeine Beziehungen zur

Änwaltskammer als gelöſt an. Hierdurch habe er,

wie die Strả. begründend ausführt, unyweideutig zum

Ausdrud gebracht, daß er die Mitglieder der Anwalts

kammer, insbeſondere deren Vorſtand, an den er den

Brief gerichtet hatte, als einwandfreie Perſönlichkeiten

nicht mehr anſehen könne. Dies iſt in ſich unklar und

läßt eineunrichtige Auslegung des § 193 StGB. er

tennen . Die Strů. ſtellt ſich ſelbſt auf den Stand

punkt, daß der zweite Abſaß des Briefes, ſoweit er

vorſtehend wiedergegeben iſt, die Angabe des Grundes

enthält, aus dem der Angeklagte aus der Rechts

anwaltſchaft ausgetreten iſt und von dem ſie annimmt,

daß er der Anwaltskammer zur Wahrnehmung ſeiner

berechtigten Intereſſen dargelegt werden konnte und

dargelegt worden iſt. Alsdann hat ſie aber das Weſen

einer bloß bei Gelegenheit der Wahrnehmung berech

tigter Intereſſen getanen Aeußerung im Gegenſage zu

einer Aeußerung, die zu deren Wahrnehmung gemacht

worden iſt, verkannt . „ Bei Gelegenheit“ oder „ ge

legentlich einer ſolchen 3ntereſſenwahrnehmung iſt

eine Aeußerung nur getan , wenn ſie außer ſachlichem

Zuſammenhange mit der zur Wahrnehmung berech

tigter Intereſſen gemachten Aeußerung ſteht, alſo über

deren Rahmen hinausgeht. Nach den Urteilsfeſts

ſtellungen handelt es ſich aber hier nicht um eine

Neußerung, die über den Rahmen der Intereſſenwahr

nehmung hinausgegangen wäre, ſondern um die Aeußes

rung, die ſelbſt zur Wahrnehmung der berechtigten

Intereſſen getan worden iſt. Mit einer ſolchen Aeußes

rung kann ſich zwar der Zweď der Beleidigung ver

binden . Die Aeußerung wird dadurch aber feineswegs

zu einer nur bei Gelegenheit der Intereſſenwahr

nehmung gemachten Neußerung, bleibt vielmehr immer

noch gleichzeitig zur Wahrnehmung berechtigter Ins

tereſſen getan . Nur darf die ihr außerdem zu ents

nehmende Beleidigung nach § 193 StGB . nicht bloß

aus ihrem Jnhalt hergeleitet werden. Vielmehr muß

ſie ſich als Abſicht des Aeußernden aus der Form der

Aeußerung oder den begleitenden Umſtänden ergeben

(NOSt. Bd. 29 S. 54 (57/58 ]). Dahingehende Feſt

ſtellungen brauchten von dem unrichtigen Standpunkt

der Strk , aus nicht getroffen zu werden und ſind im
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Urteile auch nicht getroffen worden. Von begleitenden Vorräte in ihrem Bezirk zu regeln und insbeſondere

Umſtänden , die auf die Abſicht der Beleidigung hätten die Verteilung von Mehl an Bäder, Konditoren und

ſchließen laſſen, iſt darin überhaupt nicht die Mede. Kleinhändler vorzunehmen haben . Iſt dieſe Ber

(HGŠt. Bd . 16 S. 139 (140 ), B8. 21 S. 257 ). Zwar teilung erfolgt und eine beſtimmte Menge Mehl dem

ſagt die Strk., der Angefl . habe mit der ſchon wieder- eingelnen Bäder, hier dem Beſchwerdeführer, nicht

gegebenen Aeußerung den Mitgliedern der Anwalts- nur zugewieſen , ſondern auch an ihn ausgeliefert

fammer, insbeſondere ihrem Vorſtande,in ſcharfer und worden , ſo muß zum mindeſten eine vom Kom

bewußter Weiſe ſeine Mißachtung erklärt , die Bes munalverbande genehmigte Berwendung vorgelegen

gründung für dieſe zum Ausdrud gebrachte Miß- haben ; denn ohne ſolche wäre die Zuweiſung und

achtung habe er im erſten Abſaße des Briefes ge- Auslieferung des Mehles an den Beſchwerdeführer

geben , dahin nämlich, daß die Anwaltskammer das nicht möglich geweſen. Die Beſchlagnahme des Mehles

Geſchäftegebaren des RA.S R. nicht gerügt, vielmehr aus § 1war aber dann zur Zeit der den Angell. zur

als mit der Würde des Standes vereinbar anerkannt Laſt gelegten Handlung aufgehoben und der Bäder

habe. Allein die Strst.macht in keiner Weiſe erſicht- und andere Perſonen , die über das dem erſteren zu

lich, worin nach ihrer Auffaſſung eine über den ſachl. gewieſene Mehl in anderer Weiſe verfügten, als ihm

Inhalt der Neußerung hinausgehende Schärfe des Uuss bei deſſenAuslieferung vorgeſchrieben war, konnten nicht

druds liegen ſoll und wie ſich der Angell. anders, mehr aus §9 Bet. beſtraft werden, weil die Verfügung

d . h . weniger ſcharf, hätte ausdrüđen können , ohne von der Beſchlagnahme freigeworbenes Mehl betraf. Für

den fachl. Znhalt ſeiner Aeußerung zu beeinträchtigen. eine Beſtrafung wegen einer Verfügung über ſolches

Soweit alſo die Strk. die Abſicht des Angeli., die Mehr können nur §57 oder 8 60 Nr . 2 BD. in Bes

Anwaltstammer und deren Vorſtand zu beleidigen , tracht kommen. Auch die Berurteilung wegen Ueber

etwa feſtſtellen wollte und feſtgeſtellt hat, hat ſie ſie ſchreitung der in der BNVD. vom 24.Juli 1916 (ROBI.

nicht erkennbar aus der Form der Aeußerung, ſondern S. 820 ) für Brotgetreide feſtgeſeßten Höchſtpreiſe iſt

aus deren Jnhalt hergeleitet. Das war nach § 193 StGB. nicht bedentenfrei begründet. Die vo. let in § 1

unzuläffig (RGSt. Bd. 21 S. 1 [2], Bd . 34 S.80, Bd.40 Höchſtpreiſe für die Sonne inländiſchen Hoggens, in

S.317, 08.4 S. 111 [113 ]). Feſtſtellungen der vor- $ 2 ſolche für die Tonne inländiſchen Weizens feſt.

erwähnten Art wären nicht erforderlich, wenn der Die Angell. haben weder Roggen noch Weizen, Brot

Angell. mit der alsbeleidigend angeſehenen Aeußerung getreide, ſondern das aus Weizen durch Vermahlen

berechtigte Intereſſen überhaupt nicht wahrnehmen gewonnene Mehl verkauft oder angekauft. Einen

wollte und die Stra. in der Lage geweſen wäre, dies Höchſtpreis für dieſes aus der Verarbeitung von Brot

nachzuweiſen . An einem ſolchen Nachweiſe fehlt es getreide gewonnene Nahrungsmittel ſeßt die an

aber nicht nur , vielmehr hat die Strk. umgekehrt gezogene VO. nicht feſt. Aus ihr kann daher auch

angenommen, daß die Geußerung zur Wahrnehmung die Berurteilung wegen Ueberſchreitung der Höchſts

berechtigter Intereſſen getan worden iſt. (ürt. des preiſe bei dem Verkauf von Mehl nicht begründet

V. Sts. vom 11. Dez. 1917, 5 D 591/1917) . E. werden. Die Strst, wird zu prüfen haben , ob und

durch welche Vorſchrift ein Höchſtpreis für Mehl feſt

gelegt iſt, und ob die Angefl . dieſe Höchſtpreisfeſtfeßung
III.

überſchritten haben, ſowie ferner, ob eine Berfehlung

Nad weldheu Beſtimmungen iſt die unerlaubte Veri gegen die PreisſtVO . (8 5 Nr. 1 ) vorliegt. (Úrt. des

äußerung des einem Bäder zur Berarbeitung für ſeine V.Sts. vom 15. Febr. 1918, 5 D 862/17). E.

Kunden zugewieſenen Mehles ſtrafbar ? Die Godfts

preiſe für Brotgetreide gelten nicht für das daraus
VI .

gewonnene Mehl (BRVD. vom 29. Juni 1916 über den

Bertehr mit Brotgetreide undMehl aus der Grute 1916 in Das untätige Berhalten eines Wächter gegenüber

der Faſſung vom 24. Juli1916 $$ 1,7,9, 47, 57,60 Nr. 2. einem Diebſtahl als Hilfeleiſtung durch die Lati. S.

BRÖD. vom 24. Juli 1916 über Höchſtpr. für Brot- des § 49 StGB. Aus den Gründen : Die Strk.

getreide $$ 1, 2 ). Aus den Gründen : Nach den nimmt an, daß der Beſchwerdeführer zu dem von den

bisherigen Feſtſtellungen unterliegt die Anwendung der Mitangekl. ſowie ſeinem Sohne gemeinſchaftl. aus

S8 1 und 9BRVD . über den Verkehr mit Brotgetreide geführten Diebſtahle durch die Tat Beihilfe geleiſtet

und Mehlaus derErnte 1916 vom 29.Juni1916 i. d . F. hat, und ſieht dieſe Beihilfe in dem Unterlaſſen pflicht

der Bet.'v. 24. Juli 1916 (NOBI. S. 617, 782) rechtlichen mäßigen Handelns. Das ergibt die Schlußfeſtſtellung

Bedenken. Nach § 1 Abſ.1 iſt das im Reiche angebaute in Verbindung mit der voraufgehenden Sachdarſtellung

Brotgetreide mit der Trennung vom Boden für den und der ſich an dieſe anſchließenden Erörterung. Eine

Kommunalverband beſchlagnahmt, in deſſen Bezirt es Beihilfe durch Nat ſteht daher nicht in Frage. Das

gewachſen iſt; nach Abſ. 2 erſtredt ſich dieſe Beſchlags RO. hat ſchon wiederholt ausgeſprochen, daß, wenn

nahme auch auf das aus beſchlagnahmtem Brotgetreide auch im allgemeinen eine bloße Nichtverhinderung einer

ermahlene Mehl. Nach § 7 endet dieſe den Erzeuger Straftat und eine bloße Nichtanzeige, das bloße untätige

treffende Beſchlagnahme mit dem freihändigen Eigens Verhalten, noch nicht eine Beihilfe ſein würde, weil

tumserwerbe durch die Reichsgetreideſtelle oder den ſolch Unterlaſſen nicht Handeln durch Tun und nicht

Kommunalverband, für den die Vorräte beſchlagnahmt Mittel und Miturſache zu einer fremden Tat ſein

ſind, mit der Enteignung, einer nach § 6 zugelaſſenen könnte, ein Unterlaſſen dann zum Handeln werde,

oder einer vom Kommunalverband genehmigten Ver- wenn eine Pflicht zum Handeln beſtehe und die tatſächl.

wendung. Aus dem Urteil iſt nicht zu erſehen , ob Möglichkeit dazu gegeben ſei , da dann das Unterlaſſen

eine dieſer Erwerbsarten oder nur eine vom Kom- die Urſache oder Miturſache des Geſchehenen ſei (ROŠt.

munalverbande genehmigte Verwendung des für ihn Bd . 11 Š . 153, Rechtſpr.Bd. 4 S. 886 , Bd . 6 S. 250) .

beſchlagnahmt geweſenen, von dem Beſchwerdeführer Die Verurteilung des Beſchwerdeführers aus § 49

und dem Ängell. N. verkauften und vom Angell. De. StGB. iſt danach rechtl. bedenkenfrei. Nach der ein

angekauften Mehles vor dieſem Verkauf und Ankauf wandfreien Annahme der Strat, war der Angefl. als

vorgelegen hat. Daß aber das eine oder andere Ers Gemeindenachtwärter angeſtellt und als ſolcher ver

eignis dieſem voraufgegangen ſein muß, macht das pflichtet, den, wie ihm bekannt war, in einem der

Urteil dadurch erſichtlich, daß es feſtſtellt, das Mehl Häuſer der Gemeinde beabſichtigten Diebſtahl zu ver

jei dem Beſchwerdeführer zur Verarbeitung für ſeine hindern . Nach ihrer Feſtſtellung wäre der Angell.

Aunden zugewieſen . Eine ſolche Zuweiſung kann nur auch ſehr wohl imſtande geweſen ,die jungen Leute zum

gemäß § 47 BO. erfolgt ſein , nach dem die Kommunal- Gehorſam zu zwingen , wenn ihm hieran ernſtlich

verbände den Verbrauch der für ſie beſchlagnahmten gelegen hätte . Er hat nach dem IIrteile auf die Diebe
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facut teine Eatfangeminte better than efterdet,

zu denen auch ſein Sohn gehörte, weder durch Weiſungen den tatſächl. Zuſtand des Schnäpperſchloſſes durch das

noch durch Gebote einzuwirken geſucht, es vielmehr bisherige Beweis- und Verhandlungsergebnis für hins

widerſpruchslos geſchehen laſſen , daß ſie ſeine Leiter reichend aufgeklärt, zumal die Angell. ſelbſt der Be

zur Ausführung des Diebſtahls mit ſich nahmen . Die ſchreibung nicht widerſprochen hat, die dieZeugin von

Stk. hat danach nicht geirrt, wenn ſie annahm , daß dem Schloſſe gegeben hatte, und aus der klar hervors

hier das pflichtwidrige Unterlaſſen des Beſchwerdes ging, daß dieBewegungen des Schnäppers von innen

führers Miturſache des von den Dieben ausgeführten zu ſehen ſind. Es iſt danach bei Lage des Falles

Diebſtahls ſei. (Úrt. des V. SIS. vom 25. Januar 1918, ausgeſchloſſen, und die Reviſionsbegründung hat in
5D 772/17 ). dieſer Richtung gleichfalls nichts weiteres vorgebracht,

daß die Angell. ihr Beweisverlangen noch in anderer

V. und geeigneter Weiſe hätte ſtüßen können, um gegens

über derUeberzeugung des Gerichts die Notwendigkeit

Ablehnung eines Beweifantrage, der die Unmög- weiterer Sachaufklärung darzutun. Das Urteil beruht

lichteit der von einem Zeugen befundeten Wahrneh. daher nicht auf dem Verſtoße. (Urt. des V. SIS. vom

mung dartun wil. 3ft ein ſolcher Untrag auf die Bes 12. Januar 1918, 5 D 711/1917). E.

fundung einer finnlichen Wahrnehmung oder die ub

gabe eines Gutachtens geridtet ? Berichiedene Stellung

des Gerichte gegenüber Unträgen auf Bernehmung eines

Zeugen überdefien frühere Wahrnehmungen und Uu:
Dberſte8 Landesgericht.

trägen auf eine ſonſtwie zu bewirtende Auftlärung des

Sachverhalte. Aus den Gründen : Die 88 243 , A. Zivilſachen.

377 Nr. 8 SIPD. ſind nicht verlegt. Nach den Ur

teilsfeſtſtellungen hatdie Zeugin belundet, daß fie die
I.

Bewegungen an der Zunge des Schnäpperſchloſſes mit fat ein anderes ale das für die Anordnung der

ihren Augen wahrgenommen habe, und dabei eine Bes Fürſorgeerziehung zuſtändige Bormuadidaft& gericht die

ſchreibung über die Einrichtung des Schloſſes gegeben, vorläufige unterbringung nach Art. 7 FEG . verfügt,

aus der für das 16. ungweideutig die äußerl. Wahr- das zuſtändige Vormundſchaftsgericht aber die Verfügung

nehmbarkeit derBewegungen des Schnäppers zu ents nach Art.7 Ubſ. 2 Sat 3 aufrecht erhalten ,ſo taun fich

nehmen war. Dieſe Ausſage zu widerlegen war das eine Beſchwerde nur mehr gegen deſſen Entſcheidung,

offenkundige ziel des vom Verteidiger geſtellten Be- nicht gegen die Verfügung jenes zuerfttätig gewordenen

weisantrages. Es ſollte die Unmöglichteit der bes Gerichte richten. Gin unzuläſſiges Rechtěmittel tann

haupteten Wahrnehmung bewieſen werden, um daraus nicht eventuell“ jachlich gewürdigt werden. Das AG.

die Unwahrheit der Ausſage zu folgern. Das LG . M. hat mit Beſchluß vom 18. Dez. 1917 auf Grund

des Úrt. 7 Abſ. 2 Saß 1 u . 2 FEG. die vorläufige Unter

faf enthalte vielmehr ein Gutachten. Die Unhalt- angeordnet. Die Vormundſchaftüber die Genannte wird

barkeit dieſer Begründung iſt der Reviſion zuzugeben. beidem AG.B.geführt. Nach der am 26.desſelben Monats

Es handelte ſich ohne Zweifel um die Aufſtedung einer andieMutter des Mädchens erfolgten Zuſtellung des Be

tatſächlichen Behauptung . Denn die Unmöglichkeit der ſchluſſes richtete dieſe am 28. Dez. an das AG. M. einen

Wahrnehmung eines jederzeit wiederholbaren Vor- Brief, worin fie u. a. bittet, von der Unterbringung ihrer

ganges läßt ſich durch tatſächliche Beobachtung feſte Tochter in einer Anſtalt abzuſehen. Nachdem ſodann

ſtellen und iſt demnach ſelbſt ein Gegenſtand ſinnlicher das AG. 8. von der Tatſache der daſelbſt beſtehenden ,

Wahrnehmung . Davon, daß der Beweisantritt mit Vormundſchaft dem AG. M. Kenntnis gegeben und das

Müdſicht auf die Art ſeines Gegenſtandes für ungu- Fürſorgeverfahren zu übernehmen erflärt hatte, gab

läſſig zu erachten ſei, konnte demnach keine Rede ſein. das AG. M. die Atten an das AG. 8. ab unter Hins

Die Unzuläſſigkeit würde übrigens auch nicht vorges weiſung auf die Obliegenheit zur Entſcheidung nach

legen haben, wenn der Antrag auf ħerbeiführung Art. 7 FEG . Mit Beſoluß vom 15. Jan. 1918 hielt

eines Gutachtens abgezielt hätte. Das Bedenken, daß das AG. L. nach Einvernehmung der Mutter die An

der Antrag die Bezeichnung des Beweismittels nicht ordnung des AG. M. vom 18. Dez. 1917 aufrecht und

enthielt , bedarf keiner Erörterung, da die Strí. darin teilte dieſen Beſchluß u. a . der Muttermit. Darauf

teinen Ablehnungsgrund gefunden hat und auch kein erklärte dieſe am 25. Jan. bei dem AG. 1., daß ſie

ſolcher darin gefunden werden konnte. Denn, wenn gegen den Beſchluß vom 18. Dez. Beſchwerde erhebe,

das 1o. den Antrag nicht ohne weiteres als auf und ergänzte ihre Erklärung am 11. Febr. dahin: fie

Augenſcheinseinnahme gerichtet anſah, ſo ſtand thm habe ſich mit dem an das UG. M. gerichteten Briefe

nach Sinn und Zweck des Antrages frei, einen geeigneten vom 28. Dez. gegen die Anordnung vom 18. Dez. be:

Zeugen mit der erforderl. Sachprüfung zu beauftragen, ſchweren wollen , habe dann, da ſie auf ihren Brief

um ihn ſodann über das Ergebnis ſeiner Wahrnehmung nichts hörte, die Erklärung vom 25. Jan. bei dem AG.

zu hören (RGSt. 47, 100 11.). Der Verfahrensmangel 2. abgegeben und haltenun ihre Beſchwerde vom

gefährdet jedoch nicht den Beſtand des Urteils. Es 28. Dez. und 25. Jan. aufrecht. Das 10. hat die Bes

unterliegt keinem Bedenken , daß die in den Ents ſchwerde mit der Begründung als unzuläſſigverworfen,

fcheidungsgründen von der Stra. für die Ablehnung daß die Erklärungin dem Briefe vom 28. Dez. keine

des Beweisantrages vorgebrachten ſelbſtändigen Er- Beſchwerde gegen den Beſdhluß vom 18. Dez. ſei, daß

wägungen ausgereicht haben würden, die Ablehnung als Beſchwerde vielmehr nur die Protokollarerklärung

in zuläſſiger Weiſe zu rechtfertigen. Denn abgeſehen vom 25. Jan. in Betracht komme, dieſe aber, weil

von dem eine beſondere Beurteilung erfordernden Falle ſpäter als 14 Tage nach der Beſchlußzuſtellung erfolgt,

der Vernehmung eines Zeugen über frühere Wahr- unzuläſſig ſei. Im Anſchluß hieran führte das Gericht

nehmungen der hier nicht in Betracht kommt aus: „ Selbſt wenn man in dem Briefe vom 28. Dez.

unterliegt die Entſcheidung über den Umfang der durch 1917 eine Beſchwerde erbliden wollte, wäre das Rechts

Beweiserhebung zu bewirkenden Sachaufklärung dem mittel - die etwaige Beſchwerde unbegründet;

pflichtmäßigem Ermeſſen des Tatrichters (ROŠt. 47, dabei wiederholt und billigt das Gericht im weſents

100 (105 ]). Die in den Entſcheidungsgründen ange- lichen die fachl. Feſtſtellungen und Erwägungen, die

ſtellten tatſächl . Erwägungen, welche der Strk . eine dem Beſchluſſe vom 18. Dez. 1917 zugrunde liegen. “

weitere Beweiserhebung als entbehrlich erſcheinen auf die weitere Beſchwerde der Mutter wurde der

ließen , ergeben keine Verkennung oder Verleßung dieſer Beſchluß aufgehoben und die Sache an das 16. zurüť:

Pflicht. Wie das lirteil erkennen läßt, hielt das LG. verwieſen .

.
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Aus den Gründen : Es iſt rechtsirrig, wenn waltung& behörde zu entſcheiden . Der Beſchwerdeführer

die Borinſtanz als Gegenſtand der Beſchwerdeführung lebt vom Betrieb des Aderbaues ; er bebaut nach einer

nur den Beſchluß des AG. M. vom 18. Dez. 1917 an- Mitteilung des Bürgermeiſteramtsetwa 16 Morgen land

ſieht. Das AG. L. als das zuſtändige Vormundſchafts- und hält zwei Kühe, zwei Ziegen und ein Schwein.

gericht hat durch den Beſchluß vom 15. Jan. 1918 die Ob er Eigentümer der von ihm bebauten Grundſtüde

vorläufige Anordnung des AG. M. in geſetzlicher Weiſe iſt oder ob er das Land nur gepachtet hat, iſt nicht

Art. 7 Abſ. 2 Saß 3 FEG. beſtätigt und das feſtgeſtellt. Er hat am 7. November 1917 ſein Wohn

durch zu ſeiner eigenen Anordnung gemacht. Damit war haus in W. mit Scheuer,Stall und þof ſowie Garten

die Befaſſung des AG.M. mit derSache erloſchen und zu 0,027 ha an ſeine großiährige Tochter I. BI. ver

die Zuſtändigkeit für das ganze Fürſorgeerziehungss kauft. Das Grundbuchamt hat die Eintragung der

verfahren ſowie die Verantwortung für die angeord- Rechtsänderung in das Grundbuch abgelehnt, weil dem

nete vorläufige Unterbringung der Th. S. in vollem Vollzug ein Hindernis entgegenſtehe, und beſtimmte

Umfange auf das AG. L. übergegangen; von ihm allein den Antragſtellern eine Friſt von zwei Wochen zur

– nichtmehr von dem nun ausgeſchalteten AG. M. – Hebung desħinderniſſes. Nach der Bek. des ArMin.s

ſchrieb ſich von da an die Wirkſamkeit der beſtätigten v . 15. Öft, 1917, betreffend Beſchräntung des Verkehrs

Anordnung her. Eben deshalb konnte ſich von dem mit landwirtſchaftl. Grundſtüđen, bedürfe der Vertrag,

Zeitpunkte der Beſtätigung an die Beſchwerde nur durch den der eine Teil ſich verpflichte, das Eigentum

mehr gegen die Anordnung des AG. 1. richten; nur an einem landwirtſchaftl. Grundſtüde zu übertragen,

durch dieſe waren von da an gegebenenfalls die Bes ſowie die Auſlaſſung der Genehmigung der Diſtrikts

teiligten beſchwert, eine vorher gegen den Beſchluß verwaltungsbehörde, wenn der Erwerber nicht Bands

des AG . M. eingelegte Beſchwerde verlor durch jene wirt ſei . Beräußert ſei ein landwirtſchaftl. Anweſen,

Beſtätigung ihre ſelbſtändige Bedeutung; eine Wirkung wie ſchon aus deſſen Beſchreibung hervorgehe. Nicht

fam einer ſolchen Beſchwerde fortan nur mehr zu , behauptet werde, daß die Erwerberin ſelbſtändig oder

ſofern und ſoweit ſie ſich zugleich gegen die Beſtätigungs- unſelbſtändig im Bauptberufe die Bandwirtſchaft be

anordnung richtete. Aus dieſem Grunde kommt es treibe ; dies ſei auch nicht anzunehmen. Die ürkunde

nicht mehr weſentlich darauf an, ob die Borinſtanz bedürfe daher der Øenehmigung. Die von dem No

der briefi. Erklärung vom 28. Dez. 1917 mit Recht tariate geltend gemachte Ausnahme für unmittelbare

oder mit Unrecht die Bedeutung einer Beſchwerde vers Abkömmlinge des abtretenden Eigentümers beſtehe

ſagt hat, wenn nur die Protokollarerklärung vom nicht. Der Vollzug der Urkunde im Grundbuchewerde

25. Jan. 1918 eine nach Form , Friſt und Jnhalt wirt- daher von dem Nachweiſe der Genehmigung des Eigen

ſame Beſchwerdeeinlegung enthielt. Dies iſt aber uns tumsübergangs durch die Diſtrittsverwaltungsbehörde

zweifelhaft derFall. Die Entſcheidung des LG. mußte abhängig gemacht. Die Beſchwerde und die weitere

deshalb aufgehoben werden . Sie weiſt aber noch Beſchwerde wurden zurüdgewieſen .

einen weiteren Rechtsirrtum inſofern auf, als die A us den Gründen : Der Vertrag, durch den

Borinſtanz, obwohl ſie die Beſchwerde als prozeſſual der Eigentümer eines landwirtſchaftl. Grundſtüds das

unzuläſſig erklärt, fie daneben eventuell auf Grund Eigentum hieran zu übertragen ſich verpflichtet, ſowie

fachl. Brüfung auch als unbegründet bezeichnet. Es die Erklärung der Auflaſſung bedarf nach Ziff. I der

iſt anertannten Rechtens, daß ein Rechtsbehelf nicht auf Grund des Art. 4 Nr. 2 Årzo. zur Erhaltung der

gleichzeitig als prozeſſual unzuläſſig und als fachlich öffentlichen Sicherheit erlaſſenen Anordnung des

unbegründet behandelt und verworfen werden darf. Kriegsminiſteriums vom 15. Olt. 1917 der Genehmi

Dieſer Grundſatz gilt nicht nur in dem Sinne, daß gung der Diſtrittsverwaltungsbehörde, wenn der Ers

ein Gericht nicht unentſchieden laſſen darf, ob es den werber nicht Landwirt iſt. Als Dandwirte in dieſem

Rechtsbehelf aus dem einen oder dem anderen Grunde Sinne ſind nach Ziff. II der Vorſchrift nur Perſonen

verwirft, ſondern auch in dem Sinne, daßdas Gericht anzuſehen, die die Landwirtſchaft ſelbſtändig oder un

den für unzuläſſig erachteten Rechtsbehelf auch nicht ſelbſtändigſelbſtändig – das heißt als Nießbraucher, Pächter,

eventuell für unbegründet erklären kann. Es darf Mieter u . dgl. – im Bauptberuf ausüben. Die Anſicht

überhaupt in eine Prüfung der materiellen Sachlage des Notariats W., daß die Beteiligten, die die er

nur eintreten ,wenn es die prozeſſualen Vorausſeßungen forderl. Genehmigung einzuholen unterlaſſen, ſich

der Sachentſcheidung für erfüllt anſieht . Verneint es ſtrafbar machen, daß aber der Bertrag gleichwohl

dieſe und erkennt es gleichwohl in der Sache ſelbſt, gültig und grundbuchamtl. zu vollziehen ſet, iſt rechts :

ſo gelten die ſachlichen Ausführungen für nicht ge- irrig . Vielmehr ſind die Eigentumsübertragung und

ſchrieben und der Rechtsmittelrichter hat, falls er die die Auſlaſſung, die gegen die Anordnung des Kriegs

Zuläffigkeit des Rechtsbehelfs bejaht, ohne Nachprüfung miniſteriums verſtoßen, nach § 134 BOB. nichtig , da

der fachlichen Rechtslage, auch wenn dieſe ſonſt ſich nicht aus der Vorſchrift ein anderes ergibt. Das

klar wäre, die angefochtene Entſcheidung, die für die Grundbuchamt hat zwar nicht die Wirkſamkeit des den

betroffene Partei ichon wegen des die Zuläſſigfeit des rechtl. Grund der Auflaſſung bildenden Rechtsgeſchäfts

Hechtsbehelfs verneinenden Ausſpruchs eine Beſchwer zu prüfen (Beſchl. des Sen. vom 23. Okt. 1908 B8 9

, unbedingt aufzuheben . ) ; wohl aber es darauf zu , ob

(NG.D. 27.Mai 1908 in Gruchot52, 112911.,RG.Verzs. nach §873BOB.zur Uebertragung des Eigentums
6. 70 , 187; BayOblG. v.7. Dez. 1900 in Seuffa .56 | an einem Grundſtüc erforderl.Einigung des Vers

8.271; Schlegelberger, FOG . Bem . I , 5 zu 825 ; linger in äußerers und des Erwerbers gültig iſt, und hat die

Buſchsz. 39, 95; Gaupp-Stein, BPO. Bem . II. C. 1 Eintragung in das Grundbuch abzulehnen , wenn die

zu § 300, Bem. II 211 zu § 537 ) . (Beſchl . des I. ZS . Einigung der Beteiligten über die Rechtsänderung nicht

v . 1. März 1918, Heg. III Nr. 10/1918 ). M. wirkſam iſt, weil ſie die Vorausſeßung für den Ueber

gang des Eigentums bildet . Steht der Eintragung

II .
ein Hindernis entgegen und iſt der Mangel nach den

Umſtänden leicht und ohne beſonderen Zeitverluſt zu

Gine Grundſtüdéveräußerung, die gegen die An: beheben, ſo iſt den Beteiligten nach § 18 Abſ. 1OBÓ.

ordnung des Kriegsminiſteriums vom 15. Oktober 1917, eine angemeſſene Friſt zur Beſeitigung des Hinder

betr. Bejdränkung des Vertehrd mit landwirtſchaftlichen niſſes zu beſtimmen. Gegen dieſe Rechtsgrundſäße

Grundſtüden (Stång. Nr. 241 BI.2) verſtößt, iſt nichtig verſtößt der angefochtene Beſchluß nicht. Mit Recht

(BGB. & 134). Auch Veräußerungen eines Landwirts ' wird von dem 16. die Auffaſſung der Beſchwerd es

an eine ſeiner Kinder fallen unter die Anordnung. Wenn führer zurüdgewieſen , daß das Grundbuchamt nach

Zweifel beſtehen , ob ein landwirtſchaftliches Grundſtüd Ziff. 8 Abſ. 1 JM Bet. vom 23. Oft . 1917 ( JMBI.

Gegenſtand des Bertrage iſt, ſo hat die Diſtriktsver: Beibl . S. 257) nur bei Urkunden, die außerhalb

-
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Bayerns aufgenommen worden ſind, zu prüfen habe, daß ein der Genehmigung bedürftiger Erwerb nicht

ob ein der Genehmigung bedürfender Erwerb vorliegt. vorliegt, iſt das Kindernis beſeitigt, das der Ein

Abgeſehen davon, daß die Prüfung nur „ in der Regel“ tragung des Rechtsübergangs" in das Grundbuch

unterbleiben ſoll, bezieht ſich die Borſchrift, wie aus entgegenſteht. Hiernach iſt den Beſchwerdeführern

dem Zuſammenhalte mit den Ziff. 2 bis 4 der Bek. mit Recht eine Friſt zur Behebung des Hinderniſſes

erhellt, auf den Fall, wenn der Notar in der Urkunde beſtimmt worden. (Beſchluß des I. ZS. vom 15. März

bei der Bezeichnung der Perſon oder im Beglaubigungs- 1918, Meg . III Nr . 14/1918 ). M.

vermerke feſtgeſtellt hat, daß der Erwerber als aus

übender Landwirt anzuſehen iſt. Das iſt aber hier III.

nicht geſchehen ; die Beſchwerdeführer behaupten auch

gar nicht, daß die Erwerberin Landwirt i. S. der Ans $ 182 Abſ. 1 BGB. erfordert eine ausdrüdliche

ordnung des StrMin.s iſt. Die Anſchauung der Be- Ertlärung gegenüber dem einen oder anderen Teil ;
ſchwerdeführer, daß Verträge über landwirtſchaftl. cine ſtillſchweigende Genehmigung durch Betätigungdes

Grundſtüđe zwiſchen Eltern und Kindern keiner Ges Genehmigungswillens genügt nicht. Der Buchhalter

nehmigung bedürfen, hat im Wortlaute des Erlaſſes Sch. hat im Namen, jedoch ohne Bollmacht der Kauf

vom 15. Oft. 1917 teinen Halt; denn hier iſt keinerlei mannsgatten B. mehrere dieſengehörende Grundſtüđe

Ausnahme vorgeſehen. Der Zweď der Vorſchrift iſt an die Beſchwerdeführerin verkauft und aufgelaſſen.

allerdings, den Auffauf von landwirtſchaftl. benustem In Nr. IV des Vertrages iſt beſtimmt, daß die Ehe

Grund und Boden durch Nichtlandwirte und ins- gatten B. dem Vertrage nachträglich die Genehmigung

beſondere durch Kriegsgewinnler, die der Landwirtſchaft erteilen werden und daß der beurkundende Notat er

bisher ferneſtanden, zur Sicherung der Vollsernäh- mächtigt wird , dieſe Genehmigung ſowie die Mitteilung

rung hintanzuhalten. Allein von dieſem Standpunkt hievon an Stelle der Beteiligten entgegenzunehmen .

aus hat nicht das Notariat oder das Grundbuchamt In einer auf die Urſchrift der Vertragsurkunde ges
zu ermeſſen , ob die Uebertragung von Grundeigentum ſepten privatſchriftlichen, von dem Notariate M. am

an Kinder unbedenklich und darum zuzulaſſen iſt, 30. Januar beglaubigten Erklärung genehmigten “

ſondern die Diſtriktsverwaltungsbehörde, der die Ge- die Ehegatten B. „die vorſtehende Urkunde “. Die ſo
nehmigung der Rechtsübertragung obliegt. Wird ergänzte Urkunde wurde dem Grundbuchamte zum

Grundſtüdseigentum an einen Nichtlandwirt, wie, Vollzuge vorgelegt. Dieſes lehnte die Eintragung des

hier, übertragen, ſo iſt zu prüfen , ob die Rechts- Eigentumsübergangs ab, weil der beurkundende Notar

änderung landwirtſchaftl. Grundbeſiß betrifft. Dieſe nach § 171 FGG. eine Bollmacht auf ſich ſelbſt nicht

Frage iſt gemäß Ziff. 1 der JMBet. vom 23. Okt. habe beurkunden können. Die Beſchwerde wurdevom

1917 in der Regel nach der kataſtermäßigen Be- 10. zurüdgewieſen . Es fehle überhaupt jeder Nach

ſchreibung des Vertragsgegenſtandes zu beantworten . weis dafür, daß die Genehmigungserklärung vom

Gibt dieſe feine zuverläſſige Auskunft, ſo kann der 30. Januar, ſei es einem der Vertragsteile oder dem

Zweifel darüber durch eine Beſtätigung der Ges beurkundenden Notar gegenüber, abgegeben werden

meindebehörde oder der Feldgeſchworenen behoben wollte. Allerdings nehme das ObLG. (Bd . 5 S. 42 )

werden . Weder das Notariat noch die Beſchwerde- an, daß die Genehmigung auch dann rechtswirkſam

führer haben eine ſolche Beſtätigung beigebracht. In erteilt ſei, wenn die Genehmigungserklärung dem

der Auskunft des Bürgermeiſteramts iſt die Frage, Grundbuchamte zur Herbeiführung der Eintragung

ob der verkaufte Grundbeſiß ein landwirtſchaftl. Grund- des Eigentumsüberganges in das Grundbuch vorgelegt

ſtüct darſtellt, nicht beantwortet. Das Bürgermeiſter- werde. Dieſe Annahme entbehre aber der geſeßl. Be

amt ſcheint ſie zu bejahen, denn es vertritt die Anſicht, gründung und werde auch von der herrſchenden

daß die Erwerberin als Landwirt zu erachten iſt, und Meinungabgelehnt. Die weitere Beſchwerde wurde

hält augenſcheinlich aus dieſem Grunde die Genehmi- zurüdtgewieſen.

gung für unnötig. Beſtehen Zweifel darüber , ob A us den Gründen : Unerörtert fann bleiben,

Grund und Boden, der durch Vertrag unter Lebenden ob die Genehmigungserklärung dem beurkundenden

den Eigentümer wechſelt, als landwirtſchaftl. Grund- Notar gegenüber abgegeben worden iſt oder nicht .

ſtück zu gelten hat, ſo hat darüber die Diſtriktsverwal- Denn auch im erſten Falle wäre die Bevollmächtigung

tungsbehörde zu entſcheiden, die für die Erteilung der des Notars zur Entgegennahme der Genehmigung

Genehmigung zu der Uebertragung des Eigentums an nicht in der nach § 29 GBO. vorgeſchriebenen Form

landwirtſchaftl. Grundbeſiße zuſtändig iſt. Denn nach nachgewieſen, da die Vorſchrift des § 171 Nr. I den

Ziff. 7 der VollzVorſchr. des StM . des Innern vom Notar hindert, eine Vollmacht auf ſich ſelbſt zu beur

10. Dez. 1917 zu dem Erlaſſe des Kriegsminiſteriums kunden (Sammlung Bd . 16 S. 140 ) . Demnach iſt dem

( vgl . BayNotZtich . 1917 S. 372 ff.) ſteht der Genehmi- Grundbuchamte, das nach § 20 OBO. die Hechtswirt

gung in zweifelhaften Fällen die Erklärung der Di- ſamkeit der Auflaſſung zu prüfen hat, der Nachweis

ſtriftsverwaltungsbehörde gleich , daß ein der Ge: dafür nicht erbracht, daßdieAuflaſſung nach der Vor

nehmigung bedürftiger Erwerb nicht in Frage kommt ; ſchrift des § 182 Abſ. 2 BOB. genehmigt worden iſt.

deshalb werden die Diſtriftsverwaltungsbehörden an- Dagegen kann , wie auch das Beſchwerdegericht anju

gewieſen, eine ſolche Erklärung auf Antrag auszuſtellen , erfennen ſcheint, unbedenklich angenommen werden,

wenn ſie eine Genehmigungspflicht nicht als gegeben daß die Genehmigungserklärung vom 30. Januar bes

erachten . Auf dieſem Wege ſind daher die Zweifel ſtimmungsgemäß dem Grundbuchamte vorgelegt wurde,

zu löſen, die ſich bei der Durchführung des Erlaſſes um hiedurch die Eintragung des Eigentumsüberganges

des Kriegsminiſteriums ergeben . Der Feſtſtellung des herbeizuführen . Hierin könnte eine rechtswirkſame

Notariats , daß der vor ihm verkaufte und auſgelaſſene Betätigung des Genehmigungswillens erbli& t werden,

Grundbeſiß nicht die Eigenſchaft eines landwirtſchaftl. wenn mit der früheren Rechtſprechung des Senats

Grundſtücs hat, kommt keine Bedeutung zu . Das LG. grundjäglich anzuerkennen wäre, daß die Borſchrift

geht davon aus, daß das verkaufte Anweſen ein land- des § 182 Åbſ. 1 BGB . nur von der gegenüber einem

wirtſchaftl. Grundſtüc iſt . Dahingeſtellt kann bleiben, Beteiligten abgegebenen Genehmigung handle und

ob die Annahme richtig iſt. Nach der Beſchreibung eine Genehmigung durch eine andere Betätigung des

des Vertragsgegenſtandes und bei dem lImſtande, daß Genehmigungswillens nicht ausſchließe . Dieſe Anſicht

das Anweſen zur Bewirtſchaftung landwirtſchaftlicher findet aber in den Geſekgebungsverhandlungen und

Grundſtüce dient, ſind jedenfalls berechtigte Zweifel in dem Geſeke ſelbſt feine zureichende Stüze und iſt,

über dieſen Punft gegeben. Erſt wenn die zur wie dem Beſchwerdegerichte zugegeben werden kann,

Löſung dieſer Zweifel berufene Verwaltungsbehörde von der Rechtſprechung und der Rechtslehre im allge

entweder die Genehmigung erteilt oder erklärt hat, meinen abgelehnt worden (RG . 64 S. 153 ; 85 S. 51 ;
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Warneyer 1908 Nr. 440, 1910 Nr. 322, 1915 Nr. 10 ; ging bei der Einfügung dieſer Beſchränkung wohl von

KOZ. 34 A 253, Seuff. Bd . 72 S. 797 ; Pland, BOB. der Anſicht aus, daß bei dem Vorliegen einer gleich

( ) § 182 Anm . 1, § 925 Anm. 4 a ). Es ließe ſich zwar zeitig gegen das Militärſtrafgeſeß verſtoßenden Hand.

noch fragen , ob nicht der als Erflärungsempfänger lung für die Militärbehörden immer Grund beſtehen

in Betracht kommende Beteiligte berechtigt wäre, von werde, die Strafſache nicht den bürgerl . Strafgerichten

dem Erforderniſſe des Zugehens abzuſehen und ſich zu übergeben. Die gleiche Beſchränkung beſteht auch

mit einer anderen Betätigung der Genehmigung zu nach § 4 MSIGO., wenn ſich bei einer Straftat Per

begnügen (vgl. Bland a. a . D. Bd . 1 S. 266 ff. Bor- ſonen, die teils der militäriſchen , teils der bürgerl.

bem . 4, S. 338 Bem. 6) . Hierauf braucht aber nicht Strafgerichtsbarkeit unterſtellt ſind, als Täter, Teil

eingegangen zu werden ; denn die Vertragsteile ſind nehmer, Degünſtiger oder Belfer beteiligt haben . (Des

in Nr. IV des Vertrags ausdrüdlich davon ausge- ichluß vom 31. Jan. 1918, BeſdhwReg. 24/1918 ). Ed .

gangen, daß die Genehmigung ihnen gegenüber erklärt

werden ſollte . (Beſchluß des I. ZS. vom 28. März
II.

1918 ; Meg. III Nr. 16/1918) .
M.

4345 Gin am Soluſie der Hauptverhandlung mündlich

erklärter, aber nidt prototollierter Berzicht auf ein

Rechtsmittel iſt uuwirtſam. Aus den Gründen :

B. Strafſachen .
Der Angell. G. ließ gegen das in ſeiner Anweſenheit

I.
verkündete, auf Geldſtrafe lautende ürteil des Schöffen

gerichts mit Schriftja feines Berteidigers unter Ein

Gine Strafſache tann an die bürgerlichen Gerichte haltung der Borſchriften des 8 355 SIRD . Berufung

nach § 9 Abſ. 2 MSIGD. abgegeben werden, wenn einlegen. Auf dem Schriftſake findet ſich folgende

die Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen Straf: vom Vorſigenden des Schöffengerichts unterzeichnete

gejebe mit einem militäriſchen Verbrechen oder Ber- „Vormertung “: „Nach Verfündung des Urteils ertlärte

gehen jachlich zuſammentrifft. Aus den Gründen : der Mitangell. G. , daß er die Strafe fofort bezahlen

Die Strk. iſt der Anſchauung, daß die Vorausſeßungen wolle und ſich dem Urteil unterwerfe. Die Zahlung

des § 9 Abſ. 2 MStØD. wegen des ſachl. Zuſammen- erfolgte nur deshalb nicht, weil ſich der Amtsanwalt

treffens des Diebſtahlsverbrechens mit militäriſchen Ver- vorbehielt, allenfalls Berufung einzulegen .“ . Das

gehen nicht vorliegen. Gegen dieſe Auslegung ergeben Protokoll über die Hauptverhandlung vor dem Schöffen

ſich ſchon aus dem Wortlaute des § 9 Abſ. 2 Bedenken. gericht enthält keine Erklärung des G., daß er auf

Die Zuläſſigkeit der Uebergabe iſt davon abhängig | Berufung verzichte oder ſich dem Urteil unterwerfe;

gemacht, daß , lediglich eine Zuwiderhandlung gegen auch ein von dem Angefl. herrührendes, eine ſolche

die allgemeinen Strafgeſeße in Frageſteht' . piernach Erklärung enthaltendes Schriftſtüd befindet ſich nicht

wird das Gewicht auf die rechtliche Natur der ſtraf- bei den Aften . Durch Beſchluß der Str. wurde in

baren ħandlung gelegt, deren Verfolgung den bürgerl. Anwendung der SS 344, 354 ff., 363, 505 StPO . die

Gerichten überlaſſen wird. Ob ' die Militärperſon, Berufung als unzuläſſig verworfen, da nach der be

deren Uebergabe an das bürgerl. Gericht erfolgt, durch ſtimmten und ficheren vom Prototouführer nachträglich

eine weitere ſelbſtändige gandlung ſich gegen die als richtig beſtätigten Bormertung des Borſigenden

Militärſtrafgeſeße verfehlt hat, iſt nach der Faſſung des Schöffengerichts der Angell. ausdrüdlich erklärt

der Borſchrift gleichgültig; denn für maßgebend er- habe, ſich dem Urteile zu unterwerfen, hiedurch auf

tlärt iſt die şandlung, deren Verfolgung dem bürger- Berufung verzichtet habe und , wie Böwe-Roſenberg

lichen Gericht abgetreten wird. Nur dann , wenn dieſe N. 4 a zu § 344 StPO. bemerke, dieſe Erklärung an

şandlung entgegen der Auffaſſung der Militärbehörde eine beſtimmte Form nicht gebunden ſei. Der Ver

eine Zuwiderhandlung gegen die Militärgelege dars teidiger G. legte gegen dieſen Beſchluß ſofortige

ſtellt oder wenn ſie gleichzeitig (8 73 StGB.) mehrere Beſchwerde ein , weil 6. eine ausdrüđi . Verzichts

Strafgeſeße verleßt, die teils dem bürgerl. Strafrechte, erklärung nicht abgegeben habe . Die Beſchwerde iſt

teils dem Militärſtrafrecht angehören, iſt die Ueber- begründet, aber aus anderen als den vom Vertei

gabe nicht rechtswirtſam und zur Begründung der diger vorgebrachten Gründen . Löwe-Roſenberg be

Zuſtändigkeit des bürgerl. Gerichte nicht geeignet. Auch merkt zwar an der bezeichneten Stelle, daß eine be

die Entſtehungsgeſchichte des § 9 Abf. 2 MSIOO. ſtimmte Form weder für die Zurücnahme noch für

ſpricht dafür, daß die in dem angefochtenen Beſchluſie den Berzicht vorgeſchrieben iſt, fügt aber hinzu , daß

vertreteneEinſchränkung nicht gemacht werden wollte ... daher hier das in N. 4 zu Buch 3 Abſchn. 1 von der

( Die hier folgende Darlegung deđt ſich im weſent- Einlegung der Rechtsmittel Geſagte gilt . Dort iſt

lichen mit der in dem Beſchluſſe des OblG. vom ausgeführt, daß die Einlegung der Rechtsmittel nicht

12. Dez. 1916 Bay3FM . 1917 S. 92= amtl. Sammlung an eine beſondere Form gebunden, ſondern in allen

Bd. 16 S. 157). Die Vorſchrift in § 10 Abſ. 2 MSIOD. Fällen zu Protokoll des Gerichtsſchreibers oder ſchrift

nötigt nicht zu einer anderen Auffaſſung. Dieſe Bes lich gemäß den Vorſchriften in $$ 348, 355, 381 SIPO .

ſtimmung warbereits im Entwurfe der MStod. ent- erfolgen kann. An dieſer Stelle wird auf die Aus

halten . Nach den Verhandlungen in der Kommiſſion führungen N. 8 ff. zu Buch 1 verwieſen . Dieſe be

und nach dem Zwede, der erreicht werden ſollte, iſt handeln eingehend und zutreffend die Form der Er

§ 9 Abſ. 2 als eine Erweiterung der Zuſtändigkeits- klärungen der Prozeßbeteiligten und führen zur Auf

grenzen der bürgerl. Strafgerichte gegenüber der Be- ſtellung des richtigen Sabes, es gelte ' als Megel, als

ſtimmung in § 10 Abs. 2 gedacht. Der Sts . fann aus allgemeine Norm , daß, inſoweit nicht etwas anderes

dieſen Gründen nicht der in dem Urteile des RG. vom in der Prozeßordnung vorgeſchrieben iſt, alle Erklä

20.April 1917 (Entſch. Bd . 50 S. 352[355 ]) vertretenen rungen der Prozeßbeteiligten ebenſowohl mittels Ein

Anſchauung beitreten, daß der Saß in § 10 Abſ. 2 : reichung eines formloſen d . h . an keine weitere Form

,welche mit einem militäriſchen Verbrechen oder Ver- gebundenen Schriftſtücs, wie auch mündlich zu Pro

gehen nicht zuſammentreffen “ die gleiche Bedeutung tokoll abgegeben werden können . Unter beſtimmten

hat wie die Worte des § 9 Abſ. 2 „ ſofern lediglich Formen ſind beſondere von den allgemeinen Formen

eine Zuwiderhandlung gegen die allgemeinen Straf- verſchiedene Formen verſtanden , z. B. die beſonderen

geſeße in Frage ſteht“. Er hält vielmehr daran feſt, Formen der $$ 170 Abſ. 2, 385 Abſ. 2, 406 Abſ. 2, 430

daß durch dieſe Worte die Üebergabe nur bei recht- A69.2, 436 Abſ. 1. Es liegt auch in der Natur der

lichem Zuſammentreffen der Berfehlung gegen die all- Sache und iſt um einer geſicherten Rechtspflege willen

gemeinen Strafgeſeße mit einer Zuwiderhandlung gegen geboten, daß Erklärungen der Prozeßbeteiligten außers

das Militärſtrafrecht für unzuläſſig erflärt iſt. Man halb der Hauptverhandlung und gerichtl. Termine,
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falls ſie richterlich gewürdigt werden ſollen, in einer Oberlandesgericht München.
die Würdigung ermöglichenden Form abgegeben werden

müſſen. Mit anderen Worten: der Wille des pro
I.

seſſuale Befugniſſe ausübenden Prozeßbeteiligten muß Hüdgriffprozeß ; Bindung des Gerichte (8$ 901 ,
auch äußerlich erfennbar ſein ; hiezu iſt nur die Schrift

907 AVerſo .). Die RVerſo . ſpricht in den ss 901,

form geeignet ; die StPO. fennt zwei ſolcher Formen : 907 nicht von beſtimmten Prozeſſen zwiſchen beſtimm
entweder die Einreichung eines Schriftſages oder die ten Perſonen , ſondern nur davon, ob ein ordentliches

Beurkundung der mündl. Erklärung durch den Gerichts- Gericht „ über ſolche Anſprüche“ zu erkennen hat . Ueber

ſchreiber . Für die Einlegung der Berufung iſt nach
Anſprüche im Sinne der SS 903, 907 wird aber auch

$ 355 SIPO . die eine wie die andere Form zuläſſig. erkannt,wenn der Unternehmer einen Dritten verklagt,

Berufungseinlegung iſt die Wahrnehmung des Rechtes ihm das fraft Geſeßes oder Vertrags zu erſeßen , was der

auf Berufung , Berzicht auf die Berufung iſt die Auf
Träger der öffentlichen Unfallverſicherung dem Unfall

gabe des Rechtes hierauf. Warum für leßtere Er verleßten auf Grund Rentenbeſcheids leiſten muß und

flärung, die regelmäßig weittragendere Folgen hat was er jegt nach § 903 von dem ſtrafrechtlich verur
als die Berufungseinlegung, ſchon die mündliche, nicht teilten Unternehmer fordert . Das entſpricht durchaus

beurkundete Erklärung genügen ſollte, iſt nicht ein- dem Zweck der $$ 901, 907 NVerſO ., nämlich widers

zuſehen. Deshalb hat auch das RG . ſtets ausgeſprochen, ſtreitende Urteile auszuſchließen , die hier beſonders

daß die für die Einlegung von Rechtsmitteln geltenden mißlich wirken. So hat auch das Reichsg . in einem

Grundſäße auch für den Verzicht hierauf gelten . Die
Falle privater Haftungsübernahme entſchieden (Recht

Nichtigkeit dieſer Auffaſſung ergibt ſich ganz klar aus 1913 Nr. 2787). Ein rechtserheblicher linterſchied zwi

der Beſtimmung in § 341 SIPO. (RO . Bd. 32 S. 277ff. ſchen einer ſolchen einzelnen privaten Haftungsüber
und die dort aufgef. Entſch . ; Pinoff, Die Rechtſpr. des nahme und der Haftpflichtverſicherung bei einer Ber:
RG. zur StPO . bei 8 344 ; OLG. München BD.9 S. 281 ;

ſicherungsgeſellſchaft beſteht nicht. Die Bindung des
ebenſo Stenglein N. 8 ; Buchelt und Seller N.5, Schwarze Gerichts im Rückgriffprozeß gegen die Berſicherungs

N. 2 je zu§ 344 StPO. ). Der gegenteiligen Meinung geſellſchaft ergäbe fich übrigens auch , ganz abgeſehen

des OLG. Celle in GoltdArch. Bd.59 S. 364 kann nicht von den S$ 907, 901 RVerſO . , ſchon aus dem Be

beigetreten werden . Da G. den Verzicht auf die Bes griffe der ħaftpflichtverſicherung als ſolcher nach § 149

ruſung in der Hauptverhandlung nach Verkündung des VerſVertrG . ( Urteil v. 4. Juni 1917, L 129/17 I) .

Urteils nur mündl , erklärt hat, der Verzicht aber pro
4270 N.

tokollariſch nicht feſtgeſtellt worden iſt, iſt die Verzicht:

erklärung rechtl. bedeutungslos. (Beſchl . vom 14. Jan.
II .

1918, Beſchw Reg. Nr. 37/1918 ). Ed.

Zuſtändigteit des Gewerbegerichte für Gehalts

flagenvon Privatdetektid: (8 3 GewGG.). Auskunfteien

III . und Privatdetektivbureaus fallen unter die Gewerbes

ordnung (vgl . § 35 GewO.; DLO. München in Straff.
Zur Bejahang des Strafſchärfungegrundes in Urt. 59 Bd . 9 S. 166 ) ; Gehaltstlagen ihrer gewerblichen An

Ziff. 13 FG. genügt es nicht, mit den Worten des Ge
geſtellten im Umfange des§ 3 GewGG.gehören alſo

jehes die Anhaltspunkte aufzuführen , die dort für die vor das Gewerbegericht. Nun hat allerdings das

Móficht deå Fredlere, die Walderjengnifie zu veräußern , Amtsgericht nur feſtgeſtellt, daß der Kläger angeblich

angegeben find; vielmehr müſſen die Berhältnine des
„ als Gehilfe oder Betriebsbeamter “ angeſtellt werden

Ginzelfalle feſtgeſtellt werden, die die Bermutungrecht: ſollte. Betriebsbeamte fallen aber unter das GewGG.
fertigen. Aus den Gründen : Das angefochtene nur, wenn ihr Jahresarbeitsverdienſt 2000 M nicht

Urteil ſtellt den zweiten Strafſchärfungsgrund bloß überſteigt, während der Bezug des Klägers fich auf
mit den Worten des Gefeßes feſt, wobei es nur an 12 X 175 2100 M berechnet. Jndeſſen hat der

Stelle des Bedingungsſakes („wenn nach Beſchaffen Kläger der ſich jeßt ſelbſt als Kaufmann “ be
heit“ uſw.) einen Kauſalſatz ( „ da nach Beſchaffenheit“ zeichnet feinen Anhaltspunkt dafür gegeben, daß er

uſw.) ſept. Dieſe Begründungsart läßt die Annahme überhaupt als Betriebsbeamter d . h . in eineleitende

zu , daß das BG. die in Art. 59 Nr. 13 bezeichnete Stellung eintreten ſollte oder daß ihm höhere tech

Vermutung als eine ſolche anſieht, die ein für allemal ! niſche Dienſtleiſtungen obliegen ſollten (vgl. $$ 3

geſeßlich aufgeſtellt und erſt durch einen Gegenbeweis i Gewod ., 133 a GewO.); nicht jede Ausſpähung oder

des Frevlers zu widerlegen iſt. Dieſe Anſicht würde Nachrichtenjammlung iſt ein höherer techniſcher Dienſt

irrig ſein ; die Motive zu dem mit dem jeßigen Art.59 viernach erweiſt ſich das Urteil des Amtsgerichts auf

gleichlautenden Art. 58° des älteren FG.(AbgKVerh. Unzuſtändigkeit im Ergebnis als richtig und die Be:

1851 , Beil . Bd . I S. 608 ) ergeben, daß man die An rufung als ausſichtslos. (Beſchl. vom 17. April 1918

nahme der Veräußerungsabſicht an gewiſſe äußere BeſchwR . 110/18 I) . N.

Anhaltspunfte knüpfen wollte, nämlich an eine Be

ſchaffenheit des Entwendeten und an perſönliche und

häusliche Verhältniſſe des Frevlers von der Art, daß

nach ihnen und nach ihren gegenſeitigen Beziehungen Oberlandesgericht Nürnberg.

das Gefrevelte nicht wohl zum Selbſtverbrauch be

ſtimmt ſein konnte. Sienach genügt zur Begründung Rechthilfe zur Bewirtung von Unterſchrifteuzeich -

der geſeßlichen Vermutung die bloße Wiedergabe des nungen für das Handelsregiſtergericht nach vorheriger

Geſebeswortlauts nicht, vielmehr ſind die Verhältniſſe Aumeldung von Äenderungen . Zu Protokoll des AG.

des Einzelfalles näher feſtzuſtellen (vgl. auch Gang- A. als Regiſtergerichts wurde die Bewilligung des

hofer-Weber Anm . 12 zu Art. 59 ) und dann aus ihnen bisherigen Geſchäftsinhabers zur Fortführung der

und aus der Wechſelbeziehung der beiden vorange- Firma durch den neuen Geſchäftsinhaber , ſowie die

führten þauptumſtände das Zutreffen oder Nichtzu- Prokura-Erteilung an einen Dritten beurfundet und die

treffen der Verir:utung erſterenfalls vorbehaltlich Eintragung der Aenderung und der Profura -Erteilung

des Gegenbeweiſes — abzuleiten. Durch Nichtbeachtung in das Handelsregiſter bewilligt und beantragt. Um

dieſer durch das fachl. Necht gebotenen Behandlungs- die Bewirkung der erforderlichen Zeichnungen wurde

weiſe verſtößt das Urteil des BG, gegen Art. 59 Nr. 13 vom Regiſtergericht das AG. S. als Wohnſißgericht

a . a . O. (Urt. vom 28. Febr. 1918, Rev Reg.Nr. 48/1918) . erſucht. Dieſes lehnte ab , da die Zeichnungen per:

Ed . ſönlich bei dem Regiſtergerichte zu bewirken oder in

| öffentlich beglaubigter Form einzureichen ſeien . Das

DLG. beſchloß, es ſei dem Erſuchen ſtattzugeben .

4346

1330
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Jn den Gründen ging das OLG. zunächſt von Amtsgericht am Siß eines Landgerichts das Handels

den Grundſäßen aus, die es im Beſchluſſe vom 16. Dez. regiſter für alle Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks

1912 (BayZiM. 1913 , 133 ff.) für das Verfahren zur zu führen hat. (Im übrigen wird auf den eingangs

Bereinigung der Handelsregiſter entwicelt hatte, und erwähnten früheren Beſchluß verwieſen) . ( Beſdl. des

führte für den vorliegenden Fall noch weiter aus: II . ZŠ. vom 18. März 1918, BeſchwH. 39/18 ). D-r.

Nach § 12 HOB., & 128 FOG. (im Gegenſaße zu § 11)

find die zur Aufbewahrung bei demRegiſtergerichte

beſtimmten Zeichnungen von Unterſchriften, wie durch

den Firmeninhaber nach $s 29, 31 I, durch den Bros

turiſten nach § 53 II HGB . perſönlich bei dem Gerichte
Oberlandesgericht Augsburg.

d. i . regelmäßig zum Protokoll des zuſtändigen Beweis der Baterſchaft. Das Amtsgericht hatte den

Regiſterrichters zu bewirken oder zum Protokoll Anſpruch der Klägerin auf Anerkennung der Baterſchaft

des Gerichtsſchreibers des Regiſtergerichts zu volls durch den Beklagten abgewieſen, weil es die (unbe

ziehen oder in öffentlich beglaubigter Form einzus
eidigte) Ausſage der Kindsmutter, daß fie feiner an

reichen . Hierbei handelt es ſich nicht um eine von deren Mannsperſon während der einrechnungsfähigen

den Beteiligten ausgehende felbſtändige Beurkundung Zeit beigewohnt habe, für nicht voll glaubwürdig

einer Erklärung, für deren Rechtsförmlichkeit die Bes hielt, dagegen den Beklagten zur Zahlung des Unter

teiligten bei Meidung ihrer Unvollziehbarkeit von halts verurteilt, weil dem Defi. der Beweis der

Anfang an ſelbſt zu ſorgen haben, wie z. B. im Falle mehreren Zuhälter nicht gelungen war. - Das Land:

der Annahme eines Angebots , der Bewilligung einer gericht wies das Armenrechtsgeſuch der Klägerin unter

øypotheflöſchung u . a . (OLGRſpr. 14, 328 ; Carlebach, Bezugnahme auf die Abhandlungen in Bay3fR. 1917 ,

FGG. S. 26 Anm .6 zu § 32 ; Seidel, FOG. (2.) S. 300 112, 269, 272 zurück und bezeichnet die Anſchauung,

Anm . 8 ju § 125). Die einſchlägigen Beurkundungen daß beide Anſprüche auf Baterſchaft und Unterhalt

und Anträge ſind vielmehr ſchon zum Protokoll des nur in gleicher Weiſe zu entſcheiden ſeien , als un

Regiſtergerichts erfolgt, nur die daneben erforderlichen richtig. Der der Klägerin obliegende Beweis ihrer

Zeichnungen von Unterſchriften ſtehen noch aus . Da Abſtammung vom Betlagten ſei nicht als erbracht

dieſe nicht zur Anmeldung über die Aenderung des anzuſehen. – Das Oberlandesgericht hat das Armen

Firmeninhabers oder über die Prokura als weſent- recht bewilligt mit der Begründung : Der Beklagte

liche Vorausſeßungen gehören, können die Aenderung hat innerhalb der Empfängniszeit der findsmutter

des Jnhabers und die Profura ſofort nach deren Ans beigewohnt. Daß weitere Mannsperſonen ihr inner

meldung in das Handelsregiſter eingetragen und die halb dieſer Zeit beigewohnt haben, iſt bis jeßt nicht

Firmenzeichnung erſt ſpäter nachgeholt werden (Staub, bewieſen. Der Klägerin kann der Beweis, daß eine

OB. (9. ) I. S. 91, Anm .2 zu $ 12 ; OLGRſpr. 19, 309 ). Beiwohnung dritter Mannsperſonen nicht ſtattge

Beim Regiſtergericht iſt mit jenen Anträgen ein Ver- funden habe, nicht auferlegt werden, weil er bei Aus

fahren über Berichtigung des Handelsregiſters an- ſchaltung des Zeugniſſes der Kindsmutter nichtzu führen

hängig geworden, zu deſſen geſeßmäßiger Durchführung iſt. Bei Berüdſichtigung dieſes Zeugniſſes wäre aber

das Regiſtergericht von Amts wegen verpflichtet iſt die Nichtbeiwohnung Dritter dargetan . Die weitere

(88 14 , 29, 3ửI0898.; 8812 , 132 ff. F88. ; 238. 1903, Rechtsverfolgung der Klägerin iſt alſo nicht ausſichts

150 ; DLORſpr. 14,328 Schluß ;25, 272 ; ferner $$ 175 ff., los. (Beſchl.des ZS .vom 12. Dezember 1917,11 102/1917 ).

25 ff., 187, 39 ff. JMBet. vom 24. Dez. 1899 ( JMBI. Gold bac.

S. 815 11.) über die Führung des Handelsregiſters).

Dieſe Amtspflicht macht es dem Regiſtergericht auch

hier möglich, ſtatt das an ſich im § 14 KGB. vorge

ſchriebene Ordnungsſtrafverfahren ſofort einzuleiten , Dandgericht Frankenthal.
die Beteiligten zunächſt behufs Bewirtung der Unter

driftenzeichnung zu vernehmen oder durch die Amts. RISIG. § 5 Abſ. 1 Nr. 2. Zwangsverſteigerung

gerichte ihrer Wohnſiße vernehmen zu laſſen. gegen Kriegsteilnehmer: Die Berſteigerung eines zum

ſolches Erſuchen ergeht in der allgemeinen nach § 8 Geſamtguteiner fortgeſetten Gütergemeinſchaftnach WGB.

GOB. , SS 1 , 125 7. FOG. den Gerichten übertragenen gehörigen Grundſtüde iſt unzuläfig, wenn einer der üb:

Ängelegenheit der Handelsregiſterführung und iſt auch fömmlinge Kriegsteilnehmer iſt. U usden Gründen :

an ſich zulaffig (82 FOG. : § 159JI OVG., Staub a. a.O. Nicht entſcheidend iſt der Umſtand, daß im vorliegen

I. Š . 91 Anm . 2 zu § 12 ;DIZ. 1901, 440 ; DOORſpr.25, den Fall die Witwe allein als Schuldner und Voll

272 gegen 1, 357). Die Entgegennahme der Zeichnung ſtredungsgegner i . S. des BVG. anzuſehen iſt. Die

erfordert auch nicht etwa eine dem Regiſtergericht allein Entſcheidunghängt nicht ab von der rechtlichen Stellung,

vorbehaltene mitwirkende Tätigkeit, wie es z. B. die welche dem Beſchwerdeführer in einem gegen das Ges

dem Nachlaßgericht allein obliegende Eröffnung eines ſamtgut einer fortgelegten Gütergemeinſchaft, an der

Teſtaments ift. Wenn nach § 128 FOG. die Zeichnung er beteiligt iſt, gerichteten Zwangsvollſtreckungsvers

zum Protokolle des Gerichtsſchreibers des Regiſter- fahren gegenüber den betreibenden Gläubigern zu

gerichts erfolgen kann, ſo muß auch die Bewirkung kommt, ſondern von dem Rechtsverhältnis , in dem er

der Zeichnung vor einem erſuchten Richter genügen. zu dem Gegenſtande der Zwangsvollſtreďung ſteht.

Auch§ 12 HOB. verlangt die perſönliche Vornahme i § 5 des KTSh .vom 4. Auguſt 1914 ſpricht zwar von

der Zeichnung nicht vor dem „ zuſtändigen “ Gerichte, Zwangsvollſtreckung gegen die in § 2 bezeichneten

ſondern vor dem Gerichte ſchlechtweg (8 8 HOB.; SS 1 , Perſonen, gemeint iſtaber offenbar die Zwangsvoll

125 FGG .) ; das Erfordernis der „perſönlichen“ Be- ſtređung in das Vermögen dieſer Perſonen . Das Geſe

wirtung ſteht nur im Gegenſaße zur ſchriftlichen „ Ein- iſt eine wirtſchaftliche Maßnahme und will ausſchließ

reichung“ in beſonderer Form. Das Regiſtergericht lich die Vermögensrechte der Kriegsperſonen ſelbſt und

hat zudem in ſeinem Protokoll über die Anmeldung ihrer nächſten Angehörigen vor dem Zugriff der Gläu

die Unterlagen für die Entgegennahme der Zeichnungen biger ſchüßen. Es treten alſo die Beſchränkungen nur

ſchon aus dem øandelsregiſter und nach den Anträgen dann dann aber auch wirklich ein , wenn die

der Beteiligten feſtgeſtellt und damit dem mit dem Vollſtreckung in das Vermögen des Striegsteilnehmers

Erforderniſſe der perſönlichen Zeichnung mitverfolgten dazu gehört auch Miteigentum bewirft werden

Zwede vorgearbeitet. Die Zulaſſung ſolcher Erſuchen foll ( vgl . Güthe -Schlegelberger Bd . 1 S. 109, Gruchot

trägt den Bedürfniſſen des Lebens Rechnung und iſt Bd . 59 S. 40). Nun ſteht bei der fortgeſeßten Güter

um ſo bedeutungsvoller, als nach § 2 der oben an- gemeinſchaft den Abfömmlingen an dem Geſamtgut

geführten JM Bel. auf Grund des § 125 II FOG. jedes und damit auch an den einzelnen zum Geſamtgut ge

•
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hörigen Gegenſtänden Miteigentum zu, allerdings nicht Berfügungen , mit deren Wiedergabe wohl auch außer:

ein Miteigentum nach Brudteilen, ſondern Miteigen- heffiſchen Behörden gedient ſein wird :

tum nach dem für die allgemeine Gütergemeinſchaft zu § 26. Die Verweiſung des Rechtsſtreits an

in SS 1438, 1443 BGB., für die fortgeſekte Gütergemeins das Landgericht in Gemäßheit des § 697 ZPO. iſt nach

ſchaft in SS 1483, 1487, 1443 BOB.ausgeſprochenen § 26 Abſ. 1 Ziff. 1, 2 GKG. gebührenpflichtig. Die

Grundſaße des deutſchrechtlichen Miteigentumsó als Verweiſungsgebühr wird abſorbiert, ſobald in dem

einer Gemeinſchaft zur geſamten Pand" . Das zu weiteren Verfahren vor dem Bandgericht eine Entſcheis

einemganzen vereinigte Vermögen iſt ſonach gemein- dungsgebühr entſteht, die mindeſtens ebenſo groß iſt.

ſchaftliches Vermögen des überlebenden Ehegatten und wie die Gebühr für den Verweiſungsbeſchluß (Beſchluß

der Ablömmlinge, der überlebende Ehegatte und die Großh . DLG.'s vom 25. Juni 1915 W.153/15).

Abkömmlinge find mithin Träger des Geſamtgutes Zu § 38. Wenn ein Zeugnis über die Hechtstraft

(vgl. Staudinger § 1438 Anm. 1 und 2) . Das Mit- des für vorläufig vollſtredbar erklärten Urteils nicht

eigentum der Ablömmlinge an dem Geſamtgut iſt vorgelegt wird,ſo bemißt ſich das Verfahren wegen

aber ſchon während des Beſtchens der fortgeſeßten Rückgabe der Sicherheit nach § 109 ZPO . auch dann,

Gütergemeinſchaft tein inhaltloſes, gebundenes Recht wenn wegen der bereits vorliegenden Einwilligungs

( 1. $8 1445, 1487 BGB.). Das in 88 1487, 1443 BGB. erklärung des Gegners die im Abſ. 1 des § 109 vor

dem überlebenden Ehegatten eingeräumte Recht der geſehene Friſtbeſtimmung entbehrlich wird, und es iſtfür

Prozeßführung muß gegenüber dem in § 1445 BOB. die Änordnung der Rüdgabe der Sicherheit die Gebühr

enthaltenen Rechtsſat umſomehr in den Hintergrund des § 38 Ziff. 2 zu erheben (Beſchluß Großh . DIG.'!

treten , als es ſich bei der Prozeßführung durch den vom 20. September 1915 W.222/15 ).

überlebenden Ehegatten im Zwangsvollſtreďungsver- zu § 46. Die Gebühr für die in der Berufungs

fahren nicht um eine Verwaltungshandlung zur Er- inſtanz angeordnete Einſtellung der Zwangsvollſtreckung

haltung des Vermögens, ſondern vielmehr darum ($ 354) ſchließt die Gebühr des § 46 für die Zurüd

handelt, daß der überlebende Ehegatte an einer Ver- nahme der Berufung nicht aus, da das Verfahren im

äußerung des Geſamtgutes oder von Teilen desſelben Sinne des 8 351für dieGebührenerhebung als beſonderer

zugunſten der Gläubiger mitzuwirten hat (vgl. Mechtſpr. Rechtsſtreit gilt (§ 39) (Beſchluß Großh. DLG.'s vom

der Oberlandesgerigte Bd. 9 S. 113) . És iſt auch 11. Januar 1915 U. 309/14) .

nicht einzuſehen, warum der Abkömmling, der Kriegs Zu $ 81. Der Beklagte alsEinſpruchstläger fann,

teilnehmer iſt, in dem Falle, daß die Zwangsvoll- nachdem das Verfahren nach Verhandlung über den

ſtređung in das Geſamtgut nur gegen den überleben- Einſpruch beruhen geblieben iſt, nicht zur Vorſchuß

den Ehegatten betrieben wird, des ausnahmsweiſen Leiſtung nach den $ 18, 28, 32,81, 94 GKG. heran

außerordentlichen wirtſchaftlichen Schußes des55 a. a .D. gezogen werden (Beſchluß Großh.DLG's vom 18. Úuguſt

entbehren ſollte, während er in dem Fall, daß die 1915 W. 205/15 ).

Zwangsvollſtredung formell auch gegen ihn betrieben 3u8 98. Die Gebührenfreiheit erſtreckt ſich nur

wird, ohne Zweifelden Schuß des g genießen würde . auf die auferlegten, nicht auch auf die übernommenen

Würde man in dieſer Richtung einen Unterſchied machen, Koſten (Beſchluß Großh. DLG.'s vom 10. März 1916

ſo hätte es der Gläubiger in der Hand, den Abkömm- U. 194/15, veröffentlicht in der Heft. Rechtſprechung,

ling , der Ariegsteilnehmer iſt, des Schußes des § 5 17. Jahrg . S. 56) .

einfach dadurch zu berauben , daß er ſich mit einem

Vollſtreckungstitel und einem Vollſtređungsbegehren

gegen den überlebenden Ehegatten begnügt oder wie Bundesratsverordnungen ſtrafrechtlichen Inhalte " )

hier ſein Vollſtredungsbegehren nur gegen den über- ( Beitraum vom 15. März bis 15. April 1918) .

lebenden Ehegatten richtet, obwohl er ſich im Beſitz

eines Vollſtređungstitels gegen den überlebenden Ehe- A , Vorſchriften zur Sicherung der Bolts

gatten und die ſämtlichen Ablömmlinge befindet. Die
ernährung.

Erwägungen in der Entſch. d . DLG . Hamm vom

15. März 1915 (D33. 1915 S. 726 unter LG. Eſſen ) I. Allgemeine Vorfriften.

treffen auf den Fall der fortgeſepten Gütergemeinſchaft 1. BD. über den Verkehr mit landwirtſchaftlichen

nach BGB . nicht zu. Daß der dem Beſchwerdeführer, Grundſtücken vom 15. März 1918 (NGBI. S. 123) . Nach

der Kriegsteilnehmer i . S. des § 2 a. a. D. iſt, zu- § 1 bedarf die Auflaſſung eines Grundſtüds, die Be

zubilligende Schuß dazu führt, daß die von der Glău- ſtellung eines dinglichen Rechtes zum Genuß der Er

bigerin beantragte Zwangsverſteigerung überhaupt zeugniſſe eines Grundſtücs fowie jede Vereinbarung,

unterbleiben muß, ergibt ſich , anders als in dem Fall, die den Genuß der Erzeugniſſe oder die Verpflichtung

daß es ſich um Miteigentum zu Bruchteilen handelt zur Uebereignung eines Grundſtücs zum Gegenſtande

(vgl . § 864 ZPO., Recht 1915 S. 621 Nr. 1195) daraus, hat, dann , wenn das Grundſtüc über 5 hagroß iſt,

daß bei der fortgeſeßten Gütergemeinſchaft die Anteile zur Wirkſamkeit der Genehmigung der zuſtändigen

des überlebenden Ehegatten und der Abfömmlinge am Behörde (Ausnahmen 1. 2 ). Die Genehmigung kann

Geſamtgut der Pfändung nicht unterworfen ſind ($ 860 auch unter Auflagen erteilt werden . § 3 macht die

ZPO.). ( Beſchl. vom 5. Februar 1918, Beſchw .- N . 2/18 I, Verſagung der Genehmigung davon abhängig, daß das

beſtätigt durch Deſchluß des 008. Zweibrüden, Grundſtück zum Betrieb der Land-oderForſtwirtſchaft

Beſchw .-Reg. 13/18 vom 5. März 1918). beſtimmt iſt, und bezeichnet die Gründe, aus denen die

Landgerichtsrat Kolb in Frankenthal. Genchmigung verſagt werden darf. Nach § 6 fann

die zuſtändige Behörde dem Eigentümer oder Beſißer

von lebendem oder totem Jnventar, das zu einem lands

wirtſchaftlichen Grundſtüd gehört oder ſich auf einem

ſolchen befindet, die Veräußerung oder die Entfernung

des Jnventars oder einzelner Stüđe von dem Grunds

ſtüd unterſagen , wenn hierdurch die ordnungsmäßige

Bewirtſchaftung des Grundſtüés zum Schaden der
Ueber den Bollzug des Gerichtstoftengeſetee enthält Bolfsernährung gefährdet würde. Strafbeſtimmungen

eine Delanntmachung des Großh. heii. Miniſteriums der § 7, Ausführungsbeſtimmungen & 8 ; danach haben die

Juſtiz vom 30. Januar d . Js ., die Prüfung des Koſten- Landeszentralbehörden insbeſondere zubeſtimmen,

und Stempelweſens in den Jahren 1913 und 1914 wann die Vorſchriften der vo. gang oder teilweiſe,

betr. (JMBI. Nr. 3 ) die folgenden auf Entſcheidungen des

OLO.'s Darmſtadt ſich ſtüßenden Bemerkungen und 1) Lefter Bericht S. 126 dieſer Zeitſdrift .
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im ganzen Staatsgebiet oder in einzelnen Teilen in i 30. Juni 1918 zur Feſtſeßung der Druđpapiermengen,

Kraft treten ſollen. die Berleger und Druder von Zeitungen, Druďwerten,

2. BO . über eine Anbau- und Ernteflächenerhebung Muſikalien, Zeitſchriften und ſonſtigen periodiſch er:

im Jahre 1918 vom 21. März 1918 (NGBI. S. 133 ). ſcheinenden Drudſchriften beziehen und verbrauchen

Die Erhebung ſol in der Zeit vom 6. Mai bis 1. Juni dürfen. § 2 ſtellt Zuwiderhandlungen unter Strafe .

1918 für die in § 1 aufgeführten Früchte, Pflanzen !
2. Borſchriften für Betroleum .

und Gewächſe ſowie für Wieſen- und Weideflächen

ſtattfinden . Beſtraft wird nach § 12, wer vorſäßlich Bet. vom 30. März 1918 (NOBI. S.171) : Uendes

oder fahrläſſig die Angaben, zu denen er nach der VO. rung des § 1 der Ausführungsbeſtimmungen vom

oder den Ausführungsbeſtimmungen dazu verpflichtet 1. Mai 1916 zu der VD. über die Höchſtpreiſe für

iſt,nicht oder unrichtig oder unvollſtändig machtoder Petroleum uſw. vom
8. Juli 1915 (NGBI. S. 420 )

1. Mai 1916 (RGBI. S. 350)
dahin ,

wer dem § 7 Abſ. 2 zuwider das Betreten der Grund

ſtüde oder die Einſicht in die Geſchäftsbücher ver
I daß mit der in Abſ. 2 vorgeſehenen Ausnahme Pe

weigert.
troleum bis einſchließlich 16. September 1918 zu Leucht

3. VD. über Maßnahmen zur Beſchränkung des
zweden an Wiederverkäufer vom 15. April 1918 ab

Fremdenverkehrs vom 13. April 1918 (NOBI. S. 186 ).
und an Verbraucher vom 1. Mai 1918 ab nicht mehr

81 ermächtigt die Landeszentralbehörden, mit Zuſtima
abgelegt werden darf.

mung des Meichskanzlers Beſtimmungen zu erlaſſen , 3. Borſchriften für Seife .

wodurch der Aufenthalt, die Beherbergung und der Bel. vom 9. April 1918 (RGBl. S. 181 ) . Sie

Zuzug ortsfremder Perſonen in Heilbädern , Aurorten
ſieht eine einmalige Sonderabgabe von 50 gr KA -Seife

und Erholungspläßen ſowie an Orten mit weniger an die Verbraucher im April oder Mai 1918 vor und

als 6000 Einwohnern in der Zeitdauer oder in anderer verpflichtet den Beräußerer, die Abgabe auf dem

Weiſe beſchränkt werden . Zuwiderhandlungen werden
Stamme der Seifentarte zu vermerken ; Zuwiderhand

nad § 2 beſtraft.
lungen hiergegen ſind ſtrafbar.

II. Einzelne Borchriften. 4. Vorſchriften für Altien und ſonſtige Geſchäftsanteile

1. VO. über die Preiſe von Schlachtrindern vom
von Kolonialunternehmungen.

15. März 1918 (NOBI. S. 128 ) : Feſtießung des göchſt- Bef. vom 20. Januar 1918 (NOBI. S. 177). Nach

preiſes für Schlachtrinder beim Verkauf durch den § 1 dürfen Rechtsgeſchäfte, durch die Aktien oder ſonſtige

Biehhalter auf 80 M für 50 kg Lebendgewicht unter Geſchäftsanteile der Kolonialgeſellſchaften und der im

Aufhebung der bisherigen Preisabſtufung nach dem einzelnen noch aufgeführten Unternehmungen ganz

Lebendgewicht. oder teilweiſe von einem Deutſchen oder von einer

2. BD. über das den Unternehmern landwirt- Geſellſchaft mit inländiſchem Siße an Ausländer über

ſchaftlicher Betriebe für die Ernährung der Selbſt- tragen oder Verpflichtungen zu ſolchen Uebertragungen

verſorger zu belaſſende Brotgetreide vom 21.März 1918 begründet werden ſollen , nur mit Genehmigung des

(RØBI. S. 132): Derabießung der monatlichen Wation Reichskanzlers vorgenommen werden. Das gleiche gilt

der Selbſtverſorger von 84/9 auf 64/2 kg Brotgetreide. von Rechtsgeſchäften, durch die Aktien oder Geſchäfts

3. VO. über die Einfuhr von Wein vom 23. März anteile der bezeichneten Art, die einem Deutſchen oder

1918 (NOBI. S. 147) . Wein, der aus dem Ausland einer Geſellſchaft mit inländiſchem Siße gehören , für

eingeführt wird, muß nach § 1 der Weinhandelsgeſells Rechnung von Ausländern erworben werden ſollen.

ſchaft m. 6. V. in Berlin angemeldet und darf nach Dem rechtsgeſchäftlichen Erwerb ſteht ein Erwerb im

§ 2 nur durch dieſe Geſellſchaft oder mit ihrer Ge- Wege der Zwangsvollſtreckung gleich, dem Erwerb

nehmigung in den Berkehr gebracht werden. Nach durch Ausländer oder für Rechnung von Ausländern

§ 3 hat der Einführende den Wein bis zu deſſen Ab- der Erwerb durch ſolche Deutſche oder für Rechnung

nahme ſorgfältig einzulagern, ſachgemäß zu behandeln, ſolcher Deutſchen , die ihren Wohnſiß oder dauernden

handelsüblich zu verſichern und auf Abruf zu ver- Aufenthalt nicht innerhalb des Deutſchen Reiches

laden. Strafſchuß § 8. haben, ſowie der Erwerb durch ſolche Geſellſchaften

4. BO. betreffend Aenderung des Weingeſeges vom oder für ' Rechnung ſolcher Geſellſchaften, die ihren Sig

28. März 1918 (ROBI. S. 155 ): Ermächtigung des im Ausland haben oder deren Kapital zum größeren

Meichstanglers, von dem Verbote in § 13 des Wein- Teile Ausländern zuſteht. Strafbeſt. § 2.

geſeges, wonach Getränke, die den Vorſchriften der

SS 2 , 3, 4, 9 und 10 zuwider hergeſtellt oder behandelt

worden ſind, und Traubenmaiſche mit einem nach § 3 Ueber die Borlegungefriſt bei Zine., Renten- und

Abf. 1 oder § 4 unzuläſſigen Zuſaß nicht in Verkehr Gewinnanteilſcheinen iſt am 28. März d .38. eine BRVD.

gebracht werden dürfen, Ausnahmen zuzulaſſen. ergangen (NOBI. S. 153). Für die Geltendmachung

5. PO . über den Höchſtpreis für Hädſel vom der Anſprüche aus Zins-, Renten- und Gewinnanteils

19. März 1918 (NOBI. S. 132) : Erhöhung des Er- ſcheinen kommen zweierlei Friſten in Betracht , die

zeugerhöchſtpreiſes auf 120 M für die Zonne. Verjährungsfriſt und daneben noch die in $ 801beſtimmte

6. BO .über die Zuſtändigkeit der Reichsfutter- Vorlegungsfriſt : werden Scheine der bezeichneten Art

mittelſtelle, Geſchäftsabteilung, 6. m. b . 6. (Bezugs : nicht innerhalb vier Jahren dem Ausſteller zur Ein

vereinigung der deutſchen Landwirte) vom 22. März löſung vorgelegt , ſo erliſcht der Anſpruch aus ihnen

1918 (ÅSØI. S. 146). Sie beſtimmt, daß in allen mit dem Ablaufe dieſer Friſt, die mit dem Schluſſe

auf Grund des § 3 des Ermächtigungsgeſeßes vom des Jahres beginnt, in dem die für die Leiſtung be

4. Auguſt 1914 erlaſſenen Vorſchriften , in denen die ſtimmte Zeit eingetreten iſt ; mit dem Ende dieſer

Bezugsvereinigung der deutſchen Landwirte G. m . b . H. Vorlegungsfriſt beginnt dann, wenn der Schein vor

in Berlin genannt iſt, an ihre Stelle, ſoweit es ſich gelegt worden iſt, die zwei Jahre betragende Ver

um Futtermittel und deren Hilfsſtoffe handelt, die jährungsfriſt. Die Verjährungsfriſt, die in § 197 BOB .
Heichsfuttermittelſtelle, Geſchäftsabteilung, 6. m . b . Q. für Rückſtände von Zinſen und anderen wiederkehrenden

in Berlin tritt. Leiſtungen vorgeſehen iſt, kann infolge der belannten

B. Sonſtige Borichriften.
wiederholten Verlängerung durch Verordnungen des

Bundesrats nicht vor dem Schluſſe des Jahres 1918

1. Vorſchriften für Drudpapier . enden . Vielfach hat man im Verkehre die Vorlegungs

Bel. vom 28. März 1918 (NOBI. S. 156) . § 1 friſt des § 801 wie eine Verjährungsfriſt behandelt ;

ermächtigt die Ariegswirtſchaftsſtelle für das deutſche auch ſtaatliche Verwaltungen haben während des

Zeitungsgewerbe auch für die Zeit vom 1. April bis Krieges Zinss, Menten- und Gewinnanteilſcheine noch

4352
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nach Ablauf der Vorlegungsfriſt eingelöſt u . damit | und Vertriebsgeſellſchaften in der Schuhinduſtrie (NOBI.

auf dieſe die Beſtimmungen über die Verlängerung S. 236 ) oder der VD . vom 2. November 1917 über

der Verjährungsfriſten entſprechend angewendet. Um die Zuſammenlegung von Brauereibetrieben (NGBI.

jedoch eine ſichere Rechtslage zu ſchaffen, hat die eins S. 993) zuſammengelegt werden , ſondern auch dann,

gangs angeführte Verordnung die kurzen Vorlegungs- wenn eine derartige Zuſammenlegung aus Gründen

friſten des § 801 Abſ. 2 nun in der gleichen Weiſe der Kriegswirtſchaft ohne unmittelbaren amtlichen

wie die kurzen Verjährungsfriſten erſtrect, ſoweit ſie Zwang erfolgt. Als weitere Beiſpiele führt die Be

am 31. Juli 1914 noch nicht abgelaufen waren . Sie gründung die Fälle an, daß Betriebe wegen des durch

hat dies mit rüdwirkender Araft getan : Friſten , die den Krieg verurſachten Mangels an Roh , oder Be

in der Zwiſchenzeit abgelaufen ſind, ſollen als nicht triebsſtoffen oder des aus entſprechenden Gründen

abgelaufen , das mit demAblauf erloſchene Rechtals eintretenden Fehlens von Arbeitskräften eingeſtellt

nicht erloſchen gelten. Dies jedoch mit einer Aus- werden. Auch ein unmittelbares Betriebsverbot z . B.

nahme: nach § 804 BGB. fann der bisherige Inhaber von Aufführungen oder Tanzluſtbarkeiten in einer

eines Scheines der fraglichen Art, der deſſen Verluſt Wirtſchaft oder die Schließung eines Unternehmens

dem Ausſteller vor dem Áblaufe der Vorlegungsfriſt / durch die Behörde, kann hieher gehören, wenn dieſe

angezeigt hat, nach Ablauf der Friſt die Beiſtung Maßnahme durch Rüdſichten auf die Kriegswirtſchaft

verlangen. Würde nun ein ſolcher Schein nachträglich veranlaßt iſt .“ Der völligen Einſtellung eines Unter

unter Berufung auf die infolge der BD. eingetretené nehmens wird wohl deſſen Beſchränkung, die teil

Erſtreďung der Vorlegungsfriſt von einem anderen weiſe Einſtellung, gleichzuachten ſein , ſofern ſie eine

vorgelegt werden, ſo fäme der Ausſteller in die Bage der Rechtsfolgen auslöſen könnte, gegen die der Art . 1

zweimal zahlen zu müſſen. In den Fällen , in denen den Eigentümer dügen will.

der Ausſteller die Leiſtung ſchon nach § 804 BOB. zu 2. Wirdaus einem Anlaſſe der bezeichneten

bewirkt hat, beginnt darum die Vorlegungsfriſt nicht Art ein Unternehmen eingeſtellt, ſo würden die zu

wieder zu laufen . ſeinem Betriebe beſtimmte Einrichtung und Ausrüſtung

des Grundſtücs, Maſchinen , Werkzeuge u . dgl. , auch

Vorräte, ſoweit ſie nicht beſchlagnahmt werden, brachs

Kriegswirtſchaft und Gläubigerficherheit. Durch liegen und dadurch vielfach dem Verderb oder der

friegswirtſchaftliche Maßnahmenwird vielfach nicht Verſchlechterung ausgeſeßt ſein. Was ſonſt den Regeln

nur der Eigentümer des von ihnenbetroffenen Grund- einer ordnungsmäßigen Wirtſchaft zuwiderlaufen

ſtüds, ſondern auch der Dritte berührt, der als Gläu würde, die Beräußerung jener Gegenſtände, kann unter
biger einer Meallaſt, Hypothek, Grund- oder Menten

dieſen Umſtänden wirtſchaftlich geboten ſein und darf
ſchuld der Gläubiger“, wie wir ihn im folgenden dem Eigentümer feine Mechtenachteile bringen .

ſchlechthin nennen wollen aus dem Grundſtü & Bes Zu 3. iſt vor allem auf den Fall zu verweiſen,

friedigung zu ſuchen hat; man dente 3. B. an die Ab daß auf Grund derVD, vom 26. April 1917 überdie

nahme eines Kupferdaches. Die wirtſchaftliche Ber : Sicherſtellung von Kriegsbedarf (NÓBI. S. 376), Be

ſchlechterung des mit dem Gläubigerrechte belaſteten ſtandteile oder Zubehörſtüde beſchlagnahmt werden .

Grundſtüđs, die ſolche Maßnahmenmit ſich zu bringen Auch in einem ſolchen Falle ſoll der Eigentümer Schu

pflegen, könnte an ſich dem Gläubiger Rechte gegen gegen die Anſprüche genießen , die dem Gläubiger

den Eigentümer geben, der aber andererſeits ſelbſt jonſt aus der Wegveräußerung der Gegenſtände gegen

durch dieſe Maßnahmen vielfach eine Einbuße er- ihn erwachſen tönnten .

leidet und darum ein durch ſie veranlaßtes Vorgehen Er ſoll geſchüßt ſein insbeſondere gegen den Ein
des Gläubigers gegen ihn als ungerechtfertigte õärte tritt der ſofortigen Fälligkeit der Øypotheken wegen

empfinden müßte. Hinwiederum wäre es unbillig, Berſchlechterung desGrundſtücs oder eines Zubehörs

wenn in Fällen , wo dem Eigentümer eine Entſchädi oder wegen privatwirtſchaftlich ungerechtfertigter Ent
gung zufließt, dieſe nur ihm und nicht auch dem in

fernung von Zubehörſtücken (s$ 1133, 1135 BOB.),
ſeiner Sicherheit beeinträchtigten Gläubiger zugute gegen die Unterlaſſungsflage und die ſonſtigen Be

täme. Hier einen Ausgleich zu ſchaffen , dem Eigen fugniſſe, die dem Gläubiger nach den $$ 1134, 1135

tümer zu geben, was des Eigentümers iſt, und dem BOB. zuſtehen. Dieſen Schuß gewährt die VO., in:

Gläubiger, was des Gläubigers iſt, bezwedt die am dem ſie die Beſtimmung des § 8 Abſ. 1 BgpVD . vom
1. d . Mts . in Kraft getretene BMV D. v om

8. Juni 1916 (ROBI. S. 454) Anwendung finden läßt .
11. April d . 3 8. über die Einwirkung friegs In Rechtsſtreitigkeiten über Anſprüche aus einer gy:

wirtſchaftlicher Maßnahmen auf Real . pothek, Grundſchuld oder Mentenſchuld oder über eine
Iaften , Vypotheten , Grundfchulden und

gegen den Eigentümer des belaſteten Grundſtüđs als
Rentenfchulden (AGBI. S. 183), und zwar will perſönlichen Schuldner geltend gemachte Forderung,

Art. 1 einer unbilligen Schädigung des Eigentümers für die eine Hypothet beſtellt iſt, kann nun das Prozeß
vorbeugen, während die folgenden Beſtimmungen um gericht auf Antrag des Schuldners im Urteil an
der Gläubiger willen erlaſſen ſind.

ordnen, daß die Rechtsfolgen, die an ſich aus einem

I. Dreierlei friegswirtſchaftliche Vorgänge unters der unter 1.-3. angegebenen Gründe eingetreten find

ſcheidet Art. 1 VO., die dem Gläubiger Grund zu oder eintreten würden, als nicht eingetreten gelten .

einem Vorgehen gegen den Eigentümer geben könnten : Mlagt ein Gläubiger 3. B. auf fofortige Befriedigung

1. Infolge einer kriegswirtſchaftlichen Maßnahme, aus dem Grundſtück oder auf Unterlaſſung der die

insbeſondere einer Zuſammenlegung gewerblicher Be- Sicherheit ſeiner Sypothet gefährdenden friegswirts

triebe, wird das auf einem Grundſtüde betriebene ſchaftlichen Maßnahme, bildet alſo die Rechtsfolge

Unternehmen eingeſtellt; ſelbſt den Gegenſtand des Rechtsſtreites, ſo kann das

2. aus der gleichen Urſache werden Beſtandteile Prozeßgericht die Klage abweiſen ; aber es muß dies

und Zubehörſtücke, die zu dem Betriebe des einges nicht tun . Neben dem Abſ. 1 des § 8 9pVD. gilt

ſtellten IInternehmens gedient hatten , vom Grund- auch deſſen Abſ. 2 : das Gericht darf von ſeiner Er

ſtück entfernt ; mächtigung nur Gebrauch machen, wenn die Bage des

3. von einem Grundſtück werden Beſtandteile oder Beklagten dies rechtfertigt, und es darf ſie nicht ges

Zubehörſtücke entfernt, die zu kriegswirtſchaftlichen brauchen, wenn die Beſeitigung der Rechtsfolgen dem

Zweden beſchlagnahmt ſind. Gläubigereinen unverhältnismäßigen Nachteil brächte.

Der Fall unter 1. iſt nach der Begründung der Die Parteien haben ihre tatſächlichen Behauptungen

VO. nicht nur dann gegeben ,wenn gewerbliche Be- glaubhaft zu machen . Aus dem gleichfalls anwend

triebe von Amte wegen, z . B. nach der VQ . vom baren § 2 Abſ. 1 Saß 2 Hypvo. ergibt ſich ferner,

17. März 1917 über die Errichtung von Gerſtellungs- daß das Gericht die Rechtsfolgen je nach Lage des
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Falles auch nur für einen Teil des Anſpruchs oder wendung des § 1123 A6.2 Sap 1 bewirkt, daß die For

nur unter Bedingungen beſeitigen kann. „ Als ſolche derungen ein Jahr nach dem Eintritt ihrer Fälligteit

Bedingung wird vielfach eine fachgemäße Verwendung von der Haftung frei werden, wenn nicht vorher die

der Gegenleiſtungen in Betracht tommen, die dem Beſchlagnahme zugunſten des Gläubigers erfolgt.

Eigentümer im Zuſammenhange mit der den Anlaß Werden ferner die Forderungen eingezogen , bevor ſie

zu dem Rechtsſtreite bildenden friegswirtſchaftlichen zugunſten des Gläubigers beſchlagnahmt find, oder

Maßnahme etwa zufließen ſollten. Die Einfügung wird vor der Beſchlagnahme in anderer Weiſe über

der . . . Borſchrift in die VO. vom 8. Juni 1916 hat fie verfügt, ſo iſt die Berfügung dem Gläubiger gegen

weiter zur Folge, daß deren allgemeine Vorſchriften über wirtſam ; beſteht die Verfügung in der Ueber

in Fällen der hier geregelten Art Anwendungfinden ; tragung der Forderung auf einen dritten, ſo erliſcht

insbeſondere können nach § 17 daſelbſt dem .. Schulds die Haftung der Forderung; erlangt ein dritter ein Recht

ner ... die Koſten ganz oder teilweiſe auferlegt an der Forderung, ſo geht es dem Rechte des Gläubigers
werden." vor ; der Uebertragung der Forderung auf einen

II. Wie der Eigentümer, ſo kann auch der Gläu- Dritten ſteht es gleich, wenn das Grundſtück ohne die

biger die in ſeine Dage eingreifenden friegswirtſchafts | Forderung veräußert wirdForderung veräußert wird – all das gemaß dem

lidhen Maßnahmen nicht abwenden ; durch Art. 1BO. nach Art. 4 BD. gleichfalls entſprechend anzuwendens

werden überdies ſeine Rechte gegen den Eigentümer den § 1124 Abſ. 1 u . 3 BOB. Durch die weiter

beſchränkt . Es iſt darum nur gerecht, ihm imRahmen vorgeſehene entſprechende Anwendung des § 1125

ſeiner Mechtſtellung auchdie Vorteile zugute kommen BOB. iſt endlich dafür geſorgt, daß derSchuldner

zu laſſen , die mit den Maßnahmen etwa verbunden der Bergütung nicht eine ihm gegen den Eigentümer

find. zuſtehende Gegenforderung gegen den Gläubiger auf

Für die Fälle unter 3. bedurftees einer Vorſchrift rechnen kann, ſoweit dieſem gegenüber nach Art. 4

in dieſer Hinſicht nicht. Der Art. 52 EG. BGB ., der BD. mit 1124 BGB. die Einziehung der Forderung

nicht nur für die am 1. Januar 1900 in Geltung ges unwirtſam iſt. 3ft für eine Betriebseinſtellung (Art. 3 )

wefenen, ſondern auch für die ſpäter erlaſſenen Geſepe die Vergütung in wiederkehrenden Leiſtungen zu ents

gilt, gewährt bei einer reichsgeſeßlich im öffentlichen richten , ſo iſt ebenſo wie nach § 1126 Sab 3 BOB.

Intereſſe erfolgenden Enteignung dem Gläubiger, dem eine vor der Beſchlagnahme erfolgende Verfügung

ein Mecht an der Sache zuſteht , ſoweit dieſes beein- über den Anſpruch auf eine Leiſtung, die erſt 3 Monate

trächtigt wird, an dem Entſchädigungsanſpruche des nach der Beſchlagnahme fällig wird, dem Gläubiger

Eigentümers dieſelben Rechte, die ihm bei Erlöſchen gegenüber unwirtſam .

ſeines Rechtes durch Zwangsverſteigerung an dem Nicht anwendbar iſt der Urt. 4 auf den Ueber

Erlöſe zuſtehen. In § 2 Abſ. 3 VD. über die Sichera | nahmepreis für beſchlagnahmte Beſtandteile und Zu

ſtellung vonSriegsbedarf iſt demgemäß beſtimmt, daß behörſtüde des Grundſtüces, alſo auf die Vergütung,

aus dem Uebernahmepreiſe vorweg u . a. die Anſprüche die dem Eigentümer in den Fäden unter 3. zukommt.

der Perſonen zu befriedigen ſind, denen an den ents Hier greift die BMV D. vom 10. März 1918 ,

eigneten Gegenſtänden ein dingliches Recht zuſteht. betr. A szahlung des Uebernahmepreiſes

Anders bei der freiwilligen Entfernung und Beraußes für enteignete Beſtandteileund Zubehör

rung in den Fällen unter2. Auf den hiedurch erzielten ſtü de von Grundſtüđen (AGBI. S. 126 )

Erlös erſtređt ſich das Recht des Gläubigers nicht, Plaß; was ſie beſtimmt, iſt dem Gläubiger nicht

wie er auch trotz der Beſtimmung in Art. 52 EG. günſtig. Der Durchführung der Grundſäße der Art.52

BOB. nicht oder doch wenigſtens in der Regel nicht und 53 EG. BOB. würden ſich , wenn man ſie 3. B.

Rechte auf die Bergütung geltend machen kann, die bei den Metallablieferungen an die Kommunalver

in den Fällen unter 1. dem Eigentümer für die durch bände verwirklichen wollte, wohl unüberwindliche

den Krieg veranlaßte Stilllegung ſeines Betriebes Schwierigkeiten entgegenſtellen . Wie ſollten bei der

allenfalls gewährt wird. Solche Rechte räumen die übergroßen Zahl der Fälle unſere Gemeindebehörden

Art. 2 u. 3 der neuen VD. nun dem Gläubiger ein. der Vorſchrift in Art. 53 Abſ. 1 mit § 1128 BGB.

Wie jedoch nach § 1127 Abſ. 2 BOB . die Haftung der genügen, wie bei der Menge der abgelieferten Gegens

Forderung gegen den Verſicherer erliſcht , wenn der ſtände feſtſtellen , ob ſie Teile der Hausgrundſtüce

verſicherte Gegenſtand wiederhergeſtellt oder Erfa waren ! Die Zahlung des Nebernahmepreiſes würde

für ihn beſchafft iſt, ſo haftet nach Art. 2 Sap 2 VO . hinausgeſchoben, während die als Erſatz beſchafften

auch der Veräußerungspreis dem Gläubiger nicht mehr, Gegenſtände nicht ſelten ſofort zu bezahlen find. In

wenn der Gegenſtand zurüdgebracht oder Erfaß für den Fällen, in denen ſofort Erſatz beſchafft wird, tritt

ihn beſchafft iſt. Die Baftung der Bergütungsfordes eine Gefährdung des Gläubigers häufig nicht ein .

rungen bei Betriebseinſtellungen (Art. 3) ſoll ſich nach In den anderen Fällen wird der Uebernahmepreis

der Begründung der VD. auf alle aus Anlaß dieſer vielfach ſo gering ſein , daß er gegenüber der hypo

Maßnahmen dem Eigentümer zufließenden Vergütun- thetariſchen Belaſtung der Grundſtüde faum ins Ge

gen erſtređen , ohne Unterſchied, von wem, in welcher wicht fällt. Das waren die Gründe, aus denen die

Form und aus welchem Rechtsgrunde ſie gewährt VD. vom 10. März d . gs . beſtimmt hat, daß bei

werden . Nicht nur reine Entſchädigungsforderungen, Enteignungen auf Grund der PO. vom 26. April

ſondern auch Bezüge aus einer für gemeinſchaftliche 1917 über die Sicherſtellung von Kriegsbedarf der

Rechnung der eingeſtellten Unternehmungen betriebe- Uebernahmepreis für Beſtandteile und Zubehörſtüđe

nen Geſellſchaft, Forderungen auf Werklohnu . dergl. von Grundſtüden mit befreiender Wirkung gegenüber

mehr können hierher gehören, wenn das Rechtsver- Dritten, denen ein Recht an dieſen Sachen zuſtand, an

hältnis, aus dem die Forderung entſpringt, aus An- den Eigentümer ausbezahlt werden kann .

laß der durch die Ariegswirtſchaft herbeigeführten Die Vorſchrift des Árt. 5 endlich hängt mit den

Betriebseinſtellung begründet worden iſt.“ Beſtimmungen über die Eigentümerhypothet zuſams

Die Erſtredung der dinglichen Daftung auf die men . Soweit der Gläubiger einer Hypothet oder

bezeichneten Forderungen würde an ſich dazu führen, Grundſchuld aus dem Veräußerungspreis oder der

daß die Berfügungsfreiheit des Grundſtückseigentümers Vergütung, auf die ſich nach Art. 2 u . 3 ſein Recht

eingeengt wäre, und für den Schuldner eine Rechts- erſtreďt, oder aus dem úebernahmepreiſe für beſchlag

unſicherheit hinſichtlich der Perſon des berechtigten nahmte Beſtandteile oder Zubehörſtüđe Abzahlungen

Empfängers ſowie die Gefahr zur Folge haben , dop- auf das Kapital erhält, alſo aus dem Unterpfande

pelt jahlen zu müſſen. Dem beugen die Vorſchriften befriedigt iſt, würde nach dem geltenden Rechte troß

in Art. 4 BO. vor, die ein Vorbild u . a . in § 1126 dem das dingliche Recht nicht erlöſchen ; erlöſchen

BOH. haben . Die hier vorgeſchriebene entſprechende An- | würde nur die perſönliche Forderung des Gläubigers,
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das dingliche Recht aber ginge mit ſeinem bisherigen Dozenten der akademiſchen Baufbahn zugeführt hat,

Rang als Eigentümergrundſchuld auf den Grunds dod auf 44 jährige praktiſche Erfahrung und 36 Jahre

ſtüdseigentümer über ; denn der Gläubiger iſt nicht der Behrtätigkeit zurüd. Neben dem preußiſchen iſt

auf dem Wege der Zwangsvollſtreckung befriedigt auch das bayeriſche Landesrecht mit berücfichtigt. Das

worden (BOB. 88 1181, 1147, 1163, 1177). Die Wert iſt darum nicht bloß für die erſte Einführung des

nachſtehenden Hypothekgläubiger wären aber ohne Anfängers von Wert.

Zweifel ungerecht benachteiligt, wenn bei der Ver Jena . Dr, Bödel.

ſchlechterung ihres Unterpfandes durch die triegs
wirtſchaftliche Maßnahme die hiefür gewährte Gegen

letſtung nicht zu einer Verringerung der ihnen Gugel, Eduard , Entwelfthung. Berdeutſchungs

vorgehenden dinglichen Baſten führen würde . Dess wörterbuch für Amt, Schule, Haus, Leben. Erſtes

halb ſollen nach Art. 5 Hypotheken u. Grundſchulden bis zehntes Tauſend. 618 Seiten. Leipzig 1918,

in ſolchen Fällen in der Höhe des gezahlten Betrages Heſſe & Beder. Broſch. Mt. 3.60.

erlöſchen ; das Grundbuch wird damit unrichtig und Mit Recht fordert man die Uusmerzung welſcher

bedarf der Berichtigung; die nachſtehenden Gläubiger Art aus dem deutſchen Rechte. Noch ſchlimmer ver

rüden vor. Soweit die Sypothef oder Grundſchuld welſcht aber als unſer Hecht iſt ohne Zweifel die

erliſcht, werden auch die allenfalls für ſie mithaftenden deutſche Sprache. Sein Wunder, daß der Verfaſſer des

Grundſtüde frei (Art. 5 Saf 2 ; vgl. § 1181 Abſ. 2 vorliegenden Verdeutſchungswörterbuchs von der Ar

BOB .). beit, die er damit geleiſtet, ſagt, für ihre Art und

Es wäre wiſſenſchaftlich vielleicht eine ganz dant- Maſſe paſſe tein anderer Vergleich als der mit der
bare Aufgabe, zu unterſuchen , wieweit etwa die Heldentat des Kerakles in den Ställen des Augias.

Nechtſprechung an der Hand des geltenden Hechtes „Es gibt,“ wie Engel ſagt, „ ſehr viele deutſche Männer
einen gerechten Ausgleich in dem Widerſtreite der und Frauen, die gerne möchten, aber nicht zu können

Belange des Eigentümers und der Gläubiger hätte glauben, was die deutſchePflicht von ihnen verlangt:

finden können ; auch für die Anhänger der Freirechts- ganz deutſch zu ſein in Wort und Schrift.“ Für ſie

ſchule wäre das wohl teine leichte Aufgabe geweſen . hat er gearbeitet, auf daß fie es leichter hätten. „ Für

Jedenfalls waren die Verhältniſſe nicht dazu angetan, deutſche Deſer, Sprecher und Schreiber iſt dieſes Buch

hier die Ergebniſſe der Aechtſprechung abzuwarten, beſtimmt, alſo für gebildete Deutſche ; jedoch nur für

ſondern ein nicht zu leugnendes Bedürfnis gegeben, ſolche, die eines guten Willens zur deutſchen Sprache

durch geſebliche Beſtimmungen eine klare Rechtslage ſind. Der Leſer, der dem Welſch deutſcher Bücher,

zu ſchaffen . Zeitungen, Schriftſtüđe ratlos gegenüberſteht, ſoll Rat

finden ,was der Welſchende deutſche Schreiber gemeint

haben mag. Der Sprecher ſoll ſich belehren, wie man

Die Beräußerung von Attien oder ſonſtigen Ge die einfachſten und die ſchwierigſten menſchlichen Bes

ſchäftsauteilen von Kolonialunternehmungen ins Uus- griffe , die nach landläufiger deutſcher Meinung nur

land verbietet eine am 9. April verkündete und in auf Welſch, das heißt Küchenlateiniſch, Apotheters

Kraft getretene BRVO. vom 20.Januar ds. Jahres
griechiſch, Kellnerfranzöfiſch, Stallknechtengliſch, Beiers

(MGBI. S. 177). Sie betrifft nicht nur das dingliche
faſtenitalieniſch bezeichnet werden dürfen, ebenſogut

Beräußerungsgeſchäft, ſondern auch den ſchuldrecht
und beſſer auf Deutſch ausdrüđen kann, zu leichterem

lichen Bertrag und ſucht dem Eindringen engliſchen Verſtändnis, mit ſtärkerer Wirkung, nicht erſt zu reden

und ſonſtigen fremdländiſchen Kapitals in deutſche von der deutſchen Würde. Und der deutſche Schreiber

Kolonialunternehmungen auch noch durch andere Be- mit ſprachlichem Aunſt- und Ehrgefühl, der durch lebens:

ſtimmungen vorzubeugen , wie ſie früher ſchon ers lange Berbildung und Entwöhnung feſt im Welſch

gangen ſind, um die deutſche Schiffahrt von auslän- haftet, ſich aber von dieſer entwürdigenden Natur

diſchen Einflüſſen freizuhalten (vgl. S. 94 des laufenden und Kunſtwidrigkeit befreien und zu reiner, edler

Jahrgangs dieſer Seitſchr .).
Ausdrucsform emporläutern will, ſoll liebreiche Hilfe

finden .“ Wer möchte ſich ſolcher Hilfe nicht gerne

bedienen ? Auf die Grundſäße einzugehen , nach denen

Engel bei ſeiner Arbeit verfahren iſt, iſt hier nicht der

Ort. Hier ſei nur dankbar der trefflichen Dienſte ge
dacht, die der Verfaſſer der Bücher Deutſche Stillunſt

und Sprich deutſch ! auch mit ſeinem neuen Buch einem

jeden leiſtet, der in Deutſchland deutſch ſprechen und

Fiſcher, Otto, Lehrbuch des deutſchen Zivil :
deutſch ſchreiben möchte. Und das ſollten wir doch

alle , heute mehr noch als ſonſt! E. E.

p rozeß- und Konkursrechts. XII, 488 Seiten.

Berlin 1918 , 3. Guttentag, Berlagsbuchhandlung.

Broſch. Mt. 12.
Stölzle, Dr. Sans, Rechtsanwalt, Rempten (Allgäu ).

Nur im Titel nennt ſich das vorliegende Werk o úters und Erbrechtsverhältniſſe der

„ Lehrbuch “ . Das Vorwort bezeichnet es zutreffend als Stadt Memmingen. 32 Seiten. Memmingen

einen Leitfaden und hebt hervor, daß der ſich das be 1917, Druď und Verlag von Th . Otto's Buch- und

ſcheidenſte Ziel geſeßt habe, welches ein Lehrbuch haben Kunſtdruđerei. Geb. Mr. 1.50.

könne : ein die mündliche Interweiſung erleichterndes

und unterſtüßendes Hilfsmittel zu bieten für die erſte

Nach dem ſchmucen Büchlein des bekannten Ver

Einführung des Studierenden und jungen Praktikers
faſſers werden gewiß viele gerne greifen. Ob freilich

die Darſtellung, um ihrer Beſtimmung gemäß be

in knappſter Form ohne unnötiges doftrinäres Beiwerk,
ſonders auch den Laien zu dienen, nicht zweďmäßig

aber auch ohne eingehende Begründung und weiteren

Ausbau . “

etwas eingehender zu geſtalten geweſen wäre ? D. H.

Dieſes Ziel hat der hochverdiente Breslauer Ge

lehrte in einer Weiſe erreicht, wie es eben nur ein ſo

bedeutender Forſcher und ein ſo erfolgreicher Lehrer
Berantwortl . Herausgeber i. V.: E. Edert, I. Staats

wie Otto Fiſcher vermag ; ſchaut er , der ſo viele anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Sch weißer Verlag (Arthur Sellier ) München , Berlin und Leipzig .

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie. (Jnh. Arthur Sellier ) München und Freiſing.

4354

Bücheranzeigen.
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Gundert Jahre Rechtspflege unter der iſt zunächſt die Sorge vertraut, das große König8

geſchenk rechtlicher Freiheit wie ein Palladium zu

Herrſchaft der bayeriſchen Verfaſſung. bewahren und dasſelbe unvermindert und unent :

Bon Eduard Edert, A. I. Staatsanwalt in München .
weiht den Nachkommen zu hinterlaſſen . Darum

ſei uns heilig jede Pflicht, die dieſes Grundgeſet

In die Zeit zwiſchen dem Erſcheinen der legten des Staates gebietet, aber eben ſo heilig auch

und der vorliegenden Nummer unſerer Zeitſchrift jedes Recht, das von ihm gegeben, oder von neuem

iſt die hundertſte Wiederkehr des Tages gefallen , bekräftigt iſt, heilig die Majeſtät, und das kleinſte,

an dem einſt Bayerns Volt von ſeinem Könige wie das größte Recht der ſchüßenden Königskrone,

die rechtliche Grundlage jeines ſtaatlichen Lebens, aber auch heilig die ehrwürdige Schranke des Rechts,

ſeine Verfaſſung, erhalten hat . Die „ Zeitſchrift welche dieſe magna charta der Bayern zwiſchen

für Rechtspflege in Bayern " darf über dieſes Ers der oberſten Gewalt und den Freiheiten der Nation

eigniß nicht hinweggehen , das einſt Feuerbach auſgerichtet hat."

mit Worten tiefer Dankbarkeit und hoher Be: Es iſt ſelbſtverſtändlich, daß die Verfaſſungs

geiſterung begrüßt hat, als er , der damalige Präſi: urkunde , wenngleich ſie einen eigenen Titel „Von

dent des Appellationsgerichts in Ansbach, an ſeinem der Rechtspflege“ enthält, dieſe nichts weniger als

Gerichte die Beeidigung auf die Verfaſſung vornahm . erſchöpfend geregelt hat. Aber in knappen, klar

„ Von heute beginnt," ſo ſagte er u . a ., „ für die geprägten Säßen bringt ſie die Grundgedanken

Völker Bayerns eine neue ſchönere Zeit ... Was für die Regelung. Schon ihre Eingangsworte

manche Völker lange und doch vergeblich angeſtrebt, verheißen „ Gleichheit der Geſeke und vor dem

was andere nur allmählich, ſtüdweiſe, vielen fargen Geſeke“ , „ Unparteilichkeit und Unaufhaltbarkeit der

Jahrhunderten mühſam abgezwungen, was andere Rechispflege“ und im Titel IV „Von allgemeinen
nur im Todestampfe mit feindlich widerſtrebenden Rechten und Pflichten “ leſen wir: Der Staat

Gewalten ſich erbeutet , mit dem blutigen Auf- gewährt jedem Einwohner Sicherheit ſeiner Perſon,

wande großer Tugenden oder großer Verbrechen, ſeines Eigentums und ſeiner Rechte. Niemand

mit dem Untergange ganzer Geſchlechter, mit Auf- darf ſeinem ordentlichen Richter entzogen werden.

ruhren , Rönigsmorden , Bürgerkriegen teuer , nur Niemand darf verfolgt oder verhaftet werden als

zu teuer, fich erkauft ; alles dieſes empfängt das in den durch die Geſeke beſtimmten Fällen und

bayeriſche Volt als ein unſchäßbar reiches Gnaden. in der geſeßlichen Form “. Der achte Titel „ Von

geſchent aus freier Fuld ſeines väterlich und groß der Rechtspflege“ bringt an der Spiße den Saß:

geſinnten Rönigs . Dieſe königliche Tat iſt zu ,, Die Gerichtsbarkeit geht vom Könige aus“ und

erhaben ,umdieſelbe durchein anmaßlichpreiſendes imAnſchluß daran beſtimmt er:, : Sie wird

Lob – dieſe leichte Münze, womit auch Schmeichelei unter ſeiner Oberaufſicht durch eine geeignete Zahl

fich abfindet - in die gemeinen Verhältniſſe des von Aemtern und Obergerichten in einer geſeßlich
Gewöhnlichen herabzuziehen . Das ſchönſte Denkmal beſtiinmten Inſtanzenordnung verwaltet .... Die

dieſer Verfaffung wird ſie ſelbſt fich ſtiften ; ihre Gerichte ſind innerhalb der Grenzen ihrer amt

erhebendſte Lobrede iſt dereinſt die Zeit und der lichen Befugnis unabhängig , und die Richter können

unzweideutigſte Dant wird unſerm König erſt durch nur durch einen Rechtsſpruch von ihren Stellen

die ſpäten Enkel über den Gräbern der Gegenwart mit Verluſt des damit verbundenen Gehaltes ent

geſprochen ... Ung, dem lebenden Geſchlecht, laſſen oder derſelben entſegt werden ., - Der König·

.
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:

tann in ſtrafrechtlichen Sachen Gnade erteilen, die entweder aus Staatsgrundſäßen , oder weil die

Strafe mildern oder erlaſſen , aber in keinem Falle Sache aus einem Staatsvertrage tomme, oder weil

irgendeine anhängige Streitſache oder angefangene ein Kompetenzkonflikt vorliege, oder weil die Sache
Unterſuchung hemmen .... Es ſoll für das ganze der Mauth-, Malz, Poſt-, Kultur:, Finanz

Königreich ein und dasſelbe bürgerliche und Straf: Polizei gehöre — mir fecklich dieſe und jene und

Geſekbuch beſtehen.“ jede Sache unter den Händen hinwegnimmt

Das warengroße, fortſchrittliche Gedanken und, In bitterem Bohneläßt Feuerbach die Gerechtig

mochte auch die Verfaſſung ſelbſt – zumal in keit bitten , ſie um ihres dermaligen Geiſteg- und

ihrem Titel „Von beſonderen Rechten und Vor: Körperzuſtandes willen vorerſt mit der ihr zu

zügen " Außnahmen von ihren Grundſägen gedachten Deffentlichkeit zu verſchonen : „ Senden:

enthalten , über deren Angemeſſenheit wir heute Sie mir vor allen Dingen einige gelehrte, wohl.

natürlich anders zu urteilen geneigt find als die erfahrene Aerzte, welche mich von innen heraus .

Zeit vor hundert Jahren , fie verbürgte dem Volke gründlich heilen , die durch mancherlei alten Geſeka

doch eine beſſere Zukunft. Unrat verſtopften erſten Wege reinigen und meine

Und eine Beſſerung war gerade auf dem 6e- in der Gefangenſtube durch unzählige ſchädliche

biete der Rechtspflege dringend nötig . Es läßt Influenzen abgeſchwächten Kopfnerven ſtärken. Und

ſich feine ſchärfere Anklage denken , als Feuerbach dann, hochanſehnliche Verſammlung! belieben Sie

fie in der Untertånigen Vorſtellung und Bitte fich aus dem Obengeſagten zu erinnern , wie ſo

der gefangenen Gerechtigkeit an eine hohe Stande- ganz kläglich mein ganzes außeres Anſehen iſt und

verſammlung zu Y “ ,die er im März 1819 einigen daß ich ſo, wie ich ießt bin , durchaus feine Ehre

Abgeordneten in Abſchrift mitteilte, erhoben hat; davon haben würde, von der ganzen Welt geſehen

einige Bruchſtücke daraus ſeien hier wiedergegeben: und betrachtet zu werden ... Jeßt bekommt mich

Die Gerechtigkeit, ,, einſt eine gefeierte Göttin , nun doch niemand zu ſehen als mein Inſpektor, der

eine arme, verachtete Magd“ , ſchmachtet ſeit Jahren da meint , ich ſahe noch immer gut genug aus . .

in tiefem Elend bei magerer Roft und ſchwerer Glauben Sie mir es doch ja aufs Wort : ich muß

Zuchthausarbeit in Gefangenſchaft und wendet erſt ganz neu , vom Kopf bis zu Fuß, eingekleidet

ſich an die Ståndeverſammlung mit der Bitte um werden , ehe ich mich nur einigermaßen mit Ehren

Erlöſung. Sie klagt ihr, daß der Thron, von darf ſehen laſſen. Mit den Prachtkleidern, dem

dem ſie ſonſt über Götter und Menſchen richtete, königlichen Purpurmantel und der hellſtrahlenden

eine ArmeSünder-Bank geworden iſt ; daß ſie , Krone mag es einflweilen noch anſtehen . Aber

„ ſtatt wie ſonſt mit dem Geiſte zu herrſchen, jeßt nur vorerſt das Allernotdürftigſte! ſo viel nur, als .

bloß mit dem Leibe fröhne “, „ ſtatt des Schwertes die Sittlichkeit und der gemeinſte Anſtand erfordert.

und des Szepter8 nur die Gänſefeder führe“ ; ihr Endlich erlaube ich mir , Ihnen zu hoher Erwägung

ganzes Weſen ſei eine dürre, runzelige, ausdruds- untertănig anheimzuſtellen, ob es nicht vor allen

loje Geſtalt, die von nichts als von den noch Dingen notwendig ſein dürfte , mich, ehe ich noch

dürreren Quartals: und Jahrestabellen ihres öffentlich werde , aus dem in dieſer grauſenden

übrigens für ſeinen Beruf vortrefflichen, Inſpektors Einöde auf himmelhohen Feljen erbauten bau

übertroffen werde. „Daß man mich vor längerer fälligen Schloſſe der unerreichbaren Appellations

Zeit entthront und gefangengeſeßt und mit Fuß- burg herabzuholen und mich wieder unter meinen

ſchellen angelegt hat: das will ich den Menſchen lieben Menſchen auf der geſegneten Erde in den

großmütig verzeihen, weil ich weiß , daß niemand Städten , Flecken und Dörfern wohnen zu laſſen ,

daran ſchuld iſt, als meine Erbfeindin , die ſchwarze ſo daß jeder mich finden könne, der mich ſucht

Göttin : Polizei . . ,, Gleich in der nächſten und braucht ? Jekt findet mich niemand, als nach

Etage über meinem Kopfe iſt die Stube der einer halben Ewigkeit , nachdem er ſich auf den

Wächter, die durch Bodenfenſterchen alles, was immer wieder hinabgleitenden Vexiertreppen meiner

ich tue und nicht tue, jedes ſchlimme und jedes Burg ſeine Füße mátt getreten und wund geſtoßen

gute Geſicht, das ich mache, beobachten und fich und noch obendrein ſeine kleine oder große Geld

alles hinter die Ohren ſchreiben, bis die Zeit kommt, börſe in die Hände meiner Wörter und Wächter

wo mir der Lohn dafür durch den Inſpektor auf ausgeleert hat.“

den Rüden geſchrieben werden kann . Das zweite Waren die Zuſtände wirklich ſo ſchlimm , oder

und ſchlimmere find an der Tür die Wächter hat hier nur der aus der Hauptſtadt nach der

meiner Erbfeindin , die jeden nach Belieben ab Provinz verſeşte „Veſuvius“ „ ſpeiend, flammend,

halten , der zu mir will, oder nach Belieben den tobend " , wie Feuerbach gelegentlich ſelbſt von fich

wieder hinausführen , der zu mir hineingekommen geſagt hat, ſeiner Verărgerung Luft gemacht ?

ift. Dieſe Wächter erkennen durchaus nichts für Nun, es waren in der Tat in Bayerns Rechteiſt

mein Eigentum an ; fie laſſen mir, was ſie mir pflege damals Uebelſtände vorhanden , die einen ſo

eben gönnen wollen , und nehmen fich, was ſie fich freiheitlichen , hochgeſinnten Geiſt wie Feuerbach in

ſelbſt lieber gönnen . Glaube ich einmal , etwas Harniſch bringen konnten.

recht feſt als das Meine zu haben , unvermutet Ein Hauptübel, wenn auch gewiß nicht das

kommt dann ſo einer von den Türhütern , welcher größte und von der „gefangenen Gerechtigkeit" in
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ihrer Vorſtellung und Bitte nicht erwähnt, war ſprechung und Verwaltung oder, um mit Feuer

die Menge der bürgerlichen Partikularrechte, Sta: bach zu reden, mit der Gefangenſeßung der Ge

tuten, lokalen Gewohnheiten und Obſervanzen, die rechtigkeit durch ihre Erbfeindin, die ſchwarze

in dem aus einer großen Zahl geiſtlicher und welt- Göttin Polizei. Rein Zweifel, die Polizei hatte

licher Herrſchaften entſtandenen Rönigreiche galten , ſeit dem Ende des 18. Jahrhunderts in Bayern

ſeitdem man in Erwartung einer umfaſſenden Neu- Außerordentliches geleiſtet. Aber ängſtlich war

regelung des bürgerlichen Rechts im Jahr 1803 man nun darauf bedacht, ihre Gewalt nicht durch

mit dem Grundlage gebrochen hatte, in den neu die Rechtſprechung ſchwächen zu laſſen. In den

erworbenen Gebietsteilen das bayeriſche Landrecht oberen Stellen und den unteren Stellen der

einzuführen. Nicht weniger als 107 „ Legisla„ Legisla: größeren Städte waren wohl die Befugniſſe der

tionen “ zählt Bayerns verdienſtvoller Zivilgeſek: Verwaltung und der Rechtſprechung geſchieden ; um

ftatiſtiker Freiherr von Völderndorff und , während ſo zäher und länger aber hielt man für die unterſte

die ganze Pfalz fich des franzöſiſchen Rechts er- Stelle der ländlichen Bezirke an der Vereinigung

freute, hatten wir im diesſeitigen Bayern bekannt- der Zuſtändigkeiten bei den Landgerichten feft.

lich nicht bloß für einzelne Bezirke oder Drte, Dabei wurde der Schwerpunkt der amtlichen

ſondern oft für einzelne Häuſer, ja ſogar þaus Stellung in den Wirkungstreis der Diſtriktspolizei

teile verſchiedenes Recht. Im Gegenſaße zu dem behörde verlegt, und die Annevierung des Juſtiz
Codex Maximilianeus Bavaricus civilis hatte amts nur aus dem Grunde beibehalten, um auch

man für das Verfahren in bürgerlichen Rechts- das Anſehen des Richteramtes und die Ergebniſſe

ſtreitigkeiten den codex juris Bavaricijudiciarii der erftinftanziellenJuſtizverwaltung dem Intereſſe

von 1753 auch in den neuen Landesteilen rechts der Diſtriktspolizei dienſtbar zu machen . Man

des Rheines eingeführt; auf dieſem Gebiete gelang begnügte ſich nicht damit, der Polizeibehörde die

ja auch die Neuſchöpfungvon 1869, die für Bayern nötigen Zwangsbefugniſſe zurDurchführung ihrer

diesſeits und jenſeits des Rheins Geltung erhielt. eigenen kompetenzmäßigen Verfügungen zu ge

Aber ein allgemeines bürgerliches Gefeßbuch für | währen, ſondern manermächtigte dieſelbe auch

Bayern blieb ein unerfalter Wunſch. Die Zahl zur Verhängung der Strafen derdurch Geſetz oder

bayeriſcher Gefeße, die das bürgerliche Recht teils Verordnungaus polizeilichen Beweggründen ver

ausſchließlich, teils im Zuſammenhang mit anderen botenen ſtrafbaren Handlungen und Unterlaſſungen.

Gegenſtänden betrafen, war nicht gering; es ſei Man hielt die Gerichte nicht mehr für geeignet,

nur an das Hypothekengeſeß erinnert, das faft bei Handhabung dieſes Teiles des Strafrechts die

durch die ganzen hundert Jahre in Geltung ge- in Betracht zu ziehenden polizeilichen Motive und

blieben iſt, an die Waſſergeſeke , die Geſeke über Erwägungsgründe richtig zu würdigen , man er :
die Gewährleiſtung bei Viehveräußerungen, über achtete vielmehr die Verhängung der Strafe gegen

die Verjährungsfriſten, den Artikel 14 des No- die Uebertreter der Polizeigeſeße und Verordnungen

tariat& geſekes von 1861. Aber ſie galten größten- als einen integrierenden Beſtandteil der Ausübung
teils nur für das diesſeitige Bayern . Die mit dem der Polizeigewalt; wobei das Anordnungsrecht der

Fortſchreiten des Verkehres, mit dem Aufſchwunge Polizeibehörden in Polizeiſachen zu der Befugnis
von Handel und Gewerbe immer notwendiger ge- erweitert wurde, neue Polizeiübertretungen zu

wordene Rechtseinheit hat auf dem Gebiete des ſchaffen, Handlungen , die bisher nicht bei Strafe

bürgerlichen Rechts innerhalb der weiß-blauen Grenza verboten waren , durch polizeiliche Verordnung bei
pfähle erſt die Reichsgefeßgebung mit ihren Vor- Strafe zu verbieten . Man ging noch einen

läufern, der allgemeinen deutſchen Wechſelordnung Schritt weiter. Von Mißtrauen gegen den for

und dem allgemeinen deutſchen şandelsgeſezbuch, mellen Geſchäftsgang und die Langſamkeit der
gebracht. Glüdlicher waren wir auf dem Gebiete des gerichtlichen Prozedur geleitet, hielt man die Polizei

Strafrechts dank der großen, in zahlreichen anderen behörden für das tauglichſte Drgan, um überhaupt

Staaten übernommenen geſeßgeberiſchen Leiſtung die geringſte Klaſſe der ſtrafbaren Handlungen mit

Feuerbach). Freilich folgte dem Strafgeſeßbuch Einſchluß der geringeren Rechtsverlegungen, bei

von 1813 die von ihm einem beſonderen Gefeße welchen es, porzugsweiſe auf raîche Repreſſion auf.

vorbehaltene Regelung des Polizeiſtrafrechts erſt Grund eines möglichſt einfachen Verfahrens an :

nach vielen geſeßgeberiſchen Verſuchen im Jahre zukommen ſchien ,zu unterſuchen und abzuurteilen ...

1861 und gleichzeitig mußte auch das den Auch die Aburteilung der wichtigſtenDefraudationen

Abſchređungsgedanten verfolgende Feuerbachſche fistaliſcher Gefälle fam als Beſtandteil der Admini

Strafgeſebuch, deſſen von dem Verfahren han: ſtrativjuftiz großenteils in die Hand der Polizei

delnder zweiter Teil ſchon im Jahre 1848 größten: behörden“ ( Edel,PStGB. von 1861 S. 5 f.).

teils aufgehoben und erſeßt worden war, einem Bis zum 1. Juli 1862 vereinigten „Gnaden

neuen, milderen Gefeße weichen. der Herr Landrichter “ an ſeiner Behörde die Ge

des Polizeiſtrafrechts ſchäfte des Bezirksamtsmanns, Amtsrichters

langenichtgelingenmolte, ning suujammenmit tareht und Gerichtsvollzieherb. Sehen mit von dem
einem weiteren Uebelſtand im Rechte des dies: Beitritte Bayern zum Deutſchen Reich und ſeiner

ſeitigen Bayerns, mit der Verquidung der Recht- damit eingetretenen Unterwerfung unter die Reichs
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geſeßgebung ab, ſo iſt wohl nichts für ſein Rechts: der Gerichtsherrn führte , verſchiedenen Beſeitigung8

leben von ſo entſcheidender Bedeutung geweſen wie verſuchen zum Troz noch ein Menſchenalter hin:

die an jenem Tage in Kraft getretenen Geſeke durch ein weſentliches Hemmnis für eine gedeih :

des Jahres 1861: außer den ſchon erwähnten liche Rechtspflege und noch länger

beiden Strafgeſezbüchern und dem Einführung8: Jahre 1862 - erhielt ſich das Uebel der bevor

geſeke dazu, das wichtige Beſtimmungen über die zugten Gerichtsſtände, das die Verfaſſungsurkunde

Zuſtändigkeit und das Verfahren in Strafſachen nicht nur nicht beſeitigt, ſondern im Gegenteil

enthielt, die Geſeke über die Gerichtsverfaſſung verſchlimmert hatte. Nicht bloß die Standesherrn

und über das Notariat, die die Rechtſprechung und genoffen in dieſer Hinſicht Vorrechte in peinlichen

die Verwaltung endlich auch in der unterſten Sachen ſowohl wie bei Real- und Perſonalklagen ,

Inſtanz trennten, indem ſie für die erſtere und ſondern auch, wenngleich nicht in demſelben Üm

zwar auch für die Aburteilung der Polizeiüber- fang, die erblichen Reichsräte, die Adeligen, die

tretungen ſelbſtändige Gerichte (Stadt: und Land: Rollegialräte und die Geiſtlichkeit. Erſt das Ge:

gerichte) ſchufen, während die freiwillige Gerichts- richtsverfaſſungsgeſek von 1861 brach hiermit und
barkeit teils dieſen Gerichten , teils den Notaren brachte auf dieſem Gebiete die Gleichheit vor dem

übertragen wurde, deren Geſchäfte bis dahin wohl Geſeße zur Geltung.

meiſt der Oberſchreiber des Landgerichts unter Der vorhin genannte Name Ruthardt mahnt

Verantwortung des Landrichters beſorgt hatte . daran , in dieſer Darſtellung einen Blick auch auf

Die Geſeßgebung des Jahres 1861 brachte die das Gebiet des bayeriſchen Verwaltungsrechts zu

Erfüllung der Wünſche, die in dem Geſeke vom werfen , mit deſſen wiſſenſchaftlicher Durchdringung

4. Juni 1848, die Grundlagen der Geſeßgebung und Darſtellung er für alle Zeit aufs engſte ver

über die Gerichtsorganiſation uſw. betr., nieder knüpft iſt, und des großen Fortſchritts zu ge

gelegt waren, das ein Abgeordneter einen feier: denken , den hier die Einrichtung einer ſelbſtändigen

lichen Vertrag zwiſchen der Krone und dem Volke Verwaltungsrechtspflege durch das Geſeß vom

nannte, in dem man ſich unter Einhaltung der 8. Auguſt 1878 bedeutet . Sie erkennt auf dem

für Verfaſſungsänderungen notwendigen Formen Gebiete des öffentlichen Rechts den einzelnen als

gegenſeitig verpflichtete in der Geſekgebung mög: Inhaber von Rechten und Träger von Pflichten

lichſt bald die Grundſäße durchzuführen , die man an , indem ſie im Streit um ſie ihn, den Unter

beiderſeits als notwendig erachtete. tan, dem Staat als Partei gegenüberſtellt, und

Ein anderes Gefeß vom 4. Juni 1848 hatte ſichert ſo recht eigentlich die „ ehrwürdige Schranke

mit einer Einrichtung aufgeräumt, die May von des Rechts, welche die magna charta der Bayern

Seydel als , wohl das bedeutendſte Stück Mittels zwiſchen der oberſten Gewalt und den Freiheiten

alter" bezeichnet, „ das über die Zeit der Mont- der Nation aufgerichtet hat".

gelasſchen Umgeſtaltungen hinaus ſich zu erhalten Wir haben in dieſer Jahrhundertbetrachtung

vermocht hat“, der ſtandeg: und gutsherrlichen unſer Augenmerk bisher nur den Geſeßen und

Gerichtsbarkeit. Auguſt Luthardt gedenkt ihrer Einrichtungen zugewendet . Aber nicht minder

in ſeinen Lebenserinnerungen ; im Jahre 1848 bei wichtig für eine gute Rechtspflege find ohne Zweifel

dem Landgerichte Nürnberg in den Vorbereitungs- die Männer, die die Geſeke anzuwenden haben .

dienſt eingetreten, konnte er ſie gerade noch tennen Wie war es um ſie in dieſen hundert Jahren

lernen ; er ſchreibt: „ Eine glücklicherweiſe durch beſtellt ? Feuerbach in ſeiner Vorſtellung und

die Ereigniſſe des Jahres 1848 beſeitigte Eigen: Bitte der gefangenen Gerechtigkeit“ läßt dieſe

tümlichkeit der damaligen Gerichtsverfaſſung waren ſchwere Klage gegen ſie führen : „ Was mich aber

die Herrſchaftsgerichte und die Patrimonialgerichte ſeither in der Seele am tiefſten fråntte, war und

erſter und zweiter Klaſſe. Im Nürnberger Be- iſt das Betragen des größten Teils meiner Prieſter

zirke beſtanden mehrere ſolcher und dieſe erſchwerten und Oberprieſter. Leben ſie nicht von den Opfer:

den Geſchäftsgang außerordentlich ; denn man ſtücken auf meinem Altare ? Tragen ſie nicht von

mußte nicht bloß über die Ausſcheidung der beider- mir zum Lehen ihre Würden und ihre Ehre ? Doch

ſeitigen Zuſtändigkeit ſich klar ſein , ſondern auch haben ſie mich verlaſſen, gleichſam als wäre ich

in den Fällen der landgerichtlichen Zuſtändigkeit nur ſo ein Menſch, den man menſchlich, ohne ſich

die Vorladungen und Zuſtellungen an die Patri- zu ſchämen , in ſeinem Unglück verlaſſen darf. Sie

monialuntertanen durch das betreffende Patri- kannten meine Not und ſie halfen nicht; ſie wußten

monialamt vollziehen laſſen. Auch wurden viertel- meinen Jammer und ſprachen kein Wort zu meiner

jährlich die Akten jener Gerichte dein Landgerichte Rettung ; ſie ſtürzten ſogar in Trümmer mein

zur Durchſicht und Prüfung vorgelegt . Und, wie hehres Bild und ſtellten an deſſen Plaß ein Ding ,

es bei derlei Rechten ſtets der Fall zu ſein pflegt, das fie: Juſtiz nannten , gleichſam als ſchämte ſich

die Patrimonialherrn wachten eiferſüchtig über ihre Sprache des heiligen Namens : Gerechtigkeit.

ihren Kompetenzen .“ Durch die Verfaſſungs- Auch um den ſpäter gewiß angeſehenen Stand der

urkunde nicht beſeitigt , ſondern neu geregelt , blieb königlichen Advokaten ſcheint es um jene Zeit nicht

die Patrimonialgerichtsbarkeit, die zu großer Un- beſonders gut beſtellt geweſen zu ſein . In der

zufriedenheit , ja ſogar zu Angriffen auf die Perſon Kammerſißung vom 18. Februar 1819 klagte

I

48
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Landrichter Hader, die Advokatenſtellen ſeien von der Richter, von der Belaſſung des Gehalts ab:

mittelmäßigen Köpfen geſucht und es ſeien Leute geſehen , eigentlich demſelben Dienſtſtrafrecht unter :

angeſtellt worden , die wegen Betrugs auf Frohn: ſtand wie die anderen Beamten, ſo iſt es doch

feften geſeſſen hätten (Weißler, Geſchichte der Rechts- begreiflich, daß jene Einbuße äußerſt ſchmerzlich

anwaltſchaft S. 429) , eine Behauptung, die freilich) von ihnen empfunden wurde, und daß ſich die

chwer zu vereinbaren iſt mit dem Wohlwollen, das Standesvertretung, die ſie ſich nicht lange vorher

aus einem auch heute noch leſenswerten königlichen im bayeriſchen Richtervereine zur „Wahrung und

Erlaß vom 23.März 1813 ſpricht (Weber I, 406 ). Förderung der ideellen und materiellen Standes)

Recht wenig erfreulich iſt ferner, was wir für die intereſſen “ geſchaffen hatten , zunächſt mehr den

Zeit rund 50 Jahre ſpäter in dem nach Tagebuch lekteren zuwandte, um ſie bei der damaligen Neu:

aufzeichnungen von Sohnes Hand geſchriebenen regelung der Gehaltsfrage möglichſt gewahrt zu

Lebensbilde des bayeriſchen Juſtizminiſters Eduard ſehen. Wie ſehr dem Richterſtand aber auch der

von Bomhard über das dienſtliche und fittliche an erſter Stelle genannte Vereinszweck am Herzen

Verhalten vieler Richter leſen . Nicht weniger als liegt, dafür ſpricht genügend die Arbeit, die er

62 von rund 1460 Richtern wurden damals inner: in dem von Bayern aus ins Leben gerufenen

halb 5 Jahren – die Mehrzahl von ihnen ſchon deutſchen Richterbund inzwiſchen auf ſeinen Ta

vor Bomhards Amtszeit gegen ihren Willen gungen und in ſeiner Zeitſchrift, der deutſchen

ihres Amtes entſegt. Denken wir an die dar- Richterzeitung, geleiſtet hat zum beſten nicht nur

gelegten Mängel in unſeren Rechtszuſtänden, ſo ſeines Standes, ſondern zum Wohle der Rechts

kann es uns nicht wundernehmen, daß auch der pflege und damit des ganzen Volkes. Wir er:

Richterſtand zu Klagen Anlaß gegeben hat. Gewiß , innern nur an die Beſtrebungen nach einer Beffe

es kommt weit mehr auf gute Richter als auf gute rung unſerer Rechtspflege in Streitſachen des

Gefeße an . Schon Martin Luther, den ſein Vater bürgerlichen Rechts ; die Forderungen, die in dieſer

gerne der Rechtswiſſenſchaft zugeführt hätte, ſchrieb : Hinſicht ein in der gegenwärtigen Tagung des

„ Das weiß ich wohl, daß kein Staat durch Geſeke bayeriſchen Landtags von beiden Rammern an:

gut regiert werden kann. Denn iſt die Obrigkeit genommener Antrag aufſtellt, ſind in der Haupt

verſtandig, ſo regiert ſie alles beſſer nach natür- ſache längſt ſchon in der deutſchen Richterzeitung

lichem Rechtsſinn als nach Gefeßen ; iſt ſie aber vertreten worden.

nicht verſtandig, ſo wird ſie durch Gefeße nur Und doch, troß der Kebung der Rechtspflege

Uebles zutage fördern, da ſie nicht verſteht, ſie im Laufe diefer hundert Jahre, troß aller Arbeit

zu gebrauchen und der Zeit anzupaſſen. Darum des Richterbundes , wer könnte leugnen, daß die

iſt in den Staaten mehr dafür zu ſorgen , daß Ausſichten für die Zukunft nicht beſonders günſtig

gute und verſtändige Männer an der Spike ſtehen, find, ja daß die Zuſtände fich gerade jekt am

als daß Geſeke gegeben werden ; denn dieſe werden Schluß der hundert Jahre recht unerfreulich ge

ſelber die beſten Geſeke ſein , da ſie alle Mannig: ftaltet haben ? Man ſpricht wohl von Kriegs

faltigteit einzelner Vorfälle nach lebendigem Rechts- gewinnen für die Rechtspflege; aber das Wort

finn zu beurteilen wiſſen werden . “ Aber , wenn : hat einen üblen Beigeſchmack und es wäre merk

gleich, wie man gerne ſagt, ein guter Richter auch würdig, wenn dieſen Gewinnen nicht wie ander:

mit ſchlechten Gefeßen wenigſtens bis zu einem wärts ſo auch bei der Rechtspflege ſehr erhebliche

gewiſſen Grade Gutes zu leiſten vermag, ſo kann Schäden gegenüberſtünden.

es doch nicht ausbleiben , daß ein Richterſtand, der War es ein unbeſtreitbares Verdienſt des

mit ſchlechten Gefeßen und unter einer mangel Liberalismus , daß er für die Loslöſung der Rechts-:

haften Gerichtsverfafſung zu arbeiten hat , dadurch pflege von der Polizei, für die Abſchaffung aller

in ſeinem Durchſchnitt heruntergedrüdt wird , und nicht mehr zeitgemäßen beſonderen Rechte und

eß wäre deshalb ganz natürlich, wenn unſere Vorzüge und die Gleichheit aller vor dem Geſeke

Richter früher nicht das waren , was ſie heute nach wie für die Unabhängigkeit des Richters eingetreten

einer ſo umfaſſenden Beſſerung unſerer Einrich- iſt, ſo hat er doch die Abneigung und das Miß:

tungen und Geſeße ſind. trauen , das ihn von den Zeiten des Polizeiſtaates

Eines Vorrechtes, das die Verfaſſung ihnen her gegen das Beamtentum erfüllte, auch auf den

zum Schuße ihrer Unabhängigkeit eingeräumt durch ihn befreiten Richter übertragen und dieſen

hatte , ſind Bayerns Richter gegen das Ende dieſer durch ſeine alles und jedes regeln wollenden Ge

hundert Jahre verluſtig gegangen : bei der Neu: feße in ſpaniſche Stiefel eingeſchnürt und aufs

regelung des Beamtenrechts und der Gehälter vor neue unfrei gemacht. Für jeden Mißſtand ſollte

10 Jahren iſt ihr Anſpruch auf Fortgewährung die Geſekgebung Vorbeugungs- und Heilmittel ſein .

des volen Gehalts bei Verſegung in den Ruhe- Wie beſcheiden nehmen ſich die 107 von Völdern:

ſtand gefallen . Mag auch für ihre Unabhängig dorff gezählten „Legislationen " und die daneben

feit durch die reichsrechtlichen Beſtimmungen des in Geltung geweſenen Geſeke neben den unzähligen

Gerichtsverfaſſungsgeſekes und durch das bayeriſche Reichs- und Landesgeſeßen der Gegenwart aus und

Richterdiſziplinargeſeß von 1881 mehr geſchehen wie hat ſich dieſer ſchon vor dem Kriege beklagte

ſein als durch die Verfaſſungsurkunde, nach der Mißſtand in den leşten 4 Jahren noch verſchärft
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durch den Gebrauch, den der Bundesrat der Not Bombard es mit Erfolg wagen, einen Antrag,

gehorchend von ſeinem Verordnungsrechte gemacht dem der König ſeine Zuſtimmung verſagt hatte,

hat ! Eine wohl noch nie dageweſene Rechts- aufs neue vorzubringen. Als er infolge förtgeſekten

unſicherheit und Geringſhåßung des Geſekes ſind 3wiftes mit der Mehrzahl der anderen Miniſter

die betrüblichen Folgen, die der Rechtspflege un- aus dem Amte ichied, ſagte ſein König zu ihm :

fehlbar Abbruch tun müſſen. Und wenn dieſe „ Sie waren der einzige, der mir immer die Wahr

früher darüber zu klagen hatte, daß die Polizei- heit geſagt hat“, ein Wort, gleich ehrenvoll für

gewalt Aufgaben an ſich ziehe, die ihrer Natur den , der es in dankbarer Anerkennung geſprochen

nach der Rechtſprechung zukámen, erleben wir nicht hat , wie für den aufrechten Mann, an den es

heute das gleiche ? Immer wieder können wir es gerichtet war. Fürwahr, die Rechtspflege bedarf

in Verordnungen des Bundesrats leſen : „Ueber ſolcher aufrechter Männer in Zukunft vielleicht noch

Streitigkeiten entſcheidet die Verwaltungsbehörde mehr als ſeither, je größer die Bahl und der

endgültig.". In zahlreichen anderen Verordnungen Einfluß derer wird, die auf die Rechtſprechung

iſt die Entſcheidung allerdings nicht den Polizei- Einfluß gewinnen möchten. Das Amt des Richters

behörden übertragen, aber auch nicht den Gerichten, bringt es mit ſich, daß er es unmöglich allen recht

denen ſie gebühren würde , ſondern beſonderen machen kann und da oder dort anſtoßen muß.

Schiedsſtellen oder Einigungsämtern. Die bevor- Er würde leichter ſeines Amtes walten , ja wir

zugten Gerichtsſtände der Verfaſſungsurkunde waren bedürften ſeiner kaum mehr, wenn jedermann im

noch nicht ſo lange aufgehoben, als ſie beſtanden Volke in ſeinen Angelegenheiten ſo groß und

hatten, da begann die Reichsgefeßgebung ſchon mit gerecht denken und verfahren wollte wie Bayerns

der Einführung neuer beſonderer Gerichtsſtande hochgeſinnter erſter König bei Verleihung der Ver

durch die Einrichtung der Kaufmanns- und der Faſſung. Denn was war es anders als eine Tatfaffung

Gewerbegerichte. Und wenn jeßt die Tätigkeit der höchſter Gerechtigkeit, als er aus freier königlicher

durch die kriegsrechtlichen Verordnungen ins Leben Entſchließung ſich einer Teiles ſeiner Machtbefug

gerufenen Schiedsgerichte und Einigungsämter niffe entäußerte und ſeinem Volke die Rechte ein

gerühmt wird, ſo liegt die Befürchtung nahe, daß räumte, die nach ſeiner Ueberzeugung ihin billiger

man wenigſtens die leßteren auch im Frieden auf weiſe zuſtehen ſollten ? Mit der angeblichen Ver

ihrem Gebiete weiter wirken zu laſſen verſuchen pflichtung zum „ Rampf ums Recht" beſchönigt ſo

wird. Man überſieht dabei, warum fie ſo viel mancher den Streit um Anſprüche von höchſt

leichter als die ordentlichen Gerichte durch raſche zweifelhafter Berechtigung, die, befände er ſich in,

und zielſichere Arbeit fich die Zufriedenheit er: der Lage ſeine Gegners, oft er ſelbſt nicht an:

werben können, die freilich auch oft nur auf der erkennen würde . Wie vornehm und vorbildlich

einen Seite vorhanden ſein ſoll, und man übers hat dagegen König Mar, ſtatt ſich aufwohlerworbene

ſieht weiter, worauf ich an anderer Stelle ſchon Rechte zu verſteiſen, das Wort verwirklicht: Jedem

hingewieſen habe, daß die Geſchäfte der Einigungs- das Seine !

ämter und Schiedsſtellen vielfach durch Richter

beſorgt werden , die durch die Zuſtändigkeitsregelung

in den Anordnungen des Bundesrats in ihrem

eigentlichen Wirkungskreis überflüffig geworden ſind Die Penderung

und die, wenn man ihnen ein anderes Handwerks- des Zwangsabtretungsgeſekes.

zeug, d . h . ein anderes Geſek, vor allein keine ſo

didleibige Prozeßordnung in die Hand gegeben Von Sandgerichtsrat Dr. Schanz in München .

hätte, dort ohne Zweifel nicht ſchlechter gearbeitet
I. Das im GVBI. S. 289 veröffentlichte Geſe

hätten als in den verſchiedenen Aem!ern und

Stellen der Verwaltungsbehörden.
vom 9. Mai 1918 über die Abänderung des

?)Unſer König hatjüngſtbeider Jubelfeier der 3wangsabtretungsgeſekes ') iſt ein aus den Kriegs

verhältniſſen hervorgegangenes Notgeſek. Es will

Verfaſſung feierlich erklärt, treu zu dieſer zu ſtehen.
in erſter Linie Maßnahmen der Wohnungsfür:

Es hätte für uns dieſer Verſicherung nicht bedurft .
forge, die durch den Krieg beſonders dringend

Die Gerichte wiſſen ſeit hundert Jahren , daß das
geworden ſind,9) die Wege ebnen . Schon in den

Staatsoberhaupt, in deſſen Namen ſie Rechtſprechen ,

getreu der Verfafſung ſich nicht in die Rechtſprechung ")Das Zwangsabtretungsgeſetz vom 17. November

einmengt. Wohl aber haben fich Bayerns Könige 1837 , leßtmals geändert durch Gefeß vom 13. Auguſt

den Neuerungen zugänglich gezeigt, die um der 1910' (OVBI. S. 621), wird im folgenden mit ,,8wAG ."

Rechtspflege willen geboten waren. Ludwig I. war
bezeichnet.

der Trennung von Rechtſprechung und Verwaltung
2) Vgl. Dentſchrift des Bayeriſchen Landesvereins

zurFörderung des Wohnungsweſens,Bay2fWohnungs
in den unterſten Stellen anfangs nicht gewogen ; weſen Jahrg . 1917 S. 1 ff., ferner die trefflichen Ab

aber, wenn ſie auch erſt lange nach ſeiner Regierung handlungen von Löhner " Die Wohnungsfürſorgein

vollzogen wurde, ſo hatte er doch ſchon dieſer
Bayern in den Jahren 1913, 1914, 1915 und 1916" ,

in Bay3pWohnungsweſen Jahrg . 1917 S. 229 ff. und

Maßregel zugeſtimmt. Auch bei dem jugendlichen „Der bayeriſche Wohnungsmarkt im Striege“ in

König Ludwig II , durfte der Juſtizminiſter von Bayem3. Jahrg . 1918 S. 70 ff ., 91 11.
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legten Friedensjahren hat die Herſtellung von Die Zwangsabtretung zur Verbefferung der

Wohnungen , insbeſondere von Kleinwohnungen Wohnungsverhältniſſe nach Ziff. 17 hat die Er

für die minderbemittelte Bevölkerung, weſentlich ſchließung von Baugelände vorwiegend im Er

abgenommen ; während des Krieges iſt ſie all- weiterungsgebiete der größeren Städte oder in

mählich ganz zum Stilſtande gekommen . ) Mittler: Gemeinden mit gewerblicher Entwidelung zum

weile hat die Zahl der Haushaltungen durch die Gegenſtande. Unter Baugelände iſt Grund

vielen Kriegstrauungen eine nicht unerhebliche Zu- und Boden zu verſtehen , welcher der Bebauung

nahme, der Bevölkerungsſtand in den einzelnen zugeführt werden kann. Hierfür kommen im al

Gemeinden namentlich infolge der Kriegsinduſtrie gemeinen nur unbebaute Flächen in Betracht.

große Verſchiebungen erfahren ; außerdem haben Unter Umſtänden iſt aber auch teilweiſe überbautes

wirtſchaftliche Gründe einen Teil der Bevölkerung land als Baugelände anzuſehen ; dies trifft zu ,

zur Abwanderung aus größeren in kleinere und wenn die Ueberbauung in ſo mäßigem Umfang

billigere Wohnungen veranlaßt. Schon ießt iſt erfolgt iſt, daß die Geſamtfläche noch als Er

in vielen Städten ein Mangel an kleinen und weiterungsgebiet für neue Bauanlagen gelten

mittleren Wohnungen zutage getreten ; nach dem kann. Danach iſt nicht ausgeſchloſſen , daß bei

Friedensſchluſſe wird er ſich noch im verſtärktem großzügigen Unternehmungen zur Kebung der

Maße geltend machen . Die Wohnungsfürſorge Wohnungsnot einzelne im Wege ſtehende bebaute

hatte demnach allen Anlaß, rechtzeitig Vorkehrungen Anweſen einbezogen werden , deren Ueberlaſſung

zu treffen. Bei der Beſchaffung des Baugeländes nötigenfalls auf Grund der Ziff. 17 erzwungen

konnten ihr indes bisher unüberwindliche Schwierig werden kann. Die Erſchließung des Bau

keiten entgegentreten , wenn der nötige Grund und geländeß, die mit der Zwangsabtretung bezweckt

Boden gewinnſüchtigen Unternehmern gehörte und wird, beſchränkt ſich nicht auf den Erwerb einer

entweder überhaupt nicht oder nur zu unverhältniss beſtimmten Grundfläche; fie umfaßt vielmehr auch

mäßig hohen , die wirtſchaftliche Ausnüßung hin- deren Ausſtattung mit allen Eigenſchaften und

dernden Preiſen abgegeben wurde. Sier Tchafft | Rechten , welche die Durchführung der Bebauung

Art. I Ziff. 1 des neuen Geſekes Hilfe . Den ermöglichen. Deshalb gehört zur Erſchließung

16 Unternehmungen in Art . I A ZwÅG ., die beiſpielsweiſe die Entwäſſerung der Grundſtücke,

um ihrer öffentlichen , notwendigen und ge- der Erwerb der erforderlichen Flächen für Straßen

meinnüßigen Zwecke' willen mit dem Zwangs- und Pläße innerhalb des Geländes ſowie der

abtretungsrechte bedacht wurden, wird eine neue nötigen Zufuhrſtraßen behuts Anſchluſſes an den

Ziff. 17 angefügt. Danach kann nunmehr un- öffentlichen Verkehr, ferner die Zuleitung von

bewegliches Vermögen für die Erſchließung von Waffer, Cas und elektriſchem Strome. Dagegen

Baugelände zur Verbeſſerung der Wohnungsver- falt nicht darunter die Errichtung von Kirchen,

hältniſſe der minderbemittelten oder dem Mittel- Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden ;

ſtand angehörigen Bevölkerung im Wege der ſoweit für ſolche Anlagen eine Enteignung in

Zwangsenteignung in Anſpruch genommen werden. Frage kommt, bietet Art. I A Ziff. 2 3wAG. die

Daß auch dieſem Unternehmen, wie Art. I 3wAG . entſprechende Handhabe. Die Zwangsabtretung

fordert, ein öffentlicher, notwendiger und gemein- nach Ziff. 17 kann auch nur zur Verbeſſerung

nüßiger Zweck zugrunde liegt, kann wohl nicht der Wohnungsverhältniſſe der minderbemittel
bezweifelt werden . 19 ten oder dem Mittelſtand angehörigen

Bevölkerung beanſprucht werden. Die Er

" Zu dem allmählichen Stigftande trug juleft ichließung des Baugeländes muß alſo zur Her

noch die Betanntmachung der drei ſtello, bayeriſchen ftellung von Kleinwohnungen oder von Mittel
General-Kommandos vom 1. Juni 1917 betr. Be

ſchrántung der Bautätigkeit und Meldepflicht für ſtandswohnungen erfolgen . Eine Kleinwohnung

Bauten (Staatsanz. Nr. 126 S. 11) bei . für die minderbemittelte Bevölkerung iſt im An:

? Die Verbeſſerung der Wohnungsverhältniſſe ichluß an Art. 14 Abſ. 1 des Landeskulturrenten
für die minderbemittelte Bevölkerung berührt Staat

und Allgemeinheit wegen ihrer Rüdwirkung auf die
geſekes') gegeben , wenn für die ſelbſtändige Einzel

Erhaltung des inneren Frieden unmittelbar. Daraus wohnung nicht mehr als drei Zimmer nebſt Rüche

ergibt fich ihre öffentliche Natur. Dieſe wird nicht und Zubehör vorgeſehen ſind. In gleicher Weiſe

dadurch in Frage geſtellt, daß nach Art. III des neuen iſt nur nach der Zahl der Räume ohne Rüd

Gefeßes als Träger des Enteignungsrechts auch nicht ficht auf Mietpreiſe und innere Ausſtattung “)

öffentliche Bau- und Siedlungsvereinigungen auftreten

können ; denn ein dem gemeinen Nußen dienendes

Unternehmen behält die Eigenſchaft der Deffentlichteit

wie der Gemeinnüßigkeit auch dann, wenn es voneinem
jede Sagungsänderung ſtaatlicher Genehmigung zu

Privaten oder einer Geſellſchaft ausgeht (vgl. Entſch .
unterſtellen, verleihen dieſen Vereinigungen bereits die

d. BGB. vom 5. Mai 1890, auszugsweiſe mitgeteilt
Eigenſchaft öffentlicher Einrichtungen , die zuſammen

bei v. Benle, Die Zwangsenteignung von Grunds
mit den Gemeinden auf dem Øebiete des Wohnungs

eigentum in Bayern , 2. Aufl. 1911 S. 71 f. ) . 3m
weſens zu wirten berufen ſind und damit in das Ge

übrigen können die Bau- und Siedlungsvereinigungen
füge der öffentlichen Gewalt eingegliedert werden .

auch nicht als reine Privatunternehmer angeſehen 5) Faſſung der Bekanntmachung vom 31. März

werden. Die Bedingungen , unter denen ſie zur Zwangs
1908 (GVBl. S. 234 ).

enteignung zugelaſſen werden, insbeſondere der Zwang, “) Die leßtgenannten Merkmale, die eine Ent
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der Begriff der Mittelſtandswohnung zu beftimmen, Auf andere Weiſe nicht zu befriedigen

der bisher in der Gefeßgebung noch nicht erfaßt iſt das Bedürfnis, wenn eine ſonſtige Möglichkeit

worden iſt. Die Mittelſtandswohnung beginnt zur Beſeitigung des Wohnungsmangels nicht ge

beim Vorhandenſein eines vierten Zimmers , alſo geben iſt. Es muß feſtſtehen , daß weder die Ge

von fünf Räumen einſchließlich der Rüche ; als meinde noch gemeinnüßige Vereinigungen noch die

Obergrenze wird in den amtlichen Zuſammen- private Bautätigkeit die entſprechenden Schritte

ſtellungen die Zahl von fechs Räumen unter Ein- zur alsbaldigen Bereitſtellung der erforderlichen

ſchluß der Küche feſtgehalten . Wohnungen unternommen haben. In größeren

Aus der Einſtellung der Ziff. 17 in den Art . IA Städten genügt unter Umſtänden das in einzelnen

ZwAG. ergibt ſich , daß alle grundſäßlichen Vor- Stadtteilen ermittelte Bedürfnis . Die Enteignung

ſchriften dieſes Geſeges auf die Enteignung zur kann hier ſchon dann Plaß greifen , wenn in einem

Verbeſſerung der Wohnungsverhältniffe der minder- Stadtteil ein Mangel an Kleinwohnungen beſteht

bemittelten oder dem Mittelſtand angehörigen Be- und zur Befriedigung des Wohnungsbedürfniſſes

völkerung Anwendung finden. Insbeſondere gelten auf entfernt gelegene Stadtteile verwieſen werden

auch hier die in Art. I Aa enthaltenen Voraus: muß .

feßungen , daß das Unternehmen „ vom gemeinen Zur Ausübung des Enteignungsanſpruchs ſind

Nußen erfordert “ wird und daß „ die Abtretung nach Art. IV 3wAG. vor allem die Gemeinden

oder Belaſtung des angeſprochenen Eigentums zur entſprechend ihrer Aufgabe auf dem Gebiete der

zwedmäßigſten Verwirklichung des Unternehmens Wohnungsfürſorge berufen . Ihr Anſpruch kann

notwendig “ ?) iſt. Zu dieſen allgemeinen Vorauss ſich auch auf Grundſtücke erſtrecken, die in einer

feßungen tritt für den Enteignungsfall der Ziff. 17 Nachbargemeinde gelegen ſind. Dies entſpricht ſchon

zufolge Art. I Ziff. 1 des neuen Geſekes noch ein den Grundſäßen des bisherigen Rechtes , wird aber

beſonderes Erfordernis, das mit Rückſicht auf die in dem durch Art.III des Abänderungsgeſeķes neu

örtliche Beziehung des Enteignungszwecks aufgeſtellt hinzugefügten Abſaße 2 noch beſonders hervor

ift. In wörtlicher Anlehnung an den Art. 21 des gehoben , weil die für Ziff. 17 aufgeſtellte Voraus:

Landeskulturrentengeſeßes wird verlangt, daß an leßung eines örtlichen Bedürfniſſes an ſich zu dem

dem betreffenden Orteein erhebliches ,auf andere Schluſſe verleiten könnte, daß auch die Befriedigung

Weiſe nicht zu befriedigendes Bedürfnis beſteht. des Bedürfniſſes ſtreng auf den örtlichen Bezirt

Ein erhebliches Bedürfnis zur Wohnungs- der Gemeinde beſchränkt bleiben müßte.Im übrigen

beſchaffung liegt vor , wenn an einem Orte die Zahl wird der Kreis der Anſpruchsberechtigten in dem

der verfügbaren leerſtehenden Wohnungen unter durch Art. III des Abänderungsgeſeķes neu

einen gewiſſen, zur Befriedigung des regelmäßigen eingeſtellten Abſaße 3 eingeſchränkt. Privaten wird

Bedürfniſſes nötigen Hundertſat des Geſamt: die EntwehrungzurAusführung einesUnternehmens

wohnungsbeſtandes nicht nur vorübergehend ge- der in Ziff. 17 bezeichneten Art ohne weiteres ver:

ſunken iſt. Gewöhnlich wird ein Angebot von 3 % ſagt; Geſellſchaften können die Enteignung nur in

leerſtehender Wohnungen als hinreichend erachtet, Anſpruch nehmen, wenn ſie ſich als rechtsfähige

um den durch Umzüge, Bevölkerungszuwachs, Neu : ' gemeinnüßige Bau- und Siedlungsver

gründung von Haushaltungen und ſonſtige Ilmſtände einigungen darſtellen. Der Begriff der gemein:

veranlaßten Wohnungsbedarf zu decken .) Eine nüßigen Bau- und Siedlungsvereinigungen, die

allgemein gültige Regel läßt ſich indes nicht auf: im einzelnen die Rechtsform der Genoſſenſchaft,

ſtellen. Im einzelnen müſſen örtliche Verhältniſſe, der Geſellſchaft im engeren Sinne oder des Vereins

wie z. B. die Entwidlungsmöglichkeit eines Ge- haben können , findet ſich bereits in Art . 16 des

meinweſens oder das Verhältnis der Eigentümer: Landeskulturrentengeſekes und in Art. 33 Abſ. 3

wohnung zur Mietwohnung, berückſichtigt werden. des Hausſteuergeſekesº) vor. Das Merkmal der

Gemeinnüßigkeit wird hier darin gefunden, daß

ſcheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Bd . 34 S. 263 ſaßungsgemäß die Einzahlungen der Mitglieder

für dasSteuergebietverwertet, haben hier auszuſcheiden. mit nicht mehr als vier vom Hundert jährlich verzinſt

Sie ſtellen erſt das Ziel dar, das mit der Zwangs- und den Mitgliedern im Falle der Auflöſung nicht

abtretung erreicht werden ſoll; daher können ſie nicht
mehr als die Einzahlungen ausgeantwortet werden.

ſchon im voraus als Vorausſeßung für dieſe berüc

ſichtigt werden (vgl. StenB . 8. X. 8. Abg.1917/18 Dieſe Begriffsbeſtimmung kehrt nunmehr auch in

Bd . 17 S. 355) . dem neuen Abſaße 3 des Art. IV ZwAG. wieder ;

? ) Dieſe Vorausſeßung iſt rein ſachlich ohne Rück- Abweichungen beſtehen nur inſofern, als die Höchſt

ficht auf die beſonderen Berhältniſſe der Grundeigen
grenze für die Verzinſung der Mitgliedereinlagen

tümer feſtzuſtellen. Es muß nur erhoben werden, daß
von 4 % auf den nunmehr üblichen Zinsfuß von

das betreffende Grundſtüđ zur zweđmäßigſten Durch

führung des Unternehmens nötig iſt. Einwendungen, 5 % erhöht und außerdem jede Aenderung der

daß noch andere Möglichkeiten für die Befriedigung des Sazung ſolcher Vereinigungen von vornherein von
Bedürfniſſes vorliegen , wird in der Regel eine Berech- der ſtaatlichen Genehmigungabhängig gemacht wird .
tigung nicht zuzuerkennen ſein. Vgl . auch von Henle,

Zwangsenteignung, S. 86 Anm . 29 zu Art. I.

8) Vgl.auch Böhner in Bay 31Wohnungsw . Zahrg . 9) Faſſung der Bekanntmachung vom 4. November

1917 S. 266. 1910 (GVBI. S. 1029 ) .
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Zur Hintanhaltung einer mißbräuchlichen Aus- | durch Unfügungeiner neuen Ziff. 18 in Art. IA

nüßung des Enteignungsrechts iſt ſchon nach dem ZwAG. , welche die Bereitſtellung von Grundbeſiß

bisherigen Wortlaute des Art . IV ZwUG . die Mög- zur Anſiedlung von Kriegsbeſchädigten und Krieger

lichkeit gegeben, den Unternehmern Bedingungen witwen unter die mit dem Zwangsabtretungsrecht

aufzuerlegen , welche die Erreichung des Zwedes und ausgeſtatteten Unternehmungen einreiht . Die ge

ſeiner Gemeinnüßigkeit fichern. Žiervon wird bei jeğliche Vorausſeßung, daß mit der Unternehmung

der Ermächtigung zur Zwangsenteignung nach ein öffentlicher, notwendiger und gemeinnüßiger

Ziff. 17 namentlich gegenüber gemeinnüßigen Bau- Zwed verfolgt wird , trifft auch hier ohne weiteres zu.

und Siedlungsvereinigungen zweckmäßig Gebrauch Die Zwangsabtretung nach Ziff. 18 ſoll aus:

gemacht. Als geeignete Bedingungen kommen ichließlich der Anſiedlung von Kriegsbeſchädigten

beiſpielsweiſe die Einhaltung einer beſtimmten und Kriegerwitwen zu gute kommen . Als Kriegs

Wohnungsgröße, die Feſtſeßung einer Höchſtgrenze beſchädigte haben entſprechend dem Art. 1

für Mieten ,die Bevorzugung finderreicher Familien Abſ. 1 Saß 2 desAnſiedlungsgeſekes die Perſonen

ſowie der Ausſchluß der Untervermietung und des zu gelten, die aus Anlaß des gegenwärtigen Krieges

Schlafgångerweſens in Betracht ; es kann auch aus- auf Grund des Mannſchaftsverſorgungsgeſeķes Än:

bedungen werden , daß ſich die Vereinigung dem ſpruch auf Ariegsverſorgung haben. Die Krieger:

Aufſichtsrechte der Diſtriktsverwaltungsbehördeunter witwen ſind in dem Anſiedlungsgeſeße nicht

wirft oder daß Staat oder Gemeinde mit einem genannt, werden aber von dem neuen Gefeße be

Stimmrecht in der Vereinigung vertreten ſein rückſichtigt, weil auch das Kapitalabfindungsgeſek

müſſen . Das neue Geſeß fieht nunmehr für dom 3. Juli 1916 (ROBI. S. 680) auf ſie An

Zwangsabtretungen nach Ziff. 17 in dem durch wendung findet. Der Begriff wird im Gefeße

Art. III angefügten Abjaze 4 neben der Auferlegung ſelbft näher erläutert ; es gehören hierher die

von Bedingungen noch eine Befriſtung vor. Witwen jener Kriegsteilnehmer, die entweder im

Um die rechtzeitige Inangriffnahme der Unteľ- Kriege gefallen oder an Kriegsverwundung oder

nehmung zu erzwingen , können Friſten mit der infolge Kriegsdienſtbeſchädigung verſtorben find.

Maßgabe beſtimmt werden, daß nach fruchtloſem Unter der Bereitſtellung von Grundbeſi ,

Ablaufedas Unternehmen als rüdgängiggeworden dienachBiff. 18den Zweck der Zwangsabtretung
anzuſehen und der entwehrte Eigentümer gemäß bildet, iſt die Beſchaffung des zur Anlage von

Art. XII Abſ. 4 ZwA6 . befugt iſt, gegen Rüdgabe Anſiedlungen nötigen Geländes zu verſtehen . Die

des empfangenen Preiſes ſein Eigentum zurück: Anſiedlung umfaßt nicht nur die Wohn- und

zuverlangen. Wirtſchaftsgebäude, ſondern erſtreckt ſich auch auf

II. Eine nichtminderwichtige Krieg8maßnahme die zur Ausübung eines entſprechenden Wirtſchafts

bildet die planmäßige Anſiedlung von Krieg 8: betriebs ( Landwirtſchaft, Gärtnerei, Kleintierzucht

beſchädigten und Kriegerwitwen. Zur u. a. ) erforderlichen Grundflächen . Die Ausdehnung

Durchführung dieſer aus wirtſchaftlichen , ſozialen , der Anſiedlung iſt dabei an ſich nicht begrenzt.

bevölkerungspolitiſchen und vaterländiſchen Gründen Es kann ſich ſowohl um einzelne als auch um

gebotenen Aufgabe wurde bereits das Anſiedlungs- größere zuſammenhängende Siedlungen handeln.

geſeß vom 15. Juli 1916 (GVBl. S. 135) erlaffen, Im allgemeinen werden jedoch zurzeit einzelne

das den Kriegsbeſchädigten Darlehen zur Verfügung Siedlungen vorgezogen, da gegen die Schaffung

ſtellte und als Schußmittel gegen unwirtſchaftliche von Kriegsbeſchädigtenkolonien Bedenken beſtehen .

Verſchuldung die Eintragung einer Verſchuldungs- Bei der Entwehrung nach Ziff. 18, die außer

grenze vorſah ;11) außerdem wurden die Landes gärtneriſchen oder landwirtſchaftlichen Anweſen im

ſiedlungsſtelle und die Landesſiedlungsgeſellſchaft Stadterweiterungsgebiet auch Gelände in rein

ins Leben gerufen. Die weitere Fürſorgetätigkeit, bäuerlichen Gemeinden auf dem platten Bande

die auf die Beſchaffung des erforderlichen Siedlungs- ergreift, 12 ) ſoll nach ausdrücklicher Vorſchrift des

landes gerichtet iſt, läßt wie die Wohnungsfürſorge neuen Geſekes eine Abtretung oder Auf:

einen vollen Erfolg nur erwarten , wenn nötigenfalls teilung ganzer Güter oder Anweſen

mit Enteignung vorgegangen werden kann . Dies grundſäßlich ausgeſchloſſen ſein. Die Ausnahme

ermöglicht Art. I Ziff. 1 des Abänderungsgeſekes iſt zum Schuße wohterworbener Privatrechte ge

troffen ; ſie dient aber auch dem Anſiedler ſelbſt,
10) Als Sicherungsmittel für die Einhaltung der

Bedingungen dient die Feſtſeßung von Vertragsſtrafen ; dem es nicht erwünſcht ſein könnte, unter wirt

außerdem tann gegen Geſellſchaften, welche die auf fie ſchaftlicher Vernichtung eines eingeſeſſenen An

geſepten Erwartungen nicht erfüllen, mit Nüçgängig- weſensbefißers und auf die Gefahr einer dadurch
machung des Unternehmens, Einbehaltung ſtaatlicher

Zuſchüſſe oder Entziehung der Rechtsfähigkeit und
erzeugten Mißſtimmung in einer Gemeinde Fuß

Üebertragung des Unternehmens an die Gemeinde
zu faſſen . Ganze Anweſen können alſo nur im

vorgegangen werden . Wege des freihändigen Ankaufs oder des Erwerbes

1 ) Wegen der Einrichtung der Berſchuldungss

grenzevgl. auch Bek. vom 25. Juli1917 (JMBI. Þauptbl. 12) Vgl . Bet. des Staats-Min . des Jnnern vom

S. 70 ), ferner Fürnrohr in dieſer Zeitſchrift Jahrg . 1917 15. Januar 1917, betr. die Anſiedlung von Kriegsbe

S. 280 ff. undmeine Abhandlung in Bay . Not3. Jahrg . ichädigten, Buchſt. A Ziff. 2 (MABI. Kriegsbeil. S. 47 ;

1917 S. 330 11. Bay2fWohnungsweſen Jahrg. 1917 S. 18 ).

2
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bei Zwangsverſteigerungen oder Güterzertrümme , behrlicher Flächen für eine beſtimmte Wirtſchaft,

rungen der Siedlung zugeführtwerden . Der Aus- ſo ergibt fich der Kreis der für die Ergänzung in

ſchluß der Zwangsabtretung beſteht auch gegenüber Betracht kommenden Grundflächen bis zu einem

Anweſen von ganz geringem Umfange ; beiſpiels- gewiffen Grade ſchon aus der Lage des ergänzung8

weiſewärees nicht angångig, ein Taglöhnerhäuschen bedürftigen Befißtums. Erwägungen der Wirt:

mit Gärtchen oder Feld zu Siedlungszweckenzu ſchaftlichkeit führen hier dazu ,möglichſt angrenzende

entwehren.'s) Andererſeits fallen unter die Aus- Flächen zu erwerben. BeiSiedlungserweiterungen

nahmevorſchrift der Ziff. 18 nur ganze Güter iſt ſonach das Bedürfnis auf andere Weiſe nicht

und Anweſen. Die Zwangsabtretung iſt unſtatt zu befriedigen, wenn benachbarteoder doch wenigſtens

haft, ſoweit das Anweſen als wirtſchaftliches Ganze in unmittelbarer Nähe gelegene, für den Zweck

in Betracht kommt. Einer Abtretung einzelner geeignete Grundſtücke nicht vorhanden ſind.

Teile, die den Beſtand des Gutes oder Anweſens Der Areis der Perſonen, welche die Entwehrung

unberührt läßt, ſteht dagegen nichts im Wege. in Anſpruch nehmen können , iſt gemäß Art. III

Daher können insbeſondere Teilflächen, die durch des Abänderungsgeſeķes wie im Falle der Ziff. 17

ihre wirtſchaftliche Benüßung, z. B. als Einzel- beſchränkt. Auch hier find Private ohne weiteres

pachtflächen , oder durch ihre vereinzelte Lage in ausgeſchloſſen, Geſellſchaften nur zugelaſſen, wenn

räumlicher Entfernung vom Mittelpunkte des Gutes fie rechtsfähige gemeinnüßige Bau- und Siedlung8

mit dieſem nicht weſentlich zuſammenhängen , zum vereinigungen ſind. Ebenſo fieht Art. III des neuen

Zwed einer Kriegeranſiedlung unbedenklich ent- Geſekes auch für Zwangsabtretungen zur Anſiedlung

eignet werden . Solche Einzelgrundſtücke werden von Kriegsbeſchädigten undKriegerwitwen die Möga

in der Regel zur Abrundung eines ſchon auf lichkeit einer Befriſtung vor, um die rechtzeitige

andere Weiſe erworbenen Siedlungsanweſens be Inangriffnahme des Unternehmens unter An

nötigt werden ; ſie können aber unter Umſtänden drohung der Folgen des Art . XII Abſ. 4 ZwAG.

auch als Grundſtoďfür eine Kriegeranſiedlung ſelbſt zu erzwingen.

zwangsweiſe in Anſpruch genommen werden, wenn III. Die Einführung des Zwangsabtretungs

fie ſich zur Neuerrichtung von Wohn- und Wirt: rechts zur Herſtellung von Klein- und Mittelſtands:

ichaftsgebäuden eignen . wohnungen und zur Anſiedlung von Kriegsbeſchå:

Für Zwangsabtretungen nach Ziff. 18 iſt neben digten und Kriegerwitwen lenkte die Aufmerkſamkeit

den allgemeinen Vorausſeßungen gleichfalls das des Gefeßgebers auf das Gebiet des Bauweſens,

beſondereErfordernis aufgeſtellt,daß an dem Orte das mit den neuen Unternehmungen in Zuſammen:

ein erhebliches, auf andere Weiſe nicht zu befrie : hang ſteht. Hier wurde als mißlich empfunden ,

digendes Bedürfnis vorliegt. Dabei wird zu be- daß zwar fürStaats- und Diſtriktsſtraßen, nicht

achten ſein , daß die Ariegeranſiedlung einen Kreis aber für Drtsſtraßen und öffentliche Pläße inner

von Perſonen betrifft, die im weſentlichen an be: halb von Ortſchaften die Möglichkeit einer Ent:

ſtimmten Pläßen anſäſſig ſind und dorthin wieder eignung gegeben war. Die Behörden ſuchten wohl ,

zurüdkehren ; Kriegsteilnehmer und deren Angehörige ſoweit nicht etwa eine Berufung auf Vorkehrungen

wurzeln in der Regel bereits in einer Gemeinde. zu geſundheits- oder ſicherheitspolizeilichen Zweden

Von dieſem Geſichtspunkt aus geht es nicht an , nach Art. IA Biff. 13 3wAG . angångig war, mit

ſolche Anſiedler ohne weiteres in eine andere Ge= Hilfe des § 62 der allgeineinen Bauordnung und

meinde zu verweiſen ; vielmehr darf, ſofern nicht der entſprechenden 88 80, 81 der Münchener Bau

unmittelbar anſchließende und mehr oder weniger ordnung ?“) einen Ausweg zu ſchaffen. Die Vor

ineinandergreifende Gemeinden in Frage ſtehen, ſchriften, welche die Bewilligung zu Bauaufführungen

auf die Anſiedlung in der eigenen Gemeinde ent: in neuen Bauanlagen von der vorgängigen Siche

ſcheidendes Gewicht gelegt werden. Danach iſt bei rung der Straßenherſtellung abhängig machen ,

Neugründung von Siedlungen ein auf andere Weiſe wurden dazu benüßt , um auch die Abtretung des

nicht zu befriedigendes Bedürfnis regelmäßig ſchon für den Straßenkörper benötigten Grund und Bodens

dann anzuerkennen, wenn innerhalb der Wohn : als Vorausſeßung für die Erteilung der Baugeneh

fißgemeinde ſonſtiges entſprechendes Gelände migung zu verlangen.15) Ein befriedigender Zuſtand

nicht zur Verfügung ſteht. Kandelt es ſich um die war jedoch damit nicht geſchaffen. Das Verfahren,

Erweiterung einer vorhandenen Siedlung oder bei das gegenüber den beteiligten Grundeigentümern

einzelnen Siedlungen um die Gewinnung unent: wie eine verſteckte Enteignung wirkte , gab in recht

licher Beziehung zu Bedenken Anlaß und rief auch

15) In dem Ausſchluſſe der Enteignung von An- ſonſt Klagen hervor; zudem war ſein Anwendung8:

weſenliegt ein wichtiger Unterſchied gegenüber der

Ziff. 17. Möglicherweiſe fällt aber ein Unternehmen
gebietinſoferne begrenzt, als der polizeiliche Zwang

nach ſeiner Zwedbeſtimmung ſowohl unter Ziff. 18 zur Straßengrundabtretung nur gelegentlich der

als auch unter Ziff. 17 ; dies trifft z . B. zu , wenn Genehmigung von Neubauten einſeßen konnte . Rein

eine Ariegeranſiedlung im Erweiterungsgebiet einer

Stadt gleichzeitig mit der Verbeſſerung der Wohnungs- 14 ) Beide Bauordnungen in der Faſſung der Vers

verhältniſſe durchgeführt werden ſoll. 3n einem ſolchen ordnung vom 3. Auguſt 1910 (GVBI. S. 403).

Fale tann ſelbſtverſtändlich auch ein ganzes Anweſen 15) Wegen der Einzelheitenvgl. meine Schrift „Die

für Kriegerſiedlungen zwangsweiſe enteignet werden. Baugenehmigung in Bayern “, München 1900, S. 78ff.
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Wunder, daß die Gemeinden , voran die größeren möglich. Wie die Regierung zugeſichert hat,18)

Städte , ſchon ſeit einer Reihe von Jahren zur wird durch eine Aenderung derFaſſung dieſer Vor

Schaffung geordneter Verhältniſſe die Verleihung ſchriften noch ausdrüdlich klargeſtellt werden , daß

des Enteignungsrechts für Ortsſtraßen forderten. die Orundabtretungmangels eines Uebereinkommens

Dem Verlangen kommt jeßt das Abänderungsgeſetz zwiſchen GemeindeundGrundeigentümer nur durch

entgegen, indem es in Art. I Ziff. 3 eine ent- 3wangsabtretung nach den Beſtimmungen des

(prechende Ergänzung des Art . IA Ziff. 5 3wAG. 3w4$. erledigt werden kann .

vorſieht.16) Nach Art. I Ab 3wA6. hat die Swang8

Das neue Geſet dehnt das Enteignungsrecht, enteignung jeweils gegen vorgängige volle Ent

das bisher auf Staats- und Diſtriktsſtraßen beſchädigung zu erfolgen . Dieſer Grundſaß konnte

ſchränkt war, auf die Anlegung neuer und die nicht ohneweiteres für den Fall beibehalten werden ,

Aenderung beſtehender Ortsſtraßen und öffent: daß Ortsſtraßen in neuen Bauanlagen hergeſtellt
licher Plåße innerhalb von Drtſchaften werden. Anderenfalls würde die Gemeinde der:

mit mehr als 5000 Einwohnern au 3.9') | pflichtet ſein, für die Abtretung des Straßengrundes

Drtsſtraßen ſind öffentliche Wege, die dazu ber auch da zu entſchädigen , wo durch Baulinienziehung

ſtimmt ſind, den Verkehr innerhalb einer geſchloſſenen ein Grundſtüd mit bisher rein landwirtſchaftlichem

Ortſchaft zu vermitteln , und die nicht den Be- Werte die Eigenſchaft eines Baugrundſtücke und

ſtandteil einer Staats- oder Diſtriktsſtraße oder damit unter Umſtänden eine ganz außerordentliche

eines Gemeindeverbindungswegs bilden. Sie um- Wertſteigerung erlangt. Es wäre aber zweifellos

faſſen auch die Bürgerſteige oder Fußwege, die neben unbillig, wenn der Grundeigentümer neben der

der Fahrbahn angelegt ſind. Deffentliche Plake Werterhöhung, die oftmals den Wert der für die

innerhalb der Ortſchaften werden , ſoweit ſie dem Straßenherſtellung benötigten Teilfläche überſteigen

allgemeinen Verkehre dienen , den Ortsſtraßen zu: wird , auch noch den Anſpruch auf volle Entſchädi

gerechnet; es fallen hierunter auch Pläße, die nicht gung für den abzutretenden Straßengrund hätte.

für den Straßenverkehr, ſondern zu ſonſtiger all. Einem ſolchen Ergebniſſe mußte vorgebeugt werden.

gemeiner Benüßung beſtimmt ſind, wie z. B.wie z. B. Das geſchieht durch Art. I Ziff. 5 des Abänderungs

Marktpläße, Spielpläße und offene Anlagen , ſog. geſeßeb,derin zwei Zuſäßen zu Art. I A b ZwAG.

Grünplaže. Unter Ortſchaften ſind hier die zu- den Grundſatz der vollen Entſchädigungspflicht

ſammenhängend bebauten Teile der Gemeinde einer Beſchränkung unterwirft.

bezirke zu verſtehen. Dieſen Teilen iſt das zwar Die Beſchränkung der Entichädigung

noch nicht überbaute, aber durch feſtgeſeşte Baus findet nach den neuen Vorſchriften nurbei Abtretung

linienpläne für die Bebauung bereitgeſtellte Ge- von Grundeigentum zu Ortsſtraßen "') und öffent:

lände gleichzuachten. Es darf nicht gefordert lichen Plaßen innerhalb der Ortſchaften im Falle

werden , daß die neu anzulegenden oder zu ändernden der Erſchließung neuer Bauanlagen ſtatt .

Ortsſtraßen und öffentlichen Pläße von den be: Für die neue Bauanlage müſſen Baulinienplan

ſtehenden Anweſen der Ortſchaft bereits umgeben und Bebauungsweiſe feſtgeſeßt ſein . Bei der Ab

find; anderenfalls wäre die Möglichkeit der tretung muß es fich ferner um die Ueberlaſſung|

Erweiterung von Ortſchaften im Enteignungsweg eines GrundſtidBteils handeln ; ſoll ein

ausgeſchloſſen und der Zweck der neuen Vor- ganzes Grundſtüd zur Straße gezogen werden , ſo

ſchrift zum weſentlichen Teile vereitelt. Dagegen iſt volle Entſchädigung zu leiſten. Die Vorſchriften

ſind die zu den Gemeinden gehörenden, aber ent beziehen ſich auch nur auf den Baugrund als ſolchen .

fernt gelegenen Einöden und Höfe nicht zu den Für Bauwerke, die bei der Erſchließung neuer Bau

Ortſchaften zu zählen ; ſie haben bei der Berechnung anlagen ganz oder teilweiſe in die Straße fallen ,

der Einwohnerzahl, für welche die Zeit der Zwangs- wie beiſpielsweiſe ein Gartenhäuschen, iſt jeweils

enteignung zugrunde zu legen ſein wird, außer eine beſondere Entſchädigung zu leiſten; bei der

Betracht zu bleiben .bleiben . Die Enteignungsbefugnis Wertfeſtſeßung iſt ſelbſtverſtändlich abzuziehen , was

wird unabhängig von einem baupolizeilichen Ber: nach den allgemeinen Vorſchriften für die nach dem

fahren gewährt. Andererſeits iſt die Erzwingung Abbruche noch verwertbaren Bauſtoffe geſchäßt wird.

von Straßengrundabtretungen auf dem Wege des Weitere Vorausſeßung für die Beſchränkung der

§ 62 der allgemeinen Bauordnung und der 88 80,
16) Stenb. d. A. d . Abg. 1917/18Bd. 17 S. 335 ,

81 der Münchener Bauordnung künftig nicht mehr 342, 352; Prot. d. der. I.u. III. Ausſch. D. 4. D.AM

über die Sißung v . 8. Febr. 1918 S. 14 ; Stenb. d . K.

16) Die Ergänzung wurde durch den Finanzausſchuß d . NR. 1917/18 Bd . 5 S. 143.

der Abgeordnetenfammer veranlaßt ; in dem Regierungss 1.) Zufahrtsſtraßen , die zumZwede der Erſchließung

entwurfe war ſie nicht enthalten . StenB. d . K. d. Abg . von Baugelände zur Verbeſſerung der Wohnungsver

1917/18 Bd . 17 S. 335 und Beil. 1858. hältniſſe der minderbemittelten oder dem Mittelſtand

11) Die Beſchränkung auf Ortſchaften mit mehr angehörigen Bevölferung angelegt werden , fallen, wenn

als 5000 Einwohnern kam durch die Rammer der Reichss fie gleichzeitig als Ortsſtraßen in neuen Bauanlagen

räte in das Geſek ; dieſe hat auch die urſprünglich in erſcheinen, ſowohl unter Ziff. 17 als auch unter Ziff. 5

Ausſicht genommene Ausdehnung der Enteignungsbes desArt. I À ZwAG. Indieſem Falle tritt auch die

jugnis aufGemeindeverbindungswegeabgelehnt.StenB. Beſchräntung der Entſchädigungspflicht für ſolche

6. . . . 1917/18 98 %. 5 %. 140 ft. Straßen ein.
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Entſchädigung iſt, daß die. Reſtfläche, die nach dem Wird im Zwangåenteignungsverfahren einem

Baulinienplan im Baugelände verbleibt, zu einer Eigentümer die Beſchwerung ſeines Grundſtücs

ſelbſtändigen Bebauung noch geeignet mit einer Dienſtbarkeit angeſonnen, ſo kann er

iſt. Nur in dieſem Falle kann mit einer Wert- nach Art. III a ZwAG. verlangen, daß der Unters

ſteigerung gerechnet werden. Efl der verbleibende nehmer an Stelle der Dienſtbarkeit das Eigentum

Reſt des Grundſtücs nicht mehr ſelbſtändig be- am Grundſtück erwirbt , wenn dieſes infolge der

bauungsfähig , ſo iſt das zur Straße benötigte Belaſtung nicht mehr nach ſeiner bisherigen Be

Stüd nur gegen volle Entſchädigung abzutreten ; i ſtimmung zwecmäßig benüßt werden kann ; tritt

unter Umſtänden kann der Eigentümer auch die die Folge nur für einen Teil des Grundſtücs ein,

Ablöſung des Geſamtgrundſtücksfordern , wenn ſo kann grundſäßlich nur die Erwerbung dieſes

nämlich die im Baugelände verbleibende Reflfläche Teiles verlangt werden. Nach der neuen Faſſung,

im Sinne des Art. IÏI ZWAG. nicht mehr für ſich die Art . II deß Abänderungsgeſekes dem Art. III a

allein bewirtſchaftungsfähig iſt. Ueber die Frage 3wAG. gibt, wird die Ablöſungsbefugnis auf das
der Bebauungsfähigkeit haben im Streitfalle die Erbbaurecht ausgedehnt. Das Abänderungsgeſetz

bürgerlichen Gerichte gemäß Art . 21 AG. BPD. ſteht jedoch auf dem Standpunkte, daß die Be

und RD . zu entſcheiden. Für mehrere Grundſtüde ichwerung des Eigentums mit einem Erbbaurechte

eines Eigentümers ſind die Vorausſeßungen je den Wert und die Benügbarkeit des Grundſtücks

beſonders feſtzuſtellen. Die Beſchränkung der Ent: ſtärker beeinträchtigt, wenn das Recht beanſprucht

ſchädigung beſteht darin, daß der Grundeigentümer wird , ein Bauwerk auf der Oberfläche des Grund

den zur Straße benötigten Grund inſoweit ohne ſtüds zu haben . In ſolchen Fällen ſoll der Grund:

Entſchädigung zu überlaſſen hat, als die Abtre- ſtüdseigentümer ohne weiteres verlangen dürfen ,

tungsfläche einen beſtimmten Bundertſaß daß der Unternehmer an Stelle des Erbbaurechts

des Geja intgrundſtücks nicht überſteigt. das Eigentum am Grundſtück erwirbt . Auf die

Die Grenze wird im Geſeße mit 25 % feſtgeſeßt. Größe des Bauwerks kommt dabei nichts an ; auch

Was über dieſen Fundertſaß hinaus zur Straße die Errichtung ganz einfacher Bauten, wie z . B.

gezogen werden ſoll , kann nur gegen volle Ent: eines Umformerhäuschens fann wider Willen des

ſchädigung beanſprucht werden . Macht alſo 3. B. Eigentümers im Wege des Erbbaurechts nicht er:

die Abtretungsfläche 30 % des Geſamtgrundſtücke zwungen werden. Rechte auf Bauwerke, die unter

aus , ſo ſind, wenn die angeführten Vorausſeßungen der Oberfläche aufgeführt werden ſollen , z . B.

zutreffen, 25 % ohne und 5 % gegen Entſchädigung Kanäle oder Keller, werden dagegen wie Dienſt

abzutreten . Die Gemeinden ſind befugt , die Pflicht barkeiten behandelt. Der Eigentümer kann hier

zur unentgeltlichen Abtretung durch örtliche Sakung die Ablöſung nur dann begehren , wenn durch die

bis zu 40 % der Geſamtgrundſtüdsfläche zu erhöhen; Belaſtung die beſtimmungsgemäße Benüßung ſeines

die Erlaſſung einer ſolchen Saßung wie auch ihre Grundſtüds beeinträchtigt wird.

ſpätere Aenderung unterliegen der ſtaatsaufſichtlichen Art. IV des neuen Geſekes erklärt die Vors

Genehmigung. ſchriften in Art . VIII 3wAG. über die Feſtſeßung

IV. Daš 3wAG. in ſeiner bisherigen Faſſung der Entſchädigungsſumme und in Art. XI Abſ. Ž

ſah für die Durchführung der Entwehrung nur über die Verwendung der Entſchädigungsſumme zu:

die Form der Abtretung des Eigentums oder die gunſten der Grundſtüđegläubiger auf die Fälle

ſeiner Beſchwerung mit einer Dienſtbarkeit vor. Nun der Beſchwerung mit einem Erbbaurechte für an:

kann aber der Enteignungszweck unter Umſtänden wendbar. Wird nach Beſtellung des Erbbaurechts

in gleicher oder ſogar in beſſerer Weiſe durch die das Unternehmen rüdgängig gemacht, ſo iſt der

Beſtellung eines Erbbaurechts erreicht werden, Eigentümerin entſprechender Anwendung des

die gegenüber der Inanſpruchnahme des vollen Art. XII A6.4 3wAG. befugt, die Aufhebung

Eigentums einen geringeren Eingriff in das Privat des Erbbaurechts gegen Rüdgabe des empfangenen:

recht bedeutet. Das gilt nicht nur für die Fälle Preiſes zu verlangen . Auch Art. 25 und Art . 26

der neuen Ziffern 17 und 18 , ſondern ebenſo für Abſ . 2 ÁG . ZPO. und RD. gelten für die Ent :

die übrigen Enteignungsjälle. Dabei iſt nament: wehrung in Form des Erbbaurechts. Bon Be

lich auch an die Möglichkeit zu denken , daß ein deutung iſt insbeſondere, daß die Beſtellung des

Keller oder ein unterirdiſcher Kanal fürein Unter: Erbbaurechts gleich der Auflaffung außer vor dem

nehmen der in Art. I 3wAG. bezeichneten Art Notar oder dem Grundbuchamt auch vor der

benötigt wird. Das neue Geſek ſtelt nunmehr in Diſtrittsverwaltungsbehörde erklärt wer :

Art. I Ziff. 2 das Erbbaurecht der Dienſtbarkeit den tann .

allgemein gleich . Eigentümer können demnach
Hypothef auf das Hecht zu legen . Da das Erbbaurecht

künftig auch angehalten werden , ihre Grundſtücke
nach anderen Grundfäßen erliſcht als die Bypothet,

für öffentliche, notwendige und gemeinnüßige Zwede muß der Gläubiger, der es mit øypotheken beleiht,

mit einem Erbbaurechte beſchweren zu laſſen. ) Gefahr laufen, daß unter Umſtänden das Erbbaurecht

einfach erliſcht. Ein im Reichsamte des Innern und

20) Von dem Erbbaurechte (BOB. 88 1012—1017) im Reichsjuſtizamt ausgearbeiteter neuer Entwurf über

wurde bisher verhältnismäßig wenig Gebrauch gemacht. das Erbbaurecht ſoll die weitere Verwertung der Rechts

Sduld daran iſt hauptſächlich die Schwierigkeit, eine einrichtung fördern.
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Die Verorduung gegen Preistreiberei Reichsgerichts (vgl. u. a . Entich. vom 12. Mai 1916

IV 247/16, Šamml. 50, 81 ) für die Auslegung

vom 8. Mai 1918.
der beiden Begriffe gewonnen hat. Danach find

Bon II . Staatsanwalt Dr. Breßfeld, Neferent im als Gegenſtände des täglichen Bedarfs alle Gegen=

Bayeriſchen Kriegswucheramt. ſtände anzuſehen , für die in weiten Kreiſen der

Bevölkerung täglich ein Bedürfnis vorliegen kann,
Am 1. d. Mts. iſt die Verordnung gegen das alsbaldige Befriedigung erheiſcht. Dabei

Preistreiberei vom 8. Mai 1918 (ROBI. S.395) tommt neben den Bedürfniſſen der Geſamtheit

in Kraft getreten. Sie faßt die Strafbeſtim- des Volkes als gleichwertig der Bedarf größerer

mungen des § 5 der Verordnung vom 23. Juli Bevölkerungskreiſe (Gewerbe, Handel, Landwirt

1915/23. März 1916 gegen übermäßige Preis: ſchaſt, begüterte Kreiſe uſw.)') in Betracht.Den

ſteigerung, des § 6 des Höchſtpreisgeſeßes vom fertigenErzeugniſſen ſtehen Rohſtoffe und Zwiſchen

4. Äuguſt 1914/23. März 1916 und des § 11 erzeugniſſe gleich , die zur Herſtellung von ſolchen

der Reichskanzlerbekanntmachung vom 24. Juni Gegenſtänden dienen können . Auf die Swed :

1916/16. Juli 1917 über den Handel mit Lebens- beſtimmung im Einzelfall kommt es nicht an ,

und Futtermitteln und zur Bekämpfung des Ketten- ſondern nur auf die algemeineEignung der Gegen

handels nebſt den ergänzenden Beſtimmungen der ſtånde. ) Die Bedürfniſſe, die zu berüdfichtigen

Verordnung über Rettenhandel in Textilien und find, beſchränken ſich nicht auf eine notdürftige,

Textilerſaßſtoffen vom 8. Februar 1917, § 9 Abſ. 1 | fondern bemeſſen ſich nach einer den Kriegsver:

Nr. 2 der Verordnung über den Handel mit hältniffen angepaßten ,anſtändigenLebenshaltung; ?>

Arzneimitteln vom 22. März 1917 und 8 9 A6.1
die Löſung der Frage , ob ein Bedarf beſteht,

Nr. 2 der Verordnung über den Handel mit Tabat: richtet ſich nach den tatſächlichen Verhältniffen

waren vom 28. Juni 1917 zuſammen und läßt ohne Rückſicht, ob dieſes Bedürfnis wegen der

die übrigen Beſtimmungen der bezeichneten Ver- großen Knappheit “) der vorhandenen Vorräte,

ordnungen als ſelbſtändige Vorſchriften beſtehen .
wegen Beſchlagnahme, Abjakverbote ) oder dgl.

Die bisherige Verordnung gegen übermäßige Preis- nicht befriedigt werden kann . Auch die Tatſache,
ſteigerung vom 23. Juli 1915 (SS 1-4) erhält daß der Gegenſtand in anderen Beſtimmungen

die Ueberſchrift: „ Verordnung über die Enteig: als entbehrlich ?) bezeichnet iſt, iſt ohne Belang .

nung von Gegenſtänden des täglichen Bedarfs “ , Es fallen ferner auch alle Erfaßmittel folcher

die Bef. vom 24. Juni 1916 die Bezeichnung: Gegenſtände unter den Begriff, auch wenn ſie noch

„ Verordnung über den Handel mit Lebens- und nicht eingeführt ſind, und ſelbſt, wenn ſie die

Futtermitteln ".

ihnen zugeſchriebenen Eigenſchaften nicht beſiken
Die VO. vom 8. Mai 1918 trug dem Ver- und tatſächlich unbrauchbar oder geſundheitsſchädlich

langen der Verbraucher nach einer Verſchärfung find.9) Gegenſtände des Kriegsbedarfe find

der Strafbeſtimmungen und Einziehung des über: alle unmittelbar oder mittelbar zur Kriegsführung

mäßigen Gewinnes Rechnung; ſie berücfichtigte verwendbaren Gegenſtände, alſo auch Maſchinen,

andererſeits nach Möglichkeit die von Handels- Werkzeuge, Rohſtoffe, Heilmittel, Stärkungsmittel

treiſen erhobenen Forderungen , ſoweit dies zurzeit ujm .

mitRüdſicht auf den Zweck der Verordnung, die Manche Gegenſtände find ſowohl Gegenſtände

Verbraucher vor Ausbeutung zu ſchüßen , angångig des täglichen Bedarfs wie des Kriegsbedarfs; fie

ſchien. Im übrigen baut ſich die Verordnung im können auch nach Wegfall der einen Verwendungs

weſentlichen auf den bisherigen Vorſchriften auf, möglichkeit noch die Eignung zu dem anderen

ſo daß Rechtſprechung und Schrifttum zu den Zwede behalten und daher weiter den Beſtim

bisherigen Beſtimmungen in weitem Maße ver:
mungen der Verordnung unterliegen, z . B. friegswertet werden können .

unbrauchbare Pferde, die noch in der Landwirt:

Im einzelnen iſt folgendes hervorzuheben : Ichaft verwendbar ſind .

I. Preistreiberei . Ob ein Gegenſtand von der Verordnung be

troffen wird oder nicht, richtet ſich nach dem je
1. Die Vorſchrift erſtreckt ſich wie bisher auf weiligen Stande der Kriegswirtſchaft.

alle Gegenſtände des täglichen Bedarfs

und des Kriegsbedarfs . Die bisherige An
1) NO. 5. Febr. 1918;MP. ( = Mitt.für die Preis.

führung von Beiſpielen der Gegenſtände des täg : prüfungsſtellen ) 1918,54, 5. Nov. 1917 MB. 1918,4 u. a.

lichen Bedarfs iſt unterblieben. Die Forderung *) Vgl. NG. 24. Sept. 1917 MP. 1917, 220 ; Oblo.

24. Mai 1917, Beibl . 134 u. a .der Handelskreiſe nach einer Beſchränkung des

) NO . 19. März 1917 MP. 1917, 201 ; LG. Müns
Kreiſes der von der Verordnung getroffenen Gegenschen I v.3.Nov.1917 MP. 1918,4.

ſtånde und der Aufſtellung einer Liſte der Gegen- “) DLG. Frankfurt a .M.5. Nov.1917 MP. 1918, 4 .

ftande des täglichen Bedarfs mußte unerfüllt 5) RG. 19. Nov. 1917 MP. 1918, 10 u. a.

bleiben . Die Verordnung hält aus volkswirt: 3) RG. 18. Febr. 1918 MP. 1918, 65 u. a .

" ) LG . München I v . 3. Nov. 1917 MP. 1918,4 u . a .
daftlichen Gründen an den Ergebniſſen feſt, welche

6) OblO. München 10. Jan. 1918 MP. 1918, 65 ;
die bisherige Rechtſprechung, insbeſondere des DIG. Frankfurt a. M. 5. Nov. 1917 MP. 1918, 19.

.

Die zu :
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nehmende Knappheit an Bedarf&gegenſtänden wird Geldwertes) 14) mit dem im Frieden unter gleichen

das Bedürfnis nach immer inehr Waren mit ſich Verhältniſſen erzielten nicht übermäßigen 5) Rein

bringen, die frühernicht Gegenſtand des täglichen gewinn zu vergleichen und zwarnach ſeinem ziffern

Bedarfs waren (z. B. Seide, Samt, Schokolade,9) mäßigen Betrage, nicht nach Prozentſäßen, "0) da

Enten ) uſw.). auch der gleichgebliebene Prozentſaß bei den oft

Nach dem Gejagten werden fünftig in der um das Mehrfache geſtiegenen Einkaufspreiſen eine

Hauptſache nur reine Luxusgegenſtände und wohl übermäßige Steigerung des Gewinnes enthalten
auch Kunſtgegenſtände, bei denen der Kunſt- (oder tann .

Altertums:) Wert den Gebrauchswert überwiegt, Neben dieſer regelmäßigen Berechnung des

ausgenommen ſein , ſowie Gegenſtände, deren nur Reingewinnes kann auch der Gewinn durch Schäßung
vereinzelte Perſonen bedürfen . der Geftehungskoſten z . B. bei landwirtſchaftlichen

Unbewegliche Sachen (Wohnungen) ') und Lei: Erzeugniſſen13) oder durch Vergleich mit einem

ſtungen(Miet-, Wert- undDienſtverträge) ge einen angemeſſenen Gewinn enthaltenden Verkaufs
hören nicht hieher, alſo nicht Fuhrleiſtungen , Bügel. preiſe '8) gefunden werden . Der Wert der Ware18

lohn, gewerbliche Arbeiten , Lieferung elektriſchen hat für die Gewinnberechnung außer Betracht zu

Stromes u . dgl . Doch tann , wenn mit den Lei- bleiben .

ſtungen die Lieferung von Stoffen oder Waren Die Gewinnberechnung hat in der Regel von

(z. B. bei Rohlenzufuhr) verbunden iſt, unter dem einzelnen Veräußerungsgeſchäft19) auszugehen.

Úmſtänden eine verſchleierte Preistreiberei anzu: Ein Ausgleich von Verluſten ,so) die bei anderen

nehmen ſein . Geſchäften , wenn auch gleichartiger Ware, eingetreten

2. Der Tatbeſtand wird darin gefunden , daß ſind, iſt alſo unzuläſſig . Doch können ſolche Ver

der Täter für ſolche Gegenſtände Preiſefordert, lufte bei Feſtſtellung der allgemeinen Geſchäftsun:

die unter Berüdſichtigung der geſamten koſten oder der Riſikoprämie berückſichtigt" ) werden ,

Verhältniſſe einen übermäßigen Gewinn fofern ſie nicht ſchon anderweitig in Rechnung

enthalten oder ſolche Preiſe jich oder geſtellt ſind, oder ſonſtwie Erfaß gefunden haben,
einem andern gewähren oder verſprechen oder üblicherweiſe finden können ." ) (Die rechtliche

Täßt . Eine Forderung eines Preiſes liegt vor, Möglichkeit eines Erſages allein genügt allerdings

ſobald der Außenwelt finnenfällig kundgegeben iſt, nicht; man kann z. B. einem Raufmann nicht zu:

welcher Preis für die Ware verlangt wird. Es muten, in zweifelhaften Fällen oder gegen den

genügt alſo die Verſendung von Preisliſten , Aug geſchäftlichen Anſtand Erſaß zu fordern .): )

legen im Schaufenſter mit Preisangabe, Aufſtellen
Unwirtſchaftliche, oder durch Geſchäfts:

im Verkaufsraum mit Preisbezeichnung uſw. Auch unfenntnis, Nachläſſigkeit und dergl . verſchuldete

ſogenannte freibleibende Angebote gehören hieher . Selbſtkoſtena3) dürfen nicht berechnetwerden .Doppelte

Ob die Preiſe für den Veräußerer ſelbſt oder für Verrechnung iſt ſelbſtredend gleichfalls unzuläſſig.

andere gefordert werden, iſt ohne Belang . Daß das
(Wenn z . B.gerechnetwürde 100 Str. Ware 2000 M ;

Geſchäft zum Abſchluß kommt, iſt nicht erforderlich.
10 % Schwund = 200 M, beſondere Untoften

3. Ob der geforderte (gewährte, verſprochene)
300 M, Anteil an allgemeinen Unkoſten 100 M,

Preis übermäßig iſt, iſt nicht zu unterſuchen,
Einſtandspreis alſo 2600 M (8. i . 26 M für den

ſondern ob der Gewinn übermäßig iſt. Nach
Zentner), jo darf nicht etwa weiter gerechnet werden :

der nunmehrigen Rechtſprechung des Reichsgerichts
Verkaufspreis des ganzen Poſtens 3500 M, alſo

ſind von dem Verkaufspreiſe der Einkaufspreis,
Gewinn 900 M, da dieſer Erlös fich nur aufdie

zuzüglich der beſonderen und eines Anteils an den reftigen90 Ztr. bezieht, nicht auf den ganzen Ein

algemeinen Unkoſten,'9) ferner der für Rapitalzing, kaufspoſten, ſohin den Schwund nochmals anrechnen
12

Unternehmerlohn und Verluſtgefahr ( Riſikoprämie)
würde)

anzuſeßende Betrag abzuziehen.13) Dabei ſind auch
1 ) E. 50, 205.

etwaige Einſparungen durch Verwertung des Ab: 16) RG. 2. Februar 1917 MP. 1917 , 33 ; bei im

falls (z. B. Sägſpåhne, Bündelholz) zu berüdſich: Frieden nicht gehandelten Waren iſt nach freiem rich

tigen . Der verbleibende Reſt iſt der Reingewinn
terlichen Ermelen zu befinden . RG. 3. Juli 1917 M.

1917, 241 .

(im engeren Sinne).13) Dieſer iſt unter Berück= 19) RG. 8. Januar 1917 E. 50, 207 .

fichtigung aller Verhältniſſe (auch des geminderten 1 ) NO. 13. Juli 1917 MP. 1918, 12 .

18) HG. 2. März 1917, Hecht 1917 S. 221 Nr. 389 ;

" ) Vgl . 0628. 22. Nov. 1917, Beibl. 1918 Anhang vgl. auch RG. 6. Juli 1917, E.51, 146.

S. 8. 16) NO. 12. Febr. 1917, E. 50, 224, 348.

10 ) RO . 15. März 1917 L8. 1917, 668. 20) E. 50. 207 ; 51, 43.

" ) DLG. Naumburg v . 12. Dez. 1917 MP. 1918,64. 2 ) NO. 29. Juni 1917MP. 1917, 151 , E. 51 , 102 ;

1) Vgl. 3MBI. 1918 S. 65 ; ferner meine Abhand- DbLG. 6. Dez. 1917, NR. 32/17 MP. 1918,41; bezügl.

lung in Heft 9/10 S.134. Die allgemeinen Unfoſten Schwund : RG. 30. Nov. 1917 MP. 1918 , 33 .

des regelmäßigen Betriebs dürfen bei Gelegenheits- 2 ) Kammergericht 18. Jan. 1918 MP. 1918, 41.

geſchäften nicht aufgerechnet werden . NO. 21. März 23) E. 51 , 24 u. a . Kammergericht 2. Dkt. 1917

1918 MP. 1918, 80. 33.1918, 115 ; dagegen find Wohlfahrtsaufwendungen,
15) RS. 8. Juni 1917 IV 155/17, MR. 1917, 198 ; die nicht aus perſönlichen Gründen gemacht werden,

E. 51, 25 u . a . anrechnungsfähig. Mo. 13. Juli 1917 MB 1918, 12.

.

.
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4. Abweichend von dieſer Regel geſtattet die preiſe im Sinne des Höchſtpreisgeſekes, ſondern

Verordnung die Berechnung von Durchſchnitts: alle auf Grund von Kriegsverordnungen von der

preiſen 4) (nicht Durchſchnitte gewinnen ) bei zuſtändigen Behörde feſtgeſeßten Preiſe, insbeſondere

gleichartigen Waren d. i. Waren gleicher ſtofflicher , diegemäß § 12 BRVD. vom 25. September und

Zuſammenſeßung. Die Durchſchnittspreiſe müſſen 4. November 1915 (RGBI. 1915 Š. 607, 728

aber richtig berechnet ſein , das heißt nicht nur die und Nachträge 1916 S. 439 , 637) über die Er:

Einkaufspreiſe, ſondern auch die Mengen berüc: richtung von Preisprüfungsſtellen und die Ver:

ſichtigen . Wenn alſo ein Kaufmann 1000 Stück forgungsregelung feſtgelegten Preiſe, ſowie die auf

Bigarren gleicher Sorte zu 200 M und 2000 Stüc Grund beſtimmter Richtjäße oder Preisſpannungen

zu 600 M bezogen hat, ſo iſt der Durchſchnitts: errechneten Preiſe . Die Einhaltung der Höchſtpreiſe

einkauf&preis 800 : 3000 = 26,67 Pig. für das26,67 Pig. für das oder von der zuſtändigen Behörde feſtgeſeßten

Stüd . Der Durchſchnittsverkaufspreis darf daher Preiſe ſchließt (abweichend vom bisherigen Rechte)

bei 8,89 Pfg. Aufſchlag für Untoſten, Zinſen, Unter: die Annahme einer Zuwiderhandlung gegen die

nehmerlohn, Riſikoprämie und Gewinn 35,56 M Verordnung aus.

für 100 Stück betragen. Die Richtigkeit der Be
6 . Die Verneinung einer ausſchlaggebenden

rechnung muß nachweisbar ſein . Damit iſt dem BedeutungdesMarktpreiſeswirkt folgerichtig nicht
Angeklagten zwar nicht die Beweislaſt überbürdet .

nur zu Laſten, ſondern auch zugunſten des Ver
aber doch die Pflicht auferlegt, dem Gerichte die

äußerers. Er darf daher bei höheren Ein
erforderlichen Giundlagen zur Nachprüfung zu kaufspreiſen ”7) auch einen entſprechend höheren

liefern ( ähnlich § 186 ŠtGB.). Die in zuläſſiger Verkaufspreis fordern ; nur die Fälie find aus:
Weiſe berechneten Selbſtkoſten ſind für jeden ein :

zelnen in die Durchſchnittsberechnung einbezogenen überſchritten oder der Täter fich an der Preis:
genommen, in denen beim Einkauf Höchſtpreiſe

Gegenſtand fo zugrunde zu legen , wie wenn ſie die
treiberei ſeines Vormanng beteiligt hat.28 )

talſächlichen Geſtehungskoſten jedes dieſer Gegen

ftände wåren . Die Spannungzwiſchen den durch alſo ohne Rüdlicht auf dieNotmarktlage ſtets der
Die Grundlage für die Gewinnbeurteilung iſt

ſchnittlichen Geſtehungskoſten und dem geforderten Gintaufspreis . Bei beſonders billigem Ein :
Durchſchnittspreiſe ſtellt den im Durchſchnittspreie taufspreiſe 29) hat die Rechtſprechung bisher

enthaltenen Unternehmergewinn dar . Dieſer darf

nicht übermäßig ſein ;für ſeine Beurteilung gelten erzielten Einſparungen beim Einkauf dem Ein
angenommen, daß die aux perſönlichen Gründen

die allgemeinen Grundſäße.
käufer zugute kommen ſollen. M. E. wird es

5. Bei der Gewinnbeurteilung find alle Ver :
aber richtig ſein, hier nicht von dein um dieſe

hältniſſe zu berückſichtigen. Die Marktlage Einſparung erhöhten Einkaufspreiſe auszugehen ,

iſt in der nunmehrigen Faſſung nicht mehr aus: ſondern grundjäßlich, wie auch ſonſt
, den wirklichen

drüdlich genannt. Damit iſt im Einklang mit der Einkaufspreis zugrunde zu legen und die erzielte

bisherigen Rechtſprechung zur Vermeidung von Einſparung bei Bemeſſung desUnternehmerlohne830)
Mißverſtändniſſen zum Ausdrud gebracht, daß die entſprechend zu berüdſichtigen. Damit wird aller

Marktlage und der darauf gegründete Marktpreis dings im Gegenſaße zu einzelnen Entſcheidungen )

alleines) nicht ausſchlaggebend ſein können . Es wird der auf unlautere Art erzielte billige Selbſtkoſten

auch künftig daran feſtzuhalten ſein , daß es in der preis (3. B. des Diebes , Betrügers und dergl . )

Regel eine wirkliche Marktlage derzeit nicht gibt, unberüdſichtigt bleiben, m. E. aber mit vollem
vielmehr mit Rüdricht auf die durch den Krieg Recht ; denn es beſteht kein Anlaß unlautere Per

verurſachte Warenknappheit in der Regel nur von
ſönlichkeiten gegenüber dem ehrbaren Kaufmann

einer Notmarftlage ) geſprochen werden kann .
zu begünſtigen . Dieſen Standpunkt ſcheinen auch

Sobald ſich hingegen ſpåter wieder eine einwand
neuere Entſcheidungen einzunehmen.S»)

freie Marktlage gebildet haben wird , wird ſie, da
Selbſtverſtändlich kommt nur der wirklich ge

alle Verhältniſſe zu berüdſichtigen ſind , nicht außer zahlte Nettoeinkaufspreis, nicht der in Rechnung

Betracht bleiben dürfen. Das Nämliche gilt, ſofern geſtellte Bruttoeinkaufspreis in Frage . Stonti
,ausnahmsweiſe derzeit eine wirkliche Marktlage in

Proviſionen und ſonſtige Vergütungen ſind alſo
irgendeiner Warengattung beſtehen ſollte. Den

abzurechnen .
auf Grund einer wirklichen Marktlage gebildeten

Preiſen gleichgeſtellt ſind die Höchſtpreiſe oder
7. Bezüglich der Selbſtkoſten ſcheint mir

von einer zuſtändigen Behörde feſtgelegten nötig, gegenüber den vielfach widerſtreitenden und

Preiſe. Darunter fallen nicht nur die Höchſt

21) Entſch . 50, 127 ; D6lG. 19. April 1917 Beibl.

24) Vgl. dazu sammergericht 26. Jan. 1917 MP.
1917, 113.

1917, 129 ; dagegen nach dem bisherigen Recht RG. 18)RO . 12.Mai 1916MP.1916, 89 und 27. Juni

22. Jan. 1917 MB. 1917, 46 ; 9. Jan. 1917 MR. 1917, 1916, Recht 1916 S. 455 Nr. 878.

20) NO. 31. Mai 1916 I 213/16 MP . 1916, 102,

26) NO. 29. Jan. 1917, E. 50, 232 ; DbIG. 14. Febr. Entſch. 50, 97 ; 18. Juni 1917 Entſch. 51, 73.

1918, Anh . 2. Beibl. S. 22 und viele andere E. 30) NO . 22. Oft. 1917 MP. 1917, 247 ; OblG,

20) RG. 19. Dez. 1916 MP. 1917, 3 . 15. Nov. 1917 MP. 1918, 20.

131 .
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oft unklaren Auffaſſungen daran feſtzuhalten , daß Bei Bemeſſung der Riſikoprämie,33) d .i . der

Selbſtkoſten nur die Beträge find, die der Rauf: Rücklage für Verluſtgefahr, find alle nach Lage der

mann wirklich bezahlt hat, alſo ihm Roſten ver- Sache zu erwartenden Verluſte einzurechnen , ing

urſacht haben. Alle anderen, oft unter den Selbſt beſondere ſolche durch Verderá oder Schwinden der

koſten verrechneten Betråge , mögen ſie bei der Ware, Ausfalle bei Kreditgewährung (die jeßt aller

Buchführung auch unter den Selbſtkoſten verbucht dings infolge der üblichen Bar- und Vorauszahlung

ſein, ſind nur als Maßſtäbe für die Gewinn- faſt ausgeſchloſſen ſind). Gefahr der Beſchlagnahme
beurteilung zu berückſichtigen. Dieſer Unter: und öffentlichen Bewirtſchaftung, Gefahr von Ein:

ſchied hat an ſich zwar hauptſächlich nur wirtſchaftlich- und Ausfuhrverboten, Valutaſchwankungen u . dgl.
theoretiſche Bedeutung, ſeine Feſthaltung wird aber 8. Der nach Berüdſichtigung aller dieſer Be

ſehr zur Vermeidung von falſchen Berechnungen , träge verbleibende Reſt iſt der Reingewinn im

Doppeltverrechnungen und Verſchleierungen bei: engeren Sinne.14) Erdarf unter Berückſichtigung
tragen. der verminderten Kaufkraft des Geldes den im

Als ſolche Maßſtäbe kommen neben den Ver: Frieden üblichen (nichtübermäßigen) ziffernmäßigen

luſten, Schwund und dergl.,insbeſondere in Betracht Reingewinn beim einzelnen Geſchäft nicht über:

der Kapitalzing , der Unternehmerlohn und die ſteigen.15) 16) Der vermehrte oderverminderte U m:

Rifitoprämie. Die Verzinſung fremden Kapitals fa 34) iſt dabei nicht mit in Rechnung zu ziehen . Iſt

gehört als Schuldzins zu den Selbſtkoſten . Die der Reingewinn für das einzelne Geſchäft nicht feſt

Derzinſung des eigenen Kapital 831 ) da ſtellbar, wie dies z. B. bei der Fabrikation viel

gegen iſt nur eine Richtlinie für die Würdigung, fach der Fall ſein wird , ſo iſt er nach freiem

ob der Gewinn angemeſſen iſt. Der Unter- richterlichen Ermeſſen zu errechnen . Dies kann

nehmerlohns) iſt die Vergütung des Kaufmanns unter Umſtänden durch Vergleich mit dem allge

für ſeine Tätigkeit. Sie muß m . E. dem Aufwand mein im Betrieb erzielten Gewinn (hier ſelbſt

des Kaufmanns an Kenntniſſen , Arbeit und Unter- verſtändlich unter Berückſichtigung des Umſages)

nehmertätigkeit im einzelnen Falle entſprechend geſchehen . Werden nur unter die Verordnung

angepaßt werden . Die geſtiegenen Preiſe für die fallende Waren hergeſtellt und iſt der im Betrieb

eigene Lebenshaltung und die geminderte Kaufkraft allgemein erzielte Gewinn übermäßig. ſo ergibt

des Geldes ſind hiebei gleichfalls zu berückſichtigen. fich der zwingende Schluß, daß er auch bei den

Wenn das Reichsgericht hier insbeſondere bezüglich einzelnen Geſchäften übermäßig iſt.

der Kriegshandelsvermittler unterſcheidet, welche
II . Uebermäßige Vergütungen.

Tätigkeit der Kaufmann wirtſchaftlich entfaltet

hat und demgemäß auch bei Geſchäften, die rechtlich
Uebermäßige Vergütungen für Vermitte :

betrachtet, Eigenhandelsgeſchäfte find, nur Ver lungsgeſchäfte (Proviſionen) konnten nach dem

mittlertätigkeit annimmt, und daher nur die einem bisherigen Rechte nur inſofern beſtraft werden ,

Vermittler zukommende Entlohnung für angemeſſen als man bei der Gewinnberechnung den über:

hält, ſo wirkt dieſer im Ergebniſſe zweifellos richtige mäßigen Betrag der zu hohen Vergütungen als

Štandpunkt m . E. mißverſtändlich und hat auch unwirtſchaftlich abſtrich und ſo zu der Annahme

tatſächlich viel Anlaß zu irrtümlichen Auffaſſungen eines übermäßigen Gewinnes fam. Der die über

der Untergerichte ſowohl zugunſten , wie zuun:
mäßige Vergütung beziehende Vermittler konnte

gunſten der Angeklagten gegeben. Die SachlageDie Sachlage alſo nur dann gefaßt werden, wenn er als Vertreter

iſt vielmehr folgende : der Ünternehmerlohn des Verkäufers einen einen übermäßigen Gewinn

hat der wirtſchaftlichen Tätigkeit des
enthaltenden Verkaufspreis gefordert hatte . Dieſem

Kaufmann8 in dem einzelnen , zur Be : Mißſtand begegnet die Verordnung dadurch, daß

urteilung ſtehenden Falle zu entſprechen, fie nunmehr auch das Fordern (Sichgewähren

gleichviel, ob es ſich um Eigenhändler, Makler oder
und Verſprechenlaſſen ) übermäßiger Vergütungen

Ägenten handelt . Beim Kriegshandelsvermittler
unter Strafe ſtellt. Die Beurteilung der Ueber

wird die Tätigkeit in der Regel den Leiſtungen mäßigkeit der Vergütung erfolgt nach den oben

entſprechen, die im Frieden der Agent oder Makler
entwickelten Grundſäken.

aufzuweiſen hatte, und der Unternehmerlohn dem- Uebermäßige Vergütungen für andere Lei :

gemäß niedriger zu bemeſſen ſein . Er kann auf ſtungen z . B. Fuhrlöhne fallen nicht unter die

keinen Fall den gleichen Unternehmerlohn fordern Verordnung. Sie können aber auf Grund anderer

wie der Eigenhändler im Frieden . Er wird dadurch Beſtimmungen ſtrafbar ſein.

aber nicht zum Agenten oder Maller . III . 3 u rüd halten.

Für das Zurüchaiten 35) von Waren in der
3 ) NG. 12. Mai 1916 MP. 1916, 103 ; 3. Juli 1917

E. 51, 142 u . a .
Abſicht der Preisſteigerung ſind die bisherigen

2) NO . 3. Juli 1917 E. 51, 142 ; 22. Okt. 1917 38) Vgl. oben Anm . 21 , ferner NO . 16. Mai 1917

MP. 1917, 247 ; 23. März 1917 MP. 1917, 112, E. 50, MP. 1917, 173 u. a .

261 ; 19. Nov. 1917 L3.1918, 253, M P.1918, 10 ; 29. Juni 5 ) NO . 23. November 1916 13. 1917, 198, E. 49,

1917 E. 51, 106 ; 10. Juli 1917 MP . 1917, 202 ; E. 51 , 398 ; OLG . 12. April 1917 MP. 1917, 152 .

161 u. a . $ 5) E. 50, 144 ; vgl . auch MB. 1916 , 29.

1
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Beſtimmungen (bis auf die Erſeßung der Worte ſchon bei bloßem Angebot kann eine vollendete

„um ... zu erzielen “ durch „ in der Abſicht .. Tat angenommen werden.38)

zu erzielen “ ) unverändert geblieben. Ein Zurüdt

halten tann insbeſondere auch in dem verband: V. Unlautere Machenſchaften .$ 9)

weiſen Verkauf von Waren (d. h. wenn gewiſſe Die Verordnung weicht von dem bisherigen

Waren nur dann abgegeben werden , wenn andere , Rechte darin ab, daß ſie ausdrücklich die Abſicht,

minder begehrte oder teuere Waren dazu genommen den Preis zu ſteigern, fordert. Bedingter Vor

werden ) gefunden werden , wenn das nicht zweď8 jab, oder das bloße Bewußtſein den Preis zu

beſſerer Verteilung der Waren, ſondern deshalb ſteigern, genügt nicht. Der Abſicht, den Preis

geſchieht, um durch die Veräußerung einen über- zu ſteigern , iſt jeßt die Abſicht gleichgeſtellt, ihn

mäßigen Gewinn zu erzielen . hochzuhalten.

IV . Retten handel. VI . Verabredungen und Verbindungen.

Die Vorſchrift unterſcheidet ſich von dem bis : Die Vorſchrift iſt unverändert geblieben . Die

herigen Rechte dadurch, daß ſie ſich nicht nur auf Ausnahmefälle der 88 2 , 3 ſind auch hier ſtraflos.

Lebens- und Futtermittel, Tertilien, Arznei- und

Tabakwaren, ſondern auf alle Gegenſtände des
VII. Auffordern, Anreizen, Sicherbieten . ')

tåglichen Bedarfs und des Kriegsbedarf& bezieht. Auch hier ſind die Ausnahmefälle der 83 2 , 3

Im übrigen gelten die bisherigen Grundſäße. nicht ſtrafbar. Der Tatbeſtand der Nr. 7 unter:

Rettenhandel iſt jedes für die allgemeinen Bedürf- ſcheidet ſich von der Anſtiftung dadurch, daß die

niſſe der Ariegswirtſchaft unnüke Einſchieben eines ſtrafbare Handlung, zu der aufgefordert wurde,

Zwiſchengliedes in den Weg der Ware vom Er- nicht ausgeführt worden iſt. Es iſt gleichgültig,
zeuger zum Verbraucher, wodurch die Ware dem ob die Aufforderung uſw. ausdrücklich oder durch

Verbraucher nicht näher gebracht, ſondern durch ſchlüſſige Handlungen , an eine einzelne Perſon

Aufrechnung von Untoftenoder Gewinn verteuert oder allgemein (Zeitungsanzeigen) ergangen iſt;

wird , ſoferne die Einſchaltung nicht um der Ver es iſt auch ohne Belang, ob die Aufforderung von
braucher willen , ſondern aus eigennüßigen Beweg- dem andern Teil als ſolche aufgefaßt oder ver

gründen geſchieht.36) Die lektere Vorausſegung ſtanden worden iſt.

ergibt ſich aus der – im Entwurfe nicht ent
haltenen - Kennzeichnung des Rettenhandels als VIII . Höchſtpreis überſchreitung.41)

unlautere Machenſchaft, alſo ein den Gepflogen- Der 8 4 bezieht ſich nur auf Höchſtpreiſe im

heiten des ehrbaren Handels widerſprechendes Ver- Sinne des Höchſtpreisgeſegel. Es fallen darunter

halten. Der gewöhnliche Weg der Ware wird ſowohl die auf Grund des Höchſtpreisgeleges vom
ſein : Erzeuger- Großhandel - ( Vermittler) Bundesrat, Reichskanzler und den von dieſem be:

Kleinhandel – Verbraucher, doch iſt daraus feines- ſtimmten Stellen feſtgeſeßten Höchſtpreiſe, wie die

wegs zu ſchließen, daß ein Verkauf von Groß: auf Grund des § 3 des Ermächtigungsgeſekes vom

handler zu Großhändler ſtets Rettenhandel ſein Bundesrat oder den von ihm beſtimmten Stellen
muß. ebenſowenig, wie auch bei Einhaltung des geſchaffenen Höchſtpreiſe, ferner die Höchſtpreis:

bezeichneten Weges Rettenhandel ausgeſchloſſen ift. anordnungen der Militärbefehlshaber auf Grund
Es kommt eben auf die den Verhältniſſen der des § 9b BelZuſtGeſ. (Art . 4 Ziff. 2 des Bay .

Kriegswirtſchaft entſprechende Uebung (nicht aber Kriegszuſt Bef.). 48) Die Landesbehörden und die
etwaige „mißbräuchliche Gepflogenheit“ ) des ehr- von ihnen beſtimmten Stellen können Höchſtpreiſe
baren Handels für die betreffende Warengattung nur feſtſeßen, wenn das Reich nicht ſelbſt Höchſt

an oder anders ausgedrüdt darauf , ob die Ein: preiſe geſchaffen oder den Landesbehörden eine ab :

reihung in die Handelskette zum Beſten der weichende Regelung geſtattet hat .

Allgemeinheit und der Warenverteilung oder des Von den Höchſtpreiſen zu unterſcheiden ſind

eigenen Gewinnes wegen erfolgt iſt. Der Auftauf die Höchſtpreisrahmen, die ſelbſt noch nicht Höchſt

aus dem Kleinhandel oder aus der öffentlichen preiſe find, ſondern eine Feſtſeßung durch die zu :

Hand zum Zwecke der Weiterveräußerung iſt in ſtändige Behörde innerhalb des gegebenen Rahmens

der Regel Rettenhandel; nur in Ausnahmefällen , bedingen, ferner die Richtpreiſe, die nur den inn

ſo wenn ein Kleinhändler aus Gefälligkeit einem Regelfalle angemeſſenen Preis bezeichnen, deren

andern Kleinhändler aushilft, ohne daß die Ware Ueberſchreitung daher nur auf Grund des § 1
derteuert wird , trifft das nicht zu. verfolgt werden kann . Maßgebend ſind bei örtlich

Rettenhandel fann ſowohl beim Ankauf, als

auch beim Verkauf der Ware gegeben ſein ; 37 ) )OLG .Frankfurt a/ . 17. Mai 1917 MB. 1917, 147 .

30) E. 51, 29, 102, 106 u . a .

16) Vgl. No. 15. Juni 1917 MP. 1917, 132 ; 40) DbIG. 8. Febr. 1917 Beibl. 1917, 49 ; RG.
27. Oktober 1917 MP. 1918, 11 ; DbLG. 2. Auguſt 1917 16. April 1917 13. 1917, 729.

MB. 1918, 43; u . a . " ) Bgl . Miticher, Zeitſchrift des Bay. Statiſt.

" ) NO. 19. November 1917 MP. 1918, 10 ; 15. Df- Landesamts 1917 Heft 4 S. 598 ff.

tober 1917 LZ . 1918, 105 . “ ) RG. 13. Juli 1917 MP. 1917, 211 .



182 Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 11 u. 12.

beſchränkten Höchſtpreiſen (nach der neueren über. zur Weiterberäußerung erwerbenden Perſonen der

einſtimmenden Rechtſprechung) die Höchſtpreiſe des Fall. Es werden daher vom Tatſachenrichter noch

Ortes, an dem ſich die Ware befindet. Sie gelten , nicht abgeurteilte (oder wieder an das Tatſachen :

wenn nichts anderes beſtimmt iſt, auch für Aus- gericht zurücverwieſene) Höchſtpreisüberſchreitungen)

landeware . ſolcher Erwerber ſtraffrei zu bleiben haben , auch

Die Verordnung weicht von den bisherigen wenn ſie vor dem 1. Juni 1918 begangen ſind.

Vorſchriften vor allem darin ab , daß der Er . Bei den bereits abgeurteilten oder in der Revis

werber nur mehr dann ſtrafbar iſt, wenn er die fionginſtanz ſchwebenden Fällen 48) wird der Straf:

Ware zum Zwede der Weiterveräußerung vollzug dagegen nicht von der Geſekesänderung

mit Gewinn erwirbt. Es entfält damit dieEs entfällt damit die berührt; es bleibt hier nur der Weg des gnaden :

Strafbarkeit derjenigen , die die Ware nur zur weiſen Erlaffes der Strafe.18a)

Verſorgung der eigenen Perſon, Familie, Betriebs Die Verwaltungsanordnungen ſtaffeln die

angehörigen uſw. erwerben, die alſo die Ware nicht Höchſtpreiſe meiſt in Erzeuger-, Großhandels- und

mit Gewinn weitergeben wollen .“3) Ob die Weiter: Åleinhandelspreiſe; daneben finden ſich in ein :

veräußerung unverändert oder nach einer Ver zelnen Beſtimmungen noch weitere Stufen (Groß=
arbeitung (Zubereitung) erfolgen ſoll, iſt ohne Be- abnehmer , Aufläufer, Plakgroßhändler uſw. ) . Wo

lang. Auch Gaſtwirte, Inhaber von Fremdens die Grenzen der einzelnen Stufen ſind, richtet ſich

heimen, Rantinen machen ſich daher bei Erwerb
zunächſt nach dem Inhalte der einzelnen Anord

unter Ueberſchreitung der Höchſtpreiſe ſtrafbar. nung ; es iſt dabei zu beachten , daß die A6

Häufig wird die Ueberſchreitung der Höchſt grenzungen oft verſd,ieden ſind und die Begriffe

preiſe verſchleiert, indem 3. B. entweder minderes in den einzelnen Verordnungen ſich nicht immer

Gewicht ( ſchwere Umhüllungen) gegeben wird oder deden . Auch iſt z. B. zu unterſcheiden, ob die

für Nebenleiſtungen , für die nach allgemeiner (nicht Höchſtpreiſe für den Kleinhandel oder für den Ver

erſt zu Zweden der Umgehung der Höchſtpreiſe fauf an den Verbraucher gelten .

eingeführter) Uebung oder nach dem Inhalte der
Soweit die Verordnungen ſelbſt nichts ent

Verordnungen kein beſonderes Entgelt zu leiſten iſt,
halten, wird als Erzeuger derjenige zu gelten

eine Vergütung gefordert,44) oder die Mitabnahme

anderer (entſprechend teuer berechneter) Waren ge
haben , der wirtſchaftlich als erſter über die Ware

verfügt (alſo auch der Sammler von Waldfrüchten,
fordert 45) oder für die ſchon bisher geſondert zu

Züchter, Pächter uſw.). Großhandel iſt ohne Rüd
bezahlende Nebenleiſtung ein übermäßiger Betrag

ſicht auf die Menge anzunehmen bei Veräußerung
angeſeßt wird, oder neben den Geldleiſtungen noch

an Wiederverkäufer, ferner bei Verkäufen an Ver:

andere Vergütungen gefordert werden oder eine braucher in Mengen, die das im Kleinverkauf

Gewinnbeteiligung vereinbart wird.46) Solche Um Uebliche überſteigen. Kleinhandel iſt der Ver

gehungen ſind als Ueberſchreitungen der Höchft

preiſe ſtrafbar; doch muß es ſich ſelbſtverſtändlich Begriff des Verbrauchersiſt gleichfallsnicht
kauf geringer Mengen an den Verbraucher . Der

;

um eine Umgehung des Geſetes handeln. In überall der gleiche. In der Regel iſt es die Perſon ,
den neueren Verordnungen iſt der Umfang der

bei der der Kreislauf der Ware ſein Ende erreicht.

Nebenleiſtungen , die vom Höchſtpreis umfaßt
Verarbeiter ( Brauer, Bäder, Schuſter uſw . ) "9 )

werden , meiſt mitbeſtimmt.

Von beſonderer Wichtigkeit iſt bei den Höchſt
: Dagegen wird bei Verkäufen kleiner Mengen an

ſind in der Regel nicht als Verbraucher anzuſehen .

preisüberſchreitungen die Frage, inwieweit § 2
Wirte und ähnliche Perſonen , die die Ware zum

Abſ. 2 StGB.47) anwendbar iſt. Bei Aenderungen Verbrauch an Ort und Stelle abgeben, Klein
,

der Verwaltungsanordnungen, die die Höchſtpreiſe Handel anzunehmen ſein; ebenſo bei åleinverkäufen

feſtſeßen , trifft § 2 StGB. nicht zu ; ebenſowenig
an Perſonen , die nur als Bevollmächtigte von

bei Áufhebung friegsrechtlicher Anordnungen des:

halb, weil die betreffende Ausnahmebeſtimmung famen Einkauf zuſammengeſchloſſen haben und die
Verbrauchern anzuſehen ſind, die ſich zum gemein

nicht mehr erforderlich iſt, auch nicht, wenn aus
Ware ohne Gewinn an dieſe verteilen . Der Klein

geſeķestechniſchenGründen eine Aenderung erfolgt.
verkaufspreis gilt für Wirte 50) u . dgl. nicht, die

§ 2StGB. greift nur Plaß , wenn das die Straf

beſtimmung enthaltende (grundlegende) Strafgeſek wertige Nebenleiſtungen ( Bewirtung, Aufmachung)
nicht die Ware bloß veräußern , ſondern gleich:

infolge milderer Rechtsauffaſſung geändert wird.
Das iſt hier bezüglich der Strafbarkeit der nicht dazubieten; doch kann für ſolche Betriebeein

“) 3. B. Stadtverwaltungen, Müſtungsbetriebe.

“ ) E.51, 17, 11. Mai 1917 MP. 1917, 171 ; Db26 . 45) RG. 14. Juni 1917 MP. 1917, 191.

2. Dez. 1915 MP. 1917, 172 u. a . 48 a) Die MinBet. vom 27. Mai 1918 (IMBI. S. 45)

*) MP. 1916, 29, 196 ; ObLG 1. Juli 1916 MP. ordnet eine Nachprüfung durch die Strafvollſtreckungs
1916, 161. behörden in dieſer Richtung an .

46) RG. 27. Nov. 1917 MP. 1918, 21 . “) OblG. 17. April 1915 Beibl . 1915 , 113 und

" ) E. 21, 249 ; 49 , 387 ; RG . 4. Jan. 1917 DZ. 12. Juni 1915 Beibl. S. 224 ; 2. Aug. 1917 Beibl. 1917 ,
463/17 ; 22. Sept. 1916 E. 50, 192; 24. Mai 1917 E. 50, 209, RO. 17. Juni 1915 Recht 1915, 401 und 348.

403 ; 30. März 1917 E. 50, 291 u. a. 5) RG. 21. März 1916 MP . 1916, 82, E. 50, 1 .
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Db Erzeuger in einzelnen Fällen den Groß= | tannt werden , auf die ſich die ſtrafbare Hand:

handelspreis und Großhändler bei Kleinverkäufen lung bezieht , ohne Rüdjicht, ob ſie dem Täter

an Verbraucher den Kleinhandelspreis fordern gehören oder nicht. Die Vorſchrift iſt zwar nicht

dürfen ,51) ergibt ſich in der Regel aus den Bes zwingend, allein die Verhältniſſe der Kriegswirt

ſtimmungen der Verordnung (vgl. § 7 der Verſchaft erfordern, von Ausnahmefällen abgeſehen,

ordnung vom 3. April 1917 [ ROBI. S. 307] dringendſt , daß von der Befugnis immer Ge:

über Gemüſe, Obſt und Südfrüchte). Im allge: brauch gemacht wird, wenn es möglich iſt, da

meinen richtet es ſich nach der Natur des ein : ſonſt der Zweck des Geſeķes nicht erreicht werden

zelnen Geſchäftes (nicht des ganzen Betriebs) | kann und die Waren der Allgemeinheit nicht zu :

und dem Umfang der Leiſtung. gute kommen können . Die ſtrafbare Handlung

kann ſich nur auf ſolche Gegenſtände beziehen , die

IX . Strafe. Verſchulden.
Gegenſtand der vollendeten ſtrafbaren Handlung

Die Verordnung ſtellt ſowohl Vorſaß, als auch waren ; es muß alſo z . B. mindeſtens eine ſtraſs

Fahrläſſigkeit unter Strafe . Der Vorſaß umfaßt bare Forderung von Preiſen für den der Ein

(außer in § 1 Nr. 3, 5 ) auch den bedingten ziehung zu unterſtellenden Warenpoſten vorliegen ;

Vorſak.52) Die Strafe bei vorſäßlichen Hand: hat alſo der Täter , der 200 Ztr. Ware beſikt,

lungen iſt Gejängnis und daneben Geldſtrafe bis Z. B. nur ein Angebot für 100 3tr. Ware ge

zweihunderttauſend Mark oder eine dieſer Strafen , macht und daraufhin 50 Ztr . verkauft, ſo können

bei fahrläſſigen Handlungen Gefängnis bis zu einem die angebotenen 100 Ztr. eingezogen werden. Ob

Jahre und daneben Geldſtrafe bis fünfzigtauſend die Ware dem Täter gehört oder nicht,iſt gleichgültig ;

Mark oder eine dieſer Strafen . doch muß ihm eine Verſügungsgewalt über die

Der Geſchäftsherr oder Betriebsleiter haftet Ware zuſtehen , nach Beendigung der Verfügungs

für ſtrafbare Handlungen der Angeſtellten und gewalt des Täters oder Teilnehmers fann die Ware

der ſonſt im Betriebe beſchäftigten Perſonen (Ehe- nicht in die Hand des gutgläubigen Erwerbers

frau, Familienangehörige) , wenn er unter Ver- verfolgt werden. Ebenſowenig kann z . B. die

nachläſſigung ſeiner Aufſichtspflicht unterlaſſen hat , Butter des Erzeugers eingezogen werden , wenn

den Täter von der Begehung der ſtrafbaren Hand- 3. B. der Täter ihn angereizt hat, fie über den

lung abzuhalten (8 6 ; $ 151 GewO. iſt neben dieſer Höchſtpreis zu verkaufen , der Erzeuger aber das

Beſtimmung nicht anwendbar) , wie wenn er die Änſinnen abgelehnt hat . Die Einziehung kann

Handlung fahrläſſig verſchuldet hätte.53) Bei wieder auch im objektiven Verfahren erfolgen . Sie kann

holtem Rückfall iſt, wenn in den vorangehenden auch im Straſbefehl ausgeſprochen werden .

Fällen (in erſter Linie) auf Freiheitsſtrafe erkannt

war, Zuchthaus bis zu fünf Jahren , bei mildernden XI. Verluſt der bürgerlichen Ehren :

Umſtänden Gefängnis nidht unter einem Monat rechte. Bekanntmachung des Urteils.

angedroht. Daneben muß auf Geldſtrafe bis zu
Neben der Gefängnisſtrafe fann im Falle des

fünfhunderttauſend Mart erkannt werden (8 5 ) . 81 Nr. 1 (Preistreiberei ) und § 4 Nr . 1 (Höchſt

X. Einziehung.54)
preisüberſchreitung des Veräußerers) auf Verluſt

Neben der Strafe kann in den Fällen der
der bürgerlichen Ehrenrechte erfannt werden . 31

SS 1 , 4 , 5 auf Einziehung der Gegenſtände er:
den Fällen des S 5 (Rüdjall) muß neben der

Zuchthausſtrafe darauf erkannt werden .

5 ) DIG . Königsberg 15. Nov. 1917 MP. 1918, In den Fällen des 81 , 4 kann, im Falle

66 ; MP. 1917, 168, 193, 248. des $ 5 muß auch auf Veröffentlichung des Ur

5 ) NG. 4. Juni 1915 JW. 1915, 1203. OblG.

22. Nov. 1917 Anh. 3. Beibl. 1918 S. 7 u . a. Zu bes
teils erkannt werden . Die Bekanntmachung kann

achten iſt die Möglichkeit vorſäßlichen Handelns bei
auch durch Anſchlag im Geſchäft oder Schaufenſter

fahrläſſig verſchuldetem Rechtsirrtum : RG . 5. Nov. des Täters erfolgen .

1917 MP. 1917, 241 .

68) Biegt Ånſtiftung oder mittelbare Täterſchaft

vor, ſo trifft den Geſchäftsherrn oder Betriebsleiter
XII. Einziehung des übermäßigen Ge :

die Strafe des § 1 . winnes.55)

“ ) Zu beachten iſt die Verordnung vom 22. März Neben der Strafe muß ſowohl bei vorſäş:
1917 RGBI. S. 255 über die Veräußerung beſchlag

lichen wie auch bei fahrläſſigen Handlungen im
nahmter Gegenſtände; ferner iſt zu berückſichtigen , daß
neben der Einziehung auch Enteignung zuläſſig ſein Falle des § 1 Nr . 1, 2 der übermäßige Gewinn

łann (3. B. § 70 der Reichsgetreideordnung vom oder Verdienit , in dem Falle des § 4 Nr. 1 der

21. Juni 1917 und § 36 der Reichsfetiordnung vom über den Höchſtpreis erzielte Erlös oder ein ihm

20. Juli 1916) . Wenn das Enteignungsverfahren vor

der ſtrafrechtlichen Beſchlagnahme eingeleitet wurde,
gleichkommender Betrag eingezogen werden . Auf

bleibt für Einziehung fein Raum mehr. Bezüglich die Einziehung kann auch durch Straßbefehl er :

beſchlagnahmter Gegenſtände, die nicht eingezogen kannt werden . Von der Einziehung kann nur

wurden, iſt auch § 8 der Bet . vom 24. Juni 1916 über

den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und § 12

Nr. 2, 3 der BRVD. vom 25. Sept. 1915 über die Er- 55) Ausführungsvorſchriften enthält die

richtung von Preisprüfungsſtellen zu beachten . MB. vom 27. Mai 1918 ( IMBI. S.45) Ziff. II .
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1

wegen der Geringfügigkeit des einzuziehenden Be= | bisher wurde in der Regel dadurch die Aburteilung

trages abgeſehen werden .56) empfindlich verzögert. Solche Verzögerungen wirken

Mit Rückſicht auf die Möglichkeit von Schie: nicht nur auf die Allgemeinheit verſtimmend und

bungen iſt die Mithaftung der Perſonen als Ge- auf die Zuwiderhandelnden ermutigend, ſondern

ſamtſchuldner vorgeſehen , die von dem Gewinne verſchieben auch das Bild der Straftat, wenn zur

Nußen gezogen haben. Zeit der Aburteilung die Preiſe ſo erheblich geſtiegen

Demnach haften : ſind , daß die vom Angeklagten früher geforderten

1 , der Täter und der Teilnehmer ; Preiſe verhältnismäßig niedrig ſcheinen. Zur Er:

2. die Perſon, der ſonſt derGewinn (Verdienſt, möglichung der unbedingt nötigen Beſchleunigung

Uebererlös) zugefloſſen iſt (z . B. der Auftraggeber der Verfahren geſtattet die Verordnung, daß im
des Täters) ; Urteil oder Straſbefehl nur die Einziehung des

3. wer aus dem Vermögen der Perſonen 1 übermäßigen Gewinnes ausgeſprochen, aber die
und 2 eine Zuwendung erhalten hat , wenn ihm ziffernmäßige Feſtſtellung des einzuziehenden Be

die Zuwendung in der Abſicht gemacht iſt, die trags oder die Feſtſtellung der mithaftenden Per

Einziehung zu vereiteln, und er dies zur Zeit ſonen einem Nachverfahren vorbehalten wird.

des Erwerbs wußte uder den Umſtänden nach Das Nachverfahren iſt auch ohne beſonderen Vor

annehmen mußte , oder wenn ihm die Zuwendung behalt im Urteil oder Straſbefehl möglich. In

unentgeltlich gemacht iſt; dem beſonderen Verfahren trifft der Staatsanwalt 57)

4. jeder weitere Empfänger einer Zuwendung die nötigen Ermittelungen . Für die Befugniſſe

unter den vorgenannten Vorausſeßungen . der Staatsanwaltſchaft ſind die Vorſchriften über

Die Haftung beſchränkt ſich bei den Perſonen das Ermittelungsverfahren maßgebend. Er kann

unter 3 und 4 auf den Wert der Zuwendung zur alſo insbeſondere Zeugen und Beteiligte vernehmen

Zeit des Empfanges, bei gutgläubigen Erwerbern oder durch das Amtsgericht vernehmen laſſen ,

einerunentgeltlichen Zuwendungauf die Bereicherung. Sachverſtändige hören , Beſchlagnahmen vornehmen ,

Die Haftung geht auf den Erben über; für Bücher und Geſchäftspapiere prüfen uſm . Die

die Haftung gelten die Grundſäße über Nachlaß= Ermittelungen können ſchon vor Rechtskraft des

verbindlichkeiten . Die Einziehung erſtreckt ſich nur Urteils oder Straßbefehls beginnen . Nach Abſchluß

auf den tatſächlich erzielten Gewinn uſw. , nicht der Ermittelungen erläßt der Staatsanwalt, wenn

auch auf den nur angeſtrebten ( geforderten) Gewinn . das Urteil oder der Straßbefehl rechtskräftig geworden

Beſteht dieſer nicht in Geld , ſo iſt der ihm gleich iſt, einen mit Gründen verſehenen Beſchluß, der

kommende Betrag durch Schägung zu ermitteln. den Betrag des einzuziehenden Gewinnes uſw.

In den Fällen unter 3 und 4 iſt unterſtellt, daß feſtſeßt. Der Beſchluß iſt den Beteiligten zuzuſtellen

die aus dem Vermögen der bezeichneten Perſonen und muß die Eröffnung enthalten , daß der Be

herrührende Zuwendung aus dem zu Unrecht zu: troffene binnen zwei Wochen bei dem Staats

gefloſſenen Gewinn ſtammt. Ein Nachweis in anwalt oder Gericht erſter Inſtanz ſchriftlich oder

dieſer Richtung iſt nicht erforderlich, ein Gegen zu Protokoll auf gerichtliche Entſcheidung antragen

beweis nicht zugelaſſen. tann .

Richt erforderlich iſt, daß die Vereitelung der Wird dieſer Antrag geſtellt, ſo entſcheidet das

Einziehung in den Fällen unter 3 oder 4 tatſächlich Gericht erſter Inſtanz durch Beſchluß (alſo der

eingetreten iſt. Amtsrichter ohne Zuziehung von Schöffen oder

Auf den einzuziehenden Betrag iſt der durch die beſchließende mit 3 Richtern beſepte Straffammer).

ein zuſtändiges Schiedsgericht bereits eingezogene Wird der Antrag nicht rechtzeitig geſtellt, oder

Betrag anzurechnen (vgl. z . B. S 3 a VO . über durch das Gericht als unzuläſſig verworfen , ſo er:

Preisbeſchränkungen bei Verkäufen von Web- , Wirt= langt der Beſchluß dieWirkung eines rechtskräftigen

und Stridwaren vom 30. März 1916/14. Sep: Urteils. Die Vollſtreckung erfolgt auf Grund einer

tember 1916 [ROBI. S. 214 , 1022 ] ) . Die mit: mit der Beſcheinigung der Vollſtreckbarkeit verſehenen

haftenden Perſonen ſind , ſoweit dies ausführbar Abſchrift des Beſcheids des Staatsanwalts ; die

iſt, unter Mitteilung des Eröffnungsbeſchluſſes zur Beſcheinigung erteilt der Gerichtsſchreiber des Ge

Hauptverhandlung zu laden . Sie haben die Be : | richts, das in erſter Inſtanz entſchieden hat .

fugniſſe des Angeklagten , können Rechtsmittel ein : Gegen den Beſchluß erſter Inſtanz findet ſo:

legen und ſich durch einen Verteidiger vertreten fortige Beſchwerde ſtatt; weitere Beſchwerde iſt

laſſen . Ihr Nichterſcheinen hält das Verfahren nicht zuläſſig.

nicht auf. Zur Sicherung der Einziehung des über

Auf die Einziehung kann auch im objektivenmäßigen Gewinnes ,Verdienſtes oder Uebererlöſes

Verfahren erkannt werden. fönnen Vermögensſtücke des Beſchuldigten ( alſo

Die genaue Feſtſtellung des ziffermäßigen über
mäßigen Gewinns begegnet oſt Schwierigkeiten ; 67) Nicht Amtsanwalt. In ſchöffengerichtlichen Sa

chen ſind die Aften daher dem Staatsanwaltnach Rechts .

fraft des Urteils (Strafbefehls) ſofort zu überſenden.

50) Nach den AusfBeſt. iſt die Genehmigung des Die Strafvollſtreckung darf durch das Sachverfahren nicht

Oberſtaatsanwalts einzuholen . verzögert werden .
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ſchon im Ermittelungsverfahren) beſchlagnahmt , richtig, daß durch das Mehr des wirklichen Nach

werden. Die Anordnung der Beſchlagnahme ſteht weiſes zugleich dem Weniger der formellen Er

dem Richter, bei Gefahr im Verzuge dem Staats
klärung, wie ſie das Geſeß verlangt, Genüge getan iſt,

anwalte zu. Hat der Staatsanwalt die Beſchlag einläßt. Im Falle der Gründung wird dieſeAuf
wenn ſich nur der Richter auf die ſachliche Prüfung

nahme angeordnet, ſo ſoll er binnen dreiTagen faſſung jedoch nicht richtig ſein, da hier dieErklärung

die richterliche Beſtätigung nachſuchen. Auf die
des 195 nicht nur eine Wiſſenserklärung iſt, die

Durchführung der Beſchlagnahme finden die Bes
durch den Nachweis der Tatſache erſeßt werden kann,

ſtimmungen der SPD. über die Vollziehung und ſondern vom Geſep (8 204 HGB., der im Falle des

die Wirkungen des dinglichen Arreſtes entſprechend $ 284 keine Anwendung findet; vgl. Staub, Anm . 8

Anwendung (vgl. § 325 StPO.; S8 928-932 , zu $ 284) zugleich als Haftungserklärung ( rechtliche

803 ff. 3PD.) . Willens erklärung) vorgeſehen iſt.

Die Beſtimmungen der SS 7-13 haben in Dieſe Stellungnahme wird auch am beſten den

den Fällen der 88 1 Nr. 1, 4 Nr. 1 rück -
Umſtänden Rechnung tragen . Bei der Neugründung

wirkende Rraft mit der Maßgabe, daß der
iſt ohnedies ein ſtrengerer Maßſtab am Plaße und

Abj. 2 des § 5 VO. gegen übermäßige Preis: daher meiſtens leichter erreichbar. Bei der Kapitals
iſt der Aufſichtsrat neu gewählt ; ſeine Mitglieder ſind

ſteigerung und des § 6 des Höchſtpreisgeſekes außer erhöhung wird jedoch der Aufſichtsrat meiſtens ſchon

Anwendung zu bleiben haben (S 14 ) . länger im Amte ſein und ſeine Mitglieder können

durch die Kriegsverhältniſſe oft ſchon weit auseinanders

XIII . Tateinheit. geführt ſein .

Bei Tateinheit mit anderen Straftaten iſt von Amtsrichter V. Bleicher in Ansbach .

der Regel des § 73 StGB . eine Abweichung in

ſofern feſtgeſekt, als 39 7 , 15 , 16 , 17 VO. auch
Die Zuläſſigkeit des Recht&wege für die Gehalte .

dann anzuwenden ſind , wenn die Strafe aus einem
anſprüche der bayer . Gemeindebeamten . Der bayeriſche

anderen , ſchwereren Strafgeſeß zu nehmen iſt. Verwaltungsgerichtshof hat in einem in dieſen Blättern ' )

veröffentlichten Beſchluß vom 28. Dezember 1917 ents

XIV. Ausfuhr und Einfuhr.
ſchieden, daß Streitigkeiten über Gebaltsanſprüche der

Auf Lieferungen in das Ausland finden die Gemeindebeamten vor die bürgerlichen Gerichte ge

Vorſchriften (im Gegenſaß zur bisherigen Recht- hören. Dieſe Entſcheidung verdient weitgehende Bes

ſprechung ( vgl . RG . 7. Dezember 1916 I 490/16 achtung ſchon wegen ihrer Begründung . Der Vers

L3. 1917, 398]) keine Anwendung .
waltungsgerichtshof bricht mit der bisher herrſchenden

Aufdie aus dem Ausland eingeführten Gegen: Grundlage beruhen, grundſäßlichvor die Verwaltungs
Anſchauung, daß Anſprüche, die auf öffentlichrechtlicher

ftande ſind ſie dagegen anwendbar (vgl . RG .
gerichte oder Verwaltungsbehörden gehören. Er führt

19. Juni 1917 MP . 1917 , 161 ) ; doch kann der aus, auch Anſprüche, die im öffentlichen Rechte wurzeln

Reichskanzler oder die von ihm beſtimmte Stelle und öffentlichrechtlichen Vorgängen (Gefeßen, Privi

Ausnahmen zulaſſen . legien, Stonzeſſionen , vertragsähnlichen Genehmigungen

und Uebereinkommen ) ihre Entſtehung verdankten, ſeien

bürgerlichrechtlicher Natur und dem Rechtsweg zu

gänglich, wenn ſie dem Vermögensrecht angehörten

Kleine Mitteilungen. und der Rechtsweg nicht durch beſondere Vorſchriften

ausgeſchloſſen ſei. Als einen ſolchen privatrechtlichen
kann die im S 195 Abſ. 3 S. 1 HGB. berlangte vor die Zivilgerichte gehörigen Anſpruch hat dann

Ertlärung der Aufſichtsratsmitglieder einer Attiengeſell- der Verwaltungsgerichtshof den Sebaltsanſprud eines

idaft, daß der auf jede Attie eingeforderte Betrag bar Gemeindeſekretärd bezeichnet; dabei hat er es dahin

eingezahlt und im Beſike des Vorſtandes ſei, erjeßt geſtellt gelaſſen, ob der Dienſtvertrag zwiſchen der

werden durch den Nachweie der Bareinzahlung bei Gemeinde und ihrem Sekretär ſich im ganzen als

einer Bant zur Verfügung des Borſtanded ? Die Griegs. öffentlich rechtlicher oder privatrechtlider darſtellt.

verhältniſſe machen es oft ſchwierig, daß rechtzeitig Er- Auch das bayer . Oberſte Landesgericht hat in

klärungen von Aufſichtsratsmitgliedern beigebracht oder einem Urteil vom 17. Oktober 1910, Bd. XI S. 647

mangelhafte Erklärungen nachgeholt werden können . angenommen, daß für den Gehaltsanſpruch eines

Es icheint in dem oben gen . Falle – um Zinsverluſte pfälziſchen Gemeindeſekretärs der Rechtsweg offen ſei ;

aus meiſt ſehr hohen Summen zu vermeiden – öfter allein mit ganz anderer Begründung. Das Oberſte

verſucht zu werden , die geforderte Erklärung durch den Landesgericht hat dem Gemeindeſekretär wenn auch

Nachweis zu erſeßen, daß dem Vorſtand bar ein- nicht mit ausdrüdlichen Worten, ſo doch der Sache

gezahlt iſt und er ſich im Beſite des Barbetrages bes nach – die Beamteneigenſchaft abgeſprochen ; indem es

findet. Iſt dies zuläſſig ? annahm , der Dienſtvertrag zwiſchen ihm und der Ges

Es ſind hier zwei Fälle zu unterſcheiden : Der meinde ſei ein privatrechtlicher, troßdem der Sefretär

der Gründung (8 195 45.3) und der der Erhöhung dem Diſziplinarrecht der Gemeinde unterliege. Maß =

des Grundkapitals ($ 284 Ábf.3). Wenn dem Regiſter- gebend für die Entſcheidung der Frage, ob ein öffentlich

richter in der Regel auch nur eine formelle Prü- rechtliches oder nur ein privatrechtliches Dienſtver

fungspflicht obliegt, ſo hat er in gewiſien Grenzen hältnis vorliege, ſei der bei Eingehung des Vertrags

doch ein materielle8 Prüfungsrecht (vgl . Staub von den Parteien gewollte Zweck, ob ſie nämlich die

Anm. 11 zu § 198). Es iſt daher an ſich die Auf

faſſung möglich und im Falle des § 284 auch wohl 1) Jahrg. 1918 S. 124 ff.
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Förderung des allgemeinen Beſten , des öffentlichen Es fragt ſich nun : läßt ſich die Annahme, daß

Wohles oder eines Privatintereſſes beabſichtigten . Dabei die Gehaltsanſprüche der niederen Gemeindebeamten

ſei nicht ausreitend, daß es ſich um die Förderung bürgerlichrechtlicher Natur ſind, nicht auf einfachere

der von der Gemeinde zu beſorgenden Angelegen- Weiſe begründen ? liegt nicht etwa ein Gewohnheits

heiten handle, vielmehr müſſe der von den Parteien recht des Inhalts vor, daß ſolche Anſprüche vor die

verfolgte Zwed die unmittelbare Förderung öffentlicher, bürgerlichen Gerichte gehören ? Für eine ſolche An

gemeindlicher Zwecke ſein, nicht die Aufſtellung eines nahme ſpricht nicht nur die übereinſtimmende An

perſönlichen Gehilfen für den Bürgermeiſter. Der ſchauung der beiden oberſten Gerichtshöfe, ſondern

pfälziſche Gemeindeſekretär hat aber im weſentlichen auch der Umſtand, daß die unteren Gerichte bisher

nur den Bürgermeiſter in der Beſorgung ſeiner Ge- vielfach ihre Zuſtändigkeit in ſolchen Rechtsſtreitig

chäfte zu unterſtüßen .

keiten angenommen haben. So haben beiſpielsweiſe das

Die beiden bayer. höchſten Gerichtshöfe ſtimmen Almtégericht und das Landgericht Nürnberg in Gehaltes

alſo – troß abweichender Begründung in ihrer ſtreitigkeiten von Straßenbahnbeamt
en ihre Zuſtändiga

Entſcheidung überein ; ſie ſtehen beibe im Gegenſate keit angenommen, ohne daß der Stadtmagiſtrat die

zu der im Shrifttum herrſchenden Anſchauung, wos

Einrede der Unzuläſſigkeit des Rechtswegs erhoben

nach die Gehaltsanſprüche der Gemeindebeamten, weil hätte. Das Oberlandesgericht München hat, wie nach

jie öffentlichretliche
r Natur leien, nicht vor die einer in RDLG. Bd . 34 S. 33 Fußnote im Auszug

Zivilgerichte, ſondern vor die Verwaltungsbehör
den mitgeteilten Entſcheidung vielleicht geſchloſſen werden

gehören , ſoweit nicht ausnahmsweiſe, wie für Gehalts : kann, eine fachliche Entſcheidung über den Gehaltss

anſprüche der Bürgermeiſter und der ihnen gleich anſpruch getroffen , johin anſcheinend ebenfalls die Zu

geſtellten höheren Gemeindebeamten , der Rechtsweg ſtändigkeit der Zivilgerichte bejaht . Und vermutlich

durch ausdrückliche geſebliche Vorſchrift eröffnet ſei . iſt es anderwärts auch nicht anders.

Auf dieſem Standpunkt ſteben beiſpielweiſe Neus Daß ſich ein ſolches Gewohnheitsrecht bilden

miller, Handausgabe der SPO. 3.14 Aufl. Anm. zu konnte, iſt auch ganz begreiflich. Dem bay . Geſeks

§ 13 GVG .; Reindl, BayBfR. 1917 S. 109 ; Helms geber erſchienen wohl nur die pragmatiſchen Beamten

reich-Roc, Bay. Gem . Anm. 10 zu Art.75 und Anm . 90 und die ihnen gleichgeſtellten höheren Gemeindebeamten

zu Art. 75 mit Anhang ; Seydel neueſte Aufl. BD. I als wirkliche Vollbeamte. Alle anderen Gemeindes

S. 831.

beamten erſchienen ihm nur als Gehilfen dieſer Bes

Daß dieſe Anſchauung zu einem unbefriedigenden

amten vgl. über die Stellung eines Gehilfen bei

Ergebnis führt, weil es das moderne Empfinden vers

einem Rentamt den Tatbeſtand der Entſcheidung des

langt, daß derartige Streitigkeiten nach ihrer ganzen

Kompetenzłonflitt
shofs

vom 9. Mai 1910, Sammlg.

Art von einem Zivil- oder Verwaltungsgericht in

BD. I S. 262 und die dort angeführte Verordnung

einem geordneten Streitverfahren zu entſcheiden ſind,

vom 24. März 1802. Dazu kommt noch, daß viele

kann wohl nicht ernſtlich beſtritten werden , wie ja

niedere Gemeindebeamte, wie Polizeidiener, in kleineren

auch Seydel a. a . D. von einer finnloſen und unhalts

Gemeinden nur nebenbei im Amte tätig ſind. Aehnliche

baren Zurückhaltung des Geſebgebers ſpricht.

Erwägungen haben auch das Reichsgericht dazu ges

Demgegenüber iſt es umſo erfreulicher, wenn

führt, die Beamteneigenſcha
ft

von Aushilfskräften, wie

die beiden oberſten bayer . Gerichtshöfe dem geſunden

Poſtaushelfern , zu verneinen ; es entſpricht ja auch

Rechtsgedanken , für derartige Anſprüche müſſe auch

einer geſunden natürlichen Auffaſſung, Aushilfskräfte,

ein Rechtsweg beſtehen , zu ſeinem Rechte verhelfen ,

die nur zeitweiſe angeſtellt ſind, und daher weder die

mögen auch die gegebenen Begründungen im einzelnen

ſonſt übliche Vorbildung und Prari8 noch manchmal das

voneniander abweichen und anfechtbar ſein . Es gibt

volle Verſtändnis für die Stellung eines Beamten haben,

eben eine innere Logit der Tatſachen, die ſich in einer

nicht in allen Punkten als Vollbeamte zu behandeln.

geſunden Rechtſprechung gegenüber allen konſtruktiven

So iſt es ſicherlich gekommen, daß im Laufe der Jahre

Bedenken kraftvoll durchſeßt. Der juriſtiſche Schrifts

Hunderte von Prozeſſen von niederen Gemeindebeamten

ſteller mag fich in einem ſolchen Fall mit einem un

vor den Zivilgerichten geſpielt haben , ohne daß das

erfreulichen Ergebnis zufrieden geben, der Richter

Gericht oder die Parteien Bedenken gegen die Zus

ſtändigkeit hatten . Es erſchien eben allen Beteiligten

oder Verwaltungsbeamt
e

, der in einer ſolchen Sache
als das natürlichſte und als ſelbſtverſtändlich, daß

zu entſcheiden hat, wird immer auf Mittel und Wege

ſinnen , um der natürlichen Rechtsauffaſſung zu ihrem

derartige vermögensrechtlic
he

Prozeſſe nicht im Büros

Rechte zu verhelfen ; dabei kommt die Art der Bes

wege durch die Verwaltung, ſondern im ordentlichen

gründung erſt in zweiter Linie .

Rechtsgang von den Gerichten entſchieden würden.

So haben ja auch die Gerichte vielfach vor dem In

Man kann es auch bezüglich der beiden angeführten frafttreten des jeßt geltenden Beamtengeſebes über die

oberſtrichterlichen Entſcheidungen zugeben, daß ihre Gehaltsanſprüche der nicht pragmatiſchen Beamten

Begründung nicht voll befriedigt . Der Verwaltungs- entſchieden , obgleich auch hier eine beſondere geſets

gerichtshof weicht von der bisher herrſchenden Ans
liche Vorſchrift febite . Reindl, BeamtenG. Bemerkung 1

ficht ab, daß die im öffentlichen Rechte wurzelnden
Abſ. 3 zu Art. 176. Daß ſich demgemäß ein Ge

Anſprüche nicht vor die Zivilgerichte gehören ; an- wohnheitsrechtsjaß des angegebenen Inhalts gebildet

dererſeits ſpricht das Oberſte Landesgericht einer Be
habe, könnte am einfachſten auf erperimentellem Wege

amtenlategorie, die dode eine recht bedeutſame Stellung
feſtgeſtellt werden . Es wäre wünſchenswert, wenn auch

im Verwaltungs-Organismus namentlich der kleineren
von anderen Gerichten bezeugt würde, daß ſie über Ge

Gemeinden einnimmt, die Beamteneigenſch
aft ab, in=

baltsanſprüche von Gemeindebeamten entſchieden haben.

dem es einen recht feinen , im einzelnen wohl recht Gerade auf den Rechtsgebieten, die dem öffent

chwierig feſtzuſtellenden Unterſchied macht zwiſchen lichen Rechte angehören oder es wenigſtens berühren,

Angeſtellten , die unmittelbar, und ſolchen , die nur führt oft die Annahme eines Gewohnheitsrecht
s

zu

mittelbar das allgemeine Beſte fördern .

einer einfachen und ſachgemäßen Löjung ; denn gerade
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derartige Rechtsgebiete entbehren oft einer vollſtändig

erſchöpfenden geſeblichen Regelung . So hat der Vers

waltungsgerichtshof anfänglich das Recht der iſraeli

tiſchen Kultusgemeinden zu Beſteuerung ihrer Mit

glieder mit einer wenig überzeugenden Begründung

aus den Beſtimmungen des alten Gemeindeumlagen,

geſebes vom 22. Juli 1819 durch deren entſprechende

Anwendung abgeleitet; dann hat er im Anſchluß an

Heimberger ſeine Anſchauung in einfacher und über

zeugender Weiſe auf ein beſtehendes Gewohnheitsrecht

begründet. Siehe beiſpielsweiſe die Sammlg. Bd.IV

S. 343, 504 ; BD. VII S. 99 ; Bd . XV S. 99 ; Bd. XXIV

S. 60, 315 ; Bd . XXVII S. 123 ; Heimberger, Die

ſtaatslirchenrechtliche Stellung der Iſraeliten in Bayern

2. Aufl. S. 363.

Amtsrichter Dr. Julius Weinichent in Nürnberg .

das Unterbleiben der Beiſtung innerhalb der Liefer

friſten , wie übrigens auch ſchon nach § 285 BGB., auf

Umſtände zurüđzuführen ſei, die ſie nicht zu vertreten

habe. Es zieht dabei für die Beurteilung der Klauſel ,

die nur eine im voraus unberechenbare Einwirkung

der Betriebsſtörung auf den Fabritationsbetrieb der

lieferungspflichtigen Bellagten vorausſeßt, Umſtände

herein, diedarüber hinaus die Bell.erſt wegen Weg

falls des Schuldnerverzugs (8 285 BOB.) oder wegen

Unmöglichteit der Leiſtung (§ 275 BGB .) von ihrer

Lieferpflicht befreien. Dieſe Auffaſſung iſt mit dem

oben mitgeteilten Wortlaute der Klauſel unvereinbar,

wonach die Betl. von ihrer rechtzeitigen Lieferpflicht

ſchlechthin frei wird, wenn nur ihre Warenerzeugung

durch unvorherſehbare Ereigniſſe im Sinne höherer

Gewalt unterbunden wird, deren Einwirkung ſie mit

eigenen Kräften nicht abzuwenden vermag . Daß aber

das Webeverbot alle Vorausſeßungen ihres bisherigen

Betriebs in Frage geſtellt hat, und zwar derart, daß

auch die in die Verbotszeit fallenden Lieferpflichten

und Lieferfriſten der Betl. eine ganz andere laſt für

die Beti. bedeuten als vordem , liegt auf der Hand.

Dieſer durch das Webeverbot herbeigeführte Tatbeſtand

erfüllt ſomit die Vorausſeßungen der Klauſel, unter

denen die Bell. ſich die Befreiung von ihrer recht.

zeitigen Lieferpflicht bedungen hat. Dieſem Tatbeſtande

kann die Ri . auch nicht die vom BG. getroffene Feſt

ſtellung entgegenhalten, es habe die Bell. noch mindes

ſtens 140 Stüd von demſelben ſelbſt hergeſtellten

Hemdentuch an Abnehmer geliefert, die erſt nach dem

12. Juni 1915 beſtellt hatten . Denn war der Weberei

betrieb der Bell. in einer der Klauſel entſprechenden

Weiſe zu der hier allein entſcheidenden Zeit , zu der

die rechtzeitige Lieferung der von der Kl. abgerufenen

75 Stüd bedungen war, d . i . für die Monate Auguſt

bis Ottober 1915, von dem Webeverbot als einem

Ereignis höherer Gewalt betroffen , ſo iſt eben die

Bell. traft der Klauſel ohne weiteres berechtigt ge

weſen, ſich von ihrer Lieferpflicht zu befreien . Gleich

gültig iſt dabei, ob ſie etwa noch an ſpätere Beſteller

aus ihren Vorräten oder aus den allenfalls inzwiſchen

noch hergeſtellten Stücten Lieferungen geleiſtet hat;

auf eine Erörterung ihrer Geſchäftslage und auf eine

Durchforſchung ihrer Geſchäftsbeziehungen zu anderen

Kunden braucht ſich die durch die Klauſel gedeďte Bell .

nicht einzulaſſen (NGZ. Bd. 87 S. 94). (Urt. des IV .

ZŠ. vom 18. Febr. 1918, IV 425/17) . E.
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Aus der Rechtſpregung.

Reichsgericht.

A. 8 tvilſachen.

I.

Befreiung von der vertragömäßigen Lieferpflicht

auf Grund einer Vertragstlauſel ohne Hüdſicht darauf,

ob die nach dieſer Klauſel als höhere Gewalt anzu

fehenden Umſtände die Lieferung tatſächlich unmöglich
gemacht haben. Aus den Gründen : Die Bell .

hat eingewendet, aus zwei Gründen von ihrer Dies

ſerungspflicht frei geworden zu ſein . Sie beruft ſich

in erſter Linie auf die den Beſtätigungen der beiden

Kaufabſchlüſſe vom 30. April und 26. Juni 1914 beis

gefügte Klauſel, wonach . . . Betriebsſtörungen

welche die Produktion verringern oder unmöglich

machen , als höhere Gewalt zu betrachten ſind undvon

der Berbindlichteit zu rechtzeitiger Lieferung befreien.

Sodann verweiſt ſie auf das am 1. Auguſt 1915 in

Araft getretene militäriſche Webeverbot vom 28. Juni

1915, infolge deſſen ihr die Ķerſtellung der für Auguſt,

September undOktober 1915 abgerufenen 75 Stüd

unmöglich geworden ſei . Beide Befreiungsgründe ſind

in ihrem Weſen und Umfange verſchieden und dürfen

miteinander nicht vermengt werden . Denn traft der

Vertragsklauſel wird die Bell. von der Lieferungss
pflicht nicht erſt dann frei, wenn die als höhere Ges

walt vorbehaltenen Ereigniſſe die Leiſtung unmöglich

machen, ſondern ſchon dann, wenn ſie überhaupt eins

treten . Die Klauſel erweitert ſomit die Rechte der

Bell. über den geſetzl. Befreiungsgrund des 8 275 BGB.

hinaus (RG. vom 20. Mai 1915 Bd. 87 S. 93, vom

19. Juni 1917, II. 22/17 in 13. 1917 Sp . 1252Nr. 2,

vom 3. Dit. 1917, I. 90/17 in Gruchot Bd. 62 S. 84).

Allerdings kann hier die Klauſel nicht mehr auf ſolche

Betriebsſtörungen bezogen werden , die bereits infolge
des Krieges eingetreten waren , als die Bell. am

12. Juni 1915 den Abruf von je 25 Stüd für Auguſt,

September, Oktober 1915 vorbehaltlos beſtätigte und

damit lundgab, daß ſie die Lieferung nach ihrer da :

maligen Geſchäftslage trotz der Kriegserichwerniſſe als

durchführbar anjah. Dies iſt auch der Standpunft des

BO . Wohl aber fällt unter die Klauſel das ſpätere

Webeverbot vom 28. Juni 1915 als ein Ereignis,

deſſen ſtörende Einwirkung auf den Betrieb der Befl .

am 12. Juni 1915, bei der Beſtätigung des Abrufs

der 75 Stüd, im voraus noch unberechenbar war.

Das BG. verkennt aber die befreiende Tragweite dieſer

Klauſel , wenn es die durch das Webeverbot verur

{achten Betriebshemmungen nur inſofern für erheblich

hält, als der Beilagten der Nachweis offen bleibe, daß

II.

handelt rechtowidrig, wer den Ehemann durch die

an fich zuläſſige Drohung mit einem konkuršantrag

gegen die Frau zu einer Schuldübernahme beſtimmt?

å us den Gründen : Mit Grund bemängelt die

Reviſion die Annahme des BO. , daß durch die Drohung

mit dem Antrag auf Eröffnung des Konkurſes über

das Vermögen der Frau der Mann zur Abgabe der

Erklärung vom 5. Februar 1913 deshalb nicht wider

rechtlich beſtimmt worden ſei, weil ſich die Stellung des

Kontursantrags gegenüber der Frau im Rahmen der

dem Gläubiger zuſtehenden geſeßlichen Befugniſſe ge

halten hätte. Dieſe Ausführung iſt an und für ſich

zutreffend, aber nicht ausreichend, die Zurückweiſung

des klägeriſchen Einwands gegen die Urkunde zu tragen.

Auf eine Schuldübernahme durch den Mann hatte die

Bellagte unzweifelhaft tein Recht : nur zur Frau des

Klägers ſtand ſie in einem Vertragsverhältnis, unter

den Ehegatten beſtand Gütertrennung. Der Mann

konnte für die Verbindlichkeiten der Frau wirtſam

nur aus freier Entſchließung eintreten. Auch wenn

mithin die Drohung mit dem Konkursantrag gegen

das Vermögen der Frau als der Schuldnerin dem

Mittel nach nichtwiderrechtlich war, ſo iſt damit doch

ein Vermögensvorteil angeſtrebt worden, auf den die

Betlagte lein Recht hatte: er war in dieſem Sinne
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widerrechtlich ( rechtswidrig ), und hierdurch wird in Ergebnis gelangt, daß im Verhältnis der Erben unter

Anſehung nicht des Mittels, aber des Zwedes der einander die Pflichtteilslaſt von den drei als Erben
Drohung die Einwirkung auf den Willen des eingeſeßten Kindern allein zu tragen ſei. Maßgebend

Klägers unzuläſſig , wenn ſie als ſolche beabſichtigt hierfür war, daß dieſen drei Erben allein die ihren

war. Iſt er durch die Drohung mit der Eröffnung drei auf den Pflichtteil beſchränkten Geſchwiſtern ent
des Konkurſes über das Vermögen der Frau zur Aus- zogenen Erbteile zugute gekommen ſeien , da die Witwe

ſtellung der Urkunde beſtimmt worden, ſo iſt dieſe auf ihren geſetzl. Erbteil beſchränkt geblieben ſei . Die

widerrechtlich durch Drohung erwirkt. Dieſe Beur- von der Mev . hiergegen erhobene, auf Verlegung der

teilung entſpricht ebenſowohl den in der Rechtſprechung S8 2320, 1967, 2038, 748, 2148 BGB. geſtüßte Müge

der 25. des RG. zu BOB. §123 wiederholt aufges fann feinen Erfolg haben. 8 1967 BOB. regelt die
ſtellten Grundſägen (vgl . NORKomm. zu § 123 Haftung des Erben für die Nachlaßverbindlichkeiten

Erl . 3) , wie der hier als Klaggrundlage in Betracht gegenüber den Gläubigern, kann alſo für die Aus

kommenden Vorſchrift des § 253 StGB . Insbeſondere legung der nur für das Jnnenverhältnis zwiſchen den

wird auch i . S. dieſer Vorſchrift der Begriff der Rechtss Erben beſtimmten Vorſchriften des §2320 BOB. nicht

widrigkeit des Vermögensvorteils in " feſtſtehender in Betracht kommen . Der 8 2038 BOB. betrifft die

Rechtſprechung der Straſſenate des Reichsgerichis da- gemeinſchaftl. Verwaltung des Nachlaſſes durch die

hin ausgelegt, daß jene rechtswidrigteit ichon dann Miterben und iſt daher auf die hier ſtreitige Frage

vorliegt, wenn ein Rechtsanſpruch auf Erlangungdes nicht anwendbar. Soweit $ 748 vorſchreibt, daß jeder

Vermögensvorteils , wie der Täter weiß, nicht beſteht Teilhaber den anderen Teilhabern gegenüber der

(RGSt. Bd . 44 S. 203 und Bd. 20 S. 59). ( lirt. des pflichtet iſt, die Baſten des gemeinſchaftl. Gegenſtandes
VI . ZS. vom 14. Februar 1918, VI 389/17). zu tragen , enthält der § 2320 eine von dieſer allge

meinen Regel abweichende, für einen beſonderen Fall

gegebene Ausnahmevorſchrift. Aus 8 748 fann daher

III . nichts gegen die Auslegung entnommen werden, die

der Berufungsrichter dem & 2320 BGB. gegeben hat.
Wer Waren vertauft, auf deren Beſchaffung er der

Ebenſo ſtellt ſich die Vorſchrift des § 2320 gegenüber

Kriegsverhältnifie wegen nicht ficher rechnen tann,fannsder des § 2148 BOB. als eine Ausnahme von der
ſich nicht auf Unmöglichkeit der Leiſtung berufen . Aus

allgemeinen Regel dar. Es kann ſichdaher nurfragen,
den Gründen : Mitte Dezember 1914, zur Zeit des ob gegenwärtig ein unter § 2320 fallender Tatbeſtand
erſten Vertragsſchluſſes war Deutſchland von aller gegeben iſt, und das iſt vom BG. erkennbaren

ausländiſchen Zufuhr an Gerſte abgeſchnitten und auf Rechtsirrtum bejaht worden. Die im Entw . eines
die heimiſche Erzeugung angewieſen, die Proving, aus

BOB. allein vorgeſehene Beſtimmung des § 2320 Abſ.1

der die Gerſte geliefert werden ſollte, vor feindlichen
( 8 1995 des I. Entw .) enthält eine Dispoſitivvorſchrift

Einfällen noch nicht völlig behütet. Wegen der Anapp
für den Fall, daß der Erbteil eines Pflichtteilsberech

heit der Lebensmittel, insbeſondere aller Getreidearten
tigten zufolge deſſen Ausſchließung vermöge der geſeßl .

war mit behördlichen Maßnahmen zu rechnen , die den Erbfolge einem anderen zufällt, der neben einer oder
Handel in dieſen Waren einengten, namentlich mit mehreren anderen Perſonen zur geſeßl. Erbfolge gelangt.
der Feſtſeßung von Þöchſtpreiſen für Gegenſtände des

Die Vorſchrift beruht auf derErwägung, daß es dem
notwendigen Nahrungsbedarfs der Bevölferung, über

Willen des Erblaſſers in der Regel entſprechen werde,

deren Wirkungen auf die Marktlage noch keine Er den übrigen Miterben gegenüber zur Entrichtung des
fahrungen vorlagen . Wer unter folchen Verhältniſſen Pflichtteils den zu verpflichten, der den durch dieAus:
in unſicherer Ariegszeit Waren von jener Art vers ſchließung des Berechtigten an ihn fallenden Erbſchafts
fauft, muß ſie in ſeinem Beſiß oder dergeſtalt in ſeiner bruchteil erhalte (Mot. V S. 422) . Schon dieſe Bes
Verfügungsmacht haben, daß er ſie zur Erfüllung ſeiner gründung ergibt, daß es keinen Unterſchied machen
Verpflichtung jederzeit greiſen fann . Verläßt er ſich fann, ob der, dem der Erbteil anfällt, durch die Aus
auf Deđungsverträge mit Dritten , von denen er nicht

ſchließung des Berechtigteu erſt zur Erbfolge berufen
beſtimmt weiß , daß ſie im Beſiße der Waren, zur wird oder ob er den Erbteil im Wege der Anwachſung

Lieferung imſtande und völlig verläſſig ſind, ſo tut er erwirbt. Jeder Zweifel nach dieſer Hichtung wird aber

das auf ſeine Gefahr und kann ſich überhaupt nicht durch die Verhandlungen in der II. Komm . (Prot. V

mehr auf eine Unmöglichkeit der Leiſtung berufen , die S. 548 ff.) behoben . Dort war beantragt worden,

er nicht zu vertreten habe . Denn bei der gebotenen zur Verdeutlichung der Vorſchrift des Entw . dem Ein

lleberlegung muß er vorausſehen , daß die Beſchaffung gange des § 1995 folgende Faſſung zu geben : „ Jſt

durch die Kriegsverhältniſſe vereitelt werden kann, infolge der Ausſchließung des Pflichtteilsberechtigten

wenn er Waren verlauft, die weder er noch zur Liefe
von der Erbſchaft ein anderer als geſeßl. Erbe ein

rung bereite Lieferanten beſißen . Im Kriege wird die
getreten oder hat ſich infolge einer ſolchen Ausſchließung

im Frieden und unter regelmäßigen Zuſtänden für der geſetzl. Erbteil eines anderen vergrößert. “ Die

den Handelsverkehr geltende Regel durchbrochen , daß Kommiſſion billigte dieſen Antrag, der keine ſachl.
der Großhändler auch Waren verkauft und verkaufen

Nenderung, ſondern nur eine Verdeutlichung des Ent:

darf, die er nicht beſigt und ſich erſt beſchaffen muß. wurfs enthalten ſollte. Wenn nun auch die Vorſchrift
Es iſt auch nur billig , daß in Fällen, wie der gegen in § 2320 Abſ. 1 BOB . eine von dem Antrag ab

wärtige, nicht der Käufer den Schaden zu tragen hat , weichende Faſſung erhalten hat , ſo kann doch nach dem
der auf den Vertrag vertraut , ſondern der Verkäufer, Standpunkte , den die Kommiſſion eingenommen hat,

der ſich bei ſeinen vertragsbrüchigen Lieferanten er
fein Zweifel darüber obwalten , daß entſprechend dem

holen mag . ( lirt . des VI . ZS. vom 18. Februar 1918, Zwecke der Vorſchrift auch der Fall darunter zu be :
VI 459/17) .

greifen iſt, daß einem von mehreren geſeßl . Erben zu

ſeinem eigenen noch der Erbteil eines ausgeſchloſſenen

IV . Pflichtteilsberechtigten anwächſt . Der 2320 Abſ. 2

enthält eine der Vorſchrift des Abſ. 1 entſprechende

BGB. $ 2320 : Wer hat im Verhältnie der Miterben Auslegungsregel für den Fall der gewillkürten Erb

zueinander die Pflichtteildlaſt zu tragen, wenn der Erb : folge, die in der II . Komm . aus der Erwägung ein

laſer ſeine Frau und drei ſeiner ſechó Kinder als Grben geſchaltet wurde, daß mangels einer ausdrüdl. die

zu je / eingeſetzt und den anderen drei Kindern nur teſtamentariſche Erbfolge betreffenden Vorſchrift die

ein Vermächinis jugowendet hat? Aus den Gründen : Gejahr beſtehe, es lönne aus der Vorſchrift des Abſ. 1

Tas vo . iſt hinſichtlich der zwiſchen den Parteien gefolgert werden, daß , wo es ſich nicht um einen geſeßl .

ſireitigen Frage auf Grund des § 2320 BOB. zu dem Grben handle, das Gegenteil von § 1995 (des I. Entw .)

1

1

-n.
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gelten ſolle . Auch für die Anwendung dieſer Aus V.

legungsregel tann es keinen Unterſchied machen, ob

der vom Erblaſſer Begünſtigte durch die leßtwillige
Anfechtung der Ghe wegen Fallſucht trotz jahre:

Zuwendung überhaupt erſt Erbe wird oder nur eine
laugen dusbleibens von Wufällen. É us den Gründen :

Erhöhung ſeines geſeßl. Erbteils erfährt. Der innere
Daß eine Ehe von einem Gatten unter den Voraus

Grund der Vorſchrift des Abſ. 2 iſt der gleiche wie
reßungen des § 1333 BGB. wegen eines förperl. Leidens

für die Vorſchrift des Abſ. 1. Werden von dem Erb
angefochten werden kann, iſt anerkannten Rechtes. Die

laſſer unter Ausſchließung eines oder mehrerer Pflicht
Reviſion bezweifelt auch nicht, daß dies wegen Fall.

teilsberechtigten nur die neben den Ausgeſchloſſenen
ſucht geſchehen kann. Die Befl. hat ſchon vor der

i . 3. 1912 erfolgten Eheſchließung an ausgeſprochener

berufenen geſeßl. Erben als Erben eingeſeßt, ſo wird,

falls der Erblaſſer nicht beſonders zum Ausdrud bringt,
Falſucht gelitten . Der Kläger war zur Zeit der Ehe

wieweit die Erbeinfeßung eines oder einzelner von
ſchließung über die Natur der Krämpfe ſeiner Frau im

ihnen auf der Ausſchließung eines Teiles der geſeßl .
Jrrtum. Als ſie dann ärztlich als Falſucht erkannt

Erben beruht, bei der Beurteilung der Frage, ob und
worden waren , fochter im Januar1913 rechtzeitig die Ehe

in welcher Höhe den einzelnen der eingeſegten Perſonen
llagend an. Fraglich bleibt daher nur, ob die Fall

die Erbteile der Ausgeſchloſſenen zugewendet ſind, von
ſucht, mit der die Bell. vor undbei der Eheſchließung

der Höhe der geſeßl. Erbteile, wie ſie ſich ohne die
behaftet war, nach Art und Grad, nach Häufigkeit und

Ausſchließung geſtaltet haben würden , auszugehen
Heftigkeit der Anfälle ſowie nach der Gefährdung des

ſein . Denn nur inſoweit, als die einzelnen eingelegten ehelichen Lebens und des ehel. Nachwuchſes den Kl.

Erben einen größeren als ihren geſeßl. Erbteil zuge
bei Kenntnis der Sachlage und bei verſtändiger Wür

wieſen erhalten , läßt ſich in der leßtwilligen Anord
digung des Weſens der Ehe von der Eingehung der

nung des Erblaſſers mangels beſonderer , eine gegen
Ehe abgehalten haben würde. Das BG. hat dieſe

teilige Annahme rechtfertigender Umſtände eine Zu
Frage rechtsirrtumfrei bejaht . Es ſtellt dazu feſt, daß

wendung der Erbteile der ausgeſchloſſenen Berechtigten
ſich die Anfälle während der Schwangerſchaft der Beki.

finden. Wer nur einen ſeinem geſeßl . Erbteil ent
vom Juli bis Dezember 1912 ziemlich alle drei Wochen

ſprechenden Anteil am Nachlaſſe zugewieſen erhält,
wiederholt haben. Es folgt ferner dem Gutachten des

von dem läßt ſich im Zweifel nicht ſagen, daß ihm der
Dr. N., der die Faljucht in der Regel für unheilbar hält

Erbteil eines ausgeſchloſſenen Berechtigten zugewendet
und ausführt, daß mit der Gefahr einer Vererbung der

ſei. Gegenwärtig waren die Witwe und die 6 Kinder
Krankheit ernſtlich zu rechnen ſei. Die Rev. hält dagegen

des Erblaſſers deſſen geſeßl. Erben. Danach betrug
die Anfechtbarkeit der Ehe deshalb für ausgeſchloſſen ,

der geſeßliche Erbteil der Witwe 1/4, der geſeßl. Erbteil
weil ſeit Dez. 1912 bis zum Erlaſſe des Berufungs

jedes Kindes 1/8 des Nachlaſſes. Hätte ſich der
urteils, alſo ſeit megr als vier Jahren keine weiteren

Erblaſſer darauf beſchränkt, in dem Teſtamente die
Anfälle beobachtet worden ſeien. Das BG. hat auch

3 Söhne E., 8. und K. auszuſchließen , ohne eine be
dieſen Umſtand miterwogen, aber mit dem ärztl. Gut

ſondere Erbeinfeßung vorzunehmen , ſo würden ſich die
achten tatſächlich feſtgeſtellt, daß troß diefer Pauſen

geſeßl. Erbteile der nicht ausgeſchloſſenen 3 Ainder
die Arankheit und die Gefahr einer Vererbung nicht

aufje " erhöht haben,wobei die ihnenzugewachſenen fahrungsmäßig erneute undvermehrte Anfälle zu beie /
als behoben gelten können ; im Gegenteil ſeien er

Anteile der Erbteile der Ausgeſchloſſenen in Anſehung

der Vermächtniſſe und Auflagen nach § 1935 BGB.
fürchten, wenn die trankhafte Beranlagung der Befl .

als beſondere Erbteile zu gelten gehabt hätten . Jn
entſprechend beeinflußt werde, ſei es durch beſtimmte

dieſem Falle würde die Pflichtteilslaſt im Verhältnis
Störungen des Stoffwechſels oder durch allgemeine

der Erben untereinander gemäß § 2320 Abſ. 1 BGB.
Umwälzungen im Körperhaushalte, wie dies nament

von den 3 Kindern zu tragen geweſen ſein , da der
lich bei erneuter Schwangerſchaft vorausſichtlich der

Witwe nichts von den Erbteilen der Ausgeſchloſſenen
Fall ſein werde. Gegenüber dieſen Feſtſtellungen

zugefallen, fie alſo nicht an deren Stelle Erbin geworden
kann derAngriff der Heviſion feinen Erfolg haben.

wäre. Die einzige Aenderung, die durch die in dem
(Urt. d . IV. ZS. vom 28. Februar 1918, IV 391/17 ).

E.
Teſtament vorgenommene Erbeinſekung hinſichtlich der

Hechtslage eingetreten iſt ,beſteht darin , daß der Witwe
VI .

und dendrei nicht ausgeſchloſſenen Kindern die ihnen

nach der geſeßl. Erbfolge zugefallenen Erbteile von Unterbrechung der Berjährung durch Erhebung der

je / des Nachlaſſes vom Erblaſſer leßtwillig gu- Klage, wenn es an einer Prozeßvorausſetung (3. B. an

gewieſen ſind, daß ſie ſie alſo nicht als geſeßl . , ſondern den Boransſekungen nach Art.2Bayer. UG . ZPD.)gefehlt

als Teſtamentserben erhalten haben, und daß ſomit hat. Aus den Gründen : Der Verjährungseinwand

die Erbteile der drei ausgeſchloſſenen Söhne den anderen lann nicht als begründet anerkannt werden . Nach

drei Aindern nicht fraft geſeßl. Vorſchrift zugefallen , Art. 2 Bayer. AG. ZPO. fönnen Anſprüche gegen den

ſondern vom Erblaſſer zugewendet worden ſind . Daß Bayer. Fiskus erſt dann gerichtlich verfolgt werden ,

der Erblaſſer . nicht beabſichtigt hat, der Witwe das wenn ſich der Beteiligte an die zunächſt zuſtändige

ihr zugewieſene Biertel des Nachlaſſes nur im Sinblid höhere Verwaltungsſtelle um Abhilfe gewendet und

auf die Ausſchließung der 3 Söhne aus deren dadurch entweder eine abſchlägige oder innerhalb ſechs Wochen

frei gewordenen Erbteilen zuzuwenden, geht aus dem gar keine Entſchließung erhalten hat. Unter der hier

Teſtamentsnachtrag unzweideutig hervor. Denn der nach zuſtändigen Verwaltungsſtelle haben die Vor

Nachtrag bezweďte, wie darin ausdrüdlich geſagt iſt, inſtanzen das Bayeriſche Verkehrsminiſterium ver

nur klarzuſtellen , daß es die Abſicht des Erblaſſers ſtanden (vgl . Henle- ħabel, Anm . 4 zu Art. 2 ), deſſen

geweſen ſei, das geſeķi . Erbrecht der Witwe aus $ 1931 Entſchließung bei Erhebung der erſten, innerhalb der

BOB. zu wahren, ihr alſo den ihr ſelbſt auch ohne Verjährungsfriſt des § 8 Haftpflo . erhobenen Alage

die Ausſchließung der 3 Söhne nach dem Geſek ſchon noch nicht nachgeſucht war. Gegen die Gültigkeit der

zuſtehenden Erbteil leßtwillig zuzuwenden. Hat hiernach Vorſchrift beſtehen keine Bedenken, insbeſondere wider

der Erblaſſer die Erbteile ſeiner ausgeſchloſſenen Söhne ſpricht ſie nicht dem § 4 ZPO ., weil ſie feinen Aus.

nur den drei anderen Kindern zugewendet, ſo findet, ſchluß ſondern nur eine Erſchwerung des Rechtswegs

da nach der rechtsirrtumsfreien Feſtſtellung des BG. enthält (ROZ. Bd . 17 S. 416), indem ſie die Partei

ein abweichender Wille des Erblaſſers nicht erkennbar nötigt, ſich zunächſt an die Verwaltungsbehörden zu

iſt, die Vorſchrift des 8 2320 Abſ. 2 BOB. Anwendung. wenden . Der Kläger ſteht nun auf dem Standpunkte,

(Urt. des IV. ZS. vom 28. Februar 1908, IV 270/17 ). daß die Verjährung mit der Zuſtellung der erſten

E. Alage unterbrochen ſei, weil er die jeßige innerhalb

von ſechs Monaten nach Zurüđnahme der erſten erhoben

4332
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habe, mithin BOB. & 212 Abſ. 2 Plaß greife, während

der Beklagte die Meinung vertritt, die Erhebung der

erſten Klage unterbreche die Verjährung überhaupt

nicht, weil & 209 BGB. vorausſebe, daß der Anſpruch

ſeiner Natur nach zur gerichtlichen Entſcheidung gebracht

werden könne und dies nicht zutreffe, ſoweit Art. 2

eingreife . Der Anſicht des Klägers iſt der Vorzug zu

geben. Wie ſchon der III . ZS . ausgeführt hat (ROZ.

Bd . 86 S. 246 ), knüpft $ 209 BOB . die materiells

rechtliche Folge der Unterbrechung der Verjährung an

den prozeßrechtlichen Aft der Klageerhebung, für den

er keine ſelbſtändigen Beſtimmungen aufſtellt. Sobald

daher eine Klage in prozeſſual gültiger Weiſe erhoben

iſt, unterbricht ſie auch die Verjährung. Die Únter

brechung gilt aber nach § 212 Abſ. 1 BGB. als nicht

erfolgt, wenn die Klage zurüdgenommen wird ; es ſoll

indeſſen von dieſer Regel wieder die in Abſ. 2 des

$ 212 beſtimmte Ausnahme Plat greifen. Daß die

Vorſchriften des § 212 nur anzuwenden wären, wenn

es an einer Prozeßvorausſeßung der früheren Klage

es

kommt daher auch inſoweit nichts darauf an, ob man

die Beſtimmung des Art. 2 als materielle Bedingung

des Anſpruchs des Klägers oder als Prozeßvoraus

ſeßung anſieht. Aus ähnlichen Erwägungen hat der

Senat in dem KGZ. Bd . 84 S. 309 ff. abgedrudten

Urteile die Unterbrechung der Verjährung angenommen ,

obgleich damals die Alage vor Ablauf der im § 137

Abſ. 2 81VG. vorgeſchriebenen Friſt von einem Monat

erhoben war. (Urt. d . VI. ZS . vom 28. Februar 1918,

VI 5/18).

gefehlt email

Einräumung des Mitbeſikes der körperl. Uebergabe

nicht gleichſteht. Ebenſo beſtimmt 1206 BOB., daß

bei Pfandbeſtellung an Stelle der Uebergabe derSache

die Einräumung des Mitbeſißes genüge, wenn ſich die

Sache unter dem Mitverſchluſſe des Gläubigers befindet.

Hier wird alſo die Einräumung des Mitbeſikes allein

der Uebergabe noch nicht gleichwertig erachtet, ſondern

es muß der Mitverſchluß hinzutommen und das,

trozdem der $ 1026 gegenüber der Regel erleichternde

Bedingungen aufſtellen will, wie aus den Worten , es

genügt“ zu entnehmen iſt. Der Regel nach ſtellt alſo

das Geſeß die Einräumung des Mitbeſiges der körperi.

Uebergabe nicht gleich. Das BG. hat für ſeine ab

weichende Meinung das Urteil des RG. , JW . 1906

S. 161 angezogen allein mit Unrecht; denn in jenem

Urteile handelt es ſich nicht um Einräumung des Mits

beſikes, ſondern um ein constitutum possessorium nach

$ 930 BOB. Ein ſolches würde auch hier neben der

Willenseinigung über die unentgeltl. Eigentumsüber

tragung zur Vollziehung der Schenkung durchaus ges

nügen (vgl. Planc Somm. N. 4 zu § 518 ). Bedenten

fann das Urteil nur inſofern erregen , als es nicht

ausdrüdlich die Vereinbarung eines Rechtsverhältniſſes

zwiſchen der Schenterin und der Betl. feſtſtellt, ver

möge deſſen leptere den mittelbaren Beſik erlangt hat

($ 930 BGB .) . Dieſer Mangel läßt ſich aber aus dem

Zuſammenhange der Ausführungen dahin ergängen ,

daß es an einem Teile der geſchenkten Sachen die

körperl . Uebergabe alſo die Uebertragung des

alleinigen Beſißes auf die Beſchenkte bezüglich der

übrigen Sachen die Vereinbarung eines Rechtsverhält

niſſes annimmt, vermöge deſſen ein gemeinſchaftlicher

Gebrauch den beiden Beteiligten zuſtand . Ein ſolches

Rechtsverhältnis, mag es als Gebrauchsleihe ( $ 598)

oder als ein anderes ähnliches Verhältnis “ i . S. von

8 868 ſich darſtellen, fonnte die Üebertragung des

mittelbaren Beſiges auf die Beſchenkte begründen.

Eine derartige Teilung des Beſißes in mittelbaren

und unmittelbaren Beſit durfte vom BG. als Mits

beſi “, wenngleich nicht im ſtreng rechtl. Sinne, be

zeichnet werden und ſie genügte, um nach § 930 die

körperl. Uebergabe an die Beſchentte zu erſeßen (vgl.

Wolff a . a . D. S. 188) . ( Urt. des IV. ZS . vom 13. Dez.

1917, IV 316/17). E.

n .
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BGB. 88 518, 930, 868, 598 : Gine Schenkung

kann zwar nicht durch Einräumung des Mitbeſiges, aber

durch Einräumung des gemeinſchaftlichen Gebrauches

vollzogen werden. Aus den Gründen : Das BG.

führt aus : Frau B. habe die Sachen der Betl. ſchenten

wollen und die Schentung auch durch Uebergabe an

die Bell . vollzogen . Es möge vielleicht keine förmliche

körperliche Uebergabe aller einzelnen Sachen erfolgt

ſein ; aber es ſei der Befl . doch jedenfalls der Mit

beſit an ihnen zu Lebzeiten der Erblaſſerin von les

terer bereits eingeräumt und der Uebergang des Eigen

tums auf ſie mit ihr vereinbart worden . Dieſe Bes

fißeinräumung und Vereinbarung bedeute den Vollzug

der Schentung bei beweglichen Sachen . Daß die Erbs

laſſerin zuweilen einen oder den anderen der Schmud

gegenſtände troz der Schenkung noch ſelbſt getragen

habe, ſpreche nicht gegen die vollzogene Schenkung.

Dieſe Ausführungen werden von der Reviſion anges

griffen. Es wird gerügt, daß eine förperliche Ueber

gabe nicht ſtattgefunden habe und daß eine Erſaküber

gabe nicht feſtgeſtellt ſei . Allein für einige Sachen

nimmt das BG , eine törperl . Uebergabe tatſächlich als

vorliegend an ; inſoweit iſt eine vollzogene Schentung

bedenfenfrei feſtgeſtellt. Freilich hat ſich nicht genauer

feſtſtellen laſſen , um welche einzelnen Sachen es ſich dabei

handelt. Für die übrigen Sachen hat das BG . anges

nommen , daß der Mitbeſig eingeräumt worden ſei . Nun

iſt der Reviſion zuzugeben , daß die Einräumung des

Mitbeſizes die für den Eigentumsübergang nötige før

perl . Uebergabe allein nicht zu erſeßen vermag. Das

wird auch in der Literatur allgemein angenommen (vgl.

Wolfi, Der Mitbeſit nach BOB. in Jherings3. 08.44,

1902, S. 187 IX. 1; Kreß, Beſiß und Recht S. 273 b ).

Es wird beſtätigt durch die 88 1081 , 1206 BOB. Nach

§ 1032 iſt zur Beſtellung des Nießbrauchs Uebergabe

der Sache erforderlich . Nun beſtimmt § 1081 , daß,

wenn ein Inhaberpapier oder ein Drderpapier mit

Blantoindoſjament Gegenſtand des Nießbrauchs iſt,

an Stelle der llebergabe Einräumung des Mitbeſikes

genüge. Aus dieſer Beſtimmung, beſonders aus der

Ausdrucksweiſe geht hervor , daß im allgemeinen die

VIII.

Darf der øypothetichuldner hinterlegen, wenn die

Abtretung der Hypothet ins Grundbud, eingetragen iſt,

der frühere Gläubiger aber noch Anſpruch auf dieſe erhebt ?

A us den Gründen : Den weiter von den Alägern

verlangten Betrag von 2000 M hat der BN. zugeſprochen

mit der Begründung, der Beklagte beſtreite inſoweit

ſeine Zahlungspflicht nicht und wende nur Erfüllung

durch Dinterlegung ein. Zur Hinterlegung ſei er ins

deſſen allein aus dem Grunde, daß Frau M. auf die

weiteren 2000 M noch Anſpruch erhoben haben ſolle,

nicht befugt geweſen, da ihm die Abtretung an die

Kläger in notarieller Form durch die Benachrichtigung

des GBA .befannt war, er ſich mithin mangels Vor

liegens beſonderer für die Unwirkſamkeit der Zeſſion

ſprechenderUmſtände, wenn überhaupt in einem Zweifel,

jedenfalls in keiner nicht auf Fahrläſſigkeit beruhenden

Ungewißheit über die Gläubigereigenſchäft der Kläger

befand.“ Dieſen Ausführungen fann im Ergebniſſe

beigepflichtet werden . Dahingeſtellt fann bleiben, ob

die Mitteilung des GBA. über die Abtretung eine nicht

auf Fahrläſſigkeit beruhende lingewißheit des Schuldners

über die Perſon des Gläubigers ausſchließt, wenn der

frühere Gläubiger trog der Abtretung noch Anſpruch

auf die Forderung erhebt und teine beſonderen Ums

ſtände für die Unwirtſamfeit der Abtretung ſprechen.

Denn nach § 372 Say 2 BGB . berechtigt auch eine

nicht auf Fahrläſſigkeit beruhende Ungewißheit über

die Perſon des Gläubigers den Schuldner nur dann
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zur Hinterlegung, wenn er infolge dieſer Ungewißheit erbberechtigte Nachkommen verſtorbenen Kindes aber

ſeine Verbindlichkeit nicht oder nicht mit Sicherheit den anderenKindern oder ihren erbberechtigten Nach

erfüllen kann. Dieſe Borausſeßung lag hier nicht vor; kommen nach Stämmen zuwachſen ſolle. Jn 8 7 be

denn da die Kläger als neue Gläubiger im Grundbuch ſtimmte der Al., daß in Anſehung ſeines Nachlaſſes

eingetragen waren, ſo konnte der Bellagte gemäß 88 892, dasjenige Kind, welches das Majorat erhalte, weder

893 BGB. auf Grund des der Eintragung zukommenden auf Erbteil noch auf Pflichtteil Anſpruch habe. Mit

öffentlichen Glaubens an ſie mit befreiender Wirkung Necht hat das BG. in dieſen Beſtimmungen Ver

zahlen, auch wenn in Wirklichkeit nicht die Aläger, fügungen von Todes wegen gefunden. Die Beſtimmung

ſondern noch die Zedentin Gläubigerin war, ſofern ihm in8 3 läßt ſich ſowohl als einſeitige Verfügung von

nicht die Unrichtigkeit der Eintragung bekannt war. Codes wegen ( Teſtament, legtwilige Verfügung ) wie

Ein durch den Anſpruch der Zebentin hervorgerufener als Erbvertrag, die in $ 7 enthaltene Ausſchließung

bloßer Zweifel würde, mochte er nun auf Fahrläffigteit nur als einſeitige Verfügung von Todes wegen be

beruhen oder nicht, den Beklagten nicht gehindert haben, trachten (BGB. SS 1937, 1938, 1941 , 2278) . Das BG.

an die eingetragenen Gläubiger mit Sicherheit zu zahlen . ſtellt zutreffend feſt , daß die für legtwillige Bers

Für dieſe Zahlung tam nur die Eigenſchaft der Kläger fügungen mögliche Form des privatſchriftlichen Teſtas

als Seffionare der Frau M. in Betracht; es iſt daher mentes (BO 2231 Nr. 2) nicht eingehalten ſei.

irrig , wenn die Neviſion die Befugnis des Beklagten Die Meviſion hat inſoweit auch Angriffe nicht er

zur Hinterlegung daraus herleiten will, daß die Klage hoben. Aber auch die Form des öffentlichen Teſta

zur Zeit der Finterlegung nur auf dieſe Eigenſchaft mentes (SS 2233 ff. BOB .), die nach § 2276 Abſ.1 auch

geſtüßt war. (Urt. des V.ZS . vom 16. Februar 1918, für den Erbvertrag maßgebend iſt, iſt nicht beobachtet.

V 274/17 ). ob etwa die für den Ehevertrag vorgeſchriebene Form

gewahrt iſt, was nach § 2276 Abſ.2 im Falle einer

Berbindung von Erb- und Ehevertrag genügen kann,
IX .

bedarf keiner Erörterung. Denn ein Ehevertrag liegt

Errichtung eines öffentlichen Leftaments durch münd- nicht vor. Das Bürgerliche Geſeßbuch verſteht unter

liche Ertlärung. Die Beurtundung des legten Billen8 Ghevertrag nur den Bertrag, durch den Ehegatten

tann nicht durch Brotokollanlagen erſetzt werden. BGB. ihre güterrechtlichen Verhältniſſe regeln (§ 1432BOB.) .

$ 2238. Der Erblaſſer der Befl. war Pächter der Die Unterhaltspflicht des Mannes, um deren Erfüllung

Mittergüter Schi. und Schw ., die zu einem Fidei- es ſich bei dem Vertrage vom 27.Sept.1909 handelte,

kommiß gehören, deſſen Inhaber der Al. iſt. Durch iſt eine von den güterrechtl. Verhältniſſen unabhängige

Bertrag vom 27. Sept. 1909 übertrug der Al. ſeiner Wirkung der Ehe (SS 1360, 1361 BOB.). Was aber

inzwiſchen von ihm geſchiedenen Ehefrau für die Dauer die Form des öffentl. Teſtaments betrifft, ſohaben

ſeiner Befibzeit das nukbare Eigentum an den Fidei . zwar der Kl. und ſeine Ehefrau, wie das BG. feſt

tommißgütern der Ausübung nach mit der Befugnis, ſtellt, die in der von ihnen unterzeichneten Vertrags.

insbeſondere Bacht- und Mietverträge abzuſchließen. urkunde enthaltenen Erklärungen zu Prototon des

Auf Grund dieſes Vertrages ſchloß die Ehefrau des Amtsgerichtes in A. vom 27. Sept. 1909 wiederholt.

Nach dem Inhalt des in Bezug genommenen abſchrift

einen Bertrag, wonach das Pachtverhältnis, deſſen lich vorliegenden Protokolls hat ſich aber der Vorgang

Ende auf den 1. Juli 1917 beſtimmt war, bis zum in folgender Weiſe zugetragen. Die Vertragsteile er:

1. Juli 1933 verlängert ſein ſollte. Der Kl . bemängelte ſchienen vor Richter und Gerichtsſchreiber, überreichten

die Gültigkeit beider Verträge und verlangte mit der die Bertragsurkunde, die als Anlage zum Brototon

Klage die Feſtſtellung, daß der Berlängerungsvertrag genommen wurde, und erklärten naý Vorleſen der

ihm gegenüber unwirtſam , das Pachtverhältnis mit Urkunde, daß ſie die darin enthaltenen Erklärungen

dem 1. Juli 1917 beendigt ſei. Die erſte Inſtanz wies hiermit wiederholt haben wollen. Nach § 2238 BGB.

die Alage ab, das BG. gab ihr ſtatt. Die Reviſion ſtehen dem Erblaſſer aber nur zwei Formen der Teſta

der Bell. wurde zurücgewieſen. mentserrichtung zur Verfügung : die mündliche Er

Aus den Gründen : Das BG. geht davon aus, klärung des leßten Willens oder die Uebergabeeiner

daß die Ehefrau des Kl. den Pachtverlängerungs- Schrift mit der mündlichen Erklärung, daß die Schrift

pertrag im eigenen Namen geſchloſſen habe, der Ber- feinen leßten Willen enthalte . Eine dritte Möglichteit

trag alſo den Al. nur dann binde, wenner zugeſtimmt gibt es nicht. Um eine Teſtamentserrichtung durch

habe. Er findet eine Einwilligung des Kl. einmal in Üebergabe einer Schrift handelt es ſich nicht. Die

dem Vertrage vom 27. Sept. 1909, dann in dem Briefe Vertragsurkunde ſollte erſichtlich nur dazu dienen, die

des Kl. an den Erblaſſer der Bell. vom 27. Olt. 1909, mündliche Erklärung der Vertragsteile und deren Be

erachtet die in dem Bertrag enthaltene Einwilligung urkundung zu vereinfachen, und es fehlt auch an einer

für unwirkſam , weil der ganze Vertrag nichtig ſei, die Erllärung des Inhalts , daß die Schrift den legten

briefliche Erklärung vom 27. Dkt. 1909, ſowie etwaige Willen der Vertragsteile enthalte. Eine mündliche

ſonſtige Suſtimmungserllärungen des Al . aber des Erklärung im Sinne des Gefeßes liegt aber ebenfalls

halb, weil das Einverſtändnis durch ein von ſeinem nicht vor. Die Vorſchriften über die Errichtung eines

Anwalt am 22. Aug. 1911 an den Erblaſſer der Bell . Teſtamentes kennen, abgeſehen von beſonderen , hier

gerichtetes Schreiben widerrufen worden ſei. Die leka nicht in Frage lommenden Fällen, Protokollanlagen

tere Annahme entſpricht dem Jnhalt des Schreibens nicht. Die Teſtamentserrichtung durch mündliche Ers

vom 22. Auguſt 1911 und läßt einen Rechtsirrtum flärung ſeßt daher voraus, daß der legte Wille vor

nicht erſehen. (Wird ausgeführt). Einwandfrei iſt den Urkundsperſonen mündlich erklärt, vollinhaltlich

aber auch die Annahme des BG., daß der Vertrag im Protokolle niedergeſchrieben und mit dem Pros

vom 27. Sept. 1909 nichtig, die darin liegende Eins tolote verleſen und unterſchrieben wird. Dies iſt hier

willigung des Kl. daher unwirkſam ſei. Der von nicht geſchehen. Die geſebliche Form der Teſtamentos

dem Kl. zur Erfüllung ſeiner Unterhaltspflicht gegen- errichtung und damit des Erbvertrags iſt alſo nicht

über Frau und Kindern mit ſeiner Ehefrau abge- gewahrt.Es bedarf dazu nicht erſt der øeranziehung

ichloſſene Vertrag enthalt in 8 2 die Beſtimmung, daß des vom BG. hervorgehobenen Geſichtspunktes, es ſei

der Kl. ſeiner Ehefrau auf ihre Lebenszeit die An- nicht zum Ausdruđe und offenbar den Erklärenden

(prüche aus mehreren Lebensverſicherungen abtrete . und dem Nichter nicht zum Bewußtſein gelommen,

In g 3 iſt beſtimmt, daß nach dem Tode beider Ehe- daß die Erklärung den letzten Willen der Erklärenden

leute das Berſicherungstapital zu gleichen Teilen an enthalte. Auf die inſoweit von der Reviſion er

die Kinder unter Äusſchlußdesjenigen, der daß Majorat hobenen Angriffe braucht daher nicht eingegangen zu

übernehme, fallen, der Anteil eines beim Erbfalle ohne werden . Daß aus der fonach mit Recht angenommenen
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Nichtigkeit der in den 88 3, 7 desVertrages enthaltenen Dieſe Begründung läßt zweifelhaft erſcheinen, ob nicht

Beſtimmungen gemäß § 139 BOB. die Nichtigkeit des ſchon der Begriff der Marktlage i. S. der PreisſtVO.

ganzen Vertrages und damit auch die Unwirkſamkeit verfannt ſei. Bon der Marktlage iſt die jeßt im

der in dem Vertrage liegenden Einwilligung folge, Ariege vielfach auftretende Notmarktlage zu unter

hat das BG, vhne Rechtsirrtum dargelegt. (Urt. des ſcheiden , die durch die infolge des Krieges bewirlte

III . ZS . vom 12. Febr. 1918, III 363/17). Verringerung der Menge der zu Gebote ſtehenden

Gegenſtände des tägl. Bedarfs geſchaffen iſt . Dieſe

Notmarktlage ſcheint die Strst . für berüdſichtigenswert

gehalten zu haben . Zwar ſpricht ſie nur von dem

B. Strafſachen. Werte desPferdes ; ſie verſtehtaber offenſichtlich unter

I.
dem „Werte den Marktpreis “. Das muß daraus

entnommen werden, daß ſie den Wert des achtjährigen

StPO . $$ 263, 265. Die gleiche Lat fann vor. Wallachs am Verkaufstage auf 4500 M und am Tage

liegen , auch wenn der Angellagte von dem gefälſchter des Urteils auf 5000 M angibt; eine Marktlage, die in
Wechſel zur Läuſchung einer anderen Perſon als der verhältnismäßig furzer Zeit eine folche Werterhöhung

im Eröffnungsbeſchlufie bezeichneten Gebrauch gemacht zuläßt, ſcheint eine Notmarktlage zu ſein . Jedenfalls
hat. Aus den Gründen : Während nach der Änklage mußte die Strâ. in dieſer Richtung den Sachverhalt

und dem Eröffnungsbeſchluß derAngellagte von dem auf prüfen. Wird die durch den Krieg eingetretene Nots

den Namen ſeines Schwagers M. fälſchlich angefertige marktlage ausgenußt, um einen beſonders hohen Ge
ten Wechſelakzepte durch Weiterbegebung des Wechſels winn zu erzielen, ſo kann auch im Verkaufe zum Markt

an den Nachindoſſanten G.täuſchenden Gebrauch gemacht preiſe nach der Rechtſprechung des RG. unzuläſſige
haben ſollte, hat die Strs, dieſes Tatbeſtandsmerkmal Breisſteigerung liegen. Nach der ſtändigen Mechts

darin verwirklicht gefunden, daß er den mit dem ſprechung des Ro. iſt bei der Beurteilung der Frage,

falſchen Akzepte verſehenen Wechſel ſeinem ihn zur ob ein übermäßiger Gewinn i . S. der VD. vorliegt,
Rüdjahlung einer Darlehensſchuld drängenden Gläu- der Reingewinn heranzuziehen , der bei gleichen Ges

biger F. vorgezeigtund – erkennbar zahlungshalber – idhäften in Friedenszeiten üblich und angemeſſen war.
hingegeben hat, um dieſen über die Echtheit zu Dem übermäßigen Gewinne ſteht der gewöhnliche

täuſchen. Gleichwohl handelt es ſich hierbei teines- Gewinn gegenüber, der ſonſt beim Verkaufe üblich und

wegs, wie die Reviſion behauptet, um eine andre Tat angemeſſen iſt, um den Handel nußbringend zu ges
i . S. des § 265 SUBD., ſondern um die in der An- ſtalten (NOSI. Bd . 49 S. 398) . Nach beiden Rich

flage bezeichnete Tat, nur in einer anderen durch tungen hin hat die Strk. bisher eine Prüfung nicht

das Ergebnis der Hauptverhandlung bedingten Ers angeſtellt ; dieſe war aber nach obigem erforderlich.

ſcheinungsform . § 263 StPO, verbietet nach ſeinem (Urt. des V. SIS . vom 20. Febr. 1918, 5 D 874/17) .
Wortlaut, Sinn und Zwed, die Urteilsfällung auf

E.

die einzelnen in der Anllageſchrift und in dem Er

öffnungsbeſchluſſe hervorgehobenen Vorkommniffe zu
III .

beſchränken ; vielmehr unterliegt ihr die ganze hiermit Der $ 193 StGB. gewährt auch derWahrnehmung

in Verbindung ſtehende, durch die Bauptverhandlung fremder Jntereſſen Scut, ſofern fie den Täter auch nur

nachgewieſene Tätigteit des Angekl., ſoweit fie nebit mittelbar berühren oder Tatſachen betreffen , die ihn

jenen Vorkommniſſen als ein und dieſelbe Handlung aus irgendwelchen Gründen näher angehen ; fommt die

anzuſehen iſt (NOSt. 24, 370 ; 41 , 164, Urt. des erk. Wahrnehmung ſolcher Jntereſſen in Frage, ſo bedarf

Sen. vom 17. April und 27. Juni 1917 V. D. 131 , e8, um die Anwendbarteit des $ 193 audzujdließen , der

389/1917). Dieſe Vorausſeßung traf aber hier zu. Feſtſtellung, daß der Läter ausſchließlich zu beſtimuten

Denn imRahmen des allgemeinen Planes des Angekl. , anderen Zweden gehandelt hat. A us den Gründen :

die fehlenden Geldmittel zur Befriedigung ſeines Die Begründung, mit der die Strk . dem Angell. den

Gläubigers F. mittels der Wechſelfälīdung zu erlangen, Schuß des § 193 StGB. verſagt, gibt zu mehrfachen

ſpielte ſich auch deſſen geſamte, auf Berwertung des rechtl. Bedenken Anlaß, die zur Aufhebung des Urteils

falſchen Wechſels durch ſeinen täuſchenden Gebrauch führen müſſen . Wenn im Eingang dieſer Begründung

abzielende Tätigkeit ab. Die natürliche şandlungs- geſagt wird : „ es ſei nicht erſichtlich, inwiefern der

einheit blieb deshalb beſtehen , mochte auch nunmehr Angell . durch die Anzeige der angebl . Pflichtver.

nach dem Stande der Þauptverhandlung als leßungen des Bürgermeiſters ſeine beſonderen eigenen

durch den Wechſel zu täuſchende Perſon ein anderer Intereſſen vertreten hat“, ſo legt das den Verdacht

in Frage kommen. Von einem Verſtoße gegen SS 263, einer rechtsirrtüml. Auffaſſung dahin nahe, der Schup

265 StPO . tann demgemäß nicht die Rede ſein . (Urt. des § 193 StGB. gebühre nur dem , der Jntereſſen

des V. SIS . vom 6. März 1918, 5 D 964/17) . E. wahrnehme, die ihn ſelbſt unmittelbar berühren. Dieſen

Schuß gewährt der g 193, was die Strst, allem An

II. ſcheine nach verkennt, auch der Wahrnehmung fremder

23. Juli 1915
Intereſſen , ſofern ſie den Täter auch nur mittelbar

Zu $ 5 Nr. 1 PreiøſtBD. vom Wert
23. März 1916

berühren oder Tatſachen betreffen , die ihn aus irgends

oder Marktpreis ? Marktlage oder Notmarktlage? Ber : welchen Gründen näher angehen. Um ſolche Inter

gleich des Gewinns mit dem im Frieden üblichen und
eſſen aber konnte es ſich handeln, wenn der Angekl.

angemeſſenen. Aus den Gründen : Der Angell
. in der Anzeige des Bürgermeiſters der Stadt S. bei

hat ein Arbeitspferd und damit einen Gegenſtand
dem Kommandierenden General zu M. Mißſtände in

23. Juli 1915 der Amtstätigkeit des Bürgermeiſters zur Sprache
des tägl . Bedarfs i . S. der BAVD. vom

23. März 1916 brachte, die nicht nur grobe Amtspflichtverlegungen

am 19. April 1917 für 3800 M erſtanden und an Un- des Angezeigten, ſondern auch den Tatbeſtand ſtraf

foſten und Proviſion 100 M gezahlt; er hat das Pferd barer Handlungen erfüllen würden . Das Recht, ſolche

am 21. April 1917 für 4500 M verkauft, alſo nach Mißſtände bei der zuſtändigen oder von ihm für zu:

zwei Tagen einen Gewinn von 600 M erzielt . Die ſtändig erachteten Behörde zu rügen , würde entſpres

Strk . lehnt die Anwendbarkeit des § 5 Nr. 1 VO. ab , chend den wiederholt ausgeſprochenen Grundſägen dem

weil das Pferd zur Zeit des Verkaufs einen wirklichen Ángekl . in Anſehung der ſtrafbaren Handlungen ſchon

Wert von 4500 M und zur Zeit des Urteils, Seps in ſeiner Eigenſchaft als Staatsangehöriger im übrigen

tember 1917, gar einen ſolchen von 5000 M gehabt als Bürger der Stadt S. zugeſtanden haben . Auf der

habe; hiernach ſei ein übermäßiger Gewinn unter Bes Grundlage ſeiner hienach zu beanſtandenden grunds

rüdſichtigung der Marktlage nicht erzielt worden . / jäßi . Rechtsauffaſſung hat dann die im Gewande einer
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tatſächl. Feſtſtellung auftretende weitere Annahme des keineswegs, wie der Beſchwerdeführer zu glauben ſcheint,

LG ., daß der Angell. gar nicht dieſen ſeinen Jntereſſen für die Annahme des Diebſtahlsverſuchs die Voraus

dienen wollte, keinen für den Ausſchluß des § 193 StGB. feßung aufgeſtellt, daß der Gegenſtand des Diebſtahls

entſcheidenden Wert. Denn ſie läßt die Möglichkeit ſchon von dem Ort, an dem er ſich vorher befunden

offen, daß der Wille des Angell. auf die Vertretung hat, entfernt, mit ſeiner Wegſchaffung begonnen ſein,

von berechtigten Intereſſen indem bezeichneten wei- daß er ſich vom Gewahrſamdes Eigentümers zu dem

teren Umfange gerichtet war (RGSt.Bd. 1 S. 80 (81), des Diebes unterwegs befinden muß. Den Beginn der

Bd. 20 S. 164, Bd. 25 S. 363, 364). Daß dem Angeti. Betätigung des Wegnahmevorhabens könnenvielmehr

nach der Auffaſſung des LG. ein ſolcher Wille gefehlt auch gandlungen des Diebes bilden, die keineBewegung

habe, kann auch nicht aus der weiteren Feſtſtellung des Gegenſtandes von ſeinem Ort in ſich ſchließen. Das

des Úrteils geſchloſſen werden, daß der Angell. „ viel: LG.hat eine ſolcheHandlungdarin erblidt, daß die beiden

mehr den Würgermeiſter perſönlich treffen wollte“. Angell., in der Abſicht, aus einem Wagen ſich fremdes

Denn, da die Anwendung des § 193 StGB. begriffs- Getreide rechtswidrig anzueignen, den Wagen betreten

notwendig das Borliegen einer Beleidigung vorauss und dort einen mit Graupen gefüllten Sac aufge

ſeßt, brauchte es zu deſſen Ausſchließung der Feſt- ſchnitten haben. Daß es hierin nicht nur eine Vors

ſtellung , daß der Angekl. zu anderen Zweden als zur bereitungshandlung, ſondern den Beginn der Auss

Wahrnehmung berechtigter Intereſſen , alſo etwa zur führung des Diebſtahls ſieht, iſt nicht rechtsirrig. (Urt.

Befriedigung des Baſſes, eines Hachegefühls oder einer des V. SIS. vom 27. März 1918, 5 D 79/1918) . E.

feindſeligen Geſinnung und zwar ausſchließlich zu

einem ſolchen Zwede gehandelt habe. ( Rſpr. Bd.8
VI.

S. 524, ROSt. Bd. 34 S. 216). (Urt. des Ù. Sts . vom

18. Jan. 1918, 5 D 681/1917). E. Breiðftvo. vom 23. Juli 1915 / 23. März 1916

$ 5 b . 1 Nr. 1, StGB. $ 74. Beſtimmung des

zuläſſigen Gewinns durch einen Durchſchnittszuſchlag
IV .

zum Gintaufspreis ? Boraudjekungen eines fortgeſekten

Wer den Abnehmer ſeiner Ware über deren Wert Bergehens der übermäßigen Preisſteigerung. Aus den

durch unwahre Angaben zu täuſchen und daraus Ge:
Gründen : Gegen die Bejahung der Frage, ob

winn zu ziehen ſucht, macht fich damit nicht unlauterer bei den hier in Betracht kommenden Geſchäften der

Madeuſchajten i . S. des 5 Nr. 3 PreisſtVO . vom vom Angell. geforderte Berkaufspreis einen über

25. Juni 1915 mäßigen Gewinn i. S. der PreisſtVO. § 5 Abſ. 123. März 1916 ichuldig. Aus den Gründen : Soweit die
Nr. 1 enthalten habe, erhebt fich kein durchgreifendes

Strk . annimmt, daß mit dem Berg. aus 5 Abſ. 1 Nr. 1 Mechtsbedenken. Hinſichtlich der allgemeinen Geſchäfts

der BAVD . v . 23. Juli 1915/23 .März1916 ein weiteres toſten führt das . aus : Der Angell., der in der

Verg. des Angell. gegen § 5 Abſ. 1 Nr. 3 PreisſtVO. Hauptſache nur einen Kommiſſionshandel in Startoffeln ,

einheitlich zuſammentrifft , unterliegt die Berurteilung Gemüſe, Obſt u. dergl. betreibe, habe weder ein Bager,

allerdings rechtlichen Bedenken . Die Strk. hat nach noch ein beſonderes Kontor, noch außer ſeinen beiden

dem Verhandlungsergebnis nur feſtſtellen können und Söhnen , denen er aber kein Gehalt zahle, irgendwelche

auch tatſächlich nur feſtgeſtellt, daß der Angell . den Angeſtellte; ſein Aufwand beſtehe in den Ausgaben

übermäßigen Gewinn durch unlautere Machenſchaften für Fernſprecher, Telegramme, Briefwechſel und Ges

erſtrebt und erzielt habe. Täuſchungsmittel, wie er ichäftsreiſen. Was den Verkauf der 85 Tonnenunge

ſie hierbei nach näherer Angabe des Urteils angewandt ſchnittenes Schweinstrauſenfett an die Stadt N. und

hat und hat anwenden laſſen , um ſeine Abnehmer zur der 300 3tr. feingeſchnittener Schweinstrauſen an die

Bewilligung der hohen Preiſe zu beſtimmen, die er Stadt u.anlangt, ſo darf aus dem Zuſammenhange

für ſeine minderwertige Ware forderte, fönnen zwar der Urteilsgründe entnommen werden , daß dem An

als „ unlautere Machenſchaften “ in Betracht kommen . gell. teine oder doch bloß unerhebliche Anſchaffungs

Die Vorſchrift des § 5 Abs. 1 Nr. 3 PreisſIVO. ſept koſten erwachſen ſind, da er nur ihm gemachteAnge

abernach der inneren Tatſeite voraus, daß die Machen- bote der Firma N. und B. als Eigenangebote weitergab

ſchaften vorgenommen ſind, um den Preis für die und offenbar die Ware unmittelbar an die Käufer

Gegenſtände zu ſteigern. Wie die daſelbſt beſonders überwies. Jn den Fällen N. und u . ſtüßt ſich das

angeführten Beiſpiele die Vernichtung von Vors Urteil ferner darauf, daß der Angekl. ſelbſt einen

räten und die Einſchränkung ihrer Erzeugung und des Zuſchlag von 10 v. $ . zu dem Einkaufspreis als an

Handels mit ihnen erkennen laſſen , iſt im Geſe gemeſſene Geſamtvergütung betrachtet hat, während

als Jnhalt dieſer Abſicht der Wille gedacht, in der es bei den Obſtverkäufen in den Fällen 11 , 13, 22,

23 und 35 der Anklage dem Gutachten der Sachver
geſtaltung des Marktes einzuwirten . Daran fehlt es ſtändigen folgt, die einen durchſchnittlichen Zuſchlag

hier. Nach dem Urteil fommt nichts weiter in Frage, von 30 v . $. zu dem Erwerbspreis als übliche und

als daß es der Angell. in einer Reihe von Fällen angemeſſene Abgeltung aller Unkoſten, der Verluſts

unternommenhat, dieAbnehmer durch die angewandten gefahr und des Unternehmerlohns wie für ſeinen Obſt

Mittel über den Wert ſeiner Ware zu täuſchen und handel überhaupt, ſo auch insbeſondere für die hier

aus der Täuſchung Gewinn zu ziehen. Hierin mag in Mede ſtehenden Einzelgeſchäfte anſehen . Dieſe Bes

Betrug oder Betrugsverſuch liegen. Die Vorauss rechnungsart, welche gerade die Verluſte oder gerin

ſegungen des § 5 Abſ. 1 Nr. 3 ſind damit nicht erfüllt. geren Erträgniſſe aus anderen Geſchäften mit in

(Urt. des V. ŠIS. vom 26. Febr. 1918, 5 D 734/17) . Anſaß bringt, entzieht dem Reviſionseinwande den

E. Boden , die Forderungen des Angell. würden völlig

V.
im Rahmen des im Frieden gebräuchlichen Gewinns

geblieben ſein , wenn das 16. nicht unter mehr als

StGB. $8 242, 243. Zur Abgrenzung von Vor- 1000 Geſchäften des Angell . die 5 mit den höchſten

bereitungehandlung und Anfang der Ausführung beim Aufſchlägen herausgegriffen und ſie ohne Berückſichtis

Diebſtahl. Aus den Gründen : Mit Unrecht beruft gung der anderen gleichartigen Geſchäfte der Ent

ſich der Angell. auf den vom erk. Senat in ſeinem ſcheidung zugrunde gelegt hätte. Ob etwa die Gewinn

Urteil vom 19. Juni 1917 (5 D 420/17 gegen Müller) beſtimmung im Wege eines Durchſchnittszuſchlags zu

ausgeſprochenen Sa , daß die Ausführung des einfachen dem Einkaufspreis rechtsgrundſäßlich zu beanſtanden

Diebſtahls erſt in dem Augenblide beginnt, in dem der wäre, fann auf ſich beruhen ; denn jedenfalls gereicht

Täter die Abſicht betätigt, den zu ſtehlenden Gegen- ſie unter den beſonderen vorliegenden Umſtänden dem

ſtand an ſich zunehmen . Denn mit dieſem Saße wird Angell. nicht zur Beſchwerde, wie er denn auch nur

mos frå
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den ihm zugebilligten Gewinnſaß als zu niedrig be- nahmen die Ehegatten im Gebiete des rheiniſch- franzö
mängelt . Allerdings mißverſteht die Straftammer fiſchen Rechts . Im Jahre 1895 übertrug der Erblaſſer

den š 5 Abſ. 1 Nr.1 a . a . D., ſofern ſie die Frage in Budwigshafen, wohin die Ehegatten ſpäter über
der liebermäßigteit auf den vom Verkäufer geforderten ſiedelt waren, vor einem Notar und zwei Zeugen

Preis oder auf den von ihm erzielten Rohgewinn mittels Schenkung unter Lebenden ſeiner Frau für
abſtellt. Nicht auf dieſen , vielmehr auf den im Preis den Fall, daß er vor ihr mit Tod abgehen ſollte,

enthaltenen Reingewinn und deſſen Berhältnis zu ſeinen geſamten Nachlaß zur lebenslänglichen, unent

dem bei entſprechenden Geſchäften während des Frie. geltlichen und bürgichaftsfreien Nußnießung; die gleiche

dens üblichen und angemeſſenen Meingewinn kommt Zuwendung machte die Frau an demſelben Tage in

es nach Wortlaut, Sinn undZweď der Vorſchrift an. der gleichen Form dem Manne ; jeder Ehegatte ers
Indeſſen wird durch dieſen 3rrtum der Beſtand des Flärte die Annahme der Schenkung des anderen. Am

ůrteils nicht gefährdet. Denn hier, wo einerſeits 1. Mai 1916 verſtarb der Erblaſſer ohne ţinterlaſſung
die Geſtehungss und ſonſtigen Koſten unverändert von Abtömmlingen. Das Nachlaßgericht ſtellte auf

blieben und andererſeits nur nach dem Bundertſat ein den Antrag ſeiner Erben einen gemeinſchaftl. Erbſchein
Rohgewinnzuſchlag zum Einlauf& preis gemacht wurde, aus, in dem bezeugt iſt, daß der Verlebte auf Grund

mußte mit der Höhe des Zuſchlags zugleich der in Geſekes zur Hälfte von ſeiner Witwe, zur anderen

ihm mit eingeſchloffene Meingewinn wachſen , ſo daß Hälfte von ſeinen Geſchwiſtern beerbt worden iſt.

dieſer notwendig über das geſegl. Maß hinausging, Von dieſen wurde ſpäter beantragt, den Erbſchein

wenn jener die zuläſſige Grenze überſchritt. Schlug einzuziehen, weil das geſekl. Erbrecht der Witwe durch
alſo der Angekl., wie erwieſen, bei den Obſtverkäufen die Schenkung vom Jahre 1895 ausgeſchloſſen ſei.
60 oder 47, 40, 46 und 50 ſtatt 30 v. $ . und bei den Der Antrag wurde abgewieſen ; Beſchwerde und weitere

Verkäufen an U. 16,67 ſtatt 10 v. $. und an N., wo Beſchwerde wurden zurüďgewieſen .

er den Einkaufspreis von 450 auf 825 M trieb, auf Aus den Gründen : An die Stelle der geſeßl.

dieſe Weiſe fogar 83 ſtatt 10 d . 5. auf, ſo enthielten Gütergemeinſchaft, die unter den Gatten beſtand, iſt

die Preiſe Heingewinne, die vom Tatrichter unter mit dem Jnfrafttreten des BGB. nach Art. 124 UebergG .
Berüdſichtigung aller einſchlägigen Verhältniſſe unbes die Fahrnisgemeinſchaft des neuen Mechtesgetreten.

denklich für übermäßig erachtet werden konnten und Das geſeßl. Erbrecht der Witwe nach § 1931 BGB.

erachtet worden find. Rechtsirrig hiergegen iſt die beſtehtnur,wenn es nicht durch Erbverzicht oder durch

Darlegung der Strk. über den Fortſeßungszuſammen- leßtwillige Verfügung ausgeſchloſſen iſt. Erbverzicht
hang. Der „ einheitlich gefaßte Vorſaß“ des Angekl. , kommt nicht in Frage. Nach Art. 213, 214 EG. BOB.

„,bei jeder ſich bietenden Gelegenheit möglichſt viel tann auch eine legtwillige Verfügung aus der Zeit

zu verdienen , ſei es auch im Wege übermäßiger Preiss vor dem 1. Januar 1900 den Ausſchluß des geſel .
ſteigerung " , reicht allein nicht aus, ein einheitliches Erbrechts bewirten. Die Borinſtangen haben die

fortgeſeptes ſtrafbares Tun zu begründen ( NOŚt. Schenkung des Erblaſſers vom Jahre 1895 als left

15, 23 ; 22, 235 ; 45,70 u . a .) . Das gleiche gilt für die willige Verfügung erachtet, jedoch angenommen, daß

aus dieſem allgemeinen Zuſammenhange vom Vorder- durch ſie das gefeßl. Erbrecht der Witwe nicht aus

richter losgelöſten und mittels Unterſtellung eines geſchloſſen worden iſt. Der Annahme, daß die Schen

beſonderen einheitl. Vorſakes in den Begriff eines kung die Natur einer leftwilligen Berfügung hat, iſt

fortg. Vergehens zuſammengefaßten Verkäufe an die nicht zuzuſtimmen . Als Erb- oder Vermächtnisvertrag

Städte N. und u . Jndes wird hierdurch der Angell . tann die Schenkung nicht in Betracht tommen . Abs

nicht beſchwert. Ob .aber dem Bereich eines Fort- geſehen davon, daß ſie dem Widerruf unterworfen

ſegungszuſammenhanges gewiſſe Einzelvorgänge ein- war und deshalb von den Gatten nicht in einer und

zugliedern ſeien oder nicht, iſt Sache der Beweiswür- derſelben Urkunde erklärt werden durfte ( Art. 1096,

digung und Feſtſtellung des Tatrichters. Rechtlich 1097 C. c . ), läßt das franz . Hecht Erb- und Vermächt:

ſtand mithin nichts entgegen, die Schweinstrauſenges nisverträge nur in Eheverträgen zu Art. 893 ,895,

ſchäfte des Angell. mit den genannten Städten um 1082, 1093, 1389 C. c.; vgl. Niedner (2) Bem . 5 a «

deswillen, weil ſie aus ſeinem regelmäßigen Gewerbes zu Urt. 214 EG. BOB .; Zacharia -Crome, Handb . des

betriebe herausfielen und für ihn außergewöhnliche franz. Zivilrechts (8 ) BD. IV S. 519 ff., 527, 537 11.).

Unternehmungen waren und weil ſie ferner einem Als einſeitige leftwillige Verfügung iſt die Schenkung

geſondert gefaßten Vorſaß entſprangen , aus dem deshalb nicht rechtswirtſam , weil ſie nicht in der für

ſonſtigen nach Anſchauung des LG. vorhandenen ein- Teſtamente vorgeſchriebenen Form beurtundet worden

heitl. Tun des Angell. auszuſcheiden und als ſelbs iſt. Denn nach der Beſtimmung in Art. 971 C. c . , die

ſtändige fortg . Straftat, die mit der übrigen fachlich durch das Gef. vom 28. Febr. 1880, die Abänderung

zuſammentraf, zu beurteilen. Die von der Meviſion des Art. 9 PfälzNG. vom 25. Ventôse XI betr. (GVBI.

behauptete Berleßung des § 74 StGB. durch unrichtige S. 98) aufrecht erhalten iſt, find Teſtamente in der

Annahme zweier Vergehen des Preiswuchers liegt Form einer öffentl. Urkunde von zwei Notaren in

demgemäß nicht vor. (Urt. des V. SIS . vom 2. März Gegenwart von zwei Zeugen oder von einem Notar

1918, 5 D 926/17 ). E. im Beiſein von vier Zeugen aufzunehmen . Hier hat

aber nur ein Notar mit zwei Zeugen mitgewirft. Da

ſonach die Schenkung den Ausſchluß der Witwe von

dem ihr zuſtehenden geſeßl . Erbrechte nicht bewirken

tonnte, iſt der erteilte Erbſchein nicht unrichtig. (Bes
Oberſtes Landesgericht. ſchluß des I. ZS. vom 22. März 1918, Meg. III

A. Zivilſachen. Nr. 19/1918 ). M.

I. II .

Ausſchließung dee gejeklidhen Erbrechte des über : Gin Beruf&bormond ift Behörde i. S. de & $ 29

lebenden Gatten durch eine lebtwillige Verfügung aus Sat 2 FGG . und bedarf auch im Fürſorgeerziehunge

der Zeit vor dem 1. Januar 1900 ? Hach dem frühereu verfahren trotz der Beſtimmung in Art. 8 Fürſerző .

pfälziſchen Recht tonnten Teftamente in der Form von zur Einlegungder weiteren Beſchwerde nicht der Žu

öffenti. 'Orlunden nur von 2 Notaren in Gegenwart von ziehung eines Rechtsanwalts. A us den Gründen:

2 Zeugen oder von 1 Notar in Gegenwart von 4 Zeugen Das Beſchwerderecht des Berufsvormunds iſt nach

errichtet werden . Der Erblaſſer ſchloß im Jahre 1883 Art. 6 Abſ. 5 FürſErzo . außer Zweifel. Die Bes

die Ehe mit ſeiner nunmehrigen Witwe; ein Ehe- ſchwerde iſt auch in der geſel. Form eingelegt. Zwar

vertrag wurde nicht errichtet. Den erſten Wohnſit beſtimmt Art. 8 a . a . D., daß die Beſchwerdeſchrift, in
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der die weitere Beſchwerde eingelegt wird, durcheinen neue Beweiswürdigung bezüglich der Notwehrfrage

Rechtsanwalt unterzeichnet fein muß. Dieſem Erfors nicht vornehmen (Löwe, Anm . 2 zu § 368 StPD. mit

dernis entſpricht die Beſchwerdefchrift des ſtädtiſchen den Hinweiſ. , bef. AG. bei Goltd. 55 , 122 u. NMiIG.

Bormunds niót. Allein die Borſchrift des Art. 8 BIE . DO . 8 S. 121 , 123). Die hier maßgebenden Rechts

gilt nicht allgemein. Nur die Berechtigung zur Ein- fäße gehören nicht allein dem Prozeßrecht ſondern

legung der Beſchwerde iſt im FürfErz8. (Art. 6 ) unab- ebenſo dem ſachl. Hecht an. Wie die Nichtanfechtung

hängig von den Vorſchriften des FGG. und erſchöp- eines Urteils im ganzen Hechtskraft in dem Sinne

fend geregelt. Dagegen iſt nicht anzunehmen , daß ſchafft, daß dadurch der ſtaatl. Strafanſpruch endgültig

in

$ 29 Abſ. 1 Saß 3 FOG. die Unterzeichnung der Be- die Nichtanfechtung des Schuldausſpruchs eine noch

ſchwerdefchrift durch einen Rechtsanwalt auch dann malige Erörterung der Schuldfrage, ſei es zugunſten

vorgeſchrieben werden wollte, wenn die weitere Bes oder zuungunſten des Angell. ; in dem einen wie in

idwerde von einer Behörde eingelegt wird ; denn dem anderen Falle beruht die Rechtstraftwirkung auf

durch den Art. 8 ſollte die Einlegung der Beſchwerde dem als Beſtandteil des ſachl. Mechtes anerkannten

und der weiteren Beſchwerde erleichtert werden . Viel- Grundſaß „ ne bis in idem “ (Böwe, Anm. 5c zu 8 380 ).

mehr bedarf bei der weiteren Beſchwerde im Fürſorge- Jn der Straffrage war es dem BG. zwar unbenommen ,

erziehungsverfahren eine Behörde der Zuziehung eines in den durch die rechtskräftige Berneinung der Not

Mechtsanwalts zu der Unterzeichnung der Beſchwerdes wehr gegebenen Grenzen mit Müdſicht auf die Um

drift nicht, da in Art. 17 Ábf. 1 FürfErzG . für das ſtände des Falles die Strafe zu mindern ; es konnte

Berfahren in Angelegenheiten der Fürſorgeerziehung aber angeſichts der Rechtstraft des Schuldausſpruchs

die allgemeinen gefeßl. Borſchriften , insbefondere für nicht die Schuld des Angell. verneinen und hieraus

das Verfahren der Gerichte die für Bormundſchafts- einen Strafminderungsgrund ableiten . (Urteil vom

jachen geltenden Borſchriften , alſo auch § 29 FOG., 28. Februar 1918, Ned . Reg. Nr. 50/1918). Ed .

als maßgebend erllärt ſind.Dieſe Beſtimmungfindet

auf den Beſchwerdeführer Anwendung. Die Stadt
II.

A. hat auf Grund des Urt. 2 Geſ. vom 23.Febr. 1908

die Berufsvormundſchaft durch die im JMBI. 1913 Die für das fortgeſette Bergehen maßgebenden

Seite 181 abgedrudte, von den Staatsminiſterien der Grundjäße find auf Forſtfrebel nach Úrt. 88 FG.nicht
Juſtiz und des Innern genehmigte Gemeindeſaßung anwendbar. Die Stratichärfungen des Art. 59 Siff. 9

eingeführt. Darnach kann der Stadtmagiſtrat in den FG. treffenuur den beim Frevel ſelbſt betroffenen und

dort genannten Fällen einem oder mehreren ſeiner gewarnten Täter . Aus den Gründen : Das Forſt

Beamten alle Rechte und Pflichten eines Vormunds rügegericht ſprach im Urteilsfake den Angell. einer
übertragen. Der ſtädtiſche Berufsvormund iſt dem- Uebertretung des verbotenen Weiden laſſens ſchuldig,

nach ein mittelbares Glied der Staatsverwaltung, erkannte aber für jede einzelne der 20 Wiederholungen

das dazu berufen iſt, mit dem Anſehen einer öffent. auf die volle geſeßl . Strafe, weil die wiederholte un.
lichen Behörde ſelbſtändig für Zweđe tätig zu ſein , befugte Weideausübung nach Art. 58 Abſ.1FG. nicht

deren Förderung zu den Aufgaben des Staates ges als fortgeſekter Forſtfrevel zu betrachten ſei. Das

hört . Daher iſt der Berufsvormund als eine Behörde Berufungsgericht ſchloß ſich dieſer Rechtsauffaſſung an,

im geſekl.Sinne zu erachten und iſt nicht an die änderte aber den Schulbausſpruch nicht ab, ſteāte fogar

Formen gebunden, die für die weitere Beſchwerde von noch ausdrüdlich feſt , daß die Handlungen des Angell.
Privatperſonen gelten ( vgl. KG. vom 23. Februar aufeinem einheitlichen rechtswidrigen Borſaße beruhen .

1912, KOJ. 42 A 35). ( Beidhl. des I. ZS. vom 3. Mai Darin liegt ein Widerſpruch . Kennt das FG. eine

1918, Reg. III Nr. 29/1918). M. Zuſammenfaſſung mehrerer gleichartiger Frevel auf

Grund des einheitl. Borſages zu einer Tateinheit im

Nechtsfinne nicht, ſo ſtellt jeder einzelne Frevel eine

felbſtändigeStraftat bar, weshalb wegen jeden Fredels

B. Strafſachen. die Berurteilung zu erfolgen hat. Die Tatſache, daß

I.
in jedem einzelnen Falle gegen das gleiche Strafgeſeß

verſtoßen wurde, rechtfertigt die Berurteilung wegen

3ft nur im Strafausſpruche Berufung eingelegt, einer Uebertretung nicht . Das BG. hätte daher auch

ſo dart fich das Berufungogericht nicht mehr mit der von ſeinem Standpunkt aus den Urteilsſaß des Forſts

Hotwehr befaſſen und einen Strafminderungegrund rügegerichts dahin berichtigen ſollen, daß der Angell .

barans ableiten, daß es dieſe Frage im Gegenſate zum wegen 20 Forſtfrevel nach Art. 88 FG . zur Strafe vers

Sdöffengeridte bejaht. Die Anfechtung des Urteile urteilt wird. $ 372 StPO. wäre einer ſolchen Berich

wegen dieſes Berftoßes iſt durch $ 380 Stro . nicht tigung nicht entgegengeſtanden. Der ſtändige Ariminal
andgeſchloſſen. Das Schöffengericht hat den Angekl. ſenat des bayer. Db6$. hat am 10. März 1855 unter
wegen gefährl. Körperverleßung zu einer Geldſtrafe Bezugnahme auf Art. 57 ießt Art. 58 FG . ent

von 120 M verurteilt; gegen das Urteil, das die Fragen ſchieden, daß die längere Zeit hindurch wiederholte

der Notwehr, der vermeintl. Notwehr ſowie der ſtraf- unbefugte Weideausübung in einem und demſelben

loſen Notwehrüberſchreitung nach eingehender Prüfung Walde nicht als ein fortgeſepter Forſtfrevel zu betrachten ,

verneint, legte der als Nebenkläger zugelaſſene Ber- ſondern auf jede einzelne Wiederholung die geſel. Strafe

legte behufs Erzielung einer höheren Strafe Berufung anzuwenden iſt (8tíor. für Gefeßgeb . und Npfl. Bd . 2

ein, während der Angell. und der Amtsanwalt ſich S. 87 ). Gegen die Entſcheidung hat Brater in den Ers

bei dem erſtrichterl. Ausſpruche beruhigten. Das BG. läuterungen zu Art. 57 FO. vom 28. März 1852Be
hat Notwehr angenommen und den Angell., da es ihn denten erhoben ( Dollmann, Gefeßgebung Bayerns Bd. 1
wegen der Rechtstraft des Schuldausſpruchs nicht freis Teil 2 S. 511) . Das BG. fommt zu der gleichen Hechts

ſprechen konnte, zur geſeßl. Mindeſtſtrafe verurteilt; anſchauung wie der Gerichtshof auf Grund der Er
die Koſten des zweiten Rechtszugeshates dem Neben- wägung, daß das Fo. im Gegenſate zum allgem . StGB .,

lläger auferlegt. Das Obló, hat dasUrteil aufgehoben . das dem Nichter einen weit gedehnten Strafrahmen

Aus den Gründen : Ungeſichts der Rechtskraft bietet und ihm dadurch eine ſtrengere Beſtrafung der

des Schuldausſpruchs durfte die Strá . die Schuldfrage fortgeſeßten Straftat als der einmaligen ermöglicht,

und die durch deren Bejahung unmittelbar verneinte nur Strafen für jede einzelne Bergehenshandlung fenne

Notwehrfrage nicht mehr prüfen ; ſie war mit dieſen und hiefür eine feſt beſtimmte Strafe aufſtelle. Ob die

Fragen durch die auf die Höhe der Strafe beſchränkte Annahme des BG., daß das FG, ein , fortgeſeptes“ Vers

Berufung des Nebentl. nicht befaßt und tonnte eine gehen überhaupt nicht fenne, in dieſer Allgemeinheit
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zutrifft, oder ob ſie wie der Oboð . ausführte könnte. Das iſt zu verneinen . Daß nur das NG.

des
ſtrafung mehrerer durch dieſelbe Perſon verübter Frevel Erörterung. § 27 StPO. entſpricht dem § 21 des

gerechtfertigt wird, bedarf nicht der Entſcheidung. Denn Entw ., zu deſſen Begründung geſagt iſt : „Das Ver

der grundlegende Gedante des BG. iſt jedenfalls für fahren bei Ablehnungen hat der Entw . in Ueber

die Anwendung des Art. 88 FG . als entſcheidend anzu- einſtimmung mit dem Entw . der SPD. zu regeln

erkennen. Darnach iſt die Strafe des Forſtfrevels derart geſucht ...Werden ſoviele Mitglieder eines Gerichts

zu bemeſſen, daß für ein Stüđ Nindvieh uſw. 60 Þfg., abgelehnt, daß es an der zur Erſeßung erforderl.

für ein Stück junges Vieh unter einem Jahre die Hälfte Richterzahl fehlt, ſo liegt es in der Natur der Sache,

auszuſprechen iſt. Das Gefeß ſtellt alſo eine abſolut die Entſcheidung über das Ablehnungsgeſuch auf das

beſtimmte Strafe auf. Bei der Annahme eines fort- Gericht der höheren 3nſtanz übergehen zu laſſen

gefeßten Frevels müßte deshalb , auch wenn er fich (Hahn, Mat. zur StPO. Abt. I S. 91). Die Begrün

monatelang die ganze Weidezeit hindurch täglich wieder- dung ſpricht alſo von dem Gerichte „höherer Jnſtanz" ,

holte, auf die gleiche Strafe erfannt werden , wie für nicht von dem „ zunächſt oberen Gerichte“. Auch nach

einen einmaligen, noch ſo kurzwährenden Frevel. Das der entſprechenden Beſtimmung in 8 45 Abſ. 1 ZPO.

Geſeß ſtuft ferner die Strafe nach der Art des wei- hat das im Inſtanzenzuge zunächſt höhere Gericht zu

denden Tieres 'ab und bringt ſie damit in ein ent- entſcheiden . Auch der Entw . I der StPO. hatte im $ 9

ſprechendes Verhältnis zu dem durch die Weideauss $ 15 Gej. - die Worte „das im ZuſtangenzugeGeſ

übung zu gewärtigenden Schaden . Das iſt nur erklärlich , zunächſt höhere Gericht“ gebraucht. Die Aenderung

wenn man als Jnhalt des Gefeßes annimmt, daß jeder in zunächſt oberes Gericht“ ſollte einen ſachi. Unter

einzelne Weidefrevel mit der angedrohten Strafe belegt ſchied begründen (vgl. Þuchelt, StPO. § 15 Anm. 1

werden ſoll. Legt man der Zuſammenfaſſung mehrerer und 8 ). Gegen die Entſcheidungen des OblG. iſt aber

Handlungen, von denen jede für ſich den Tatbeſtand kein Rechtsmittel gegeben, durch das fie der Nach

einer Straftat erfüllt, in eine fortgeſepte – Straftat prüfung des RG. unterſtellt werden könnten . Das

die Forderung der Gerechtigteit zugrunde (vgl. Kohler Oblo . iſt demnach im Inſtanzenzug ebenſo das oberſte

GoltdArch. Bd. 53 S. 153 ff.), dann kann dieſe For- Gericht wie das RG. (Förſter-Sann, ZPO. [3] § 45

derung nur erhoben werden gegenüber einem Straf- Anm . 1 ) . Das Oblo. iſt auch i . S. der Gerichts

gefeße , das durch ſeinen Strafrahmen dem Nichter er- verfaſſung dem HG , nicht untergeordnet. Nach § 8

möglicht, den erſchwerenden Umſtand der Wiederholung EG. GVG. kann durch die Gefeßgebung eines Bundes

vollſtändig zur Geltung zu bringen . Die Anwendung | ſtaates, in dem mehrere Oberlandesgerichte errichtet

der für das fortgeſepte Vergehenmaßgebenden Grunds werden, die Verhandlung und Entſcheidung der zur

fäße auf Strafgeſeße wie der Art. 88 FO . , ſtünde in Zuſtändigkeit des . gehörenden Reviſionen in bürgerl.

einem dem allgemeinen Rechtsempfinden unverſtändi. Hechtsſtreitigkeiten vorbehaltlich der im 2. Abf. ent

Gegenſage zu den Forderungen der Gerechtigteit. haltenen Einſchränkung einem Oberſten Bandesgerichte

Andererſeits fann der Strafbeſtimmung des Art. 88 zugewieſen werden. Durch dieſe vor allem ſtaats

FG. gegenüber nicht mit Grund eingewendet werden, rechtliche Beſtimmung, die ſich im Berlaufe der Ent

daß die Verhängung der Strafe für jeden einzelnen widlung weſentlich als ein Sonderrecht Bayerns dar

Frevel und ſomit die Strafenhäufung unbillig ſei. ſtellt vgl. Baband, Strecht des D. Heichs (4) Bd. 3

Soweit in dem Urteile des Sts. vom 11. Juli 1914 S.378-, wurde alſo ermöglicht, einen Teil der Geſchäfts

RRNr. 398/1914 eine abweichende Auffaſſung vertreten aufgabe des RG. einem ObLG. zu übertragen , das dieſe

iſt, wird hieran nicht feſtgehalten. – Das BG . hat die- Aufgabe neben dem No. und völlig unabhängig von

Beſtimmung in Art. 59 Ziff. 9 FG. für anwendbar dieſem zu erledigen hat. Daraus folgt notwendig,

erachtet, wonach als allgemeiner Strafſchärfungsgrund daß dasRG. i. S.der Gerichtsverfaſſungim Verhältnis

anzuſehen iſt, wenn der betroffene Fredler den anges zum DbLG. nicht „ oberes“ Gericht ſein kann. Daran

fangenen Frevel tro der Warnung fortſept , und hat änderte jedenfalls, ſoweit 8 27 StPO. in Frage kommt,

demgemäß die einfache Strafe desÁrt . 88 Abſ.1 und 3 auch der Umſtand nichts, daß auf Grund des § 9 EG.

FG. um die Hälfte erhöht. Die Vorausſeßungen des GVG. in der Faſſung vom 17.Mai 1898 (ROBI. S.252)

Art. 59 Siff.9 FO . find jedoch nach dem flaren Worts in Bayern durch Art. 167 Ziff. XII des AG . BGB. die

laute nur gegeben , wenn der Frevler bei der Aus- Verhandlung und Entſcheidung der zur Zuſtändigkeit

übung des Frevels d . h . bei der Handlung betroffen der Oberlandesgerichte gehörenden Reviſionen und

und verwarnt wird, die der Strafrichter feſtſtellt und Beſchwerden in Strafſachen dem D610 .zuwieſen wurde;

als ſtrafbaren Forſtfrevel erachtet. Aus den Darlegungen denn dadurch wurde nur der Geſchäftskreis des Dblo .

des BG. iſt aber zu entnehmen , daß die Verwarnungen erweitert, keineswegs aber deſſen Verhältnis zum NO.

des D. nicht bei der Ausübung eines Frevels erfolgten. beeinflußt. Ob ſich ſchon hieraus ergibt, daßtrop der

Weitere tatſächl. Erörterungen ſind in dieſer Hinſicht Ablehnung Richter des D626. über die Ablehnungs

nicht geboten. Die Strafverſchärfung iſt demnach zu erklärung und die Beſchwerde des Privatkl. zu ent

beſeitigen und die Strafe zu ermäßigen. (Urteil vom ſcheiden haben (vgl . Förſter-Kann a . a . D. $ 45 Anm. 1

21. Februar 1918, Mev . Neg. Nr. 44/1918 ). Ed. ab. 4 , Haſch in D33. Bd . 20 Sp . 96/97 ), tann offen

bleiben, da ſich die Ablehnungserklärung auch aus

III .
anderen Gründen als unzuläſſig und unbeachtlich er

weiſt und deshalb der Mitwirkung abgelehnter Nichter

Dad Reichagericht iſt im Berhältniſſe zum Bayer. bei der Entſcheidnng nicht entgegenſteht. Die StPO.

Oberſten Landesgericht nicht oberes Gericht“ im Sinne läßt nur die Ablehnung eingelner Gerichtsperſonen,

des $ 27 Abſ. 1 StPO. Ein Gericht tann nicht im nicht aber die Ablehnung eines Gerichts als ſolchen

gauzen abgelehnt werden . Naun ein Ablehnungsgeſuch zu . Ein Gericht kann nicht im ganzen abgelehnt werden

von dem abgelehnten Richter deshalb zurüdgewieſen (NGSt. Bd . 27 S. 175) . Der Privatkl. hat nun aller

werdeu, weil die Gründe des Geſuchenichtgeeignet find, dings nicht dem Wortlaute nach den Sts . des OblG.

den Berdacht der Befangenheit zu begründen ? A us als ſolchen abgelehnt, ſondern nur die einzelnen zur

den Gründen: Da der Privatkl. ſämtliche etwa Entſcheidung über ſeine Beſchwerde berufenen Mits

zur Entſcheidung berufenen Richter des Straffenats glieder. Er hat aber wiederholt erklärt, daß er das

ablehnte und damit, falls die Ablehnung überhaupt Ablehnungsverfahren ſolange fortfeßen werde, bis tein

als zuläſſig zu erachten wäre, das Gericht beſchlußs Münchener Richter mehr zur Entſcheidung berufen ſei .

unfähig würde, iſt zu entſcheiden, ob ein Gericht Er hat die Bekanntgabe der Namen der Richter zu

beſteht, das im Verhältnis zum bayer. Oblo. als dem ausgeſprochenen Zweck beantragt, um ſie, ,mögen

,oberes Gericht" i . S. des § 27 Abſ. 1 StPO. gelten ſie heißen, wie ſie wollen “, einzeln bloß deshalb abs
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lehnen zu können , weil ſie „ Münchener Richter “ ſind.

Dieſes Berfahren ſteht der Ablehnung des ganzen

Gerichts ohne Rüđicht auf die Perſönlichkeit der eins

zelnen Richter völlig gleich und iſt daher wie dieſe

nach $8 24 ff. SIPD .unzuläſſig (vgl . RG. v . 24. Apr.

1901 , JW . 1901 S. 397 Nr. 6 und v . 29. Dez. 1903,

JW. 1904 S. 64 Nr. 28). Demnach liegt ein Ablehnungs

antrag, der auch nur äußerlich den Vorſchriften des

Geſekes genügte, nicht vor. Die Nichter des abgelehnten

Gerichtes ſind daher an der Mitwirkung bei der Ent

ſcheidung über die Beſchwerde nicht gehindert. Die

Ablehnung iſt auch noch aus einem weiteren Grunde

unzuläſſig und nicht beachtlich. Das Geſet gewährt

das Ablehnungsrecht, um die Unparteilichteit der Rechts

pflege zu ſichern. Richter, deren perſönl . Eigenſchaften

und namentlich deren Verhältnis zu den an einem

gerichtl. Berfahren beteiligten Perſonen oder zur Sache

ſelbſt ihre Unbefangenheit nicht völlig zweifelsfret

erſcheinen laſſen , Tollen von der Mitwirtung bei der

Entſcheidung ferngehalten werden . Das Geſet ſeßt

aber ſelbſtverſtändlich voraus, daß Umſtände angeführt

und glaubhaft gemacht werden , die nach der allge

meinen Erfahrung und fachgemäßer Würdigung der

nünftig Dentender geeignet ſein können, an ſich die

Beſorgnis der Befangenheit zu begründen. Ein Miß

brauch des Ablehnungsrechtesmuß ausgeſchloſſen ſein .

Der Zwed des Geſetzes geht vor allem nicht dahin,

den Beteiligten eine ħandhabe zu bieten, um nach

ihrem Belieben ſich die Richter auszuwählen oder gar

die Ausübung der Rechtspflege durch die an ſich zu

ſtändigen Gerichte unmöglich zu machen.

nüßung des Ablehnungsrechtes zur Erreichung ſolcher

Ziele iſt mißbräuchlich und ſchließt die Beachtung der

Ablehnung aus (MG. Bd . 44, 402 ff.). Das iſt aber

der ausgeſprochene Zweď , den der Angell. mit ſeinen

Ablehnungsertlärungen verfolgt. Der Privatli, bes

zeichnet im weſentl. als Ablehnungsgründe: Das

öffentl. Mißtrauen gegen die Rechtspflege liberaler

Münchener Richter; ſeine Kenntnis von dem Plane

eines Münchener Bofrates Dr. R., nach dem die liberale

bayer. Rechtspflege liberalen Umtrieben Zuhälterdienſte

leiſten ſollte, um Nichtliberale zu rechtloſen Areaturen

herabdrüđen zu können ; ſeine Stenntnis von dem durch

den liberalen Amtsgerichtsrat N. in München auf dem

1. deutſchen Nichtertage zur Annahme empfohlenen

Verbrecherprinzip, nach dem im Standesintereſſe eine

Stechtsmißhandlung durch eine rechtsirrige Entſcheidung

für ſich noch in ihrer Geſamtheit objeftiv geeignet,

den Verdacht der Befangenheit i . S. der $8 24 ff. SIPO .

zu begründen . Die abgelehnten Richter ſind daher

auch aus dieſem Grunde durch die Ablehnung nicht

gehindert, über die Beſchwerde desPrivatkl. zu ents

ſcheiden (MGSt. Bd. 30 S. 273 [275] , RGZ. Bd. 44

S. 402,JW. 1901 S. 397 Nr. 6, DVerwG. v. 1. Juli 1909

in D33. Bd. 15 Sp. 374 ). Die Beſchwerde des Privatfl .

gegen den Beſchluß derStrk. iſt unbegründet. Zwar

hat die Strk. über die Ablehnung entſchieden, ehe die

vom Privatfl . in Ausſicht geſtellte nähere Begründung

eingegangen war. Ob dies Verfahren damit zu rechts

fertigen iſt, daß ſeit der Ablehnungserklärung bereits

mehr als ſechs Wochen verſtrichen waren, ohne daß

die Begründung eingereicht wurde, kann dahingeſtellt
bleiben . Denn die Entſcheidung entſpricht der Mechts

lage, die durch die nachträglich angebrachte Begrün

dung geſchaffen wurde. Daher beſteht fein Anlaß,

den Beſchluß als verfrüht aufzuheben. Die Gründe,

die der Privatkl. für die Ablehnung des Amtsrichters

$. vorbringt, ſind die gleichen wie die gegen die

Nichter des Senats vorgebrachten. Daß Amtsrichter

V. in irgendeiner Beziehung zu den in der Sache

beteiligten oder zu den Perſonen ſteht, denen der Be

ſchwerdeführer auf Grund der von ihm behaupteten

Tatſachen die Unparteilidhteit abſprechen zu müſſen

glaubt, oder daß er bei einer Entſcheidung mitwirfte,

durch die ſich der Beſchwerdeführer für widerrechtlich

benachteiligt hält, wird nicht geltend gemacht. Als

Grund derAblehnung wird nurdasallgemeine Miß

trauen des Al. gegen die Rechtspflege Münchener

Gerichte angeführt, ohne daß der Beſchwerdeführer

imſtande wäre, beſondere Umſtände zu bezeichnen, die

die Beſorgnis der Defangenheit gerade des abgelehnten

Richters zu rechtfertigen vermöchten. (Beſchluß vom

16. März 1918, Beſchw.- Heg. Nr.51/1918). Ed.

4374

bet sachweismöglichfteit entzogen werden hielden Sie in hethy in der Militärbadeanſtatt einBlaſenteidenaugea
, daß ſeine Hechtsangelegenheiten von

liberalen Münchener Richtern regelmäßig, auch wenn

ihm unbekannte Richter entſcheiden , durch Pflichtvers

legungen mißhandelt werden ; ſeine Wahrnehmung,

daß liberale Münchener Richter der Nachweismöglichs

teit ihrer Hechtsmißhandlungen dadurch ausweichen,

daß ſie die ſchwerſten Vorwürfe auf ſich fißen laſſen ,

und Amtskollegen, von deren Pflichtverleßungen ſie

Kenntnis erhalten, in ihren Reihen dulden ; ſeine

Wahrnehmung, daß der derzeitige liberale Zuſtig

miniſter mit derWahrheitswidrigkeitvor das Parlament

trat, in Bayern feien Rechtsmißhandlungen nicht nach

weisbar ; ſeine Wahrnehmung, daß liberale Münchener

Richter, die ſich durch Pflichtverleßungen hervorgetan

haben , bald darauf durch Drden ausgezeichnet werden ;

die Tatſache, daß der genannte Amtsgerichtsrat R.

mit ſeinem Kouleurfreund M. in München und einer

„deſſen Intereſſen anfriſtalliſierten Unehrlichkeit libe

raler Münchener Rouleurkreiſe “ den Hintergrund aller

ihm widerfahrenen Rechtsmißhandlungen bilde. Daß

die von ihm abgelehnten Richter des Senats in irgend

welcher Beziehung zu den von ihm genannten Per

jonen oder ſeinen bisher bei Gericht anhängig ge

machten Rechtsangelegenheiten oder ſeinen Prozeßs

gegnern ſtehen , hat der Privatkl. mit feinem Worte

behauptet. Bei vernünftiger Würdigung ſind aber die

dom Privatkl . vorgebrachten Umſtände weder einzeln

Oberlandesgericht München.

Auſprüche wegen ungerechtfertigter Einſtellung in

das Heer (SS 41, 42 MannſhBG .). Der Schuhmacher

gehilfe K. ſtellte ein Armenrechtsgeſuchfür eine Klage

gegen den bayer. Militärfiskus auf Militärrente, Ver

dienſtentgang und Schmerzensgeld, weil er ohne Be

rüdſichtigung ſeines träntlichen Zuſtands ausgehoben

und ein Bekleidungsamt worden und

fich

zogen habe; die Militärbehörde nehme eine geringere

Erwerbsbeſchränkung als ein Zehntel an und ver

weigere deshalb jede Mente. Das Landgericht wies

das Geſuch ab, weil ſeit Betanntgabe des abſchlägigen

Beſcheids durch das Kriegsminiſterium mehralsſechs
Monate verfroſſen ſeien . Die Beſchwerde blieb fach

lich erfolglos .

Aus den Gründen des DDG.: Mit Hecht

hat das Lando . bei dem Anſpruch auf Militärrente

Ublauf der Ausſchlußfriſt angenommen ( 42 Abſ. 1

Nr. 2 Mannſhvö. ) . Ob der Geſuchſteller über dieſe

Friſt belehrt wurde, iſt belanglos, weil das Geſetz

hiervon den Friſtbeginn nicht abhängig macht. Ein

Fall derSS 203, 206 BGB. ( Stillſtand der Rechtspflege,

höhere Gewalt, Bertretermangel) ſtand der rechtzeitigen

Klageerhebung nicht entgegen. Nachträgliche Ver

ſchlechterung des Zuſtandes tönnte höchſtens ein neues

Geſuch an die Militärbehörde veranlaſſen.Die weiteren

Anſprüche auf Verdienſtentgang und Schmerzensgeld

unterliegen allerdings nicht der Ausſchlußfriſt, weil

es ſich dabei nicht um Anſprüche „aus demMannſchvo.“

handelt. Nach § 41 dieſes Geſeßes haben aber die

nach ſeiner Maßgabe „ verſorgungsberechtigten“ Per

ſonen gegen die Militärverwaltung nur die auf“ dem

Mannſchafts -Verſorgungs- Geſeks beruhenden Anſprüche,

wozu Erſatz von Verdienſtentgang und Schmerzens
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geld nicht gehört ; ſolche Anſprüche gegen Dritte gehen

auf die Militärverwaltung über. Nun erhalt der

Geſuchſteller allerdings feine Hente, weil ihm die

Dienſtbeſchädigung nicht mindeſtens ein Zehntel der

Erwerbsfähigkeit genommen hat . Es tann jedoch das

hingeſtellt bleiben , ob dieſer Umſtand die Anwendung

des § 41 hindert und ob verneinendenfalls wenigſtens

weitergehende Anſprüche gegen den allgemeinen bayes

riſchen Finanzfistus erhoben werden könnten (vgl .

JW. 1913, 650 ). Denn jedenfalls würde die Ver

folgung des Verdienſtentgangs und Schmerzensgelds

im Hechtsweg eine Vorentſcheidung des Berwaltungss

gerichtshofe gegen den Beamten (Arzt) oder Offizier

vorausſeßen , der die angeblich ungerechtfertigte Eins

ziehung des Geſuchſtellers zum Militärdienſt verſchuldet,
aljo in Ausübung öffentlicher Gewalt einen Schaden

geſtiftet haben ſod (8 839 BOB., Urt. 60 AG. BOB.

und 7 VÓHO.; Bayer. Geſ. vom 6. Dez. 1913) . Beſchl.

vom 22. März 1916 BeſchwR. 78/18 I.") N.

Maßnahmen bewirtte Erſchwerung der Erlangung

wirkt vielmehr nur auf das perſönliche Bedürfnis

berjenigen , die dadurch in Mangel oder Berlegenheit

geraten. Dieſer rein perſönliche Tatbeſtand darf aber

zweifellos nicht als Bermögenswert i. S. des § 268

StGB. angeſprochen werden . Man könnte nun viel:

leicht nochverſuchen, einen Bermögensvorteil daraus

abzuleiten, daß die Lebensmittelmarten für den Bes

fiber eine erhöhte Verwertbarkeit des Geldes bedeuten.

Allein die bloße Erweiterung der Verwendungss

möglichteit des Geldes, gleichgültig, ob durch tatſäch

liche oder rechtliche Umſtände bedingt, ſtellt für ſich

allein noch keinen Vermögensvorteil dar. Man müßte

ſonſt in jedem neuen Warenangebot, 3. B. in der

Auflegung einer neuen Ariegsanleihe einen Ber:

mögensvorteil aller Abnahmeintereſſen erbliden. (Urt.

der StrK. vom 19. März 1918, Strørleg . Nr. 16/1918).
LGR. V. in A.4321

4347

Geſeßgebung und Verwaltung.
Landgericht Ansbach.

Gewinnſüchtige Abficht i . 6. de$ $ 268 St68 . Bundeeratsverordnungen ſtrafrechtlichen Juhalt8 ")

bei Berfälſchung von Lebensmittelfarten ? ) Das LG. (Zeitraum vom 15. April bis 16. Mai 1918 ).

hat die Abſicht, ſich einen Vermögensvorteil zu vers
I. Allgemeine Borſchriften.

ſchaffen , verneint.

Aus den Gründen : Schon die offentundige
1. VO. vom 11. April 1918 zur Ergänzung der

Auffaſſung des Verkehres erblict in der Lebensmittel
Bet. über Austunftspflicht vom 12. Juli 1917 (MOBI.

marte als Trägerin eines Bezugsrechtes feinen Ber S. 187). Der einzige Artikel ermächtigt den Reichs

mögenswert. Niemand wird es z. B. einfallen , für
tanzler und die Bandeszentralbehörden , die von ihnen

eine Brotmarke, mit der er etwa im Wirtshaus einem
beſtimmten Stellen und die Beauftragten , zur Nachs

unbetannten Tiſchgenoffen aushilft, fich bezahlen zu
prüfung der Angaben der Austunftspflichtigen ings

laſſen , während man den Wert einer Briefmarte ſich beſondere auch Unterlagen für Preisberechnungen und

als etwas ſelbſtverſtändliches von jedermann, auch
Preisangebote einzuſehen .

von naheſtehenden Perſonen erſeßen läßt. Dieſe Aufs 2. VO . gegen Preistreiberei vom 8. Mai 1918

faſſung iſt begründet in der Eigenſchaft der Bebens. (HGBI. S. 395 ). Mit dieſer wichtigen VO. beſchäftigt

mittelmarte als eines bloßen Bedarfsausw eiſes.
ſich eine beſondere Abhandlung in dieſer Nummer

So wenig der Geſekgeber daran gedacht hat, durch
( s. 177 f . ) .

Einführung der Brotmarke das Voll im ganzen zu

bereichern , ſo wenig tann davon die Nede ſein, daß
II . Bordriften zur Sicherung der Bolte .

der Einzelne durch eine ſolche Beſcheinigung ſeines
ernahrung.

notwendigen Bedarfes in ſeinem Bermögen verbeſſert 1. BD. über Maßnahmen zur Beſchränkung des

ſei. Daß der Beſiger von Lebensmittelfarten ,beſſer Fremdenverkehrs vom 13. April 1918 (NOBI. S.186).

daran“ iſt als ein Nichtbeſiker, trifft gewiß in vielen Nach § 1 können die Landeszentralbehörden mit Zu

Fällen zu. Vorausſeßung für dieſen Vorzug iſt je- ſtimmung des Reichstanzlers Beſtimmungen erlaſſen,
doch der Befiß von Vermögenswerten, die regelmäßig wodurch der Aufenthalt, die Beherbergung und der

den damit zu erwerbenden Gegenſtänden mindeſtens Zuzug ortsfremder Perſonen in Heilbädern , Aurorten,

gleichwertig ſind. Daß die Einteilung ſelbſt auf den Erholungspläßen und allen Orten mit weniger als

Gebrauchswert erhöhend wirke, inſoferne das benötigte 6000 Einwohnern in der Zeitdauer oder in anderer

Gut auch bei Aufwendung des feſtgelegten Preiſes im Weiſe beſchränkt werden. Zuwiderhandlungen ſtellt

Verkehr überhaupt durch Austauſch nicht mehr zu § 2 unter Strafe.

haben iſt, wird man nicht ſagen können . 2. VO. betr. Angabe des Jnhalts von Lebens

nicht wohl einzuſehen , inwiefern der wirkliche Gebrauchs- und Futtermittelſendungen vom 16.April 1918 (NGHI.

wert einer Sache dadurch erhöht werden ſollte , daß S.189). § 1 ſchreibt für die Verſendung von Getreide,

ſie dem freien Verkehr entzogen wird . Die durch ſolche Hülſenfrüchten , Duoweizen, Birſe und Erzeugniſſen

aus dieſen Früchten mittels der Eiſenbahn die genaue

1) § 41 Abſ. 1 iſt itach doppelter Richtung unklar. Genügt Angabe des Inhalts der Sendung auf den Befördes

zum Ausídluß weiterer Anſpriiche ſoon die Zugebörigleit zu einer rungspapieren vor. Wiſſentlich oder fahrläſſig uns
der grundſäblid verſorgungeberechtigten Perſonenflaſjen ohne Rüd

fidot auf den tatſädliden Bezug einer Rente ? Dafür ſpridt die
richtige oder unvollſtändige Angaben werden nach 8 2

Bezugnahme der Begr. (StenV. 1903/5, AnlBd. 5 S. 2615, Alten- beſtraft .

it ild Nr. 501) auf das bisherige (Heſet" , womit offenbar Art . 20 3. VO. zur Abänderung der VD. über den Handel

der MilPen Nov. vom 22. Mai 1893 ( fog . Soldatenſbinder-Artifel )

gemeint iſt ; dafür ſpricot ferner die Analogie des § 898 R VeriD .
mit Gänſen vom2.Mai 1918 (RGBI. S. 371). Sie

( =$ 135 GewlVG.) und 88 8-10 BeamtenFürG., wo es freilid ändert die Vorſchriften über die Verkaufspreiſe für
beigt: „ aud wenn ſie einen Anſprud auf Menie nicht haben“ . lebende und geſchlachtete Gänſe in den $$ 1 und 2 der

tlar iſt ferner, ob mit dem Ausdruc „ gegen die Militärverwaltung"

das Reich im Gegenjas zu den Bundesſtaaten und jonſtigen Dritten
VO . vom 3. Juli 1917 (RGBI. S. 581) und verbietet

oder bloß die statio fisci militaris als ſolche gemeint iſt, ſo daß für die Zeit vom 1. Nov. 1918 ab die entgeltliche Ab
3. V. gegen die Reichspoſt ſolche Anſprüche nicht ausgeldloſſen wären . gabe von geſchlachteten Gänſen durch den Züchter oder
Es gibt aber feine Anſprüche gegen eine statio fisci, ſondern nur

gegen den Fistus als ſolden . Die Begr. zu Art . 23 ideint An.
Mäſter. In ihrer neuen Faſſung iſt die vo. über den

iprüde nur gegen das Reid ausídließen zu wollen ; vgl. § 10, 12 Handel mit Gänſen S. 373 desRUBI. veröffentlicht.

Neamten Firi , Wie ſtebt es aber damit in Payern , wo auch der Militärs 4. VO. über die Erweiterung der vierteljährlichen

fistus nidot Heidos, ſondern Bandesfiofus iſt ? R53. 54, 161 iſt ins

ſoweit ebenfalls nicht llar . Der Einſ.
Viehzählungen vom 8. Mai 1918 (NGBI. S. 387). Die

2) Vgl . R. in Bay3FR . 1917, 259 und Breßfelder a. a . D.

1918, 48 . 1) Lester Bericht S. 160 dieſer Zeitiðrift.

.

Es iſt

uns
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Biehzählungen ſollen fich fünftig auch auf Pferde, den in § 4 Abſ. 1 beſtimmten Ausnahmen nur mit

Schweine und Kaninchen erſtređen . Zuſtimmung des Ariegsausſchuſſes für pflanzliche und

5. VO. über Höchſtpreiſe für gedarrte zichorien- tieriſche Dele und Fette und unter Einhaltung der

wurzeln vom 20. April 1918 (NGBl. S. 359): Feſt- von ihm feſtgeſeßten Bedingungen in den Verkehr

ſegung des Uebernahmehöchſtpreiſes für gedarrte gi- gebracht werden (Uebergangsvorſchriften § 6 Abſ. 2

chorienwurzeln aus der Ernte 1918. und 3) Bei jeder Veräußerung derartiger Mittel an

6. Bet. vom 30. April 1918 (NOBI. S. 365) : Aus- Händler oder bei ihrer Uebergabe an Händler zur

dehnung der VD . betr. die Einfuhrvon Futtermitteln, Beräußerung hat der Beräußerer dem Erwerber eine

þilfsſtoffen und Kunſtdünger vom 28. Jan. 1916 (NGBI. Beſcheinigung über die Genehmigung zum Vertrieb

S. 67 ) und der Ausführungsbeſtimmungen dazu vom des Mittels auszuhändigen ; der Erwerber darf die

31.Jan. 1916 (ROBI. Š . 71) auf Bergmoos (Menntiers Mittel nur gegen Áushändigung dieſer Beſcheinigung

flechte ). erwerben , muß die Beſcheinigung aufbewahren und

7. BD. über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918 hat ſie auf Berlangen vorzulegen. Die unter die er

vom 1. Mai 1918 (ROBI. S. 368). § 1 beſtimmt die wähnten Ausnahmen des § 4 Abſ. 1 fallenden Mittel

Mengen Seu aus der Ernte 1918, die für Zwede der dürfen nach § 4 Abſ. 2 nicht unter Bezeichnungen oder

Ariegswirtſchaft (Verſorgung des Beeres und der Be- Angaben in den Bertehr gebracht werden,die erwarten

darfsverbände) zu liefern ſind, und die Lieferfriſten. laſſen , daß ſie zur Reinigung der Hände, des Körpers

8 2 regelt die Unterverteilung auf die Bundesſtaaten, oder der Wäſche beſtimmt ſind. Den Strafſchuß für

Bieferungsverbände, Gemeinden , Gutsbezirke und Ers alle dieſe Vorſchriften enthält 8 5 .

zeuger. Beſtraft wird nach § 10, wer vorſäßlich der 2. VO. über die Vornahme einer Wohnungs

ihm hiernach obliegenden Verpflichtung zur Heus zählung vom 25. April 1918 (RGBI. S. 363). Sie

ablieferung nicht oder nicht rechtzeitig nachlommt oder ſchreibt in g 1 für Gemeinden , die nach der Dolls

etwaigen weiteren Vorſchriften der Landeszentral- zählung vom 5. Dez. 1917 5000 und mehr Zivilein

behörden über den Berkehr mit Seu zuwiderhandelt. wohner hatten , eine Wohnungszählung vor , die

8. VD . über den Verkehr mit Laubheu vom
zwiſchen dem 12. und 31. Mai 1918 unter Verwendung

11. Mai 1918 (NGBI. S. 403) . Baubheu, d. i. grün von þausliſten erfolgen muß und von den Landes

geerntetes Laub in heutrođenem , lufttrođenem oder gentralbehörden auf kleinere Gemeinden ausgedehnt,
fünſtlich getrodnetem Zuſtand, darf, ſofern es nicht

unter · beſonderen Verhältniſſen von ihnen auch eins

unmittelbar ohne Benüßung der Eiſenbahn oder eines geſchränkt werden kann . Nach § 3 ſind die Hauseigen

Waſſerwegs an den Berbraucher abgegeben wird, nur tümer oder ihre Stellvertreter zur Ausfüllung der

durch Vermittlung der Meichsfuttermittelſtelle abgeſeßt ausliſte und die Saushaltungsvorſtände oder ihre

werden und iſt bis zur Abnahme durch ſie auf Stellvertreter zu den fürdie Ausfüllung nötigen An:

zubewahren und pfleglich zu behandeln (88 1 und 2) . gaben gegenüber dem Bauseigentümer verpflichtet.
Strafen für Zuwiderhandlungen § 8. Zuwiderhandlungen werden nach § 8 beſtraft.

9. BO. über die Sicherung des Heeresbedarfe an

Hafer vom 14. Mai 1918 (RGBI. S. 407) : Erhöhung
3. VO. über Sicherung einer Umſakſteuer auf

des Preiſes für Safer aus der Ernte 1917, der bis
lurusgegenſtände vom 2. Mai 1918 (NOBI. S. 379) .

zum 15. Juni 1918 an die Heeresverwaltung abgeliefert
Nach § 1 iſt zur Sicherung einer Umfaßſteuer auf

lurusgegenſtände bei der im Kleinhandel erfolgenden
wird .

10. BD . über den Verkehr mit Deimleder vom
Lieferung von

16. Mai 1918 (NOBI. S. 411) : Neuregelung in teil
a ) Edelmetallen, Perlen, Edelſteinen und Gegens

ſtänden aus dieſe
weiſer Abweichung von der VD . vom 24. Febr. 1916

Stoffen oder in Verbindung mit

ihnen (§ 1 Abſ. 1 Nr. 1 , Ausnahme Abſ. 2 dieſer Nr.),
(NGBI. S. 113), die gleichzeitig außer Straft geſeßt wird .

$ 1 verpflichtet zur Anmeldung von Leimleder, das im
h ) Werfen der Plaſtik, Malerei und Graphit ſowie

Žnland gewonnen oder aus dem Ausland eingeführt
Kopien undVervielfältigungen ſolcher Werte, ſofern das

wird , an den Kriegsausſchuß für Erſakfutter. § 3
Entgelt 300 M überſteigt ( § 1 Abſ. 1 Nr. 2, Ausnahme

Abſ. 2 dieſer Nr.),

verbietet den Abſaß und die Berarbeitung von Leim

leder, für größere Betriebe auch das Trodnen von
c) Antiquitäten

Leimleder ohne Zuſtimmung des Ariegsausſchuſſes.
ein Rüdlage zu bilden. Die Verpflichtung zur Rüds

Nach § 4 muß Deimleder dem Striegsausſchuß oder
lage liegt demjenigen ob, der die Lieferung ausführt,

einem von ihm beſtimmten Dritten auf Verlangen über
bei Perſonenvereinigungen den Vorſtänden oder @e

laſſen und bis zur Verladung pfleglich behandelt werden .
ſchäftsführern als Geſamtſchuldnern ,bei Berſteigerungen

dem Verſteigerer. § 3 beſtimmt die Höhe der Müd
Strafbeſt. 11 .

lagen. $ 4 ſchreibt zur Sicherung Buchführung vor.

III. Sonſtige Borſchriften .
§ 5 ermächtigt die für die Erhebung des Warenumſaka

ſtempels zuſtändige Stelle, die Einzahlung der Müdlage

1. Bet. vom 11. Mai 1918 (NOBI. S. 405) : Neue zu verlangen, wenn das Unternehmen eingeſtellt wird

Ausführungsbeſtimmungen zu den VO. über den Ver- oder Anlaß zu der Annahme beſteht, daß die Rüclage

lehr mit fettloſen Waſch- und Reinigungsmitteln vom ihrem Zweck entzogen wird. Beſtraft wird nach § 6 ,
5. Dit. 1916 (RGBI. S. 1130)

an Stelle der Ausführungs wer den Beſtimmungen der BD. vorſäßlich oder fahr
21. Juni 1917 (RGBI. S. 541) läffig zuwiderhandelt und dadurch die Erhebung einer

19. April 1917 (RUDI. S. 366 )

beſtimmungen vom § 1 ents Umfaßſteuer gefährdet.
21. Juni 1917 (ROBI . S. 544)

hält wieder das Verbot, fettloſe Waſch- und Reini
4. Bet ., betr. Zulaſſung von Zahlungen uſw. nach

gungsmittel unter einer zur Täuſchung geeigneten Be den von deutſchen oder verbündeten Truppen beſeßten

jeichnung oder Angabe, insbeſondere unter der Bes
Gebieten Rumäniens vom 2. Mai 1918 (ROBI. S. 383) :

zeichnung Seife, in Verkehr zu bringen ; § 2 das Ver- Ausnahmen von den Vorſchriften der Bet., betr.

botzur Bezeichnung von fettloſen Waſch- und Reini: Zahlungsverbot uſw. gegen Rumänien vom 28. Aug.

gungsmitteln oder Rohſtoffen zu ihrer gerſtellung die 1916 (NOBI. S. 971) an Stelle der Ausnahmebeſtim

Worte Soda oder Pottaſche im gewerblichen Verkehr
mungen in der Bet. vom 7. Aug. 1917 ( Deutſch. Meichs

zu verwenden , ſoweit es ſich nicht um Kriſtall- oder Ang. Nr. 190 vom 11. Aug. 1917 ).

Feinſoda mit höchſtens 5 % unvermeidlichen Vers 5. Bef, vom 2. Mai 1918, betr . Aenderung der BD.

unreinigungen oder techniſch erforderlichen Beimen- über Befugniſſe derReichsbekleidungsſtelle vom 22.März

gungen , um talzinierte oder tauſtiſche Soda, rohe oder 1917 (ROBI. S. 384) : Ausdehnung der Befugniſſe der

gereinigte Pottaſche oder Bleichſoda handelt. Nach Reichsbekleidungsſtelle auf Berbandwatte aus baum

§ 3 dürfen fettloſe Waſch- und Reinigungsmittel mit wollenem Spinnſtoff.
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' der

friegsteuerung zulagen und Gehaltspfändung. Bes ießt bis zum Schluſſe des Jahres 1917 fortgeführt.

tanntlich ſind über die Pfändbarkeit der Beihilfen und Man greift fich unwillkürlich an den Kopf, wenn man

Zulagen, die wegen der Kriegsteuerung Angeſtellten bei einem Blid in das die ſämtlichen ſechs Bände ums

zu ihrem Gehalte bewilligt worden ſind, im Schrift: faſſende Wortverzeichnis lieſt, auf was alles ſich unſere

tum und in der Rechtſprechung verſchiedene Meinungen triegswirtſchaftliche Gefeßgebung bezieht : „ Chineftider

zutage getreten (vgl. Wolf auf S. 48 und Dittrich auf Tabat, Chineſiſches Wachs, Chlorginn , Chriſtbaums

S. 76 des laufenden Jahrg.s dieſer Zeitſchr .). Eine ſachen, Compound lard , Cord, Creme, Cumaronhary,

BRVD. vom 2. Mai d. Js. über die Unpfändbarkeit Dachpappe, Dalmatiniſcher Tabat, Damenbinden,

von Ariegsbeihilfen und Teuerungszulagen (RGBI. Damenoberfleidung, Damwild, Dampf, Dampfkraft,

S. 382) hat nun die Pfändbarkeit verneint ($ 1) . Ariegs- Dampfmedizinaltran“ uſw. uſw., und man iſt aufsneue

beihilfen und Teuerungszulagen ſind nicht dazu be- dankbar für den zuverläſſigen Wegweiſer, den wir in

dem Kriegsbuch auf dem unüberſehbaren Gebiete des

den zu ermöglichen, ſondern über die gegenwärtigen, Striegsrechts und ſeiner Berarbeitung durch Schrifts

durch die Leuerung verurſachten Schwierigkeiten hins tum und Hechtſprechung beſigen. E.

wegzuhelfen“ (Begründung). Die VO. unterſcheidet

nicht zwiſchen laufenden und einmaligen Beihilfenoder Sdwiedt, Hugo, Dipl.-Ing., Patentanwalt und Gas

Zulagen ; auch die legteren find alſo der Pfändung ingenieur, Paul popier, Elettro: Jngenieur, und Dr.

entzogen . Dagegen beſchränkt ſie ihre Anwendbarfeit jur. Robert Ranjmann, Mechtsanwalt in Berlin. Die

ausdrüdlich auf die Bezüge, die zu den in § 850 Abſ. 1 Vorſchriften über die Einrohränkung des

Nr. 7 , 8 ZPO. bezeichneten Bezügen bewilligt ſind. 6 a 8. und Elettrizitätsverbrauch ſowie

Soweit ſich die Pfändbarteit von Bezügen nach dem die Einſchränkung der Beizung unter Bes

Lohnbeſchlo . vom 21. Juni 1869 beurteilt, hat man eine rüdſichtigung des Brennſtoffverbrauchs und des Bers

gleiche Maßnahme für entbehrlich gehalten, da für ſie fahrens vor den Schiedsſtellen . Nach amtlichem

durch die Bet. über Lohnpfändung vom 13.Dez. 1907 Material erläutert und herausgegeben. 96 Seiten.

(ROBI. S. 1102) die Unpfändbarkeit weſentlich erweitert Stuttgart 1918, Verlag von J. Heß.

worden iſt, ohne daß zwiſchen Bohnerhöhungen und Die Schrift will und wird Baien und Behörden

Teuerungsbezügen unterſchieden worden wäre ; nicht
zunächſt als Sammlung der in Betracht kommenden

mit Unrecht fürchtete man , daß es zu Ungleichheiten Vorſchriften willkommen ſein, daneben, namentlich in
und Schwierigkeiten führen würde, wenn Teuerungs- den von Schmiedt und popfer beſorgten Teilen , als

zulagen zum Bohne nun noch in weiterem Umfange für Bearbeitung nach amtlichem Material. Vom Stands

unpfändbar erklärt würden.
punfte der Hechtswiſſenſchaft aus fehlt die Einheitlich,

Die VO. iſt mit dem Tage der Verkündung, dem .keit des Ganzen. Die drei Beiträge ſtehen unverbunden

3. Mai d . gs., in Araft getreten (8 2 Abſ. 1 VO .). Eine nebeneinander. Es hätte ſich wohl empfohlen, ſie durch

vor dieſem Termine rechtswirtſam erfolgte Pfändung eine Einleitung zuſammenzufaſſen, die darlegte, wie

hat damit hinſichtlich ſpäter fällig werdender nach § alle Vorſchriften aus einer Wurzel erwachſen ſind: der

nicht mehr pfändbarer Bezüge ihre Wirkſamkeit ver Notlage, die zu der BHVO. vom 21. Juni 1917 (nicht

loren, ohne daß es erſt noch einer Anfechtung nach Juli wie Hopfer S. 37 bemerkt), weiter über die Bet.

$ 766 SPD. bedürfte (s 2 Abſ. 2 Saß 1PO .). Ob die vom 30. Auguſt 1917 (Beſtellung des Heichskommiſſars

Pfändung der früher fällig gewordenen Bezüge zuläſſig für Elektrizität und Gas) zu der RAVO. vom 3. Oktober
war oder mit Erfolg angefochten werden kann, iſt durch 1917 (Uebertragung auf den Heichskommiſſar für die

die BD. nicht entſchieden. Die Begründung ſagt in dieſer Kohlenverteilung) und zu den in der Schrift erläuterten

Hinſicht: Soweit auf ſolche Leiſtungen, wie es bei Beſtimmungen geführt hat. Auch würde ein Sach- und
den dom Reiche gewährten der Fall iſt, ein Rechts ein Gefeßesregiſter die Brauchbarkeit der Schrift er
anſpruch nicht beſteht, wird davon auszugehen ſein, höhen .

daß eine Pfändung nicht zuläſſig iſt. Denn beim Fehlen Jena. Dr. Bödel .

eines Anſpruchs auf die Beihilfe, oder Zulage mangelt

es bis zu dem Zeitpunkt, in welchem der Betrag aus
Stern, Ottofar, Baudirektor der Allgemeinen öſterr.

gezahlt wird , an einem dem Vollſtreckungszugriffe Baugeſellſchaft. Ueber die Grundrente und
zugänglichen Vermögensbeſtandteil . Die Rechtslage iſt

den Tilgungsdienſt bei Zinshäuſern.
indeffen nicht überall die gleiche." – Zu Abſ.2 Sat 2 33 Seiten. Wien und Leipzig 1918, Verlag Karl

VO . § 2 ſei auf 88 394, 400 und 1274 BOB. verwieſen . Harbauer. Ar. 2.50 .

Die Schrift bildet eine Fortſegung der vom gleichen

Verfaſſer im Vorjahr erſchienenen Abhandlung „Woh.

nungsnot, Steuerformel und Abſonderung der Grunds

Bücheranzeigen.
rente“ . Mit dem unanfechtbaren Rüſtzeug mathes

matiſcher Formeln ausgeſtattet, zeigt ſie die Bedeutung

Schlegelberger, Dr. Franz, Stammergerichtsrat. Ariegs und das Verhältnis der einzelnen Beſtandteile des

buch. Die Ariegsgeſeße mit der amtlichen Begrün
Hausmietzinſes und die im ſtädt. Miethausbeſiß auf

dung und der geſamten Rechtſprechung und Rechts
geſpeicherte wirtſchaftliche Kraft, deren Erfenntnis zu

lehre. Begründet vonDr. GeorgGüthe und Dr. Franz
einer vollſtändigen Veränderung des beſtehenden þaus.

Schlegelberger. Sechſter Band . Sonderband des ſteuerſyſtems führen müßte. Die Schrift gibt einen

Jahrbuchs des Deutſchen Rechtes. XXII, 908 S. troſtreichen Ausblid auf die Ermöglichung einer Wohn

Berlin 1918, Berlag von Franz Vahlen . Geh . Mr. 34.- . bautätigkeit trop der gewaltig geſtiegenen Bautoſten.

Wir haben erſt vor kurzem bei der Anzeige des
Der Verfaſſer hat nicht verſäumt, in kurzen Umriſſen

5. Bandes des Kriegsbuchs (S. 128 dieſes Jahrgangs)
auch praktiſche Fingerzeige für die Verwirklichung

auf das baldige Erſcheinen des 6. Bandes hinweiſen
dieſes Zieles zu geben . Es iſt keine leichte Arbeit

das Büchlein zu leſen, der Gewinn lohnt aber reichs
können . Nun liegt er vor. Wie der 4. Band zerfällt

er in zwei Teile. Der erſte und größere iſt den Wirts
lich die aufgewendete Mühe. Mechtsrat Mavr.

ſchaftsgeſeßen , der zweite den anderen Kriegsgeſeßen

( Rechtsgeſegen und Wirtſchaftsgeſeßen im weiteren Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Eưert, I. Staatss

Sinne) gewidmet ; auf beiden Gebieten iſt der Bericht anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Berlag (Arthur Sellier ) München , Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. B. Tatterer & Cie. ( Inh. Arthur Sellier) München und Freiſina .

N
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Serfolgung vermögensrechtlicher Anſprüche der wundenen Verwechſlung vermögensrechtlicher mit

berufsmäßigen Gemeindebeamten aus ihrem privatrechtlichen Anſprüchen zurüctehrt. Bei der

Dienſtverhältniſſe.
grundfäßlichen Bedeutung des Erkenntniſſes des
VGH. möge es gerechtfertigt ſein , auf ſeine Be

Bon Miniſterialrat Dr. M. Reindl in München . gründung hier näher einzugehen , wobei zum

In Bay3fR. 1917 S. 169 f. habe ich die Vorhinein feſtgeſtellt werden foữ, daß der in Frage

Auffaſſung vertreten , daß die Gehaltsanſprüche ſtehende Gemeindeſekretär, wie aus dem Beſchluſſe

der berufsmäßigen Gemeindebeamten , von den in des VOH. hervorgeht , unbeſtrittenermaßen una

Art.74 Abſ. II, III rechtsrh. Gem . (in derFaſſung widerruflich angeſtellter berufsmäßiger Gemeinde

des Art . 2GBG. vom 15.Juli 1916) aufgeführten beamter im Sinne der Art. 62, 64 Abſ.1, 64 a

unwiderruflichen rechtskundigen Magiſtratsmitglie und 64 b pfälz.GemD. (in der Faſſung der Art. 14

dern abgeſehen, nicht im Zivilrechtsweg verfolgbar und 15 GBG.) war.

ſind, ſondern im Verwaltungswege nach Art . 163 Das Dienſtverhältnis der berufsmäßigen Ge

rechtsrh. GemO. und Art. 93 pfälz . GemQ . zum meindebeamten wird nun , wie jenes der Staats

Austrage gebracht werden müſſen. beamten , durch Vertrag zwiſchen dem Beamten

Dagegen hat nun in einem in Bay3iR. 1918 und dem Dienſtherren , d . i . hier der Gemeinde,

S. 124 f. mitgeteilten Beſchluſſe vom 28. Dezember begründet . Dieſer Vertrag iſt ein öffentlich

1917 der II. Senat des Bay. VOH. die Unzu: rechtlicher Dienſtvertrag ; denn wie bei der

ſtändigkeit der Verwaltungsbehörden bei Geltend Begründung des Staatsbeamtenverhältniffes ift

machungdes durch den Anſtellungsvertrag geregelten auch bei der Begründung des berufsmäßigen Ge

Gehaltsanſpruchs eines unwiderruflich angeſtellten meindebeamtenverhältniſſes der Wille der beiden

berufsmäßigen Gemeindebeamten angenommen und Vertragsteile , des Dienſtherrn (Gemeinde) und des

ausgeſprochen, daß derartige Gehaltsanſprüche im Dienſtverpflichteten (Beamten ), aufdie Begründung

Zivilrechtswege zu verfolgen ſeien . eines öffentlich -rechtlichen Dienſtverhältniſſes mit

Schon Helmreich hat in Nr. 14 S. 233 f. der den für dieſes Verhältnis im öffentlichen Recht,

BayGem3. vom 10. Mai 1918 Bedenken gegen d . i. in der Gem . und im GBG . , vorgeſchriebenen

die Richtigkeit dieſer Entſcheidung des VOH. ge: beſonderen Wirkungen , insbeſondere der Unter

äußert. Auf der anderen Seite hat ſie allerdings werfung unter ein beſonderes Gewaltverhältnis des

in Weinſchent in Ban3iR. 1918 S. 185 einen , Dienſtherren, nicht aber auf die Begründung eines

ich möchte faſt ſagen begeiſterten, Anhänger gefunden . grundſäßlich auf der vollen Gleichberechtigung der

Ich bin der Meinung, daß die Entſcheidung beiden Vertragsteile beruhenden, ausſchließlich nach

des VGH. de lege lata unzutreffend iſt. Es iſt den Vorſchriften des bürgerlichen Rechtes ſich bes

weder richtig, daß ſie ſich,wie ſie meint, auf eine meſſenden zivilrechtlichen Dienſtverhältniſſes gerichtet.
ſtändige Rechtſprechung des RG. ſtügen könne , Dies ergibt ſich unmittelbar ſchon aus den Be

noch daß die abweichenden Anſchauungen Seydels ſtimmungen der Gemo.en und des GBG.,namentlich

und Rahrs durch die neueſte Rechtsentwicklung zum jenen über Widerruflichkeit und Unwiderruflichkeit

Teil überholt ſeien ; ich glaube im Gegenteil, daß der Anſtellung, über das Erfordernis der Ange

die Entſcheidung des VGH. einen Schritt rückwärts meſſenheit der Beſoldung, über Beſchränkung der

macht und zu der in der neueſten Zeit auch in der Löſung des Dienſtverhältniſſes, über den Anſpruch

Rechtſprechung des RG. mehr und mehr über auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenverſorgung,

1

1
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über Anrechnung der Militärdienſtzeit auf das Nun gehören nach § 13 CVG. vor die ordent:

Beſoldungsdienſtalter, über das Dienſtſtrafrecht, lichen Gerichte nur bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten.

über das Recht der Beſchwerde an die Aufſichts- Dagegen iſt der Ausſchluß des Rechtsweg für

behörde hinſichtlich der Feſtſeßung des Dienſtein : alle Anſprüche öffentlich -rechtlicher Natur die Regel;

kommens und der Ruhegehalte. Der V6Q. hat für ſie iſt grundjäßlich nur der Verwaltung&wegVGH

ſelbſt in früheren Entſcheidungen (Bd. 34 S.187 , oder in denjenigen Fällen , in denen das Geſetz

BD. 37 Š . 187 , 188, 193) und auch erſt wieder ( Reichs- oder Landesgeſet) dies ausdrücklich zuläßt,

in der jüngſten Zeit in der Entſch. vom 21. No. die Klage im Verwaltungsſtreitverfahren gegeben ,

vember 1917 (Bd. 39 S. 36) die öffentlich-recht: während die Zulaſſung des Zivilrechtswegs für

liche Natur des Staats- und Gemeindebeamten: folche Anſprüche öffentlich-rechtlicher Natur die Aus

Dienſtvertrages in der unzweideutigſten Weiſe an : nahme bleibt , die nur in den vom Geſek (Reichs

erkannt . Iſt aber das Dienſtverhältnis des Bes oder Landesgeſet) beſonders beſtimmten Fällen

meindebeamten öffentlich- rechtlicher Natur, ſo ergibt Plaß greift. Auch dieſen Grundſaß hat ſowohl

fich daraus, daß es in allen ſeinen Beziehungen das RG . in den Entſcheidungen Bd. 49 S. 1 ,

und in Anſehung aller ſeiner Wirkungen Bd. 53 S. 429, Bd. 68 S. 28, Bd. 68 S. 218,,

ausſchließlich dem öffentlichen Rechte angehört. BD. 76 S. 123 und 3W. 1912 S. 647 als auch

Man muß dieſes Verhältnis als ein einheitliches der RompKGH. in ſeinen Entſcheidungen vom

Dienſtverhältnis betrachten und darf es nicht in ein 4. Mai 1909 (GVBI. Beil . III S. 30) und vom

zum Teil privatrechtliches und zum Teil öffentlich: 25. Oktober 1916 (OVBI. 1916 Beil . I S. 1–6)

rechtliches auseinander reißen . Dies gilt insbeſondere in unzweideutiger Weiſe ausgeſprochen. Hieraus

auch hinſichtlich des Anſpruchs auf Gehalt ( Dienſt- aber folgt, daß auch die nur dem öffentlichen

einkommen ) und Ruhegehalt . Denn auch dieſe Rechte angehörenden vermögensrechtlichen Anſprüche

Anſprüche find, wenn auch vermögensrecht: der Beamten aus ihrem öffentlich -rechtlichen Dienſt

licher, ſo doch nicht privatrechtlicher, jon- verhältniffe, insbeſondere die Anſprüche auf Gehalt

dern ſtaatsrechtlicher ( öffentlich -rechtlicher) Natur, und Ruhegehalt, nur dann und inſoweit im Zivil

wie auch das RG. wiederholt ausgeſprochen hat . rechtswege verfolgbar ſind, als dies durch Geſeß

Das Dienſteinkommen des Beamten (Staats- oder (Reichs- oder Landesgeſez ) ausdrüdlich zugelaſſen

Gemeindebeamten ) iſt nach übereinſtimmender Auf- ift (vgl . die angeführten Entſch. D. RO3. BD. 49

faſſung in Rechtslehre und Rechtſprechung keine S. 1 , Bd. 53 S. 429, BD. 68 S. 218 ). Eine

privatrechtliche Bezahlung geleiſteter Dienſte, kein ſolche ausdrückliche Zulaſſung des Rechtswegs für

privatrechtliches Entgelt für die amtliche Leiſtung, die vermögensrechtlichen Anſprüche der Beamten

ſondern die öffentlich -rechtliche Gegenleiſtung dafür, aus ihrem Dienſtverhältniſſe, insbeſondere auf

daß der Beamte ſeine ganze Perſönlichkeit in den Gehalt, iſt nun erfolgt hinſichtlich der Reichsbeamten

Dienſt des öffentlichen Gemeinweſens (Staat , in § 149 RBG. , hinſichtlich der preußiſchen Be:

Gemeinde) ſtellt, in das öffentlich - rechtliche Unter: amten in Abſchn. 1 § 1 des preuß . Geſekes vom

werfungsverhältnis zum Dienſtherrn (Staat , Ge- 24. Mai 1861 betr . der Erweiterung des Rechts

meinde) getreten iſt . Alle in Geld zu wertenden Fol- | wegs , hinſichtlich der richterlichen Beamten in 8 9

gen , die ſich aus der Anſtellung in einem beſtimmten GVG., der Richter des bayr . VOH . in Art. 2

Amt für das Vermögen des Beteiligten ergeben , VOH6. vom 8. Auguſt 1878 und hinſichtlich der

find daher, wie das RG. zutreffend ausgeführt Beamten im Sinne des bayr. BG. (Art. 1 und 2)

hat , nur Rückwirkungen des in ſeinem ganzen in Art . 176 Abſ. 1 BG. vom 16. Auguſt 1908

úmfang öffentlich-rechtlichen Verhältniffes, die ( vgl. hierüber meinen Romm. 3. BG . Bem . 5 zu

zwar das in Geldwerten beſtehende Vermögen, aber Art . 176 S. 736) ; ſie war auch, in Nachbildung

nicht das Privatrecht des Beamten berühren ; ſie des Art. 176 BO ., vorgeſehen in Art. 170 des

haben ihre Wurzel und ihren Beſtand nicht im Entwurfs eines GBG ., der aber nicht Beſek

bürgerlichen Recht, ſondern im öffentlichen Recht; geworden iſt. Dagegen enthält das GBG. vom

Streitigkeiten hierüber gehören daher nicht zu den 15. Juli 1916 ebenſowenig wie die beiden Gem .

bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten (vgl . RO3. Bd. 49 eine Beſtimmung des Inhalts, daß für die ver

S.1 , Bd. 53 S.429, Bd. 68 S.218 , IW. 1912 mögensrechtlichen Anſprüche der Gemeindebeamten

S. 647 ; 1913 S. 106 ; Recht 1916 Nr. 13/14 aus ihrem Dienſtverhältniffe der Zivilrechtsmeg

S. 423 und Eger EiſE. Bd. 33 S. 159, Entſch. eröffnet ſei, und es bleibt daher für dieſe Anſprüche

des RompiG . vom 25. Oktober 1916 [GVBI. die für alle Anſprüche öffentlich-rechtlicher Natur

1916 Beil. I S. 1–6]). Warum der VOH. in geltende Regel beſtehen, daß ſie nur im Ver

ſeinem Beſchluſſe vom 28. Dezember 1917 nicht waltungswege, alſo durch Beſchwerde nach Art. 163

auch dieſe, in ſtändiger Rechtſprechung vom RG. rechtsrh. Gemo. und Art. 93 pfälz . Gemo. ver

feſtgehaltenen Grundſäße einer Würdigung unter folgbar ſind .')

zieht, ſeine Auffaſſung vielmehr auf eine Reihe

von Entſcheidungen ſtüßt, die ſämtlich auf einem
1) Eine Ausnahmegilt, wie bereits oben erwähnt,

anderen Rechtsgebiete als auf dem des Beamten: nur für die in Art. 74 Abſ. II, III rechtsrh. Gemo.

rechts ergangen ſind, iſt mir nicht recht erklärlich. in der Faſſung des Art. 2 GBG. aufgeführten unwiders

1
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Die Richtigkeit der hier vertretenen Auffaſſung öffentliche Rechtsvorſchrift verleşt“ (S. 192) . Und

ergibt ſich auch aus der Tatſache, daß die eben weiter : „Mit Recht haben die Vorinſtanzen den von

angefühi en Beamtenrechte es für veranlast gehalten G. gegenüber der Stadtgemeinde geltend gemachten

haben , die Zulaſſung des Rechisweg für die vers Anſpruch auf Fortbezahlung ſeines Stellenein

mögensrechtlichen Anſprüche der Beamten aus ihrem tommenß auch nicht auf den Rechtsweg verwieſen ,

Dienſtverhältnis ausdrüdlich vorzuſchreiben . Wären ſondern hierüber auf die rechtzeitig von G. ein :

dieſe Anſprüche bürgerlich -rechtlicher Natur oder gelegte Beſchwerde nach Art. 163 und 157 Abſ. IV

wären Streitigkeiten über die öffentlich-rechtlichen Gem O. von Aufſichtswegen Verfügung getroffen “

Unſprüche, ſoweit ſie vermögensrechtlichen Inhalt (S. 158 unten ). Auch in der zweiten Entſcheidung

haben, allgemein bürgerliche Rechtsſtreitigkeiten im vom 26. Mai 1916 (Bd. 37 S. 193) iſt Fol

Sinne des § 13 GVG ., fo würde fich die Zu- gendes geſagt: „ Stadtſekretär 0. H. hat ſeinen

ſtändigkeit der ordentlichen Gerichte hinſichtlich dieſer gegenüber der Stadtgemeinde N. geltend gemachten

Anſprüche der Beamten ſchon aus § 13 GVG. Anſpruch auf Wahrung der Gemeinde

ergeben und es wäre nicht nolwendig geweſen , dies ſchreiberſtelle und auf unvečkürzte Fortgewährung

noch ausdrüdlich in den einzelnen Beamtengeſeßen ſeines Dienſteinkommens nicht aus ſeinem Dienſt:

do uſchreiben. Der Gefeßgeber mußte daher bei vertrage vom 21. Oktober 1913 abgeleitet, ſondern

Erlaſſung dieſer Vorſchrift davon ausgegangen ſein, auf§ 66 KM :IG .und die hiezu ergangenen bay .

daß ohne eine ſolche die vermögensrechtlichen An: Ausführungs- und Vollzugsbeſtimmungen, alſo auf

ſprüche des Beamten aus ſeinem Dienſtverhältnis öffentlich-rechtliche Vorſõriſten geſtüßt und deren

dem Rechtswege entzogen waren. Daß wenigſtens Verlegung genügt. Infolgedeffen iſt hier, ent:

der bayr. Geſekgeber von dieſem Gedanken aus- gegen der Auffaſſung der beſchwerdeführenden Ge

gegangen iſt, ist in der Begründung zu Art . 176 meindeverwaltung, da eine bürgerlich -rechtliche

BG . tiar ausgeſprochen (vgl. die treffende Stelle Streitigkeit nicht in Frage ſteht, die Zuſtändigkeit

der Begründung in meinem Romm. Z. BO. Bem . 1 der ordentlichen Gerichte ausgeſchloſſen .“ Die

Ari. 176 S. 732, 733) . Schlußfolgerung des VOH. in beiden Entſchei:

3u Unrecht ſucht der II. Senat des VOH. dungen iſt alſo Lurz die : G.4.0.H.ſind Ermeindu

in dem Beſchluſſe vom 28. Dezember 1917 einen beamte im Sinne des § 66 des RMi16. Sie

Widerſpruch mit ſeinen eigenen Entſcheidungen vom haben auf Grund dieſer , dem öffentlichen Rechte

24. und 26. März 1916 in Bd. 37 S. 187 ff. angehörenden Vorſchrift einen vermögensrechtlichen

mit der Begründung abzulehnen , „ daß der VGH. Anſpruch auf Fortzahlung des in dem Anſtellungs

bisher die Frage offen gelaſſen habe, ob die Gehaltsvertrage ihnen zugeſprochenen Gehalts. Die Geltend

fordei.ingen eines Beamten aus ſeinem Anſtellungs machung dieſes auföffentlich -rechtliche Vorſchriften,

deritage bürgerlich- oder öffentlich -rechtlicher Natur nämlich auf 8 66 a . a . D., geſtükten vermogens

ſeien " . Allerdings iſt in der erſteren dieſer Ent: rechllichen Anſpruchs gegenüber der ihnen den

ſcheidungen (Bd. 37 S. 189 oben) bemerlt: „ Da Anſpruch vorenthaltenden Gemeinde iſt aber keine

nämlich G.ſeine Forderungen (auf underkürzte bürgerliche Rechtsſtreitigfeit und daher nicht im

Weiterzahlung ſeines Dienſteinkommenswährend der Zivilrechtsweg, ſondern im Verwaltungsbeſchwerde

Beit der militäriſchen Einberufung) nicht aus ſeinem weg nach Art. 163, 157 Abſ.IV Gemo. zu betätigen .

Anſtellungsvertrage ableitete, ſondern auf öffentlich Wäre aber der Senat ſchon damals von der

rechtliche Vorſchriften (§ 66 RMi16. ) ftükte und Rechtsanſchauung ausgegangen, die er nunmehr

deren Verlegung behauptete. . . waren die Vor- in dem Beſchluſſe vom 28.Dezember 1917 nieder:

inſtanzen in der Tat, zumal da auch die Beſchwerde gelegt hat , ſo hätte er in den beiden Entſcheidungen

friſt des Ari. 163 Abſ. II Gem . eingehalten war, vom März 1916 von folgender Schlußfolgerung:)

auf Grund der erwähnten Geſegesbeſtimmung be: , ausgehen und damit zu einem gegenteiligen Er

rufen ,von Staatsaufſichts wegen zu prüfen, ob durch gebnis gelangen müſſen : G.u. O. 7.verfolgen unter

den Magiſtrat zum Nachteil des G.ein Geſeß oder Berufung auf § 66 RMilG. einen Anſpruch auf

eine andere gültige Rechtsvorſchrift (öffentlich-recht: Fortzahlungdes ihnen von derGemeinde vor

lichen Inhalts) verlegt worden iſt.“ In der gleichen enthaltenen Einkommens aus ihren Zivildienſtſtellen.

Entſcheidung iſt aber, unddas iſt die Haupt: Sie machen damit nichteinen das Allgemeinwohl
fache und das Entſcheidende, auch noch etwas betreffenden Anſpruch geltend, ihr Intereſſe iſt

weiteres ausgeführt und zwar folgendes : „ Steht vielmehr als vermögensrechtliches nur darauf ge

hiernach feſt, daß G. zu den Gemeindebeamten im richtet, daß die Gemeinde ihnen den im Anſtellungs

Sinne des § 66 RMiIG . gehörte, ſo hat er auch vertrag geregelten Gehalt weiter zahlt. Ein ſolcher

infolge ſeiner Einbei ufung zum Kriegédienſte für vermögensrechtlicher Anſpruch gehört begrifflich

die Dauer des leşteren Anſpruch auf die dieſen in den Bereich des bürgerlichen Rechts ; denn

Beamten eingeräumten Vergünſtigungen und die maßgebend, iſt nicht, ob die Verpflichtung, zu deren

Stadtgemeinde hat durch Vorenthaltung dieſer eine Erfüđung die in Anſpruch genommene Gemeinde

.

ruflichen Magiſtratsmitglieder, für die der Rechtsweg

n Rahmen des Art. 176 BG. zugelaſſen iſt.

a) jah joließe mich hierbet möglichſt enge an die

Worte des Beſchluſſes vom 28. Dez. 1917 ſeloſt an .
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to.

angehalten werden ſoll, in einer Vorſchrift des meinde als öffentlicher Rorporation; dieſelben ſind,

öffentlichen Rechts, nåmlich in 866 RMi16. , wur: weil zur Erfüllung der dieſer Korporation obliegenden

zelt, ſondern ob es ſich dabei nur um einen Gegen- öffentlichen Aufgaben beſtimmt, ihrem Weſen nach

ſtand des öffentlichen Intereſſes, des Gemeinwohls, öffentlich- rechtlicherNatur. Streitigkeiten , die zwiſchen

oder um das Rechtsgut und das perſönliche Rechts: einer Gemeinde und einem Gemeindebürger in bezug

gebiet einer einzelnen Perſon handelt . Demnach auf deſſen Anſpruch aus ſeinen Dienſtleiſtungen als

handelt es ſich um eine bürgerliche Rechtsſtreitigkeit, Gemeindebevollmächtigter ſich ergeben , entbehren

die vor die ordentlichen Gerichte gehört. daher jeder privatrechtlichen Grundlage und find

Ich kann hienach mit dem beſten Willen nicht demzufolgenichtvor den Zivilgerichten auszutragen .“

darüber hinwegkommen, daß zwiſchen den beiden Warum ſoll das gleiche nicht auch gelten hinſichtlich

Entſcheidungen vom März 1916 und jener vom der nicht unmittelbar auf Geſek, ſondern auf einem

Dezember 1917 ein grundſaßlicher Widerſpruch öffentlich-rechtlichen Vertrag beruhenden Verpflich:

beſteht. tung zur Dienſtleiſtung für die Gemeinde und des

Zu Unrecht lehnt der VGH.in ſeinem Beſchlufſe Anſpruchs aus dieſen Dienſtleiſtungen ? In dem

vom 28. Dezember 1917 es auch ab , aus den zweiten Erkenntniſſe des RompKOH. vom 17. No:
Entſcheidungen des RompKOH. vom 17. Dezember pembo 1908 (66BI. 1909 Beil . I) fodann iſt

1881 (OVBI. 782 Beil. IV) und vom 18. No- als Grundſaß ausgeſprochen : „ Das Dienſtverhältnis

vember 1908 ( VBI. 1909 Beil. I) , auf die ſich des Beamten ſeinem Dienſtherrn, dem Staate oder

die Regierung berief, eine Folgerung für den in der Gemeinde, gegenüber , und die aus ihm hervor:

Rede ſtehenden Fall zu ziehen , da die erſtere Ent- gehenden Rechte und Verbindlichkeiten gehören dem

ſcheidung nicht von dem Gehaltsanſpruch eine auf Gebiete des öffentlichen Rechtes an ; die dartber

Dienſtvertrag angeſtellten berufsmäßigen Gemeinde- entſtehenden Streitigkeiten unterliegen deshalb der

beamten – wie hier – ſondern von dem Anſpruch Zuſtändigkeit der Verwaltung &behörden, ſoweit nicht
eines ehrenamtlichen Gemeindeausſchußmitgliedes durch beſondere Vorſchriften die Entſcheidung den

auf Vergütung für feine Dienſtleiſtungen, und die Gerichten übertragen iſt ." Bu den aus dem Dienſt:

lektere nur von der Haftungsverbindlichkeit, nicht verhaltniſſe hervorgehenden Rechten gehören aber

aber von dem Gehaltsanſpruch eines Gemeindes doch in erſter Linie auch die Anſprüche auf das

beamten handle. Dieſe Begründung muß einiger Dienſteinkommen ; und das Erkenntniß enthalt nicht

maßen überraſchen. Gegen ſie iſt zunächſt einzu: die geringſten Anhaltspunkte für die Annahme,

wenden, daß doch auch die ſämtlichen Entſcheidungen daß der an die Spiße geſtellte oberſte Grundſak

des RG ., denen der VGH. bei ſeiner Auffaſſung gerade hinſichtlich dieſer Anſprüche nicht gelten

folgt und die ihm geradezu als die Grundlage für folle. Ich möchte daher meinen , daß die beiden

die nunmehr von ihm vorgenommene Schwenkung Erkenntniſſe des RompRGH. weit mehr für den in
in ſeiner Rechtſprechung dienen , von etwas ganz Frage ſtehenden Fall zutreffen als die vom VOH.
anderem als von dem Gehaltsanſpruche des Be- angezogenen Urteile des RG . In beſonderem Maße

amten gegen den Staat oder gegen die Gemeinde gilt dies aber von dem Urteil des RompKBH. vom
handeln und weitab vom Beamtenrechte liegen, ſo 25. Oktober 1916 (GVBI. 1916 Beil . I S. 1–6) ,

namentlich auch die Entſcheidung in Bd. 57 Š. 352, in dem füc den Anſpruch einer Gemeinde auf Rüd:

auf die vom VGH. beſonders Gewicht gelegt wird erſtattung des einem Volksſchullehrer angeblich zu
und die den Anſpruch einer Stadtgemeinde gegen viel bezahlten Betrages an Gehaltszulage der Rechtë:

den Staat auf Auszahlung eines geſeßlich geſchul- weg für unzuläſſig erklärt wurde , weil der Anſpruch
deten Beitrags zu den Koſten der Volksſchule zum auf die Zulage im öffentlichen Rechte wurzele und

Gegenſtand hat.) Warum alſo nicht auch gegen daher auch der Anſpruch auf Rüderſtattung eines

über dieſen Entſcheidungen des RG. die gleiche zu viel bezahlten Zulagenbetrages öffentlich-recht
Ablehnung ? Worauf es entſcheidend anzukommen licher Natur ſei und im gleichen Verfahren wie der

hat, iſt aber doch, welcher Rechtsgrundſaß in den Anſpruch auf die Zulage ſelbſt, nämlich im Ver

beiden fraglichen Erkenntniſſen des RompKGH . waltungswege, geltend gemacht werden müſſe.4)
zum Ausdruck gebracht wurde ; und von dieſem Daß auch Piloty (Bay. VerfRecht S. 824 ,

Geſichtspunkte aus ſprechen dieſe Erkenntniſſe zwei- 831 ) , den der VGH. anſcheinend für ſeine Auf

felsohne gegen die Auffaſſung des VOH. So iſt faſſung in Anſpruch nimmt, auf dem hier vertretenen

in dem erſteren Erkenntnis vom 17. Dezember Standpunkte ſteht und nur de lege ferenda den

1881 (OVBI. 1882 Beil. IV) geſagt : „ Die Dienſt- derzeitigen Rechtszuſtand für unhaltbar halt, geht

leiſtungen eines Gemeindebevollmächtigten in bezug aus ſeinen Ausführungen in der Einleitung zu

auf das ihm übertragene Gemeindeamt erfolgen §142 (S. 824) und im Schluſſezu § 142 (S.831)
in ſeiner Stellung als Gemeindebürger zur Ge- in zweifelloſer Weiſe hervor .

Richtig iſt, daß das RG. in einer Reihe von

°) Vgl. auch die weitere Entſch . d . RG. vom 29. No- Entſcheidungen, ſo in Bd. 22 S. 288 , Bd. 25
vember 1917 in Bd . 91 S. 248, wo für den Anſpruch

des Staates gegen die Gemeinde auf Zahlung eines ) Auf dem gleichen Gedankengang beruht auch

Polizeifoſtenbeitrags der Rechtsweg als zuläſſig ers die Entſch . des RG . in Bd . 76 S. 121 , 123 und in JW.

achtet wurde. 1912 S. 647 .

.
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6. 330, BD. 41 S. 272, Bd. 57 S. 352, BD. 70 46. I pfälz . GemD. abgeſchloſſenen Dienſtvertrag,

S. 81 , Bd. 80 S. 23 die Auffaſſung vertreten hat, in deſſen 7 der Gehaltsanſpruch näher geregelt

daß es für die Frage , ob ein flagbarer Anſpruch ſei ; dieſe Beſtimmung des § 7 aber ſei, ſelbſt wenn

vorliegt, nicht auf den Urſprung des Rechts an- das Dienſtverhältnis in ſeinen übrigen Beziehungen

komme und daß auch Anſprüche, die im öffentlichen zur Gemeinde öffentlich -rechtlicher Natur ſei, jeden :

Rechte wurzeln und öffentlichen Rechtsvorgången falls bürgerlich-rechtlicher Art, ſo daß ein Streit

ihre Entſtehung verdanken, privatrechtliche Natur hierüber nur vor den bürgerlichen Gerichten aus:

haben und dem Rechtswege zugänglich ſind, wenn getragen werden könne. Aber auch dieſe Annahme

ſie dem Vermögensrechte angehören, daß ſomit geht meines Erachtens fehl. Es iſt nicht einzuſehen ,

das Vorhandenſein einer bürgerlichen Rechtsſtreitig warum gerade die den Anſpruch des Beamten

keit im Sinne des § 13 GVG. und damit die auf den Gehalt betreffende Beſtimmung des dem

Zuſtändigkeit der Gerichte dann anzunehmen ſei , öffentlichen Rechte angehörenden Dienſtvertrags

wenn eine Privatperſon einen Anſpruch vermögens: bürgerlich-rechtlicher Natur ſein ſoll. Der Rechts

rechtlicher Art erhebt . Aber abgeſehen davon , daß. grund der Beſoldung iſt doch nicht in einem privat

wie bereits erwähnt , alle dieſe angeführten Ent: rechtlichen, ſondern in einem öffentlich- rechtlichen

ſcheidungen nicht einen Gehaltsanſpruch des Beamten Dienſtverhältnis zu ſuchen , und der Anſpruch auf

zum Gegenſtande haben , iſt das RG. von dieſer die Beſoldung iſt ein Ausfluß des lekteren Dienſt

Auffaſſung bereits in der Entſcheidung in Bd. 76 verhältniſſes ebenſo wie der Anſpruch aufRuhe

S. 123 etwas abgerückt, indem es dabei feſtſtellte, gehalt und Hinterbliebenenbezüge. Nach Art.64 Abſ.I

daß auch dem Urteile in Bd. 57 S. 350, auf das und Art . 64a pjälz . GemD. in der Faſſung der Art.14

ſich der VGH. beſonders ſtüßt, nicht der allgemeine und 15 GBG. muß das Dienſteinkommen des be:

Saß zu entnehmen ſei, daß durch Erhebung eines rufømäßigen Gemeindebeamten nicht als die privat

auf Geld gerichteten Anſpruchs ohne weiteres die rechtliche Bezahlung für die zu leiſtenden Dienſte

Zuſtändigkeit der Gerichte begründet werde. Eine ſondern als die öffentlich-rechtliche Gegenleiſtung

weitere Einſchränkung ſeiner früheren Anſchauung der Gemeinde für die Verſehung des Amtes an

hat es jobann in der Entſcheidung in JW. 1912 geſehen werden . Ob die Höhe dieſer Gegenleiſtung

S. 647 vorgenommen, indem es unter Ablehnung in einer von der Gemeinde auf Grund des Art. 23

der in anderen Entſcheidungen zum AusdruckeAusbrucé GBG. erlaſſenen Saßung allgemein geregelt iſt

gelangten gegenteiligen Meinung den Saß auf- oder durch einen beſonderen Einzelvertrag mit dem

ſtellte, daß maßgebend für die Frage, ob es ſich Gemeindebeamten , iſt für die rechtliche Natur dieſer

um eine bürgerliche Rechtsſtreitigkeit handle, ſei, Gegenleiſtung doch vollkommen gleichgültig. Gerade

ob das Rechtsverhältnis, aus dem der erhobene in dieſer Hinſicht hat das RG. in dem Urteile

Anſpruch hergeleitet wird , dem öffentlichen Rechte in JW. 1913 S.106 folgendes ausgeführt: „Es

angehöre und daß, wenn dies der Fall ſei , von darf , wie das RG. ſchon mehrfach, z . B. in Bd. 53

einer bürgerlichen Rechtsſtreitigkeit nicht geſprochen S. 427 , ausgeſprochen hat , angenommen werden ,

werden könne, daß demnach , wenn den Gegenſtand , daß das Beamtenverhältnis durch einen Vertrag

des Streites ein Anſpruch auf Leiſtung aus einem öffentlich-rechtlicher Natur begründet wird, der

nur dem öffentlichen Rechte angehörenden Verhält: durch den wechſelſeitig erklärten übereinſtimmenden

nis bilde, der Rechtsweg ausgeſchloſſen ſei , mag Willen der Behörde und des anzuſtellenden Be

auch nach der Außeren prozeſſualen Geſtaltung des amten zuſtande kommt. Aus dieſem Vertrag er

Streites der von der Privatperſon geſtellte Álag- wachſen dem Beamten vermögensrechtliche Anſprüche

antrag auf Leiſtung eines Vermögenswertes an ſie öffentlich -rechtlicher Natur auf dieihm nach dem

gerichtet ſein . In unzweideutiger Weiſe vollends Geſeß und gemäß der Bewilligung der Behörde

hat es hinſichtlich desGehaltsanſpruches der Beamten zuſtehenden Einkünfte. Durchaus zuläſſig iſt es

auf ihrem Offentlichen Dienſtverhältniſſe die Un- aber, daß beſondere Vereinbarungen zwiſchen

zuſtändigkeit der Gerichte da , wo die Zuläſſigkeit den Beamten und der Behörde, insbeſondere auch

des Rechtswegs nicht durch ausdrückliche geſegliche über die Höhe der Vergütungen getroffen werden

Beſtimmung vorgeſehen iſt, in den oben bereits (Laband, Deutſches Staatsrecht Bd. 1 S. 448,
erwähnten Entſcheidungen in BD. 49 S. 1 , Bd . 53 Rehm , Die rechtliche Natur des Staatsdienſtes

S.429 , Recht 1916 6. 423 und EiſEntich. Bd . 33 S. 188 ff., insbeſondere S. 193, 194) . Auch die

S. 159 ausgeſprochen . Von einer ſtändigen Recht hieraus entſpringenden Anſprüche ſind nicht privat

ſprechung des RG . über die Zuläſſigkeit des Rechts: rechtlicher, ſondern öffentlich-rechtlicher Natur, fie

megg bei Gehaltsanſprüchen der Beamten in dem ſind aber gemäß dem oben hervorgehobenen Grund

vom VGH. vertretenen Sinne kann daher wohl jak6) im Rechtswege verfolgbar.
keine Rede ein .

Nun ſucht der VGH. ſeine Entſcheidung auf 9 Unter dieſem oben hervorgehobenen Grund

jeden Fall dadurch zu ſtüßen , daß er ausführt , faß“ iſt der Grundſatz gemeint, daß in Preußen für

das Dienſtverhältnis des betreffenden unwiderruflich
die Gehaltsanſprüche der mittelbaren Staatsbeamten

der Rechtsweg ohne Beſchränkung zugelaſſen iſt. Eine
angeſtellten Gemeindeſekretärs und ſein Gehalts- derartige Beſtimmung fehlt aber für die Gemeinde :

anſpruch beruhe auf dem mit ihm gemäß Art. 62 beamten in Bayern.

.

1
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Nun noch ein paar Worte zu den Ausführungent treffenden Angeſtellten zur Gemeinde ſtanden ;

Weinſchenks in Bay3FR . 1918 S. 185. Er meint, dieſes Verhältnis kann ſehr wohl in ſeinem ganzen

daß das moderne Rechtsempfinden für derartige Umfange ein rein bürgerlich rechtliches geweſen ſein ;

Streitigkeiten die Möglichkeit der Austragung vor denn es ſteht nichts im Wege, daß jemand zur

einem Zivil- oder Verwaltungsgericht dringend ver Leiſtung von Dienſten , die ſonſt regelmäßig von

lange. Ich ſtimme ihm hier durchaus bei und einem in öffentlich- rechtlichem Dienſtverhältnis Ai

verweiſe nur darauf, wie ich ſelbſt in meiner Abs geſtellten vorgenommen werden , auch im Wege

handlung in Bay3fR. 1917 S. 1695. auf die eines privatrechtlichen, auf voller Gleichberechtigung

Ünzuträglichkeiten aufmerkſam gemacht habe, die ſich der beiden Parteien beruhenden Dienſivertrages

namentlich hinſichtlich der Unfalfürſorgeanſprüche herangezogen wird. Ein Beiſp'el hiefür ſind bei

der Gemeindebeamten aus dem Ausſchluſſe des der ſtaatlichen Verkehrsverwaltung die Bahnagenten

Zivilrechtswegs ergeben werden. Wenn er aber und die Poſtagenten ( vgl. meinen Romm . 2. BGB.3

im Hinblick hierauf hohe Töne des Lobes für die Fußnote 1 S. 10 und Bem . 2 zu Art . 25 S. 151

Entſcheidung des VOH. findet, weil ſie dem ge- unten , 152) . Gerade bei Bedienſteten in privat:

ſunden Rechtsgedanken zu ſeinem Rechte verhelfe, wirtſchaftlichen Betrieben einer Gemeinde, wie z. B.

möge auch die Begründung anfechtbar ſein , und bei Straßenbahnen, wird dies wohlhäufig der

weil fich hierin das Ergebnis „der inneren Logit Fal ſein. Und wenn wirklich in einzelnen Fällen

der Tatſachen “ zeige , „ die ſich in einer geſunden auch beim Vorliegen eines öffentlich) - rechtlichen

Rechtſprechung gegenüber allen konſtruktiven Be- Dienſtverhältniſſes von einzelnen Gerichten für den

denken kraftvol durchſett“, ſo kann ich ihm hier Gehaltsanſpruch der Rechtsweg für zuläſſig erklärt

nicht folgen . Denn ich meine, der Richter hat wurde, ſo beruhte dies eben auf einer Verfennung

nicht immer auf Mittel und Wege zu finnen, der rechtlichen Natur derartiger Anſprüche und des

um der natürlichen Rechtsauffaſſung zu ihrem Begriffes der bürgerlichen Rechtsſtreitigkeit. Daß

Rechte zu verhelfen “ , ſondern einfach das geltende übrigens die Rechtsentwidelung und Rechtsauf:

Recht anzuwenden und da, wo dieſes Recht dem i faſſung , die für die Unnahnle eines Gewohnheits

modernen Rechtsempfinden nicht genügend ent: rechtesſprechen könnte , gerade in dem derUnſicht

gegenkommt, es dem Gefeßgeber zu überlaſſen, Weinſchents entgegengeſegten Sinne fich bewegte,

dieſem Mangel durch eine entſprechende Geſekes: geht aus den Ausführungen Piloty8 (VerfRecht

beſtimmung abzuhelfen. Er darf nicht an Stelle § 142 S. 826 , 831) i ar hervor. ?). ' Auf jeden

deſſen, was Recht iſt, das ſeßen, was nach ſeiner, Fall aber hätte ein Gewohnheitsrecht in dem Sinne

wenn auch noch ſo begründeten , ſubjeltiven Auf: Weinſchenká gegenüber dem GBC . keine Gültigkeit

faffung Recht ſein ſollte. Die Rolle des Geſek. mehr, da nach dem GBG. die rechtlihe Natur

gebers ſteht ihm nun einmal nicht ; er taugt hiezu , des Dienſtverhältniſſes und des ausihm entſpringen :

wie Seydel einmal zutreffend geſagt hat, ebene " den Anſpruchs auf Dienſteinkommen bei den fog.

ſowenig und noch viel weniger als der Geſekgeber niederen berufsmäßigen Gemeindebeamten keine

zum Richter taugt. Ich glaube, auch gar nicht , andere ſein fann als bei den ſog . höheren Gemeinde

daß der VGĄ. bei Faſſung ſeines Beſchluſſes von beamten und da deshalb für die Verfolgung der

Erwägungen und Abichten geleitet war, wie ſie Gehaltsanſprüche aller berufsmäßigen Gemeindi

Weinſchenk als Aufga je des Richters anſieht, und beamten , ſoweit nicht wie in Art . 74 Ā6 . II Gem.

damit der Verſuchung unterlegen iſt, das , was (in der Faſſung des Art. 2 GBG. ) eine beſondere

der Geler des GBG . – leider ſage ich mit Beſtimmung getroffen iſt, die gleichen Rechts

oder ohne Abſicht, wahrſcheinlich aber mit Abſicht, grundſäße gelten müſſen.

zu beſtimmen unterlaſſen hat, ſeinerſeits wieder Es bleibt nun abzuwarten, nie ſich die Gerichte,

gut zu machen . Eine Rechtſprechung, die von ſolchen die wohl jegt in dem dem Beſchluſſe des VGH.

Abſichten ausginge, würde nicht der Rechtswahrung vom 28. Dezember 1917 zugrunde gelegenen Falle
dienen , ſondern zur Rechtsverwirrung führen .

bei weiterer Vorenthaltung des Gehaltes angerufen
Weinſchenk wirſt ſchließlich die Frage auf, ob werden , zu der Frage der Zuläſſigkeit des Rechts

ſich die Annahme, daß die Gehaltsanſprüche der wegs ſtellen werden . Sprechen auch ſie endgültig

niederen Gemeindebeam ten bürgerlich - rechtlicher ihre Unzuſtändigkeit aus, ſo wird wohl noch der

Natur ſeien, nicht einfacher auf ein Gewohnheits- Gerichtshof für Kompetenzkonflikte über die Frage

recht gründen laſſe des Inhalts, daß ſolche Anſprüche zu entſcheiden haben (Art. 22 Abſ. 1 RompÃGG.

vor die bürgerlichen Gerichte gehörten . Das ſcheint vom 18. Auguſt 1879) .

mir aber nicht möglich ; denn der Umſtand, daß

die unteren Gerichte vielfach in Rechtsſtreitigkeiten

von Straßenbahnbeamten, Polizeidienern oder ) Vgl. auch noch meinen Komm . 3. BG . Bem. 1

zu Art. 176 S. 733 und das dort angeführte Urt. d .
anderen niederen Angeſtellten einer Gemeinde ihre DIG. München, BIFRA . Bd . 77 S. 80 .

Zuſtändigkeit angenommen haben , kann doch urmög

lich ſchon zur Begründung eines Gewohnheitsicchtcs

hinreichen. Es fomint eben darauf an , welcher

Natur das Dienſtverhältniß war, in dem die be

.
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Das Geſeß vom 9. Mai 1918, die Familien. Erſt im Jahre 1848 begann gegen ſie eine neue,
Bewegung. Ein im Jahre 1850 in Bayern dor:

fideikommiſie betreffend (OVBI. 1918 Nr. 32 gelegterGeſekentwurfwurde jedoch von der Rammer

S. 287). " )
der Abgeordneten nicht angenommen. Dennoch

kam die Frage der Fideikommiſſe nicht zur Ruhe.

Bon Oberlandesgerichtsrat Dr. Heinrich Becher in Insbeſondere zeigten ſich ſeit 1909 wieder Bea

München. ſtrebungen der Neugründung von Fideikommiffen

1.9) In Bayern gibtes drei Arten von Familien- und der Vermehrungdes landwirtſchaftlichenBe

fideikommifſen : die Fideikommiffe (Haus- oder fißes der.Fideikommiſſe zu ſteuern, um einen

Stammgüter) des hohen Adels, 'die reichsritter: wirtſchaftlich träftigen Bauernſtand zu erhalten.
ſchaftlichen Fideikommiſſe und die der VII.Verf.: Während des Krieges verſtummten anfangs dieſe

Beil. unterſtehenden Fideikommiffe des niederen Wünſche, da auch der bayeriſche Grundſtüdsmarkt

Adels. Die Errichtung und Vermehrung eines infolge des Arieges über zwei Jahre faſt brach

Fideikommiſſes des hohen Adels unterlag bisher gelegen hatte.gelegen hatte . Erſt, als durch die Kriegsgewinne

der Autonomie der hochadeligen Familie und war
wieder das Gegenteil eintrat , ja die Verhältniſſe

unbeſchränkt durch behördliche Mitwirkung und auf dem Grundſtüdsmarkte ſogar eine derart be

unbegrenzt ſtatthaft
. Die Errichtung eines Fidei dentliche Geſtalt annahmen, daß ſich das bayeriſche

kommiſjes des niederen Adelsſeşte Beſtätigung der Betanntmachung vom 17. Oktober 1917, verKriegsminiſterium zum Erlaß einer Schußvorſchrift,

des Oberlandesgerichts und Eintragung in die
Fideikommißmatrite! voraus; jede Vermehrung anlaßt jah und ſchließlich auch geſeßliche Maß

erforderte die Beſtätigung des Oberlandeßgerichts; nahmen verlangt wurden ,umden volkswirtſchaftlich

aber weder der Sache noch dem Werte nach waren
bedenklichen Auftaufen landwirtſchaftlicher Grund

Grenzen gezogen .
Für die Fideikommiffe der ftüde entgegen zu treten, wurde auch wieder der

reichsritterſchaftlichen Familien galt im weſentlichen Wunſchlaut die Vermehrung der beſtehenden

dasſelbe (vgl
. dazu § 104 der VII. Verf.- Beil.). Fideikommiſſe zu beſchränken und die Errichtung

Nach dem Stande vom 1. Oftober 1917 gab es
neuer zu unterſagen. Es mag bei dieſem Wunſche

in Bayern 202 Fideitommiffe mit 238 559 ha
auch die Ueberzeugung mitgeſpielt haben , daß

Grundbeſik, d. i . 3,1 % derGeſamtfläche des König hauptſächlich bei einigen größeren Fideikommiſſen

reichs. Hievon waren 33 Fideikommiſje mit 88 216 ha zum Nachteile der Allgemeinheit nicht zur Genüge

ſolche des hohen Adels, 147 mit 133 314 ha
und nicht im Rahmen der Möglichkeit nugbringend

Fideikommiſſe des niederen Adels und 11 mit gewirtſchaftet worden ſei.

9869 ha reichsritterſchaftliche Fideikommiffe.
Unter dieſen Umſtänden ſah ſich die Kgl .

67,2 % der Fideikommißfläche war Wald . Seit
Staatsregierung veranlaßt am 12. Dezember 1917

1909 hatten ſich die Fideikommiſſe des hohen dem Landtage neuerdings einen die Familienfidei

Adels um 341 ha vermindert, die " des niederen kommiffe betreffenden Geſetzentwurf vorzulegen,

Adelsum 126 184 ha , d.i.rund 10 % vergrößert. wonachwährend des Arieges und biß zum Ab

Bei den reichsritterſchaftlichenFideitommiſſen konnte laufe von fünf Jahren nach der Beendigung des

mit Rüdſicht auf die beſtehenden Geſeke teine Krieges es verboten ſein ſollte Fideikommiffe zu

Vermehrung in Frage kommen.
errichten oder zu vermehren . Man ſtellte ſich

Einen Äbſchluß in der Rechtsentwicklung der
hiebei auf den Standpunkt , daß die Erhaltung

Fideikommiſſe, die es in Bayern in der Haupt
des Großgrundbeſißes und damit der Großgrund

jache erſt ſeit dem 17. Jahrhundert gibt,batte forſtwirtſchaftliche Benügung desGrund und Bodens
I betriebe, die namentlich auch eine hervorragende

die VII. Verf. -Beil. gebildet . Sie beſchränkte die

Fideikommiſſe teils aus geſchichtlichen, teils aus
zur Folge hätten , ebenſo eine ſtaatliche Notwendig

wirtſchaftlichen Gründen auf den Adel und ver
teit ſei wie die Erhaltung und Befeſtigung des

knüpfte damit auch gewiſſe politiſche Vorrechte.
kleinen und mittleren Bauernſtandes, daß alſo nicht

das Rechtsgebilde des Fideikommiſſes als ſolches

:) Ausgegeben am 14. Mai 1918. volkswirtſchaftlichen Bedenken begegnen ſondern

3 Vgl. zum Folgenden : Entwurf eines Gefeßes nur dann volkswirtſchaftlichen Schaden ſtiften

die Familienfideikommiſſe betr . mit Begründung , vors

gelegt der Stammer der Meichsräte am 12. Dezember könne, wenn der fideikommiffariſche Befik zu aus:

1917 ; Antrag des Berichterſtatters Frh. von und zu gedehnt ſei . Man hätte vielleicht noch beifügen

Franđenſtein vom 2. Februar 1918 ; Protokoll des ver- können oder wenn er zum Nachteile der Auge:

einigten I. und III. Ausſchuſſes der R. d.M. vom 7. Fe- meinheit nicht nußbringend genug bewirtſchaftet
bruar 1918 ; StenBer. über die Verhandl . d . A. d . M.

(63. öff. Sikg.) vom 19. März 1918 ( BO. V S. 194—198 );
werde". Nur einer übermäßigen Ausdehnung der

Antr. d . R. d . R. an die A. D. Abg. vom 19. März 1918 Fideikommiſſe müffe daher entgegengetreten werden ,

(Beil . 2290 ) ; danndie verſchiedenen Anträge von Abs wobei aber eine derzeitige Regelung im weſent :

geordneten Beil. 2323, 2366 ; StenBer. über die Vers lichen auf die Kriegs- und Uebergangszeit beſchränkt

handl. d . K. d . Abg . ( 463. öff. Sißg .) vom 26. April 1918

(Bd. XVIII S. 855-875) ; Beſchl. d . K. d. Abg. vom
werden müſſe und ein Unterſchied zwiſchen den

26. April 1918 Beil.2365 ; Geſamtbeſchluß vom 26.April Fideitommiſſen des hohen Adels und denen des

1918 Beil. 2371 . niederen Adels nicht gemacht werden dürfe. Es

1

.
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war von vornherein klar , daß ein Gefeßentwurf, dadurch erzielt , daß ſie auf Grundbeſiß, der am

der die fideikommiſſariſche Bindung nicht bloß des 1. Dezember 1917ſchon im allodialen Eigentume
unbeweglichen ſondern auch des beweglichen Ver- des Fideikommißbeſikers war, keine Anwendung

mögens unterſagte , in der Rammer der Reicha: finden ſoll, ſofern nur die Einverleibung wenig.

räte nicht auf Annahme rechnen konnte. Er ging ſtens bis zum Tage des Inkrafttretens des Ge

weit über das Ziel hinaus und war, wenngleich ſetzes (14. Mai 1918) beim Oberlandesgerichte

ſich die Rammer der Abgeordneten dafür etwas beantragt iſt. Gegenüber dieſer Abſchwächung

zu erwärmen ſchien , in dieſer Ausdehnung ver : bleibt , wenn dem Geſetz überhaupt ein beſonderer

fehlt. Was für ein ſtichhaltiger Grund iſt gegen Wert zukommt, nur der Troſt, daß es den Fidei

eine Mehrung des Fideikommißvermögens durch kommißbeſikern nicht ſchon vor dem 1. Dezember

bewegliche Habe anzuführen , in einer Zeit, wo der 1917 in Erwartung des Geſeßes gelungen ſein

Spartrieb nicht genug gefördert werden kann, wo möchte noch möglichſt viele Grundſtücke in ihren

gerade den Fideikommißbeſikern ein Anreiz ge- allodialen Beſitz zu bringen, um dann noch vor

boten werden muß allodiales Geld in Kriegs- dem Inkrafttreten des Geſekes ihre Einverleibung

anleihe anzulegen, wo gleichzeitig ein Gejezentwurf ins Fideikommiß zu beantragen . Es gibt bekannt

vorgelegt wurde, der dein Fideikommißbeſiker nicht lich eine ziemliche Anzahl von Fideikommiſſen, bei

nur die Berechtigung gibt , ſondern wohl auch denen die einzuverleibenden Grundſtücke zunächſt

die ſittliche Pflicht auferlegt für das Fideikommiß jahrelang im allodialen Eigentume des Fidei

möglichſt Ariegeanleihe zu zeichnen , wo jede Ab- kommißbeſikers verbleiben , um ſie ſchließlich bei

wanderung inländiſcher Werte ins Ausland ver: paſſender Gelegenheit insbeſondere ausgleichshalber

hindert werden muß ? Die amtliche Begründung den Fideikommiſjen einzuverleiben . Alle dieſe

des Entwurfs enthält denn auch fein einziges Wort, Grundſtücke fönnen alſo , jofern ſie nur vor dem

das einefoweitgehende Beſchränkung hätte recht: 1. Dezember 1917 erworben waren , noch raſch
fertigen können , und auch die Kammer der Ab- fideikominiſſariſch untergebracht werden .

geordneten fand dafür feine Gründe. Wenn ſpäter So fam denn ſchließlich das Geſek, deſſen

im Ausſchuſſe der Rammer der Reichsräte auf Entwurf, wie er von der Rammer der Reichsräte

Einſprache des Berichterſtatters die Regierung be: geformt worden war , in der Kammer der Ab .

tonte, daß die Begünſtigung ſolcher Fideikommiſje geordneten keine Aenderung mehr erfuhr, mit
vermieden werden wollte, die hauptſächlich aus folgendem Inhalte zuſtande: Während des Krieges

Rapitalbeſik beſtehen, ſo war dieſer Grund wohl und bis zum Ablaufe von fünf Jahren nach der

kaum ernſtlich zu nehmen. Die Regierung ließ Beendigung des Krieges dürfen Fideikommiſſe über-:
denn auch die ausnahmeloje Fideikommißſperre auf haupt nicht errichtet werden ; geſtattet iſt nur die

denerſten Einwand fallen und ſtimmteder Be: Wiedererrichtung eines Fideitom miſſes, das máh
ſchränkung der Sperre auf die Neuerrichtung von rend dieſer Friſt aufgelöſt wird . Während der

Fideikommiſſen und die Vermehrung der Fidei: gleichen Friſt dürfen Fideikommiſſe durch Ein :

kommiſſe durch Grundſtücke zu. verleibung von Grundſtücken nicht vermehrt werden ;

Ein weiteres Bedenken bot in der Kammer nur Tauſchgeſchäfte ſind geſtattet, durch die der

der Reichsräte die Frage, inwieweit Tauſchgeſchäfte Wert und die Grundfläche des Fideikommiſſes

von dem Verbot ergriffen werden ſollen . Man nicht weſentlich vermehrt werden . Ob dieſe Vor

konnte darüber im Zweifel ſein , ob der Schwer- ausjeßung gegeben iſt, enticheidet das Oberlandes :

punkt auf die Vermehrung des Fideikommißver- gericht. War endlich ein einzuverleibendes Grund

mögens als Wertganzen oder auf die Vermehrung ſtück ſchon am 1. Dezember 1917 im Eigentume

des Grundbeſibſtandes dem räumlichen Umfange des Beſigers, ſo fällt es ebenfalls nicht unter das

nach zu legen ſei. Im erſteren Falle hätte derIm erſteren Falle hätteder Vermehrungsverbot, ſofern nur die Einverleibung
Wert, im lekteren Falle die Größe der vertauſchten beim Oberlandesgerichte zur Zeit des Inkrafttretens

und der eingetauſchten Fläche den Maßſtab bilden des Geſekes ( 14. Mai 1918) ſchon beantragt iſt.

müffen. Man einigte ſich ſchließlich dahin , daß Der Zeitpunkt , in welchem der Krieg als beendet

ſolche Tauſchgeſchäfte von der Sperre nicht be- anzunehmen und damit die Sperre aufgehoben iſt,

troffen werden ſollen , durch die der Wert und die wird durch Königliche Verordnung beſtimmt.

Grundfläche des Fideikommiſſies nicht weſentlich II . Im einzelnen bieten die Vorſchriften des

vermehrt werden . Es darf alſo durch das Tauſch: Gefeßes zu folgenden Bemerkungen Anlaß:

geſchäft weder das Fideikommißvermögen als Wert- 1. Das Geſek erſtreckt ſich auf alle Arten

ganzes noch der Grundbeſitzſtand ſeinem räumlichen von Fideifom miſſen , alſo nicht bloß auf

Umfange nach erheblich vermehrt werden . In Fideikommiſje des niederen Adels , wie ſie die

der Kammer der Abgeordneten hegte man freilich VII. Verfeil. ordnet, ſondern auch auf Familien

Befürchtungen , ob nicht die Zulaſjung der Tauſch- fideitomiſie (Stamm- und Hausgüter) des hohen

ausnahme zu einer Umgehung des Sperrgeſehes Adele ($ 102 VII. VerfBeil. mit § 9 IV. VerfS .

führen fönnte. Beil.; Becher, LZR . § 24 , 4 S. 92) und den Reſt

Eine nicht unweſentliche Abſchwächung der Sperre der früheren reichsritterſchaftlichen Güter (SS 104

wurde endlich in der Rammer der Reichsräte bis 108 VII . Verf.-Beil., Becher a . a . D. 24
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Nt. 32 S. 86 ). Mit der Erſtreckung des Verbots Inſeln nach Art. 13, 23, bei der Verſeßung von

· auf die ſtandesherrlichen Fideikommiſſe wurde ein Landabriffen nach Art. 14 , 21 Abſ. 3, Art. 23,

Einbruch in die Autonomie des hohen Adels voli= 24, bei den Inſelbildungen nach Art. 22 des

zogen , der aber nicht nur durch Beobachtung der Waſſergeſeßes vom 23. März 1907. Zweifelhaft

Beſtimmungen in Tit. X § 7 vu. ſondern auch mag ſein , wie der Fall zu behandeln iſt, wenn

durch den ausdrücklichen Verzicht der Standes: der Fideikommißbefißer, um das Fideikommiß vor

herren gedeckt iſt. FürFideikommiſſe des König- Schaden zu bewahren, gezwungen iſt wegen einer

lichen Hauſes ſind die Beſtimmungen des Königl. ſchlechten Hypothek, Grundſchuld oder Hentenſchuld

Familienſtatuts Tit . VIII SS 2 und 5 maßgebend ; das belaſtete Änweſen einzuſteigern. Mit der

der König und die Mitglieder des Königlichen Tauſchausnahme des Art . II Abſ. 2 wird man

Hauſes ſind alſo an das Sperrgeſetz nicht gebunden . nur ſelten zurecht kommen, weil das eingeſteigerte

2. Das Errichtungsverbot fennt nur Grundſtück meiſt eine weſentliche Vermehrung der

eine Ausnahme : die Wiedererrichtung eines wäh- Grundfläche des Fideikommiſſes bilden wird .Mit

rend der Sperrfriſt aufgelöſten Fideikommiſſes. Rüdſicht darauf, daß eine derartige Einverleibung

Die Ausnahme wird keine beſondere Bedeutung inſolange nicht dem Zwecke des Verbots wider:

gewinnen, da höchſtens ein bis zwei Fälle dieſer ſpricht, als ſeine Einſteigerung nicht zur Umgebung

Art in Frage kommen werden. Unter Auflöſung des Verbots dienen ſoll, wird fie mit dieſer Ein

wird hier die gänzliche Auflöſung i. S. des § 93 ſchränkung für zuläffig zu erachten ſein. Das

FE. , nicht die Auflöſungin Anſehung einzelner Gefeß wil wohl den Fideicommißbefißer nicht zu

Teile des Fideikommiſjes i . S. des $ 92 FE. zu einer verderblichen Wirtſchaft im Sinne des § 71

verſtehen ſein . Im übrigen iſt es gleichgültig, FE . zwingen . Nicht minder zweifelhaft iſt die

aus welchem Antrieb ein Fideikommiß errichtet Frage, wie ſich die Sperrvorſchrift zu den Be

werden will, ob insbeſondere zur Errichtung eine ſtimmungen in SS 95 und 96 FE. verhält; die

leßtwillige Verfügung oder ein Antrag verpflichtet. hierin vorgeſehene Ergänzung des Fideikommiſſes

Während der Sperre fann alſo eine ſolche Ver : läuft aber im weſentlichen auf einen Tauſch hinaus ,

pflichtung nicht eingelöſt werden . Damit iſt aber weshalb wohl eine entſprechende Anwendung der

nicht Unmöglichkeit der Erfüllung ſchlechthin ge- Tauſchausnahme fich rechtfertigen dürfte.

geben , jondern nur eine unverſchuldete teilweiſe b) Das Verbot beſchränkt ſich auf die Ein

Unmöglichkeit der Erfüllung eingetreten . Nach verleibung von Grundſtüden oder dieſen gleich

Ablauf der Sperrfriſt muß die Verpflichtung er- achtenden Rechten , alſo z . B. von Erbbaurechten

füllt werden , ſofern und ſoweit nicht ein anderes (88 1012 , 1017 BOB. ) . Durch bewegliche Sachen,

Geſep Gegenteiliges beſtimmt. wie Rapitalien , Schmuck- und Kunſtgegenſtände,

3. Das Vermehrungsverbot. Bilder , Bücher uſw. , durch nichtgrundſtücsgleiche

a ) Nach dem übereinſtimmenden Willen der Rechte wie Hypotheken , Grundſchulden, Renten :

an der Entſtehung des Geſekes beteiligten Kreiſe ſchulden, Dienſtbarkeiten, Reallaſten , Vorkaufs

fallen unter die verbotenen Einderleibungen nur rechte, Forderungsrechte können Fideikommiffe un

rechtsgeſchäftliche Mehrungen des Fideikom- beſchränkt auch während der Sperre vermehrt

miſſed (vgl. dazu § 6 FE.) . Danit iſt wohl gemeint, werden. Als verbotene Vermehrungen ſind auch

daß alle Vermehrungen unterſagt ſein ſollen, die nicht anzuſehen Verbeſſerungen der Fideikommiß

auf einer Privatwillenserklärung" des Zuwenden grundſtüde und der darauf errichteten Gebäude„ “ :

den (Erklärung im Sinne der 38 17 , 18 FE. ) und ſonſtigen Anlagen wie beiſpielsweiſe durch

beruhen. Gleichgültig iſt dann , wie der Zuwendende Anlegung von Drainagen, Anpflanzungen, Auf,

ſelbſt das Grundſtüť erworben hat, ob auf rechts: forftungen , Ausſtattung des landwirtſchaftlichen

geſchäftlichem oder anderem Wege, z. B. auf dem und gewerblichen Betriebs mit Maſchinen , ſelbſt

&rbwege, vermächtnisweiſe oder durch Zuſchlag in nichtdie Errichtung neuer Gebäude, ſei es Wohn
einer Zwangsverſteigerung, ob er zur Zuwendung gebäude , Wirtſchaftsgebäude oder gewerblicher Án-:

an das Fideikommiß verpflichtet iſt z . B. durch lagen , der Umbau beſtehender Gebäude und An

Vertrag oder legtwillige Verfügung, mag auch das lagen uſw. Wenn von der Regierung bemerkt

Fideitommiß ſelbſt (die Anwärter als Miteigen wurde , dieſe Fälle fielen um deswillen nicht unter

tümer oder die juriſtiſche Perſönlichkeit des Fidei: das Vermehrungsverbot, weil es ſich dabei nicht

kommißvermögens) als Bedachter genannt ſein . um rechtsgeſchäftliche Mehrungen ſondern um tat

Es fallen nur ſolche Fälle nicht unter das Verbot , fachliche Wertsſteigerungen handle, ſo iſt dem bei

wo der Zuwachs ohne eine vermittelnde Privat : zuſtimmen und nur noch anzufügen , daß dabei

willenserklärung eintritt , wie bei der Flur: kein Grundſtüď und keine grundſtüdsgleichen Rechte

bereinigung (Art. 40 , 41. des Flurbereinigungs- als Gegenſtände des Erwerbes in Frage lommen,

geſeßes vom 29. Mai 1886/9. Juni 1892) , bei kein Grundſtüdszuwachs, keine Vermehrung der

den Verlandungen nach Art . 8 , 10 , 21 Abſ. 3 , Grundfläche eintritt, wenngleich die mit dem Grund

Art . 23, 24 , bei den Verlandung zuteilungen nach und Boden feſtverbundenen Sachen , insbeſondere

Art. 11 , 15 , 23 , bei der Zuteilung verlaſſener Gebäude , weſentliche Beſtandteile des Grundſtücs

Flußbette nach Art. 12,15 , 23, 24 und neugebildeter werden (8 94 BGB .) . Unter das Vermehrungs
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i , :
verbot fällt auch nicht die Tilgung von Fidei- friſt alle Anträge auf Errichtung von Fidei:

tommißichulden und zwar aus dem Grunde , weil tommiffen, ſoweit es ſich nicht um die Wieder

dadurch kein Grundſtüdszuwachs eintritt, wenn errichtung eines während dieſer Zeit aufgelöſten

gleich die Zahlung ein Rechtsgeſchäft iſt . Fideikommiffes handelt , und alle Anträge auf

c) Beider Tauſchausnahme ſagt das Gefeß nicht, Einverleibung von Grundſtücken und grundſtücs:

ob nur der Austauſch von Grundſtüden oder gleichen Rechten, ſoweit nicht die Tauſchausnahme

grundſtücksgleichen Rechten oder auch der Aus- Plaß greift , durch Beſchluß zurüdzuweiſen . Die

tauſch von beweglichen Sachen oder nichtgrunds Feſtſteđung, ob die Tauſchausnahme zutrifft, liegt

ſtüdsgleichen Rechten gegen Eintauſch von Grund gleichfalls dem Oberlandesgericht als Fideikommiß

ſtüđen oder grundſtüdsgleichen Rechten zugelaſſen gericht ob ; das Sperrgeſe bildet inſofern eine

iſt. Bei den Verhandlungen des Landtags ſcheint Ergänzung des § 15 derVÔ. vom 3. März 1857 .

man nur an einen Austauſch von Grundſtüden oder Es wird hiewegen die erforderlichen Erhebungen

grundſtüdsgleichen Rechten gedacht zu haben ; es pflegen, wobei aber ſelbſtverſtändlich unnötige

kam aber die Frage ſelbſt nicht zur Sprache. Unter Arbeit und unnötige Roften zu vermeiden ſind ;

dieſen Umſtänden wird wohl auch ein Tauſch der es iſt dabei in dem Gebrauche der auf dem

zweiten Art zugelaſſen werden müſſen, wenn nur Gebiete der freiwilligen Rechtspflege zuläſſigen

dadurch die geſamte Grundfläche des Fideilom- Beweismittel nach einer Richtung beſchränkt.

miffes und unter Berückſichtigung der ausſcheiden: Der Beſchluß, der die Tauſchaufnahme für ges

den Werte der Wert des Fideifominißvermögen geben erachtet, kann von dem Fideikommißbeſiger

nicht erheblich vermehrt wird. Auf dieſe Weiſe und den Anwärtern nicht angefochten werden , der

können alſo minderwertige Hypotheken , Grund Beſchluß, der ſie verneint, iſt ihrerſeits mit der

ſchulden , Forderungen oder Wertpapiere gegen Beſchwerde zum Oberſten Landesgericht anfechtbar

Grundſtüđe oder grundſtücksgleiche Rechte vertauſcht (S 14 Abſ. 3 der VII. Verf.:Beil. mit Art . 135

werden , zumal wenn es, wie in der Rammer der Nr. II , 1 AG. BOB. ; Art . 42 46.4 AG. GVG. ) .

Reichsråte gewünſcht wurde und die Staatsregierung Inſofern es ſich um ftandesherrliche Fideikommifle

zuſagte, bei der Feſtſtellung der Unerheblichkeit handelt, iſt dadurch die Zuſtändigkeit der Ober

nicht ſo ſtreng genommen werden ſoll, womit landesgerichte und des Oberſten Landesgerichts

allerdings wieder die Rammer der Abgeordneten auf Koſten der Autonomie der Standesherren

nicht ganz einverſtanden zu ſein ſchien . Voraus: erweitert worden .

feßung iſt aber ſtets, daß nicht ein in die Form 5. Die Stellung des Grundbuchamta.

des Tauſches gekleideter Kauf vorliegt ; ſolchen Hier iſt zu unterſcheiden zwiſchen Fideikommiſſen

Falles greift die Ausnahme überhaupt nicht Plaß. der VII. Verf. Beil. und den übrigen Fideikom

Anderſeits kann, wenngleich neben einem Grund: miſſen , insbeſondere der Standesherren .

ſtück eine ſogenannte Tauſchaufgabe in Geld oder a ) Fideikommiſſe der VII . Verf. - Beil. An

anderen Werten gegeben wird, doch noch ein Tauſch träge der Oberlandesgerichte als Fideikommiß

vorliegen . Bei der Feſtſtellung, ob durch einen gerichte auf Eintragung einer Vormerkung in das

Tauſch der Wert und die Grundfläche des Fidei- Grundbuch nach § 14 Nr. 1 der VO. vom 3. März

kommiſjes weſentlich dermehrt wird , darf nicht der 1857 und auf endgültige Eintragung der Fidei

Wert und die Größe der hinzutretenden Grund- kommißeigenſchaft können während der Sperrfriſt

fläche in Verhältnis zu dem Werte und der Größe nicht vorkommen, außer wenn es ſich um die

des einzelnen Fideikommiffes geſegt werden ; die Wiedererrichtung eines aufgelöſten Fideilom miſſes

Frage iſt vielmehr ohne Rückſicht auf dieſes Wert: handelt. Läuft aber ein ſolcher Antrag des Ober

und Größenverhältnis nach allgemeinen Geſichts- landesgerichte ein , ſo hat das Grundbuchamt

punkten zu entſcheiden, andernſaus eine verſchieden = nicht weiter zu prüfen , ob er nach dem Sperr

artige Behandlung der einzelnen Fideikommiſje geſeße zuläſſig iſt, weil die Prüfung und Ent

Plaz greifen würde. Ebenſowenig darf hiebei derſcheidung, ob die Wiedererrichtung eines aufge

Schulden- und Belaſtungsſtand des Fideikommiſſes löſten Fideikommiffes in Frage ſteht, ausſchließlich

in Betracht gezogen werden , ſo daß auf keinen dem Oberlandesgerichte gebührt. Dem Erſuchen

Fall der Reinwert des Fideikommiſſes maßgebend des Oberlandesgerichte muß alſo ohne weitere

ift. Der Eintauſch grundſtüdsgleicher Rechte fault Prüfung ſtattgegeben werden (vgl. dazu § 39

unter die Tauſchausnahme, weil hier die beſonderen GBO.; § 303 der Dienſtanweiſung für Grunds

Vorausſeßungen der Ausnahme niemals zutreffen buchämter rechts des Rheinsvom 27. Februar 1905;

können. Art . 174 AG. BOB. , Art . 13 AG. OBD.) . Eben:

4. Die Stellung des Oberlandesgerichte. ſowenig hat das Grundbuchamt nachzuprüfen, ob

Mit Rüdſicht auf das Errichtung8: und Einverlei : gegebenenfalls die Tauſchausnahme oder Art. 3 zu:

bungsverbot hat das Oberlandesgericht als Fidei= trifft, weil auch die Feſtſtellung dieſer Ausnahmen in

kommißgericht (8 14 VII . Verf.:Beil . mit Art. 36 die ausſchließliche Zuſtändigkeit der Oberlandes:

Nr. 1 A6 . GVG. und § 1 der VD. vom 3. März gerichte fällt. Das Grundbuchamt hat daher nach

1857, die Inſtruktion über die Behandlung der den eben angeführten Vorſchriften auch hier einen

Familienfideikommiſſe betr . ) während der Sperr: etwaigen Antrag des Oberlandesgerichts auf Ein
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tragung einer Vormerkung wie auf endgültige über wohl wenig entgegenkommend verhalten und

Einſchreibung der Fideikommißeigenſchaft in das auch die Staatsregierung ſcheint gegen dieſeweit

Grundbuch ohne weitere Prüfung zu vollziehen. gehenden Forderungen erhebliche Bedenken zu hegen .

Die rein grundbuchmäßige Prüfung (vgl. dazu Immerhin wird nach Ablauf der Sperrfriſt mit

Şenle:Schmitt, Das Grundbuchweſen zu § 39 einer Aenderung des geltenden Fideikommißrechts

GBD. Nr. 4 ) wird dadurch ſelbſtverſtändlich nicht gerechnet werden dürfen .

berührt. Erwirbt ein Fideikommißbeſißer für ſich

ſelbſt ein Grundſtüd, alſo ale dod, jo fällt

dieſer Erwerb überhaupt nicht unter das Sperr

gejek, felbſt wenndabei beabſichtigt ſein ſollte,es leber die Neugeſtaltung des Unterhalts
ſpäter dem Fideikommiß einzuverleiben. Dieſer

Erwerb muß grundbuchamtlichvollzogen werden, auſpruchs gegen den außerehelichen Bater.

ohne daß eine Prüfung nach dem Sperrgeſeße zu
Bon Hechtsanwalt Dr. Kludhohu in Berlin.

läſſig wäre.

b ) Fideikommiſſe des hohen Adels . Hier Die Einrede der mehreren Schwangerer, durch

hat das Oberlandesgericht zwar zu prüfen, die nach § 1717 BGB . der Unterhaltsanſpruch

ob ein zuläſſiger Tauſch gegeben iſt, nicht aber des Kindes gegen den Mann, der ſeiner Mutter

auch, ob es ſich um die Wiedererrichtung in der Empfängniszeit beigewohnt hat, völlig hin

eines aufgelöſten Fideikommiffes handelt . Wird fällig wird ,widerſpricht unſerem ſozialen Empfinden

daher dem Grundbuchamt ein Zeugnis des Ober- immer ſtärker. Dieſe Erkenntnis bricht ſich ſtets

landesgerichts vorgelegt , daß der Tauſch zuläſſig weiter Bahn. Wenn Miniſterialdirektor Dr.Kirchner

ift – ein Erſuchen des Oberlandesgerichts um in der Sißung des preuß. Abgeordnetenhauſes vom

Eintragung in das Grundbuch wird hier nicht in 17. Februar 1917 fich für eine Gefeßesänderung

Frage kommen -, ſo muß das Grundbuchamtſo muß das Grundbuchamt dahin ausgeſprochen hat, der Geſchlechtsverkehr der

beim eingetauſchten Grundſtüđe nach Art. 13 Mutter mit mehreren Männern folle nicht den

AG.GBD .mit SS 301, 302 der oben genannten Wegfall aller Anſprüche des Kindes zur Folge

Dienſtanweiſung die Fideikommiß= (Haug- oder haben , ſo kann dem nur unbedingt beigeſtimmt

Stammguts-)Eigenſchaft in das Grundbuch ein werden . Wir alle wiſſen es jezt doch : kein größeres

tragen , ohne die Zulaſſigkeit des Tauſches vom Gut befißt das deutſche Volt als ſeinen Nachwuchs,

Standpunkte des Sperrgeſeßes einer ſelbſtändigen mag dieſer ehelich oder unehelich ſein – und

Nachprüfung unterziehen zu dürfen . Wird ſonſt wir haben kaum eine größere Aufgabe als die,

dem Grundbuchamte während der Sperrfriſt ein für die Kinder , die geboren werden , nach Kräften

Antrag auf Einverleibung von Grundſtücken vor- zu ſorgen . In eine Zeit, in der ſoviel von Be

gelegt, ſo muß ihm nachgewieſen werden , daß es völkerungspolitik geſprochen wird, paßt die Ein :

rich um die Wiedererrichtung eines aufgelbſten rede des § 1717 Šaß 1 BGB. wirklich nicht mehr

Fideikommiffes (Haus: oder Stammguts) handelt, hinein , eine Beſtimmung, die auf der rein dog

andernfalls iſt der Antrag abzulehnen. matiſchen Erwägung beruht, daß die Vaterſchaft

III. Ausblick. Der Wert des Sperrgeſeßes iſt feſtgeſtellt werden muß, um einen Unterhalts

wohl nicht beſonders hoch anzuſchlagen. Wird anſpruch des Kindes zu begründen , daß aber bei

nach Ablauf der Sperrfriſt derVermehrung der mehreren Schwangerern eine Feſtſtellung der Vater:

Fideikommiſſe nicht in anderer Weiſe Einhalt ge- ſchaft ausgeſchloſſen iſt. Wenn irgendwo , ſo muß

boten, ſo werden die Fideikommißbeſiker in der hier die logiſche Konſtruktion den ſozialen An

Zwiſchenzeit die Grundſtüde eben zu Allod er: forderungen des Lebens nachſtehen . Dieſe aber

werben , um nach Ablauf der Sperrfriſt um ſo verlangen , daß jeder Mann, der einer Frau in

größere Grundſtüdsmaſſen den Fideikommiffen ein: der Empfängnißzeit beigewohnt hat , für den Unter:

zuverleiben , oder für deren Einverleibung durch halt des Kindes, deſſen Vater er ſein kann , auf

Verträge oder leßtwillige Verfügungen ſorgen . So kommt.kommt. Ob man dieſe Haftung als familien

iſt es denn begreiflich, daß ſchon jekt in der rechtliche , als ſolche auß unerlaubter Handlung

Rammer der Abgeordneten verſchiedene Anträge oder ſonſtwie begründen will, dieſe Sorge kommt

geſtellt wurden , die alle darauf hinauslaufen die hierbei erſt in zweiter Reihe. Seute iſt der Zu

Fideikommiß-Neubildungen und -Mehrungen zu: ſtand der, daß unzählige Ainder leer ausgehen,

gunſten der Erhaltung eines wirtſchaftlich kräftigen einfach weil die Mutterin der kritiſchen Beit mit

Bauernſtandes zu beſchränken oder zu verbieten , mehreren Männern verkehrt hat. Die Folge iſt,

ja ſogar die Äuflöſung der beſtehenden Fidei: daß nicht das für ihren Unterhalt aufgewandt

kommiſſe fordern . Dabei iſt bemerkenswert , daß werden kann, was die Männer, die als Vater in

nach einzelnen Anträgen doch wenigſtens jenen Betracht kommen, zahlen könnten, daß dieſe Kinder

Familien, die vor dem Jahre 1870 den bayeriſchen deshalb zum größten Teile zugrunde gehen oder

Adel erworben haben , noch die Errichtung von wenigſtens nicht das werden und leiſten , was bei

Fideikommifſen geſtattet ſein ſoll. Die AammerDie Aammer ausreichendem Unterhalt möglich wäre. Wer mit

der Reicheräte wird ſich ſolchen Anträgen gegen- einer Frau geſchlechtlich verkehrt, müßte auch die
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Folgen tragen , die möglicherweiſe aus dieſem Vers tritt, bei der er weiß , daß ihn , falls ein Kind

kehr entſtanden ſind, und zwar ohne Rüdſicht geboren wird , dieſe exceptio por jedem IInter:

darauf ob die Frau in der kritiſchen Zeit fich haltsanſpruch ſchüßt.

noch anderen Männern hingegeben hat oder nicht. Iſt es daher de lege ferenda unbedingt er:

Das Verlangen, mehrere Beiwohner in der forderlich, mehrere Männer, die der Mündelmutter

Empfängniszeit gemeinſam für den Unterhalt des in der Empfängniszeit beigewohnt haben, von

Rindes haften zu laſſen, iſt daher auch ſchon in denen alſo jeder der Vater ſein kann , für den

dem Schrifttum mehrfach aufgeſtellt, allerdings Unterhaltsanſpruch des Kindes als Geſamtſchuldner

nicht, ohne auch auf heftigen Widerſtand zu ſtoßen. haften zu laſſen , ſo ſoll hier verſucht werden ,

Soweit ſich die Vetteidiger der exceptio plurium die konſtruktive Grundlage für dieſe Neugeſtaltung

hierbei auf dogmatiſche Erwägungen ſtüßen, iſt des Unterhaltsanſpruches des unehelichen Kindes

eine reſtloſe Widerlegung nicht möglich, aber auch zu finden. Dies führt allerdings zu einer tief:

bei dem , der mit uns dieſe Frage in erſter Reihe gehenden Umänderung der Unterhaltspflicht des

unter dem Geſichtspunkte des praktiſchen Ergebniſſes außerehelichen Vaters überhaupt. Mag daher

betrachtet, nicht unbedingt erforderlich. Daß es manchem mein Vorſchlag zu weit gehen – wer

übrigens auch hier eine Löſung gibt , werde ich mit mir die Unhaltbarkeit der Regelung im BOB .

gleich zu zeigen verſuchen . Zunächſt bedarf es erkannt hat , iſt verpflichtet, nach beſten Kräften

noch einer kurzen Widerlegung der Bedenken, die Anregungen zu einer Beſſerung zu geben. Um

gerade von dem Standpunkte der Praxis aus er: mehr als Anregungen ſoll es ſich auch hier nicht

hoben werden . Ich führe hier nur Gerſon in handeln .

DI3. 1917 S. 318 an . Nach § 1708 BOB. iſt derjenige, der nach

Daß der heutige Zuſtand unbefriedigend iſt, 8 1717 BOB. als Vater des unehelichen Rindes

verkennt auch Gerſon nicht. Wenn er aber glaubt , „gilt“ , verpflichtet, dieſem bis zur Vollendung des

hierbei ſpiele die lange Dauer der Unterhalts- 16. Lebensjahres den der Lebensſtellung der Mutter

prozeſſe eine weſentliche Rolle, ſo kann ich dem entſprechenden Unterhalt zu gewähren . Der Rechts:

nicht beipflichten ; die Dauer dieſer Prozeſſe, ſo grund dieſer Verpflichtung iſt die Blutsbeziehung

wenig wirtſchaftlich befriedigend und unter Um: zwiſchen Vater und Rind, die zwiſchen dieſen

ſtänden auch notwendig ſie iſt, ſpielt gegenüber beiden kraft Natur beſtehende und inſoweit auch

der Frage, ob überhaupt das Kind Unterhalt ver- von der Rechtsordnung anerkannte Verwandtſchaft;

langen tann, nur eine nebenſächliche Rolle. Adler- es handelt ſich um eine nur familienrechtliche

dings kann auch hier durch eine ſtraffere Prozeß: Verbindlichkeit. Ganz rein läßt ſich aber dieſer

führung, wie ſie Gerſon befürwortet, allerlei ge- Gedanke ſchon heute nicht durchführen . Da es

beffert werden , wobei jedoch der Richter niemals nicht in allen Fällen möglich iſt, die Perſon des

über die ihm durch § 502 3PO. auferlegte Frage: Vaters wirklich feſtzuſtellen, muß notgedrungen

pflicht hinwegſehen darf. Selbſt wenn der Be: die Fiktion des 8 1717 BOB . aushelfen. Immer:

klagte nur eine Beiwohnungeine Beiwohnung mit mehreren hin beſteht, ſoweit der Richter überhaupt zu ob:

von ihm namentlich bezeichneten Männern be- jektiv wahren Feſtſtellungen in der Lage iſt, heute

hauptet , ohne die näheren Umſtände anzugeben, zum wenigſten die Möglichkeit, daß der, der als

unter denen die Beiwohnung ſtattgefunden haben Vater des Kindes in Anſpruch genommen wird ,

fou, darf der Richter nicht einfach unterſtellen , auch wirklich der Vater iſt. Dies ändert ſich na:

der Beklagte wolle ihn durch Vorbringen einer türlich in dem Augenblic, in dem man die meh:

bloßen Mutmaßung täuſchen, und darf deshalb reren Männer, die in der Empfängniszeit der

auch dieſe Behauptung nicht unberüdſichtigt laſſen. Mündelmutter beigewohnt haben, zuſammen haften

Auch das Verlangen nach der ſtraffeſten Prozeß- läßt, die Einrede des § 1717 Abſ. 1 Saß 1 BGB.

leitung muß ſtets vor der Fragepflicht des Richters alſo ſtreicht.

halt machen . Wenn Gerſon weiter anführt, mit Ein Kind kann nicht mehrere Väter haben .

einer Beſeitigung der exceptio plurium würde Daher müſſen wir noch einen Schritt weiter gehen.

die Unſittlichkeit gefördert, da „ das geſchwängerte Die Faſſungdes § 1717 Abſ. 1 Saß 1 BGB. läßt ſich

Mädchen eine Zeitlang Jagd aufvermögende Männer nun überhaupt nicht mehr aufrecht erhalten . Jeder

machen könnte, um die geſeßliche Beute zu er- der Beiwohner kann nicht als Vater " (wenn auch

langen “, ſo kann m . E. dieſes Bedenken nicht ſchwer nur im Sinne der Vorſchriften der 88 1708 ff.

wiegen . Ein außerehelicher Geſchlechtsverkehr dürfte BOB . über den Unterhaltsanſpruch) ,gelten “ , wie

nur ſelten auf ſolche Erwägungen zurückzuführen es in 8 1717 , nach dem ftets nur einer als Vater

fein , und auf der anderen Seite würden dann belangt werden kann , heißt . Sobald die ſamt:

zum Ausgleich alle jene Falle fortfallen , in denen lichen Beiwohner haftbar ſind, iſt entſcheidend für

ein Mann, der einer Frau beigewohnt hat , dafür die Unterhaltspflicht nicht mehr die – wenn auch

Sorge trägt, daß rechtzeitig auch ein anderer mit unter Umſtänden nur fünftlich aufrecht erhaltene

ihr geſchlechtlich verkehrt, um ſo die exceptio Tatſache der Vaterſchaft, ſondern die der Bei

plurium zu erlangen, oder in denen ein Mann wohnung. Aus der Beiwohnung als ſolcher kann

unbeſorgt mit einer Frau in Geſchlechtsverkehr folgerichtig nur der Mutter, der beigewohnt iſt,
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nicht dem Kinde , das vielleicht aus dieſer Bei- | tationsprozeß die Mutter nicht Partei, ſondern

wohnung empfangen iſt, ein Anſpruch erwachſen. eine außenſtehende Dritte iſt.

So werden wir von ſelbſt dahin geführt, nun: Dieſe pſychologiſchen Erwägungen dürfen nicht

mehr der Mutter und nicht dem Rinde einen Ans zu gering eingeſchäßt werden . Es iſt von weſent

ſpruch auf Unterhaltsgewährung gegen den außer- licher Bedeutung, inwieweit die Verpflichtungen,

ehelichen Vater , richtiger den Beiwohner, zu geben. die das Gefeß dem Einzelnen auferlegt, ſeiner

Aber ſelbſt dieſe Äenderung hat auch von rein Denkungsart entſprechen, ob ſie als fremdartige,

praktiſchen Geſichtspunkten aus manches für ſich. und unnatürliche empfunden werden .

Wohl in allen den Fällen , in denen die Be- Doch kehren wir zu der geſeßlichen Regelung

ziehungen zwiſchen dem Vater und der Mutter im Einzelnen zurück. Es mag im erſten Augenblic

nicht tiefergehende geweſen ſind und nicht länger zweifelhaft ſein , ob bei dieſer Neugeſtaltungauch

gedauert haben, aber auch ſonſt überaus häufig die Beſtimmung des § 1717 Abſ. 1 Saß 2 BGB. Zu
fehlt für das Gemüt, oft auch für den Verſtand beſeitigen iſt, nach der bei der Vaterſchaftsfiktion

des Vaters jede Verbindung mit dem Kinde . eine Beiwohnung außer Betracht zu bleiben hat ,

Vielleicht erſt lange Zeit, nachdem er mit der wenn es den Umſtänden nach offenbar unmöglich

Mutter geſchlechtlich verkehrt hat , hört er davon , iſt, daß die Mutter das Kind aus dieſer Bei

daß dieſer Verkehr Folgen gehabt haben ſoll. Von wohnung empfangen hat .wohnung empfangen hat. Von dem in dem

ſeinem Standpunkt aus handelt es ſich eben ſehr Bürgerlichen Geſeßbuch eingenommenen Stand

häufig um ein „ foll"; er kann nicht beurteilen , punkt aus muß ſelbſtverſtändlich dieſe Ausnahme

ob er wirklich der Vater iſt, ob das Kind nicht gemacht werden, da hier auf die möglichſt zu

der Beiwohnung mit einem anderen Manne ent = treffende Feſtſtellung der Vaterſchaft abgezielt wird.

ſtammt. Selbſt wenn ein Verdacht nach dieſer Dieſer Geſichtspunkt ſolli allerdings fünftighin

Richtung hin völlig unbegründet iſt, es genügt, nicht mehr im vollen Umfang entſcheidend ſein.

daß er beſteht, um den als Vater in Anſpruch Aber doch nur inſoweit nicht, als eben eine ge

Genommenen die Unterhaltspflicht nicht nur als meinſchaftliche Haftung mehrerer, bei denen die

eine ſehr unbequeme, ſondern auch ſehr ungerechte gleiche Vorausſeßung zutrifft, feſtgeſeßt wird . Dieſe

Laft empfinden zu laffen . - Natürlich gibt es gleiche Vorausſeßung aber iſt die Beiwohnung unter

Augnahmefälle, in denen der Beiwohner ſich auch ſolchen Umſtänden, daß aus ihr das Kind empa

völlig als Vater fühlt und von vornherein bereit fangen ſein kann, wobei nur – und das iſt die

iſt, die aus der Vaterſchaft entſpringenden Pflichten weſentliche Neuerung bei einem Geſchlechts

zu erfüllen . Aber für dieſe iſt das Gefeß nicht verkehr mit verſchiedenen Männern die Beiwohnung

geſchrieben. durch jeden einzelnen für ſich allein zu betrachten

Dies ändert ſich in dem Augenblic , in dem ift, ſo als wenn dieſe die einzige in der fritiſchen
der Beiwohner nicht als Vater, ſondern nur Zeit geweſen wäre . Ein Rind nun kann aus

auf Grund der Tatſacheder Beiwohnungin An- eieiner Beiwohnung nur dann empfangen ſein, wenn

ſpruch genommen wird . Er weiß dann von vorn- dieſe einmal in die Empfängniszeit fällt, ferner

herein oder mußte es wenigſtens bei ausreichender aber auch nicht unter beſonderen Umſtänden er

Rechtskenntnis, die ſich übrigens gerade auf dieſem folgt, die in dieſem einzelnen Falle eine Emp

Gebiete ſehr ſchnell verbreitet, wiſſen, daß er bei fängnis des Kindes aus ihr ausſchließen. Das

jedem außerehelichen Geſchlechtsverkehr allein auf Prinzip der Ausnahmebeſtimmung des § 1717

Grund desſelben für den Unterhalt eines Kindes, Áb. 1 Saß 2 BGB. iſt daher auch künftig beizu

das etwa in der beſtimmten Zeit nach dieſem Ver- behalten .

tehr geboren wird, aufzukommen hat ohne Rück,
Tritt ſo bei dem Grunde des Unterhalts:

ficht darauf, ob er wirklich der Vater des Kindes anſpruches und bei der Perſon des Berechtigten

ift, ob auch andere Männer in derſelben Zeit ſowohl als des Verpflichteten eine tiefgreifende

der Mutter beigewohnt haben. Dieſe ſeine Be Neugeſtaltung ein , ſo liegt an ſich in unſerem

ziehung zu der Mutter iſt aber äußerlich ſo klar Ausgangspunkt keine Veranlaſſung, ebenfalls die

und unzweideutig, daß ihm die aus ihr ent- Höhe des Unterhaltsanſpruches zu verändern . Wenn

ſpringende Unterhaltspflicht keinesfalls als eine dieſer Anſpruch auch der Mutter zuſteht, ſo iſt

unbegründete Folge erſcheinen dürfte ; er muß die doch das Geld, das dieſe verlangen kann , nur

Möglichkeit einer ſolchen Inanſpruchnahme bei für den Unterhalt des Kindes beſtimmt. Inſoweit

einem jeden geſchlechtlichen Verkehr außerhalb der kann 1708 BGB . unberührt bleiben. Auf einem

Ehe mit in den Rauf nehmen, von Anfang an anderen Blatte fteht allerdings die Frage, ob nicht

mit ihr rechnen . Aber auch ſein Gemüt wird in überhaupt die Unterhaltspflicht des Vaters nach

ſehr vielen Fällen fich williger hiermit abfinden . der Richtung hin zu erweitern iſt, daß auch ſeine

Das Kind mag ihm völlig fremd ſein. Die Mutter Lebensſtellung und allgemein ſeine Leiſtungsfähig:

kennt er , für ſie hat er einſt wärmer empfunden , keit bei der Berechnung des Unterhaltes zu berück=

ihr verdankt er beſondere Augenblice. - 3ſt es richtigen ſind. Etwa dahin : die Grundlage bildet

doch auch heute ſchon den meiſten Laien in ju- die Regelung des $ 1708 BGB.; hiermit iſt aber§

riſtiſchen Dingen unverſtändlich, daß im Alimen- nur die allgemeine Mindeſtgrenzegeſeßt, der Regel
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fall normiert, und der Vater muß dann , wenn 181. bis zu dem 302. Tage vor der Geburt des

ſeine Lebensſtellung und ſeine Einkommens- und Kindes , mit Einſchluß ſowohl des 181. als des

Vermögenslage es nach billigem Ermeſſen des Ges 302. Dages.

richts unter Berückſichtigung aller Umſtände an: $ 1708 a . Der Unterhalt beſtimmt ſich nach

gebracht erſcheinen laſſen, zu jener Summe noch der Lebensſtellung der Mutter und iſt bis zur

einen prozentualen Zuſchlag entrichten , höchſteno je: Vollendung des 16. Lebensjahres des Kindes zu

doch das Doppelte dieſer Summe. Auf dieſe Weiſe gewähren . Er umfaßt den geſamten Lebensbedarf

wird unter Umſtänden den unehelichen Kindern , ſowie die Koſten der Erziehung und der Vor

deren Väter ſozial höher ſtehenden Kreiſen als die bereitung zu einem Berufe .•

Mutter angehören , möglich, auch ihrerſeits fich Die Unterhaltspflicht geht über den nach Ab :

etwas über den Stand der Mutter zu erheben , ſat 1 ſich ergebenden Betrag hinaus , jedoch höch:

ohne daß dieſer Aufſtieg eine Trennung zwiſchen ſtens bis zum Doppelten dieſes Betrages, wenn

Mutter und Rind herbeiführen würde, und ohne die Gewährung einer höheren Unterhaltsſumme

daß der Vater unverhältnismäßig belaſtet werden im Hinblick auf die Bebensſtellung und die Ein

würde . Die Mehrſumme, die für das Kind ge- kommens- und Vermögenslage des Beiwohners

zahlt würde, tönnte insbeſondere für eine beſſere nach dem Ermeſſen des Gerichts unter Berück:

und über das 16. Lebensjahr noch hinausgehende richtigung aller Umſtände angemeſſen erſcheint..

Vorbildung verwandt werden. So würde auch Iſt das Kind zur Zeit der Vollendung des

der Unterſchied zwiſchen ehelichen und unehelichen 16. Lebensjahres infolge körperlicher oder geiſtiger

Kindern , der für unſer modernes ſoziales Emp- Gebrechen außerſtande ſich ſelbſt zu unterhalten,

finden im Bürgerlichen Geſekbuch eine zu ſcharfe ſo hat der Beiwohner auch über dieſe Zeit hinaus

Ausprägung erfahren hat , etwas gemildert werden. Unterhalt zu gewähren ; die Vorſchrift des S 1603

Da im übrigen die rechtliche Stellung des Abſ . 1 findet Anwendung.

unehelichen Rindes nicht zu ändern iſt, würde nach 8 1708 b. Mehrere Männer, die der Mutter

wie vor die elterliche Gewalt einem Vormunde während der Empfängniszeit beigewohnt haben ,

zuſtehen (8 1707 BOB.), zu deſſen Pflichten es haften für den nach $ 1708 a Abſ . 1 fich beſtim :

dann vor allem auch gehören würde, darüber zu menden Unterhalt als Geſamtſchuldner. Die Er:

machen, daß das für den Unterhalt des Kindes höhung der Unterhaltspflicht gemäß § 1708 a

beſtimmte Geld auch wirklich biefitr verwandt Abſ.2 trifft nur den Beiwohner, in deffen Perſon. 2

würde. Die hierin liegende Erſchwerung der Stellung die beſonderen Vorausſeßungen hierfür gegeben ſind.

des Vormundes muß mit in den Kauf genommen Die 88 1709-1716 bleiben beſtehen mit den

werden . beiden Ausnahmen , daß an Stelle der Bezeichnung

Was ſchließlich noch das Vorhandenſein meh: Vater die Bezeichnung Beiwohner zu ſehen iſt,

rerer Beiwohner anlangt, ſo kann hier nur ein und daß der Unterhaltsanſpruch formell nicht dem

Geſamtſchuldverhältnis nach SS 421 ff. BOB. in Rinde, ſondern der Mutter zuſteht. $ 1717 fält

Betracht kommen . Die Mutter iſt berechtigt, ſich im Hinblick auf § 1708 fort.

an jeden der mehreren Beiwohner wegen der ganzen

Unterhaltsſumme zu halten , naturgemäß aber nur

wegen der grundlegenden , der Faſſung des § 1708
Kleine Mitteilungen.

BOB. entſprechenden Summe, nicht wegen der

Zuſchlagsſumme, deren Zahlung nur eine Ver- Rochmals das Abhilfeverfahren nach Art. 2 AG.

bindlichkeit des einzelnen Beiwohners darſtellt, in 3. 3PO. und die Berjährung . Zu der in dieſer

deſſen Perſon die beſonderen Vorausſeßungen hier: Zeitſchrift (1918 S. 65) vertretenen Gegenmeinung

für gegeben ſind. Für dieſen Zuſchlag beſteht
möchte ich mich turz folgendermaßen äußern :

Nicht neu ſind die hiſtoriſchen Ausführungen, bei
nur eine Einzelhaftung. Im übrigen ſteht mehre denen ſich der Vertreter der Segenmeinung vornehmlich

ren Beiwohnern untereinander natürlich der Aus: auf die wertvolle Abhandlung von Ana b ) ftüßt, die

gleichungsanſpruch des § 426 BOB. zur Seite . mir bereits bekannt waren und dem von mir vertres

3n die Form beſtimmter geſeblicher Vor- tenen Standpunkt keineswegs widerſprechen . Aus

ſchriften gebracht, würden dieſe Vorſchläge im : dieſer hiſtoriſchen Entwidlung geht tlar hervor, daß

Hinblick auf 88 1708–1717 BOB. folgender
das Erſchöpfen aller Adminiſtrativinſtanzen im Ab

maßen lauten :
hilfeverfahren nicht notwendig iſt. Steht z. B. die

Sachentſcheidung in erſter Inſtanz einer Unterbehörde,
$ 1708. Die Mutter des unehelichen Kindes

kann von dem Manne, der ihr innerhalb der Emp:
3. B. dem Rentamte zu, ſo genügt es, wenn gegen die

rechtstränkende Verfügung des Rentamt: die Regies

fångniszeit beigewohnt hat (Beiwohner) , für das rungsfinanzkammer um Abſtellung der Beſchwerde

Rind Unterhalt verlangen . Eine Beiwohnung angegangen wird, der Abhilfeſuchende braucht ſich

bleibt jedoch außer Betracht, wenn es den Um- gegen den ablehnenden Beſcheid der Regierungsfinanza

ſtänden nach offenbar unmöglich iſt, daß die

Mutter das Kind aus dieſerBeiwohnung emp
4) A rmin sinab , Zeitweilige Unzuläſſigkeit des

Rechtswegs bei Verfolgung von Anſprüchen gegen den
fangen hat . Fistus nach Art. 2 bayer. AG . 3. SPO. und AD.

Als Empfängniszeit gilt die Beit von dem (Würzburger Diſſertation 1905 ) .
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tammer nicht auch noch an das Finanzminiſterium um Rodmalo das Abhilfeberfahren nach Art. 2 MG.

Abhilfe zu wenden. Wenn man daher ſagt, das Abs 3BO. und die Berjährung. Auf die vorſtehende kurze

hilfeverfahren hat nur eine Beſchwerdeinſtanz, Erwiderung kann ich noch kürzer entgegnen .

ſo iſt das zutreffend. Jedes Tätigwerden einer Bes Obmeine geſchichtlichen Ausführungen neu waren

ſchwerdeinſtanz left aber die ,träntende Entſcheidung " oder nicht, kann dahingeſtellt bleiben : jedenfalls haben

einer Unterinſtanz voraus. Der Ausdrud Entſcheidung ſie ihren Zweck erreicht, indem ſie meinen Gegner von

iſt hier ſelbſtredend nicht im engeren Sinne aufzufaſſen, der Unrichtigkeit ſeines Standpunktes, daß das Abs

als ſpezifiſche Form der Rechtſprechung, ſondern als hilfeverfahren zwei Inſtanzen habe , überzeugten.

Verfügung, als Verwaltungsakt, wie ja das ganze Ab- Ob man die eine Inftanz des Abhilfeverfahrens

hilfeverfahren ein reines Verwaltungsvorberfahren iſt. Abhilfeinſtanz oder, wie mein Gegner wil, „Be

Neu, aber abwegig iſt dagegen die Anſicht, daß ichwerdeinſtanz“ nennt , iſt ſelbſtverſtändlich ohne

die Angehung der erſten Inſtanz des Abhilfeverfahrens jeden Belang . Wer den Ausdrud „ BeſchwerdeinMan "

nur eine Inverzugſeßung des Fiškus bedeute . wählt, um dann ſagen zu können : „ Jedes Tätigwerden

Will damit behauptet werden , daß für den Verzug einer Beſchwerdeinſtanz feßt aber eine fränkende Ent

des Fistus ein beſonderes Recht gelte, d. h. daß ſcheidung voraus, alſo hat das Abhilfeverfahren eigents

der Fistus in allen Fällen erſt mit der Einreichung des lich doch zwei Inſtanzen“ , ſpielt mit Worten ; denn

Abhilfegeſuches bei der erſten Inſtanz in Verzug tomme, die „ kränkende Entſcheidung“ ſchafft eben nur den zur

ſo widerſpricht dieſe Anſicht dem Grundjabe, daß der Verfolgung eines Anſpruchs gegen iedermann

Fislus im Zivilrecht nur da eine bevorrechtigte Stellung alſo auch gegen den Fistus nach dem

genießt, wo ihm das Geſet eine ſolche ausdrüdlich bürgerlichen Rechte erforderlichen Leiſtungsverzug,

einräumt. Eine geſebliche Sonderbeſtimmung bezüglich hat alſo mit einem Abhilfeverfahren nichts zu tun .

des Inberzugkommens beſteht aber für den bayer. Sie iſt deshalb auch feine Verfügung", tein , Vers

Fiskus nicht. waltungsatt“, ſondern eine Parteierklärung.

Andernfalls tann dieſe Anſicht nur dahin aufgefaßt Mein Gegner ſtößt offene Türen ein, wenn er

werden, daß die Angehung der erſten Inſtanz im mit Nachdrud betont, daß für die Inverzugſebung

Abhilfeverfahren nurda notwendig ſei, wo der Fistus de8 Fiskus nur das allgemeine bürgerliche Recht gelte .

durd Mahnung ausdrüdlich in Verzug gelebt werden Auf S.67 A01.5 des 1fd . Jahrg. diel. Zeitſchr. habe

müſſe. Eine derartige Anſicht würde aber nicht nur ich das nämliche geſagt.

der bisherigent Praris, ſondern auch dem ganzen Zwede Mit der Auffaſſung, daß der bloße Verzug eine

des Abhilfeverfahrens widerſprechen. Wie der Ver- Stränkung des Privaten , die zum Beſuch um Abhilfe

treter der Gegenmeinung ſelbſt zugibt, iſt die zunächſt berechtige, nicht darſtelle, da aus dem Verzug des

zuſtändige höhere Verwaltungsbehörde gegen eine Schuldner8 fich noc teinesweg 8 ergebe, daß der

Aränkung des Privaten“ anzugeben. Der bloße Vers Souldner nicht leiſten wolle, und erſt ein ſolches

zug fann eine derartige Kränkung noch nicht darſtellen, Nichtleiſtenwollen als eine Kränkung im bezeichneten

da aus dem Verzug des Schuldners ſich noch keines- Sinne aufgefaßt werden könne, lebt fich mein Gegner

wegs ergibt, daß der Schuldner nicht leiſten will. Erſt in Widerſpruch mit § 284 Abſ. 2 BGB. Will etwa

die Verweigerung der Leiſtung durch den Schuldner, behauptet werden, daß der Fiskus in jenen Fällen,

weil er nicht leiſten will , kann als ſolce Kränkung in denen er bereits durch eine Mahnung in Verzug

des Privaten aufgefaßt werden. Wo daher der Anlaß geſeßt iſt ( § 284 Abſ. 1 BGB.), eigens noch einmal

zur gerichtlichen Verfolgung eines Anſpruchs gegen zu dem Zwecke gemahnt werden muß, um für den

den Fiskus nicht ſchon an ſich in einer rechtstränkenden Gegner die zur Angebung der Abhilfeinſtanz erforder

Verfügung einer Verwaltungsbehörde liegt, muß auss liche Kränkung herbeizuführen ? Offenbar nicht;

drücklich eine ſolche rechtskränkende Verfügung herbeis denn mit der fruchtloſen Mahnung iſt der Gegner

geführt werden, bevor die höhere Verwaltungsſtelle in ſeinem Rechte getränkt und mehr iſt nicht gefordert.

um Abhilfe angegangen werden kann. Das Abhilfe- Dem Nichtleiſten troß ausdrücklicher Mahnung (§ 284

verfahren hat daher, wie auch Anab mit der gleichen Abſ.1 BGB.) ſteht aber das Nichtleiſten zur beſtimmten

Begründung ausführt (Vgl. S. 15 ), in der Regel zwei Zeit ( $ 284 Abſ. 2 BGB.) auch inſoferne gleich, als

Inſtanzen % ). darin ebenfalls die geforderte Kräntung liegt und

Damit ſoll aber keineswegs geſagt ſein, daß die liegen muß.

Einreidung des Abhilfegefuches bei der erſten Inſtanz Sie muß darin liegen, weil man auch im erſteren

niemals eine Inverzugſeßung des Fiskus bewirken könne. Falle - Nichtleiſtung nach vorausgegangener Mab

Die Rechtshandlungen im Abhilfeverfahren können, wie nung nicht darnach fragt, warum der Fiskus nicht

die prozeſſualen Rechtshandlungen, zugleich auch privat- leiſtet, ob etwa, weil er nicht leiſten will oder nicht

rechtliche Wirkungen äußern. Die Einreichung des leiſten kann, weil ſeinem Vertreter die ganze Anges

Abhilfegeſuche bei der erſten Inſtanz tann daher eine legenheit entgangen iſt uff. Es fommt alſo auf

Inverzuglebung bewirten , ſoweit eine ſolche durch den Grund der Nidtleiſtung für die Frage

Mahnung nach den allgemeinen geſeblichen Beſtims der Kränkung gar nicht an , da man der Nicht=

mungen überhaupt notwendig iſt. Die Inverzugſeßung leiſtung in keinem Falle alſo auch wenn ihr eine

iſt dann nur eine gelegentliche materiellrechtliche Wir- Mahnung vorausgegangen iſt – anzuſehen vermag,

kung der Einreichung des Abhilfegeſuces bei der was ihr Grund iſt.

erſten Inſtanz, bildet aber teineswegs ihren weſent Landgerichtspräſident Areß in Straubing.

lichen Inhalt.

Finangaffeſſor Dr. Schneider in Würzburg.
Art. 2 AG. SPO. und fein Ende. Die Entgegs

3) Vgl. auch Neumiller in dieſer Ztſchr. 1917 nungen von Kreß und Schneider ſind ein anſchauliches

S. 151. Beiſpiel dafür, wie eine Streitfrage aus der anderen

berauswächſt. Kaum ſteht ießt für die Praxis

-
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endlid oberſtrichterlich feſt, daß Art. 2 teine bloße die Praris den Art. 2. nicht auf. Sie verlangt viel

Sacheinrede, ſondern zeitweilige Unzuläſſigkeit des mehr, - gleichgültig ob im Einzelfalle nach 8 284 BGB.

Rechtswegs begründet, ſo erhebt fich Streit über die Mahnung zum Verzug des Fiskus nötig iſt -, die

Folgen . Kreß und Schneider ſind nun allerdings nicht Angehung zweier Verwaltungsbehörden. Die erſte

nur darüber einig, daß nunmehr die Vorſchriften des muß zur freiwilligen Befriedigung organiſationsmäßig

§ 210 BGB . über Unterbrechung der Verjährung berufen, jedoch nicht bereit, die zweite aber der erſten

anwendbar ſind, ſondern auch, daß dieſe Unterbrechung zunächſt" vorgelegt und überdies eine höhere

erſt mit der Angehung der höheren Verwaltungs- | Perwaltungsſtelle“ ſein, alſo nach dem bayeriſchen

ſtelle, alſo mit dem Abhilfegeſuch im engeren Sinne ein- Sprachgebrauch mindeſtens eine tollegiale Mittel

tritt. Ihre Meinungsverſchiedenheit, ob das Abhilfe- . behörde. Daß gerade der zur Vertretung im Pro

verfahren nur eine „ Inftanz“ oder deren zwei hat, iſt zeſſe berufene geſebliche Vertreter des Fiskuß mit dem

deshalb inſoweit für die Praxis von geringem Belang; Abhilfegeſuch befaßt wird, iſt nicht begriffsmäßig er

von um ſo größerem aber, wie dem Kläger zu helfen forderlich ; meiſtens wird es aber zutreffen .

iſt, wenn die Verjährung abzulaufen droht, ehe die Damit habe ich ſchon die zweite zwiſchen Schneider

erſtangegangene Behörde ſich überhaupt geäußert, alſo und Kreß ſtreitig gewordene Frage berührt, nämlich

im Sinne der herrſchenden Meinung die Grundlage das Verhältnis zwiſchen dem Verzug nach BGB. und

für ein Abhilfegeſuco geſchaffen hat. Für dieſe Be- dem Verfahren nad Art. 2. Ohne dazu abſchließend

hörde beſteht bekanntlich keine Beſcheidungsfriſt. und erſchöpfend Stellung zu nehmen, möchte ich nur

Schneider verweiſt auf den Argliſteinwand im Sinne wiederum pom Standpunkte der Praris bemerten,

von RGB. 87, 281 ; Kreß ſchweigt ebenſo wie die vers daß dieſe einen inneren Zuſammenhang beider nicht

dienſtvolle Diſſertation tnabs (S. 33 ). Früher half annimmt . Ich habe in zwanzigjähriger Tätigkeit als

man ſich in der Praxis damit, daß man überlange Fiskalrichter niemals gehört, daß Verzugszinſen, z . B.

Verzögerung der Antwort als ſtillſchweigende Ab- in Haftpflichtfachen , etwa erſt ſeit dem abſchlägigen

lehnung behandelte und dagegen die Anrufung der Beſcheid des Verkehrsminiſteriums zugeſprochen worden

oberenVerwaltungsſtelle mit der ſechswöchigen Bes ſind. A18 Binsbeginn wurde vielmehr regelmäßig der

ſcheidfriſt zuließ . Durchgreifender iſt natürlich das Zeitpunkt der erfolgloſen Mahnung des geſeßlichen

vom Reichsgericht zuerſt in einem Rechtsſtreit gegen Vertreters (Eiſenbahndirektion) angenommen, manch

den Reichsfiskus gebilligte Mittel des Argliſteinwands.") mal ſogar, freilich rechtsirrig, der Unfalltag . In der

Wollte man keines von beiden annehmbar finden, ſo Tat beſteht für den Fiskus inſoweit keine Ausnahme

müßte man zur Vermeidung übergroßer Härten wohl von § 284 BGB. Das iſt beſonders für kalender

dazu kommen, Unterbrechung der Verjährung ſchon mäßige Leiſtungen und für Unterlaſſungspflichten von

durch Angehung der erſten Verwaltungsbehörde ein . Wichtigkeit, die keiner Mahnung bedürfen und wobei
treten zu laſſen. Das brächte aber andererſeits den nach 8 278 BGB. auch für die Erfüllungsgehilfen

Mißſtand, daß die Verjährung fortdauernd unter- gehaftet wird, beim Fiskus alſo insbeſondere auch für

brochen bliebe, wenn der Geſuchſteller gegen die Ab- Unterbeamte, die nicht geſebliche Vertreter ſind. Db

weiſung kein Abhilfegeſuch im engeren Sinne einreicht. folche Erfüllungsgehilfen auch wirtjam gemahnt werden

Solche Fälle ſind in der Praxis nicht häufig ; mir iſt können , ſoweit der Verzug Mahnung vorausſeßt, iſt

ein einziger untergekommen , der in einem ungedructen eine nicht auf fistaliſche Schuldverhältniſſe beſchränkte,

Urteil des DLG . München L 601/10 vom 8.Febr. 1911 keineswegs glatte Frage, die insbeſondere auf den Be:

hinſichtlich der Folgen für die Berjährung zwar er- ginn der Verzugszinſen von Einfluß iſt. Es wird

örtert, aber gerade in dieſem Punkte wegen ſonſtiger wohl darauf ankommen, ob bereits eine Anweiſung

fachlicher Abweiſungsreife unentſchieden gelaſſen wurde . (wenn auch ohne Kalendertag ) ſeitens der hierzu be

Der Kläger behauptete dort, gegen die Abweiſung rechtigten Behörde vorliegt oder erſt zu erwirken iſt,

ſeines Haftungsanſpruchs wegen eines Notariatsvers was eben die Mabnung " herbeiführen will. Eine

ſehens das Finanzminiſterium angerufen zu haben, Koſtenpflicht des Fiskus nach $$ 91, 93 BPO . fann bei

konnte aber keine Einlaufsbeſtätigung vorlegen . Wer deſſen Verklagung vor Erſchöpfung des Abhilfewegs

freilich das Abhilfegeſuch im engeren Sinne fchon in nach Art. 2 nicht in Frage kommen, ſelbſt wenn er

der bloßen abhilfeheiſchenden Mitteilung über eine den Anſpruch freiwillig befriedigt . Ein Koſtenurteil

Rechtskränkung durch irgendeinen Unterbeamten an iſt wegen des von Amts wegen zu beachtenden Mangels

deſſen vorgeſeßte Stelle fieht, gleichgültig, ob über- der Zuläſſigkeit des Rechtswegs nicht denkbar, ebenſo

haupt eine fränkende ,,Verfügung " im techniſchen Sinne wenig ein Anerkenntnisurteil, dagegen wohl ein gericht

ergangen iſt, für den werden ſolche Fälle noch ſeltener licher Vergleich. Anders ſteht es mit der Frage, ob

ſein. Das iſt insbeſondere für rechtskränkende Unter- nicht die bis zur Befriedigung entſtandenen Koſten ,

laſſungen durch Unterbeamte wichtig. So faßt aber insbeſondere für Beſchreitung des Abhilfewegs , als

Verzugsſchäden eingeklagt werden können ; das iſt zu

1) Kommt es dem Kläger auf die Koſten nicht an,
bejahen . Zu dieſer Koſtenfrage bleibt auch das in

ſo fann er übrigens ſchon durch Ausnüßung des § 212 dieſer Zeitſchrift 1905 S. 325 abgedructe Urteil des

Åbſ.2 BGB. die Verjährung unterbrochen halten, indem LG . München I noch immer von Belang, wenn es

er zunächſt ohne Beobachtung des Art . 2 tlagt . Auch auch hinſichtlich der Frage der Zuläſſigkeit des Rechts

eine ſolche Klage unterbricht die Verjährung ; vgl . das wegs überholt iſt. Die dortige Anſicht des DLG.

erſt während der Druďlegung obigen Aufſaßes auf Minden, daß Art . 2 bei Widerſpruchsllagen nach

S. 189 dieſes Jahrgangs veröffentlichte RG. - Urteil

vom 28. Februar 1918. Erreicht er nicht eine Ver
§ 771 ZPD. nicht gelte, entſpricht – nebenbei be

tagung dieſer Vorklage auf ſolange, bis er den Nach
merkt — zwar der herrſchenden Meinung, widerſtreitet

weis gemäß Art. 2 vorlegen kann, ſo wirft die Ver
aber meines Erachtens offenbar dem Zwecke des Art . 2 .

jährungsunterbrechung fort, wenn er nach Rücnahme
Denn der Freigabeanſpruch des Dritteigentiimers iſt

dieſer Borflage oder Abweiſung mangels Zuläſſigkeit doch ganz etwas anderes als der Geldanſpruch des

des Rechtswegs binnen ſechs Monaten neu klagt. Fisluß gegen den Schuldner. Deßterer tann vollſtändig

I !
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begründet, die Pfändung aber doch unzuläſſig ſein und Staat wie den Parteien wäre gedient und Gerichte

ihre eigenſinnige Aufrechthaltung durch eine Unter- wie Anwälte würden aufatmen, wenn bei der nächſten

behörde dem Fiskus mehr Koſten machen als ſeine paſſenden Gelegenheit Art. 2 etwa dahin abgeändert

ganze Forderung beträgt. Daß der Widerſpruchskläger würde :

fid nur berteidige", iſt eine Redensart; das tut jede Nes „Der Rechtsweg gegen den 1. Fistus
gatorienllage und doch getraut man ſich nicht, den Art. 2 iſt erſt zuläſſig, wenn der Beteiligte ſich an

für ſchlechthin auf leßtere unanwendbar zu erklären. die zur Vertretung im Prozeſſe z uſtän

Das Gleiche muß übrigens für die ſelbſtändige Eins dige Verwaltungsbehörde um Abhilfe

wendungstlage des S 767 PO . trop der zur Bay Prozo . uſw. “

ergangenen Entſcheidung in ält. S. Bd. 5 S. 727 gelten .
„Die Verwaltungsbehörde hat uſw.“

,, Anträge auf Erlaffung einſtweiliger Vers
Uud hier handelt es ſich , wie bei der Feſtſtellungs

fügungen und Ünordnungen uſw.“
tlage, um einen Anſpruch im prozeßrechtlichen Sinne,

nämlich auf Beſeitigung der Vollſtreckung, der in ſeiner
Wer geſeblicher Vertreter des Fistus im Prozeſſe

Begründung nichts mit dem früheren Urteil zu tun hat.
iſt, muß der Kläger ohnehin für die Klageſtellung

Schließlich möchte ich noch als Beweis der Nots
erforſchen , die einſchlägigen Beſtimmungen ſind heute

wendigkeit, zum Verſtändnis der Praktiker bei allen
für Bayern im großen und ganzen geklärt. Es wäre

Erörterungen zu Art. 2 die gemeinten beteiligten Bes
dann Sade der Verwaltung, in wichtigeren Fällen ſtets

hörden jeweils namentlich zu bezeichnen , ein paar Beis
eine Mittelſtelle damit zu betrauen oder einen Bericht

ſpiele anführen. Ein Notar vergißt die Vorlegung einer der Unterbehörde an eine ſolche anzuordnen. Jedens

Hypothetabtretung an das Grundbuchamt. Der Forbes falls bliebe bei ſolcher Faſſung dem Kläger die Wohltat

rungserwerber kommt dadurch um ſein Geld und verlangt deg § 210 BGB. gewahrt und es läge ein ſolcher

zunächſt dom Notar Erſat. Dieſer weiſt ihn ab, z. B. Schritt auch in der Richtung der jeßt ſo dringend

weil die Hypothek ohnehin wertlos geweſen ſei . Nächſte
verlangten Verwaltungôvereinfachung mittels ,,De

Aufſichtsbehörde wäre der Landgerichtspräſident; dieſer zentraliſation ".

aber kann nicht „abhelfen“, d. 5. namens des Staats DLGRat N eumiller in München .

zahlen , weil er dafür weder Zuſtändigkeit noc Etats

mittel befißt. Das tann vielmehr nur die geſeßliche

Vertreterin des Staats, nämlich die Reg.- Finanza Beſchwerde gegen den Zuſchlagöbeſchluß nach bayer

tammer des Notariatsfibes. Dieſe iſt zu mahnen Hecht und Wiedereinſeßung in den vorigen Stand. Der

($ 284 Abſ. 2 BGB.) und gegen deren kräntenden ab- Zuſchlagsbeſchluß kann nach § 96 SVG., $ 577 ZPD.

idlägigenBeſcheid geht das ,Abhilfegeſuch “ im engeren nur mit ſofortiger Beſchwerbe angefochten werden ( 5.

Sinne an das Finanzminiſteriumals zunächſt zuſtändige Jädel-Güthe, Vorbem . 1 zu $ 95 ZVG ., Anm . II ZU§ . zu

höhere „ Stelle “ (IMBI. 1910 S. 748 ). Oder ein § 95 ebenda, Anm. zu § 96 ebenda, leßter Abf.). Die

anderes Bild. Ein Forſtgehilfe jagt ein Kind aus Friſt zu ihrer Einlegung beginnt für den weder im

dem Staatswald in der irrigen Meinung, der Bauer Verſteigerungstermin noch im Verkündungstermin

habe dort tein Weiderecht. Deßterer verlangt Rechts- erſchienenen Beteiligten mit der Zuſtellung des Zus

anertennung und Futtergeld für die verſäumten ſchlagsbeſchluſſes ( 8 577 Abſ. 2 BPD ., Sädel- Güthe,

Weibetage. Das nächſtvorgeſepte Forſtamt iſt weder Anm. II 1a ß zu § 98 a. a. D.). Sie beträgt nach

eine Verwaltungsſtelle " im techniſchen Sinne noch $ 577 BPD. zwei Wochen und iſt eine Notfriſt ( Fäckel

hat es die Befugnis , folche Rechte bindend anzu- Güthe, Anm. I zu § 98 ). Bayern hat nun von dem

ertennen oder derartige Schadenserſäße zu zahlen , Vorbehalt des 8 13 EG. SVG. Gebrauch gemacht und

ſelbſt dann nicht, wenn ſich der Bauer mit der Mißbilli- in Art. 25 BayAG. ZVG. beſtimmt, daß das Voll

gung des Verhaltens des Forſtgehilfen durch das Forſt- ſtredungsgericht nad Anordnung der Zwangsverſt. die

amt zufrieden gäbe. Die Anforderung geht vielmehr an Ausführung der Verſteigerung einem Notar als Vers

die Finanzkammer und das Abhilfegeſuch an das ſteigerungsbeamten zu übertragen hat . Wird nun die

Finanzminiſterium . Der Verzug freilid tann ſolchens Aenderung der Entſcheidung eines Notars verlangt,

falls ſchon durch die Hechtsſtörung ſelbſt eingetreten ſo iſt nach § 13 Abſ. 2 EG. ZVG. um die Entſcheidung

ſein , z. B. wenn das dingliche Weiderecht bereits des VodſtrGer. nachzuſuchen und die Beſchwerde findet

durch rechtskräftiges Urteil feſtſteht. Aehnlich läge erſt gegen die Entſcheidung des Vollſtrer. ſtatt. In

die Sache, wenn z. B. der Rentamtskaſſier die Zahlung § 13 Abſ. 2 a . a . D. iſt aber weiter ausdrücklich beſtimmt,

einer bereits eingewieſenen fiskaliſchen Schuld am daß auf das zufolge Anrufung des Vollſtrer. ein

treffenden Kalendertag überſieht. Bei Frachtrellama- geleitete Verfahren die Vorſchriften der $8 96-104

tionen haben die Stationsvorſtände bis zu einem SVG. entſprechende Anwendung finden . Darnach iſt

beſtimmten Betrag ſelbſt die fachliche Entſcheidung ; auch die Anrufung des VollſtrGer. ſelbſt an eine Not

hier geht das Abhilfegeſuch im engeren Sinne nur friſt von 2 Wochen gebunden (Jädel-Güthe, Anm. I 2

an die vorgeſepte Eiſenbahndirektion („ Stelle“ ), ob- zu § 13 BVG .). Die Anrufung des Vollſtrer ., das

mohl ihr im Rechtsſtreit ſelbſt die geſebliche Vertretung zur Entſcheidung zuſtändig iſt, aud wenn der Be

obliegt. Ueberfährt der Lokomotivführer eine Perſon , ichwerdeführer ſeinen Antrag als „ſofortige Be

ſo fann nicht der Stationg- oder Inſpektionsvorſtand ſchwerde " bezeichnet, iſt, ſoweit die Entſcheidung über

den Schadenserſaß, ſelbſt wenn unſtreitig, auszahlen ; es den Buſchlag in Frage kommt, prozeſſual wie eine

muß vielmehr die Direktion angegangen und gegen deren ſofortige Beſchwerde zu behandeln (v . d . Pfordten ,

abweiſenden Beſcheid das Abhilfegeſuch im engeren Anm. 2 c zu Art. 25 BayAG. ZVG.) . Der Beteiligte

Sinne an das Verkehrsminiſterium gerichtet werden . hat die Möglichkeit, gegen die Verſäumung der für

Alle dieſe Beiſpiele zeigen, welch dorněnvolles Anrufung des VollſtrGer. geſeßten Notfriſt gemäß
Gebiet der Art. 2 auch iebt noch iſt, nachdem doch $ 233 3PD. Wiedereinſebung in den vorigen Stand

ichon hundert Jahre ſeit der Einführung ſeines Vor- zu beantragen. Zur Entſcheidung über einen ſolchen

bildes ($ 29 der IX . VerfBeil.) verfloſſen ſind. Dem Antrag iſt nach § 237 SPD. das Gericht, welchem
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die Entideidung über die nachgeholte Prozeßhandlung Gründe : Durch die BAVD. vom 27. März 1916

zuſteht, zuſtändig. Dies iſt aber jenes Gericht, welches iſt zur Sicherung des Fleiſchbedarfes des Beeres ,der

über die nachzuholende Handlung zu entſcheiden haben Marine und der Zivilbevölterung eine Reichsfleiſch.

würde, wenn die Notfriſt nicht verſäumt iſt, oder
ſtelle geſchaffen , welche unter anderem die Grundfäße

welches die Verwerfung dieſes Rechtsbehelfs wegen
für die Berechnung der von den einzelnen Bundes

ſtaaten aufzubringenden Schlachtviehmengen aufſtellt

Verſäumung der Notfriſt bereits ausgeſprochen hat
( 88 1 und 5 Nr . 3 a . a. D. ). Für die Auſbringung

(Saupp - Stein, Anm. zu § 237 SBD. , RGE. 42, ſelbſt haben dagegen die Landeszentralbehörden zu

367), alſo das VollſtrGericht. Bei dieſem iſt auch der ſorgen , welche auch beſtimmen fönnen , „daß der An

Wiedereinſebungsantrag anzubringen . Wenn der Bes und Verkauf von Schlachtvieh ausſchließlich durch und

ſchwerdeführer in einem und demſelben bei dem LG. an die von ihnen bezeichneten Stellen oder die von

eingereichten Scriftſap Beſchwerde gegen den ſeine dieſen wieder beauftragten oder zugelaſſenen Berſonen

Erinnerungen gegen den Zuſblagsbeſchluß wegen
erfolgen dürfen “ (§ 8 a. a . D.) . Streitigkeiten, die ſich

Verſäumung der Notfriſt verwerfenden Beſchluß des
bei der Durchführung der Berordnung zwiſchen den

zuleft genannten Stellen und ihren Beauftragten er:

VollſtrGer. eingelegt und gleichzeitig primär oder nur geben, hat endgültig die höhere Verwaltungsbehörde

hilfsweiſe um Wiedereinſeßung in den vor. Stand zu entſcheiden (§ 12 a. a . D ). Jn Preußen hat die

nachgeſucht hat, ſo müßte ſich das Beidwer. darauf Landeszentralbehörde in Gemäßheit des § 8 a. a . D.

beſchränken, wegen Unzuſtändigkeit das ReſtGeſuch den Vieh handelsverbänden die rechtzeitige Beſchaffung

zurückzuweiſen, über das, wenn es auch nur hilfsweiſe des von ihr nach den Anweiſungen der Reichsfleiſch

geſtellt iſt, doch der Sachlage nach in erſter Linie zu
ſtelle aufzubringenden Schlachtviehs übertragen und

entſcheiden wäre, da es von der Entſcheidung des zur
ſie auch ermächtigt, mit deſſen An- und Verkauf beſtimmte

Entſcheidung über das Reſtitutionsgeſuch zuſtändigen
Perſonen zu betrauen (§ 16 PrAusfAnw . vom 8. Sep.

tember 1916 [AMBI. S. 288 ff. ]). Zu den leßteren
VollſtrØer. abhängt, ob der angefochtene Beidluß . gehören die Inhaber der flågeriſchen Firma, welche

des VollſtrGer . aufrecht zu erhalten iſt oder unmittel: mit ihrem Auftraggeber, dem betlagten Viehhandels .

bar wegfällt. Erſt wenn das VollſtrSer. das Reſt.- verbande, hinſichtlich der Berechnung ihrer Auslagen

Geſuch zurückgewieſen hat, kann ſich das LG. weiter und Proviſionen in Streit geraten ſind . Dieſer Streit

mit der bei ihm eingelegten Beſchwerde befaſſen. Das fällt unter § 12 der BRBD. vom 27. März 1916 und

LG. hat alsdann in erſter Linie zu prüfen, ob das
den deſſen Zuſtändigteitsvorſchrift wiederholenden & 19

VolſtrGer. mit Recht eine Verſäumung der Notfriſt
Preuß . " Ausführungsanweiſung. Denn die Stechtsge:

ſchäfte, aus denen er ſich entwidelt hat, die Erteilung
angenommen hat. Nimmt das LG. eine Verſäumung

des Auftrags und ſeine Ausführung durch Abſchluß von

der Notfriſt an, ſo hat es die Beſchwerde zu vers | Schlachtviehtäufen zum Zwededer Ermöglichung der

werfen, und kann alsdann in eine weitere, fachliche Heeres- und Vollsernährung ſind im Rahmen und

Prüfung der Beſchwerde, insbef. nach der Richtung, auf Grund der BAVO. vom 27. März 1916 und der

ob nicht die Vorſchriften der 88 81, 83-85 ZVG., $ 7 Preuß . Ausführungsanweiſung dazu erfolgt . Aus

Abſ. 3 KrТSchG. vom 4. Aug. 1914 verleßt ſind,
deren bereits angezogenen SS 8 und 16 leitet der be

nicht eingeben, da eben eine ſolche weitere fachlide tlagte Verband die Berechtigung ab, als Schlachtvieh

Prüfung durch das BeſchwGer. nur dann erfolgen
fåufer aufzutreten und die Inhaber der tiägeriſchen

Firma als ſolche für ſich auftreten zu laſſen . Die von
kann, wenn gemäß § 13 EG. ZVG. das VollſtrØer.

dem Bell. beſtrittenen Forderungen der Kl . wurzeln
fadlich über einen rechtzeitig eingebrachten Antrag alſo in Verträgen, die in Durchführung der genannten

auf Aenderung der Entſcheidung des Notars ent- Verordnungen geſchloſſen ſind. Ueber ihre Berechtigung

ſchieden batte, eine Vorausſebung, die bei der oder Nichtberechtigung hat daher nach dem llaren

Verſäumung der Notfriſt zur Anrufung des VollſtrØer. Wortlaute der ss 12 und 19 a . a. D. ausſchließlich die

nicht gegeben iſt. Die Entſcheidung über den Su
höhere Verwaltungsbehörde zu befinden. Wäre die

ſchlag geht in Rechtskraft über, wenn das VollſtrGer.
entgegengeſepte Anſicht der Reviſion richtig , ſo ließe

nicht rechtzeitig angerufen wird ( Fädel- Güthe, Anm. 1 2
ſich nicht abſehen, welche Streitigkeiten der Parteien

dann als bei Durchführung der BNVD . dom 27. März
a. a . D.) .

Landgerichtsrat Stolb in Frankenthal.
1916 entſtanden zu gelten hätten und der Entſcheidung

der Verwaltungsbehörde vorbehalten wären . (Ürt. des

III. ZS. vom 26. April 1916, III 29/18) .
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Aus der Rechtſprechung.

Reichsgericht.

A. Zivilſat e n.

I.

Unzuläffigteit der Rechtsweges bei Streitigteiten

anläßlich der Durahführung der VRBO . über Fleiſch:
verſorgung vom 27. März 1916 RGBL. 199. Die

klagende Firma faufte im Auftrage des bellagten Ver

bandes Rindvieh ein und lieferte es an die Heeresſammel

ſtelle in Osnabrüd. Mit der Behauptung, daß ihr

Auftraggeber die ihr zuſtehende Proviſions- und Aus

lagenforderung unberechtigterweiſe um 629.67 M ge

türzt habe, verlangte ſie mit der Klage Zahlung dieſer

Summe nebſt Verzugszinſen. Der Bell. erhob die
Einrede der Unzuläſſigkeit des Rechtsweges . Das

BG. erflärte ſie für begründet und wies die Klage

ab . Die Heviſion der Ki. wurde zurüdgewieſen.

II.

Betriebsunfall, wenn jemand infolge innerer tin :

ficherheit zu Boden ſtürzt, nachdem er au : der Straßen:

bahn aufgeſtiegen iſt? Aus den Gründen : Nach

der Feſtſtellung des BG. iſt die Klägerin auf der Straße

in der Richtung des Zuges der Länge nach hingefallen,

als ſie bereits aus dem Straßenbahnwagen ausge:

ſtiegen war, mit beiden Füßen auf der Erde ſtand und

den Wagengriff losgelaſſen hatte. Eine unmittelbare

förperliche Einwirtung eines Betriebsvorgange, der

ihren Fall hätte verurſachen können, hat ſomit nicht

ſtattgefunden. Weiter wird feſtgeſtellt, daß tein Er

eignis vorhanden ſei, das zwiſchen dem Þinfallen der

Klägerin und dem Verlaſſen des Wagens liege und

ihren Sturz hätte herbeiführen können, wie Auss

ſchreiten oder Ausgleiten. Aus dieſem Umſtande ſchließt

das BG . , daß doch zwiſchen dem Verlaſſen des Wagens

und dem Þinfallen ein urſächlicher Zuſammenhang

beſtehe und findet ihn darin, daß bei der etwa 65 Jahre

alten Klägerin die mit dem Ausſteigen und dem Uebers
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gange aus dem in Bewegung geweſenen Wagen auf ſtimmt, daß nach dem Tode des längſtlebenden deſſen

den ruhenden Fahrdamm verbundene Unſicherheit noch geſamter Nachlaß der Stadtgemeinde N. als Erbin

nachgewirkt habe, als ſie bereits mit beiden Füßen auf jufallen ſolle mit der Maßgabe, daß die Stadtgemeinde

dem Boden der Straße ſtand. Hiernach ſei die Klägerin nur Erbin des Zuleßtverſterbenden, nicht aber auch

bei dem Betriebe der Straßenbahn verlegt worden . Nacherbin des Erſtverſterbenden ſein ſolle. Endlich

Die Einwendungen gegen dieſe Ausführungen ſind zum haben ſie in Ziff. III des Teſtaments die Stadtgemeinde

Teil berechtigt. Nach § 1 Haftpflicht , hat der Betriebss mit einer Reihe von Vermächtniſſen zugunſten ihrer

unternehmer einer Eiſenbahn für den Schaden einzu- beiderſeitigen Verwandten beſchwert. Nun beſtimmt

ſtehen, wenn bei dem Betriebe ein Menſch getötet oder aber Art. 67 des BayerUeG .: „ Beſteht die allgem .

törperlich verleßt wird. Der Unfall muß in einem Gütergemeinſchaft nach dem Rechte von . . . Winds

urſächlichen und weiter in äußerem , zeitlichem und heim . . , ſo geht im Falle des Codes des einen Ehe

örtlichem Zuſammenhange mit einem Betriebsvorgange gatten, wenn Ablömmlinge dieſes Ehegatten nicht vor

ſtehen (MGZ. Bd. 55 S. 231). Hier hat die Klägerin handen ſind, deſſen Anteil an dem Geſamtgut auf den

den Wagen nach dem Anhalten verlaſſen, ſie hatte überlebenden Ehegatten über. Die Vorſchriften des

teine Berührung mehr mit ihm, als ſie fiel, auch iſt § 1483 Abſ. 1 Satz 2 . . . $ 1508 BOB. . . . finden

der Wagen erſt weiter gefahren, nachdem ſie ſchon ges entſprechende Anwendung. (Abſ. 1.) ,,Der Uebergang

fallen war. Eine unmittelbare förperliche Einwirkung auf den Ueberlebenden kann durch leßtwillige Ver

eines Betriebsvorganges auf die Klägerin hat mithin fügung ausgeſchloſſen werden. Im Falle der Aus

den Unfall nicht herbeigeführt. Dieſe Sachlage wird ſchließung gehört der Unteil des Berſtorbenen am

auch von dem Bo. nicht verkannt, es kann aber auch Geſamtgute zum Nachlaß. Beſteht die allgem . Güter

teine ſonſtige Unfallsurſache finden und führt daher
gemeinſchaft nach dem Rechte von ... Windsheim ..

den Unfall doch auf den Straßenbahnbetrieb zurüď, To finden auf die Ausſchließung die Vorſchriften der

indem es den Zuſammenhang zwiſchen beiden durch $$ 1509, 1516 BOB. entſprechende Anwendung ..."

die Annahme einer Unſicherheit vermittelt, die durch (Abf. 2.) Nach Abſ. 1 dieſer Beſtimmung gehört hier

die vorausgehende Bewegung des Straßenbahnzuges nach der Anteil des Erſtverſterbenden am Geſamtgut

bei der Klägerin entſtanden ſei und auch nach dem gemäß dem dort in Bezug genommenen & 1483 Abſ. 1

vollſtändigen Verlaffen des Wagens noch nachgewirkt Sap 2 abweichend von § 1482 BGB. nicht zum

habe. Rechtlich iſt die Möglichkeit an ſich nicht zu be- Nachlaß und iſt eine Verfügung über ihn durch Te

anſtanden, daß ein Betriebsvorgang allein durch Ver- ſtament begrifflich ausgeſchloſſen . Es beſtimmt daher

mittlung einer vonihm ausgehenden , ſeeliſchen Eins auch Abſ.1 des Art. 67 durch weitere Verweiſung auf

wirkung auf einen Menſchen einen Unfall verurſacht $ 1508 BOB. folgerecht, daß eine Abänderung dieſer

(NO3. Bd . 68 S. 47) ; die Feſtſtellung iſt aber güterrechtl. Nachfolge nur durch Ehevertrag erfolgen

projeſjual nicht bedentenfrei . Es iſt nicht deutlich zu
kann. Das vorliegende gemeinſchaftl. Teſtamenttann ,

erfennen, auf welche Umſtände fich die Annahme der da es nicht in der Form des § 1434 BGB . ſondern

Unſicherheit gründet. Ein allgemeiner Erfahrungsſaß gemäß § 2238 BOB. durch Uebergabe an den Notar

dahin, daß bei älteren, etwa 65 Jahre alten Perſonen errichtet iſt, als Ehevertrag nicht angeſehen werden.

durch das Fahren in der Straßenbahn eine Ünſicher- Die in Ziff. II und III des Teſtamente enthaltenen

heit entſtände, die nach dem Anhalten und dem Aus Anordnungen ſind zweifellos als nach Abſ. 1 des Art . 67

ſteigen aus dem ſtehenden Wagen noch derart forts zuläſſige Beſtimmungennicht zu erachten . Denn nach

wirkt, daß ſie nach völlig beendetem Ausſteigen das ihnen hat jeder Gatte über ſeinen Anteil am güter

Hinfallen des Reiſenden verurſachen könnte, ſoll wohl gemeinſchaftl. Vermögen leftwillig in der Weiſe ver

nicht aufgeſtellt werden und würde auch kaum als zu- fügt, daß er für den Fall, daß er zuerſt verſterben

treffend anerkannt werden können. Dafür aber, daß ſollte, ſeinen Gatten und für den Fall, daß er zulegt

gerade bei der Klägerin das Fahren die erwähnte verſterben ſollte, die Stadtgemeinde N. Ju ſeinen

Wirkung, etwa infolge beſonderer Veranlagung , ge- Erben eingeſetzt und für den letteren Fall den Erben

habt hätte, fehlen zurzeit die nötigen tatſächlichen mit näher bezeichneten Vermächtniſſen beſchwert hat.

Grundlagen . Scheidet man aber hiernach jene Ún- Damit aber hat jeder Gatte über ſeinen Anteil am

ficherheit aus, ſo ſteht nur feſt, daß die Klägerin aus gütergemeinſchaftl. Vermögen wie über ſeinen Nachlaß

dem ſtilſtehenden Wagen ausgeſtiegen und unmittel verfügt . Kann hiernach das Teſtament vom 30. April

bar nachher aber nach völlig beendetem Ausſteigen 1914 als eine gültige leftwillige Verfügung nach Abſ. 1

gefallen iſt, ohne daß ſich hiefür ein beſonderer Grund des Art. 67 nicht angeſprochen werden, ſo wird ſich

ermitteln läßt. Damit iſt der der Klägerin obliegende jedoch weiter fragen, ob es nicht dennoch als ſolche
Beweis noch nicht geführt, daß ſie bei dem Betriebe nach Abſ. 2 des Art . 67 aufrecht erhalten werden kann.

verunglüđt ſei. (Urt. des VI. ZS . vom 14. Februar Nach den Beſtimmungen dieſes Abſ. 2 in Verbindung

1918, VI 422/17). mit dem dort in Bezug genommenen § 1516 BOB.

tann der ſich nach Abſ. 1 traft Geſekes vollziehende

III.
Uebergang auf den überlebenden Gatten durch Teſta

ment unter Zuſtimmung des andern Gatten aus

Lettwillige Berfügung eines Ehegatten über ſeinen geſchloſſen werden mit der Wirtung , daß der Anteil
Anteil an dem Geſamtgute der aus dem Güterſtande am Geſamtgut nunmehr zum Nachlaß gehört. Es

deå Bindsheimer Hechts übergeleiteten allgemeinen wird unter Berückſichtigung der SS 133, 2084 BOB .

Gütergemeinſchaft . Heb . Art. 62, 67.Aus den Grün, zu prüfen ſein , ob die Eheleute trop des ſcheinbar ent

den : Die finderloſen Eheleute K. lebten nach ihrem gegenſtehenden Inhaltes ihrer in Ziff. I des Teſtaments

im Jahre 1890 abgeſchloſſenen Ehevertrag in Güters abgegebenen Erflärung den Willen gehabt haben , eine

gemeinſchaft nach Windsheimer Recht, das nach Art. 62 Verfügung i . S. des Abſ. 2 des Art. 67 zu treffen ,

Bayerlieg in die allgem . Gütergemeinſchaft des BGB . und ob ſie dieſen Willen hinreichend ausgedrücft haben.

übergeleitet iſt. Ihr Vermögen beſtand allein in der ( Urt . des IV . ZS . vom 18. März 1918, IV 19/1918 ).

gütergemeinſchaftl. Maſſe. Vorbehalts- und Sondergut
E.

war nicht vorhanden. In dem gemeinſchaftl . Teſtament

vom 30. April 1914 haben ſie in Ziff. I zunächſt erflärt,
IV .

daß der Anteil des erſtverſterbenden fraft Geſeßes dem Gin Urteil iſt nicht ſchon deshalb aufzuheben , weil

überlebenden Gatten zujalle, ſich demnächſt aber „tro das Gericht angeachtet der Annahme unzuláiniger Klages

dieſer Beſtimmung vorſorglich gegenſeitig zu alleinigen änderung auch aus einem fachlichen Grunde die klage

und ausſchließenden Erben ihres geſamten dereinſtigen abgewieſen hat. Bedeutungolofigteit der letteren Eut :

Nachlaſſes ernannt . In Ziff. II haben ſie weiter bes dheidung . Welche Stellung hat das Neviſionsgericht

n .
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einem ſolchen Urteil gegenüber einzunehmen, wenn es dienendes Vorbringen vorgetragen worden. Nur

die Rüge, daß die Klage nicht unzuläſfig geändert ſei, eine Grenze iſt dem Revo. geſeft: es darf den

für begründethält, die dlage aber aus anderen Gründen Revil . in feiner Hinſicht ſchlechter ſtellen , als dieſer

teinen Erfolg haben fonnte ? (3PO. $ 563). Umfang durch die Entſcheidung des BG. geſtellt ſein würde,

der Rechtskraft ciues in ſolchem Falle die Heviſion und dieſe Grenze wäre allerdings überſchritten, wenn

zurüdweiſenden Urteils. Unter welchen Borausſetungen die Zurüdweiſung der Reviſion in Fällen vorliegender

tann jemand ermächtigt werden, die Forderung eines Art, wo die Abweiſung des Kl. nur aus einem pro

anderen in eigenem Namengeltend zu machen ? A us seſſualen Grund erfolgt iſt, zugleich eine fachliche Ents

den Gründen : Das BG . hat die Abweiſung des ſcheidung in ſich ſchloſſe. Jndes das trifft' in Wirt

MI. „ wegen unzuläſſiger Klagänderung und wegen lichkeit nicht zu. Sein fachlicher Anſpruch wird dem

mangelnden Rechtsſchußintereſſes " aufrecht erhalten . Klåger gegebenenfalls nicht abertannt. Das Reviſions

Die Neviſion rügt demgegenüber in erſter Linie, daß urteil entſcheidet unter den hier zu denkenden Voraus

das BG. troß Annahme unzuläſſiger Alagänderung ſegungen über nichts weiteres als darüber, ob die Me

in der Sache ſelbſt erkannt habe ; des weiteren führt viſion als ſolche berechtigt, oder ob ſie als unberechtigt

ſie aus, daß die Befl. ſich bereits im erſten Rechts- zurüđzuweiſen iſt. Weiter geht in ſolchem Falle auch

juge trop des neuen Vorbringens des Al.in Anſehung die Rechtskraftwirkung nicht, und dem Kr. wäre es

ſeiner Klageberechtigung, ohne der Klagänderung zu daher immer noch möglich, ſeinen Anſpruch ſogar

widerſprechen, auf die Sache ſelbſt eingelaſſen habe. unter Beſchräntung auf die bisherige Begründung

Zunächſt tann teine Rede davon ſein , daß das ges von neuem llageweiſe geltend zu machen. Alles das

ſamte Berufungsurteil allein deswegen aufgehoben iſt auch in der gegenwärtigen Sache maßgebend .

werden müßte, weil das Gericht ungeachtet der Ans Was nunmehr die leßte Frage anlangt, ob der MI.

nahme unzuläffiger Klagänderung auch in der Sache durch das Ergebnis des Berufungsurteils, wonach

felbſt entſchieden hat. Die Folge wäre gegebenenfalls es bei ſeiner durch das 16. ausgeſprochenen Ab

nur die, daß die in der Sache ſelbſt ergangene Ent- weiſung verbleibt, verletzt worden iſt oder nicht,

ſcheidung keine Rechtskraftwirkung haben könnte ; die und ob das lektere anzunehmen, weil der Kl. ohnehin

wegen des prozeſſualen Grundes der Magänderung nicht hätte durchdringen fönnen , ſo iſt der Bell. darin

erfolgte Entſcheidung bliebe davon aber unberührt. beizuſtimmen, daß es dem Kl . nach ſeinen bisherigen

Der Ål. wäre durch die ſachliche Entſcheidung auch Anführungen an der Klageberechtigung mangelt. Die

nicht geſchädigt, da er tros ihrer aus dem zuvor ans Forderung von 13 487.19 M hat der Kl.zuleßt ſelbſt

gegebenen Grunde immer noch in der Lage ſein würde, als eine ſolche derGeſellſchaftm.b. B. Guſtav ® . be

den ſachl. Anſpruch von neuem klageweiſe geltend zu zeichnet. Nun darf es nicht ſchlechthin als unzuläſſig

machen (vgl. die Urteile des erk. S. Bd. 53 §. 37 und erachtet werden, daß ein Gläubiger einen anderen

Bd . 75 S. 265, von deren Grundſäßen abzugehen ermächtigt, die Forderung für ſich ſelbſt in eigenem

der Senat teinen Anlaß fieht; vgl. ferner JW. 1895 , Namen einzullagen ; indes ſtatthaft iſt ſolches nur

18411 ; 1898, 28016 ; 1902, 9212, 2508 ; 1908, 489??) . Bez dann, wenn die Befugnis zum beſonderen eigenen

gründet iſt nun zwar die Rüge, daß das BG. unzu- Beſten des anderen eingeräumt und gebraucht wird.

läffige Klagänderung angenommen hat . (Wird näher Dieſen Grundſaß hat der erk. S. erſt neuerdings in ſeinem

ausgeführt). Allein iſt bei dieſer Sachlage auch davon zum Abdruđe beſtimmten Urt. vom 5. Januar 1918

auszugehen , daß das Bo. troß der Rüge unzuläſſiger Rep . V 279/17 ausgeſprochen, und daran iſt feſtzuhalten

Mlagänderung unter Verwerfung dieſer Rüge auf die (vgl. auch NOZ . Bd. 53 S. 417 ; Bd . 73 S. 306 ; Bd . 78

abgeänderte Alage hätte eingehen und demgemäß in S. 90). Der Kläger hat nichts vorgebracht, woraus

der Sache ſelbſt hätte entſcheiden müſſen, und darf, ſich ſein eigener Vorteil entnehmen ließe. (Urt. des

andererſeits die von ihm tatſächlich getroffene ſachl. V.ZS . vom 16. Febr. 1918, V 271/17) . E.

Entſcheidung auch nicht berüđſichtigt werden , weil ſich

das BG. von ſeinem Standpunkt aus einer ſolchen
V.

Entſcheidung hätte enthalten müſſen (vgl. RGZ. Bd.71

S. 359 ) , lo fann die Reviſion im Ergebniſſe ſelbſt doch Haftung des Rechtsanwalte für die Entwertung

feinen Erfolg haben . Der Erfolg iſt ihr nämlich auch eined dem Willen der Beteiligten nicht entſprechenden,

ſchon dann zu verſagen, wenn ſich aus dem geſamten notariell zu beurtundenden Vertrage. Verjährung. Die

hier feſtſtehenden Tatbeſtand ergibt, daß der MI . Klägerin ſchloß am 30. Januar 1910 mit G. einen

ſchließlich nicht verlegt worden iſt, wiewohl er infolge Vertrag, wonach ſie ein Grundſtüď in W. im an.

des dem BG. zur Laſt zu legenden prozeſſualen Ver- gegebenen Werte von 57 000 M , belaſtet mit øypo

ſtoßes aus einem prozeſſualen Grundemit ſeiner Klage thefen in gleicher Höhe, gegen ein Berliner Ørund

abgewieſen worden iſt und nur dieſer Teil des Bes ſtüd, das mit 340 000 M bewertet iſt und mit Hypo

rufungsurteils Beachtung finden darf (vgl. ROZ. theten in Höhe von 310000 M belaſtet war, aus

Bd. 75 S. 266 ; ferner das Urt. vom 30. Juni 1915 tauſchte. $ 7 des Vertrags beſtimmt, daß die von G.

Reg. V 57/15 ). Verletzt kann aber der Kl . nicht ſein , noch zu zahlenden 30 000 M auf den Kaufpreis ver

wenn aus ſeinem eigenen ſachl . Vorbringen unzweifel- rechnet werden ſollten , den er dem Ehemanne der

haft erhellt, daß er damit niemals hätte durchdringen KI. und einem Dritten für die Ueberlaſſung des auf

fönnen. Denn unter dieſen Umſtänden iſt es un- dem Grundſtüc in W. betriebenen Geſchäfts ichulde.

erheblich, daß ſeine Abweiſung aus einem an ſich un- Die Vertragserrichtung erfolgte in der Weiſe, daß die

zutreffenden Grunde erfolgt iſt Maßgebend iſt jeßt Beteiligten dem Notar eine vom Erblaſſer der Be

vielmehr, daß der Kl. ein günſtiges Ergebnis in dieſem klagten, dem Rechtsanwalt P., im Auftrage der Kl.

Prozeß überhaupt nicht hätte erzielen können . Die entworfene Urkunde überreichten und deren Inhalt

Prüfung dieſer Frage endlich muß dem RevG. zu- wiederholten. Das notarielle Protokoll nimmt auf

ſtehen, weil es auf jede Reviſion hin ſich in erſter die Urkunde als Anlage Bezug. Die Al. macht gel.

Linie auch mit der Frage zu befaſſen hat, ob der tend , daß Þ. den Vertragsinhalt auf Wunſch 0.8

Revil . durch das Ergebnis der angefochtenen Ents anders als verabredet und ihm von ihr angegeben

ſcheidung in ſeinen Belangen überhaupt verlebt worden worden ſei, niedergeſchrieben und ihr die Vollziehung

iſt. Dabei wird es ſich aber nicht auf eine Nachprüfung der Urkunde empfohlen habe. Der Vertrag ſei in

des Entſcheidungsgrundes des BG. zu beſchränken folge der Abweichungen der Urkunde von dem Vers

haben , ſondern verpflichtet wie berechtigt ſein, den einbarten ungültig und hierdurch ſei ſie geſchädigt

geſamten ihm unterbreiteten Streitſtoff ins Auge zu worden . Ihre gegen die Erben des Þ . gerichtete

faſſen. Hier iſt nun dem Revo . vom Kl. und Revil. Schadenserſakllage wurde abgewieſen, die Berufung

auch deſſen geſamtes zur fachlichen Klagebegründung der Hl . zurüctgewieſen . Ihre Reviſion hatte Erfolg.

1
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Gründe : Die Al . hat zur Begründung ihrer ihm obliegenden Vertragspflichten ihre Intereſſen bei

Anſprüche ausgeführt, der zwiſchen ihr und G. vers dér Abfaſſung des Vertrags mit der erforderlichen

abredete Tauſchwert des Berliner Grundſtücks betrage Sorgfalt wahrnehmen und ihr nicht die Zuſtimmung
363 000 M , der vereinbarte Tauſchwert des Grund- zur Aufnahme von Abreden in die Urkunde anraten

ſtüds in W. aber 110 000 M, ſo daß ſich bei Berüc- werde, welche die Ungültigkeit des Vertrags im Ge

ſichtigung der Oblaſten auf beiden Seiten der gleiche folge haben würden . Verſicherte ihr daher Þ., als
Betrag von 53 000 M als reiner Tauſchwert ergeben fie ihm ihre Verwunderung über die Abweichungen
habe, und eine Zuzahlung von feiner Seite nötig ge- der Urkunde von dem Vereinbarten zum Ausdruc

worden ſei . Das in dem Grundſtüd zu W. von ihrem brachte, daß dieſe feine nachteiligen Folgen für ſie
Ehemann und einem Dritten betriebene Geſchäft habe haben würden, ſo durfte ſie dieſe Erklärung dahin

G. nach den getroffenen Vereinbarungen ohne be- verſtehen, daß der Vertrag nach der Herſtellung der
ſondereVergütung überlaſſen erhalten ſollen. Von geſeßlichen Form (8 313 BOB.) in der Geſtalt , wie

dieſen Abmachungen habe ſie dem Rechisanwalt P. er mündlich vereinbart worden war, Geltung er

bei der Erteilung des Auftrags zur Berſtellung des langen, und daß ſein Beſtand durch die Scheinabände
Vertragsentwurfs Mitteilung gemacht. 0. habe je- rungen nicht berührt werden würde . Dieſe Erwägungen,

doch, um das Geſchäft ſpäter mit Nußen weiterver- welche der natürlichen Auffaſſung des von der Ki.
äußern zu können , Þ . den Wunſch zu erkennen ge- vorgetragenen Sachverhalts entſprechen , führen zur

geben, daß in der Vertragsurkunde ein Erwerbspreis Verneinung des Mitverſchuldens der Klägerin.... Das

für das Geſchäft feſtgeſeßt werde. P. habe dem Wunſch Urteil fönnte demnach nur aufrechterhalten werden,
in der Weiſe Rechnung getragen, daß er bei An- wenn der von den Sell. vorgeſchüßte Verjährungs

fertigung der Urkunde die ihm angegebenen Tauſch- einwand durchgriffe. Dies hat aber das BG. mit
werte ſo, wie geſchehen, abgeändert und ihr, der Kl., Recht verneint. Die Begründung des Urteils iſt frei

eine Tauſchzugabe von 30 000 M zur Laſt gelegt, die lich auch in dieſem Punkte nicht haltbar. Wie der

ſo konſtruierte Schuld aber auf den angeblichen gleich Senat ſchon wiederholt ausgeſprochen hat, iſt das ver

hohen Kaufpreis für das Geſchäft verrechnet habe. tragliche Verhältnis zwiſchen einem Rechtsanwalt und
Sie ſei , als ſie dieſe Abweichungen des Urkunden- ſeinem Klienten regelmäßig als Dienſt- und nur aus

inhalts von dem Vereinbartenbemerkt habe, hierüber nahmsweiſe als Werkvertrag anzuſehen (3W. 1914

erſtaunt geweſen und habe ihre Verwunderung Þ. S. 642 Nr. 4 , ROZ. Bd . 88 S. 223, 226) . Die zweite

gegenüber auch zum Ausdruck gebracht. Dieſer habe Auffaſſung iſt nur dann gerechtfertigt, wenn nicht die

ihr hierauf verſichert, die Abänderungen würden für Arbeit des Anwalts, ſondern ein durch ſie herbeizu

ſie teine Folgen haben, ſie nehme teinerlei Verpflich: | führender Erfolg den Gegenſtand des Vertrags bildet

tungen dadurch auf ſich, eine Zuzahlung ſei von keiner (8 631 Abſ . 2 BGB.) . Nun hatte im vorliegenden

Seite zu leiſten. Durch dieſe Erklärungen habe ſie Fad die Klägerin ihren Rechtsbeiſtand mit der Ab
fich zur Bollziehung der Urkunde beſtimmen laſſen . faſſung einer Vertragsurkunde beauftragt, welche bei

Da nun die Urlunde bei der notariellen Errichtung der fünftigen notariellen Beurkundungdes Geſchäfts
des Vertrags die von vornherein in Ausſicht ges Verwendung finden und dem notariellen Protokoll

nommene Verwendung als Protokollanlage gefunden als Anlage beigefügt werden ſollte. Durch die An
habe, ſo ſei durch die Nichtübereinſtimmung des Nieder- nahme eines ſolchen Auftrags macht ſich der Anwalt

geſchriebenen mit dem Vereinbarten die Ungültigkeit nicht haftbar für die Erreichung eines Erfolgs, ſon
des Vertrags verurſacht, ſie ſei infolgedeſſen an der dern übernimmt er nur eine Tätigkeit. Die Erſatz

Durchführung ihrer Anſprüche gegen 6. verhindert anſprüche der Klägerin unterliegen deshalb als An:

und deshalb durch das Verhalten P.8 geſchädigt ſprüche aus einem Dienſtvertrag der regelmäßigen
worden . Iſt dieſe Darſtellung richtig, ſo ſtellen ſich Verjährung, die zurzeit der Entſtehung derForderung

die Abmachungen, welche P. in der Urkunde abs die dreißigjährige war (8 195 BOB .), ſich mit dem
weichend von den ihm mitgeteilten Vereinbarungen Infrafttreten des § 32a RAO ., alſo am 1. Juni 1910,

wieder gegeben hat, als Scheinabreden dar, und der auf 5 Jahre abkürzte und durch die Klageerhebung

Vertrag entbehrt, weil die Abweichungen weſentliche demnach unterbrochen wurde . (Urt. des III . ZS .

Beſtandteile des Abkommens betreffen, der Gültigkeit vom 5.März 1918, III 469/17) .

(8 117 Abſ. 1 BGB.). Für den Rechtsanwalt P.

lag es nahe, daß die von ihm vorgenommenen , der

Atl. als unſchädlich bezeichneten Scheinabänderungen
VI .

des Vertragsinhalts die ünwirkſamkeit des Vertrags BGB. 88 1120, 1121 , 956. Befreiung gefällten

zur Folge haben und die Vertragsrechte der Kl . gegen Holzes von der Haftung für die auf dem Grundſtüd

G. aufs äußerſte gefährden würden . Das BG. nimmt laſtende øypothet . Die Erlaubnis, das Grundſtüd als

deshalb zutreffend an, daß, wenn das Vorbringen Lagerplat für das Holz zu berüßen, führt uidht gum

der Ál. der Wahrheit entſpricht, P. ſeine Obliegenheiten Erwerb des Eigentums mit der Trennung nach $ 956.
als Anwalt grobfahrläſſig verleßt hat . Tropdem ge- Ueber die Möglichkeit des Beſiges aneinzelnen ſtehenden

langt es zur Abweiſung der Klage, weil die Ein- Bäumen. Aus den Gründen : Nach § 1120 BOB.

willigung der Kl. in die Aufnahme der Scheinabreden würden ſich die Hypothefen auf das von den Grunds

in die ürtunde ein noch ſchwerer wiegendes Ver- ſtüden getrennte Holz nicht mehr erſtreden, wenn es

ſchulden in ſich ſchließe. In dem Erſtaunen über die ſchon mit der Trennung in das Eigentum der Befl .

Nichtübereinſtimmung des Urlundeninhalts mit dem gelangt wäre, und nach dem gegebenen Tatbeſtande
mündlich Vereinbarten ſei der Ausdruď des Bewußt- fönnte hierbei die Erwerbsart des S 956 in Frage

ſeins zu finden, daß der Vertragsentwurf nicht in ſtehen , inſofern nämlich, als der Bell, als der Käu

Ordnung ſei. Troß dieſer Erkenntnis habe die KI. ferin der Þolzbeſtände vom Grundſtückseigentümer
in der Erwartung, daß das Geſchäft fich glatt ab- unfraglich die Aneignung der verkauften , zu ſchlagenden

wideln werde, den Vertrag in der veränderten Form Þolzbeſtände geſtattet worden war . Allein mit der

angenommen. Sie habe alſo pur şerbeiführung des Trennung würde die Bell. nur dann das Eigentum

Schadens, den ſie durch die Unwirtſamkeit des Vers an den getrennten Hölzern erlangt haben, wenn ſie

trags erlitten haben wolle, durch eigene Argliſt" ſchon im Zeitpunkte der Trennung den Beſiß „ der

mitgewirkt und tönne deshalb von den Erben P.s, Sache“, alſo hier der Grundſtüde gehabt hätte , und

der nur fahrläſſig gehandelt habe, Erſat nicht be- daß ſolches der Fall geweſen ſei , läßt ſich auch bei

anſpruchen . Dieſe Ausführungen beruhen auf einer Berüdſichtigung aller Anführungen und aller Beweis

verfehlten , rechtsirrigen Auffaſſung der Sachlage. Die anträge der Bell. nicht annehmen. Die Bell. hat ihren

Kl . durfte darauf vertrauen , daß B. angeſichts der Beſiß an den Grundſtüden ſelbſt, auf denen das Holz

-e
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geſchlagen worden iſt, in der Weiſe zu begründen ver

ſucht, daß ſie geltendmachte, es ſeien ihr jeneFlächen

ſtüde verpachtet wordenund ſie habe ſie in Beſitz ges

nommen . Sie muß es ſich jedoch gefallen laſſen , daß

dieſe Behauptungen auf Grund der von ihrem Vers

käufer kt. abgegebenen Erklärungen beurteilt werden.

Denn gerade auf dieſe Abmachungen, durch die ſie die

abzuholzenden Flächenſtüde gepachtet haben will, hat

fie fich fortdauernd geſtüßt. Die Erklärungen des A.

lauteten nun dahin : Wir verpachten Jhnen hiermit

den Grund und Boden, worauf das an Sie verlaufte

Holz ſich befindet, als Lagerpla für Ihre Hölzer auf

die Zeit vom 4. September 1913, bis Sie ſelbiges ver:

laden haben . Sie ſind alſo berechtigt, das Holz ſo.

lange dort liegen zu laſſen , und haben Sie uns hierfür

als eine einmalige Bacht für dieſen Grund und Boden

und für dieſe LagerzeitM 20 zu zahlen “. Daraus geht

hervor, daß die Grundflächen derBell. nur als Bager

plaß dienen ſollten , und daß ſie dementſprechend auch

erſt von dem Zeitpunkte ab zu ihrer Jnbeſißnahme

berechtigt ſein ſollte, in dem ihre Benußung als Bager

plaß in Frage kommen konnte; dieſer Zeitpunkt aber

konnte erſt dann eintreten oder eingetreten ſein, als das

Holz bereits geſchlagen war. Vorher, ſolange alſo, als

das Holz noch auf dem Stamme ſtand, warder Gedante,

daß es gelagert werden tonnte, ausgeſchloſſen . Daraus

ergibt ſich aber, daß der Bell . der Befiß an den Grunds

flächen vor Trennung des Holzes vom Stamme noch

nicht eingeräumt ſein ſollte. Auf die unberechtigte

einſeitige Jnbeſißnahme tönnte ſich die Bell.deswegen

nicht berufen, weil der g 956 ausdrüdlich die „Ueber

laſſung “ des Beſißes vorausſeßt. Daß der Bell, der

Beſiß an den Grundflächen ſchon vor der Trennung

der Şölzer von K. überlaſſen “ worden ſei , hat ſie

nicht behauptet. Die Heviſion weiſt zwar auf das

Schreiben des A. vom 4. September 1913 hin . Jndes

dort iſt nur von der Ueberweiſung des Holzbeſtandes,

nicht aber der Grundflächen dieNede. Die Bell . hat

zwar behauptet, daß „ eine tatſächliche Jnbeſißnahme

des geſamten Grundſtüds durch fie ſtattgefunden habe“ ,

und die Reviſion rügt, daß der hierüber angebotene

Beweis nicht erhoben worden iſt. Jndes es iſt hier

nicht einmal behauptet worden , daß die Inbefignahme

ſchon vor der Trennung der Höljer erfolgt ſei, und

wäre die Behauptung auch ſo zu verſtehen und wäre

die Behauptung auch zutreffend, ſo war ſie doch nach

den früheren Darlegungen unerheblich ; durch die

Unterlaſſung der Beweiserhebung iſt die Bell . alſo

auch nicht beſchwert. Das BO. hat angenommen ,

daß zwiſchen K. und der Bell . überhaupt fein Pacht.

verhältnis beabſichtigt war und auch keine Beſißeins

räumung ſtattgefunden hat, daß Gegenſtand des Üeber

einkommens vielmehr nur die Einräumung einer Bes

rechtigung zur Niederlegung des Folzes geweſen iſt.

Demgegenüber dann der Neviſion war zugegeben

werden, daß es für die Frage, ob die Bell . ſchon mit

Trennung des Golzes das Eigentum daran erlangt

hatte, nicht darauf ankommen würde, ob der Beſiß der

Bell . gerade ein Pachtbeſig geweſen wäre. Allein

desungeachtet bleibt es gegen die Anwendbarkeit des

§ 956 entſcheidend , daß die Bell. für die Zeit vor der

Trennung oder im Zeitpuntte der Trennungder Hölzer

keinerlei Beſikſtand nachgewieſen hat, derhier berüd

ſichtigt werden dürfte. Aus dieſem Grunde tann es

auch darauf nicht antommen, ob die Annahme des

BO. begründet iſt, wonach der Bell, ein Beſiß an den

Grundflächen der Holzbeſtände überhaupt nicht und

für reinen Zeitpunkt zugedacht geweſen wäre. Die

Reviſion hat endlich noch geltend gemacht, daß die

Bell. ſchon die ſtehenden Bäume vor dem Abſchlagen

in Beſitz genommen habe . Es iſt aber ſchon ſehr

gweifelhaft, ob ein Beſiß an den einzelnen , ſtehenden

Bäumen überhaupt möglich iſt. Im Schrifttum wird

die Frage zum Teil allerdings bejaht. Das Bedenten

bleibt jedoch beſtehen , ob eine tatſächliche Beherrſchung

(8 854 BOB.) eines ſtehenden Baumes auch dann dent

bar iſt, wenn derjenige, der den Beſitz des Baumes für

ſich in Anſpruch nimmt, nicht zugleich den Grund und

Boden , auf dem der Baum ſteht, in ſeiner Gewalt

hat (8 854 Abs. 1 ), ſo daß ihm derBaum nichteinmal

frei zugänglich iſt (vgl. JW .1905, 280 Abſ. 1). Des Be

ſiges am Orundund Boden entbehrte nun zu Anfang

auch die Bell. Aber ganz abgeſehen davon : Der legte

Geſichtspuntt der Reviſion iſt deswegen unbedingt un

weſentlich , weil zur Befreiung der gefällten Bäume

von der Hypothetenlaſt gemäß § 1121 immer noch
hinzukommen mußte, daß das Golz von dem Grunda

ſtüd entfernt worden wäre, und dieſe Vorausſeßung

nicht zutrifft, während es zu der Anwendbarleit des

$ 1120 daran fehlte, daß die Bell. den Beſiß der Grunds

flächen im Zeitpuntte der Trennung der Bäume hatte

und daß ſie alſo das Eigentum an ihnen ſchon mit

der Trennung gemäß § 956 hätte erwerben können.

(Urt. des V. ZS. vom 23. Januar 1918, V 250/17 ).
E.

VII.

1. Behauptunge- und Beweislaft des Betlagten

und Umfang der richterlichen Fragepflight (3BO. &139)

bei der Unterhaltstlage gegen den geſchiedenen Manu

nach § 1578 Abſ. 1 BOB. 2. uls Stammbermögeu

der Frau i. S. des $ 1579 Üb . 2 BGB. tann auch

anderes als dapitalvermögen, beſonders auch Hausrat

der Frau in Betracht lommen . Aus den Gründen :

Die Mev. des Bell. erhebt zwei Einwendungen. Sie

bemängelt 1. , daß das Berufungsurteil teine Feſt

ſtellung darüber enthält, ob nicht nach den Bers

hältniſſen , in denen die Gatten gelebt haben , Erwerb.

durch Arbeit der Frau üblich ſei und die Al. den

Unterhalt aus dem Ertrag ihrer Arbeit beſtreiten

fönne ( 8 1578 Abſ. 1 ). Sie meint, nach § 139 ZPO.

hatte das BG . die Parteien zu Angaben hierüber ver

anlaſſen ſollen. Der Vorwurf iſt ungerechtfertigt.

Aus der Faſſung des § 1578 Abf. 1 ergibt ſich, daß

es Sache des Bell. geweſen wäre, zu behaupten und

nötigenfalls zu beweiſen , daß nach den Verhältniſſen ,

in denen die Parteien als Gatten gelebt haben, Ers
werb durch Arbeit der Frau üblich ſei . Eine derars

tige Behauptung hat jedoch der Bell. in den früheren

Rechtszügen nicht aufgeſtellt, und die Parteien zu Un
gaben nach dieſer Richtung hin zu veranlaſſen , war

das BO . auch nicht durch § 139 ZPD. genðtigt, da

das richterl. Fragerecht nicht gegeben iſt, um dem Bell.

zu neuen Einwendungen Gelegenheit zu verſchaffen

(JW. 1902 S. 444 Nr. 3 ). 2. Mit Necht beanſtandet das

gegen die Reviſion die Erwägung des Bo., der Baus:

rat, den die Ri. beſißt, und der nach der Behauptung

des Bell. einen Wert von 15 000 M haben ſoll, lönne

i . S. des § 1579 Abſ. 2 nicht als Stamm des Ver

mögens angeſehen werden, aus dem ſich ihr Unters

halt beſtreiten laſſe. Dieſe Erwägung entbehrt zum

mindeſten jeder Begründung. Beſißt die Kl. Bausrat

ineinem Umfange, der über das Maß deſſen hinaus
geht, was ihre Čebensſtellung erfordert, ſo iſt nicht

ohne weiteres einzuſehen, warum ſie nicht den ents

behrl . Teil zu Geld machen und dieſes Geld ebenſo

zu ihrem Unterhalte heranziehen tönne wie die 2000 M,

über deren Beſiß ihr dasBo. den ihr vom Bell. zu

geſchobenen Eid auferlegt hat . Stammvermögen i . S.

des § 1579 Abſ. 2 iſt keineswegs bloß Aapitalver

mögen . Auch anderes Vermögen , aus dem fich durch

Veräußerung Einfünfte erzielen laſſen, gehört dazu.

Zwar darf die ſchuldios geſchiedene Frau nicht darauf

hingewieſen werden , ihren Hausrat in jeder noch ſo

unwirtſchaftl. Weiſe hinzugeben, nur damit der ſchuldige

Gatte von einer Unterhaltsleiſtung frei bleibe . Vielmehr

ſeßt 8 1579Abſ.2,wie derSenatbereits ausgeſprochen hat

(Urt. vom 19.April1915 IV 603/14), immerhin eine ſolche
Verwendbarkeit des Stammvermögens der Frau zu

ihrem Unterhalte voraus, die ſich wirtſchaftlich recht
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IX .

fertigen läßt, und bei der Beantwortung der Frage, ob dahin, daß er erſt durch eine ſchriftl. Erklärung ab

eine ſolcheBerwendbarkeit anzunehmen iſt oder nicht, geſchloſſen werden und auf dieſe Weiſe in Wirt

werden auch Rechtsvorſchriften , wie die in § 1622 nicht ſamteit treten ſolle . Es muß daher auch in Fällen

außer acht bleiben dürfen . Grundſäßlich gilt aber der lepteren Art vom Kl. der Beweis für den Ab

auch von einem Vermögen der hier in Rede ſtehenden ſchluß des Vertrags in der von ihm behaupteten Art

Art, daß die Frau, ſoweit der Mann außerſtande iſt, und Weiſe verlangt werden. Die Reviſion meint, die

ohne Gefährdung ſeines ſtandesmäßigen Unterhalts Kl . habe ihrer Beweispflicht genügt, indem ſie einen

ihr Unterhalt zu gewähren, zuerſt den Stamm ihres Vorgang dargelegt habe, der an und für ſich von

Vermögens verbrauchen muß, ehe ſie ſolche Unterhalts- einem gemachtenVorbehalte nichts erkennen laſſe, und

beiträge von ihm verlangen darf, die er ohne Gefähr- es ſei nun Sache des Gegners, den Vorbehalt dar

bung ſeines ſtandesmäßigen Unterhalts nicht abgeben zutun ; ſie weiſt dabei auf verſchiedene Umſtände hin,

fann (vgl . das Senatsurteil vom 1. Dezember 1904 die nach ihrer Anſchauung für die Darſtellung der

IV 249/04). (Urt. des IV . ZS . vom 4. März 1918, Kl . und gegen die der Beti, ſprechen. Es wäre nicht

IV 407/1917). E. ausgeſchloſſen geweſen, daß die bezeichneten Umſtände

dem BG. Anlaß zu einer anderen Behandlung der

Beweisfrage in dem bei Gaupp - Stein A IV 7a zu
VIII.

§ 282 ZPO . erörterten Sinne gegeben hätten. Aber

Gegenüberdem Einwande des Betlagteu, daß für dabei handelt es ſich um Fragen, die ausſchließlich

den die Grundlage der Alage bildenden an fich nicht vom Tatrichter zu prüfen ſind ; daß das BG, die von

formbedürftigen Vertrag die ſchriftliche Form vereinbart der Reviſion hervorgehobenen Umſtände unbeachtet

worden ſei, hat der Kläger den vorbehaltloſen Abſchluß gelaſſen haben ſollte, kann aus der Faſſung der Urteils

des Bertrages darzutun. Nötigung des Betlagten zum begründung nicht entnommen werden. (Irt. des IV.ZS.

Gegenbeweis durch Vorlegung des einen ſolchen Vor: vom 18. Februar 1918, IV 427/17) . E.

behalt nicht erkennen laſienden Schriftwechſelø ? Die

Klägerin behauptet, daß durch ein Ferngeſpräch zwiſchen

den Parteien ein Vertrag zuſtande gekommen ſei . Die

Bell. wendet ein , der Vertrag ſei nicht feſt abgeſchloſſen Argliſtiges Verſchweigen eines Mangelo fann auch

worden ; bei dem Ferngeſpräch ſei vielmehr vorbe- vorliegen , wenn es der Verkäufer nur für möglich hält,

halten worden, daß das Geſchäft erſt durch ſchriftliche daß der Mangel beſteht, und ſeine Zweifel unterdrüdt

Beſtätigung ſeitens der Bekl. zuſtande kommen ſollte, oder vorenthält. Daß der Käufer ſelbſt einen „Ver:

und legtere ſei ſodann nur unter einer nicht einge- daght" hegt, ihließt in einem ſolchen Falle den Gewähr:

tretenen Bedingung erfolgt. Das LG . hat erkannt, leiftangsanſpruch nicht aus. (8$ 459, 460 BGB.). Aus

daß die beiden Geſchäftsführer der Bell, den ihr von den Gründen : Feſtgeſtellt iſt, daß die Gebäude des

der Al . zugeſchobenen Eid über vorbehaltloſen Ab- verkauften Grundſtüds mit þausſchwamm zur Zeit

chluß des Geſchäfts beim Ferngeſpräch leiſten ſollen ; des Kaufabſchluſſes und auch des Gefahrüberganges
im Falle der Eidesleiſtung ſoll die Klage abgewieſen, behaftet geweſen ſind. Da der Beflagte jedoch auf

im Falle der Eidesweigerung die Bell . zur Zahlung die Gewährleiſtung für Mängel im Vertrage verzichtet
des eingeklagten Betrags verurteilt werden. Das BG . hat, ſo hängt die Berechtigung ſeines Wandlungs

billigte dieſe Entſcheidung, ebenſo das RevG . anſpruchs davon ab , ob er nachweiſen kann, daß der

Aus den Gründen : Die Entſcheidung des BG. Kläger den Mangel argliſtig verſchwiegen hat(8 476

beruht auf der Erwägung , daß die Beweislaſt für den BOB .) . Das Berufungsgericht hat nun die bisherigen

vorbehaltloſen Abſchluß des Geſchäfts die Al treffe, Beweiſe für unzureichend erachtet und iſt auf den von

daß ein Beweis hierfür aus dem vorgelegten Schrift- den Beflagten dem Aläger zugeſchobenen Eid einge

wechſel nicht zu entnehmen ſet und es deshalb auf gangen . Es hat dieſen Eid jedoch nur inſoweit als

den von der Al . dem Gegner zugeſchobenen Eid an- erheblich angeſehen , als er ſich auf die Behauptung

tomme. In der Rechtslehre beſteht Streit darüber, bezieht, daß der Kläger den Mangel „ gefannt“ habe.

wer beweispflichtig iſt, wenn hinſichtlich eines an ſich Dagegen hält es ihn inſoweit für unerheblich , als

nicht formbedürftigen Vertragsder eine Teil behauptet, unter den Eid auch die Behauptung geſtellt war, daß

es ſei Beurkundung verabredet worden (vgl . 3. B. der Kläger mindeſtens den Verdacht gehabt habe, es

einerſeits Pland u. 3, Staudinger A. 5, andrerſeits könne im Hauſe Schwamm ſein . Grundſäßlich aber

NORKomm. A. 3. zu § 154 BOB ., Eccius bei Gruchot kann ein argliſtiges Verſchweigen auch ſchon gegeben

Bd. 45 S. 271 ) . Auch bezügl . der damit verwandten ſein, wenn der Verkäufer nur für möglich hält, daß

Frage, wer beweispflichtig iſt, wenn vom Kl. unbe- der Mangel vorhanden iſt, er ſeine hierüber beſtehen

dingter Abſchluß des Vertrags, vom Bell. Seßung den Mutmaßungen oder den bei ihm beſtehenden

einer aufſchiebenden Bedingung behauptet wird, be- Verdacht aber dem Käufer nicht mitteilt (vgl. War

ſteht Meinungsverſchiedenheit, doch hat ſich hier die neyer 1912 Nr. 300 ; 1915 Nr. 240 ). Und ob das Ver

Mechtſprechung und mit ihr die überwiegende Meinung ſchweigen alsdann argliſtig iſt, das eniſcheidet ſich nach

in der Rechtslehre auf den Standpunkt geſtellt, daß den nämlichen Grundſäßen, nach denen eine argliſtige

es Sache des Kl. jei, den unbedingten Vertragsab- Handlung überhaupt zu beurteilen iſt. Nach feſt

ichluß zu beweiſen (vgl. die Verweiſungen bei Gaupp- ſtehendem Rechtsgrundſaße handelt der aber argliſtig

Stein Å . IV 5 zu § 282 ZPO.). Nun beſteht ja und macht ſich der eines argliſtigen Verſchweigens

grundſäßlich ein Unterſchied zwiſchen beiden Fällen; ſchuldig , der ſich bewußt iſt , daß eine Tatſache für

in Fällen der letzterwähnten Art ſteht der Abſchluß die Entſchließungen des Gegners erheblich iſt, nach

des Vertrags außer Streit und es iſt nur feſtzuſtellen, Treu und Glauben demnach dieſe Tatſache mitzuteilen

ob ſeine Wirkſamkeit vom Eintritte der Bedingung auch verpflichtet wäre, und trozdem dieſe Mitteilung

abhängig gemacht worden iſt, während in Fällen der unterläßt, und auch die lInterdrüdung oder Vorent

hier in Rede ſtehenden Art ſtreitig iſt, ob es über- haltung von bloßen Zweifeln kann aus ſolchen

haupt zum Abſchluß eines Vertrages gekommen iſt . Gründen ſchon argliſtig ſein . Geht man von dieſen

Aber dieſem begriffsmäßigen Unterſchied iſt eine wirts Geſichtspunkten aus, dann wäre zu prüfen , ob ſich

liche Bedeutung für die Beweisfrage nicht beizu- der Kläger nicht auch deſſen bewußt war, daß es für

meſſen. Denn für die inſoweit allein bedeutſame Frage, den Beklagten auch erheblich geweſen iſt, von dem bei dem

ob ein bindender Vertrag zuſtande gekommen iſt, Kläger über das Vorhandenſein von Schwamm be

macht es feinen Unterſchied, ob der behauptete Vor- ſtehenden Verdachte Kenntnis zu erhalten , ob der Be

behalt dahin gegangen iſt, daß der Vertrag mit Ein- klagte mithin nicht eine Mitteilung in dieſer Şinſicht

tritt der Bedingungin Wirkſamkeit treten folle, oder erwarten konnte, und der Kläger anderſeits zur Kund
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gebung ſeines Verdachtes nach Treu und Glauben vers

pflichtet war. Erörterungen in dieſer Hinſicht find

jedoch im Berufungsurteile zu vermiſſen, während es

ein argliſtiges Verſchweigen ohne weiteres für den

Fall als gegeben anſah, daß der Klåger poſitive Kenntnis

vom Vorhandenſein des Schwammes gehabt hätte.

Es ſteht feſt, daß der Bellagte den Kläger nach Vor

handenſein von Schwamm ausdrüdlich gefragt hat,

und dieſer Umſtand lönnte gerade dafür ſprechen, nicht

nur, daß der Bellagte auf das Vorhandenſein oder

Nichtvorhandenſein jenes Mangels beſonderes Gewicht

gelegt, demgemäß auch eine wahrheitsgemäße, aus

giebige Antwort erwartet hat, ſondern auch dafür,

Hatte aber der Beſlagte nach der ganzen Beſchaffen

heit der Gebäude ſchon ſelbſt die Beſorgnis, daß die

ſichtlichen Schäden durch Schwamm verurſacht ſein

könnten, dann tann es ihm umſomehr darauf ange

tommen ſein, vom Kläger alles zu erfahren, was dieſer

ſelbſt wußte oder auch nur mehr oder minder gewiß

annahm .

Völlig verfehlt iſt der weitere Grund, aus dem

das Bo. die Berufung des Betlagten auf die argliſtige

Verſchweigung als hinfällig erklärt hat. Es führt

aus, daß dem Beklagten der § 460 BOB. entgegens

ſtehe, da er ſelbſt den Schwammverdacht gehegt habe.

Der 8 460 iſt hier jedoch überhaupt nicht anwendbar.

Als der die Gewährleiſtung begründende Mangel

in

Betracht. Hätte der Betlagte von dieſem Mangel beim
Kaufabſchluſſe wirkliche Kenntnis gehabt, oder wäre

ihm die Kenntnis aus grober Fahrläſſigkeit entgangen,

dann freilich lönnte er eines Gewährleiſtungsanſpruchs

gemäß § 460 überhaupt nicht teilhaftig ſein ; dann

wäre es aber auch gleichgültig, ob der Kläger ſeine

etwaige poſitive Kenntnis verſchwiegen hat oder nicht.

Daß jene Vorausſeßungen für die Änwendbarkeit des

$ 460 erfüllt ſeien, hat dasBG. jedoch nicht feſtgeſtellt.

Der Umſtand nunmehr, daß der Bellagte auch ſeiner

ſeits den Verdacht gehegt hat, kann unmöglich eben

falls als ein Mangel im Sinne des § 459 BOB. er

achtet werden, und daher iſt inſoweit für die Anwend

barkeit des § 460 an ſich kein Raum. Offenbar vers

wechſelt das BG. Schwammverdacht in ſubjektivem

Sinne mit Schwammverdächtigkeit in objektiver Be

deutung (als der einem Gebäude anhaftende Verdacht,

daß der einmal beſeitigteSchwamm wiedertehren könne ;

vgi. Warneyer 1914 Nr. 297 ). Von Schwammverdächtig

keit in folcher Bedeutung iſt hier teine Rede . (Urt . des

V. ZS. vom 9. Februar 1918, V 331/17) .

eingegangen, beantragte der Verteidiger die Wieder

einfeßung des Angefl. in den vorigen Stand gegen

die Verſäumung der Friſt zur Anbringung der Mes

viſionsanträge mit derBegründung, ihm ſei erſt durch

Zuſtellung des die Reviſion verwerfenden Beſchluſſes

betannt geworden, daß das RG. die Zuſtellung des

Urteils an ihn als Beginn der Friſt erachte und den

7. Januar, den Geburtstag des Königs, als allges

meinen Feiertag nichtanerkenne; mithin ſei erſt damit

daß Hindernis , nämlich der Umſtand, der die Ver

fäumung der Friſt verurſacht habe, hinweggeräumt

worden ; das Urteil ſei ihm am 31. Dez. 1917 mit der

amtl. Eröffnung zugeſtellt worden, daß gleichzeitig die

Zuſtellung des Urteils an den Angell. veranlaßt werde

und der Lauf der Friſt für die Begründung der Mes

viſion mit der Zuſtellung des Urteils an den Ungekl.

beginne ; die Zuſtellung an ihn habe alſo die Friſt

des § 385 Abſ. 1 StPO. gar nicht eröffnen wollen ;

ſei ſie troßdem eröffnet worden, ſo liege ein vom Ge

richt ſelbſt veranlaßter Hechtsirrtum vor, der die

Wiedereinfeßung rechtfertige. Dietatſächl. Anführungen

des Verteidigers über die Zuſtellung des Urteils ſind

richtig, ſie können aber die Wiedereinſeßung in den

vorigen Stand nicht rechtfertigen . In der Hechtſprechung

des RG . ſteht feſt, daß ein Verſchulden des Berteis

digers die Wiedereinſegung des Angell , in den vorigen

Stand nicht begründen kann (NOSt.Bd.40 S. 118, 120 ),

und ein folches liegt hier vor . Aann dem Berteidiger

der 7. Januar als der Geburtstag des Königs ſei ein

allgemeiner Feiertag, an dem eine Friſt nicht endigen

fönne, und die Friſt zur Begründung der Neviſion

beginne erſt mit Zuſtellung des Urteils an den Ans

geklagten , ſo war doch dieſe Anſicht unrichtig und

dieſer Jrrtum war kein Ereignis, das unter den ges

gebenen Umſtänden auch durch die äußerſte dieſen

Umſtänden angemeſſene und vernünftigerweiſe zu er:

wartende Sorgfalt weder abzuwehren noch in ſeinen

ſchädl. Folgen zu vermeiden war, mithin fein unab

wendbarer Zufall i . S. des § 44 StPO. (RO. a. a . D.) .

Was zunächſt den Zrrtum des Berteidigers anlangt,

der Geburtstag des Königs ſei in Bayern ein all

gemeiner Feiertag, ſo iſt von jeher und namentlich

ſeit dem Beſchluß des RG. vom19. Jan. 1888 (RGSt.

Bd . 17 S. 56 ) in der bayer. Rechtſprechung, Rechts

lehre und Verwaltung anerkannt geweſen , daß der

Geburtstag des Königs fein allgemeiner Feiertag ſei,

und das hätte dem Verteidiger nicht unbekannt bleiben

dürfen. Die MinBet. vom 21. Dez. 1913 enthält nichts,

was auch nur mit einiger Sicherheit auf eine Aendes

rung dieſes Rechtszuſtandes hätte ſchließen laſſen ; der

Verteidiger behauptet auch gar nicht, daß ſeine un

richtige Auffaſſung auf dieſer Bel. beruhe. Der Vers

teidiger hätte alſo, wenn er überhaupt die Frage des

Friſtablaufs, insbeſondere ob der 7. Januar ein all

gemeiner Feiertag i. S. der StPO. war, pflichtmäßig

geprüft hat, mindeſtens mit der Möglichkeit rechnen

müſſen, daß die Friſt am 7.Januar ablief, und dann

gebot es die unter dieſen Umſtänden angemeſſene Sorgs

falt, es nicht auf dieſe Möglichkeitantommen zu laſſen ,

fondern die Reviſionsbegründung lo zeitig einzureichen ,

daß die Friſt auf jeden Fall gewahrt wurde . Was

den weiteren Jrrtum des Verteidigers betrifft, die

Friſt ſei erſt durch die Zuſtellung an den Angell. in

Lauf geſeßt worden, ſo kommt er ſchon deshalb nicht

in Betracht, weil der Verteidiger gar nicht behauptet

gewußt zu haben , daß die Zuſtellung an den üngell .

ſpäter als an ihn erfolgt war, und nach dieſer Zus

ſtellung die Friſt berechnet zu haben, der Irrtum alſo

für die Friſtverſäumung nicht urſächlich geworden ſein

tann. Aber davon abgeſehen kann auch dieſer Jrrtum

nicht als ein ſelbſt durch äußerſte oder auch nur ger

wöhnliche Sorgfalt nicht vermeidbarer angeſehen

werden . Daß Zuſtellungen an den Verteidiger mit

gewiſſen hier nicht in Betracht tommenden Ausnahmen

4341
D.

B. Strafſachen.

1 .

Der Geburtstagdes Königi ift in Bayern tein all

gemeiner Feiertag. Gin Jrrtum des Verteidigers hier

über iſt tein Grund für die Wiedereinſetung in den

vorigen Stand. 3ft der Verteidiger zum Emplang von

Zuftellungen ermächtigt, fo läuft die Friſt für die He

viſionsbegründung von der Zuſtellungan ihn, nicht vou

der ſpäteren Zuſtellung an den Angetlagten an . Eine

irrige Meinung des Berteidigert hierüber rechtfertigt

die Wiedereinlegung in den vorigen Stand auch dann

nicht, wenn er in dieſer þinſicht bei der Zuſtellung amt

lidh falld, belehrt worden iſt. Aus den Gründen :

Der Beſchluß des Senats vom 25. Febr. 1918, durch

den die Reviſion des Angell. wegen verſpäteter Ans

bringung der Reviſionsanträge als unzuläſſig ver.

worfen worden iſt, war dem zur Empfangnahme von

Zuſtellungen aller Art ermächtigten Verteidiger am

27. März 1918 zugeſtellt worden . Mit Schriftſaß vom

30. März 1918 , am gleichen Tage bei dem 16. A.
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wirtſam ſind, wenn er zu deren Empfangbevollmächtigt Die Annahme der Gewohnheitsmäßigkeit ($ 260 StGB.)

iſt, ſteht in der Rechtſprechung des RG. ſchon längſt gründet ſich nur auf die Erwägung , das geſamte Ber

feſt (vgl. noch RGSt. Bd. 43 S. 321, Bd.47 S. 114). halten der Angell., insbeſondere auch der Umſtand,

Wenn dem Verteidiger das nicht ſchon bekannt war, daß ſie mit der eigenen Tochter Diebſtähle ausführte,

hätte er ſich mit Beichtigteit darüber unterrichten zeige neben der Mehrzahl ſtrafbarer Fälle gleichartigen

fönnen. Er hatte ſich aber auch darüber unterrichten Bandelns der Fehlerei einen darin hervortretenden

müſſen , nachdem er die Bollmacht zum Empfang von Þang zum Anſichbringen. Daß unter Gewohnheits

Zuſtellungen angenommen unddies dem Gerichte durch mäßigteit i . S.des StGB. nur eine dauernde Eigenſchaft

Ginreichung der Bollmachtsurtunde mitgeteilt hatte . zu verſtehen iſt, durch welche der Wille in einer bes

Durch die Ermächtigung zum Empfang von Zuſtellungen ſtimmten Richtung ſtetig beeinflußt wird, ſteht in der

erklärte der Ungell. unzweideutig den Willen, daß Zu- reichsgerichtl. Medtſprechung längſt feſt (NOŠt. Bd . 25

ſtellungen ſtatt an ihn an den Verteidiger ſtattfinden S. 266) . Daraus erhellt aber, daß als perſönliches

follten , und wenn der Verteidiger durch Einreichung Erfordernis der Gewohnheitsmäßigteit nicht ſchon jeder,

der Bollmachtsurtunde dieſe Erklärung der Gericht vielleicht nur vorübergehende gang gelten tann , nicht

übermittelte , mußte er notwendig ſich darüber llar eine bloße Beneigtheit, welche der Täter vermöge der

ſein oder llar werden , welche Wirkung dieſe Mits Veranlagung ſeines Charatters oder unter dem Ein ,

teilung haben würde. õätte er das überlegt, ſo hätte fluß dußerer Verhältniſſe der ſich darbietenden Be

er wiederum mindeſtens die Möglichfeit, daß die an legenheit oder dem ſonſtigen im Einzelfall wirkſamen

ihn bewirkte Zuſtellung dem Willen des Angell. ent: Anreiz entgegenbringt, ſondern nur ein durch Uebung

ſprechend die Friſt in Lauf ſebe, erkennen und danach ausgebildeter, ſelbſtändig fortwirtender Sang, deffen

handeln müſſen. Daran ändert es auch nichts, daß Befriedigung dem Täter bewußtoder unbewußt zur

ihm die Urteil ausfertigung mit dem amtl . Vermerte Gewohnheit geworden iſt (ROSt. Bd . 32 6. 397 ).

zugeſtellt worden iſt, daß gleichzeitig die Zuſtellung Dbige Begründung der Stri, verrät dagegen deutlich,

an den Angell. veranlaßt worden ſei und der Bauf daß fich der Vorderrichter von dieſem Standpunkt aus

der Friſt für die Begründung der Meviſion mit der des Unterſchiede zwiſchen einem wiederholten Geles

Zuſtellung des Urteils an den Angell. beginne; ſchon genheits- und einem Gewohnheitsverbrechen jedenfalls

deshalb nicht, weil, wie bereits bemerkt, der Verteis überhaupt nicht genügend bewußt geweſen iſt, da

diger ſich darum , wann das Urteil dem Angell. zu. dabet nicht nur die während der gegenwärtigen Krieg 8

geſtellt worden iſt, nicht betümmert und dieſen Seit. geit allenthalben in die Erſcheinung getretene große

punkt nicht gelannt hat, alſo auch darauf den Beginn Knappheit und Teuerung faſt ſämtlicher Gegenſtände

der Reviſionsfriſt nicht verlegt haben kann. Der Vers des tägl . lebensbedarfs als ſich ohne weiteres auf

mert war aber auch unrichtig und der Verteidiger drängender Beweggrund unberüdſichtigt geblieben iſt,

hätte ihn als ſolchen erkennen fönnen und müſſen . der den delittiſchen Willen der der Lohnarbeiterklaſſe

Nach BÍ. 73 d .A.hatte der StA . „ Zuſtellung des Urs angehörigen Ungoll . auch ohne die Eigenſchaft einer

teils an den Berurteilten und an den Verteidiger“ gewohnheitsmaßigen gehlerin ſehr wohl beeinfluſſen

angeordnet ; der Gerichtſchreiber hat nach ſeiner amtl. tonnte (MGSt. 0. 32 S. 397), ſondern auch nicht

Erklärung darauß entnommen, daß die Zuſtellung an einmal in Erwägung gezogen wurde, ob und inwiefern

den Angell. ſelbſt zu erfolgen habe, weil einer der etwa auch hier der Einfluß der beiden Töchter der

Fälle vorliege, in denen nach der SIPO. ein mit der Angell. auf fie und ihre Rüdſichtnahme auf die Auf

Neviſion angefochtenes Urteil dem Angell . ſelbſt zu- rechterhaltung eines ungetrübten Einvernehmens mit

geſtellt werden müſſe und für die durch Entſchl. des dieſen eine ausſchlaggebende Rolle geſpielt haben

Bager. Juſtizminiſteriums vom 23. Dez. 1914 Nr. 21899 tönnte (MGSt. Bd. 39 S. 311 ). (Urt. des I. Sts . vom

angeordnet worden ſei , das Urteil ſtets auch dem Ver- 28. Januar 1918, 1 D 6. 1918) . E.

teidiger mit der Mitteilung guguſtellen , die der Gerichts.

ihreiber hier dem Verteidiger gemacht hat. Ob die
III .

Anordnung des StA.S zu dieſer Annahme berech

tigte, fann dahingeſtellt bleiben , jedenfalls war ſie Bei der Berurteilung einer Berfon unter 18 Jahren

unrichtig ; der Fall, daß das Urteil dem Angell. ſelbſt muß die zur Erkenntnis der Strafbarteit erforderliche

zugeſtellt werden mußte, lag nicht vor, weil der Ver . Ginñcht im Urteil ausdrüdlich feſtgeſtellt werden. Uus

teidiger zum Empfang der Zuſtellung ermächtigt war, den Gründen : Jn dem Urteil fehlt, wie die Rev.

und ebenſowenig der, daß die Zuſtellung trot folcher Schrift mit Recht hervorhebt, die Feſtſtellung, daß die

Ermächtigung wirtſam nur an den Angell. erfolgen bei Begehung der ſtrafbaren Handlung erſt 16 Jahre

tonnte' (vgl.NGŠt. Bd. 19 S. 390) , ſondern der, daß alten Angeklagten damals die zur Erfenntnis der

die Zuſtellung ſowohl an den Angell. wie auch an Strafbarteit erforderl. Einſicht beſeſſen haben. Un

den Berteidiger wirtſam geſchehen tonnte (NORſpr. der Notwendigkeit einer ausdrüdl. Feſtſtellung dieſer

Bd . 10 S. 484). Den betrifft die JM Entſchl.nicht, wie Einſicht im Fall der Beſtrafung eines jugendl. Täters

ihr Wortlaut ohne weiteres ergibt. Hätte ſich nun der hat das no . ſtets feſtgehalten (RG . 29, 99 ; 31, 161;

Berteidiger klar gemacht, welche Wirlung die ihm vom 36, 112 ; 47, 389; 50 , 199 ; 4 D 1104/11). Das LG.

Angell. erteilte und dem Gericht belannt gemachte hat in ſeinem Urteil die Tatſache, daß die Angell. bei

Ermächtigung zur Empfangnahme von Zuſtellungen Begehung der ſtrafbaren Handlung noch jugendlich

hatte, ſo hätte er mindeſtens an der Richtigkeit der waren, erwähnt, es hat auch bei der Bezeichnung des

Mitteilung des nicht rechtstundigen Gerichtsſchreibers angewendeten Strafgeſekes den § 57 StGB . mit an

zweifeln , dann aber auch ſich weitere Auſflärung vers gezogen ; das kann aber die im Fall einer Verurteilung

ſchaffen müſſen , nicht aber ohne weiteres der Richtig- notwendige ausdrüdl. Feſtſtellung des Vorhandenſeins

leit vertrauen dürfen . (Beſchl. des I. SIS. v . 18. April der „ Einſicht“ nicht erſegen , zumal teine Wendung

1918, 1 TB. 40. 18) .
E. der Gründe zeigt, daß die Frage auch nur erwogen

worden iſt. ( lirt . d . V. Stš. vom 15. Februar 1918

5 D 794/17). E.
II.

StG#. $$ 259, 260. Gewohnheitsmäßige Gehlerei :
IV .

Berüdſichtigung beſonderer Umſtände, die wie die gegen
wärtige Anappheit und Dexerung der Lebensmittel als Sum Begriff der verbotenen Einfuhr. BRBO .

Beweggrund für wiederholte hehleriſche Handlungen in vom 16. Januar 1917 über die Regelung der Einfuhr

Betradt tommen tönnen, ohnedaß Gewohnheitsmäßig- $8 1, 2 abſ. 1. BZollo . $ 134. Eine Freiſprechung
leit gegeben zu ſein braucht. Aus den Gründen : von der hiewegen erhobenen Antlage wird nicht

4406

4404

4338
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Ichon durch das unwiderlegte Borbringen des uns V 170/16 Urt. v . 6. Juni 1916 ). Darin allein alſo,

getlagten gerechtfertigt, er habe die Ware nicht ſelbft daß der Angell. die an S. verkauften Lebensmittel

eingeführt, ſondern in ſeinein Laden von Schmuggleru nicht ſelbſt aus Holland über die Grenze herüberge :

getauft. Begünſtigung durch Unfauf einer eingeſchmug: ſchafft hatte, lag tein rechtl. Hindernis, ihn als Eins

gelten Ware? Aus den Gründen : Der Angell . führenden oder Teilnehmer an der Einführung i.S.

hat in der erſten Sälfte des Jahres 1917 dem S. der BRDO. vom 16. Januar 1917 und der 88 134,

eine große Menge Schokolade, Kakao, Majena, Seife, 146 ff. BZ018. anzuſehen. Ebenſo wenig ſchloß der Ans

Butter, Fett, Margarine, Schmalz, Speď und Rolls fauf der Waren von Schmugglern ſeine Verantwort

ſdinten geliefert. Nach der Annahme der Antlage lichkeit wegen Konterbande oder Teilnahme aus, falls

waren die Waren von ihm verbotwidrig aus Holland etwa, worauf die Reviſionen zutreffend hinweiſen, das

eingeführt worden . Er wurde jedoch von der An- von den Schmugglern begorinene Unternehmen ſich

flage aus $$ 134, 158 Bereinsjouo., 12 Abſ. 2, § 13 zuſammenſeßte einmal aus dem durch ſie bewirkten

Abſ. 2, § 27 Fleiſchbeſcho . vom 3. Juni 1900 (RGBI . Berbringen der Ware über die Grenze, ſodann aus

S. 547 ) , § 24 Abſ. 2 Š. 3 , 39BAVO. über Speiſes deren Tebernahme durch den Angell., indem er fie

fette vom 20. Juli 1916 (NOBI. S. 755) freigeſprochen. ſich übergeben ließ, zum Weiter vertrieb im Jnland

Die hiergegen gerichteten Reviſionen des Sta.s und in Berwahrung nahm, den Kaufpreis zahlte und , falls

der Oberjolldirettion mußten Erfolg haben . Zu dem mithin jo erſt die bei der Einfuhr Beteiligten ihre

Freiſpruch wird das 16. in erſter Linie durch die gemeinſame Lätigkeit im gegenſeitigen Einverſtändnis

Erwägung beſtimmt, daß das Borbringen des Angell. endeten . Hierüber nähere Erörterungen anzuſtellen

nicht widerlegt werden könne, er habedie Waren nicht und Feſtſtellungen zu treffen , gebot die Berteidigung

ſelbſt eingeführt, ſondern in ſeinem Laden zu E. von des Angefl. , die auf einen Sachverhalt ſolcher Art

Schmugglern gekauft. Dies iſt mit den Neviſionen greifbar hindeutete. Bon der rechtlich verfehlten Auf:

als Verlegung des § 134 VZollo. zu beanſtanden. Nach faſſung des Rechtsbegriffs des Unternehmens und der

der BRVD. über die Regelung der Einfuhr vom Teilnahme iſt aber offenbar auch die fernere Aus

16. Januar 1917 (RGBI. Š . 41) iſt die Einfuhr aller führung des 16. beeinflußt, es könne auf Grund der

Waren über die Grenzen des Deutſchen Reichs nur Angaben des Angefl . nichts anderes angenommen

mit Bewilligung der zuſtändigen Behörde (1. hierzu werden , als daß er die Waren, ohne von dem Schmug

§ 4 und AVD . von demſ. Tage, ROBI. S. 42) ge. gel vor deſſen Ausführung etwas zu wiſſen , nach

ſtattet ($ 1) . Auf Zuwiderhandlungen finden die Bollendung des Vergehens getauft habe . Anfauf

Vorſchriften des Vzolid . über Houterbande Anwendung einer bereits von einem Anderen eingeſchmuggelten

(§ 2 Abſ. 1) . Sofein alſo eine Einfuhrerlaubnis nicht Ware kann allerdings nur unter Umſtänden Begünſti
erteilt war und auf Erteilung hat ſich weder der gung ſein ; die Lerneinung der Möglichkeit einer Teil

Angell. noch das Urteil bezogen - , machte er ſich nahme an der Konterbande ſegt indes voraus, daß

nach $$ 134 , 146 ff. Vzolg . ſtrafbar , wenn er es die Einfuhr beendet war, als die Mitwirkung begann

unternahm , die erwähnten Gegenſtände dem beſtehens (NGSt. Bd. 48 S. 104), was hier eben nicht feſtſteht.

den Verbote zuwider einzuführen, oder wenn er an Ob dieſe Vorausſegung vorlag, iſt auch maßgebend

der Einführung teilnahm . BeiAuslegung dieſer Vor- für die Anwendbarkeit des § 257 StGB. (vgl. § 149

ſchriften befindet ſich das LG. in einem doppelten Abſ. 1 VZ016. ) Denn erſt der nach der Begehung der

Jrrtum. Wie das No. des öfteren dargetan hat, Vortat wiſſentlich geleiſtete Beiſtand tann nach § 257

iſt als Täter oder Mittäter einer verbotwidrigen Ein- Abſ.1 als Begünſtigung oder nach Abſ. 3 daf. als

fuhr nicht bloß anzuſehen , wer bei dem Serübers Beihilfe in Betracht kommen. Uebrigens iſt es für

ſchaffen der Gegenſtände über die Grenzlinie unutittel, die eigennüßige Begünſtigung nicht von Belang, ob

bar und perſönlich tätig geweſen iſt , ſondern überhaupt der Begünſtiger ſelbſt ein Geſchäft machen will“,

jeder , der bei und zu der Verwirklichung der von ihm wie dasLo . ſich unklar ausdrückt, ſondern ob er den

als eigene, allein oder gemeinſchaftlich mit den Oes Beiſtand „ ſeines Vorteils wegen “ leiſtet. Bon der

noſſen gewollten Einführung irgendwie, ſei es auch tatſächlich erſchöpfenden und rechtlich zutceffenden Be

nur mittelbar, mitgewirft hat. Entſprechendes gilt antwortung der Frage der Einfuhr oder der Teil

für die Förderung des Unternehmens durch den Ges nahme des Angell. hieran hängt die Entſcheidung

hilfen . Das Unternehmen aber ſeßt fich aus einer über den ſonſtigen Anklageſtoff ab, der damit nach

Keihe von einzelnen Willensbetätigungen, Maßregeln der Anſchauung des Eröffnungsbeſchluſſes in tateins

und Vorgängen , zuſammen, die erſt in ihrer Geſamt- heitlicher Berbindung ſteht und vom obſchon uns

heit die Einfuhr ausmachen . Es erſchöpft ſich nicht richtigen Standpunkte des Vorderrichters aus uner

in dem bloßen Verbringen der Ware über die Grenze, örtert bleiben dürfte, an der Hand der vorſtehend

umfaßt vielmehr alle Handlungen, die zuſammen auf gegebenen Richtlinien aber bei der erneuten Verhand

die Berwirklichung der verbotenen Einfuhr abzielen , lung mit zu prüfen ſein wird . (Urt. des V. SIS. vom

mögen ſie die Grenzüberſchreitung nur vorbereiten 25. März 1918, 5 D 1081/1917 ). E.

oder erleichtern , mögen ſie, nach der Grenzüberſchreis

tung vorgenommen, die eingeführte Ware gegen den
V.

behördl . Zugriff ſicherſtellen oder dgl . Demnach wird

es zwar vollendet mit dem øerüberſchaffen der Ware Zum Begriff Lebensmittel. Beſtrafung des Hetten

über die Grenze, aber unter Umſtänden erſt beendet handels mit Kerzen nicht aus Rettenh8er. $ 11, ſondern

in dem Zeitpunkt, wo die Ware ihren inländiſchen aus PreiøſtVO. S 5 Nr. 3 . Aus den Gründen :

Beſtimmungsort und damit die Einführung ihren Die Verurteilung des Angekl. nach § 11 NABet, vom

Abſchluß erreicht (RGSt. Bd . 35 S. 13, B . 40 S. 327, 24. Juni 1916 über den øandel mit Lebens- und Futters

Bd . 49 S. 159, 208 ). So iſt 3. B. vom erf . Senat als mitteln und zur Bekämpfung des Kettenhandels (RGBI .

Täter beurteilt worden , wer in Kenntnis des ganzen S. 581 ) beruht allerdings auf der rechtlich verfehlten

Sachverhalts die von einem Andern aus Holland eins Anſchauung, daß auch Kerzen zu den dort bezeichneten

geſchwärzte Ware, um ſeinen Teil an dem gemeins Gegenſtänden gehören. Die Bet. befaßt ſich nach ihrem

ſchaftlichen Plane zu verwirklichen , nach ihrer Vers klaren Wortlaut, Sinn und Zweck wie überhaupt ſo

bringung über die Grenze an einem inländiſchen Orte auch in dem Verbote des § 11 , den Preis durch un

übernahm und nach einem tiefer im Jnland gelegenen lautere Machenſchaften, insbeſondere Kettenhandel, zu

Ort als Einfuhrziel weiterführte ( V 157/16 Urt . v . ſteigern, ausſchließlich mit Lebens- und Futtermitteln .

9. Mai 1916 '); ſ. auch V 525/15 Urt. v . 14. Dez. 1915 ; Was darunter zu verſtehen ſei , iſt in ihr nicht er

läutert und in § 1 Abſ. 2 Nr. 1 bloß angedeutet, bei

1) S. Dap3fn . 1916 5. 230. der Gemeinverſtändlichkeit der Begriffe daher dem
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Rüdtritt darstellt. Das folgt ohne weiteres aus den

in RGSt. Bo . 11 S. 37 4:18 Bd. 47 S. 3 ? (360/362)

enthalte.ien Rechtsaus, ihrunge der in die von der

Reviſion angezogenen Urteile Bd . 11 S. 56, BD. 21

S. 14, Bd. 31 S. 395 und NGRſpr. Bd. 9 S. 436 nidt

entgegenſtehen. (Urt. des V. Sts. vom 27. März 1919,

5 D 79/1918 ). F

4356

gewöhnl. Sprachgebrauche zu entnehmen . Dem zufolge

lönnen aber alsLebensmittel anderes tommt für

Kerzen nicht in Betracht nur ſolche Gegenſtände

angeſehen werden, die zur Erhaltung und Ernährung

des menſchl. Körpers erforderlich oder geeignet ſind,

namentlich alſo Waren, die zum lebensunterhalt als

Speiſe und Trant dienen, nicht ganz allgemein Bedarfs

gegenſtände irgendwelcher Art, die der Menſchzum Da

ſein oder zur größeren Annehmlichteit des Daſeins nötig

hat und ſich beſchafft, wie Kleidung,Wäſche, Feuerungs

mittel u . dgl. Jn dieſem eingeſchränkten Sinn iſt

der Begriff Lebensmittel auch ſonſt in Geſebgebung

und Hechtſprechung gang und gäbe, vgl . d . B. $ 115

Abf. 2 GewO. undnost. Bd . 15 S.437, Bd.20 S. 217.

Beleuchtungsmittel ſcheiden deshalb aus dem gedachten

Breisſteigerungsverbot auf und es war rechtsirrig,

hierauf die Berurteilung des Angell. wegen des An

und Verkaufs der Kerzen zu ſtüßen . Dies bedingt

jedoch noch nicht die Aufhebung der Entſcheidung.

Untlage und Eröffnungsbeſchluß legen dem Angeti .

zur Baſt, durch ein und dieſelbe Handlung , um den

Preis für Gegenſtände des tägl. Bedarfs Kerzen –

zu ſteigern, unlautere Machenſchaften vorgenommen

und für die Kerzen Preiſe „ genommen “ zu haben, die

unter Berütſichtigung der geſamten Verhältniſſe, bes

ſonders der Marktlage, einen übermäßigen Gewinn

enthielten Berg. gegen § 5 Abſ. 1 Nr. 3 und 1

PreisſtBQ. vom 23. Juli 1915/23. März 1916. Ob die

Štrk. den leßteren Tatbeſtand mit Hecht für nicht ges

geben erachtet hat, tann auf fich becuhen. Jedenfalls

ſind die Tatſachen einwandfrei feſtgeſtellt, in denen

die geſeßl . Mertmale der vom 16. ganz übergangenen

Zuwiderhandlung gegen Nr. 3 a. a . D. zu finden ſind.

Derim Urteile nachgewieſeneKettenhandeldesAngell.

erfüllt den Begriff der unlauteren Magenſchaften.

Ebenſo beſteht über die Abſicht des Angell. tein

Zweifel, mittels dieſer unlauteren Machenſchaften den

Breis für die Kerzen - Gegenſtände des täglichen

Bedarfs – zu ſteigern . Denn ſie zielte feſtgeſtellter

maßen darauf ab, durch ſein für die Gemeinwirtſchaft

und das Boltswohl unnüßes Einſchieben in die Händler.

reihe „für ſich noch einen Berdienſt zu erlangen “, und

er wußte, daß dieſes Dazwiſchentreten den Preis der

Sergen zum Schaden der Verbraucher in die Höhe trieb .

Der Anwendung des im Eröffnungsbeſchluſſe mit

angeführten 5 Abſ. 1 Nr. 3 auf den dargelegten Sachs

verhalt ſteht auch weder $ 264 noch $ 394 StPO. ents

gegen. Die Verhandlung hat ſich auf den bezeichneten

Geſichtspunkt erſtredt; der Angell. konnte ſich dem

entſprechend verteidigen und hat es zweifellos getan .

Er iſt auch bezüglich der Strafzumeſſung nicht bes

ichwert, denn die Strafdrohung desvon der Strk.

nicht angewendeten Strafgeſeßes , $ 5 A6.1 Nr. 3, iſt

im Berhältnis zu § 11 der Rettenhet, fogar die

ichwerere. (Urt. des V. SIS . vom 23. März 1918,

5D 2/1918) E.

Oberſtes bandesgericht.

A. Zivilſachen.

I.

Zum Begriff des Bermögensverzeichniſſe im Sinne

der Darifftelle 25 Abſ. I StempG . In einem notarie U

beurtundeten Ehevertrage haben die Vertragſchließen

den die Errungenſchaftsgemeinſchaft des BOB. als

Güterſtand für ihre fünftige Ehe gewählt und

vereinbart, daß ausſchließlich zum perſönlichen Ge

brauche beſtimmte Sachen, auch wenn ſie während der

Ehe mit Mitteln des Geſamtgutes erworben werden,

der Frau als Borbehaltsgut, dem Mann als eins

gebrachtes Gut verbleiben ſollen. Die Ziffer 3 des

Ehevertrages lautet: „ Eheeinbringen der Brautleute :

a ) Der Bräutigam bringt zur Ehe ein einBermögen

von 16 200 M und eine Ausſteuer im Werte von

1000 W. b) Die Braut bringt zur Ehe ein ein Vers

mögen von 2000M und eine Ausſteuer im Werte von
1000 N. Der Notar erhob für den Ehevertrag

nach der TSt. 17.Stempo . einen Stempel von 5 M.

Die von der Regierungsfinanztammer angeordnete

Nachholung eines Stempels nach der Tšt. 25 wurde

vom 16. und vom Dblo. für ungerechtfertigt ertlärt.

Aus den Gründen : Nach der TSt. 25 Abſ. 1

Stempo . vom 21. Auguſt 1914 unterliegen Inventare

und Vermögensverzeichniſſe, ſoferne fe von Behörden

oder Beamten insbeſondere von Notaren beurtundet

find, einem Stempel von 2 v. T. des ausgewieſenen

Vermögens unter Abzug der Schulden oder, wenn

ſie gerichtlichen oder notariellen ürlunden als Bei.

lagen beigereiht werden, einem Stempel von 1 v . 2.

Das Stemp . hat mit dieſer Vorſchrift die Beſteue

rung der Inventare und Vermögersverzeichniſſe nicht

neu eingeführt, ſondern die hierüber im Gebo. ent

haltenen Beſtimmungen ausgebaut. Das Geb . ents

hielt ſchon in ſeiner erſten Faſſung im Urt. 124 die

Beſtimmung: Für Znventare (Bermögensbeſchrei

bungen ) beträgt die Gebühr 2 d . L. des ausgewieſenen

Vermögens unter Abzug der Schulden , mindeſtens

aber 1M“ . Durch den Art. 53 Gej. vom 9. Juni 1899

wurden an Stelle des in Klammern ſtehenden Wortes

„ “Vermögensbeſchreibungen die Worte und Ver:

mögensverzeichniſſe“ geſeßt. Mit dieſer Uenderung

galt die Beſtimmung, die im Gebo. in der Faſſung

vom 13. Juli 1910 den erſten Abſaß des Art. 165

bildete, bis zum Jntrafttreten des Stempo . Die

Aenderung vom 0. Juni 1899 hatte den Zweď , die

Faſſung der Beſtimmung der Ausdrudsweiſe des

BOB. anzupaſſen. Der Senat hat daher in der Entſch.

vom 14. Mai 1902 (Samml. Bd . 3 S. 417 ff.) ange

nommen , daß das Gebührengeſetz ebenſo wie das

BOB , unter „Vermögensverzeichnis “ das Verzeichnis

eines Inbegriffs von Vermögensgegenſtänden verſteht,

die in rechtlicher Hinſicht ein zuſammengehörendes

Ganzes bilden . Nach der Entſtehungsgeſchichte der

TSt. 25 Stemp . iſt anzunehmen, daß dieſes Geſek

mit dem Worte , Bermögensverzeichnis denſelben

Sinn verbindet, den es nach dem Gebo. gehabt hat.

Demnach iſt zu einem Vermögensverzeichnis i. S. des

Stempc. erforderlich, daß eine Mehrheit von Gegen

ſtänden „ verzeichnet“, alſo iin einzelnen aufgeführt

daß die verzeichneten Gegenſtände rechtlich ein

zuſammengehörendes Ganges, einen Inbegriff, bilden.
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VI.

StGB. $$ 49, 46. Beihilfe oder ftraflojer Beriuch

hieju ? Aus den Gründen : Nachdem der Mits

angell. S. ſtehlenshalber über das Hoftor des B.

in deſſen Beſiktum eingeſtiegen war, hat der Beſchwerdes

führer vor dem Tor längere Zeit Wache geſtanden,

damit S, bei dem Diebſtahl nicht überraſcht werde und

ſich darauf nach Hauſe begeben , ohne die Rücfehr des

S. abzuwarten. Da ferner der von S. beabſichtigte

Diebſtahl zur Vollendung gelangt iſt, ſo tann weder

von Beihilfe zu e nem bloßen Diebſtahlsverſuch noch

von einer nur verſuchten Beihilfe noch endlich davon

die Hede ſein, daß der § 46 StGB. zugunſten des Be

chwerdeführers anwendbar ſei . Vielmehr hat er i. S.

ves § 49 StOB. zur Begehung des von S. verübten

Berbrechens ſelbſt dann Beihilfe geleiſtet, wenn es,

als der Beſchwerdeführer ſich entfernte, noch nicht

vollendet war und die Entfernung einen freiwilligen

iſt un
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Die Erhebung des Stempels iſt nicht davon abhängig, von Rechten und Pflichten beſtellt und ohne Eintragung

daß ein Vermögensverzeichnis vorliegt, das allen An- in das Grundbuch entſtanden iſt, die Eintragung des

forderungen genügt. Auch wenn dem Erfordernis, Pfandrechts auf ein Nachlaßgrundſtüď im Hinblic auf

daß die Beſtandteile einer Vermögensmaſſe, alſo die zu SS 892, 894 BGB. zuläſſig iſt. Dieſer Ausſpruch läbi

einer Vermögensmaſſe vereinigten Sachen und Rechte ſohin die Frage, ob der Unteil des Miterben an einem

einzeln aufzuführen ſind, nur unvollkommen genügt zum ungeteilten Nachlaſſe gehörenden Grundſtüđe mit

iſt, wenn 3. B. die Vermögensmaſſe nur in Gruppen einer Hypothet belaſtetwerden kann, völlig unberührt.

gegliedert iſt, iſt der Stempel angefallen . Es genügt, (Beſchl. des I. ZS. v . 26. April 1918, Reg . III Nr. 26/1918) .

daß der Wille, ein Vermögensverzeichnis herzuſtellen, M.

in irgend einer Weiſe verwirtlicht iſt. Hier iſt auch

dieſes Mindeſterfordernis nicht erfüllt. Es fehlt an

zuverläſſigen Anhaltspunkten dafür , daß die Vertrag . B. Strafſachen.

ſchließenden durch die Aufnahme der Ziff. 3 in den I.

Bertrag ein Bermögensverzeichnis herſtellen wollten .

Daß fie den Beſtand ihres eingebrachten Gutes nach 6tOS. $$ 74 , 79 ; 6tPD. $ 492. Eixe por Bils

§ 1528 BGB. feftſtellen wollten, iſt ſchon deshalb dung einer Geſamtſtrafe guadenweiſe erlapene Giuzela
ausgeſchloſſen, weil in jedem Ehevertrag unter dem ftrafe darf zur Bildung einer Geſamtſtrafe uidht

Einbringen der Braut auch eine Ausſteuer verzeichnet herangezogen werden. A. wurde rechtskräftig ver

iſt, und zur Uusſteuer Sachen gehören, von denen urteilt : von der Straftammer M. am 27. Dezember

in der Ziff. 2 des Vertrags geſagt iſt, daß ſie das 1917 wegen fünf Verbrechen und eines Vergehens zu

Vorbehaltsgut der fünftigen Frau bilden ſollen . Gegen 3 + 3 + 3 + 2 + 2 + 1 Monaten Gefängniß und zur Geſamt

die Unnahme, daß die Vertragſchließenden ein Vers ſtrafe von einem Jahre Gefängniß, vom Schöffengericht

zeichnis ihres bei der Schließung des Ehevertrags N. am 10. Jan. 1918 wegen eines am 20. Juli 1917

vorhandenen Vermögend in die Urtunde aufnehmen verübten Vergehens zu einer Woche Gefängnis. Der

wollten, ſpricht, daſs ein Brund für die Herſtellung Staatsanwalt beantragte am 8. Febr. 1918 die in

eines ſolchen Verzeichniſſes nicht erſichtlich iſt. Auß. beiden Urteilen ausgeſprochenen Einzelſtrafen auf eine

ſchlaggebend iſt der Wortlaut der in der Ziff. 3 des Geſamtſtrafe von 1 Jahr und 5 Tagen Sef. zurüds

Ehevertrags enthaltenen Erklärungen. Wer ein Ver- zuführen. Am 21. Febr. 1918 nahm er den Antrag

mögensverzeichnis herſtellen will, äußert ſich nicht in mit Müdlicht auf die Erlaſſung der Gefängnisſtrafe

der Weiſe, wie dies in den beiden Urlunden vom 9. von einer Woche durchden Gnadenerlaß vom18. Febr .

und 18. Februar 1915 in der Ziff. 3 geſchehen iſt. 1918 zurüc . Am 27. März 1918 erneuerte er den Ans

Durch die Uneinanderreihung von · Ausdrüden , wie trag vom 8. Febr. unb beantragte, auf die auszu

„ Mitgift“, „ Uusſteuer “, „ Mobiliar“, , Waren “ , die ſelbſt ſprechende Geſamtſtrafe die erlaſſene Strafe anzurechnen .

einen Vermögensinbegriff bezeichnen , kann ein Ver- Die StrK. wies die Unträge vom 8. Febr. und 27. März

mögensverzeichnis überhaupt nicht hergeſtellt werden, zurüc. Die vom Staatsanwalt eingelegte ſofortige

auch wenn mit ihnen Wertangaben verbunden werden. Beſchwerde wurde als unbegründet verworfen.

Wenn aber die Ziff.3 des Ehevertrags nach dem Willen Aus den øründen : Das Schöffengericht hätte

der Vertragſchließenden ein Vermögensverzeichnis nicht auf eine Geſamtſtrafe erlennen ſollen, da zur Zeit der

darſtellen ſollte, dann bleibt nur die Annahme übrig, Urteilsfällung die Vorausſegungen der $$ 74, 79StGB.

daß die Vertragſchließenden durch ihre Erflärungen vorlagen . Da dies unterblieben iſt, wären die beiden

den Wert ihres beiderſeitigen Gheeinbringen6 jeſt. Strafen auf eine Geſamtſtrafe nach dem § 492 StPO .

ſtellen wollten. Ob ſie dieſe Feſtſtellung trafen, um zurüdzuführen geweſen , nachdem das ſchöffengerichtl.

eine Grundlage für die Berechnung des Stempels Urteil rechtsträftig geworden war. Rechtslehre und

der TSi . 17 zu geben , oder zu einem anderen Zwede, Nechtſprechung nehmen an , daß die Bildung einer

fann dahingeſtellt bleiben . ( Beſchluß des II . ZS. vom Geſamtſtrafe nachträglich auch dann zu geſchehen hat,

3. Juni 1918, reg . V Nr. 5/1918 ). M. wenn zur Zeit der Beſchlußfaſſung gemäß §492StPO.

eine der früher erkannten Strafen verbüßt iſt, und
daß in dieſem Falle die verbüßte Strafe an der aus

geſprochenen Geſamtſtrafe abzurechnen iſt (OLG. Mün

Nach $ 1114 868. iſt die Belaſtung jedes nicht in chen od . 10 S. 67, Dld. Bd . 9 S.306 ; GoltdArch .

dem Bruchteil eines Miteigentümers beſtehenden Unteil: Bd . 37 S. 236) . Dieſe Anſicht beruht auf der Er

an einem Grundftüd mit einer Gypothet ausgeſchloſen. wägung, daß auch die nacheinander erfolgende Volls

Aus den Gründen : Auf dem Grundbuchblatte für ſtreckung mehrerer Ginzelſtrafen den Verurteilten härter

das Anweſen 58.-Nr. 11 an der X - ſtraße ſind mehrere als eine nach § 74 StØB. gebildete Geſamtſtrafe trifft

Perſonen, darunter M. O., als Eigentümer in Erben- und daß ihm daher der Umſtand nicht zum Nachteile

gemeinſchaft eingetragen . Das Grundbuchamt hat den gereichen darf, daß eine der Einzelſtrafen geſondert

Antrag der Beſchwerdeführerin , an dem Unteile des vollſtrect worden iſt, bevor im Nachtragsverfahren

M. 8. eine Zwangshypothet einzutragen , abgelehnt. eine Entſcheidung ergehen konnte . Ein Grund zu dieſer

Jhre Beſchwerde wurde zurüdgewieſen . Die beiden Ausgleichung beſteht aber nicht, wenn eine der Einzel

Vorinſtangen haben angenommen ,daß nach § 1114 BOB. ſtrafen vor Bildung der Geſamtſtrafe gnadenweiſe er

der Anteil eines Miterben an einem zum ungeteilten laſſen worden iſt. Der nachträgl. Ausſpruch einer Geſamt

Nachlaſſe gehörenden Grundſtüde nicht Gegenſtand ſtrafe iſt in dieſem Fall ebenſowenig veranlaßt wie

einer Zwangshypothet ſein kann. Unſtichhaltig iſt der dann, wenn die jämtl. Einzelſtrafen ſchon verbüßt ſind

Einwand der weiteren Beſchwerde , daß § 1114 über- oder wenn ſie ſämtlich unter den Gnadenerlaß fallen .

haupt nicht zutreffe, weil nicht ein Bruchteil des Grund- Denn hier liegt tein Anlaß vor, eine Beſamtſtrafe zu

ſtüds, ſondern der Anteildes Miterben an dem Grund- bilden , weil die Vollſtredung der verbüßten oder er:

ſtüde belaſtet werden ſoll. Die erwähnte Gefeßesvor- laſſenen Strafen nicht mehr in Betracht tommt, und

ichrift ſchließt jeden nicht in dem Bruchteil eines deshalb die Erwägung nicht zutrifft, daß der Verurs

Miteigentümers beſtehenden Anteil an einem Grund- teilte die nacheinander erfolgende Vollſtreďung mehrerer

ſtüde von der Belaſtung mit einer øypothet aus Einzelſtrafen härter empfinde als den Vollzug einer

( NG . 88 S. 26 ; DAnw . f. d . ØbAle. $ 433 ). Auch die nach § 74 ŠEOB . gebildeten Geſamtſtrafe , ein

Berufung auf den Beſchl. des RG. vom 16. Mai 1917 Nachteil für den Angell. alſo nicht in Frage ſteht.

(Entſch. 90 S. 233) verſagt . Der Beſchluß ſpricht nur Wäre die Geſamtſtrafe rechtzeitig gebildet worden , ſo

aus, daß , wenn ein Pfandrecht an dem Anteil des würde der Gnadenerlaß auf den Verurteilten übers

Miterben am ungeteilten Nachlaß als einem Inbegriff haupt keine Anwendung finden . Die Strst, hat daher

4080

II.
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nicht
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die nachträgl. Bildung einer Geſamtſtrafe mit recht Verurteilten noch zu verbüßenden Strafe Sache des

abgelehnt. (Beſchl. vom 2. Mai 1918, Beſchw Neg. STU.S alß der Strafvollſtreďungsbehörde iſt . Der iſt,
Nr. 146/1918) . Ed . wie ſeine Bezugnahme auf die Entſag. des Senats in

der Sammlung Bd. 10 S. 306 zeigt, der Unſchauung,

II . daßdie erlaſſene Gefängnisſtrafe von 1 Woche im vollen

Umfange von der Geſamtſtrafe von 5 Min . und 6 Tgn .
Gin rechtsträftiger Bedluß nad 492 Stro. darf Gef. abzuziehen iſt. Widerſpruch hiergegen iſt von der

weil

Beſchlußlaffung eine Ginzelſtrafe gnadenweiſe erlaſſen die Anrechnung der vollen Eingelſtrafe zu ihren Gunſten

gewelen ift;Beſeitigung der die Aufhebung ausſprechen . iſt. Demnach iſt zu einer Entſcheidung gemäß § 490
den Beſchlufies durch antragftellung nach 490 EtBO. Übſ.1 StPO. tein Naum. (Beſchluß vom 25.April 1918,

und gegebenenfalls durch ſofortige Beſchwerde nach $ 494 Beſchw.reg . Nr. 119/1918). Ed .

Abſ. 1 und 4 StPO. Á us den Gründen : Die W.

wurde rechtsträftig verurteilt1.von derStrk.am 7.Sept.
· III .

1917 wegen eines Verbrechens und zweier Vergehen

zu Einzelſtrafen von 4 Min. , 1 Mt. und 3 Whn. Gef. 3 136 StGB. 3ft ein bayeriſder Bezirtátier :

und zur Geſamtſtrafe von 5 Min. Oef. , 2. vom SchöffenG.
5 arzt befugt,Fleiſch ineiner zu ſeinem Bezirte gehörigen

am 10. Sept. 1917 wegen eines im Sommer oder Verbſte Gemeinde, für die er als Fleiſchbeſchauer nicht aufgeſtellt

1916 verübten Vergehens zu 1 Woche Gef. Am 8. Febr. iſt, zu beſchauen, mit Rechtowirtſamteit zu beſchlagnahmen

1918 beantragte der Std. bei der Strit. nach 492 und mit ſeinem Umtofiegel zu verſeheu Jit der be:

StPO.die ſämtl. Einzelſtrafen auf eine Geſamtſtrafe handelndeund als Ergänzungsfleiſchbeſchauer aufgeſtellte

von 5 Min. und 6 Tgn. Gef. jurüdzuführen. Die Strå. Lierarzt ftrafbar, wenn er ein ſolches Siegel entfernt,

entſprach dieſem Antrage durch den Beſchluß vom weil er nur fich für berechtigt zur Fleiſchbeſchau nud

19. Febr. 1918. Dieſer Beſchluß wurde der W. am die Beſchlagnahme nach Lage des Falles nicht für gerecht:

22. Februar 1918, bem Stu . am 23. Febr. 1918 zur fertigt hält? DasDb28. hat beide Fragen bejaht.

geſtellt und von teiner Seite angefochten . Vollſtred . Aus den Gründen : Die Vorſchrift des § 136

bare Ausfertigung des Beſchluſſes iſt dem Stü . erteilt. StGB. erfordert nicht entſprechend dem g 113 SIGB.,

Am 9. März 1918 beantragte der Sta ., den Beſchluß der die rechtmäßige Ausübung des Amtes vorausſeßt,

wieder aufzuheben oder feſtzuſtellen, daß er nicht rechts. die Verleßung eines rechtmäßig angelegten Stegels .

verbindlich ſei, weil durch den Gnadenerlaß vom Vielmehr ſoll die durch die Siegelanlegung ausge

18. Febr. 1918 die von dem Schöffenó .ausgeſprochene drücte obrigkeitl. Anordnung, die amtl. Gewalt als '

Strafe am Tage der Beſchlußfaſſung bereits erlaſſen ſolche, gegen die vorſäßl . Betätigung ihrer Mißachtung

war und deshalb die Vorausſegungenzur Bildung einer geſchüßt werden . Es iſt nur erforderlich, daß der Bes

Geſamtſtrafe fehlten . Die StrK. ertlärte durch Beſchluß amte das Siegel zu einem der in dem § 136 bezeichneten

vom 10. März 1918 thren früheren Beſchluß alé uns Zweđe in Ausübung der durch ſein Amt begründeten

wirtſam . Der Beſchluß wurde der W. am 14. März Befugnis angelegt hat, und daß er dazu im allge

1918 zugeſtellt, demStÄ. am 15. März 1918 vorgelegt. meinen ſachlich und örtlich zuſtändig geweſen iſt. Gleich

Am 21. März 1918 beantragte dieſer den Beſchluß gültig iſt, ob für die Siegelanlegung im einzelnen

vom 10. März aufzuheben, weil die gnadenweiſe Er. Fall alle geſeßl. Vorbedingungen gegeben waren.

laſſung der Strafe von 1 Woche Gef . der Bildung Daraus , daß ihr wegen der Nichtbeachtung von Bor

einer Geſamtſtrafe mit den nicht erlaſſenen Strafen ſchriften , von deren Befolgung ihre Wirtſamkeit abs

nicht im Wege geſtanden ſei . Die Strh. wies den hängt, ein Mangel anhaftet, tann lein Necht abgeleitet

Antrag durch Beſchluß vom 23. März 1918 zurüt. werden , das Siegel ohne weiteres zu beſeitigen . Es

Ģiegegen hat der StA . ſofortige Beſchwerde eingelegt. muß vielmehr in ſolchen Fällen auf dem geſetzl. vor

Die Beſchwerde iſt zuläſſig. Durch den Beſchluß vom geſchriebenen Wege durch Anrufung der Behörde die

23. März war der Sta . an der Volſtredung des Bes Entfernung des Siegels erwirft werden . Wer das

ichluſſes vom 19. Febr. gehindert ; er tonnte eine neue Siegel eigenmächtig ablöſt, handelt , unbefugt “. Zum

vollſiredbare Musfertigung des Beſchluſſes nur er. inneren Tatbeſtand iſt nicht erforderlich das Bewußts

langen, wenn die Strk . den Beſchluß vom 10. März ſein der Nechtswirtſamteit der Siegelanlegung. Zum

wieder aufgehoben hatte . Da er die Anſicht vertrat, rechtswidrigen Vorſake genügt der auf die äußere

daß der Beſchluß vom 19. Februar vollſtredbar ſei, ħandlung gerichtete Wille deg Täters und das Be

dieſe Anſicht aber zweifelhaft, von dem Berichte nicht wußtſein, daß das Siegel von einem im allgemeinen

geteilt und die W. Ju benachteiligen geeignet war, hieju örtlich und ſachlich zuſtändigen Beamten angelegt

führte er gegenüber den obwaltenden Zweifeln von worden iſt, daß er – der Täter tein Hecht hat,

Amts wegen eine Entſcheidung des Gerichts herbei der Staatsgewalt entgegenzutreten, daß er ſomit durch

(vgl . löwe Note 1 ju g 490 StPD .) und beantragte die Ablöſung unbefugt handle (Dishauſen, Komm .

deshalb die Aufhebung des ſeiner Anſchauung entgegen. § 136 Note 3–5 ; NO. 34, 398 ; 26, 308; 36 , 155 , bes

ſtehenden Beſchluſſes vom 10. März. Der Beſchluß vom ſonders 157 ; Goltd. Arch. Bd. 51 S. 181 ; OblG. Rev.

23. März ſtellt demgemäß eine gerichtl. Gntideidung Reg. Nr. 616/1910, 513 und 577/1912) . Die bayer.

1. C. des § 490SPD. bar und iſt nach 194 de bain Sieb.( art.91€80., 11. 12 60.). Sieverſehen denBezirkstierärzte ſind Beamte i . Š . der $$ 359, 136

und Abſ. 4 StPO. mit der ſofortigen Beſchwerde an

jechtbar. Die Beſchwerde iſt ' begründet. Durch den amtstierärztl . Dienſt und führen ein Dienſtſiegel ( 98 2,5

unangefochten gebliebenen Beſchluß vom 19. Febr. find Abſ. 1 VO . vom 21. Dez. 1908, die Tierärzte betr .,

die jämtl. gegen die W. ausgeſprochenen Einzelſtrafen OVBI. S. 1141 ) . Alles dies gilt ohne Zweifel auch

rechtsträftig zu einer Geſamtſtrafe vereinigt worden. für die Vertreter dieſer Beamten , die von der Hegierung,

DieFeſtſeßung der Geſamtſtrafe iſt damit unabänderlich K. d . J. , auf Grund des § 12 Abſ. 3 der angeführten

geworden . Der Beſchluß vom 19. Febr. war daher VO . für die den Bezirkstierärzten übertragenen amts

durch die Aufhebung der entgegenſtehenden Beſchlüſſe tierärztl. Geſchäfte aufgeſtellt ſind. Der Tierarzt A.

der Štrl. vom 10. und 23. März wieder herzuſtellen. war nach den Feſtſtellungen der Strit, mit der Ver

Nusipruch darüber, wie bei der Vollſtrectung des Des weſung der Stelle des im Seeresdienſte befindlichen

ſchluſſesvom 19. Februar 1918 wegen des gnaden . Dr. N., des Bezirkstierarztes für das Bezirksamt St.

weiſen Erlaſſes der vom SchöffenG. ertannten Strafe betraut; er war ſomit der für die Gemeinde P. örtl .

pon 1 Woche Gej. zu verſahren iſt, hat der StA . nicht und fachl. zuſtändige Amtstierarzt. Der § 5 Abſ. 2

beantragt. Eine Entſcheidung über dieſen Punkt iſt VO. vom 21. Dez. 1908 bezeichnet als Dienſtesauſgabe

auch nicht veranlaßt, weil die Berechnung der von der des Bezirfstierarztes die Wahrnehmung der amtstier
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ärztl. Berpaltungsgeſchäfte und die techniſche Beratung eigenmächtig wieder aufg :Geben . Die Befugnis hiezu

der Dipi Suecwaltungsbehörde, die zugleich die Dis konnte Dr. M. ſelbſtverſtändlich auch nicht aus der

ftrittspolizcú hö.de iſt. Nach dem § 5 übf. 3 Ziff . 10 dem Fleiſche drohenden Gefahr des Verderbens ableiten .

gehören hienach zu den Dienſtescufgaben vornehmlich (Urteil vom 14. März 1918 , Hev. Neg. Nr. 74/1918) .

die Mitwirkung bei der Bondhabung der Ocſundhel's Ed .

und Nahrungsmittelpolizei, insbeſondere bei der Uebe:

wachung des Berkehrs mit Fleiſch. Den Beamten des

Polizeidienſtes , zu denen demnach die Bezirkslierärzte Oberlandesgericht München.
in der vorbezcichneten Begrenzung gehören, liegt richt

nur die Verfolgung ſchon begongener firojbarer Sand- Beiträge zu einer Entwäffrrang genofenſchaft

lungen ob , fondern ſie haben, ohne daß fie Hilfsbeamte (Hit. 124 ff. bayer. Wafler6 .). Die Aläger magen als

der Staatsanwaltſchaft zu ſcin brauchen, die weitere Erben ihres Bruders Mar Str. aus einem Uebergabe

ſelbſtändige Aufgave, auf dem Gebiete der Berhütungs- vertrag vom Februar 1913 einen Uebergabefchilling $ reſt

polizei, das landesgeſeßlich geregelt und auf das die gegen die Uevernehmer geltend ; diere rechnen u . a. mit

SIPO. ſohin nicht anweiidbar iſt, tätig zu ſein , die einem Entwöjierungsbeitrag auf, ver bei ihnen im

Verübung von Straftaten nach Möglichkeit zu ver- November 1913 angefordert wurde. Weiteres Nachlaß

hüten. Der Art. 102 AG.SIPO. verpflichtet die Bes verálögen iſt nicht vorhanden. Die Klagabweiſung des

amten des Polizeidienſtes, durch Vuifidht und Anſtalten LG. wurde beſtätigt.

den Uebertretungen der Strafgejege möglichſt zuvors Aus den Gründen : Mit Unrecht bemängeln

zukommen. Zu dieſen „ Arouen “, die mannigfacher die Kläger das Koſtenverzeichnis der Entwäſſerungs

Art ſein können, iſt ohne į veifel die Berrylagnahme ger oſſenſchaft als Gierher vnvehelflich. Nach Art. 124

von Jieiſch zu rechnen , gegen das begründeier Verdacht Waſſero . Find dera ctigeBeiträge eine öffentliche Baſt
beſteht, daß es die menil. Geſundheit zu beſchädigen der beteiligten Grundſiüđe,wenn auch nicht im engſten

geeignet iſt, das aber gleichwohl in Seriehr gebracht Sinn des Wortes ciae Rea'laſt nach BOB.; ſie haften

werden ſoll. Þier hat der ſtellvertr. Bezirkslierarzt dinglich am Grundſtüď und gehen auf jeden neuen

A. ') die vorläufige Beſchlagnahme des fieiſches der Erverber traft Geleges über. Der Eigeatämer bei

notgeſchlachteten Kuh angeordnet und ſie durch eine Fälligfeit hajiet arch perſönlich (Art. 125) ; Streitig

mit dem Amtsſiegel verſehene Karte Penntlich gemacht, leiten hieživec find Verwaitungsrechtsſachen (Art. 177);
weil die Frau des Eigentümers gegen das durch die die Beitrcibung erfolgt wie bei Gemeindeabgaben

Unterſuchung gebote ne Suwarten mit der Berwendung (Art. 126), d . 5. alſo ohne Prozeß durch ſofortige

und Becwertung des Fleiſches wegen der damals Pfändung auf Grund Yusſtandsverzeidniſſes . Selbſt
herrſchenden Hiße Einwendungen erhob und daher die weil der aus der Liſte allerdings nicht erſichtliche

Gefahr beſtand, daß es ohne das Einſchreiten des Fälligkeistag in die Beſitzeit des Bellagten fällt, alſo

Bezirkstierarztes zu einer Zuwiderhandlung gegen den die perſönlidge Haſlung der Bellagten neben der des

8 12 Nahrmo. tommen werde. Der drohenden Ueber- verſtorbenen Genoſſen Max Str. beſteht, ſo hilft dies

tretung dieſes Strafgeſeßes in der geſchehenen Weiſe den Klögeci nichts . Denn nach Inhalt der Liſte wurde

möglichſt zuvorzutomutenlag hienach in der Zuſtändiga die Ciri wäſſerung längſt vor der Defizzeit der Beilagten

feit des A. (f. 83. XU . Jahrg. Nr. 4 S. 185 urd die begonnen und dirchgejührt, wäjiend die Beitragss

in Note 1 angeführten Schriftſteller und Eriſch .) . oblochaung allerdings eiſt vom 23. November 1913

Dr. M. hat das von dem 34ſündigen Beamien zur dailcci . Bei der Anweſensübergabe vom 12. Februar

Peſchlagnahme des Fleiſches angelegte Siegel ohne 1913 war dennoch der Elitwäſſerungsgraben ſchon

behördl. Ermächtigung, alſo unbeſugt abgelöſt. Der vorhanden ; der bomalige Uebernahmepreis wurde alſo

äußere Tatbeſtand eines Vergehens wider die öffentl. ficher bereits einidhließlich dieſer Serbeſſerung der

Ordnung iſt fonach gegeben . Db K. over Dr. M.nach Wieſen berechne und ſollte ſie mit abgelten. Dann

dem Fleiſchbeſcho . ſowie den hiezu erlaſſeren Vors abei müßte ſich Mar Str. und müſſen ſich die Alåger

ſchriften im gegenwärtigen Falle zu der Fleiſchbeſchau als ſeine Erven dieſe Ausgabe am Uebergabeſchilling

befugt war, die von der Beſchlagnahme und Siegels abrechnen laſſen ; denn der Erwerber braucht nicht

anlegung wohl zu unterſcheiden iſt, tommt unter dieſen neben dem erhöhten Koufpreis für die verbeſſerten

Umſtänden nicht in Betracht. Nach den auf den inneren Wieſen arich noch die Verbeſſecungskoſten zu zahlen.

Tatbeſtand bezügl. Feſtſtellungen des BG. , die ebens Das gleiche ergiót fich übrigens bei entſprechender

falls von teinem erſichtl. Mechtsirrtum beeinflußt ſind, Vuslegung der Vertragsbeſtimmung,wonach der Üeber

war ſich Dr. M., als er das Siegel vorſäßlich ablöſte, geber für Freiheit von Reallaſten haftet; derin der

darüber klar, daß A.bei der ordnungsmäßig geſcheheren Entwäſſerungstoſieaanteil ruhte damals ſchon - wenn
Siegelanlegung innerhalb ſeiner örtl . und fachl. Zu- auch ohne Grundbucheinirag reallaſtähnlich auf

ſtändigkeit handelte. Er wußte aud), daß ein ſolches de.n Anweſen . Daß die Vertragsteile mit der Uebers

Amtsſiegel – unbeſchadet des Beſchwerderechts der nahme der Laſten und Abgaben “ ab 12. Februar 1913

Beteiligten – unverleßlich iſt, daß er es eigeninächtig auch dieſen einmaligen der Ziffer nach nochunbelannten

d . i. ohne beh ördl. Ermächtigung nicht ablöſen durfte Betrag und nicht bloß wleberlehrende Steuern und

und unbefugt handelte, wenn er es dennoch tat. Wie Bodenzinſe, die man zu überbliden vermochte, übers

die Strát. mit Řecht annahm, tommt nichis darauf an, nommen wiſſen wolltea, iſt nach § 157 BOB. nicht ans

ob Dr. M. mit Mecht oder Unrecht der Meinung,war, zunehmen. (Urteil vom 13. Mai 1918, L 477/17 I) . N.

daß er als behandelnder Tierarzt allein zur Fleiſch

beſchau berechtigt und die Beſálagnahme nach der

Lage des Falles nicht gerechtfertigt ſei. Mit dieſer

Anſicht läßt ſich die Einſicht des Dr. M. wohl vereira

baren , daß er, ſo wie die Sache hier lag, nachdem
Oberlandesgericht Augsburg.

der Amts.ierarzt einmal gerufen worden und in den Gebühr des Vertehrbauwalts. In einem gerichts

Grenzen ſeiner Zuſtändigkeit durch Beſchlagnahre mit Ichen Bergleich hatten die Parteien auf Ganggebühren

Siegelanieg ing tätig geworden war, nicht berechtigt verzichtet. Bei der Koſtenfeſtſegung wurden die Bes

ſei, dieſe Maßregel unter Mißachtung der omil . Gewalt b'hren des Verkehrsanwalts geſtrichen , der Partei

dafür aber ein Betrag für 2 Heiſen, die bei der Bes

1 ) C : wo : vom Eigeatümer des no.geldlod eten Tiered auf ſprechung der Sache mit dem Prozeßbevollmächtigten

Wellung des Bürgermeiſiei zum Zwede der Fleiſcbeidau benach- entſtanden wären ,zugebilligt . Die Gegenpartei erhob
isbrigt worden und baute dieſe unierbrechen, um Teile des Fleiſdes

ener nidt an Dit und Stelle ausführbaren bafteriologiſden Unter
dagegen Erinnerungen und Beſchwerde unter dem

ſidung zu vnterzieben . Hinweis, daß die Parteien auf Ganggebühren vers
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zichtet hätten und dieſe deshalb nicht wieder durch Vorausſeßungen für die zwangsweiſe Ueberführung

eine Hintertüre eingeführt werden könnten . Das OLO. ausziweiſender Perſonen über die beiderſeitigen Landes

hat der Beſchwerde nicht ſtattgegeben mit der Les grevzel aufſtellen ; gerade dieſe Abmachungen, denen

gründung, daß die zugebilligten Reiſeloſten den Erſay in Art. 13-15 noch Schlußbeſtimmungen folgen, zeigen

für die Bertehrsgebühr bilden, demnach nicht ſowohl recht deutlich den Bruch mit dem bisherigen Syſtem

als Ganggebühren, vielmehr als eine verminderte der ſog . Kapitulationen , wonach ein Deutſcher nicht

Verkehrsgebühr ſich darpcllen, auf welche nicht vers ohne Zuſtimmung des diplomatiſchen oder kon ulariſchen

zichtet worden ſei. (Beſchl. vom 16. April 1918, Beſchw.- Vertreters des Reichs aus der Türkei ausgewieſen

Reg . Nr . 41/18) . Goldbach . werden konnte. So lange die Kapitulncionen beſtanden,

haiten ferner die deutſchen Konſuln die Befugnis,

Deutſche, die ſich der Wehrpflicht cutzogen oder der

Fahnenflucht chuldig gemrcht hatten , zu beſtraſen

Gefeßgebung und Verwaltung. und ſie an die deutſagen Militorbehörden abzuliefern.

Nach !!viyebung der Kopitulationen bedurfte es zur

Zum Jutrafttreten der Deutſch - türtiſchen Berträge. Durch,uhrung der deutſchen Wehrgeſekgebung in der

Die Nummer 55 des RGEI.S enthält auf S. 191 ff. Türkei einer vertraglichen Regelung, die im Geiſte der

10 Verträge zwiſchen dem Deutſchen und dem Oss deutſch -türiſchen Waffenbrüderſchaft aufder Grundlage

maniſchen Reiche und zwar 5 Haupt- und 5 Neben- der Gegenſe'tigkeit durch den fünften der Verträge

verträge, welch lektere die Anwendung der erſteren „ über die gegenſeitige Zuführung von Wehrflichtigen

auf die deutſchen Schußgebiete regeln. In den Haupts und Fahnenflüchtigen der Band- und Seeſtreitträfte“

verträgen iſt beſtimmt, daß ſie 3 Monate nach Augs erfolgt iſt . Der Vertrag hat abgeſehen von

tauſch der Natifitationsurkunden in Kraft treten ; mit einer Militärtartelfonvention zwiſchen Preußen und

den Hauptverträgen treten die Nebenverträge in Araft . Dänemart aus dem Jahre 1820 – ein Seitenſiüd in

Nach einer im Anſchluß an die Verträge veröffentlichten der zwiſchen den Staaten des ehemaligen Deutſchen

MABet. vom 12. Ápril d . 3. (ROBI. S. 354 ff.) ſind Bundes abgeſchloſſenen Militärkartellfonvention vom

die Ratifitationaurkunden am 10. April 1918 in Berlin 20. Februar 1831 (vgl. BagerRBI . S. 241 , Weber II

ausgetauſcht worden . Der Tag des Inkrafttretens iſt S. 548), die heute noch gegenüber Deſterreich in Kraft,

alſo der 11. Juli . Am gleichen Tage tritt auch das aber wohl in recht weiten juriſtiſchen Fireiſen unbelannt

Geſetz vom 6. Auguſt 1917 zur Ausführung der am iſt. — Von dem Gefeße zur Ausführung der Rechtsvers

11. Januar 1917 zwiſchen dem Deutſchen Reich und träge wird beſſer im Zuſammcahang mit der in Aus

dem Osmaniſchen Heiche geſchloſſenen Verträge (NBBI. ficht genommene. Erörterung der drei erſten Haupts

1918 S. 355 ff.) in Kraft. Die Dentſchrift, mit der die verträge die Rede ſein .

Berträge im April 1917 dem Reichstag zugeleitet

worden ſind die 5 Hauptverträge und die Neben- Gin viel umſtrittener Paragraph, der $ 153GewO.

verträge zu den erſten beiden Hauptverträgen zur ver- iſt gejallen ; durch RG. vom 22.Mai d. J. (NOBI.
faſſungsmäßigen Genehmigung, die anderen 3 Neben- S. 423) iſt er aufgehoben worden . Als Gegengewicht
verträge zur Kenntnisnahme ſagt von dieſem Ver- gegen die Vereinigungsfreiheit einſt in dos Gefeß ein

tragswerte, daß es die Nchtsbeziehungen zwiſchen den gefügt und vom Reichstag mit großer Mehrhcit ans
beiden Bändern, beſonders die Rechte der Angehörigen genommen um zu verhüten , daß ſich dieſe Freiheit

des einen Teils in dem Gebiete des anderen Teils und in einen Vereinigungszwang umwandele, hat die Be

ihren Schuß durch die gegenſeitigen Behörden und ſtimmung zulet in unſerer Boltsvertretung wenig
Konſularvertretungen ſo umfaſſend und eingehend Freunde mehr gehabt . Das politiſche Fürund Wider
regeln, wie das bisher niemals zwiſchen zwei Mächten in dem Streit um den von dem größeren Teil unſerer

durch gleichzeitige Vereinbarungen geſchehen ſei . Auf Arbeiterſchaft als eine gegen ſie gerichtele Ausnahme
eine andere Beſonderheit des Vertragswertes ſie beſtimmung empfundenen Paragraphen , die Frage, ob
liegt auf ſprachlichem Gebiete – iſt in dieſer Zeitſchrift die allgemeinen Strafbeſtimmungen gegen Beleidigung,

hon früher hingewieſen worden (vgl . 1917 S. 184 ). Körperverleßung, Freiheitsberaubung , Nötigung, Bes

Für die Rechtspflege kommen vor allem die erſten drohung und Erpreſſung genügend ħandhaben bieten

drei Berträge in Betracht. An der Spiße ſteht der um ſtrafwürdige Fälle zu treffen und einem Ver

Ronſularvertrag, der in Art. 15 eingehende Vorſchriften einigungszwange vorzubeugen , muß hier dahinge

über die notarielle Tätigtet der beiderſeitigen Konſuln ſtellt bleiben . Sieht man nur auf die Geſefesaus

und in Art. 18 und 19 in Paragraphen eingeteilte wendung, ſo wird das Verſchwind dieſer Strafbes

förmliche Unterabłommen über Vormundicheften und ſtimmung, die vor allem wegen ihres Verhältniſſes

Pflegichaften, ſowie übec das Nachlaßweſen enthält. zu dem allgemeinen Strafgeſef oft zu Zweifeln Anlaß

Dem folgenden Vertrag „über Rechtsſchuß und gegen- gab , gewiß nicht beklagt werden .

ieitige Rechtshilfe in bürgerlichen Ängelegenheiten “

lit im allgemeinen das Haager Ablommen über den

Zivilprozeß (ROBI. 1909 S. 409 ff.) zugrunde gelegt ;

eine wichtige Beſonderheit enthält Art. 2. Die gegen

jeitige Rechtshilfe in Strafſachen iſt im dritten der

Verträge, dem Auslieferungsvertrage , geregelt und Bücheranzeigen.

zwar in erſten Abſchnitte die Auslieferung, im zweiten
die ſonſtige Rechtshilfe in Strafſachen. Wir werden, Hirid, Dr. Julius, Profeſſor, und Dr. Carl Fald,

wenn möglich, auf dieſe drei Verträge noch eingehender
Staatsanwalt. Der Ketten handelals Arieg 8

an anderer Stelle zurüdlommen. Von den beiden erſcheinung. Zweite, erweiterte Auflage. 115 S.

anderen behandelt der Niederlaſſungsvertrag in Berlin 1917, Verlag der Beiträge zur Kriegswirts

Art. 1-5 die Bedingungen für die Niederlaſſung von ſchaft. Reimar Hobbing . Geh . Mt. 1.20 .

Angehörigen des einen Staates in dem Gebiete des Die volkswirtſchaftliche Abteilung des Kriegser

anderen, ſowie die Rechtsſtellung der beiderſeitigen nährungsamtes veröffentlicht unter dem Titel „ Beiträge

Wandelsgeſellſchaften ; die Art. 6 und 7 betrel,en die zur Kriegswirtſchaft“ Abhandlungen in billigen Eins

Behandlung der Angehörigen des einen Teilsindem zelheften , die in ſtreng wiſſenſchaftlicher, aber doch

Gebiete des anderen hinſichtlich der Militärpflicht, der auch für den gebildeten Laien verſtändlicher Form

militäriſchen Anforderung und der Enteignung, Art. 8 die wichtigiten Gegenſtände unſerer Ariegswirtſchaft

die Armenfürſorge. Art. 9–12 ordnen den Ueber- erörtern. Þeft 3 dieſer Sammlung, das im Novem

nahmeverkehr, indem ſie die ſachlichen und formellen ber 1916 erſchien, ſpricht vom Rettenhandel als Sriegs
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erſcheinung. 3m erſten Teil gibt Dr. Hirſch, Profeſſor den Wert der Aufrechterhaltung des rechtskräftigen

der Handelshochſchule in Röln , . 3t. Referent im Urteils vertenne und überſehe, daß die Rechtskraft

Kriegsernährungsamt, eine wirtſchaftliche Darſtellung naturgemäß auch ihre Dpfer fordere. D. H.

des Kettenhandels . Seine Ausführungen über die

Entſtehungsurſachen, die Hauptträger und die Formen
Herzfeld, Dr. Arthur, Rechtsanwalt, Berlin 2. Zt. im

des Rettenhandels, enthalten für den Staatsanwalt
Felde. Die geſchäftlicheAuskunftspflicht.

und den Nichter, der ſich mit der Verfolgung und 109 Seiten . Stuttgart 1918, Verlag von J. Heß.

Beſtrafung des Rettenhandels zu befaſſen hat, wert
Broſch. MI. 2.80 .

volle Auftlärungen über das Weſen und die wirt
ſchaftliche Beurteilung dieſer ſchädlichen Erſcheinung Die Verordnung des Bundesrats über die ges

unſerer Kriegswirtſchaft. Im zweiten Teil bringt ſchäftliche Auskunftspflicht vom 12. Juli 1917, die an

Dr. Falť , 7. 8t. ſtellvertretender Leiter des Preuß.
Stelle der Verordnung über die Vorratserhebungen

Kriegswucheramts, eine ſyſtematiſche Darſtellung und vom 2. Februar 1915 getreten iſt, gibt dem Reichs

Erläuterung der zur Betämpfung deß Rettenhandels langler, den Landeszentralbehörden und den von dieſen

erlaſſenen Verordnungen . Er ſchildert eingehend den bezeichneten Stellen– in Bayern der Landesgetreides

Erlaubniszwang für den Großhandel mit Lebens- und
ſtelle, der Lebensmittelſtelle, der Landesfettſtelle, der

Futtermitteln und die Hegelung des Seitungsanzeiges
Landespreisprüfungsſtelle und dem Striegswucheramt-

weſens, die als vorbeugende Maßnahmen gegen den das Recht bon jeder natürlichen und juriſtiſchen Perſon

Stettenhandel vom Oeſesgeber getroffen worden ſind
über wirtſchaftliche Verhältniſſe Auskunft zu verlangen.

In dem für den praktiſchen Juriſten wichtigſten Teil,
Der vorliegende Kommentar behandelt in ausführ

dem Abſchnitt über die Straſbeſtimmungen gegen den lichen Anmertungen zu den 8 Baragraphen der Bers

Stettenhandel nimmt der Verfaſſer zu der vielumſtrit
ordnung dieſe tiefeinſchneidende Befugnis der Bes

tenen Frage „Was iſt Kettenhandel“ Stellung und
hörden und die weitgehenden Verpflichtungen der Auss

gibt damit dem Richter und Staatsanwalt ein taum tunftspflichtigen . Jn ſorgfältig zuſammengetragener

entbehrliches Material für die Auslegung der geſeßl. Kaſuiſtit ſind alle einzelnen Fragen erörtert, die bei

Beſtimmungen an die Gand . Daß die Abhandlung der Anwendung der Berordnung aufgeworfen werden

aus dieſer berufenen Feder einem bringenden Bedürf
tönnen. In einer Anmerkung zu § 2 behandelt der

niß entgegentam, beweiſt die Tatſache, daß bereits im Verfaſſer die neben der allgemeinen Auskunftspflicht

Sommer 1917 eine zweite weſentlich erwetterte Uuf
noch weiter beſtehenden Auskunftspflichten der bes

lage des Heftes erſchienen iſt. In ihr iſt die Rechts
fonderen Verordnungen an der Hand eines alphabe

ſprechung der oberſten Gerichte bis Mitte Juni 1917 tiſchen Warenverzeichniſſes.

berüdſichtigt. Bei der llaren und leicht faßlichen Dar. Umtsridter F. Sumidt, Heferent im Bayer. Striegåwucheramt.

ſtellungsweiſe wird die Schrift auch dem Kaufmann,

der ſich darüber vergewiſſern will , ob ein Geſchäft Plos , Dr. Alegander, Wirkl. Geh . Rat, Juſtizminiſter

gegen die Kettenhandelsverordnung verſtößt, Uuffla- a . D., Profeſſor in Budapeſt. Zwei Vorträge

rung und Belehrung bringen. aus dem ungariſchen Sivilprozeßrecht.

Amtsrichter Somidt, 8. 3t . Referent im Bayr. Ariegswuceramt. I. Der Beweis im ungariſchen Zivilprozeß. II . Der

Bau des Prozeſſes in erſter Jnſtanz nach der unga

Deim , Dr. Franz Felizian, Berichtsaffeffor in Straßburg riſchen Zivilprozeßordnung. 80 S. Berlin 1917,

i. E., Die Feſtſtellung &wirtung des Zivil. Verlag von Otto Biebmann . Geh . Mr. 2.50.

urteil s . XXV. Bd . 1. Beft der von Otto Fiſcher

herausgegebenen Abhandlungen zum Privatrechtund
Die beiden Vorträge, die, veranlaßt durch die Ab

Zivilprozeß. X , 301 S. München 1912, C.H.Bedſche
teilung für Recht und Rechtspflege der Deutſchen Waffen

Verlagsbuchhandlung, Dstar Bedt. Mr. 10.- .
brüderlichen Vereinigung, der eine in Leipzig, der andere

in Berlin, gehalten wurden , verdienen ohne Zweifel

Der Verfaſſer ſetzt ſich in klarer und gründlicher weiteren Areiſen bekannt zu werden . Sie verdienen

Weiſe mit dem faſt unüberſehbaren Schrifttum über unſere Beachtung nicht nur um ihres Zweđes willen,

die Rechtstraft wiſſenſchaftlich auseinander . Nach einer der deutſch -ungariſchen Rechtsannäherung zu dienen,

Einleitung, in denen er einige Grundfragen des Projeße ſondern vor allem auch wegen der Abänderungs

rechts behandelt, um Wiederholungen und Darlegungen bedürftigkeit unſeres Verfahrens in bürgerlichen Rechts

zu vermeiden, die ſonſt im Laufe der Arbeit notwendig ſtreitigteiten . Ich möchte unter dieſem Geſichtspunkte

geworden waren , bringt er in den Abſchnitten I und II beſonders auf den erſten der beiden Vorträge hinweiſen ,

mehr vorbereitende Ausführungen über Oeſes , Richters der übrigens mit ſeinen Ausführungen über Beweis,

amt und Urteil ſowie über die Wirkungen der gericht. laſt viel mehr enthält, als die Ueberſchrift beſagt . Der

lichen Entſcheidungen im allgemeinen und ihre Voraus, Beweis iſt im ungariſchen Zivilprozeß ganz anders

ſeßungen, um dann in den folgenden drei Abſchnitten, als bei uns auf die Ergründung der Wahrheit ab

dem eigentlichen Kerne des Buches, das Weſen der geſtellt. Von wenigen Ausnahmen abgeſehen kennt

Rechtstraft, der „ Feſtſtellungswirtung “ des Urteils, zu die UZPO. feinen Parteieid, den Plósz als Parteiakt,

erörtern und gegenüber der ausführlich gewürdigten Parteiurteil bezeichnet und die Eigenſchaft eines

materiellen Rechtstrafttheorie und ihrer Begründung Beweißmittels ihm abſprechend - dem Wahrſpruch der

mit guten Gründen für die progeſſuale Theorie ein . Geſchworenen vergleicht. An ſeine Stelle iſt die eid:

zutreten . Es folgen zwei Abſchnitte über die Geltung des liche Vernehmung der Parteien getreten , die der Richter

Urteils gegenüber Dritten und dem Staat und „Ergeb in der Regel auch von Amts wegen anordnen fann

niſſe“ und zum Schluſſe der fürdie Rechtsanwendung ebenſo wie die Vernehmung von Zeugen und die Bors

wichtigſte Abſchnitt, der von der Ausbeutung der Rechts. legung von Urkunden . Kein Zweifel , daß es dem

kraft gegen die guten Sitten handelt. Beim iſt der ungariſchen Nichter auf dieſe Weiſe weſentlich leichter

Anſchauung, daß die Rechtſprechung des Reichsgerichts gemacht iſt ein dem wahren Sachverhalt entſprechendes

zu dieſer Frage im geltenden Recht teine Stüße finde; Urteil zu fällen als ſeinem deutſchen Amtsbruder.

die vom RG. für zuläſſig erklärte Durchbrechung der E.

Rechtskraft ſei eine Durchbrechung des Geſekes . Aber

er begrüßt ſie als einen Fortſchritt gegenüber dem

bisherigen Recht; nur dürfe die Rechtſprechung nicht
Verantwortl. Herausgeber i . V.: E. Etert, I. Staats .

einem übertriebenen Billigkeitsdrange verfallen , der anwalt im R. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Leipzig.

Druď von Dr. F. P. Datterer & Cie . (Inh . Arthur Sellier) München und Freiſing.
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Verpflichtung des Nachlaßverwalters und des laſſer ergangenen Urteil gegen . als Nachlaß=§

Konkursverwalters zur Leiſtung des Offen
verwalter erteilen und bei dieſem wegen der

520 M pfänden. Die Pfändung blieb erfolglos,

barungseids nach S 807 ZPO. weil J. den Reſt des Nachlaſſes inzwiſchen an

Von DLGNat Geh . Juſtizrat Dr. Frekidmar die Erben ausgehändigt hatte. Nunmehr lud

in Dresden . der Gläubiger den Verwalter zur Leiſtung des

Nicht unbeſtritten iſt die Frage nach der offenbarungseids. I. widerſprach der Verpflich

zivilprozeſſualen Offenbarungspflicht der Vertreter tung zur Leiſtung des Eides, indem er unter

eines Sondervermögens. In Betracht kommen
anderem geltend machte, daß den Nachlaßverwal

dabei vor allem der Nachlaßverwalter und der
ter eine zivilprozeſſuale Offenbarungspflicht über

Ronkursverwalter, dieſer gegenüber Anſprüchen von haupt nicht treffe.haupt nicht treffe. Im Gegenſaße zum Amts

Maſſegläubigern , insbeſondere Roftenforderungen gericht verwarf das Landgerichtauf die ſofortige

bei verlorenen Anfechtungsprozeſſen. Hinſichtlich des Beſchwerde des Gläubigers den Widerſpruch .Der

Konkursverwalters wird dieFrage von derHerr hiergegen gerichteten weiteren ſofortigen Beſchwer

fhenden Meinung bejaht (vgl. Jaeger Anm. 10
de des Nachlaßverwalters gab das DLG . ſtatt,

zu § 57 RO.). In bezug auf den Nachlaßver- indem es dazu ausführte :

walter iſt meines Wiffen8 bisher eine veröffent- „ Der Beſchwerdeführer hat dem Vormunde

lichte Entſcheidung nicht ergangen . Vom DLG.
des Gläubigers eingehende Mitteilungen über den

Dresden iſt die Frage jekt in einem Beſchlufie Beſtand und die Verwertung des Nachlaſſes zu

vom 27. April 1918 (6 a Reg. 70/18) in der gehen laſſen. Der Gläubiger beſtreitet die Voll

neinendem Sinne entſchieden worden. Der Fall ſtändigkeit und Richtigkeit der Angaben nicht,

war der folgende:
bemängelt vielmehr nur die Höhe der dem

Der am 27. Januar 1914 verſtorbene Erb: Beſchwerdeführer vom Nachlaßgericht zugebilligten

laſſer war auf die Klage des Gläubigers , ſeines Vergütung und im Anſchluß hierandie Berech

unehelichen Kindes, zur Gewährung von 260 M nung der Abfindung. Im übrigen rügt er , daß

jährlichen Unterhalts verurteilt worden ; er hatte der Beſchwerdeführer den Nachlaß den Erben aus

den Unterhalt auf die Zeit bis zum 31. März gehändigt hat, ohne ihn, den Gläubiger, voll

1914 berichtigt. Die Erben wählten gemäß befriedigt zu haben . Bei dieſer Sachlage tann

§ 1712 Abſ. 2 BOB. Abfindung des Gläubigers das Verlangen des Gläubigers nach Leiſtung des

mit dem Betrage, der ihm als Pflichtteil gebüh: Offenbarungseids keinesfalls als gerechtfertigt an

ren würde, wenn er ein eheliches Kind des Erb- geſehen werden .

laffers ware ; der Nachlaßverwalter H. hatte auch Das Verfahren nach § 807 3PD. verfolgt

die von ihm auf 1807 M 69 Pig. berechnete den Zweck , den Gläubiger in zuverläſſiger Weiſe

Abfindung aus den Beſtänden des Nachlaſſes ge- über den Beſtand des ſeinem Zugriff unterliegen:

zahlt. Der Vormund des Gläubigers erkannte den Vermögens zu unterrichten . Dieſer Zweck

aber die Berechnung der Abfindung nicht als fällt hier weg, weil der Gläubiger darüber bereits

richtig an und verlangte außerdem die bis zur durch die ihm vom Beſchwerdeführer gemachten,

Zahlung der Abfindung fällig gewordenen Unter: hinſichtlich ihrer Vollſtändigkeit nicht bemängelten

haltsbeträge mit 520 M. Er ließ fich eine Mitteilungen unterrichtet iſt und das aufzuſtellende

vollſtreckbare Ausfertigung des Wider den Erb = Verzeichnis fonach über den Beſtand des Nach:
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laffes nichts anderes enthalten würde, als das, auf Verlangen des Gläubigers zur Leiſtung des

was dem Gläubiger ichon bekannt iſt. Das Ver- Offenbarungseids nach § 260 Abſ. 2 BGB . ver

zeichnis tönnte auch nichts zur Beſeitigung des pflichtet. Dazu tritt endlich, daß der Nachlaß

Streites über die Höhe der Abfindung beitragen verwalter für ſeine Geſchäftsführung auch den

und ebenſowenig den Weiterungen abhelfen, die Nachlaßgläubigern verantwortlich iſt ( BGB.

für den Gläubiger wegen der Verfolgung ſeiner § 1985 Ab. 1) und ihnen mithin für die Rich-:

Anſprüche durch die vorzeitige Aushändigung des tigkeit der ihnen erteilten Auskunft und die Vod

Nachlaſſes an die Erben entſtanden ſind. Hier ſtåndigkeit des vorgelegten Nachlaßverzeichniſſes

nach fehlt es an jedem Intereſſe des Gläubigers einzuſtehen hat.

an dem Verfahren und die Ladung des Beſchwerde: Hiernach iſt bereits durch die Vorſchriften des

führers zur Leiſtung des Offenbarungseids kann materiellen Rechtes ausreichend dafür geſorgt , daß

nur den Zwed verfolgen , den Beſchwerdeführer zu die Nachlaßgläubiger aus den breiteſten Mitteln

behelligen , ihm im Sinne des § 226 BOB. des Nachlaſſes befriedigt werden und ſich darüber,

Schaden zuzufügen. Dies läßt die Ladung zur daß dies geſchieht, durch das Verzeichnis, das

Leiſtung des Eides als ungerechtfertigt und ſomit ihnen auf ihr Verlangen vom Nachlaßverwalter

den Widerſpruch des Beſchwerdeführer8 als be- vorzulegen iſt, jederzeit vergewiſſern können.

gründet erſcheinen . Dies läßt eine daneben einhergehende prozeſſuale

Ob der Gläubiger ſeine Anſprüche gegen den Offenbarungspflicht des Nachlaßverwalters als

ihm für das Gebaren mit dem Nachlaſſe gemäß überflüſſig erſcheinen.

g 1985 Abſ . 2 Saß 1 BOB. verantwortlichen Wenn vom Landgerichte für ſeine gegenteilige

Beſchwerdeführer ſofort perſönlich geltend machen Meinung darauf hingewieſen wurde, daß der

kann oder ob eć zunächſt gegen die Erben vor- Offenbarungseid des $807 3PO. ohne jede weitere

gehen muß, nachdem er den Anſpruch des Be- Vorausſeßung zu leiſten iſt, während die Ver

ſchwerdeführers gegen dieſe auf Rüdgewähr des pflichtung zur Beeidigung eines nach dem mate

aus dem Nachlaffe zuviel Empfangenen hat pfänden riellen Rechte vorgelegten Verzeichniffes das Vor

und fich zur Einziehung überweiſen laſſen , iſt handenſein der in § 260 Abſ. 2 BGB. beſtimmten

nicht zu entſcheiden .' Vorausſeßungen erfordert, ſo iſt der Unterſchied

Der Entſcheidung des OLG. wird unbedenklich nicht berüdſichtigt, der in dieſer Beziehung beſteht,

beizupflichten ſein. Eine grundſäßliche Stellungs je nachdem dem Gläubiger der Schuldner (Erbe)

nahme zu der Frage nach der prozeßrechtlichen ſelbſt oder ein Nachlaßverwalter gegenüberſteht.

Offenbarungspflicht des Nachlaßverwalters war bei Vom Schuidner läßt fich ohne Gewiſſenszwang

der beſonderen Lage des Falles nicht geboten und nicht erwarten , daß er ſein Vermögen vollſtändig

iſt deshalb unterblieben . Die Begründung des offenbart und ſo dem Zugriffe des Gläubigers

Beſchluſſes läßt aber erkennen, daß das ÕLG. preißgibt; gegen einen Nachlaßverwalter aber er

der Verneinung der Frage zuneigt. Und dies ſcheint ein ſolcher Zwang von vornherein nicht

m . E. mit Recht. geboten . Denn zwar vertritt der Nachlaßver:

Denn ſelbſt, wenn es im allgemeinen richtig walter den Erben hinſichtlich des Nachlaſſes, er

wäre, daß der Vertreter eines Sondervermögens iſt aber nicht Vertreter des Erben in dem Sinne,,

wegen einer aus dieſem Vermögen zu berichtigen- daß er einſeitig deſſen Intereſſen wahrzunehmen

den Geldſchuld beim Vorliegen der ſonſtigen Vor- hätte, vielmehr iſt ihm das Recht, den Nachlaß

ausſeßungen nach § 807 3PO. zur Leiſtung des zu verwalten und über die Nachlaßgegenſtände zu

Offenbarungseide geladen werden könnte, ſo ift verfügen, nur zu dem Zweck eingeräumt, um

doch jedenfalls der Nachlaßverwalter hiervon aus: die Nachlaßgläubiger zu befriedigen, und in erſter

zunehmen . Er ſteht hinſichtlich ſeiner geſamten Reihe liegt ihm fomit die Wahrung der Inter

Tätigkeit, die gerade auf die Berichtigung der effen dieſer Gläubiger ob.eſſen dieſer Gläubiger ob . So wird der Nach:

Nachlaßverbindlichkeiten abzielt, unter der Aufſicht laßverwalter 3. B. zur Beſchaffung von Geldmit

des Gerichts. Er hat nicht nur alsbald nach teln , deren er zur Berichtigung fälliger Nachlaß-:

Antritt feines Amtes ein Verzeichnis des vor: verbindlichkeiten bedarf, zur Veräußerung von Nach

handenen Nachlaffes aufzunehmen und bei Gericht laßgegenſtänden ſelbſt dann einſchreiten müſſen, wenn

einzureichen (BOB. SS 1802, 1915) , ſondern iſt die Veräußerung nicht ohne Schaden möglich iſt.

nach § 2012 Abſ. 2 BGB . den Nachlaßgläubigern Da der Nachlaßverwalter im übrigen zur

gegenüber auch verpflichtet, über den jeweis gewiſſenhaften Führung ſeines Amtes durch Hand

ligen — Beſtand des Nachlaffes Auskunft zu er: ſchlag an Eides Stattverpflichtet wird , ſo laßt fich

teilen und ihnen alſo ein Verzeichnis des noch von ihm eine ſorgfältige Aufſtellung des von ihm

vorhandenen Nachlaſſes vorzulegen (BOB. 260 vorzulegenden Verzeichniſſes auch ohne deffen Be:

Abf. 1 ) . Hierzu iſt er erforderlichen Falles vom eidigung erwarten und die Beeidigung darf ihm

Gerichte durch Ordnungsſtrafen anzuhalten (BGB. daher nur unter den in § 260 A65. 2 BGB. ber

§ 1837 ). Beſteht Grund zu der Annahme, daß ſtimmten Vorausſeßungen angeſonnen werden . Die

das Verzeichnis nicht mit der erforderlichen Sorg: prozeßrechtliche Offenbarungspflicht muß ſomit für

falt aufgeſtellt ſei , ſo iſt der Verwalter überdies i den Nachlaßverwalter als durch die Vorſchriften
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des materiellen Rechtes ausgeſchloffen erachtet ſie, wenn die vorgenommene Pfändung nicht zu
werden . ihrer vollſtändigen Befriedigung führt, den Ver

Aehnlich wie mit dem Nachlaßverwalter der : walter zur Leiſtung des Offenbarungseids laden

hält es fich mit dem Konkursverwalter, ſo daß könnten . Zunächſt ſpricht ſchon eine Vermutung

entgegen der herrſchenden Meinung auch ihn eine dafür, daß der Verwalter dem Gefeße gemäß

Offenbarungspflicht nach § 807 3PO. nicht treffen verfährt unddem mit Zwangsvollſtređung vor

dürfte. Gegen die herrſchende Meinung ſpricht gehenden D'aſſegläubiger die zur Maſſe gehören

folgendes : den Gegenſtände nicht verheimlicht. Im übrigen

Der Ronkursverwalter hat die Ronkursmaffe iſt ja ſchon aus dem vom Verwalter aufgeſtellten

zu verwerten und den Erlös zur Befriedigung Inventar zu erſehen , welche Gegenſtände vorhan

der Gläubiger des Gemeinſchuldners zu verwenden . den ſind. Sind Veränderungen in dem Beſtande

Die Maſſegläubiger ſind vor den Konkursgläubi- ! der Ronkursmaſſe eingetreten, insbeſondere ein

gern zu befriedigen, müſſen ſich aber, wenn die zelne Gegenſtände veräußert und ift Grund zu

Konkursmaffe zu ihrer vollſtändigen Befriedigung der Annahme vorhanden, daß der Erlög ganz

nicht ausreicht , ebenfalls mit verhältnismäßiger oder teilweiſe fich noch in den Händen des Ron :

Befriedigung begnügen , wobei der Konkursver- kursverwalters befinde oder zur Erwerbung anderer

walter die in $ 60 RO . beſtimmte Reihenfolge Gegenſtände verwendet worden ſei, ſo iſt der ge

einzuhalten hat. Nach § 82 RD. iſt der Ver- gebene Weg, daß die Gläubiger das Konkursge

walter für die Erfüllung der ihm obliegenden richt darum angehen , von dem Verwalter zur

Pflichten allen Beteiligtenund alſo auch den Auftlärung der Verhältniſſe Rechenſchaftsablegung

Maſſegläubigern verantwortlich. Zu den Obliegen : zu fordern. Damit iſt den Intereſſen der Maſſe

heiten gehört die Aufzeichnung der einzelnen Ge- gläubiger genügt und die Verpflichtung des Ron:

genſtände der Konkursmaffe ſowie die Aufſtellung kursverwalters zur Leiſtung des Offenbarungseids

eines Inventars und einer Bilanz, von denen nach 8 807 ZPO. wird deshalb richtiger zu ver

eine von ihm gezeichnete Abſchrift auf der Gerichts : neinen ſein .

ſchreiberei zur Einſicht der Beteiligten niederzus Beim Teſtamentsvollſtreder , der in dieſem

legen iſt (RO. SS 123 , 124). Dabei ſteht der Zuſammenhange noch zu erwähnen iſt, liegt die

Konkursverwalter unter der Aufſicht und Strafs Sache inſofern anders, als er nach 8 2215 BOB .

gewalt des Gerichts, das insbeſondere auch die nur dem Erben und nicht auch den Nachlaß.

ordnungsmäßige Verwendung der Maſſe zur Be gläubigern ein Verzeichnis der ſeiner Verwaltung

friedigung der Gläubiger zu überwachen hat und unterliegenden Nachlaßgegenſtände vorzulegen hat.

darüber jederzeit Rechenſchaftsablegung verlangen Nun iſt allerding8 der Erbe troß der Anordnung

kann (RD . 88 83, 84) . Hierdurch iftAO SS Hierdurch iſt bereits einer Teſtamentsvolſtredung inventarpflichtig, ſo

ausreichend dafür Sorge getragen , daß die Maſſe daß ihm eine Inventarfriſt beſtimmt und er zur

gläubiger die ihnen nach dem Stande der Maſſe Beeidigung des Inventare geladen werden kann.

gebührende Befriedigung erlangen. Die Ladung / Hiermit iſt aber den Nachlaßgläubigern nicht aus:

des Verwalters zur Leiſtung des Offenbarungs- reichend gedient, weil die unbeſchränkte Saftung

eide paßt in dieſen Rahmen nicht hinein. des Erben , die durch Verſtöße gegen die Inven

Der Konkursverwalter ſteht den Gläubigern tarpflicht eintritt, gegenüber dem Teſtamentsvoll

des Gemeinſchuldners ganz anders gegenüber wie ſtreder ohne Bedeutung iſt. Infolgedeſſen wird

dieſer ſelbſt. Er iſt ein Hilfsorgan des Gerichts man den Teftament& volftreder anders wie den

zur Durchführung des Konkursverfahrens. Ent: Nachlaßverwalter und den Konkursverwalter für

ſprechend dem Zwede des Verfahrens, gipfeln offenbarungspflichtig zu erachten haben .

ſeine Obliegenheiten darin , den Erlös der von

ihm zu verwendenden Ronkursmaſſe gemäß den

Vorſchriften des Gefeßes unter den Gläubigern

des Gemeinſchuldners zu verteilen . Er iſt dabei

zur Vermeidung eigener Verantwortlichkeit vers Die Ausgleichung bei demwegen

pflichtet, die von ihm nicht beſtrittenen oder gegen argliſtiger zäuſchung angefochtenen
ihn feſtgeſtellten Forderungen der Maſſegläubiger

Grundſtücskaufvertrag.
aus den bereitſtehenden Mitteln der Ronkursmaſſe

zu berichtigen . Die Maſſegläubiger ihrerſeits können
Von Profeſſor Dr. Schult , A. Oberlandesgerichtsrat

in München.

nicht ſchlechthin die vorhandene Maſſe je bis zu

ihrer volſtándigen Befriedigung in Anſpruch Das angefochtene Geſchäft iſt als von Anfang

nehmen , müſſen ſich vielmehr unter Umſtänden an nichtig anzuſehen (8 142 BGB. ) . Die von Ans

gleich den Ronkursgläubigern mit verhältnis: fang an eingetretenen Rechtswirkungen gelten

mäßiger Befriedigung begnügen . Allerdings kön- daher als nicht eingetreten. Der Grundſtücskauf

nen die Maſſegläubiger trozdem wegen ihrer hat ſeinen Rechtsbeſtand verloren . Im Zweifel

Forderungen klagenund mit Zwangsvoữſtreďung erſtredt ſich die Anfechtung auch auf das dingliche

vorgehen . Damit iſt aber noch nicht geſagt,daß Geſchäft (Äuflaſſung); denn es iſt anzunehmen ,
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daß das verkaufte Grundſtück ohne Fortdauer des im Verzug der Annahme iſt (88 293ff. BOB. ,

auf Grund der argliſtigen Täuſchung erregten § 726 II 3PO.) . Bei Beendigung des Prozeſſes8 .

Frrtum8 nicht aufgelaſſen worden ware (RG. 66, durch einen gerichtlichen Vergleich kann die Be:

390 ; 69 , 16 ; 70, 58) . richtigung des Grundbuchs durch Vorlegung einer

Esfindet alſo eine gegenſeitige Ausgleichung voúſtreďbarenAusfertigungund Berichtigungsantrag

oder Rücgabe der ausgetauſchten Vermögens- beim Grundbuchamt herbeigeführt werden .

werte ſtatt. Dieſe Wiederherſtellung des früheren Bei einem Schiedsſpruch mit Berichtigung :

Zuſtande vollzieht ſich teils auf Grund der Be: verpflichtung kann erſt nach Erwirkung des Vou

ſtimmungen über ungerechtfertigte Bereicherung / ſtredungsurteils (8 1042 3PO.) die Berichtigung

(88 812 ff.BOB.), teils auf Grund der Vorſchriften wie beim gewöhnlichen Urteil herbeigeführt werden.

über unerlaubte oder ſtrafbare Handlungen , teils Schon während des Prozeſſes tann ein Widerſpruch

auf Grund allgemeiner Rechtsregeln und der Rechts- durch einſtweilige Verfügung im Grundbuch herbei

ſäße in 88 985 ff. BGB. geführt werden. Es wird ſich regelmäßig empfehlen,

Die Rechtslage iſt nicht immer einfach. Sie die Intereſſen des getäuſchten Verkäufers auf dieſe

geſtaltet ſich unter Umſtänden verwickelt.Umſtänden verwickelt. Eine Weiſe im Hinblick aufWeiſe im Hinblickauf die durch die Deffentlichkeit

Darſtellung der Rechtsſtellung des Verkäufers und des Grundbuchs (8 892 BOB.) drohende Gefahr

des Käufers hinſichtlich ihrer Ausgleichsanſprüche im Falle eines Weiterverkaufs durch den Käufer

im Rahmen einer die raſche Orientierung er- zu ſchüßen .

möglichenden Ueberſicht jou daher nachſtehend ge- Dem Anſpruch auf Grundbuchberichtigung und

geben werden . der Eintragung eines Widerſpruche kommt im

Ronkurſe des Käufers ausſondernde Araſt zu, weil

I. Die Anfechtung durch den getäuſchten der Erwerb des Käufers als nicht erfolgt zu er

Verkäufer. achten iſt , falls auch die Auflaſſung angefochten

a) Unter Zugrundelegung, daß er auch die und damit die Nichtigkeit herbeigeführt iſt ( 8 43

Auflaſſung angefochten hat . SPD. ).

Der Verkäufer kann von dem Käufer verlangen, Es kann daher das vom Verkäufer etwa ſchon

daß er in der Form des § 29 GBD . , alſo zu vor Ronkurseröffnung erwirkte Urteil auf Grund

Protokoll des Grundbuchamts oder in öffentlicher buchberichtigung und Berausgabe auch ohne weiteres

oder öffentlich beglaubigter Form die Zuſtimmung gegen den Ronkursverwalter vollſtreckt werden . Die

zur Berichtigung des Grundbuchs erteilt (8 894 Uinſtellung der Vollſtreckungsklauſel iſt nach der

BOB. , SS 19 , 22 GBO. ) , worauf der Vertäufer zu billigenden Anſicht von Jaeger Anm. 35 zu § 6

unter ausdrücklicher Einwilligung in die Um- KO. nicht zu fordern . Dagegen wird, wenn eine

ſchreibung des Grundſtüds $ 22 II GBO. (Form vollſtredbare Ausfertigung vor Konkurseröffnung.

8 29 GBD .) beim Grundbuchamte die Berichtigung noch nicht erteilt iſt, dieſe nach der Konkurseröffnung
beantragen kann . in der Richtung gegen den Konkursverwalter zu erwir

Läßt es der Käufer zum Prozeß kommen, dann ken und dieſem auch, wenn noch nicht vorher geſchehen,

iſt der Klagantrag wie folgt zu ſtellen. das Urteil zuzuſtellen ſein (88 704 , 725, 727 , 750

„ Beklagter hat anzuerkennen, daß nicht ihm, 3PO. , Jaeger Anm. 35 8 6 Anm . 8 § 14 AO.) .

ſondern dem Kläger das Eigentum zuſteht und Der Widerſpruch kann noch während des Ron:

hat dementſprechend zu bewilligen , daß an ſeiner kurſes des Käufers eingetragen werden (Jaeger
Stelle der Kläger als Eigentümer in das Grund: Anm . 28 § 14 KD .) .

buch eingetragen wird . “ Es iſt zweckmäßig, mit 3ſt das Anweſen vor der Konkurseröffnung

dieſem Antrag allenfalls den Antrag auf Heraus- von dem Käufer oder nach der Ronkurseröffnung

gabe des Grundſtüds zu verbinden . vom Konkursverwalter veräußert worden , ſo ſteht

Das rechtskräftige Urteil erſeßt die erforderliche dem Verkäufer das Erſakausſonderungsrecht (8 46

Zuſtimmung zur Grundbuchberichtigung. Im Falle KO. ) zu unter der Vorausſeßung, daß die Rauf:

des vorläufig vollſtredbaren Urteils kann ein Wider: preisforderung von dem Dritterwerber noch nicht

ſpruch in das Grundbuch eingetragen werden bezahlt oder vom Konkursverwalter nach Eröffnung

(8 895 ZPO.). Der Vollzug liegt dem Verkäufer ob , des Konkurſes eingezogen und noch unterſcheidbar

der zu dieſem Zweck volftredbare Ausfertigung nebſt in der Maſſe vorhanden iſt.

Zuſtellungånachweis gegebenenfalls Hinterlegungs- Hat dagegen der Käufer noch vor Ronkurs:

beſtätigung mit Zuſtellungsnachweis dem Grund eröffnung den Kaufpreis eingezogen , ſo kann der:

buchamte vorzulegen hat (88 704, 750, 751 , 894 Verkäufer regelmäßig im Ronkurſe des Käufers

SPD.) . die Werterſazforderung nur als Konkursforderung

Iſt das Urteil dahin ergangen, daß der Räufer geltend machen.

nur Zug um Zug gegen Erſtattung von Gegen- Wenn der Verwalter veräußert und den Preis

anſprüchen (88 273, 274 BGB.) die Berichtigung eingezogen hat, dann kann der Verkäufer in der
zu bewilligen hat, dann erhält der Verkäufer Rolle des Maſſegläubiger8 den eingezogenen Bes

eine vollſtredbare Ausfertigung erſt dann , wenn trag verlangen (8 591 und 3 KO.; Jaeger Anm. 8

er nachweiſt, daß der Käufer befriedigt oder und 31 g 43 Anm. 14 und 17 § 46 KO.) .
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.

Iſt der Käufer noch im Beſiße des Grundſtück8 verwalter veräußert, ſo hat der Verkäufer das

und auch zur Herausgabe verurteilt, ſo hat ihn der gleiche Recht, wenn die Kaufpreisforderung noch

Gerichtsvollzieher aus dem Beſiße zu ſeßen und den ausſteht oder der Kaufpreis unterſcheidbar in der

Verkäufer in den Beſiß einzuweiſen (8 885 ZPD.). Maffe vorhanden iſt. Andernfalls hat er auch

Das Rechtsverhältnis zwiſchen Verkäufer und hier nur eine Maffeforderung nach 8 59 Abſ. 1 und 3

Käufer beurteilt ſich im übrigen d. h . bezüglich der ' RO. Der auf Erſaß der Gebrauchsvorteile und der

Anſprüche des Verkäufers auf Herausgabe der nichtmehrvorhandenen Früchte gerichtete Anſpruch

Nußungen , Schadenserſaßes wegen Unmöglichkeit hat ſchuldrechtlichen Charakter. Im Ronkurſe des

der Zurüdgabe oder Verſchlechterung des Grund Verkäufers bildet er eine gewöhnliche Konkurs

ftückes nach den Vorſchriften über den Herausgabe: forderung (8 3KO.). Sind die gezogenen Früchte

anſpruch des Eigentümer8 gegen den Beſiger durch Zufall untergegangen , dann haftet der Käufer

($S 987 ff. BGB .). Dieſe Vorſchriften regeln die nicht. Wenn alſo z. B. durch eine Fliegerbombe

perſönlichen Rechtsbeziehungen zwiſchen Eigentümer oder durch Funken der vorüberfahrenden Bahn

und Beſiber beſonders , ſo daß dadurch die Vor- die eingebrachte Ernte in Brand gerät und ver

ſchriften über ungerechtfertigte Bereicherung und nichtet wird, dann braucht der Käufer grundſäß:

die Vorſchriften über unerlaubte Handlungen aug: lich nicht aufzukommen . Es müßte denn ſein ,

geſchloſſen ſind, es müßte denn ſein, daß die arg- daß er zur Zeit des Brandes bereits in Verzug

liftige Täuſchung zu gleicher Zeit den Tatbeſtand mit der Herausgabe war und bei rechtzeitiger

eines ſtrafbaren Betrugs im Sinne des § 263 Herausgabe der Verluſt auf die oben geſchilderte

StGB. bildet , in welchem Falle die Haftung nach Weiſe nicht eingetreten wäre (88990 II, 287

den Grundſägen über unerlaubte Handlungen aus- BOB .). Kat er die Felder nicht beſtellt oder die

drüdlich geſeßlich beſtimmt iſt ($ 992 BOB.; Wohnungen des Hauſes nicht vermietet, ſo kann

RG. 56 , 316; JW. 1910, 111 , 754/55). der Verkäufer die ihm dadurch entſtandenen Nach:

Nach erfolgter Anfechtung iſt anzunehmen , daß teile erſekt verlangen, wenn er den Nachweis führt,

der Räufer beim Erwerb des Grundſtüds nicht daß der Räufer entgegen der Verkehrsgepflogen :

im guten Glauben -war ( 142 II BOB.). Seine heit und Aufmerkſamkeit ſich nicht darum bemüht

Haftung beurteilt ſich alſo nach den Grundſäßen, hat , das Anweſen wirtſchaftlich zu verwerten, obwohl

die für die Haftung des ſchlechtgläubigen Beſißers dies möglich geweſen wäre.
gelten . Der Käufer kann Erſaß verlangen für die

DerKäufer haftet dem Verkäufer daher füralle notwendigen Aufwendungen d.1. ſolcheAusgaben ,
Nußungen , die er gezogen oder den Regeln einer die zur Erhaltung des Grundſtücs und der bisa

ordnungsmäßigen Wirtſchaft zuwider zu ziehen herigen Wirtſchaftsweiſe unbedingt gemacht werden

unterlaſſen hat (98 99, 100 , 990 BGB.). Er muß mußten, z. B. Ausbeſſerung des ſchadhaft gewordenen.

mithin die noch unverbrauchten natürlichen und Daches, Auswechſlung des baufälligen Stadels,

bürgerlichen Früchte z.B. das geſchnittene Getreide Wiederherſtellung des unentbehrlichen zuſammen :

oder eingezogene Miet- und Pachtzinſen, die er gefallenen Zaunes, Şerrichtung der Wohnungen

noch unvermiſcht mit ſeinem Gelde in ſeinem Be- eines Miethauſes, Wiederherſtedung der ſchadhaft

fik hat, herausgeben. Hat er das Anweſen , weil gewordenen Waſſer- oder Dampfheizung. Hierbei

es 3. B. ein Miethaus oder eine Villa iſt, mit iſt jedoch zu betonen, daß dieſe Aufwendungen

oder allein bewohnt, ſo muß er dem Verkäufer nur dann vom Verkäufer erſeßt werden müſſen ,

einen dem Gebrauchsvorteil entſprechenden Geld: wenn ſie notwendig geworden ſind durch zufällige

betrag, der regelmäßig nach dem Betrag der er- und vom Käufer nicht verſchuldete ſonſtige Ereig

iparten Miete zu berechnen ſein wird, in Geld niſſe, z. B. natürliche Abnügung und wenn der

erſegen. Das gleiche iſt der Fall, wenn das Verkäufer nach den Grundſagen der auftragsloſen

Grundſtück dem Verkäufer ſonſtige Gebrauchsvor: Geſchäftsführung aufzukommen hat (88 990,994 II,

teile gebracht hat. Es handelt ſich bei dem Rauf 683, 670 , 684 BGB.). Mithin kann der Käufer

8. B.um einen Ziergarten. Hat der Käufer die Erſaß dieſer notwendigen Aufwendungen nur dann

gezogenen natürlichen oder bürgerlichen Früchte verlangen , wenn ſie dem wirklichen oder mut

berbraucht oder iſt er aus einem anderen Grunde, maßlichen Willen des Verkäufers entſprochen haben ,
z. B. weil er ſie verkauft hat , nicht imftande,ſie wenn ſie zur Erfüllung einer öffentlichrechtlichen

herauszugeben, ſomuß er dem Verkäufer den Verpflichtung notwendig waren oder wenn ſie
Wert erſeken . Als Wert iſt hier der Verkehrs- vom Verkäufer genehmigt werden . Sonſt nur

oder Handels wert in dem Augenblick ,in dem die nach den Grundſäken der ungerechtfertigten Be

Anfechtung erfolgt, anzujeßen; denn der Wertserſatz reicherung (988121. BGB.). Dieſe Rechtsjäße

it gleichbedeutend mitSchadenserſatz (Enneccerus, werden praktiſch, wenn esſich umdie Höhe der
Sach .$ 85 ; anſcheinend a.M.Biermann,Sachr. zu erſtattenden notwendigen Aufwendungen handelt.

Anm.1 b zu 987 BGB.). Der Anſpruch aufHeraus: Batz.B.der KäuferanStelle desſchadhaft ge

gabe der noch vorhandenen Früchteiſtdinglicher wordenen Ziegeldaches einKupferdachherftetien
Natur. 3ſt der Käufer imRonkurs, ſo können oder für den baufällig gewordenen Holzzaun einen

fie ausgeſondert werden. Hatfieder Konkurs- Baun mit Betonſoţel und Gitterauffaz aufführen

.
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lafſen, jo wird er regelmäßig nur den Betrag in | Verkäufer hinauszugeben , ſo kann der Käufer die

Rechnung ftellen können, der für ein Ziegelbach Beſtellungskoſten in dem vorſtehend erörterten

oder einen Holzzaun hätte aufgewendet werden Umfang von dem Verkäufer erſekt verlangen , wenn

müſſen. Es iſt hierbei gleichgültig, ob die not: die Früchte vor dem Ende des Wirtſchaftsjahres

wendigen Verwendungen den Sachwert des Grund- zu trennen ſind und die Koſten einer ordnungs

ſtüds wieder und noch erhöhen und dadurch die mäßigen Wirtſchaft entſprechen und den Wert der

wirtſchaftliche Lage des Verkäufers verbeſſert haben Früchte nicht überſteigen.Früchte nicht überſteigen. Sind die hängenden

oder ob ſie dem Verkäufer Vorteile überhaupt Früchte vor der Anfechtung durch Zufal_z. B.

nicht gebracht haben. Der Räufer kann daher Hagelſchlag zugrunde gegangen, ſo erhält der Käufer

auch dann vom Verkäufer Erſaß verlangen , wenn die Beſtellungskoſten nicht erſekt (8 998 BGB.).

das ſchadhaft gewordene und ausgebefferte Haus Für bezahlte Steuern (Grund- und Hausſteuer)

ſpåter ohneſeinVerſchuldenabgebrannt ift (Enneccerus, und Hypothetzinſen kann ebenfalls nach den Grund:

SachR . 88 86,1). Iſt jedoch der urſprüngliche fäßen über auftragsloſe Geſchäftsführung ErſakSS

Verkehrswert des Anweſens mit Rüdſicht aufdie ge- vom Verkäufer verlangt werden, wobei die aus

machten notwendigen Verwendungen, die der Vers gelegten Beträge ebenfalls mit 4 % vom Augen :

käufer in dieſerArt und in dieſemUmfangnichtgemacht blid der Zahlungan zu verzinſen ſind (SS 683,

hatte, erhöht worden, ſo muß der Verkäufer nicht 684 , 995, 256 S. 1 BOB.).

nur den Betrag, den er aufgewandt hätte, ſondern Ergibt die unter Zugrundelegung der geſchil.

auch noch den Betrag, um den das Anweſen im derten Rechtslage betätigte Abrechnung zwiſchen

Vergleich zum früheren, nicht ausbeſſerungsbe Verkäufer und Käufer, daß der lektere Geld

dürftigen Zuſtand mehr wert geworden iſt, dem anſprüche an den Verkäufer hat, ſo kann er dem Bes

Käufer erſeßen. Die Erfaßpflicht des Verkäufer8 richtigungsanſpruch und dem Verlangen auf Ber:

wird dadurch nicht ausgeſchloffen, daß der Wert ausgabe des Grundſtücs und gewonnener noch vor-:
der vom Käufer herauszugebenden oder zu er: handener Früchte gegenüber unter der Vorausſeßung,

ſeßenden Nußungen geringer iſt, als die Summe daß ſeine argliſtige Täuſchung nicht den

der Aufwendungen. Es kann fich mithin der Tatbeſtand des Betrugs erſchöpft (8 263 StGB .),

Verkäufer dadurch, daß er die " Nußungen dem das Zurückbehaltungsrecht geltend machen

Räufer überläßt, nicht von der Erſtattung der (88 273, 1000 BOB.; Warneper 1911 Nr. 391 ,

notwendigen Unterhaltungskoſten befreien . Den 8. 72 , 66) .

aufgewendeten Geldbetrag hat der Verkäufer vom Das Zurückbehaltungsrecht kann abgewendet

Augenblide der Aufwendung an mit 4 % zu ver : werden durch Sicherheitsleiſtung (§ 273 IIIBOB.),

zinſen (88 246, 256 S. I BOB.). Hat der wobei jedoch eine Bürgſchaftsleiſtung, da ſie eine

Räufer die notwendigen Aufwendungen noch nicht reale Sicherheit nicht bietet, nicht angenommen zu

bezahlt , ſo kann er, je nachdem ſeine Schuld fällig werden braucht. Nach Analogie des 8 320 II und nach

iſt oder nicht, Befreiung von der Verbindlichkeit § 242 BOB. iſt es auch dann ausgeſchloſſen, wenn

oder Sicherheitsleiſtung vom Verkäufer begehren die Ausübung insbeſondere wegen Geringfügigkeit

(SS 232 ff ., 257 BGB.) . der als Grundlage dienenden Forderung gegen

Eine beſondere Art der notwendigen Aufwens Treue und Glauben verſtoßen würde. Dadurch

dungen bilden die ſog. Fruchtgewinnungskoſten, erhält der Verkäufer, ohne zur Gegenleiſtung ver:

die insbeſonders bei landwirtſchaftlichen Grund pflichtet zu ſein , im Prozeß den Volftredungstitel,

ſtüden eine Rolle ſpielen. Der Käufer kann hier während bei nicht erfolgter Sicherheitsleiſtung die

Erſaß der für das Beſtellen, das Erhalten, die Verurteilung zur Einwilligung in die Berichtigung
Verbeſſerung der Fruchtgewinnung und das Ernten und zur Herausgabe des Grundſtüds und der por :

der Früchte aufgewandten Roſten verlangen , in- handenen Früchte nur Zug um Zug gegen Empfang

ſoweit ſie einer ordnungsmäßigen Bewirtſchaftung der dem Käufer gebührenden Leiſtungen erfolgen
entſprechen , alſo nicht veranlaßt worden ſind durch kann . Die Volſtreckungsklauſel wird in dieſem

einen nicht jachgemäßen Betrieb oder gar durch Falle abweichend von der allgemeinen Regel erſt

eine Mißwirtſchaft, und dabei ſelbſtverſtändlich auch dann erteilt , wenn der Nachweis, daß der Käufer

ſeine eigene Arbeitskraft und die ſeiner Angehörigen mit ſeinen Gegenanſprüchen befriedigt oder imVerzug

mit einer entſprechenden Entlohnung in Rechnung der Annahme iſt, durch eine öffentliche oder öffentlich

ſtellen . Dabei kann er jedoch niemals einen höheren beglaubigte Urkunde erbracht iſt. Die Erteilung

Wert, als den Wert der gewonnenen Früchte in der Vollſtreckungsklauſel erfolgt auf Anordnung
Anſaß bringen. Dieſe Erſtattungspflicht der Frucht: des Vorſigenden (SS 726 I, II, 730 BPO .).
gewinnungskoſten in der Perſon des Verkäufers Nügliche oder Lurusausgaben, z. B. der Räufer3

kann unter Umſtänden dazu führen, daß die oben hat an Stelle der Gasbeleuchtung das elektriſche

feſtgeſtellte Fruchtherausgabepflicht des Käufers Licht einrichten laſſen, er hat im Garten Obſtbäume

gegenſtandslos wird , ſo daß er die gezogenen Früchte geſett, einen Umbau vorgenommen , der ein höheres

behalten darf uder bei Verbrauch den Wert nicht Mieterträgnis herbeigeführt hat, das vorhandene

zu erſetzen braucht (8 102 BOB. ) . Sind die Früchte Badezimmer in prunkvoller Weiſe umändern laſſen ,

noch ungetrennt, alſo mit dem Grundſtüd an den eine andere Wohnungseinteilung vorgenommen ,



Seitſchrift für Mechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 15 u. 16. 239

1

kann der Käufer nicht erſeķt verlangen (8 996 3ft der Käufer nach erfolgter Anfechtung mit

BGB.) . Inſoweit er dadurch Werte geſchaffen hat, der Erfüllung der ſich auf Grund der Anfechtung

die als unweſentliche Beſtandteile des Grundſtücs für ihn ergebenden Verpflichtungen im Verzug, jo

oder des Anweſens zu betrachten find , z . B. Mas iſt er verpflichtet, dem Verkäufer auch den Verzugs

ſchinen oder Beleuchtungskörper, die koſtbare Bade ſchaden zu erſeßen . Iſt beiſpielsweiſe dem Verkäufer

wanne, kann er fie entfernen und allenfalls durch infolge des Verzugs des Käufers die Gelegenheit ent

die früheren Gebrauchsgegenſtände dieſer Art er: gangen, das Anweſen gewinnbringend anderweitig zu

ſeßen . Nichtweſentliche Beſtandteile bleiben nämlich veräußern, ſo hat der Käufer den entgangenen Gewinn

im Eigentum des Käufers, ſo daß er darüber frei zu erſeßen . Auch für die Nußungen , die er,wenn auch

verfügen kann . Sind die nüßlichen oder Lurus: nicht verſchuldet,zu ziehen unterlaſſen hat, die aber

anſchaffungen jedoch weſentliche Beſtandteile des vom Verkäufer auf Grund ſeiner beſonderen Sach

Anweſens geworden , z. B. eingebaute Vertäfelungen kunde und Emſigkeit gezogen werden konnten und

und Türen, Steinbelag in der Küche, neues Kloſett, gezogen worden wären, hat er aufzukommen.

ſo gewährt das Gefeß dem Käufer das Recht, dieſe Der zufällige Untergang der Hauptſache und

Anſchaffungen zu entfernen , wobei er jedoch auf der gezogenen Früchte macht ihn vom Augenblick

ſeine Koſten das Anweſen in den vorigen Stand des Verzug8 an für den Betrag erſaßpflichtig,

zu verſeßen hat. Dieſes Wegnahmerecht hat er den der Verkäufer im Falle der rechtzeitigen Leiſtung

auch dann noch, wenn der Verkäufer das Anweſen als Güterwert in ſeinem Vermögen gehabt hätte;

wieder in ſeinen Beſiß bekommen hat, jedoch nur es müßte denn von ihm bewieſen werden können ,

in der Form , daß ihm der Verkäufer, dem zuvor daß auch bei rechtzeitiger Leiſtung die heraus

auf ſein Verlangen Sicherheit für den mit der zugebenden Grundſtüde beim Verkäuferunter

Wegnahme verbundenen Schaden zu leiſten iſt, die gegangen wären. Das leştere lönnte gerade in

Wegnahme zu geſtatten hat. der gegenwärtigen Zeit, z .B. im Falle der Zets

Das Wegnahmerecht iſt jedoch ausgeſchloſſen, ſtörung des Anweſens und der Ernte durch einen

wenn es nur zurSchikane ausgeübt werden wollte, Fliegerangriff praktiſch werden. Dieſe Erſaßſchuld

2. B. der Käufer will die koſtbaren Tapeten , mit iſt mit 4 °% von dem Augenblic an, den der Ver

benen er die Zimmer hat tapezieren laſſen, herunter: käufer als für ihn günſtigſten Zeitpunkt ſeiner

reißen und durch die früheren minderwertigen Ta: Wertbemeſſung zugrunde legt, zu verzinſen ($ S 246,

peten erſeßen oder die nach ſeinem Geſchmack neu 249, 251, 252, 284, 285, 286, 290, 990 II

geſtrichenen Türen abwaſchen laſſen , oder wenn der BOB.) .

Verkäufer dem Käufer den Wert anbietet , den die Der Räufer hat endlich noch zu beanſpruchen

angeſchafften Beſtandteile für ihn nach der Tren: den allenfalls von ihm bezahlten Kaufpreis oder

nung haben würden , wobei auch der ſog. Affektiong: Raufpreisteil nebſt 4 % Zinſen ſeit der Bezahlung,

wert zu berückſichtigen ſein wird ( SS 232, 258 , da angenommen werden darf, daß der Verkäufer

946, 93, 94 , 997 BOB.) . das Geld verzinslich angelegt hat . Vorausſeßung

Hat der Käufer das Grundſtück oder das An- iſt jedoch, daß der Verkäufer noch bereichert iſt,

weſen ſchuldhaft verſchlechtert oder hat er es ver- alſo das Geld noch hat oder unter Erſparung

äußert, ſo hater dem Verkäufer Schadenserſaß zu eigenen Vermögens verausgabt hat. Daß er nicht

leiſten . Als Verſchlechterung gilt auch die Be: mehr bereichert iſt, z. B. das Geld ihm geſtohlen

laſtung mit einer Hypothek, Grundſchuld oder worden iſt, hat der Verkäufer zu beweiſen (8 818 IV

Grunddienſtbarkeit. Iſt im Augenblick der An: BGB.) . Hat er Hypotheken oder Grundſchulden in

fechtung die Weiterveräußerung an einen gut: Bahlung gegeben , ſo ſind dieſe vom Verkäufer auf

gläubigen Dritten bereits erfolgt, ſo iſt die Klage ihn zurüdzuübertragen . Dagegen kann vom Käufer

von vorneherein nicht auf Herausgabe, ſondern nicht Herausgabe der Vermögenswerte verlangt

auf Erſaß des Verkehrswertes zu richten, den das werden, die der Verkäufer mit dem erhaltenen

Anweſen jeßt für den Verkäufer hätte (SS 249, Kaufpreis angeſchafft hat, z. B. Mobiliar , Wäſche,

989 BOB.) .
. Dagegen kann der Verkäuferden ein Grundſtüd uſw. Denn der Erwerb beruhtin

Schaden nicht erſeßt verlangen , der ihm dadurch dieſem Falle nicht auf der rechtlich unbegründeten

entſtanden iſt, daß er das Grundſtück bisher nicht Vermögenszuwendung, ſondern auf einem ſelb

im Beſik gehabt hat . Der Hilfsantrag auf Werts: ſtandigen mit einem Dritten abgeſchloſſenen An

erſaß für den Fall, daß das Grundſtüc nicht ſchaffungsgeſchäft.

herausgegeben werden kann , der in der Praxis Hat der Käufer in Anrechnung auf den Rauf

häufig bei der Eigentumsklage hinſichtlich beweg: preis Hypothelſchulden des Verkäufers übernommen,

licher Sachen geſtellt wird , wird in dem vorliegenden ſo iſt bezüglich der Rechtslage zu unterſcheiden,

Fall, da durch den Widerſpruch im Grundbuch ob noch der ſog. Schwebezuſtand nach $8 415 ,

der gutgläubige Erwerb hintangehalten werden 416 BOB. beſteht oder nicht. Hat der Hypothek

kann, feine praktiſche Rolle ſpielen , weshalb auf gläubiger ſeine Zuſtimmung noch nichtausdrücklich

die Frage, ob ein derartiger Antrag von Anfang oder ſtillſchweigend erklärt und find insbeſondere

an als Eventualantrag geſtellt werden kann , hier die in § 416 BOB. vorgeſehenen 6 Monate noch

nicht eingegangen zuwerden braucht(1.13.1917,845). nicht abgelaufen, ſo hat er ein Recht aus der

!

!
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Schulbübernahme nicht erworben , was ſich ins: Eintritt des Verzugs für die unverſchuldete

beſondere auch darin äußert, daß Verkäufer und zufällige Unmöglichkeit der Herausgabe und Ver

Räufer noch bezügl . des Schuldübernahmevertrag ſchlechterung des Grundſtücks aufkommen , es müßte

freie Verfügungsmacht haben. Da in dem Fai, denn ſein , daß die Unmöglichkeit oder Verſchlech:

daß der Verkäufer den Kaufvertrag wegen arg terung auch bei dem Verkäufer eingetreten wäre.

liftiger Täuſchung angefochten hat, dadurch der Der Käufer muß alſo z . B. für einen Brand,

Schuldübernahmevertrag als abſtraktes Erfüllung8: den ein geifteskranker Familienangehöriger oder

geſchäft nicht nichtig wird und daher trop erfolgter ein Kind von ihm gelegt hat, auftommen ( 8 848

Anfechtung des Kaufvertrags als Schulderfüllungs: BOB . ). Der Betrag , der als Wertminderung in

vertrag zwiſchen Verkäufer und Räufer fortbeſteht, dieſem Falle verlangt wird , iſt mit 4 % zu vers

ſo kann der Käufer verlangen, daß ihn der Ver- zinſen und zwar von dem Augenblick an , in dem

käufer aus dem Schulderfüllungsvertrag entlaßt , er verlangt wird (88 246, 819 BOB . ) . Er muß

d. h. auf ſeine Rechte aus dem Schulderfüllungs- dem Verkäufer die entgangenen Gebrauchsvorteile

vertrag verzichtet. In dieſem Fall braucht der und einen etwa entgangenen Gewinn erſcßen , ſo

Käufer nicht zu begehren, daß ihn der Verkäufer daß der Verkäufer , wenn er z. B.für Wohnzwecke

von der Schuld gegenüber dem Hypothekgläubiger oder bei einem landwirtſchaftlichen Grundſtück

befreit. Dieſes Verlangen muß der Käufer da. für den Lebensunterhalt größere Aufwendungen

gegen dann ſtellen, wenn er dem Hypothekgläubiger machen mußte oder wenn er in der Zwiſchenzeit

bereits haftet , ſei es , daß ihn dieſer ausdrücklich das Anweſen mit Gewinn hätte anderweitig ver :

oder ſtillſchweigend als Hypothetſchuldner anges kaufen können, hiefür den Käufer erſaßpflichtig

nommen hat oder daß die Sechsmonatsfriſt nach machen kann. Iſt der Anſpruch auf Grund un

§ 416 BGB. abgelaufen iſt. Denn der Käufer erlaubter Handlung verjährt, dann tritt die Haftung

kann als Schuldübernehmer fich dein Hypothet- wegen ungerechtfertigter Bereicherung ein (8 852 II

gläubiger gegenüber nicht darauf berufen , daß der BÖB .) .

der Schuldübernahme zugrunde liegende Raufvertrag Bezüglich der Verwendungen und des Weg

auf Grund der erfolgten Anfechtung nichtig iſt nahmerechts und etwaiger Gegenanſprüche iſt die

(8 417 II BOB.) . Sat der Käufer eine Hypothet Rechtslage die gleiche wie oben für den zivilrecht

in Zahlung gegeben , ſo kann er Rücübertragung lichen Betrug dargeſtellt. Eine Beſonderheit be

dieſer Hypothek und Eintragsbewilligung verlangen, ſteht jedoch hier inſoferne, als der Käufer für die

da die Anfechtung des Kaufvertrags auch dieſe Verwendungen, die er nach dem früher Erörterten

Hypothekübertragung nicht ergreift (RGRRomm. erfekt verlangen kann, das Zurüdbehaltungsrechterſeßt

8 139 Anm. 2 ) . nicht ausüben kann ( 273 II BOB .).

Hat der Verkäufer den Kaufvertrag mit der b) Unter Zugrundelegung, daß nur das Grund:

Auflaſſung angefochten und enthält die vom Käufer geſchäft (Kaufvertrag) angefochten werden kann .

verübte Täuſchung den Tatbeſtand eines Betrugs Der Verkäufer kann und muß verlangen , daß

nach § 263 StGB . , liegt alſo eine ſtrafbare der Käufer das Grundſtück in den Formen des

Handlung vor, dann ſind fitr die Beurteilung 8 925 BOB. wieder an ihn aufläßt, die Um :

der Anſprüche des betrogenen Verkäufers, abgeſehen ſchreibebewilligung in grundbuchmäßiger Form er

von ſeinem Herausgabe- und Berichtigungsanſpruch teilt ' ) und ihm das Grundſtück wieder herausgibt.

hinſichtlich des Grundſtücke ſelbſt, die Vorſchriften Kommt es zum Prozeß , ſo hat er den An
über unerlaubte Handlung mit den allgemeinen trag zu ſtellen, den Käufer in dieſem Sinne zu

Anſprüchen über Schadenserſaß zugrunde zu legen verurteilen . Es empfiehlt ſich, bei Gericht eine

(88 249-251 , 823, 848, 849, 992 BOB.). einſtweilige Verfügung auf Vormerkung des

Die oben erörterten geſeßlichen Beſtimmungen Auflaſſungsanſpruchs zu erwirken (88 883, 885S8

über die Haftung des unredlichen Beſikers dem BOB. , SS 935 ff. 3 PO .). Iſt das ergangene Urteil

Eigentümer gegenüber fommen in dieſem Fall nicht für gegen Sicherheitsleiſtung vorläufig vollſtrecbar

zur Anwendung. Dies bedeutet eine Verſchärfung erklärt worden (§ 713 3PO. ) , ſo gilt mit dieſer

der Haftung des Käufers in nachſtehenden Rich: Erklärung die Eintragung einer Auflaſſungsvor:

tungen . Er haftet nicht nur für die Nußungen, merkung als bewilligt (8 883 BGB. , $ 895 3PO.) .

die er ſchuldhafterweiſe nicht gezogen hat , ſondern

auch für die, welche der Verkäufer gezogen hätte.
· Die Eintragung erfolgt auf Antrag des Ver :

käufers . Mit dieſem Antrag ſind dem Grundbuch
Er muß aber auch, was in der Literatur mit

amt vorzulegen das Urteil in vollſtredbarer Aus:

Recht angenommen wird ( Biermann , Sachenrechtfertigung nebſtZuſtellungsnachweis und die Hinter:

Anm. zu § 992 BGB.), diejenigen Nußungen legungsbeſtätigungmitZuſtellungsnachweis (S $ 750,
SS

herausgeben , die er, obwohl ſie der Verkäufer nicht
751 ZPO.) . Die vollſtredbare Ausfertigung wird ,

gezogen hätte, ſelbſt gezogen hat. Er hat 3. B.
wenn die Rückauflaſſung nur Zug um Zug gegen

die größere Wohnung, die der Verkäufer ſelbſt

bewohnt hatte , oder früher nicht verwertete Räume

1) Es iſt ratſam , dieſe Bewilligung zu verlangen ,

vermietet und dadurch die Erträgniſſe erhöht . Der weil es zweifelhaft iſt, ob § 20 GBO . die Befolgung

Käufer muß in dieſem Falle auch ſchon vor dem des § 19 GBO . entbehrlich macht oder nicht.
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Erſtattung von Gegenanſprüchen des Käufers zu (98 883,885 BGB.)und zwar in bindender Form ,

erklären iſt, nur dann erteilt, wenn dem Gericht alſo notariell beurkundet , oder vor dem Grundbuch

die Befriedigung des Käufers oder ſein Annahme- amt oder durch Aushändigung einer öffentlich be

verzug nachgewieſen iſt (§ 726 II 3PO .). glaubigten Eintragsbewilligung (88 19, 29 GBD.),

Iſt das Urteil rechtskräftig, ſo erfolgt die Um- und hat der Verkäufer oder der Käufer den Ein

ſchreibungim Grundbuch aufGrund des vorgelegten tragungsantrag beim Grundbuchamt geſtellt, dann

rechtskräftigen Urteils in vollſtrecbarer Ausfertigung wirkt die Vormerkung nochdem EintragderRon:

nebſt dem Nachweis der Zuſtellung. kurseröffnung gegenüber ($S 873 II, 878 BOB.).

Wird der Anfechtungsprozeß durch Vergleich | Die Richtigkeit dieſes Rechtsſages iſtſehr beſtritten.
beendigt und übernimmt in dieſem der Räufer die Es iſt daher, wenn die Lage des Räufer8 bedenklich

Verpflichtung , das Grundſtück zurüđzuübertragen, ift, ratſam, mit der größten Beſchleunigung auf

lo fann dieſe Rüdübertragung, weil die Auflaſſung den Eintrag einer Auflaffungsvormerkung bedacht

im Prozeßvergleich nicht erklärt werden kann , nicht

ſofort erklärt werden . Es muß vielmehr, wenn Hat es der Verkäufer verſäumt, noch rechtzeitig

der Räufer der im Vergleich übernommenen Auf- vor der Konkurseröffnung eine Auflaſſungsdor

laſſungsverpflichtung nicht freiwillig nachkommt, vom merkung in das Grundbuch eintragen zu laſſen,

Verkäufer ein beſonderes Volſtredungsverfahren dann kann er , wenn es ihm nicht gelungen iſt.

durch Antrag andas Prozeßgericht eingeleitet werden. auch das Uebereignungsgeſchäft mit Wirkſamkeit

Bezüglich der Faſſung des Antrags und des Be- anzufechten, im Konkurſe des Käufers ſeinen Bereis

ſchluſſes kommt die Streitfrage in Betracht, ob fich cherungsanſpruch und zwar auch dann, wenn das

die Vollſtređung nach § 887 SPO. oder nach Grundſtück noch in der Maſſe vorhanden iſt, nur

§ 888 3PD. richtet. Unter Zugrundelegung der als Bereicherungsanſpruch mit dem nach § 69 KO.

erſteren Anſicht (RO. 55 , 58) fann der Verkäufer zu ſchäßenden Geldbetrag in der Rolle des Ronkurs

beantragen , daß er vom Prozeßgericht ermächtigt gläubiger8 geltend machen (8 3 KO .).3

wird auf Koſten des Käufers die Rückauflaſſung Das Aubſonderungsrecht iſt ihm verſagt. Auch

mit ſich ſelbſt (8 181 BOB .) vorzunehmen. Nach hier zeigt fich mit aller Deutlichkeit, wie die Lage

der lekteren Anſicht - Gaupp -Stein 3PD. 887§ des getäuſchten Verkäufers weſentlich kräftiger iſt,

Note 22 8 894 11 – iſt zu beantragen, daß derI wenn er auch das dingliche Geſchäft ( Auflaſſung)

Käufer zur Vornahme der Rücauflaſſung durch anfechten kann und anficht.

Androhung einer Geldſtrafe anzuhalten iſt. Für Bezüglich der beiderſeitigen Anſprücheim übrigen ,

den Verkäufer wird es ſich daher empfehlen , den alſo der Ånſprüche des Verkäufers wegen Erſtattung

Antrag alternativ zu faſſen. der Nußungen, wegen Unmöglichkeitder Zurüdgabe,

Bei einem Schiedsſpruch, der die Verpflichtung 3. B. wegen Verkaufs und wegen Verſchlechterung

zur Rüđauflaffung ausſpricht, iſt dasVollſtreckungs- einerſeits und der Anſprüche des Käufers wegen

urteil zu erwirken ( 8 1042 3PO.). Mit dieſem Aufwendungen andererſeits , können , da der Heraus

Volſtredungsurteil fann dann derVerkäufer auf dem gabeanſpruch bezüglich des Grundſtücke in dem hier

gleichen Wege wie beim Beſiß eines gewöhnlichen end: in Hede ſtehenden Fall ſchuldrechtlicher, nicht ding

gültig oder vorläufig volſtrebaren Urteils den Rüd- licher Natur iſt, die Grundlage über die Neben

erwerb des Eigentums am Grundſtüd herbeiführen . haftung des Beſißers (88 987 ff. BOB. ) nicht un :

3ft der Räufer im Konkurs , ſo iſt zu unterſcheiden , mittelbar Anwendung finden.

ob der Verkäufer ſchon vor der Ronkurseröffnung Ihre Anwendung ergibt ſich jedoch nach 88 142II,

eine Auflaffungsvormerkung im Grundbuch hat 819, 292 BGB.

eintragen laſſen oder nicht. Die beiderſeitige Ausgleichung vollzieht fich

Im erſteren Fall fann der Verkäufer auch dem daher auch in dieſem Falle nach denſelben Regeln ,

Konkursverwalter gegenüber nach der ausdrücklichen die unter a im Falle der gleichzeitigen Anfechtung

Vorſchrift des 824KO. die Auflaffung,Eintragungs- des dinglichen Geſchäftes im einzelnen erörtert

bewilligung und Herausgabe des Grundſtüds ver- worden ſind.

langen . Der Erwerb dieſes unentwiđelten Aus:

ſonderungsrechtes (Jaeger RD. Anm. 14 824) bildet II. Die Anfechtung durch den getäuſchten

eine Ausnahme von 8 15 RD.
Käufer.

Beachtet der Ronkursverwalter die Vormerkung Er kann vom Verkäufer verlangen Zurüd =

nicht, ſo kann der Verkäufer von ihm trokdem die bezahlung des erhaltenen Raufpreiſes nebſt 4 %

Auflaſſung und von dem Dritterwerber die Zu- Zinſen, dagegen nicht Herausgabe des mit dem

ſtimmung verlangen (S$ 888 1 BGB. , § 19 GBO.). erhaltenen Geld angeſchafften Vermögenswertes

Nach der Konkurseröffnung kann auf Grund (1. I a . E.). Hat er Hypotheken in Zahlung ge:

einer einſtweiligen Verfügung eine Vormerkung für geben, ſo wird regelmäßig mit dem Raufvertrag

den Verkäufer nicht mehr eingetragen werden (8 885 auch dieſes Erfüllungsgeſchäft angefochten werden

BGB. , 88941,942113PO. , 539GBO .,914IIRO .). können , ſo daß auch die Uebertragung der øypo

Hatte der Käufer ſchon vor dem Konkurs den thet nichtig iſt.

Eintrag einer Auſlaſſungsvormerkung bewilligt Handelt es ſich um eine Buchhypothet, dann

.
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kann der Käufer vom Verkäufer die Berichtigung Diegt nur eine privatſchriftliche Abtretung mit

des Grundbuchs in der Form einer eintragungs- Uebergabe des øypothefen briefs vor, dann fann

fähigen Berichtigungsbewilligung verlangen (8 894 nach erfolgter Anfechtung der Verkäufer mit Wirkung

BOB. , SS 19 , 29CBO.). Im Prozeß empfiehlt gegen den Räufer die Hypothek nicht übertragen

es ſich, den Widerſpruch im Wege der einſtweiligen und ſich zahlen laſſen , weshalb Sicherungsmaß:

Verfügung zu erwirken ($ 899 BGB. , S8 935 ff. nahmen nicht geboten ſind ($S 1154, 1155, 892,SS ,

3PO.). 3ft das Urteil , durch das der Verkäufer 893 BOB.). Es genügt , die Herausgabe des

zur Bewilligung der Grundbuchberichtigung bezügl. Hypothekenbriefs zu verlangen. Sind vom Käufer

der Hypothek verurteilt worden iſt, nur vorläufig Hypotheken in Ánrechnung auf den Kaufpreis

vollſtredbar, ſo kann auch auf Grund dieſes Urteils übernommen worden , ſo kann er gleichzeitig mit

ein Widerſpruch in das Grundbuch eingetragen dem Kaufvertrag auch die Schuldübernahme an

werden. Im übrigen wird auf das unter Ia fechten . In dieſem Falle tann er fich, da $ 417 II

Ausgeführte verwieſen . BOB. nicht im Wege ſteht , dem Gläubiger gegen

Iſt die in Zahlung gegebene Hypothet eine
über auf die durch die Anfechtung bewirkte Nich:

Briefhypothet
, dann find folgende Fälle zu unter: tigkeit der Schuldübernahme ſelbſt berufen , ſo

ſcheiden :
daß eine Befreiung von der Schuld dem Gläus

biger gegenüber nicht in Frage kommt.

1. Die Abtretungserklärung iſt in öffentlich be- Der Käufer darf, wenner auch das Ueber:

glaubigter Form vorgenommen worden (8 1155 eignungsgeſchäft angefochten hat, ſo daß er dem
BOB .).

Verkäufer gegenüber zunächſt die Rolle des gut

2. Die Schriftform iſt erfekt worden durch den gläubigen Beſigers geſpielt hat, die gezogenen

Eintrag der Abtretung in das Grundbuch (88 1154 ff. Früchte ( Feldfrüchte , Miet- und Pachtzinſen)

BOB. , SS 13 , 30 , 19 , 26 , 29 GBO.) . (88 99, 100 BOB .) regelmäßig behalten. Auch

3. Der Käufer hat die Abtretungserklärung herauszugeben . Er muß jedoch die über måßig
die noch vorhandenen Früchte braucht er nicht

nur privatſchriftlich vorgenommen und dem Ver:
.

käufer den Hypothekenbrief übergeben ($ 1154 I
gezogenen Früchte herausgeben , darf alſo nur die

BOB.).
Früchte behalten, die nach den Grundſäßen einer

ordnungsmäßigen Wirtſchaft als Sachertrag gelten

In allen drei Fällen iſt durch die Anfechtung ( 993 Í BGB.). Für die übermäßig gezogenen,

der Hypothekabtretung das Eigentum an dem 3. B. Windbruch, Raubbau, haftet er unter dem

Hypothekenbrief wieder an den Käufer zurück
Geſichtspunkte der ungerechtfertigten Bereicherung,

gefallen , ſo daß beim Beſikkonſtitut der Käufer ſo daß er auch dann dafür aufkommen muß ,

wieder ohne weiteres ein freies Verfügungsrecht wenn er ſie nicht mehr hat, z. B. verkauft oder

über den Hypothekenbrief hat und bei der erfolgten
durch eigenen Verbrauch Aufwendungen aus eigenem

Uebergabe des Briefes an den Verkäufer von dieſem Vermögen erſpart hat . Dagegen iſt er dann von

die Aushändigung des Briefes an ihn verlangen der Erfaßpflicht befreit, wenn ſie ihm abhanden

kann (8 952 BGB.) . Die Erwirkung einer einft
gekommen oder untergegangen ſind ( Diebſtahl,

weiligen Verfügung auf Hinterlegung des Hypo- Brand ). Er haftet nicht für eine Beſchädigung

thekenbriefes wird ſich unter Umſtänden empfehlen und ein ſonſtiges Ereignis, das ihm die Heraus

(SS 935 ff. 3PO.) , insbeſondere dann , wenn die gabe unmöglich macht (8 993 BGB.) . Žat er

Abtretungserklärung in öffentlich beglaubigter Form jedochdasGrundſtüc verkauft, ſo muß erden
erfolgt iſt, der Verkäufer daher im Verkehr regel- Betrag , der dem Verkehrswerte zur Zeit der Auf

mäßig troß der erfolgten Anfechtung noch als
laſſung des Verkäufers an ihn entſpricht, oder ,

wirklicher Gläubiger gilt (SS 1155, 891, 892 wenn der Erlös geringer iſt als dieſer, den Erlös

BOB.). Dieſer Weg dürfte der Maßregel des
dem Verkäufer herausgeben oder auf ſeinen Kauf

Widerſpruchs im Grundbuch (SS 894 ff. BOB.)
preišrückerſtattungs- und Verwendungsanſpruch an:

vorzuziehen ſein, ganz abgeſehen von der wohl rechnen . Nach der Rechtshängigkeit ſteht er für

mit Recht aufgeworfenen Frage, ob dieſes Siche: jedes Verſchulden ein, durch das das Grundſtüđ

rungsverfahren hier Platz greifen könnte (1. Pre
verſchlechtert oder beſchädigt wird (8 989 BOB.).

dari, GBO. , Vorbemerkungen § 10 II 5). Notwendige Verwendungen kann der Käufer

Iſt die Abtretungserklärung durch den Buch- auch dann erſett verlangen , wenn fie der Ver:

eintrag erſeßt, dann hat der Käufer das Recht, käufer nicht in dieſer Art oder in dieſem Umfang

Berichtigung des Grundbuchs und Herausgabe gemacht hätte (8 994 I BOB .) ; e8 müßte denn

des Hypothekenbriefs zu verlangen . Als Siche- ſein, daß ſie gewöhnliche Erhaltungskoſten ſind

rungsmaßregel iſt hier geboten der durch einſt- oder Aufwendungen für Laſten des Grundſtücs

weilige Verfügung zu erwirkende Widerſpruch im bilden , in welchem Falle der Käufer , weil er ja

Grundbuch gegen die Gläubigereigenſchaft des Ver: auch die Früchte behalten darf und die Gebrauchs:

käufers. Dann iſt der weitere Verbleib des Hypo: vorteile nicht zu vergüten braucht, keinen Erſaß ver :

thefen briefs in den Händen des Verkäufer8 ohne langen kann . Dagegen kann er Erfaz der Auslagen,

Gefahr für den Räufer. die wirtſchaftlich den Stamm des Grundſtüds

+
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betreffen , z. B. Straßenkoſten, Kanaliſationskoſten Denn in dieſem Falle können die Ausgleichungs

verlangen (S8 994 I S. 2, 995 S. 2 BOB.). grundſäße zwiſchen Eigentümer und Befißer nicht

Auch nüßliche Aufwendungen, z. B. für das zur Anwendung kommen.

Seßen von Obſtbäumen, Einrichten des elektriſchen Nach den Bereicherungsgrundſäßen , die einer

Lichtes, kann er, weil ſie regelmäßig den Wert beiderſeitigen Abrechnung führen , ohne daß dabei

des Grundſtüds ſteigern, ecſegt verlangen (8 996 Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsgrundſäße in

BGB.). Zinſen kann er jedoch für dieſe Auf: Frage kommen (RG. 72 , 133 ; 86 , 343), geſtaltet

wendungen nicht beanſpruchen ( Biermann, Sachen
ſich die Lage des Käufers im vorliegenden Fall

recht Anm. 3 $ 996 BGB.) . Für die Verteilung folgendermaßen. Sein Bereicherungsanſpruch gegen

der Früchte und Laſten gelten die Vorſchriften der den Verkäufer , der , wie eingangs erwähnt, grund

SS 993, 101 ?, 103 BG6. Von vorausbezahlten fäßlich auf Zurüđbezahlung des Kaufpreiſes mit

Miet- und Pachtzinſen muß daher der Käufer 4 % Zinſen und , wenn es ſich um in Zahlung

den Teil, der nach Abzug des auf die Dauer ſeiner gegebene Hypotheken oder Sachen handelt, deren

Berechtigung fallenden Betrags verbleibt , an den
Hingabe von der Anfechtung nicht umfaßt wird,

Verkäufer abliefern oder mit ihm verrechnen. auf Rüdübertragung dieſer Hypotheken und Sachen

Grund- und þausſteuern, Hypothefzinſen, geht, wobei die Abtretungserklärung durch die

Brandverſicherungsbeiträge an öffentl. Verſiche- rechtskräftige Verurteilung zur Abtretung erſekt

rungsanſtalten braucht er nur für die Dauer ſeiner wird (S 894 3PO .), wird gemindert durch die

Berechtigung zu bezahlen . Er kann alſo in dieſer von ihm gezogenen natürlichen und bürgerlichen

Richtung teilweiſen Erſaß verlangen. Früchte und Gebrauchsvorteile ( Früchte, Miet- und

Bezügl. des Abtrennungsrechtes gilt das gleiche Pachtzinſen, Bewohnen des Anweſens). Dagegen

wie früher bei der Rechtsſtellung des betrogenen darf erwieder anrechnen die mit dem angefochtenen

Verkäufers ausgeführt. Wenn jedoch der Räufer Geſchäft im urſächlichen Zuſammenhang ſtehenden

eine Einrichtung hat herſtellen laſſen, die zu den Aufwendungen . Hierher gehören Vertragskoſten ,

gewöhnl. Erhaltungskoſten gehört," ſo darf er dieſe Mallergebühren, Aufwendungen für das gekaufte

nicht wegnehmen, weil er ja auch für die Nukungen Grundſtück, insbeſondere Fruchtgewinnungskoſten,

nicht erſakpflichtig iſt. Er darf alſo die neuen wobei er auch ſeine Arbeit und die ſeiner Familien

Scheiben oder Dachziegel, die er für zerbrochene angehörigen in Rechnung ſtellen kann , Steuern

hat einſegen laſſen , nicht wegnehmen. Wegen und ſonſtige Laſten , Hypothefzinſen , Ausbeſſerungs

ſeiner Verwendungen auf die noch ſtehenden koſten. Es iſt gleichgültig , ob dieſe notwendig

Früchte ſiehe 8 998 BOB. Er kann daher regel oder nüklich waren und in dieſem Umfang und

.

mäßig Erjaş verlangen,es müßte denn ſein, das in dieſer Höhe vomVerkäufergemachtworden
fich die Verwendungen auf die übermäßig gezogenen

wären

bezogen haben . Bedenklich erſcheint auch mir (f . Therings Jahrb .

Vom Augenblic der Anfechtung oder der Bd. 61, 279 ff.) die vom RORKomm . Anm . 6

Rechtshängigkeit an iſt die Haftung geſteigert, zu 8 818 BGB. vertretene Anſicht, daß der Käufer

was fich insbeſondere nach der Richtung äußert , als Abrechnungspoſten auch einſeşen dürfe die

daß der Käufer, wenn er Wohnungen Teerſtehen Aufwendungen , die er unnüşerweiſe oder mit

ließ und dies bei verkehrsüblicherSorgfalt hätte Rückſicht auf den Erwerb des Grundſtücs gemacht

vermieden werden können, dem Verkäufer ſchaden8= hat, z. B. eine Vergnügungsreiſe.

erſappflichtig iſt. Im übrigen wird auf das oben
In dieſer Allgemeinheit kann dieſer Rechtsſak

unter Ia Äusgeführte verwieſen (SS 819, 292, nicht aufgeſtellt werden . Er entſpricht nicht dem

987 ff. BOB .). - Der Käufer kann mit der natürlichen Rechtsempfinden . Es wäre ſchwer

Rüdforderungstlage die Klage auf Feſtſtellung der verſtändlich, wenn man dem Käufer, der, ſeiner

Nichtigkeit des Grundgeſchäftesund der Auflaſſung eigenartigen Geſchmacksrichtung folgend, ſämtliche

verbinden . Wenn der Verkäufer die Rückgängig: Decken des gekauften Hauſes grün hat anſtreichen

machung des Kaufs und die Rüđzahlung des . laſſen und in dem mitgekauften Parke italieniſche

Kaufpreiſes verweigert, dann gerät er in An
Nächte und Zechgelage gehalten hat , geſtatten

nahmeverzug . Der Käufer kann in dieſem Fall wollte, gegenüber den Gegenpoſten des Verkäufers

den Beſitz am Grundſtück aufgeben ,ſo daß er für wegen der gezogenen Nußungen , insbeſondere der

den dadurch entſtehenden Schaden nicht haftbar iſt. Gebrauchsvorteile mit dieſen Gegenpoſten ſeinerſeits

Die Beſigesaufgabe muß er jedoch regelmäßig aufzurechnen. Das Geſek zwingt auch nicht zu

vorher androhen ($S 295, 298, 303 BGB. , dieſer Annahme. Die Bereicherungshaftung ſoll

98. 73 , 69).
einen fachlich ungerechtfertigten Vermögenserwerb

Die Abrechnung zwiſchen Verkäufer und Käufer auf Koſten eines anderen verhindern . Ob dieſer

kann fich aber von Anfang an nur nach Be : Vermögenserwerb gemacht worden iſt, läßt ſich,

reicherungsgrundſäken beurteilen , nämlich wenn auf beiden Seiten Vermögensänderungen

dann, wenn der Käufer nur das Grundgeſchäft, vorliegen , nur in der Weiſe berechnen , daß von

nicht dagegen die Auflaſſung angefochten hat dem einen Teil nur die Vermögensaufwendungen

I
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in Rechnung geſtellt werden dürfen , die er für
Das Jagdrecht auf den Gewäſſern im

die Erlangungund die Erhaltungdes Vermögeng

wertes, der als ungerechtfertigte Bereicherung er- redtsrheiniſchen Bayern.

achtet wird, machenmußte oder gemacht hat. Nur

in dieſem Rahmen kommt man zu einem praktiſch
Von Syndikus E. Frhr. d . Hotthafft in München.

brauchbaren nicht ins Uferloſe gehenden Rechtsſak.

Der Verkäufer kann verlangen die Zurüdgabe betr. die Ausübung derJagd, ( IG .) enthält nur
Das bayeriſche Geſetz vom 30. März 1850,

des Grundſtüds nebſt den gezogenen , noch vor :

handenen Früchten. Der Käufer genügt ſeiner die Ausübung des Jagdrechts auf Gewäſſern.
in Art. 2 Ab . 1 Ziff. 4 eine Beſtimmung über

Žerausgabepflicht durch Ueberlaſſung in dem gegen : Im übrigenmüſſen wir uns, um uns über das

wärtigen Zuſtand. Hat er das Grundſtück ver

ichlechtert,ſo kann er nur dann aufErſaß belangt die allgemeinenBeſtimmungendes 36. und
Jagdrecht auf den Gewäſſern klar zu werden ,

werden,wenn die Verſchlechterung nach der Rechts- des bayeriſchen Waſſergefetes (WG .) vergegen

hängigkeit eingetreten iſt (8 818 IV BOB. , 88 263,

267, 281 3PO.).
wärtigen und die nötigen Schlußfolgerungen

ziehen .

Die Rückgabe muß in der Form der Rück: 3m nachſtehenden fou das Jagdrecht zunächſt

auflaffung und Eintragung in das Grundbuch er auf den fließenden, dann auf den ſtehenden Ge

folgen. Der Räufer hat das Zurückbehaltungsrecht wäſſern und auf den Kanälen erörtert werden .

nach 88 273, 274 BOB. , bis er für ſeine For

derungen befriedigt iſt, wie umgekehrt auch der
I. Das Jagdrecht auf den fließenden Gewäſſern.

Verkäufer die Rückzahlung der von demKäufer

gemachten Leiſtungen auf Grund der Geltend- 1. Das Jagdrecht auf den öffent

machung des (Rüdforderungs-) Zurücbehaltungs- lichen Flüſſen.

rechtes nur Zug um Zug gegen Rücauflaffung Die öffentlichen Flüſſe ſind in dem in Anl. I

des Grundſtücke zu betätigen hat . zur VollzBek. vom 3. Dezember 1907 zum WG.

Wenn der Verkäufer im Verzug bezügl. der niedergelegten Verzeichnis aufgeführt.

Rücnahme des Grundſtücks iſt, ſo hat auch hier Die öffentlichen Flüſſe ſtehen im Eigentum

der Käufer das Recht der Beſißaufgabe, was aber des Staates (Art. 2 WC.).

keinen Einfluß hat auf ſeine fortbeſtehende Ver- Im Grundeigentum liegt die Berechtigung

pflichtung, das Grundſtück auf den Verkäufer wieder zur Jagd auf eigenem Grund und Boden ( Art. i

aufzulaffen und bei der Umſchreibung im Grund- 36.). Die Ausübung des Jagdrechts durch den

buch mitzuwirken . Grundeigentümer auf dem ihm gehörigen Grund

Die Unmöglichkeit der Zurückgabe des Grund- und Boden iſt jedoch nach Art. 2 IG.nur dann

ſtüds ſteht dem Rüdforderungsanſpruch des Käufers, zuläſſig, wenn einerſeits der Grundbeſiß ein zu:

gerichtet auf die Bereicherung des Verkäufers, nicht ſammenhängender iſt und wenn andrerſeits dieſer

im Weg. Sie iſt dagegen von Bedeutung bei der zuſammenhängende Grundbeſiß im Flachlande

Berechnung der Höhe ſeines Bereicherungsanſpruchs. mindeſtens 240, im Hochgebirge mindeſtens

Hat der Käufer das Grundſtück noch vor der 400 bayeriſche Tagwerk ausmacht. 3ſt dies

Auflaſſung an einen Dritten verkauft und iſt es nicht der Fall, ſo übt die politiſche Gemeinde

vom Verkäufer unmittelbar an dieſen Dritten , der namens der Grundeigentümer das Jagdrecht

von der Anfechtbarkeit des Raufgeſchäfte Renntnis innerhalb ihres Bezirtes aus (Art. 4 36.).

gehabt hat, aufgelaſſen worden, ſo geſtaltet ſich Weitere Beſchränkungen beſtehen für das Eigen

im Falle der Anfechtung der Bereicherungsanſpruc
h

jagdrecht nicht; insbeſondere beſchränken auch die

folgendermaßen :
Gemeindegrenzen das Eigenjagdrecht nicht.

• Der Verkäufer hat den Bereicherungsanſpruch,
Es ſteht daher dem bayeriſchen Staat als

den er wegen der Nichtigkeit des Raufvertrags dem Grundeigentümer der öffentlichen Flüſſe das

gegen den Auflaffungsgegner hat, ohne Gewähr Jagdausübungsrecht auf dieſen zu, vorausgeſeßt,

für das Beſtehen abzutreten. Der Wert diefes daß die geſamte Waſſerſtrecke zwiſchen den beiden

Anſpruchs iſt bei der Ausgleichung zwiſchen Räufer Uferlinien mindeſtens 240 oder 400 Tagwerk aus

und Verkäufer zu berückſichtigen , ſo daß ein Be
macht.

reicherungsanſpruch des Käufers unter Umſtänden Der Staat hat bisher von dem ihm zuſtehen :

in der Richtung gegen den Verkäufer nicht beſteht, den Jagdausübungsrecht auf den öffentlichen

im Gegenteil der Käufer dem Verkäufer aus: Flüſſen nur beſchränkt Gebrauch gemacht.

gleichungspflichtig ſein kann (RG . 86 , 343) . In dem heute noch gültigen Finanzminiſterial

reſfript vom 6. Mai 1850, betr. die Beſtim

mungen, nach welchen die Staatsjagden zu ver

walten ſind, ſind einige fragmentariſche Säge zu

finden, die das Jagdausübungsrecht des Staates

auf den öffentlichen Flüſſen regeln .



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern , 1918. Nr. 15 u. 16. 245

Nach Art . 1 Abſ. 3 dieſer Beſtimmungen Der Eigenjagdbezirk bildet einen völlig ſelb

kann auf årarialiſchen Befißungen, wenn ſie mit ſtändigen Jagdbezirk und der Gemeindejagðbezirk

Einrechnung der dazu fallenden årarialiſchen umfaßt nicht jene Grundſtüđe, auf denen ein

Flußſtreden zuſammen mindeſtens 240 oder Dritter eigenjagdberechtigt iſt, auch wenn dieſe

400 Tagwert halten , der Staat das Jagdrecht Grundſtücke an und für ſich zu dieſer politiſchen

ſelbſt ausüben . Dagegen wird die Waſſerfläche Gemeinde gehören (vgl. VGHE. Bd. 3 S. 117).

zu den nur an einem Ufer angrenzenden Staats
Die Gemeinde iſt alſo nicht befugt, Grund

grundſtücken behufs Vollzähligmachung eines

ſelbſtändigen Jagdbezirkes nicht eingerechnet. Nach gemeindebezirks liegen , die jedoch zum Eigenjagd
ſtücke, die an und für ſich innerhalb ihres Steuer

Art. 6 der gleichen Beſtimmungen wird die dem

Staate zuſtehende Jagd auf den öffentlichen Flüffen ihrem Jagdbezirk zu verpachten .
bezirk eines Dritten gehören, ohne weiteres mit

.
von ihm auf jenen Strecken , auf welchen

årarialiſche Landjagden angrenzen , bis in die
Der Staat tönnte gem. Art. 6 IG. ſein

Mitte des Flußlaufes ausgeübt und iſt mit dieſen
Jagdausübungsrecht auf dem öffentlichen Fluſſe,

entweder zu verpachten oder in Regie zu ver
der zwei Gemeindefluren trennt, ſowohl der Ge:

walten , je nachdem das eine oder andere mit der
meinde, in deren Steuergemeindebezirk der Fluß=

Landjagd geſchieht. „ Auf den übrigen Flußteilen
Auf den übrigen Flußteilen lauf einkataſtriert iſt, als auch der anderen·

iſt von einem Anſpruch auf die Ausübung des
angrenzendenGemeinde mit in Verpachtung geben .

Jagdrechts bis auf weitere Beſtimmungen Um
Von dieſem Recht macht der Staat in der Praxis

gang zu nehmen ."
keinen Gebrauch, ſondern er überläßt entſprechend

den Beſtimmungen des Finanzminiſterialreſtripts
Derartige weitere Beſtimmungen ſind bis

ſein Jagdausübungsrecht ſtillſchweigend den Bes

heute nicht erlaſſen worden , ſo daß alſo : meinden .

a) wenn und inſoweit auf den beiden gegen: Der Staat beanſprucht, wenn eine årarialiſche

überliegenden Ufern eines öffentlichen Fluſſes Landjagd von mehr als 240 oder 400 Tag

ärarialiſche Landjagden von mindeſtens 240 oder wert an dem Ufer eines öffentlichen Fluſſes

400 Tagwerk (unter Einrechnung der dazu fallen- angrenzt, für ſich das Jagdausübungsrecht auf

den Flußſtrecken) angrenzen, der Staat das Jagd= dieſem Fluſſe nur bis in die Mitte des Fluß

recht auf dem öffentlichen Fluſſe in ſeiner laufes und überläßt die andere Hälfte des Fluß

ganzen Breite (zwiſchen den Landjagden) laufes den dort angrenzenden Gemeinden . Daraus)

ausübt ; iſt zu folgern , daß der Staat, wenn ein öffent

b) wenn und inſoweit auf dem einen Ufer
licher Fluß die Grenze zwiſchen zwei Gemeinden

eines öffentlichen Fluſſes eine ärarialiſche Land bildet, das Jagdausübungsrecht auf dem öffent

jagd von mindeſtens" 240 oder 400 Tagwerk lichen Fluſſe jeder der beiden angrenzenden Ge

angrenzt, der Staat das Jagdrecht auf dem
meinden bis in die Mitte des Flußlaufes über

öffentlichen Fluſſe nur bis in die Mitte des läßt, ohne Rückſicht darauf, in welche Gemeinde

Flußlaufes ausübt.
der Flußlauf einkataſtriert iſt (vgl. Trunk in BI.

Im übrigen überläßt der Staat das ihm
f . adm . Prar. Bd. 30 S. 313 ff.).

zuſtehende Jagdrecht auf den öffentlichen Flüſſen
Dies entſpricht auch der Billigkeit ! Der

ftillſchweigend den Gemeinden, deren Fluren der
Staat macht in Art . 5 und 7 26. den Ufer

Fluß durchfließt oder berührt , ſolange feine ander
eigentümern der öffentlichen Flüſſe verſchiedene

weitigen Beſtimmungen über die Verwaltung der
Auflagen . Nach Art . 8 36. werden die Pacht

Staatsjagden erlaſſen werden .
ſchillinge in die Gemeindekaſſe einbezahlt und den

Inſoweit ein öffentlicher Fluß durch die
beteiligten Grundbeſißern zu den fie treffen :

Fluren einer Gemeinde fließt, übt dieſe Ge
den Gemeindeausgaben verrechnet. Wenn zu einer

meinde (wenn der Staat ſein Jagdrecht nicht
Gemeindejagd ein öffentlicher Fluß bis zur Mitte

beanſprucht)auf dem öffentlichen Fluſſe das Jagd- der Jagd ein höhererPachtſchilling erzielt werden,
des Flußlaufes gehört , ſo wird bei der Verpachtung

recht durch Verpachtung oder in Selbſtverwaltung als wenn dies nicht der Fall iſt. Aus der Er:

aus.

zielung eines höheren Pachtſchillings erwachſen

Welche von zwei Gemeinden übt aber das aber auch dem Grundeigentümer, deſſen Gründe

Jagdrecht auf dem öffentlichen Fluſſe aus , wenn an den öffentlichen Fluß angrenzen, Vorteile,

der Fluß die Grenze zwiſchen den beiden Gemeinden die eine kleine Entſchädigung für die ihm vom
bildet ?

Staat aufgebürdeten Laſten bieten . Es iſt daher

Es könnte daran gedacht werden , daß jene nur billig, daß der Staat durch die Ueberlaſſung

Gemeinde , in deren Steuergemeindebezirk der des Jagdausübungsrechts an beide Gemeinden

Flußlauf einkataſtriert iſt, allein zur Ausübung den beiderſeitigen Ängrenzern an die Ufer ſeines

des Jagdrechts befugt wäre, weil der Flußlauf Fluſſes einen geringen Vorteil für die den Ufer

zu dem Bezirk der politiſchen Gemeinde gehört eigentümern auferlegten Laften zukommen läßt.

Dies iſt nicht richtig ! und daß er nicht auf Grund einer oft willkürlich
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erfolgten Einkataſtrierung die eine Gemeinde zum 3. Das Jagdrecht auf den Privat :

Nachteil der anderen bevorzugt. flüſſen und Båchen im Eigentume

Es wäre zu wünſchen , daß dieſe Frage in den Dritter .

in Bearbeitung befindlichen Dienſtanweiſungen, Einem Dritten , der Grundeigentümer eines

welche die nicht veröffentlichte Finanzminiſterial: Privatfluſſes iſt, ſteht das Jagdrecht auf dieſen

entſchließung vom 18. Juni 1909 erſeßen ſollen , Gewäſſern auf Grund der Art. 1 und 2 36. ebenſo

klar geregelt würde. zu wie dem Staate .

Fließt ein öffentlicher Fluß durch den Jagd Zur Jagdausübung auf dem Bewäſſer iſt er

bezirk eines eigenjagdberechtigten Dritten, ſo iſt jedoch nur dann berechtigt, wenn entweder die

nach dem Obenausgeführten der Eigenjagdberech geſamte Waſſerſtrede zwiſchen den beiden Ufer

tigte auf der ganzen Breite des öffentlichen linien mindeſtens 240 oder 400 Tagwerk ausmacht,

Fluſſes, inſoweit ſeine Eigenjagd auf den beiden oder wenn an das Gewäſſer ein ihm gehöriger

Flußufern angrenzt , jagdausübungsberechtigt; zuſammenhängender Landgrundbeſiß anſchließt und

wenn der Eigenjagdbezirk eines Dritten nur auf dieſer Landgrundbeſit + Waſſerſtređe mindeſtens

dem einen Flußufer angrenzt, ſo iſt er bis in 240 oder 400 Tagwerk ausmacht.

die Mitte des Flußlaufes jagdausübungsberechtigt. Falls der Privatfluß keinen Eigenjagdbezirk

Sollten ſich in einem öffentlichen Fluſſe (allenfalls unter Einrechnung der Landjagd ) bildet
,

Inſeln befinden , die im Eigentum dritter Per übt die politiſche Gemeinde, in deren Bezirk das

fonen ſtehen, ſo würde auf dieſen Inſeln, da nach Gewäſſer einkataſtriert iſt, namens des Grundeigen

Art . 2 Áb. 2 JG. Flüſſe den Zuſammenhang tümer: das Jagdrecht aus ( Art. 4 36.).

eines Jagdbezirkes nicht unterbrechen, die Gemeinde
jagdausübungsberechtigt ſein , in deren Steuerge- 4. Das Jagdrecht auf den Privat :

meindebezirk die Inſel einkataſtriert iſt. Eine flüſſen und Bächen im Eigentum der

ſolche Inſel , würde feine Enklave der Staats: Ufereigentümer.

eigenjagd bilden, da Art. 3. IG . der Natur der Nach Art. 21 WG . werden Flüffe und Bäche,

Sache nach auf Flüſſe keine Anwendung finden wenn ſie nicht zu den öffentlichen Gewäſſern zählen

kann .
und fich auch nicht im Privateigentum befinden,

Umfaßt die geſamte Waſſerſtrecke zwiſchen als Beſtandteile der Grundſtücke , zwiſchen denen

den beiden Uferlinien eines öffentlichen Fluſſes ſie hindurchfließen , nach Maßgabe der Uferlänge

nicht 240 oder 400 Tagwert , ſo bildet der öffent- eines jeden Grundſtüds betrachtet. Wenn die

liche Fluß keinen Eigenjagdbezirk des Staates, beiden Flußufer verſchiedenen Eigentümern ge

da es an der Vorausſebung des Art. 2 Abſ. 1 hören , ſo bildet die durch die Mitte des Fluß

Ziff. 3 36. fehlt (außer es würde eine Staats- laufes nach Maßgabe des mittleren Wafferſtandes

landiagd von mehr als 240 oder 400 Tag: gezogene Linie die Eigentumsgrenze, ſoweit dieſe

werk angrenzen) . In dieſem Falle gehören die Grenze nicht bereits in anderer Art feſtgelegt iſt.

einzelnen Flußſtrecken zum Jagdbezirk jener politi- Dieſe Privatflüſſe und Bäche bilden mithin keine

ſchen Gemeinde, in deren Steuerbezirk der Fluß= ſelbſtändigen Grundſtücke und haben auch keine

lauf einkataſtriert iſt; mithin übtauch die poli- beſonderen Rataſterplannummern.

tiſche Gemeinde nach Art. 4 IG. das Jagdrecht Hieraus folgt, daß bis zur Mitte eines ſolchen

auf dieſem Fluſſe aus, inſoweit er zu ihrem Fluſſes auch das Jagdgebiet des Ufereigen

Steuergemeindebezirk gehört . tümers ſich ausdehnt, deſſen bereits ſelbſtändiger
2. Das Iagdrecht auf den Privat : Landjagdbezirk an den Fluß anſtößt, und daß

die Waſſerfläche eines ſolchen Fluſſes, inſoferne
flüſſen und Bächen , die im Eigentum

des Staates ſtehen .
die Grenze nicht in anderer Art feſtgeſeßt iſt, bis

zur Mitte des Fluſſes auch zur Vollzähligmachung
Für das Jagdausübungsrecht auf den Staats

der zu einem ſelbſtändigen Jagdbezirk noch nötigen
privatflüffen gilt das über dieſes Recht auf den Fläche eingerechnet werden darf. Grenzen ſolche

öffentlichen Flüſſen Geſagte, da der Staat auch Eigenjagden an den Fluß nicht an, ſo übt

Grundeigentümer der Staat&privatflüſſe iſt. die politiſche Gemeinde namens der Grundeigen:

Wenn das Finanzminiſterialreſkript vom tümer (Uferbeſißer) das Jagdrecht auf dem Fluſſe

6. Mai 1850 nur von öffentlichen Flüſſen ſpricht, aus , inſoweit die Ufergrundſtücke in ihren Bezirk

ſo iſt zu berückſichtigen , daß im Jahre 1850 über einkataſtriert ſind .

die Benüßung des Waſſers überhaupt und alſo

auch zur Jagd in Bayern noch keine einheitliche II. Dal Jagdrecht auf den ſtehenden Gewäſſern.

Geſezgebung beſtanden hat , mithin ein Unter

ichied zwiſchen öffentlichen Flüſſen und Staats
1. Allgemeines.

privatflüſſen noch nicht gegeben war. Der Natur Das 36. hat in Art. 2 46.1 Ziff. 4 be :

der Sache nach müſſen aber die Beſtimmungen ſtimmt, daß auf Seen und Fiſchteichen von min

dieſes Reſfripts auch auf die Staatsprivatflüſſe deſtens 50 Tagwerk die Ausübung des Jagdrechtes

entſprechend angewendet werden . durch den Grundeigentümer ſelbſt zuläſſig iſt.
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Mehrere nebeneinanderliegende, nur durch ſtehen. Für die Beurteilung der Frage, wem

Dämme und dgl . getrennte Fiſchteiche und Seendas Jagdrecht auf einem See zuſteht, iſt es gleich

werden zur Erreichung der Mindeſtfläche von gültig, ob der See ein öffentlicher oder ein Staats

50 Tagwert dann zuſammengerechnet, wenn dieſe privatſee iſt, da ja beide Arten im Eigentum

Dämme und dgl . nach ihrer Zwedbeſtimmung fich des Staates ſtehen.

als Zubehörungen der Gewäſſer darſtellen und wenn Es ſteht alſo ſowohl auf den öffentlichen , als

dieſe Dämmekeine eigene Kataſterplannummer auf- auf den Staatsprivatſeen von mehr als 50 Tag

weiſen . werk dem Staate das Jagdausübungsrecht zu

Der auf einem ſtehenden Gewäſſer von mehr (Art . 2 Abſ. 1 Ziff. 4 36.).

als 50 Tagwerk eigenjagdberechtigte Grundeigen- Der Staat tann ſein Jagdausübungsrecht

tümer iſt nur dann auf den an das ſtehende Ge- verpachten oder in Regie betreiben ; eine ſtill

wäſſer angrenzenden Grundſtücen eigenjagdbe: ſchweigende Ueberlaſſung des Jagdausübungsrechtes

rechtigt, wenn dieſe Grundſtücke ebenfalls in ſeinem auf den Seen an die angrenzenden Gemeinden wie

Grundeigentum ſtehen, wenn ſie zuſammen bei den öffentlichen Flüffen kennt das Finanz
hängen und mit dem ſtehenden Gewäſſer zuſammen miniſterialreſtript vom 6. Mai 1850 nicht.

mindeſtens 240 oder 400 Tagwerk ausmachen . Umfaßt ein Staatsprivatſee weniger als 50 Tag

Wenn das ſtehende Gewäſſer vorübergehend werk , ſo übt auf dieſem See die politiſche Ge

abgelaſſen wird, oder wenn der Waſſerſpiegel des meinde, inſoweit in ihren Bezirk der See ein

ſtehenden Gewäſſers vorübergehend ſinkt, bleibt kataſtriert iſt, das Jagdrecht aus (Art. 4 JO.) .

der Eigenjagdberechtigte auf der geſamten regel

mäßig vom Waſſer bedeckten Fläche jagdausübungs
3. Das Jagdrecht auf den ſtehenden

berechtigt.
Gewäſſern im Privateigentum Dritter.

Der Waſſerjagdberechtigte iſt auf den in einem Umfaßt ein ſtehendes Gewäſſer, das im Eigen

ſtehenden Gewäſſer befindlichen Inſeln nur dann tum eines Dritten ſteht, mehr als 50 Tagwerk,

jagdausübungsberechtigt, wenn dieſe Inſeln eben : ſo iſt der Grundeigentümer auf dieſein Gewäſſer

falls in ſeinem Grundeigentume ſtehen . Stehen jagdausübungsberechtigt; in allen anderen Fällen

ſolche Inſeln im Eigentum Dritter, ſo übt auf übt die politiſche Gemeinde , inſoweit das ſtehende

dieſen entweder der Dritte, falls er gemäß Art. 2 Gewäſſer in ihren Bezirk einkataſtriert iſt , das

Abſ. 1 Biff. 3 JG. eigenjagd berechtigt iſt, oder , Jagdrecht aus (Art. 4 JG.).

wenn dies nicht der Fall iſt, namens der Grunds

eigentümers die politiſche Gemeinde , in deren Be
III . Das Jagdrecht auf den Sanälen.

zirk die Inſel einkataſtriert iſt, das Jagdrecht aus. 1. Allgemeine8.

Inſeln können keine Inklave bilden , da Art. 3

IG . der Natur der Sache nach keine Anwendung den geſchloſſenen Gewäſſern ; jagdrechtlich fallen
Nach dem Waſſerrecht gehören die Kanäle zu

finden kann.
ſie jedoch nicht unter Art. 2 Abſ. 1 Ziff. 4 3G. ,

Die ſtehenden Gewäſſer ſind entweder öffent
jo daß den Grundeigentümern eines Ranals das

liche oder Privatgewäſſer des Staates oder
Jagdausübungsrecht auf dieſem nur dann zuſteht,

Dritter.
wenn der Kanal ſelbſt einſchließlich der etwa dazu

2. Das Jagdrecht aufden öffentlichen gehörenden Ufergrundſtücke mindeſtens 240 oder

und auf den Staatsprivatfeen und 400 Tagwerk ausmacht.

Weihern.
2. Das Jagdrecht auf den öffentlichen

Welche ftehenden Gewäſſer als öffentliche zu und den Staatsprivattanålen .

betrachten ſind, bemißt ſich nach den beſtehenden Deffentliche Kanäle find nur die vom Staat

Rechtsverhältniſſen (Art. 1 Abſ. 2 WC.) . errichteten oder von ihm übernommenen Kanäle.

Für die Rechtsverhältniſſe, nach denen ſich die Oeffentliche Kanäle ſind z. 3 .: der Ludwigskanal,

Eigenſchaft eines ſtehenden Gewäſſers beſtimmen der Frankenthaler Kanal und der Loiſachkanal

fol , iſt das bürgerliche Recht maßgebend, das am bei Großweil.

7. Oktober 1852, dem Tage des Infrafttretens Die öffentlichen und die Staatsprivatlanåle

des Waſſerbenüßungsgeſekes an dem betreffenden ſtehen im Eigentum des Staates .

Drte galt; unter Umſtänden iſt auch die Berufung Die Ausübung des Jagdrechts auf den öffent

auf unvordenkliche Verjährung zuläſſig. Zweifels lichen und den Staatsprivatkanälen richtet ſich in

los zählen zu den öffentlichen Seen der Starn- erſter Linie nach den vom Staat erlaffenen Kanal

berger-, Chiem- und Ammerſee (Harſter-Caſſimir). ordnungen .

Das Verzeichnis der im Eigentum des Staats- Inſoweit ſolche Ranalordnungen für dieſe

ärars ſtehenden Seen (Anl . 2 S. 201 ff. zum Ber. Kanäle nicht erlaſſen ſind, oder das Jagdaus

des VIII . Ausſchuſſes für den Entwurf eines WG.) übungsrecht in den Ranalordnungen nicht geregelt

zählt, ohne einen Unterſchied zwiſchen öffentlichen iſt, ſteht auf den öffentlichen Kanälen , wenn der

und Staatsprivatſeen zu machen , alle jene Seen Kanal mehr als 240 oder 400 Tagwert umfaßt ,

und Weiher auf, die im Eigentum des Staates dem Staat als dem Grundeigentümer das Jagd

1
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ausübungsrecht zu . Umfaßt der Ranal weniger gericht berufen werden, deſſen Zuſammenſeßung,

als 240 oder 400 Tagwerk, ſo übt die politiſche
Zuſtändigkeit und Verfahren einer beſonderen Schieds

Gemeinde, inſoweit in ihren Bezirk der Ranal ein
gerichtsordnung vorbehalten bleibt. "

kataſtriert iſt, das Jagdrecht aus .
Dies hat das Reichsgericht für ungenügend er

Wem ſteht das Jagdausübungsrecht auf den
achtet.

Nachdem es dargelegt hat, daß im vorliegenden Fall

öffentlichen und den Staatsprivattanälen zu, wenn die Zuſtändigkeit des Schiedsgerichts nicht etwa dar

der Staat auf das ihm zuſtehende Hecht verzichtet auf geſtübt werden könne, daß die Parteien die ſchieds

oder die etwa erlaſſene Ranalordnung über dieſes gerichtliche Regelung für dieſen beſonderen

Recht nichts beſtimmt? Fall vereinbart hätten, führt es aus :

Da das Finanzminiſterialreſtript vom 6. Mai Die Zuſtändigteit des Schiedsgerichts fann des :

1850 fich über das Jagdrecht auf den Kanälen halb im gegebenen Falle nur auf der Saßung

ausſchweigt und da jagdrechtlich die Randle wie
beruhen, wohlbemerkt aber nur auf ſolchen Normen,

denen auch wirklich die Eigenſchaft von
die fließenden Gewäſſer behandelt werden müſſen, Saßungsnormen und nicht etwa nur von

iſt zu folgern, daß den angrenzenden Gemeinden bloßen Ausführungsnormen, wie etwa den Normen

oder den angrenzenden Eigenjagdberechtigten ent- einer nur die Ordnung des inneren Geſchäftsbetriebes

ſprechend den Ausführungen unter I 1 und 2 das
im Vereine regelnden Geſchäftsordnung, Bausord

nung, Büchereiordnung, Feſtordnung oder dgl. zu

Jagdausübungsrecht auf dieſen Ranälen zuſteht. tommt. Die Saßung des beklagten Vereins iſt in

ihrer vorliegenden Faſſung, ſoweit es ſich um die
3. Das Jagdrecht auf den Privat : Zuſtändigkeit des Schiedsgerichts handelt, unvoll.

tanålen.
ſtändig, da im § 12 Abſ. 1 die Regelung der Zu

Die von Privaten errichteten Kanäle befinden
ſammenſeßung und Zuſtändigkeit des Schiedsgerichts

ſich im Eigentum der Triebwerksbeſiker, von denen
einer ,Schiedsgerichtsordnung“ und damit, ſoweit

erſichtlich, einer künftigen Aufſtellung von

dieſe Kanäle errichtet wurden . Dieſe Kanäle werden Vereinsnormen vorbehalten worden iſt, die

bezüglich des Jagdrechts ebenſo behandelt wie die jedenfallsin den angegebenen beiden Beziehungen

im Eigentum Dritter ſtehenden Privatflüſſe und
über den Inhalt bloßer Ausführungsbeſtimmungen

hinausgehen . Denn aus ihnen ergibt ſich erſt

Bache und geben daher zu beſonderen Erörterungen der Umfangdeſſen , was überhaupt zur ichiedsge:
teinen Anlaß. richtlichen Entſcheidung verwieſen werden ſoll , ſos

wie eine Antwort auf die Frage, wer als Schieds

richter zur Entſcheidung berufen iſt oder in welcher

Art die Auswahl der mehreren Schiedsrichter ges

troffen werden ſoll. Eine Šaßung, die ſich der Be

Stleine Mitteilungen.
ſtimmung hier über enthält, anderſeits aber,

was die Ernennung der Schiedsrichter anlangt, durch

Die Notwendigteit, die Schiebøgerichteordunng eines
einen Vorbehalt einem Jnkrafttreten der in den

SS 1028f. SPÓ. enthaltenden Gefeßesvorſchriften dor:
rechtsfähigen Vereins in die Sagung aufzunehmen. In beugen will, iſt wirkungslos und entſpricht auch

den Sabungen von Kartellen , Ronventionen, Intereſſens nicht den Anforderungen einer gefeßlich ſtatthaften

verbänden, die als rechtsfähige Vereine errichtet werden, Schiedsgerichtsanordnung im Sinne des § 1048 ZPO.

findet ſich faſt durchgängig eine Beſtimmung des In Damit nimmt alſo das Reichsgericht den Stands

baltes, daß zur Schlichtung aller Streitigkeiten der punkt ein, daß die Schiebøgerichtsordnung, um Wirts

Mitglieder mit dem Verein , insbeſondere aber zur
famteit zu erlangen, im Regelfalle Beſtandteil der

Entſcheidung über Zuwiderhandlungen gegen ſaßungs

gemäße Beſchlüſſe ein Schiedsgericht zuſtändig ſein
Sabung ſein müſſe.

Das Reichsgericht hat dabei allerdings ausdrüd

ſoll. Zumeiſt wird dann noch eine Beſtimmung des

Inhaltes hinzugefügt, daß die Vorſchriften über die
lich betont, daß in dem ihm vorliegenden Falle die

Prüfung entfiel, wie die Sadlage zu beurteilen ge.
Zuſammenſeßung und das Verfahren dieſes Schieds

gerichtes in einer beſonderen Schiedsgerichtsordnung gleichzeitigmitder Auſſtellung der Sabung beſchloſſen

weſen wäre, wenn etwa die Schiedsgerichtsordnung

niedergelegt werden ſollen.

Dieſer Weg iſt meiſt gewählt worden , um die
und feſtgeſtellt, nur aber der Prüfung des Regiſter

Sabung nicht noch mit weiteren Beſtimmungen zu
richters entzogen worden wäre, und es faßt endlich

belaften, ferner aber auch deshalb, weil, wenn die
ſeine Meinung wie folgt zuſammen :

Schiedsgerichtsordnungen nicht in dieSaßung auf
„ Iſt dagegen, wie nach dem bisherigen Partei

genommen werden, Aenderungen ihres Wortlautes zu
vorbringen als zutreffend angenommen werden muß,

die ,Schiedsgerichtsordnung zu ſpäterer Zeit ,
ihrer Wirkſamkeit nicht der unter Beobachtung ums nach der Eintragung des Vereins in as Ber:

ſtändlicher Formvorſchriften durchzuführenden Eins einsregiſter erlaſſen, ſo ſtellt ſie als eine weſent

tragung in das Vereinsregiſter bedürfen. liche, über den Inhalt einer bloßen Ausführungs

Nun hat neuerdings das Reichsgericht in einer verordnung weit hinausgehende S aßungser .

Entſcheidung, die in Band 88 der amtlichen Samm- gänzung eine Saßungsänderung im Sinne des

lung S. 395 ff. und in der Juriſtiſchen Wochenſchrift
8 71 BGB. dar, und ſie iſt alsdann, wie dieſe Geſekes:

1916 S. 1474 abgedrudt iſt, zu dieſer Frage Stellung
vorſchrift ergibt, nur unter der Vorausſeßung in

Wirtſamkeit getreten, daß ſie in das Vereinsregiſter
genommen. Seiner Beurteilung unterlag eine Sabung

eingetragen worden iſt. Von der Einhaltung der
deren § 12 folgenden Wortlaut hatte :

Vorſchrift des 8 71 ſowie der im Abſ. 2 daſelbſt heran

Zur Schlichtung aller Streitigkeiten , insbeſons gezogenen Vorſchriften der $8 60 bis 64 und des

dere zur Entſcheidung über Zuwiderhandlungen § 66 Abſ. 2 BOB. tann ſich der Berein nicht ſelbſt

gegen jagungsgemäße Beſchlüffe foll ein Schieds befreien, indem er fich formfreie und der amtlichen
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Brüfung nicht unterliegende Sagungsänderungen in 1. wenn der andere Vertragsteil vorher ſchriftlich

der Sabung vorbehält. "
zugeſtimmt oder 2. wenn bei verweigerter ſchriftlicher

Daraus ergibt ſich folgende Nußanwendung: Zuſtimmung leßtere beim Vorliegen wichtiger Gründe

Alle rechtsfähigen Vereine, die das Shied &geridots für die Kündigung vom Vorſißenden des Miet

verfahren in einer beſonderen Ordnung geregelt haben, einigungsamtes erſeßt wird. Eine dieſen Vorſchriften

die nicht in die Saßung aufgenommen iſt, werden gut nicht entſprechende Kündigung iſt rechtsunwirkſam und

daran tun , ichleunigſt dies nachzuholen . fogar unter Strafe geſtellt.

Um dies zu erreichen , braust der Wortlaut der
An Stelle der einſeitigen, beiden Vertragsteilen

Sabungen nur wenig geändert zuwerden. Es genügt, jederzeit, ſoweit nicht vertragliche Bindung entgegen
wenn in Fällen wie dem vorliegenden die betreffende

ſteht, freiſtehenden Kündigung tritt der unter teilweiſe
Beſtimmung eine Ergänzung dahin erhält : „Dieſe

ichriftlichem Form zwang ſtehende fündis
Schiebøgerichtsordnung bildet einen Beſtandteil dieſer gungsvertrag. Der andere Vertragsteil muß

Sabung .“
ſchon vorher der Kündigung ſchriftlich zuſtimmen

Dies gilt unbedingt für die Vereine, deren
m. a. W. der die Kündigung beabſichtigende Vertrags

Schiedsgerichtsordnung nidt gleichzeitig mit der teil muß von dieſer ſeiner Kündigungsabſicht die

Gabung erlaſſen worden iſt. Man wird aber ans
Gegenſeite verſtändigen mit der befriſteten Auffor:

nehmen müſſen das Gegenteil kann nicht etwa aus
derung der Kündigung ſchriftlich zuzuſtimmen. Stimmt

der Tatſache geſchloſſen werden, daß das Reich
der andere Teil ſchriftlich zu, ſo wird der Kündigende

gericht, das grundfäßlich allen akademiſchen Erörte
nochmals erklären müſſen, daß die Kündigung nun

rungen ausdem Wege geht, dieſe Frage offen gelaſſen mehr vollzogen ſei ; denn nach dem Wortlaute
bat -, daß die Rechtſprechung auch bei gleich der GAVD. darf er erſt mit borgängiger ſchrifts

zeitiger Feſtlegung zu demſelben Ergebnis gelangen licher Zuſtimmung des anderen Teils fündigen .

wird, da auch hier dem Erfordernis der Nachprüfung
Stimmt der andere Teil binnen beſtimmter

des Regiſterrichters, auf das das Heichsgericht ſo

großen Wert legt, nicht entſprochen iſt.
Friſt nicht zu, ſo tann der die Kündigung Beabs

ſichtigende beim Vorſißenden des Mieteinigungs

Rechtsanwalt Dr. Hudolf Waſſermann in München.
amtes beantragen, daß lepterer an Stelle des andern

Teils der Kündigung zuſtimme, jedoch nur, falls

wichtige Gründe für die Kündigung vorliegen .

Db derartige wichtige Gründe die Kündigung recht

Gine Generallommando - Verordnung gegen die fertigen, hat der Vorſißende des Mieteinigungsamtes

Wohnungenot. Das ſtellv. Generaltommando II. bayer. nach ſeinem freien, billigen Ermeſſen zu entſcheiden.

U.-8.8 hat am 10. April 1918 eine Betanntmachung
Gegenüber den Entſcheidungen des Mieteinigungs

erlaſſen , die gegenüber der Bundesratsbelanntmachung amtes beſteht aber immerhin ein grundlegender Unter

vom 26. Juli 1917 den Mietern von Kleinwohnungen ſchied inſofern, als leßteres ſachlich überhaupt an

d. i. von Wohnungen bis zu 4 Räumen, die Küche
keinerlei geſekliche Vorſchriften gebunden iſt, ſondern

mitgerechnet, und Wohnungen bis zu 600 M Miet
unter Abwägung aller Umſtände ſowohl

preis vor dem 1. Juli 1914 , einen weiteren verſtärkten
derer zugunſten der Vermieters wie derer

Schuß bringt. zugunſten des Mieters in völlig freier Rechts

Die wichtigſte Neuerung gegenüber dem Rechts
findung feine Entideidung trifft, während der Vors

zuſtande, wie ihn obige BRBet geſchaffen hat, iſt
fißende des Mieteinigungsamts allerdings auch nach

folgende :
freiem , billigem Ermeſſen, aber doch nur innerhalb

Die auf Grund der BRBek. errichteten Einigungs der von der GNVO. gezogenen Grenze darüber zu

ämter entſcheiden auf Anrufen eines Mieters über
befinden hat, wob wichtige Kündigungsgründe

die Wirkſamkeit einer nach dem 1. Juli 1917 erfolgten ſeitens des Kündigenden vorliegen“ : Leßteren

Kündigung des Vermieters, über die Fortſeßung des
trifft alſo die volle Beweispflicht für die

gekündigten Mietverhältniſſes und ihre Dauer ſowie
Wichtigteit ſeiner Kündigung; genügt er ihr

über eine Erhöhung des Mietzinſes im Falle der
nicht, verbleibt es beim alten Mietverhältnis.

Fortſeßung nach billigem Ermeſſen und in freier Ueber das Verfahren vor dem Vorfitenden be

Rechtsfindung, ohne Bindung an die Vorſchriften des ſtimmt die GKVD. nichts weiteres. Da ſich die

BGB. oder des Mietvertrage. Sachlich rechtliche GNVO. nur als weiterer Äusbau, als Verſchärfung der

Beſtimmungen enthält die BRVD. abſichtlich nicht; BRBel. zum Schuße der Mieter darſtellt und aus

das Einigungsamt ſoll innerhalb ſeiner Zuſtändigkeit drüdlich die Vorſchriften der leßteren uns

möglichſt frei von gefeßlichen Soranten berührt läßt , ſo wird fich finngemäß auch das

nur nach ſeinem billigen Ermeſſen ents Verfahren vor dem Vorſißenden im Rahmen des Ver

ſeiden. fahrens der BRBet. und Anordnung des Reichskanz

Anders obige GNVD. Sie enthält bezüglich der lers vom 26. Juli 1917 abſpielen, alſo allenfalls münd

Kündigung und Mietſteigerung tief einſchneidende liche Verhandlung, Beweisverfahren uſw.

Aenderungen des BGB. und der Vertrag 8- Gegen die Entſcheidung des Vorſißenden kann

freiheit der Mietverträge. Die fündigungs- der Mieter, nicht aber der Vermieter , gemäß

freiheit des BGB. iſt hinſichtlich derKlein- $ 1 BRBet. vom 26. Juli 1917 die weitere Ent
wohnungen ohne weiteres beſeitigt. An dheidung des bollbefepten Mieteinigungs

Stelle der nach 88 564, 565 BGB. jedem Vertrags- amtes anrufen, welches dann, im Gegenſaße zum

teil einſeitig zuſtehenden Kündigungsbefugnis feßt Vorſißenden, nichtnurüber die 3 uläſſigkeitder

die GKVD. eine Art Kündigungsvertrag. Die Küns Kündigung, ſondern unterUmſtänden auchüber Fort
digung von Kleinwohnungen iſt beiden Teilen nur ſeßung und Dauer des weiteren Mietver

geſtattet : hältnifies, Mietzinger höhung uſw. gemäß

.
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$ 1 BRBet, befinden kann. Zweifellos kann der wollte man die Sprüche doch wieder von den Gerichten

Mieter gegen einen ihm ungünſtigen , alſo der Kün- nachprüfen und womöglich umſtoßen laſſen.

digung zuſtimmenden Entſcheid des Vorfibenden die Damit würde überdies die Bedeutung der Miet

Entideidung des vollbeſeßten Mieteinigungsamtes ans einigungsämter erheblich herabgeſeßt. Sie ſind durch

rufen, da die GAVD. die BRBet. ausdrücklich aufs Bundesratsbekanntmachung, alſo Rechtsnorm , eins

recht erhält. Eine Unanfechtbarkeit des Entſcheids geſeßte Schiedsämter. Als ſolche ſind ſie wie die

des Vorſißenden würde auch dem Sinne, Zwecke und Sondergerichte den ordentlichen Gerichten völlig gleichs

der Entſtehungsgeſchichte der GNVD. zuwiderlaufen , berechtigt (vgl. Pfeiffenberger a. a . D. S. 14 und 51).

die gegenüber der ſtets ſchwieriger werdenden Klein- Es iſt allgemein geſeßlich unzuläſſig, die Ents

wohnungsnot einen gegenüber der BRVD. noch ſcheidungen der durch irgendeine Rechtsnorm eins

weitergehenden Schuß der Mieter von gefeßten Schiedsbehörden durch die ordentlichen Ges

Kleinwohnungen bezwedte. Dieſer Schuß würde richte nachzuprüfen (vgl. Gaupp.Stein, BPO. Vorbem .

ins Gegenteil verkehrt, wenn dem Mieter ſtatt des mit vor &$ 1025 ff.). Insbeſondere den Spruch des Miets

erhöhten Recht &garantien ausgeſtatteten Verfahrens einigungsamt8 einer ſolchen Nachprüfung zu unter

vor dem tollegialen Einigungsamte nur der unan- ziehen kann ebenſowenig für geſeßlich angängig er

fechtbare Entideid des Vorfiber den bliebe . Die Ents achtet werden.

ſcheidung desEinigungsamtes iſt, wie oben aus: 4 *Als ſolchen Geſichtspunkten kommtman zu dem
geführt, eine viel weitergehende und umfaſſendere als Ergebnis, daß die Entſcheidungen von Mieteinigungs

die des Vorſißenden ; die diesbezüglichen reichsrechtsämtern nur unter denſelben Vorausſeßungen für das

lichen Vorſchriften , insbeſ. über die Bejeßung des Gericht unbeachtlich ſind wie rechtskräftige, auch im

Einigung &amtes ſind zwingenden Charakters *Wiederaufnahmeverfahren nicht mehr zu beſeitigende

(8$ 4 , 5, 6 BRBet.) und könnten landesrechtlich gar Urteile ; alſo nur dann, wenn die vorgeſchriebene

nicht außer Kraft gefeßt werden . Form der Entſcheidung nicht beachtet iſt, zum Sprud

Bedenklich iſt die Beſtimmung des § 3 GAVO, nicht berufene Perſonen ihn gefällt haben oder die

welche die Mietpreis er höhung bei Aleins | Perſönlichkeit, auf die er ſich bezieht, rechtlich oder

wohnungen , ſoferne der Mieter nicht driftlich tatſächlich nicht vorhanden iſt (vgl. GauppsStein a . a . D.

zuſtimmt, ebenfalls mit Genehmigung des Vorbem. vor 88 578 ff.). Im allgemeinen aber iſt der

Vorſißenden des Mieteinigungsamtes zu- Spruch des Mieteinigungsamts für die ordentlichen

läßt. Entgegen dem bisherigen Rechtszuſtande fann Gerichte unantaſtbar und nicht nachprüfbar (vgl.

alſo der Vermieter ohne Kündigung mit Zus | Leſſer a. a. D.).

ſtimmung des Vorſißenden einſeitig eine Miets Gerichtsaffeffor Dr. Jadefohn in Samter.

preiserhöhung durchſeßen; das Mieteinigungs

amt biegegen anzurufen wird dem Mieter nicht

geſtattet ſein, da $ 1 BRBet. dieſen Fall nicht vors

ſieht. Ueber die Vorausſebungen einer ſolchen Miet Aus der Rechtſprechung.

preiserhöhung ſchweigt die GNVD.; nur aus wich -

tigen Gründen wird der Vorſißende einer ſolchen
Reichsgericht

zuſtimmen dürfen . A. givilja e n .

Rechtsanwalt A. Süßer in Würzburg. I.

Berweigerung einer Lieferung wegen Nidhtbezahlung

de8 Breiſe für dievoranegegangeneMuſterſendung Die

Klägerin forderte die Zahlung des Preiſes von 17.53 M

Die Unanfechtbarteit der Entſcheidungen des Miet: für eine Muſterſendung von Karbidlampen. Der Bes

einiguugdamte. Gemäß § 3 Abſ. 1 BRUD. vom tlagte forderte Schadenerſag wegen Nichterfüllung eines

26. Juli 1917 ſind die Entſcheidungen des Miets im Juni 1915 zwiſchen den Parteien geſchloſſenen Oes

einigungsamtsunanfechtbar. Es iſt alſo gegen ſie
ſchäftes über die Bieferung von 3000—5000 Stüd

weder ein Rechtsmittel noch das Wiederaufnahmes
Bampen. Er rechnete mit dieſer Schadenserſafforderung

gegen die an ſich unſtreitige Klageforderung auf und

verfahren zuläſſig (vgl. Leſſer, Pof. Monatsſchrift 1918 forderte widertlagend die Zahlung von 5000 M Die

S. 3 ). Literatur und Rechtſprechung berſuchen dieſe
Vorinſtanzen entſprachen der Klage und wieſen die

Unantaſtbarkeit wieder zunichte zu machen, indem ſie Widertlage ab. Die Meviſion des Bell. wurde zurüd.

den Gerichten die Machprüfung der Sprüche von gewieſen .

Mieteinigungsämtern zugeſtehen. Insbeſondere ſollen Gründe: Das BG. nimmt zutreffend an, daß

die Gerichte feſtſtellen dürfen, ob das Mieteinigungss dem Bell. kein Recht zuſtand, die Bezahlung der ers

amt ſeine Zuſtändigkeit nicht überſchritten, die Vor- haltenen Muſterſendung biszur Lieferung der weiteren

auslegungen der Bet. vom 26. Juli 1917 beachtet,
gekauften Lampen hinauszuſchieben . Weder aus 273

BGB. noch aus ſonſtigen Beſtimmungen konnte ein
nicht Unmögliches oder Rechtswidriges angeordnet ſolches Recht des Bell . hergeleitet werden. Die völlig
hat (vgl. Dertmann, JW. 1917 S. 956 ; LG. Elber grundloſe, hartnäckige Weigerung des Bell. aber, dieſen

feld in Rhein . Hausbeſ. Ztg . 1918 S. 23 ; Krämer, kleinen Betrag zu bezahlen , erſcheint als ein derart

IW. 1918 S. 83 ; Kögel, Gem. Rechtsausk. 1918 S. 81 ; ! ſeltſames, den Gepflogenheiten des taufmänniſchen

Pfeiffenberger, Mieter dupverordnung S. 41, 52). Verkehrs und dem Verhalten eines ehrbaren Kauf

Dieſer Standpunkt widerſpricht m. E. nicht nur manns widerſprechendes Verhalten , daß die Annahme

der flaren Anordnung der Belanntmachung ſondern des BO., welches der Kl. ein Zurückbehaltungsrecht

auch der Bedeutung und dem rechtlichen Charakter
an der Hauptlieferung wegen ihrer Forderung aus der

Muſterſendung juſpricht, gerechtfertigt iſt. Allerdings
der Mieteinigungsämter.

iſt die Forderung,wegen deren ſie das Žuruđbehaltungs

Die Belanntmachung beſtimmt deutlich und klar recht ausgeübt hat, im Verhältnis zu der zurüd

die Unanfechtbarkeit der Sprüche des Mieteinigungss gehaltenen Leiſtung nur ganz geringfügig. Die bes

amts . Dieſe ausdrückliche Regelung würde umgangen , fondere Lage des Falles aber, welche geeignet war ,

??

be

11

1
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die Kl. mit Mißtrauen gegen den Befl. zu erfüllen und

fie zu beſonderer Vorſichtin dem geſchäftlichen Berkehr

mitihm zu veranlaſſen, läßt eine derartig weitergehende

Ausübung des Zurüdbehaltungsrechtes nicht, wie es

regelmäßig der Fall ſein mag, als wider Treu und

Glauben verſtoßend erſcheinen. Daß die Kl. auf dieſes

Zurüdbehaltungsrecht nicht verzichtet hat, hat das o.

ohne Rechtsirrtum angenommen . Die Gegen

forderung des Bell. iſt hiernach unbegründet, die Nes

viſion alſo zurückzuweiſen. (Úrt. des III . ZS. vom

3. Mai 1918 , 10/18).

4399

II .

Darlehenshypothet oder Höchſtbetragshypothet ?

Welche Wirkung außert – insbeſondere im Konkurs

des Schuldners eine zwiſchen ihm und dem Gläubiger

getroffene Bereinbarung, daß eine für ein Darlehen

beftelite vypothet zur Sicherung aller Forderungen des

Gläubigers aus dem Geſchäftsvertehr mit demSchulduer

dienen jolle ? (BOB. 1180 AD. $$ 3, 69). Aus den

Gründen : Die fragliche Hypothel iſt von der ſpäteren

Gemeinſchuldnerin nur für die Forderung der Bekl. aus

dem von dieſer ihr damals gewährten Darlehn von

18 000 M beſtellt worden, welche daneben durch eigene

Wechſel der Gemeinſchuldnerinmit den Unterſchriften

zweier Bürgen geſichert war. Nach dem Tatbeſtande
des Urteils der 1. Inſtanz war auch unſtreitig, daß

die Gemeinſchuldnerin vor der Konkurseröffnung 6000M

auf dieſe Forderung an die Bell. abgezahlt hatte . Jn

2. Inſtanz hat die Bell. beſtritten , daß die ſpätere

Gemeinſchuldnerin Zahlungen auf die Darleheng

forderung geleiſtet habe, und hat geltend gemacht, die

Gemeinſchuldnerin habe ihre Zahlungen auf laufende

Wechſel geleiſtet, die ſie bei ihr diskontiert habe. Der

Berufungsrichter jedoch legt dar, in der vom klagen

den Konkursverwalter vorgelegten Abrechnung vom

5. Dezember 1915, welche die Bekl. unſtreitig der

Gemeinſchuldnerin erteilt habe, ſeien die Zahlungen

der Gemeinſchuldnerin mit aller Ausdrüdlichkeit gerade

auf die Darlehensforderung verrechnet , für welche die

fragl. Byp. beſtellt ſei, und, da die Bell. dieſe Ab

rechnung der Gemeinſchuldnerin zugeſtellt und die

leptere die Abrechnung unwiderſprochen angenommen

habe, ſo ſei jedenfalls eine Verſtändigung der Bes
teiligten hinterher darüber erfolgt, daß die Tilgungs

wirkung der Zahlungen gerade bei der durch die fragi.
yp. geſicherten Darlehensforderung eingetreten ſein

ſolle. Daraus folgt aber, daß die Ausführung der

Reviſion, es tomme überaus häufig vor, daß in der

Form einer Darlehnshypothet in Wirtlichkeit eine

şöchſtbetragshypothet für einen laufenden Kredit be :

ſtellt und zu dieſem Zweď vereinbart werde, daß die

jeweilige Forderung nach Abzug der Rüdzahlungen
durch die ypothet geſichert ſein ſolle, den vorliegenden

Fall nicht trifft. Die Hyp. iſt der Bell. zur Sicherung

einer einzigen beſtimmten Darlehensforderung beſtellt

und auf dieſe Forderung hat die Grundſtüdseigen:

tümerin und gleichzeitige Schuldnerin der Forderung

die 6000 M abgezahlt. Jnfolgedeſſen ſtand der Bell.

in Höhe der 6000 M ein hypothefariſches Recht nicht

mehr zu , vielmehr war die Hyp. in dieſer Höhe gemäß

§ 1163 Abſ. 1 Sap 2, § 1177 Abſ. 1 BGB. als Grund

ſchuld auf die Grundſtückseigentümerin, die ſpätere

Gemeinſchuldnerin, übergegangen. Daher war, nach

bem nach der Konkurseröffnung das mit der Hyp .

belaſtete Grundſtück zwangsverſteigert und der Bell.

zugeſchlagen worden war, der klagende Konkursvers

walter berechtigt, den Teil des bar zu zahlenden Ver:

ſteigerungserlöſes, der im Kaufgelderbelegungstermin

auf die der Gemeinſchuldnerin gehörende Eigentümer

grundſchuld zur Gebung tam , für die Stonfursmafie

in Anſpruch zu nehmen. Nun hat zwar die Befl.

behauptet, fie habe fürzere Zeit nach der Eintragung

der Byp., aber jedenfalls vor Leiſtung irgendwelcher

Zahlungen durch die Gemeinſchuldnerin , ſich von dieſer,

als ſie weiteren Kredit bei ihr nachgeſucht habe, vers

ſprechen laſſen , daß die beſtellte Byp. zur Sicherung

ihrer ſämtl. " in ihrem Geſchäftsverkehr mit derGemeins

ſchuldnerin gegen dieſe zu erwerbenden Forderungen

dienen ſolle . Zutreffend aber erklärt der Berufungs

richter dieſe angebliche Tatſache, auch wenn ſie wahr

wäre, bei der gegenwärtigen Sachlage für nicht geeignet,

ein Hecht der Bekl . auf den genannten Teil des Ber

ſteigerungserlöſes zu begründen : § 1180 BGB. hat

der Berufungsrichter nicht, wie die Neviſion rügt, durch

unrichtige Anwendung verlegt. Nach dieſer Vorſchrift

tannan die Stelle der Forderung,für welche die Byp .

beſteht, eine andere Forderung gefeßt werden. Unter

wanderer Forderung“ ſind auch mehrere andere Fors

derungen zu verſtehen, ſofern der Geſamtbetrag der

Forderungen den Betrag der øyp . nicht überſteigt

( Dentſchr . zu § 1163 NTVorl.) . Hier aber ſollen,

wenn man der Behauptung der Bekl. folgt, nicht

andere Forderungen an dieStelle der urſprünglich

durch die Byp. geſicherten Darlehensforderung von

18 000 M geſeßt ſein, ſondern es ſoll ſich der Wille

der Beteiligten darauf gerichtet haben , daß neben dieſer

Darlehensforderung auch noch andere Forderungen der

Bell . aus ihrer Geſchäftsverbindung mit der ſpäteren

Gemeinſchuldnerin in die Sicherung durch die øyp .

eintraten. Es bedarf nicht eines Eingehens darauf,

ob eine ſoche Erweiterung des Gegenſtandes der durch

eine øyp. gewährten Sicherung rechtlich möglich iſt.

Jedenfalls fehlt es zu einem Eintreten der anderen

Forderungen in die Sicherung an einer entſprechenden

Čintragung im Grundbuch. Es fönnte daher die von

der Bell. behauptete Vereinbarung , wie derBerufungs,

richter zutreffend ausführt, günſtigſtenfalls nur die

rechtl. Bedeutung haben, daß dadurch zwiſchen der

Bell. und der ſpäteren Gemeinſchuldnerin ein ſchulds

rechtl. Vertragsverhältnis begründet worden wäre,

wonach die Beil. einen perſönl. (ſchuldrechtl.) Anſpruch

darauf erlangt hätte, daß die Gemeinſchuldnerin, ſo

weit die durch die Hyp. geſicherte Darlehnsforderung

demnächſt durch ihre Tilgung erlöſchen und daher die

Byp . als Grundſchuld auf ſie übergehen werde, die

Grundſchuld gemäß § 1198 BOB. wieder in eine øyp.

für andere Forderungen der Bell. aus der Geſchäfts

verbindung mit ihr umwandelte und ſie auch , ſo lange

dies noch nicht geſchehen wäre, die Baftung der Hyp .

für die anderen Forderungen gegenüber der Bell. gelten

laſſen , alſo im Falle der Zwangsverſteigerung den auf

die Grundſchuld entfallenden Teil des Verſteigerungs

erlöſes zur Abrechnung auf die anderen Forderungen

der Bell. an dieſe herausgeben müßte (RGZ. Bd. 50

S. 77, 82 ; Warneyer Rſpr. 1909 Nr. 145 ; Oruch Beitr.

Bd. 53 S. 1121 , 1124) . Nachdem jedoch über das Ver

mögen der Gemeinſchuldnerin der Konkurs eröffnet

worden iſt, könnte wegen dieſes ſchuldrechtl. Anſpruchs

nur nach $$ 3, 69 KO. anteilige Befriedigung aus der

Konkursmaſſe verlangt werden, nicht dagegen hätte die

Bell, das Recht, den auf die Grundſchuld entfallenen

Teil des Verſteigerungserlöſes zur Dedung ihrer

anderen Forderungen gegen die Gemeinſchuldnerin zu

erheben, da ihr in dieſer Hinſicht weder ein Abſon

derungs- noch ein Ausſonderungsrecht (S$ 43, 48 KO .)

zuſtehen würde, wie für einen im weſentl. gleich lie

genden Fall in dem in Warneyer a. a . D. und Oruch .

Beitr . a. a .D. abgedructen Urteil des erkennenden Senats

vom 19. Nov. 1908 V 357/1908 (vgl. auch Warneyer

Mípr. 1908 Nr. 272 NGZ. Bd . 77 S. 109) dargelegt iſt.

Vielmehr wäre der flagende Konkursverwalter troß

der angebl. Vereinbarung der Bekl . gegenüber berecha

tigt und den anderen Konkursgläubigern gegenüber

auch verpflichtet, den auf die Grundſchuld der Gemein

ſchuldnerin entfallenen Teil des Verſteigerungserlöſes

für die Konkursmaſſe zu beanſpruchen . Daher hätte die

Befl., auch wenndie Vereinbarung getroffen worden wäre

und die Bell. dadurch einen ſchuldrechtl. Anſpruch im
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vorbezeichneten Sinne gegen die Gemeinſchuldnerin

erlangt hätte, doch gegenüber der Konkursmaſſe tein

Recht, dieſen Erlösteil wegen ihrer anderen Fordes

rungen für ſich zu beanſpruchen. Die Reviſion hat

noch vorgebracht, es hätten, wenn die Vereinbarung

getroffenworden wäre, demnächſt erfolgende Zahlungen,

alſo auch die Zahlung der 6000 M, ſo lange als die

Tilgung der Hyp Forderung nicht bewirkend zu gelten ,

als nach Abzug des Gezahlten noch Forderungen der

Bell. gegen die Gemeinſchuldnerin im Geſamtbetrage

von 18000 M oder mehr beſtehen blieben . Dieſer Ans

griff ſcheitert an der Feſtſtellung, daß die Bell die

Zahlung der 6000 M ausdrüdl. gerade auf die durch

die syp. allein geſicherte Darlehnsforderung von

18 000 M gerechnet und die Gemeinſchuldnerin ſich ſtill

ſchweigend damit einverſtanden erflärt hat. (Urt.des

V. ZS. vom 24. April 1916, V 383/1917). E.

4386

eines Nachrechners in das Geſchäft des Al. und Ers

laſſung von Anordnungen für die Berechnung in dieſem

Geſchäfte durch den Nachrechner. Der Kl. behauptet,

damit hätten die Bell. ſeine Mitgliedſchaftanerkannt.

Die Bell. beſtreitet das. Das BG. erklärt den Stands

punkt der Bekl . für gerechtfertigt. Das muß rechtlich

beanſtandet werden. Das BG . nimmt ſelbſt an , daß

die berufenen Vertreter des befl. Vereins Hechtshand

lungen vorgenommen haben, die an ſich die Äners

tennung der Mitgliedſchaft genauer geſagt, die

Aufnahme des Kl. als Mitglied enthalten . Dabei

kann dahingeſtellt bleiben, ob die bezeichneten Hand

lungen eine ausdrüdlich auf das Rechtsgeſchäft abs

zielende oder nur eine ſogenannte ſtillſchweigende

Willenserklärung darſtellen ; die Aufnahme in einen

Verein wird ſich häufig ohne andere Förmlichkeiten

vollziehen, als daß, wie hier, dem fich Anmeldenden

die Vereinspapiere zugeſandt und von ihm die Bei

träge eingehoben werden. Aber wollte man auch in

dem Verhalten des bekl . Vereins nur eine ſtillſchweigende

Willenserklärung ſehen , ſo wäre er deshalb nicht

weniger an ſie gebunden immer vorausgeſeßt, daß

die Willenserklärung, wie das BG. unterſtellt, von

den zuſtändigen Vertretern ausgegangen iſt. Es fragt

fich nur, ob der bell. Verein rechtliche Gründe geltend

machen kann, aus denen er nicht an ſeine Erklärung

gebunden ſein ſoll , und in dieſer Hinſicht ermangelt

das Berufungsurteil einer ausreichenden Begründung ;

mit dem bloßen Einwand, er ſei bei der Abgabe ſeiner

Erklärung von einer unrichtigen Vorausſeßung aus

gegangen, kann der Verein die Wirkſamfeit der Er

klärung nicht beſeitigen (Warneyer 1914 Nr. 36) .

Möglicherweiſe liegt den Erörterungen des Berufungs

urteils der Gedanke zugrunde, daß ein Fall der

mangelnden Willensübereinſtimmung gegeben ſei, aber

entnehmen läßt ſich das aus den Ausführungen des

Urteils nicht; es beſtünden übrigens auch Bedenten

gegen eine ſolche Beurteilung der Sache, da die Auf

nahme in einen Verein nicht ohne weiteres einem

zweiſeitigen Rechtsgeſchäfte gleichzuſeßen iſt. ( Urt, des

IV. 35. vom 14. Februar 1918, IV 362/17). E.

4309

IV .

III .

Gine Firma Mitglied eine Bereins ? Uebertragung

der Mitgliedſchaft bei Uebertragung des Geſchäftes ſamt

Firma auf einenanderen Jnhaber ? (HGB. $ 17, BOB.

$$ 38, 40 ). Rechtshandlungen eines Vereins, die die

Anerkennung der Mitgliedſchaft oder die Aufnahme al8

Mitglied enthalten. Aus den Gründen : Die

Firma iſt nichts anderes als der Name, unter dem

ein Staufmann im Handel ſeine Geſchäfte betreibt und

ſeine Unterſchrift abgibt. (§ 17 HOB .) und ſchafft nicht

etwa ein ſelbſtändiges Rechtsſubjekt neben und außer

dem Kaufmann (ROHO. Bd. 3 S. 412 ). Daraus ers

gibt ſich ohne weiteres, daß eine Firma als ſolche

nicht Mitglied eines Vereins ſein kann . Nun ſpricht

jedoch, entgegen dieſem Rechtszuſtande, die Saßung

des bekl. Vereins an verſchiedenen Stellen ganz all

gemein von der Aufnahme von Firmen als Mit

gliedern, wie ja auch die klagende Firma als ſolche

im Mitgliederverzeichnis aufgeführt war ; die Ber

faſſer dieſer Schriftſtücke ſind dabei offenbar von dem

weitverbreiteten frrtume (vgl. NGZ. Bd . 54 S. 18 )

beeinflußt geweſen, daß die Firma als ſolche ein Rechts

ſubjekt ſei. Es fragt ſich , welche Bedeutung dieſem

Umſtande für die Beurteilung der Rechtslage zukommt.

Da die Sapung des bell. Vereins als Erfordernis

der Mitgliedſchaft keinerlei perſönl. Eigenſchaften , ſon

dern nur eine ganz beſtimmte Art des Geſchäfts

betriebs erwähnt, da ſie ferner in der vorerwähnten

Weiſe von Firmen als Mitgliedern ſpricht und da

ſie endlich unter den Beendigungsgründen der Mit

gliedſchaft die Uebertragung des Geſchäftes auf einen

anderen Inhaber nicht erwähnt, ſo läge es ſehr nahe,

die Sabung dahin zu verſtehen, daß beim Verkauf

eines Geſchäftes, deſſen bisheriger 3nhaber Mitglied

war, die Mitgliedſchaft auf den neuen Erwerber über:

tragen werden dürfe, ſofern der Betrieb in gleicher

Weiſe fortgeführt wird . Die Vorſchrift in § 38 BOB.

ſteht dem nicht entgegen, da ſie nachgiebiges Recht

enthält (8 40 BOB.). Das BG. legt gleichwohl die

Sakung dahin aus, daß ſie an der in § 38 BOB . auf

geſtellten Regel, der Unübertragbarkeit der Mitglied

ſhaft, feſthalten wolle. Aber auch wenn man das,

troß der vorſtehend dargelegten Bedenken , als eine

für das Revo. maßgebende tatſächliche Feſtſtellung

gelten läßt, reicht es nicht aus, um die Entſcheidung

des BO. zu tragen. Der Kl. ſtüßt nämlich die in An

ſpruch genommene Mitgliedſchaft nicht nur auf Weber

tragung durch ſeinen Rechtsvorgänger , ſondern auch

auf gewiſſe Handlungen, die die Befl . ihm gegenüber

vorgenommen hat, nachdem er ihr von dem Erwerbe

des Geſchäftes Mitteilung gemacht hatte. Als ſolche

Þandlungen hat das BG. feſtgeſtellt: Entgegennahme

des Mitgliederbeitrags, ſowie der ſaßungsmäßigen

Sicherheitsleiſtung durch Þinterlegung von fünf Sola

wechſeln ; Zuſendung verſchiedener Vereinspapiere auf

einen vom Alåger geäußerten Wunſch ; Entſendung

Auftragswidrige Ausführung einer Zahlung. Bes

deutung dee vom Beauftragten an den Auftraggeber

gerichteten Grſuchene, die zur Abwendung des Schadens

erforderlichen Maßregeln zu ergreifen . Die Beklagte

war vom D.er Bankverein erſucht worden, für Rech

nung der Firma Ph . W. in D. an die Klägerin

44000 M mit dem Auftrage zu überweiſen , dieſen

Betrag an E. R. nur gegen Duplitatfrachtbrief über

an die Adreſſe Ph. W. abgeſandte Eier zu zahlen,

und hatte dieſen Auftrag am 22. März 1916 teles

graphiſch und ſchriftlich an die Kl . weitergegeben.

Dieſe zahlte für einen Waggon Eier den Betrag von

22 000 M an E. R. aus, obgleich der Frachtbrief über

die für Ph. W. in D. beſtimmte Sendung verſehentlich

an die Stadtgemeinde E. adreſſiert war. Die Sendung

gelangte infolgedeſſen nicht in die pand der Firma

Ph . W. , wurde vielmehr auf Veranlaſſung der Stadt

verwaltung E. am 10. April1916 ausgeladen und

anderweit verwendet. Die Bekl. weigerte ſich daher,

der Al. den ausbezahlten Betrag nebſt Proviſion und

Speſen, zuſammen 22025 M, zu erſtatten. Die MI.

berief ſich darauf, daß ſie mit Schreiben vom 1. April 1916

unter Mitteilung des Sachverhaltes die Bell, erſucht

habe, ſofort zu veranlaſſen, daß die Stadtverwaltung

É, die Ware nach Eintreffen unausgeladen an Ph. W.

befördere, und behauptete, der Schaden ſei nur durch

nachläſſige Ausführung dieſes Auftrages durch die

Bell . entſtanden , dieſe ſei daher unterdem Geſichts

punfte des Schadenserſaßes für den verlangten Bes

trag haftbar. Die Alage wurde jedoch abgewieſen,
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die Berufung der Al. zurüdgewieſen. Auch die ſcheiden und das ſei auch im Projeß zwiſchen dem ,

Meviſion der Al. blieb erfolglos. der Rechte aus ſeinem behaupteten Erbrechte geltend

ründe: Die Kl. hatte auftragswidrig gehandelt machen wolle, und dem Teſtamentsvollſtreder un

und war deshalb, da auch der bei dem Zahlungsauf- bedenklich zuläſſig. Es iſt der Reviſion zuzugeben ,

trag vorausgeſepte Erfolg der Aushändigung der daß gegen dieſe Auffaſſung des Klagebegehrens Bes

Sendung an die Firma Ph.W. nicht eintrat, nicht denten beſtehen. Denn tatſächlich zielt der Kl., der

berechtigt, den Erſatz ihrer Auslagen von der Beki. unſtreitig vor dem Ableben ſeiner Mutter irgendwelche

zu beanſpruchen. Es war Sache der Al., die Folgen ſachlichen Anſprüche hinſichtlich des Nachlaßvermögens

ihres auftragswidrigen Verhaltens abzuwenden, und nicht erheben kann, mit allen ſeinen verſchiedentlich

wenn ſie ſich dazu eines Anderen bediente, auch gefaßten Klageanträgen darauf ab , daß den Bell.

darüber zu wachen, daß die zu dieſem Zwede ihr er- gegenüber ſein beſtrittenes Erbrecht anerkannt werde,

forderlich erſcheinenden Maßregeln ergriffen wurden. und es iſt richtig , daß ein Streit dieſer Urt an ſich

Nicht aber ſtand es ihr zu, durch Mitteilung des Sach- unter den Erben auszutragen iſt. Aber die beſondere

verhalts an die Bell. mit dem Erſuchen um Ubhilfe Lage des Streitfalles muß dazu führen , auch eine

die Gefahr des Schadens auf ihren Auftraggeber, die Klage dieſes Inhalts gegen die Teſtamentsvollſtreder

Bell., abzuwälzen . Dieſe Umſtände rechtfertigen die zuzulaſſen. Der kl. hatte unter Beweisantritt be

Annahme des BG., daß die Bell. , indem ſie dem Ers hauptet, daß alle Miterben ſein Erbrecht als noch

ſuchen der Al. entſprach, nur eine Gefälligkeit über- beſtehend anerkennen ; die Bekl. haben das beſtritten,

nommen, nicht aber zu einer beſtimmten Handlung zugleich aber geltend gemacht, es tommedarauf über :

fich verpflichtet habe. Die Begründung iſt allerdings haupt nicht an, denn ſie müßten ſich auch über die

inſofern zu beanſtanden , als das BG. nur davon Entſcheidung der Erben hinwegſeßen, wenn dieſe dem

ſpricht, daß die Bell. fich nicht habe verpflichten Teſtament widerſpreche; ſie müßten unter allen Um

wollen. Es kommt nicht darauf an , was die Bell. ſtänden den Willen des Erblaſſers ausführen. Das

dachte und wollte, ſondern wie ihr Verhalten nach wäre berechtigt, wenn die Erben entgegen dem llaren

Treu und Glauben von der Kl. verſtanden werden Wortlaute des Teſtaments dem Kl. ein ihm nicht

mußte und durfte, und es iſt infolgedeſſen auch, wie zukommendes Erbrecht zuerkennen wollten ; denn die

die Neviſion zutreffend geltend macht, gleichgültig, ob Miterben könnten ihrerſeits zwar den Al. wirtſchaftlich

die Befl. für ihre Tätigkeit nachträglich Gebühren ſo behandeln, als ob er Miterbe wäre, nicht aber ihm

berechnet hat oder nicht. Allein auch der Kl. mußte die durch leştwilige Anordnung entzogene rechtl.

nach der Sachlage klar ſein, daß die Bell., indem ſie Stellung eines Erben verleihen. Aber hier handelt

dem Erſuchen entſprach, damit nicht die Verpflichtung es ſich eben um die Frage, ob eine derartige An

übernehmen wollte, anſtelle der Kl. für die Abwen- ordnung vom Erblaſſer getroffen iſt, und dieſe Frage

dung des Schadens zu ſorgen. Zu einer anderen tann vomAl. vernünftigerweiſe nicht durch Klage

Auffaſſung beſtand umſoweniger Anlaß, als die Bell. gegen die Miterben ausgetragen werden, wenn dieſe

auf die am 4. April 1916 an ſie gelangte Mitteilung ohnehin mit ihm in der Auslegung des Teſtaments

der Al. vom 1. April 1916 ausweišlion des Schreibens einig gehen , ſondern nur durch Klage gegen die, die

vom 5. April 1916 den von der Kl. verlangten Bes das Teſtament in demihm nachteiligen Sinne aus

trag nur unter Vorbehalt gutſchrieb, das mit der gelegt wiſſen wollen. Würde der Kl., wie die Bell.

Mitteilung verbundene Erſuchen der Al. aber mit wollen , zunächſt einen Prozeß gegen die Miterben

teinem Wort erwähnte. Die Kl., die aus dem Auf- durchführen, ſo hätte er zu gewärtigen, daß er auch

trag der Befl. vom 22. März 1916 erſehen haben damit den Bell. gegenüber nicht weiter täme; ſie

mußte, daß die Bell. ihrerſeits wieder von anderer könnten ſchließlich einwenden, die Erben hätten den

Seite beauftragt worden war, konnte nur erwarten , Prozeß abſichtlich zur Umgehung der legtwilligen An

daß die Bell. Nachricht und Erſuchen unverzüglich an ordnung geführt und ein auf dieſe Weiſe zuſtande

ihre Auftraggeber weitergeben werde. Wollte ſie, daß gekommenes Urteil ſei für ſie ebenſo wenig maßgebend,

die Beki. in anderer Weiſe vorgehe, ſich insbeſondere wie die außergerichtl. Einigung der Beteiligten. Tat

unmittelbar an die Stadtverwaltung E. wenden ſolle, ſächtlich haben ſie denn auch im gegenwärtigenProzeß

dann hätte ſie es zum Ausdrud bringen müſſen. Das keineswegs vorbehaltslos erklärt, daß fie fich einem

iſt nicht geſchehen . Nachricht und Erſuchen der Mi. im Prozeß des Al. gegen, die Miterben ergehenden

aber ſind , worüber fein Streit beſteht, unverzüglich Urteil über die Auslegung des Teſtaments fügen

und in der gleichen Form von der Berl. an den D.er würden, ſondern geſagt, nach Durchführung jenes

Bankverein weitergegeben worden . Damit hatte die Prozeſies „ könnte die Frage auftauchen“ , ob die

Befl. alles getan, was von ihr zu verlangen war. Teſtamentsvollſtreder an jene Auslegung gebunden

Das BG. lehnt es daher mit Recht ab, den D.er Banks ſeien . Die Befürchtung einesweiterhin beſtreitenden Ver

verein als Gehilfen der Bekl. in der Erfüllung einer haltens der Beil. liegt umſo näher, als ſie urſprüngs

ihr gegenüber der Al. obliegendenVerbindlichkeit ans lich auch in Ausſicht geſtellt hatten, die im Prozeß des

zuſehen (§ 278 BOB.) . (Urt. des III . ZS . vom 25. Ja- Kl. gegen J. erfolgende Auslegung des Deſtaments

nuar 1918, III 428/17 ). durch die Gerichte werde für ihre Stellungnahme gegen

über dem Kl . in Betracht kommen können, dieſen Stands

V.
punkt aber verlaſſen haben, als die Entſcheidung zu

ihren Ungunſten ergangen war. Alle dieſe Erwägungen

Abweichend von der Regel taur die Klage eines führen dazu, ein Rechtsſchußbedürfnis des Hl. in dem

Erben auf Feſtſtellung ſeines Erbrechts unter Umſtänden Sinne anzuerkennen , daß er abweichend von der ſonſt

gegenden Leftamentsvollſtreder ſtatt gegen die Miterben geltenden Regel die Feſtſtellung ſeines Erbrechtes

zu richten ſein . Aus den Gründen : Die Reviſion gegenüber den Teſtamentsvollſtredern verlangen kann .

beſtreitet die Paſſivlegitimation der beiden beklagten Nichtig, aber ohne Bedeutung für die vorerörterte

Teſtamentsvollſtreder ; ſie ſagt, im Streite befinde ſich Frage iſt, daß das im gegenwärtigen Rechtsſtreit

nur die Frage, ob dem Kl. ein Erbrecht zuſtehe, ergehendeUrteil keine Rechtsfraftwirtung gegenüber

und dieſe Frage könne nicht in einem Prozeß gegen den Miterben hat. Auch das Intereſſe des Kl.an der

die Teſtamentsvollſtrecer, ſondern nur durch Klage alsbaldigen Feſtſtellung ſeines Erbrechts gegenüber den

gegen die andern Erben ausgetragen werden . Dieſen Bell. tſt als gegeben anzuerkennen. Denn würden die

Einwand hatten die Bell. auch ſchon in den Vor- Befl. bei Erledigung der ihnen als Teſtamentsvoll

inſtanzen geltend gemacht, und das BG. glaubt ihn ſtredern obliegenden Aufgabe von dem bisher von

durch die Bemerkung erledigen zu können , über das ihnen eingenommenen Standpuntt aus verfahren , ſo

Erbrecht des KI . ſei hier nur als Nebenpunkt zu ent- würden ſie die Teilung des Nachlaſſes nicht unter

.
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3 Erben , ſondern nur unter den beiden Geſchwiſtern

des Hl. vornehmen , und der Kl . würde nicht, wie nach

dem Teſtament vorgeſehen, alsbald nach dem Ableben

der Mutter ſeinen ausgeſchiedenen Erbteil von den

Teſtamentsvollſtređern erhalten, ſondern hätte erſt

eine neue Teilung mit ſeinen Miterben herbeizuführen.

Dieſer Nachteil kann durch die verlangte Feſtſtellung

vermieden werden. Aus ähnlichen Erwägungen iſt in

dem Urt . Warn . 1912 Nr. 174 dem Teſtamentsvolls

ſtreder das Recht zur Erhebung einer Feſtſtellungsklage

gegen einen Erben zuerkannt worden. (Urt. des IV . 35.

vom 11. März 1918, IV 388/1917.) E.

hiervon wird die Verantwortung des Bell. aus § 823

Åbſ. 1 BGB. auch ſchon durch die zutreffende Er

wägung des BG. begründet, daß der Befl. die ihm

hinſichtlich der Beleuchtung obliegende Verpflichtung,

ſeine Angeſtellten zu überwachen, nicht erfüllt habe.

Die Frage des Mitverſchuldens hat der Vorderrichter

nicht, wie die Reviſion meint, zu günſtig , ſondern wie

die Anſchlußreviſion (des Klägers) geltend macht, zu

ungünſtig für den fi. beantwortet. Wenn es auch

geboten ſein mochte, daß der Kl. vor dem Beſchreiten

der Treppe die Einſchaltung des Bichts veranlaßte

oder mindeſtens behutſam vorwärtsſchritt, ſo tritt doch

die Außerachtlaſſung dieſer Borſichtsmaßnahmen hinter

die mehrfachen, für den Unfall grundlegenden Ver

fehlungen des Bellagten nach der urſächlichen Bes

deutung und dem Grade des Verſchuldens ſo ſehr

zurüd , daß fie außer Berücfichtigung bleiben muß.
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VI .

Unfall eines Schauſpielers in den Theaterräumen.

Haftung des Pächters und Leiters des Theater8 . Der

Kläger war vom Bellagten , dem Pächter und Leiter

eines Münchner Theaters, als Schauſpieler angeſtellt.

Als er am 16. Oftober 1915 vor einer Probe eine

von der Bühne nach dem Gang zu den Garderobe

räumen führende Treppe hinabgehen wollte, um das

ihm zugewieſene Ankleidezimmer aufzuſuchen, ſtürzte

er ab und verleşte fich . Er machte den Befl. für den

Unfall haftbar und beanſpruchte mit der Klage

Schmerzensgeld, den Erfaß von Sturkoſten und die

Gewährung einer Hente . Der Anſpruch wurde im

vollen Umfang dem Grunde nach für gerechtfertigt
erklärt .

Aus den Gründen des Reviſionsurteils : Nach

den Feſtſtellungen iſt der Unfall dadurch verurſacht

worden, daß die vom Kl. benußte Treppe nicht be

leuchtet war, dieſer in der Dunkelheit eine der neben

der Treppe an der Wand ſtehenden Batten umſtieß

und darüber hinwegſtolperte. Die Verantwortung für

den Unfall bürdet das BG. dem Befl. mit der Be

gründung auf, daß er durch mangelnde Fürſorge für

eine gefahrloſe Benußung der Treppe ſeine vertrag

lichen und außervertraglichen Obliegenheiten ſchuld

haft verlegt habe (SS 618, 823 Abſ. 1 BGB.) . Seine

Pflicht ſei es geweſen, anläßlich der Probe die Mäume,

in welchen ſich die Angeſtellten des Theaters bewegten,

zu beleuchten ; er habe dies aber in Anſehung der

Treppe nicht nur unterlaſſen , ſondern auch durch eine

zu allgemein gehaltene Anweiſung an die Ángeſtellten,

mit dem Licht möglichſt zu ſparen, verſchuldet, daß

auch dieſe für die Beleuchtung nicht Sorge getragen

hätten. Entweder hätte er die Anordnung derart

beſchränken müſſen, daß Mißverſtändniſſe ausgeſchloſſen

waren , oder er hätte die Ausführung ſeiner Anord

nung überwachen und dadurch deren vernünftige Hands

habung herbeiführen müſſen. Auch hieran habe er

és fehlen laſſen . Was die Batten anbelange, ſo habe

er nicht dulden dürfen, daß ſie am Zugang zur Treppe

loſe an die Wand gelehnt wurden, da hierdurch die

Gefahr des Umſtoßens nahegerüđt worden ſei. Dieſe

Ausführungen ſind frei von Rechtsirrtum und ſtellen

insbeſondere an die Sorgfalt, welche der Bekl. infolge

ſeiner vertraglichen Beziehungen zum Kl. ſowie mit

Müdſicht auf ſeine allgemeinen Rechtspflichten zu be

tätigen hatte, keine zu ſtrengen Anforderungen. Die

Reviſion (des Bell.) meint, es habe dem Bell. nicht

zugemutet werden können , außerhalb der Vorſtellungen

alle Räume zu beleuchten . Mit Recht hebt aber ſchon

das BG. hervor, daß zu den Zeiten , in denen ſich

Angeſtellte des Theaters berufsmäßig dort aufhielten,

alle hierbei in Betracht kommenden Räume bei Dunkel:

heit beleuchtet werden mußten. Wenn ſodann die

Reviſion eineVerleßung der außervertraglichen Pflichten

des Befl. deshalb verneinen zu fönnen glaubt, weil

auf der Treppe ein allgemeiner Verkehr nicht eröffnet

geweſen ſei, ſo verkennt ſie zunächſt ſchon, daß es der

Feſtſtellung dieſer Vorausſegung zur Begründung einer

Haftung aus unerlaubter Handlung nicht bedurfte

(NO3. Bd. 88 S. 433, Bd . 89 S. 365 ). Abgeſehen

B. Strafſachen.

I.

Eine unlautere Machenſchaft i. 6. des § 5 Nr. 3

BreieſtBD. Dom 23. Juli 1915/23. März 1916 ')tann darin

liegen, daß der Erzenger ſeine Ware um den Erzenger

hööſtpreis an einen Ängeſtellten ſeines Geſchäftes ver

tauft zur Weiterveräußerung an die Händler um einen

höheren, den Berbraucherhöchſtpreie jedoch nicht erreichette

den Preis. Zur Erfüllung des Tatbeſtandes genügt eine

Preiøſteigerung für die Bändler ohne die übricht einer

Schädigung der Berbraucher. Die beſonderen Umſtände

des Falles in wirtſchaftlicher sinfichttönnen es rechts

fertigen, daß fich der Verläufer einer Ware, auch wenn

errechtlich als Eigenhändler anzuſehen iſt, mit einem

Gewinn in der Höhe der einem bloßen Vermittler zu
ſtehenden Vergütung begnügen muß. Aus den

Gründen : 1. Die Angeklagten vereinbarten , daß

zum Abſaße der in der Fabrit erzeugten Marmelade

von dem Angekl. Sch. als Geſchäftsführerder Fabrik

Ware an den Angekl. 6. zum Berſtellerhöchſtpreis auf

Abruf verkauft und dann von 6. mit Gewinn an

Händler weiterverkauft werden ſolle. Beide Angekl.

verfolgten dabei ausſchließlich den eigenen Vorteil.

Die Fabrit, an der Sch. als Geſellſchafter beteiligt

war, ſollte durch die Beteiligung ihres Angeſtellten .

an dem Gewinn aus dem Warenverkauf für die Rüd.

zahlung von Vorſchüſſen geſichert werden, während dem

Angekl. O zu dieſem Zweck ein Vorteil aus dem

Warenabſatz in der Weiſe zugewendet werden ſollte,

daß er die ihm zum Herſtellerhöchſtpreis belaſtete

Ware an Wiederverkäufer mit einem erhebl. Auf

ſchlag , wenn auch unter dem Verbraucherhöchſtpreis

verkaufen ſollte. Danach iſt zufolge der Vereinbarung

6. als erſter Käufer eingeſchobenworden, ohne daß

dies notwendig oder auch nur für die Beitung der

Ware von der Erzeugungsſtätte an die Verbraucher

freiſe dienlich oder nüßlich warund ohne daß G. eigenes

Kapital beim Ankauf aufzuwenden ,Auslagen für Bages

.rung, Verkauf und Beförderung der Ware zu übers

nehmen oder Verluſtgefahr zu tragen gehabt hätte,

obwohl er fich perſönlich als Ääufer verpflichtete. Ohne

das Dazwiſchentreten G.S hätten die Händler wie

ſie es auch tatſächlich verſuchten die Waren uns

mittelbar von der Fabrit, und hier zu den erheblich

niedrigeren Herſtellerhöchſtpreiſen beziehen können.

Statt deſſen wurden ſie auf ihre Anfrage von Sch.

beſchieden , daß die Fabrit feine Ware habe, und gleich

zeitig an 6. verwieſen , der an die Perſtellerhöchſtpreiſe

nicht gebunden war. Dazu ſtellt das Urteil weiter feſt,

daß G. von dem Angell. Sch . nicht etwa nur vor

geſchoben worden ſei , um unter dem Schein eines von

ihm betriebenen Zwiſchenhandels die Ware für die

1) Vgl . jept Preiếtr BD . vom 8. Mai 1918 $ 1 Nr. 5, aud Nr. 4 .
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Fabrit als deren Beauftragter und Vertreter unter die Breisſtvo. nach ihrer derzeitigen Faſſung auf alle

deberfähreitung der Herſtellerhöchſtpreiſe abzuſeßen ; Waren des tägl. Bedarfs Anwendung findet, auch auf

nach der Ueberzeugung des Catrichters hat vielmehr ſolche, für welche Höchſtpreiſe feſtgeſeßt ſind, ſo iſt

G. die Ware in ernſtgemeinten Berträgen für ſich namentlich auch die Anwendung der Beſtimmung in

täuflich von der Fabrik erworben und dann eigenen § 5Nr. 3 für Waren derleßterenArt weder begrifflich

Namens und auf eigene Rechnung zu höheren Preiſen noch aus tatſächlichen Gründen ausgeſchloſſen . Zwar

an die Händler verlauft. Daraus folgt indes nicht, wird die Höchſtpreisfeſtſeßung regelmäßig gerade gegen

wie in der Reviſionsſchrift ausgeführt wird, daß die die Stettenbildung ein wirkſames Kindernis abgeben,

getroffenen Bereinbarungen und Beranſtaltungen nicht weil der Höchſtpreis ſchon vom erſten Verkäufer ges

als „unlautere Machenſchaften “ i . S. des § 5 Nr. 3 nommen werden kann und erfahrungsgemäß regel.

PreisſtBD. gelten konnten . Es kann dahinſtehen , ob mäßig, wenn auch oft zu Unrecht, genommen wird,

és im geſchäftl. Bertehr nicht überhaupt und allgemein, ſo daß für Aufſchläge vonſpäter eintretenden Zwiſchens

auch in der Friedenswirtſchaft, als unangemeſſen und händlern wie ſie der Kettenhandel bezwedt – fein

den Gepflogenheiten des anſtändigen Kaufmannes jus Kaum bleibt. Sind aber die Höchſtpreiſe abgeſtuft,

widerlaufend angeſehen wird, wenn ein Fabrikunters ſind, wie hier, Berſteller- und Verbraucherhöchſtpreiſe

nehmen zum Schaden des von ihm bedienten Handels, in Geltung, dem Zwiſchenhandel aber die Spannung

auf den es angewieſen iſt, einen Angeſtellten mit dem zwiſchen beiden freigegeben, ſo iſt die Kettenbildung

Warenvertrieb im kleinen derart betraut, daß zunächſt als Gewinn- undPreisſteigerungsmaßnahme ſehr wohl

dieſer die Ware tauft und dann an die Händler zu auch bei der Höchſtpreisware ausführbar, namentlich

erhöhten Preiſen liefert, zumal dann, wenn der An- auch in der Weiſe, daß durch Aufſtellung eines An

lauf wie hier „ unter Vorbehalt der Auswahl der geſtellten als Zwiſchenhändler und durch die Berweiſung

Ware durch ſeine demnächſtigen Abnehmer und zur der bei dem gerſteller anfragenden øändleran dieſen

unmittelbaren Bieferung an dieſe vom Fabritlager Zwiſchenhändler bewirkt wird, daß der Herſteller den

aus“ ſtattfindet. Jedenfalls aber muß es nach der vollen Erzeugerhöchſtpreis bezieht, und dabei die im

Anſchauung, die in der Ariegsgelegebung über die Göchſtpreis vergüteten Koſten für Berpadung, Beförs

Pflichten des Bandels bei der Warenverteilung ver- derung und Verladung erſpart, während es dem als

treten iſt, während des Krieges als qunlautere angeblichen Zwiſchenhändler eingeſchobenen Angeſtell

Machenſchaft“ gelten, wenn durch derartige Berein: ten ermöglicht wird, die Ware ohne Aufwendungvon

barungen zwiſchen der Fabrit und ihren Angeſtellten Bagerloſten und ſonſtigen Speſen und ohne Mühes

nur des Gewinnes halber der Weg der Ware zum waltung zu einem höheren Preis abzuſeßen.

Berbraucher verlängert und die Ware durch Gewinn- 2. Die Spannung, diezwiſchen Herſteller- und

aufſchläge verteuert wird, ohne daß die zur Beteiligung Verbraucherhöchſtpreis beſteht, iſt dazu beſtimmt und

am Gewinn eingeſchobene Perſon eine für die Waren- danach berechnet, daß in ihr ausſchließlich der zum

perteilung notwendige oder förderliche und für die Vertrieb der Ware wirtſchaftlich notwendige Zwiſchen

Algemeinheit nüßl . Årbeit zu leiſten hat. Gerade durch handel ſeine Entlohnung findet. Im Verbraucher

den Zwed, ſich ſelbſt oder einem Dritten eine fachlich höchſtpreis wird der derauslagte Erzeugerhöchſtpreis,

nicht gerechtfertigte Bereicherung aus dem Bertrieb die ſonſtigen Geſtehungstoſten aller Zwiſchenhändler

von Waren zu verſchaffen, die zum tägl. Bedarf der und die Summe der auf dieſe entfallenden Gewinn

Allgemeinheit gehören, durch die Abſicht, höhere Preiſe anteile endgültig eingeholt. Für die Entlohnung un

innerhalb des Berlaufe der Warenverteilung zu erzielen, nüßer Zwiſchenglieder reicht die Spannung nicht aus.

als die, die fichbei Beſchränkung der Handelstätigkeit Gerade dafür haben ſie aber die Angeklagten ihres

auf die wirtſchaftlich notwendigen und für das Gemeins eigenen Vorteils wegen in Anſpruch genommen und

wohl förderlichen Arbeiten und bei Beſchränkung der ihre Ausnüßung dem bezugsberechtigten, zur Vermittes

Koſten auf das äußerſte Maß ergeben würden, erhält lung des Umſakes allein berufenen Handel entzogen.

der Begriff der unlauteren Machenſchaft im § 5 Jhre Abſichtwar hierauf gerichtet und auf die zur

Nr. 3 PreisſtØD. ſeinen beſonderen Johalt. Deshalb | Erreichung ihres Ziels notwendige Verteuerung der

umfaßt er auch ernſtgemeinte und an und für ſich Ware für die Händler, die höhere Preiſe bezahlen

rechtlich erlaubte und wirtſame Geſchäfte. Nur darauf ſollten und mußten, als es bei unmittelbarem Bezug

kommt es an, daß fie triegswirtſchaftlich zu mißbilligen der Ware von der Fabrit, alſo ohne das durch die

find und gegen die Anſchauungen verſtoßen , die in der Machenſchaften der Ängekſ. ermöglichte Dazwiſchen

Preisſtvo.ſelbſtertennbar als die vorausgeſeßt ſind, von treten 6.s der Fall geweſen wäre. Dieſe in der Ab

denen der Handel um der Allgemeinheit willen bei dem ſicht der Angell. gelegene und demnächſt auch tatſächlich

Warenumſaß während des Krieges auszugehen hat. eingetretene Steigerung der Preiſe für die Händler

Danach iſt es aber Pflicht des Erzeugers der Ware, genügt zur Erfüllung des Tatbeſtands ; es iſt nicht

dieſe nicht aufkoſtſpieligem Umweg, ſondern auf dem erforderlich, daß die Ungell. auch eine Schädigung der

türzeſten Weg dem Verbraucher zuzuführen, alſo dann, Verbraucher, die durch die Verbraucherhöchſtpreiſe ge

wenn die unmittelbareUeberlaſſung an dieſen nach ſichert waren , beabſichtigten . Die Steigerung der von

den geſchäftl. Verhältniſſen nicht möglich iſt, ſich der den Berbrauchern zu entrichtenden Preiſe war indes

Händler zu bedienen ,deren Tätigkeit wirtſchaftlich ges als Folge der Machenſchaft troß des Höchſtpreiſes

boten und hergebracht iſt. Zu dieſen gehört aber ein gleichfalls nicht ausgeſchloſſen. Denn im Verkehr mit

Angeſtellter des Herſtellers nicht, der nach Stellung Gegenſtänden des tägl. Bedarfs muß der Verkäufer –

und Beruf nicht damit befaßt iſt, Zwiſchenhandel zu auc da, wo Höchſtpreiſe beſtehen , und innerhalb der

treiben und auch die Aufgaben, Arbeiten, Aufwendungen ſich daraus ergebenden Grenzen — ſich damit begnügen,

und Gefahren des Zwiſchenhandels nicht übernimmt, im Verkaufspreis ſeine eigenen Geſtehungskoſten und

ſondern zufolge der mit dem Herſteller getroffenen den übl., aus der Friedenswirtſchaft bekannten Nein

Bereinbarungen die Ware von dieſem unmittelbar an gewinn einzuholen ; er darf nicht mehr fordern, als

den Händler liefern läßt. Er iſt nur ein in die die ſich hieraus ergebende Summe, darf alſo auch nicht

Handelstette unnüß eingeſchobenes Zwiſchenglied. Dieſe den Höchſtpreis nehmen , wenn dieſer jene Summe

Úrt des Kettenhandels der durch die nachträglich überſteigt.a) Werden aber die Geſtehungskoſten desan

erlaſſene Verordnung des Meichskanzlers vom 24. Juni den Verbraucher abſeßenden Händlers durch Aufſchläge

1916 für den Fall verboten iſt, daß er zu einer Preis- ſeiner Lieferer erhöht, ſo wird auch der ihm zuſtehende

ſteigerung tatſächlich geführt hat - iſt nach der

Preisſtvo. regelmäßig als unlautere Machenſchaft zu 2) Anders jept nach Prei& trVD . vom 8. Mai 1918 $ 3. Dus

kennzeichnen, die ſchon dann ſtrafbar iſt, wenn ſiezum
Ergebnis, zu dem das Heidøgeridt in ſeinem Urteil fommt, dirfte

indeiſen , troßdem dieſer Grund auß ſeiner Beweisführung wegfällt,

Zwed der Preisſteigerung vorgenommen wird. Wie auch für das iepige Recht uod gelten .
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Berkaufspreis zum Schaden ſeiner Abnehmer höher, iſt, erfordert der Begriff des Auswanderns i. S. des

gleichviel ob er den Höchſtpreis erreicht oder nicht oder § 140 Nr. 3 StGB. einerſeits das Verlaſſen des Ins

ob er ihn gar überſteigt und ſo die Gefahr derUebers lands und andrerſeits den Entſchluß, dauernd im Uus

ſchreitung des Höchſtpreiſes nahegelegt wird . Danach lande zu bleiben . Beſteht dieſer Entſchluß bereits bei

iſt die Annahme, daß die Angell. eine Steigerung der demVerlaſſen des Jnlands, ſo iſt mit dem Berlaſſen

Preiſe für die verkaufte Marmelade herbeizuführen des Inlands das Auswandern vollendet, anderenfalls

beabſichtigt hätten, nicht zu beanſtanden. dann, wenn der, der das Jnland nur zu vorübers

3. Wenn der Angell. G. noch weiter dafür ver- gehendem Aufenthalt im Ausland verlaſſen hat, den

antwortlich gemacht iſt, daß er bei Weiterverkauf der Entſchluß dauernd im Auslande zu bleiben faßt und

Ware Preiſe forderte, die einen , übermäßigen Gewinn“ durch Verbleiben im Ausland betätigt. Der Erwerb

enthielten , und ſich ſelbſt dieſe Preiſe gewähren ließ, einer ausländ . Staatsangehörigkeit iſt für den Begriff

ſo tritt auch hierin ein Rechtsirrtum nicht hervor. Bei des Auswanderns nicht weſentlich; auch der tann aus

Prüfung der Angemeſſenheit der erzielten Preiſe und wandern, der im Auslande Deutſcher bleibt; der Erwerb

ſonach der Zuläſſigkeit des Gewinns hat die Stri , hat nur die Bedeutung eines Beweisgrundes für die

wie das Urteil hervorhebt, alle einſchlägigen Verhälts Abſicht des Erwerbers, dauernd in dem Staate zu

niſſe berückſichtigt; im einzelnen iſt nachgewieſen , daß bleiben , deſſen Angehörigkeit er erwirbt, wenigſtens

der Angell. Peine Auslagen hatte, keine Zinſen zahlte, dann, wenn damit der Verluſtder deutſchen Staats

teine Verluſtgefahr trug und daß die Tätigkeit, die er angehörigkeit verbunden iſt. Da er überall voraus

entfaltete, troß ihrer rechtl. Geſtaltung als Kauf und ſeßt, daßder Erwerber ſchon längere Zeit in dem

Verkauf eigenen Namens wirtſchaftlich nur als Ver- fremden Staat ſeinen Wohnſit gehabt hat, kann man

mittlertätigkeit zu gelten habe und deshalb nur eine wohl ſagen, daß er ſpäteſtens mit dem Erwerbe der

Entlohnung in Höhe von 3—4 d . $ . des Einkaufs- fremden Staatsangehörigkeit ausgewandert iſt; im

preiſes, nicht aber den Gewinn des Eigenhändlers zu übrigen iſt daraus für den Zeitpunkt derAuswanderung

cechtfertigen vermöge. Gegenüber der lekteren An- nichts zuentnehmen . Hegelmäßig wird der Erwerber

nahme, daß nämlich die Tätigkeit des G. nur ſo zu ſchon vorher, ſei es ſchon bei dem Berlaſſen der Heimat,

entlohnen ſei, wie wenn er Vermittlerdienſte geleiſtet ſei es während des Aufenthalts im Auslande, den

hätte, find heute Bedenken erhoben worden , denen Entſchluß, dauernd im Auslande zu bleiben, gefaßt

jedoch nicht beigetreten werden kann. Durch die feſts und' burch Berbleiben im Auslande betätigt haben

geſteúte Sachlage, durch den Umſtand namentlich, daß und damit ausgewandert ſein . Danach iſt es unrichtig,

der Angell . eigenes Kapital nicht einzuſeßen brauchte, daß die Stra. die Tatſache, daß der Angefl.das Schweizer

weil die Ware auf dem Fabritlager blieb und von Bürgerrecht erworben hat, als entſcheidend angeſehen

dort an die Abnehmer geliefert und von dieſen un- hat nicht bloß dafür, daß er ausgewandert iſt, ſondern

mittelbar an die Fabrit, wenn auch zu Händen G.S, auch dafür,wann er ausgewandert iſt, und der Lat

bezahlt wurde, wird es in Verbindung damit, daß ſache jede Bedeutung abgeſprochen hat, daß er nach

nach der tatſächl. Geſtaltung der Berhältniffe dem dem Wegzug aus der Heimat 30 Jahre lang in der

Angell. G. Verluſte nicht drohten, gerechtfertigt, daß Schweiz verblieben iſt. Offenbar wollte der Verteidiger

G. auf eine höhere Entlohnung als die, wie ſie im mit dieſerTatſache beweiſen , daß der Angell. nicht erſt

Frieden dem Vermittler zuſteht , keinen Anſpruch hat. bei oder kurz vor der Nachſuchung um das Schweizer

Denn, wenn er auch im Rechtsſinne Käufer und als Bürgerrecht, ſondern ſchon lange vorher den Entſchluß

ſolcher perſönlich verpflichtet war, ſo hat er doch im gefaßt und betätigt hat, dauernd in der Schweiz zu

wirtſchaftl.Sinn nicht als Eigenhändler ſeine Geſchäfte bleiben . Daß fie inſoweit nicht ohne Beweiswert iſt,

gemacht, ſondern wirtſchaftlich den Abſaß vonder bedarf keiner weiteren Ausführung. Sie hat alſo

Fabriſ an die Händler vermittelt. (Urt, dee I. SIS . genau ebenſo,wie die Tatſache , daß derAngell. eine

vom 21. März 1918, 1D 574/1917) . E. ausländiſche Staatsangehörigkeit erworben hat, die

Bedeutung eines Beweisgrundes und als ſolche war

II.
ſie von der Strí. zu würdigen. (Urt . des I. SIŠ . dom

11. April 1918, 1 D 95/18 ). E.

StGB. 8140 Nr. 3. Raiſerl. BO. vom 3. Auguſt 1914 ,

betr. die Gutlaſſung aus der Reichs- und Staatsangehörig: III .

feit und die Rüdtehr der Deutſchen im Uusland (RGBI.

S. 323 ). Zum Begriff auswanderu ": der Erwerb einer
Hindurchidlüpfen burde den ſchmalen Spalt unter

ausländiſden Staatsangehörigkeit hat die Bedeutung halb eines Lores als Einſteigen i. S. des § 243 Nr. 2

eines Bewei&grunder für den Willen, dauernd im Aus: ŠtGB. Aus den Gründen: Es iſt nicht rechtsirrig,

lande zu bleiben, idhließt aber nicht aus, daß der Ers wenn die Strk. in dem Kindurchkriechen der Angekl.

werber ſchon vorher durch eine andere Betätigung dieſes durchdie unter dem Hoftor befindliche ſchmale Pute

Willens das Datbeſtandemertmal des Auswandernd er: ein Einſteigen in den umſchloſſenen Hofraum i. S.

füllt hat. Aus den Gründen : Der Angell. iſt auf des § 243 Nr. 2 StGB. gefunden hat, da dieſer Ers

Grund der Feſtſtellung, daß er nach öffentlicher Bekannt
ſchwerungsgrund begrifflich keineswegs eine ans und

machung der Kaiſerl. VO .vom 3. Auguſt 1914 ROBI.
abſteigende Bewegung der Füße erfordert, vielmehr

S.323 ,in Widerſpruch mit ihr die Schweizeriſche Staatss als weſentlich bloß vorausſeßt , daß der Dieb auf

angehörigkeit erworben hat, mithin ausgewandert iſt“,
außergewöhnliche Weiſe in das Gebäude oder den

aus § 140 Nr. 3 Stob. verurteilt worden in der umſchloſſenen Kaum gelangt und dabei Kinderniſſe

Erwägung, daß das auch gegenüber der Ausführung zu überwinden hat, die ihm das Einſteigen erföhweren

des Verteidigers gelte, wonach die Auswanderung ſchon (RGSt.Bd. 6 S. 350 und Bd. 13 S. 257), was bei dem

mit dem in den 1880er Jahren ſtattgefundenen Wegzug
Hindurchſchlüpfen durch den ſchmalen Spalt unter dem

aus der Heimat erfolgt wäre. Die Strk . hat alſo die Şoftor nach derNatur,Lage und Größe dieſer Deffnung

Tatſache, daß der Angekl. nach Erlaß der in § 140 jedenfalls zutraf. (Urt. des I. Sts. vom 2. Mai 1918,

Nr. 3 StØB . vorgeſehenen beſonderen Anordnung eine
1 D 126/1918) . E.

fremde Staatsangehörigkeit erworben hat, für die

Anwendung dieſes Gejeges als ausreichend und allein
IV.

maßgebend" und ihr gegenüber den ſchon 30 Jahre StGB. SS 242, 48, 259, 73, 74. Dateinheit oder

vorher erfolgten Wegzug aus der Heimat“ für uns mehrheit bei dem Zuſammentreffen von Anſtiftung inm

erheblich erachtet. Das iſt rechtsirrig . Wie in dem Diebſtahl und Hehlerei? Aus den Gründen: Da

zum Abdruď beſtimmten Urteil desert. Senats vom der zum Diebſtahl Anſtiftende nicht in eine derartig

4. Februar 1918 1 D 478/17 g . D. u. Gen. nachgewieſen unmittelbare äußere Beziehung zu der geſtohlenen

4405
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Sache tritt wie der Dieb, ſo kann jener allerdings errichteten am 1. März 1913 ein eigenhändiges „gegen

auch wegen einer mit der Anſtiftung zumDiebſtahl ſeitiges Teſtament". Im erſten Abſage ſekten ſie ſich

zuſammentreffenden Hehlerei i. S. des § 259 SIGB. gegenſeitig als Erben in ihren Nachlaß „ in der Weiſe “

beſtraft werden, inſofern er mit der geſtohlenen Sache ein , daß der überlebende Teil den erſtverſterbenden

eine den geſeßl. Tatbeſtand erfüllende Handlung vor: Eheteil allein und ausſchließlich beerbt“. Zugleich be

nimmt, und es hängt nur von der Geſtaltung des ſchränkten ſie ihre beiden einzigen Abkömmlinge Erika

einzelnen Falles ab, ob dabei ein ſachl. oder bloß ein D. und Edmund D. auf den Pflichtteil. Schließlich be

rechtl. Zuſammenhang gemäß § 74 SISB. oder gemäß ſtimmten ſie im zweiten Abſalle des Teſtaments: „Als

873 SIOB . vorliegt. Dabei iſt aber, ſoweit aus der Naherben in den Nachlaß des leftverſterbenden Ehe

Sachlage irgend welche Beſonderheiten nicht zu ent- teils ſeßen wir unſere Enfeltochter Erika D. ein, während

nehmen ſind, zu beachten, daß es der natürl. Auf- wir unſerem anderen Enkelfind Edmund D. nur den

faſſung allein entſpricht, die Aufforderung des Hehlers, Pflichtteil zuwenden . Nach dem Tode des Edmund D.

ihm die zu ſtehlenden Sachen zu bringen , nicht bloß erteilte das Nachlaßgericht auf Grund dieſes Teſtainents

als Anſtiftungstätigkeit, ſondern zugleich auch ſchon ſeiner Witwe, die die Fortſeßung der Gütergemeinſchaft

als einen Beſtandteil der Tätigkeit anzuſehen , durch ablehnte, auf deren Antrag einen Erbſchein des Inhalts,

deren Fortgang das hehleriſche Vorhaben und damit daß der Erblaſſer von ſeiner Witwe beerbt worden und

der Tatbeſtand des § 259 SIOB. verwirflicht wird ; „Nacherbe Erika D. “ ſei . Ju der Folgezeit beantragte

denn dabei handelt es ſich nicht nur um denſelben die Witwe die Einziehung des Erbſcheins, der inſoferne

einheitl. Vorſatz und geſchichtl. Vorgang, ſondern es unrichtig ſei, als Erila D. nur Erſagerbin ihrer Groß

wird bei Beziehung der Anſtiftung und der Hehlerei mutter, nicht Nacherbin ihres Großvaters ſei und zum

auf denſelben Diebſtahl auch nur die Eigentums- und mindeſten eine befreite Vorerbſchaft vorliege . Das AG .

Beſikverleßung weitergeführt, zu welcher die Anſtif- wies ihren Antrag ab, das 10. ihre Beſchwerde zurück.

tungstätigkeit den bis zur Ablieferung an den Hehler Auch die weitere Beſchwerde hatte keinen Erfolg.

fortwirkenden Anſtoß gegeben hat. Wo wie hier Aus den Gründen : Allerdings iſt der Wort

zwiſchen Dieb und Fehler ſchon von vornherein bei laut des Teſtamentes ungenau, da eine Einſeßung als

der Anſtiftung über die Gegenſtände des Diebſtahls Nacherbe ( § 2100 BOB.) begrifflich die Erbfolge in den

und der ſich anſchließenden Hehlerei ein volles Ein- Nachlaß des erſt-, nicht des lektverſterbenden Gatten

vernehmen beſtanden hat und die Anſtiftung durch das zum Gegenſtand hat ; der Verfaſſer des Teſtaments hat

Berſprechen der Abnahme der zu ſtehlenden Sache entweder in dem Ausdruck Nacherbe“ oder in dem

erfolgt iſt, kann deshalb auch die Anſtiftung und die Zuſaß „ in den Nachlaß des lektverſterbenden Eheteils“

Þehlerei für die Regel nur als ein innerlich und fehlgegriffen . Nicht gerechtfertigt iſt dagegen die hieraus

äußerlich verbundenes einheitl. Ganzes i . S. des § 73 abgeleitete, auf $ 2269 BGB. geſtüßte Schlußfolgerung

StGB. in Frage kommen (RGSt. Bd. 32 S. 395) . (Urt. der Beſchwerdeführerin , Erika D. habe nur als Erbin

des I. SS. vom 28. Jan. 1918, 1 D 607/1917) . E. des zulegt verſterbenden Eheteils ($ 2096 BOB .), nicht

als Nacherbin des zuerſt verſtorbenen zu gelten . Der

$ 2269 ſtellt nur den mutmaßl. Willen der gemeinſchaftl .
V.

leftwillig verfügenden Ehegatten feſt, ohne eine andere

Höchftpreisüberſchreitung bei dem Berkauf aus:
Auslegung des Teſtaments auszuſchließen (RG 3.B0.60

ländiſcher Butter. Aus den Gründen : Die zu
S. 117 ) . Das Beſchw . hat nun feſtgeſtellt, daß die

ſtändigen Orts für den Verkauf von Butter feſtge
Ehegatten vor der Errichtung des Teſtaments über den

jeften Höchſtpreiſe gelten auch für Auslandsbutter,
geſetzl. Begriff des Nacherben unterrichtet waren und

joweit nicht durch den Reichskanzler oder durch die
daß ſie den Ausdruc „Nacherbe “ bewußt und in der

Höchſtpreisanordnung ſelbſt etwas anderes beſtimmt
Abſicht gebrauchten, den überlebenden Teil bei der Ver

iſt. Hat der Angefl. angenommen, Auslandsbutter
fügung an die Zuſtimmung ihrer Enfelin Erika D. zu

binden. Mit dieſer Maßnahme bezweckten ſie , ihre
unterliege nicht dem Höchſtpreiſe, ſo war hierin zwar

nicht mit dem 10.ein Jrrtum über den Begriff Butter
Enfelin dem durch die Anweſensübergabe bevorzugten

i . Š . der BRVD. vom 22. Oktober 1915 (NGBl. 689 ),
Enkel Edmund D. gleich- und deren ſeinerzeitigen Erb :

gleichwohl jedoch ein unbeachtlicher Strafrechtsirrtum teil tunlicht ſicher zu ſtellen. Dieſe von dem BeſchwG.

zu erbliden (vgl. RUSt. 50, 430 , lirt. des erf . Senats
einwandfrei getroffenen Feſtſtellungen in Verbindung

v. 26. Sept. 1916, V D 445/16 ). Weil er erwieſener
mit dem im Teſtamente gebrauchten Ausdruck „ Nach

maßen auf fahrläſſigem Verſchulden beruhte , bildet
erbe“ rechtjertigen die Auslegung des Veichwo.s, daß

er fein rechtliches Hindernis , den Angefl. wegen vor:
Erila D. als Nacherbe des zuerſt verſterbenden und als

fäßlicher Höchſtpreisüberſchreitung nach § 6 Abſ. 1
Erbe des zulegt verſterbenden Gatten eingeſeßt werden

Nr. 1 HPG ., nicht - wie das to. meint nach
wollte . Siewiderlegen aber auch zugleich die Anſchauung

BMVD. vom 22. Oftober 1915 und VD . des Reichs
der Beſchwerdejührerin , daß ſie als Vorerbin gemäß den

kanzlers vom 24. desi. Mts. (ROBI. 689, 705 ) zu be
SS 2136 , 2137 BGB . wenigſtens von den Beſchränkungen

ſtrafen (RGSt . 50, 309; 51, 91 ). Die BRVO . vom
und Verpflichtungen der ss 2113 jf. befreit ſein ſollte .

18. Januar 1917 (NOBI. 55) und § 59 SIOB . ſind
Nach der gebilligten Auslegung des Teſtaments iſt die

mithin nicht verleßt. (Urt. des V. SIS . vom 23. März
Aufſtellung der Beſchwerdeführerin hinfällig, daß es

1918, 5 D 13/1918 ). E.
an einer Beſtimmung über den Nachlaß des leftver

ſterbenden Eheteils fehle und daß der Enkel Edmund

zweimal auf den Pflichtteil des erſtverſterbenden Groß

elternteils eingeſetzt ſei . Nach der leftgedachten Richtung

hat das Beſchwg. init Necht hervorgehoben , daß der

Oberſtes Landesgericht . Nachlaß des Großvaters D. nur in deſjen Anteil am

Geſamtgut beſtehe. Die in den erſten Abſaz des Teſta

A. Zivilſachen . ments aufgenominene Beſchränkung des Enfels Edmund

auf den Pflichtteil bezieht ſich nur auf dieſen – den

I. Gegenſtand der Nacherbjolge bildenden — Anteil ſeines

I Großvaters, während die im zweiten Abſat enthaltene

Zur Auðlegung der SS 2100, 2269 , 2113 11. BGB. Der Zuwendung des Pflichtteils nur den der Großmutter D.

$ 2269 ftellt nur den uutmaßlicheu Willen der gemein: zuſtehenden Anteil am Geſamtgut betrifft. ( Veſchl. des

ſchaftlich lebtwillig verfügenden Gatten feſt , ohne cine 1. 35. vom 21. Juni 1918 , Neg. III Nr. 96/1918 ).

andere Auslegung auszuſchließen. Die in algem . Güter- 4427
M.

gemeinſchaft lebenden Ehegatten Edmund und Luiſe D. !

?
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II. wendig machen. Es muß aber auch anerkannt werden ,

daß ein beſonderer Fall“ i . S. des Abs. 3 des Art. 2
Ein beſonderer Fal" i. 6. des Urt. 2 Abſ.3 FGG.

FEG. vorliegt. Bei Minderjährigen über 16 Jahren

liegt dann vor, wenn noch irgeud eine Hoffaung anf iſt mit beſonderer Sorgfalt zu prüfen, ob die Möglich .

Beñerung beſteht. Der am 4. Januar 1901" geborene teit einer erzieheriſchen Einwirkung noch beſteht . Die

Alois B.wurde nach der Schulentlaſſung nicht in eine Beſonderheit des Falles kann in der Beſſerungsfähig.

Behre gegeben, ſondern verrichtete Gelegenheitsarbeiten , leit des Minderjährigen erblidt werden und zwar iſt

öfter aber trieb er ſich in ſchlechter Kameradſchaft nach der Entſtehungsgeſchichte des Gefèpes ein , bes

ſtreunend umher. Am 9. Sept. 1916 verurteilte ihn ſonderer Fall“ immerſchon anzunehmen , wenn noch

das Jugendgericht wegen Diebſtahls, vollendeten und irgend eine Hoffnung aufBefferung beſteht (Marſchall.

verſuchten Betrugs zu einer Freiheitsſtrafe. Bez
Ehrhardt FEO .N.25 zu Art. 2 und die dort angeführten

währungsfriſt wurde unter der Borausſeßung begut- Belege). Ungeſichts des ärztl. Gutachtens iſt dieſe Bor

achtet, daß der Verurteilte ſobald als möglich in einer ausſeßung gegeben. (Beſchl.desI. ZS.vom 21. Juni 1918,

geeigneten Lehrſtelle untergebracht werde. Unter Mits Reg. III Nr. 37/1918). M.

wirtung des Jugendfürſorgevereins fand er eine

Stellung, die er aber bald wieder verließ, um ſich dem

Streunen hinzugeben. Neue Bemühungen dieſes Ver

eins für Unterbringung begegneten dem Widerſtande

der Familie, insbeſondere des Vaters . Jmmer wurde

von dieſer Seite die Notwendigteit des Erwerbes durch

den Sohn in denVordergrund geſtellt. Alois B. fand
B. Strafſache n .

Verwendung im Hilfsdienſte beieiner Munitionsfabrik
I.

und dann als Ausfahrer in einem Kohlengeſchäfte ;

ſpäter erhielt er eine Stelle in einer Schreinerwert: Auch fahrläſſige Zuwiderhandlungen gegen das

ſtätte, die er aber ichon nach 14/2 Lagen unter Unters Hilfsdienſtgelek find ftrafbar. teber das Maß der von

ſchlagung eines größeren Geldbetrags wieder verließ. dem Urbeitgeber bei der Einſtellung eines Urbeiter

Für die wegen der Unterſchlagung ausgeſprochenen anzuwendendeu Sorgfalt ( DG . 8 9 Übſ. 1, § 18 Ar.2).

6Wochen Gefängnis wurde Bewährungsfriſt mit Müd Aus den Gründen : Ob auch die fahrläſſigen Bus
Ficht auf ſeine Minderwertigkeit und ſeinemißi. Familien

widerhandlungen gegen das Hilfsdienſtgeſek mit Strafe
verhältniſſe trop ſeiner Vorbeſtrafung unter der Bedin

bedroht ſind, kann nur auf Grund dieſes Geſekes ſelbſt
gung befürwortet, daß der Berurteiltebei einem Bauern

und nicht auf Grund des Strafgeſekbuchs beantwortet
untergebracht werde . Dem widerfekte ſich der Bater und

werden . Nach dem § 18 Nr. 2 des erſtgenannten

es wurden deshalb die Gefängnisſtrafevon 5 Wochen und Gefeßes wird ſchlechthin und ohne Unterſchied beſtraft,

eine weitere am 27. Apr. 1918 wegen Kartoffeldiebſtahls „wer der Vorſchrift in § 9 Abſ. 1 zuwider einen Ars
erkannte Haftſtrafe vollſtreďt. Ein von dem Vormunda beiter beſchäftigt . Die Nichtbefolgung dieſer Be
ſchaftsgericht erholtes amtsärztl. Gutachten lautete ſtimmung iſt auch dann geeignet, den Swed des

dahin , die degenerative Anlage des B. mache es zwar Gefeßes zu vereiteln, wenn ſie nur auf dem Mangel
zweifelhaft, ob bei ihm noch eine Nachreife zu er. an Sorgfalt und Borficht beruht. Das Geſep würde

warten ſei, bei den ſchlimmen häusl. Verhältniſſen ſeinen Zweď nicht erreichen , wenn ſchuldhafte Un

ſei es aber doch geraten, es noch mitder Unterbringung
tenntnis von Tatſachen, die zum gefeßl. Zatbeſtand

in einer beſonders geeigneten Familie in möglichſter gehören , ſtraflos machte . Der Arbeitgeber, der einen

Entfernung von ſeinen Eltern zu verſuchen ; eben weil Hilfedienſtpflichtigen in Beſchäftigung nimmt, hat ſich

B. unter ſeinem Alter ſtehe , dürfte ein ſolcher Verſuch peinlich genau zu vergewiſſern , obdieſer einen Åbs

doch noch Ausſicht auf Erfolg haben . DasVormunds fehrſchein hat oder haben muß. Dafür, daß ſelbſt

ſchaftsgericht hat ſodann die vorläufige Unterbringung fahrläſſige Verfehlungen ſtrafbar ſind, ſpricht auch der
des Alois B. in einer Familie oder Anſtalt zur Für- Strafrahmen des § 18, der ein Berabgehen bis auf

ſorgeerziehung angeordnet. Es erwog, daß die Eltern 3 M Geldſtrafe geſtattet. Die Borinſtanz hat daher

durch ihre hartnädige Weigerung, ihren Sohn bei mit Recht angenommen, daß Fahrläſſigkeit zur Straf

einer Familie auf dem Band unterzubringen , und barkeit genügt ( Güthe-Schlegelberger, Ariegsbuch Bd . 5
dadurch, daß ſie es vorzogen , den Anaben eine ents

S. 606 § 18 ). Ebenſowenig läßt die Feſtſtellung, daß
ehrende Freiheitsſtrafe verbüßen zu laſſen , die Sorge

der Angekl. in der Tat fahrläſſig gehandelt hat,einen

für die Perſon ihres Sohnes mißbraucht und dadurch Rechtsirrtum erſehen . Die Einrichtung des Ablehrs

deſſen geiſtiges und leibl.Wohl gefährdet haben. Eine ſcheins ſoll verhindern , daß eine nüßl. Beſchäftigung
geiſtige und fitti. Nachreife des bereits 17 jährigen

im Şilfsdienſt ohne wichtigen Grund aufgegeben wird,
Älois B. ſei nach dem ärztl . Gutachten nicht völlig eine unnötige Abwanderung von Arbeitskräften ſtatt

ausgeſchloſſen. Die Beſchwerde und die weitere Bes

ſchwerde des Baters wurden zurüdgewieſen .
findet. Der neueArbeitgeber muß denAblehrſchein
nicht nur fich vorlegen laſſen , ſondern ihn auch dem

Aus den Gründen : Eltern, die ihren mit einzuſtellenden Arbeiter abnehmen (§ 5 Abſ. 3 BNBO.
geiſtigen und fitti. Mängeln behafteten minderjähr. vom 30. Jan , 1917, NOBI. S. 85). Kann der Arbeiter

Sohn in erſter Linie als Gegenſtand der wirtſchaftl. teinen Schein beibringen , ſo darf ſich der Arbeitgeber

Ausnüfung betrachten , find zweifellos von vorneherein nicht mit der bloßen Erklärung des Arbeiters oder
nicht geeignet, ſeine Erziehung erſprießlich zu beein : eines beliebigen Dritten, er ſei ſchon wochenlang außer

fluſſen . Betätigt ſich dieſe Verſtändnisloſigkeit für ihre Beſchäftigung, begnügen ; er muß ſich vielmehr von

erzieheriſchen Aufgaben aber auch noch in der von den der Wahrheit dieſer Ängaben vergewiſſern, nicht nur

Untergerichten feſtgeſtellten Weiſe, daß die Eltern es um ſeiner ſelbſt, ſondern auch um dės vaterländiſchen
über ſich bringen , lieber eine Freiheitsſtrafe gegen Hilfsdienſtes willen , an deffen Berwirklichung alle

ihren Sohn vollziehen zu ſehen , als den uneigens mithelfen müſſen . Der Arbeitgeber tann dies auch

nüßigen, nur der Müdſicht auf das Wohl des Anaben leicht dadurch tun, daß er ſich die Quittungskarte oder
entſprungenen Bemühungen Dritter Gehör zu ſchenken , das Abgangszeugnis (8 113 RGD. ) oder das Aranten

ſo muß die Folgerung als rechtlich bedenkenfrei an: taſſenbuch vorlegen läßt (Güthe-SchlegelbergerBd. 5

ertannt werden , daß ein das geiſtige und leibl . Wohl S. 592, 593 Note 9, 11). Im vorliegenden Falle hat

des Kindes gefährdender Mißbrauch der Sorge für der Angekl., obwohl ihm Johann 8. weder den Úbs
dieſes durch die Eltern und Tatſachen vorliegen, tehrſchein noch ein ſonſtiges Ausweispapier vorlegen

welche die Fürſorgeerziehung zur Verhütung des tonnte und er ſchon einmal von einem Arbeiter belogen

völligen fittl. Verderbens des Minderjährigen note worden war, den Angaben der beiden 2. ohne weiteres
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Glauben geſchenkt und den Johann 8. in Beſchäftigung Reg. Nr. 295/1905, vom 21. Juli 1906 Beſchw Neg.

genommen, während nach den Feſtſtellungen der beiden Nr. 564/1906 , vom 29. Nov. 1907 BeſchwMey. Nr. 867,

Borinſtangen der Inhalt der Quittungskarte ſofort die 1907 ). Weder in dem Protokoll über die Berufungs

Unwahrheit jener Angaben hätte erſehen laſſen. Die verhandlung noch in dem Urteile des BG. iſt der Ün

Annahme des BG.s, daß der Angell . noch weitere halt der Bernehmung des Dr. 6. niedergeſchrieben ;

Schritte hätte tun müſſen, um ſich zu vergewiſſern, er iſt auch nicht aus dem Zuſammenhange der Urteils

enthält teine Ueberſpannung der Sorgfalt , die ihm gründe zu erkennen . Das Beſchwo. iſtdeshalb nicht

nach den Umſtänden des Falles oblag. Seine Úns in der Bage nachjuprüfen , welche Gebühren Dr. 6 .

kenntnis der Tatſache , daß 8: in den leßten zwei beanſpruchen kannund von wem . Insbeſondere fehlt

Wochen noch beſchäftigt war, iſt auf ſchuldhafte Unters jeder Anhaltspuntt dafür, ob Dr. O. nach dem 3n

laſſung weiterer Prüfung der Sachlagezurüdzuführen. halte ſeiner Bekundungen als Sachverſtändiger oder

Gätte dieſe zu teiner Klarſtellung geführt, fo hätte der nur als fachverſtänd. Žeuge nach § 85 StPO, in Bes

Ängell. eben den Arbeiter nicht oder doch nicht ſofort tracht tommt. Die einfach gelagerte Sach- und Rechts

in Beſchäftigung nehmen dürfen. (Urteil vom lage und die Bemerkung in der Beſchwerdefchrift vom

11. Mai 1918, MedReg. Nr. 132/1918) . Ed. 7. März 1918 , ,daß das von Dr. G. als Sachverſtän

digen abgegebene Gutachten inhaltlich bedingt war

durch die Beobachtungen , die er an der Verleßten als

II. Beuge gemacht habe,und daß ſeine Funktionen ohne

weiteres in eine zuſammenfließen", geben der Möglich

Welche Gebühren hat ein Arzt zu beanſpruchen, der, leit Haum, daß die Bekundungen des Dr. G. nur als

vom Angeklagten als Zeuge unmittelbar geladen, in der
die eines ſachverſtänd. Zeugen zu bewerten find. (Ueber

Berhandlung auf Untragdes Stu .& auch als Sachvers den Unterſchied zwiſchen Sachverſtändigen und fach

ſtändiger beeidigt worden iſt ? Wer hat die Gebühren
verſtånd. Zeugen 1. die oben angeführten Hinweiſe

zu zahlen ? Der Antrag nach § 219 Abſ. 3 StPD. muß
und löwe-Roſenberg zu § 85 StPO.). Rame Dr. 6.

in der Hauptverhandlung geſtellt werden. Aus den
nach dem Inhalte ſeinerVernehmung nur als fach

Gründen : Der pratt. Ärzt Dr. G. in N. war auf verſtånd. Zeuge, nicht als Sachverſtändiger in Betracht,

4. Januar 1918 vorm. 8 * /« Uhr vor die Strí. des 16.
ſo hätte er nach dem § 85 a. a. D. nur Anſpruch auf

A. als Zeuge unmittelbar geladen und erſchienen. Nach die Gebühren eines Zeugen und zwar gegen die Ungell.,

der Eidesbelehrung wurde er als Zeuge in das Zeugen . da er von ihr als Zeuge unmittelbar geladen war

zimmer entlaſſen . Nach dem Bortrage des Berichts und als ſachverſtänd. Zeuge gleich einem Peugen zu

erſtatters beantragteder Verteidiger, den Dr. G. nur bewerten wäre. Eine Entſchädigung aus der Staats

alsZeugen zu vernehmen. Der Sta. beantragte ohne taſſenach §219 Abſ. 3 StPO.wäre, wie die Strk .

Erinnerung des Berteidigers Bernehmung des Arztes zutreffend angenommen hat, nicht mehr zuläſſig, weil

auch als Sachverſtändigen . Dieſer wurde nach dem
ein darauf abzielender Antrag weder von Dr. O. noch

Prototoll als Zeuge und Sachverſtändiger geſeßl. bes von der Angekl, in der Hauptverhandlung geſtellt

eidigt und vernummen. Die Hauptverhandlung dauerte worden war. Derin der Sammlung der Entſch. des

von 104/3 bis 11°/« Uhrvormittags. Dr. G. verlangte
Db26.8 Bd. 10 S. 247 vertretenen Anſchauung, daß

nach ſeiner ſchriftl. Berechnung dieGebühren als Sachs
der Antrag nach dem 8 16 30ebb. innerhalb dreier

verſtändiger nach der VO. für ärztl. Dienſtleiſtungen
Monate vom Zeitpunkte der Vernehmung ab geſtellt

werden könne,tann nicht beigepflichtet werden. § 16
bei Behörden vom (OVBI. S. 715 und 410)

4. Aug. 1910 ſpricht nur aus, daß ein Zeuge oder Sachverſtändiger

im Betrage von 85.40 M. Die Strá. feßte die Gebühren Gebühren nur auf Verlangen erhält und das Ver

auf 53.90 M feſt und ſprach aus, daß den Betragvon langen bei Bermeidung des Ausſchluſſes binnen drei

6 M die Staatslaſſe, den Betrag von 47.90 M die Monaten ſtellen muß. Ueber die Soſtenpflicht trifft

Angell. an Dr. G. zu zahlen habe. Sie billigte dem die GebO . überhaupt, insbeſondere § 16 leine Bes

Antragſteller die Gebühr als Sachverſtändiger nach ſtimmung. Ueber die Koſtenpflicht iſt nach den Bes

der bezeichneten VO . zu 6 M nur für die Zeit der ſtimmungen der StPO . zu entſcheiden und zwar end

Berhandlung von 10 % bis 11°% Uhr zu, von der gültig nach dem 8 496 Abſ. 1 durch Urteil, Strafbefehl

Erwägung ausgehend, daß er bei der Benennung oder eine die Unterſuchung einſtellende Entſcheidung.

und Jnanſpruchnahme als Sachverſtändiger bereits Die nach dem § 219 Abſ. 3 StřD. zuläſſige Entſcheis

als von der Angell. geladener Zeuge am Gerichtsſike, dung regelt nur einſtweilen , d. i . vor Erlaſſung des

ja bei Gericht ſelbſtanweſend war und deshalb be- Endurteils die Entſchädigungspflicht, woraus fich von

züglich der Sachverſtändigenvergütung wie ein am Ort ſelbſt ergibt, daß der Antrag nur in der Fauptver

wohnhafter, auf vorm . 104/ Uhr geladen geweſener handlung geſtellt werden kann (ROSt. Bd. 16 S. 212) .

Arzt betrachtet und behandelt werden muß“. Die Wird eine Perſon als Zeuge und Sachverſtändiger

Gebühr von 47.90 M wurde dem Arzt als Zeugen vernommen, ſo hat ſie auf die höheren Gebühren als

nach der RGebQ. für Zeugen und Sachverſtändige zu: Sachverſtändiger in dem vollen Umfange des § 84

gebilligt. Dr. G. legte gegen den Beſchluß Beſchwerde StPO. Anſpruch. Entſchädigungspflichtig iſt, wer die

mit dem Antrag ein, die Gebühren und Auslagen auf Bernehmung des Sachverſtändigen veranlaßt hat (SS 84,

85.40 M feſtzuſeßen, dieſen Betrag nach dem § 219 219 Abſ. 2 StPO .). Hier iſt die Bernehmung des

StPO. vorſchußweiſe auf die Staatskaſſe zu übernehmen Dr. O. als Sachverſtändiger von dem Std. beantragt

und die Koſten der Beſchwerde der Staatstaſſe ju worden. Jſt Dr. G. nach dem gnhalte ſeiner Betun

überbürden . Die Strst. half der Beſchwerde nicht ab ; dungen als Sachverſtändiger vernommen worden, ſo

ſie führte dabei aus, der Antrag nach § 219 StPO. hat er nach § 84 SIPO . Anſpruch auf ſämtl. Gebühren

ſei unzuläſſig , da er vor der Urteilsfällung nicht ge- gegen die Staatskaſſe, da er zum Zwed ſeiner Ver.

ſtellt worden ſei . Die Beſchwerde gibt Anlaß zu fols nehmung als Sachverſtändiger von N. nach A. und

genden Erwägungen. Für die Entſcheidung darüber, zurüd reiſen mußte und gleichgültig iſt, daß er zur

welche Gebühren einer gerichtl. vernommenen Perſon Bernehmung als Zeuge die gleiche Hin- und Rüdreiſe

zu gewähren ſind, iſt nicht maßgebend die Eigenſchaft, machte. Deshalb war der Beſchluß aufzuheben ; die

in der ſie geladen oder bei Gericht vernommen , be- Str . hat den Inhalt der Befundungen des Dr. G.

eidigt oder nicht beeidigt worden iſt, ſondern der In- feſtzuſtellen und auf Grund dieſer Feſtſtellungen und

halt, die fachl. Geſtaltung der Bernehmung ( ſiehe bei der dargelegten Ausführungen neu zu beſchließen. ( Bes

Wegner , 36ebD . S. 22 ff. a bis m , insbeſondere NG. ſchluß vom 18. April 1918 Beſchw Reg. Nr. 135/1918 ).

v. 20. Sept. 1902, JW . S. 531 , Pfafferoth, Gerichts Ed .

koſtenweſen (9] S. 468, Ob10St. v. 6. Mai 1905 Beſchw.

17. Nov. 1902

1412
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III. in den Verkehr gebracht wurde. Die Reviſion des

Staatsanwalts iſt deshalb unbegründet. (Urteil vom

25. April 1918, Red Reg. Nr. 110/1918) . Ed.

4414

Die von dem Privattläger einem Rechtsanwalt

für die Beleidigungsjache im allgemeinen erteilte Boll

macht ermächtigt auch zur Ginlegung von Rechtsmittelu.

Aus den Gründen : Rechtsanwalt 3. hatte den

Privatkläger vor dem Schöffengerichte vertreten und

eine Prozeßvollmacht übergeben, laut deren ihn der

Brivatkläger zur Klageſtellung und Vertretung

feiner Sache gegen N. wegen Beleidigung ermächtigte.

Er legte Berufung ein . Das BG . hält die Vollmacht

für ungenügend . Für den Privatri . fönne ein na .,

auch wenn er ihn bereits vor dem Schöffengerichte

vertreten habe, nur dann Berufung einlegen , wenn

er hiezu ſchriftl. Vollmacht erhalten habe. Die Boll

macht müſſe erkennen laſſen , daß Berufung eingelegt

werden ſolle. Mit dieſem leßten Saße ſtellt die Strí.

ein Erfordernis auf,dem jede geſeßl.Unterlage mangelt.

Nach § 418 SIPO . tann ſich der Privatkl. ſogar in

der Hauptverhandlung durch einen mit ſchriftl. Volls

macht verſehenen RA. vertreten laſſen . Daß eine ſolche

Vertretung bei ſchriftlichen Erklärungen dem Gerichte

gegenüber zuläſſig iſt , wurde nie angezweifelt und

fann mit Grund nicht bezweifelt werden. Daraus

ergibt ſich , daß der Privatll. alle ihm in dieſer Eigen

ſchaft zuſtehenden Befugniſſe, alſo auch die ihm nach

$ 430 StPO. zuſtehende Befugnis, Rechtsmittel eins

zulegen, einem RA. übertragen kann. Hiezu genügt

eine Vollmacht, mit der er demRA. allgemein ſeine

Vertretung in einer beſtimmten Privatklageſache übers

trägt . Eine Vorſchrift, daß die Ermächtigung zur

Einlegung von Rechtsmitteln geſondert und ausdrüct:

lich erteilt werden müſſe, beſteht nirgends . Das Er

fordernis tann aber auch nicht aus dem Sinn und

Zuſammenhange der einzelnen Beſtimmungen der

StPO. entnommen werden. (Beſchl. vom 2. März 1918,

Beſchw Reg. 78/1918) . Ed .

4329

Oberlandesgericht München.

Streitwert für Beſeitigung der Berzugefolgen

(8 1 VeryFolgBD .; $ 6 ZahlFriſtVD.). Eine Schweizer

Uhrenfabrit klagte gegen einen Uhrmacher in M.

(Bayern) eine kurz nachKriegsbeginn fällig gewordene

dieferungsſchuld von 2500 Franken aus. Der Bellagte

erkanntedie Hauptſache an, verlangte aber Beſeitigung

der Verzugszinſen undGewährung einer ſechsmonatigen

Zahlungsfriſt ſowie Feſtlegung desUmrechnungskurſes

auf den Fälligteits- ſtatt auf den fünftigen Zahlungs

tag . Das lg. verurteilte auf Hauptſache und Zinſen

mit Gewährung der Zahlungsfriſtund demBeifügen,

daß der Schuldner nach ſeiner Wahl in Marł nach

dem Kurs bei Fälligkeit oder in Franken zahlen könne ;

die Beſeitigung der Verzugszinſen wurde abgelehnt,

die Koſten wurden geteilt. Der Bellagte legte Berufung

einund beantragte Feſtſeßung des Streitwerts zweiter
Inſtanz. Dieſe erfolgte auf 120—200 M.

Aus den Gründen : Für die angeſtrebte Bes

ſeitigung der Berzugszinſen kann nach geſeklicher Vor

chrift höchſtens 1/20 der ' zu verzinſenden Forderung

angeſeßt werden , alſo 125 M, obwohl die Zinſen bis

jest bereits über 400 M , ausmachen (§ 1 Abſ.3 Verz.

FolgBO. mit 8 6 46.3 ZahlFriſtBb.). Die weiter

verlangte Ergänzung der Formel durch ausdrüdliche

Einſeßung des nach dem Fälligkeitstermin ſich be

rechnenden Aurswerts der Frankenſchuld in Mart hat

keinen erheblichen Streitwert, weil ſie nur Alärung

bezwedt. Der Angriff auf die Stoſtenverteilung bleibt

nach § 4 SPD. mit § 9 ORG. überhaupt außer Anſaß.

Ein höherer Beſchwerdewert als 120—200 M kommt

ſohin nicht in Frage. ( Beſchl. vom 15. Mai 1918,

L 269/18) . N.
IV .
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Gefeßgebung und Verwaltung.

Die Vorſchrift deß $ 20 Wein. -- deutliche Bes

zeichnung des Weins bezieht fich nicht auf ein nach .

gemachtes Getränt, defeu Herſtellung unter $ 9 WeinG.

fällt. Ausden Gründen : Die Reviſion des Staats

anwalts richtet ſich gegen die Freiſprechung des A.

von der Anklage wegen eines Vergehens nach den

88 20, 29 Nr. 3 Weing. Nach den Feſtſtellungen der

Vorinſtanz waren allerdings in dem Kellerdes A. , in

dem Wein zum Verkauf lagert, die den nachgemachten

Wein enthaltenden drei Fäſſer und 72 Flaſchen ver

wahrt, leßtere auf einem Flaſchengeſtell ,das die Auf

ſchrift „Ingelheimer Notwein “ trug und auf dem einige

Flaſchen wirklichen Ingelheimer Rotweins mit der

gleichen Aufſchrift lagen ; ein Teil der 72 Flaſchen

war mit der Aufſchrift Ingelheimer Notwein “ ver

ſehen , die übrigen Gefäße trugen teine Inhalts

bezeichnung an ſich. Ein Vergehen nach § 20 Ábf. 1

mit § 29 Nr. 3 Weing . wird aber durch dieſen Tat

beſtand nicht begründet. So wenig das Geſet für ein

Getränk, deſſen Herſtellung verboten und mit Strafe

bedroht iſt, die Eintragung in die Geſchäftsbücher an

ordnen kann, wenn es gleichwohl hergeſtellt wurde,

ſo wenig läßt ſich annehmen , daß es dem Weinfälſcher

vorſchreiben will, den nachgemachten Wein als ſolchen

,, deutlich zu bezeichnen “ und ſich dadurch ſelbſt ſofort

der Beſtrafung auszuliefern. § 20 Weing. bezieht ſich

nicht auf ein Getränt, deſſen Herſtellung unter § 9

Wein&. fällt (RGE. BS . 48 S. 312) . Das Verhalten

des Angefl. begründet auch nicht den Tatbeſtand einer

anderen ſtrafbaren Handlung und fällt insbeſondere

nicht unter die VNVO . vom 26. Juni 1916 gegen

irreführende Bezeichnung von Nahrungs- und Genuß

mitteln, da das fälſchlich als Ingelheimer Rotwein

bezeichnete Getränt nicht feilgehalten , angeboten oder

Banderatsverordnungen ftrafrechtlichen Juhalte ")

(Zeitraum vom 16. Mai bis 11. Juli 1918 ).

I. Borichriften zur Sicherung der Bolts

ernährung.

1. Reichsgetreideordnung für die Ernte 1918 vom

29. Mai 1918 (NOBI. S. 425) . Sie dehnt die Vors

ſchriften der Reichsgetreideordnung für die Ernte 1917

vom 21. Juni 1917 (ROBI. S. 507) mit einigen Aendes

rungen auf das Erntejahr 1918 aus. Von den Aen

derungen find hervorzuheben :

a) die Ausdehnung auf Mais und Bupinen,

b ) die Erweiterung der Ausnahmebeſtimmung im

8 1 Ábſ. 2 Satz 2 dahin , daß die Beſchlagnahme für

die Spelzſpreu mit dem Gerben endet,

c) die Einſchränfung der Sondervorſchrift in 8 1

Abſ. 3, wonach Erbſen und Bohnen von der Beſchlag

nahme inſoweit nicht betroffen werden, als ſie zur
Verwendung als Friſchgemüſe beſtimmt find,

d ) das Verbot, über Früchte im Sinne der VO.

vor ihrer Trennung vom Boden Kaufverträge und

andere auf Veräußerung oder Erwerb gerichtete Ver:

träge abzuſchließen, wenn nicht der Kommunalverband

ſchriftlich zugeſtimmt hat ( neuer § 3 a, f . Art. 1 Nr. 6),

e) die Neuregelung der Freigabe ſelbſtgebauter

Früchte im Sinne der VO. für Unternehmer landwirt

chaftlicher Betriebe zur Ernährung der Selbſtver :

1) Lefter Beridt S. 198 dieſer Zeitſchrift.
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ſorger, zur Fütterung des Biehs und zur Felder,

beſtellung (87, 1. Art. 1 Nr. 7 und 8 ),

f ) der Xusbau derUeberwachungsvorſchriften in

$$ 49, 58 und 63 unter Einſchaltungeines neuen § 63 a

(f. Art. 1 Nr. 29, 30, 33, 37 und 38 ),

g ) die Aenderung der Straſbeſtimmungen mit

Müdſicht auf die erwähnten Neuerungen ($ 79, ſ. Art. 1

Nr . 47),

Art . 2 der DD. hebt die Vorſchriften in § 2 Abſ. 2

Nr. 2 der BO. über Futtermittel vom 10. Jan. 1918

(ROBI. S. 23) und der BD. über Saatgut von Buch

weizen, Kirſe uſw.vom 6. Jan. 1917 (ÅGBI. S. 14 ),

auch ſoweit fie fich auf Supinen bezieht, auf.

Die Faſſung, welche die Reichsgetreibeordnung für

die Ernte 1917 durch die beſprochene VO. vom 29.Mat

1918 erhalten hat,und in der ſie für das Erntejahr 1918

gilt, iſt S. 435 des RGBl. bekannt gegeben .

2. VO. über den Verkehr mit Getreide, Þülſen

früchten, Buchweizen und Hirſe aus der Ernte 1918zu

Saatjweđen vom 27. Juni 1918 (NGBI. S. 677, Be

richtigung S. 726) . Die Verordnung entſpricht im

weſentlichen derVÓ. gleichen Betreffs für die Ernte 1917

(ROBI. Š. 609) . Eine wichtige Neuerung iſt, daß die

Saatkarten künftig von den unteren und den höheren

Verwaltungsbehörden ſtatt von den Sommunalvers

bänden und Gemeinden ausgeſtellt werden (f . § 2).

3. Regelung der Höchſtpreiſe für Getreide, Hülſen

früchte , Buchweizen und Hirſe. Die grundlegenden

Porſchriften für Getreide, Buchweizen und Hirſe ent:

hält die VO. vom 15. Juni 1918 (NOBI. S. 657) . Sie

ſept für dieſe Früchte die Erzeugerhöchſtpreiſe feſt. Ers

gänzt wird ſie durch eine VO. vom gleichen Tage

(RGBI. S. 660), die Frühdruſchprämien vorſieht. Die

Àusführungsbeſtimmungen enthält die Bet vom

27. Juni 1918 (NOBI.S. 689), die ſich auch auf die

Gülſenfrüchte erſtreckt. Der Inhalt der grundlegenden

VO. vom 15. Juni 1918 iſt vollſtändigübernommen

(882-9) . Unter den eigentlichen Ausführungsvors

ſchriften find hervorzuheben :

a) die Feſtſeßung von Preiszuſchlägen für Ges

treide, das vor dem 1. Okt. 1918 abgeliefert und zuvor

fünſtlich getrodnet wird (8 12),

b) die Grundfäße für die Bewertung der Früchte

in 88 13 und 14,

c) die Preisregelung für Saatgut (88 18—21),

d ) die Preisregelung für den Umſatz der Früchte

(822)

4. Borſchriften für Schlachtpferde. Die VO. vom

14. Juni 1918 (ROBI. S.655 ) ergänzt die VO. über

Pferdefleiſch vom 13. Dez. 1916 (ROBI. S. 1357) dahin,

daß der Ankauf von Pferden zur Schlachtung, der

Betrieb des Roßſchlächtergewerbes und der øandel

mit Pferdefleiſch vorbehaltlich etwaiger Abdederei

privilegien vom 1. Aug. 1918 ab nur Kommunalver

bänden und ſolchen Perſonen oder Stellen geſtattet iſt,

denen von der Landeszentralbehörde oder der von ihr

beſtimmten Stelle eine beſondere Erlaubnis dazu erteilt

worden iſt. Die Strafbeſtimmungen der Vo. vom

13. Dez. 1916 (8 6) werden entſprechend ergänzt.

5.Vorſchriften für Bierhefe. Die VO.vom 28. Juni

1918 (NOBI. S. 697) ändert die VO. über Bierhefe

vom 10. Dezember 1916 (ROBI. S. 1351 ) hauptſächlich

dahin, daß die in § 1 Abſ. 2 vorgeſehene Ausnahme

von der Verpflichtung der Bierbrauereien zur Ab

lieferung ihrer Bottichhefe anders umgrenzt wird.

Die Lieferungspflicht gilt fünftig nicht für diejenige

Bottichhefe, die von den Brauereien im eigenen Betrieb

als Samenhefe benötigt wird oder deren Abgabe zu

Badzweđen oder als Samen- oder Anſtellhefe anandere

Brauereien von dem Verbande deutſcher Brauereihefe

Trodnungsanſtalten G.m.b.H. in Berlin genehmigt iſt.

6. Vorſchriften für Heu, Stroh und Hädſel :

a) Die VD. über den Vertehr mit Stroh und

Š . 475) entſpricht in ihren Anordnungen für Stroh

von Roggen, Weizen, Spelg. Emer, Einkorn, Safer

und Gerſte im weſentlichen den Vorſchriften derBD .

über den Verkehr mit Heu aus der Ernte 1918 vom

1. Mai 1918 (ROBI. S. 368). § 1 beſtimmt die Mengen

Stroh aus der Ernte 1918, die für Zwede der Kriegs

wirtſchaft zu liefern ſind, und die Lieferfriſten. § 2

regelt die Unterverteilung auf die Bundesſtaaten,

Lieferungsverbände, Gemeinden, Gutsbezirke und Ers

zeuger. Beſtraft wird nach § 16 Abſ. 1 Nr. 1 und 2,

wer vorſäßlich der ihm hiernach obliegenden Bers

pflichtung zur Strohablieferung nicht oder nicht rechts

zeitig nachkommt oder etwaigen weiteren Vorſchriften

der Bandeszentralbehörden über den Vertehr mit Stroh

zuwiderhandelt.

Für Stroh von Lupinen, Zuđerrüben- und Kunkel

rübenjamenſtroh ordnen die 88 11 und 12 VD. an, daß,

wer ſolches Stroh abfeßen will, es dem Ariegsaus

ſchuß für Erſaffutter, 8. m . b. $ . in Berlin , zum

Erwerb anzubieten, auf Verlangen käuflich zu über
laſſen , auf Abruf zu verladen und bis zur Abnahme

aufzubewahren ſowie pfleglich zu behandeln hat.

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Vorſchriften ſind in

§ 16 Abſ. 1 Nr. 3 unter Strafe geſtellt.

b) wöchſtpreiſe für þeu ſeßt die VO. vom 24. Mai

1918 (NOBI. S. 421), Höchſtpreiſe für Stroh und

øädſel die VD . vom 28. Juni 1918 (ROBI. Š. 721)

feſt, ſoweit die Veräußerung durch den Erzeuger oder

Herſteller erfolgt. Jm übrigen iſt die Feſtſeßung der

Þöchſtpreiſe für Heu und Stroh den Landesbehörden
überlaſſen.

7. " Borſchriften für Düngemittel. Die VO. vom

3. Juni 1918 (NOBI. S. 474) überträgt der durch die

Beř. vom 18. Mai 1917 (RGBI. 427) errichteten Ueber

wachungsſtelle für Ammoniakdünger, die fortan die

Bezeichnung: Ueberwachungsſtelle für Ammoniats„

dünger und phosphorſäurehaltige Düngemittel“ führt,

auch die lieberwachung des Berkehrs mit phosphor

ſäurehaltigen Düngemitteln und die Erlaſſung der

erforderlichen Beſtimmungen über den Abſatz ſolcher

Düngemittel ($ 1). Zuwiderhandlungen gegen ihre

Beſtimmungen ſind nach § 2 ſtrafbar .

II. Sonſtige Borichriften.

1. VO. über wirtſchaftliche Maßnahmen für die

Uebergangswirtſchaft auf dem Tertilgebiete vom

27. Juni 1918 (NOBI. S. 671). Sie ſieht zur Abhilfe

wirtſchaftlicher Schädigungen auf dem Textilgebiet

während des Uebergangs von der Kriegswirtſchaft

in die Friedenswirtſchaft die Errichtung einer Reichs

ſtelle für Textilwirtſchaft vor, die eine Behörde und

dem Reichswirtſchaftsamt unterſtellt iſt, ferner die

Errichtung von Landesſtellen für Textilwirtſchaft und

von Reichswirtſchaftsſtellen für einzelne tertile' Roh

ſtoffe (Wolle, Baumwolle uſw.) , die rechtsfähig und

der Aufſicht des Reichswirtſchaftsamts unterſtellt ſind

ſowie je aus einer Vertreterverſammlung und einem

Ausſchuß beſtehen. Die Reichswirtſchaftsſtellen haben

ihren Sig in Berlin, können aber an anderen Orten

Zweigwirtſchaftsſtellen errichten , die als einzigesOrgan

einen Ausſchuß haben. Die Reichsſtelle und die Landes

ſtellen für Textilwirtſchaft ſowie die Reichswirtſchafts

ſtellen können nach § 17 allgemein verbindliche Ans

ordnungen erlaſſen . Zuwiderhandlungen gegen dieſe

Anordnungen und gegen die dem Heiostanzler übecs

tragenen Beſtimmungen zur Ausführung der VO .

werden nach § 19 beſtraft. Strafe iſt hier auch vor:

geſehen für Angehörige der Reichsſtelle oder einer

Bandesſtellen für Tertilwirtſchaft,der Wirtſchaftsſtellen

oder ihrer Organe ſowie für zugezogene Vertrauens

männer undSachverſtändige, die abgeſehen von der

dienſtlichen Berichterſtattung und der Anzeige von

Geſekwidrigkeiten das Dienſtgeheimnis nicht wahren

oder Geſchäfts- oder Betriebsgeheimniſſe verwerten .

2. Vorſchriften für Waſchmittel. Die Bef . vom

17. Juni 1918 (NOBI. S. 661) ermächtigt unter
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Aenderung von § 1 Nr. 2 Abſ. 1 d . Ausf.- Beſt. vom folcher Vergehen die landesrechtliche Beſtimmung in

21. Juni 1917 zu der BD. über den Verkehr mit Seife Nr.III 3 der Bel. vom 12. Juli 1913 galt, wonach die

uſw. (MGBI. S. 546) Bändler, die wegen Mangels an Aufnahme ins Strafregiſter auch bei Berurteilungen,

Ware Feinſeife oder Seifenpulver auf Seifentarten für die ſie durch dieBundesratsverordnung nichtvors

nicht abgeben können , für die abgelieferten Seifen- geſchrieben iſt , abgeſehen von den wenigen in Abſ. 2

tartenabſchnitte einen Gutſchein auszuſtellen und gegen aufgeführten Straftaten dann erfolgen ſollte,wenn

deſſen Müdgabe während der folgenden zwei Monate die Berfehlung für die Beurteilung der Berſönlichteit

die entſprechende MengeWaſchmittel abzugeben. des Berurteilten wichtig iſt, insbeſondere wenn ſie

3. Borſchriften für $ apier. Hoheit, Gewalttätigkeit, Vertommenheit, Gang zu

a) Bel. über den Handel mit Karton, Papier und Ausſchreitungen, Mißachtung fremden Eigentums , uns

Pappe vom 17. Mai 1918 (ROBI. S. 417). Nach § 1 juverläſſigkeit im Beruf oder Gewerbe ertennen läßt.

iſt der Handel mit unbedruďtem und unbeſchriebenem Durch Art. II der am 1. Auguſt in Kraft tretens

Papier, Karton undPappe nur noch Händlern geſtattet, den BRVD . vom 16. Mai 1918 (8BI. f. d . Deutſche

die ſolchen Handel ſchon vor dem 1. Januar 1916 Meich S. 161) wurdennun die Landesregierungen und

getrieben haben . Die Sandelsbefugnis tann ihnen für das beim ReichsJuſtizamt geführte Strafregiſter

wegenUnzuverläſſigkeit entzogen werden . Ausnahms- der Meichstangler ermächtigt, anzuordnen, daß die in

weiſe kann nach § 2 anderen Perſonen die Erlaubnis den Strafregiſtern niedergelegten Vermerte über Bers

zum Handel erteilt werden . Wer nach § 1 ſeinen urteilungen , die nach der BRVD. vom 6. September

Þandel nicht fortſeßen darf, darf nach § 6 ſeine 1917 nicht mehr in die Regiſter aufgenommen werden

Waren nicht weitergeben , ſondern muß fie der Ariegs- müßten, aus ihnen entfernt werden. Von dieſer Ers

wirtſchaftsſtelle für das deutſche Zeitungegewerbe mäčýtigung hat wie Preußen in der allgemeinen Bers

inBerlin anmelden,dieauf ſeineRechnung und fügung des Juſtizminiſtersvom 11. Juni 1918 (3MBI.
Koſten die Waren verwertet. Andere Perſonen, die S. 250) ſo auch Bayern in Nr. III a 16 Abſ. II der

zum Bandel mit unbedruďtem und unbeſchriebenem Bel, vom 23. Juli 1918 (JMBI. S. 131) Gebrauch ges

Papier, Karton und Pappe nicht befugt ſind und mehr macht.

als 25 kg von einer dieſer Waren beſigen, dürfen die Gleichzeitig wurde aber durch dieſe Bekanntmachung

Waren ohne Genehmigung der genannten Kriegswirts für Bayern die bisherige Verquidung von Straf

ſchaftsſtelle nicht verkaufen oder ſonſtwie weiter geben. regiſtern und polizeilichen Strafliſten aufgehoben, die

Die Kriegswirtſchaftsſtelle iſt nach § 8 befugt, unbe- Führung der Strafregiſter auf die Verurteilungen bes

druďtes und unbeſchriebenes Papier, štarton und Pappe chränkt, deren Aufnahme die Bundesratsverordnung

mit der Wirkung zu beſchlagnahmen,daß Veränderungen vorſchreibt, und damit endlich Rechtsgleichheit mit

daran und rechtsgeſchäftliche Verfügungen darüber ohne dem übrigen Reichsgebiet hergeſtellt. Strafvermerke

ihre Zuſtimmung verboten ſind und der von der Be. in den Strafregiſtern, die nach der Bundesratsverords

ſchlagnahme Betroffene die beſchlagnahmten Sachen nung in ihrer jebigen Faſſungnicht mehr aufzunehmen

verwahren und pfleglich behandeln muß. Strafbeſtima wären, ſind nach Nr. III a 16 und 19 der Betannt

mungen g 9. machung auszuſcheiden und, ſoweit ſie für die Hands

b) Bet. über Druđpapier vom 19. Juni 1918 habungder Polizei, insbeſondere der Sicherheits- und

(ROWI. S. 663). Sie überträgt auch für das 3. Viertel- Gewerbepolijei von weſentlicher Bedeutung find, als

jahr 1918 der Striegswirtſchaftsſtelle für das Deutſche Grundlage für künftige polizeiliche Strafliften vors

Zeitungsgewerbe die Feſtſeßung der Mengen Drud- läufig in ein Nebenregiſter zum Strafregiſter zu übers

papier, die Verleger undDruder von Zeitungen, Drud- nehmen. Diefes Nebenregiſter bildet nicht etwa einen

werken, Muſikalien, Zeitſchriften und ſonſtigen perios Beſtandteil des Strafregiſterø, ſondern iſt ein ganz

diſchen Drudſchriften beziehen und verbrauchen dürfen. ſelbſt &ndiges Regiſter das nur bis auf

Lieferung, Bezug oder Berbrauch entgegen dieſer Feſt- weiteres von den Strafregiſterbehörden zu führen

feßung find nach § 2 ſtrafbar. iſt, weil die vorgeſehenen polizeilichen Strafliſten, die

4. Vorſchriften für Fette. Die Köchſtpreiſe für ſpäter bei den Diſtrittspolizeibehörden geführt werden

Wollfett ſind durch die Bet, vom 19. Juni 1918 (NOBI. ſollen, von dieſen wegen ihrer gegenwärtigen Ueber

S. 666) neu feſtgelegt. Vaſtung mit anderen Geſchäften nicht ſofort angelegt

5. Zahlungsverbot und Vermögensſperre gegens werden können . Die Austunft aus dem Strafregiſter

über dem feindlichen Ausland. Die Bet. vom 26. Juni erſtredt fich nicht auf den Inhalt der Nebenregiſter.

1918 (RGBI. S. 670 ).ſchränkt die Vorfýriften der Bet. Ueber ihn wird nur Uusłunft erteilt, wenn beſonders

vom 30. Sept. 1914 (NGBI. S. 421), 19. Nov. 1914 darum erſucht wird, und zwar nur deutſchen Bes

(ROBI. S.479) und 7. Okt. 1915 (ROBI. S. 633) gegen- hörden. Die Staatsanwälte und Amtsanwälte ſollen

über Finnland weſentlich ein . um Auskunft aus dem Nebenregiſter nur erſuchen ,

wenn ſie in Fällen von beſonderer Wichtigkeit zur

Neuerungen in der Strafregifterführung. Am 1.d. vollſtändigen Aufklärung des Sachverhalts unbedingt

Mts. Find wichtige Aenderungen in der Strafregiſters nötig iſt. Die Führung der Nebenregiſter erfolgt, fos

führung in Araft getreten . Die bisher maßgebenden lange ſie den Strafregiſterbehörden obliegt, in ents

Vorſchriften finden ſich in der Betanntmachung der ſprechenderAnwendung der Vorſchriften für die Straf

Staatsminiſterien der Juſtiz und des Innern vom regiſter. Damit die Nebenregiſter bis zu ihrer Uebers

12. Juli 1913 ( 3MBI. S. 91),in der auch die Bundes- nahme durch die Diſtriktspolizeibehörden auf dem

ratsverordnung über die Strafregiſter in ihrer damals Laufenden erhalten werden, haben die Staatsanwälte

gültigen Faſſung abgedrudt iſt. Inzwiſchen wurde und Umtsanwälte Verurteilungen, die nicht in das

die Bundesratsverordnung mehrfach geändert. Durch Strafregiſter aufzunehmen find, den Strafregiſterbes

die Verordnungvom 6. Sept. 1917 (8BI. f. d. Deutſche hörden zur Uufnahme ins Nebenregiſter mitzuteilen,

Reich S. 341, JMBI. S.89) wurde der Kreis der Ver- ſoweit die Verurteilungen für die Sandhabung der

urteilungen , für welche die Aufnahme ing Strafregiſter Polizei, insbeſondere der Sicherheits- und Gewerbes

zwingend vorgeſchrieben iſt, dahin eingeſchräntt, daß polizei von weſentlicher Bedeutung find.

Berurteilungen wegen Bergehen, bei denen der Rüď. Dieſer Einſchränkung der Strafregiſterführung

fall nicht mit beſonderer Strafe bedroht iſt, nicht ſteht eine Erweiterung gegenüber. Nach Urt. I Nr. 2

mehr aufgenommen werden müſſen, wenn nur auf der erwähnten Bundesratsverordnung vom 16. Mai

Verweis oder Geldſtrafe nicht über 50 M allein oder 1918 ſind fünftig in die Strafregiſter auch aufzunehmen :

in Verbindung mit Nebenſtrafen erfannt iſt. Dieſe 1. die Entſcheidungen der bürgerlichen Gerichte

Einſchränkung war zunächſt für Bayern von feiner einſchließlich der Konſulargerichte, der Militärgerichte

großen Bedeutung, weil auch für Verurteilungen wegen und der Strafverfolgungsbehörden, durch die ein
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Strafverfahren in Anwendung des § 51 StØB. durch

Einſtellung, Nichteröffnung des Bauptverfahrens oder

Freiſprechung beendigt wird,

2. die Entſcheidungen der bürgerlichen Gerichte

einſchließlich der Konſulargerichte, der Militärgerichte

und der Strafverfolgungsbehörden, durch die ein

Strafverfahren vorläufig eingeſtellt wird, weil der

Täter nach der Lat in Geiſtestrantheit verfallen iſt,

3. die Entſcheidungen der bürgerlichen Gerichte

einſchließlich der Ronſulargerichte, durch die eine Bers

ſon wegen Geiſtestrankheit oder Geiſtesíchwäche ents

mündigt oder durch die eine ſolche Entmündigung

wieder aufgehoben wird.

Eine beſonders begrüßenswerte Neuerung iſt die

Einführung der beſchränkten Austunft aus dem Straf

regiſter, die auch durch die BRVD. vom 16. Mai 1918

(Art. INr. 12) erfolgt iſt. Sie knüpft an die Einrichtung

der Löſchung von Strafvermerken in den Strafregiſtern

an, die durch die Löſchungsamneſtien zu Kaiſers Ges

burtstag in den leßten Jahren (JMBI. 1916 S. 11,

1917 S. 11, 1918 Š . 15) jú beſonderer Bedeutung ge.

langt iſt. Rünftig darf dann, wenn über eine Perſon

im Strafregiſter feine anderen Strafen als Gefängnis

bis zu einem Jahre einſchließlich oder Feſtungshaft

bis zu einem Jahre einſchließlich oder Arreſt oder

Þaft oder Geldſtrafe oder Verweis, allein oder in

Berbindung miteinander oder mit Nebenſtrafen vers

mertt und ſeit der leßten im Regiſter vermerkten Bers

urteilung zehn Jahre vergangen find, über den dieſe

Perſon betreffenden Inhalt des Regiſters nur den

Gerichten , den Behörden der Staatsanwaltſchaft fo

wie auf ausdrüdliches Erſuchen den höheren Verwal

tungsbehörden Auskunft erteilt werden , wobei Vers

merte über Verurteilungen im Ausland Vermerten

überinländiſche Berurteilungen gleichzuachten ſind

und Bermerte über Berurteilungen,die nach der Bun

desratsverordnung in ihrer jebigen Faſſung nicht mehr

ins Strafregiſter aufgenommenwerden müſſen, außer

Betracht bleiben. Dieſer wichtigen Vorſchrift iſt durch

die preußiſchen wie die bayeriſchen Ausführungsbe

ſtimmungennoch größere Tragweite dadurch verliehen ,

daß auch den Juſtizbehörden nahegelegt iſt, nurum

eine ſolche beſchräntte Áuskunft aus dem Strafregiſter

zu erſuchen, wenn ſie nach Lage des Falles genügt.

Die Bundesratsverordnung über die Strafregiſter

in ihrer nunmehrigen Faſſung iſt im Zentralblatt für

das Deutſche Heich S.164 und mit der Bet. vom 23.Juli

1918 im JMBI. S. 131 veröffentlicht. Dieſe Bekannts

machung enthält auch die bayeriſchen Ausführungs

beſtimmungen in neuer Bearbeitung und faßt wieder

alle zurzeit maßgebenden Vorſchriften für die Führung

der Strafregiſter in Bayern zuſammen.

niſle beſſer kennen lehrte, als das Wert aus der Feder

dieſesMeiſters der Boltswirtſchaftslehre, das nun in

der 25.Auflage vor uns liegt . „Ein wirklich herr

liches Buch, von dem ich beſtimmt vorausſage,daß

es in der Geſchichte der Staatswiſſenſchaften einen

unvergänglichen Plaß einnehmen wird“, jo urteilte

bei ſeinem erſten Erſcheinen im Jahre 1854 der tonſers

valide iſtorifer Treitſchte darüber in einem Brief

an ſeinen Bater, und der Lehrer der Sozial- und

Wirtſchaft&geſchichte Mobert Böhlmann, einliberaler

Mann( freilich tein Demokrat – „ Es gibt nichts Jl.

liberaleres als die Herrſchaft der Maſſe“ hörte ich

ihn einmal in einem Bortrag über den erzieheriſchen

Wert der Kenntnis des llaffiſchen Altertums ſagen),

rühmt von dem Werte und ſeinem Verfaſſer „die uns

vergleichliche Univerſalität eines die Fülle der Jahrs

hunderte und die Weite der Welt umſpannenden

Wiſſens, wie es nur für ein Gelehrtenleben von ſo

harmoniſcher Vollendung erreichbar war, die milde,

abgellärte Weisheit des Urteils, den mit einer tief

innerlichen Meligioſität gepaarten Adel der Empfindung,

die ganze Art und Weiſe der Behandlung der Dinge,

die bei aller vorſichtigen Zurüçhaltung, bei aller Ans

ertennung der immer nur relativen Bedeutung von

Inſtitutionen und Lehrmeinungen doch von ſehr bes

ſtimmten ethiſchen Wertmaßſtäben, einer in fich ge

ſchloſſenen Welt, und Lebensanſchauung ausgeht und

ſo nicht ſelten zu einem förmlichen Betenntnis wird,

die bis zu einem gewiſſen Grade ja auch mit der

Weltanſchauung zuſammenhängende für Kojdher ſo

bezeichnende gleichmäßige Handhabung der beiden ents

gegengeſepten Forſchungsmethoden , der Induktion und

der Dedučtion , durch die feine Schriften thren eigens

artigen Stilcharakter erhalten, endlich die Sprache,

die auch in hohem Maßeden Menſchen widerſpiegelt.“ .

Robert Pöhlmann hat nach Moſchers Tod die

22.-24 . Auflage herausgegeben , ergänzt durch Zus

fäße, die als folche durch Klammern gelennzeichnet

ſind. Der Herausgeber der vorliegenden 25. Auflage,

Adolf Weber in Breslau, hat in einem Nachtrage mit

turger ſelbſtändiger Sritit das hervorgehoben , was

ihm zur Ergänzung des Wertes beſonders wichtig ers

ichien, und dabei auch aufErfahrungen der Ariegszeit

Rüdſicht genommen. So iſt das Wert „ganz der alte

Roſcher“, von dem ein norddeutſcher Michter einmal

ſchrieb : „ Ich wüßte nicht zu ſagen, wie von Grund

aus anders ich ſein würde, wenn der Name Hoſcher

in meinem Leben fehlte.“

Bei der Erörterung der Schattenſeiten der Arbeits

teilung ſagt Mofcher: „Wehe dem Volte, wo nur die

Juriſten ausgebildetes Hechtegefühl, nur die Beamten

politiſchen Sinn d. 5. ausgebildeten Patriotismus, nur

das ſtehende Heer kriegeriſchen Mut, nur die Geiſte

lichen bewußte Religioſität haben , wo die Eltern alle

Erziehungsjorge den Erziehern von Fach überlaſſen ,

wo törperliche Nüſtigteit nur bei den niederen Klaſſen

zu finden iſt. Darum iſt nichts ſchädlicher, als die

(oft aus Armut) vorzeitig einſeitige Fachbildung, ehe

die Grundlage der allgemein menſchlichen Bildung

geſichert worden . Je höher namentlich ein Menſ

ſteht, deſto mehr ſoll er die ganze Menſchheit gleich

ſam vertreten .“ Welcher Juriſt denkt bei dieſen Sägen

nicht an das Wort von der iurisprudentia als der

omnium rerum divinarum atque humanarum scientia ?

Solche scientia zu vermitteln iſt wohl taum ein Wert

beſſer geeignet als Moſchers „ Grundlagen der Nationala

ötönomie“ . Es wil uns nicht wie wohl die Schriften

früherer Nationaløkonomen lehren , wie man reich

wird, ſondern die Entwiďlungsgeſeße der Volkswirts

ſchaft, des wirtſchaftlichen Voltslebens zeigen, und zwar

ſtets im Zuſammenhange mit den anderen Seiten des

Boltslebens, mit Sprache, Meligion, Kunſt, Wiſſenſchaft,

Recht und Staat. Dabei vermittelt es uns eine Fülle

von Einbliden in die Geſchichte der Menſchheit. Jeder

wirtſchaftliche und techniſche Fortſchritt wird gemeſſen

Bücheranzeigen.

Holder, Wilhelm , Grundlagen der National ,

jlonomie. Éin Band- und Leſebuch für Geſchäfts.

männer und Studierende. 25. Auflage.XVIII,942 S.

Stuttgart u. Berlin 1918, 3. 6. Cottaſche Buchhands

lung. Preis ungeb. Mt. 15.-, geb. Mi. 19. - .

„ Mecht und Wirtſchaft ", das iſt gegenwärtig wohl

eine der am häufigſten gehörten Wortverbindungen

und die innere Berechtigung dieſer Verbindung iſt

über allen Zweifel erhaben. Selbſt der ſcharfges

finnteſte Juriſt muß, um wahrhaft nüßlich zu ſein,

die menſdlichen Berhältniſſe, die er als Anwalt im

friedlichen Sinn verteidigen, als Richter auf unanfecht

bare Weiſe feſtſtellen ſoŭ, auch praftiſch kennen d. h .

in ihrem Hervorgehen aus menſchlichen Bedürfniſſen

und in ihrer Rüđwirkung auf menſchliches Wohl und

Wehe. Das ſind Worte Wilhelm Moſchers und wir

wiſſen tein Bugg, das uns die menſchlichen Verhält:
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an ſeinen Folgen für das geiſtig -fittliche Leben. ,, Die (nicht auch für ihren Inhalt im einzelnen) enthielte,

beſte Korrektur für die Einſeitigkeiten hoher Arbeits- auch die aufgehobenen Erlaſſe fenntlich machte, ſo

teilung“ erblidt Roſcher in der Ausdehnung und würde ſie ſehr gewinnen. Schie ...

vielſeitigen Benußung der Muße“ und wir möchten

glauben, daß ein Juriſt in ſeinen Mußeſtunden wenig Gronow , Kurt Elsner von , Feld- Oberkriegsgerichtsrat.

andere Bücher mit ſoviel innerem Gewinn zur Hand Militärſtrafgerichtsordnung vom 1. Des

nehmen wird wie dieſes , ħand- und Leſebuch für Ges zember 1898 nebſt Einführungsgeſek.

ſchäftsmänner und Studierende “ von Wilhelm Roſcher. Tertausgabe mit kurzen Anmerkungen und Sachs

E. Edert, regiſter. 188 S. Leipzig 1918. Druď undVerlag

von Philipp Reclam jun. Geh . Mf. –,50, geb.
Schulk , Dr. Heinrich, Profeſſor, Nat am Oberlandes .

ME. -.90 .
gericht München und Dozent an der pandelshoch

ſchule München. Der Betrug im Jmmobi Die Anmerkungen beſchränken ſich im weſentlichen

lienverkehr in ſeiner zivilrechtlichen auf einen Hinweis aufergänzende Vorſchriften, naments

Bedeutung nach der Rechtſprechung des lich die Ausführungsbeſtimmungen aus dem AVBI.

Reichsgerichts . 41 Seiten. München , Berlin Dieſe Verweiſungen , das ausführliche Sachregiſter und

und Leipzig 1918, J. Schweißer Verlag (Arthur die bequeme Handlichkeit des Bändchens verleihen der

Sellier). Geh. Mr. 1.50.
Tertausgabe Wert. ·

Jena. Dr. Dödel .

Sch. hat die Abhandlung zunächſt als eine Studie

für ſeine berufliche Tätigkeit verfaßt, um bei Bedarf
Wenz, Peter, Rechnungsrat, Amtsgerichtsſekretär in

ein klares, die raſche Orientierung ermöglichendes
Köln , und Wagner, Jojef, Amtsgerichtsfalkulator in

Bild von dem ſchwierigen , verwickelten und häufig Breslau . Handbuch für die 3wangsv er

mißverſtandenen Rechtsgebiete zur Hand zu haben . ſteigerung und die 3 w ang sverwaltung.

Auf nur 32 Seiten Zert erörtert er nach einer die 5. Auflage . VIII, 415 Seiten. Köln 1918, Kölner

praktiſchen Fälle ſfizzierenden Einleitung den Begriff Verlagsanſtalt und Druckerei AG. Preis geb. MX.16.- .

der argliſtigen Täuſchung und des Betrugs, argliſtige

Läuſdung, ſei es Berichweigen, ſei es Belügen, ohne
Das Wert wendet ſich an das Laienpublikum, ins:

Zuſammentreffen mit SS 823 Abſ.II, 826 BOV , S 263
beſondere auch die Stanzleivorſteher. Die Darſtellung

StGB., die Gewährleiſtungsanſprüche wegen arg
iſt gemeinverſtändlich, anſchaulich, lehrhaft, unterſtügt

durch viele Beiſpiele und Muſter. Darum iſt der Er
liſtiger Täuſchung, argliſtige Täuſchung im Zuſammen

treffen mit S 823 Abſ. II, 826 BOB ., § 263 StGB.,
folg verſtändlich . Den Juriſten mutet es weniger an,

wenn er etwa lieſt: „Mag der Schuldner bei Ent
argliſtige Täuſchung bei der Erfüllung .

In fnappſter Form iſt der umfangreiche und
ſtehung des Schuldverhältniſſes ein reicher Mann ge

ſchwierige Stoff bewältigt, nicht als lehrhafte Ent
weſen ſein , hat er aber bei Vornahme der Zwangs

vollſtreckung keine Vermögensgegenſtände mehr, die
wiđelung, ſondern im weſentlichen nur als Feſtſtellung

der Zwangsvollſtreďung unterliegen und aus denen
der Ergebniſſe der Rechtſprechung . Darum fennzeichnet

der Gläubiger befriedigt werden kann, ſo hat dieſer
Sch . die Schrift zutreffend als einen Wegweiſer für

das Nachſehen . “
den Praktiker, und wir danken ihm, daß er den An Zeita. Dr. Döđel.

regungen aus dem Kreiſe der Rechtsanwälte ſtatt

gegeben und die Studie veröffentlicht hat. Schmidt, Dr. Rudolf, Gerichtsaſſeſſor und Brivatdozent

Gerade um ihres hohen Wertes willen und in
an der Univerſität Bonn. Dër richterliche Eid.

der Hoffnung , daß ſie den verdienten Erfolg haben V , 172 Seiten, München 1917, C. H. Beciche Ver

wird, ſei es für eine neue Auflage zur Erwägung lagsbuchhandlung Oskar Beđ. Geh. Mr. 6.-.

gegeben : einmal die Ueberſichtlichkeit durch weitere

Gliederung und Verwendung verſchiedener Drucſtärke
Die Monographie gibt eine eingehende Unters

und Drudgröße zu erleichtern , ferner die Darſtellung,
ſuchung der bei Auferlegung des richterlichen Eides

die mitunter reichlich knapp iſt, ſich gelegentlich auf
in Betracht kommenden Geſichtspunkte. Sie erörtert

Verweiſungen beſchränkt , teiliveiſe etwas ausführlicher,
insbeſondere den Begriff der Tatſache, die Beſchaffen

durch Anführung von Beiſpielen bei den einzelnen
heit der Tatſachen , über welche der Eid auferlegt

Fällen noch anſchaulicher zu geſtalten .
werden kann , die Frage, ob und etwa was für ein

Ergebnis die Verhandlung und eine Beweisaufnahme
Rechtsanwalt Dr. Böckel, Jena.

gehabt haben müſſen , die Auswahl des Schwurpflich

Banier, Karl . Striegsgefete des Deutſchen.
tigen, den Einfluß des Parteiwillens auf die Auf

Reiches. Tertausgabe mit kurzen Anmerkungen
erlegung des Eides, die Anwendbarkeit des richterlichen

u . Sachregiſter. Dritte Aufl . 336 S. Erſtes bis
Eides in einigen beſonderen Fällen (Urkunden- und

Wechſelprozeß, Fall einer bloßen Glaubhaftmachung ,
Achtes Ergänzungsheft. Je zwiſchen 135 u. 517 S.

Leipzig, Druď u . Verlag von Philipp Meclam jun.
Entmündigungsverfahren , Eheſachen, Berſäumnisvers

fahren , Beichlugverjahren ), die Form der Auferlegung

Die Sammlung enthält die im RGVI.erſchienenen und die Wirkung des richterlichen Gides und zum

Kriegsgeſeße u . Striegserlaſſe mit wenigen Ausnahmen Schluß den Schäßungseid. Wie ſchon dieſe furze

und zwar ſeit dem 4. Bändchen nach Vierteljahren Inhaltsüberſicht zeigt, iſt die Schrift von vornherein

zuſammengefaßt. Mißlich macht ſich geltend die ge
durchweg auf die Praxis gegründet. Die rechtsgeſchichts

ringe Ileberſichtlichkeit, ein Mangel, der ſich aber nicht lice Entwicklung wird dabei nicht vernachläſſigt. Nur

vermeiden ließ , weil das Syſtem mit der Herausgabe wird ſie nicht in einem beſonderen Abſchnitt voraus

des erſten Bändchens feſtzuſtellen war u . ſich damals geſchickt, ſondern jeweils bei den einzelnen Fragen

die Entwicklung noch nicht vorausſehen ließ. Das geſchildert. Ein Geſekes- und Sachregiſter im Verein

lezte Heft ſchließt ab mit dem 30. Juni 1917. Die
mit dem überſichtlichen ausführlichen Inhaltsverzeichnis

Bedeutung der Sammlung liegt in dem handlichen erleichtert die Benußung des Werkes auch für den

Format u . dem geringen Preis. Würde ihr ein ge- Praftifer, vor allem den Richter .

ſonderter Regiſterband beigegeben , der die in den ver Jonu . Dr. Dücker.

ſchiedenen Bändchen zerſtreuten Erlaſſe ſyſtematiſch u.

zeitlich zuſammenfaſte, und ein nach der Buchſtaben- Berantwortl. Herausgeber i . V.: E. Ecert, I. Staats

folge geordnetes Regiſter für die einzelnen Erlaſſe anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von J. Sch weißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Deipzig.

Drud von Dr. F. P. Datterer & Cie. (Jnh . Arthur Sellier) München und Freiſing.
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Die Bortat bei Gachhehlerei. gegen die kriegswirtſchaftlichen Gefeße vor. Ver

faſſer nimmt zum Beleg auf die Reichsgetreide

Von Geheim. Hofrat Prof. Dr. Alfeld in Erlangen .
ordnung für die Ernte 1917 8 79 Bezug, wo

Die vor einigen Monaten erfolgte Verurteilung nach das geſamte den Erwerb begründende Ge

von Perſonen , die im Schleich handelerworbene ſchäft unter Strafe geſtellt ſei, alſo nicht ein

Nahrungsmittel angekauft hatten, wegen Fehlerei Nebenumſtand die Strafbarkeit begründe, und

hat begreiflicherweiſe großes Aufſehen erregt. Im meint, der Erwerb ſei,weil wider das Gefeß, nach

Berliner Lokalanzeiger vom 19. Mai des. 3.hat § 135 BOB. nichtig, woraus „ unausweichlich“

Joj. Rohler dieſe Verurteilung bekämpft. Er folge , daß der alle Tatbeſtandsmerkmale der Hehlerei

findet, daß zu einem ſolchen Ausſpruch nur ein erfülle, der ſeines Vorteils wegen wiſſentlich von

rein formal denkender Richter gelangen könne , der dem unbefugten Erwerber beſchlagnahmten Ges

auf das Gerechtigkeitsgefühl des Volkes keine Rück: treides ſeinerſeits dieſes Getreide erwirbt. Auch

ficht nehme und das ethiſche Moment gegenüber der Umſtand, daß der Erwerb des zweiten Er

dem logiſchen zu kurz kommen laſſe ; denn es ſei werbers ſelbſt ein Verſtoß gegen die Reichsgetreide

vollkommen verkehrt, wenn jemand nicht fremdes ordnung iſt, hält den Verfaſſer nicht ab , auf ſeiner

Eigentum erlangt habe,ſondern wirklicher Eigen: Anſicht zu beharren, weil ein Fall von Gefeßes

tümer geworden ſei und ſein Eigentumserwerb konkurrenz nicht vorliege. Die Begründung für

nur der Verkehrsordnung widerſpreche, auf ihn dieſe Anſicht bleibt er freilich ſchuldig.

den Fehlereibegriff anzuwenden und damit ihn Ich bin nun der lebte , der einer „freirecht :

den Dieben und Räubern gleichzuſtellen. Durch leriſchen “ Auffaſſung huldigte, welcher allerdings

eine „ftrafbare Handlung " erlangt ſei im Sinne Kohler zuneigt. Auch ich ſtehe, wie Chrzeſcinſki ,

des 8 259 nur, was durch Wegnahme einer auf dem Standpunkte, daß der Wille des Geſetzes

fremden Sache ( Diebſtahl, Unterſchlagung, Wild- maßgebend ſein müſſe und daß uns ein davon

dieberei) erlangt ſei . abweichendes „ Volfsempfinden “, das in hohem

Gegen Rohler wendet ſich nun in der Deutſchen Grade unzuverläſſig , weil wechſelnd und als all

Juriſtenzeitung (S. 409 dieſes Jahrganges) der gemeines oder auch nur herrſchendes kaum feſtſtell
Geh . Oberjuſtizrat Oberſtaatsanwalt Thrze : bar iſt, nicht dazu verleiten dürfe, uns über das

fcinſti, Stettin . Nicht das Volksempfinden Geſet hinwegzuſeßen und ein davon unabhängiges,

dürfe darüber , was ſtrafbar ſei , entſcheiden , denn gewiſſermaßen natürliches Recht unſeren Entſchei

dieſes ſei ſchwankend und unſicher, ſondern der dungen zugrunde zu legen. Aber auf der anderen

im Geſeße zum Ausdrucke gebrachte, durch logiſche Seite wäre es in der Tat ein Unglüd, wenn unſere

Tätigkeit erforſchte Wille des Geſekgebers . Die Rechtſprechung, im Formalismus befangen , nach

Beſtimmung des § 259 StGB. , die nur voraus: dem Buchſtaben und nicht nach dem Geiſte des

ſebe, daß die Sache allgemein mittels ſtrafbarer Geſekes erkennen würde. Nicht im Widerſpruch

Handlung erlangt ſei, laſje erkennen , daß es ſich mit dem Geſek dürfen wir unſerem Rechtsempfinden

nicht, wie Kohler meint, immer um ein „ Ent- folgen , aber wenn es ſich um die Auslegung

wendungsdelikt " handeln müſſe . Der Fehler eines Geſekes handelt, ſo hat auch das Rechts:

müſſe nur ein Fehler im Erwerb , nicht ein Fehler empfinden und nicht, wie Chrzeſcinjfi anzunehmen

in begleitenden Umſtänden ſein . Ein ſolcher Fehler ſcheint , bloß die formale Logik ein Wort zu ſagen .

im Erwerbe liege aber bei einer Zuwiderhandlung Sind wir zweifelhaft , was der Geſeßgeber gewollt
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habe , ſo dürfen und müſſen wir das Naturgemäße , Ver- zum Pfande nimmt, und kennt keinen weiteren

nünftige, dem betr . Lebensverhältnis Angemeſſene Begriff der Hehlerei. Im weſentlichen auf dem

als gewollt ſolange annehmen, als es die Faſſung gleichen Standpunkte ſtehen die Strafgeſezbücher

des Geſekes einigermaßen geſtattet") und daß hiebei der deutſchen Staaten , ſoweit ſie überhaupt von

auch die Ethit mitzuſprechen hat , wer möchte dies Hehlerei beſonders handeln ; ſo Oeſterreich (185,196),

bezweifeln ? Soll nun wirklich ethiſch mit dem Württemberg (343), Bayern 1861 (308) , Thüringen

Diebshehler auf der gleichen Stufe ſtehen, wer ſich (231), Sachſen 1855 (292 , 293). Sie beziehen

lieber einen anderen Lebensgenuß verſagt und ſich alle die Fehlerei nur auf Eigentumsverbrechen :

dafür ab und zu um ſeiner und ſeiner Familie Diebſtahl, Raub,räuberiſche Erpreſſung, Unterſchla

beſſeren Ernährung willen auf einem „ Schleich- gung oder Veruntreuung.Etwas anders das preußiſche

wege “ eine , allerdings koſtſpielige, Zulage zu der ŠIOB. von 1851 , das in § 237 unter der Ueber

ſchmalen rationierten Koſt verſchafft ? Kann man ſchrift „ Hehlerei“ denjenigen mit Strafe bedroht ,

von einem ſolchen im Ernſt ſagen , er „entziehe der ,,Sachen, von denen er weiß , daß ſie geſtohlen,

dem Volt einen Teil ſeiner Nahrung, um ſich ſelbſt unterſchlagen oder mittels anderer Verbrechen oder

damit zu mäſten ", zumal wenn er, wie häufig, Vergehen erlangt find, ankauft, zum Pfande

Grund zu der Annahme hat, daß fich der Erzeuger nimmt oder verheimlicht“. Hienach hat es den

der Ware als „Selbſtverſorger“ gütlich daran ge- Anſchein , als ob ſich die Fehlerei nach dieſem Ge

tan hätte , wenn er ſie nicht um teueres Geld hätte ſegbuch auf jedes beliebige Verbrechen oder Ver

losſchlagen können ? gehen beziehen könnte. Die Faſſung iſt um ſo

Aber laſſen wir die ethiſche Frage, über die auffälliger, als das Geſeß fortfährt : „ ingleichen ,

man vielleicht verſchiedener Meinung ſein könnte, wer Perſonen , die ſich eines Diebſtahls, einer

beiſeite und beſchränten wir uns auf die An- | Unterſchlagung oder eines ähnlichen Verbrecheng

wendung derjenigen Auslegungsmittel, die wohl oder Vergehens ſchuldig gemacht haben , in Be

auch ein Anhänger der ſtrengſten Begriffsjuris- ziehung auf das ihm bekannte Verbrechen oder

prudenz gelten läßt. Wir kommen auch mit deren Vergehen um ſeines eigenen Vorteils willen be:

Hilfe zu einem ganz anderen Ergebnis als günſtigt “, hier alſo alle nicht dem Diebſtahl oder

Chrzeſcinſki. Ziehen wir zunächſt die geſchichtliche der Unterſchlagung ähnlichen Verbrechen oder Ver:

Entwicklung heran . Wo ung in der Rechtsſprache gehen ausſcheidet . Mas man mit dieſem IInter:

das Wort „ Hehler “ entgegentritt , finden wir es ſchied beabſichtigt hat, geht aus dem Berichte der

im Zuſammenhang mit Eigentumsverbrechen , beſon : Kommiſſion , von der die Faſſung des § 237 her:

ders mit Diebſtahl,wie ja auch im gemeinen Sprach- rührt , in keiner Weiſe hervor.“) Da aber das

gebrauch „ Hehlen “ die Sache aus dem Bereich des Geſeß immerhin auch im erſten Fall die geſtohlenen

Berechtigten noch weiter entziehen bedeutet. ) , Der und unterſchlagenen Sachen als Beiſpiele her:

Hehler iſt ſo gut als der Stehler “ und „ wenn vorhebt , iſt anzunehmen , daß es unter den anderen

nicht wäre der Hehler , ſo wäre auch nicht der Verbrechen oder Vergehen “, wie ſchon das Wort

Stehler“ ſagen bekannte Rechtsſprichwörter und „ erlangt" andeutet , auch nur ſolche verſteht, durch

geben ſo dem Sinne nach wieder, was die mittels die, wenn auch nur mittelbar , die Sache fremdem

alterlichen Rechte quellen beſtimmen . ) Auch im Vermögen entzogen worden iſt. Einen viel engeren

römiſchen Recht iſt von Hehlerei ( celare, crimen Begriff ſtellte dann der Entwurf eines Strafge:

receptatorum ) nur in bezug auf Diebſtahl und ſetzbuches für den Norddeutſchen Bund vom Juli
Raub die Rede ) und nicht anders verſtehen dieſen 1869 in § 233 auf : „ Wer Sachen , von denen

Tatbeſtand die italieniſchen Praktiker und die er weiß , daß ſie geſtohlen oder unterſchlagen ſind

ſpäteren gemeinrechtlichen Juriſten, wie Carpzow , oder von einem Raub oder einer dem Raub gleich

Böhmer") uſw. Das preußiſche Landrecht ( Teil II zuachtenden Erpreſſung herrühren , auch ohne ge:

Titel 20 8 1238) beſtraft gleich dem Diebe den : winnſüchtige Abſicht verheimlicht, verkauft, zum

jenigen, der wiſſentlich geſtohlene Sachen fauft oder Pfande nimmt oder ſonſt an ſich bringt .

Die Motive (S. 169) bemerken hiezu : „ Angeſichts

:) So ſchon die römiſchen Quellen ; 1. 19 D.1, 3 : der Ausdehnungen, welche der Begriff der Fehlerei

In ambigua voce legis ea potissimum significatio acci- in den einzelnen Geſebgebungen erfahren hat, ')

pienda est , quae vitio caret ; 1.67 D. 50 , 17 : Quotiens
hielt der Gefeßentwurf es für geboten , vor allem

idem sermo duas sententias exprimit, ea potissimum

accipiatur, quae rei gerendae aptior est .

*) Vgl. Gretener , Begünſtigung und Fehlerei, ) Goltdammer, Die Materialien zum SIOB.

1879 , S. 137. für die preuß. Staaten 1852 Teil II S. 527 .

:) Wilda , Strafrecht der Germanen S. 637 ; ?) Die Mot. verweiſen auf Preußen, Frankreich

Brunner, Deutſche Rechtsgeſchichte 2, 579. und Belgien . Art . 62 des code pénal lautet : „ Ceux qui

6 ) Jnſt. IV 1 , 4, 8. 49 § 1 D. 47, 2, Paullus V sciemment auront recélé en tout ou partie des choses

3 , 4 ; vgl . Mommſen , Röm . Strafrecht S.747, 775. enlevées , détournées ou obtenues à l'aide d'un crime

5) Die CCC behandelt die Behlerei nicht beſonders, ou d'un délit, . “ Daß auch hier trotz der all:

betrachtet es aber in Art. 40 als eine die peinliche gemeineren Faſſung nur Vermögensverbrechen gemeint

Frage rechtfertigendeAnzeigung, wenn einer wiſſentlich ſind, laſſen die Worte enlevées , détournées, obtenues

und gefährlicherweiſe von geraubtem oder geſtohlenem außer Zweifel. Der c. p . war aber das Vorbild des

Gut Beute oder Teil nimmt. preuß . StGB .

M

1

.



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1918. Nr. 17 u . 18. 267

I

:

:

1 /

n

auf den im gemeinen Rechte geltenden Begriff Anſichten nur – was für unſere Frage bedeutungs|
der Fehlereiº) zurückzugehen und dieſem leßteren los iſt darüber auseinandergehen , ob das

entſprechend die Hehlerei zunächſt nur beim Dieb Vordelikt ein eigentliches Vermögensdelikt ſein

ſtahl und Raub für möglich und ſtrafbar zu er- müſſe oder ob es auch ein Verbrechen anderer

klären Weiter iſt dann ausgeführt, Art ſein könne, durch das nur im einzelnen Falle

daß wegen des nahen Zuſammenhanges die Mög: zugleich, mittelbar, fremdes Vermögen beſchädigt

lichkeit der Hehlerei auch bei Unterſchlagung und worden iſt, wie z. B. Meineid , Arreſtbruch uſw.

dem Raube gleichgeſtellten Fällen der Erpreſſung Auch für die Zukunft denkt man nicht daran , der

anzuerkennen ſei. Im Geſeßbuch ſelbſt ($ 259) Kehlerei den Charakter eines Vermögensverbrechens

iſt dann freilich die Faſſung eine noch weitere zu entziehen .̂ 2)

als im preuß . StGB. geworden : ,, durch eine ſtraf- Der Schwerpunkt liegt alſo nicht, wie Chrze

bare Handlung erlangt“. Aber wie die Motive ſcinſki meint, darauf, ob der an der Sache haftende

(S. 128) ') erſehen laſſen , war für dieſe Faſſung Fehler ein ſolcher im Erwerb oder in den beglei

nur der Gedanke beſtimmend , eineſtrafbare Hehlerei tenden Umſtänden iſt, ſondern darauf, ob der Er

in Beziehung auf Sachen auch bei den nur durch werb fehlerhaft iſt, weil er auf dem Weg einer

eine Üebertretung erlangten Gegenſtänden zuzu- Vermögensverleßung vor ſich ging, oder aus anderen

laſſen. Im übrigen war alſo eine Erweiterung Gründen. Ein Fehler im Erwerb und nicht in

des Begriffs nicht beabſichtigt und es iſt daher den begleitenden Umſtänden liegt ja z . B. auch vor,

nicht der mindeſte Grund für die Annahme ge- wenn jemand verbotswidrig Singvögel einfängt

geben, daß mit den ſtrafbaren Handlungen " ab- und doch iſt der Ankauf von jo erlangten Vögeln

weichend von der bisherigen Auffaſſung andere ge- keine Hehlerei, weil das Einſangen kein Vermögens

meint ſeien als ſolche, durch die fremdes Vermögen recht eines Undern verlegt.13) In dieſem Falle

beſchädigt wird. Auch der innere Zuſammenhang verſtößt genau wie im unſerigen der Erwerb gegen

der Beſtimmungen des 21. Abſchnittes ſpricht da : ein Verbot , das im öffentlichen intereſſe,

für, daß unter Fehlerei i . S. des $ 259 nur das nicht zum Schuße eines Einzelnen ergangen iſt ;

Handeln deſſen zu verſtehen iſt, der bewirkt , daß beide Fälle liegen alſo grundſätzlich ganz gleich, jo

eine Sache, die einem anderen rechtswidrig ent- daß Chrzeſcinſli, der „alles übrige der Entſcheidung

zogen wurde , ſeinem Bereiche noch weiter entrüďt der oberſten Gerichtshöfe überlaſſen “ will, dieſe

wird. Sol nämlich der Sachhehlerei neben der nicht erſt abzuwarten braucht; ſie iſt ſchon vor:

Begünſtigung eine Bedeutung zukommen , ſo muß handen . Es kommt ferner auch nicht darauf an ,

bei ihr die Abſicht, dem Vortåter Beiſtand zu ob die von einem anderen im Schleichhandel er:

leiſten, ausſcheiden, und ebenſo hat mit der Sach: worbenen Gegenſtande deſſen Eigentum geworden

hehlerei der Gedanke an eine Vereitelung oder find oder ob dem Eigentumserwerb die Nichtig

Gefährdung der Rechtspflege nichts zu tun . Dann keit des verbotswidrigen Rechtsgeſchäftes im Wege

bleibt als Grund der Strafbarkeit nur die Schädi: ſtand; kann doch umgekehrt Fehlerei vorliegen,

gung des ſchon durch die Vortat verlegten Einzel- | obwohl die Vortat vom Eigentümer der Sache

intereſſes übrig , die durch die Hehlerei fortgeſekt ſelbſt begangen iſt, wenn ſie unter 8 289 SIOB.

und vertieft wird , und dieſes Einzelintereſſe iſt, fiel ; anderſeits erwirbt wohl auch derjenige , der

wie die Beſchränkung auf Sachen deutlich erkennen gegen geſeßliches Verbot Singvögel einfängt, an

läßt , ausſchließlich ein Vermögensintereſſe. So dieſen fein Eigentum und doch begeht der ſpätere

ſteht denn auch die Rechtſprechungund die Literatur Erwerber der Vögel keine Hehlerei. Uebrigens iſt

mit verſchwindenden Ausnahmen ? ) ganz entſchieden nach § 134 BGB. (dieſer und nicht § 135 tommt

auf dem Standpunkte , daß Sachhehlerei oder in Betracht) ein Rechtsgeſchäft, das gegen ein

Partiererei die Aufrechterhaltung ( Perpetuierung) geſeßliches Verbot verſtößt, nur dann nichtig, wenn

der durch das Vorverbrechen geſchaffenen rechts- ' ſich nicht aus dem Geſet ein anderes ergibt. Die

widrigen Vermögenslage iſt ," ) wobei die Verordnung vom 7. März 1918 gegen den Schleich

handel ſcheint aber in der Tat ein anderes zu

9) Berwieſen iſt dabei auf Art. 40 der CCC , R. beſtimmen , wenn es in § 3 heißt , daß auf Ein
oben N. 5.

ziehung der Gegenſtände erkannt werden könne
°) In den Verhandlungen der Kommiſſion und des

ohne Unterſchied , ob ſie dem Täter gehören oder
Plenums wurde die Faſſung der Beſtimmung mit

feinem Wort erörtert .

2 °) NO. 4, 440 ; Schüß e S. 461; B eling, Ver- 8 124 ; in Bolfend . Þandb. 3 , 744 ; in Holb . RD . . v .

gleich. Darſtellung des deutſchen und ausländ. Straf- Vehlerei; Oretener a . a . D. S. 170 ; auch v . Bar ,

rechts, Beſond . Teil 7, 78 ; & udewill, Das Delift Geſeß und Schuld 2, 804, der zwar beſtreitet, daß die

der Partiererei nach gelt . R. 1909 S. 15 ff. Fehlerei ein Eigentumsdelitt, überhaupt ſelbſtändiger

1 ) So insbej. RG . 6 , 218 (Verein . Strafſen.) ; Natur ſei , aber doch als Vortat eine ſtrafbare Hand

7, 91 ; 11 , 342 ; 20, 222; 25, 402 ; 37 , 230 ; Binding, lung fordert, welche die Sache „ einem Berechtigten

Lehrb, 1 , 388, Normen 2. Aufl. 2, 1102 F.; v . Biszt, entzogen hat “ .

Lehrb. 20. Aufl . S. 499 ; Allfeld, Lehrb. 7. Aufl. **) Vgl. Vorentwurf 8 281und beſonders Gegen
S. 563 7.; Dishauſen, Homm. $ 259 N. 3c, 16, entwurf 8 341, im Abſchnitt Vermögensbeſchädigung

25; Frant, Stoum . § 259 1, $ älſchner, Handb. 2, und Vermögensgefährdung .

887 ; Wachenfeld, Lehrb . S. 424 ; Merkel, Lehrb . " ) So ganz richtig RG. 37, 230.
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nicht; denn, wenn das Erwerbsgeſchäft nichtig wäre, auch den nicht gewerbsmäßigen Zweiterwerber mit

könnten die Gegenſtände doch in keinem Fall dem Strafe bedroht hätte, wenn er ein Bedürfnis, das

Täter gehören . für gefunden hatte. Daß die vermeintliche Süde

Demnach dürfte „unausweichlich“ feſtſtehen, durch den § 259 StGB. ausgefüllt würde, das lag

daß das wiſſentliche Anſichbringen von Gegenſtänden, ſicher nicht im Willen des Gefeßgebers. Aller

die von einem Anderen im Schleichhandel verbots- dinge ſpielt bei dieſer Erwägung wiederum das

widrig erworben ſind, auch wenn es des eigenen Rechtsempfinden mit . Ich denke aber, daß wir

Vorteils wegen geſchieht , den Tatbeſtand der ohne dieſen bewährten Führer zu einer angemeſſenen

Fehlerei nicht verwirklicht. Auslegung des Geſekes nie gelangen können und

Nur nebenbei ſei darauf hingewieſen , daß auch ihn daher unter keinen Umſtänden preisgeben

die einſchlägigen Kriegsverordnungen ſelbſt der wollen .

Anwendung des 8 259 StGB. entgegenſtehen . In

8 80 Nr. 2 der Reichsgetreideordnung für 1918

wird mit Strafe u . a . derjenige bedroht , der un

befugt beſchlagnahmte Vorräte fauft. Natürlich gſt die Striegsunterſtübung des

faut darunternicht nur der erſte, ſondern auch unehelichen Sindes auf deſſen Unterhaltsrente
jeder ſpätere Erwerber , alſo auch der, welcher von

einem anderen kauft , der ſelbſt in ſtrafbarer Weiſe auzurechnen ?
beſchlagnahmte Vorräte gekauft hat. Die Bes

ſtrafung kann nach allgemeinen Grundſäßen nur
von Landgerichtspräſident Areß in Straubing .

eintreten, wenn der Käufer vorſäßlich, d. h. im „Rechtlich iſt die Zahlung der Kriegsunter:

Bewußtſein des unrechtmäßigen Erwerbes ſeines ſtüßung als Zahlung der Ünterhaltsſchuld des

Vormannes handelt . Selbſtverſtändlich geſchieht Erzeugers durch einen Dritten aufzufaſſen " – fo-

auch jeder ſolche Erwerb des eigenen Vorteils
iſt zu leſen in einem Urteile des Landgerichts

wegen ; jedenfalls ſollte dieſes Motiv beſonders ge Halle , das von dieſem Standpunkt aus die

troſjen werden . Alſo zeigt dieſes Vergehen alle aufgeworfene Frage jelbſtverſtändlich bejaht und

Merkmale der Hehlerei und § 80 Nr. 2 RGO. dafür den Beifall M antey's in der 13.118. Jhrg.

iſt ſomit gegenüber dem 8 259 das ſpeziellere Ges S. 678 ff. findet.

ſeß , jo daß die Beſtimmung des SIGB. auch Die entgegengeſefte Auffaſſung ift vertreten in
dann nicht zur Anwendung käme, wenn fie auf einem Beſcheide des Reich samt8 des Innern

den Fall des Ankaufs von beſchlagnahmtem Ges (13. a . a. D.): „ Bei Erlaß des Geſ. vom 4. Auguſt

treide überhaupt zuträfe . Die gegenteilige An- 1914 dürfte nicht daran gedacht worden ſein, die

nahme würde zu einem geradezu grotesken Ers unehelichen Väter von ihrer Verpflichtung zur

gebniſſe führen . Während der erſte Erwerber, auch Unterſtügung ihrer unehelichen Kinder , falls für
wenn er viele Zentner kaufte, im Höchſtfalle nur

ſie Familienunterſtügung gezahlt wird , zu befreien .
mit einem Jahr Gefängnis und 50 000 M Geld:

Es ſollte vielmehr mit dem Wortlaut (S 2 lit. c

ſtrafe beſtraft werden , im mildeſten Falle mit 28. Februar 1888 ,

einer geringen Geldſtrafe davon kommen könnte; Gej . vom 4. Auguſt 1914 )nur bezwedt werden , daß

droht dem ſpäteren Erwerber von vielleicht nur die Unterhaltspflicht des Heerespflichtigen als Vater

ein paar Kilo nach StGB . 259 Gejängnis bis in genügender Weiſe feſtgeſtellt ſein müſſe, wenn

zu fünf Jahren, daneben könnte auf Verluſt der unehelichen Kindern Unterſtüßung gewährt werden

bürgerlichen Ehrenrechte und Zuläſſigkeit der ſollte.“

Stellung unter Polizeiaufſicht erkannt werden Ich ſchließe mich der Auffaſſung des Reichs

und bei Rüdjall wäre die regelmäßige Strafe . amtes an und erachte deren tiefere Begründung

Zuchthaus bis zu zehn Jahren ! Ein ähnlicher in Anbetracht der erheblichen praktiſchen Bedeutung

Widerſpruch ergäbe ſich, wenn derjenige wegen der Frage für umſo notwendiger, als ich bei meiner

Hehlerei zu ſtrafen wäre , der von einem kauft , Aufſichtstätigkeit gegenüber der von mir gegebenen

deſſen Erwerb nnter die Verordnung gegen den Anregung, dieſe und jene in Anbetracht des der:

Schleichhandel vom 7. März 1918 fållt. Hier zeitigen geſunkenen Geldwertes zu niedrig bemeſſene

wäre zwar die regelmäßige Strafe gemäß dieſer Unterhaltsrente zu erhöhen , wiederholt ſchon von

Verordnung (Gefängnis und Geldſtrafe bis den Vormundſchaftsrichtern den Einwand hören

500 000 M) ſchwerer als die Strafe wegen Hehlerei , 'mußte: „Das Kind bekommt ja auch die Kriegs

aber beim Handeln im Rüdfall hätte der erſte unterſtüßung !" . Ich vermute, daß andere Pră:

Erwerber , bei dem Gewerb 8 mäßigkeit vor- ſidenten die gleiche Erfahrung gemacht haben .

ausgeſekt iſt, nur Zuchthaus bis zu fünf Jahren , Ich laſſe nun dieſen Einwand inſoferne gelten ,

der ſpätere nicht gewerb 8måßig handelnde als damit die wirtſchaftliche Notwendig :

Käufer aber Zuchthausbiszu zehn Jahren zu ge- teit einer ſofortigen Erhöhung der Rente in
wärtigen ! Das kann unmöglich vom Geſetze ge- Frage geſtellt wird ; denn ein ſolcher Zweckmäßig:

wollt ſein . Man darf wohl mit Sicherheit an- keitsgrund kann gegebenenfalls Berickſichtigung

nehmen, daß der Bundesrat in dieſer Verordnung verdienen .
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Sollte aber das Beiſpiel des Landgerichts Halle Was hat aber dann die Hereinziehung der

Nachahmung finden , alſo die rechtliche Zuläſſig Unterhaltsverpflichtung des unehelichen Vaters im

keit einer den Beitverhältniſſen angemeſſenen Er: FamUntGeſ. überhaupt für eine Bedeutung, wenn

höhung der Unterhaltsrente verneint werden, weil die Gewährung der Kriegsunterſtüßung von ihrer

auch mit der Zahlung der Kriegsunterſtüßung die Erfüllung, ja ſogar von ihrem Fortbeſtehen durch

Unterhaltsſchuld deß unehelichen Vaters getilgt aus unabhängig iſt ? Die Antwort fann in Ueber

werde, ſo wäre in der Rechtspflege ein Irrweg einſtimmung mit dem klaren Wortlaute der Be:

betreten, der zu ſchwerer Benachteiligung armer, ſtimmung nur dahin gegeben werden : Es ſollte

bedauernswerter Kinder führen würde. Ich hoffe, der Kreis der unterſtüßungsberechtigten
daß durch die nachſtehenden Ausführungen das unehelichen Rinder feſt umriſſen werden

Beſchreiten Idieſes Jrrwegs für die Zukunft ver- und dies geſchah dadurch, daß man zur Unter
hütet wird. ſcheidung von anderen unehelichen Kindern nur

I. jene für unterſtüßungsberechtigt erklärte, bezüglich

deren die Vaterſchaft des in das Heer Einge

Nach der angeführten Geſekesbeſtimmung haben tretenen im Sinne der $S 1708 ff. BGB . - Die

im Falle der Bedürftigkeit“ Anſpruch auf die fog . Zahlvaterſchaft – feſtſtand. Die Beſtimmung

Unterſtüßung die unehelichen Kinder des in den
des angef . § 2 lit. c : „ Anſpruch ... haben die

Dienſt des Heeres oder der Flotte Eingetretenen, unehelichen Kinder des Eingetretenen , inſofern

„infofern ſeine Verpflichtung als Vater ſeine Verpflichtung als Vater zur Gewährung des

zur Gewährung des Unterhalts feſt : Unterhalts feſtgeſtellt ift“ wiù demnach nur be

geſtellt iſt“. ſagen : ,,Anſpruch uſw. haben die unehelichen Kinder ,

Keinesfalls iſt demnach , wie ſchon der ein : als deren Zahlvater im Sinne der SS 1708 ff.

fache Wortlaut ergibt, die Gewährung der Kriegs- BGB. der in den Heeresdienſt Eingetretene feſt

unterſtüßung davon abhängig, daß der Vater den geſtellt iſt .“ Gleichgültig iſt, ob der Eingetretene“

Unterhalt nach § 1708 BGB. tatſächlich ſeiner Unterhaltspflicht tatſächlich genügt oder nicht,

leiſtet . Es iſt alſo nicht etwa mit der Ge- ob dieſe überhaupt noch fortbeſteht oder nicht, wenn

währung der Kriegðunterſtüßung eine Entlaſtung ſie nur einmal feſtgeſtelltworden iſt ; nichts kommt

des Vaters von dieſer Unterhaltspflicht bezweckt. Darauf an , in welcher Form der Nachweis der

Die Unterſtüßung wird nicht als Entſchädigung der Zahlvaterſchaft, ob durch Urteil, Anerkenntnis

für die Leiſtung des Unterhalts bezahlt, ſondern (8 1718 BGB.), Vergleich (8 182212 BOB.), in

einfach aus dem Grunde gewährt, weil infolge Briefen , durch tatſächliche Leiſtung des Unterhalts

der Einberufung des Vaters zum Heeresdienſt in oder wie ſonſt erbracht wird . Dieſen Standpunkt

den wirtſchaftlichen Verhältniſſen der Familie eine nehmen auch die Entſchl. des preuß. Miniſt.

Verſchlechterung und damit der Bedürfnisfall ein- 8. Innern v. 17. Febr. 1915 (Liebrecht S.132)

getreten iſt.
und des bay. Miniſt. d . fnnern d. 13. Aug.

Es iſt ferner nicht einmal notwendig, daß die 1914 (Staatsanz. Nr. 190 b S. 3) ein .

Unterhaltspflicht des Vaters überhaupt noch

beſteht; es genügt , wie gleichfalls der Wortlaut

der Beſtimmung ergibt, daß dieſe Pflicht „feft Zur Begründung ſeiner Auffaſſung, daß die

geſtellt“ worden iſt. Der beſte Beweis hiefür dem unehelichen Kinde geleiſtete Kriegsunterſtüßung

iſt wohl, daß die Unterſtüßung auch dann fort in dem Betrag , in dem ſie erfolge, den Unter

bezahlt wird, wenn der Anſpruch auf Unterhalt haltsanſpruch für die gleiche Zeit beſeitige, beruft

infolge Bezahlung einer Abfindungsſumme weg: ſich Mäntey a. a. D. auch auf die nach ſeiner

gefallen iſt ($ 1714 BOB .). Dies hat einDies hat ein Meinung gleiche Rechtsnatur beider Anſprüche.
Erlaß des preuß. Min . d . Innern v. 8. Dez. Er entwickelt dabei folgenden Gedankengang:

1917, abgedruckt bei Liebrecht, FamUnto . (4) „Indem § 2c FamUnto. den Anſpruch auf

S. 365, unter Ziff. 7 ausdrücklich ausgeſprochen. Kriegsunterſtüßung dem unehelichen Kinde des
Die Kriegsunterſtüßung wird eben ſchlechthin Kriegsteilnehmers gegen den Lieferungsverband

„ im Falle der Bedürftigkeit" gewährt, gewährt , tritt ein Schuldverhältnis zwiſchen dem

gleichviel, ob die Unterhaltspflicht nach 8 1708 Kinde und dem Lieferungsverband auf denſelben

BOB. noch tatſächlich erfüllt wird , ſogar dann , Gegenſtand ein , den der Kriegsteilnehmer dem
menn ſie nicht mehr fortbeſteht, wenn ſie nur

Rinde ſchuldet ; denn das Ziel der Kriegsunter

überhaupt einmal feſtgeſtellt worden iſt. ſtüßung iſt tunlichſte Erhaltung des Hausſtandes

Die Unterhaltspflicht nach § 1708 BOB. iſt der Krieger und angemeſſener Unterhalt ihrer An

dagegen von jeder Bedürftigkeit unab- gehörigen. Das Kind hat alſo zwei Schuldner,

hängig. Schon dieſe Verſchiedenheit der Voraus: deren jeder ihm dieſelbe ganze Leiſtung ſchuldet;

ſegungen beider Leiſtungen läßt einen Schluß dahin es hat dem einen wie dem anderen Schuldner

zu, daß in der Zahlung der Kriegsunterſtüßung gegenüber ein Recht auf den Unterhalt. Begriff:

eine Tilgung der Unterhaltschuld wohl nicht lich kann aber jemandem ein Recht auf Beiſtung

erblidt werden kann . ſeines ganzen Unterhalts für einen beſtimmten

11.
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Zeitraum nur einmal zuſtehen, auch wenn ſchuldverhältnis fenn zeichnende rechtliche Band, das

mehrere Schuldner nebeneinander auf den ganzen im lekteren Falle die Verpflichteten verknüpft , fehlt ;

Unterhalt dieſes Zeitraums vorhanden ſind , denn dagegen iſt der Gegenſtand, der Inhalt der Leiſtung

Gegenſtand der Unterhaltspflicht iſt die Befriedi : in beiden Fällen der nämliche : der Erſaß des

gung des Bedürfniſſes des Berechtigten durch Dar- Brandichadens . Es ſind dies übrigens nur be:

reichung der dazu erforderlichen Mittel , der Lebens: tannte Dinge vgl . Pland , BOB. (4 ) Anm. 1

bedarf. Der Anſpruch einer Perſon auf Leiſtung zu § 421 ; RGE. 61 S. 60 ; 77 S. 323 ; 79

ihre ganzen Unterhalte hat ſomit einen und S. 290 – und auch Mantey geht davon aus ,

denſelben Gegenſtand , den Lebensbedarf , daß zu jedem Geſamtſchuldverhältnis die Gleich:,

mag dieſer Anſpruch ſich auch gegen mehrere heit des Leiſtungsgegenſtandes gehört; denn mit

Schuldner richten , von denen jeder ihm den gånzen beſonderem Nachdruc hebt er hervor – und darin

Unterhalt ſchuldet. Dem unehelichen Kind liegt geradezu der Kern ſeiner ganzen Beweis:

eines Heerespflichtigen gegenüber ſtehen führung - , daß zwiſchen dem Lieferungsverband

alſo deſſen Vater und der Bieferung8 : und dem unehelichen Vater einerſeits und dem

verband hinſichtlich der Unterhalts- Kind andererſeits ein Schuldverhältnis auf den :„

pflicht in einem Geſamtſchuldverhältnis felben Gegenſtand“ eintrete , daß das Kind

( $ 421 BGB) . " alſo zwei Schuldner habe , deren jeder ihm die:

Es wird dann weiter ausgeführt, daß dieſes felbe ganze Leiſtung“ ſchulde.

Geſamtſchuldverhältnis ein „ unechte8 “ ſei , was Allein das iſt eben falſch. Der „ Unter:

ſich darin zeige, daß mit Bewirkung der Unter: i halt“, den das uneheliche Kind nach § 1708 von

haltsleiſtung durch einen der Geſamtſchuldner dem Vater zu beanſpruchen hat , iſt von der

das Schuldverhältnis für dieſen Zeitraum erlöſche, „Unterſtü kung" , auf die es nach § 2 c Gel.

während beim echten Geſamtſchuldverhältnis der 28. Februar 1888
bom o dem Lieferungsverband gegen

Anſpruch des Gläubigers in gewiſſem Um
4. Auguſt 1914

fang auf den leiſtenden Schuldner" übergehe über Anſpruch erheben kann, nach 3weď und

( 8 426 11 BOB.),ferner darin , daß hier im Gegen : Inhalt jo grundverſchieden, daß die An:

ſabe zum echten Schuldverhältnis zwiſchen den beiden nahme einer Geſamtſchuld als rechtlich unmöglich

Schuldnern feine Zweckgemeinſchaft beſtehe, indem von vornherein ausſcheiden muß.

der uneheliche Vater ſeine perſönliche Schuld dem Zur Not noch mag der wirtſchaftliche Wert

Kinde gegenüber tilgen , der Lieferungsverband beider Leiſtungen inſoferne fich deđen , als ſie tat

dagegen im öffentlichen Intereſſe die Bedürftigkeit ſächlich dem Unterhalt , dem Lebensbedarf des

des Kindes beſeitigen wolle. Kindes dienen . Aber ſchon der wirtſchaftliche

Gerade der lebte, an ſich ganz richtige Ge- Zweck iſt verſchieden . Die Unterſtüßung bezielt

danke hätte Mante y den Fingerzeig dafür geben die Erhaltung des Hausſtandes der im Heere

ſollen , daß er ſich mit ſeiner Beweisführung auf ſtehenden Väter, der Unterhalt nach § 1708 BGB.

falſchem Wege befinde . Die grundſäßliche Ver- bezweckt die Sicherſtellung des Lebensbedarfs des

ſchiedenheit des Zwecke der Kriegsunterſtüßung Kindes; im erſteren Fall entſcheidet das Intereſſe

und des Unterhalts nach § 1708 BGV. mußte der Familie, im letzteren Falle liegt der Schwer

ſeine Aufmerkſamkeit auf die Rechtsnatur bei der punkt in der Ernährung und Erziehung des Kindes.

Anſprüche lenken und dann wäre ihm ſicher nicht Vgl. Liebrecht a.'a . Ö . Š . 27 f. und die Bem .

entgangen, daß die Annahme einer, wenn auch zu § 1708 VOB. i . d . Komm .

nur unechten Geſamtſchuld von vorneherein an Abgrundtief aber ſcheidet die rechtliche Seite

der grundverſchiedenen Rechtsnatur beide Leiſtungen .

beider Anſprüche ſcheitert. Auch die „ uns Die Kriegsunterſtüzung iſt „ Unterhalt“ im

echte" Geſamtſchuld hat zur Vorausſeßung, daß eigentlichen ſtrengen Rechtsſinn.ſtrengen Rechtsſinn. Sie wird

die mehreren Verbindlichkeiten den gleich en nur bei Bedürftigkeit und nur in

Leiſtungsinhalt haben . Ohne Identität des eden Grenzen des Bedürfniſjes gewahrt.

Leiſtungsgegenſtandes fann es ſchon ſozuſagen von Sie hat inſoweit das gleiche rechtliche Gepräge

Haus aus fein Geſamtſchuldverhältnis geben ; dieſe wie der Unterhalt, den ſich nach SS 1601 ff. BGB.

Identität iſt das begrifilide Erfordernis der Verwandte gegenſeitig zu gewähren haben . Als

Geſamtíchuld. Zwiſchen dem A , der den B das bedürftig im Sinne des § 1 des Gefeßes vom

Haus angezündet, und der Verſicherung8geſell : 28. Februar 1888
ſchaft C , die den Brandſchaden zu erſetzen hat , 4. Auguſt 1914 gilt das Kind u . a . ſolange nicht,

beſteht hinſichtlich der Verpflichtung zum als unterhaltspflichtige und -fähige Verwandte im

Schadenerſaß gegenüber B die gleiche Ge: Sinne der 89 1601 ff. BOB . , zu denen nach $ 1709

ſamtſchuld wie zwiſchen A und deſſen Vater C, mit $ 1705 BOB. auch die uneheliche Mutter ge

die ſich gemeinſchaftlich gegenüber B zum Erſake hört, vorhanden ſind . Die Enticul. d . preuß.

des Brandſchadens verpflichten ; nur liegt im erſteren und bay. Miniſters 0. Innern vom

Falle zwiſchen A und C eine „unechte“ Geſamt- 30. Januar 1916 , abgedrudt bei Liebrecht a . a .

ſchuld deshalb vor, weil das für das echte Geſamt: O. S. 147ff . , 150 und S. 230 ff . , 232, haben

!
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dies ausdrüdlich ausgeſprochen. Vgl. auch liebrecht ehelichen Vaters in den vorbezeichneten Beziehungen

S. 31 f. und 47. nach Grundſäßen geordnet, die jenen gerade ent

In keinem Falle wird eine höhere Unterſtüßung
gegengeſett ſind, die für die Unterhaltspflicht der

gewährt, als zur Befriedigung des Bedürfniſſes
Verwandten und die ihr rechtlich im weſentlichen

notwendig iſt, welches infolge der durch die Ein- gleichgeſtellte Kriegsunterſtüßung Maß geben.

berufung des unehelichen Vaters zum Heeresdienſt 1. Der regelmäßige Unterhaltsanſpruch (8 1708 I

herbeigeführten wirtſchaftlichen Einbuße entſtanden BGB . ) beſteht entgegen den für die Unterhalts :

iſt (Biebrecht S. 27 f . ) . pflicht der Verwandten und der unehelichen Mutter

Für die Vergangenheit wird die Krieg8unter geltenden Grundſäken (S81602, 1603, 1705

ſtüßung dann nicht gewährt, wenn das Rind aus BGB.) ohne Rüdjicht darauf, ob das

eigenen Mitteln oder durch Zuſchüſſe unter: Kind bedürftig , der Vater le iſt ung8 =

haltspflichtiger Verwandten unterhalten wurde (Lieb : fähig iſt oder nicht. Auch der leiſtungsunfähige

recht S. 63) . Vater haftet daher vor der Mutter und deren Ver

Es gelten alſo für die Kriegsunterſtüßung -- von
wandten . ſelbſt wenn dieſe leiſtungsfähig ſind (Stau:

dem die Vorausſeßung der Unterhaltspflicht regeln : dinger 7/8, Anm . 4 a zu § 1708).

den § 1603 BOB . abgeſehen – grundſäßlich alle. 2. Während nach § 1610 BOB. das Maß

für die Unterhaltspflicht der Verwandten nach des unter Verwandten zu gewährenden Unterhalts

88 1601 ff. BOB. maßgebenden Beſtimmungen : ſich nach der Lebensſtellung des Bedürftigen be :

Für beide Anſprüche iſt Bedürftigkeit Voraus: ſtimmt, hat der Vater ſeinem unehelichen Kinde

feßung; mehr, als zur Befriedigung des Bez den der Lebensſtellung der Mutter entſprechenden

dürfniffes erforderlich iſt , wird in keinem Falle Unterhalt zu gewähren ($ 1708) . Es haben daher ,

gewährt; für die Vergangenheit wird für die da anders als bei ehelichen Kindern ( Staudinger

Regel auch keine Kriegsunterſtüßung bewilligt. a . a . 0. Anm . 3b zu § 1610) die Lebensſtellung

Die Kriegsunterſtüßung iſt eben echter und der unehelichen Mutter durch die Verhältniſſe des

rechter Unterhalt , Beihilfe zur Aufrechthaltung unehelichen Vaters nicht beeinflußt wird , die Ver

des Hausſtandes, zum „Durchhalten " . mögensverhältniſſe des unehelichen Vaters bei der

Der Unterhalt, den der uneheliche Vater ſeinem Bemeſſung ſeiner Unterhaltspflicht außer Betracht

Kinde zu gewähren hat (88 1709 ff. BOB . ) , iſt
zu bleiben (Staudinger a . a . D. Anm . 6 zu $ 1708) .

in Wirklichkeit tein „ Unterhalt " im ſtreng 3. Das uneheliche Kind kann , da der urteils

rechtlichen vorbezeichneten -- Sinne ſondernSinne ſondern mäßigen Feſtſtellung der unehelichen Vaterſchaft

eine Leiſtung auf Grund einer obligatio ex lege . Wirkung für und gegen Dritte nicht zukommt

Wohl iſt im gewiſſem Sinne der Rechtsgrund (S 644 ZPD. ) und die Einrede der mehreren Bei:

der Unterhaltspflicht des unehelichen Vaters ſeine hälter durch die nach der Geburt des Kindes in

Verwandtſchaft mit dem Kind. Allein in Wirk : einer öffentlichen Urkunde erfolgte Anerkennung

lichkeit iſt dies nur eine Konſtruktion, ilm nicht der Vaterſchaft verloren geht ($ 1718 ) , mehrere

zu ſagen , eine Fittion , die in der Hauptſache unterhaltspflichtige Väter im Sinne der $$ 1718 ff.S

rein. negativeBedeutung und Wirkungenhat.Es BGB. haben . In dieſem Fall iſt das Kindbe
follte die gemeinrechtliche Lehre von der auf einem

rechtigt, nach ſeinem Belieben jeden dieſer Väter

Delitt beruhenden Unterhaltspflicht des unehel. auf den vollen Unterhalt in Anſpruch zu nehmen ,

Vaters-mit den ſich aus ihr ergebenden Folgen ohne daß ein Geſamtſchuldverhältnis

materiell- und prozeßrechtlicher Art beſeitigtwerden ; nach $$ 421 ff. BOB. gegeben iſt , weshalb

aus dieſem Grunde und nur inſoweit wird
auch die Erfüllung durch einen der Väter die

in unſerem bürgerlichen Rechte die Unterhaltspflicht anderen nicht befreit und Ausgleichung im Regreß :

des unehelichen Vaters als eine familienrechtliche, aus weg unter den mehreren Vätern nicht ſtattfindet,

dem Status des Kindes ſich ergebende Verbind- überhaupt die $$ 422 ff . BGB. keine Anwendung

lichteit behandelt. Hieraus ergeben ſich Folge: finden – eine Rechtslage, die vom Standpunkte

rungen hinſichtlich der kauſalen Beiwohnungsatte der echten Unterhaltspflicht aus betrachtet ſich als

Deliktsunfähiger, des Gerichtsſtandes und der Ver: eine glatte Unmöglichkeit darſtellt, da doch , wie

jährung des Unterhaltsanſpruchs ( 8 32 3PO . , auch Mantey a . a . D. anerkennt,zum Begriffe

$ 194 II BOB.) , der Zeugnispflicht der unehelichen des „ Unterhalts “ gehört , daß er eben nur ein :

Mutter (8 385 I ' 3PO. ) und in ſtrafrechtlicher Be- mal zu gewähren iſt.

ziehung (8 169 StGB . ) . In allem übrigen aber , 4. Ebenſo begriffswidrig, vom Geſichtspunkte

namentlich alſo bezüglich der uns hier beſchäftigenden einer eigentlichen Unterhaltspflicht aus beurteilt ,

Fragen nach den Vorausſeßungen, nach Art und In- iſt die Vorſchrift des § 1711 BGB., wonach der

halt der Unterhaltspflicht folgt dieſe eigenen Regeln, Unterhalt des unehelichen Kindes auch für die

die nur in dem Grundjate des $ 1589 II BOB . Vergangenheit verlangt werden kann . Die Aus

ihre Erklärung finden : ,,Ein uneheliches Kind und nahme, daß die Erfüllung der von einem Dritten

deſjen Vater gelten nicht als verwandt “. für den Vater geleiſteten Unterhaltsſchuld von

Tatſächlich iſt auch die Unterhaltspflicht des un- dieſem nicht nochmals verlangt werden kann (Stau

.
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dinger a . a . D. Anm . 2 zu § 1711 ), beſtätigt nur dacht hat , die unehelichen Väter von

die Regel. ihrer Verpflichtung zur Unterſtüßung

Dagegen gilt für die eigentliche Unterhalts- ihrer unehelichen Rinder, falls für fie

pflicht der Verwandten (S$ 1601 ff.) der Saß: Familienunterſtüßung gezahlt wird,zu

in praeteritum non vivitur, weshalb hier die befreien .

Nachforderung von Unterhalt für die Vergangen

heit grundſäßlich ausgeſchloſſen iſt (Staudinger

a . a . D. Anm . 1 zu § 1613) . Die in § 1613

zugelaſſenen Ausnahmen bekräftigen auch hier nur
Der Rechtsweg

die Regel .

5. Ganz beſonders fennzeichnet ſich die Rechts: bei militäriſchen Verſorgungsanſprüchen.

natur der Unterhaltspflicht des Vaters gegenüber

ſeinem unehelichen Kinde, wenn ſie mit der Unter:
Bon III. Staatsanwalt F. Gerlach in München , Kriegs

, A.haltspflicht gegenüber ehelichen Kindern zuſammen gerigtsrat a . M. , verw . im 1. B.Ariegsminiſterium .
:

trifft. Da die erſtere von der Leiſtungsfähigkeit Die Regelung der militäriſchen Verſorgung hat

des Vaters unabhängig iſt, ſo kann, wenn der durch den gegenwärtigen Weltkrieg eine das deutſche

Vater beiden Kindern nicht Unterhalt zu gewähren Volt nahezu in ſeiner Geſamtheit erfaſſende Be:

verinay , das uneheliche Kind den regelmäßigen deutung erlangt. Es ſoll daher im folgenden der

Unterhalt (§ 17081BGB.) wie ein ſonſtiger Gläu: Verſuch unternommen werden, die rechtliche Natur

biger des Vaters, alſo ohne Rückſicht auf das dieſer Verſorgungsanſprüche und die Zuläſſigkeit

Vorhandenſein der unterhaltsberechtigten ehelichen ihrer gerichtlichen Geltendmachung an Şand der

Kinder, fordern. Vgl. Pland ,BOB. Anm . 4 zu einſchlägigen Geſeķesbeſtimmungen in Kürze dar

§ 1709, Dernburg, BürgR . IV § 89 Anm . 14 zuſtellen . Die Beſonderheiten für Rapitulanten ,

und Staudinger a . a. D. Anm . 4b zu § 1709. für Angehörige der Marine und der Schußtruppen,

Der leştere Schriftſteller führt dies Ergebnis folge- ſowie für Militärbeamte und für das auf dem

richtig darauf zurück, daß das Geſeß den Anſpruch Kriegsſchauplaße verwendete Perſonal der frei

aus § 1708 1 BOB. grundſäßlich als reines willigen Krankenpflege werden dabei außer Bez

Forderungsrecht behandelt, während der tracht gelaſſen .

Anſpruch derVerwandten auf Unterhalt in allem Die geſekliche Grundlage aller dieſer Anſprüche

Weſentlichen eine rein familienrechtliche Grundlage ſind: das Geleg über die Penſionierungder Offiziere

und deshalb auch nach dieſer Richtung ſeine bes einſchließlich Sanitätsoffiziere des Reichshee res, der

ſondere Regelung erhalten hat (8 1609 BGB.) . Raiſerlichen Marine und der Kaiſerlichen Schuß:

Die bisherigen Ausführungen dürften gezeigt truppen vom 31. Mai 1906 – RGBI. S. 565 ff..

haben , daß die Grundlage , auf der Mantey : (im folgenden „ OPG .“ abgetürzt), das Geſek

ſeine Beweisführung aufgebaut hat , dieſe nicht zu über die Verſorgung der Perſonen der Unterklaſſen

tragen vermag ; der Anſpruch des unehelichen Rindes des Reichaheeres, der Raiſerlichen Marine und der

auf die Kriegsunterſtüßung und der Unterhalts- Raiſerlichen Schußtruppen vom 31. Mai 1906 –

anſpruch gegen den unehelichen Vater ſind nach RGBI. S. 593 ff. - (im folgenden „ MVG. "

Vorausſeßungen , Weſen und Inhalt ſo grundver- abgekürzt) und das Militärhinterbliebenengeſek

ſchieden , daß von einem Geſamtſchuldverhältnis vom 17. Mai 1907 – ROBI. S. 214 ff. — (im

auch in der abgeſchwächten Form der ſog. unechten folgenden „MHG ." abgekürzt).

Solidarität nimmermehr die Rede ſein kann . Die

Folge iſt, daß eine Anrechnung der Kriegsunter
1 .

ſtüßung auf die Unterhaltsrente nicht ſtattfinden Ueber den Rechtsweg enthalten nun § 39 OPG. ,

darf, daß vielmehr das Kind ſtets auf die volle § 42 MVG. und § 35 MHG. inhaltlich gleiche

Rente neben der Kriegsunterſtüßung Anſpruch zu Beſtimmungen ,über die Nachſtehendes bemerkt ſei :

erheben hat . 1. Sämtliche drei Paragraphen erklären den

Wie Mantey gegen den Schluß ſeiner Aus= Rechtsweg für zuläſſig wegen der „ Anſprüche

führungen einfließen läßt , hat das Reichsjuſtiz- aus dieſem Geſet " . Hierunter fallen ausſchließlich

amt „ trop Anregung “ keine Veranlaſſung zukeine Veranlaſſung zu wirkliche Rechtsanſprüche, kraft deren der Be

einer ausdrücklichen geſeßlichen Anordnung der rechtigte vom Verpflichteten eine Leiſtung fordern

Anrechnung der Kriegsunterſtüßung auf die Unter: kann (vgl. 8 241 , 8 194 Abſ. I BOB. ) . Wo es

haltsſchuld geſehen . Mit Recht. aber nicht ſich im einzelnen um derartige Rechtsanſprüche

etwa deshalb, weil ſich nach ſeiner Anſchanung handelt , iſt dies in dem einſchlägigen Geſeke ſtets

dieſe Anrechnung ſchon aus dem beſtehenden Recht dadurch klar beſtimmt, daß entweder der Ausdruck

ergibt , ſondern umgekehrt, weil die Nichtanrechnung „ Anſpruch “ ſelbſt gebraucht iſt ( io in den S3 1 ,

nach dem beſtehenden Rechte nicht in Zweifel ge- 2 , 11 46. I , 12 , 21 , 28 OPG.; SS 1 , 2 , 9 , 13

zogen werden kann und ſoll, da der Geſeßgeber Ab . I , 14 , 15 , 16 MVG.; SS 8 , 16 , 25 MHG .)

- vgl. die eingangs angef. Aeußerung des Reichs- oder daß eine andere, das Recht auf den Bezug

amts des Innern „nicht daran ge : 1 der betreffenden Gebührniſſe beſtimmt ausſprechende

1

1
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Nosmarmorealis by61. 1. pienen ein

Faſſung gewählt iſt ( o im OPG. in § 9 ,werden Verſorgungsgeſeße ausſchließlich gegen den bayeri

angerechnet “, in § 10 „ſind anzurechnen “, in g 27 ſchen Militärfiškus, vertreten durch das

„werden gezahlt“ ; im MVG . in § 5 „ wird ge: bayeriſche Krieg &minifterium , zu richten

rechnet“ , in § 19 ,, erhalten “ , in 8 39 werden und dem bayeriſchen Krieg &minifterium zu :

gezahlt“ ; im MHG. in 98 1 , 12 und 19 „ erhalten zuſtellen ſind, nicht dagegen dem an das Kriegs

Witwen- und Waiſengeld “ ). miniſterium organiſch angegliederten Militär

Dagegen iſt ein Rechtsanſpruch nicht gegeben fiskalat. Legterem iſt zwar nach den „ Beſtim

und demzufolge auch die Zuläſſigkeit des Rechts- mungen über den Dienſtbereich und die Gliederung

weges ausgeſchloſſen in allen jenen Fällen, wo das des Rriegsminiſteriums" vom 25. Ottober 1911

Geſeß die Gewährung oder Nichtgewährung der Verordnungsblatt des bayer. Kriegsminiſteriums

betreffenden Gebührniſſe in das freie Ermeſſen der 1911 S. 545 ff .) als Auſgabe die „ prozeſſuale Ver

Militárverwaltung behörden ſtellt; derartige , nicht tretung des Militarărars in allen Rechtsangelegen

einklagbare Beihilfen und Zuwendungen kennzeichnet heiten bei den Gerichten “ zugewieſen, es erlangt

das Geſeß jeweils durch den Gebrauch des Zeit- aber hiedurch nicht die Eigenſchaft eines General

wortes „können“ („kann gewährt werden “ oder bevollmachtigten des Kriegsminiſteriums, bedarf

„kann erhöht werden “ und dergl.). Fälle dieſer vielmehr zur Aufnahme und Führung eines Rechts

Art finden fich im OPG . inSS 3, 7, 11 Abſ. III ſtreites der beſonderen Ermächtigung des Kriegø=

und IV ,13, 15 Abſ. II, 18 Abſ. II, 27 Abſ. III; miniſteriums in jedem einzelnen Falle.

im MUG. in § 5 Abſ . II , 8 Abſ . II , 13 Ab . III 3. Die Beſchreitung des Rechtswegs vollzieht

und IV, 17, 24 , 25 , 26, 39 Abſ.III ; im MHG. fich durch Erhebung einer Klage (8 253 3PO.) .

in SS 9 , 10 , 11, 20 Ab . II, 22 , 26 Ab . II, Dieſe iſt aber erſt dann zuläſſig, wenn über den

27 , 34. Wat in dieſen vorbezeichneten Fällen die zu verfolgenden Rechtsanſpruch zuvor eine Ent:

Militarverwaltung& behörde – in Bayern dasin Bayern das ſcheidung der oberſten Militärderwaltungsbehörde

Kriegsminiſterium – den Antrag auf Bewilligung ergangen iſt (§ 39 Abſ. I Nr. 2 OPG. , § 42
I

einer gleichwohl darauf gerichteten Klage die durch MHG.).

dag Prozeßgericht von Ämts wegen zu berüđſichtis Beſcheid des ſtellv. Generalfommandos (in An

gende Einrede der Unzuläſſigkeit des Rechtswegs gelegenheiten des MVG.) oder der ſtellv. Intens

entgegen (8274 A6 . II Nr. 2 SPO.) . dantur (in Angelegenheiten des MHG. ) flageweiſe

Des Zuſammenhangs wegen möge hier angefügt angefochten werden, vielmehr muß über den ſtrei

werden , daß es ſich auch bei den Bewilligungen tigen Anſpruch erſt eine Entſcheidung des Krieg 8

auf Grund der Kapitalabfindung & gefeße") minifteriums ergangen ſein. Die Zuläſſigkeit

durchweg um nicht flagbare ſogenannte „Kann" : der Klageerhebung iſt demnach bedingt durch die

Anſprüche handelt , was übrigens in § 12 Ab . I vorherige Erſchöpfung des Inſtanzenzuges vor den

des RapA6f6 . von 1916 und in 8 12 Ab . I Militárverwaltungsbehörden. Auch hierin liegt

des Kap26f6. für Offiziere ausdrücklich aus- eine vom Prozeßgerichte von Amts wegen zu

geſprochen iſt. prüfende Prozeßvorausſeßung.

2. Nach § 39 Abſ . I Nr . 1 OPG. und § 42 4. Die Erhebung der Klage iſt in jedem Falle

Abſ . 1 Nr . 1 MUG. wird der Militärfistus durch an eine Friſt von 6 Monaten gebunden . Dieſe

die oberſte Militärverwaltungsbehörde des Kontin: beginnt mit dem auf den Tag der Zuſtellung

gents für den Bereich der bayeriſchen Armee des friegsminiſteriellen Beſcheide folgenden Tage

alſo durch das bayeriſche Kriegøminiſterium ( 8 187 Abſ. I BOB.) und endigt mit dem Abs

vertreten. Daß in g 35 MHG .eine gleichlautende lauf desjenigen Tages des ſechſten darauffolgenden

Beſtimmung fehlt, iſt für Bayern ohne Belang , Monats, der durch ſeine Bezifferung dem Zu

da hier der Militärfiskus auch bezüglich der An: ſtellungstag entſpricht (8 188 Abſ. II , erſter Fall,

ſprüche aus dem MHG. beſtimmungsgemäß durch BGB.), jedoch gegebenenfalls mit der Maßgabe

das Kriegsminiſterium vertreten wird.) Zu be- der Beſtimmung des § 193 BOB. Ihrer recht=

tonen iſt aber, daß die Klagen aus Anſprüchen lichen Natur nach iſt dieſe Friſt keine Verjährungs- ,

wegen der ſamtlichen drei hier in Frage ſtehenden ſondern eine Ausſchluß friſt ; ſie wirkt alſo von

Rechts wegen und unbedingt und bringt den Klage:

1) Geſetz über Kapitalabfindung an Stelle von anſprud, unmittelbar und endgültig zum Erlöſchen .")

Kriegsverſorgung vom 3. Juli 1916 — RGBI . S. 680 ff. Verlängerung der Friſt durch Vereinbarung der

-, Gefeß vom 26. Juli 1918 zur Ergänzung des Kapital- Prozeßparteien, desgleichen Hemmung und Unter

abfindungsgeſeßes – ROBI. 0.993/994 –und Kapital.

abfindungsgeſetz für Offigiere vom 26. Juli 1918
brechung der Friſtablauf& find grundſäßlich aus

AGBI. S. 994 ff. geſchloſſen. Hievon find nur zwei ganz beſtimmte

4) Für den Bereich der preußiſchen Militarver

waltung iſt dieſe bisher nicht unzweifelhafte Frage ') Vgl. hierüber auch das noch unter der Serra

durch das Oteldhøgericht (Entſch. in Zivilſachen , Bd . 88 ſchaft des alten Militärpenſionsgeſeßes von 1871 ers

S. 326) nunmehrunter Berufung auf 8 28 MHG. dahin gangene, ſachlich auch ießt noch gültige Urteil des

entſchieden worden , daß die Vertretung im Projelſe Reichsgericht in Entſch . in Ziviljachen Do. 26 S. 21,Bd

dem Kriegsminiſter zuſtehe. insbeſ. S. 24 und 25.

-

.
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Ausnahmen durch die drei Verſorgungsgeſeke aus- iſt. Das will beſagen : Die über eine jener Fragen

drüdlich zugelaſſen, nämlich Hemmung des Friſt- in einem Einzeljal ergangene Entſcheidung des

ablaufs bei Verhinderung der Rechtsverfolgung Kriegsminiſteriums ſteht rechtlich derart unanfecht:

durd, Stilſtand der Rechtspflege oder durch höhere bar feſt, daß das mit der Entſcheidung dieſes

Gewalt (8 203 BOB.) und Hinausſchiebung des Einzelfalles befaßte Prozeßgericht ſie unbedingt

Friſtablaufs bei mangelnder geſeßlicher Vertretung zur Grundlage ſeiner Urteilsfindung machen muß,

eines nicht völlig prozeßfähigen Berechtigten (S 206 ohne überhaupt die Möglichkeit zu haben , die

BOB .). Rechtmäßigkeit dieſer kriegsminiſteriellen Entſchei.

Hat im Verwaltungsweg eine dem Kriegg- dung nachzuprüfen ; es iſt alſo inſoweit für eine

miniſterium nachgeordnete Militärbehörde bereits richterliche Beweiswürdigung überhaupt kein Raum

eine Entſcheidung über den Anſpruch getroffen , mehr . Hat 3. B. das Kriegsminiſterium in einem,

dann geht das Klagerecht auch dann verloren, Fall entſchieden, daß der Tod des Infanteriſten X.

wenn gegen dieſe Entſcheidung nicht innerhalb der init den Folgen einer Dienſtbeſchädigung nicht

geſeklich beſtimmten Friſt (6 Monate in Anger zuſammenhängt, ſo iſt damit ohne weiteres den

legenheiten des DPO . und des MHG. , 3 Monate Anſprüchen der Hinterbliebenen des X. auf Be

in Angelegenheiten des MVG. – vgl. § 29 Abj.I währung einer auf Dienſtbeſchädigung gegründeten

und III MVG. - ) Einſpruch zum Krieg8 : militäriſchen Verſorgung jegliche rechtliche Grund.

miniſterium eingelegt worden iſt. Das im 8 42Das im $ 42 lage entzogen , eine gleichwohl darauf gerichtete

Ab . I Nr. 2 MVG. gebrauchte Wort „ oder " Klage alſo völlig ausſichtslos.

hat die Bedeutung, daß bereits der ungenugte Der Grund, weshalb der Geſeßgeber die Ent

Áblauf einer der beiden Friſten, ſei es der Ein ſcheidung über dieſe Fragen dem Prozeßgericht
ipruchs- oder der Klagefriſt, das Klagerecht zum entzogen hat , liegt darin , daß es ſich bei der

Erlöſchen bringt , nicht aber, daß die Einhaltung Prüfung dieſer Fragen überwiegend um Er

nur einer der beiden Friſten zur Wahrung des wägungen und Feſtſtellungen rein militärdienſt:

Klagerechte ausreiche. licher, militärtechniſchec und teilweiſe auch militär:

Da es ſich bei der ſechsmonatigen Klagefriſt diſziplinärer Natur handelt . Innerhalb des Kriegs-:

um eine im öffentlichen Intereſſe feſtgeſeßte Aus: miniſteriums entſcheidet über dieſe Fragen ein aus

ſchlußfriſt handelt, iſt ihre Innehaltung ebenfalls drei Offizieren oder Beamten der Heeresverwaltung

von Amts wegen durch das Prozeßgericht zu prüfen . gebildetes Kollegium endgültig. Dadurch, daß.

Auch fie bildet demnach eine weſentliche ProzeB = diefes Kollegium mit einer Art richterlicher Un:

vorausſeßung. abhängigkeit ausgeſtattet iſt, iſt die notwendige

5. Sachlich zuſtändig für die Anſprüche aus Gewähr für die Sachlichkeit und Rechtmäßigkeit

allen drei Verſorgungsgeſeken ſind ausſchließlich die ſeiner Entſcheidungen auch nach außenhin geſchaffen ..

Landgerichte ohne Rückſicht auf den Wert des 2. Nach § 38 DPO. und § 41 MVG. haben

Streitgegenſtandes (§ 39 Abſ. II OPG. , $ 42 die nach Maßgabe dieſer beiden Geſeke verſorgungs

Ab . II MVG. , § 35 Abſ . II MHG .). Dieſe zur berechtigten Perſonen aus dem Grund einer Dienſt:

Wahrung einheitlicher Rechtſprechung gegebene Be- beſchädigung nur die auf dieſen beiden Geſeken

ſtimmung hat zur Folge , daß in allen Fällen beruhenden Anſprüche gegen die Militárverwaltung.

das Rechtsmittel der Reviſion zuläſſig und durch Iſt alſo die Entſtehung einer Dienſtbeſchädigung

eine Reviſionsſumme nicht beſchränkt iſt ( $ 547 auf das Verſchulden eines militäriſchen Organs

Nr. 2 3PO.) . Dertlich zuſtändig iſt für den zurückzuführen , ſo findet der Erſatz des dem Ver:

ganzen Bereich der bayeriſchen Armee das Land- leßten hiedurch zugegangenen Schadens gegen :

gericht München I, da der im Prozeſſe durch das über der Militärverwaltung ſeinen Uus
Kriegsminiſterium vertretene bayeriſd;e Militär: gleich und ſeine Höchſtgrenze in der dem Dienſt

fiskus ſeinen allgemeinen Gerichtsſtand bei den beſchädigten auf Grund der beiden obenerwähnten

Gerichten in München hat (§ 18 3PO . ) . Verſorgungsgeſeke zuſtehenden Penſion oder Rente .

II .
Die rechtlichen Beziehungen des Dienſtbeſchädigten

gegenüber dem an der Entſtehung dieſer Dienſt

In materiell-rechtlicher Beziehung find in8- beidhädigung ſchuldhaft beteiligten militäriſchen

beſondere zwei Geſekesbeſtimmungen von allge: Organ ſind für den Bereich der bayeriſchen Heeres

meiner und grundſäßlicher Bedeutung : verwaltung geregelt durch das Geſek über die

1. Die inhaltlich nahezu gleichen Beſtimmungen Haftung des Staates für Angehörige des bayeriſchen

der SS 40 OPG. , 43 MVG. und 36 MHO ., Heeres vom 6. Dezember 1913 (GVBI.S.911 /912):

daß über gewiſſe Fragen , insbeſondere darüber , Nach Art. 1 dieſes Geſetzes in Verbindung mit

ob im einzelnen Fall eine Geſundheitsſtörung als Art. 60 des bayerAG . zum BOB . trifft, wenn

Dienſtbeſchädigung anzuſchen iſt, und ob eine eine Perſon des Soldatenſtandes in Ausübung der

Dienſtbeidhädigung durch den Krieg herbeigeführt ihr anvertrauten öffentlichen Gewalt vorſäßlich oder

iſt, die Entſcheidung der oberſten Militärverwal- fahrläſſig die ihr einem Dritten gegenüber obliegende

tungsbehörde auch für die Leurteilung der vor Amtepflicht verlegt , dem Dritten – hier alſo dem

Gericht geltend gemachten Anſprüde maßgebend durch die Amtshandlung Dienſtbeſchädigten

.
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gegenüber die im 8.839 BOB . beſtimmte Ver: 1913 S. 25 und 1913 S. 747 bereits erhoben

antwortlichkeit an Stelle des militäriſchen Organs haben , die aber, anſcheinend als undurchführbar,

den bayeriſchen Militärfiskus. Hienach ſind alſo auf ſtillſchweigend abgelehnt wurde. Es ſoll daher hier

$ 839' BOB. gegründete Schadenserſaßanſprüche gezeigt werden , wie auf einem anderen Gebiete der

des durch eine Dienſtbejdådigung Verlegten gegen Geiſteswiſſenſchaften dieſe Forderungen in die

das an der Dienſtbeſchädigung ſchuldhaft beteiligte Wirklichkeit übertragen wurden.

militäriſche Organ ausgeſchloſſen . Wie Saar in der Begründung ſeiner Forderung

Eine dem $ 38 OPG. und $ 41 MVG . ent- bereits hervorgehoben hat, find viele der herrlichen

ſprechende Beſtimmung iſt in das MHG . nicht und ſchönen , auch heutenoch lebenswarmen Gedanken
aufgenommen worden . Aus dieſem Umſtand hatAus dieſem Umſtand hat unſerer großen Rechtslehrer und Staatsmänner

das Reichsgericht in einem Urteile ſeines III . Zivil- den deutſchen Gebildeten nur deswegen vorenthalten,

ſenats vom 19. Dezember 1916 ( Entſch . in Zivil: weil ihre Werke in den Bücherkaſten der Büchereien

ſachen Bd . 89 S. 247 ff . ) den Schluß gezogen , daß ſchlummern , weil ſie weder in Neudruđen noch in

die Hinterblicbenen einer infolge Dienſt: gefürzten Ausleſeausgaben im Buchhandel zu haben

beſchädigung verſtorbenen Militārperſon rechtlich ſind. Nur ganz vereinzelt erſcheint hin und wiederum

nicht gehindert ſeien, neben der geſeßlichen Hinter: eines diejer Werke imNeudrud, jo vor einiger Zeit

bliebenenverſorgung noch die Vergütung ihres weiter die Berichte Anſelm von Feuerbachs über merkwür

reichenden Schadens gegen die Militärverwaltung dige Verbrechen (herausgegeben von Scholz im Ver

geltend zu machen . Dieſer Schlußfolgerung dürfte lag von Georg Müller in München ). Im übrigen

aber doch folgende - ſeinerzeit von der Reviſion müſſen wir „ ausübenden Rechtsmänner “ ung damit

geltend gemachte, vom Reichsgericht aber in jenem begnügen, ſofern wir nicht zufällig die Gelegen:

Urteil jachlich nicht gewürdigte Erwägung ent : heit zur Benüßung einer Bibliothet haben, die

gegenſtehen : Anſprüche Dritter , nur mittelbar Gedanken unſerer großen Rechtsgelehrten , unſerer

Geſchädigter, auf Schadenerſaß nach dem hier ein- Klaſſiker des Rechts, vielfach auch als „ neue Be

hlägigen S 844 Abſ . 2BGB. können nur unter danken“ in irgendeiner Abhandlung unſerer Tage
der Vorausſetung gegeben ſein , daß auch dem zu leſen . Iſt es nicht ſchon ein Gebot der wiſſen :

unmittelbar Geſchädigten hier alſo dem ſchaftlichen Wahrheit und Gerechtigkeit, dieſen

infolge einer Dienſtbeſchädigung Verſtorbenen Männern wieder zu geben , was ihrer iſt ? Sind die

ein Anſpruch auf Schadenerſaß gegen den Militär- Gedanken Feuerbachs in ſeinen kleinen Schriften

fiskus nach den allgemeinen Vorſchriften vermiſchten Inhalte aus dem Jahre 1833 über die

des bürgerlichen Recht8 ( SS 823 , 839 BOB . ) hohe Würde des Richteramtes, über die hiſtoriſche

zugeſtanden haben würde. Da aber die verſtorbene Rechtsgelehrſamkeit, über die deutſche Rechtswiſſen

Militārperſon ſelbſt aus Anlaß einer Dienſt- ſchaft nicht auch heute noch ebenſo wahr wie ehe

beſchädigung durch Gewährung einer nach den dem, als ſie geſprochen oder niedergeſchrieben

ſchlägigen Beſtimmungen des DPG. bzw. MVG. wurden ? Warum werden ſie nicht wieder au

zu bemeſſenden Penſion oder Militärrente gemäß gemeingut der gebildeten Welt, zum mindeſten der

$ 38 OPG. und $ 41 MVH. erſchöpfend ab: deutſchen Rechtsmänner? Daß uns dieſe großen

gefunden geweſen wäre , ſo können auch deren Hinter: Månner wieder lebenswarme Perſönlichkeiten werden

bliebene keine weitergehenden bürgerlich-rechtlichen ſollen , daß ihr Geiſt und Gemüt wieder zu uns

Schadenserſaßanſprüche gegen die Militärverwal : reden ſollen , bedarf es eigentlich der Begründung ?

tung haben ; denn Vorausjetzung für die auf $ 844 Ich glaube nicht. Es bedarf vielleicht nur des

Abſ . 2 BGB. gegründeten Anſprüche iſt, daß dem Hinweiſes, in welcher Weiſe auf einem anderen

Getöteten ſelbſt gegenüber bereits die Voraus- Gebieteder Geiſteswiſſenſchaften ſolchen Beſtrebungen

jeßungen für die Entſtehung der Erſatzpflicht vor : Rechnung getragen wird und was dadurch icon

handen waren (vgl . Urteil RGZ. Bd . 65 S. 313 ff., erreicht wurde.

insbeſ. S. 317). Es werden daher auch die Anſprüche

der Hinterbliebenen ausſchließlich nach den Vor: I. Juriſtiſche Klaſſikerbibliothek

ſchriften des MH6 . ſich zu bemejjen und in den Man hört heute allenthalben , daß das deutſche

dort feſtgelegten Höchſtſatzen ihre geſetzliche Grenze Volt ſeinem Rechte fremd gegenüberſtehe. Man

zu finden haben . erkennt die Gründe, die dazu geführt haben , man

weiß, daß die Aufnahme des römiſchen Rechtes

mit ſeinen dem deutſchen Volke fremden und

Juriſtiſde Slajſiterbibliotheken . künſtlichen Begriffen und beſonders die in ihrem

Rechtsphiloſophiſche und juriſtiſche Leſe : Gefolge eingetreteneund durch die gefliſſentliche

bücher als Lehr- und Bildungsmittel.
Abſchließung des gelehrten Juriſtenſtandes noch

verſtärkte unverſtändliche Rechtsſprache dieſen Zu:

Bon Amtsrichter Baer in Nürnberg. ſtand großenteils verſchuldet haben (Wundt, Völker:

Nachfolgende Zeilen wollen nur nochmale pſychologie I, 1 S. 575).Man will dieſen Riß

zuſammenfaſſend auf eine Forderung hinweiſen , heilen . Die ausübenden Recht8männer inſonder:

die Saar und ich ſelbſt in der Richter-Zeitung heit ſind bemüht, hier einzugreifen (vgl. den Aufruf

)
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in der DRicht3. 1918 S. 57). Wollen nun die nur für die Fachgelehrten , ſondern vornehmlich für

Männer der Rechtsgelehrſamkeit hier nicht mit- das gebildete Publikum beſtimmt, und ſtellt fich

helfen, ſondern ſich den Vorwurf der hochmütigen als Aufgabe, die Wiſſenſchaftvom geſellſchaftlichen
Wiſſenſchaft, die fich weder um das Volt noch um Leben zu fördern und die politiſche und ſoziale

die Anwendung der wiſſenſchaftlichen Ergebniſſe Bildung zu klären und zu vertiefen ." Und nun

kümmert , gefallen laſſen (vgl. Bipps, Éthiſche Grund fragt ſchon Saar mit Recht: Wo bleibt die Rechts

fragen S. 187) ? wiſſenſchaft ? Iſt Alles , was hier getrieben wird,

Wenden wir unſeren Blic auf das Gebiet der nur Matulatur ? Oder genügt es, wenn hie und

Philoſophie. Es wird feinem Menſchen einfallen da einmal ein begeiſterter Schüler eine großen

zu behaupten, daß die Beſchäftigung mit den legten Rechtslehrers durch einenVortrag über deſſen Leben

und höchſten Fragen der Menſchheit,mitden Fragen und Wirken dieſem ein Denkmal ſeßt oder einige
der Weltanſchauung, des Seelenlebens der Ein- ſeiner Briefe oder ſeiner Reden herausgibt ? l ) Dieſe

zelnen und der Völker, der allgemeinen Wiſſen Frage aufwerfen , heißt ſie, glaube ich, verneinen.

ſchaftslehre, den Grundtatjachen des fittlichen Lebens Geſeßt aber den Fall, die Gebildeten unſeres

und der Kunſt weniger ſchwierig ſei als mit den Volkes würden ſolchenzuſammenfaſſenden Samm

Fragen des Rechts. Warum hatheute die Philoſophie lungen der Lebensbeſchreibungen und Werke der

ſo viele Anhänger und Freunde ? Die Anteilnahme Klaſſiker des Rechts nicht die erwartete Teilnahme

mußte auch erſt gewecktwerden und ſie wurde größten: entgegenbringen, was ich perſönlich bei dem Bil

teils erſt dadurch geweckt, daß man die Werte und dungsbedürfnis gerade des Deutſchen für aus:

Lehren der großen Denfer dem Volte zugänglich geſchloſſen erachte, ſo blieben doch immerhin die

machte, daß man ihre Gedanken in neuen lesbaren ausübenden Rechtsmänner, Richter wieVerwaltungs

Ausgaben oder doch in gekürzten Auslejeſammlungen , beamte, „ die neben ihrem beruf&mäßigen Wirken

gereinigt vom zufälligen hiſtoriſchen Beiwert und doch auch an der Wiſſenſchaft noch tätigen Anteil

erläutert in ihren gegenſeitigen Beziehungen wieder nehmen und ſich nicht nur im Stromeder Geſchäfte

herausgab, daß man ihr Leben und Wirken be treiben laſſen oder in Strudel einer raſtlos rührigen

ſchrieb und ſo den Gebildeten die Möglichkeit über: Geſchäftigkeit gedankenlos untergehen “ ( Feuerbach).

haupt verſchaffte, den Stoff tennen zu lernen , um Und nicht zuguterlegt ſind doch da die wißbegierigen

in ihn eindringen zu können . Iſt es nun nicht Rechtsjünger und die Jünglingedes deutſchen Volfes ,,

ein weltgeſchichtlicher Wiß , daß die Gründung die den Worten unſerer großen Männer gerne

einer allgemeinen philoſophiſchen Bibliothek von lauſchen und an ihren hohen Gedanken fich gerne

einem Juriſten ausging ? Kirchmann war es , der begeiſtern.

den unmittelbaren Anlaß gab zur Gründung der Einen Fehlſchlag eines ſolchen umfaſſenden

nunmehr im Verlage von Felir Meiner (früher Unternehmens als buchhändleriſche Tat halte ich

Dürr) in Leipzig erſcheinenden philoſophiſchen Bi- daher für vollſtändig ausgeſchloſſen. Nur müßte

bliothet , einer Sammlung, die ſich zur Aufgabe allerdings ein ſolches Unternehmen nicht aus

ſekt , die Werke der großen Denker der Erde dem der hiſtoriſch: antiquariſchen Vogelſchau geſchaffen

deutſchen Gebildeten zugänglich zu machen . Als werden, ſondern aus den Bedürfniſſen und dem

Ergänzung dieſer Sammlung erſcheint im Verlage Geiſte der Gegenwart ſeine Lebenswurzeln ent:

von Alfred Kröner in Leipzig eine von Rudolf nehmen . Dazu gehörte in erſter Linie eine volls

Eisler herausgegebene , philoſophiſch - ſoziologiſche tümliche Sprache und Schrift, keine Gelehrten
Bücherei mit dem Zwede, über den Fortgang der ſprache (vgl. Eduard Engel : Sprich deutſch, Ab

von dem Denker Comte ſo benannten neuen Wiſſen: ſchnitt: Die welſchende Wiſſenſchaft), dann eine
ſchaft, der Soziologie , zu berichten und auch die forgſame Ausleſe des wirklich Bleibenden gegen

Anſchauungen ausländiſcher Gelehrter hierüber dem über dem Zufällig-Hiſtoriſchen und zum Schlufſe

deutſchen Gebildeten zur Kenntnis zu bringen . Tertverbindungen und Erläuterungen. Schon

Dieſen beiden wiſſenſchaftlichen Unternehmungen vom Standpunkte der Sprache aus halte ich die

ſchließt ſich als dritte zuſammenfaſſende Samm: Neuausgabe vieler alter, heute vergeſſener Werke

lung an : Frommanns Klaſſiker der Philoſophie , für einen Gewinn ; man ſehe z. B. nur, wie

herausgegeben von Falckenberg . In dieſer wunder- Feuerbach gute deutſche Worte noch überali dort

baren Sammlung werden die Geſtalten der großen hat , wo wir ohne Fremdwörter gar nicht mehr

Denfer und Führer des Geiſteslebens unſerem auszukommen glauben.

inneren Auge wieder lebendig. wir ſehen ihre Lebens- Daß ein ſolches umfaſſendes Unternehmen nicht

ſchidjale und erfahren , wie ihre Gedanken und beſchränkt ſein dürfte auf die deutſchen Meiſter

Werke mit dieſen zuſammenhängen , und werden ſo des Rechts, ſondern in guten Ueberſeßungen auch

in ihre Geiſteswelt eingeführt. In dem gleichen die Ausländer überall zu Worte kommen müßten

Verlag erſcheint als Fortſeßung und Anhang zu

dieſer Sammlung eine Sammlung biographiſcher 1 ) Daß das rechtswiſſenſchaftliche Schrifttum ſolche

Syſtem- und Charafterſchilderungen , „ Politiker und
Leſe- und Feiertagsbücher hat, zeigt uns Nadbruch in

ſeiner Einführung in die Rechtswiſſenſchaft " (Samms
Nationalökonomen " betitelt ; herausgegeben von

lung Wiſſenſchaft und Bildung, Quelle und Meyer,

Edmoller und Hinge. ,, Dieſe Sammlung iſt nicht Leipzig 1913).)
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- wobei nur an die italieniſche Strafrechtsſchule, Werken des Rechtsanwalts Fuchs, des franzöſiſchen

an Denter wie Conte zu erinnern wäre -, ſei Rechtsgelehrten Gény und anderer Streiter der

hier nur im Vorbeigehen noch geſtreift. Freirechtsſchule den Anſchauungen der anderen

Welche Bereicherung das Geiſtesleben der Richtungen gegenüberzuſtellen ; hier könnten auch

Männer der Praxis von ſolchen umfaſſenden die Anſchauungen der Philoſophen, wie Wundt

Bücherſammlungen erfahren könnte, braucht im ( Völkerpſychologie, 9. Band Das Recht), Münſter
einzelnen wohl nicht ausgeführt zu werden . Ich berg (Philoſophie der Werte : Das Recht S. 367 ff.),

zweifle nicht, daß die Mehrzahl meiner Fach: Lipps (Die ethiſchen Grundfragen : Recht und Sitt

genoffen mit Freude ein ſolches Unternehmen beslichkeit) und der Soziologen wie Tönnies und an

grüßen und ihren Dank den Männern der Wiſſen- derer im Ausſchnitt auf eine gegebene Frage im

Ichaft dadurch abftatten würde, daß ſie von ſolchen Wortlaute mitgeteilt und den Anſchauungen un

Büchern fleißig Gebrauch machte. ſerer Rechtsphiloſophen wie insbeſondere Stamm

II. Juriſtiſche Beſebücher.
ler gegenübergeſtellt werden . Hier wäre auch der

Ort, wo über die weiten Gebiete der Neugeſtaltung

,, Die Kunſt des Lernens iſt teine leichte Kunſt des Rechts in Leben und Lehre , in Gefeßesaus

und groß iſt die Summe der Kraft , welche tåg- legung und Rechtsanwendung (Soziologiſches Recht,

lich von Bernbegierigen im ehrlichen Streben un : volkstümliches Recht, Recht und Wirtſchaft und

nüş bloß deswegen aufgewendet wird , weil ihnen wie die heutigen Schlagworte für die verſchiedenen

die Einſicht in den einzuſchlagenden Weg fehlt.“ Bewegungen heißen mögen ), und im Rechtsunter

Dieſe Worte ſprach der große Rechtslehrer Wind- richt ein Bild dadurch geboten werden könnte, daß

ſcheid im Jahre 1867 an die Hörer der Univerſität man die Aufrufe zu dieſen Bewegungen abdruct ,

München . Die richtige Einführung in eine Wiſſen : die Gedanken ihrer Führer im Wortlaute darlegt .

ſchaft iſt daher der größte Gewinn. Während Hier könnten endlich die Grundfragen neuer, noch

nun auf dem Gebiete der Einführungen in das nicht durchgepflügter Gebiete des Rechts, wie der

lebende Recht bereits prächtige Bücher vorliegen Rechtsverwaltung, derAnwendung der Seelenlehre

(von Krüdmann, Bozi und anderen ), find, ſoviel im Rechte, der ſeeliſchen Verfaſſung der an der

ich ſehe , ſolche für eine Einführung in die Grund Geſtaltung des Rechtes beteiligten Perſonen (alſo

lagen der Rechtswiſſenſchaft und beſonders der einer Charakterologie der Richter, geſchieden in

Rechtsphiloſophie noch nicht geſchrieben . Für die Strafrichter, Richter in bürgerlichen Rechtsſtreitig

Geſtaltung ſolcher einführender Leſebücher möchte keiten, Richter der Rechtsverwaltung im Gegenſake

ich auf zwei Bücher hinweiſen, die als Muſter zu den bisherigen Anſchauungen des Richters als

dienen können dafür, wie man in die wiſſenſchaft einer „ Spruchmaſchine“ ) dargelegt werden durch

lichen Grundlagen der Rechtswiſſenſchaft undder die Darſtellung der über ſolche Fragen bereits

Rechtsphiloſophie einführen kann. Sie ſind wieder vorliegenden Gedanken und Leußerungen der Ge

um dem philoſophiſchen Gebiet entnommen und lehrten und Männer der Praxis. Alle dieſe Aus

heißen : Philoſophiſches Leſebuch von Deſſoir und ſchnitte der verſchiedenſten Richtungen im Rechts

Menger und Moderne Philoſophie von Friſch: | leben , alle dieſe Gedanken in ihrer urſprünglichen

eijen -Röhler. Die in dieſen Beſebüchern angewandte Form ließen ſich zu einem Leſebuch mit dem ein

Methode, zur Einführung in die Fragen und heitlichen Gewebe der Schaffung einer „ Allgemeinen

Vorwürfe die Denker ſelbſt ſprechen zu laſſen, Rechtslehre“ wohl vereinigen (vgl. meinen Aufſaß

verdient ficher Nachahmung. Im erſteren Werte in der Bay3iR . 1911 Š. 39 ,,Ueber die Not

werden die Grundfragen der Philoſophie geſchicht: wendigkeit einer allgemeinen Rechtslehre“). Iſt es

lich durch Ausſchnitte aus den Lehren der großen nicht für den, deſſen Beruf die Mitteilung der

Denker vorgeführt; das zweite Wert führt in die Wiſſenſchaft an das Volk iſt, ein verlockendes Unters
Lehren und philoſophiſchen Gedanken der Gegen- nehmen , gleichjam einmal als objektiver Beobachter

wart durch die Darſtellung der hauptſächlichſten jeiner Wiſſenſchaft die Meinungen und Lehrenfrüherer

Gedankenzüge unſerer heutigen Denker ein. Bietet großer Rechtslehrer und der heute lebenden über
nun die Rechtswiſſenſchaft, wo heute alles im dieſe grundlegenden Fragen des Rechtes zuſammen:

Fluſſe iſt, nicht auch Stoff genug, um in ſolcher zufaſſen und ſo Leſebücher des Rechtes zu ſchaffen

Weiſe ihre Grundfragen abhandeln zu können , für die ſtudierende Jugend ſowohl als auch

Grundfragen , die ja nicht beſchränkt ſind auf den für die ausübenden Rechtsmänner, die nicht die

engen Kreis der zünftigen Juriſten , ſondern dar- Zeit haben , alle dieſe Gedanken aus den vers

über hinaus für alle Gebildete Bedeutung ge- ſchiedenſten Werken und Zeitſchriften ſich zuſammen

winnen ? Ich ſtelle nur einige Gegenſäße der Be- zutragen ? ) Und glaubt man nicht, daß auch die

trachtung des Rechts gegenüber : Naturrecht Gebildeten unſeres Voltes zur Belehrung ſolchen

hiſtoriſches Recht; dogmatiſche Rechtsſchule Leſebüchern Teilnahme entgegenbråchten , die infolge

Freirechtsſchule ; klaſſiſche Strafrechtstheorie - mo:

derne Strafrechtstheorie uff . Hier wäre der Plaß ,
2 ) Daß auch die vollswirtſchaftliche Wiſſenſchaft

dieſen Weg der Belehrung beſchritteu hat, zeigen die

Vorträge, wie den von Rantorowicz : Rechts » Uusgewählten Leſeſtüce“ von Diehl-Mombert, Braun

wiſſenſchaft und Soziologie , Ausſchnitte aus den Karlsruhe .

er bic
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der Gegenüberſtellung der verſchiedenen Meinungen halten , weiter, daß die Vorſchriften , die die SPD . für

und der Zuſammenſtellung ſämtlicher Gedanken Zuſtellungen von Amts wegen gibt,alſo die SS 208–213

hierüber ein objektives Urteil über alle dieſe Fragen SPD., für die Zwangsverſteigerung und Zwangsver

gewährleiſteten, während bisher immer der ein
waltung nur inſoweit gelten, als nicht in den $8 4–7

zelne ſein Urteil als das allein richtige hinzu: daß die ss 199–202BPD. durch den $ 4 ZVG ., die

Abweichungen vorgeſchrieben ſind, und ſchließlich,

ſtellen beliebte ?
Die Zuſammenſtellung dieſer S: 203-206 3PD. durch die $5 6 und 7 SVG. er

verſchiedenen Auffaſſungen über die Grundlagen ießt find (Säckel-Güthe Anm. III. 1, III. 2, erſter

unſeres Rechtsweſens, der geplanten Reformen in
und vorl . Abſaß zu 8 3 ZVG.) . Den gleichen Stands

Leben , Lehre und Unterricht, mit verbindenden punkt vertritt wohl auch Steiner in Anm. 2 zu § 3

Erläuterungen und Erklärungen , iſt ſie nicht eine SVG. und weiter auch – hier unter Berufung auf

pädagogiſche Tat ? Wie es die philoſophiſche Bechers Materialien Abt. VI S. 26 in Anm . 2

Wiſſenſchaft fertiggebracht hat, durch ſolche Lehr- Fußnote 3 zu § 13 EG. ZUG .
und Bildungsmittel fich Anhänger und Freunde Der Standpunkt dieſer Komm . ſcheint zu der

zu gewinnen, wird es der dem Leben doch näher- Anſicht geführt zu haben, in Bayern könne der Notar

ſtehenden Rechtswiſſenſchaft nicht auch gelingen ,

in einem ihm gemäß § 13 EG . ZVG . , Art. 25 Bay .

fich Freunde zu gewinnen ? Wenn erſt die Ge:

AG. SVG. übertragenen Zwangsverſteigerungsver

bildeten unjeres Boltes die Schwierigkeiten der

fahren die Zuſtellung des Zuſchlagsbeſchluſſes an einen

Hypothekgläubiger, der zu einem mobilen Truppen

Gefeßesauslegung und Rechtsanwendung kennen
teil gehört, nach $$ 201, 202 BPO . nidt bewirken.

gelernt haben , werden ſie auch nicht mehr ſo leicht Dieſe Anſicht halte ich nicht für richtig. Aus

verſtändnisloſen Klagen über angeblich ungerechte zugehen iſt von dem grundlegenden $ 3 ZVG . in Ver

Urteile Gehör ſchenken. Es wird der Zuſtand bindung mit § 302 d. Bet. vom 30. Oktober 1913, den

eines Verſtehens des Rechtes und ſeiner Ausübung Vollzug des NotG ., hier die Geſchäftsordnung für die

bei unſerm Volke wieder angebahnt werden . Aus Notariate betr . ( IMBI. 1913 S. 231 ff.), 8 42 der

dem Hochmut einer Geheimwiſſenſchaft muß dann Bek . vom 2. März 1910, die Ausführung der Zu

allerdings die Rechtsgelehrſamkeit heraustreten . ſtellungen von Amts wegen betr., (IMBI . 1910 S. 195ff.)

und $ 1 d. Bet bom 31. März 1905, die Zwangs

III. Juriſtiſche Studienführer. vollſtr. in das unbewegl. Vermögen betr . (IMBI.

Und zum Schluſſe wird es auch nötig ſein ,
1905 6. 587 f .) .

wie es die Sozialwiſſenſchaften ganz allgemein in

Nach dieſen Vorſchriften ſind für die Ausführung

der Bibliogrophie von Maas ſchon getan haben,

der dem Notar obliegenden Zuſtellungen zunächſt die

$S 208-213 SPD. maßgebend. Leßtere ichließen aber

auch für die Rechtswiſſenſchaft in beſtimmten Zeit:

räumen Ueberblice zu ſchaffen, in denen die Werke,

die Bewirtung einer Zuſtellung nach Maßgabe der

S$ 199-206 SPO . nicht aus . ( Vgl. Gaupp - Stein

Schriften und zerſtreuten Abhandlungen der Zeit
Anm . II 6 zu § 208 BPO .). Soweit alſo 83 BVG.

ſchriften aufgenommen ſind, die ſich über die Grund- in Betracht tommt, beſteht kein Hindernis, daß der

lagen der Rechtswiſſenſchaft und die theoretiſchen Notar, der hinſichtlich der ihm übertragenen Aus

allgemeinen Fragen des Rechtes ausſprechen, die führung der Zwangsverſteigerung an die Stelle des

ja nicht an das Beſtehen beſtimmter Geſekbücher Vollſtreckungsgerichtes tritt und daneben bei den

gebunden ſind, ſondern mit dem Geiſtesleben des von Amts wegen erfolgenden Zuſtellungen zugleich auch

Volkes in Verbindung ſtehen .*)

die Verrichtungen des Gerichtsſchreibers zu verſleben

Wo ſind die Männer der Wiſſenſchaft, die

hat (Art . 25 Abſ. I u . II BayAG . ZVG . ), eine Zu

vereint mit dem deutſchen Buchhandel ſolche neue

ſtellung nach § 201 SPD. bewirkt . Aber auch die

$$ 4-8 ZVG. hindern den Notar nicht, eine Zu

Lehr- und Bildungsmittel ſchaffen , die hier als

fromme Wünſche der Phantaſie noch vorſchweben ?

ſtellung nach § 201 BPO. zu bewirken. § 4 ſchafft

nur eine Vereinfachung und Erleichterung gegenüber

Oder ſollten ſie ſchon im Entſtehen begriffen ſein ? den in $$ 174, 175 enthaltenen Zuſtellungsvorſchriften

(v . 8. Pfordten Anm . 2 u . 6 zu § 8, Fiſcher-Schäfer,

Anm . 2 zu S$ 4 u . 5). Die Vorſchrift in § 4 iſt keine

Muf - Vorſchrift, ſondern ebenſo wie die Vor :

Stleine Mitteilungen.

ſchriften in $$ 174, 175 BPD. (vgl . Gaupp - Stein,

Anm . II zu § 175 ZPD . ) - eine Wahl-Vorſchrift

Xuwendbarleit der $$ 201 , 202 ZBO. im Zwange

und ſchließt - ebenſo wie die Vorſchriften der

verfteigerungsverfahren nach bayeriſchem Hecht. Fädels

SS 174 , 175 ZPO. - eine nach den übrigen Vor

Komm zum Zwangsverſteige
rungsgeſet (5) vertritt

ſchriften der 3PO . erfolgende Zuſtellung nicht aus

den Standpunkt, daß die 88 4-7 BVG . Abweichungen

(Steiner, Anm . 2 zu § 4, Fiſcher- Schäfer, Anm . 3 zu

von den Vorſchriften der SPD. für die durch $ 3

$$ 4 , 5 und § 1 , II der Bet. vom 31. März 1905 :

SVG. vorgeſchriebenen Zuſtellungen und zwar die

„ Die Zuſtellung durch Aufgabe zur Poſt iſt in den

88 4 und 5 Abweichungen von SS 174, 175 SPO. und

in $ 4 d . Gej . über die Zwangsverſteigerung und die

die 88 6 und 7 ſolche von den 88 203, 206 SPO. ent

Zwangsverwaltung bezeichneten Fällen zuläſſig " ).

§ 5 ZVG . kommt nicht in Frage , wenn für den ,

3) Einen Teil der Werte über Rechtss und Staats

dem zugeſtellt werden ſoll , ein Zuſtellungsbevolls

philoſophie findet man in dem Studienführer von R. mächtigter nicht beſtellt iſt. Die ss 6 und 7 ZVG.

Herbert :Die philoſophiſche Literatur, Spamer-Stutts kommen nicht in Betracht, wenn der einem mobilen

gart 1912 S. 157 7.

Truppenteil angehörige im Verfahren Beteiligte, dem
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zugeſtellt werden ſoll, einen dem Notar belannten daß ein Beteiligter, dem zugeſtellt werden ſoll, zwar

Wohnort hat. 88 SVG. vollends idreibt für ſein einen dem Notar bekannten Wohnort, der jedoch nicht

Anwendungsgebiet die Einhaltung der Zuſtellungs- der Ort des VollſtrGerichts iſt, auch nicht in deſſen

vorſchriften der 3PO. nach Maßgabe des § 3 ZVG . Bezirk gelegen iſt, hat, ſich aber bei einem dem Notar
als zwingend vor . bekannten mobilen Truppenteil im Inland befindet,

Es iſt deshalbder in der Begründung zu Art.26 ſokommthier gerade bei einer Zuſtellung an einen
(nun Art . 25 ) BayAG. SVG. enthaltene Sab : ..Zu Unteroffizier oder Gemeinen deßaltiden Heeres oder

ſtellungen mittels Erſuchungsſchreibens ($ 199–202 der aktiven Marine insbeſondere folgendes in Be

SPD. ) und öffentliche Zuſtellungen 6 204 BPO.) tracht: Die Frage, ob der 8. 172 BPO. als Muß
kommen nach den SS 4-8 des Geſ. über ZV. und Vorſchrift anzuleben oder auch eine Erſabzuſtellung

Verw . nicht in Frage" (Becer, Mat. Abt. VI S. 26 ), nach § 181 BPD. gültig iſt, ob alſo auch am Wohn

allgemein , ſo wie er lautet, jedenfalls angeſichts der orte zugeſtellt werden kann, iſt angeſichts widers

derzeit geltenden Vorſchriften nicht richtig. Das er: ſprechender Entſcheidungen des Reichsgerichte (vgl .

gibt ſich auch daraus, daß in § 41 der Bek . v . 2. März Urt. d . 3. Sen. des RG. vom 20. Oktober 1916 (RGE.

1910, der nach dem Geſagten auch für die Zuſtellungen Bd. 89, 18) , dagegen Urteil des 7. Sen. des RG. v.

im Zwangsverſteigerungsverfahren gilt, ausdrücklich 2. Juli 1917 (JW. 1917 S. 297 Nr. 19] ), ſoweit

geſagt iſt: ,,Die Zuſtellungen im Ausland und die nicht die Verordnung, betr . das Verfahren bei Zus

öffentlichen Zuſtellungen erfolgen nach Maßgabe der ſtellungen d . 22. Dez. 1915, (RGBI. 1915 S. 833)

hierüber beſtehenden beſonderen Vorſchriften ( 1. 3. B. einſchlägig iſt, noch immer als beſtritten zu erachten.

SPD. &$ 199, 202, 203-206, 208 uſw.) " . Nun iſt (S. hierüber Stein, Kriegsgel. proz.-rechtl. Inhalts

allerdings auffallenderweiſe in dem eben erwähnten S. 255 ff.). Da weiter die 83 174. 175 ZPO. wohl

§ 41 der Bet. vom 2. März 1910 der § 201 ZPO. nur dann angervendet werden können , wenn eine

nicht mitaufgeführt. Dieſe Lücke iſt aber ſpäter durch Zuſtellung am Wohnort an und für ſich überhaupt

die Bet. vom 15. März 1911 , die Zuſtellungen an zuläſſig wäre, die Bedeutung des § 4 DVG. aber

Perſonen, die zur Beſaßung eines in Dienſt geſtellten ſich in einer Abänderung der $$ 174, 175 BPO. er

Kriegsjahrzeuges gehören, betr . , (IMBI. 1911 S. 79) ſchöpft, ſo kann zum mindeſten bezweifelt werden , ob

wenigſtens hinſichtlich der im Betreff dieſer Bet. be- 8 4 ZVG. gegenüber einem Unteroffizier oder Ge

zeichneten Perſonen ausgefüllt, indem die Zuſtellungen meinen, der einen dem Notar bekannten Wohnort hat,

an ſolche Perſonen gemäß § 201 BPO . mittels Er- überhaupt anwendbar iſt. Dagegen walten darüber

ſuchens der vorgeſeßten Nommandobehörde unter keine Zweifel, daß eine Prozeßzuſtellung an einen zu

gewiſſen Vorausſeßungen empfohlen wurden . Weiter einem mobilen Truppenteil im Inland gehörigen

iſt durch Bet. gleichen Betreffs vom 9. Juni 1917 Unteroffizier oder Gemeinen wahlweiſe nach § 172

(IMBI. 1917 Beibl. S. 155 ) allgemein empfohlen, 3PO. oder nach § 201 3BD. berpirkt werden kann

die Zuſtellung an die im Betreffe genannten Perſonen (Gaupp-Stein Anm . II zu § 201 BPO .), ſofern nicht

in der Regel gemäß § 201 3 PO . mittels Erſuchens zur Ausführung der Zuſtellung nach § 172 BPO. die

der vorgeſepten Komm.behörde zu bewirken . Hin- Feldpoſt in Anſpruch genommen werden müßte

ſichtlich der zu einem im Ausland befindlichen oder (vgl . Vef. die Zuſt. an Kriegsteilnehmer betr. vom

zu einem mobilen Truppenteil gehörigen Perſonen 25. Febr . 1915 IMBI. 1915 Beibl. S. 41) . Unter

iſt m . W.eine gleicheoder ähnliche, ausdrücklich auf dieſen Umſtänden und um der Gefahr zu entgehen,

eine Zuſtellung nach § 201 BPD. hinweiſende, nach daß eine nach § 4 ZVG. bewirkte Zuſtellung als un

trägliche Bekanntmachung oder Entſchließung nicht gültig angeſehen werden könnte, mag der Notar in

ergangen . Aus welchen Gründen dies unterblieb, dem eben zur Erörterung geſtellten Fall recht wohl

entzieht ſich meiner Beurteilung. Ich kann nur ver- veranlaßt ſein, nach § 201 BPO. zuzuſtellen, insbe

muten , daß ein Bedürfnis hiezu nicht hervorgetreten ſondere dann, wenn er zufolge der Beſtimmungen der

ift. Keinesfalls dürften Rechtsgründe für die Unter- Feldpoſtdienſtordnung, welche Schreiben mit Zuſtel

laſſung maßgebend geweſen ſein . Im übrigen ſei lungsurkunden von der Beförderung durch die Feld

auf die weiter unten angeführte Bek. v . 25. Febr. poſt ausſchließt, nach § 172 ZPO, nicht zuſtellen kann.

1915 , die Zuſtellungen an Kriegsteilnehmer betr . ,
Aus den gleichen Gründen und weiter noch dess

(IMBI. 1915 Beibl . S. 41 ) verwieſen . halb, weil während der Dauer des Kriegszuſtandes

Auch die etwas weniger entſchieden als der oben eine Zuſtellung im feindlichen Ausland überhaupt

erwähnte Saß der Materialien lautenden Bemer- nicht möglich iſt und eine Zuſtellung im befreundeten

kungen bei Steiner Anm . 2 Fußnote 3 zu § 13 EG . oder neutralen Ausland tatſächlich nicht unerheb

BBG.: ,zu Zuſtellungen mittels Erſuchungsſchreibens lichen Schwierigkeiten begegnet, wird der Notar dann,

(88 199–202 ZPO. ) und öffentlichen Zuſtellungen wenn der Truppenteil, dem der beteiligte Unteroffizier

($ 204 ZPO. vgl. § 8 ZVG. ) iſt für den Notar kein oder Gemeine angehört, ſich im Ausland befindet,

Anlaß mehr gegeben (Becher, Mat. VI S. 26 ) “ er- unter Abſtandnahme von der ihm zur Wahl gelaſſenen

ſcheinen mir nicht nur im Hinblick auf den von Steiner Zuſtellung nach § 199 ZPO . – ſoweit dieſe nach dem

ſelbſt angeführten $ 8 3VG . unzutreffend. Ganz abs Geſagten überhaupt möglich iſt die Bewirkung

geſehen davon, daß für das Anwendungsgebiet des der Zuſtellung nach Maßgabe des § 201 SPD. einer

§ 8 ZVG. beiſpielsweiſe auch eine öffentliche Zu- ſolchen nach Maßgabe des S 4 ZVG. vorziehen .

ſtellung zwingend werden kann (vgl . v . d . Pfordten
Ich komme ſomit zu dem Ergebnis, daß der bay.

Anm. 6 zu § 8 ZVG .), kann der Notar ſehr wohl ein Notar in einem ihm übertragenen Zwangsverſteige

Intereſſe daran haben, von einer Zuſtellung nach rungsverfahren den Zuſchlagsbeſchluß an einen im

§ 4 ZVG. nicht Gebrauch zu machen und ſich nicht Verfabren beteiligten Hypothelgläubiger, der im In

mit dem Präjudiz des § 175 Abſ. 1 leßter Sap 3PO. land einen dem Notar bekannten Wohnort hat, und

zu begnügen. Was insbeſondere den Fall betrifit, einem mobilen Truppenteil im Inland oder Ausland

4
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angehört, nad Maßgabe der 8 $ 201, 202 BPD . zus geweſen und ſtünde nur auf dem Papier, obne die

ſtellen kann .

Folgen zu verhindern, die gerade bermieden werden

Eine Erörterung darüber, ob das gleiche aud ſollen. Es iſt ein Unding, Idenn eine Staatsſtelle,

gilt, wenn ein einem mobilen Truppenteil angehöriger die im Namen des Trägers der höſten Staates

Beteiligter im Inland einen dem Notar belannten gewalt Recht zu ſprechen oder wie der Vertreter

Wohnort nicht hat, liegt außerhalb des Zwedes der Anllagebehörde dazu wenigſtens mitzuwirken

dieſer Darlegung und ſoll deshalb unterbleiben. hat, Beſtimmungen einer anderen Staatsſtelle, die eben

Dagegen will ich mich noch zu den Erforders, falls im Namen des Trägers der höchſten Staatsges

niſſen der Rechtsgültigkeit einer durch den Notar zu walt dieſe Beſtimmungen erlaſſen hat, öffentlich für

bewirkenden Zuſtellung nach § 201 ZPD. äußern, da unzweckmäßig oder verbeſſerungsbedürftig erklärt; e8

auch hierüber die Anſichten in der Praris geteilt zu würde beiſpielsweiſe ſonderbar anmuten , wenn ein

ſein ſcheinen .

Schwurgerichtsvorſißender bei Begründung eines

Da im Zwangsverſteigerungsverfahren an Stelle Todesurteiles die Gelegenheit wahrnehmen würde,

des Prozeßgerichts das Vollſtredungsgericht und in ſeine perſönliche Meinung über die Todesſtrafe zu
Bayern an Stelle des Bollſtredungsgerichts der mit äußern, oder ein Vorſißender der Straffammer ſeine

der Ausführung der Verſteigerung betraute Notar perſönliche Abneigung gegen die ſchweren Strafen des

tritt, ſo iſt natürlich das in 8 201 BPD . vorgeſchrie- Müdfalles befunden würde. Bei Beantwortung der

bene Erſucungsſchreiben nicht, wie in 8 202 BPD. vorliegenden Frage müſſen bei dem großen Ernſte

vorgeſdrieben, von dem „ Vorſibenden des Projef= der Striegszeit bauptſädlich Geſichtepunkte ſtaates

gericht8 ", auch nicht etwa bon dem „ Vollſtredungs- politiſcher Natur leiten . Es ſteht feſt, daß die Staats

richter“, ſondern von dem „Notar“ ſelbſt zu erlaſſen . ſtellen, welche die Kriegsvorſchriften in der Regel auf

Beſondere Vorſchriften beſtehen, abgeſehen von § 202 Grund Beratung mit Sachverſtändigen erlaſſen , ſtets

Abſ. 2 SPD.,. weder über die Form noch über die das Wohl des Volkes im Auge haben. Es kann aber

Erledigung dieſes Erſuchungsſchreibens. Es genügt auch nicht geleugnet werden, daß bei der einſchränken

alſo z. B., wenn der Notar die Kommandobehörde den Natur ſolcher Beſtimmungen meiſt beſtimmte

um die Zuſtellung an den betr. Unteroffizier oder Perſonenkreiſe empfindlich getroffen werden. Das

Gemeinen erſucht, die Momm.beh. das zuzuſtellende Volt glaubt in folchen Fällen nur allzugern, daß das

Shriftſtück dem Beteiligten aushändigt, auf dem Er- Wohl der Allgemeinheit nicht berüdſichtigt werde.

ſuchungsſchreiben des Notars die Aushändigung durch Wenn nun der Amtsanwalt oder der Richter, ſei es auch

Unterſchrift des Beteiligten beſtätigen läßt, unmittels nur bei der Strafzumeſſung, die Zweckmäßigkeit oder

bar unter dieſe Empfangsbeſtätigung nur die Unter Notwendigkeit der Kriegsvorſdriften in Frage zieht, ſo

(drift des Truppenführers feßt und ſchließlich das kann das höchſt bedenklich wirken. Das Volt iſt geneigt,
Erſuchungsſchreiben init den darauf geſeßten Ur. den Gerichtsbeamten in dieſenDingen mehr Vertrauen zu

kunden an den Notar zurüdleitet. Durch ſolche auf ſchenten als der ihm hier als Partei erſcheinenden Ver
dem notariellen Erſuchungsſchreiben niedergelegte Urs waltungsbehörde. Mißbilligen ſie eine Anordnung, ſo

kunden iſt m . E. die Zuſtellung ſchriftlich bezeugt. gilt das leicht dem Volt als Evangelium des Rechts.
Das aber genügt (vgl. Gaupp - Stein Anm. III zu Zumal das Wort des Richter : wird beſprochen ; nach

§ 201 SPD. ) .

ihm richtet ſich das Volt und glaubt ihm mehr als

Landgerichtsrat Fri Kolb in Frankenthal . der Verwaltungsbehörde. Es ſagt ſich der Richter

denkt nicht gut über die Vorſdriften der Verwaltungs:

behörde, alſo hätte es nicht nötig, ſich einer genauen

Beobachtung der Beſtimmungen zu befleißigen. Es

Die kriegeberordnungen vor Gericht. Bei der

iſt ferner wohl zu beachten, daß das Volt ein ſolches

Menge der Kriegsverordnungen drängt ſich unwill

Wort der Kritil gerne nach ſeinem Sinn auslegt und

kürlich die Frage auf, ob es berechtigt iſt, in einem

es auch mißdeuten oder gar verdrehen kann. Gewiß

gerichtlichen Verfahren, abgeſehen von ihrer Rechts

kann die Verbeſſerungsbedürftigkeit mancher Kriegs

gültigkeit etwa bei der Strafzumeſſung - aud

verordnungen nicht geleugnet werden und die hes

ihre Zwedmäßigkeit zu prüfen.Aus dem Fehlen jeg- Härten nachMöglichkeit abzuhelfen . Aber derSe=

teiligten Stellen ſind ja ſtets beſtrebt, Fehlern und

licher einſdlägigen Vorſchriften, die jederzeit auf Grund

des Urt. 4 3.2 bayr. MrZuſtG . erlaſſen werden könnten,

richtsſaal iſt nicht die Stätte zu einer Kritik der Vor

iſt ein unbeſchränkte Recht zu ſolcher Prifung nicht

ſchriften . Hier fann ſich die Behörde, deren Anords

zu folgern . Zunächſt fönnte an eine entſprechende An

nung angegriffen wird, nicht verteidigen ; es würde

wendung der Beſtimmuugen des Art. 15 PS18B.

zudem nicht der Würde des Gerichtes entſprechen,

gedacht werden, der es verbietet die Notwendigkeit

wenn es etwa bei dieſer Gelegenheit zu Auseinander

feßungen mit dem Vertreter der Anklagebehörde täme,

oder die Zwedmäßigkeit einer Polizeivorſchrift in Ers

wägung zu ziehen. Dieſes Verbot iſt unbedingt und

der vielfach auch nicht in der Lage wäre, die richtige

unbeſchränkt und vom Richter wie vom Vertreter der

Antwort zu erteilen . Derartige Erörterungen ge

Staat&anwaltſchaft auch bei der Strafzumeſſung zu

hören ins Parlament, wo es der Regierung möglich

berückſichtigen . Denn es wäre ein Unding, wenn der

iſt, unrichtigen Auffaſſungen zu begegnen und die

Geſebgeber einen bindenden Grundſaß,aufſtellte, der

Gründe darzulegen, die zurErlaſſung der angegriffenen

im nächſten Augenblide d. i . bei der Strafzumeſſung

Verordnungen geführt haben.

wieder durchbrochen werden dürfte. Der Zweck des

Amtsanwalt Karl fra uß in Bergzabern .

Verbote8 iſt, die Staatëautorität unantaſtbar zu laſſen ;

er würde auch dann bereitelt werden , wenn jene

Prüfung bei der Strafzumeliung zugelaſien werden

follte. Das Verbot wäre dann auch gar nicht nötig
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Aus der Rechtſprechung.
Denn es beſtand nach dem Inhalte der vomBell. ge

fertigten Notariatsurtunden Nr. 591 und 594 teine

Reichsgericht.
ſichere Gewähr dafür, daß die Eintragung der von der

Al. für ihr Darlehn angeſtrebten þypothet mit dem

A. Sivilſachen. Rang unmittelbar hinter 75 000 M und nicht erſt mit

dem hinter 97 000 M erfolgen werde. Die leßtere
I.

Urkunde enthält überhaupt reine Verpflichtung des

Belehrungspflicht einesMotarš bei Erklärungen , die Grundſtüdseigentümers zu einer Vorrangseinräumung.

Hangterháltuiñe der Hypotheten betreffen . Erfordernifie In der erſteren Urkunde iſt zwar eine ſolche Verpflich

wirtſamer Borrangseinräumung. Auf einem Grundſtüđe tung der zurüđtretenden Gläubiger (Eheleute D.) ents

des Fabritbeſikers A.waren in Abteilung III unter halten , aber nur allgemein zugunſten einer vom

Ziff. 1–4 Hypotheten im Geſamtbetrage von 97 000M | Grundſtüdseigentümer aufzunehmenden Hypothet, nicht

eingetragen, die legten 26 000 M für die Eheleute D., aber zugunſten einer Bypothet der Klägerin. Bei dieſer

unter Ziff. 6 auf Grund Eintrags vom 24. Oftober 1912 Sachlage war die Eintragung der der Al . bewilligten

eine Sicherungshypothet von 770.35 M. Nachdem 4.'? Hypothel mit dem beabſichtigten Range teineswegs

mit der Klägerin Berhandlungen über die Gewährung geſichert. Zur Eintragung bedurfte es in formeller

eines Darlehens von 25 000 gepflogen hatte, wurde žinſicht gemäß § 19 60. zunächſt der Bewilligung der

der beflagte Notar am 1. November 1912 in drei ge- zurücftretenden Øypothetengläubiger als derjenigen,

ſonderten Aften amtlich tätig. In dem erſten von ihm deren Rechte durch die Eintragung betroffen wurden.

beurkundeten Atte (Notleg. Nr. 591 ) vereinbarten die Dieſe Bewilligung war aber zugunſten der Kl. nicht

Eheleute D. mit A.,daß ihre øypothefenforderung von erfolgt ; es lag auch feine den Vorſchriften der Grund:

26 000 M in zwei Teile von 22 000 und 4000 M jer. buchordnung entſprechende Erflärung des Grundſtüds

fallen , daß einervon A. aufzunehmenden Hypothel von eigentümers vor, daß er von der ihm überlaſſenen

25 000 M der Vorrang vor dem Teile von 22000 M Wahl in der Beſtimmung des vorgehenden Gläubigers

eingeräumt werden, und daß ihre øypothet bei pünkts zugunſten der Kl. Gebrauch mache. Zur Eintragung

licher Zinszahlung bis zum 1. Oftober 1915 für die bedurfte es aber auch der Bewilligung des Grund

Gläubiger untündbar ſein ſolle. 3m zweiten gleich. ſtückseigentümers, ſei es nach § 880 oder, da es fich

falls von ihm beurtundeten Atte ( NotReg. Nr. 592) bei derHypothef der Kl.um eine noch nicht eingetragene

vereinbarten dieſelben Parteien , daß die Rüdjahlung vypothet handelt, nach § 879 BGB. (Pland BOB.

des zurüdtretenden Teils der D.ſchen Hypothet in alss 4. Aufl. 8 880 II 2 a, 8 879 4 b) . Wenn daher der Grunds

bald beginnenden Teilzahlungen von monatlich 750 M buchbeamte auf die bei ihm geſtellten Anträge für die

erfolgen ſolle. Jm dritten vom Bell . beglaubigten AI. eine Hypothet nach 97 000 M ohne Hangvortritt

Alte (NotReg .Nr. 594) bewilligte A. der Kl . eine eingetragen und nur bei der D.ſchen Hypothek

Kypothel von 25 000 M zur Sicherung eines ihm von den Vermert eingetragen hat, daß vor der Teilpoſt

der Al. , gegebenen “ gleich hohen Darlehne . Die Ein- von 22000 M einer vom Eigentümer zu beſtimmenden

tragung dieſer øypothet der Kl. geſhah aber nicht mit Hypothek der Vorrang eingeräumt werde, ſo hat er damit

Vorrang vor dem Teile der D.ſchen Hypothet von nicht nur nicht, wie die Reviſion meint, formaliſtiſch

22000 M, ſondern hinter demſelben . Der Grundbuch- und rechtswidrig , ſondern durchaus pflichtgemäß ge

richter trug auf die bei ihm geſtellten Anträge nur handelt; er konnte nach der Sachlage gar nicht anders

bei der D.ſchen Øypothet den Vermert ein : „ Vor handeln. Die Umſtände, die der Eintragung der klä

dieſen 22000 M , die den weiteren 4000 M im Rang geriſchen vypothef mit dem beabſichtigten Rang nach

nachſtehen, iſt einer von dem Eigentümer N. 4. auf- der Sachlage zur Zeit der Auskunft des Bell.entgegen

zunehmenden Øypothet von 25 000 M der Vorrang ſtanden, mußte dieſer als Notar bei Anwendung der

eingeräumt“ . In der ſpäter von einer vorgehenden von ihm zu fordernden Sorgfalt erkennen ; er tonnte

Øypothetengläubigerin betriebenen Zwangsverſteige: ſich ihnen insbeſondere dann nicht entziehen, wenn er

rung wurde das Grundſtüď vom Ehemann D. gegen durch die Bitte um Auskunft zu beſonderer Prüfung

ein Bargebot von 27 000 M erworben. Die Mi. fiel veranlaßt war, zumal er ſich ſagen mußte, daß die

mit ihrer Bypothet aus und erhob nun Schadenerſaßs Auszahlung des Darlehns bevorſtand. Den Bekl. trifft

anſprüche in Höhe von 25 000 M gegen den Bell. auch inſofern ein Verſchulden - und dieſes Verſchulden

wegen vorfäßlicher, jedenfalls fahrläſſiger Amtspflichts iſt das weſentlichſte — , als er es unterließ , in die

verleßung. Das BG. fand in dem Verhalten des Bell. UrkundeNr. 594 die Bewilligung des Grundſtücseigens

eine fahrläſſige Amtspflichtverlegung. Dieſe Annahme tümers für den Vorrang der Klägeriſchen Hypothet vor

wurde vom HG . gebilligt. der zurücktretenden D.ſchen Teilpoſt aufzunehmen. Daß

Aus den Gründen : Der von der Kl . gegen er die Ulrkunde Nr. 594 nur beglaubigte, ſteht nicht

den Bekl . erhobene Vorwurf vorſäßlicher, durch eine entgegen , weil er ſie im Auftrage der Beteiligten entwarf

Tåuſdung der Kl. begangener Amtspflichtverleßung und io mit deren Willen Kenntnis von dem Jnhalte

iſt im Zwiſchenurteil des BG . vom 7. Dezember 1915, der Urkunde erlangte (ROZ. Bd . 87 S. 232 ). (Urt.

deſſen Inhalt in dieſem Rechtszug von feiner Seite be- des III 3S . vom 19. April 1918, III 487/1917) .

anſtandet worden iſt, zurückgewieſen worden . Dagegen

hat das BO. in ſeinem Endurteil eine fahrläſſige
II .

Amtspflichtverlegung des Befl . aus dem Grund an

genommen, weil er die Frage des Ehemanns und Ver- 1. Der Streitrichter iſt im allgemeinen nicht befugt,

treters der Al., ob deren vypothet für das Darlehen recht&geſtaltenden Ämtehandlungen einer anderen Be:

von 25 000 M den Rang hinter 75 000 N habe, ohne hörde 3. B. auf dem Gebiete der freiwilligen Gerichte:

Einſchränkung ſchlechthin bejaht habe. Dieſe Annahme barteit die Gültigkeit abzuſprechen ; audere, wenn der

fahrläſſigen Verhaltens des Befl. iſt durchaus gerechts vandlung eine ſo weſentliche Boransjetung fehlt, daß

fertigt. Der Bell . hatte die Amtspflicht, der fil. an- nach der erfennbaren Abſicht des Geſetzes bei ihrem

gemeſſene Rechtsbelehrung über die Bedeutung der Fehlen der Umtshandlung die Eigenſchaft und die

abgegebenen , auf die Mangverhältniſſe der øypotheken Wirtung der Aueibang ſtaatlicher Befuguiſe verſagt

bezüglichen Erklärungen zu geben ; er war ſelbſtver- ſein ſollen. 2. 3it die Entſcheidung im Koftenpuntt

ſtändlich noch vielmehr verpflichtet, auf eine von ihm anfechtbar und mit welchem Rechtsmittel, wenn das

geſtellte Frage unter ſorgfältiger Abwägung der Sach- Gericht des erſten Rechtsgangs eine Klage, deshalb,

und Hechtslage die beſtmögliche Auskunft zu erteilen . weil dem angeblichen geſeßlichen Vertreter in Wahr.

Eine ſolche Abwägung verbot aber dem Bell. die heit die Vertretung macht fehle, abgewieſen und ihm

unbedingte Bejahung der an ihn geſtellten Frage. perſönlich die Koſten anferlegt hat ? A us den Grün :

4393
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den : 1. Das 16. iſt davon ausgegangen, daß es gemäß handelt, durch die jemand die Fähigteit oder die Be

$ 56 ZPO . berechtigt und verpflichtet ſei , den amts- fugnis erlangt, Rechtsgeſchäfte vorzunehmen oder
gerichtl. Beſchluß vom 15. Januar 1915, auf den die Willenserklärungen entgegenzunehmen , findet der

drei Vertreter der Stlägerin ( einer Stiftung) ihre Ver- Grundſaß eine weſentl. Štüße in 8 32 FOG., wonach ,

tretungsbefugnis gründen , nicht bloß auf ſeine Gültig- wenn eine ſolche Verfügung ungerechtfertigt iſt, ihre
teit der Form nach, ſondern auch daraufhin nach- Aufhebung auf die Wirtſamkeit der inzwiſchen vor

zuprüfen, ob die geſeßl. Vorausſeßungen für ihn vors genommenen Rechtsgeſchäfte keinen Einfluß hat, ſofern

lagen . Es iſt der Anſicht, daß die Vorausſeßungen ſie nicht wegen Mangels der ſachl. Zuſtändigkeit des

des § 29 (86) BOB. nicht gegeben geweſen ſeien, und Gerichts unwirtſam iſt. Die Entſtehungsgeſchichte des

hat deshalb die Klage wie angebracht abgewieſen. § 32, auf die das 10.beſonders Gewicht gelegt hat,
Das Bo, nimmt dagegen den Standpunkt ein, daß ſteht dem vom III. ZS . angenommenenGrundſake
in den Fällen , wo die Vertretungsbefugnis auf einer nicht entgegen. Denn weder die in § 39 des Bor:

rechtsgeſtaltenden Staatshandlung beruht, der als entw . von 1881 noch die in § 29 des Vorentw . von 1888

ſolcher die Vertretungsmacht ſchafft , insbeſondere auf vorgeſehen geweſenen Beſtimmungen ſind Geſetz ges
einer im Wege der freiwilligen Gerichtsbarkeit er- worden ; das Geſeß ſieht vielmehr bewußt davon ab,

gangenen Verfügung, der Streitrichter nicht zu unter- die Frage in ihrer Allgemeinheit ausdrüdlich zu regeln

ſuchen habe, ob die geſetzl. Vorausſegungen der Hand- und beſchränkt ſich auf Sondervorſchriften, wie ſie
lung vorhanden waren oder nicht. Die Reviſion außer in § 32 3. B. in § 7 enthalten ſind. Auf dem

bekämpft den Standpunft des BG . Sie führt aus, Sage, daß bei Handlungen der freiw . Gerichtsbarkeit
der Saß, daß das Streitgericht an die Beſchlüſſe des der Mangel der geſekl . Vorausſeßungen einer Anord
Michters der freiw . Gerichtsbarkeit gebunden ſei , treffe nung nur in dem dazu beſtimmten Verfahren und

in dieſer Allgemeinheit nicht zu . Der Standpunft des damit nur einheitlich geltend gemacht werden kann,

BG. iſt aber richtig. Vorweg iſt zu bemerken, daß beruht die ſtändige Rechtſprechung der 35. des RG. ,
das Bo. den von der Mev . bekämpften Saß ſo all- wonach nur das Vormundſchaftsgericht und die ihm

gemein , wie ihn die Rev. wiedergibt, gar nicht auf: übergeordneten Gerichte über die Vorausſeßungen der
ſtellt. Einmal beſchränkt ſich die ganze Erörterung Anordnung einer Vormundſchaft oder Pflegſchaft zu

des BG. darauf, ob im Rahmen des § 56 ZPO. eine entſcheiden haben und die Gültigkeit einer ſolchen An

rechtsgeſtaltende Staatshandlung den Streitrichter ordnung von dem Streitrichter nicht in Zweifel gezogen

bindet. Sodann ſeßt das BG. ausdrüçlich voraus, werden darf. Er wird auch in der Rechtslehre immer
daß der geſebl . Vertreter von einer ſachl. zuſtändigen mehr vertreten . Einzelne Schriftſteller machen einen

Behörde beſtellt iſt und daß es ſich auch nicht um eine Unterſchied, je nachdem der rechtsgeſtaltenden Staats
Anordnung handelt, zu der ſich der Staat gar nicht die handlung weſentliche oder nicht weſentliche geſel.

Befugnis beilegt. Endlich hat es, wie ſich aus der Vorausſeßungen fehlen. Sie denken dabei beſonders

Geſamtheit ſeiner Erwägungen mit Sicherheit ergibt, an den Fall, daß einem Volljährigen , deſſen Ent
überhaupt nur ſolche Handlungen der freiw . Gerichts- mündigung weder beantragt noch ausgeſprochen iſt,

barleit im Auge, die der Form nach gültig erlaſſen ein Vormund beſtellt iſt oder daß ein Verfahren, das
find, alſo allen weſentl. Berfahrensvorſchriften genügen . nur auf Antrag ſtatthaben darf, ohne Antrag eingeleitet

Jn der ſich hieraus ergebenden Beſchränkung aber iſt iſt. Der III. ZS . nimmt dagegen in ſeinem Urteil an,

der Auffaſſung des BG. beizupflichten . Legtdas Geſeß daß zwiſchen den verſchiedenen geſeßl. Vorausſegungen,
eine rechtsgeſtaltende Handlung in die Hände einer insbeſondere zwiſchen weſentlichen und nicht weſent

beſtimmten Behörde und ſchreibt es zugleich vor, auf lichen, nicht zu unterſcheiden ſei , da eben die Behörde

welchem Wege die Aufhebung erwirft werden kann, der freiw . Gerichtsbarkeit darüber zu entſcheiden habe,

ſo iſt grundſäßlich, auch ohne beſonderen Ausſpruch ob alle Vorausſeßungen erfüllt ſind. Bei der vom

im Geſeß, anzunehmen , daß der Mangel der geſell. BG. mit Recht betonten Flüſſigkeit der Grenzen zwiſchen
Vorausſeßungen der Vandlung nur auf dem vor- weſentl . und nicht weſentl. Vorausſeßungen würde
geſchriebenen Wege geltend gemacht werden fann und eine Unterſcheidung nach Arten von geſeßl. Vorauss

daß die Staatshandlung bis zu einer auf dieſem Wege ſegungen auch die Rechtsſicherheit gefährden , der der
erfolgenden Aenderung allen gegenüber wirfjam iſt. in Nede ſtehende Grundſatz gerade dienen ſoll . Troba

Dann aber kann darüber, ob die geſeßl . Vorausſeßungen dem wird anzuerkennen ſein , daß er nicht gelten kann,
der Handlung vorgelegen haben, nicht gelegentlich wenn der Handlung der freiw . Gerichtsbarkeit Voraus

durch die verſchiedenen Gerichte oder Behörden, die ſeßungen fehlen , die ſo weſentlich ſind, daß, wie bis
zufällig über eine aus der Staatshandlung ſich er- weilen geſagt wird, „ nach der erkennbaren Abſicht des

gebende Folgerung zu befinden haben, mit möglicher- Geſekes bei ihrem Fehlen der Amtshandlung die

weiſe verſchiedenem Ergebniſſe, ſondern nur einheitlich Eigenſchaft und Wirkung der Ausübung ſtaatlicher

in dem dazu beſtimmten Verfahren entſchieden werden. Befugniſſe verſagt ſein ſoll“ . Das nimmt aber auch

Das erfordert die Sicherheit des Verkehrs und iſt auch das BG . an . Ob eine ſolche Ausnahme vorliegt, mag

um eines ſachgemäßen Zuſammenwirkens der Behörden nicht immer ganz zweifelsfrei ſein, und es mag auch
willen unbedingt geboten. Dieſem Grundſaße hat der darüber geſtritten werden, ob die vorhin erwähnten,

III . ZS . des RG . in dem Urteile RGZ. Bd . 81 S. 206 ff . von einzelnen Schriftſtellern angeführten Ausnahme:
(211 ) Ausdruđ in einem Falle gegeben , wo es ſich fälle als ſolche anzuerkennen ſind. Hier fehlte es

darum drehte, ob ein Verein durch Eintragung in das jedenfalls dem amtsgerichtl. Beſchluß an einer derart

Vereinsregiſter auch dann rechtsfähig wird, wenn ſein weſentl . Vorausſegung nicht. Der Antrag eines Be:

Zweck auf einen wirtſchaftl. Geſchäftsbetrieb gerichtet teiligten i . S. des § 29 ( 86) BOB. lag vor, und bei

iſt oder wenn ſonſtige Vorbedingungen der Eintragung allen übrigen Vorausſeßungen, die dieſe Geſegesvor
nicht erfüllt ſind . Der Rev. iſt zuzugeben , daß die ſchrift aufſtellt, dreht es ſich entweder um bloße Ers

damalige Entſcheidung hauptſächlich auf anderen Er- meſſensfragen oder doch nicht um ſo weſentliche geſeßl.
wägungen als der hier in Rede ſtehenden beruht . Vorausſeßungen, daß bei ihrem Fehlen nach der erfenns

Allein der darin ausgeſprochene Grundſat , von dem baren Abſicht des Geſekes gar nicht von der Ausübung

mit Recht geſagt iſt, daß er 3. B. auf die Volljährig- einer ſtaatl. Befugnis die Rede ſein könnte.

keitserklärung, die Entmündigung, die Anordnung einer 2. Wird im erſten Rechtszug eineMlage abgewieſen ,
Vormundſchaft oder Pflegſchaft anwendbar ſei, fann weil dem angeblichen geſejl . Vertreter des Mi. dieVers
weitergehende Geltung beanſpruchen, und nichts ſpricht tretungsmacht in Wahrheit fehlt, und werden in einem

dagegen , ihn auch in Fällen der hier vorliegenden ſolchen Falle die Koſten des Rechtsſtreits dem Vertreter
Art anzuwenden. Wo es ſich, wie hier, um eine im perſönlich auferlegt, ſo läßt ſich aus dem Geſeke nicht
Wege der freiw . Gerichtsbarleit ergangene Verfügung ohne weiteres entnehmen, ob und in welcher Weiſe
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die Entſcheidung im Koſtenpunkt angefochten werden hier abgelehnte Auffaſſung führen tönnte. Daß in

tann. Der III. ZS. des RG . hat ſich in einem dem einem Falle der hier gegebenen Art auch die Koſten

vorliegenden ähnlichen Falle in dem Beſchluſſe RO3. entſcheidung nur durch Einlegung der Berufung be

Bd . 53 S. 65 ff. mit der hier in Rede ſtehenden Frage ſeitigt werden kann, wird auch in der Rechtslehre

befaßt. Ein Kl . war vom LG. mit ſeiner Klage ab- mehrfach anerkannt. Nur darüber herrſcht Meinungs

gewieſen worden, weil er, wie ſich im Laufe des Rechts- verſchiedenheit, ob es zur Beſeitigung auch der Koſten

ſtreits herausgeſtellt hatte, an einer den Gegenſtand entſcheidung genügt,wenn der geſeßliche Vertreter, dem

des Rechtsſtreits berührenden ſog. partiellen Geiſtes- die Bertretungsmacht abgeſprochen iſt, namens der

frankheit litt, die Koſten des Rechtsſtreits aber waren Partei Berufung einlegt, oder ob es erforderlich iſt,

nicht ihm, ſondern ſeinem Prozeßbevollmächtigten zur daß er in der Hauptſache namens der Partei und

Laſt gelegt worden. Gegen dieſes Urteil erhob der außerdem im eigenen Namen wegen der Koſtenent

Prozeßbevollmächtigte des Al . , ſich auf $ 99 Abſ. 3 ſcheidung Berufung einlegt. Das BG. entſcheidet dieſe

SPD. ſtüßend, ſofortige Beſchwerde mit dem Antrage, Frage i . S. der Notwendigkeit doppelter Berufungs

die Entſcheidung über die Koſten aufzuheben, da ſie einlegung . Einer Entſcheidung der Frage bedarf es

nicht ihm , ſondern dem Kl . hätten auferlegt werden hier nicht, weil die drei Vertreter der Kl. das lands

müſſen. Das BG. verwarf die Beſchwerde als un- gerichtl. úrteil ſowohl namens der Al . als auch im

zuläſſig. Es hielt dafür, daß dem Beſchwerdeführer eigenen Namen mit der Berufung angefochten haben.

nur das Rechtsmittel der Berufung zugeſtanden habe. (ürt. des IV . ZS. vom 14. März 1918, IV 52/1917 ).

Auf weitere ſofortige Beſchwerde des Prozeßbevoll E.

mächtigten entſchied aber das Ro, im umgefahrten III .

Sinne. Der Auffaſſung des BG. , daß die Berufung

das gegebene Rechtsmittel geweſen ſei, ſtehe, ſo heißt Beratungepflicht des Recht& anwalte bezüglich der

es, vor allem das Bedenken entgegen, daß der ganze Erhebung einer mit ungewöhnlich hohen Kofteu ver:

Aufbau dieſes Rechtsmittels den hier obwaltenden bundenen Widerklage. Der klagende Rechtsanwalt vertrat

Nechtsverhältniſſen nicht gerecht werde ; denn die Be- in einem Hechtsſtreite N. gegen J., in dem N. mit der

rufung ſeße einen Gegner voraus, mit dem ſie aus : Klage die Bezahlung von 12 000 Y als Teil einer

zutragen ſei und der durch ſein Verhalten die Ent- Vertragsſtrafevon 1425 000 M verlangte, den Beklagten

ſcheidung beeinfluſſen fönne, ſachlicher Gegner des und erhob in ſeinem Namen Widerklage auf Feſtſtellung,

Beſchwerdeführers bei der zu entſcheidenden Frage . daß N.eine Vertragsſtrafe überhaupt nicht zu bean

aber ſei nicht der Befl . , von dem der Beſchwerdeführer ſpruchen habe. Mit der jeßt vorliegenden Klage

ſelbſt annehme, daß er die Koſten nicht tragen dürfe, begehrte der MI . vom Bell . die nach einem Streitwerte

ſondern der Kläger. Auf dieſe reichsgerichtl. Entſchei- von 1 425 000 M berechneten Gebühren von 2745.35 M.

dung berufen ſich beide Parteien . Aber beide mit Der Bell . beantragte Abweiſung der Klage, weil er

Unrecht. Denn gerade in dem maßgebenden Punkt einen Auftrag zur Erhebung der Widerklage nicht
unterſcheidet ſich der dort behandelte Fall von dem gegeben , der sl . ſeinen Auftrag überſchritten und ihn,

hier zu beurteilenden. Die drei Vertreter der Mi. , den Befl . , falſch beraten habe, und erhob Widerklage

denen das LG. die Vertretungsmacht abgeſprochen hat, auf Schadenerſaß wegen der durch die Widerflage gegen

wollten , wie ſie vor dem BG . ausdrücklich erklärt N. entſtandenen Gerichtskoſten von 7169 M. Das BG.

haben, mit der im eigenen Namen eingelegten Bes verurteilte den Beil . und wies die Widerklage ab. Auf

rufung nicht erreichen , daß die ihnen auferlegten Stoſten die Reviſion des Bell. wurde das Berufungsurteil auf

des Rechtsſtreits der Kl . auferlegt würden, ſondern gehoben und die Sache an das BG. zurückverwieſen .

ſie bezwedten , eine Koſtenentſcheidung zu Laſten der Gründe: Nach der Feſtſtellung des BG. hatte

Bekl. herbeizuführen . Sie ſtellten ſich nicht auf den der Bell . den Kl. mit der Erhebung der Widerklage

Standpunkt, daß ſie die Koſten des Rechtsſtreits auch gegen N. beauftragt. Eine Ueberſchreitung des Auf

dann nicht zu tragen hätten, wenn die Klage mit Recht trages lag alſo nicht darin, daß der Al . dieſe Wider

abgewieſen wäre, ſondern ſie machten geltend , daß die flage durch Verleſung des Antrages in der mündlichen

Klage mit Unrecht abgewieſen ſei und daß deshalb Verhandlung erhob . Inſoweit iſt das Berufungsurteil

weder ihnen noch der MI. Koſten hätten auferlegt nicht zu beanſtanden . Rechtsirrig iſt dagegen die An

werden dürfen . In einein ſolchen Falle treffen die nahme, daß der Kl . den Bell . nicht falſch beraten habe.

Gründe nicht zu, aus denen der III . 38. in jenem Die Aufgabe' des Rechtsanwalts umfaßt auch die Ver

Falle die Zuläſſigkeit der Berufung verneint hat . Jn pflichtung, den Auftraggeber vor Schritten zu bewahren,

einem ſolchen Falle muß vielmehr die zugleich in der die unnötig oder doch mit Gefahren verbunden ſind,

Hauptſache einzulegende Berufung als das einzige die nicht in einem angemeſſenen Verhältniſſe zu dem

Rechtsmittel angeſehen werden, mit dem eine ab- erſtrebten Ziele ſtehen. Gegenüber der auf 12000 M

änderung auch der Koſtenentſcheidung herbeigeführt beſchränkten Klage bedeutete die auf die ganze Ver

werden kann. Wollte man anders entſcheiden und tragsſtrafe von 1 425 000 M ſich erſtređende Widertlage

neben der zweifellos zuläſſigen Berufung in der Haupt- eine außerordentlicheErweiterungdes Streitgegenſtandes

ſache ſofortige Beſchwerde im Koſtenpunkte zulaſſen , und damit eine ganz ungewöhnliche Erhöhung der

ſo täme das Beſchw . in die Lage, die Hauptſache Koſten . Die darin für den Beklagten liegende Gefahr

bei der beantragten Nachprüfung der Nebenſache gleich- gebot eine beſonders ſorgfältige Prüfung der Frage,

fals nachzuprüfen, ohne daß dieſe Nachprüfung für ob die Widerklage unter allen Umſtänden erhoben

die Haupijache von Bedeutung wäre, und es wäre werden mußte, in welchem Zeitpunkte dies geſchehen

dann nicht ausgeſchloſſen , daß das BG . und das ſollte, und ob namentlich für den Zweck des Befl., auf

BeſchwG . ein und dieſelbe Frage entgegengeſetzt den Gegner einzuwirken , nicht einſtweilen die Ankün :

beantworteten und infolgedeſſen ſachlich zueinander digung der Widerklage genügte, ſtatt ſie, wie geſchehen,

widerſprechenden Entſcheidungen gelangten. Daß aber ſchon in dem erſten auf die Klage anberaumten Termin

das nicht möglich ſein ſoll, ergibt die Vorſchrift in durch Verleſung des in der Klagebeantwortung an

8 99 Abſ. 1 ZPO. Sie beruht (Mot. S. 116) auf dem gefündigten Antrages zu erheben. Wenn, wie das

Gedanfen, daß ein möglicher Widerſpruch zwiſchen der BG . feſtitellt, und auch dem Kl . erkennbar war, der

nicht angefochtenen Entſcheidung in der Hauptſache Befl. nicht wußte, daß eine Widerklage erſt durch Ver

und der in der höheren Inſtanz ergehenden Koſten- leſung des Antrages in der mündlichen Verhandlung

entſcheidung vermieden werden müſſe , da es mißlich erhoben werde ( 3PO . S 281 ) , mußte der Kl . ihn darüber

ſei, daß Vorentſcheidungen, die nicht beſeitigt werden und über den Unterſchied belehren, der bezüglich der

fönnen, für ſachlich unrichtig erklärt würden. Noch Koſten der bloßen Ankündigung und der Erhebung

mißlicher jedoch würde das Ergebnis ſein, zu dem die der Widerflage beſtand, oder doch wenigſtens für ſeine
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Perſon erwägen, ob nicht zur Vermeidung unnötiger

Koſten die bloße Anfündigung der Widertlage einſt

weilen genügte. Darin, daß dies nicht geſchah, lag

eine Pflichtverlegung, für die ein Entſchuldigungsgrund

nicht vorhanden iſt. Das Verhalten des Kl. wird ins

beſondere nicht dadurch entſchuldigt, daß die Widerklage

erhoben werden mußte, wenn der Befl.über den Betrag

der Klage hinaus eine rechtskräftige Entſcheidung über

den Vertragsſtrafenanſpruch haben wollte. Denn es

bedurfte der Entſcheidung, ob die Widerflage ſchon

ieft erhoben werden ſollte und mußte, um die Jnters

eſſen des Bell . zu wahren . Das BG. gibt zu , daß der

geſamte Streitſtoff ſchon auf die Klage hin erörtert

werden konnte, ja ſogar mußte, und ſagt ferner, es

ſei nicht einzuſehen, welchen Zwed die Verleſung der

Anträge in dem fraglichen Terminüberhaupt gehabt

habe, da die Klagebeantwortung erſt unmittelbar vor

her dem Gegenanwalt übergeben worden, ein ſachliches

Ergebnis der Verhandlung alſo nicht zu erwarten

geweſen ſei. Eine fahrläſſige Berlegung der Beratungs

pflicht des Rechtsanwalts liegt aber auch in der Art

und Weiſe, wie der Kl . den Befl . auf die aus der Widers

klage zu erwartende Mehrung der Koſten hinwies.

Da es ſich um eine ganz außergewöhnliche Erhöhung

handelte, durfte der Kl. ſich nicht darauf beſchränten,

auf eine ſehr erhebliche“ Steigerung hinzuweiſen und

es dem Bekl . anheimzuſtellen , ſich bei dem Bureau

vorſteher des Kl. nach dem Betrag zu erfundigen . Er

mußte ſich vielmehr ſelbſt um die Höhe der Koſten

fümmern , den ungefähren Betrag, nötigenfalls mit

Hilfe ſeines Bureauvorſtehers, feſtſtellen und den Bekl. ,

wie die erſte Inſtanz zutreffend angenommen hat, darüber

belehren, wie außerordentlich hoch, nämlich auf mehrere

Tauſend Mart, ſich die Mehrkoſten belaufen würden.

Auch dies iſt nicht geſchehen. Für Art und Umfang

der Beratung durch den Rechtsanwalt kommt es weſent

lich auch auf die Perſon des Auftraggebers an. Die

erſte Inſtanz hat darauf hingewieſen, daß der Bell .

aus dem Handwerkerſtande hervorgegangen und in

rechtlichen Dingen ganz unerfahren ſei. Das BG. hat

etwas übweichendes nicht feſtgeſtellt. Unter dieſen Um

ſtänden iſt die Annahmegerechtfertigt, daß der Kl . die

Beratungspflicht des Rechtsanwalts nach den beiden

angegebenen Richtungen fahrläſſig verlebt hat. .

(Urt. des III . ZS. vom 8. Mai 1918, III 37/18) .

Aus den Gründen : Das BG. geht ſelbſt

davon aus, daß auch zu prüfen ſei, ob nicht eine Aus

beutung der Notlage, der Unerfahrenheit oder des

Leichtſinns des M. vorliege; es verneint dies alsdann

jedoch, weil M. nicht der Vertragsgegner des Bell .

geweſen ſei und auch nicht ein einheitliches Geſchäft

zwiſchen M. und dem Al. einerſeits und dem Bell.

anderſeits in Frageſtehe. Es hat alſo offenbar ver

tannt, daß der § 138 Abſ. 2 BGB. bei ſeinem Erfor:

dernis der „ Uusbeutung der Notlage eines anderen “

keineswegs vorausſeßt, daß die Notlage des Geſchäfts

gegners ausgebeutet worden ſei . „ Der andere" fann

vielmehr auch ein Dritter ſein, ſofern nur feſtſteht,

daß der Wucherer das Geſchäft unter Ausbeutung der

Notlage des anderen abgeſchloſſen hat , und mithin

wenigſtens ein derartiger innerer wirtſchaftlicher Zu

ſammenhang zwiſchen dem Geſchäftsabſchluſſe mit dem

Vertragsgegner und der Ausbeutung eines Dritten

beſteht (vgl. JW. 1915, 574 %). Wären alſo ſonſt nur

die Bedingungen einer Ausbeutung i . S. des § 138

Abſ. 2 BGB . dem M. gegenüber erfüllt, dann ſtünde

der Anwendbarkeit dieſer Vorſchrift nicht entgegen,

daß der Vertrag nicht mit M., ſondern mit dem KI.

abgeſchloſſen worden iſt. Für den Tatbeſtand der

Ausbeutung wäre es fonach von weſentl. Bedeutung,

ob der Bell . ſich deſſen bewußt war, daß der Kl. das

Geſchäft wirtſchaftlich um des M. willen abſchloß, um

für ihn die Hypothet zu „lombardieren“ , und daß M.

den Kl . mit der Lombardierung der Hypothek dess

wegen beauftragt hatte, weil er ſich in einer Nots

lage. befand. Der Klagegrund des Wuchers wird

fonach noch von dieſen Geſichtspunkten aus zu prüfen

fein . Daß der Vertrag auch dem kl . gegenüber nichtig

wäre, falls M. bewuchert worden , iſt nicht zweifels

haft (NO3.72. S. 218). ( Urt, des V. ZS . vom 20. März

1918, V 338/1917 ). E.
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IV .

$ 138 Abſ. 2 BGB. iſt anwendbar, auch wenn die

Notlage eine anderen als des Vertragøgegnerà xudge:

beutet iſt . Der Gutsbeſißer M. ließ auf ſeinem Grund

ſtüde zu 8. für den Ml . eine Hypothet von 30 000 M

unter der Åbrede eintragen, daß der Kl . dieſe von

ihm nicht valutierte Hypothek lombardieren ſolle.

Zu dieſem Zwecke trat der Kl. mit dem Bell. in Ver

handlung, und es kam alsdann am 19. oder 17. April

1915 mündlich eine Vereinbarung dahin zuſtande, daß

dem Bell . die Hypothef gegen Zahlung von 18 000 M

ſowie gegen llebertragung ſeiner auf dem Grundſtüce

M. eingetragenen øypotheť von 4000 M und endlich

bei Bewilligung eines Damnuins von 3600 M abge

treten werden, und der Bell . alsdann die wypotheť

dem Kl. gegen deſſen Zahlung von 25 600 M am

2. Auguſt 1915 wieder zurüdgewähren ſollte. Der Befl .

hat demnächſt an den Kl. 18000 M gezahlt, von jenem

außerdem einen Wechſel über 25 600 M erhalten, und

die Hypotheł iſt auf ihn umgeſchrieben worden. Der

Kl . hält ſich jedoch an das Uebereinkommen nicht für

gebunden , hat deshalb auch die Zahlung von 25600 M

verweigert und mit dem Antrage geflagt, den Bell .

zur Rüdabtretung der Hypothef von 30000 M, ſowie

zur Herausgabe des øypothekenbriefs zu verurteilen .

Er hat dazu u. a . geltend gemacht, daß der Vertrag

wegen Wuchers nichtig ſei. , Das MG, hat das die

Klage abweiſende Urteil des OLG. aufgehoben.

BGB. $ 1380 : Hechtstraftwirkung eines Urteils ,

das der Mann über ein zum eingebrachten Gute der

Fran gehöriges Recht erftritten hat. – BGB. $ 516 :

zum Begriffe der ſog. gemiſchten Schentang. A us

den Gründen : Das Bö. erklärt ſich für überzeugt,

daß der Mann der Hl . im Borprozeſſe nicht nur mit

ihrer Einwilligung gellagt habe, ſondern von ihr auch

ermächtigt geweſen ſei, die Alageforderung zu erheben

und alle im Rechtsſtreit oder in der Zwangsvoll

ſtreďung zu treffenden Verfügungen im eigenen Namen

für ſie vorzunehmen. Damit erachiet es den Fal des

§ 1380 Saf 2 BOB. für gegeben, indem es auf das

Senatsurteil RG3. Bd. 77 S. 34 verweiſt. Die Nes

viſion bekämpft den Rechtsſtandpunkt des vo. Aber

mit Unrecht . Das von ihm angezogene Senatsurteil

befaßt ſich mit der Rechtskraftwirkung eines Urteils ,

das der Mann über ein zum eingebrachten Gute der

Frau gehörendes Recht erſtritten hat, allerdings nicht

unmittelbar. Vor furzem hat aber der VI. ZS . des

RG. in ſeinem zum Abdruď in der amtl . Sammlung

beſtimmten lirteile vom 4. Febr . 1918 (VI 330/17)

die in der Rechtslehre lebhaft umſtrittene Frage, ob

nach § 1380 Saß 2 Rechtskraftwirtung nur dann eins

tritt, wenn der Mann fraft Geſekes befugt iſt, ohne

Zuſtimmung der Frau über das Hecht zu verfügen ,

alſo nur dann, wenn einer der Fälle des § 1376 vor:

liegt, oder ob das Urteil auch dann für und gegen

die Frau wirft, wenn der Mann mit Zuſtimmung

der Frau ein zu ihrem eingebrachten Gute gehörendes

Recht geltend macht, im Sinne der zweiten Auffaſſung

wenigſtens für den Fall entſchieden , wenn in dem vom

Manne geführten Hechtsſtreite zwiſchen den Parteien

ausdrücklich feſtgeſtellt worden iſt, daß der Mann die

von ihm im eigenen Namen eingeklagten Anſprüche

der Frau mit ihrer Zuſtimmung geltend macht. Dies
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ſer Entſcheidung iſt hier umſomehr beizutreten , als VI.

das vo., wie ſchon erwähnt, und zwar in einwand- Berteilung derBeweidlaft für die Ausnahme in

freier Weife feftſtellt, daß die kr. ihren verſtorbenen $ 833 Sak 2 BGB . Aus den Gründen : Das
Mann auch zu den imRechtsſtreit und in der Zwangs- BO. geht davon aus, daß der dem Bekl. nach § 833

dollſtredung vorzunehmenden Berfügungen ermächtigt Saß 2 BGB. obliegende Nachweis ordnungsmäßiger

hatte. Beaufſichtigung durch die Feſtſtellung, daß zwei zuver

Das BG. geht zutreffend davon aus, nach läſſige Wärter für das Vieh beſtellt waren , unter der

§ 516 Abſ.1BGB. ſei eine Zuwendung, duro die Vorausſeßung erbracht ſei, daß die Kuh, welche den
iemand aus ſeinem Bermögen einen anderenbereichert, Al . getreten hat, nicht bösartig geweſen ſei . Es nimmt

nur dann eine Schenkung, wenn beide Teile darüber
auch an, dem Bell. ſei der von ihm angebotene Bes

einig find, daß die Zuwendung unentgeltlich erfolgt; weis, daß die genannte Kuh gutartig war, nicht

liege nur teilweiſe Bereicherung durch einen an ſich gelungen. Dennoch weiſt es die Klage ab, weil dem

entgeltl. Bertrag und dementſprechend nur teilweiſe Ål. der Nachweis dafür obliege, ſowohl daß die Stuh

Schenkungseinigung vor, ſo ſei ein gemiſchter, zum „ ein Schläger“ geweſen ſei, als auch, daßder Bell.

Leil läſtiger, zum Teil freigebiger Bertrag zuſtande dieſes gewußt habe. Dieſe Verteilung der Beweislaſt

gekommen , und das Wertverhältnis von Leiſtung und iſt zu beanſtanden. Der aus § 833 in Anſpruch ge

Gegenleiſtung und der Vertragswille der Beteiligten nommene Tierhalter , der geltend machen will, daß er

dafür maßgebend, wieweit die Entgeitlichkeit und wies bei Beaufſichtigung des Tieres die im Verkehr erforderl .

weitdie Schenkung reiche. An dieſen ausRGZ. Bd . 68 Sorgfalt beobachtet hat, muß ſelbſt alle hierfür in

S. 328 entnommenen Šaf knüpft das BG, die Erwä:
Betracht kommenden Umſtände dartun . Inſofern ein

gung , auch bei einem auffallenden Mißverhältnis gelne Umſtände nicht aufgeklärt werden können, ge

zwiſchen dem Werte der beiderſeitigen Beiſtungen reicht das zum Nachteil des beweispflichtigen Tier

werde man aber keinesfalls dazu gelangen tönnen, halters (vgl. RG3. vom 1. November 1915 IV 111/15) .

die Entgeltlichleit des Geſchäfts ganz zu verneinen Zu den in Betracht tommenden Umſtänden gehört
oder das einheitl. Geſchäft in einen entgeltl. und zweifellos die Beſchaffenheit des Tieres insbeſondere

einen unentgeltl. Teil zu zerlegen ; deshalb werde auch in Anſehung ſolcher Eigenſchaften , die es für

bei der gemiſchten Schenkung auch der øerausgabe- den Menſchen gefährlicher erſcheinen laſſen als andere

anſpruch des duro bösliche Schenkung beeinträchtigten Liere der gleichen Gattung . Für das Nichtvorhanden .

Erben immer nur auf Herausgabe des Wertes der ſein der behaupteten Bösartigteit des Tieres iſt daher
ſchenkungsweiſe empfangenen Bereicherung gehen, grundfäßl. der Tierhalter beweispflichtig. Es iſt ſeine

ſoweit es ſich nicht um teilbare Leiſtungen vertret- Sache, fich auch in dieſer Richtung zu entlaſten (vgl .

barer Sachen handele. Dieſe Erwägung wird von RO3. vom 8. Januar 1917 IV 338/16 ). Dieſe aus

der Neviſion beanſtandet. Sie iſt auch in der Tat
dem Geſetz ſich ergebende Megelung der Beweislaſt

nicht einwandfrei. Soon infofern, als ſich nicht ers
entſpricht allein dem Bedürfnis, da regelmäßig nicht

tennen läßt, wie es gemeint iſt, wenn das BG . ſagt, der Beſchädigte, wohl aber der Tierhalter in der Lage

auch bei einem auffallenden Mißverhältnis zwiſchen ſein wird , Feſtſtellungen über die Beſchaffenheit des

dem Werte der beiderſeitigen Leiſtungen werde man Tieres zu treffen. Die in dem Urteil vorgenommene

teinesfalls dazu gelangen können, die Entgeltlichkeit Beweisverteilung läßt ſich hier auch nicht mit der

des Geſchäfts ganz zu verneinen oder das einheitl . Erwägung aufrechterhalten, das BG . ſei offenſichtlich

Geſchäft in einen entgeltl. und einen unentgeltl . Teil von der aus ſeiner Kenntnis der Lebensverhältniſſe

zu zerlegen . Zudem ſteht dieſer Ausſpruch des BG. geſchöpften Ueberzeugung ausgegangen, daß Tiere der

zu dem unmittelbar vorhergehenden,aus RGZ. Bd. 68 hier fragl. Gattung gutartig zu ſein pflegen, das Vor

Š.328 entnommenen Saß anſcheinend im Widerſpruch . tommen von ſogenannten ,Schlägern “ unter ihnen zu

Auch er findet ſich zwar in einer reichsgerichtl. Ent- den Seltenheiten gehöre und daß , wenn ſie einmal

idheibung (vgl. NOZ. 08.81 S. 365 ). In dieſer Ents einen Menſchen geſchlagen haben, daraus allein auf

dheidung, die ſich mit dem Begriffe der unentgeltl. ihre Bösartigkeit nicht geſchloſſen werden tönne . Hätte

Berfügung i . S. des § 2113 Abſ. 2 befaßt , bejagt er das BG. dieſen Standpunkt eingenommen und im

aber nach dem Zuſammenhang nur, es gehe nicht an, Urteil näher begründet, ſo würde in Frage kommen,

bloß wegen eines auffallenden objektiven Mißverhälts ob es daraus von dem ihm zuſtehenden Rechte der

niſſes zwiſchen dem Werte der beiderſeitigen Leiſtun freien Sach- und Beweiswürdigung Gebrauch gemacht
gen die Entgeltlichkeit eines Geſchäfts ganz zu ver- hätte, nach deſſen Grundſätzen ihmunbenommen blieb,

neinen und das Geſchäft in einen entgeltl , und einen das, was nach der Lebenserfahrung als Megel an

unentgeltl. Teil zu zerlegen, das entſcheidende Gewicht zuſehen iſt, ſo lange als gegeben anzunehmen , als

ſei vielmehr im allgemeinen darauf zu legen , ob das nicht die Ausnahme von dem , der ſie behauptet,

Geſchäft nach der Abſicht der Parteien ein entgeltl. bewieſen iſt. Allein einen ſolchen Standpunkt hat das

oder ein unentgeltl. ſein ſolle, und bei der Schenkung BG. erſichilich nicht eingenommen. Das geht ſchon

gehöre das Einverſtändnis der Parteien über die Un- aus der Begründung hervor, mit welcher der Beweis

entgeltlichleit der Zuwendung ſogar zum geſeßl. Bes antrag des Al . abgelehnt worden iſt, der Antrag

griffsmerkmale (8 516 ). In dieſer Bedeutung iſt der nämlich : einen Sachverſtändigen darüber zu hören,
Šaß auch richtig . Wie hoch die Beteiligten die eigene daß eine Kuh, welche ohne Veranlaſſung geſchlagen

Leiſtung und die des anderen Teils einſchäßen , ſteht habe, als „ Schläger“ anzuſehen ſei . Denn dort wird

in ihrem Ermeſſen . Je nach der Art, wie ſie dieſes die Möglichteit, daß ein ſolcher Beweis geführt werde,
Ermeſſen walter laſſen , tann eine ſogenannte gemiſchte nicht für ausgeſchloſſen erachtet, vielmehr nur als

Schenkung vorliegen (negotium mixtum cum donatione) höchſt fern liegend hingeſtellt. Die Verkennung der

oder das ganze Geſchäft als eine verſchleierte Schen- ſich aus § 833 Saß 2 BOB. ergebenden grundſäßl.

lung aufzufaſſen ſein (vgl. HOZ. BD. 29 S. 266, JW. Regelung der Beweislaſt ergibt ſich weiter daraus,

1888 S.431" Nr. 20) oder auch das ganze Geſchäft das das LG . dem Kl . noch außerdem den Beweis dafür

die Eigenſchaft eines entgeltl. haben (vgl. die Senats- aufbürdet, daß der Befl . die gefährl . Eigenſchaften

urteile v . 28. Oktober 1907 IV , 119/07, v . 13. Januar des Tieres gefannt habe. ( Urt . des IV . ZS. vom

1916 IV 293/15 , vom 31. Januar 1916 IV 371/15 21. März 1918 , IV 433/1917 ). E.

und vom 11. Dezember 1916 IV 273/16 ). ( Urt . des

IV . ZS. vom 18. März 1918, IV 4/1918) . E.

4367

4368



286 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 17 u. 18 .

4419

4410

B. Strafſachen. ſagt das Urteil nichts . Hat der Angell. die Lats

umſtände, in denen die wirklich eingetretene Ver
I.

mögensbeſchädigung liegt, nicht in feine Borſtellung

StGB. 88 263, 43. Bermögensbeſchädigung beim aufgenommen, während die Tatumſtände, die ſein
Kreditbetrug. Das bloße finausſchieben der Befriedi: Wille umfaßt hat, wenn ſie gegeben wären, zwar eine

gung eines fälligen Anſpruchóenthält nicht ohne weiteres Vermögensbeſchädigung darſtellen würden, in Wirtlich

eine Vermögensbeſchädigung. Wie, wenn die in den keit aber nicht gegeben ſind, wäre ihm alſo die wirklich

Borſatz aufgenommene und die tatſächlich eingetretene eingetretene Vermögensbeſchädigung nicht zuzurechnen ,

Vermögensbeſchädigung fich nicht deden ? Aus den die Vermögensbeſchädigung, auf die ſich ſeine Vors

Gründen : Die Vermögensbeſchädigung iſt hier damit ſtellung bezog, aber nicht eingetreten , ſo lägen ferner

gegeben , daß die Gläubiger gegen ħingabe der Dar- nur die Vorausſeßungen des verſuchten, nicht die des

lehensbeträge Darlehensforderungen erwarben, die um vollendeten Betrugs vor. ( lirt . des V. SIS. vom

deswillen ohne beſondere Sicherung durchaus minders 1. Juni 1918, 5 D 342/1918 ) E.

wertig oder wertlos waren , weil der Angell. nicht

nur lein Vermögen beſaß, ſondern beträchtliche Schulden

hatte , fich überhaupt in ſchlechter Vermögenslage be .
II.

fand, und weil ihm , wie die Strk, erſichtlich in deber- Gin Drehftrommotor ale Gegenſtand des Kriege

einſtimmung mit der im Urteil des KG.S vom bedarfa i. S. des § 5 Abſ. 1 Nr. 1 Breisſtvo.") Aus

13. März 1914 vertretenen Auffaſſung annimmt , damals den & ründen : Nicht rechtsirrtümlich iſt es, wenn

- d. 5. 3. 3t . der Darlehenshingaben – ein Anſpruchh Zt das lg . den von den Angefl . verkauften 100 PS Dreh

auf die Kente aus dem Rentenvermächtnis nicht mehr ſtrommotor zu den Gegenſtänden des Kriegsbedarfs

zuſtand, die Sicherheitsabtretungen , die er den Gläuc i . S. des § 5 Abſ. 1 Nr . 1 PreisſtVO . rechnet und

bigern bot, daher gegenſtandslos waren . Der Geſamta hierfür darauf hinweiſt, Drehſtrommotoren dienten

wert des Vermögens eines jeden der Darlehensgeber nicht nur zur Herſtellung von Kriegsmitteln der ver

hat hiernach durch die þingabe der Darlehen eine ſchiedenſten Art und ſeien gerade deshalb augenblidlich

Minderung erfahren. Das Urteil läßt daher nach der ſehr begehrt, ſondern fänden auch unmittelbar im

äußeren Datſeite den Eintritt einer Vermögens- Kriege, 7. B. zur Lüftung der Unterſtände, Verwen

beſchädigung als zweifelsfrei erſcheinen. Allein nach dung (vgl. IV D 789/1917 Urt. vom 8. Februar 1918 ).

der inneren Tatſeite iſt die Vermögensbeſchädigung Erſichtlich wird hierbei davon ausgegangen, daß auch

im Urteil nicht einwandfrei dargetan. Die Strk. ſagt der gegenwärtig in Rede ſtehende Motor fich zu ſolchen

zwar, der Angell . habe die „ Vermögensbeſchädigungen Zweden eigne. Daß die Ángell. ſich deſſen bewußt

vorſäßlich herbeigeführt“. Als Jnhalt dieſes Vorſages waren, iſt feſtgeſtellt. ( Urt . des V. Sts . v . 20. April

erachtet ſie aber weder eine Minderung noch eine Gec 1918, 5 D 1082/1917 ). E.

fährdung des Bermögens derDarlehensgeber in dem

dargelegten Sinne. Vielmehr findet ſie die vom Wilen

des Angell . umfaßte Schädigung nur darin , daß die
III.

Befriedigung der Darlehensgläubiger zeitlich hinaus- StGB. $ 266. Untreue des Darlehensvermittler :

geſchoben worden ſet, indem ſie ſich mit der Feſtſtellung durch auftragswidrige Berwertung eines von dem Dars

begnügt, der Angell. habe ſich bei ſeiner ungünſtigen lehendſucher erhaltenen Blautoatzepted . Aus den

Vermögenslage und den zahlreichen Abtretungen der Oründén : Der Angekl. hatte es, wie das 16. feſts

Mentenbeträge ſagen müſſen und zweifellos auch geſagt, ſtellt, übernommen, der Frau des K. ein Darlehen

daß die drei Darlehensgeber jedenfalls 3. Zt . der Fällig- von 3000 M zu beſorgen . Er hat zu dieſem Zwect

keit ihrer Forderungen und auch noch längere Zeit von der Darlehensſucherin ein unausgefülltes Wechſels
nachher nicht befriedigt werden würden . Dieſe Äns formblatt mit deren Annahmevermerk und Unterſchrift
nahme beruht erkennbar darauf, daß die Strit. zus verſehen laſſen , um durch Begebung des Wechſels das

gunſten des Angell. als möglich unterſtelt, er habe Geld zu beſchaffen. Er hat dann auch den Wechſel

die Anordnung des Rentenvermächtniſſes nicht ſo auf auf 2000 M ausgefüllt und gegen Zahlung von 2000 M

gefaßt, wie ſpäter das KG. ſie ausgelegt hat, vielmehr begeben, das erhaltene Geld aber nicht, wie es ſeine

dahin verſtanden , daß die Rentenbeträge nur in Höhe Pflicht geweſen wäre, an die Darlehensſucherin ganz

der Forderungen, wegen deren ſie gepfändet würden , abgeführt , ſondern zum größten Teil ſich angeeignet.

auf ſeine Kinder übergehen, im übrigen aber ihm ver- Daß er ſchon die Unterſchrift unter dem Wechſel in

bleiben ſollten . Danach deďt ſich die Vermögens- unredlicher Abſicht eingeholt, die Darlehensſucherin

beſchädigung , die der Angekl . in ſeine Vorſtellung auf- durch Täuſchung über ſeine Abſicht zur Unterſchrift

genommen hat, nicht mit der nach der äußeren Tat bewogen hätte, glaubt das LG . nicht mit Sicherheit

feite wirklich eingetretenen Beſchädigung. Außerdem feſtſtellen zu fönnen, hält es vielmehr für möglich,

aber ſtellt, wie das RG. wiederholt ausgeſprochen hat daß er zu jener Zeit oder ſogar noch bei Ausfüllung

(RGSt. Bd. 16 S. 161 [insbeſ. 164) ; Urteile des erf . des Wechſels, beabſichtigt hat, das Geld abzuliefern.

Sen. vom 26. März, 10., 24., 28. Mai 1907 5 D 1102/ Bei dieſem Stande der Feſtſtellungen beſteht allerdings

1906, 43, 107, 115/1907), das bloße Hinausſchieben dagegen fein Rechtsbedenken, daß das LG. den Angell.

der Befriedigung eines fälligen Rechtsanſpruchs nicht der ihm vom Eröffnungsbeſchluſſe zur Laſt gelegten

ohne weiteres eine Vermögensbeſchädigung dar. Ob Verbrechen des Rüdfallsbetrugs und der ſchweren Ur

eine Beſchädigung anzunehmen iſt, hängt vielmehr tundenfälſchung nicht für ſchuldig erachtet hat, wohl

ganz von den Umſtänden des Einzelfalls ab. Es be aber dagegen,daß es ihn freigeſprochen hat. Da nach
darf inſoweit ſtets der Klarſtellung, ob und inwieweit der eigenen Darſtellung des 20. der Angell. das

gerade durch das ħinausſchieben das Vermögen der Mechielafzept nicht etwa zur freien Berfügung, ſondern

Gläubiger verſchlechtert worden iſt, insbeſondere, ob zur Verwertung für die Darlehensſucherin erhalten

die Gläubiger ohne die Ýinausſchiebung noch volle hatte, ſo lag nichts näher als anzunehmen, daß er

oder teilweiſe Befriedigung ihrer Anſprüche erlangt wie Beauftragter ſo auch Bevollmächtigter der Dars

hätten, ob ſich namentlich die Vermögensverhältniſſe lehensſucherin war, wenn es ihm auch nicht obliegen

des Schuldners nach dieſem Zeitpunkt verſchlechtert mochte, Geſchäfte in deren Namen abzuſchließen (vgl.

haben und die Urſache hierfür damals bereits geſett No. vom 17. Dez. 1897 in GoldtArch. Bd. 46 S. 49).

war. Nach der inneren Tatſeite wäre dementſprechend War aber der Angell . Bevollmächtigter mit der Auf

der Nachweis erforderlich, daß der Angekl. 7. t . der gabe, das ihm anvertraute Wechſelakzept für die Aufs

Hinausſchiebung' die die Beſchädigung bedingenden

Umſtände gekannt oder vorausgeſeßt hat . Hierüber 1 ) Vgl . jept § 1 Abſ. 1 Nr. 1 PreistrVC . vom 8. Mai 1918.
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traggeberin zu verwerten, und vergriff er ſich an ſtellung ſolcher Bezugicheine aber nichts zu tun hatte

dieſem Atzept (vgl. RGSt. Bd . 23 S. 315) oder nach undzur Ausfertigung amtlich nicht berufen war. Dieſe

auftragsgetreuer Verwertung an dem für die Aufs Tatſache wird dadurch nicht in Frage geſtellt, daß fich

traggeberin eingenommenen Gelde, ſo verging er ſich die M. dabei inſofern ihres eigenen Namens bedient

gegen den 8 266 StGB. ( Urt, des V. Sts . d . 24. April hat, als ſie den Schein mit dem Anfangsbuchſtaben

1918, 5 D 128/1918 ). E. dieſes Namens unterzeichnete. Beide Angeklagten

wollten auch bei der Ausſtellung des Scheins in deſſen

IV .
Empfänger den Irrtum hervorrufen, als handele es

ſich um einen von der Stadtgemeinde ausgeſtellten

SUBD. & 242 abj . 2 : Ein Urteil iſt in der Regel Schein. Damit iſt aber vom Standpunkte der Stk.

aufzuheben, wenn der Eröffnungsbeſchluß nicht verleſen, aus rechtl. einwandfrei nachgewieſen, daß es ſich um

ſondern nur ſein Juhalt dem Ängeklagten vorgehalten die fälſchl. Anfertigung einer Privaturkunde und um

worden iſt. Å us den Gründen : Die Rüge, es ſei das Gebrauchmachen von ihr bei der Vorlegung an

der Beſchluß über die Eröffnung des Hauptverfahrens den Geſchäftsinhaber gehandelt hat, von dem die Bes

entgegen der Vorſchrift des § 242 Abſ. 2 StPO. nicht ſchwerdeführerin die Lieferung der Schuhe erzielen

verleſen, ſondern bloß , deſſen Inhalt dem Angekl. vor- wollte und erzielt hat . Ohne erſichtl. Rechtsirrtum

gehalten “ worden, iſt nach dem Protokoll begründet iſt ferner angenommen , daß ſich der fälſchl. angefertigte

und muß zur Aufhebung des Urteils führen . Der Ers Bezugichein als eine Privaturkunde darſtellt , die zum

öffnungsbeſchluß bildet die weſentl. Grundlage der Beweiſe von Rechten und Rechtsverhältniſſen von Er

ganzen Hauptverhandlung, indem er zum Ausdrud heblichkeit iſt. Seine Echtheit vorausgeſekt kann er in

bringt, welche Straftat denGegenſtand der Aburteilung Berbindung mit ſeiner Aushändigung beweiſen, daß

bilden ſoll. Seine wörtl. Berleſung vor der Ver- ſein urſprünglicher Jnhaber bei der Stadtverwaltung

nehmung des Angell. nach § 136 SIPO. ſoll dieſem einen Antrag auf Bewilligung des Bezugſcheines auf

den Inhalt der gegen ihn erhobenen Beſchuldigung Schuhe geſtellt hat , und daß der Antrag von zuſtändiger

nochmals deutlich zum Bewußtſein bringen, um ihm Stelle geprüft und genehmigt war. Für den Geſchäftss

eine wirkl . ſachdienl. Berteidigung zu ermöglichen , und mann, der gegen ſeine Auslieferung Waren abgegeben

kann daher grundfäßlich auch durch eine bloß finns hat, fann er ferner dem urſprüngl . Znhaber gegenüber

gemäße Mitteilung desGegenſtands dieſer Beſchuldigung als Quittung über den Empfang der Ware und der

nicht erſeßt werden, da dieſe feine ausreichende Ge- ſtädtiſchen Berwaltung gegenüber als Beweismittel

währ für eine ganz genaue und vollſtändige Wieder- dafür in Betracht kommen, daßer nicht wiſſentlich

gabe des Znhalts des Eröffnungsbeſchluſſes zu bieten und vorſäßlich gegen die geſeßl . Vorſchriften über die

vermag . Üeberall da, wo nicht etwa ausnahmsweiſe Lieferung von Waren verſtoßen hat, die nur gegen

wegen der Einfachheit der geſamten Sach- und Nechts- Bezugſchein abgegeben werden dürfen. ( Urt. d . V.Sts .

lage unbedenklich angenommen werden kann, daß eine vom 27. April 1918, 5 D 138/18 ). E.

Außerachtlaſſung der Vorſchrift des § 242 Abſ. 2 StPO.

auf die Art und Weiſe der Verteidigung des Angell .

völlig einflußlos geblieben iſt, muß daher ohne weiteres

auch als möglich unterſtellt werden, daß der Schuldig

ſpruch auf dieſem Verſtoß beruht ( 8 376 StPO . ) . (Urt.

des I. Sts. vom 4. März 1918 , 1 D 86/18 ) .
Oberſte8 Landesgericht..E.

A. Zivilſachen.

V.

1 .

Bezugicheinfälſdung. Aus den Gründen : Es

fann dahingeſtellt bleiben, ob hier die fälſchl. Her Wann iſt eine Firma erloſcheu ? KOB. $ 31. (Er:

ſtellungeines Bezugſcheins“ als Fälſchung einer öffentl. löjdhen durch Wegfall der wirtſchaftlichen Grundlagen
Urkunde anzuſehen iſt. Keinesfalls wird die Angekl. der Geſchäfte). Suziehung eine Sachberſtändigen ?

dadurch beſchwert, daß das LG. nur die fälſchl. Ans (FGG . & 12 ). Der Beſchwerdeführer J. S.Bl. iſt ſeit

fertigung einer Privaturkunde für nachgewieſen erachtet dem 29. März 1906 im Handelsregiſter als Jnhaber

hat. Eine jede Urkunde, die nicht für eine öffentl. zu der Firma C. PI. , Erportbierbrauerei in X., einge

erachten iſt, iſt eine Privaturfunde. Der Zuſak: „ Privat“ tragen. Er beſikt in X. zwei Wohnhäuſer , zwei Stals

bedeutet : „ nicht öffentlich “ (RGSt. 7 , 194 ; RORſpr. 9, lungen , ein Stellerhaus mit Felſenkeller, ein Eishaus

555) . Das 16. konnte daher ohne Rechtsirrtum den mit Faßhalle und angebauter Schupfe, zwei Stadel,

gefälſchten Bezugſchein unter Vorausſeßung ſeiner Echt- eine Schupfe und eine Wagenſchupfe. Ein Brauhaus
heit inſofern als eine Privaturkunde anſehen, als es beſikt er nicht. Nach ſeiner Behauptung war die Firma

ihm , wie im Urteil geſchieht, die Eigenſchaft einer C. Pl. früher in Gemeinſchaft mit mehreren Teils
öffentl. Urkunde aus dem Grund abſprach, weil er der habern, die die Pliche Genoſſenſchaftsbrauerei bil :

für Bezugſcheine als weſentlich angeſehenen Form- deten, Eigentümerin eines Brauhauſes in X .; die Ges
vorſchrift der Unterzeichnung der Urkunde mit dem noſſenſchaft löſte ſich im Jahre 1898 auf, das gemein

vollen Namen des ausfertigenden Beamten nicht genügt ſchaftliche Brauhaus wurde verkauft . Schon im Jahre

habe. Die fälſchl. Anfertigung der Urkunde beſteht in 1908 gab das Regiſtergericht dem Beſchwerdeführer

der Herſtellung einer falſchen Urkunde mitdem Scheine unter Androhung einer Ordnungsſtrafe auf, das Ers

der Echtheit; der Urkunde wird der Schein verliehen, löſchen der Firma C. Pl. anzumelden, nahm aber dieſe

als wenn ſie von einem anderen ausgeſtellt ſei als Verfügung auf den Einſpruch des Beſchwerdeführers

dem , der ſie in Wirklichkeit ausgeſtellt hat. Hier iſt zurüct, weil es nach den gepflogenen Ermittelungen

nach der Feſtſtellung der Stra. dem gefertigten Schein die Behauptung des Beſchwerdeführers für beſtätigt

durch die Benußung des amtl. Formblattes, die Bei- erachtete, daß der Brauereibetrieb zwar 3. Zt . ruhe,

drüđungdes Stadtſiegels und die Aufſtempelung der ! daß aber das Geſchäft in ſeinen Grundlagen noch be
Ausgabeſtelle des Amtes, der Kleiderſtelle V, der An- ſtehe. Auf eine Anfrage des Regiſtergerichts teilte der

ſchein eines amtlich von der Stadtgemeinde ausgeſtellten Stadtmagiſtrat X.am 10. Nov. 1917 mit, daß die Firma
Bezugſcheins verliehen worden , während der Schein in erloſchen ſei . Das Regiſtergericht forderte am 29. Nov.

Wirklichkeit nicht von der Stadtgemeinde, vertreten durch 1917 den Beſchwerdeführer auf, das Erlöſchen der
einen zuſtändigen Beamten , ſondern von einem Dritten, Firma anzumelden . 3. S. Bl . erhob Einſpruch. Er

der Mitangell. A., ausgeſtellt war, die zwar Angeſtellte erklärte, daß das Geſchäft allerdings ſeit 12 Jahren
im ſtädtiſchen Bekleidungsamte war, mit der Aus- ruhe und ſeit 1912 nicht verſteuert werde, daß er aber
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jederzeit in der Lage ſei, es zu betreiben , weil er die II.

ganze zum Geſchäftsbetrieb erforderliche Einrichtung

befiße und das Geſchäft jederzeit wieder aufnehmen Bei der Würdigung des Antrag auf Entlaſſung

fönne. Das Regiſtergericht verwarf durch den Be- eines Mündels aus der Staatsangehörigkeit hat das

ſchluß vom 7. März 1918 den Einſpruch, ſprach eine Vormundſchaftsgericht nicht nur das Wohldes Mündel8,

Drdnungsſtrafe von5 M aus und ſeşte dem Beſchwerde ſondern auch das der Staats und de& Heiche zu berüd :

führer unter Undrohung einer weiteren Ordnungs- fichtigeu . Das Vormundſcho. hat am 14. Jan. 1918

ſtrafe von 10 M eine Friſt von 4 Wochen zur Anmel- erklärt , daß es gegen den Antrag des Buchdruders

dung des Erlöſchens ſeiner Firma. Beſchwerde und A. F. W. in Genf, ſeinen am 18. Juli 1901 in Genf

weitere Beſchwerde des 3. C. PI. wurden zurückgewieſen . geborenen Sohn N.L. W. aus der bayer. Staatsange

Aus den Gründen : Dem früheren Beſchluſſe hörigkeit zu entlaſſen, nichts zu erinnern habe . Die

des Regiſtergerichts hat das LG . mit Recht keine Be- von dem Staatsanwalt eingelegte Beſchwerde iſt

deutung beigelegt,da die Berhältniſſe ſich in der Zwiſchens durch den Beſchluß des 16. als unbegründet zurüd

zeit geändert haben können. Bei der weiteren Würdi- gewieſen worden. Das LG. , das von der Auffaſſung

gung der ſofortigen Beſchwerde hat es angenommen , ausgeht, daß das Vormundſcho . nur zu prüfen ge

daßder Geſchäftsbetrieb der Firma C. Pl. erloſchen iſt. habt habe, welche Vorteile die nachgeſuchte Entlaſſung

Dieſe Annahme gründet es darauf, daß ſeit mindeſtens dem Minderjährigen bringen ſolle, hat keinen gee

12 Jahren nicht mehr gebraut und ſeit 1912 Gewerbe- nügenden Grund gefunden, die vormundſchaftsgerichtl.

ſteuer nicht mehr gezahlt worden iſt, daß der Be- Genehmigung zu verſagen . Der weiteren Beſchwerde

ſchwerdeführer kein Brauhaus beſigt und daß durch des StA.s wurde ſtattgegeben.

die Erhebungen ſein Vorbringen widerlegt iſt, er habe Aus den Gründen : Das nach § 19 StAngo.

noch die nötige Brauereieinriặtung und könne damit vom 22. Juli 1913 unbeſchränkt zuläſſige, insbeſondere

jederzeit den Geſchäftsbetrieb wieder eröffnen ; denn er an eine Friſt nicht gebundene Hechtsmittel iſt deshalb

habe in den leßten Jahren wiederholt Brauereiein- begründet, weil das Vormundicho . in einem Falle

richtungsgegenſtände wie Fäſſer verkauft, was er noch wie dem hiervorliegenden nichtnur die privatrechtl.

an Einrichtung beſiße, ſei an Zahl gering, in der und wirtſchaftl. Verhältniſſe des Minderjährigen zu

Hauptſache gebrauchsunfähig und zum Betrieb einer prüfenſondern ganz beſonders auch die öffentlich rechtl.

Brauerei unzureichend. Die Schlußfolgerung, die das Intereſſen, das Wohl des Staates und des Reiches zu

16. aus den feſtgeſtellten Tatſachen gezogen hat, kann berückſichtigen hat (DLO. Karlsruhe 29. Nov. 1916,

nicht als rechtsirrtümlich beanſtandet werden . Ein DLG. Stuttgart 12. Jan. 1917 echt Nr. 493 u . 1332,

Handelsgeſchäft hört nicht unmittelbar mit der Ein- DbLG. 18. Febr . 1916 Samml. Bd. 17 A S. 36) . Es

ſtellung des Gewerbebetriebs auf, ſondern beſteht ſo- wäre daher zu unterſuchen geweſen , ob der Verdacht

lange fort, als die zu deſſen Fortführung geeigneten beſteht, daß der Antragſteller die Entlaſſung ſeines

Bermögensſtüde und geſchäftlichen Beziehungen vors Sohnes in derAbſicht nachgeſucht hat, dieſen , der am

handen ſind. Es hört aber jedenfalls dann auf, wenn 18. Juli 1918 in das wehrpflichtige Alter eingetreten

der Geſchäftsbetrieb lange Zeit hindurch geruht hat, iſt, der Erfüllung dieſer Pflicht zu entziehen . Dieſer

die Gegenſtände, die für den Geſchäftsbetrieb beſtimmt Verdacht liegt hier vor ; die genannten Beſchlüſſe find

waren , verkauft oder unbrauchbar geworden ſind und mithin aufzuheben und dem Antrage des A. F. W.

die alten Geſchäftsbeziehungen ein Ende gefunden die vormundſchaftsgerichtl. Genehmigung zu verſagen .

haben ; denn hiermit ſind die wirtſchaftl. Grundlagen Daß der erwähnte Verdacht hier vorliegt, geht ſchon

des Geſchäfts untergegangen , ſein Aufbau nach innen aus dem Umſtande hervor, daß ſich der Antragſteller

und außen iſt zerſtört. Mit Recht hat das LG, als felbſt der Wehrpflicht entzieht, da er ſich in Genf nicht

unweſentlich erachtet, daß der Beſchwerdeführer noch zur militäriſchen Kontrolle gemeldet hat. Dazu kommt,

die Verpfändung von Lebensverſicherungen einzelner daß nach § 1'A. VO. vom 3. Aug. 1914 Wehrpflichtige

früherer Kunden und Schuldner der Firma abzuwideln bis auf weiteres überhaupt nicht aus der Staatss

hat. Durch dieſe Tätigkeit ſind nicht etwa die ge- angehörigkeit zu entlaſſen find ; einen von vorneherein

ſchäftl. Beziehungen zwiſchen dem Beſchwerdeführer ausſichtsloſen Antrag vormundſchaftsgerichtlich zu ge

und dieſen Kunden aufrecht erhalten ; denn die Be- nehmigen, geht nicht an. ( Beſchl. des FS. vom 19. Juli

ſorgungen, zu denen Pl . durch dieſe Rechtsverhältniſſe 1918, Reg . IIÍ Nr. 42/1918). M.

veranlaßt wird, ſtellen keinen Handelsbetrieb dar und

gehören deshalb nicht zu den Geſchäften, für die die
III.

Firma des Kaufmanns nach § 17 Abſ. 1 ÞOB. be

ſtimmt iſt (vgl. Beſchl. vom 26. März 1903 Samml . Die Ausnahme des Ar 3 Gej. vom 9. Mai 1918,

Bd . 4 S. 226 ). — Der Beſchwerdeführer rügt, daß das die Familienfideilommifle betr ., iſt nicht nur aufGrand:

Beſchw . tein Sachverſtändigengutachten erholt hat ftüde dee Fideitommißbefiger8 anwendbar, ſondern auf

und wirft damit dem BeſchwG. vor, daß es nicht die Grundſtüde jedes Eigentümere, der ein beſtehended Fidei:

erforderl. Ermittelungen veranſtaltet und deshalb gegen tommiß durch ihre Giaverleiburg vergrößern will.Aus

8 12 FOG, verſtoßen hat. Die Rüge iſt grundlos. Das den Gründen : Der Senat vermag der Anſchauung

BeſchwG . hat den Stadtmagiſtrat X. erſucht, durch des DLG.'8 nicht beizutreten, daß die Einverleibung

einen geeigneten Beamten Erhebungen über die Auf- der in dem Untrage der Beſchwerdeführerin auf

ſtellungen des Beſchwerdeführers bezüglich der vor- geführten Grundſtüđe in das Familienfideikommiß N.

handenen Betriebseinrichtung pflegen zu laſſen . Der nach Art. III Gej. vom 9. Mai 1918, die Familienfidei

Stadtmagiſtrat hat mit dieſen Erhebungen einen Polizei- kommiſſe betr. , deshalb unſtatthaft ſei, weil die ein

ſergeanten betraut. Auf den Bericht dieſes Beamten, zuverleibenden Grundſtücke nicht Eigentum des Fidei

der eine ganz geringe Zahl von Einrichtungsgegen- tommißbeſitzers , ſondern Eigentum der Beſchwerdes

ſtänden feſtſtellte und die vorhandenen Stücke teilweiſe führerin und Stifterin des Familienfideikommiſies ſind.

als verfallen oder nicht mit Reifen verſehen oder ſonſt Schon der Wortlaut des Geſebes ſteht dieſer Anſicht

ſchadhaft bezeichnete, iſt der Beſchluß des 16. geſtüßt. entgegen. Nach Art. II darf ein Fideikommiß während

Zur Beurteilung der in Betracht kommenden Fragen des Krieges und bis zum Ablaufe von fünf Jahren
bedurfte es nicht der Zuziehung eines Sachverſtändigen , nach dem Kriege durch Einverleibung von Grund

denn es drehte ſich um Dinge, die auch ein Laie, ſtüden nicht vermehrt werden . Art. III beſtimmt, daß

namentlich ein Polizeibeamter, richtig zu beurteilen das Geſeß auf Vermehrungen der Fideikommiſſe, die

vermag. ( Beſchl. des 1. ZS. vom 12. Juli 1918, Reg . III bei den Öld.en 3. Zt. des Infrafttretens des Gefeßes
Nr. 40/1918 ).

M. beantragt ſind, teine Anwendung findet, wenn das

einzuverleibende Grundſtüc ſich bereits am 1. Dezember
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in das Geſek aufzunehmen:„Auf bermehrungen der hibeikommiſſes die Einverleibung ihm gehöriger

4439

1917 im Eigentume des Beſikers befunden hat. Hier- . S. 4, 7, 12, 13). Demnach ſollte die Ausnahmebe

nach kommt es darauf an , daß das Grundſtüď am ſtimmung des Árt. III ſchwer abweisbaren Billigteits

1. Dezember 1917 dem zu eigen iſt, der es zugunſten rüđſichten Rechnung tragen. In der von dem Be

einer adeligen Familie für unveräußerlich erklärt, ſo richterſtatter vorgeſchlagenen Faſſung ſchloß der Artikel

lange ſie im Namen und Stamme vorhanden iſt. Nicht zweifellos jeden ein , derein beſtehendes Fideikommiß

von Bedeutung iſt, ob der Grundſtüdseigentümer der durch Einwerfung von Grundſtüden vermehrte. Für

Fideitommißbeſiber oder ein Dritter iſt. Auch der die Annahme, daß der Artikel in der Form , wie

Zwed der Vorſchrift und deren Entſtehungsgeſchichte er Geſep geworden iſt, nur die Vermehrungen der

ſprechen gegen die Auslegung des DLÓ.'s. Das Ge- Fideifommiſie durch die Fideifommißbefiber in fich

ſeß, die Familienfideikommiſſe betr. , ſoll nach der Be- begreift, fehlt jeder Anhalt. Die Aenderung der Faſſung

gründung des Entwurfs (Seite 14) die voltswirtſchaft ſollte vielmehr zum Ausdruđe bringen, daß die Ver

lich bedentl. Berſchiebung der Beſibſtandsverhältniſſe mehrung nur dann zuläſſig ſei , wenn die einzuver:

juungunſten bäuerl verhindern .

halbveribot der Entwurf'bieberichtungoder Beste Beitpunkt imEigentume delen anden , derfiedem
leibenden bis beſtimmten

mehrung von Fideikommiſſen während des Krieges Fideiſommiß angliederte . Sein Gewicht kann darauf

und bis zum Ablaufe von 5 Jahren darnach. Eine dem gelegt werden , daß im Ausſchuſſe wie in der Voll:

Art. IIIdes Geſ. entſprechende Beſtimmung fehlt im verſammlung der Hammer der Meichsräte durchweg

Entwurfe, weil man beſondere Uebergangsvorſchriften von dem Antrage des „ Fideikommißbeſikers“ geſprochen

für entbehrlich hielt (S. 14 und 15 der Begr.). Der worden iſt; denn die Hedner haben offenſichtlich hier :

Berichterſtatter des vereinigten . I. und 1II . Ausſchuſſes bei den Regelfall vor Augen gehabt, daß der Beſiber

. beantragte Vorſchrift des Art. III

Grundſtüde beantragt. Dieſe Gründe ſprechen für

Fideifommiſſe, bezüglich deren bereits Anträge bei den die Antragsberechtigung der Beſchwerdeführerin . Die

DLG.en z. Zt. des Jnkrafttretens des Geſekes vorliegen, Grundſtüde, deren Einverleibung beantragt iſt, find

findet dies Geſetz keine Anwendung“ . Zur Begründung nach den vorliegenden Grundbuch sauszügen ſeit den

führte er aus, daß nach dem Entw. die Sperre ſich Jahren 1912 und 1914 Eigentum der Beſchwerdeführerin .

1 auf alle Fideikommißvermehrungen erſtređen ſolle, Die Einverleibung iſt demnach zuläſſig, und die von

die bei Jnfrafttreten des Geſeßes noch nicht vom DIG. der Borinſtanz ausgeſprochene, auf die Vorſchrift des

beſtätigt und in dieMatrikel eingetragen waren. Dies Art. III Oef. vom 9. Mai 1918 geſtüßte Ablehnung

folle auch dann gelten , wenn die Anträge bei dem des Einverleibungsgeſuchs nicht gerechtfertigt. ( Beſchl.

Fideikommißgerichte ſchon vorlägen, ja ſelbſt wenn des FS. vom 27. Juli 1918, Reg. III Nr. 44/1918)

die Ediktalladungen fchon erfolgt ſeien . Darin liege M.

eine große Härte fürjene Fideikommißbeſiger, die durch

die eigene Abweſenheit im Krieg oder durch die Ab

weſenheit ihrer Beamten an der rechtzeitigen Geſchäftss B. Strafſachen.
erledigung verhindert geweſen ſeien. Der Staats

miniſter der Juſtiz trat dem Vorſchlag entgegen, weil
I.

ein hinreichender Grund zu dieſer Ausnahme fehle. Beim rechtlichen Zuſammentreffen eines Vergehend

Die Anträge, bei denen die Edittalladungen z. Zt. der nach § 9 Nr. 1 der BRVO. vom 28. Juni 1917 über

Einbringung des Entwurfs ichon erlaſjen geweſen der Handel mit Labatwaren mit Kouterbande iſt für

oder unmittelbar darauf erlaſſen worden ſeien , ſeien jede Štraftat eine beſondere Strafe auszuſprechen. Ueber

vorausſichtlich erledigt, bis der Entwurf Geſeß werde . die Bedeutung der SS 134 und 158 ZollG . Aus

Für die übrigen halte er ein Bedürfnis zu einer Aus- den Gründen : Die Strit, verurteilte als BG. am

nahmeſtellung nicht für gegeben . Ein Mitglied des 19. Febr. 1918 die Angell. wegen eines fortgeſ. Verg .

Ausſchuſſes bemerkte demgegenüber, daß bei der Frage nach § 9 Nr . 1 BRVO. vom 28. Juni 1917 über den

der Uebergangsbeſtimmungen
nicht nur das zeitl. Ver- Handel mit Tabakwaren (NGBI. S. 563) in rechtl.

hältnis der Anträge zu dem Gefeßentwurfe berüd- Zuſammenhange mit einem Vergehen der Konterbande

fichtigt werden dürfe, ſondern beachtet werden müſſe, im wiederholten Rüdfalle nach den $$ 134, 141 mit 140

daß es ſich bei dieſen Anträgen durchgängig um Grund- BZollo ., $ 73 StOV. zur Gefängnisſtrafe von einem

ſtüde handle, die ſchon länger im Beſitze der Familie Monat. Dem Urteile liegt die Feſtſtellung zugrunde,

ſeien und nur bisher nicht dem Fideikommiß hätten daß die Angefl. den ihr nach dem g 3 der bez . BRVO.

einverleibt werden können . Ein þauptgrund für die vom Bezirksamte verbotenen Handel mit Zigaretten

Unterlaſſung der Einverleibung ſeidie Kriegszeit. Die und Zigarettentabat fortſefte und im Betriebe dieſes

Fideikommißbeſiker ſeien zum Teil im Felde geweſen , Geſchäfts am 27. Nov. 1917 es unternommen hat, eine

zum Teil auch ihre Beamten. Es wäre unbillig , ſie größere Menge Zigaretten trotz des ihr bekannten

hierunter leiden zu laſſen . Die Abſicht der Fidei- Ausfuhrverbots nach Böhmen auszuführen . Das BG .

tommißſperre ſei doch, zu verhüten , daß Striegsgewinne gewann die Strafe aus dem § 9 BMVO. vom 28. Juni

in Grundſtüđen angelegt oder die Kriegslage zum Er- 1917 in der Erwägung,daß im Hinblick auf die Aus

werbe von Grundſtüđen ausgenügt und mit den er- führungen Löbes zu § 158 VZong, nicht die Beſtim

worbenen Grundſtücken ein Fideikommiß errichtet oder mungen dieſer Geſekesſtelle, ſondern in Anbetracht der

vermehrt werde . Beide Müdſichten entfielen , wenn Vorſchrift des § 134 V Zong . der § 73 StGB und

das einzuverleibende Grundſtüc ſich ſchon längere Zeit demzufolge hinſichtlich der Strafzumeſſung die im Ver

im Beſige der Familie des Fideitommißbefizers be: gleiche zu dem § 141 BZollo , eine ſchwerere Strafe

finde. Von der Staatsregierung wurde zugeſtanden, androhende BRVO . anzuwenden ſei. Gegen das Urteil

daß dieſen Ausführungen ein ſehr berechtigter Gedanke legte das als Nebenkläger zugelaſſene þauptzollamt

zugrunde liege. Der geſekgeberiſche Grund für die Reviſion inſoweit ein, „ als beim Strafausmaß der

Fideikommißiperre entfalle insbeſondere bei Grund- § 158 VZolo, außer acht gelaſſen worden ſei“. In

ſtüden, die ſchon vor dem Kriege zur Einverleibung dieſem Umfang und in dem damit zuſammenhängenden
in das Fideifommiß erworben worden, bisher aber Ausſpruch im Soſtenpunkte mußte das Urteil auf

aus irgend einem Grunde, namentlich wegen Abweſens gehoben werden . Die Vorſchrift des § 158 Vzolo.,

heit des Fideikommißbeſipers im Feld, nicht einverleibt wonach beim Zuſammentreffen einer Sonterbande oder

worden ſeien . Daher werde der Anregung des Vors Defraudation mit anderen ſtrafbaren Handlungen die

redners nicht widerſprochen. Es wurde für den Art. III für erſtere beſtimmte Strafe zugleich mit der für lektere

die Faſſung vorgeſchlagen , in der er in das Gefeß vorgeſchriebenen zur Anwendung fommt, umfaßt das

aufgenommen worden iſt (vgl . das Ausſchußprotokoll rechtliche und fachliche Zuſammentreffen i . S. der ss 73
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und 74.StOB. Jm Verhältnis zur Stonterbande iſt halten werden , weil die Feſtſtellung mangelt, daß A.

eine andere ſtrafbare Handlung eine ſolche, die nicht die Gegenſtände bei dem unberechtigten Jagen mit fich

durch Konterbande d . i. nicht durch eine Üebertretung geführt hat, deſſen er für ſchuldig befunden worden

eines Eins, Aus- oder Durchfuhrverbots begangen iſt. Die Anwendung der Vorſchrift in Art. 102 Abſ.1

wird . Die Beſtimmung in § 134 VZNG .: , inſoferne A8. StPO . verſagt ebenfalls, da ſie das Gericht nicht

nicht in beſonderen Geſeßen eine härtere Strafe feſts zu einer Einziehung, ſondern höchſtens zu einer Maß

geſeßt iſt“, betrifft nur die Fälle, in denen eine ver- nahme ermächtigt, die die Polizeibehörde in den Stand

botene Eins, Aus. oder Durdfuhr in anderen Geſeßen reßt, einer befürchteten Fortſeßung des unberechtigten

mit Strafe bedroht iſt. Dieſe Geſebesſtelle iſt auf Jagens durch geeignete Anſtalten zuvorzulommen.

die Fälle des rechtl. Zuſammentreffens von Konter- (Urteil vom 11. April 1918, Rev Reg. Nr . 100/1918) .

bande mit anderen Straftaten nicht anwendbar, da
E.

die hierin angedrohte Strafe nur die Eigenſchaft einer
III.

Hilfsſtrafe hat und nur auszuſprechen iſt, falls für die

Üebertretung des Ein-, Aus- oder Durchfuhrverbots Die Unterlaſſung der Anzeige det Beginus eines

nicht in einem anderen Geſeß eine höhere Strafe ans ſtehenden Gewerbes iſt als Zuwiderhandlung des Unter

gedroht iſt. Das Verg. nach § 9' BRVO. vom nehmers gegen $ 148 Abſ. 1 Nr. 1 GewO. zu beftrafen;

28. Juni 1917 beſteht nicht in einer Zuwiderhandlung fie iſt nicht eine Zuwiderhandlung gegen die Boridriften

gegen ein Eins, Aus- oder Durchfuhrverbot, ſondern über die Erhebung öffentlicher Abgaben und Gefälle.

in einem verbotenen Handel mit Tabakwaren ohne Giu deswegen vom Rentamt auf Grund des Urt. 25

Rüdſicht auf das Beſtehen eines Ein-, Aus- oder Durch- Ubſ. 2 GewSt . erlafiener Strafbeldheid iſt unzuläſſig ;

fuhrverbots. Der zum Þandel mit Tabakwaren zu- in einem ſolchen Falle darf das Hentamt als Nebentläger

gelaſſene Händler kann Konterbande begehen , während nicht zugelaſſen werden. Iſt es trotzdem zugelafien, ſo ift

fich umgekehrt gegen die BRVD. verfehlt, wer ohne die von ihm eingelegte Reviſion als unzuläffig zu ber

Erlaubnis den Tabathandel betreibt , ohne daß er werfen. StPO. 88 459f1, 389. Das HentamtV.hat durch

Tabat ins Ausland ausführt ( ſiehe im übrigen NOSt. Strafbeſchluß den A. auf Grund des Art. 29 Gew Sto .

Bd. 38 S. 26 und RG . v . 1. März 1917 im Amtsbl. und des Urt. 75 Ziff. 1 EinfSto . zu einer Geldſtrafe

der Bayer. Gen.- Dir. der Zölle und ind . St. 1917 verurteilt, weil er im Jahre 1915 und im Frühjahre

Beil . 3 zu Nr. 40 S. 15) . Die Strk. hätte für jedes 1916 in der Gemeinde W. den Viehhandel betrieben

Vergehen eine beſondere Strafe unter Ausſchluß des habe , ohne das Gewerbe zur Beſteuerung angemeldet

$ 74 StGB. ausſprechen ſollen. Da dies nicht ge- zu haben, und dadurch ſich gegen Art. 25 Abſ. 2 GewSto .

ſchehen iſt, iſt § 158 VZolo. durch Nichtanwendung verfehlt habe . A. erhob Einſpruch. Durch Beſchluß

verleßt. ( Urteil vom 24. Mai 1918 , Rev Reg. Nr . 146, des AG.S V. wurde der Anſchluß des Rentamts V. an

1918) . Ed. das Strafverfahren für zuläſſig erklärt. Das Schöffen

gericht ſprach den A. frei. Die vom Hentamte B. als

II.
Nebenkläger eingelegte Berufung wurde durch die Stri.

als unbegründet, ſeine Reviſion vom Oblo. als un

Zur Jagd beſtimmte, aber bei der Jagd nicht mit: zuläſſig verworfen.

geführte Sachen können nicht nach § 40 oder $ 295 StGB . Aus den Gründen : DerArt. 25 Gewsto .regelt

oder Art. 102 Abſ. 1 AG .ŠIPO. eingezogen werden ; die die Anzeigepflicht. Nach Abſ. 1 hat die für die gewerbes

Einziehung nach § 40 StGB . ſett ein vorjägliches voll: polizeil. Anzeigen des Bewerbebeginns zuſtändige De

endetes oder doch verſuchtes Vergehen vorane. Nach hörde von den Gewerbezugängen dem Rentamte Mit :

den Feſtſtellungen der Strft. hat Ä . unberechtigt einen teilung zu machen . Soweit ſolche Anzeigen nicht vor

Hehbod in einem Walde geſchoſſen und ſich dadurch geſchrieben ſind, hat nach Abſ. 2 der Unternehmer den

gegen SS 292, 293 StGB . verfehlt. Die Sirft. billigte Gewerbezugang dem Rentamt oder der Gemeindebehörde

die vom Schöffengerichte nach § 40 StOB . ausge- zur Uebermittlung an das Rentamt anzuzeigen. Daraus

ſprochene Einziehung der dem A. abgenommenen und ergibt ſich, daß das Gewerbeſteuergeſeß ſelbſt eine An

zu gerichtshanden gebrachten Gegenſtände – eines zeigepflicht hinſichtl . der Gewerbezugänge nur ſoweit
Drilling Jagdgewehrs,eines Ruđjacks, von 108 Schrot- aufitellt, als der Unternehmer nicht ihon durch ein

patronen und 63 Kugelpatronen -- , da nach ihrer anderes Geſetz zur Anzeige des Gewerbebeginns ver

Ueberzeugung dieſe Sachen von A. zur Begehung der pflichtet iſt; denn in dieſem Falle hat der Unternehmer
Wilderei gebraucht und beſtimmt geweſen ſeien. Sos nach Abſ. 1 des Art. 25 nur die in dem anderen Ge

weit auf Einziehung erfannt iſt, wurde das Urteil fetge vorgeſchriebene Anzeigepflicht zu erfüllen. Nach

aufgehoben und die Sache zurücverwieſen. dem Afteninhalt und auch nach der Annahme des

Aus den & ründen :Vorausſetzung der Ein- Mentamts lommt hier der Beginn eines ſtehenden

ziehung nach § 40 StGB. iſt die Vollendung oder Gewerbes in Frage. Nach § 14 Abf. 1 GewO. aber

wenigſtens der Verſuch eines vorſäßlichen Vergehens, im Zuſammenhalte mit § 1 der Bef. der StM. des

gleichgültig, ob der Verſuch ſtrafbar oder mangels Innern und der Finanzen vom 12. Januar 1900 (GVBI.

einer ausdrüdlichen Beſtimmung nach § 43 Abſ. 2 S. 26 ) , iſt, wer in einer Gemeinde den ſelbſtändigen

StoB. ſtraflos iſt . Daß A. den Drilling, den Ruf. Betrieb eines ſtehenden Gewerbes anfängt, gehalten,

ſack und die Patronen bei ſich geführt hat , als er den das der Gemeindebehörde des Betriebsortes gleich:

Boc erlegte, iſt den Urteilsgründen nicht zu entnehmen ; zeitig mit dem Betriebsbeginn anzuzeigen . Die Unter

denn dort iſt nur erwähnt, daß aus dem Drilling in laſſung der Anzeige iſt durch § 148 Abſ. 1 Nr . 1 GewO.

der lezten Zeit vor der Beſchlagnahme noch geſchoſſen mit Strafe bedroht. Wer die Anzeige des Beginn !

wurde unddaß der friſch gewaſchene Nudjact Schweiß. eines ſtehenden Gewerbebetriebs unterläßt, macht ſich

ſpuren zeigt. Da Drilling , Rudjaď und Patronen alſo einer Zuwiderhandlung gegen die Borſchriften der

nach Anſicht der Strst. „ gur Begehung der Wilderei“ GewO., niiht gegen die Beſtimmungen des Gem Sto .

gebraucht und beſtimmt waren, geht ſie offenſichtlich ſchuldig . Deshalb trifft auch die Strafdrohung in

von der Annahme aus, daß A. die Sachen entweder Art . 28 GemSto. die Unterlaſſung der Anzeige nicht,
bei einem anderen Jagdgang als dem abgeurteilten fie gilt vielmehr nur in den Fällen, in denen durch

verwendet oder daß er ſie zur Verwendung bei fünf- die Beſtimmungen des GewSto ſelbſt – Art. 25 Abſ. 2

tigen Jagdvergehen beſtimmt hat. Keiner dieſer Gründe die Anzeigepflicht begründet iſt. Die Unterlaſſung

iſt geeignet, die Einziehung der Sachen nach § 40 SOB. der Anzeige des Beginns eines ſtehenden Gewerbe

zu rechtfertigen ( vgl . RG . Bd . 27 S. 243 und ObLG . betriebs ſtellt ſich demnach nicht als eine Zuwider

Bd. 13 S. 31). Auch aus dem Geſichtspunkte des handlung gegen die Vorſchriften über die Erhebung

$ 295 Stov. fann die Einziehung nicht aufrecht er- öffentlicher Abgaben und Gefälle dar. Bei ihrer ſtraf!
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rechtl. Verfolgung finden daher die Beſtimmungen der Oberlandesgericht Nürnberg.

SS 459ff. Stro. teine Anwendung . Die Vorausſeßungen

für die Erlaſſung eines rentamtl.Strafbeſchluſſeswaren Berechnung des abſtrakten Schadens. Gewinnent

ſonadh nicht gegeben (vgl.D.LGSt. Bd. 2 S.372 [374]). gang. Unfittlidteit.Höchſtpreiſe undübermäßige Preis:

Damit entfällt auch die Befugnis des Mentamis, ſich ſteigerung. Ss 24971., 252, 138 BGB. DieKl. 6. in

der öffentl. Alage als Nebenti. anzuſchließen . Dieſes W. hatte im September 1914 vom Bell. B. in $ .

Ergebnis iſt vom RevG . zu beachten, obſchon das AG. 1000 Ztr. Gerſte zu 20,50 M für 100 kg gekauft.

den Anſchluß für berechtigt erklärt hat. Denn das Wegen Nichtlieferung eines größeren Reſtes begehrte

Medc. hat nach § 389 StPO. die Beachtung der Bes ſie im Januar 1915 von B. Schadenserſak ; ſie legte

ſtimmungen über die Einlegung der Neviſion , zu denen ihrer abſtrakten Schadensberechnung einen Malgpreis

auch die Beſtimmungen über die Befugnis zur Eins von 45 M für 100 kg zugrunde und ſefte darnach den

legung des Rechtsmittels gehören, von Amts wegen laufenden Gerſtenpreis auf 30,75 M für 100 kg feſt.

zu prüfen . Zur Einlegung des Rechtsmittels iſt nach Der Bell . B. zahlte ſchließlich den Unterſchied zwiſchen

§ 441StPO. auch der Nebenkl. befugt, aber nur in dem Einkaufspreis und dem im Jan. 1915 gültigen

den Fällen, in denen eine Nebenklage überhaupt zus geſeblichen Gerſtenhöchſtpreiſe zu 24 M für 100 kg.

läſſig iſt. Der Umſtand allein, daß das SchöffenG . Die Alage der 6. auf Schadenserſatz bis zu 30,75 M

und die Strk. den Anſchluß des Rentamts als Nebenti. für 100kg wurde abgewieſen und ihre Berufung

für zuläſſig erllärt haben, berechtigte das Hentamt zurüdgewieſen .

nicht zur Einlegung der Reviſion, wenn die geſeßl . A us den 'Gründen: Der Schaden iſt nach

Borausſeßungen für den Anſchluß als Nebenkl , nicht S8 249 ff. BOB. zu erſeßen ; er umfaßt auch den ents

gegeben waren (RGSt. Bd. 35 S. 25). Dies iſt aber, gangenen Gewinn, ſoweit er nach dem gewöhnlichen

wie dargelegt, der Fall. ( Urteil vom 25. April 1918, Laufe der Dinge oder nach den beſonderen Umſtänden,

MedReg . Nr. 114/1918. Ed . insbeſondere nach den getroffenen Anſtalten und Vors

tehrungen mit Wahrſcheinlichkeit erwartet werden
IV .

konnte ($ 252 BGB .). Die Kl . hat nicht den konkreten ,

Schuldfrage bei einer Uebertretung des $ 366 10 ſondern nur den abſtrakten Schaden berechnet; fie ging

SIGB., veräbt durch Fahren mit uubelen chtetem Fuhr: von dem Unterſchiede zwiſchen dem Vertrags- und

wert in der Duntelheit. Aus den Gründen : Die dem Marftpreis am Lieferungsort W. aus, jog aber

Reviſion des Staatsanwalts, die die einſchlägigen hiebei wegen der Vermälzbarkeit der Gerſte den da:

Polizeivorſchriften und vorſorglich den § 54 mals unbeſchränkten Marktpreis für Malz in Hech

StGB . als verleßt rügt, iſt nicht begründet. Die im / nung . Es iſt zweifelhaft, ob die Kl. mit dieſer Be

Urteile der Straftammer enthaltene Feſtſtellung, es rechnung nur einen fünſtlichen Marktpreis für die

ſei dem Angeklagten trop ſeiner Bemühungen nicht
damals - feit der Feſtſeßung eines Höchſtpreiſes

möglich geweſen , in N. Petroleum oder ein ſonſtiges vom Markte verſchwindende Gerſte ermitteln oder einen

Beleuchtungsmittel zu bekommen , reicht zur Begrün- wahrſcheinlichen Gewinn aus Vermälzung der Gerſte

dung der Annahme aus, daß ein Verſchulden des darſtellen wollte ; ihre Berechnungsart ſpricht für erſtere

Angellagten die Vorausſeßung ſeiner Straffälligs Annahme. In keinem Fall hat der Befl. für den ſo .

teit durch die Unmöglichkeit der Befolgung der berechneten Schaden aufzukommen. Die Befugnis der

Polizeivorſchrift ausgeſchloſſen iſt ; auch die in der KI. als Säuferin zur beliebigen Berechnung ihres

Neviſionsbegründung geſtellte neue Zumutung, der An- Schadens hat ihre Grenze in der Angemeſſenheit dieſer

geklagte hätte eben dann erſt andern Tags heimfahren Berechnung mit Rüdſicht auf die allgemeinen Wirts

ſollen , überſpannt die an einen Fuhrwerksbeſiber, der ſchaftsverhältniſſe und den beſondeien Bertragsinhalt.

fich bei der Nähe der Stadt nur aufeineTagesfahrt Ssiſt eine offenkundige Erfahrungstatſache, daß, ſo
eingerichtet hat, in der Kriegszeit zu ſtellenden An bald im Verlaufe des Krieges die Höchſtpreisfeſt

forderungen. (Urt. vom 4. April 1918 , Rev Reg. 81/ ſeßung eingegriffen hatte, die betreffenden Waren als.

1918) . A. bald vom Markte verſchwanden und dafür andere aus

ihnen verarbeitete Waren ohne Höchſtpreisgrenze uns

verhältnismäßig teuer auf dem Markt auftauchten.

Dies zeigte ſich beſonders auch bei Gerſte und Malz.

Oberlandesgericht München . als nach dem Höchſtpreisgeſeße vom 4. Aug. 1914

(ROBI. 339) in derFaſſungvom28. Dkt. 1914 und
Begriff der politiſchen Körperſchaft (S 197 StG9. ).

vom 17. Dez. 1914 (NGVI. 458, 516) durch die BRVD .
Ilmfang des S 170 StPO. Die Allgemeine Ortstranten vom 28. Oft./19 . Dez. 1914 (RGBI. 482, 528) ein Höchſt
taſſe M - 2. iſt als eine politiſche Körperſchaft im

Sinne des § 197 St08 . nicht zu erachten . Nach Zweď
preis für Gerſte bei Meidung von Strafe für deſſen
Ueberſchreitung feſtgelegt war. Die Oerſte war bald

und Art ihrer Tätigkeit ſtellen ſich die Ortsfrankens
nicht mehr erhältlich , dafür ſtieg das durch Höchſtpreiſe

laſſen als wirtſchaftliche Verbände dar, die ihren eigenen
nicht geſchüßte Malz raſch im Preis und es ſtellte,

ökonomiſchen Jntereſſen im Wege der Selbſtverwaltung
wie der Sachverſtändige G. in W. ſich äußerte, die

dienen, die aber dadurch , daß der Staat ihre Ver
IImarbeitung von Gerſte in Malz zu jener Zeit ein

waltung geſeklich geordnet hat, keineswegs ſelbſt zu
ſehr lohnendes Geſchäft dar“ . Mag auch unter ge

ſtaatlichen Anſtalten werden (RØSt. 38, 18 ). Solche
ordneten regelmäßigen Umſtänden die Ausnüßung der

Verbände als politiſche Störperſchaften zu erachten ,
zufällig veränderten Marftlage an ſich mangelsgeſetza

verbietet der allgemeine Sprachgebrauch , von dem in lichen Verbots unbeſchränkt zuläſſig ſein (JW . 1918,35%),

$ 197 StGB., wie deſſen Entſtehungsgeſchichteergibt, ſo findet die Ausbeutung eines außergewöhnlichen Zu

nicht abgewichen werden ſollte' (ROŠt. 33, 67 ). Es ſtands, beſonders eines Weltfriegs, zu gewinnſüchtigen
liegt daher ein Antragsdelift vor, da der einzige Au9

Zwecken doch ihre Grenze in der von den allgemeinen
nahmefall des § 197 StOB. nicht gegeben iſt ( StOB .

Sittengeſehen gebotenen Rückſicht auf das Allgemein
§ 194 ). Demgemäß iſt der Weg der Privatklage zu

wohl und auf Treu und Glauben im Verkehr, be
läffig (StPO. § 414) und entſcheidet das Ermeſſen ſonders im Handelsverkehr . Das Geſek fann und
der Staatsanwaltſchaft über die Frage, ob öffentliche will die Hand nicht dazu bieten , daß infolge von be

Klage zu erheben iſt (StPO . § 416 ). Der Antrag
ſonderen , bei Vertragsabſchluß nicht vorhergeſehenen

auf gerichtliche Entſcheidung iſt in ſolchen Fällen un
außerordentlichen Ereigniſſen die Al. zu unbilligen

zuläſſig ( Löwe-Roſenberg " , Bem . 4 zu § 416 StPO . ) .
Vorteilen gelangt, der Bell. aber unbilligen Schaden

( Beſchl. vom 21. Juni 1918, RegNr. 15/18 ). N.
erleidet . Dies um ſo weniger dann , wenn jene Er

eigniſſe die Allgemeinheit berühren und ſchon zur

4426
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Errichtung geſeglicher Scranten zum Schuße der Al

gemeinheit geführt haben. Wer die durch den Krieg

herbeigeführten Schwierigkeiten der wirtſchaftlichen

Page dazu benüßt, um aus dem Nachteil anderer für

ſich Vorteile herauszuſchlagen , die ihm ſonſt nicht zu

ſtehen, handelt unfittlich (03. 1915 , 102 ; 30. 1916 ,

114 I ; 1916 , 830$, 1328 ; , 9.) 871
9

primi87 34.8 377;OLGRÍpr.31
,366). Dieſer Grundt balone peribiefereForm für unwittſam und des

2

2

4

hy

glaubigte Abſchrift des landgerichtl. Urteils ohne Lat

beſtand und Gründe zugeſtetit, während die vom Ges

richtsſchreiber des 16. erteilte Ausfertigung den 3n

halt des Urteils vollſtändig wiedergab. Der Gerichts

ſchreiber des DUG . hatte ſpäter die Erteilung eines

Rechtstraftzeugniſſes abgelehnt, weil er die Zuſtellung

des

die Notfriſt als noch nicht

achtete. Das OLG. hat die Ablehnung für unbegründet

erachtet.

Aus den Gründen : DerWortlautdes 8 170 Abſ.1

SPD. würde für die Anſchauung des Gerichtsſchreibers

(prechen . Denn darnach beſteht die Zuſtellung in der

Uebergabe einer beglaubigten Abſchrift des zuzuſtellens

den Schriftſtücs. Beşteres iſt aber beim gerichtlichen

Urteil die vom Gerichtsſdhreiber erteilte Ausfertigung

und zwar ſo, wie ſie eben lautet, weil ein Dritter an

dem Schriftſtüd aus eigener Zuſtändigkeit nichts än

dern kann. Daraus folgt, daß an ſich ein vollſtändig

ausgefertigtes Urteil auch vollſtändig zugeſtellt werden

muß, und die Frage tann nur ſein , ob ein Abweichen

von dieſem Grundſatz auch ſchon die Unwirkſamteit

der Zuſtellung begründet. Das iſt nach der Anſicht

des Gerichte nicht der Fall. In der Rechtſprechung

iſt anerkannt, daß die Nichtübereinſtimmung des Jn

halte der zugeſtellten Abſchrift mit dem des guzu

ſtellenden Schriftſtüđs die Zuſtellung, namentlich wenn

nur unweſentliche Teile betroffen werden , nicht un:

wirkſam macht. Nun wären früher Tatbeſtand und

Gründe des Urteils allerdings als weſentliche Leile

des Urteils zu erachten geweſen. Jeft genügt aber nach

§ 496 Abf.6 GPO. in Verbindung mit § 26 EntlBD.

vom 9. Sept. 1915 auch bei landgerichtl. Urteilen die

Zuſtellung des Urteils ohne den Tatbeſtand und die

Gründe, nach dem Wortlaut allerdings nur dann,

wenn auch vom Gerichtsſchreiber nur ein Urteil in

dieſer abgekürzten Form ausgefertigt worden war.

Es hieße indeſſen der Form eine zu große Bedeutung

beimeſſen , wenn man leßteren Umſtand für die Wirts

ſamkeit der Zuſtellung entſcheidend ſein ließe. Denn

der dem Empfänger des puzuſtellenden Schriftſtüdes

zur Kenntnis gebrachte Inhalt iſt der gleiche, mag

eine Abſchrift der abgekürzten Ausfertigung oder der

vollſtändigen AusfertigungohneTatbeſtand und Gründe

übergeben werden, und es iſt anzunehmen, daß das

Geſeß die fachl. Gleichheit beider Fälle über die for:

male Verſchiedenheit hat ſtellen wollen, daß es alſo

auch im leßteren Falle die Zuſtellung als wirtſam

betrachtet. Jſt das der Fall, dann iſt durch die Zu

ſtellung die Rechtsmittelfriſt in Lauf geſeßt und der

zuſtellende Teil zum Verlangen auf Erteilung eines

Zeugniſſes nach 8 706 Abſ. 2 a . a. D. berechtigt worden.

És war daher die beantragte Anweiſung zu erteilen.

( Beſchl.des Ferien-3S . vom 22. Juli 1918, Beſchw Reg .II

Nr. 81/18 ).

Mitgeteilt von Rechtsanwalt Goldbad in Memmingen.

ſatz des § 138 BOB. hat an ſich ſchon ſtets gegolten

(RG. 62, 266 ) und hat namentlich in Striegszeiten all .

gemeinen Anſpruch auf Geltung. Gegenüber beſon:

deren Striegserſcheinungen iſt er allerdings erſt im $ 5

der BRVÖ . vom 23. Juli 1915 gegen übermäßige

Breisſteigerung (ROBI. 467) für beſtimmte Anwen

dungsfälle eigens zum ſtrafgefeßlichen Ausdructe ge

langt, aber nur auf Grund ſeiner ſchon längſt vorher

anerkannten Herrſchaft. Auch die BMVO. vom 11. Nov.

1915 über die Einwirkung von Höchſtpreiſen auf

laufende Verträge (NOBI. 758) verſchaffte jenem Grund

ſake für beſtimmte Fälle durch die Vorſchrift auss
drüdliche Beitung, daß Lieferungsverträge mit höheren

Preiſen nur als zum Höchſtpreis abgeſchloſſen zu er

achten ſein ſollen . Daß die abſtrakte Schadensberech

nung nicht zu einem übermäßigen Gewinn i . S. der

BO. gegen die Preisſteigerung führen darf, bedarf für

die Zeit derGeltung dieſer VO. feiner Darlegung

(13. 1917, 12776, JW . 1918, 36 Unm . zu Nr. 8 II;

Recht 1917 Kriegsentſch. Nr. 1139). Aber auch auf die
vor dem Erlaß der ſog. Wucherverordnungen vorges

kommenen Fälle übermäßig hoher Vorteile aus un

erwarteten Preisſteigerungen muß jener allgemeine

Grundſaß des § 138 BOB. Anwendung finden (13.

1917, 113, 361). Bienach ſtellt die von wiſſentlicher

Umgehung und erheblicher Ueberſchreitung der geſeka

lichen Gerſten höchſtpreiſe ausgehende Schadensberech

nung der Kl. einen ſchon mit Müdſicht auf die au
gemeinheit zu mißbilligenden Verſtoß gegen die guten

Sitten nach § 138 BGB. dar. Aber auch nach dem

Bertrage der Parteien fann dieſe Berechnung eines

übermäßigen Gewinnentgangs der Al. zu Laſten des

Befl . nicht gebilligt werden. Die Vertragsleiſtung iſt

ſo zu bewirfen , wie Treu und Glauben mit Rüdſicht
auf die Verkehrsſitte es erfordern (§ 242 BOB.), und

der zu erſeßende Schaden umfaßt nur den entgangenen

Gewinn , der nach dem gewöhnlichen Laufe der Dinge

mit Wahrſcheinlichkeit erwartet werden konnte. In
den früheren Briefen der Kl . iſt nur vom Weiter

verkauf, nie aber von Vermälzung der Gerſte und

nur von einem geringeren Schadenserſaße die Nede,

während jeßt der Schaden faſt auf das Dreifache be

rechnet iſt. Wollte oder konnte die Kl. nicht zum

Dedungstaufe ſchreiten , ſo mußte ſie wenigſtens den

Bell , rechtzeitig auf die Möglichfeit eines beſonders

hohen abſtratten Schadens hinweiſen. Denn es war

weder beim Vertragsſchluſſe noch darnach als möglich ,

geſchweige als wahrſcheinlich zu erwarten, daß mittels

lImgehung der geſeßlichen Gerſtenhöchſtpreiſe unter

Ausrüßung des Fehlens von Malzhöchſtpreifen auf

ganz außergewöhnlichen Gewinn abgezielt werde

(Seuffarc . 60, 346 Nr. 183 ; RG. 68 , 165; vgl . auch

8 254 BGB . ) . Nach 88 157, 242, 252 BOB. , § 287 ZPO.

hat daher das LG. den Schaden der Kl . mit Recht

nur auf den Unterſchied zwiſchen dem Einkaufspreis

und dem geſeßlichen Gerſtenhöchſtpreiſe feſtgeſett und

die weitergehende Klage als unbegründet erachtet. (Urt.

des II . ZS . vom 29. April 1918 L. 52/17) .

3

3
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Landgericht Straubing.

3 PO. 8 697 Abſ. 1 , $ 505 abj. 2, $$ 78, 176. Wem

iſt nach Verweiſung des im Mahnverfahren bei dem

Umtégericht anhängig gemachten Verfahrens an das

Landgericht die Ladungvor dieſes zuzuftellen , wenn der
Beklagte als Prozeßbevollmächtigten einen bei dem Land:

gericht nicht zugelaſſenen Anwalt beſtellt und ihn nicht

eigens zum Empfang von Zuſtellungen ermächtigt hat!

Aus den Gründen : Der Ml . hatte bei dem AG .

gegen den Bell . einen zur Zuſtändigkeit des 16. ges

hörigen Anſpruch im Wege des Mahnverfahrens er

hoben . Auf Antrag des Verl. hat ſich das AG, im

erſten Verhandlungstermine vor der Verhandlung zur

Þauptſache beſchlußmäßig für unzuſtändig erklärt und

den Rechtsſtreit an das LG, verwieſen. Mit der im

Oberlandesgericht Augsburg.

Zuſtellung einer iirteitsabſchrift, die im Gegenſate

zu der vom Gerichioſchreiber erteilten Ausfertigung der

Iatbeſtand und die Gründe nicht enthält ( ZPO. $ 496,

GutlVD . § 26 ). Ein Rechtsanwalt haite eine bes



Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 17 u. 18 . 293

nämlichen Termin erfolgten Vertündung des unan- rechts das große Wert der Ordnung beendet, das hier

fechtbaren amtsgerichtl. Beſchluſſes gilt der Rechtsſtreit an Stelle beſonders unbefriedigender Zuſtände endlich

als beidem LG.anhängig (8697 Abſ.1,505 Abſ.2 3PD .). klare Berhältniſſe geſchaffen hat . Auch für die Rechtss

Von dieſem Zeitpunkt anwar die Bollmacht, die der pflege im engeren Kaum ſind die neuen Beſtimmungen

Bell. dem bei dem 16. nicht zugelaſſenen HA. S. vielfach von Bedeutung.

erteilt hatte, als Prozeßvollmacht erloſchen. HA . S. Vor allem für die Grundbuchamter und die No

war von da an fraft ausdrüdlicher geſeblicher Be- tariate ſind manche Vorſchriften der beiden Bekannts

ſtimmung (8 697 Abſ.1 im Zuſammenhaltmit 3783RD. ) machungen wichtig, mögen ſie auch die Gültigkeit der

gar nichtmehr in der Lage, als Prozeßbevollmächtigter Hechtsgeſchäfte unberührt laſſen und teilweiſe nur auf

des Beil . tätig zu werden. Er war in dem anhängigen geſeßliche und anderwärts erlaſſene Vorſchriften ver

Rechtsſtreite nicht mehr „der für die Inſtanz beſtellte weiſen. So handelt § 7 unter ßinweiſungauf § 90

Brojeßbevollmächtigte i. S. des § 176 ZBO.Es ſtand GBD ., die BÓ. vom 1. Juli 1898, die vom Buchungs

dem Betl. frei , von dem mehrerwähnten Zeitpunkt zwang befreiten Grundſtüde betr., uſw. von der Ein

an fürdasweitere Verfahren in dieſer Inſtanzeinen tragung der tirchlichen Grundſtüde' ins Grundbuch,

Prozeßbevollmächtigten in der Perſon eines bei dem von ihrer Ausbuchung, von der Eintragung von Rechten

LG. zugelaſſenen RA.'8 zu beſtellen oder durch NA. S. ins Grundbuch ; foweit die Eintragung der zugunſten

beſtellen zu laſſen . Machte der Bell. , wie hier, von des Ortskirchenvermögens beſtehenden Grunddienſt

dieſer Beſtellungsbefugnis keinen Gebrauch, dann mußte barkeiten noch nicht beantragt iſt, hat dies alsbald zu

die Badung an ihn ſelbſt zugeſtellt werden, wenn er nicht geſchehen

einen Zuſtellungsbevollmächtigten aufgeſtellt hatte. Der von Veräußerungen handelnde & 9 betrifft be

Das hat er nicht getan. Die trofdem an AA. S. wegliche und unbewegliche Sachen. Die Unterſcheidung

erfolgte Zuſtellung der Badung iſt ohne Rechtswirkung, zwiſchen Grundſtodvermögen und anderem Vermögen

johin nicht ordnungsmäßig. Die vorſtehend erörterte iſt nur mittelbar von Bedeutung für die Gültigkeit

Mechtsfrage über die Bedeutung des § 176 ZPO . iſt einer Veräußerung. Daß eine Veräußerung das Grund

allerdings beſtritten (SA. Bd. 57 6.38,Peterſen -Anger, ſtoďvermögen ſchmälert, macht das Geſchäft tro

Romm . 4. ZPD., Anm. 3§ 176, Anm. 5 zu § 506, Art . 9 I und II AGD. an ſich nicht ungültig, aber die

Bay0b863 Bd. 2. S. 78, dagegen Gaupp-Stein ſtaatsaufſichtliche Genehmigung und in der Regel

Bem. IV Ziff. 3 zu § 176 ). Dasert. Gericht ſchließt die Zuſtimmung der firchlichen Oberbehörde erforder

ſich jedoch der von Gaupp bekämpften herrſchenden lich (Art. 9 III a . a . D.) . Zu dem Grundſtodvermögen

Rechtsauffaſſung an, umſomehr als die Unterſcheidung gehören feineswegs nur unbewegliche Sachen , ſondern

Gaupps , daß durch die Verweiſung des Rechtsſtreites alle Vermögensbeſtandteile, die beſtimmt ſind, wenig

an das BG . die Vollmacht des bisherigen Anwaltes ſtens ihrem Werte nach der Stiftung erhalten zu

„gehemmt, wenn auch nicht beendet wird “, im Geſetz bleiben und entweder als Gebrauchs- oder rentierende

nicht begründet iſt. Denn als Prozeßvollmacht wird Dbjekte, gewiſſermaßen die Grundlage des Stiftungs

die Bollmacht fraft Sejeges im Augenblid der Ber: haushaltes zu bilden, alſo auch die zum Gottesdienſte

weiſung beendet (8$ 697 Abſ.1,505,78 Ž PO .),und hiemit beſtimmten beweglichen Sachen, von denen in Abſ. IV

iſt der Träger der Bollmacht nicht mehr Prozeßbevoll- des § 8 KVerw .. die Mede iſt. Dem Rechtsvertehr

mächtigter i. S. des § 176 8BD . Dieſe Beendigung entzogen ſind ſolche res sacrae nicht; ſoweit ſie einen

iſt teine bloße Femmung : Denn das „hemmende“ Altertums- oder Kunſtwert haben oder ein ſolcher

Þindernis iſt fein bloß relatives und vorübergehendes, Wert bei ihnen auch nur vermutet werden kann , iſt

ſondern ein abſolutes und dauerndes, nämlich das zu ihrer Veräußerung um des Denkmalſchußes willen

fategoriſche gefehl . Verbot derUebertragung der Prozeßs die Genehmigung der Kreisregierung erforderlich ; das

vollmacht im Anwaltsprozeß an einen beidem Gericht gleiche gilt natürlich für Bauwerke und Bauwerks

nicht zugelaſſenen Anwalt. Die Frage, ob der biss teile von wirklichem oder auch nur zu vermutenden

herige Devollmächtigte die Bollmacht im beſchränkten Dentmalswert (Art. 76) . Auch wenn eine Veräußerung

Umfange z. B. alsGorreſpondenzanwaltweiterhin aus- das Grundſtoævermögen nicht ſchmälert und feinen

übt, kommt für die Auslegung des § 176 3PD. hier Gegenſtand von Denkmalswert betrifft , bedarf ſie in

nicht weiter in Betracht. Da hiernach der Bekl . zur den in Art. 75 I 1 beſtimmten Fällen der ſtaatsaufſicht

Berhandlung nicht ordnungsmäßig geladen iſt, mußte lichen Genehmigung ſowie der Zuſtimmung der firch .

der Antrag des Al . auf Erlaſſung eines Verſäumniss lichen Oberbehörde (Art. 75 III). Nach Art.78 I gelten

urteils zurückgewieſen werden. die Veräußerungsbeſchränkungen der Art. 75 und 76

OLÁRat Dr. Stangl in Straubing. auch für die ſchuldrechtliche Verpflichtung zu einer

Beräußerung . Beſchlüſſe, die ſtaatsaufſichtlicher

Genehmigung bedürfen, fönnen vor deren Erteilung

nicht rechtswirkſam vollzogen werden (Art. 78 II) und,

wenn nach der KGD. die Zuſtimmung der kirchlichen

Oberbehörde vorgeſchrieben iſt, bildet ſie nach Art. 11

V eine Vorausſeßung der Rechtswirkſamkeit des Be

Ueber die Berwaltung des ortskirchlichen Vermögens, ſchluſſes ; ihr Mangel wird durch die ſtaatsauf
die in der Kirchengemeindeordnung vom 24.Sept. 1912 ſichtliche Genehmigung nicht behoben. Ohne Ein

ihre geſeßliche Regelung gefunden hat “) , haben die fluß dagegen auf die Rechtswirkſamkeit einer Ver.
StMiniſterien des Žnnern beider Abteilungen und das äußerung, die durch öffentliche Verſteigerung erfolgt,

SiMin . der Finanzen am 14. Junt d. Jg . den „AN wird es ſein , ob der Vorſchrift in § 9 II KVerwO.

gemeinen Vodzugsvorſchriften “ in der Bef. vom 19. Ota genügt iſt, wonach in den Verſteigerungsbedin

tober 1912 (GVBl. S. 1071) nun auch die in Art . 62 III gungen die Zuſchlagsgenehmigung durch die Kirchen
AGD. vorgeſehene , Verwaltungsordnung zur Kirchen . verwaltung, ferner in den in Art. 75 und 76'be

gemeindeordnung “ folgen laſſen, nebſt einer Bet., die zeichneten Fällen die hiernach erforderliche Zuſtimmung
Anlegung von Geldern der Kultusſtiftungen undKirchen der kirchlichen Oberbehörde und ſtaatsaufſichts

gemeinden betr . , die beide am 1. Juli ð . 38. in Kraft liche Genehmigung ausdrüdlich vorzubehalten ſind;

getreten ſind (vgl. AMBI. S. 161 ff .; ein Auszug aus das Fehlen dieſes Vorbehalts fann nicht die Folge

den beiden Bei. iſt in JMBI. veröffentlicht S. 109 ff.). haben, daß die Verſteigerung ohne ſolche Zuſtimmung

| Damit iſt für ein weites Gebiet unſeres Verwaltungs- oder Genehmigung rechtswirtſam wird. Ob ein Ver

ſtoß gegen § 9 III KVerwO. eine Haftung nach § 823
) Bgl. Langheinricde zivilrechtlichen Streifzug durch die Kirchen

gemeindeordnung in dieſer Zeitſdr . 1913 S. 82, 101, 142, 165, 185
Abſ. 2 BOB. begründen kann ? Für die Bejahung

ind 1917 S. 341, 371 . der Frage ließe ſich anführen, daß dieſe Vorſchrift
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Gefeßgebung und Verwaltung.
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vergleichbar den zum Schuße des Verkehrs auf öffent- nahme bleibender Baſten die Zuſtimmung der kirch

lichen Straßen erlaſſenen polizeilichen Vorſchriften lichen Oberbehörde und die ſtaatsaufſichtliche Bes

die Sicherheit des Rechtsverkehrs ſchüßen will und , nehmigung erforderlich, und die in Art. 76 geforderte

auf Grund des Art. 62 III KO. gültig erlaſſen, eine Genehmigung der Kreisregierung bei Gegenſtänden

Rechtsnorm und ſomit nach Art. 2 EG. BOB . ein Ge- von wirklichem oder zu vermutendem Denkmalswert

ſeß i. S. des BOB. darſtellt. iſt nicht nur zur Veräußerung, ſondern auch zur Ver.

Auf eine beſondere Art des Eigentümerwechſels | pfändung notwendig .

bezieht ſich Art. 10 KOD.: bei Aenderungen in dem Be- Zu beachten iſt, daß Art. 75 I, 1 auch zum

ſtande von Kirchengemeinden oder kirchlichen Fried- Erwerbe von Grundſtüđen oder grundſtücsgleichen

hofverbänden iſt für eine etwa veranlaßte Teilung Nechten ſowie zum Erwerb eines Einrichtungs- oder

oder Auseinanderſeßung des Driskirchenvermögens zu- Ausſtattungsgegenſtandes im Werte von 1000M oder

nächſt gütliche Uebereinkunft der Beteiligten maß-. mehr die ſtaatsaufſichtliche Genehmigung verlangt

gebend. Soweit eine ſolche Uebereinkunft, die der ſtaats- (dagegen nicht die Zuſtimmung der tirchlichen Ober

aufſichtl. Genehmigung u.- ſoweit ortskirchl. Stiftungs- behörde, die in dieſen Fällen nur einzunehmen iſt –

vermögen in Frage kommt, der Zuſtimmung der firchl. Art. 75 III ) .

Dberbehörde bedarf, nicht zuſtande kommt, tritt Weitaus der größere Teil von den Beſtimmungen

ſchiedsrichterliche Entſcheidung ein (I. Jnſtanz: Streis- der KVerwD. bezieht ſich nicht auf den rechtsgeſchäfts

regierung oder Bezirksamt, II. Inſtanz : Verwaltungs- lichen Verfehr, ſondern auf bloße Verwaltungsmaß

gerichtshof). Wodurch vollzieht ſich in diejen Fällen nahmen wie die Behandlung der Archivalien (§ 4) ,

der Eigentumsübergang ? Die Frage iſt beſonders die Abſonderung des Kirchenvermögens von anderem

bei Grundſtüđen nicht leicht zu entſcheiden. Der „ güt- Vermögen (§ 2), die Verwahrung von Wertſaugen ( § 3)

lichen Uebereinkunft “ wird wohl nur die Bedeutung uſw. Es iſt aber klar, daß Verſtöße gegen die hierüber

eines ſchuldrechtlichen Vertrages beizumeſſen ſein . Da erlaſſenen Beſtimmungen 3. B. auch gegen den von

es ſich um buchungsfreies Grundeigentum handelt, der Verſicherung der zum ortskirchlichen Vermögen

iſt weiter zwiſchen gebuchten und nichtgebuchten Grund- gehörigen Sachen handelnden § 5 – eine Haftung

ſtüđen zu unterſcheiden ; hiernach würde ſich bei den für den durch ſie verurſachten Schaden zu begründen

erſteren der Eigentumswechſel durch Auflaſſung und geeignet ſind, ſo daß dieſe Vorſchriften von maß

Eintragung ins Grundbuch, bei den anderen auf dem gebender Bedeutung für den Streitrichter werden

Wege des Art. 83 AG . BOB. vollziehen . Es fragt fönnen, wie andererſeits eine Unterſuchung wegen

ſich jedoch , ob dieſe Vorgänge des bürgerlichen Rechts Veruntreuung ortskirchlicher Gelder unter Umſtänden

nicht überflüſſig ſind, weil wie die Beſtandsänderung nicht ohne Kenntnis der Vorſchriften der AVerwO.

ſelbſt ſo auch die Regelung der vermögensrechtlichen über die Verwaltung ſolcher Gelder und das Kaſſens

Verhältniſſe in die Organiſationsgewalt des Landes- und Rechnungsweſen zu führen ſein wird.

herrn fällt ( vgl. Langheinrich KGD. Bem . 5 und 7 In dem von den guisherrlichen und ſonſtigen

zu Art. 10 Abſ. I) , und ob die Königliche Entſchließung beſonderen Verwaltungen handelnden dritten Abſchnitte

nicht unmittelbar Necht ſchafft, ſo daß nur eine Be- der KVerwO . fonnten nach Art. 62 V KOD . durch

richtigung des Grundbuchs in Frage fäme, oder abeč Miniſterialvorſchrift Rechtsjäße ſogar abweichend von

noch die Vollzugshandlungen des bürgerl. Rechtes den Beſtimmungen der KGD . erlaſſen werden .

dazu kommen müſſen, um beiſpielsweiſe bei der Teilung Wohl der am häufigſten vorkommende Fall der

einer Kirchengemeinde mit zwei Kirchen in zwei Ge- Beteiligung ortskirchlichen Vermögens am Privat

meinden jeder von beiden Sondereigentum an einer rechtsverkehr iſt der, für den die erwähnte beſondere

der Kirchen zu verſchaffen . Wird die Aenderung des Bekanntmachung erlaſſen iſt, die Anlegung von Geldern

Kirchengemeindeverbandes verfügt, ohne daß gleich- der Kultusſtiftungen und Kirchengemeinden . Die Bel.

zeitig die Vermögensfrage gelöſt wird, dann aller- iſt an Stelle der Bef.vom 17. Mai 1905 (JMBI. S. 717)

dings iſt es klar, daß die Aenderung im Eigentum getreten , deitt ſich aber in den Grundzügen mit deren

nur auf dem im bürgerl . Recht vorgeſchriebenen Wege Beſtimmungen ; hingewieſen ſei jedoch auf die Abs

vor fich gehen kann, ſofern die Beteiligten ſich einigen. weichung unter Nr. 14 d – das Ortsfirchenvermögen,

Kommt es aber zu feiner liebereinfunft und tritt das den Kirchenverwaltungen unterſteht, iſt darnach

ſchiedsgerichtliche Entſcheidung ein , ſo fragt es ſich freier geſtellt als nach den alten Vorſchriften (vgl .

wiederum , ob dieſe, die ein Vorbild in der Entſcheidung AMBI. 1914 S. 72) und freier als das Ortskirchen

nach Art. 11 VOHO. hat, wie ein Enteignungsbeſchluß vermögen , deſſen Verwaltung von Gutsherrn oder

unmittelbar den Eigentumswechſel bewirkt und das ſonſt einer einzelnen Perſon geführt wird ferner

Grundbuch unrichtig macht, oder nur die Verpflichtung auf den Zuſaß, den Nr. 14 e durch Abſ. 3 erhalten hat,

der Beteiligten begründet, den Eigentumswechſel nach auf Nr. 15 (erwähnt unter d neu die Buchſchulden )

den Vorſchriften des bürgerlichen Hechts herbeizu- vgl. hiezu auch die Aenderung der Nr. 16 und die

führen . Wir werden auf dieſe Fragen, die ja auch Abſ. II - V der Nr. 18 – , auf die neuen Beſtimmungen

bei Aenderungen im Beſtande von politiſchen Ge- über die Freiſchreibung von Schuldverſchreibungen

meinden auftauchen , wenn möglich , noch zurüdkommen . auf den Inhaber, die auf den Namen umgeſchrieben

Die KVerw O. ſpricht in 8 10 weiter von Ver- ſind, auf die Ausdehnung des Kreditverkehrs durch die

pachtungen und Vermietungen (vgl. hiezu auch § 25 Neuerungen in Nr. 20 und 22, auf die Bemerkungen

KVerwD.). Ieber Belaſtungen des Kirchenvermögens über auſſichtliche Genehmigung in Nr. 23 und 24.

ſagt ſie nichts. Die für dieſe maßgebenden geſeßlichen Alle Vorſchriften, die mit den neuen nicht im Einklang

Beſtimmungen ſind in dem von der Veräußerung ſtehen oder durch ſie erſeßt ſind, ſind in Nr. 26 außer

handelnden § 9 KtVerw O. angeführt. So iſt auch eine Kraft geſeßt .

Verpfändung, wenngleich ſie den Pfandgegenſtand nur Hervorgehoben mag endlich noch ſein, daß das

vorübergehend belaſten ſoll, als eine Schmälerung i . S. Anwendungsgebiet der beiden Bekanntmachungen vom

des Art. 9 NGO. anzuſehen ; der Art. 75 I ſtellt in 14. Juni nicht das gleiche iſt: die KVerwo . gilt nur

Ziff. 1 der Veräußerung die Belaſtung von Grund- für das Ortsfirchenvermögen im Sinne des Art. 5

ſtüden oder grundſtücksgleichen Rechten gleich, ſowie / KGO . , die andere Bekanntmachung auch für Pfründe

Verfügungen über Rechte an Grundſtüfen mit Aus und Pfarrſtiftungen .

nahme von Hypotheken, Grundſchulden und Renten

ſchulden, ferner der Veräußerung eines Einrichtungs

oder Ausſtattungsgegenſtandes im Werte von 1000 M

oder mehr deſſen Verpfändung. Wie in dieſen Fällen

ſo iſt nach Art. 75 I , 3 und 75 III zu jeder ŭeber
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Bücheranzeigen
Verhältniſſe zu betrachten und darzuſtellen pflegen '

führtuns A. die Umgeſtaltungen vor, die unſere ſtaats

rechtlichen Verhältniſſe durch die friegswirtſchaftlichen

Mechtsvorſchriften und Verwaltungsmaßnahmen er

fuhren. Daß der begriffliche Gegenſatz zwiſchen Rechts

und Verwaltungsvorſchrift noch nicht gefunden iſt,

wird man dem Verfaſſer nicht zugeben können , auch

ſonſt wird er wohl bisweilen Widerſpruch finden ;

doch nimmt das dem Buch nichts von ſeinem Wert ;

es iſt in der Tat eine mit ſicherem Urteil geſchriebene

Grundlegung des Kriegswirtſchaftsrechts.

Sch ...

Behr, Dr. Albert, K. Amtsrichter in München . Das

B a y e riſche Jagdgeſ eß vom 30. Mär 3

1850 mit den Gefeßen über den Erſatz des Wild

ſchadens und ſämtlichen einſchlägigen reichs- und

landesrechtlichen Beſtimmungen . Lig .1.64S.München,

Berlin und Deipzig 1918 , J. Schweißer Verlag

( Arthur Sellier ). Seh . Me. 1.20.

Von dem Werke iſt zurzeit nur die erſte Lieferung

erſchienen . Soweit ſich aus dieſer Lieferung erſehen

läßt , verſpricht es durch die Aufnahme der auf

die Jagd bezüglichen Geſeke, Vorſchriften und Ver

ordnungen, ſowie durch die eingehende Verwertung

der Rechtſprechung für den Zuriſten ein unentbehrliches

bilfsmittel in der Beurteilung aller jagdrechtlichen

Fragen zu werden. Sehr zu begrüßen iſt die ein

gehende Ferangiehung aller jagdtechniſchen Fragen ,

ſowie die Bezugnahme auf die jagdliche Fachliteratur

und die führenden Jagdzeitſchriften ; dadurch wird es

den Richtern und Berwaltungsbeamten, welche nicht

ſelbſt Jäger ſind, ſich jedoch beruflich mit dem Jagd

rechte zu beſchäftigen haben, erleichtert, ſich in allen

jagdtechniſchen Fragen eingehend zu unterrichten.

Znfolge der erſchöpfenden Behandlung aller einſchlägigen

Fragen , ſowie infolge der klaren Ausdrucksweiſe und

der Ueberſichtlichkeit wird, ſoweit ſich aus dererſten
Lieferung erſehen läßt, auch dem Laien die Möglich feit

gegeben werden, ſich in allen Fällen aus dieſem Buche

erſchöpfenden Aufſchluß zu erholen. Dadurch wird

das Wertauch für die Jagdpächter unentbehrlich werden .

E. Fihr. von Northafft, Syndilue in Münden .

Sammlung rechtåbelehrender Schriften . Herausgegeben

im Auftrage des Verbandes der deutſchen gemein

nüßigen und unparteiiſchen Rechtsauskunftſtellen

von Rat Dr. H. Lint, Lübeck. Lübeck 1916. Jedes

Þeft MI. 0.25. Es liegen vor Heft 1-3.

Im erſten Heft ſchreibt Oberverwaltungsgerichtsrat

Schiffer (Berlin ) über die Stellung der gemein

nukigen Rechtsauskunft in der Rechtspflege.

Er beſpricht die Tätigkeit der Rechtsauskunftsſtellen

hinſichtlichder Rechtsberatung, des Rechtsſchußes und

des Güteverfahrens. Mit Recht weiſt er auf die un

endlich großen , unſchäßbaren Dienſte hin, die die Rechts

auskunftſtellen der Rechtspflege leiſten können und

werden. Im ſelben Heft handelt Gerichtsaſſeſſor Dr.

ģüttner (Eſſen ) vom Schuß der unbemittelten

in der Rechtspflege. Er bringt namentlich die

Vorſchriften über das Armenrecht zur Darſtellung.

3m zweiten Beft ſchildert Magiſtratsrat lange

(Neukölln) die Anſprüche der Kriegs beſchädigten

und der Hinterbliebenen von Kriegsteil ,

nehmern . Hinſichtlich beider Sorten von Anſprüchen

unterſcheidet er die militäriſche Verſorgung und die

Anſprüche aus der Sozialverſicherung

Im dritten Heft bringtLandrichter Dr. Utermarit

(Lübec) die Vorſchriften über das Teſt a ment. Er

dhidt die allgemeinen Beſtimmungen voraus. Dann

erörtert er die Formen der Teſtamentserrichtung , die

Teſtierfähigkeit, den Inhalt des Teſtaments, Anfechtung

und Eröffnung des Teſtaments und andere Einzelheiten .

Die Schrift erfüllt den Zwed der Rechisbelehrung ,
dem ſie dienen ſoll.

Soweidnik. Landgerichtsrat Alfons Hadenberger.

Þauſer, Dr. jur. Vittor, München . Der Verſor:

gün g sanſp r u ch der Kriegsbeſchädigten

und Kriegshinterbliebenen und die Zus

läſſigkeit des Recht8weg 8. 71 Seiten . Mün

chen, Berlin und Leipzig 1917, J. Schweißer Verlag

(Arthur Sellier). Broſch. Mi. 2.- .

Die vorſtehende Schrift dürfte Juriſten wie Baien

willkommen ſein . Sie bietet eine allgemein verſtänd

liche Ueberſicht über die derzeitige Regelung der Ver

ſorgung unſerer Ariegsbeſchädigten und der Kriegs

hinterbliebenen. Für die erſte Tagung des Reichstags

nach dem Friedensſchluß iſt ja von dem Staatsſekretär

des Meichsichagamtes ein Gefeßentwurf zugeſichert

worden , der die Unzulänglichkeiten unſerer geltenden

Militärverſorgungsgeſeße abſtellen ſoll. Auch Đ . weiſt

darauf hin, wie ſehr das geltende Militärverſorgungs

recht in dem jeßigen Voltsfriege mit ſeiner Einbe
rufung alter Familienväter aus allen Ständen und

Erwerbsfreiſen verſagt hat . Auf den erſten Blick er

ſcheint es undurchführbar, einem im Krieg erblindeten

Rechtsanwalt dieſelbe Rente zuzuerkennen wie einem

erblindeten Keſſelflider ;der Witwe eines als Gefreiten

gefallenen Diplomingenieurs eine niedrigere Hente zu

geben als der Witwe eines als Unteroffizier gefallenen

Maurerpoliers ; einem 19jährigen infolge Kriegsdienſt

beſchädigung einarmig gewordenen Kaufmann, der

Reſerve-Leutnant iſt, eine Offizierspenſion, eine Kriegs

zulage von 1200 Mund eine Verſtümmelungszulage

von 900 M zu bewilligen , dagegen einem 40jährigen

Werkmeiſter mit derſelben Kriegsdienſtbeſchädigung

eine Mannſchaftsrente, eine Kriegszulage von 180 M

und eine Verſtümmelungszulage von 324 M. Dem

gegenüber iſt die Ergänzung der Berſorgungsgeſepe

durch das Geſetz über die Kriegsverſorgung von Zivil

beamten vom 4. Auguſt 1914 und durch das Stapital

abfindungsgeſeß vom 3. Juli 1916 immer nur eine

kleine Gelegenheitsbeſſerung. Neben den beſtehenden

Gefeßen wird die ſeit Kriegsausbruch durch kriegs

miniſterielle Erlaſſe angeordnete Neuregelung des mili

täriſchen Verſorgungsweſens berückſichtigt.

Der 1. Teil erörtert die Verſorgungsanſprüche der

Kriegsbeſchädigten , der 2. Teil die der Kriegshinter

bliebenen – der Anhang zu beiden Teilen das Kapital

abfindungsgeſetz vom 3. Juli 1916 – und der 3. Teil

die Anſprüche der Kriegsbeſchädigten und Kriegshinter

bliebenen aus der Reichsverſicherung und ihr Vers

hältnis zu den Anſprüchen aus den Militärverſorgungs

geſeßen .

Jena. Dr. Böckel.

Rahu, Dr. jur. phil. Ridhard, Ludwigshafen a . Rh.

Mechtsbegriffe der Striegswirtſchaft. Ein

Verſuch der Grundlegung des Striegswirtſchaftsrecht8.

165 Seiten . München, Berlin u . Leipzig 1918, J.

Schweißer Berlag (Arthur Sellier ). Geh . ME. 4.50 .

Mitder Methode, nach der unſere modernen Staats
rechtsſyſteme

insbeſondere läßt ſich der Einfluß

Fleiners nicht verkennen – unſere öffentlich rechtlichen

Langheinefen, M. Dr. phil . et.jur. , ord . Profeſſor der

Rechte an der llniverſität þalle-Wittenberg. Rat

ſchlüge für das Rechtsſtudium . 48 Seiten .

Hannover 1918, ħelwingſche Verlagsbuchhandlung.

Geh . Mf. 1.50 .

Aus dem Vorwort : „ Die vorliegende kleine Schrift

verfolgt das Ziel , ſowohl denen , die das Rechtsſtudium

beginnen, als auch denen, die das infolge ihrer Teil

nahme am Kriege unterbrochene oder aus einem ſon

ſtigen Grunde ausgeſepte Rechtsſtudium wieder auf

nehmen wollen , ein Ratgeber und Führer in denmannig
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fachen Unſicherheiten und Zweifelsfragen zu ſein . tät , Delen , Maſchinen, Treibriemen ,

Ebenſo fönnen denen , die lediglich vom Erfolg ihres Düngemitteln , Kraftfahrzeugen , Arznei- ,

bisherigenStudienganges nicht recht befriedigt ſind, þeils und Waſchmitteln , chemiſchen Er

die Ratſchläge Nußen bringen ; denn zu einer Nichtige zeugniſſen , Farben und Zündware n . 48 S.

ſtellung der Studiermethode iſt es nie zu ſpät. “ Wir Stuttgart 1918, Verlag von J. Heß . Preis Mt. 1.60.

gehen noch weiter und möchten glauben, daß auch

mancher ſchon im Borbereitungsdienſte ſtehende Juriſt

Die große Zahl von Verordnungen des Bundesrats

und des Reichskanzlers und die noch größere Zahl der
in dem Büchlein genug des Nüßlichen finden kann,

Bekanntmachungen und Erlaſſe der Striegswirtſchafts:

denken alſo wohl nicht gering von dem akademiſchen ſtellen und der Generalfommandos machen es ſelbſt
Rechtsunterricht und möchten uns nicht zu den Ver

dem gewiſſenhafteſten Kaufmann und Gewerbetreiben
fechtern „ theoriefeindlicher oder mindeſtens theorie

den unmöglich, ſich in den für ſeinen Betrieb geltens
fremder Anſichten “ zählen, mit denen Langheinefen

den Vorſchriften auf dem Laufenden zu erhalten oder
ſich in Kürze auseinanderſeßt; aber wir können ihm

ſich in einem beſtimmten Fall über das , was ver
doch nicht ganz in ſeinem Sinne antworten, wenn er

boten oder erlaubt iſt, Kenntnis zu verſchaffen. Die
ſeine Gegner fragt: Kann es etwa dem Anſehen der

Haupturſache dieſes wenig erfreulichen Zuſtandes iſt,
Rechtswiſſenſchaft und des Juriſtenſtandes dienen, wenn

der Eindruď erweđt wird, als bildeten die Juriſten
daß die Verordnungen in zahlreichen Quellen vers

öffentlicht ſind, die im einzelnen nicht oder nur ſchwer
den einzigen gelehrten Berufsſtand, bei dem es ein

zugänglich ſind.
nußloſes Unternehmen ſei , eine gediegene ſyſtematiſche

Es iſt daher ein begrüßenswertes Unternehmen,
Geiſtesbildung als Grundlage der fünftigen Berufs.

daß der Verfaſſer in den beiden Heften die geſeklichen
tätigkeit durch einen regelrechten wiſſenſchaftlichen

Beſtimmungen zuſammengefaßt und nach Stichworten
Studiengang zu gewinnen ?" Wir möchten ihm mit

in der Buchſtabenfolge der einzelnen Waren geordnet
der Gegenfrage antworten : Muß wirklich die ała

dargeſtellt hat.
demiſche Einführung in die Kunſt der Rechtsfindung

Das erſte øeft enthält die Vorſchriften über das
ſo ganz anders geſtaltet ſein als die Einführung in

Bekleidungsweſen bis zum März 1918, das zweite
die ärztliche Kunſt, dem Leben fern ſich ſo ganz auf

die Verfehrsbeſchränkungen über die im Titel ge
den Lehrſaal beſchränken ? Edert .

nannten Rohſtoffe und Erzeugniſſe bis April 1918.

pued, Dr. jur. u ., Gerichtsaſieſfor. Der Suteiſin :
Daß ſich der Stoff auf das Reichsrecht beſchränkt, tut

der Brauchbarkeit feinen Eintrag, denn die beſonderen
lieferungsvertrag. 204 S. München, Berlin

landesrechtlichen Beſtimmungen ſind von untergeord:
und Leipzig 1918, J. Schweizer Verlag. (Arthur

neter Bedeutung und die von dem Verfaſſer berüd
Sellier ). Broſch. Mt. 6.- . ſichtigten Anordnungen der Militärbefehlshaber über
Was das Buch bietet , ergibt ſein Titel . Der die Gegenſtände des Kriegsbedarfs ſind in der Haupts

Stoff iſt erſchöpfend it. wiſſenſchaftlich behandelt ; zahls ſache mit dem gleichen Inhalt von ſämtlichen General,

reiche Einzelfragen ſind entſchieden. Die blare unges kommandos und Striegsminiſterien im Reich erlaſſen

ſuchte Sprache verrät die Beherrſchung des Stoffes. worden .

Soie ... Die Zuſammenſtellungen werden nicht nur dem

Kaufmann und dem Gewerbetreibenden, ſondern auch
Stern, Ditofar, Zivilingenieur. Wohnung8 not,

den Behörden ein willfommenes Hilfsmittel ſein und
Steu erformel und Abſonderung der

es iſt nur zu wünſchen , daß durch periodiſch erſchei
Grundrente. 32 Seiten . Wien und Leipzig 1917,

nende Nachträge die jeweiligen Aenderungen und Neu
Druď und Verlag von Carl Gerold's Sohn . Geh .

regelungen behandelt werden .

Mt. 1.
Amtsrichter F. Sömidt, Referent im Bayer. Striegówuderamt.

Die Frage, wie heute und in der Uebergangszeit

Wohnungen zu erſchwinglichen Mietpreiſen trop der

auf das Doppelte geſtiegenen Baukoſten erſtellt werden Zelter, Georg, Juſtizrat in Stettin, Der wirtſchafts

fönnen, bildet für alle verantwortlichen Stellen eine liche Niedergang der deutſchen Anwalt.
der ernſteſten Sorgen . Die Schrift zeigt einen neuen ſchaft und ſeine Urſache n . 45 Seiten . Berlin

Weg zur Löſung dieſer anſcheinend unlösbaren Frage . 1918, W. Moeſer, Buchhandlung . Geh.Me. 1.30 .
Der Verfaſſer weiſt unter Anwendung eines analy

Zelter gilt auf dem Gebiete der wirtſchaftlichen
tiſchen Verfahrens für die Ertragswertsberechnung mit

Lage der deutſchen Anwaltſchaft für den beſten Sachs
mathematiſchen Formeln in geiſtvoller Weiſe nach, daß

kenner. In der vorliegenden Schrift unterſucht er die
durch entſprechende Steuerbefreiungen und Begün

wirtſchaftliche Notlage vor und im Kriege. Mit der
ſtigungen der notwendige Ausgleich geſchaffen werden

ſeine Arbeiten auszeichnenden Mäßigung und Sachlich:
fann . Er gibt aber auch wertvolle Fingerzeige dafür,

feit , auch in der Abwehr der ungerechten , leidenſchafts
wie einer ſpekulativen Auswertung dieſer Steuer

lichen Angriffe gegen die Anwaltſchaft, ſtellt er die
begünſtigungen durch eine Bodenpreisſteigerung ent

Erſcheinungen feit , ihre Urſachen und die Ausſichten
gegengewirft werden kann. Wer an der Wohnungs

frage praftiſch zu arbeiten hat, ſollte nicht verſäumen
der weiteren Entwidelung . So beleuchtet er das Thema
nach allen Seiten .

die Schrift zu leſen .

Auf die Fülle der Anregungen
Rechtsrat Manr.

kann leider nicht eingegangen werden. Es genüge die

Bemerkung, daß 3. auch jeßt noch Gegner des numerus

Gbuer, u . , Synditus des Vereins deutſcher Zeitungs- clausus iſt. Als Folge der durch den Krieg geſchaffenen

verleger. Alphabetiſches Warenverzeichnis
Einengung des Kreditweſens dürfte für den Frieden

der Web- , Wirt- und Stricfw a r e n (Klei: nicht bloß, wie 3. meint, eine Minderung der Ber:
dung , Wäſche und Verbandſtoffe) ſowie ſäumnisſachen, ſondern auch der ſtreitigen Sachen zu
der Schuh waren und deren Verlehrsbe- erwarten ſein .

ſchräniunge n . 156 S. Stuttgart 1918, Verlag Jena. Dr. Bödel .

von J. Heß . Preis Mf. 5.40 .

Derſelbe, Alphabetiſches Warenverzeichnis

mit Verkehrsbeſchränkungen bei Me- Verantwortl . Herausgeber i . V .: E. Edert, I. Staats

tallen , Mineralien , Hohlen , Elettricis anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtig.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier ) München , Berlin und Beipzig .

Drud von Dr. F. Þ. Datterer & Cie. (Jnh . Arthur Sellier) München und Freifing.
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Gefeß und Richter. gezwängt werden kann, außerhalb deren ein leerer

Abgrund gåhnt, ſondern daß es als eine Aeußerung
Bon Theodor von der Pfordten .

des ſtets veränderlichen und ſich fortentwidelnden

3n Nr. 13/14 dieſes Jahrg . (S. 201 ff.) hat
Volfsleben: einem fortgeſekten Wandel unterworfen

Herr Miniſterialrat Dr. Reindl unterſucht, ob
iſt, der ſich keineswegs ausſchließlich durch ein

die vermögensrechtlichen Anſprüche der berufe : abſichtsvolles Eingreifen des Geſepgebers vollzieht.')

mäßigen Gemeindebeamten aus ihrem Dienſtver: Wir haben uns wieder darauf beſonnen , daß es

hältniſſe vor den bürgerlichen Gerichten verfolgt
auch ungeſchriebene Rechtsſäke gibt und daß ander

werden können . Er ſtreift dabei auch die in der
ſeits auch der äußerlich ſtolzeſte Geſekesbau nicht

jüngſtenZeit viel erörterte Frage desVerhältniſſes bildung durch eineverſtändige Rechtiprechungent
fo lüdenlos und untadelhaft iſt, daß er der Weiter :

zwiſchen Geſet und Richter. Er führt u . a . aus :

,, Der Richter hat einfach das geltende Recht an
behren könnte , die ſeine unvermeidlichen Mängel

zuwenden und da , wo dieſes Recht dem modernen
erkennt und ausgleicht. Es iſt deshalb kein jo

Rechtsempfinden nicht genügend entgegenkommt, unerhörter Vorgang, wenn der Richter eine Ge

es dem Geſezgeber zu überlaſſen, dieſem Mangel fezeslücke durch einen Spruch ſchließt, der dem

.. abzuhelfen. Die Rolle des Geſekgebers ſteht natürlichen Empfinden und den Grundgedanken

ihm nun einmal nicht. " der gegenwärtigen Rechtsentwickelung gerecht zu

werden verſucht, es iſt auch kein Umſturz der
w Dieje Anſicht, für die fich Reindl auf das

Anſehen Sendels beruft, mag noch bis vor kurzer den Wortlaut geſeßlicher Vorſchriften begrifflich
Rechtsordnung, wenn er ſich nicht damit begnügt ,

Zeit in weiten Kreifen als die herrſchende und

allein denkbare gegolten haben , obwohl ſich ihr die
zu erfaſſen und nach „ Abſichten des Geſebgebers

zu forſchen , ſondern darüber hinaus weiterbaut. )

geſündeſten und beſten Kräfte in Rechtslehre und

Rechtsanwendung niemals unbedingt gefügt haben . 1 ) Vgl . Jhering , Geiſt des Römiſchen Rechts

Heutzutage aber darf ſie als erſchüttert gelten , S. 26, der ausführt, daß das Recht nicht, wie man es.

wenigſtens wird ſie nicht mehr in dieſer Allge : früher betrachtet, ein äußerliches Aggregat willkürlicher

meinheit ausgeſprochen werden dürfen . Sie beruht
Beſtimmungen iſt, welches der Reflerion der Geſeßgeber

ſeinen lirſprung verdankt, ſondern gleich der Sprache
auf dem Gedanken, daß das Recht eine ſtarre,

eines Volfes ein innerlich geſchloſſenes Produkt der

tote , durch zahlloſe Vorſchriften ein für allemnal Geſchichte iſt. “ Er führt fort : „Menſchliche Abſicht

feſtgelegte Maſſe ſei und daß es deshalb für den und Berechnung hat freilich ihren Anteil an der Bil

Richter nur darauf ankomme, das richtige Schub
dung desſelben , aber ſie findet mehr als ſie ſchafft ...

Der Drang des Bebens hat das Recht mit ſeinen An

fach aufzuziehen , in dem er den nötigen Stoff ſtalten hervorgetrieben undunterhält dasſelbe inuna

findet . In unſerem von der Geſetzgebung mit ausgeſeßter Wirklichkeit.“ S. auch Paulſen , Ein

maſſenhaftem Papier überſchütteten Zeitalter mag leitung in die Philoſophie, 27./28. Aufl. S. 223 .

eine jolche Anſchauung allerdings naheliegen. Aber
*) In einem ſehr leſenswerten Buche „Savigny

und der Mod e r n i s mus im Recht“ von

es dämmert uns doch allmählich , daß ſie den
Dr. AlfredManigk (Berlin 1914, Verlag von Franz

Richter zum Regiſtrator berabwürdigt , und dess Vahlen ) finden ſich Gedanken hierüber , die wegen

halb tommen wir mehr und mehr von ihrab . Auch wer ihrer einſichtigen Mäßigung alle Beachtung verdienen.

nicht gerade ſtart fortſchrittlich angehaucht iſt, er
Manigt vergleicht das geſchriebene Recht ſehr anſchau

lich mit dem Feſtlande, das von der Flut, dem natürs
tennt heutzutage an, daß das Recht nicht durch lichen Rechte, umſpült wird . „ Die liſer des poſitiven

eine immerwährende Geſekesmacherei in feſte Grenzen Mechis werden umjpült vom " natürlichen Recht und

1



298 Seitſchrift für Rechtopflege in Bayern. 1918. Nr. 19 u . 20.

**

Ich will mich jedoch auf dieſe weitläufigen Wenn nun der Richter die Verantwortung einfach

Fragen nicht näher einlaſſen . Sie ſind in jüngſter dem Gefeßgeber zuſchiebt, anſtatt das geſchriebene

Zeit in Büchern und Zeitſchriften genügend erörtert Recht ſoweit möglich aus dem ungeſchriebenen zu

worden. ”) Ich will auch gar nicht unterſuchen, ergänzen und da, wo es nottut, auch weiter zu

ob in dem von Reindl behandelten Falle die freiere entwiđeln, mit neuem lebensfähigem Inhalt zu er

Rechtsanwendung zu einem befriedigenden Er- füllen, ſo ſchadet er der Allgemeinheit, bringt den

gebniſſe geführt hat und ob nicht ſeine Anſicht Gefeßgeber in üblen Ruf und zieht ſich ſelbſt den

der des Verwaltungsgerichtshofs vorzuziehen iſt. Vorwurf mangelnder Lebenskenntnis zu . Es gibt

Für die allgemeine Frage iſt das nicht von be: eine Niederlage auf der ganzen Front.

ſonderer Bedeutung. Ich will vielmehr nur dar- Die ſachlichen Schwierigkeiten werden jedenfalls

zulegen verſuchen , zu welchen Folgen das ängſtångſtă nicht dadurch beſeitigt, daß dem Gefeßgeber Miß:

liche Anklammern an das Geſeķeswort und an griffe oder Unterlaſſungen nachgewieſen werden.

die wirklichen oder vermeintlichen Abſichten des Solche feſtzuſtellen , iſt zumeiſt leicht und einfach,

Gefeßgebers führen muß. Das iſt wohl nicht aber mit der Verbeſſerung geht es nicht ſo ſchnell.

ganz überflüſſig . Denn man kann immer noch Einen ſchlecht fişenden Rod oder einen zu engen

die Meinung hören , dieſes Anklammern gewähr Stiefel kann man zurückſchicken und im Bandum

leiſte allein eine feſte und ſichere Rechtsfindung drehen åndern laſſen , den Gefeßgeber aber kann

und jedes freiere Geſtalten müſſe alle Bande man nicht wegen jedes einzelnen Mangels von

frommer Scheu löſen . Vielleicht ergibt ſich bei neuem in Bewegung ſeken , nachdem er kaum ſein

näherem Zuſehen gerade das Gegenteil und vielleicht Werk vollendet hat. Soll er etwa ſofort wieder

gelangen wir doch zu der Erkenntnis, daß eine einen Entwurf aufſtellen und ihn durch die zahl

weniger gehemmte richterliche Tätigkeit die Be- loſen beteiligten Inſtanzen laufen laſſen ? Man

dingung für eine geſunde Weiterentwickelung unſeres weiß ja unter den heutigen Verhältniſſen nicht

geſamten Rechts- und Staatslebeng iſt. einmal ficher, was dabei herauskommt . Politiſche

Der Heerführer, der ſeine Befehle ausgibt, | und andere unſachliche Rückſichten ſpielen in alle

kann niemals mit aller Sicherheit berechnen, in Gefeßgebungsfragen hinein und machen den Er
welcher Lage ſich der Untergebene befindet, wenn folg jedes auf eine Lenderung hinzielenden Schrittes

es gilt, den Auftrag auszuführen. Er kann ſich ganz unberechenbar. Zum mindeſten muß eine ge

in den Vorausſeßungen getäuſcht haben , Zwiſchen: waltige , ſchwerfällig arbeitende Maſchine in Gang

fälle, neue Lagen können ſich ergeben , an die er gebracht werden , um zu bewirken , was raſcher und

überhaupt nicht gedacht hat und nicht denken ſicherer erreicht werden könnte, wenn nur an die

konnte. Deshalb muß er ſich darauf verlaſſen, Stelle eines ängſtlichen Formalismus eine gewiſſe
daß ſich ſein Befehl an ſelbſtändig denkende Menſchen Freudigkeit an Entſchluß und Verantwortung
richtet, die den eigenen Entichluß finden , wenn die treten würde . Es war ein übles Schauſpiel, als

geſchriebene Weiſung verſagt. Er würde wenig im Jahre 1905 das Bayeriſche Oberſte Landes:
erbaut ſein , wenn ſich der Untergebene ſllaviſch gericht aus „ konſtruktiven " Bedenken aber auch

an den Wortlaut des Befehls binden oder ſich aus Scheu vor dem Vorwurf eines Uebergriffes

bei einer unvorhergeſehenen Lage darauf hinaus- in die Aufgabe der Geſepgebung in der Frage der

reden würde, daß er ohne Befehl geblieben ſei . Nebenkautionen einen Standpunkt einnahm , der

Der Geſezgeber ſteht zum Richter in einem ähnlichen zu unannehmbaren Folgen führen mußte. Eine

Verhältniſſe, ja man darf beinahe ſagen, er iſt Flut von Erregung ging durch alle beteiligten

noch mehr als der Heerführer darauf angewieſen , Kreiſe und die Beunruhigung wuchs ſchließlich jo

durch ſelbſttätiges Urteil unterſtüßt und entlaſtet ſtark, daß tatſächlich der Geſeßgeber eingreifen

zu werden , weil ſeine Anordnungen nicht für Einzel- mußte, um zu beſtimmen, was jedermann und

fälle ſondern für die Dauer beſtimmt ſind, alſo wohl auch das Oberſte Landesgericht ſelbſt von

die Gefahr noch größer iſt , daß ſich Lücken zeigen Anfang an als das allein Vernünftige erkannt

oder der dahinfließende Weltlauf ſie überholt . ) hatte. Hätte ſich das wirklich nicht vermeiden

1

le

dieſes tritt in den Bereich ienes Feſtlands weit hinein “

(S. 136 ). Manigt bezeichnet es als unbeſtreitbar,

daß der Richter auch „ außerpoſitives Recht“ anwendet.

Dabei iſt bezeichnend, daß ſich die Schrift gerade gegen

gewiſſe Ausſchreitungen der jog. Freirechtsſchule und

verwandter Beſtrebungen richtet, feineswegs aber als

einſeitig „moderniſtiſd “ gelten fann. Die hier ent

widelten Gedanfen würden dem Verfaſſer zum größten

Teil wohl kaum zuſagen.

*) Das ſoeben erwähnte Buch von Manigt

bietet eine vortreffliche Ueberſicht über ihren gegen

wärtigen Stand .

4) Schon Plato hatte erkannt, daß alles ge

( chriebene Recht nur einen bedingten Wert haben und

nur mit groben Durchſchnitten rechnen könne. Keine

Gefeßgebung könne im Voraus beſtimmen , was

für alle das Beſte und Richtigſte ſei, und genau jedem

Einzelnen das ihin Angemeſſene zuteilen . Daraus

wird geſchloſien , daß die Unterwerfung der Regierenden

unter das Geſeß nur ein Notbehelf ſei , der in dem

Augenblid überflüſſig werde, wo die Regierung aus

wahrhaften Staatsmännern beſtehe. Jhre höhere Ein

ſicht müſſe ſich bei freier Betätigung notwendig beſſer

bewähren als alles Geſet (vgl. Þö h Imann, Aus
Altertum und Gegenwart, München 1895, S. 267) .

Der Gedanke an ein „ Richterkönigtum “ iſt alſo ſchon

ſehr alt. Er mag überſpannt ſein, aber er ſchafft doch

ein gutes Gegengewicht wider das Mißtrauen gegen

den Richter, an dem unſere ganze Rechtsordnung

franit.
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laſſen ? Hätte die Rechtsſicherheit Schaden ge- iſt ihm zu fern , zu wenig greifbar, er fißt in den

nommen , wenn das Oberſte Landesgericht den Wolken . Aber vom Richter erwartet er Hilfe in

richtigen Gebrauch von der beſonderen Stellung ſeinen Nöten und ihm ſieht er die Entſcheidung

gemacht hätte , deren ſich nun einmal ein jo hoher über ſein Wohl und Wehe anheimgegeben. Wird

Gerichtshof erfreut , und ſo dem Rechtsleben eine er da enttäuſcht, ſo hört er nicht auf die Recht:

wenn auch nur vorübergehende Erſchütterung er- fertigung, ſondern iſt ſofort mit dem Vorwurfe

ipart hätte ? der Weltfremdheit bei der Hand. Dieſer kommt

Damit kommen wir von ſelbſt auf den zweiten dem Richter natürlich ungerecht vor ; er hat recht

Punkt. Der Richter, der ſich gegenüber dem Ge: wohl gewußt,daß ſein Urteil den Anforderungen

ſekeswort oder gegenüber den ſog. Abſichten des des Lebens nicht gerecht wurde , fühlte ſich aber

Geſeßgebers “) zur Ohnmacht verdammt, ſchädigt zu ſeinem eigenen Leidweſen durch das Geſeß ge:

deffen Anſehen oft unheilbar. Er ſtellt ſeine Un: 1 feſſelt. Der Vorwurf iſt auch in der Tat ſo, wie

vollkommenheiten recht deutlich ins Licht. IchIch er ausgeſprochen wird, zumeiſt unbegründet, d. h .

möchte jagen , es iſt ein unfameradſchaftliches Ver- er geht nach einer falſchen Richtung . Der Mangel

halten zwiſchen zwei Gewalten , die verſtändig zu- an Entſchlußkraft iſt es , der eigentlich getadelt

ſammenarbeiten ſollten. Geradezu boshaft wirkt werden ſollte , nicht der Mangel an Verſtändnis

es manchmal, wenn es mit dürren Worten in für das zu beurteilende Lebensverhältnis. Der

einem richterlichen Urteil heißt : „ Was hier be- Beteiligte kann ſich aber eben nicht vorſtellen , daß

ſchloſſen wurde, iſt eigentlich Unſinn ; wir ſehen der Richter nur ein Paragraphenzieher ſein ſoll,

das ſehr wohl ein , aber wir ſind für dieſen Un- hat man ihm doch deſſen Gewalt und Unabhängig

ſinn nicht veranwortlich ; der unfähige Geſekgeber keit als ganz außerordentlich hingeſtellt.

hat das Uebel verſchuldet." Könnte nicht der Geſez: Nun wird man einwenden : Alle dieſe Nach

geber dieſem Vorwurf entgegentreten und ſagen : | teile könnten zugegeben werden , aber man müſſe

„Ich habe damit gerechnet, daß mein Werkzeug / fie in Kauf nehmen , um die Einheit und Ge:

von denkenden Menſchen gehandhabt wird . 3ch ſchloſſenheit der Rechtsordnung zu bewahren , die

konnte nicht alles im voraus wiſſen , darum ver- durch eine allzu große richterliche Bewegungsfrei

ließ ich mich auf deinen Verſtand und deinen heit in ihrem Beſtande bedroht jei . 3n Wahrheit

guten Willen . Du konnteſt rechtwohl wiſſen, daß iſt aber nicht im Geringſten zu fürchten, daß bei

ich nichts Schädliches oder Verkehrtes vorſchreiben einer freieren Stellung des Richters zum Geſek

wollte, hätteft alſo getroſt meinen Worten eine alles aus dem Leim gehen werde . Unſere oberſten

andere Bedeutung geben dürfen .“ 6) Es iſt nicht Gerichtshöfe, auf deren Verhalten es doch haupt

ſehr erhebend , wenn ſich die Staatsgewalten ſo ſächlich anfommt, ſind bisher gegenüber fortſchritt

miteinander in Widerſpruch legen . Bei dem lichen Gedanken eher zu verſchloſſen als zu weit

Außenſtehenden muß das den Eindruck heillojer herzig geweſen : ſie werden ſich niemals auf über

Verwirrung hervorrufen . ſtürzte Neuerungen einlaſſen , ſondern ihren Weg

Der Richter irrt nun aber – und das iſt bedächtig gehen . Die Uebertreibungen einzelner|

der dritte Nachteil --- wenn er glaubt , er könne Heißſporne ſind längſt abgetan ; ſolche werden

fich vor der öffentlichen Meinung der Verantwortung immer auftreten , wo neue Strömungen nach An

dadurch entziehen , daß er ſie dem Geſepgeber zu : erkennung ſtreben . Die freiere Handhabung und

ſchiebt. Er ſchädigt am Ende doch ſein eigenes Auslegung des Geſekes bedeutet ſelbſtverſtändlich

Anſehen und das Zutrauen des Voltes zu ſeinem nicht Widfür und Ungebundenheit : der Richter

Können am meiſten. Denn wer ſich bei anſcheinend darf nicht mit der Stange im Nebel herumfahren,

klarer Rechtslage mit Grund benachteiligt fühlt , gewiſſe Gebiete geſchriebenen Rechtes werden immer

vielleicht aus dem Urteil ſogar heraushört , daß unangetaſtet bleiben müſſen. Niemandem wird es

das Gericht ſein Ergebnis ſelbſt eigentlich für ver- einfallen , neue Tatbeſtände des Strafrechts aus

fehlt hält , ihn aber mit einem bedauernden Achſel der Luft zu greifen , geſeßliche Strafrahmen zu

zucen an den Geſekgeber verweiſt, der läßt fich zerbrechen, Verjährungsfriſten nach Belieben feft:

ſo leicht nicht beruhigen und abſpeiſen . Sein Groll zuſeßen u . dgl. Es mag ſchwer oder unmöglich

richtet fich zunächſt gegen den , der das Ergebnis ſein , die Grenzlinie zwiſchen Richtermacht und

unmittelbar herbeigeführt hat . Der Geſekgeber Geſebesgewalt ſcharf zu ziehen ; ſolche leşte Fragen

laſſen ſich niemals auf eine beſtimmte Formel

) Ein etwas nebelhafter Begriff, weil ja der Ge- bringen , es wäre auch gar nicht wünſchenswert,

ſekgeber nur eine gedachte Perſon iſt ; die Abſichten

ber mitwirkenden wirtlichen Perſonen aber ſind nicht Maßgebendſind für die Grenzbeſtimmunglekten
weil das bald zu neuen Hemmungen führen würde.

entſcheidend.

9) Freilich fehlt auch der Geſezgeber mitunter ges Endes doch immer die im Richterſtande wirkenden

rade darin, daß er dem richterlichen Ermeſſen zu wenig perſönlichen Triebfräſte") . Es mag ferner zu
Spielraum läßt und glaubt, alles und jedes vorſchreiben

zu können. Da iſt es denn erflärlich, wenn die richter- ?) Es geht hier ähnlich wie mit der Abgrenzung
liche Gewalt die Neigung verſpürt, zurückzuſchlagen und von richterlicher Unabhängigkeit und Dienſtaufſicht.

dem Gefeßgeber vor die Augen zu führen, daß ſeine Was alles darüber geſchrieben wurde, war dankens
Kunſt ihre Grenzen hat . wert, weil es den Kampſplaß abzuſtecken half, aber
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gegeben werden, daß mancher denkende Juriſt ab- Striegsanleihe und Vormundſchaftsridter.

geſchredt und zum Formalismus zurückgedrängt

murde , weil ihn die wirr durcheinander tönenden Ein Mahnruf zur IX . Kriegsanleihe.

Stimmen ſtußig machten. Aber es wurde ſchon Bon Amtsrichter Schubert in München.

angedeutet , daß in Zeitaltern , in denen ſich neue

Gedanken durchringen, zunächſt ſtets ein ſcheinbar
In ernſter Zeit wendet ſich das Reich neuerlich

unlöslicher Wirrmarr entſteht und daß ſich erſt
an das deutſche Volt um Gewährung der

allmählich wieder klare , feſt umriſſene Ziele zeigen .
Mittel zur Fortführung ſeines ſchweren Kampfes .

So hat auch der große Moderniſtenſtreit immerhin Noch bei keiner Kriegsanleihe war ein glänzendes
ſchon einige Erkenntniſſe gebracht, die als geſichert Ergebnis bedeutungsvoller zum Nachweis der

gelten dürfen . Ich erinnere nur an die Forderung
inneren Kraft und zur Herbeiführung eines bal

einer mehr „teleologiſchen“ Rechtsanwendung an digen guten Friedens.
Stelle der bisher vielfach geübten Begrifføjerglie:

Von den Juſtizbeamten ſind beſonders die

derung) , an die Unterſcheidung von ſtarren und
Vormundſchaftsrichter berufen , zu einem

beweglichen (oder entwickelungsfähigen)Beſekes Erfolg der Anleihe beizutragen (vgl. die eingehenden

normen (Regelsberger) , an die Abtehr von
Ausführungen der Miniſterialbekanntmachung vom

demgefährlichen Verfahren, auß den Vorarbeiten 11.September 1917, die VII.Kriegsanleihebe
zu den Gefeßen , aus unverbindlichen Neußerungen treffend, Beiblatt 3. IMBI.S.222).

von Mitarbeitern, Rommiſſionsmitgliedern, Bericht:
Zwar ſind bereits viele Millionen von Mündel

erſtattern, Parteiführern auf den angeblichen geldern in Kriegsanleihe angelegt ; immerhin können, ;

„ Willen “ des Gefeßgebers zu ſchließen .
die Mündel noch weitere Millionen dem Vater:

Zulegt darf wohl auch noch die Frage auf
lande zur Verfügung ſtellen .

geworfen werden , ob wir denn mit unſeren Geſeken wendet wird,iſt ſelbſtverſtändlich. Dagegen emp
Daß vorhandenes Bargeld zur Zeichnung ver:

und mit ihrer begrifflichen Ausbeutungeinen ſehr fiehlt ſich die Zeichnung für erſt eingehende Mittel
hohen Grad von Rechtsſicherheit erreicht haben.

Mir ſcheintdas doch recht zweifelhaft zu ſein, eher der Kriegsanleihe flüſſig gemacht werden können;
nur dann, wenn ſie während der Einzahlungsfriſt

habe ich den Eindrud, daß wir ſeit dem Jahre 1900
lange Zeit“ ſteuerlos auf einem wogenden Meere auch die Anlegung von Sparkaſſaguthaben iſtweniger

um hergefahren ſind. Stehen wir nicht recht ratlos
vordringlich, ſoweit ſich die Sparkaſſen ſelbſt aus:

da, wennbei der Auslegungdes BGB. immer giebig an der Kriegsanleihe beteiligen.

ein Schriftſteller den andern totſchlägt und ein
Der Abſchluß einer Kriegsanleiheverſicherung

Erkenntnis das andere umſtürzt ? Betrachten wir
wird in vielen Fällen vorteilhaft ſein .

nicht topiſchüttelnd die rieſigen Bände mit Er
Namhafte Summen können durch die Aufnahme

läuterungen, die ein kleines Verfahrensgeſeß wie
von Kriegsanleihehypotheken aufgebracht werden ,

die GBD. zeitigte ? Leidet nicht die Algemein
für welche die Hypothefenbanken günſtige Beding

heit ſeit 1900 darunter, daß in die freiwillige machung vom 12. September 1918. die IX .Kriegs:
ungen bewilligen (vgl . die Miniſterialbekannt

Gerichtsbarkeit Streitfragen hineingetragen werden ,
an die in früheren Zeiten kein Menſch gedacht hat? anleihe betreffend, Beiblatt z. JMBI. S. 130).

Und kann es denn anders ſein ? Mit Worten
Die mühſamſte, aber am meiſten Erfolg ver

läßt ſich trefflich ſtreiten und jeder anſtellige kopi ſprechende Arbeit des Vormundſchaftsrichters wird
läßt fich trefflich ſtreiten und jederanſtelligeKopf darin beſtehen, die Wertpapierbeſtände der Mündel

wird bei einiger Uebung im Wege der Konſtruktion
aus einer nicht ganz flaren Vorſchrift zwei oder auf die Möglichkeit und Zweckmäßigkeit eines Um

drei Löſungen ziehen, in deren Gedankengang fich
tauſches zu prüfen .

fein Fehler nachweiſen läßt und die doch zu den

Nur zögernd ſind einzelne Vormünder und

allerverſchiedenſten Ergebniſſen führen .
Richter bisher an dieſe Aufgabe herangegangen .

Seitens der Angehörigen der Mündel beſtand oft

Es iſt betrüblich , muß aber ausgeſprochen eine Abneigung, gute, ſeit Jahren der Familie

werden : Der gegenwärtige Rechtszuſtand kann gehörige Wertpapiere herzugeben ; man verſtand

unmöglich befriedigen. Und Beſſerung können wir lich häufig nur zur Zeichnung überſchüſſiger Zinſen

uns nicht vom Geſetzgeber, ſondern nur von größerer oder demnächſt zu erwartender Geldeingänge.

Bewegungsfreiheit des Richters erwarten . Mancher Vormundſchaftsrichter ſcheute ſich, dem Er

eine Löſung konnte nicht gefunden werden . Einzelne
meſſen des Vormunds vorzugreifen und auf ihn einen

Webergriffe von beiden Seiten fönnen als ſolche
Druck auszuüben, weil bei der Abgabe der Wert:

gekennzeichnet werden , aber daneben bleibt ein weites papiere meiſt mit einem bedeutenden Kursverluſte

Feld, auf dem alles unſicher iſt und wo nur das per- gerechnet werden mußte, der erſt durch die erhöhten

fönliche Geſchic einen glatten reibungsloſen Verlauf Zinſen allmählich wieder gut zu machen war. Es
gewährleiſten fann .

5) Vgl. Manigl a. a . D. S. 183.
gibt ſicher noch größere Mündeldepots, die aus :

giebig zur Zeichnung herangezogen werden können.

Hier muß bei der IX . Kriegsanleihe der Vor:

mundſchaftsrichter entſchloſſen eingreifen.
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Jekt im Kampf um Sein oder Nichtſein darf | zeitige Ausloſung zu 110 der jeßige Kapitals

es keine kleinlichen Rückſichten geben. Das höchſte verluſt wieder eingebracht wird.

Intereſſe, auch das wichtigſte Vermögensintereſſe Darnach können 3. B. für M 10 000.

jedes Deutſchen und damit jedes Mündels, beſteht 31/ % Süddeutiche Bodenkreditbankpfandbriefe bei

in einem guten Ausgang des Krieges ; dazu muß einem Erlös von M 8900.– und einer Hente

jeder nach Kräften beitragen , ſelbſt um den Preis von M 350.

von Opfern . M9000. — 4 °/ 2 ° /, Deutſche Reichsſchažanweiſungen

Das Vaterland verlangt von Millionen als um M 8820.— bei einer Rente von M 405. -

eine Selbſtverſtändlichkeit die Hingabe von Leben ,
und

Geſundheit und Vermögen , während den Mündeln
M 100.- 5. Deutiche Reichsanleihe um.

in ihrer überwiegenden Zahl nichts zugemutet
M 98.- bei einer Rente von M 5.

wird, als einen Teil ihres Vermögens gegen gute M 8918. - M 410 .

Verzinſung in mündelſicherer Reichsanleihe anzu : gezeichnet werden . Die jährliche Rentenmehrung

legen gegen die geringfügige Gefahr eines Kurs: beträgt hier M 60.—, während die jeßige Kapitals:

verluſtes, den ſie bei anderen Wertpapieren bisher einbuße von M 900.--- bei Ausloſung der 4 °/2°/

in oft recht fühlbarer Weiſe ebenfalls tragen mußten. Reichsſchakanweiſungen zu 110 ,johin mit M 9900.- ,

Im Kriege iſt manches alte , dem Eigentümer wieder ausgeglichen wird. Die Ausloſung der

in langjähriger Gewöhnung lieb gewordene Fami: Schažanweiſungen zu 110 findet halbjährlich, erſt:

lienſtück der Beſchlagnahme zum Opfer gefallen ; | mals im Juli 1919 ſtatt.

auch bei den Wertpapieren muß gefordert werden ,
Die bei den früheren Anleihen geltend ge

daß perſönliche Intereſſen dem Geſamtwohl ſich machten Bedenken wegen des tiefen Rursſtandes
unterordnen . der Pjandbriefe und des init dem Umtauſch ver

Dazu kommt, daß die Zeichnung durch Um :
bundenen Rur&verluſtes ſind bei dem jebigen hohen

Stande dieſer Wertpapiere von vornherein hinfällig .
tauſch anderer mündelſicherer Wertpapiere einen

in allen Zweifelsjällen empfiehlt ſid) ſchrift:

weſentlichen Zindgewinn bringt, ohne daß ein

Rapitalverluſt entſteht . Nach der Mitteilung der
liche oder telephoniſche Auskunfterholung bei den

R. Filialbant München ſind zum Umtauſch in
K. Bankanſtalten , die ſich hiezu bereit erklärt haben .

Kriegsanleihe beſonders geeignet:
Trop der bisherigen namhaften Anlagen von

1. die Staatspapiere neutraler und feindlicher
Mündelvermögen in Reichsanleihe hat jonach der

Staaten, wie Argentinier, Chilenen , Chinelen ,
Vormundſchaftsrichter auch bei der IX. Kriege=

Kubaner, Aegypter, Japaner, Marottaner, Sia
anleihe noch ein weites Feld der Betätigung.

meſen uſw.
Bei ſeinem umfangreichen Parteiverkehr iſt er

2. Aktien , die aus dem lebhaften Geſchäfts
in der Lage manchen unſinnigen Gerüchten und

gang während des Krieges namhaften Nuken törichten Meinungen der Lente entgegenzu
treten und aufklärend zu wirfen ; er wird insbe

zogen , deren Rentabilität aber vielfach nicht dem

Riſiko entſpricht , welches die geſteigerten Kurſe mit
ſondere den Wahn zerſtören, als ſei die Mündel

fich bringen .
ſicherheit der Kriegsanleihe geringer als die an :

3. Deutſche Stadteanleihen , Hypotheken:
derer mündelſicherer Papiere. Den Vormündern

wird er wie bisher mahnend und beratend zur

pfand briefe uid Induſtrieobligationen, deren

Kurſe im Vergleich zur Kriegsanleihe durchweg
Seite ſtehen und im wohlverſtandenen Intereſſe

des Mündels nicht davor zurüdjchreden gegen
zu hoch ſind.

Gleichgültigkeit , Nachläſſigkeit und Eigenſinn im
Die Bayeriſchen Hypothekeninſtitute bieten

Auſſichtswege einzuſchreiten. Auch bei einem große
gegen Zeichnung von Kriegsanleihe für ihre vier:

zügigen Vorgehen kann eine Haftungsmöglichkeit
prozentigen Pfandbriefe Vorzugskurſe, jo daß ein

Umtauſch bei namhafter Rentenerhöhung meiſt in Frage kommen .
für ihn bei Einhaltung vernünftiger Grenzen nicht

ſchon mit ſehr geringer Auſzahlung möglich iſt.
Möge ſein Wirken für die IX . Kriegsanleihe

So können zurzeit für M 10000. – 4 % Bayer .
zu einem vollen Erfolge führen !

Hypotheken- und Wechſelbankpfandbriefe bei einem

Erlös von M 9700.- und einer Rente von

M 400.- gezeichnet werden M 9900.- 5 %

Reichsanleihe um M 9702.– mit einer Rente

pon M 495.-. Der Kapitalverluſt beträgt dabei Verbrauchſteuergeſeßen vom 26. Juli 1918.
M 100.- ; es ſteht ihm aber mindeſtens bis

zum Jahre 1924 , der erſten Rückzahlungsmöglich Von Dr. Raimund Hergt, Finanzaſſeſſor im K. Staats

feit der 5 % Reichsanleihe, eine jährliche Mehr miniſterium der Finanzen, in München .

rente von M 95. -- gegenüber.
Den Strafbeſtimmungen in den Verbrauch:

Bei dreieinhalbprozentigen Pfandbriefen emp: ſteuergeſeßen dienten bis in die neueſte Zeit herein

fiehlt ſich die Zeichnung von 41/2"%, Deutſchen nach Inhalt und Form die Vorſchriften im Salz

Reichsſchažanweiſungen mehr, da durch deren ſeiner abgabegeſeß vom 12. Oktober 1867 und im Ver:

9702.- mit einer Rente die ſtrafrechtlichen Beſtimmungen in den
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eingzollgeſeß vom 1. Juli 1869 als Vorbild . ') | handlungen nicht umfaßt, daß es vielmehr dem

Erſt die Reichsſteuergeſeße vom 26. Juli 1918 Verſuch gleichzuſeßen iſt unbeſchadet der Beſonder

Weinſteuergeſet. Geſeß betreffend die Beſteuerung heit, die fich daraus ergibt, daß die den Inhalt

von Mineralwäſſern und künſtlich bereiteten Ge des Unternehmens bildenden Verſuchshandlungen

tränken , Bierſteuergeſeß, Geſeß über das Brannt- bereits die vollendete Tat darſtellen (RGSt. 42,

weinmonopol (ROBI. S. 831 , 849, 863, 887) – 266) . Für das Steuerſtrafrecht nimmt dagegen

verſuchen ſich einigermaßen von der herkömmlichen das Reichsgericht an , „ daß unter den Begriff des

Faſſung der Strafvorſchriften los zu machen . In Unternehmens nicht nur Verſuchshandlungen im

den Begründungen zu den ſtrafrechtlichen Ab- engeren Sinn des § 43 RSTOB. fallen , ſondern

ſchnitten dieſer Gefeße iſt der Leitfaß aufgeſtellt,") auch Vorbereitungshandlungen , die aufGeſeke

daß ſich die Vorſchriften zwar an das geltende die Ausführung des õinterziehungsvorſages ab:

Recht anlehnen, aber der neuen Entwicklung des zielen".4) Begründet wird dieſer Standpunkt

Strafrechts anpaſſen ſollen. Bei der Durchführung mit dem Hinweis auf die Faſſung der Sonder-:

dieſes Grundjakes hat der Geſeßgeber , wie näheres tatbeſtände, in denen bei beſtimmten Vorbereitungs

Zuſehen zeigt, für das Steuerſtrafrecht troß weit handlungen der Hinterziehungstatbeſtand „ ins

gehenden Feſthaltens an dem Hergebrachten manche beſondere“ als vorliegend angenommen wird

Verbeſſerung geſchaffen , die für das allgemeine (RGSt . 45 , 414 ; vgl . auch Stenglein II S. 268,

Strafrecht in dem Vorentwurf eines Strafgeſek- Zapf, Malzaufſchlag . S. 177, 209 ). Eine Eigen

buchs (1909) vorgeſehen iſt. tümlichkeit der Sondervergehen iſt, daß die pein :

Eine wichtige Aenderung hat die Faffung des liche Strafe nicht nur bei gelungener Entſchuldigung

Tatbeſtandes der Hinterziehung erfahren. ſondern auch dann durch Ordnungsſtrafe erſekt

In den bisherigen Verbrauchſteuergeſeßen iſt dieſer wird , wenn eine Vorenthaltung der Abgabe „nicht

Tatbeſtand nach folgendem Typ gefaßt : „Wer es ſtattgefunden hat“ (8 114 BrStG .) oder, was

unternimmt dem Reiche die in dieſem Geſetz vor : gleichbedeutend iſt, „ nicht hat verübt werden können "

geſehene Steuer vorzuenthalten oder eine Ver- is 44 BrauSt., Stenglein II S. 342) . Das

gütung oder Erſtattung dieſer Steuer zu erlangen , erweislich ſchuldhafte Unternehmen" der Hinter

die überhaupt nicht oder nur in geringerem Betrag ziehung iſt demnach immer peinlich ſtrafbar, das

zu beanſpruchen war, macht ſich der Hinterziehung erweislich ſchuldloſe Unternehmen , das einen Son:

ſchuldig .“ Anſchließend hieran werden in Sonder: dertatbeſtand erfüllt, dagegen nur dann , wenn es

beſtimmungen einzelne Handlungen aufgezählt, bei zu feiner Vorenthaltung der Abgabe kam.

deren Begehung die Hinterziehung „ als vorliegend Die Verbrauch ſte u ergereße vom

angenommen wird “ oder deren Begehung der
26. Juli 1918. haben den Begriff des Unter

Hinterziehung „ gleichgeachtet wird " . Es ſind dies
nehmens für den Tatbeſtand der Hinterziehung

hauptſächlich Handlungen , von denen erfahrungs nicht mehrnicht mehr verwendet. Damit iſt den Bedenken

gemäß anzunehmen iſt, daß ſie auf eine Hinter Rechnung getragen , die gegen dieſen unklaren Begriff

ziehung abzielen , ihr vorangehen, ſie vorbereiten von jeher erhoben wurden (Frank, Vergl. Darſt.V

(Stenglein , Strafrechtliche Nebengeſeke II S. 419), S. 215 ; Begründung 2. Vorentwurf eines SIGB .

gelegentlich aber auch eigentliche Ausjührungshand- S. 279 f.). Der Gefeßgeber hätte nun die Hinter

lungen . Wegen der beſonderen Gefährlichkeit dieſer ziehung als reines Verſuchsvergehen aufbauen können,

Handlungen ſoll bei ihrer Feſtſtellung im Intereſſe etwa : „ Wer es verſucht Steuer vorzuenthalten ,

raſcher Durchführung des Strafverfahrens vorbe- wird beſtraft.“ Er hätte auch den Tat:

haltlich des Entſchuldigungsnachweiſes, alſo auf beſtand dem der Hinterziehung von Perſonalſteuern

Grund einer Schuldvermutung, der Hinterziehungs- anpaſſen können und das Schwergewicht auf die

tatbeſtand als erfüllt angeſehen werden . ) Der Gefährdung des Steueranſpruchs legen könnent
:

Begriff des Unternehmens iſt in den Ver :
„Wer Handlungen vornimmt, die geeignet find,

brauchſteuergeſeßen nicht der gleiche wie im allge: eine Verkürzung der Steuer herbeizuführen ....

meinen Strafrecht. Für dieſes hat das Reichsgericht (Vgl . 8 56 WehrbeitragG . , $ 76 Bejšt ., 33

feſtgeſtellt, daß das Unternehmen Vorbereitungs- Rršt ., Art . 74 EintStc .) Die lektere Faſſung

" ) Dieſer Anſchluß an ältere gefeßgeberiſche Vors wäre im Intereffe der Einheitlichkeit des Steuer

bilder iſt es hauptſächlich, der unſere Steuergeſeße zu ſtrafrechts nicht unerwünſcht geweſen . Allein ſie
einer „ Fundgrube merkwürdiger ſtrafrechtlicher Sonder- empfiehlt ſich zwar für die Perſonalſteuern, bei
beſtimmungen " macht (v . Biſat , Lehrbuch d . Strafrechts,

8 199 III ) . denen die gefährliche Handlung ſich typiſch bezeichnen

*) Die Begründungen zum Wein Sto . , GetrSto . , läßt („ unrichtige Angabe“ ) , nicht aber für die Ver

BrMG. beſchränken ſich auf die Aufſtellung dieſes brauchsſteuern, bei denen die Hinterziehungshand

Leitſages ; nur jene zum Biersto . enthält einige kurze lung in unabſehbarer Mannigjaltigkeit auftritt.
Einzelerläuterungen.

*) Ein praftiſcher Unterſchied zwiſchen den der
Der Geſetzgeber hat deshalb der Tatbeſtand der

Hinterziehung „ gleich geachteten “ Straffällen und den Hinterziehung auf die Bewirkung des rechtswidrigen

andern beſteht nicht ( Stenglein II S. 419, Begründung Erfolges abgeſtellt: „ Wer vorſäßlich die geſeßliche
zum Entwurf des bayeriſchen Bierſteuergeſeßes, st. d.

Ubg . 1917/18, Beil. 2503 S. 28) . ) Vgl . jedoch RØSt. 46, 189.

1

1
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Steuer ganz oder zum Teil hinterzieht oder einen Die Sondertatbeſtände zeigen hinſichtlich ihrer

ihm nicht gebührenden Steuervorteil erſchleicht, ſubjektiven Seite im weſentlichen die gleichen

wird wegen Steuerhinterziehung .... beſtraft ." Eigentümlichkeiten wie bisher . Darin , daß nach

„Der Verſuch iſt ſtrafbar ." (S 22 Wein St.,8 den bisherigen Gefeßen die fehlende Abſicht, jeßt

§ 13 GetrSto. , $ 155 BrMG., $ 42 BierSto. , aber der fehlende Vorſaß der Hinterziehung nach-:

$ 45 des Entw . eines bayr. BierSI6.) zuweiſen iſt (3 29 Wein StG ., S 20 SetrSto .,

Eine Folge dieſer Neuerung iſt zunächſt, daß § 51 BierStG ., 180 BrMG ), liegt keine ſach

Vorbereitungshandlungen nur dann peinlicher liche Verſchiedenheit, da der Ausdrud Abſicht bis
Strafe unterliegen, wenn ſie einen der Sonder: her wohl nicht im eigentlichen Sinne (83 242, 249,

tatbeſtände erfülen , die auch in den neuen Geſeßen 263 RStGB.) ſondern gleichbedeutend mit Vorſatz

für beſonders gefährliche und deshalb unter Schuld gebraucht wurde wie z . B. in SS 225, 266 StGB.

vermutung als Hinterziehung ſtrafbare Einzel: Bon einiger Bedeutung iſt, daß der Angeſchuldigte
handlungen aufgeſtellt ſind. Die bisherige Straf- ſich jeßt nicht mehr durch den Nachweis, daß eine

barkeit der außerhalb des Rahmens der Sonder- Vorenthaltung der Abgabe nicht ſtattgefunden hat,

tatbeſtände liegenden , aber erweislich ſchuldhaften von der Hinterziehungsſtrafe befreien kann .

Vorbereitungshandlungen entfällt jeßt. Dies ent- Gegenſtand der Hinterziehung iſt nach dem

ſpricht dem Rechtsempfinden. Für ſolche Handlungen Weinstr ., GetrSt. und demBierSto . ,, die

beſteht kaum ein Strafbedürfnis . Soweit ſie eine geſetzliche Steuer" , nach dem BrMG. , die in dem

Verlegung öffentlichrechtlicher Pflichten zur Siches | Beſeze vorgeſehene Einnahme aus dem Branntwein

rung der Feſtſtellung und Entrichtung der Steuer monopol“. Die Monopoleinnahme iſt von

enthalten , ſind ſie übrigens mit Ordnungsſtrafe zweierlei Art : die Einnahme aus dem Unterſchied
.

bedroht (8 180 BrMG ., 51 BierSt., g 29
zwiſchen dem von der Monopolverwaltung dem

Weinsto. , § 20 GetrStG .) . Brenner bezahlten Uebernahmepreis (89 92, 102 ff.)

Nicht unwichtig iſt, daß der neue Hinterziehungs: und dem regelmäßigen Verkaufspreis (88 105 ff.)

tatbeſtand ſtrafbefreienden Rüdtritt vom Ver und die Einnahme aus dem Freigeld (im Entwurf
ſuch ($ 46 RS16.) zuläßt , während bei dem bis Verarbeitungsgebühr genannt) , einer Sonderabgabe

herigen auf das „ Unternehmen “ abgeſtellten Tat: von 1 M für das Biter der außerhalb des Monopol

beſtand Verſuch und Rüdtritt vom Verſuch betriebes hergeſtellten Qualitätserzeugniſſe (8 117) .

unmöglich waren . Rüdtritt vom nichtbeendigten Die Einnahme der erſteren Art fällt entweder bei der

Verſuch der Hinterziehung iſt ohne weiteres denkbar. Verwertung des Branntweine durch die Monopol:

Aber auch Rüdtritt vom beendigten Verſuch kann verwaltung an (89 105 ff.) oder ſie wird als Brannt:

vorkommen .") wenn auch hier häufig ſchon Strafe weinaujídlag erhoben, wenn ausnahmsweiſe dem,

wegen eines Sondervergehens verwirft ſein wird.
Brenner der Branntwein zu eigener Verwertung

überlaſſen wird (SS 11-13) . Im Regelfall wird

*) Eine auffallende Unſtimmigkeit ergibt ſich daraus, ſie dadurch hinterzogen, daß Branntwein entgegen

daß die Faſſung der Sondertatbeſtände im weſentlichen dem Gebot in 31 nicht an die Monopolverwaltung
unverändert die gleiche iſt wie bisher : Wenn in den

neuen Geſeken Einzelhandlungen aufgezählt werden ,
abgeliefert , ſondern unter Umgehung des Monopols

bei deren Begehung die Hinterziehung insbeſondere und mithin unter Erſparung der im Monopol

als vorliegend angenommen wird“ , ſo fehlt dem Wort preis enthaltenen Steuerbelaſtung verwertet wird .

„insbeſondere “ die Beziehung auf einen vorausgehens

den allgemeinen Begriff. Die Hinterziehung iſt ja
Das Freigeld , das ähnlich wie die Zigaretten :

Erfolgsvergehen geworden, ihr Tatbeſtand kann durch und die Schaumweinſteuer durch Anbringung von

Vorbereitungshandlungen nicht mehr erfüllt werden. Freigeldzeichen an den Kleinverkaufsbehältniſſen zu

Am eheſten verſtändlich iſt der Ausdrud „ insbeſondere“ entrichten iſt, wird dadurch vorenthalten , daß die

in § 157 BrMG., wo er die erſte Gruppe von Einzel
tatbeſtänden gegenüber derfolgenden hervorhebt.$ 157 Anbringung der Zeichen unterlufſen wird (8158

.

Der Tatbeſtand des § 155 wird insbeſondere als vors
BrM6 ., vgl . § 17 ZigarettenStB. , 8 24 Schaum

liegend angenommen ... “. § 158 : „ Der Tatbeſtand des wein StG .).

§ 155 wirð ferner als vorliegend angenommen . . Die Strafe der Hinterziehung iſt wie bis:

Aehnlich $$ 47, 48 des Entwurfs des bayer. BierSto.

*) Die Perſonalſteuergeſeke (8 59 Wehrbeitrag . ,
her das Vierfache der verkürzten Abgabe, minde

$ 79 BejSto ., Art.78 EintSto . uſw.) enthalten für
ſtens aber 50 M. Dem richterlichen Ermeſſen

Fälle dieſer Art beſondere Vorſchriften („ Straffrei iſt alſo , anders wie in den Perſonalſteuergeſeßen

bleibt, wer ſeine unrichtigen oder unvollſtändigen (8 56 Wehrbeitrag6 . , 876 BestG .,$ 34 KrSIG. ) ,

Angaben, bevor eine Anzeige erſtattet oder eine Unter
bei der Feſtſeßung der Strafe kein Spielraum ge

ſuchung gegen ihn eingeleitet iſt, bei der Steuerbehörde

berichtigt oder ergänzt“ ) . Solche Beſtimmungen ſind laſſen. Kann der hinterzogene Betrag nicht er :

dort unentbehrlich , weil der tatbeſtandliche Erfolg der mittelt werden , ſo iſt auf Geldſtrafe von 50 M

Perſonalſteuerhinterziehung bereits eingetreten iſt mit bis zu einem Höchſtbetrag zu erkennen . Dieſer

der Anbringung der unrichtigen Angaben, die geeignet

find, eine Steuerverkürzung herbeizuführen. Nach Er.

füllung dieſes Tatbeſtandes tann Strafaufhebung nicht
gemachten Hinterziehung nach den neuen Verbrauch

mehr durch § 46 RSIOB . ſondern ähnlich wie im Falle
ſteuergeſeßen iſt dagegen Rüdtritt im Sinne des § 46

des $ 310 RStØB. nur durch eine Sondervorſchrift be- Nr. 2 StGB. (bis zur Verwirklichung der Steuers

gründet werden. Bei der zum Erfolgvergehen i . e. S.
verfürzung möglich .
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iſt in $ 164 BrMG. 1 Million Mark (bisher lungen gegen die Vorſchriften über die Abſaz

20 000 M) , in den übrigen Geſeken 50 000 M beſchränkungen für Weintrauben und Trauben:

(gegenüber 500 M in 8 43 Brau StG .). Die für maiſche .

die vollendete Tat angedrohte Strafe gilt auch Im weſentlichen unverändert ſind die Beſtim

für den Verſuch. mungen über die Haftung des Brennereis

Mit der gleichen Strafe wie die Hinterziehung beſikers als ſolchen “, wenn in der Brennerei

iſt die Steuerhehlerei (Monopolhehlerei) be: weingeiſthaltige Dämpfe oder Branntwein unbe

droht , deren ſich ſchuldig macht, wer ſeines Vor- fugt abgeleitet oder entnommen worden ſind oder

teils wegen vorſäßlich Wein, Bier uſw., hinſichtlich der Gang der Meßuhr abſichtlich geſtört iſt . Die

deſſen eine Hinterziehung ſtattgefunden hat, kauft, Strafe iſt 50 M-1000 M (bisher 500 M ), er

zum Pfande nimmt oder jonſt an ſich bringt, höht ſich jedoch auf 500 M - 10000 M ( bisher

verheimlicht, abießt oder zu deſſen Abſaß mitwirkt 5000 M ), wenn zu dem bezeichneten Zweck „ aus

( 25 Wein StG .,$ 16 GetrStG ., $ 46 BierSt6. , beſonderen Anlagen beſtehende heimliche Vorrich :

$ 161 BrMG. ) . Nach § 113 Nr. 5 BrSt . ge- tungen getroffen ſind “ (SS 167 ff. BrMG. ) . Die

hörte zum Tatbeſtande der Steuerhehlerei ebenſo i Strafe tritt nur ein , wenn feſtgeſtellt iſt, daß die

wie zu dem der Sachhehlerei (8 259 RSIOB . ) , | Zuwiderhandlung mit Wiſſen bisher mit

daß der Täter von der Hinterziehung weiß oder Willen oder Wiſſen“ des Brennereibeſikers

eine ſolche den Umſtänden nach annehmen muß verübt worden iſt ( 8 171).

(vgl. 8 45 ZuderSt., § 22 Kohlen St.). Die Sämtliche Verbrauchsſteuergefeße vom 26. Juli

neue, dem 3 281 des Vorentmurfs eines SIGB. 1918 tennen eine (ſubſidiáre) Haftung der

angeglichene Faſſung bedeutet demgegenüber keine Betriebsinhabers für die von ſeinen Verwaltern,

ſachliche Aenderung , da nach herrſchender Anſicht Geſchäftsführern , Gehilfen und ſonſtigen in ſeinem

auch bisher die Sacıhehlerei wie die Steuerhehlerei Dienſte oder Lohn ſtehenden Perſonen ſowie von

nur vorſäßlich begangen werden konnten (Begrün: ſeinen Familien- oder Hausmitgliedern verwirkten

dung zum Vorentwurf eines StGB. S. 783) . Geldſtrafen und Koſten des Strafverfahrens (§ 31

Zu beachten iſt, daß auch das BierStG . (8 41. ) Wein StG ., § 22 GetrSto . , $ 53 BierSto. , 181

im Gegenſaß zum BrauStr . den Tatbeſtand der BrMG.).) Die Faſſung des objektiven Tatbe
Steuerhehlerei enthält. ſtandes iſt hier die gleiche wie im bisherigen

Die Strafe bei Hinterziehung oder Steuer- Recht . Eine weſentliche Verſchiedenheit dieſem

hehlerei im erſten Rüdfall iſt wie bisher das gegenüber beſteht jedoch hinſichtlich des ſubjektiven

Doppelte der Hinterziehungsſtrafe. In jedem wei: Tatbeſtandes . Während nach § 131 BrSt . und

teren Rüdfall iſt die Straße nach § 166 BrMG . : $ 51 BrauSto. der Betriebsinhaber nur beſtraft

Gefängnis bis zu 3 Jahren (bisher 2 Jahren ), , wird , wenn nachgewieſen wird , daß die Zuwider:

nach den übrigen Geſeßen wie bisher im Brausto . handlung mit ſeinem Willen oder Wiſſen verübt

Gefängnis bis zu 2 Jahren , bei mildernden Um : iſt, oder daß er bei der Beaufſichtigung des Per

ſtänden das Doppelte der für den erſten Rüdjal ſonals nicht mit der erforderlichen Sorgfalt vor

angedrohten Strafe . -- gegangen iſt, wird in den neuen Gefeßen der

Der Tatbeſtand der Verwendung unzuläſ- Nachweis über die die Vertretungsverbindlichkeit

Tiger Stoffe bei der Bierbereitung hat in $ 50 ausſchließenden Umſtände dem Betriebsinhaber zu:

BierStr . gegenüber dem $ 38 Brausto . Aen- geſchoben : „ Die Haftung tritt nicht ein , wenn die
derungen erfahren . Es werden jetzt auch fahr :Es werden jezt auch fahr Zuwiderhandlung nachweislich ohne Wiſſen des

läſſige Zuwiderhandlungen, die bisher ſtraffreiſtraffrei Inhabers begangen worden iſt. Sie iſt jedoch

waren (RGSt. 43 S. 70), mit Strafe bedroht, auch in dieſem Falle begründet , wenn es der In:

wie dies in Art. 61 MalzaufſchlG . vorgeſehen iſt. haber bei der Auswahl oder der Beaufſichtigung

Eine Einſchränkung der Straſbarkeit iſt dagegen des Perſonals an der erforderlichen Sorgfalt hat

infofern eingetreten , als bisher ſtrafbar war , wer fehlen laſjen oder wenn er aus der Tat einen

unzuläſſige Stoffe verwendet oder zu verwenden Vorteil gezogen hat." Damit kehren die neuen

unternimmt, während jeßt mangels einer be: Verbrauchſteuergeſeke zu dem Standpunkte des

ſonderen Bedrohung des Verſuche nur die voll: Vereinszollgeſekes (8 153) und des Salzabgabe:

endete Verwendung ſtrafbar iſt. Die bisherige geſeges ($ 17) zurüd, nach denen ebenfalls die

Schuldvermutung für den Fall, daß unzuläſſige Vorausjekungen der Vertretungsverbindlichkeit ver

Stoffe in den Betriebsräumen vorgefunden werden , mutet werden . An der Rechtsnatur der Haftung

gilt jetzt für den Fall , daß jemand unzuläſſige hat ſich dadurch nichts geändert. Sie unterſcheidet

Stoffe in den Betriebsräument aufbewahrt. ſich nach wie vor grundjaklich z . B. von der in

Verlegungen von Verkehrs- und Abſatzbeſchrän: Art . 69 des bayeriſchen Forſtgeſekes vorgeſehenen,

kungen ſind in SS 194 ff.BrMG. und in § 36 auf der Fiktion eines Mitverſchuldens beruhenden

Weinsit . bedroht . Die erſteren Beſtimmungen Zivilverantwortlichkeit auſſichtspflichtiger Perſonen

entſprechen den SS 23 ff. des Geſ. vom 14. Juni für die von ihren Untergebenen und Pflegebefoh

1912 betr . die Beſeitigung des Branntweinkon. lenen vermirkten Geldſtrafen uſw. Sie iſt eine

tingents,: S 36 WeinštG . trifft Zuwiderhand- / ſtrafrechtliche Folge , ein den Haftenden
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treffendes Strafübel (RGSt. 21 S. 332 ; Steng: 1 Fällen gemäß § 73 StGB. das Gefeß , das die

lein II S. 178 , 321 , 191 ; Waſſermann, Brannt: ſchwerſte Strafe . androht , zur Anwendung ; bei

weinſteuergeſek S. 245) . Jhr ſtrafrechtlicher Cha- Zuſammentreffen von Hinterziehung mit Urkunden:

ratter wird auch dadurch nicht beeinträd tigt, daß fälſchung, Diebſtahl, Betrug uſw. war deshalb

ſie jest ſelbſt bei gelungenem Entſchuldigungs: neben der für dieſe Vergehen zu erkennenden Ge

nachweis dann eintritt, wenn der Betriebsinhaber fängnisſtrafe nicht auch noch die Geldſtrafe wegen

aus der Zuwiderhandlung einen Vorteil gezogen der Hinterziehung zu verhängen ( RGSt. 33 S. 371 ;

hat. Es muß zwar wohl angenommen werden , Stenglein II S. 323 ; Waſſermann , Branntwein

daß der tatſächliche Genuß eines Vorteils zur ſteuergeſep S. 227 , 237 ; Zapf , Malzaufſchlaggeſek

Begründung der Haftung genügt, ohne daß es S. 172). Nach den neuen Geſeken iſt dagegen

darauf ankäme, ob der Betriebsinhaber ſich de die Steuerſtrafe ſelbſtändig auszuſprechen . Der

Vorteils und ſeines Zuſammenhang mit der allgemeine Rechtsgrundſaß , daß eine Handlung

Straftat bewußt wird. Allein im allgemeinen nur von einer Strafe getroffen werden kann (Be

beruht doch die Haftung auf einer widerleglichen gründung zum Vorentwurf eines StGB . S.369),

Schuldvermutung und dieſem Umſtand gegenüber iſt damit durchbrochen. Die Ausnahme iſt aber

iſt es für ihre rechtliche Beurteilung ohne ent- durch die Beſonderheit der Steuerſtraße gerecht

ſcheidende Bedeutung, wenn ausnahmsweiſe bei fertigt , die nicht nur Strafübel ſondern auch Ver,

Vorliegen eines beſonders verdächtigen Schuld: gütung finanziellen Unrechts iſt und in dieſer let :

anzeichens die Vermutung der Schuld in eine teren Beziehung durch keine andere Strafe erlebt

Fiktion übergeht . Daß ,das Unverinögen des werden kann . Die übrigen Vorſchriften über

eigentlichen Schuldigen “ als Vorausſeßung der das Zuſammentreffen mehrerer Geſegesverleßungen

Haftung nicht mehr eigens erwähnt wird, iſt ohne bringen keine tiefergreifende Aenderung des bis :

jede fachliche Bedeutung. Die Haftung des Be- herigen Rechtszuſtandes, ſondern wiederholen im

triebsinhabers „ für " die von ſeinem Perſonal weſentlichen die bisher anzuwendenden Grundſäße

vermirkten Geldſtrafen iſt ja begrifflich nur dent: der SS 73, 74 SIGB . in einer den Eigentümlich

bar, wenn dieſe von dem Schuldigen nicht bei- keiten der Steuergeſeße und den Forderungen der

getrieben werden können . Die eigenartigen Be- Strafrechtsreform entſprechenden Faſſung. Für das

ſtimmungen über das Recht der Steuerverwaltung rechtliche Zuſammentreffen mehrerer Steuerzuwider

zwiſchen der Einziehung der Geldſtrafe bon dem handlungen gilt die Beſtimmung: „ Sind auf die

Haftungspflichtigen und der Umwandlung der ſelbe Handlung mehrere Strafvorſchriften dieſes

gegen den eigentlich Schuldigen erkannten Geld : Bejeges anwendbar, ſo iſt die Strafe nach der

ſtrafe zu wählen, ſind wörtlich aus den bisherigen Vorſchriſt feſtzulegen, die die ſchwerſte Strafe und

Geſeßen übernommen . bei ungleicher Strafart die ſchwerſte Strafart an:

Der Tatbeſtand der Fälſchung von Frei- droht . Doch darf auf fein niedrigeres Strafmaß und

geld zeichen nach § 175 BrMG. entſpricht dem auf keine leichtere Straiart erkannt werden als nach

der Fälſchung von Zigarettenſteuer- und Schaum- den anderen Vorſchriften zuläſſig iſt . Auch muß, wenn

weinſteuerzeichen : „ Mit Gefängnis nicht unter und inſoweit eine der anwendbaren Vorſchriften die

drei Monaten wird beſtraft, wer unechte Freigeld : Einziehung oder die Haltbarkeit dritter Perſonen vor

zeichen in der Abſicht anfertigt ſie als echt zu chreibt , hierauf erfannt werden . " ( 837 II Wein St.,

verwenden oder echte Freigeldzeichen in der A6- $ 27 II Getr St., 8 58 II BierSt., $ 193 II

ficht verfälſcht ſie zu einem höheren Wert zu ver : BrMG. - Ausnahme § 177 BrMG . ) Damit

wenden oder wiſſentlich von alichen oder ver: iſt den Vorſchlägen in 8 90 des Vorentwurfs eines

fälſchten Freigeldzeichen Gebrauch macht .“ Die StGB. nach doppelter Richtung entſprochen ; zu :

Vorſchläge des Vorentwurfs eines StGB . zum nächſt hinſichtlich der Faſſung : um flarzuſtellen ,

Tatbeſtande der Wertzeichenfälſchung ($ 284) find daß die konkurrierenden Vorſchriften nur in Anſehung

im BrMG. nicht weiter verfolgt worden . Die ihrer Strafdrohung nicht auch ihrer tatbeſtand

Vorſchriften über die Verwendung und Veräuße: lichen Beſtimmungen verdrängt werden , iſt ſtatt

rung ſchon einmal verwendeter Freigeldzeichen , – ſo kommt nur dasjenige Geſeß zur Anwendung,

über unbefugte Anfertigung von Stempeln uſw. welches die ſchwerſte Strafe uſw. androht“, geſagt :

ſind den einſchlägigen Beſtimmungen des Schaum : - ſo iſt die Straje nach der Vorſchrift feſtzu

wein St. und des Zigaretten Sto . nachgebildet. jeßen , die uſw.". Aber auch ſachlich folgen die

Ueber das Zuſammentreffen mehrerer neuen Beſtimmungen dem Vorentwurf. Während

Gejegesverletzungen enthalten die neuen in 8 73 StGB. die ſchwerſte Strafdrohung derart

Geſeke eine dem bisherigen Rechte fremde Be: ausſchließlich zur Geltung kommt, daß die übrigen

ſtimmung: Trifft eine Steuerzuwiderhandlung mit auch hinſichtlich der Nebenſtrafen uſw. verdrängt

einer nach einem anderen Geſeke ſtrafbaren werden, hat die neue Vorſchrift in Anlehnung an

Handlung zuſammen, jo ſind die in beiden Fällen den Vorentwurf eines StGB . die Einziehung und

angedrohten Strafen nebeneinander zu verhängen außerdem die Haftbarkeit dritter Perſonen auch

(S 37 I WeinSt., § 27 I GetrSt ., 858 1 Bier- dann für zuläſſig erklärt , wenn ſie nicht in dem

StG. , $ 193 I BrMG .). Bisher fam in ſolchen / ſchwerſten Strafgejeß angedroht ſind . Merkwürdig

11
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iſt, daß dieſe Beſtimmung auch in das GetrSto . | Berufsgenoſſinnen ), die als Angeſtellte eines ſtädti

aufgenommen wurde, obwohl diefem die Einziehung ſchen Straßenbahnunternehmens als mittelbare

und ein Zuſammentreffen ſtrafbarer Handlungen Staatsbeamte im Sinne des § 359 des StGB.

mit und ohne Haftbarkeit Dritter fremd ſind. Die erſcheinen , verwenden einen bereits gebrauchten

Vorſchriften über das Zuſammentreffen mehrerer Fahrſchein zum zweitenmal und ſtecken die hierfür

ſelbſtändiger Steuerzuwiderhandlungen entſprechen erlöſten 10 oder 15 Pf. in ihre Taſche ſtatt ſie

dem $ 92 des Vorentwurfs eines StGB. der Kaſſe abzuliefern . Iſt das Verhalten des

Die Verjährung der Strafverfolgung iſt Schaffner Amtsunterſchlagung, ſo hat er die

ebenſo wie bisher geregelt . Mindeſtſtrafe von 3 Monaten Gefängnis ber

Die Beſtimmungen über das Strafverfahren wirkt, während er als Betrüger in den meiſten

find in 8 187 BrMG. dem $ 138 BrSts. , in
Fällen zu einer geringen Geldſtrafe würde der :

§ 39 Wein StG , $ 29 GetrSt ., $ 60 BierSto .
urteilt werden können.

dem $ 55 BrauStG. nachgebildet (vgl. § 32 Leucht: Die ſtrafrechtliche Wertung der Handlung des

mittelSt., § 37 Zündmaren StB .). Auffallender: Schaffners verlangt vom Richter Antwort auf die

weiſe fehlt dem BrMG . eine dem 8 27 Schaum- Frage: Kann eine Sache unterſchlagen:

weinſtetc . und dem 8 30 ZigarettenStG . ent- werden, deren Bejiß oder Gewahrſam

ſprechende Beſtimmung wegen des Strafverfahrens der Täter durch Betrug erlangt hat ?

bei Fälſchungen von Freigeldzeichen. Die Zuſtändig- Mag die geſtellte Frage in der Praxis gar

keit der Gerichte iſt alſo nur für den Tatbeſtand oft bejaht werden , die Vertreter des gegenteiligen

des 8 175 BrMG. begründet, in dem ausſchließlich Standpunkts können das Reichsgericht mit Urteilen

Gefängnisſtrafe angedroht iſt (8 439 StPO .).
für ſich aufrufen , die ihre Anſicht nicht bloß ver

Soweit dagegen (ausſchließlich oder wahlweiſe) auf tretbar , ſondern als allein richtig erſcheinen laſſen

Geldſtrafe zu erkennen iſt, alſo in den Fällen der und die zu einer Aenderung der bisherigen Uebung

Wiederverwendung oder Veräußerung ſchon einmal führen müſſen.

verwendeter Freigeldzeichen, der unbefugten An- In der Entſcheidung Bd. 15 S. 428 hat das

fertigung von Stempeln uſw. (SS 176, 178, 179 Reichsgericht unter Verwertung derMotive zum

BrMG.) greift das Verwaltungsſtrafverfahren Entwurf des StGB.- ) gezeigt, daß die Löſung

Plaß, während für die entſprechenden Verfehlungen der Rechtsfrage mehr auf tatſächlichem , als auf

nach dem SchaumweinſtSt. und dein Zigaretten- rechtlichem Gebiete zu finden iſt. Es ſtellt folgenden

SIG. die Gerichte zuſtändig find (Stenglein II Rechtsgrundſaß auf :

S. 345 ). in all den Fällen , wo der Täter ,

der ſich den Bejiß oder Gewahrſam

einer Sache durch eine ſtrafbare Hand

lung verſchafft und durch dieſe Hand

Betrug oder Amtsunterſchlagung ?
lung zugleich die Abſicht der rechts :

widrigen Zueignung betätigt, fann der

Von Staatsanwalt Dr. Otto Höchte, juriſtiſche Charakter der ſtrafbaren

Juſtiziar und Vorſtand der Strafrechtsabteilung Handlung, durch welche der Bejiß oder
des Staiſerl. Deutſchen Polizeipräſidiums in Lodz. Gewa hrjam erlangt iſt, durch weitere

Der Abgrenzung der beiden Begriffe Betrug
Betätigung des 3 u eignung&willens

niat geändert werden und läßt ſich eine

und Unterſchlagung, die in gar vielen Fällen von
unterſchlagung an der Sache, welche

mehr wiſſenſchaftlicher als praktiſcher Bedeutung
der Täter ſich ſchon durch die ſtrafbare

iſt, kommt für die Strafrechtspraris da eine be

ſondere Tragweite zu, wo ſich die Strafdrohungen ung) zugeeignet hat, nicht konſtruieren“ .
Handlung (Diebſtahl, Betrug . Erpreſ:

für die beiden Vergehen erheblich voneinander

unterſcheiden , auf dem Gebiete der Amtsvergeben Die Annahme einer Unterſchlagung lehnt das

im weiteſten Sinne. Bei den einfachen Ver :
Reichsgericht um deswillen ab, weil der Täter die

gehen ermöglicht die Strafdrohung die gleiche
fremde bewegliche Sache, die er ſich rechtswidrig

Ähndung der Straftat ſowohl als Betrug wie als

Unterſchlagung; die Amtsunterſchlagung be
1) Motive S. 123 : „ Es iſt eine ſolche Beſtimmung

(Beſtimmung des Beſiges als eines nicht unrechtmäßig

droht das Strafgeſezbuch mit der Mindeſtſtrafe oder wenigſtens nicht in diebiſcher Abſicht erlangten

von 3 Monaten Gefängnis, ohne daß es auch den Beſißes ) für unnötig erachtet worden , weil in den

von einem Beamten begangenen Betrug Fällen, in welchen der Beſißerwerb ſelbſt ſchon den

un ter eine höhere Strafdrohung als den einfachen Tatbeſtand eines anderen Vergehens bedeutet, die

Strafbarkeit der Handlung bereits hierdurch feſtgeſtellt
Betrug ſtellen würde.

iſt und der juriſtiſche Charakter der lezteren ſich nicht

Ein in Großſtädten nicht ſeltener Fall be- nachträglich wieder ändern kann . Iſt der Beſitz auf

leuchtet die Tragweite der zur Erörterung geſtellten
eine unrechtmäßige, aber nicht ſtrafbare wandlung

Begriffsabgrenzung ohne weiteres : Straßenbahn
erlangt, ſo wird durch die ſpätere rechtswidrige Pu

eignung der Sache der Tatbeſtand der Unterſchlagung

ſchaffner ( oder die ihnen vom Krieg geſchenkten hergeſtellt."
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zueignet , nicht bereits vor Betätigung des Zu : | wahrſam habe ; die Zueignung d. 5. die Betätigung

eignungswillens in Beſitz oder Gewahrſam des Zueignungswillens muß alſo zeitlich der Er

hat, alſo ein Tatbeſtandsmerkmal, ohne das eine langung des Befißes oder Gewahrſams folgen .

Unterſchlagung rechtlich unmöglich iſt, nicht erfüllt In dem betrügeriſchen Verhalten ,durch

(RG . BO. 10 S. 261, Bd. 17 S. 59, Recht: welches der Angeklagte den Gewahrſam

(prechung Bd.7 S. 407). Gerade über dieſe recht: der übergebenen Gelder erlangt hat ,

liche Vorausſeßung der Unterſchlagung laßt ſich kann daher der zur Unterſchlagung er:
die RGE. Bb. 19 S. 98 aus . Dort findet ſich forderliche Zueignung8aft felbft nicht

der aus dem klaren Wortlaute des § 246 SIOB . gefunden werden .“

abgeleitete Grundlaß: „ Es muß davon aus : Einer ſpäteren Entſcheidung des Reichsgerichts

gegangen werden , daß der Geſeßgeber (E. Bd. 28 S. 144) liegt der zum Ausgang unſerer

Bei der geleßlichen Beſtimmung des Be : Erörterungen genommene Fall zugrunde. Bu

griffes der unterſchlagung : .. mit unſerer Frage wird dort allerdings nicht aus.

voller Abſicht als ein poſitives Tat : drüdlich Štedung genommen , weil ſchon die Vor

beſtand 8merkmal der Unterſchlagung inſtanz den Angeklagten , der wegen Unterſchlagung

hat aufſtellen wollen , daß der Täter im rechtlichen Zuſammenhang mit Untreue an:

die fremde bewegliche Sache , welche er geklagt worden war, wegen Betrugg verurteilt

ſich rechtswidrig zueignet , bereits im hatte. Auch das Reviſionsgericht hatte ſich nur

Beſitz oder Gewahrfam gehabt haben mit der Frage zu befaſſen , ob die Voraus

müſje" . ſeßungen des Betrugs gegeben und im Urteil feſt

Es wäre falſch, als Gegner dieſer Anſicht geſtellt waren. Aus der Tatſache, daß die Vor,

Binding ins Feld zu führen , der in ſeinem Lehr: inſtanz troß der Anklage wegen Unterſchlagung

buch des Strafrechts ($ 72 Bd. I S. 278 Aufl.1902) zu einer Verurteilung wegen Betrugg kam, das
ausführt : Reichsgericht dieſe Anſicht billigte und das Vor

„ AufGrund der Motive iſt behauptet worden, liegen einer Unterſchlagung nicht weiter in Er :

der (für die Unterſchlagung erforderliche) Beſiß wägung zog, darf geſchloſſen werden , daß die

dürfe nicht in einer Weiſe erlangt ſein , aus der rechtliche Beurteilung dieſes Falles die Annahme

fich der Tatbeſtand eines eigentümlichen ſtrafbaren einer Únterſchlagung nicht zuläßt .

Delitts ergebe. Das iſt falſch : Der Befik tann Dieſen in der Entſcheidung Bd. 28 S. 144

durch Nötigung, durch Pfandfehr oder durch Arreſt: behandelten Fall nimmt Lutas in ſeiner An

bruch ſehr wohl erlangt ſein. Solche Delitte kon leitung zur ſtrafrechtlichen Praxis ?) zum Ausgang

kurrieren mit der Unterſchlagung dann realiter. " einer eingehenden Erörterung , in der er wohl zu

Binding bringt mit der Unterſchlagung nur Unrecht die Annahme eines Betrugs durch das

ſtrafbare Handlungen in ſachlichen Zuſammen: Reichsgericht und insbeſondere das Vorgericht be

hang, deren Tatbeſtand, auch was die inneren kämpft. Er führt dort aus : „ Die (vom An :

Merkmale anlangt, von denen der Unterſchlagung tläger angenommene) Unterſchlagung kann offeribar

rechtlich geſchieden werden kann, weil ſie begrifflich nur gefunden worden ſein in der Zueignung des
nicht die rechtswidrige Zueignung der Sache mit Fahrgeldes, das die Fahrgåſte, welchen die nicht

umfaſſen . Er vermeidet es, ſeiner Aufzählung die vom Blode geriſſenen , ſchon früher benußten Fahr:

viel näher als Arreſtbruch und Pfandfehr liegenden ſcheine verabfolgt worden waren , an den Schaffner

Vergehen des Diebſtahls oder Betrugs anzufügen , gezahlt hatten . Dieſe Zueignung hat zweifellos

weil der Annahme eines ſachlichen Zuſammen ſtattgefunden. Es fragt ſich, ob ſie eine rechts:

hang mit dieſen Vergehen die Einheit der Tat widrige Zueignung und ob das Geld für den P.

und des verbrecheriſchen Vorſages entgegenſtehen eine fremde Sache war .
eine fremde Sache war. Ich würde beides be

würde . Binding iſt vielmehr mit dem Reichs- jahen Sind hiernach ſowohl die Fremd:

gerichte der Meinung, daß ein rechtlicher Zu: heit der Sache wie die Rechtswidrigkeit der Zu

ſammenhang zwiſchen Betrug und Unterſchlagung eignung zu bejahen , ſo liegt Unterſchlagung vor."

unmöglich iſt (Lehrbuch Bd . I S. 365 Fußnote 5 ), So richtig die Ausführungen an fich ſind, ſo

daß alſo eine Tat, die die Begriffsmerkmale eines unzulänglich ſind ſie für den vorliegenden Fall

Betrugs zeigt, auch dann nur als Betrug behandelt um deswillen , weil Lutas nicht unterſucht, ob die

werden darf und muß, wenn der Täter die durch weitere Vorausſeßung der Unterſchlagung gegeben

Betrug erlangte Sache unterſchlagt. iſt, daß der Täter die unterſchlagene Sache zur

In einer unſerem Fall ähnlich gelagerten Zeit der Betätigung ſeines Zueignungswillens ſchon

Sache (E. BD. 22 S. 306), wo ein Eiſenbahn: im Beſit oder Gewahrſam hatte. Bei der Prüfung
beamter zu hohe Beträge auf Gepădicheinen ver : dieſer Frage wäre er wohl mit der Straſlammer

merkt, von den Reiſenden eingefordert und dann zur Verneinung dieſes Tatbeſtandemerkmales und

für. fich verwendet hatte , hat das Reichsgericht zur Ueberzeugung gekommen , daß die beiden von

die Unterſchlagung mit folgender Begründung ver : ihm hervorgehobenen , an ſich zutreffenden Geſichts :

neint : „ Zur Unterſchlagung iſt erforderlich, daß

der Täter die fremde Sache im Beſiß oder Ges 3) Zweite Auflage Berlin 1907 Bd. 2 S. 360 u . ff.
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punkte zur Verurteilung wegen Unterſchlagung da halte einen noch ungebrauchten und deswegen dem

nicht ausreichen fönnen, wo es an der dritten Straßenbahnunternehmer in Rechnung zu ſeßenden

Vorausſekung, dem Beſite des Täter8 3. 3t . der Fahrtausweis , veranlaßt der Schaffner den Fahr:

Betätigung des Zueignung&willens fehlt. gaſt ihm das Fahrgeld zu bezahlen und dann die

Der.unſerem Fall zugrundeliegende Tatbeſtand Straßenbahn zu benußen, obwohl der Betriebs

rechtfertigt die Annahme eines Betruges in jeder ' unternehmer hierfür kein Entgelt bekommt,' weil

Weije . der Schaffner das Geld für ſich verwendet. Die

Keiner Erörterung bedarf , daß der Schaffner Vermögensbeſchädigung des Betriebsunternehmers

in der Abſicht ſich einen rechtswidrigen Vermögens- beſteht darin, daß der Fahrgaſt, ohne ihm ein

vorteil zu verſchaffen, den Fahrgäſten vorſpiegelt , Entgelt zu bezahlen , die Straßenbahn benußt.

er händige ihnen gegen Bezahlung des Fahr: Dieſe Schädigung ſteht auch in urſächlichem 3u:

geldes einen Fahrſchein aus, den ervorſchrifte: lammenhangmit der Irrtumgerregung, weil der
mäßig erteilen müſſe und dürfe und deſſen Beſit Fahrgaſt einerſeits nur in dem Glauben , einen

den Fahrgaſt in die Lage verſeke , dem nach: ordnungsgemäßen Fahrſchein zu beſißen, bezahlt

prüfenden Aufſichtsbeamten jederzeit die Bezahlung und mitfährt und andererſeits, wenn er von dem

des Fahrgeldes einwandfrei zu beweiſen . Hieraus betrügeriſchen Vorhaben des Schaffners Kenntnis

ergibt ſich, daß der Fahrgaſt, der im Vertrauen hätte, die Ausſtellung eines ordnungsgemäßen

auf die Beweiškraft des ihm ausgehändigtenausgehändigten Fahrſcheins beanſpruchen , und ſo die Schädigung

Zahlungsausweiſes ſein Fahrgeld an den Schaffner des Betriebsunternehmers verhindern würde .

bezahlt, in dem Augenblick in ſeinem Vermögen Gerade über die Frage der Vermögensbeſcha:

gefährdet wird , wo er anſtatt eines vollgültigen digung ſpricht ſich die im übrigen ganz mit der

Fahrtausweiſes einen ſchon früher benußten Fahr: Entſcheidung in Bd. 28 S. 144 übereinſtimmende

ſchein übergeben erhält . Das Recht nach Be- Reichsgerichtsentſcheidung in Goltd Arch . Bd. 61

zahlung des Fahrgeldes die Straßenbahn für eine S. 189 bemerken @mert aus. Dort heißt es u . a. :

gewiſſe Strecke zu benuken , ſtellt ſich als ein Teil „Mit der Ausgabe ungültiger Fahrſcheine hat ſich der

des Vermögens des Fahrgaſtes dar. Dieſes Recht Angeklagte übrigens zugleich einer Täuſchung der

wird durch das Verhalten des Schaffners um degs betreffenden Fahrgäſte ſchuldig gemacht und es

willen gefährdet, weil dem Fahrgaſt der Beweis hätte die ausgeſprochene Verurteilung (wegen Be

ſeiner Zahlung dem Aufſichtsbeamten gegenüber trugs) auch hierauf geſtüzt werden können . Nicht

in jedem Falle ſehr erſchwert, in den meiſten zutreffend iſt die Meinung der Strafkammer,daß

Fällen unmöglich gemacht wird, und ihm droht , die Täuſchung der Fahrgäſte durch die Verabſol:

zur Nachzahlung des Fahrgeldes angehalten oder gung ungültiger Fahrſcheine zur Konſtruierung

von der Fahrt ausgeſchloſſen zu werden . Der eines Betrugs oder Betrugsverſuches lid nicht

Beweis der Zahlung trotz des Beſitzes eines be- habe verwerten laſſen, weil dieje Täuſchung nicht

reits früher verausgabten Fahrſcheines könnte wohl „ urſächlich für den vom Angeklagten beabſichtigten

in den allermeiſten Fällen nur durch das Zeugnis Betrug geweſen ſei “ , ſondern nur zu deſſen Vor

des Schaffners erbracht werden . In all den Fällen bereitung gedient habe. Der urſächliche Zuſammen

aber , wo der Schaſſner nicht davor zurüdſchreckt hang zwiſchen dem bei dem Fahrgaſt erregten

falſche Fahrſcheine zu verkaufen , wird man auf Irrtum und der in Ausſicht genommenen Scha:

die Wahrheitéliebe dieſes Mannes, der durch die digung der Straßenbahngeſellſchaft iſt inſofern

wahrheitsgemäßen Angaben ſich einer ſtrafbaren gegeben , als die Irrtumserregung, wenn ſie nicht

Handlung bezichtigen müßte, wenig vertrauen und entdeckt worden wäre , beim regelmäßigen Verlauf

faſt immer damit rechnen dürfen, daß der Schaffner der Geſchäftsabwicklung eine Vermögensſchädigung

entweder zu dem ihm zuſtehenden Zeugnisverwei für die Straßenbahngeſellſchaft zur Folge gehabt

gerungsrecht ſeine Zuflucht nimmt oder aber aus haben würde. Ferner konnte aus der Nichtidentität

Furcht vor Beſtrafung oder Dienſtentlaſſung der Perſon des Getäuſchten und des eventuell Ge:

leugnet, den ungültigen Fahrſchein verausgabt zu ſtädigten kein Bedenken hergeleitet werden (vgl.

haben . Bei dieſer Sachlage erſcheint das Ver- RG. BD. 2 S. 136) . Zudem enthält die Ver

mögen des Fahrgaſtes durch das Verhalten des abfolgung ungültiger Fahrſcheine eine Schädigung

Schaffners derart gefährdet , daß dieſe Gefährdung der betreffenden Fahrgäſte ſelbſt, weil ihnen

einer ungünſtigeren Geſtaltung ſeiner Vermögens: die ungültigen Scheine ein Recht zum Mitfahren

lage (RG. Bd. 25 S. 375) gleichkommt und ſo nicht gewähren .nicht gewähren . In dieſer Hinſicht hätte die

einer Vermögensbeſchädigung, wie ſie zum Tat- Straſkammer zur Feſtſtellung vollendeten Betrugs

beſtande des Betruges erfordert wird , gleichzuſeken gelangen können .'

iſt. Will man dieſen Ausführungen nicht folgen Ob die Anſicht des Reichsgerichts, daß die

und eine Vermögensſchädigung des Fahrgaſtes ungültigen Scheine dem Fahrgaſt ein Recht zum

nicht gelten laſſen , ſo vervollſtändigt eine Beſchä: Mitfahren nicht geben , jedem Zweifel ſtandhält,

digung des Vermögens des Straßenbahn : erſcheint fraglich. Gegen das Reichsgericht ſpricht

unternehmers den Tatbeſtand des Betrugs. die Tatſache, daß die Fahrſcheine vor allem Quit:

Durch die falſche Vorſpiegelung, der Fahrgaſt er : tungen über den bezahlten Fahrpreis darſtellen
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und der Fahrgaſt das Recht die Straßenbahn zu In der E. Bd. 15 S. 418 führt das Reichs

benüßen , durch die Bezahlung des Fahrgeldes gericht aus : Was den vorliegenden Fall

erwirbt, dieſes Recht alſo jedem zuſteht, der demanbetrifft, fo fehlt jeder tatſächliche Anhalt für die

zum Empfang des Fahrgeldes Berechtigten das Annahme, daß der Angeklagte nicht ſchon, als er

Fahrgeld ausgehändigt hat, auch wenn er eine durch Betrug den Gewahrſam der Wertpapiere

Quittung für ſeine Zahlung nicht erhält . Für fich verſchaffte, die Abſicht hegte, dieſelben ſich zu:

die obige Anſicht kann dagegen verwertet werden , zueignen . Der Tatrichter niinmt zwar an, die

daß faſt durchweg alle Straßenbahnbetriebe um Abſicht des Angeklagten ſei zunächſt nur auf

einer ordnungsgemäßen Beaufſichtigung des Be- Erlangung des Beſiges der Wertpapiere

triebes willen verlangen , daß der Fahrgaſt fich gegangen . Da man aber nicht ſieht, in welcher

im Beſiß eines gültigen Fahrtausweiſes Weiſe der bloße Beſiß nach der vom Richter an

befindet, und auf dieſe Weiſe das Recht der genommenen Abſicht des Angeklagten als Ver

Straßenbahnbenüßung von dem rein formellen mögensvorteil verwertet werden ſollte, ſo laßt ſich

Beſitz des Fahrſcheins, nicht nur von der Be- nur als Anſicht des Richters annehmen , daß der

zahlung des Fahrgeldes abhängig machen. Trok: Angeklagte ſeinem betrügeriſchen Verhalten das

dem ſcheint mir. das gegen das Reichsgericht an- Ziel geſteckt hatte , zunächit den Beſiß der Papiere

geführte Bedenken ausſchlaggebend zu ſein . Auch zu erlangen , demnächſt aber die Papiere zu ver

ſchon verausgabte und widerrechtlich vom Schaffner kaufen und den Erlös für ſich zu verwenden . Bei

nochmals verwendete Fahrſcheine ſind für ſolche dieſer Annahme wäre aber der Aneignungswille

Fahrgäſte gültige Fahrtausweiſe, die ihr Fahr: ſchon durch den betrügeriſchen Beſißerwerb betätigt

geld ordnungsgemäß entrichtet und hierfür vom und bliebe für die Annahme der Unterſchlagung

Schaffner, der für ſie ein in den Grenzen ſeiner kein Raum . “

Befugniſſe bleibender Beauitragter des Unter- Hieinit hat das Reichsgericht in nicht miß

nehmers iſt, eine auf den bezahlten Betrag lautende zuverſtehender Weiſe ausgeſprochen, daß in all den

Quittung erhalten haben . Fällen, wo eine vermögensrechtliche Verwertung

Die bisher erwähnten Entſcheidungen laſſen des Beſißes in anderer Weiſe als durch rechts

daran keinen Zweifel, daß das Reichsgericht den widrige Zueignung der Sache nicht nachgewieſen

eingangs erwähnten Fall von vornherein als Be- iſt , die Verſchaffung des Beſißes oder Gewahrſams

trug beurteilt und dann eine Unterſchlagung aus- bereits die Betätigung der rechtswidrigen Zu:

ſchließt, wenn nicht die Betätigung des Zueig eignungsabſicht enthält und deshalb nur als Be:

nungswillens zeitlich der Erlangung des Beſißes trug, nicht als Unterſchlagung zu beurteilen iſt.

oder Gewahrſams folgt (RGE. Bd. 22 S. 306 ). Da in unſerem Falle die Möglichkeit, das voin

Wenn nun auch dieſe lekte Vorausſeßung auf Fahrgaſt erhaltene Fahrgeld anders als durch

rein tatſächlichem Gebiet liegt und ſomit auch rechtswidrige Zueignung zu verwerten, wohl nicht

nur vom Tatrichter gewürdigt werden muß, jo in Frage kommen kann, muß man , wenn man

hat das Reichsgericht, wohl im Bewußtſein der dem Reichsgericht folgen will, im Regelfall die

Schwierigkeit dieſer Tatſachen beurteilung, doch nicht eingangs erwähnte Frage und damit das Vorliegen

unterlaſſen auch hiefür gewiſſe Richtpunkte auf: einer Unterſchlagung verneinen .

zuſtellen . Zum gleichen Ergebnis gelangt man , wenn

Die Würdigung der hieher einſchlägigen Tats man die Entſcheidung des Reichsgerichts (Goltd .

ſachen erſchöpft ſich in der Antwort auf Frage : Arch. Bd. 50 S. 121) hier anwendet. Dort iſt

Hat der Täter durch die ſtrafbare Hand- der Fall behandelt, daß ein Schuldner durch Bea

lung , die ihm den Beſiß oder Gewahr : trug ſeinem Gläubiger einen Schuldſchein heraug.

ſam der Sache verſchafft, zugleich die lodte und dann die Urkunde vernichtete. Das Erſt

Abſicht der rechtswidrigen Zueignung gericht hatte den Schuldner wegen Betrugs und

betätigt? (RG. Bd . 15 S. 428). Und wenn Vernichtung einer Urkunde (3 274 RStGB.) ver:

das Reichsgericht nach dem Gegenteil fragt und urteilt und feſtgeſtellt, daß der Täter erſt nach

Unterſchlagung nur dann annehmen will, wenn Erlangung der Urkunde auf Grund eines neuen

anzunehmen iſt, daß der Täter bei Erlangung Vorſakes zur Vernichtung der Urkunde geſchritten

des Beſites die rechtswidrige Zueignungsabſicht war. Das Reichsgericht hat das Urteil mit einer

nicht betätigt hat , ſo vertritt es damit unver- Begründung aufgehoben, die hier um deswillen

fennbar den Standpunkt, daß im Regelialle durch intereſſiert, weil ſie, trotz des vom Erſtgericht feſt:

die ſtrafbare Beſiß- oder 6ewahrjams: geſtellten weiteren Vorſages, der Einheit und ein

verſchaffung der rechtswidrige Zueig: heitlichen Betätigung des verbrecheriſchen Willens

nungswille betätigt wird , daß alſo nur eine Bedeutung zumißt, die auch für unſeren Fall

beſondere Umſtånde die Annahme recht: ausſchlaggebend ſein muß. Das Reichsgericht führt

fertigen können , die Betätigung des dort aus : ,, Da der Angellagte die Schuldurkunde

3 u eignung8willen & jei zeitlich der Er : ſich auf betrügeriſche Weiſe verſchaffte, um ſie auf

langung des Befißes oder Gewahrſam 8 die Dauer ihrem Eigentümer zu entziehen und

gefolgt. feiner freien Betätigung zu unterwerfen, ſo hat er

1
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durch ſein rechtswidriges Handeln auch in der Tat | ſchlägigen Fälle nicht ohne weiteres als Amts

der äußeren Wirkung nach die volle, unbeſchränkte unterſchlagung zu behandeln , ſondern ſie auch vom

Herrſchaft über die Urkunde erlangt und die Ver- Geſichtspunkte des Betrugs aus zu betrachten . Die

fügungsgewalt des berechtigten früheren Inhabers Höhe der für Amtsunterſchlagung verwirkten Strafe

derſelben in der äußeren Erſcheinung ihrer Be- verlangt auch hier gebieteriſch ſorgſame Beachtung

tätigung vollſtändig und allſeitig vernichtet. Alles, des Sages : In dubio pro reo .
was der Betrüger ſpäter mit der durch ſeine ſtraf

bare Tätigſeit erworbenen Urkunde , vornimmt,

kennzeichnet ſich nur als ein weiterer Ausfluß, als

eine weitere Ausgeſtaltung und Fortfüthrung ſeines

rechtswidrigen Angriffes auf fremdes Vermögen . Kleine Mitteilungen.
Weil dieſer Angriff dem äußeren Erfolg nach zu

Die Nebentlage im Strafbefehloverfahren. Durch

einer Aufhebung des fremden Rechts bereits geführt das Geſeß vom 21. Oktober 1917 die Vereinfachung

hat , darf er in Beziehung auf den dadurch Ver- der Strafrechtspflege betr. kann die Staatsanwalt

legten einer neuen ſtrafrechilichen Beurteilung nicht ſchaft alle Vergehen mit Ausnahme der in $ 74 GVG.
mehr unterzogen werden . " bezeichneten im Wege des Strafbefehls zur Anklage

Für unſeren Fall ergibt ſich hieraus folgendes : . bringen.

Durch die Hingabe des bereits früher verausgabten
Ueber die Swedmäßigkeit dieſer Beſtimmung iſt

Fahrſcheins und die Entgegennahme des von dem
kein Wort zu verlieren zu einer Zeit, in der eine

Fahrgaſt entrichteten Fahrgeldes hat der Schaffner
ganze Reihe von Straffällen, die vor dem Kriege

ſchon als Uebertretungen durch Strafbefehle erledigt
ſeinen verbrecheriſchen Vorſat , fich das Fahrgeld

wurden, durch die Anordnungen der Militärbefehle

rechtswidrig zuzueignen , reſtlos ausgeführt , ſich alſo haber zu Vergehen erhoben ſind, und in der die Staats

das Fahrgeld wirklich zugeeignet . Wenn er bei anwaltſchaft bei der Unmenge von Vergehen gegen die

der Verrechnung der von ihm verausgabten Fahr: wirtſchaftlichen Maßnahmen ohnedies die geſteigerte

ſcheine die wiederholte Verwendung eines Fahr: Arbeitslaſt taum mehr bewältigen kann.
ſcheines verſchweigt und den hiefür eingenommenen So einfach ſich nun die Beſtimmung in Art. II

Erlös nicht an die Raſie abführt , ſo übt er dabei Nr . 2 des Geſeßes vom 21. Dktober 1917 lieſt, jo

nur die durch ſein betrügeriſches Verhalten er:
wenig einfach geſtaltet ſich oft deren Anwendung.

langte Verfügung gewalt über das Fahrgeld weiter
Da treten gar nicht ſelten Fragen auf, deren Beant

aus und bedient ſich neuer, von dem früheren
wortung man in den Kommentaren zur StPO . ver

geblich ſuchen wird.

betrügeriſchen Vorjat mitumfaßter falſcher Vor:
Zu dieſen Fragen gehört aud die nach der Stellung

ſpiegelungen , um ſich im Beſiße des Erlangten zu des Nebenklägers im Strafbefehlsverfahren. Vor dem
erhalten . Geſeße vom 21. Oktober 1917 wird die Nebenklage im

Dieſe Erwägungen dürften auch dazu führen , Strafbefehlsverfahren wohl nicht in Erdeinung ges

das übrige Verhalten des Schaffners nach Veraus- treten ſein . Jeßt, da die Vergehen der Körperverleßung,

gabung des ſchon verwendeten Fahrſcheinis die am häufigſten den Anlaß zur Erhebung der Neben

anderweitige Verwendung des Fahrſcheins, den er klage geben, durch Straßbefehl erledigt werden können,

ordnungsgemäß dem mit dem ſchon verbrauchten
müſſen ſich der Staatsanwalt und der Amtsrichter mit

dieſer Frage wohl oder übel befaſſen .
Fahrſchein bedienten Fahrgaſt hätte verabreichen

müſſen -- nicht als jelbſtändige ſtrafbare band:
Ich möchte verſuchen ſie im folgenden kurz zu

behandeln, ohne damit den Anſpruch erheben zu wollen,

lung, ſondern nur als Fortſeßung des ſchon be: ſie auch endgültig zu entſcheiden .

tätigten Aneigungsmidlens zu betrachten. ") Daß die Nebenklage auch im Strafbefehlsverfahren

Dieſe im Vorſtehenden dargelegte Rechtſprechung zugelaſſen werden muß, dürfte kaum zu beſtreiten ſein.

des Reichsgerichts muß nicht erſt für den erkennenden Es ergibt ſich das aus § 435 Abſ. 1 StPO. Der

Richter, jondern idion für den Anklåger ſowohl Antrag des Staatsanwalts auf Erlaſſung des Straf

wie den die Eröffnung des Hauptverfahrens be
befehls ſteht der . Erhebung der öffentlichen Klage

ſchließenden Richter Veranlaſſung ſein , die ein :
gleich und damit iſt für den Nebenkläger auch das
Recht auf Andluß gegeben.

:) Das Reichsgericht läßt dieſe Frage in ſeiner
Das Verfahren dürfte ſich einfach geſtalten , wenn

Entſcheidung Bd . 19 S.38 offen. Es führt aus : „ Es
zu der Zeit, zu welcher der Antrag des Staatsan

wird namentlich zu erwägen ſein , welches Gewicht etwa
walts auf Erlaſſung des Straſbefehls bei dem Amts

der Tatſache, ſollte ſich dieſelbe feſtſtellen laſſen , bei gericht eingeht, dort ſchon die Anſchlußerklärung des

zulegen ſei, daß der Angeklagte das dem hier in Bes Nebenklägers vorliegt. Nach § 436 Abſ.2 und § 33

tracht kommenden Fahrgaſt an ſich auszuhändigen StPO. wird der Amtårichter den Staatsanwalt über

geweſene richtige Fahrbillett von dem Fahrfartenblod

nicht abgetrennt bzw. ſogar dasſelbe einem ſpäteren Antrag des Staatsanwalts hören. Hat der Staats
Fahrgaſt als Quittung über die von demſelben ge

leiſtete Zahlung ſeines Fahrgeldes verabfolgt habe
anwalt gegen die Zulaſſung des Nebenklägers und

und inwiefern gegenüber einer ſolchen Nichtabtrennung
dieſer gegen den Antrag des Staatsanwalts nichts zu

des Fahrbilletts vom Blocfe die Hingabe des bereits
erinnern und will er im Strafbefehlsverfahren keine

verbraucht geweſenen Fahrbilletts für ſich allein als Buße beanſpruchen , ſo erläßt der Amtsrichter den

genügende Betätigung des Aneignungswillens an- Beſchluß auf Zulaſſung der Nebenklage und den Straf

geſehen werden dürfe . “ befehl und verfügt die Zuſtellung der beiden Ent

1

.
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ideidungen an den Beſchuldigten und an den Neben
nur daß dieſer Untrag befriſtet iſt. Tritt man dieſer

kläger. Beruhigt ſich der Beſchuldigte beim Straf- meiner Anſchauung tei, ſo wird durch die Zuſtellung

befehl, ſo hat damit auch die Tätigkeit des Neben- der Ausfertigung des Strafbefehls an den Neben

klägers ihr Ende gefunden bis auf den Koſtenpunkt, Kläger für dieſen eine weitere Friſt zur Einlegung des

auf den ich noch zu ſprechen tomme.
Einſpruchs und damit zur Wahrung ſeiner Rechte

Iſt der Nebenkläger mit dem Antrage des Staats- in Lauf gelebt.

anwaltes nicht einverſtanden oder will er eine Buße Im Koſtenpunkt bietet die rechtekräftige Ents

beantragen, ſo wird der Amtsrichter nach § 448 Abſ. 2 ideidung des Straſbefehls hinſichtlich der Koſteneinen
SIPD . die Sache zur Hauptverhandlung bringen Volſtredungstitel für den Anſpruch des Nebenklägers

müſſen . auf Erjab ſeiner Koſten und Auslagen .

Ich halte es nämlich nach 8 447 46. 2 StPO. Erſter Staatsanwalt $. Naithel in Bamberg .

nicht für zuläſſig eine Buße im Strafbefehlsverfahren

zuzuerkennen . Man wird mir da entgegenhalten,

daß die Suerkennung eines Schadenserſages auch

anderweit im Strafbefehlsverfahren zugelaſſen iſt,

3. B. im Bayer. FeldſchadenG. vom 6.März 1909.
Juhalt del Bortaufsrechts nach dem Bayeriſchen

Es iſt aber nicht zu überſehen, daß dieſe Zulaſſung Güterzertrümmerung gelet. Der Eigentümer eines

immer auf beſonderer geſeßlicher Beſtimmung beruht. Grundſtüds verkauft die auf einigen Grundſtüdsteilen,

Eine ſolche liegt für den Anſpruch auf Buße nicht für die geſonderte Plannummern beſtehen , befindlichen

vor. Sie hätte im Gefeße vom 21. Dktober 1917 eigens Waldbeſtände an einen Holzhändler auf dem Stamm .

aufgenommen werden müſſen . Kurz darauf veräußert er das geſamte Grundſtück an

einen gewerbsmäßigen Güterhändler. In der überSchwieriger wird die Sache ichon, wenn die An
den Grundſtüc &verkauf aufgenommenen notariellen

ichlußerklärung erſt nach Erlaſſung oder gar Zu- Urkunde übernimmt der Erwerber des Grundſtücks

ſtellung des Straſbefehls an den Beſchuldigten in den
ausdrüdlich die Verpflichtung, dem Holzhändler den

Einlauf des Gerichts fommt . Welche Einwirkungen
vereinbarten Abhieb des Waldes zu geſtatten . Ein

ſtehen dem Nebenkläger da noch auf den Gang des porkaufsberechtigter Darlehenglaſſenverein übt das

Verfahrens zu ?

Vorkaufsrecht form- und friſtgerecht aus. Hann er
Wenn zur Zeit des Einlaufe der Anſchlußer

dem Holzhändler die Fällung des Holzes verwehren ?
flärung der Strafbefehl ichon rechtsträftig geworden

Der Verkauf von Holz auf dem Stamme be
iſt, iſt die Anſchlußerklärung durch Beſchluß zurüd

gründet für den Käufer nur einen ſchuldrechtlichen An
zuweiſen , da für den Nebenkläger fein Raum mehr

im Verfahren iſt. Eine Wiederaufnahme des Ver
ſpruch auf Geſtattung der Fällung und Wegbefördes

fahrens, zu welchem Zwede der Nebenkläger ſich auch
rung des Holzes ( $ 956 Abs . 1 BGB .). Ein ſolcher

Geſtattungsvertrag kann nicht duro Eintragung in die
nach Rechtskraft des Urteils im ordentlichen Ver

II . Abteilung des Grundbuchs dingliche Kraft erhalten
fahren anſchließen tann, gibt es im Strafbefehlever

(RG. 60, 319 ). Da nicht dinglich geſchüßt, bindet erfahren nicht.

den fünftigen Grundſtückserwerber nicht; denn der

Iſt der Strafbefehl zur Zeit des Einlaufes der Eigentümer einer Sache kann die Aneignung von

Anſchlußerklärung erlaſſen oder icon zugeſtellt, aber Beſtandteilen nur unter der Vorausſeßung geſtatten ,

noch nicht rechtskräftig, ſo muß die Anſchlußerklärung daß ihm die Beſtandteile nach der Trennung von der

des Nebenklägers noch zu deſſen Zulaſſung führen. Mutterſache gehören und daß er noch zu dem für den

Db ihm aber damit eine Einwirkung auf das weitere Eigentumserwerb maßgebenden Beitpunkte der Tren

Verfahren möglich iſt, iſt ſehr zweifelhaft. Nach den nung oder Belibergreifung befugt iſt, die Aneignung

Beſtimmungen der StPO , möchte man das verneinen . zu geſtatten . Wenn in der Zwiſchenzeit zwiſchen Ge

Nach $$ 430, 437 Abſ . 1, 441 StPO . kann ſich der ſtattung und Trennung oder Beſibergreifung die

Nebenkläger der gleichen Rechtsmittel bedienen , wie Mutterſache ihren Eigentümer wechſelt, ſo bindet die

der Staatsanwalt. Für dieſen gibt es aber nach Er- Geſtattung den Erwerber nur ausnahmsweiſe dann,

laſſung des Strafbefehls kein Rechtsmittel mehr. Ja wenn er aus beſonderen Gründen, z . B. weil der Ver

wenn man ſich auf die Beſtimmung in $ 439 StPO . äußerer den Erwerber von dem eingeräumten An

ftüßt, wird der Nebenkläger nicht einmal erfahren, eignungsrecht ausdrücklich in Kenntnisgeſeßt hat, die

welche Strafe über den Beſchuldigten verhangt worden Geſtattung gegen ſich gelten laſſen muß (RG. 78, 36) .

iſt, weil ihm hienach der Strafbefehl nicht zugeſtellt . In dem vom Reichsgericht entſchiedenen Fall war die

zu werden braucht.
Mitteilung des Grundſtüdsveräußerers an den Er

Ich halte diese Beſtimmungen, die offenbar nur werber von der Geſtattung des Abbiebs von Wald

auf die mündliche Hauptverhandlung zugeſchnitten ſind, Flächen noch ausdrüdlich in den notariellen Vertrag

für zu ſtrenge im Straßbefehlsverfahren und möhte aufgenommen ; dieſe notarielle Feſtlegung bildet aber

nach Erlaſſung und nach Zuſtellung des Straibefehls nur ein Beweismittel dafür , daß der Erwerber von

dem Nebenkläger, jeine rechtzeitige Zulailung voraus- dem eingeräumten Aneignungsrecht Kenntnis hatte .

gelebt, das Recht auf Zuſtellung einer Ausfertigung Auch ohne Aufnahme in den notariellen Vertrag muß

des Strafbefehls an ihn und das Recht des Einſpruchs der Erwerber die Geſtattung gegen ſich gelten laſſen ,

dagegen zugeſtehen . Es kann offenbar nicht der Wille wenn er davon in Kenntnis geſeßt war .

des Geſepes ſein , daß der Nebenkläger, der doch eine Ein nach den Vorſchriften des Bürgerlichen Geſet

der Prozeßparteien iſt, nach Erlaſſung und Zuſtellung buches Vorkaufsberechtigter müßte demnach die Ver

des Strafb :fehls gar keine Einwirkung mehr auf das äußerung der Waldbeſtände gegen ſich gelten laſſen ,

Verfahren haben ſollte. Die Einlegung des Ein ſoferne nach den vorſtehenden Ausführungen der

ipruchs iſt ja im Grund auf nichts anderes als ein unmittelbare Erwerber des Grundſtüdes ſie ſich ges

Antrag des Beſchuldigten auf mündliche Verhandlung, fallen laſſen muß ; denn mit der Ausübung des Vor
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kaufsrechts kommt der Stauf zwiſchen dem Berechtigten Teilweiſe Rechtskraft und der Grundſat ne bis.

und dem Verpflichteten unter den Beſtimmungen Der Angeklagte wird wegen zweier Delikte abgeurteilt,

zuſtande, die der Verpflichtete mit dem Dritten vers nur wegen des einen Deliktes wird Berufung eins

einbart bat ($ 505 Abſ. 2 BGB.). gelegt, die Verurteilung wegen des anderen wird

Dies gilt auch für die nach dem bayeriſchen Güter- rechtsträftig. Das Berufungsgericht nimmt aber im

zertrümmerungsgeſep vorlaufsberechtigten juriſtiſchen Gegenſaße zur Unklage und zum Vorrichter Ideals

Perſonen (Art. 4 Abſ. 2 bayGüterzertr G., BayObLG. fonkurrenz oder fortgeſepte Handlung an . Greift der.

13, 576 ). Grundſaß ne bis durch, da die Tat aus dem einen

Dieſes Ergebnis entſpricht auch dem Zwecke Geſichtspunkt bereits rechtskräftig abgeurteilt iſt ?

der ziemlid ausgedehnten dreiwöchigen Vorkaufsfriſt; In etwas anderer Form iſt die Frage ſchon

denn dieſe ſoll der vorkaufsberechtigten juriſtiſchen häufig Gegenſtand der Erörterung geweſen , nämlich

Perſon die Möglichkeit geben, zu überlegen und ſich für den Fall, daß eine Tat abgeurteilt iſt und ſich

ichlüſſig zu machen, ob ſie in die Bedingungen des nachher herausſtellt, daß noch ein weiteres Geſeß

Vertrages eintritt oder nicht (Abgn Verh. 1909/10, ideell konkurrierend verleßt oder die Tat in fortge

BeilB8.9 S. 804 ; BayDbLG 12, 455 ). Ohne genaue feßter Handlung in größerem Umfange begangen iſt

Erkundigungen über den Inhalt des vereinbarten als urſprünglich angenommen. Beiſpiel : Jemand

Kaufvertrages wird wohl kein Berechtigter das Vors wird wegen Schießeng in bewohnten Orten verurteilt,

faufsrecht ausüben . Unterläßt er die um ſeinetwillen nachträglich wird feſtgeſtellt, daß er aucb einen Menſchen

gebotene Nachforſchung oder nimmt er ſie nachläſſig verlebt hat; jemand wird wegen Beleidigung verurteilt

vor, ſo hat er daraus erwachſende Nachteile nach Treu und nachher feſtgeſtellt, daß die Beleidigung in Form

und Glauben ſelbſt zu tragen . Einem Dritten, wie eines Preßvergebens begangen iſt; jemand wird wegen

hier dem Erwerber der Holzbeſtände, die Nachteile mehrfacher Entiendung kleiner Rafienbeträge in forts

einer Säumnis des durch das Geſetz ohnehin be- gelegter Handlung verurteilt, nachher wird das Fehlen

günſtigten Vorkaufsberechtigten aufzubürden, wäre auch eine großen Betrages feſtgeſtellt. Nad herrs

äußerſt unbillig. îchender, aber keineswegs zweifelloſer Meinung iſt der
Auch wirtſchaftlich iſt dieſes Ergebnis durchaus

Strafanſpruch des Staats verbraucht.

gerechtfertigt. Der mit dem Güterhändler vereinbarte Unſer Fall liegt inſofern anders, als die ganze

Kaufpreis des Grundſtücke wird gerade mit Rückſicht
Straftat zur Anklage gebracht iſt, während nur ein

aufdie Geſtattung der Holzfällung weſentlich niedriger Teil in die Berufungsinſtanz geht. Eine teilweiſe

ſein, als er es ſonſt wäre. Wäre die Vereinbarung Rechtskraft hinſichtlich der Annahme einer oder mehrerer

über die Waldbeſtände dem Vorkaufsberechtigten gegen

über unwirkſam, ſo würde er das Grundſtück zum
Handlungen gibt es nicht, weil nur die Verurteilung

aus den verſchiedenen Geſetesbeſtimmungen, nicht

Schaden des Veräußerers zu einem Preiſe bekommen, aber die Feſtſtellung der Zahl der Handlungen Ins
deſſen Höhe dem beim Verkaufe maßgebenden Willen

halt des Urteils iſt und damit an der fachlichen
des Veräußerers nicht entſpräche.

Rechtskraft teilnimmt. Das Berufungsgericht iſt daher

Weigert ſich der Vorkaufsberechtigte, die Fällung
an die Auffaſſung des Vorrichters nicht gebunden .

des Holzes zu geſtatten, ſo kann die Geſtattung nicht
Man muß davon ausgehen , daß die Anſchauung

erzwungen werden, da an weſentlichen Beſtandteilen
des Nachrichters entſcheidend iſt, mag ſelbſt die des

einer Sache nur perſönliche , nicht aber dingliche Vorrichters richtiger ſein . Stellt der Nachrichter eine

Rechte begründet werden können ; dem Käufer des
einheitliche Handlung feſt, ſo ſteht damit feſt, daß

Holzes bleibt nur ein Anſpruch auf Schadenerſaß gegen
der Vorrichter eine einheitliche Handlung fälſchlich

den Vorkaufsberechtigten (Staud . 7./8 . Aufl . Anm .6c
als zwei Handlungen angeſehen und ſo abgeurteilt

zu § 93 BGB .) . ")
hat. Iſt aber nur eine einzige Handlung Gegenſtand

Rechtsanwalt Dr. Fri 2öwenthal in München . der erſtinſtanzlichen Urteilsfindung und wird dieſe

Handlung zum Teil in die Berufungainſtanz gebracht,

1) Anm . des Herausgebers : Jm Gegenſatze zu dem ſo iſt die Handlung eben inſoweit noch nicht rechts

Herrn Verfaſſer möchte ich glauben, daß das Reichs
kräftig abgeurteilt ; denn es iſt ja gerade der Wille

gericht mit gutem Grunde Gewicht darauf gelegt hat,

daß in dem notariellen Staufvertrage die Veräußerung
deſſen, der das Rechtsmittel einlegt, die höhere In

des Holzes an einen anderen als den Erwerber des ſtanz neu entſcheiden zu laſſen.

Grundſtücks ausdrücklich erwähnt iſt. Abgeſehen von Es liegt nun nahe, den Knoten einfach durchzus

der Vorſchrift des § 313 BOB. tritt gerade dann , ſchlagen und zu ſagen : Liegt tatſächlich nur eine Hand

wenn es ſich um den Eintritt eines Vorkaufsberechtigten lung vor, deren Aburteilung wegen des Rechtsmittels

in den Kaufvertrag handelt, die Notwendigkeit einer nicht rechtskräftig werden konnte, ſo iſt das erſte Ur

folchen Erwähnung deutlich in die Erſcheinung. Der
teil eben nur ſcheinbar teilweiſe rechtskräftig. Iſt eine

Vorkaufsberechtigte kann nicht ahnen , daß das Holz

wegverkauft iſt, und, ſofern nicht beſondere Umſtände
Zerteilung der Handlung nicht möglich, ſo geht die

auf eine ſolche Möglichkeit hinweiſen, fann ihm das ganze Handlung als Gegenſtand der Aburteilung in

Unterlaſſen von Nachforſchungen unmöglich zum Vor- die Berufungsinſtanz und mit der Handlung nots

wurf gereichen . Liegen aber die Vorausſeßungen wendig auch das Urteil in ſeiner Ganzheit. Das

vor, unter denen nach jener Reichsgerichtsentſcheidung höhere Gericht hat demnach völlig freie Hand.

die Wegveräußerung des Holzes auch den Erwerber Segen dieſe Auffaſſung ſträubt ſich aber das Rechte

des Grundſtücks bindet, dann möchte ich im Gegenſatze
gefühl. Hat jemand einen andern getötet und den

zu dem Herrn Verfaſjer und zu Staudinger dem Er

werber des Holzes nicht nur einen Anſpruch auf
Leichnam beiſeite geſchafft und wird er wegen beider

Schadenerſag, ſondern auf Abtrennung des Holzes Taten abgeurteilt und die Verurteilung oder die

zugeſtehen (vgl. Dertmann , BOB. Allg . Teil Bem . 2c
Freiſprechung wegen der Tötung rechtsträftig und

zu $ 93, Endemann $ 52 Anm . 7) . will der Angellagte nur wegen der Beiſeiteſchaffung

des Leichnams auch freigeſprochen werden , oder will
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er die Verurteilung wegen fahrläſſiger Tötung wegen zu wiederholen, ſelbſt wenn das höhere Gericht dieſe

der beſonders milden Strafe rechtskräftig werden laſſen Tat wegen Notwehr für ſtraflos hält.

und ſich auf das Rechtsmittel wegen der Uebertretung Entſprechend iſt über die Koſten neu zu erkennen .

beſchränken, oder will die Staatsanwaltſchaft nur Ver- Gerichtsaſſeſſor Dr. jur . Edſtein in Berlin .

urteilung wegen dieſer Uebertretung, weil vielleicht

die Tötung in Notwehr begangen iſt, ſo würde die

obige Anſchauung dahinführen, daß das höhere Ges

richt, nur weil es zwiſchen Tötung und Leichenbeſei
Gine Generalfommando:Verordnung gegen die

tigung Einheit der Handlung annimmt, nicht nur die
Wohnungenot. Redtsanwalt Süßer legt im Shluß

ganzeVerhandlung wiederholen, ſondern ſogar wegen
abſatz ſeiner Ausführungen über die Anordnung des

Mordes verurteilen könnte, während die Anklage viel
ſtellv. Gen.-Nd0.9 II 4.-R. vom 10. April 1918 , die

leicht nur auf fahrläſſige Tötung lautet, oder daß es ſich mit einer vorausgegangenen Anordnung des ſtello.

ganz freiſprechen könnte, wenn das erſte Gericht vers
Gen.-Kdo.S III . A.-H. decft, (ZfR. 1918 Nr. 15/16

urteilt hat und nur wegen der Uebertretung auch eine
S. 249/50) deren § 3 dahin aus, daß nach dieſer Be

Verurteilung oder eine höhere Verurteilung erwirkt ſtimmung „der Vermieter ohne Kündigung mit Zu

werden ſoll .
ſtimmung des Vorſißenden (sc . des Mieteinigungss

amtes) einſeitig eine Mietpreiserhöhung durchleben "
Die Geſebesbeſtimmungen führen hier nicht weiter,

könne ; mit Recht wäre eine ſolche Beſtimmung,
die Frage kann nur aus dem Geiſte des Geſebes her:

aus gelöſt werden . Dem Geiſte des Gefeßes aber wider
die die Vertragsfreiheit der Mieter in einem ſo weſent

lichen Punkt einſbränkt, als bedenklich zu bezeichnen ,
ſpricht es, aus formell - proseſſualen Gründen eine

materielle Rechtskraft zu hindern, wo das Geſep ſelbſt
zumal im Rahmen einer Anordnung, die im weſent

lichen den Schuß der Mieter bezweckt. M. E. iſt es
eine beſchränkte materielle Rechtskraft ſtets dann ein

notwendig, hier einen Weg zu ſuchen , der die von
treten laſſen will, wo eine Trennung begrifflich denkbar

iſt (vgl . Edſtein, Gerichtsſaal 81 S. 352/69). Dem
RA . Süßer beanſtandete Härte für den Mieter vers

meidet.
Geiſte des Geſeßes widerſpricht es, daß ein Urteil ſoll

abgeändert werden können, deſſen Rechtskraft von
Man gelangt biezu, wenn man bei Auslegung

der Vorſchrift von folgenden Erwägungen ausgeht:

allen Beteiligten gewünſcht wird, vor allem aber

widerſtrebt es dem Geiſte des Prozeßrechts, daß nur
1. Nach Art. 4 Nr. 2 des Ncieyszuſtandsgeſebes

darum das ganze Urteil ſoll nachgeprüft werden und
find die oberſten Militärbefehlshaber befugt , Vor

unter Umſtänden zum Nachteil des Angeklagten ſoll
ſchriften zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit mit

neu entſchieden werden können, weil das höhere Ge
der Wirkung zu erlaſſen, daß Zuwiderhandlungen mit

richt zum Vorteil des Angeklagten nicht mehrere,
den im genannten Gjep angedrohten Strafen ge

ſondern eine Handlung annimmt. Kann die Geſebes
ahndet werden . Art. 4 Nr. 2 a a . D. iſt demnach ein

beſtimmung über die reformatio in peius auch nicht
Blankett ſtrafgeſek. Hieraus folgt, daß Art. 4 Nr. 2

unmittelbar zur Anwendung kommen, ſo darf doch
nicht – wie beiſpielsweiſe $ 3 des Geſeßes über die

Ermächtigung des Bunde@rats zu mirtitaftlichen
auch nicht gegen den Geiſt dieſer Beſtimmung ver

Maßnahmen vom 4. Auguſt 1914 (RGBI S. 327) —
ſtoßen werden .

die Möglichkeit gibt , gejefliche Beſtimmungen beliebigen

Aus dieſem Grunde muß eine teilweiſe Rechts- | Inhaltezu erlaſſen, ſondern daß der genan te Artikel

traft wenigſtens inſoweit angenommen werden, als der
nur die Befugnis verleiht , Strafvoridriften

rechtskräftige Teil des Urteils nicht mehr abgeändert
d . h . Gebote und Verbote mit Strafandrohung

werden darf , dann aber folgerichtig auch nicht zu erlaſſen .

zum Vorteil des Angeklagten . Das höhere Gericht Rein bürgerlichrechtliche Vorſchriften, z . B. daß das
hat zwar die ganze Tat neu zu würdigen und muß

Eigentum an Gegenſtänden duro Verfügung der Bes

ein völlig neues Urteil fällen, aber in dieſem Urteil,
hörde an einen anderen übergeht, können hienach auf

geradeſo wie der Einzelrichter, der im Kollegium Art . 4 Nr. 2 a . a . D. nicht geſtübt werden . Das

überſtimmt iſt, ſich an die Auffaſſung der Vorinſtanz
müßte auch gelten von einer Vorſchrift, die einem

binden und das Urteil nur inſoweit erweitern, er
Vertragsteil die Möglichkeit gibt, den Vertrag gegen

gänzen, wie das erſte Urteil als unrichtig angefochten
den Willen des anderen Teils durch eine Erklärung

iſt und darf bei der Bemeſſung der neuen Strafe nur
einer Behörde abzuändern wie es bei der Beſtimmung

noch den Teil der Handlung „ wägen “, der noch nicht
des § 3 (nach Ausl. von R.-A. Süßer) der Fall wäre.

erledigt iſt, alſo auch nicht etwa eine Norrektur des
2. Die in Rede ſtehendende Beſtimmung iſt denn

Urteils ohne Abänderung des Tenors vornehmen .
auch in die Form eines Verbotes an die Vermieter

Um es an obigem Beiſpiel klar zu machen : War gekleidet ; ſie lautet: „ Die Vermieter von Klein

wegen fahrläſſiger Tötung freigeſprochen , ſo iſt das wohnungen (§ 2) dürfen bis auf weiteres den Miet

ganze, auch das ſcheinbar rechtsträftige Urteil aufzu- preis, jofern die Mieter nicht ſchriftlich zuſtimmen ,

heben und nur wegen Uebertretung zu verurteilen ; nur mit Genehmigung des Vorſißenden des Miet

war wegen fahrläſſiger Tötung verurteilt, ſo darf nur einigungsamtes erhöhen . "

auf eine geringe dem Strafrahmen der Ueber- Man wird ſich fragen, worin denn die Zuwider

tretung entſprechende– Straferhöhung erkannt werden, handlung gegen dieſes Verbot durch den Vermieter

ſelbſt wenn das höhere Gericht davon überzeugt iſt, beſtehen ſoll, da die Erhöhung des Mietpreiſes doch, jo

daß Mord vorliegt ; war wegen Uebertretung ver- fern ſie bürgerlichrechtliche Wirkſamkeit haben ſoll, vom

urteilt und wird wegen der Verurteilung ein Rechts- Vermieter und Mieter vereinbart werden muß. Hätte

mittel eingelegt, ſo darf nicht auf Freiſprechung er- das Verbot Mietpreiserhöhung in dieſem Sinn, alſo

kannt werden , denn dieſelbe Handlung iſt ja als Tötung die Abänderung des Mietvertrags mit zivilrechtlicher

ſtrafbar, ſondern es iſt unter Aufhebung der Ver- Wirkung, im Auge, ſo könnte der Vermieter allein

urteilung die Verurteilung wegen der Tötung einfach eine Zuwiderhandlung gegen die Vorſchrift gar nicht
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begehen ; eine Zuwiderhandlung wäre nur dann dent

bar, wenn der Mieter ſich nicht ſchriftlich, ſondern nur

mündlich mit der Mietpreißerhöhung einverſtanden

erklärt . Es wäre unerklärlich, warum man dafür

den Vermieter ſtrafen wollte.

Die Vorſchrift muß alſo wohl angenommen haben ,

daß der Vermieter durch einſeitige Erklärung den

Mietpreis „erhöhen“ könne ; ſie meint offenbar das

Verlangen des höheren Mietpreiſes durch

den Vermieter, was im allgemeinen Sprachgebrauch

als „ſteigern“ bezeichnet und wobei ſtets ohne weiteres

angenommen wird, daß es dabei nur auf den Willen

des Hausherrn ankommt, wenn der Mieter es nicht

zur Kündigung des Mietvertrages kommen laſſen will.

Gerade die vielen Slagen über ungerechtfertigte „Miet

preisſteigerungen“ haben die ganze Anordnung ja
veranlaßt.

3. Hienach läßt ſich auch die Genehmigung des

Vorſißenden des Mieteinigungsamt8 leicht ohne die von

R.-A. Süßer beanſtandete bürgerlichrechtliche Wirkung

denten : Der VorſiBende genehmigt nicht eine Abs

änderung des Mietvertrags, ſondern er gibt dem Ver

mieter nur die Erlaubnis, den Mieter zu „ ſteigern “,

d . h . mit dem Verlangen eines höheren Mietpreiſes

an ihn heranzutreten .

Iſt der andere Teil mit der Erhöhung des Miets

preiſes nicht einverſtanden , ſo kann der Vermieter

nichts tun als nach Maßgabe der Vorſchrift des § 2 a

der Anordnung fündigen. Ruft der Mieter biegegen

das Mieteinigungsamt an, ſo entſcheidet dieſes nicht

nur über die Wirkſamkeit der Kündigung , ſondern

auch über die Erhöhung des Mietpreiſes im Falle der

Fortſeßung des Mietverhältniſſes.

Hierin liegt wohl der Grund, warum man eine

,, Erhöhung “ (Steigerung des Mietpreiſes durch den

Vermieter von der Genehmigung des Vorſißenden

und nicht des Mieteinigungsamtes ſelbſt abhängig ge

matt hat : leßten Endes d . 5. wenn es zur Kündigung

kommt, ſoll das Mieteinigungsamt in voller Beſeßung

auch über die Mietpreiserhöhung entſcheiden können,

ohne durch eine früher dem Vermieter gegebene Ers

laubnis zur Mietpreiserhöhung gebunden zu ſein .

Hechtspraktitant Eichner in Nürnberg ,

7. Zt . Beamtenſtellvertreter und jur. Bilfsarbeiter beim

ſtellv. Gen.- Kdo. III . A.-St.

worden. In einem dem Mr. übergebenen Schriftſtüđe

hatte B. nämlich unter Aufzählung der Mieten für

die einzelnen Wohnungen und Läden die Geſamtmiete

einnahmen auf 14 930 M und die Grundſteuertare auf

ca. 344 000 M “ berechnet. Tatſächlich handelte es

ſich dabei nicht um wirkliche, ſondern um geſchäfte

Mieterträge von zum Teil unvermieteten Näumen. Nach

den geſchäften Mieteeinnahmen war auch die Grund

ſteuertare berechnet. Das bo. wies den Álageanſpruch

zur Hälfte ab und erkannte im übrigen auf einen Eid

des Klägers über mündliche Erklärungen, durch die

B. ſeine ſchriftlichen Angaben erläutert und über deren

Tragweite keinen Zweifel gelaſſen haben will. Auf

die Reviſion des Klägers wurde das Berufungsurteil,

ſoweit es die Klage zur Hälfte abgewieſen hatte, auf.

gehoben und die Sache an das BG. zurücverwieſen.

Gründe : (Wird zunächſt als einwandfrei feſt

geſtellt erachtet, daß eine vorſägliche Verlegung der

Mätlerpflichten nicht vorliege, weil W. geglaubt habe,

in dem Schriftſtüđe zum Ausdrude gebracht zu haben,

daß die darin enthaltenen Mieteangaben auf Schätzung

beruhen . Dann heißt es :) Dagegen konnte einem weiteren

Reviſionsangriffe der Erfolg nicht verſagt werden .

Nach der Feſtſtellung des B /. waren die ſchriftlichen

Aufzeichnungen B.s nämlich geeignet, allgemein den

auch bei der Warenliquidationstaſle hervorgerufenen

Eindruc zu erweden , daß es ſich bei dem Grundſtüde

$ . 129 131 um ein vollvermietetes Þaus handele, welches

in Wirklichkeit eine Jahreseinnahme von 14 930 M

bringe . Daß dies dem B. entgangen iſt, rechnet das

BG. ihm und den anderen Bekl. als einen ſchuldhaften

Mangel an pflichtgemäßer , durch die Sachlage ge

botener Umſicht und Sorgfalt unter der Vorausſeßung

an , daß ihre Behauptung, B. habe das der Waren

liquidationskaſſe übergebene Schriftſtüc den tatſäch

lichen Berhältniſſen entſprechend mündlich erläutert,

durch den Urteilseid des Kl.widerlegt wird. Zugleich

findet es aber darin , daß die Warenliquidationsfaſſe

vor Hingabe des Darlehens das Pfandgrundſtück nicht

beſichtigt habe, ein für den entſtandenen Schaden mit.

urſächliches Verſchulden auch dann, wenn, wie der Al.

geltend macht, die Banten eine ſolche Beſichtigung nicht

vorzunehmen, ſondern den Angaben eines angeſehenen

Mäflers über die Grundſtüdsverhältniſſe Glauben zu

ſchenken pflegen . Richtig iſt zwar, daß auch trop des

Beſtehens einer derartigen Uebung beſondere Umſtände

es einer Bant zur Pflicht machen können, die von dem

Mäller gegebenen Unterlagen an Drt und Stelle auf

ihre Richtigkeit nachzuprüfen. Solche beſonderen Ums

ſtände' liegen indeſſen im gegebenen Falle nicht vor. Das

BO .will ſie darin ſehen ,daß B.dem Kl.als dem Vertreter

der Kaſſe im Laufe der Verhandlung über die Bypothet

geſagt habe, mer ſolle ſich das J.fche. Grundſtüd einmal

anſehen ". Dieſer beiläufigen, jeder weiteren Begrün :

dung entbehrenden Aeußerung brauchte die Waren .

liquidationstaſſe nach Treu und Glauben jedoch nicht

zu entnehmen , daß B. ſeine ſchriftlichen Angaben als

unſicher oder weniger vertrauenswürdig als ſonſt habe

hinſtellen wollen , ſelbſt wenn er bei dem gleichzeitigen

Ángebote gweier anderer Diskonthypotheken die Jn

augenſcheinnahme der Grundſtüde nicht angeregt hat .

Denn war die Wareriliquidationsfaſſe befugt, auf die

Richtigkeit der Ertragsüberſicht B.s zu vertrauen, ſo

hatte ſie keinen Anlaß, auf den durch dieſe nicht gerecht

fertigten Beſichtigungsvorſchlag der für den dritten

Nechtszug zu unterſtellenden Verkehrsſitte entgegen

einzugehen . Wollte B. die Verantwortung für ſeine

Mieten zuſammenſtellung nicht übernehmen und hielt

er deshalb deren Nachprüfung durch die Waren

liquidationskaſſe für erforderlich und für um ihret

willen angezeigt, ſo mußte er das in unzweideutiger,

zweifelsfreier Weiſe zum Ausdruđe bringen und zwar

umſomehr dann , wenn der Kl . , wie er im Beweis:

termine vom 9. Februar 1917 zu Protokoll erflärt hat,

ihm gegenüber die Beſichtigung des pauſes mit Rüd

Aus der Rechtſprechung.

Reichsgericht.

A. Sivilfa e n.

I.

bajtungdes Mätlers für fahrläſſigeAngaben über

Grtrag und Wert eines Grundſtüdes. Mitverſchulden

des Auftraggebers. Die Warenliquidationstajje in .

gewährte dem Hausbeſitzer J. ein Banfdarlehen , für

das der Schuldner auf ſeinem Grundſtüde $ . 129/131

Hypothet beſtellte. Die Hypothef fiel in der Zwangs

verſteigerung aus. Der Kläger, der als Vertreter der

Kaſſe die Verhandlungen geführt hatte , und dem die

Haſſe ſpäter ihre Anſprüche abtrat, verlangte von der

betlagten offenen Handelsgeſellſchaft, die das Dar

lehensgeſchäft vermittelt hatte , und von ihren Teilhabern

B. und A. Schadenserſaß mit der Begründung, er und

die Bank ſeien durch falſche Angaben des B. über

Ertrag und Wert des Jichen Grundſtüds getäuſcht
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Ficht auf die hohe Grundſteuertage und die Mieteein- Kenntnis gehabt hätten . Infolgedeſſen hat denn auch

nahmen abgelehnt hat. Das BG. hat daher die an der Betl., wie ſich aus den Urteilsgründen ergibt,

die Sorgfaltspflicht der Warenliquidationstaſſe den die Eideszuſchiebung erſter Inſtanz nicht aufrecht er

gegebenen Umſtänden nach zu ſtellenden Anforderungen halten, vielmehr an deren Stelle, entſprechend der

für den Fall überſpannt, daß die von dem Al . bes veränderten Sachlage, hilfsweiſe die Eide in der

hauptete Uebung in Bantfreiſen tatſächlich herrſcht. Faſſung zugeſchoben , auf die der Berufungsrichter

(Urt. d . III. ZS . vom 23. April 1918, III 495/17). erlannt hat . Die Abänderung entſpricht ſomit dem

Antrage des Bell. , und es tann deshalb von einer

II. Verlegung des § 536 3PO., der nur eine über den

Dad Reviſionsgericht iſt befugt , die Auslegung

Antrag der Parteien hinausgehende Abänderung ver

formularmäßiger ( typiſder ) Bertrag urtunden nach
bietet, keine Rede ſein . Unerörtert kann bei dieſer

juprüfen . Aus den Gründen : Wenn ſich die Ver
Sachlage bleiben, ob durch die Abänderung die rechtl.

tragsauslegung, wie es in der Regel der Fall iſt, in
Stellung des Bell. , der die Berufung eingelegt hatte,

der tatſächlichen Feſtſtellung des in der Richtung auf

ungünſtiger geworden iſt (reformatio in peius; vgl.

ein beſtimmtes einzelnes Rechtsverhältnis von den

NGZ. Bd. 25 S. 433). (Úrt. des V. 35. vom 9. März

1918, V 359/17) .
E.

Beteiligten gefaßten und mittels der Vertragser

flärungen fundgegebenen Willens erſchöpft, ſo iſt eine IV .

Nachprüfung durch das Reviſionsgericht nur in den

engen Grenzen ſtatthaft, in denen tatſächliche Feſt
Die Frage, ob der Mangel eines gültigen fuld:

ſtellungen überhauptder Nachprüfung unterliegen. Hier
rechtlichen Bertrag dem Erwerbe des Eigentum & ent :

aber handelt es ſich um eine formularmäßige Ver
gegenſteht, iſt nach Art. 189 EG. BGB. für die Ueber

tragsurkunde, welchedie allgemeinen (typiſchen Rentens gangezeit auf Grund des bisherigen Rechts zu beurteilen

gutsvertragsbedingungen enthält, die dazu beſtimmt undauch nach gemeiuem Rechte zu verneinen . Ob die

ſind, ſoweit nicht im Einzelfall Abweichendes beſonders dingliche Einigung wegen Berſtoßes gegen die guten

vereinbart wid, jeden einzelnen Mentengutsnehmer
Sitten nach $ 138 BGB. nichtig iſt , richtet fich auch

gegenüber Vertragsinhalt zu werden und alſo alle in Fällen, die unter Art. 189 EG. BGB.fallen, nach

Vertragsverhältniſſe der entſprechenden Art in den in
dem Rechte des BGB. Bei dem Vertauf eines Au

Betracht kommenden Punkten übereinſtimmend zu
weſend zum Bordellbetrieb iſt nicht wegen dieſes Zweds

regeln . Den Sinn dieſer allgemeinen Vertragsbe:
außer dem Grundgeſchäft auch der dinglide Hebereig

dingungen ſelbſtändig feſtzuſtellen , iſt das Neviſions- nungsvertrag ungültig ; lein Rüdforderungsanſpruch

gericht berechtigt, da nur auf dieſem Wege, ſoweit
des Vertäufer8 (BGB. 812 Abſ. 1 , $ 817 Sat 1, 2 ).

das überhaupt möglich iſt, die übereinſtimmende Auss
Aus den Øründen : Der Berufungsrichter nimmt

legung und Anwendung der allgemeinen Bedingungen
an , daß ſowohl der Kaufvertrag als auch der ding

eines Mentengutsvertrages für alle ihnen unterliegenden
liche Uebereignungsvertrag zwiſchen den Parteien, wie

Vertragsverhältniſſe ſichergeſtellt werden kann (vgl.
ſie in der Urfunde vom 6. Dez. 1911 zugleich mit dem

NO3 . Bd. 81 S. 119) . ( Urt . d . V. ZS . vom 29. Juni
Antrag wegen gerichtlicher Beſtätigung des Vertrags

1918, V 754/18).
und Uebereignung zu Eigentum der Bekl. enthalten

und von den Parteien zu gerichtl. Protokoll vom

III .
16. Dez. 1911 anerkannt worden ſeien , wegen Ver

ſtoßes gegen die guten Sitten nach § 138 Abſ. 1 BGB.

Relative Rechtetraft : Stellung des Berufung& ges nichtig ſei . Dieſe Annahme iſt hinſichtlich des ſchuld

richte gegenüber einem Durch Eidešleiſtung bedingten rechtlichen Kaufvertrages unbedenklich zutreffend, da

Endurteil, gegen das nur der Gegner der für eides. das Grundſtüc vom Kl . an die Befl . zum Bordellbe

pflichtig erklärten Partei Dernfuug eingelegt hat. Aus triebe verkauft und mit Rüdlicht hierauf der Preis

den Gründen : Das lo . hat den Vorſtandsmit: für das nur 17 000 bis 18 000 M werte Grundſtüc

gliedern der Klägerin den Eid auferlegt, daß ſie bei auf 42,000 M feſtgeſeßt worden iſt (NGZ. Bd . 63 S. 350,

dem Erwerbe des Pfandrechtz an der Grundſchuld Bd . 68 S. 99, Bd. 71 S. 433, Bd. 75 S. 70 ). Die Betl .

nicht gewußt hätten , daß die Firma W. nichts darauf ſelbſt hat auch in den beiden Vorprozeſſen die Nich

zufordern hatte . Die Reviſion rügt Verlegung des tigkeit des Kaufvertrages geltend gemacht und im vor
$ 536 ZPO . und will dieſe darin finden , daß der liegenden Rechtsſtreit die Nichtigkeit anerkannt. Im

Berufungsrichter auf die von dem Bell . allein erho : Schrifttum iſt ſtreitig, ob nach Art. 189 EG. BOB . die

bene Berufung dieſen Eid beſeitigt hat. Die Müge Vorſchriften des bisherigen Rechtes oder die des BGB.

geht jedoch fehl . Das lG. hatte den Einwand des dafür maßgebend ſind, ob der Mangel eines gültigen

Bell., „ W. ſei in Wahrheit nur Sicherungss ( Pfand:) ſchuldrechtlichen Grundes dem Erwerbe des Eigentums

Inhaber ohne Guthaben geweſen , und die Al. habe zur entgegenſtehe. Der ert . Senat hat in dem Urteil

Žeit der Verpfändung der Grundſchuld an fie gewußt, ROZ. Bd . 75 S. 71 im erſteren Sinne entſchieden ,

daß er nichts darauf zu fordern hatte “, für erheblich weil, wenn nach den bisherigen Geſeßen der Erwerb

erachtet aus dem Geſichtspunkte, daß in dieſem Falle des Eigentums ſachenrechtlich von dem Vorhandenſein

der Erwerb des Pfandrechts an der Grundſchuld durch eines giltigen obligatoriſchen Rechtsgrundes abhängig

ſie ein ſittenwidriges Geſchäft darſtellen würde. In ſei, dies bis zur Anlegung des Grundbuchs auch fer

der Berufungsinſtanz iſt nun aber auf Aufforderung ner gelten müſſe, da andernfalls der Erwerb „ nicht

des Berufungsrichters von dem Befl. ein Kontoaus- nach den bisherigen Geſeßen “ erfolgen würde. Dieſer

zug über ſeinen Geſchäftsvertehr mit der Firma W. Entſcheidung folgend prüft der Berufungsrichter,

vorgelegt und auf Grund dieſes Kontoauszugs, deſſen ob nach Weimariſchem Rechte zum rechtsgeſchäftl. Er

Richtigkeit von der Kl . nicht beſtritten wurde, von werbe von Grundeigentum ein gültiger ſchuldrechtlicher

dem Berufungsrichter feſtgeſtellt worden , daß am | Grund erforderlich ſei. Er gelangt dabei in lieber
23. Juni 1910 (alſó zur Zeit des Erwerbs des Pfand- einſtimmung mit dem erſten Richter zu dem Ergebnis,

rechts an der Grundichuld durch die Kl . ) die Forde- daß weder nach Weimariſchen Landesgeſeßen noch nach
rung der Firma W. aus ihrem Geſchäftsvertehr mit gemeinem ſächiſchem Recht noch nach dem etwa hilfs

dem Bell. 4081 M betrug. Dadurch war dem in erſter weiſe anzuwendenden gemeinen Rechte die Rechts
Inſtanz formulierten Eide der Boden entzogen und gültigkeit" dinglicher uebereignungserklärungen die
das Gegenteil der durch dieſe Eideszuſchiebung 311 Gültig feit des ſchuldrechtl. Grundgeſchäfts vorausſeße.

Beweis geſtellten Behauptung des Befl. bewieſen, Hiergegen beſtehen feine rechtl. Bedenken , insbeſondere

daß die Vorſtandsmitglieder der Kl . von dem Nicht- entſpricht die Anſicht des Berufungsrichters hinſichtlich

beſtehen eines Guthabens der Firma W. an den Befl. des gem . Nechtes der weitaus herrſchenden Meinung,wo
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nach der übereinſtimmende Uebereignungswille der Be

teiligten, der dingl . Vertrag , die rechtl. Wirkung des

Eigentumsüberganges unabhängig von der Rechtswirk

ſamkeit des ſchuldrechtlichen Grundgeſchäfts erzeugt

(Schmid a . a. O. Bd. 52 S. 163 ; Windſcheid Stipp,

Pand., Bd. 1 § 172 Anm . 16 a ; Dernburg, Pand.,

Bd . 1 $ 213 Nr. 3 ; Strohal in Jherings Jahrb. Bd . 27

S. 335 f,428 f.; SeuffArch .Bd . 14 Nr. 90 S. 130, Bd . 19

Nr. 122 S. 198 ). Nicht beizuſtimmen dagegen iſt der

Auffaſſung des Berufungsrichters, daß auch der ding

liche Vertrag über die Eigentumsübertragung wegen

Verſtoßes gegen die guten Sitten nichtig ſei . Da

Art. 189 EG. 3. BOB. bis zur Anlegung des Grunds

buchs, wie aus dieſer Zeitfeßung zu entnehmen iſt,

nur die Anwendung des das Grundbuch vorausießen

den Liegenſchaftsrechts des BBB . ausſchließt, finden

auf die Willenseinigung über die Uebertragung des

Eigentums, wiewohl das Grundbuch für das ſtreitige

Grundſtück nicht angelegt iſt, die allgemeinen Vor:

ſchriften des BGB . über Rechtsgeſchäfte (S $ 104-185 )

Anwendung und es beſtimmt ſi h mithin , wie auch der

Berufungsrichter annimmt, nach § 138 Abſ. 1 BOB . ,

ob die Einigung wegen Verſtoßes gegen die guten

nichtig iſt (RGY. Bd. 75 S. 74) . Das Reichsgericht

hat aber wiederholt, gerade in Fällen von Bordell

käufen, ausgeſprochen, daß bei dinglichen Verträgen,

insbeſondere ſolchen auf Eigentumsübertragung, auf

Vypothefbeſtellung, eine Nichtigkeit wegen Verſtoßes

gegen die guten Sitten nicht in Frage kommen förne,

weil unter einem nach § 138 Abſ. 1 nichtigen Rechts

geſchäft nur ein ſolches zu verſtehen ſei, das nach

ſeinem ſich aus der Zuſammenfaſſung von Inhalt,

Beweggrund und Zweck ergebenden Geſamtvarafter

den guten Sitten zuwiderlaufe, ein dinglicher Ver :

trag aber zwar auf einem unſittlichen Beweggrund be:

ruhen könne, jedoch nur eine Rechtsänderung zum

Gegenſtande habe und ein ſolcher Inhalt eines Rechts

geſchäfts keinenfalls ſittenwidrig erſcheinen fömne

(RGZ. Bd . 75 S. 74, Bd . 78 S. 285 ; JW 1911 S.317,

1912 S. 853, 1913 S. 682 ; Warneyer, Ripr. 1912

Nr. 243, 1914 Nr. 253 ). Von dieſer Rechtſprechung

abzugehen, geben die Ausführungen des Berufungs

richters keinen Anlaß. Wenn er meint, der Inhalt

des dinglichen Vertrages ſei freilich wohl nie ſitten

widrig, aber in Verbindung mit den Beweggründen

und hier auch mit dem unerjreulichen Ergebnis, daß

die Befl. die Möglichkeit den anſtößigen Gewerbe

betrieb fortzuſeßen unter für ſie wegen des Wegfalls

der Gegenleiſtung beſonders günſtigen Bedingungen

erlangt habe, ſei ein die Nichtigfeit bewirfender Ver

ſtoß gegen die guten Sitten anzunehmen, ſo zeigt dies,

daß der Berufungsrichter ſich nicht davon frei gemacht

hat, das ſchuldrechtl. Grundgeſchäft und das jachen

rechtl. Erfüllungsgeſchäft hinſichtlich des Einfluſſes

einer Sittenwidrigkeit gleichzuſtellen , und daß er lim :

ſtände, die nur für das erſtere von Bedeutung ſind,

ungerechtfertigterweiſe auch für das Erfüllungsgeſchäft

maßgebend ſein läßt. Dieſes iſt, wenn auch der Be

weggrund zu ſeiner Vornahme ein ſittenwidriges

Schuldverhältnis iſt, doch ſelbſt nicht ſittenwidrig, da

es nur eine Rechtsänderung zum Zweck und die Wil :

lenseinigung der Beteiligten darüber zum Juhalte

hat. Sind alſo die Beteiligten darüber einig , daß

Eigentum von dem einen auf den gideren Teil über

gegen ſoll, ſo vollzieht ſich , abgeſehen hier von ſon

ſtigen Erforderniſſen , der Eigentumsübergang auch

dann, wenn die Eigentumsübertragung zur Erfüllung

eines auf einen ſittenwidrigen Zweck gerichteten Schuld

verhältniſſes erfolgt. Daß dieſe Uujjaiſung durch die

Vorſchriften des § 817 BOB. beſtätigt wird inſofern ,

als daraus zu entnehmen iſt , daß das Geſek auch bei

einem ſittenwidrigen Zweck einer Leiſtung das Gelei

ſtete als in das Eigentum des Empfängers überge

gangen anſieht, hat der erf . Senat ebenfalls bereits

wiederholt ausgeſprochen ( NO3. Bd . 63 S. 185, Bd . 75

S. 75 ; JW. 1913 S. 682, 683 ) . Die Urteile in JW.

1904 S.501 und 1911 S. 576, auf die ſich der Be

rufungsrichter beruft , enthalten nur Bemerkungen über

die Frage der Sittenwidrigkeit fiduziariſcher Siche

rungsgeſchäfte im allgemeinen, ohne die Nichtigkeit

der dingl. Erfüllungsgeſchäfte zu prüfen. Aus § 138

Abſ. 2 BOB. ergibt ſich nichts gegen jene Auffoliung,

auch wenn man daraus entnimmt, daß die Nichtigkeit

eines ſchuldrechtl. Vertrages wegen wucherlichen Cha

rafters auch das zur Erfüllung des Vertrages ein

gegangene dingl. Rechtsgeſchäft ergreift; das iſt vom

erk. Senat wiederholt dargelegt worden(ROZ. Bd. 75

S. 76 ; JW. 1913 S. 510 Nr. 3 ). Der Berufungsrich

ter meint ferner die Nichtigkeit des dingl. Vertrages

hier aus § 139 BGB . deswegen folgern zu können,

weil die Erflärungen der Parteien über den Abſchluß

des Kaufvertrages einerſeits und die Einigung wegen

Eigentumsübergangs andrerſeits in einer Willenser

klärung vereinigt ſeien . Allein 8 139 betrifft nur den

Fall, daß ein Teil eines Rechtsgeſchäfts“ nichtig iſt,

und beſtimmt für dieſen Fall, daß „ das ganze Rechts

geſchäft“ nichtig iſt, wenn nicht anzunehmen iſt, daß

es auch „ohne den nichtigen Teil“ vorgenommen ſein

würde. Der Kaufvertrag aber und die Einigung über

den Eigentumsübergang ſind auch dann nicht ein eins

heitl. Rechtsgeſchäft, wenn die Erflärungen der Be

teiligten darüber in einer Urkunde oder ſonſt gleich -

zeitig abgegeben worden ſind . Denn der Kaufvertrag

iſt ein ſchuldrechtl. Vertrag und der auf ſeine Er

füllung gerichtete dingl . Vertrag auf Eigentumsüber

tragung iſt ein für ſich beſtehendes ſachenrechtl. Ver

fügungsgeſchäft ; beide Verträge werden daher nicht

dadurch , daß ſie in einer Urkunde oder ſonſt gleich

zeitig geſchloſſen werden, zu einem einheitl. Rechts

geſchäfte, von dem der Staufvertrag ein Teil wäre

(vgl. JW . 1912 S. 789 Nr. 1 , 1913 S. 682 Nr. 1 ;

Gruch . Beitr . Bd . 59 S. 901 F.; ROZ BD. 78 S. 44 ) .

Es wäre nicht erſichtlich , warum bei getrennter Ab

ichließung die Wirkſamkeit des dingl. Vertrages trog

Nichtigfeit des Staufvertrages zu bejahen, dagegen bei

gleichzeitiger Vornahme beider Verträge dem dingl .

Vertrage die Wirkſamkeit zu verjagen wäre. Die

Nückſicht auf den Verkehr erfordert vielmehr, daß in

beiden Fällen das Eigentuin auf den Erwerber über

geht, wenn der Veräußerer ſein Eigentum zugunſten

des Erwerbers aufgibt und dieſer es annimmt. Der

Anwendung des § 812 Abſ. 1 ſteht § 817 Sat 1 , 2

BGB . entgegen . Denn, da das ſtreitige Grundſtüď

von der Bekl. zum Bordellbetriebe gekauft worden iſt

und der Stl . ſich deswegen einen weit über den Wert

des Grundſtücks hinausgehenden Kaufpreis hat ver

ſprechen laſſen , war der Zweck der der Eigentums:

übertragung liegenden Leiſtung , die zur Erfüllung des

Kaufvertrages durch den Kl . erfolgte, in der Act be

ſtimmt, daß die Befl . durch die Annahme gegen die

guten Sitten verſtieß, und fiel dem Stl. gleichfalls ein

ſolcher Verſtoß zur Laſt (NGZ. Bd . 78 Š . 281 ; Wars

neger, Ripr. 1912 Nr. 243 ; JW. 1913 S. 683). Es iſt

daher auch eine Rüưjorderung der Eigentumseintra

gung für die Bell. von dem Geſichtspunkt ungerecht:

fertigter Bereicherung ausgeſchloſſen. (Urt . des V.35.

vom 9. März 1918, V 315/17 ). E.

V.

Kauf auf Abruf : daß der Käufer die Abruf& frift

ungenützt hat verſtreichen laſſen, ſchließt ſeinen Anſpruch

auf Lieferung nicht ohne weiteres and; Verluſt des Au:

ſpruchs, wo jeine Geltendmachung nach Ablauf der Ab

rujøjriſt gegen Treu und Glauven verſtieße. A us

den Gründen : Jſt beim Abſchluß eines Kaufver:

trages auf allmähliche Dieferung nach) Abrui des

ftiufers binnen einer Übrufsfriſt nicht zum Ausdrucke

gebracht worden , es ſolle die Einhaltung der Abrufs:

friſt durch den Käufer derart weſentlich ſein , daß nach

unbenugtem Ablauf der Abrufsfriſt das Recht de
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Räufers auf Bezug der noch nicht abgerufenen Ware

überhaupt erloſchen ſein ſolle, fo fann der Käufer

regelmäßig allerdings auch noch nach Ablauf der Ab :

rufsfriſt den rüđſtändigen Reſt des Abſchluſſes ver

langen , ſolange der Verkäufer nicht wegen Säumnis

des Käufers bei dem Abrufe von ſeinen Rechten aus

$ 326 BGB . Gebrauch gemacht hat (Urt. v . 9. Febr.

1918 I 198/1917 ; auch JW. 1917 S. 42 Nr. 9 ; Warn.

Mípr. 1916 Nr. 221 ; Úrt. v . 22. Dez. 1917 I 153/1917 ).

Þier aber hat die Kl. auf die gemäß dem Beſtätigungs

ſchreiben vom 29. Auguſt 1914 von ihr auf Abruf ge

tauſten 20000 i Garn, bevor ſie auf dieſen Abſchluß

die Lieferung der ſtreitigen 5276 w Garn durch die

Schreiben vom 17. und 22. Oftober 1915 von der Bell.

verlangte, überhaupt noch nichts abgerufen gehabt,

wiewohl nach den jenem Beſtätigungsſchreiben bei

gefügten Bedingungen der Vereinigung Sächſiſcher

Vigogne-Spinnereien der lebte Endtermin 6 Monate

nicht ſollte überſchreiten dürfen. Auch bezüglich des

früheren Schluſſes vom 22. Mai 1914 , der die Bieje

rung von 15000 û Garn derſelben Gattung zu gleichen

Preiſen und Bedingungen betraf, iſt die Kl. init dem

Abrufeines Teiles, für den die Abrufsfriſt bereits

Ende Nov. 1914 abgelaufen war, noch im Müdſtande

geweſen ; ſie hat Lieferung dieſes Reſtes ebenfalls erſt

durch die Schreiben vom 17. und 22. Oft . 1915 ver

langt. Ferner hatte die Bell. durch Schreiben vom

26. Nov , und 1. Dez. 1914 auf Abnahme der zur Ab:

lieferung auf dieſen älteren Schluß vom 22. Mai 1914

auf Lager geſponnenen Kiſten Garne gedrängt und

geliefert hatte, die Abrufsfriſt für den Schluß vom

29. Auguſt 1914 ablaufen laſſen, ohne den Reſt auf

den Schluß vom 22. Mai 1914 und überhaupt etwas

auf den Schluß vom 29. Auguſt 1914 abzurufen , und

ſich während mehrerer weiterer Monate hinſichtlich

der beiden Abſchlüſſe ausgeſchwiegen ; wenn ſie

nun-erſt, nachdem die Schwierigkeiten für die Be

ſchaffung von Rohſtoffen und die allgemeinen Teue

rungsverhältniſſe zufolge des Striegszuſtandes zu einer

erheblichen Erhöhung der Preiſe für Garne geführt

hatten, am 17. Oft. 1915, um die Preisſteigerung für

ſich auszunußen, Lieferung verlangte, ſo verſtieß dies

Verlangen wider Treu und Glauben und es konnte

der Befl , nicht zugemutet werden ihm nachzukommen

(vgl . RGZ. Bd. 91 S. 345 ) . Mit Rüdſicht auf die

erwähnten Aeußerungen der Kl . über die Verwend

barkeit der Garne für ſie und die Verfügung der Befl.

darüber vor der am 31. Dez. 1914 auf den älteren

Schluß vom 22. Mai 1914 erfolgten leßten Lieferung

durfte die Bell . nach den gemäß § 316 HOB . maß

gebenden Gepflogenheiten des redi . faufmänniſchen

Verfehrs (RGZ. Bd . 88 S. 263) erwarten , daß die MI .

ſpäteſtens bis zum Ablauf der Abrufsfriſt für den

Schluß vom 29. Aug. 1914 Lieferung verlangen werde,

wenn ihran der Erfüllung dieſes die Lieferung gleicher

Garnſorten betreffenden Schluſſes noch gelegen war.

Die Kl . fonnte auch in Anbetracht einesteils ihrer er:

wähnten Aeußerungen und anderenteils der wiederholt

erfolgten þinweiſe der Bell . auf den ſich weiter zu

ſpißenden Mangel an Rohſtoffen und auf die ſpäteren
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Mangel an Rohſtoffen infolge des Kriegszuſtandes daß die Befl . , wenn der Schluß vom 29. Aug. 1914

und auf die ſpäteren Lieferungsſchwierigkeiten und erfüllt werden ſollte, von ihr eine rechtzeitige Er

Lieferungsunmöglichkeiten hingewieſen . Die Kl. hatte klärung darüber mit Recht erwarte. ( Urt. des V. ZS.

darauf in den Schreiben vom 30. Nov. und 4. Dez. vom 6. April 1918, V 401/1917 ). E.

1914 betont, daß ſie für Garne von ſolcher Art nur

wenig Verwendung habe und darin ausreichend ver VI .

ſehen ſei , und der Befl. geſtattet, über dieſe Garne

ganz nach ihrem Gutdünken zu verfügen . Die Bell . Uufall eines Þandlung & gehilfen. Haftung dee

war hierauf der Kl. inſoweit entgegengefommen, als Dienſtherrn . Beweislaſt. Der Kläger, Handlungs

ſie die Garne erſt für den 1. Jan. 1915 zu verrechnen gehilfe der Beklagten, erlitt im Rechnungsbureau ihrer

verſprach, während ſie im übrigen auf pünktlicher Eiſengießerei-Abteilung dadurch einen Unfall, daß ihm

Zuſendung beſtand, und ſie hatte dann die genannten das Gegengewicht einer über ſeinem Arbeitstiſch be

Kiſten, welche 1926 1 Garn enthielten, am 31. Dez. findlichen Lampe, welche er zur Prüfung der Brenn

1914 geliefert. Der Berufungsrichter unterſtellt als fähigkeit ihrer Birne herunterzog, auf den Kopf fiel.
richtig die Behauptung der Kl., die Abnahme auf den Für den ihm entſtandenen Schaden machte er die Bell.

Shluß vom 29. Aug. 1914 habe im Anſchluß an den verantwortlich, weil ſie nicht für ſachgemäße Ein

älteren noch offenen Schluß vom 22. Mai 1914 zu er- richtung und Befeſtigung der Lampe geſorgt, es auch

folgen gehabt und es ſei danach nicht ſchon ſpäteſtens unterlaſſen habe, ſie von Zeit zu Zeit auf ihre Ab

bis Ende Februar 1915, ſondern erſt ſpäteſtens bis ſturzſicherheit zu unterſuchen. Seine Klage wurde von

Ende Mai 1915, 6 Monate nach Ablauf der Ab- den Vorinſtanzen abgewieſen . Auf die Reviſion des

nahmefriſt für den älteren Schluß , auf den Schluß Klägers wurde das Berufungsurteil aufgehoben und

vom 29. Aug. 1914 abzunehmen geweſen ; allein auch die Sache an das BO. zurücfverwieſen .

dann iſt bei der gegebenen Sachlage ſeine Annahme Gründe : Das BG. faßt das Ergebnis der Be

nicht zu beanſtanden, es ſei mit den Anforderungen weisaufnahme dahin zuſammen , daß die Leitungs

von Treu und Glauben unvereinbar, wenn ſich die und die Tragſchnur der elektriſchen Hängelampe oder

Kl., nachdem ſie 14 Monate lang vom Auguſt 1914 eine von ihnen entweder geriſſen ſeien oder ſich in

bis Oktober 1915 Bertragserfüllung überhaupt nicht einem ihrer Befeſtigungspunkte gelöſt hätten , daß aber

beanſprucht gehabt habe, ichließlich , als ſich die wirt- die Urſache des Reißens oder Sichlöſens nicht feſt

fchaftl. Vage zu ihren Gunſten gewendet gehabt habe, ſtellbar ſei , weil die Lampe von der Bell . nicht vor

auf ihre alten Schlüſſe beſonnen habe, mit dem Liefe- gelegt werden könne und die näheren Umſtände des

rungsverlangen an die Befl . herangetreten ſei und Unfalles ſich nicht mehr aufklären ließen . Es ſei da:

nun auch noch die inzwiſchen eingetretene Preisbewe- her die Möglichkeit nicht ausgeſchloſſen, daß der Kl.

gung ſich nußbar machen wolle, vielmehr habe die Kl. die Lampe gewaltſam heruntergeriſſen habe. Deshalb

durch ſolches Verhalten ihren Lieferungsanſpruch ver- und weil andererſeits die Beweisaufnahme keinen

loren . Nachdem die Abrufsfriſt für den älteren Schluß Anhalt dafür gegeben habe, daß hinſichtlich der An

pom 22. Mai 1914 bereits Ende November 1914 abge- ordnung und Befeſtigung der Schnüre ſowie über

laufen war, hatte die Kl . aufdasDrängen der Bell . , Garne haupt hinſichtlich der Anbringung der Lampe von der

der verkauften Art abzunehmen, in den Schreiben vom Bell. etwas verſäumt worden ſei, fönne der dem Kl .

30. Nov. und 4. Dez. 1914 erklärt, ſie habe für ſolche obliegende Beweis, daß ein fahrläſſiges Verhalten der

Garne nur wenig Verwendung, ſie ſei damit aus- Bell. den linfall verſchuldet habe, nicht für geführt

reichend verſehen und der Bell. geſtattet , über dieſe erachtet werden. Dieſe Erwägungen werden der Sach

Garne ganz nach ihrem Gutdünfen zu verfügen ; ſie lage nicht gerechtund beruhen aufeiner Verkennung der

hatte dann, nachdem ihr die Befl . 1926 û Barne auf Beweislaſt. Der Hl . iſt bei der beſtimmungsgemäßen

den Schluß vom 22. Mai 1914 am 31. Dezember 1914 Benußung einer dem Geſchäftsbetriebe der Bell. dienen:

2



318 Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 19 u . 20.

den Lampe durch dieſe verlegt worden. Der Sachver- ſammenhanges als ein Geſamtvorgang aufzufaſſen

ſtändige St. hat erklärt, daß der Unfall bei fachges ſind, der als ſolcher gewollt und nur aus äußerlichen

mäßem Berunterziehen der Bampe nicht hätte vor: Gründen in verſchiedenen Teilvorgängen zum Auss

kommen fönnen , wenn bei deren Einrichtung und Be- druđe gekommen iſt. Die rechtliche Möglichteit eines

feſtigung die Sicherheitsvorſchriften des Verbandes ſolchen Zuſammenhanges iſt namentlichangenommen

Deutſcher Elektrotechniker beobachtet worden wären . worden,wo, wie hier, ein als Tauſchvertrag gewolter

Damit hat der Kl. ſeiner Beweispflicht genügt und einen Vertrag über Grundſtüde äußerlich in zwei Kaufver

Tatbeſtand dargelegt, der nach den Erfahrungen des träge zerlegtworden iſt, beſonders wenn dieſe gleich

täglichen Lebens die Annahme rechtfertigt, daß das zeitig oder kurz nacheinander oder in einer Urfunde

Herunterfallen des Gegengewichtes auf ein techniſches errichtet worden ſind (vgl.ROZ. 78, 41 (44 ) ; 79, 436 ) .

Berſehen der Inſtallationsarbeiter der Bellagten Ohne Grund bezweifelt die Meviſion, daß ein

($ 278 DOV.) zurüdzuführen ſet. Sache der legteren zuſammengeſeßtes einheitliches Rechtsgeſchäft auo vor

war es daher, die für den urſächlichen Zuſammenhang liegen fann , wenn die Parteien der einzelnen Teil

zwiſchen einem ſolchen und dem Unfalle ſprechende rechtsgeſchäfte nicht durchweg die gleichen Perſonen

tatſächliche Vermutung zu widerlegen und darzutun, ſind. Dadurch, daß nicht die gleichen Perſonen in ders

daß fie der ihr nach 8 62 HOB . obliegenden Für- ſelben Weiſe bei allen Einzelgeſchäften beteiligt ſind,

forgepflicht in vollem Umfange genügt habe. Dieſer wird nicht der innere Zuſammenhang ausgeſchloſſen,

Beweispflicht konnte ſie mit dem bloßen Hinweis auf der das Geſamtgeſchäft als ein einheitliches erſcheinen

die Möglichkeit einer gewaltſamen Einwirtung auf die läßt . Auch das hat das No. wiederholt ausgeſprochen

Lampe,d. h . mit dem þinweis auf die Möglichkeit unter Hinweis darauf, daß ein Rechtsgeſchäft auch

eines Verſchuldens des NI . ſich um ſo weniger ent- ſubjektiv, .d. h . in Hinſicht auf die dabei beteiligten

ziehen, als nach den Ausführungen ſowohl des Sach : Perſonen, aus mehreren Teilen zuſammengeſeßt ſein

verſtändigen als auch des BG. Anhaltspunkte für das tann ( vgl. HOZ. 62, 185 ; 59, 175 ; 79, 436 ). Die

Vorliegen eines ſolchen ſich nicht haben finden laſſen. Grundſäße für den Begriff des einheitlichen Rechts

Es iſt daher rechtsirrig, wenn das BG. verlangt, der geſchäfts i . S. des § 139 BGB. ſind aber, wie das

Kl . müſſe, um obzuſiegen , für eine ſchuldhafte Ver- RG . gleichfalls bereits anerkannt hat (vgl. MG3.67,104),

tragsverleßung der Befl. noch mehr erbringen , als auch anzuwenden , wenn es ſich, wie hier, um die Aus

er bisher bewieſen habe. Wieweit dieſer unzutreffende übung des Rüdtrittsrechts von einem Vertrage auf

Geſichtspuntt die Würdigung der Beweisaufnahme Grund der $$ 326, 346 ff. BOB. handelt. Die aus

und die Entſcheidung beeinflußt hat, läßt ſich nicht dieſen Beſtimmungen ſich ergebende Einheitlichkeit des

überſehen . Denn da der Monteur Sch. nicht mit Be- Rüdtrittsrechts bedeutet, daß das geſamte Rechtsgeſchäft

ſtimmtheit anzugeben vermag, ob – was nach dem nur einheitlich ſtehen und fallen ſoll und daß deshalb

Gutachten des St. unbedingt erforderlich war die der Rüdtritt von einem Teile des Rechtsgeſchäfts

Leitungsſchnur der in Betracht kommenden Lampe vom unwirtſam iſt. Wenn bei einem einheitlichen Vertrage

Zuge völlig befreit , und ob bei Anbringung der lekteren auf der einen Seite mehrere Perſonen in der Weiſe

auch die ſonſtigen Vorſchriften des Verbandes Deutſcher beteiligt ſind, daß die Beteiligung einer jeden von

Elektrotechnifer genau befolgt worden ſeien , ſo läßt ihnen nur für einen Teil des Geſamtgeſchäfts in

ſich nicht mit Sicherheit ſagen, zu welchem Ergebnis Betracht fommt, fann gemäß § 356 das Rüdtrittsrecht

das BG. bei richtiger Verteilung der Beweislaſt ge. von ihnen nur gemeinſchaftlich für das ganze Mechts

langt wäre. Aus dieſem Grunde mußte das geſchäft ausgeübt werden. Als auf der gleichen Seite

angefochtene Urteil aufgehoben werden. DerKl. Beteiligte kommen hier die Klägerin als Käuferin des

hat aber auch noch weiter behauptet, daß es Pflicht Grundſtücks in P. und der Ehemann der Klägerin

der Befl . geweſen wäre, mindeſtens einmal im Jahre als Verkäufer des Grundſtücks W. in Betracht, weil

auf eine etwaige Abſturzgefahr zu als gegen

unterſuchen. Das ne .hat eine Wemeisaufnahme überſtehen. Das be."hat daherohne Hechts irrium
hierüber abgelehnt, weil auch bei Annahme einer angenommen, daß das Rücktrittsrecht nur von beiden

Fahrläſſigleit der Bell. in dieſer Hinſicht nicht feſt- gemeinſchaftlich in der Weiſe ausgeübt werden kann ,

zuſtellen ſei, daß die Lampe vor dem Herunterziehen daß beide Kaufverträge rückgängig gemacht werden.

einen für den Unfall urſächlichen Mangel gehabt habe, Die Nücktrittserklärung , auf die der Klagantrag geſtüßt

und daß eine Nachprüfung zu deſſen rechtzeitiger Ent- iſt,

ſich nur auf das ihr von dem

die Bell. nach der angegebenen Richtung hin die im Grundſtüd in B., während der Ehemann der Klägerin

Verkehr gebotene Sorgfalt außer acht gelaſſen , ſo dabei nicht mitgewirft hat und zudem, wie der BM .

muß ſie ſich entlaſten und nachweiſen , daß auch bei feſtſtelt, ein Intereſſe daran hat, das Grundſtud w.

deren Anwendung der Unfall nicht verhütet worden nicht von dem Beflagten zurückzunehmen. (Urt. d .

wäre. (Urt. des III . ZS . vom 19. April 1918, III V. ZS . vom 3. Juli 1918, III 111/18 ).

19/1918) .

VIII

VII

BGB. $$ 909, 823 : Scadenerſatzpflicht wegen

Ein einheitliches Rechtågeſchäft lann auch vorliegen , eine& Verſtoßes gegen § 909 BGB. þat der Bauherr

wenn äußerlich mehrere Rechtsgeſchäfte geſchloñen ñud , die Arbeiten einer leiſtungsfähigen und bewährten later :

insbeſondere dann, wenn ein Tauigvertrag über Grund: nehmerin übertragen und ihr die ſachgemäße Ýluðlührung

ſtüde der Form nach in zwei Kaufverträge zerlegt und ſorgfältige Überwachung zur Bflicht gemacht, jo

worden iſt. Bei den einzeluen Teilgeſchäften müßen hat er damit in der Regel einer Sorgfaltöpflicht ge :

dabei nicht notwendig die nämligen Perſouen beteiligt nügt. Aus den Gründen : Der Berufungsrichter

ſein . Wie wird in einem ſolchen Falle das Rüdtritte: hat die Klage aus $$ 823, 909 BGB . , ſoweit ſie gegen

recht ausgeübt ? ( 8 $ 139 , 326, 33 16 11. BGB ). A us die Bauherrin gerichtet war , abgewieſen. Er begcündet

den Gründen : Das NB hat ſtändig anerkannt, dieſe Abweiſung mit der Ausführung, ein Vericulden

daß ein eingeitliches Hechtsgeſchäft, wie es in § 139 dieſer Beflagten, das Vorausſeßung der Schadenserſas

BOB. vora : Sgeſetzt wird, auch vorliegen fann , wenn pflicht nach SS 909, 823 ſei , ſei nicht anzunehmen . Denn

der äußeren form nat mehrere Rechtsgeſchäfte errichtet ſie habe die Baitarbeiten der Firma W. für eine Ge.
ſind, mögen ſie auch von verſchiedenem juriſtiichem ſamtſumme von 385 000 M übertragen und die er als

Aufbau ſein , ſofern dieſe Rechtsgeſchäfte wegen ihres, leiſtungsfähig und bewährt bekannten Unternehmerin

wenn auch zunächſt nur wirtſchaftlichen , inneren Zu- in dem Bauvertrage die ſachgemäße Ausführung der

Dietung geführt hätte. Auch das iſtrechtsirrig.Sempat fits ging albero negativender Klägerin aus und bezog

---- n .
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Urbeiten und die ſtändige ſorgfältige Ueberwachung abgeſonderte Entſcheidung über die projeßhindernde

zur Pflicht gemacht, insbeſondere ſoweit es ſich um Einrede und kann deshalb nicht als Zwiſchenurteil

Arbeiten gehandelt habe, die auf die Standſicherheit im Sinne der bezeichneten Vorſchrift, ſondern nur als

der Nachbargebäude ein wirken konnten. Damit habe ein ſolches nach § 303 ZPO. betrachtet werden, wobei

ſie, die nicht Baufirma ſei und in Hamburg ihren Siß zu berü & richtigen 'iſt, daß nach Maßgabe dieſer Vors

habe,') getan , was ihr billigerweiſe zuzumuten ſei . ſchrift auch über projeſſuale Hechtsbehelfe befunden

Deshalb ſei ihre Schadenserſaßpflicht zu verneinen . werden kann (ROZ. 15 , 399) . Ob die Reviſionsfähig

Dieſe Begründung läßt einen Mechtsirrtum nicht er- keit zu bejahen ſein würde, wenn erſichtlich wäre, daß

kennen . Die Feſtſtellung, daß die Bauherrin , die Aus- der Berufungsrichter troß der Unzuläſſigkeit dieſes

führung der Arbeiten einer als leiſtungsfähig und be- Verfahrens ein Urteil nach § 275 Abſ. 2habe erlaſſen

währt betannten Unternehmerin übertragen und dieſer wollen , bedarf nicht der Erörterung. Der Annahme

die fachgemäße Ausführung und die ſtändige ſorgfältige einer ſolchen Abſicht ſteht entgegen , daß der Vorder

Ueberwachung zur Pflicht gemacht hat, rechtfertigt die richter ſeine Entſcheidung ausdrüdlich als Zwiſchen

Annahme, daß ihr ein ſchuldhafter Verſtoß gegen § 909 urteil im Sinne von § 303 fennzeichnet, und daß er

BOB. nicht zur Paſt falle. Es kann nicht als Regel nach der Vertündung Termin zur Fortſeßung der Ver

anertannt werden, daß der Bauherr verpflichtet ſei , in handlung über die Hauptſache von Umts wegen an :

ſolchen Fällen noch eine eigene Üeberwachung über die beraumt hat. Nach der Erlaſſung eines Urteils gemäß

Ausführung der Arbeiten durch den Unternehmer aus- § 275 Abſ. 2 wäre dies nur auf Antrag ſtatthaft

zuüben oder zu dieſem Zwede noch eine andere Perſon geweſen. Wiewohl hiernach auf die von der Meviſion

zu beſtellen . Wenn der ert. Senat in einzelnen Fällen erhobenen Ausſtellungen nicht einzugehen iſt, ſoll zur

eine folche Anforderung an die Sorgfalt des Bauherrn Beſeitigung der Zweifel, ob das Urteil eine ſichere

geſtellt hat (vgl . V 2/09, Urt. vom 6. Ottober 1909 ; Grundlage für die Fortjeßung des Berufungsver

V 339/09, Urt. vom 15. Dezember 1909 [JW. 1910 fahrens bildet, folgendes bemerkt werden. Verfehlt

S.150 1 ) , ſo beruhte das auf den dort hervorgehobenen iſt allerdings der Verſuch des Bo., die durch die Ber

beſonderen Umſtänden, die in dieſen Fällen vorlagen
legung ihres Sißes nach Blantenburg der Auflöſung

und den Bauherrn zu verſchärfter Vorſicht und verfallene Gewerkſchaft (HOZ. 88, 53) mit Hilfe von

Ueberwachung des Unternehmers veranlaſſen mußten . § 140 BOB. als einen nicht rechtsfähigen Verein auf

Wo aber ſolche Umſtände nicht vorliegen , würde es recht zu erhalten . Dieſer Ausweg tann , von anderen

eine Ueberſpannung der an die Sorgfalt des Bauherrn rechtlichen Bedenten abgeſehen, ſchon deshalb nicht

zu ſtellenden Anforderungen bedeuten, wenn man vers eingeſchlagen werden, weil der dabei zu unterſtellende

langen wollte, daß er den zuverläſſigen und ſachver- Wille der Beteiligten nicht mit den wirtſchaftlichen

ſtändigen Unternehmer, dem er die Arbeit unbedenklich Zweden vereinbar iſt, welche bei der Entſcheidung für

zur ſelbſtändigen Ausführung und Leitung übertragen die Rechtsform der Gewerkſchaft maßgebend zu ſein

durfte, noch beſonders überwachen oder überwachen pflegen. Insbeſondere iſt er nicht mit den grunds

laſſen folle. In der Regel genügt, wie das RG. bereits legenden , dem Bewertſchaftsrecht eigentümlichen Be

ausgeſprochen hat, der Bauherr ſeiner Verpflichtung, ſtimmungen in der Sagung der Bell. in Einklang zu

wenn er für die Ausführung und Beitung der Vers bringen , daß das Bergwertsvermögen in Rure zerlegt .

tiefungsarbeiten tüchtige Vertreter beſtellt (vgl. V 620/08, und daß nötigenfalls Subußen beſchloſſen werden

Urt . vom 13. November 1909 (JW. 1910 S. 114]; ſollen (SS 3, 17 unter m ). Ueberdies zählt der § 17

ROZ. Bd . 53 S. 56, RONKomm . Erl . 1 zu § 909). unter o als einen der Falle, die einen Beſchluß der

( Urt. des V. ZS . vom 13. April 1918, V 276/17 ). Gewerkenverſammlung erfordern , den Uebergang zu

einer anderen Geſellſchaftsform auf und gibt dadurch

IX zu erfennen, daß nur durch einen ſolchen ausdrüdlichen

Zwildenurteil über die Frage der Parteifähigkeit.
Beſchluß die in der Sagung vorgeſehene rechtliche

Ked tøjähigteit einer Gewerkſchaft Gothaiſden Rechtes,
Geſtaltung des Unternehmens als Gewertſchaft ge

die ihren Šiß in einen anderen Bundesſtaat berlegt hat.
ändert werden ſoll. Aus der Unhaltbarfeit der Er

Die Beflagte, eine Gewerkſchaft $ . in Blantenburg a./8 .,
wägungen des BG. fann indeſſen nicht mit der Neviſion

machte in der Berufungsinſtanz geltend : Sie ſei 1905
gefolgert werden , daß die Gewerkſchaft durch die Ver.

als eine Oewertſchaft Gothaiſchen Rechts mit dem
legung des Sißes der Rechtsperſönlichkeit verluſtig

Sig in Gotha gegründet, in der Gewerlenverſammlung
gegangen iſt. Sie trat vielmehr wie eine deutſche

vom 21. März 1907 ſei aber unter Abänderung der
Attiengeſellſchaft, die ihren Sit in das Ausland ver:

legt - 1. NO3. 7 , 68, 70 -; in den Liquidations
Saßung beſchloſſen worden, den Siß nach Wlantenburg

im Herzogtum Braunſchweig zu verlegen ; damit ſei
zuſtand und es blieb infolgedeſſen ihre Rechts- und

Parteijähigteit beſtehen (vgl. RO3.59, 325 ) . Db aber
die Rechtsfähigkeit der Gewerkſchaft erloſchen, und aus

dieſem Grunde ſei der von ihr mit dem Kläger im
hierdurch eine Beſchräntung der Vertretungsmacht ihrer

Jahre 1913 abgeſchloſſene Vertrag rechtsunwirtſam .
Organe auf den Liquidationszwed herbeigeführt wurde,

Das Do. beſchloß, über die Fragen der Parteifähig
und ob der mit dem Kl. im Jahre 1913 abgeſchloſſene

teit der Well. und der Rechisgültigkeit des erwähnten
Vertrag im Rahmen dieſes Zweites liegt, kann auf

ſich beruhen. Denn ſo lange ſich die Auflöſung der
Vertrags abgeſondert zu verhandeln , und erfannte

ſchließlich durch Zwiſchenurteil dahin, daß die Eins
Gewertſchaft der Offenfundigkeit entzog , wurde die

wendungen der Bekl., ihr fehle die Parteifähigteit
Wirtſamkeit der von ihrem Vorſtand mit Dritten

und der bezeichnete Vertrag ſei deshalb nichtig, un
abgeſchloſſenen Rechtsgeſchäfte durch die Auflöſung

begründet ſeien. Die Reviſion der Bell , wurde als
nicht berührt. Die geſebliche Unterlage für dieſe An

nahme bietet die Vorſchrift in $ 311 A6% . 2 HOB.
unzuläſſig verworfen .

Gründe: Das Rechtsmittel erweiſt ſich als ungu
vgl. auch § 77 des Gef. betr. die Gej. m . b . K. und

§ 97 Abſ . 2 des Genoſſenſchaftsgef. deren ents

läſſig. Reviſionsfähig würde das angefochtene Urteil

nur ſein, wenn es ein Zwiſchenurteil nach § 275 Abſ. 2
ſprechende Anwendung durch die Rückſichten auf die

Sicherheit des Rechtsverkehrs geboten und um ſo mehr
SPO . wäre. Dieſe Auffaſſung wird jedoch durch den

Gegenſtand der Entſcheidung ausgeſchloſſen . Sie ver
gerechtfertigt iſt, als die Gewerlſchaft nach der Sig

wirft nicht nur die Einrede der mangelnden Partei
verlegung in das pandelsregiſter des Amtsgerichts

fähigkeit, ſondern erklärt zugleich einen in das Gebiet
Blankenburg eingetragen wurde (SS 2, 33 Abſ. 1 HOB.)

und zur Zeit des Vertragsabſchluſſes der Parteien
der fachlichen Verteidigung fallenden Einwand für

unbegründet. Ein Urteil dieſes Inhalts enthält keine
noch eingetragen war (S. 19 des Berufungsurteils ).
Zum mindeſten braucht der Kl . , deſſen guter Glaube

1) Die Bauarbeiten wurden in daden ausgeführt . in bezug auf das Fortbeſtehen der Gewerkſchaft von
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der Bekl. nicht beſtritten worden iſt, deren Auflöſung ſtücken eine Vollmacht zur Veräußerung erteilt hatte.

auf Grund der SS 15 Abſ. 1 , 34 Abſ. 1 HOB. nicht / Insbeſondere ſpricht NO3. Bd . 76 S. 182 ( 184) nicht

gegen ſich gelten zu laſſen. ( Urt. des III . ZS . vom von einem Bevollmächtigten des Käufers , der als

10. Mai 1918, III 28/18) . Werkzeug des Verkäufers, ſondern von einem Bevoll

mächtigten des Verkäufers, der als Werkzeug des

X
Käufers tätig ſein ſoll. Hier aber handelt es ſich um

den umgelehrten Fall. Verträge, die nur die Ver

Zur Frage der Formbedürftigkeit von Vollmachten pflichtung zum Erwerb eines Grundſtückes begründen

im Falle des $ 313 BGB. Der Icheinbar Bevollmäch- follen , bedürfen nicht der Form des § 313 BOB .

tigte als Bote. Der Kläger faufte im Jahre 1912 ( NO3 . Bd . 81 S. 134) . Aus § 313 läßt ſich daher

den Grundbeſig der Witwe Sch . in B. , um ihn in auch nicht folgern , daß eine vom Erwerber des Grund

Teilſtüden weiterzuverkaufen . Bei der zu dieſem ſtüdes erteilte Vollmacht der gerichtlichen oder nota

Zwede veranſtalteten privaten Verſteigerung erſtand riellen Beurkundung bedürfe . Jn Frage hätte nur

der Landwirt S. einige Teilſtüđe. Nach § 10 der der kommen können, ob etwa die Verſteigerung eine Ver

Verſteigerung zugrunde liegenden Kaufbedingungen pflichtung nicht nur für die Bieter, ſondern auch für

ſollten die Bieter bis zum 15. Juni 1912 an ihre den Ml . begründen, mit den damaligen Vereinbarungen

Gebote gebunden ſein . Zugleich bevollmächtigten ſie alſo ſchon eine, wenn auch vielleicht nur bedingte Ver

die Kaufleute W. und St. in C. und zwar jeden für pflichtung zur Uebertragung des Eigentums an Grund :

ſich allein , die Gebote als Antrag auf ihre Koſten zu ſtüđen verbunden ſein ſollte. Nach dieſer Richtung

notariellem Protokolle zu erklären und nach erfolgtem hat aber das BG. Feſtſtellungen nicht getroffen . Das

Zuſchlage die notariellen Staufverträge abzuſchließen. gegen rechtfertigt der zweite Grund den Standpunkt

Auf Grund dieſer auch von S. unterſchriebenen Kauf- des BG. Die Vorſchrift des § 313 BOB. ſept voraus,

bedingungen ließ St. namens des S. deſſen Kauf- daß die Vertragsteile ihre Willensentſchließung vor

angebot von dem Bell. als Notar beurkunden . Der Ki. Gericht oder Notar tundgeben. Das kann auch durch

nahm das Angebot in ebenfalls von dem Bell. beur- Bevollmächtigte geſchehen, die nach § 164 BOB.

kundeter Erklärung rechtzeitig an . S. weigerte ſich Willenserklärungen im Namen des Vertretenen ab

aber aus verſchiedenen Gründen die Auflaſſung ent- geben . Die Bevollmächtigten können verpflichtet ſein,

gegenzunehmen , und eine Klage des Kl. gegen ihn nach beſtimmten Weiſungen zu handeln . Jmmer aber

wurde abgewieſen, weil der Befl . unterlaſſen hatte, muß es ſich um eine Willenserklärung der Erſchienenen

die Kaufbedingungen in die beurkundete Erklärung des handeln, wenn die Vorſchrift des § 313 BOB. erfüllt

S. aufzunehmen, der Staufvertrag mangels Beobachtung ſein ſoll. Davon fann aber nicht geſprochen werden.

der geſeßlichen Form daher nichtig war. Der kl . ver- wenn, wie das BG. hier den Umſtänden , insbeſondere

langte nun den Erſaß ſeines Schadens, den er auf die auch den Beziehungen des St. zum KI. entnimmt,

fehlerhafte Beurkundung zurückführte, vom Bell . Die St. eine Willensentſchließung überhaupt nicht treffen,

Klage wurde abgewieſen , die Berufung des Kl . zurück- ſeine Tätigkeit ſich vielmehr darauf beſchränken ſollte,

gewieſen . Seine Heviſion blieb erfolglos . das formlos ſchon vorher erklärte und feſtgelegte An

6 ründe: Das BG. geht davon aus , daß der gebot des S. dem Notar behuſs Beurkundung zu

Bell. als Notar dem Kl . für die Folgen der fehler: übermitteln . St. war danach nur ſcheinbar Bevoll

haften Beurkundung hafte, billigt aber die Abweiſung mächtigter, in Wahrheit aber nichts weiter als Bote.

der Alage aus dem Grunde, weil der Staufvertrag auch Seine vor dem Notar abgegebene Erklärung genügte

bei vollſtändiger Beurkundung unwirkſam geweſen nicht der Formſchrift des § 313 und war daher auch

ſein würde, dem Kl . alſo durch den Fehler des Bell. in Verbindung mit der notariellen Annahmeerklärung

ein Schaden nicht erwachſen ſei. Das BG . gibt dafür des Kl . nicht geeignet, einen formgültigen Kaufvertrag

einen doppelten Grund. Es nimmt an, daß die dem zuſtande zu bringen . In dem gleichen Sinne hat der

St. erteilte Vollmachttrop der in § 167 Abſ. 2 BGB. V. Zivilſenat in dem vomBG. erwähnten Urteil vom

grundſäßlich anerkannten Formfreiheit ausnahmsweiſe 30. Juni 1913 Rep. V. 93/13 in einem Falle ent

der gerichtlichen oder notariellen Form gemäß § 313 ſchieden, in dem eine derartige nur ſcheinbare Tätig

BOB. bedurft habe, da St. in Wahrheit nichts weiter keit von Devollmächtigten auf beiden Seiten in Frage

als das willenloſe Werkzeug des Kl . geweſen , die ſtand. Die dort angeſtellten Erwägungen treffen nach

ihm erteilte Bollmacht alſo einer von S. dem Kl. er- der beſonderen von den Vorinſtanzen feſtgeſtellten

teilten gleichzuſtellen ſei. Dazu komme aber, daß St.'S Sachlage auch hier zu . Das BG. hat daber ohne

Tätigkeit für S. ſich darauf beſchränken ſollte, das Rechtsirrtum angenommen, daß der Kaufvertrag auch

Angebot des S. genau ſo vor dem Notar zu erklären , bei vollſtändiger Beurfundung unwirkſam geweſen ſein

wie es ſchon vorher von S. gegenüber dem Kl . ab : würde, der Fehler des Bell. alſo für den Schaden

gegeben und feſtgelegt worden ſei, weshalb St. über- des Kl . nicht urſächlich war . (Urt. des III . ZS.

haupt als Vertreter im Willen des S. im Sinne des vom 1. März 1918, III 389/17 ).

§ 164 BOB. nicht anzuſehen, ſondern nur Bote im

Sinne des § 120 BOB. geweſen ſei .. Der erſte Grund
XI

iſt nicht geeignet, die angefochtene Entſcheidung zu

rechtfertigen . Das BG . geht erſichtlich von der Recht- Das Gericht fann bei Geltendmachung einer Nach

ſprechung des Reichsgerichts aus, die dahin geht, daß laßſchuld den Ginwand der Unzulänglichteit des Nach

trog grundſäßlicher Formſreiheit der Vollmacht, auch lañes auch dann in das Zwangsvollſtredungêverfahren
auf dem Gebiete des § 313 BGB. (vgl . NOZ. Bd . 62 verweiſen, wenn die Klage gegen den Teſtamentsvoll

S. 336 ), das Fehlen der gerichtlichen oder notariellen ſtreder gerichtet iſt. Aus den Gründen : 1. Es

Beurkundung Unwirkſamkeit der Vollmacht begründet, handelt ſich darum , ob die befl. Teſtamentsvollſtrecerin
wenn die Vollmacht entweder ein Teil eines einheit- mit Rückſicht auf die von ihr behauptete linzulänglichs

lichen , der Form des § 313 BOV. bedürftigen Geſchäftes feit des Nachlaſſes ſchon im gegenwärtigen Rechtsſtreite

oder nur das äußere Gewand iſt, unter dem ſich die die Abweiſung der Klage zu verlangen berechtigt iſt

Verpflichtung verbirgt, das Eigentum an einem Grunds oder ob ſie mit dieſem Einwande - wie es das BG .

ſtüde zu übertragen. Dabei iſt aber überſehen , daß getan hat - auf Grund der $$ 780, 781 , 785 ZPO. In

entſprechend dem Zwecke des § 313 BGB., den Ver- das Zwangsvollſtreckungsverfahren
verwieſen werden

äußerer vor unüberlegter Veräußerung zu bewahren, kann . Wie das BG . zutreffend' bemerkt, iſt die Frage

die fragliche Rechtſprechung (vgl.RGZ. Bd . 50 S. 163 ; in Schrifttum und Rechtſprechung beſtritten. Die Er:

Bd. 76 S. 183 ; Bd . 79 S.215 ; Bd . 81 S. 51 ) ſich nur örterungen der Streitfrage beziehen ſich aber durchweg

auf Fälle bezieht , in denen der Eigentümer von Grund- auf den Fall, daß der Nachlaßgläubiger den Erben
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verklagt hat . Bei dem Teſtamentsvollſtreder iſt die Nachlaſſes fönne in dieſem Verfahren keine Beachtung

Rechtslage eine etwas andere . Zunächſt fann er die finden ; er gehöre vielmehr in die Vollſtreckungsinſtanz.

beſchränfte aftung in dem Zwangsvollſtredungsver: Es wil dann aber Ausnahmen von dieſer Regel in

fahren geltend machen , ohne daß es eines entſprechenden i den vorliegend nicht in Betracht kommenden Fällen

Borbehalts in dem gegen ihn ergehenden Urteil bedarf zulaſſen , wo ein Nachlaß entweder von vornherein

( $ 780 Abſ. 2 ZPO.). Weiter fann ein gegen den nicht geblieben oder nicht mehr vorhanden iſt oder

Teſtamentsvollſtrecker wegen einer Nachlaßverbindlich- wo der Befl. ſeine Verpflichtung mit der Maßgabe

feit erlaſſenes Urteil immer nur in den Nachlaß voll- anerkennt, daß er ſich zur Herausgabe beſtimmter

ſtreckt werden . Er hat alſo nicht wie der Erbe eine Gegenſtände erbietet und eine entſprechende Beſchrän

Vollſtređung in ſein eigenes Vermögen zu befürchten, kung ſeiner Haftung begehrt . Dieſe Ausführungen

auch nicht eine Vollſtreckung in das Vermögen des erwecken den Anſchein , als wenn das BG. annähme,

Erben (vgl . 85 748, 749 Sat 2 ZŁO . ) . Andererſeits eine jachl. Entſcheidung über die Frage der Haftungs

iſt eine Vollſtredung der Schuld in den Nachlaß ebenſo beſchränkung ſei im vorliegenden Falle rechtlich nicht

wie beim Erben auch bei Unzulänglichkeit des Nachlaſſes zuläiſig. Eine ſolche Aufjaſſung würde vom Stand

zuläſſig (§ 1990 Abſ . 1 Sap 2). Trotzdem kann auch der punkte des RG . nicht zutreſſen. Allein das BG, kommt

Teſtamentsvollſtrecker in die Lage kommen , von der an anderer Stelle auf den zutreffenden rechtl. Geſichts

Einrede der beſchränkten Haftung des Erben Gebrauch punkt, indem es gegenüber dem vom Befl . erhobenen

machen zu müſſen . Denn nach § 1991 Abſ. 4 BOB. Einwande der Schifane erwägt : Die Kl . fönne ſehr

iſt der Erbe bei Unzulänglichkeit des Nachlaſſes ver- wohl überzeugt ſein , daß eine Aufklärung über die

pflichtet, die Verbindlichkeiten aus Pflichtteilsrechten , Zulänglichkeit oder Unzulänglichkeit des Nachlaſſes nur

Bermächtniſſen und Auflagen ſo zu berichtigen , wie durch einen Verſuch der Zwangsvollſtređung in den

ſie im Falle des Konkurſes zur Berichtigung kämen, Nachlaß zu erlangen ſei , wozu ſie der richterl. Feſt

in der Regel alſo erſt nach allen übrigen Verbindlich- ſtellung ihres Anſpruchs bedürfe. Damit iſt ausge

keiten (8$ 226 , 227 KO . vgl . JW. 1918 S. 487 21 ) . Die ſprochen, daß nach Lage des gegenwärtigen Falles der

gleiche Perpflichtung trifft den Teſtamentsvollſtrecer. Kl. eine alsbaldige Enticheidung über den Anſpruch
Er muß alſo der Zwangsvollſtreďung eines jener ſelbſt nicht verſagt werden könne und deshalb von einer
Gläubiger, insbeſondere was hier in Betracht kommt fachl. Entſcheidung über die Haftungsfrage im gegens

eines Vermächtnišnehmers, die außerhalb der in wärtigen Prozeß abzuſehen ſei . Das iſt aber eine Er

der AO. vorgeſchriebenen Reihenfolge bewirkt werden wägung, die nach dem oben Ausgeführten zu rechtl.

ſoll , entgegentreten . Dazu bieten die Vorſchriften der Bedenfen feinen Anlaß gibt, übrigens von der Reviſion

SPO. über die beſchränfte Haftung den Weg und ſie auch nicht angefochten iſt. ( Urt . des IV . ZS . vom

gelten abgeſehen von den erwähnten Ausnahmen auch 2. Mai 1916, IV 70/1918 ).

für den Teſtamentsvollſtuecker.

2. Zu der eingangs erwähnten Frage hat nun

das RG . ſchon in mehreren Entſcheidungen Stellung

genommen und folgendes ausgeſprochen : Das Gericht

iſt zwar durch keine geſekl . Vorſchrift gehindert, ſchon B. Strafſachen .

in dem Urteile , das über die Nachlaßverbindlichfeit
I.

ergeht, über das Vorhandenſein der ſachlichen Voraus.

feßungen der beſchränkten Haftung zu entſcheiden . Es 1. Richterliches Ermeñen bei Anwendung des § 155

iſt aber dazu nicht verpflichtet. Es kann ſich vielmehr VZollG.; Berüdſichtigung des mutmaßlichen Wertes

mit dem Vorbehalte der Haftungsbeſchränkung be- der Schmuggelware bei der Bemeñung der Strafe.

gnügen und die Entſcheidung darüber, ob dem Bell. 2. Widerſetzlichfeit nach $ 161 VZollG . oder Verſtridunge:

die ħaftungsbeſchränkung wirklich zur Seite ſteht , in bruch i. S.des S 137 StGB. ? Aus den Gründen :

das Zwangsvollſtredungsverfahren verweiſen. In 1. Gegen die Anwendung des § 155 Vzolo , in der

dieſem hat dann der Erbe die Unzuläſſigkeit der vom Art, wie ſie das LG. für angezeigt gehalten hat,

Nachlaßgläubiger bewirften Vollſtreckung nach Maß- beſteht fein Rechtsbedenken . Da, wie aus dem Zus

gabe jenes Vorbehalts darzutun (88 785, 767 ZPO .) ſammenhang der Urteilsgründe hervorgeht, weder die

(RG. 69, 291/2 ; 77, 245; 57, 413). Auf dem Menge noch die genauere Beſchaffenheit der von jedem

gleichen Standpunkt ſtand das RO . Tchon vor der drei Angell. über die Grenze gebrachten Erbſen

dem Infrafttreten des BOB. und der Zivilprozeß- zuverläſſig feſtgeſtellt werden konnte, ſo iſt fein Grund,

novelle vom 17. Mai 1898. Die Auffaſſung des RG. hinter der Annahmedes LG , daß der Wert der Gegen

ſteht im Einklang mit den Erwägungen, denen die ſtände nicht zu ermitteln war , einen Rechtsirrtum zu

88 695, 696 3PD . a . F. ( ießt $$ 780 , 781) ihre Ent: vermuten . Wohl konnte das LG . zugunſten der Angell.

ſtehung verdanken. Der Richter ſollte durch dieſe Vor- als Wertſumme die Summe annehmen, die ſelbſt bei

ſchriften in die Lage verſeßt werden , den Bedürfniſſen günſtigſter Rechnung die Gegenſtände jedenfalls wert

des Einzelfalls gerecht zu werden . Einerſeits ſollte waren ; aber es iſt nicht erſichtlich, daß das LG. ſich

verhütet werden, daß in Fällen, wo es unzweckmäßig deſſen nicht bewußt geweſen wäre ; ob ſich aber auf

erſchien , das Urteil über den Anſpruch durch die Er- dieſem Wege eine befriedigende Sicherheit gewinnen

örterung der Haftungsfrage hinausgeſchoben würde, ließ , war eine Tatjrage oder Ermeſſensfrage, die feiner

andererſeits die Möglichkeit einer erſt in der Voll- Nachprüfung durch den Reviſionsrichter fähig iſt.

ſtredungsinſtanz erfolgenden grundloſen Geltend- Gerade im bei ſolcher linſicherheit und Zweifelhaftigs
machung der beſchränkten ħaftung abgeſchnitten werden feit an den Tatrichter nicht all zuweitgehende Anfor

(vgl. Begr. zu SS 644, 615 Entw. S. 416 und das derungen zu ſtellen, iſt im § 155 beſtimmt, daß auf
Urteil in JW . 1898 S. 603 ). Ein bei den Beratungen Zahlung von 25 bis 1000 Talern zu erfennen iſt,

der Kommiſſion für die 2. Leſung eines Entw . des wenn der Wert des Gegenſtands nicht ermittelt werden

BGB. geſtellter Antrag auf Abänderung des bisherigen kann . Das ichließt nicht aus, daß im Rahmen dieſer

Rechtszuſtandes wurde abgelehnt (vgl . Prot . V S. 789 f beſonderen Strafandrohung nun der Tatrichter an

zu G ). Hiernach liegt fein Anlaß vor, von der bis- dem mutmaßl. Werte, der zur unmittelbaren Unterlage

herigen Rechtſprechung des RG . abzugehen. Die Re- zu unſicher war, einen Anhalt für die Bemeſſung ſucht .

viſion hat dagegen auch keine Einwendungen erhoben . Nichts anderes aber hat hier das 16. getan, als es

Sie macht nur geltend, die Stellungnahme des BG . jedem der Angefl. eine Geldſtraße von 150 M zuerkannte

ſtehe mit der des RG . nicht im Einflang. Dieſe Rüge mit dem Beifügen, daß deren Höhe „ unter Berüt

entbehrt nicht einer gewiſſen Berechtigung. Das BG. ſichtigung des mutmaßl. Wertes der Gegenſtände ans

ſagt zunächſt, der Einwand der Unzulänglichkeit des gemejjen erſchien . “
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2. Begründet iſt der Angriff auf das Urteil in- lauf des 16. März 1916 rechtskräftig geworden. Bevor

ſoweit, als die Anklage aus § 137 Stob. gegen die der Angell. den Reſt der dadurch erkannten Strafe

drei Angell. in Betracht kommt. Das 16. hat feſt: verbüßt hatte, iſt er durch Urteil des 16. A. vom

geſtellt, daß jeder dieſer drei Angefl . geſchmuggelte 10. Nov. 1916 wegen eines im Sept. 1916 begangenen

Erbſen mit ſich geführt hatte . Es hat ferner feſtgeſtellt, Diebſtahls zu einer Gefängnisſtrafe von 3 Min . ver

daß der Zodlaufſeher, der ſie damit betraf, die Erbſen urteilt worden, die er bis 27. Januar 1917 verbüßt

(in Gegenwart der Angell.) für beſchlagnahmt erklärt hat . Am 14. Februar 1918 hat er dann den Dieb

und den Fuhrmann des Wagens, auf dem ſich die ſtahl begangen, wegen deſſen er ieft verurteilt worden

Angell . und die nun beſchlagnahmten Sädte mit den iſt. Ob die Vorausſegungen der $ 8 244, 245 StGB .

Erbſen befanden, aufgefordert hat, zum Zollamte zu vorliegen , hängt alſo davon ab , ob die durch das

fahren. Das LO. geht endlich davon aus, daß der Urteil vom 9. März 1916 ertannte Strafe, weil darauf

Fuhrmann auch weiſungsgemäß weiterfuhr, daß aber die Unterſuchungshaft teilweiſe angerechnet worden

unterwegs die drei Angell. „mit den beſchlag- iſt, als teilweiſe verbüßt anzuſehen iſt. Die Strst.

nahmten Waren verſchwanden “. Die Anflage erbliďte verneint das, weil die erlittene Unterſuchungshaft

in dieſem , auch von ihr ſchon zugrunde gelegten Sach- nicht als „ antizipierte Strafhaft“ angeſehen werden

verhalt ein Beiſeiteſchaffen einer von einem zuſtändigen könne, § 60 StGB. auch nur von Anrechnung ſpreche

Beamten in Beſchlag genommenen Sache i . S. des und anderenfalls der Angell. durch Anrechnung der

§ 137 StGB. Das Urteil erwähnt, daß die Angellagten Unterſuchungshaft ſchlechter geſtellt wäre, als wenn

beſtreiten, die Waren durch Beiſeiteſchaffung der Ver- dieſe nicht angerechnet worden wäre . Mit Necht wird

ſtridung entzogen zu haben, aber zugeben, daß ſie dieſe Entſcheidung von der Beſchwerdeführerin als

durch ihr Verhalten Handlungen oder Unterlaſſungen rechtsirrig angefochten. Allerdings hat der erkennende

ſich haben zuſchulden kommen laſſen , wodurch der Zoll- Senat in dem Urteil Bd . 29/75, auf das ſich die Strk.

aufſeher in der rechtmäßigen Ausübung ſeines Amtes beruft, die Auffaſſung dergemäß § 60 Stob. anges

verhindert wurde“, und verhängt gegen jeden der drei rechneten Unterſuchungshaft als vorweg genommenen

Angell. auf Grund des § 161 ° Zollo . eine Geldſtrafeafe
von 50 Mt. , indem es zur Begründung nur die Worte zu entſcheidenden Frage nichts zu tun. Dieſes Urteil

gebraucht : „ Die Angell. find nicht überführt, Sachen , erörtert die Frage, wie bei der Anrechnung der Unter

die durch einen zuſtändigen Beamten in Beſchlag | ſuchungshaft die Strafzeit zu berechnen iſt, wenn der

genommen waren , durch Beiſeiteſchaffung der Ver- dabei verbleibende Reſt der Strafe in unmittelbarem

ſtridung entzogen zu haben . Sie ſind aber ihrem Anſchluß an die Unterſuchungshaft vollſtredt wird,

glaubwürdigen Geſtändnis gemäß der Widers und kommt zu dem Ergebnis, daß die Strafvollſtredung

Peklichkeit i. S. des § 161 vzold. überführt. “ Dieſe erſt mit der Rechtsfraft des Urteils beginnen könne,

Begründung iſt nicht ausreichend . Sie läßt überhaupt die Strafzeit deshalb von da ab zunächſt ohne Be

nicht erſehen, welche Erwägungen zu der Entſcheidung rückſichtigung der Unterſuchungshaft zu berechnen und

geführt haben, und ſchließt es nicht nur nicht aus, von dem ſo gewonnenen Ende dann ſo viel Lage

ſondern macht es in hohem Grade wahrſcheinlich, daß die zurückzurechnen ſeien, als die anzurechnende Unter

Verneinung der Anwendbarteit des § 137 StOB. auf ſuchungshaft gedauert hat. In dieſem Zuſammenhang

einem Rechtsirrtum beruht . ( Urt. des V. Sts . vom ſagt das Urteil, die Unterſuchungshaft tann ihre Natur

24. April 1918, 5 D 113/1918) . nicht nachträglich ändern, ſo daß man ſie ſogar als

antizipierte Zuchthausſtrafe bezeichnen dürfte. Das
II . iſt jedoch durchaus vereinbar mit der allgemein vers

StGB. 9 :267 oder $ 363 ? Fälſchung des Aug.
tretenen und namentlich auch in der üblichen Faſſung

dehnungebermertes auf einem Wandergewerbeſchein.
der Urteilsformel zum Ausdrud gelangenden Aufs

faſſung , daß die Anrechnung der Unterſuchungshaft
Aus den Gründen : § 363 greift ein, wenn die

Fälſchung nur mit der unbeſtimmten und allgemeinen
die Bedeutung hat, die ertannte Strafe gelte als

durch die erlittene Unterſuchungshaft nach Maßgabe

Ábſicht einhergeht,dem Täterzum beſſeren Fortłommen

zu dienen, nicht aber dann , wenn durch die verfälſchte
der Anrechnung ganz oder teilweiſe verbüßt , ſo daß

Urtunde der Nachweis eines dem Inhaber zuſtehenden
ſie eben inſoweit nicht mehr zu voŰſtreden iſt und einer

beſtimmten Rechts geſichert werden ſoll. Regteres trifft
verbüßten Strafe in jeder Beziehung rechtlich gleich

ſteht. Dieſe Auffaſſung fieht nicht in der Unterſuchungęs

beim Wandergewerbeſchein zu. Nach $ 60 GewD. berech .

tigt er ſeinen Jnhaber zum Betrieb des in der Urlunde
haft eine – begrifflich unmögliche vorwegges

bezeichneten Gewerbes im ganzen Heichsgebiet. Nach
nommene Strafhaft, ſie will an der Tatſache, daß der

Verurteilte keine Strafhaft, ſondern die rechtlich und
Ubf.2 daſelbſt gewährt er für die im § 55 Nr. 4

erwähnten Gewerbe die Betriebsbefugnis in einem
tatſächlich davon verſchiedene Unterſuchungshaft er:

anderen als dem Ausſellungsbezirt, wenn er auf dieſen
litten hat, nichts ändern, ſondern findet im Gefeß

von der zuſtändigen Verwaltungsbehörde ausgedehnt
(8 60 StGB .) nur die Ermächtigung des Richters,

worden iſt . Beştere Beſtimmung hat hier Anwendung
aus Billigkeitsgründen bei Fällung des Urteils einer

gefunden . Der Wandergewerbeſchein diente dann nicht
vorher erlittenen Unterſuchungshaft die Wirkung

nur als Ausweis über perſönliche Berhältniſſe im
der Strafvollſtreďung beizulegen und ſie

allgemeinen nach Art der im 8 363 StØB . aufgeführten
ale bereits vollzogene Strafe zu betrachten

Zeugniſſe, verlieh vielmehr ſeinem Inhaber ein bes
(RGSt. Bd . 38 S. 182, 183) , fie demgemäß auf die

ſtimmtes Recht zum Gewerbebetrieb . Damit entfällt
erfannte Strafe anzurechnen und durch die Anrechnung

die Anwendbarkeit des § 363 SIOB . (Urt . des V. SIS .
zu beſtimmen, ob und in welcher Höhe die ertannte

vom 5. Juni 1918, 5 D 153/1918 ). E.
Strafe noch zu vollſtreden iſt (NOSt. Bd . 41 S. 318,

320). Iſt das die rechtliche Bedeutung der Anrechnung

III . der Unterſuchungshaft, ſo muß notwendig in jeder

Beziehung, alſo auch dann, wenn es dem Verurteilten

SUGH. SS 60 , 244 , 245. Cine Strafe iſt auch in : nachteilig werden könnte, die erkannte Strafe inſoweit,

ſoweit als teilweiſe derbüßt anzuſehen, ald auf ñe die als die Unterſuchungshaft darauf angerechnet worden
Unterſuchungdhaft angerechnet wurde. A us den iſt, als bereits vollſtrect gelten, ſobald das Urteil

Gründen : Nach den Feſtſtellungen der Strh . iſt rechtsfräftig geworden iſt, unbedenklich alſo auch der

der Angell . dur 4 lirteil des LG . M. vom 9. März rechtsfräftig Verurteilte im Sinne der 8$ 244, 245

1916 wegen Diebſtahls zu einer Gefängnisſtrafe von StGB . als beſtraft und die gegen ihn erkannte Strafe

6 Wochen verurteilt worden , auf die 2 Wochen Unter- als verbüßt gelten . Dagegen ſind auch aus dem Sinne

ſuchungshaftangerechnet wurden . Das Urteil iſt mit Ab- des § 244 SIOB. Bedenten nicht zu entnehmen. Die
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härtere Beſtrafung des Rüdfalls beruht auf der Er- rechnung der Unterſuchungshaft im Falle des Widers

wägung, daß aus der nochmaligen Verübung gleich- rufs 6 Wochen ſtatt 4 Wochen zu verbüßen gehabt

artiger Straftaten auf eine Neigung zu ſchließen iſt, hätte, wäre für ihn weniger hart und weniger un

deren Gefährlichkeit dadurch bewieſen wird, daß die billig geweſen , als wenn er, inzwiſchen erwachſen

Vorbeſtrafungen nicht ausgereicht haben , ſie zu unter- geworden , einen vielleicht geringfügigen Diebſtahl

drücken , unddie deshalb beſonders nachdrücklich be- mit mindeſtens 3 Monaten Gefängnis fühnen muß.

tämpft werden muß (RGSt. Bd. 50 S. 243 (245 ]). Auch Vorliegenden Falles allerdings war der Angeflagte

die Unterſuchungshaft iſt ein - nicht ſelten außer- auch bei Verübung des dritten Diebſtahls noch jugend

ordentlich empfindliches Uebel, das der Täter als lich, ſo daß die erörterte Frage für dieſen Fall mehr

Folge, wenn auch nur als Nebenwirkung , ſeiner Straf- akademiſcher Natur iſt. Der Umſtand, daß der Dieb,

tat erleiden muß und das deshalb ebenſo wie eine dem die ûnterſuchungshaft ſo angerechnet worden iſt,

verbüßte Strafe die verbrecheriſche Neigung, der er daß er von der erkannten Strafe nichts mehr zu

unterlegen iſt , unterdrücen ſollte und unterdrüden verbüßen hat, im Sinne des § 244 StoB. beſtraft

könnte, wenn ſie nicht zu tief eingewurzelt und des- iſt, ſobald das Urteil rechtskräftig geworden iſt, be

halb beſonders gefährlich iſt. Deshalb trifft der Grund, weiſt m . E. nichts für die Richtigkeit des reichsg.

aus dem der Rüdjällige härter beſtraft wird , auf den, Urteils, da es ſich hier um Anwendung des § 244

dem die Unterſuchungshaft angerechnet worden iſt, StGB., nicht aber, wie im reichsg. Urteil, um jene

ebenſo zu , wie auf den, der die Strafe voll verbüßt des § 245 StGB . handelt . Holb .

hat. Niemand wird bezweifeln, daß der Dieb , dem

die Unterſuchungshaft ſo angerechnet worden iſt, daß IV.

er von der erkannten Strafe nichts mehr zu verbüßen

hat, im Sinne des § 244 StGB. beſtraft iſt , ſobald
Ruppelei : Borjdubleiften durch Nichterfüllung der

das Urteil rechtskräftig geworden iſt, und nichts anderes
geſeblichen Pflicht unzächtiges Treiben zu verhindern ;

kann nach § 245 SIOB . Rechtens ſein, wenn infolge
inwieweit beſteht dieje Pflicht für eine Mutter und

der Anrechnung der Unterſuchungshaft die Strafe teil
Ehefrau neben der gleichen Pflicht des Vaters und

weiſe als verbüßt gilt . Der Erwägung der Stri. , daß

Manues ? Aus den Gründen : Der Tatbeſtand

der Angefl. danach ſchlechter geſtellt wäre, als wenn
der Kuppelei iſt bedenkenfrei nachgewieſen durch die

ihm die Unterſuchungshaft nicht angerechnet worden
Feſtſtellung, daß die Angell. wiſſentlich die Mäume

wäre, fann ausſchlaggebende Bedeutung nicht beiges
der Familienwohnung dem J. zum Geſchlechtsverkehr

meſſen werden . Ganzdieſelbe dem Verbrecher nachteilige
mit ihrer minderjährigen Tochter zur Verfügung ge

Wirkung kann auch der gänzliche oder teilweiſe Erlaß
ſtellt hat, indem ſie ſich gefliſſentlich von dem Raume

der Strafe haben, dem die Wirkung der Vorbeſtrafung
fernhielt, worin ſich J. mit ihrer Tochter befand,

durch & 245 StGB. ausdrücklich beigelegt wird . Ebenſo
obwohl ſie wußte, daß beide miteinander geſchlechtlich

hat bereits der V. Sts , in dem Urteil vom 14. April
verkehren wollten , und daß ſie zu gleichem Zweck die

1916 5 D 123/16 erkannt und von derſelben Rechts
ihr als Mutter obliegende Pflicht, ihre Tochter zu be

anſicht gehen aus die Urteile ROSt. Bd . 4 S. 230,
aufſichtigen und ihr den Geſchlechtsverkehr mit J. un

Bd. 13 S. 18, Bd . 14 S. 421. ( Urteil des I. SIS .
möglich zu machen, abſichtlich nicht erfüllt hat. Dhne

vom 13. Juni 1918, 1 D 262/18).
Rechtsirrtum hat die Strit. angenommen , daß ſie das

mit der Unzucht durch Gewährung von Gelegenheit
Mitgeteilt von Sandgerichtsrat solb in Frantenthal .

wiſſentlich Borſchub geleiſtet hat. Die Angell. hatte

Nach i chrift des Einſenders. Der Ange nach § 1634 BOB. nicht nur bei Behinderung oder

klagte war zur Zeit der Aburteilungen am 9. März
Abweſenheit des Vaters, ſondern neben dem Vater

1916 und 10. November 1916 noch jugendlich . Er
die Pflicht, ihre Tochter zu erziehen und zu beauf

war am 9. März 1916 aus der Unterſuchungshaft
ſichtigen, ſie alſo ron der Unzucht abzuhalten , und

entlaſſen worden und wurde hinſichtlich der am
dieſelbe Pflicht hatte ſie als Leiterin des Hausweſens

9. März 1916 gegen ihn erkannten Strafe, nämlich
( $ 1356 BOB .). Als ſolche hatte ſie für Zucht und

hinſichtlich der Gefängnisſtrafe von 6 Wochen auf
Sitte im Hauſe zu ſorgen und unzüchtigeš Dreiben

die 2 Wochen Unterſuchungshaft angerechnet wurden “,
in deſſen Bereich zu hindern, und zwar auch hier un

bedingt begnadigt. Wegen des im September 1916
abhängig von der gleichartigen Verpflichtung ihres

verübten Diebſtahls würde die Bewährungsfriſt wider
Mannes , ja nach $ 1354 Abſ. 2BGB. ſogar gegen

rufen.Im Anſchluß an die Verbüßung der am den Willen des Mannes. Für ſie beſtand alſo dte

10. November 1916 erkannten Strafe wurde die am
geſekl. Pflicht den unzüchtigen Verkehr ihrer Tochter

9. März 1916 erkannte Strafe von , 6 Wochen Ge
mit J. zu verhindern auch dann , wenn ihr Mann

fängnis abzüglich 2 Wochen linterſuchungshaft“ voll
bei den hier in Betracht kommenden Vorgängen im

ſtreďt. M E. hätte das Reichsgericht, mit deſſen Ur
Þauſe geweſen wäre. Sollte die Strk . angenommen

teil die Praris ſich abzufinden haben wird, den von
haben, daß die Angeklagte nur in Abweſenheit ihres

der Straffammer eingenommenen Standpunkt recht
Mannes dazu verpflichtet geweſen wäre , ſo wäre das

wohl und mit guten Gründen billigen und damit die
zwar rechtsirrig, die Angeklagte wäre aber dadurch nicht

mit der Anwendung der $8 244, 245 StGB. mitunter,
beſchwert. Gegen die gefeil. Pflicht zur Beaufſichtigung

insbeſondere aber in einem Fall wie dem vorliegenden,
ihrer Tochter und gegen die ihr gleichfalls obliegende

theoretiſch wenigſtens verbundene Härte beſeitigen
Pflicht, unzüchtigen Verfehr in ihrem þauſe zu ver

fönnen . Wird ſchon die Anrechnung der Unterſuchungs
hindern, hat die Angell, verſtoßen und gerade einen

haft nur von wenigen Uebeltätern als Strafvers
ſolchen Verſtoß hat das vom Verteidiger angeführte

büßung empfundent, ſo fehlt hiefür insbeſondere dem
Urteil Rost. Bd. 40 S. 165 als fuppleriſche Tätigkeit

Jugendlichen, vor allem , wenn es ſich um ſeine erſte
gefennzeichnet. ( Urt. des I. Sts . vom 25. Febr. 1918,

E.

Verfehlung handelt, das Verſtändnis , ganz beſonders
1 D 612/1917 ).

aber dann, wenn er nach Füllung des Urteils aus
V.

der lInterſuchungshaft entlaſſen , ihm Ausſicht auf

bedingte Begnadigung eröffnet und er tatſächlich be- Reviſionseinlegung durch ein nicht unterzeichnetes

dingtbegnadigt wird . Jedenjalls führtdie Entſcheidung Schriftſtüd ? durch eine nur unterſtempelte Erflärung ?

des Reichsgerichts zu einem unbefriedigenden Ergebnis, Aus den Gründen : Gemäß § 381 StPO . fann die

da der bedingt begnadigte Jugendliche zwar bei der Reviſion ſchriftlich oder zu Protokoll des Gerichts.

ihm an und für ſich günſtigen Ünrechnung der Unters ſchreibers eingelegt werden. Für die ſchriftl. Einlegung

ſuchungshaft, nicht aber bei Nichtanrechnung der Unter- iſt nicht weſentlich, daß das Schriftſtüd , welches die

ſuchungshaft rüdfällig wird . Daß er bei Nichtan- Einlegung der Reviſion enthält, von der Perſon unter:
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zeichnet iſt , welche dieſe Erklärung abgibt. Wohl die Einſekung eines Nacherben anwendbar, ſondern

aber muß aus dieſem Schriftſtüď in einer jeden Zweifel das frühere Necht und zwar bei dem Schweigen der

ausſchließenden Weiſe erſichtlich ſein, von welcher Perſon i einſchlägigen Statuten das in dieſem Punkte gang auf

die Erklärung herrührt. Der Stempeldruď Juſtiz- ! dem Boden des gemeinen Hechtes ſtehende bayer.

rat Dr. F., Rechtsanwalt Frankfurt a . M.“ beweiſt nur, Vandrecht und hilfsweiſe das gemeine Recht ſelbſt.

daß das Schriftſtüc ang der Stanzlei des Verteidigers Nach dieſen Rechten erweiſt ſich die erwähnte leßt

herrührt; dagegen läßt er nicht erkennen , ob der willige Verfügung als eine fideifommiſſariſche Sub

Stempel von dem Verteidiger ſelbſt oder von einem ſtitution ; das Hechtsverhältnis der B.'ſchen Kinder gegen :

Schreiber auf das Schriftſtüd geſetzt worden iſt, ob über der Erbin J. Gr. – die Frau des Erblaſſers iſt

alſo eine Willenstundgebung des Verteidigers' oder am 9. Januar 1918 geſtorben und von J. Gr . beerbt

eines ſeiner Angeſtellten vorliegt (R&St . Bd . 34 worden bemißt ſich alſo nach dem Verhältniſſe

S. 359, vgl . auch NGRſpr. Bd . 9 S. 144) . Hiernach des Fideikommiſſars gegenüber dem Fiduziar (RG.

fann das Schriftſtüď vom 28. Dezember 1917 als eine 14. Januar 1907'JW . 126 ; Roth : Becher, Vayer.ZivR.
Willenserklärung des Verteidigers nicht angeſehen III Š 144 S. 228 Note 8) . Als fideitommiſſariſche

werden . ( Urt . des 1. SIS . vom 25. Februar 1918, Subjiitution würde die genannte Teſtamentsbeſtimmung

1 D 106/1918) E. auch dann zu behandeln ſein , wenn in ihr eine nicht

zu Recht beſtehende pupillariſche oder quaſipupillariſche
VI Subſtitution zu erfennen wäre. Welcher Art die

Verfehlung gegen 8 12 Nr. 1 BRVD. vom 24. Juni
fideiloinmiſſariſche Subſtitution iſt, namentlich ob ein

1916 über den Handelmit Lebend- und Futtermittelu
fideicommissum ejus quod supererit vorliegt, wofür

(RGBl. S. 581 ) ohne ausdrüdliche Aufforderung zu
eine Reihe von Umſtänden, insbeſondere der Wortlaut

Preisangeboteu . A usden Gründen: In dem lirteil
der Anordnung ſelbſt , geltend gemacht werden kann ,

iſt ausdrüdlich feſtgeſtellt, daß dem Ungell., als er in
braucht nicht entſchieden zu werden ; auch wenn ein

den Ber Neueſten Nachrichten und im Ber Streisblatt
gewöhnliches Fideifommiß vorliegt, iſt in einem von

die Anzeige erließ : „ 200 Sentner Feldbohnen habe
dem Standpunkte des GBA. und des 16. abweichenden

noch zu verkaufen . Starl .... in E. ...“ , genau be .
Sinne zu entſcheiden . Nach den hier in Betracht

tannt war, daß ſolche Anzeigen mit Aufforderungen
kommenden Rechten ſtellt ſich das Verhältnis der B.ſchen

zu Preisangeboten auf Lebens- und Futtermittel nur
Kinder zu 3. Gr . in der Weiſe dar, daß dieſe , wie auch

mit polizeilicher Erlaubnis geſtattet waren. Zu Er
in dem von dem Nachlaßgericht erteilten Erbſchafts

örterungen darüber aber, ob der Angell . fich bewußt
zeugnis zutage tritt , als Erbin , erſtere als Ver

war, in jenen Anzeigen zu Preisangeboten aufzu:
mächtnisnehmer erſcheinen . Als ſolche haben ſie kein

fordern, hatte das 1o . l'eine Verpflichtung, da nach
dingliches, das Recht der Erbin ſachlich minderndes

ſeiner Feſtſtellung der Angell jenes Bewußtſein nicht
Recht, ſondern nur einen ſchuldrechtlichen Anſpruch

in Abrede geſtellt, ſondern ſelbſt erflärt hatte , er habe
gegen die Fidiziarin auf ſeinerzeitige Herausgabe des

mit den Anzeigen ſehen wollen, ob ſich Leute für den
großväterl. Rüdlaſſes oder deſſen , was davon noch

Anfauf meldeten und was ſie bieten würden . (Urt.
übrig iſt. Der Fidiziar hat nach baner. Landrecht

des V. SIS. v . 13. April 1918, 5 D 92/1918) .
und gemeinem Recht bei einem gewöhnlichen Fidei

E.

fommiſſe die Pflicht, das ererbte Vermögen in ge

hörigem Stande zii erhalten ; er hat , beſtimmte Aus,

nahmefälle abgerechnet, feine Befugnis , zur Erbſchaft

gehörige unbewegliche oder bewegliche Sachen zu ver

äußern. Die Einziehung von Erbſchaftsforderungen

Oberſtes Landesgericht. ſteht dagegen dem Fiduziar frei , er iſt befugt, über

heimbezahlte Gelder Quittung
zu erteilen und

A. Zivilſachen. vorausgeſept, daß aus dem öffentl. Buch eine Bes

ſchränkung nicht erſichtlich iſt, die Löſdung der zus

GG. BGV. art. 213 : Nacherbſchaft oder fideifom- gunſten der Forderung beſtehenden Hypothel zu be :

miſariſche Subſtitution ? Befugnifie deo Fiduziars | willigen. Die für den Fideikommiſſar notwendige

nach bayer. Landrecht. $ 52 GBO. "iſt auf den Fall und wünſchenswerte Sicherung ſeines fünftigen ýers

der fideilom miſjarijden eubſtitutiou aud des univerials ausgabeanſpruchs iſt dadurch gegeben , daß ihm der

fideifommifies nach bayer. Landr. nisht anwendbar. Das Fiduziar regelmäßig, namentlich wenn es ſich um eine

GBAmt hat den von J. Gr. und den Grundſtüdseigen : befriſtete Herausgabe handelt , ein genügende Heal

tümern geſtellten Antrag auf Löſchung einer Øypothef faution zu beſtellen hat. Ob hier eine Sicherheit von

zurüdrzewieſen , da J. Gr . als Tochter und Erbin des der Fiduziarin beſtellt, ob das Verlangen ihr gegens

im Grundbuche noch als Gläubiger eingetragenen über erhoben worden iſt und os es mit Rüttſicht auf

Privatiers 3. N. Or . einer in deſſen Teſtament an- das verwandtſchaftlic
he

Verhältnis erhoben werden

geordneten Nacherbſchaft wegen in der Befugnis über kann , iſt hier nicht zu beachten ; es genügt, daß nach

die wypothel zu verfügen beſchränit ſei und weder dem Grundbuchsauszu
ge

die Hypothet, um deren

die Einwilligung der Nacherben zur Zahlung an die Löſchung es ſich handelt, ſich nicht im Kautionsverbande

Vorerbin noch die Hinterlegung des Stapitals nach , befindet. Da hier, wie ausgeführt, nach dem Art. 213

gewieſen ſei. Das 16. hat die Beſchwerde der 3. Gr. EG. BOB. das Verhältnis des Fiduziars und des Fideia

zurütgewieſen ; auf ihre weitere Beſchwerde hin wurden tommiſſars nach dem früheren Mechte, nicht aber das

beide Beſchlüſſe aufgehoben und die Sache zur ander: Recht des Burerben und des Nagerben nach dem BOB.

weiten Entſcheidung an das GBAmt zurüdverwieſen . in Frage iſt, kann auch von einer unmittelbaren oder

Aus den Gründen : Da der ørblaſſer 3. N. entſprechenden Anwendung des auf den Fall der Nach

Gr. am 20. Sept. 1897, alſo vor dem Intrafttreten erbſchaft nach BGB. beſchränften § 52 GBO. feine
drs BUB . geſtorben iſt, bleiben für die erbrechil. Vers Rede ſein. Das Hecht der Vor- und Nacherbſchaft
hältniſſe die früheren Geſeke maßgebend. In dein nach dem BOB. iſt von dem Rechte der fideifom

Teſtamente des 3. N. Or , vom 24. Dez. 1895 iſt unter miſſariſten Subſtitution und des Univerſalfideis
V. angeordnet, ouf das ganze Nüdlaßvermögen kommiſjes nach dem Gemeinen Recht und den auf ihm
der Erbin J. Or, an ſeine Frau und an die Stinder ruhenden Partiſularrechten ſo weſentlich verſchieden,

ſeiner erſtchel. Tochter A. V. erbweiſe fallen ſoll, daß eine lebertragung der in $ 52GBD. aufgeſtellten

wenn ſie nach jeinem Ableben ledig und ohne Grundſätze auf die altrechtl. Verhältniſſe zur Aus
Hinterlaſſung von Hindern ſterben ſollte. Auf dieſe füllung einer in der Tat beſtehenden Büde nicht an .

Anordnung iſt daher nicht das Recht des BGB. über geht. DiemöglicheBefährdung des perausgabeanſpruchs
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iſt eine unvermeidl. Folge des Zuſammentreffens von die Leiſtungsgebühr des § 3 a . a . O., mit der des

altem Erbrecht und neuem Grundbuchrecht (NG . III Finanzminiſteriums dede, feineswegs aber deren Ans

20. Mai 1904 bei Gruchot 48 S. 1022 und V 12. Januar ſchauung, zugeſtimmt, daß regelmäßig ein in ſeinem

1912 in Bobes ZBI . 1913 S. 205 gegen Habicht Ein- Lehrfach als Dolmetſcher zugezogener Behrer der bes

wirkung (2. ) § 64 S. 702 und AG. Joh. Bd . 22 A treffenden Sprache als Sachverſtändiger i. S. des § 14
S. 299) . Ein Handeln des BBAmts für die Fidei. Abſ. 1 Nr. 2 Gebo. zu erachten ſei . Nach der Be

fommiſſare und eine darauf geſtüzte Ablehnung des gründung des Entw . dieſer Geſekesſtelle (Entſch. Bd . 13
'Löſchungsantrags war alſo nicht veranlaßt. “ Die S. 161) wird von dem Beamten aus Veranlaſſung

Wahrnehmung ihrer Intereſſen und die Geltend- ſeines Amtes eine ihm als Veamten obliegende Leiſtung
machung ihnen etwa zuſtehender Mechte muß den Fideis verlangt. Dem Lehrer einer fremden Spruche an einer

tommiſſaren überlaſſen bleiben , da ihnen eben ding- Mittelſchule wie hier liegt der linterricht in dieſer
liche , der grundbuchmäßigen Beurfundung fähige Sprache ob und damit auch die ſchriftl. und mündl.

Anſprüche gegen die Fiduziarin nicht zuſtehen , wie Uebertragung dieſer in die Mutterſprache und umgekehrt.
dies im Gegenſaße hiezu nach SS 2113—2115 BGB. Mit dieſer Tätigkeit hält nicht von ſelbſt gleiten Schritt
und § 52 GBO. bei den Nacherben des gegenwärtigen die Fähigkeit, ſich außerhalb der Schule mit Perſonen
Rechtes der Fall iſt. Aus dieſem Grunde verſagt die verſtändigen zu fönnen , die nur der fremden Sprache,

Anwendung des ebenangeführten 8 52 OBO. ſelbſt vielleicht nur im Dialefte, mächtig ſind ; mit anderen
dann, wenn man die Wirtſamteit des Art. 213 EG . Worten : die Eigenſchaft des Lehrers einer fremden

BGB. auf die rein erbrechtl. Fragen beſchränkt und Sprache gewährleiſtet noch nicht die Fähigkeit eines

ihn in bezug auf die ſich nach der GVO. bemeſſenden gerichtl. Dolmetſchers. Darnach fann regelmäßig die

Eintragungen bei Erbfällen , die in die Zeit vor dem Deiſtung eines ſtaatl. angeſtellten Lehrers einer fremden
1. Januar 1900 zurütreichen , nicht gelten läßt . Denn Sprache als Dolmetſcher in dieſer nicht als eine ſolche

die Vorausſeßung einer Eintragung iſt ſtets das Vors angeſehen werden , die ihm als Beamten obliegt (Entſch .
handenſein eines eintragungsfähigen dingl. Hechtes, das RUZ. Bd . 11 S. 435) . Von dieſem Geſichtspunft iſt

eben dem ſideilommiſſariſchen Subſtituten der ſeinerzeit auch die Strk. bei Zubilligung der Leiſtungsgebühr
herauszugebenden Erbſchaft gegenüber nicht zuſteht. ausgegangen ; ſie hat den Reallehrer K. als Dolmetſch
(Beſchluß des FerienS. vom 14. Auguſt 1918, Neg . III zugezogen , nicht weil er franzöſiſchen linterricht gibt,

Nr. 46/1918). M. ſondern weil er die franzöſiſche Sprache über das

Schulgemäße hinaus bemeiſtert und hiedurch die

B. Strafſach @ 11.
Gewähr für die richtige Uebertragung bietet. ħiernach

iſt dem Dolmetſcher mit Recht die Sachverſtändigens

I.
gebühr gewährt worden . (Beſchluß vom 25. Mai 1918,

BeſchwReg . Nr. 189/1918 ). Ed.

76cb0. $$ 3, 13 Abſ. 3 , $ 14 Abſ. 1 Nr. 2. Vat

ein ſtaatlich angeſtellter Lehrer einer fremden Sprache, II.

der als gerichtlidier Dolmetich zugezogen iſt. Anſpruch

auf die Sachverſtändigengebühr ? M., ſtaatlich angeſtellter Umfang des Verbrauche der Strajklage bei fog .

Lehrer der franzöſiſchen Sprache an der St. Realſchule Sammelvergehen : das Berufungsgericht fanu alle Einzel

in B., wurde in der Strafſache gegen den der deutſchen handlungen eines ſoldien Vergeheus berüdſichtigen , die

Sprache nicht mächtigen Angell . am 4. und 13. April vor dem ſchöffengerichtlichen iirteile liegen, auch wenn

1918 als Dolmetſcher der franz. Sprache zugezogen fe von dieſem nicht berüdſichtigt und inzwiſchen zum

und erhielt durch den auf Orund der SS 3 und 13 Gegenſtand eines ueuen Eröffnungsbeſchluſſes gemacht

Abſ. 3 ZGebo, ergangenen Beſchluß der genannten worden ſind. Zu § 5 Nr. 1 WRBO. vom 23. Sept. 1915

Stift. für jede angefangene Stunde 3 M , im ganzen zur Fernhaltung unzuverläſſiger Perſonen vom Haudel :

3 + 6 = 9 Mangewieſen und ausbezahlt. Auf die Umgehung eines Vandelsverbots durch Gründung einer

erfolgloſe Erinnerung der Regierung und die daraufs 6.m.b.H. Aus den Gründen :: I. 1. Alois F. und

hin eingelegte Beſchwerde hat das Oblo . dies gebilligt. Anna H. betrieben unter der Firma A. F. & .Co . ein

Aus den Gründen : Die Leiſtungen als gerichtl. i Seifengeſchäft mit einem Lager und einem davon ge

Dolmetſcher gehören in Bayern nicht zu den Pflichten trennten offenen Ladengeſchäfte. Durch eine am

eines ſtaatl . angeſtellten Lehrers einer fremden Sprache, 29. Mai 1917 zugeſtellte Anordnung des ſtellv. Gen.

weshalb er bei ſeiner Zuziehung als Dolmetſcher nach Kdo.s, die auf Grund der BNVO . vom 23. Sept. 1915

8 13 Abſ.3 ZGebo. Entſchädigung als Sachverſtändiger zur Fernhaltung unzuverläſſiger Perſonen 'vom Handel

nach deren Vorſchriften erhält. Nach der grundſätzl. (ROBI. S. 603) , der bayer. Aus Beſt. hiezu vom

Entſcheidung des Stš . vom 5. April 1913 (BD.13 S. 154) 9. Oft. 1915 (SiAnz. Nr. 237 a) und der K. VO . vom

hat jeder als Sachverſtändiger vernominene öffentl. 31. Juli 1914 den Uebergang der vollz . Gewalt auf

Beamte ohne Müdſicht darauf, ob er durch Verſäumung die MilBeh . betr . , erging , wurde ihnen wegen Unzu

der auf das Gutachten verwendeten Zeit einen wirta verläſſigkeit der Handel mit Gegenſtänden des tägl.

ſchaftli. Nachteil erleidet oder nicht, die Leiſtungsgebühr Bedarfs und des Kriegsbedarfs unterſagt. Durch Be .

nach § 3 GebO . zu beanſpruchen, ſofern er nicht den ſchluß des aos vom 2. Aug. 1917 wurde gegen beide

Sachverſtändigen des § 14 Abſ. 1 Nr. 2 76eb0 . zuc als Mittäter das þauptverfahren wegen Verg . gegen

zuzählen iſt. Ob lepteres der Fall iſt, läßt ſich im den $ 5 Nr. 1. der bezeichneten BRVO . eröſſnet, weil

allgemeinen nicht beſtimmen ; die Entſcheidung hängt ſie das Geſchäft am 4 Juni 1917 wieder eröffnet und

von der Lage des Einzelfalls ab . Nicht richtig iſt die jo den pandel fortgeſegt hätten . Das Schöffengericht

Meinung der Beſchwerdeführerin, daß der Stš, in der verurteilte am 24. Oft. die Angell. nach Znhalt des

Entſcheidung vom 5.April 1913 die in der Fin Min .: Eröffnungsbeſchluſſes, indem es feſtſtellte, daß ſie den

Entſchl. 1783 vom 31. Januar 1889 vertretene Ans Þandel mit Gegenſtänden des tägl . Bedarfs in der

ſchauung gebilligt habe , wonach ein als gerichtl . Dols gleichen Weiſe wie früher im Ladengeſchäfte vom

metſcher zugezogener Gimnaſiallehrer als Sachverſtäns 4. bis 9. Juni 1917 fortgeſet haben ; am lekteren

diger i . S. des § 14 Abſ. 1 Nr. 2 70ebo. zu erachten Tage ſei dieſes Geſchäft polizeilich geſperrt worden.

ſei, falls der IInterrichtin der betreffenden Sprache Die Angefl. legten Berufung ein . 2. Durch Beſchluß

ſein Lehrfach ſei. Der Sts . hat durch den Hinweis des AG.s vom 19. Nov. 1917 wurde gegen ſie neuerlich

auf die MinEntſchl. nur zum Ausdruđe gebracht, daß das Þauptverfahren wegen eines Verg.s nach § 5 Nr. 1

ſich ſeine Auffaſſung, ein unter den Vorausſetungen der bez . VO . eröffnet, weil ſie der militäriſchen An

des § 14 Abſ. 1 Nr. 2 Gebo . als Sachverſtändiger ordnung vom 26. Mai 1917 zuwider den Handel mit

jugezogener öffentl . Beamter habe keinen Anſpruch auf Seife und Waſchmitteln in ihrem bisherigen Verkaufss
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raume weiterbetrieben , zur Verdedung ihrer Straftat daß ſich das Scho. mit dem über den 9. Juni 1917

eine G. m. 6. H.- Jnduſtriegeſellſchaft gründeten, in die hinaus betriebenen Handel der Angekl . befaßt hatte .

B. die geſamte aus ihrem bisherigen Geſchäftsbetriebe Deshalb war das BG. nicht bloß berechtigt, ſondern

ſtammende Einrichtung nebſt dem geſamten Waren- auch verpflichtet, zum Gegenſtande der Verhandlung

beſtand , F. 10 000 M einlegte , beide, wenn auch der und der Urteilsfindung den bis 24. Okt. 1917 betrie

Ingenieur J. dem Namen nach Geſchäftsführer war, benen Handel zu machen . Sollte, was aus dem ans

die Geſchäfte der Geſellſchaft beſorgten, Ø . Gründungs- gefochtenen Urteile nicht deutlich hervorgeht, der.

mitglied war und F., der eigentliche Gründer, ſpäter Handelsbetrieb der Angekl. mit dem am 22. Sept.

auch formell in die Geſellſchaft eintrat. Der Amts. 1917 erfolgten Verkaufe des Geſchäfts ſein Ende

richter legte dieſen Eröffnungsbeſchluß nebſt den Aften gefunden haben, ſo hätte das BG . volkommen im

dem Staatsanwalt am 19. Nov. 1917 zur „allenfall- Rahmen ſeiner Zuſtändigkeit gehandelt. Strafbar nach

ſigen Verwertung in der Berufungsverhandlung “ vor. dem 8 5 Nr. 1 BRVO. vom 23. Sept. 1915 iſt nicht nur

Auf dieſen Eröffnungsbeſchluß iſt ein Urteil des der andelsgewerbetreibende, der den ihm unterſagten

Schöffengerichte noch nicht ergangen. 3. Die Strk, vers Handelsbetrieb nach innen und außen unter ſeinem

warf am 6. Mai 1918 die Berufungen . Sie machte zum Namen und auf ſeine Rechnung fortſett, ſondern auch,

Gegenſtande der Verhandlung und Urteilsfindung auch wer zur Umgehung des Verbots das Geſchäft unter

die den beiden Angell. im Eröffnungsbeſchluß vom dem Namen einer täuſchungshalber vorgeſchobenen

19. Nov. 1917 zur Laſt gelegten Vandlungen. – II. 1.Die Perſon weiterführt, wobei der Umſtand, daß der Ge

Reviſionen der Angell. fonnten teinen Erfolg haben . ſhäftsbetrieb nunmehr äußerlich unter fremdem Namen

Das BG. konnte ſich entgegen dem Schöffengerichte ba- geht, nichts daran zu ändern vermag, daß der tat

von nicht überzeugen , daß die Angefl. in ihrem ſächlich das Gewerbe als ſein eigenes und zu ſeinem

alten Ladengeſchäft nach der Geſchäftsſperre noch an Vorteile Weiterbetreibende nach wie vor der Inhaber

Kunden verkauft haben, ſtellte aber feſt, daß ſie in des Betriebs iſt (RGSt . Bd . 50 S. 284 ) . Die Angell.

einem anderen gemieteten Raume den unterſagten haben zur Umgehung des Verbots den Geſchäftsbetrieb

Handel im Groß- und im Kleinbetrieb unentwegt fort- in die Form einer 8. m. b . 6. mit vorgeſchobenen Per

gefeßt, insbeſondere am 6. Juni einen Vertrag auf ſonen als Geſellſchaftern gefleidet, in Wirtlichkeit das

wöchentl. Lieferungen einer großen Menge von Waſchs Geſchäft ſelbſt auf eigene Rechnung, Wag und Gefahr

mitteln abgeſchloſſen und dieſe ſoweit möglich auch in der gleichen Weiſe wie vor dem militäriſchen Ver

geliefert haben, daß ferner F. und H. am 12. Juni bote weitergeführt. Dadurch iſt der äußere Tatbeſtand

eine B. m. 5. 6. gründeten. Nach dem Geſellſchafts- des § 5 Nr. 1 der BRBD . vom 23. Sept. 1915 eins

vertrag erſcheinen als Geſellſchafter die Angell. B., wandfrei feſtgeſtellt. (Urt . vom 27. Juni 1918, Rev .:

die die Warenbeſtände einlegte, und der bisherige vers Reg. Nr. 202/1918). Ed.

mögensloſe Meiſende J. , der einen von F. vorges

ſchoſſenen Betrag von 10 000 M einſchoß. F. Iteß ſich
III .

am 13. Juni deſſen Geſchäftsanteil abtreten. Später
wurde das Geſchäft ſamt Warenlager und Kontorein . Vorausſetungen für die Annahme einer Ronter

richtung unter Uebertragung der Geſchäftsanteile an bande: der Tatbeſtand des § 134 VŽG. tann auch in

die Brüder B. mit der Vereinbarung verkauft, daß F. einem Falle zu bejahen ſein, wo die auszuführenden
für die Gründung der Firma, für Gründungsauslagen Gegenſtände noch in der Wohnung des Täters lagerten.

uſw. 7000 M erhalten ſolle, dagegen bis zum Verkauf Der Angeklagte bewohnt ein einſam auf einer Höhe

ſeine ſämtlichen Geſchäftsſveſen wie Gas, Steuern, ſtehendes, kaum 500Schritte von der bayeriſch -böhmiſchen

Gehälter zahle uſw. Auf Grund dieſer und noch weiterer Zollſtraße entferntes Haus in M. , welcher Ort aus

Feſtſtellungen nahm das BG. an, daß der unterſagte 20 zerſtreut liegenden Häuſern beſteht. Abſeits von

Geſchäftsbetrieb auch in der Form der 6. m . 6. H. der in einer halben Stunde zur Grenze führenden

von F. und . als den Geſchäftsunternehmern und Zollſtraße führen nähere von den Schmugglern wegen

eigentlichen Geſchäftsführern mit ihrem Geld und der geringeren Gefahr der Ergreifung mit Vorliebe

auf ihre Rechnung fortgeführt und die Form der benügte Fußwege an die Grenze und in die dort bez

G. m .b . V. nur zum Schein und zu dem Zwecfe ge- ginnenden Wälder. Auf eine unterſchriftloſe Anzeige

wühlt wurde, das Verbot vom 26. Mai 1917 zu ums des Inhalts, daß bei ſofortigem Zugreifen die von

gehen . 2. Für die Urteilsfindungiſt die im Eröffnungss dem Angell. nach Böhmen auszuführenden Zigaretten

beſchluſſe vom 2. Aug. 1917 bezeichnete Tat maßgebend . (70 bis 80000 Stüđ) noch weggenommen werden könnten,
Darin iſt den Angell. zur Laſt gelegt, daß ſie am wurde von der Grenzſchußmannſchaft in dem þauſe

4. Juni 1917 den unterſagten Handel wieder fortgeſet des Angefl. Þausſuchung vorgenommen , wobei in ver

haben. Der Eröffnungsbeſchluß enthält fonach weder ſchiedenen Winfeln verſtedt 75 000 Stüd Zigaretten

eine örtl . noch eine zeitl . Begrenzung. Der Ausdruď vorgefunden und beſchlagnahmt wurden . Der Angell.

„Þandel “ , d . i . der gewerbsmäßige Erwerb von iſt Schweinehändler; der Verdienſt aus dieſem Handel

Waren zur gewinnbringenden Weiterveräußerung , reicht vollſtändig zum Unterhalte der Familie aus.

iſt ein Sammelname; er umfaßt alle zum Erwerb und Den Rauchwarenhandel im Inlande betreibt er nicht.

zur Weiterveräußerung erforderl. Einzelhandlungen. 3n Ausübung ſeines Schweinehandels fam er häufig

Ein unter Strafe geſtellter Þandelsbetrieb iſt deshalb nach St., wo er nach ſeiner Angabe den größten Teil

eine einheitliche aus Einzelhandlungen zuſammens der beſchlagnahmten Waren gekauft hat ; einen Teil

geſepte Tat, die Zuwiderhandlung gegen ein Bandels. will er von F. bezogen haben . Das BG. ſtellte feſt,

verbot ein fog . Sammelvergehen. Das hierüber er- daß er die Zigaretten zur Uusfuhr nach Böhmen er

gehende Urteil verbraucht demgemäß die Strajtlage worben und auf dem Weg über die Grenze zunächſt
wegen aller Einzelhandlungen des Sammelvergehens in ſeinem þauſe verſtedt gehalten habe , um zur ge

bis zu ſeinem Erlaſſe. Maßgebend für den Eintritt eigneten d . i . gegen Entdedung ſicheren Zeit die Si

und den Umfang dieſer rechtl. Wirkung iſt in den garetten in einzelnen Partien entweder ſelbſt oder

Fallen, wo wie hier nur von den Angefl. Berujung durch einen Teilnehmer über die Grenze zu bringen

eingelegt worden iſt , das Urteil erſter Inſtanz, wenn, oder durch einen Ausländer dorthin verbringen zu

wie in gegenwärtiger Strafſache, in dem erſten Bers laſſen. Es erblicte in dem geſamten Tun des An

fahren eine nach allen Seiten erſchöpfende Beurteilung gefl. vom Kaufe der Zigaretten an den Anfang der

der Tat rechtlich möglich war (10. Bd. 51 S. 241 ff.). wegen der Entdedung und Beſchlagnahme verhinderten

Demnach war hier durch das Urteil des Scho . vom Ausfuhr, die unmittelbar vor der Entdedung ver:

24. Oft . 1917 der geſamte bis dahin von den Angell. wirklicht werden ſollte. lInter der Annahme, daß
betriebene verbotwidrige pandel abgeurteilt , ohne hierin eine Verſuchshandlung liege , ſomit der Tats
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beſtand des Unternehmens der verbotenen Ausfuhr § 134 VZO . fein Unterſchied. Demnach iſt die An

erfüllt ſei, verurteilte es den Angefl. , der das Áus. nahme des BG ., daß der Angell. zu der Zeit, als die

fuhrverbot kannte, wegen eines Vergehens der Konters Zigaretten bei ihm vorgefunden und beſchlagnahmt

bande nach dem § 134 VZG . Die Reviſion des An. worden ſind, mit deren verbotswidriger Ausfuhr nach

gefl . hält die Tatſachenfeſtſtellung für die Anwendung Böhmen bereits begonnen hatte, rechtlich nicht zu

des § 134 VZG. nicht für ausreichend, da die Abſicht beanſtanden . Hiedurch iſt aber im Zuſammenhalt mit

der verbotwidrigen Ausfuhr allein nicht genüge und den übrigen , einwandfreien, von der Reviſion auch

die Aufſtapelung von Zigaretten in der Hoffnung, nicht angegriffenen Feſtſtellungen der Tatbeſtand des

file „ bei ſich bietender Schmuggelgelegenheit“ über die § 134 mit Recht als gegeben angenommen worden.

Grenze zu bringen, nur eine Vorbereitungs-, keine ( Urteil vom 20. Juni 1918, Rev. -Reg . Nr. 196/1918 ).

Ausführungshandlung ſei. „ Konfrete “ Ausführungs Ed.

handlungen, die zum Tatbeſtande des § 134 Bzo. er

forderlich ſeien , ſeien nicht feſtgeſtellt; eine ſolche Feſt

ſtellung wäre um ſo notwendiger geweſen, als die

Zigaretten nicht an einem für den Angefl. fremden Oberlandesgericht München.
Grenzorte, ſondern in ſeiner eigenen Wohnung auf

bewahrt geweſen ſeien , dieſer Aufbewahrungsort ſo- Haftung der Diſtrift&gemeinde bei orduungswid.

nach der regelmäßige, die Vermutung der Ausfuhr rigem Zuftande der Diſtrittsſtraße. DiſtrRG. Årt. 27

nicht in ſich ſchließende Ort geweſen ſei. Die Reviſion Nr. 4, StGB. § 367 Nr. 12, BGB. SS 31 , 89, 276,

wurde verworfen. 823, 831. Der Ml. hat einen Unfall dadurch erlitten ,

Aus den Gründen : Der Begriff des Unter- daß er bei dem Ueberſchreiten der Diſtriktsſtraße in eine

nehmens i . S. des § 134 VZO. umfaßt Vollendung und zu einem Durchlaß der Diſtriktsſtraße gehörende, einen

Verſuch , nicht auch bloße vorbereitende Handlungen . Beſtandteil dieſer bildende unverwahrte Vertiefung
Der Täter muß demnach mindeſtens Handlungen vor- geriet und ſich eine Verleßung des Fußes zuzog . Auf

genommen haben , die einen Anfang der beabſichtigten Grſaß ſeines Schadens nahm er die Diſtriktsgemeinde
Straftat enthalten . Das Unternehmen der Konter- ( = DOemde) in Anſpruch .

bande verlangt das Verbringen der Waren über die Aus den Gründen : Der Doemde, deren Ver

Grenze nicht; es iſt ſchon vollendet, wenn Handlungen tretung in bürgerl . Rechtsſtreitigkeiten nach Art. 1

erkennbar ſind, welche die Grenzüberſchreitung nur und 16 DiſtrRG. vom 28. Mai 1852 dem DiſtrAus

vorbereiten oder erleichtern (RO . Bd . 49 S. 308) . Nach ſchuß zuſteht vgl . Lermann, DGemdeD. S. 82 -

dem Urteile des RG . in Bd . 50 S. 116 beſteht das liegt gemäß Art. 27 Nr. 4 des gen . Oef . die Anlegung

Unternehmen einer Ausfuhr i . S. des § 134 VŽG. in und Unterhaltung von DiſtrStraßenalsgefeßl. Laſt
der Geſamtheit der Þandlungen, die unmittelbar dazu ob . Dieſe Verpflichtung , an ſich öffentlichrechtlicher

beſtimmt und geeignet ſind, eine Sache plangemäß Natur, ſchließt auch die ſich aus der Beſtimmung der
von einem im Inlande befindlichen Verwahrungsorte Grundfläche zum Weg und damit zu Zwecken des

nach einem ausländiſchen Beſtimmungsorte zu ver- öffentl. Verkehrs ergebende weitere Verpflichtung in

bringen (f. auch RO . in Goltd Arch . Bd. 62. S. 492 ). ſich, für die erforderl, Anordnungen und Maßnahmen
Von dieſen Grundſägen geleitet hat das BG. mit Recht für Unterhaltung der Straßen und die Sicherheit des
ausgeführt, daß die von ihm feſtgeſtellte Ab- darauf ſtattfindenden Verfehrs zu ſorgen. Damit iſt

ſicht des Angefl., die Zigaretten nach Böhmen aus: der öffentlich - rechtl. Körperſchaft derD & emde eine nach

zuführen, allein für den Tatbeſtand des § 134 nicht privatrechtl. Grundſäßen zu beurteilende Sorgfalts
ausreichen würde, daß vielmehr noch Handlungen er- pflicht auferlegt, der ſie in gleicher Weiſe wie jeder
forderlich waren, durch die die Ausfuhr verſucht worden Private, der ſein Grundſtüc für den Gemeingebrauch
iſt. Dieſe Dandlungen ſind ausreichend feſtgeſtellt. einrichtet, gerecht werden muß. Inſoweit handelt es

Die Borinſtanz hat nicht feſtgeſtellt, daß die Zigaretten fich um Handlungen der privatrechtlichen Vermögens

von dem Angefl. angeſammelt worden ſind , um ſie verwaltung. Eine Vernachläſſigung dieſer Obliegen

einmal, wennſich Gelegenheit dazu biete, nach Böhmen heiten durch Verabſäumung derimVerkehr erforderl .

auszuführen , d. i. durch Aufſtapelung von Zigaretten Sorgfalt iſt, was die Frage der daraus abzuleitenden
die Möglichkeit der Ausfuhr vorzubereiten ; ſie hat Haftung für den Schaden anderer anlangt, nach den

vielmehr feſtgeſtellt, daß die Zigaretten zur unmittel- Beſtimmungen der S$ 276, 823 ff. BOB . zu beurteilen,

bar“ bevorſtehenden Ausfuhr beſtimmtwaren , daß die und die Bell . als juriſtiſche Perſon des öffentl. Rechts

Verwirklichung der Abſicht des Angefl., ſie an ihm haftet für Verſchulden ihrer Willensorgane nach $$ 31 ,
befannte Abnehmer in Böhmen auszuführen, in un- 89 BOB . ebenſo wie der Private für eigenes Ver

mittelbare Nähe gerüđt und nur durch das Dazwiſchen- ſchulden (vgl. u. a . RG . Bd.54 S.59, SeujjArch. Bd . 64

kommen der Grenzſchußmannſchaft vereitelt worden S. 188, BI. F. RA . Bd.74 S. 384) . Die Befl. hat für
war. Die tatſächl. Unterlagen zu dieſer Feſtſtellung die fachmänniſche Leitung des Straßenweſens einen
geben zu einem rechtl. Bedenfen keinen Anlaß. Ins- techniſchen Beamten , den Bezirtsbaumeiſter, aufgeſtellt .

beſondere war der Umſtand, daß der unmittelbar an Dieſem liegt nach der Dienſtesinſtruktion vom 10. Nov.

der Grenze liegende Aufbewahrungsort für die Ziga: 1909 die techniſche Leitung des geſamten DiſtrStraßen

retten zugleich das Wohnhaus des Angefl. iſt, kein weſens ob (§ 1 dieſer Inſtruttion ). Er iſt zur regels

Hindernis zu der Feſtſtellung, daß die Zigaretten auf mäßigen Bereiſung der Straßen und genauen Prüfung

dem Wege zur und über die Grenze in dem Wohnhauſe ihres Zuſtands verpflichtet ( S 2) . Nach § 8 iſt er tech

nur deswegen und ſolange aufbewahrt werden ſollten, niſcher Beirat des Bezirksamts in allen Straßenbau

bis eine günſtige Gelegenheit zur ſicheren Grenzüber- angelegenheiten. Darnach iſt er techniſcher Hilfs
ſchreitung fich ergab. Verwahrt ein Grenzbewohner beamter, nicht aber ein durch Gefeß oder organiſche

die von ihm ins Ausland auszuführenden Gegenſtände Berwaltungsbeſtimmung berufenes zur rechtsgeſchäftl.

bis zur Ermöglichung ihrer Verbringung über die Vertretung berechtigtes Willensorgan der Beflagten,

Grenze einſtweilen in ſeinem unweit der Grenze alſo weder verfaſſungsmäßig beſtellter Vertreter i. S.

gelegenen Geſchäfte, ſo unterſcheidet er ſich von dem, des § 31 noch „ beſonderer Vertreter“ i. S. des $ 30

der Schmugglerware aus dem gleichen Grund und zu BOB. (vgl. Bay3fR . 1905 S. 244 , RG. Bd.74 S.23,258,

dem gleichen Zwect an einem fremden, der Grenze Bd . 79 Š. 107 ), vielmehr ein zu beſtimmten techniſchen

nahen Orte aufbewahrt, nur darin, daß bei ihm der Verrichtungen beſtellter Beainter der Bekl . i. S. des
Schmuggel erleichtert und darum die Ueberführung § 831 BGB. Die ihm übertragene Verpflichtung um

ſchwieriger iſt ; im übrigen aber beſteht zwiſchen beiden faßt die Ueberwachung des Zuſtands der Straßen auch

hinſichtlich der Vorausſeßungen für die Anwendung des / in ginſicht der Verkehrsſicherheit. Die Beſeitigung des
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gemeingefährl. und die Herſtellung des ordnungss nahmen zu treffen, die es ausſchließen , daß dauernde

mäßigen Zuſtands der Straße und ihrer Zugehörungen und offenkundige, die Sicherheit des Verkehrs ges

war eine Verrichtung , die in den Streis der Amts. fährdende Mißſtände ihr verborgen bleiben . Als ein

pflichten des Bezirksbaumeiſters fiel. Zu einer „ lei- derartiger Mifitand muß es aber angeſehen werden ,

tung“ der Ausführung dieſer Verrichtungen war die wenn die unmittelbar an die Diſtriftsſtraße angren

Bell, nicht verpflichtet. Unter dem Geſicht&punfte des ! Jende, mitten im Ort liegende Stelle Jahre hindurch

$ 831 BOB. war ſie entlaſiet, wenn ſie dargetan hatte, unverwahrt blieb, umſomehr, als die Definung zu dem

daß fie bei der Auswahl des Angeſtellten die im Ver- dort befindl . Waſſerdurihlaß der Straße gehört, es ſich

fehr erforderliche Sorgfalt beobachtet habe. Die Frage mithin um eine Stelle handelt, die beſonders in die

ihrer Faſtbarkeit auf Grund dieſer Beſtimmung kann Augen fiel und öfter& Anlaß zu Arbeiten und Bes

aber auf ſich beruhen ; denn jedenfalls iſt damit die. ſichtigungen bot . Wenn die Befl., d . h . die Mitglieder

jenige ihrer Sajtung aus § 823 BOB. noch nicht er- des Diſtrausſchuſſes als ihre verfaſſungsmäßigen Ver

ledigt und das Gericht tommt zur Anſicht, daß ein treter , ihrer Ueberwachungspflicht nachfamen , ſei es

die Schadenserſappflicht begründendes unmittelbares eine regelmäßige Ueberwachung oder auch nur ge

Verſchulden der Bell. auf Grund des § 823 gegeben legentliche in angemeſſenen Beiträumen wiederholte

iſt. Die Vertiefung, in welche der Sl. geſtürzt iſt, Beſichtigungen vornahmen, mußten ſie Kenntnis von

liegt an der öffentl. Straße . Daraus, daß fie unvers dieſem Zuſtand erhalten und dieſe ihnen Anlaß geben,

wahrt blieb, tonnte Gefahr für andere entſtehen . Sie für deſſen Beſeitigung zu ſorgen , die übrigens mit

fällt unter die in § 367 Nr. 12 StGB. aufgeführten ſehr einfachen Mitteln zu erreichen war undnach dem

Gruben , übhänge und Deffnungen . Dieſe Beſtimmung linfall auch erreicht worden iſt. Die Verabſäumung

iſt ein Geſeß, das den Schuß anderer der an dieſen dieſer Pflicht begründet für die Bell . ein für den Uns

Orten Verkehrenden – bezwedt (§ 823 Abſ. 2 BGB . ) . fall des Kl. urſächl. Verſchulden und aus dieſem er :

· Die Unverwahrtheit der Vertiefung war die lIrſache gibt ſich nach § 823 Abſ. 1 und 2 BOB. ihre Ver

des Unfalls . Daß dieſer Zuſtand auf ein Verſmulden pflichtung, dem Ml. den ihm aus dem linfall ent

der Bell. zurüd juführen iſt, hat der Kl. zu beweiſen. ſtandenen Schaden zu erſeken ( vgl . u . a . ROE. Bd . 53

Angeſichts der Straſbeſtimmung fann zur Beſtreitung S.58, JW . 1908 S. 673 3. 1, 1911 S. 95 u. 487 3. 4) .

der øaftbarfeit nicht geltend gemacht werden, die an- ( Urt. des II . Senats v . 25. Juni 1918, L 526 17 11 a) .

forderung einer Verwahrung bedeute hier, wo es ſich Medisanwalt Himard Berolzbeimer.

um eine fleine ländi. Gemeinde handle, eine Ueber

ſpannung der gebotenen Sorgfalt (Rhein . Arch . Bd . 208

S. 350). Jm übrigen iſt in den Fällen des § 823

Abſ. 2 für die Regel anzunehmen , daß die Unterlaſſung
Oberlandesgeridt Nürnberg.

auf einem Verſchulden des Verpflichteten beruht. Die

Befl: hat alſo darzutun , daß ſie das gur Sicherung Beendigung der Vormundſchaft im Falle der Legiti

der Ausführung der Vorſchriften Erforderliche getan mation, Fortdaner der nicht aufgehobenen Bormund
habe oder beſondere ſie entlaſtende Umſtände vors mait. Zuſtändigkeit zur Ergänzung vormundidajte:

liegen (Komm. von Staudinger anm . III C zu § 823, gerichtlicher Verhandlungen. ( & $ 1717, 1719 7. , 1883
JW. 1910 S. 542 3. 17 ) . Es iſt aber auch unter dem BGB.; SS 5 , 12 11. FGG.) Zu Protokoll der Ge

Geſichtspunfte des § 823 Abſ. 1 ein die Haftung der richtsſchreiberei des No. X. beantragte A. in X. die

Bell . begründendes Verſbulden gegeben ; denn es fann „ Neuanordnung“ einer Vormundſchaft über das am

nicht anerkannt werden , daß das Unverwahrtlaſſen 1. Febr. 1901 von der led . B. in P. , AG . Y., geborene

einer Deffnung an einer ſolchen Stelle nicht auch in uneheliche Kind, mit der Behauptung, er habe nach

dem lleinen ländl. Ort einen ordnung &widrigen, ſichers ſeiner urſprünglichen am 20. März 1901 erklärten

heit&gefährl . Zuſtand darſtelle, zu deſſen Beſeitigung Weigerung die Vaterſchaft zu dem Stinde ſchließlich zu

derjenige, dem die Unterhaltung der Straße obliegt, Protofoll des erſuchten AG. 3. anerkannt und am

verpflichtet iſt mit der Folge, daß die Verabſäuinung 3. März 1903 deſſen Mutter geheiratet; der Vermerk
dieſer Pflicht, ſoweit nicht beſondere entlaſtende llis über die Vaterſchaft auf der Geburtsurkunde des

ſtände nachgewieſen werden, ihm als Verſchulden an- Standesamts P. ſei unterblieben und das einſchlägige

zurechnen iſt. Der Geſchäftsherr – hier ein Vertreter Protokoll des 18. 3. über die Vaterſchaftsanerkennung

i . S. der $$ 31, 89 BOP . – darf ſich nicht dabei be- ſei bei den Vormundſchaftsaften des AG. Y. nicht mehr

ruhigen, daß er eine geeignete Perſon für die fragl . vorhanden ; er wolle munmehr die Vaterſchaft neuer

Verrichtung aufgeſtellt hat , und kann Anſprüchen lich vor dem Vormundſchaftsgericht anerfennen . Die

Dritter, die ſich auf Verlegung der Pflichten dieſes AGerichte X. und y . verneinten beide ihre Zuſtändig

Angeſtellten gründen, nicht mit dem bloßen Hinweis feit . Die von letzterem beantragte Beſtimmung des

auf deſſen gewiſſenhafte Auswahl begegnen, vielmehr zuſtändigen Gerichts nach 8 5 FOG . durch das gemeins

bleibt ſeine eigene Verantivortung für Aufrechterhal- ſchaftliche obere Gericht wurde abgelehnt.

tung des ordnungsmäßigen Zuſtands daneben be- Aus den Gründen : Nach den Erhebungen

ſtehen , und zwar iſt es jeßt ſeine Verpflichtung, dars ſind von den am 7. Juli 1903 „weggelegten “ Aften

über zu wachen, daß jene Verrichtung durch den A11- des AG . Y. über die Vormundichaft nur noch 2 Pro

geſtellten oder nach deſſen Weiſung durch die dieſem tofolle vom 4. und vom 28. März 1901 über die für

untergebenen Hilfsorgane, die Diſtrittsſtraßenwärter, das Kind erhobenen Anſprüche und über deren Nicht

auch wirflich pſlichtgemäß erfüllt werde; es liegt ihm anerkennung durch den Kindsvater A. vorhanden , die

die allgemeine Ueberwachungspflicht dem Angeſtellten übrigen Aftenſtücke wurden im Jahre 1913 ausges

gegenüber ob . Wie er dieſer Pflicht gerecht zu werden ſchieden . Die noch vorhandenen Aftenſtücke laſſen

hat, bemißt ſich nach den Umſtänden des einzelnen weder die ſpätere Anerfennung der Vaterſchaft durch

Fals . Es iſt der Befl. zuzugeben, daß ihr eine die A. oder deſjen Verurteilung hierzu noch die Anord

Ausführung des Bezirkebaumeiſters bis in das Ein- nung der Aufhebung der Vormiundſchaft oder auch nur

zeluiſte folgende Beaufſichtigung und lieberwachung die Tatſache der Verehelichung des Vaters A. mit der

nicht angefonnen werden kann ; insbeſondere fann nicht Mutter B. erkennen . Ebenſowenig iſt zu erſehen , ob

verlangt werden , daß ſie von gelegentlichen, an eina die ausgeſchiedenen Aktenſtücke ſich etwa auf dieſe lim

zelnen Stellen der Straße hervortretenden vertehrs- ſtände bezogen haben . Im Gegenſage zur Hegel des

ſtörenden oder gefährdenden Mißſtänden ſich immer § 1882 BGB. endigte im Falle der Legitimation des

ſofort Kenntnis verſchaſſe und fich von deren ſofortiger Mündels durch nachfolgende Ehe ( S 1719 ff ., 1717

Abſtellung überzeuge. linter allen Imſtänden aber BOB.) die Vormundſchaft erſt dann, wenn die Vater:

iſt ſie verpflichtet, geeignete Anordnungen und Maß- ſchaft des Ehemannes durch Urteil rechtskräftig feſts

1
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geſtellt oder die Aufhebung der Vormundſchaft vom Verkehr mit den genannten Lebensmitteln treffen .

Vormundſchaftsgericht angeordnet war ( $ 1883 Abſ. I Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften auf Grund

und II BOB.). Da feiner dieſer Endigungsgründe der SS 1 und 4 werden nach § 6 beſtraft.

attenmäßig dargetan oder aus der bloßen am 7. Juli 2. VO . über den Fang von Krammetsvögeln

1903 vollzogenen Weglegung der Aften zu folgern iſt, vom 30. Juli 1918 (HOBI. Š . 979). Nach § 1 fönnen

um ſo weniger als die Vermerfung über die Feſt- die Landeszentcalbehörden auch für die Zeit vom

ſtellung der Abſtammung des Stindes auf der ſtandes- 21. Sept. bis 31. Dez. 1918 die Ausübung des Dohnen

amtlichen Geburtsurfunde fehlt (S $ 25 , 26 Perſ0 .; ſtiegs mittels hochhängender Dohnen geſtatten und

§ 9V BayZMBef. vom 19. Januar 1900 über das Vor- die Art der Ausübung näher regeln. Zuwiderhand

mundichaftsweſen ), ſo muß davon ausgegangen werden, lungen gegen dieſe Megelung ſind nach § 2 ſtrafbar.

daß die Vormundſchaft über B , auch wenn er durch 3. VO . über Bucecern vom 30. Juli 1918

nachfolgende Ehe legitimiert wurde, noch nicht geſet (NGOI. S. 987). § 1 ſieht Vorſchriften über das

mäßig beendigt und noch bei dem AB. Y. als ur- Sammeln von Buchetern und Errichtung von Ab

ſprünglich zuſtändigem Vormundſchaftsgerichte, dem nahmeſtellen für geſammelte Bucheitern durch die Landes :

hiernach dieweiteren Ermittelungen nach § 1883 BOB . , zentralbehörden vor. Wer Buchetern an eine Ab

S $ 12 ff. FOG. obliegen , anhängig iſt. Zu der bean- nahmeſtelle abliefert, erhält nach § 3 neben der Ver

tragten „ Neuanordnung“ der Vormundſchaft und zur gütung dafür einen Schlagſchein , der ihm erlaubt ,

Beſtimmung des zuſtändigen Gerichts hiefür nach § 5 die gleiche Menge Bucheitern ſelbſt zu Oel ſchlagen

FGG. beſteht daher fein Anlaß. ( Beichl . des II. ZS. zu laſſen. Statt des Schlagſcheing fann der Åb

vom 11. Juli 1918, Beſchw .-Nr . 117/1918 ). B-r. lieferer eine entſprechende Menge Speiſeöl verlangen .

Das gegen die Ablieferung von Buchefern von der

Abnahmeſtellen gelieferte Oel, das auf Grund der er

wähnten Schlagſcheine hergeſtellte Del und die dabei

Geſekgebung und Verwaltung. gewonnenen Delfuchen dürfen entgeltlich nur an die

Sammler der abgelieferten Buchetern , die Angehörigen

Der Reiche finanzhof iſt am 1. d. Mts. in Bayerns ihrer Wirtſchaft und die in ihrem Betriebe beſchäftigten
Hauptſtadt ins Leben getreten (§ 25 RG . vom 26. Juli Arbeiter weitergegeben werden (§ 6) . Das Schlagen

1918 über die Errichtung eines Reichsfinanzhofs und von Del aus Buchecern iſt nur in den vom Striegs

über die Reichsaufſicht für Zölle und Steuern ) – ein ausſchuſſe für pflanzliche und tieriſche Dele und Fette
Meichsgericht für beſtimmte Steuerſachen ($ 7) , das nach G. m. b . H. in Berlin zugelaſſenen Delmühlen und

Erſchöpfung des landesrechtlich geordneten Rechts- nur gegen Schlagſchein geſtattet und jede andere Ver

mittelzugs mit der Rechtsbeſchwerde angerufen werden
arbeitung von Buchecern , wenn ſie gewerbsmäßig

tann (§ 9) und, abgeſehen von dieſen und anderen dem erfolgt , verboten (8 7 ) . Alle dieſe Vorſchriften ſind

Spruchverfahren beſonders überwieſenen Sachen (§ 12) , in § 8 unter Strafſchuß geſtellt. § 5 legt noch den
auch als Beſchlußbehörde ( S$ 13 , 14 ) ſowie als beguts

Landeszentralbehörden die Verpflichtung auf, Preiſe
achtende Stelle ( 15 ) tätig wird. Soweit die Nechts für den Verfauf von Buchetern im freien Verfehr
beſchwerde zum Reichsfinanzhofe zugelaſſen iſt , iſt der feſtzuſetzen , und erflärt dieſe Preiſe für Höchſtpreiſe im
ordentliche Rechtsweg ausgeſchloſſen ( 8 8 Abſ. 3 ), eine Sinne des Höchſtpreisgeſeges.

Beſtimmung, die in Stempelſachen namentlich für das 4. Vorſchriften für Kartoffeln :

Reichsgericht von Bedeutung iſt. Der Reichsfinanzhof a) Die VO. vom 18. Juli 1918 (RGBI. S. 733 )

wird uns eine neue Sammlung oberſtrichterlicher Ents dehnt die VO. über die Kartoffelverſorgung im Wirt:

ſcheidungen beſcheren : nach § 16 veröffentlicht er ſeine ſchaftsjahre 1917/18 vom 28. Juni 1917 (NOBI. S.569)
Entſcheidungen , ſoweit ſie grundſäßliche Bedeutung

mit einigen geringen Aenderungen auf unbeſtimmte

haben . Will ein Senat von einer ſolchen veröffents Zeit aus. Von den Aenderungen ſeien hervorgehoben

lichten Enticheidung in einer Rechtsfrage abweichen , die Herabſegung des Strafrahmens in § 5 der VO.

ſo hat er die Sache an die vereinigten Senate zu ver- vom 28. Juni 1917 , die Abſtellung der Beſtimmungen

weiſen ($ 20 ) – eine Beſtimmung, die dem Reichs- in den SS 7-9 dieſer VO. auf die Kartoffelerzeuger

ſteuergericht weniger zu ſchaffen machen wird als der ſtatt auf die Unternehmer landwirtſchaftlicher Betriebe
$ 137 GVG. dem Meichsgericht. Die Regelung des und die Erweiterung der Vorſchriften in § 15 gur

Berfahrens iſt vorbehaltlich einer ſpäteren geſetzlichen Ueberwachung der einſchlägigen Betriebe. In ihrer
Regelung in § 18 dem Bundesrat übertragen (vgl . die

neuen Faſſung iſt die VO. vom 28. Juni 1917 unter
Meichsfinanzhofordnung vom 21. Sept. d . J. ROBI. ! dem Datum des 18. Juli 1918 S. 738 des ROBI .

S. 1119 11.). Wir behalten uns vor, noch eingehender : befannt gegeben .

auf den neuen Gerichtshof und das Verfahren vor b) VO . über Saatfartoffeln aus der Ernte 1918
ihm zurüdjutommen. vom 2. Sept. 1918 (NGBI. S. 1092 ). Saatfartoffeln

Bundearatöverordnungen ſtrafrechtlichen Inhalto )
dürfen nach § 1 nur durch den Erzeuger, Kommunal

verbände oder landwirtſchaftliche Berufsvertretungen
(Zeitraum vom 11. Juli bis 6. September 1918 ).

und nur an Kommunalverbände, landwirtſchaftliche

1. Vorſchriften zur Sicherung der Vollss i Berufsvertretungen oder ſolche Perſonen, die ſelbſt

ernährung die Kartoffeln zur Ausſaat verwenden wollen , abgeſept

1. VO . über die Regelung des Verkehrs mit Käſe, werden . Die Zuziehung landwiriſchaftlicher Vereini

Quart, Molfeneiweiß und ähnlichen Erzeugniſſen vom gungen , Øåndler oder Genoſjenichaften als Vermittler

15. Juli 1918 (ROBI. S. 730). § 1 ermächtigt die iſt zuläſſig. Nach § 2 dürfen Saatfartoffeln aus einem

Landeszentralbehörden oder die von ihnen beſtimmten
Ktominunalverband in einen anderen nur auf Grund

Stellen den Verkehr mit Käſe, Quart und Molfen- eines ſchriftlich abgeſchloſſenen und nach den näheren

eiweiß nebit den aus Magermilch, Molte, Quark und
Beſtimmungen des § 3 genehmigten Vertrags geliefert

Molieneiweiß hergeſtellten täſeähnlichen Erzeugniſſen werden . § 5 verbietet, Startoffeln , die als Saatlar

zu regeln . Ausgenommen iſt Quart, der nach der toffeln erworben ſind, ohne beſondere Genehmigung

VO. über die Bewirtſchaftung von Milch uſw. vom
zu anderen als Saatzweđen zu verwenden, es ſei

3. November 1917 (ROBI. Š. 1005 ) an Stelle von denn, daß die Beſchaffenheit der von einem Rom -

Magermilch abzuliefern iſt; für ihn verbleibt es bei munalverband erworbenen Sartoffeln den ſo

den Vorſchriften dieſer VO. Nach § 4 kann die Reichs- fortigen Verbrauch nötig macht Die Strafbeſtimmungen

ſtelle für Speiſefette weitere Anordnungen über den
zu dieſen Vorſchriften enthält $ 9.

c ) VO. über Kartoffeln vom 2. Sept. 1918 (NOBI.

1) Lefter Bericht S. 260 dieſer Zeitſchrift. S. 1095) . § 1 ſieht die Verſorgung der Bevöltes
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rung mit Speiſekartoffelnaus der Herbſtkartoffelernte

1918 nach einem Wochenkopfſaß von 7 Pid. für die

verſorgungsberechtigte Bevölferung vor. Zur Dedung

des Bedarfs haben nach § 2 die Kommunalverbände

die in ihrem Bezirke geernteten Kartoffelmengen ſicher

zu ſtellen. Kartoffelerzeuger mit höchſtens 200 qm

Kartoffelanbaufläche ſind dabei ausgenommen . Die

ficherzuſtellenden Mengen ſind nach § 3 für jeden

einzelnen Kartoffelerzeuger, ſodann für jede Gemeinde,

jeden Kommunalverband und jede Vermittlungsſtelle

(f. § 6 der VO. über Kartoffelverſorgungvom 18. Juli

1918, ROBI . S. 738 ) feſtzuſtellen. Dabei iſt ein nach

den Anordnungen der Reichskartoffelſtelle geſchäßter

Ernteertrag zugrunde zu legen und ſind vom Ertrag

abzuziehen : Der Eigenbedarf des Kartoffelerzeugers

und ſeiner Wirtſchaftsangehörigen (14/2 Pid. für den

Tag und Kopf), der Saatgutbedarf (40 Ztr. für das

ha der Anbaufläche 1918 ) ſowie die von dem Aus

ichuß für Pflanzkartoffeln der landwirtſchaftlichen

Körperſchaften Deutſchlands als Originalzüchtungen

oder Staudenausleſe erflärten Saatkartoffeln . Troß

der Sicherſtellung dürfen nach § 4 von Unternehmern

landwirtſchaftlicher Betriebe in der eigenen Brennerei

oder einer Genoſſenſchaftsbrennerei ſo viel ſelbſtge

baute Kartoffeln, als dem für das Betriebsjahr 1918/19

feſtgeſeßten Durchſchnittsbrande bei einem Verbrauch

von 18 Ztr . Kartoffeln für 1 hl reinen Alkohol ent

ſpricht, verarbeitet , nach § 5 in Trocknereien und

Stärfefabriken Kartoffeln inſoweit, als ſie von der

Reichstartoffelſtelle oder den von ihr beſtimmten

Stellen freigegeben oder zugewieſen ſind, verarbeitet,

ferner nach § 7 Kartoffeln , die nicht geſund ſind oder

die Mindeſtgröße von 14/4 Zoll nicht erreichen, ver

füttert werden . Das Einſäuern von Kartoffeln iſt

nach 8 7 verboten , desgleichen das Verfüttern von

Erzeugniſſen der Kartoffeltrocknerei und der Kartoffel

ſtärkefabrikation , ihre Vergällung zu Futterzweden

ſowie ihre Vermengung mit anderen Stoffen. Straf

beſtimmungen § 8.

5. VO. über Höchſtpreiſe für Grünfern aus der

Ernte 1918 vom 24. Juli 1918 ' (ROBI. S. 752 ) . Sie

übernimmt die Höchſtpreiſe der VO . vom 31. Juli 1917

(NOBI . S. 672) für die neue Ernte ; nur dürfen bei

Åbnahme nach dem 15. Aug. 1918 dem Höchſtpreis

für jeden folgenden angefangenen halben Monat

25 Pfg . zugeſchlagen werden.

6. vb . über Höchſtpreiſe für Grieß, Graupen und

Grüße vom 29. Aug. 1918 (NOBI. S. 1089 ). § 1

ſeßt für den Verkauf an Kleinhändler, § 2 für den

Verkauf an Verbraucher Höchſtpreiſe feſt. § 3 er

mächtigt die Landeszentralbehörden zur Herabſeßung

dieſer Höchſtpreiſe.

7. Vorſchriften für þafer und Gerſte :

a) Die VO. vom 30. Juli 1918 (NOVI. S. 983)

feßt Druſchprämien für Wafer feſt.

b) Die VO . vom gleichen Tage ( ROVI. S. 984)

beſtimmt die Mengen Vaſer und Gerſte , die verfüttert

werden dürfen .

8. VO . über die Verfütterung von Mais und

Lupinen vom 31. Aug. 1918 (ROBI. S. 1098 ). Sie

erlaubt Unternehmern landwirtſchaftlicher Betriebe,

mit Genehmigung der Reichsfuttermittelſtelle ſtatt ħafer

und Gerſte ſelbſtgebauten Mais und von ihren ſelbſt

gebauten Lupinen die Hälfte des Ernteertrags zu

verfüttern .

9. VO. zur Avänderung der VO. über die Preiſe

für Heu aus der Ernte 1918 vom 12. Aug. 1918

(ROBI. S. 1073 ): Aenderung der in § 1 Nr.1 der

VO. vom 24. Mai 1918 ( ROBI. S. 421 ) feſtgeſepten

Heupreiſe .

10. VO. über Solonialwaren vom 2. Sept. 1918

(NGBI. S. 1099 ). § 1 ermächtigt den Reichskanzler,

die für die Zwecke der Uebergangswirtſchaft nötigen

Vorbereitungen zur Verſorgung Deutſchlands mit

Kolonialwaren zu treffen. Der Reichskanzler kann

nach § 2 Beſtimmungen über die Einfuhr, Ausfuhr

und Durchfuhr von Kolonialwaren erlaſſen, zur Durch

führung dieſer Maßnahmen Erhebungen vornehmen,

die Herſtellung von Kakao- und Schokoladewaren

regeln, mit Zuſtimmung des Bundesrats Borſchriften

über den Verkehr mit Kolonialwaren, ihren Verbrauch

und ihre Preisgeſtaltung treſſen, nach § 3 die ihm

übertragenen Befugniſſe ganz oder teilweiſe durch

Wirtſchaftsſtellen ausüben laſſen und nach § 7 be

ſtimmen , daß Zuwiderhandlungen gegen die aufGrund

der VO . erlaſſenen Anordnungen mit Strafen in dem

dort bezeichneten Strafrahmen beſtraft werden .

11. VO . zur Abänderung der VO. über Staffee

erſaßmittel vom 27. Aug. 1918 (NOBI. S. 1084 ). Sie

ändert hauptſächlich die Preiſe für Kaffeeerſaßmittel
16. Nov. 1917 (REV . S. 1053 )

in § 4 der VO. vom
18. Dez. 1917 (NOBI. S. 1109)

12. Vorſchriften für Bier : VD. vom 8. Aug. 1918

(ROBI. S. 1063), und VO . vom 6. Sept. 1918 (ROBI.

S. 1101 ) . Sie gelten nur für das Gebiet der

Norddeutſchen Brauſteuergemeinſchaft und paſſen die

Def. wegen Verwendung von Süßſtoff_zur Bierbe

reitung vom 20. Juli 1916 (ROBI. S. 763) und die

VO. über Bier und bierähnliche Getränke vom 24. Ja

nuar 1918 (ROBI. S. 55) dem neuen Bierſteuergeſep

vom 26. Juli 1918 an .

13. VO. zur Aenderung der VO . über Wein vom

31. Aug. 1918 (NGBI. S. 1092). § 3 der VO . über

Wein vom 31. Aug. 1917 (NOBI, S. 751 ) wird dahin

geändert, daß Kaufverträge über noch nicht vom Stod

getrennte Weintrauben ſowie über Traubenmaiſche,

Traubenmoſt oder Wein neuer Ernte vor der amt:

lichen Bekanntgabe des Beginns der Leſe in der

Gemarfung, wo der Wein wächſt, nicht abgeſchloſſen
werden dürfen.

14. VO. über fünſtliche Düngemittel vom 3. Aug.

1918 (RGBI . S. 999) : Zuſammenfaſjende Neureges

lung unter Aufhebung der in § 13 aufgeführten älteren
Vorſchriften. Die Ss 1-4 ſeben Höchſtpreiſe im Sinne

des Höchſtpreisgeſeges feſt. Nach § 5 muß bei jeder

Veräußerung von fünſtlichen Düngemitteln an Händler

und bei ihrer Uebergabe an Händler zum Zwede der

Veräußerung der Veräußerer dem Erwerber eine Bes

ſcheinigung über die Art des Düngemittels , ſeinen

Ochalt an Sticſtoff, Phosphorſäure und Stali ſowie

die Form dieſer wertbeſtimmenden Beſtandteile auss

händigen. Beim Weiterverkauf an Verbraucher hat

der Veräußerer die ihm beim Erwerb gemachten Án :

gaben ſchriftlich zu wiederholen, ſofern ihm nicht ihre

Unrichtigfeit bekannt geworden iſt. Knochen, Knochen

abfälle, Lederabfälle, Wollſtaub und alle ähnlichen

tieriſchen Abfälle ſind vor weiterer gewerblicher Ver

arbeitung zu Düngezweden bis auf höchſtens 1 %

Fett zu entfetten (§ 6) . Nach § 7 darf Miſchdünger

nur mit Genehmigung des Reichstanzlers gewerbs

mäßig hergeſtellt werden. Dieſe Genehmigung iſt nach

$ 8 auch nötig, wenn fünſtliche Düngemittel, die in
einer der Vo. beigegebenen Liſte nicht aufgeführt

oder anders als dort angegeben zuſammengeſeßtſind,

gewerbsmäßig hergeſtellt oder abgeſegt werden ſollen,

ſoweit der Verkehr mit ihnen nicht durch beſondere

Vorſchriften geregelt iſt. Zuwiderhandlungen gegen

die ss 5-8 werden nach § 12 beſtraft.

II . Sonſtige Borſchriften.

1. Vorſchriften für Gummiſauger: VO. vom

27. Auguſt 1918 (ROBI. S. 1083 ), die an die Stelle

der VO . vom 3. Aug. 1916 (NOBI. S. 879) tritt , und

Ausführungsbeſtimmungen dazu vom gleichen Tage

(ROBI. S. 1087). Wer Gummi- oder Regeneratſauger,

die als Mundſtücke für Kinderſaugflaſchen verwendbar

ſind oder dazu verwendbar gemacht werden , aus dem

Ausland einführt, hat hiervon der Þandelsgeſellſchaft

Deutſcher Apotheker m . b . V. in Berlin Anzeige zu

erſtatten. Dieſe Anzeigepflicht hat auch, wer Gummi
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oder Hegeneratſauger zweds Weiterveräußerung von das Zubehör treffende Teil des Erlöſes feſtgeſtellt

einem anderen als der Handelsgeſellſchaft Deutſcher werden muß .

Apothefer oder einer von ihr belieferten Apotheke Was die Fälle einer Berſteigerung außerhalb der

erwirbt oder ſolche der Geſellſchaft nicht angemeldete Zwangsvollſtređung anlangt, bei denen die Steuer

anderweit erworbene oder aus dem Ausland einge- pflicht Platz greift , wie Pfandverkauf, Verſteigerung

führte Sauger am 9. September 1918 zur Weiterver- nach $$ 383 , 966BOB., nach § 379 Abſ. 2 HGB. uſw.,

äußerung in Gewahrſam hatte. Der Anzeigepflichtige ſo ſei auf die 88 214 ff. der Dienſtanw . für die

hat die Ware bis zur Abnahme durch die Þandels- GerVollz. (JMBI. 1900 S. 744) verwieſen . Zweifel

geſellſchaft Deutſcher Apothefer ſorgfältig zu behandeln, kann bei dem Pfandverkauf die Frage hervorrufen,

handelsüblich zu verſichern und auf Verlangen an die ob die Steuer geſchuldet wird, wenn der Gläubiger

Geſellſchaft zu liefern. Außerhalb der Apotheken für ſein Recht zum Verkauf einen vollſtreckbaren Titel

dürfen Sauger der bezeichneten Art nicht feilgehalten hat und nun nach § 1233 Abſ. 2 BOB. den Verkauf

oder verkauft werden . Die Strafbeſtimmungen enthält nach den für den Verkauf einer gepfändeten Sache

§ 9 der AusfVorſchr. geltenden Vorſchriften bewirfen läßt. Die Frage wird

2. Bet. , betr . die äußere Kennzeichnung von Tabat
zu bejahen ſein . Denn es handelt ſich hier nicht, wie

miſchwaren und tabakähnlichen Waren vom 18. Juli
die Mot. 3. BOB. Bd . 3 S. 823 ungenau ſagen, um

1918 (NGBI. S. 747). Tabakmiſchwaren , die in
einen Verkauf im Wege der Zwangsvollſtreďung “,

Badungen oder Behältniſſen an den Verbraucher ab ſondern nur um eine beſondere Art und Weiſe des

gegeben werden ſollen, müſſen die in g 2, tabakähn Pfandverkaufs (vgl . Pland, BOB . Anm . 2b zu § 1233).

liche Waren die in § 3 aufgeführten Angaben auf Die Ausnahme zugunſten der Verſteigerungen im

der Padung oder dem Behältnis enthalten . Das Wege der Zwangsvollſtreďung“ wird damit begründet,

gleiche gilt nach § 4 für Patungen oder Behältniſſe, daß es ſich hier in aller Regel um Notverläufe handele,

aus denen Tabakmiſchwaren oder tabakähnliche Waren die nicht weiter belaſtet werden ſollten . Das würde

ſtüdweiſe oder loſe an den Verbraucher abgegeben nun allerdings bei dem Pfandverkaufe nach § 1233

werden . Die Angaben ſind vom Herſteller oder, wenn Abſ. 2 gleichfalls zutreffen ; aber ſchließlich trifft dieſer

ein anderer die Ware unter ſeinem Namen oder ſeiner Geſichtspunkt auch bei den anderen Pfandverfäufen

Firma in den Verkehr bringt, von ihm anzubringen regelmäßig zu ; er fann deshalb eine Ausdehnung der

($ 5 ) . § 6 verbietet, eine Preisangabe zu beſeitigen Ausnahme auf die Fälle des § 1233 Abſ.2 BGB. nicht

oder unfenntlich zu machen . Zuwiderhandlungen
rechtfertigen und der Gerichtsvollzieher wird darum

werden nach § 5 der VD. über die äußere Menn- gut tun , auch in dieſen Fällen den Betrag der Steuer

zeichnung von Waren vom 18. Mai 1916 (NGBI. vom Verſteigerungserlös abzuziehen ; denn ihm und

S. 380 ) beſtraft.
nicht dem Auftraggeber liegt nach § 12 Umísto . die

3. Bet. über Höchſtpreiſe für Schwefelſäure und
Entrichtung der Steuer ob. § 16 Abſ. 3 Geſ. er

Dleum vom 29. Juli 1918 (NOBI. S. 980). Sie tritt
mächtigt den Bundesrat über die Art der Veranlagung

an Stelle der Bef. vom 21. Sept. 1917 (ROBI. S. 855) .
und Erhebung der Steuer bei Verſteigerungen beſondere

Beſtimmungen zu treffen . Das iſt in SS 62 und 63

derAusführungsbeſtimmungen des Bundesrats ( GVBI .
Dae Umſatſteuergefeh vom 26. Juli 1918 (NOBI.

S. 433 ff .) geſchehen ; eine hiebei in § 62 Abſ . 2 der

S. 779) mit ſeiner umfaſſenden Bedeutung für unſer oberſten Landesfinanzbehörde vorbehaltene Beſtim

ganzes wirtſchaftliches Leben unterwirſt der Beſteuerung
mung für Gerichte, Notare, Gerichtsvollzieher und

nicht nur die Lieferungs- und ſonſtigen Leiſtungs ſonſtige Verſteigerungsbeamte hat das Bayer. StM . der

geſchäfte, in denen ſich dieſes Leben regelmäßig ab Finanzen in Ziff. 20 ſeiner VollzBef. vom 17. Auguſt
wickelt , ſondern auch die Lieferungen , die auf Grund

(OVBI. S. 531 ff.) für Gerichtsvollzieher und Gerichts
einer Verſteigerung erfolgen “, (§ 1 Abſ. 3) und ge- vollziehereien getroffen : ihnen hat das Rentamt auf

winnt damit beſondere Bedeutung für die als Ver- Antrag zu geſtatten , daß ſie die IImjafſteuer für ihre
ſteigerer tätig werdenden Notare und Gerichtsvoll

ſteuerpflichtigen Verſteigerungen nach Maßgabe der
zieher. Solche Lieferungen unterliegen der Steuer

$$ 16 , 17 des Geſekes , ſohin in Jahresabſchnitten bei
pflicht auch dann, wenn der Auftraggeber eine ſelbs

den der allgemeinen Umſagſteuer unterliegenden Gegens
ſtändige gewerbliche Tätigkeit nicht ausübt. Die Vor:

ſtänden und in Monatsabſchnitten bei Lurusgegell

ſchrift gilt nicht für die Verſteigerung von Grundſtücken ſtänden entrichten . Nach § 15 des Geſ . ſind die Steuer
und von Berechtigungen , auf welche die auf Grund - pflichtigen verpflichtet zur Feſtſtellung der Entgelte

ſtüde bezüglichen Vorſchriften des bürgerlichen Rechts Auſzeichnungen zu machen und zwar nach den vom

Unwendung finden , wie das Erbbaurecht uſw. Aber Bundesrut hierüber erlaſſenen Beſtimmungen ; für

auch bei der Verſteigerung anderer Gegenſtände gelten ! Notare und Gerichtsvollzieher bedeutet das indeſſen ,

ſoweit gehende Ausnahmen, daß die Steuerpflicht nur wie ſich aus § 29 der VollzBet . des Bundesrats er

bei der Minderzahl der von Notaren und Gerichts- gibt, nicht die Verpflichtung zur Führung neuer be

vollziehern vorgenommenen Verſteigerungen beſteht; ſonderer Bücher oder Regiſter.
der Steuerpflicht unterliegen nämlich nicht

Was die Strafbeſtimmungen anlangt, ſo bedroht
a ) die Verſteigerungen im Wege der Zwangs- $ 38 mit einer Geldſtrafe bis zum 20fachen Betrage

vollſtreckung,
der gefährdeten oder hinterzogenen Steuer den, der

b) die Verſteigerungen unter Miterben zur Tei vorſäßlich die Umſaßſteuer hinterzieht oder ſich einen

lung eines Nachlaſſes. ihm nicht gebührenden Steuervorteil erſchleicht; der

Die Ausnahme unter b darf wohl ſinngemäß auch Verſuch iſt ſtrafbar ( vgl . über dieſe Faſſung der Straj

auf eine Verſteigerung zur Teilung des Geſamtgutes beſtimmung die Ausführungen in der Abhandlung von

einer fortgeſepten Gütergemeinſchaft angewendet Hergt auf S. 302 ff. dieſer Nummer). Der Abſ. 2 des

werden (vgl. Lindemann, Umísto. Bem . VI zu § 1 ), : $ 38 betrifft einen beſonderen Fall des Erſchleichens

aber hier wie dort jeßt die Anwendung voraus, daß i eines Steuervorteils. Das Vergehen nach Abſ.3 iſt,

nur unter den Teilhabern an der Gemeinſchaft (den wie § 39 Abſ. 2 beſtimmt, nicht im Verwaltungsſtraf

Miiterben,dem überlebenden Gatten und den Abfömma perfahren,ſondern nur im gerichtlichen Verfahrenund
lingen ) verſteigert wird, andere Perſonen alſo als nur auf Antrag zu verfolgen . Für das Verwaltungs

Bieter nicht zugelaſſen ſind . | ſtrafverfahren enthält auf Grund des Vorbehalts in

Zu der Ausnahme für Grundſtüđe iſt zu be- 1 8 39 des Geſ. wichtige Beſtimmungen die A.VO . vom

merken, daß ſie ſich nicht auf die mit dem Grundſtück 9. Aug. d. Js . (OVBI. S. 529 f . ) : zur Feſtſtellung des

verſteigerten beweglichen Zubehörſtücke erſtredt, ſo daß Tatbeſtandes im Verwaltungsſtrafverfahren, zur Er

zur Bemeſſung der Steuer unter Umſtänden der auf laſſung von Strafbeſcheiden in dieſem Verfahren ſos

!
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wie zur Zwangsbeitreibung der in ſolchen Strafbe- haben, dadurch ergeben, daß für ſie infolge des Striegs

fcheiden feſtgeſeßten Geldſtrafen find' die Hentämter die Geſchäftsuntoſten ſehr hoch geworden ſind . Dieſes

zuſtändig ; die Erhebung von Anklagen dagegen, die führt ihn zu einer allgemeinen Unterſuchung der Lehre

Vertretung und Antragſtellung vor Gerichtſowie die von der clausula rebus sic stantibus, die er im Gegen

Einlegung von Rechtsmitteln kommt den Regierungs- ſaße zur herrſchenden Lehre auch für das geltende Hecht

finanztammern zu (82 BO. ) . Als Nebentläger Fich anerkannt haben will. Mag man nun dem Verfaſſer

anzuſchließen (8 467 StPO .) iſt hienach nicht das Rent- hier folgen oder nicht, jedenfalls liegt eine Unters

amt berufen, das den Strafbeſcheid erlaſſen hat, ſon- ſuchung vor, die für die Lehre von der clausula reb.

dern die vorgeſepte Regierungsfinanzłammer . Dagegen sic stantibus von bleibender Bedeutung ſein wird.

iſt das Rentamt zuſtändig, die Umwandelung einer Auch die zweite Frage befaßt ſich nicht mit beſonders

nicht beitreibbaren durch Straſbeſcheid feſtgeſetzten Geld- geſchaffenem Kriegsrecht ; ſie ſucht, wieder auf Grund

ſtrafe in eine Freiheitsſtrafe zu betreiben (§ 463 StPO.) . allgemeiner Säße des bürgerl. Nechts, eine befriedigende

Ausgleichung für die Fälle zu finden , in denen Elektriz.

Seere @ unfähige im militäriſchen Arbeitsdienſt gels und Gaswerke Lieferungsverträge geſchloſſen haben ,

ten, wie die Begründung zu dem RG. vom 1. Aug. d. gs. bei denen der Preis mit ſteigendem Verbrauch fiel

zur Heranziehung von õeeresunfähigen zum militäri- und der Abnehmer ſich zum Bezug einer beſtimmten

ſchen Arbeitsdienſt (ROBI. S. 1071) hervorhebt, nicht Mindeſtmenge verpflichtete, während nun der Krieg

als Angehörige des Heeres oder der Marine. Aber Einſchränkungen für die Abnehmer bringt. Die Lehren

nach § 1 Übſ. 2des Geſ. finden auf ſie die geſeglichen von der Unmöglichkeit, von Treu und Glauben im

Beſtimmungen Anwendung, die für die Perſonen der Verkehr und von der Bereicherung bilden hier die

2. Klaſſe des Soldatenſtandes gelten . Das ſoll nicht Grundlage der Unterſuchung. Der dritte Teil der

etwa ſagen, daß für ſie nur die beſonderen Beſtimmungen Abhandlung behandelt reines Kriegsrecht. Er enthält

gelten , die von der Rechtsſtellung der Soldaten der einen Abdruck und eine ſyſtematiſche Erläuterung der

2. Klaſſe im Gegenſaße zu denen der 1. Klaſſe handeln Bef. vom 15. Juni 1917 über Beſchlagnahme und Bes

(vgl. § 39 MSIOB.) , ſondern es ſoll damit ausgedrückt ſtandserhebung für elektr. Maſchinen , Transforma

ſein, daß alle für die Perſonen des Soldatenſtandes toren und Apparate. Sch

geltenden geſell. Beſtimmungen auch auf ſie anzuwenden

find mit dem aus der Sonderſtellung der Soldaten Jahrbuch des Deutſchen Rechtes. Begründet von Dr. Hugo

der 2. Kl. fich ergebenden (ziemlich bedeutungsloſen ) Neu ma n n. Herausgegeben von Dr. Frans

Abmaße. Sie unterſtehen nicht nur den militäriſchen Schlegelberger , Kammergerichtsrat und Dr.

Straf- und Diſziplinargeſeßen in vollem Umfang Theodor von Disha uſen, Geh. Ariegsrat und

auch ſoweit, als dieſe ein militäriſches Vorgeſepten- portr . Hat im Kriegsminiſterium. 16. Jahrgang.

und Untergebenenverhältnis oder eine militäriſche Bericht über das Jahr 1917. XII , 934 S. Berlin 1918 ,

Dienſtpflicht vorausſeßen -, ſondern ſie genießen auch Verlag von Franz Vahlen . Geh . M 37.—, geb. M 44.–

die beſondere Rechtſtellung der Perſonen des Soldaten- Wenn die ħerausgeber in dem Vorworte zu dieſem

ſtandes in allen übrigen Beziehungen wie z . B. in
neuen Bande des hochangeſehenen Sammelwerkes er:

der Mannſchafts- und Hinterbliebenenverſorgung, der klären, bewundernd vor der außerordentlichen Leiſtung

Familienunterſtübung u. dgl . Auch die für Soldaten
der deutſchen Rechtswiſſenſchaft im Berichtsjahre zu

geltenden Sonderbeſtimmungen des bürgerlichen Rechts ſtehen , und dieſe Beiſtung, unter den Verhältniſſen
und des Prozeßrechts wie die Beſtimmungen über das des Strieges geſchaffen , ein glänzendes Zeugnis für

Soldatenteſtament, über den Schutz der infolge des die Straft des deutſchen Geiſtes und die Freude an der

Kriegs an der Wahrnehmung ihrer Reihte behinderten Durchdringung deutſchen Rechtes nennen , ſo dürfen ſie

Perſonen uſw. ſind hienach auf jene Heeresunfähigen mit dem gleichen Stolze auch auf ihre eigene Beiſtung

anwendbar. Die in § 2 des Geſ. vorgeſehenen Aus
und die ihrer Mitarbeiter bliden, die dem verdienſt

führungsbeſtimmungen ſind durch Kaiſerl. VO. vom
lichen Unternehmen nicht nur die alten Freunde er

20. Auguſt ergangen. Nach § 4 werden die heran
halten , ſondern gewiß auch neue gewinnen wird.

gezogenen þeeresunfähigen in Kompagnien unter E. E.

Führung von Dffizieren vereinigt , die die Diſziplinar

ſtrafgewalt eines detachierten Offiziers ausüben Pfeiffenberger, O. , Rechtsanwalt in Mannheim . Die

vgl. 3 PO. SS 172, 378, 380 . Mieterfch u ß v erordnung vom 26. Juli 1917.

72 Seiten. Stuttgart 1918 , Verlag von J. Heß .

Broſch. MI. 2.- .

Bei ſeinen Erläuterungen des Mieterſchußgeſebes

Büferanzeigen. geht der Verfaſſer davon aus, daß dieſes Geſe auf

dem Grenzgebiete zwiſchen Verwaltungs- und Privat:
Bödel, Dr. jur. Friß, Hechtsanwalt am OLG. in Jena , recht liegt. lInter Zugrundelegung der Auffaſſung, daß

Wirkungen des Krieges auf Rechtsver- der Spruch des Einigungsamtes im Mieterſchußver

hältniſſe der Elektrizitäts- u. G as werke . fahren als Verwaltungsverfügung anzuſprechen iſt,

107 Seiten . München , Berlin u . Leipzig 1918, löſt er in dankenswerter Weiſe eine Reihe von Zweifels

3. Schweißer Verlag ( Arthur Sellier). Geh . Mk.3.- . fragen .

B. behandelt hier drei für die Eleftr.- und Gas Die Vorſißenden der Einigungsämter werden das

werke infolge des Strieges erheblich gewordene Fragen , Erſcheinen der Schrift begrüßen , weil ſie in ihr Aus

zu deren Behandlung ihm als rechtsfundigen Mit kunft über alle die Fragen finden , die im Geſeke kaum

arbeiter der Seftion El der Kriegsrohſtoſſabteilung angedeutet ſind . Die Erläuterungen ſind ſo eingehend

( für Elektr., Gas und Waſſer) eine beſondere Sach gefaßt, daß man in der Lage iſt , zu ihrer Michtigkeit

funde zułommt. Das Hauptgewicht iſt auf die erſte
Stellung zu nehmen.

Frage gelegt. Hier ſucht B. auf Grund der allgemeinen Gewählt hat der Verfaſſer die Kommentarform .

Dehren des bürgerl. Hechts eine Milderung der Härten Soweidnik. Landgerichtårat Alfons padenberger.

zu finden, die ſich für Elektr.- und Gaswerke, die mit

ihren Großabnehmern langfriſtige Lieferungsverträge Verantwortl . Herausgeber i. V.: E. Ellert, I. Staats

zu einem im voraus feſtgelegten Preis abgeſchloſſen anwalt im K. Staatsminiſterium der Juſtiz.

Eigentum von 3. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München , Berlin und leipzig.

Drud von Dr. F. B. Datterer & Cie. ( Jnh. Arthur Sellier ) München und Freifing.
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Rechtspflege und Volt. in der Zwiſchenzeit anders geworden , ſind die

Bon Miniſterialrat, Geh . Nat Dr.A.Meyer in München. Rechtspflege inzwiſchen raſcher und zielbewußter
Bedürfniſſe der Gefeßgebung und damit die der

,

In einer ausgezeichneten Abhandlung hat befriedigt worden; find wir auf dem grundlegenden

Th. von der Piordten hier (S. 297) das Ver
Gebietedes richterlichen Ermeſſens weiter gekommen ,

hältnis von Gefeß und Richter erörtert . Er wird iſt das richterliche Ermeſſen erweitert und die

in weiten Kreijen Zuſtimmung finden, wenn er Rechtspflege voltatümlichergeworden ? Weite Areiſe

ſagt , die Aenderung des gegenwärtigen nicht be werden mit mir dieſe Frage verneinen . Aber zur

friedigenden Rechtszuſtandes ſei nur von einer Rechtfertigung der Juſtizverwaltung Bayerng, das

freieren Stellung des Richters zum Geſeß, ſeiner vor 1870 eine gute Juſtizgeſeßgebung hatte, muß

größeren Bewegungsfreiheit, von der Erweiterung geſagt werden, daß es nicht mehr, wie vor 1870,

des richterlichen Ermeſſens zu erwarten . Dabei hat die alleinige Gefeßgebung hat und daher die Klinke

er auch einen Vorfall aus dem Jahre 1905 erwähnt, der Gefeßgebung allein nicht völlig aufdrüden kann .

die Behandlung der hypothefariſchen Nebenkautionen Geſekgebung , Rechtspflege und Juſtizverwaltung

nach Ánlegung des Grundbuchs, die dann zum befinden fich in einem Uebergangszuſtand.Mit

Eingreifen der Reichsgeſeßgebung geführt hat. Ich der raſchen Entwicelung unſerer wirtſchaftlichen

war damals der Grundbuchreferent am Landgerichte Verhältniſſe hat die Gefeßgebung nicht gleichen

München 1 und der leidtragende Landgerichtsrat, Schritt gehalten . Die Rechtspflege iſt nicht volls

der bei der erſten Grundbuch beſchwerde auf dieſe tümlicher geworden . Dies iſt in dieſen ſchweren

Lüde aufmerkjam zu machen hatte. Man war Kriegszeiten noch mehr hervorgetreten ; hier iſt die

darüber nicht erfreut. Als alter Hypothekenrichter Juſtiz noch mehr wie früher gegen die Verwaltung

verſuchte ich die Lüde auszufüllen. Allein die Ent- ins Hintertreffen geraten. Infolge der Unzahl von

ſcheidung des Landgerichts München I wurde in Kriegsverordnungen iſt 3. B. das Strafrecht ein

der fühlen und zugleich ablehnenden Art mißbilligt, Hilfsrecht der Verwaltung geworden . Es war ge

wie ſie der nun dahingeſchwundenen Begriffs: leggeberiſch verfehlt, zu glauben , alles ſei geordnet,

jurisprudenz eigen war. Doch mußte das Oberſte wenn man eine Beſtimmung erläßt und mit einer

Dandesgericht die Sache dem Reichsgericht vorlegen i Strafvorſchrift ausſtattet. Insbeſondere die Straf

und dieſes wieder mißbilligte meines Erinnerne rechtspflege iſt mit geringfügigen Strafſachen über

aus einem formellen Grunde den Standpunkt des laſtet worden. Der Richter darf nicht einſtellen,

Oberſten Landesgerichts. So war die bayeriſche wenner eine geringfügige, z. B.aus Not, begangene3

Juſtizverwaltung gezwungen, den Weg der Geſep: Verfehlung nichtfür ſtrafwürdig erachtet. Die

gebung nach Berlin zu gehen. Er war nicht ganz Rechtspflege hat hier einen großen Teil der Ver

einfach, denn , wie mir im Jahre 1906 einmal ſtimmung und Erbitterung, die aus den Anord

der verſtorbene Staatsſekretär Dr. Nieberding in nungen der Kriegsvorſchriften, insbeſondere der

Berlin ſagte, waren die Parteien im Reichstag Ernährungsvorſchriften, entſtanden ſind, mit Recht

nicht ganz leicht zu einer Aenderung des Ein- oder Unrecht ſei dahingeſtellt, auf ſich nehmen

führungsgeſefes zumBGB. zu bringen. Für die müſſen. Die Folge wareine noch ſtärkere Minderung

Gefeßgebung und Juſtizverwaltung enthielt der Fall ihrer Volkstümlichkeit. Es iſt keine Mehrung der

eine Mahnung. Die Praxis muß erlebt ſein ; fie Juſtiz in dieſen Kriegszeiten eingetreten und die

läßt ſich am grünen Tiſche nicht erlernen . 3ft es zu Beginn des Krieges gehegte Hoffnung, dicje
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ſchwere Zeit werde auch der Rechtspflege Gewinne ein neues Strafgeſeßbuch nicht erhalten, trat das

bringen , hat ſich bisher nicht erfüllt. Im Kriege ſchweizeriſche Zivilgeſeßbuch vom 10. Dezember 1907

iſt der Zug von ihr noch ſtärker weggegangen als in Kraft, das Vorbildliches auf dem Gebiete des

vorger. Früher war es eine Seltenheit in den bürgerlichen Rechtes [: huf und den Richter freier

Gefeßen den Ausſchluß der Zuläſſigkeit des Rechts- ftellte. Es ſchuf insbeſondere im Art. 1 Abſ. 2

wegs zu finden ; jeßt iſt dieſer Ausſchluß faſt zur und 3 den bahnbrechenden Saß für das Verhältnis

Regel geworden . In dieſer Entwicelung liegt etwas zwiſchen Richter und Geſeß, den unſer Bürgerliches

Rechtspſychologiſches, das legten Endes ſeinen Grund Bejeßbuch noch nicht kennt. ) Wie viele Klagen

hat im Rechtsempfinden und im Vertrauen des wären in dieſen Kriegszeiten nicht entſtanden, wie

Volkes zur Rechtspflege und zum Richter. Dieſes viele Gnadenbitten überflüſſig geworden , wenn die

Vertrauen darf nicht erſchüttert, nicht einmal ge: Ermächtigung der beſonders leichten Fälle für den,
fährdet werden . Der Richter iſt in vielen Fällen Richter Geſeß geworden wäre ? Denn die zu ſtarke

behindert, es ſich zu ſichern ; er iſt zu unfrei, ſein Inanſpruchnahme der Gnadeninſtanz fördert nicht

richterliches Ermeſſen iſt zu beſchränkt. In dieſer die Autorität der Strafgerichte. Nach dem Kriege

Stärkung und der Erweiterung des richterlichen werden wir , wie ich anderweitig wiederholt aus

Ermeſſens liegt die Schidſalswende unſerer Rechts: geſprochen habe“) , unſere Strafrechtspflege, der

pflege. Darin liegt auch eine weſentliche Kräftigung | infolge der Zunahme der ſchweren Kriminalität

der

Rechtspflege muß neben der Verwaltung wieder Wir werden vor allem an der Hand der Geſetz

mehr Plaß an der Sonne der Staatsverwaltung gebung geſeßliche Aenderungen einführen müffen,
erobert werden . nicht bloß für die Aufräumung und Niederſchlagung

In Deutſchland haben wir ſeit 1870 drei lang ruhender Strafverfahren, deren ſpäte Durch:

Epochen der Geſeßgebung . Die erſte brachte die führung friminalpolitiſch verfehlt wäre , ſondern in

perübernahme preußiſcher Gefeße, insbeſondere des erſter Linie durch die Einführung der richterlichen

preußiſchen Strafgeſezbuchs mit ſeinen ſtarren Tat- bedingten Verurteilung ), dieſes neuzeitlichen Erfaß:

beſtånden. Ihr folgte die formaliſtiſche Juſtiz | mittels für kurzzeitige Freiheitsſtrafen. Dazu gehört

geſeßgebung der 70 iger Jahre, die Ordnung des auch die Geſtattung von Teilzahlungen und Friſten

bürgerlichen Streitverfahrens mitder Ueberſpannung im Urteile durch das Gericht für die Zahlung der

des Verhandlungsgrundjaßes und die Ordnung des Geldſtrafen®) und die Anordnung von Löſchungen

Strafverfahrens mit der Ueberſpannung des Ver: früherer Beſtrafungen durch das Gericht. ) Mit

folgungszwangs, der uns in dieſen Kriegszeiten ſo der hierdurch zu erzielenden Vereinfachung in der

viel Schwierigkeiten bereitet hat und der, da unſere Behandlung der Begnadigungs- und Strafaufichub

Gefeßgebung zögernd iſt und den Bedürfniſſen ſachen würden viele Arbeiten erſpart werden . Alſo

nachhinkt, wohl auch den Krieg überdauern wird . ) die Ueberweiſung von Verwaltungsgeſchäften , die

An der Spiße der dritten Epoche ſteht das Bürger ſich jetzt in der Gnadeninftanz abwideln , an den

liche Geſezbuch , in ſeiner Art ein großes Werk, Richter. Seine Stellung wird dadurch geſtärkt und,

das ſchon Ermeſſengbegriffe für den Richter brachte. indem man ihm , z . B. bei der bedingten Ver

Doch auch ſeine Faffade zeigt ſchon Riſſe. Die urteilung die legte Entſcheidung gibt , das Ver

volle Entwicelung zum richterlichen Ermeſſen gab trauen zu ihm und ſeinem Ausſpruch im Volke

erſt die Reform des Strafrechts. Sie brachte im erhöht werden .

Vorentwurf zum Strafgeſezbuch eine faſt beiſpiel- Als wir in den Krieg traten , waren wir weder

loſe Erweiterung des richterlichen Ermeſſensund wirtſchaftlich noch geſeggeberiſch genügend gerüſtet.

damit eine ſtarke Befundung des Vertrauens zum Die Strafprozeßreform mit der Einführung der

deutſchen Richter. Darüber habe ich mich an Berufung gegen die Urteile der Straftaynmern und

anderer Stelle geäußert.') Vor allem die beſonders der ſtärkeren Heranziehung des Laienelements war

leichten Fälle, in gewiſſem Sinne das Rückgrat nicht Geſet geworden , die Strafrechtsreform war

des Entwurfs für das richterliche Ermeſſen , mit wohl vorbereitet, die Zivilprozeßreform dagegen

der Befugnis des Richters, die Strafe unbeſchränkt über die erſten wiſſenſchaftlichen Vorbereitungen

zu mildern und bei einzelnen Vergehen und allen noch nicht hinausgekommen. Gerade über die

Uebertretungen in ſolchen Fällen von Strafe ab

zuſehen, bilden die Krönungfür dieſe freie Stellung Vorſchrift entnommen werden, ſo ſoll der Richter nach
•) Art. 1 Abſ. 2 u . 3 : Kann dem Gefeße leine

des Richters. Faſt zu gleicher Zeit , als wir im Gewohnheitsrecht und , wo auch ein ſolches fehlt, nag

Vorentwurf dieſe beſonders leichten Fälle dufen, der Regel entſcheiden, die er ais Gefeßgeber aufſtellen

die für alle Seiten eine geſekgeberiſche Errungen :
würde .

Er folgt dabei bewährter Lehre und Ueberlieferung .

ſchaft bleiben werden , auch wenn wir in Bälde “) Zeitichrift für die geſ . Strafrechtswiſſenſchaft

Bd. 89 Š. 680 und Deutſche Strafrechts -Zeitung 1918

1) Die Bayer. Staatsregierung hat nach der Mit- S. 27.

teilung in Nr. 255 der Staats - Zeitung nunmeyr einen 5 ) 3m Entwurf der Strafrechtskommiſſion, SS 7471 ,

diesbezüglichen Antrag im Bundesrat geſtellt. vorgeſchlagen .

*) Rechtund Wirtſchaft 1913 S. 341 : Die Stellung •) An gleicher Stelle, $ 68, vorgeſchlagen.

des Richters im neuen Strafgeſebentwurf. 7) Ebendort 88 130 ff.
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Reform der Juſtizgeſekgebung und insbeſondere gering und die ſchwere Verfehlung, insbeſondere

des bürgerlichen Streitverfahrens und die Bei- der Kriegåmucher entſprechend ſcharf geahndet

miſchung einiger aber ergiebiger Tropfen ſozials worden ? Wurde immer auf das Rechtsempfinden

politiſchen Deles hierzu iſt in der leßten Haus- der Allgemeinheit und den Schaden, den die kriegsa

haltsberatung des bayeriſchen Landtags eingehend ſtrafrechtliche Verfehlung der Allgemeinheit und

verhandelt worden. Unſere Juſtizgeſekgebung iſt dem wirtſchaftlichen Durchhalten zugefügt hat, ge

veraltet. Mehr Prozeß- und Menſchenökonomie, nügend Rückſicht genommen und dabei der Zwed,

mehr Sonderung der Qualitäts- von der Quantitäts : dem die Vorſchriftdiente, erwogen ? Haben ſich

arbeit. Das gilt für die ganze Staatsverwaltung, immer Rechtsdurchſeßung und Rechtszufriedenheit

nicht bloß für die Juſtizverwaltung. Vor allemVor allem entſprochen ? Auf dieſe gerade in den Kriegszeiten

möglichſte Befreiung der Staatsanwälte undRichter doppelt genaue Individualiſierung der einzelnen

von formellen Geſchäften , damit ſie ſich ihren eigent- Fälle und der Strafzumeſſung in ihnen habe ich

lichen Aufgaben , der Rechtspflege, widmen fönnen . ſchon vor mehr als 34/2 Jahren an anderer Stelle

Damit geht Hand in Hand das beſondere Ver: hingewieſene). Nicht eine lange Unterſuchung 3. B.

langen , die Ausbildung der Staatsbeamten und über eine bürgerlichrechtliche Streitfrage oder über

insbeſondere der Juriſten auf einen neuen Boden die Frage, ob eine Idealkonkurrenz oder Geſekes
zu ſtellen .

Damit vereinigen ſich weitere Ber konkurrenz vorliegt, bringt die Entſcheidung und

ſtrebungen, die Ausbildung an den Univerſitäten damit den Richter dem Volke näher. Eine klare,

anders zu geſtalten. Der Gedanke iſtdurchgedrungen , kurze und baldige Entſcheidung fordert ja unſere

daß das Recht den wirtſchaftlichen Bedürfniſſen Zeit mit ihren drängenden wirtſchaftlichen Be

dient, und die Erwägung , aus welchem wirtſchaft dürfniſſen. Bei alledem handelt es ſich um das

lichen Grunde die einzelne Vorſchrift erlaſſen worden Anſehen der Rechtspflege und um ihre Weiter:

iſt, iſt in den Vordergrund der Betrachtung und entwickelung.

auch der Rechtsanwendung getreten . Eine größere Iſt dieſes Anſehen der Rechtspflege in dieſen

Ausbildung der Beamten in wirtſchaftlicher und | Kriegszeiten gewachſen ? Die Unabhängigkeit der

techniſcher Hinſicht wird verlangt. Die wirtſchaft: Gerichte, dieſes Fundament der Staatsverwaltung,

liche Umwälzung , die uns dieſer Krieg gebracht iſt glücklicherweiſe unangetaſtet geblieben . Und auch
hat , wird dieſes Verlangen nur beſtärken .

unſere Schmurgerichte ſind nicht,wie in Deſterreich,

Auf das Veraltetſeinunſerer Juſtizgeſezgebung ſuspendiert geweſen. Aber Angriffe gegen die

mag auch zum Teil zurückzuführen ſein , daß man Rechtſprechung hat es in der Deffentlichkeit gegeben

der betrüblichen unſozialen Erſcheinungen der Jeßt: - welchem Zweige der Staatsverwaltung wäre

zeit , insbeſondere des gemeinſchädlichen Kriegs- in dieſen Kriegszeiten der Vorwurf erſpart ge

wuchers, nicht genügend Herr geworden iſt. Meines blieben, daß ſeine Maßnahmen den Bedürfniſſen

Erachtens hätten ſeine Bekämpfung und Aburteilung der Allgemeinheit nicht genügt haben, - und

in einem abgekürzten , etwa ſtandgerichtlichen Ver manches Urteil iſt als dem Rechtsempfinden nicht
fahren erfolgen müſſen, nicht in dem auf Friedens- entſprechend bezeichnet worden ; in Kriegswucher

verhältniſſe und andere wirtſchaftliche Verhältniſſe fallen iſt oft und erſt neuerdings über zu große

zugeſchnittenen Verfahren der Strafprozeßordnung . Milde der Urteile geklagt worden . In vielem

Es darf übrigens nicht verkannt werden , daß für trägt unſere Geſekgebung die Schuld daran. Schon

die Rechtspflege wie für die ganze Staatsverwaltung einmal wurde gegen die Richter aus dem Volte

bei der Hochflut von Verordnungen und Einzel der unberechtigte Vorwurf der Weltfremdheit er :
vorſchriften, die auf ganz anderen wirtſchaftlichen hoben, als ſie gezwungen waren , die harten Rüd-=

Verhältniſſen beruhten, und zugleich bei der ge- fallſtrafen , z . B. bei Entwendung von Rohle, zu

ſchwächten Bejekung der Gerichte und Staats
verhängen . Ganze Arbeit iſt auch hier nicht gemacht

anwaltſchaften ſchwere Aufgaben erwachſen, find worden . Man hat immer zu viel auf die Straf

Aber man muß ſich in die wirtſchaftlichen Ver: rechtsreform verſchoben, deren Schickſaleunbeſtimmter

hältniſſe dieſer Kriegszeit und in den Zweck dieſer
geworden ſind, und manche Vorſchriften des Kriegs

Kriegsverordnungen bei ihrer Anwendung hinein- ſtrafrechts ſind in den Strafdrohungen zu ſtarr ;

denken . Ich bin faſt die ħälfte meiner langen ſtatt entſprechend dem neuzeitlichen Strafrechte weit

dienſtlichen Tätigkeit Richter geweſen und bin geſpannte Strafrahmen zu geben , drohen ſie wie

ſtolz auf meine richterliche Tätigkeit. Und deshalb
3. B. in der Getreideordnung u. a . multiplare

wird man dieſe von treueſter Anhänglichkeit an die Strafen an . Der Richter iſt durch die Starrheit

richterliche Tätigkeit getragenen Bemerkungen ſo

aufnehmen, wie ſie gemeint ſind. Hat ſich nun
8) Deutſche Strafrechts -Zeitung 1915 S. 109 : „ Neue

in dieſen ſchweren Kriegszeiten die Rechtspflege,
Auſgaben der Strafrechtspflege. In der Bet. des

insbeſondere unſere Strafrechtspflege, welche die St. Staatsminiſteriums der Juſtiz v . 9. April 1918, die

Hauptlaſt trug, immer den Kriegsbedürfniſſen ſach : Strafrechtspflege während des Krieges betr ., (JMBI.

entſprechend angepaßt, iſt feine Buchſtabenjuris
S. 55 ) iſt die ſorgfältige Individualiſierung des eins

zelnen Falles, insbeſondere der Strafzumeſſung dringend

prudenz getrieben worden , iſt die Schabloniſierung nahegelegt und auch der geringfügigen, nicht ſtraf

der Fälle vermieden und die treine Verfehlung würdigen Verfehlungen gedacht worden.

-
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unſerer Geſeke gebunden und dieſes Gebundenſein müſſen, darüber herrſcht wohl Uebereinſtimmung .

mag zuweilen auch da , wo er freier entſcheiden Je einfacher und raſcher die Verwaltungsmaſchine

kann , ihn an althergebrachte Bahnen erinnern und geht , um ſo beſſer iſt es auch für fie und die

hindern , neue Wege zu gehen . Und dann : haben Allgemeinheit. Ob allerdings alle Vorſchläge, die

wir in der Rechtspflege immer die richtigen Kräfte neuerdings der frühere Preußiſche Juſtizminiſter

am richtigen Orte ? Für die Rechtspflege, in der Dr. von Beſeler in ſeiner Abhandlung „ Ueber

es um Vermögen, Ehre, Freiheit und um Leben die Rechtspflege nach dem Kriege“ gemacht hat,'')

geht , ſind gerade die beſten Kräfte gut genug. auf dem Wege einer nicht bloß vereinfachten ,

Die Koſten trägt ſonſt die Allgemeinheit, das ſondern auch ſicheren und volkstümlicheren Rechts:

rechtſuchende Publikum . Ein tüchtiger Richter, der pflege liegen , iſt mir zweifelhaft . Zu allem aber

Streitſachen raſch entſcheidet oder ſchlichtet, kann gehören tüchtige Kräfte, die durch angemeſſene Be

ein Segen für ſeinen Bezirk ſein. Dabei möchte ſoldungsverhältniſſe, losgelöſt von Beförderungen

ich begreiflicherweiſe von der großen Anzahl von und Titeln , am richtigen Plaße gehalten werden .

Juſtizdienſtanwärtern und der Ueberalterung unſerer Die Welt- und Schicjal&mende, die nun einſekt ,

Juſtizbeamten in Bayern hier nicht reden . Dieſe ' trifft im kleinen auch unſere Rechtspflege und ihre

Verhältniffe find bei Beratung des legten Juſtiz- | Beziehungen zum Volk. Man ſoll die notwendigen

haushalts im Landtag eingehend erörtert worden. geſeßgeberiſchen Bedürfniſſe raſch befriedigen und

Die Entwickelung wird notwendig zu einer Kon= nicht erſt warten, bis ein neues Strafgeſekbuch,

tingentierung für den Zugang von Anwärtern eine neue Zivilprozeßordnung oder eine neue Straf

führen müſſen , wie in anderen Teilen der Staats: prozeßordnung, große abgeſchloſſene Geſekbücher,

verwaltung. Nicht bloß für die Juſtizverwaltung, kommen. Es können der Rechtspflege neue Lebens

für die ganze Staatsverwaltung gilt der Saz, kraft und Wechſelbeziehung zwiſchen ihr und dem

den ich ſchon einmal vor bald 20 Jahren in einer Volfe zugeführt werden . Ob es nicht möglich ge

großen Tageszeitung ausgeſprochen habe : „Außer: weſen wäre , die Mieteinigungsämter ſofort den

ordentliche Talente müſſen herausgehoben werden, Amtagerichten anzugliedern, vermag ich nicht zu

nicht8 läßt tüchtige Beamte in den höheren Stellen entſcheiden. Aber wenn wir in geordnete Friedens:

mehr erlahmen, als ein Aufrücken in die höheren verhältniſſe kommen , ſollte man verſuchen die

Stellen nur nach dem Alter. “ Aber iſt in unſerer Sühne- , Schieds- und Einigungsămter den Amts:

Geſekgebung und vor allem in dem Beſoldungs gerichten anzufügen . Dies gilt vor allem von den

mejen für dieZuſtizbeamten und insbeſondere für Mieteinigungsämtern . Hoffentlich iſt es nicht zu
weſen
die Richter die Entwickelung, die jest in Rieſen- ſpät. Ales dies liegt auf dem Gebiete der Er

ſchritten in der Abwanderung der Geſchäfte an das weiterung der richterlichen Befugniſſe durch die

Amts- und das Schöffengericht eingefekt hat, recht: gütliche Schlichtung entſtandener und durch die

zeitig vorausgeſehen worden ? Siewird weitergehen; Vorbeugung gegen drohende Rechtsſtreitigkeiten und

der Zug geht an das Amtsgericht. Wir werden damit auf dem Gebiete der Zuführung eines neuen

damit rechnen müſſen, daß die Zuſtändigkeit der Lebenselementes für die Rechtspflege. Sie muß oft

Schöffengerichte weiter durch die Ueberweiſung der genug in ſtarrer, zuweilen unwillig aufgenommener

Rüdjalsdelikte und dann auch die der Amtsgerichte Entſcheidungsform dem Rechtſuchenden gegenüber

in Zivilſtreitſachen, auch wegen des Sintens des ſtehen oder kann nicht entſcheiden , wenn ſie z. B.

Geldwertes, erhöht wird. Nach dem Kriege werden wegen Diebſtahls auf 1 Jahr Gefängnis oder

wir ſchon aus finanziellen Gründen eine Verein wegen Fehlerei auf 1 Jahr Zuchthaus erfennen

fachung der Staatsverwaltung erhalten müſſen , muß oder wenn ſie einen Zivilſtreit, den ſie ent

die auch die Rechtspflege umfaſſen wird, unbe : ſcheiden möchte, mangels des Amtsbetriebes im

ſchadet ihrer Tüchtigkeit und Sicherheit. Dieſe bürgerlichen Streitverfahren nicht zu Ende führen

Vereinfachung muß natürlich alle Zweige der kann. Ich würde tein Bedenken tragen für dieſen

Staatsverwaltung umfaſſen , und nichts wäre Gewinn neuer Geſchäftsaufgaben auch im Zivil

unbefriedigender als , wenn ſie ſich nur auf die ſtreitverfahren, – ich weiß , ich finde hier nicht die

Juſtiz erſtrecken und dieſe die allein Leidtragende Zuſtimmung vieler Kollegen, – Schöffen , Laien

ſein würde . Die Laſten des Krieges , die Kriegers beiſiger, nicht bloß in Mietſachen , ſondern auch

fürſorge , der wirtſchaftliche Wiederaufbau, die Ver: z . B. in Agrarſachen u . a . zuzulaſſen. Wie es

zinſung der Anleihen und, was noch dazu kommen vergeblich iſt ſich gegen politiſche Staatsnotwendig:

wird, werden Sparſamkeit unerbittlich heiſchen. keiten zu ſtemmen, ſo iſt es auf die Dauer auch
.

Schon vor 2 Jahren, als die Kriegsverhältniſſe nicht möglich gegen die ſtärkere Heranziehung des

noch günſtiger ſtanden , habe ich an anderer Stelle Laienelements in der Rechtspflege anzufämpfen.

dieſe Vereinfachung der Staatsverwaltung er- Das Volk will ſeine Beteiligung an der Rechts

örtert.9) Daß unſere Staatsverwaltung und ing : pflege. So verhindern mir weitere Abtrennungen

beſondere unſere Rechtspflege wirtſchaftlicher ſein durch Sondergerichte von der Rechtspflege, ich

1

Recht und Wirtſchaft 1916 S. 133 u . 241 .
19) Deutiche Hevue 1918, Septemberheft S. 197.
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darf hier an die Kaufmanns- und Gewerbegerichte Mitangetlagte und Mitbejduldigte.
erinnern - und erhalten ſie lebensfähig. In

Richterkreiſen hat man ſich früher, erinnere ich
Bon Oberſtlandesgerichtsrat Dr. Schierlinger

in München.

mich recht, gegen die weitere Heranziehung von

Schöffen im Strafverfahren ausgeſprochen und das
In der Deutſchen Strafrecht83. 1914 S. 242 ff.

durch den Einfluß der Richtervereinigungen in der hat Alsberg demhat Alsberg dem „ Mitangeklagten“ einige be

Allgemeinheit nicht gemehrt . Das wird nach dem merkenswerte Unterſuchungen gewidmet, die hier

Gange der Entwickelung wohl ein überwundener teils beſprochen , teils ergänzt werden ſollen . Neben

Standpunkt ſein. Ich wünſchte es ebenſo, wie ich dem Mitangeklagten , einem „Angeklagten“ i . S.
an anderer Stelle offen der Anſicht und dem des $ 155 StPO. , nennt das Gefeß hie und da

Wunſche Ausdruck gegeben habell), daß Standes- den „ Mitbeſchuldigten “ ; ") dies kann je nach dem

vertretungen und insbeſondere Richtervereinigungen Stande des Verfahrens ein „Angeſchuldigter“ (1.

bei der Vorbereitung wichtiger Geſeke aus perſón: $ 155) oder ein „ Beſchuldigter“ ſein , d. h. eine

lichen und fachlichen Gründen herangezogen und ſtrafrechtlich verfolgte Perſon. Die Gemeinſam.

gutachtlich gehört werden ſollen. Gelingt es, unſerer keit der Verfolgung begründet,mag deren Stadium

Rechtspflege neue Arbeitsgebiete zu erſchließen, die ein einheitliches oder ein verſchiedenes ſein , das

insbeſondere in der Erweiterung der Sühnemöglich: Verhältnis der Mitbeſchuldigten. ) Hier tritt ſo

keiten liegen , dann wird auch ein noch ſtārteres fort eine Verſchiedenheit der Grundlagen hervor,3)

Vertrauen zwiſchen Volt und Richter lebendig die einerſeits der $ 3, andererſeits der § 236

werden. bildet ; als Regelfall erſcheint der innere Zuſammen:

Das ſind einige Gedanken, die ich angeregt hang der ſtrafrechtlichen Vorgänge,das Teilnehmer

durch die Ausführungen v. d. Þfordtena raſch verhältnis (weiteſten S., ſ.83), das zur prozeſſualen
niedergeſchrieben habe. Sie ſind Stückmert und nur Vereinheitlichung geradezu nötigt,als im Leben

als ſolche zu nehmen . Die kommenden Zeiten kann recht häufige Ausnahme die vom Gericht anges

niemand völlig überſehen; eiſerne Notwendigkeiten ordnete Verbindung vonordnete Verbindung von – auch nur äußerlich

werden eine raſche Löjung fordern. Wie vieles iſt und irgendwieund irgendwie - zuſammenhängenden Strafſachen

in der Rechtspflege in dieſen Kriegsjahren aufge: ohne Unterſchied der Prozeßlage, ja des Rechts

ſchoben, nicht aufgearbeitet worden ? Ich brauche zuges ($ 236). Die ſtärkere Betonung der Selb

hier nur an die Shuldenabwicelung nachdem ſtändigkeit der einzelnen Strafſachen in derartigen

Kriege zu denken . An zweierlei wird dieſe kommende Füllen iſt m . E. das Hauptverdienſt von Alsberg

Zeit wohl feſthalten müſſen : An dem Fundamente Ausführungen.

der Rechtspflege, ihrer Unabhängigkeit, darf nicht
Die Stellung als MA. oder MB. bedingt

gerüttelt werden ; ſonſt löſt ſich alles Vertrauen .
eine Reihe von Beſchränkungen , die zwar den

Und andererſeits wird ſich das Drängen des Voltes
Teilnehmer mit Recht treffen, dem bloß wegen des

nach einer raſchen, einfachen, billigen und volls äußeren Zuſammenhanges Mitverfolgten aber

tümlichen Rechtspflege nicht aufhalten laſſen .Die möglichſt erſpart werden ſollten .

Staatsverwaltung muß es fördern . Die Rechts:
1. Der MA. oder MB. Eann ebenſo wie der

pflege ſoll von dem Vertrauen des Voltezgetragen dieſer zu dem anderenMA.ineinem durch den
Staatsanwalt einen Zeugen dadurch verlieren, daß .

jein . Es müffen zwiſchen Richter und Volt ver

trauensvolle Beziehungen , ſachliche und perſönliche, $ 51 betroffenen Verhältnis ſteht und von dem

beſtehen. Dieſes Vertrauen wird feſter begründet dort bezeichneten Rechte Gebrauch macht. Die

ſein, wenn der Richter eine größere Bewegungs- Rechtſprechung“) ſchließt zwar das Zeugnisver
freiheit auf ſeinen Arbeitsgebieten erhält und ſein weigerungsrecht in Anbetracht ſolcher ſelbſtändiger

richterliches Ermeſſen erweitert wird,jo daß nicht Straffälle aus, an denen der Angehörige des Zeugen

immer bei einzelnen Fällen , die der Gejezgeber nicht beteiligt iſt ; allein bei anderer Sachlage

nicht vorausſah oder nicht vorausſehen konnte, die
entfällt durch die Entſchlagung oft ein wichtiges

Klinte der Geſekgebung in die Hand genommen
Beweismittel für oder gegen einen Beſchuldigten ,

oder der Weg der Begnadigung bejdhritten werden bezüglich deſſen ſie überhaupt nicht ſtattfinden
muß. Für diejenigen , welche Geſetze vorzubereiten, könnte, wenn er nicht MÁ. oderMB. in dem

zu erlaſſen und anzuwenden haben, wird der Sat Telben Verfahren wäre. Eine beſſere, dem

„die Recht&pflege muß volkstümlich ſein “ in der richterlichen Ermeſſen mehr Spielraum gewährende

Zukunft nicht bloß ein Ariom ſein dürfen .
Faſſung enthält die öſterreichiſche StPO. ($ 152

Abſ. 2 ); ſie gibt dem Zeugen das Entſchlagung8:

11) Juriſtiſche Wochenſchrift „Anwaltſtand und

Strafrechtsreform “ 1918 S. 387.
1) Abfürzungen : ,MA.“ , „ MB ." ; die angef. Bara :

graphen ſind die der StPO .

3) SO RGSt. 33, 350 im Anſchluß an 27, 270

und 32, 72 und unter Ablehnung von 27, 312.

3 ) Zur Syſtematik vgl . Birfmeyer, Strafproz.S.110.

4) RO , 16, 154 ; Goltd. 45, 286 ; a. M. JW. 1888

S. 63 .
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recht gegenüber dem ihm nicht verwandten MB. des zunächſt unbeeidigten Zeugen helfen,

nur, wenn eine Sonderung der dieſen betreffenden die ihm zugleich auch die Pflicht zur Wahrheits

Ausſagen nicht möglich iſt.“) Die entgegengeſepte gemäßen Ausſage auferlegt . Das RG. hat ſeiner

Richtung bezeichnet der deutſche Entwurf einer ſeits den MB., ſofern gegen ihn nur nicht ſchon

SIPO. in 850 mit den Worten : Zur Verweigerung das Hauptverfahren eröffnet, er alſo zum MA.„

des Zeugniffes im vollen Umfang iſt berechtigt“ geworden iſt, für zeugnisfähig auch in der

uff.; die Rückſicht auf den Zeugen geht hier ent- Hauptverhandlung – erachtet;19) der lekte Schritt,

ſchieden weiter, als er beanſpruchen tann und als die Gleichſtellung des MA. mit dem MB. , ſollte

der Wahrheitsermittlung bezüglich der MA. bezüglich der Fragen , die nicht den für beide MA.
dienlich iſt.

irgendwie gemeinſamen Straffald betreffen , un

2. Eine weſentliche Beſchränkung für den
bedenklich ſein .

MB. oder MA. bildet das Verbot , ſeinen Genoſſen 3. Anlangend die Beeidigung der Ausſagen

als Zeugen zu verwenden . Dieſes Verbot, das iſt zu 8 56 Nr. 3 zu bemerken : Daraus , daß das

aus der begriffsmäßigen Unvereinbarkeit der Be- Verbot der Beeidigung ſchon den der Teilnahme

ſchuldigten- und der Zeugenſtellung folgt, iſt praktiſch (Begünſtigung uſw.) nur Verdächtigen mitbetrifft
nicht ohne Ausnahmen . Alsberg will es mit Recht, und daß es ſich auf bereits abgeurteilte Beteiligte

auch für die MA. , auf Ausſagen über ſolche Tat: erftredt, iſt nicht zu ſchließen , daß die zwiſchen

ſachen beſchränkt wiſſen, die für deneigenen Straf- beiden ſtehende Gruppe der MB. ſchlechthin dem

fall des als 3euge benannten MA. in Betracht $ 56 Nr . 3 unterworfen wäre; es kommt auf

kommen. An dem gegenteiligen Standpunkt hält den Verdacht des über die Beeidigung befindenden

das RG. , das ihn in E. 6 , 279 eingehend be- Richters an, ſo daß ein MB. , der dieſem nicht

gründet hat, noch jeßt feſt ;') ihn haben u . a . teilnahmeverdächtig ſcheint, ſogar hinſichtlich der

Binding, Bennecke- Beling, Detler mit triſtigen , den Gegenſtand der Unterſuchung bildenden Tat“
Gründen bekämpft . Zuzugeben iſt ja , daß der beeidigt werden kann , ia muß, mögen ihn auch

Aufbau des Strafverfahren und namentlich die der Staatsanwalt, der IInterſuchungsrichter uff.

Anordnung der Kauptverhandlung einem Rollen- für teilnahmeverdächtig halten ." ) Der Ausdruck

wechſel der hier fraglichen Art hinderlich ſind. Tat" bezeichnet hier bekanntlich mehr als den

Die Hinderniſſe ſind aber nicht unüberwindlich , geſeßlichen Tatbeſtand, er umfaßt den geſamten

die Bekundungen des MB. oder MA. zu der Vorgang, innerhalb deſſen leşterer verwirklicht

einen Sache laſſen ſich von denen zu der andern worden iſt ."9) Bei einem Vorgang, der in mehrere

meiſtens trennen ; als legter Ausweg bleibt , auch ſtrafrechtlich ſelbſtändige Akte zerfält, richtet fich

für die Hauptverhandlung,noch immer die Trennung die Beeidigungsfrage nach dem inneren Zuſammen:

der bieber verbundenen Sachen ſelbſt. Das Oberſte hang der einzelnen Akte.15) Wo ein ſolcher Zu:

LG. ſagt in anderem Zuſammenhang,) aber auch ſammenhang fehlt, muß derMB., ſofern er an dem

für unſere Frage zutreffend: „ Durch die Ver- betr . Einzelakt unbeteiligt iſt, über dieſen eidlich ver:

bindung .... darf der davon Betroffene an den nommen werden .° 4) Der Teilnahme ſteht übrigens

Rechten, die ihm bei getrennter Verhandlung zu: die Alleintäterſchaft des Zeugen ſowie deſſen (jelb :

ſtehen würden , keine Einbuße erleiden , da ſie aus ſtändige) Mehrtäterſchaft neben dem Angefl.gleich ;15)

prozeſſualen Zweckmäßigkeitsgründen erfolgt und des weiteren darf hier für den Teilnahmebegriff

von dem Willen des Beteiligten unabhängig iſt.“ ( ſtrafbare Mitwirkung aktiver Art) auf Löwe ver

Im Intereffe der Wahrheitserforſchung ſollte jedes , wieſen werden.16) Die an ſich bedenkliche Annahme

auch ein minder verläſſiges Beweismittel heran- des RG. , daß der Beſchluß der Nichtbeeidigung

gezogen werden ; die nur auskunftweiſe Vernehmung mit dem allgemeinen „ Teilnahneverdacht“ (ſtatt

des MA. als ſolchen begegnet , abgeſehen von einem näherer Darlegung der Teilnahmeform uff.) auß

häufigen und oft ſehr erklärlichert Mißtrauen der reichend begründet werde,' ?) hat gegenüber einem'

Richter, ſchon der prozeſſualen Schwierigkeit, daß MB. noch am eheſten eine Berechtigung.

ſie nur durch den Vorſißenden erfolgen kann , 4. Auf die Annahme, eine in einem beſtimmten

Fragen desStaatsanwalts, des Verteidigers und Verfahren einmal uformell" als Beſchuldigter

des andern MA. nurd urch Vermittlung des erſteren (Mitangeſchuldigter) aufgetretene Perſon fönne,

ſtatthaft ſind ; 9) hier kann nur ein wenn auch bloß

zeitweiliger Uebergang des MA. in die Stellung 10) LZ . 1916, 1369.

11 ) RGSt. 16, 210 ; JW . 1912 , 943.

12) ROSt. 32, 32 ; vgl. Bay3fN. 3, 435 .

6 ) Bgl. d . Schwarze, Stomm. S. 178; Buchelt- Dreyer 18) Necht 1912 Nr. 435 .

N. 7 zu § 51 ; a. M. Löwe, Anm . 3 a dal. 14) NOŠt. 11 , 1 ; 49, 359 ; vgl. Rechtſpr. 6, 466 ;

9 Dies und die Nuşanwendung für 8 236 gibt 7, 98 .

das ÁG. nicht zu, SeuffBl. 67, 449; Necht 1906 Nr. 1277. 15) ROSt. 5, 362 ; 83. 1915 , 42 ; auch Recht 1917

") 13. 1916, 1549. Vgl. Rechtſpr. 10, 343 ; Löwe Nr. 1751 .

16 ) Löwe N. 3 a zu § 56 ; neuere Entich im Recht

8) Seuff Br. 78, 271 , betr. den Anſchluß eines 1913 Nr. 2662, 3211 ; 1914 Nr. 1030 ; 1917 Nr. 1750,

MA. als Nebenkläger. | 1751 ; 1918 Nr. 310 ,

') StPO. 8 239 ; NGSt. 47, 139 . " ) LZ . 1916, 954.

!
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ju § 236 .
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gleichviel in welchem Stadium das Verfahren der Frage, inwieweit außerhalb des § 244 die

gegen ſie und jenes gegen den MB. fich befindet, Stellung eines Beweisantrages durch den

nicht mehr in anderer Eigenſchaft aufgefaßt werden , einen MA. oder die Ablehnung eines ſolchen An:

ſcheint ſich das RG.18) bei einer weiteren Ein : trages für oder gegen den andern MA. wirkt,

ſchränkung der Verteidigung von MA. oder MB. möchte ich Alsberg, der hier die RGE. 17 , 3759 )

zu ſtüßen . Als Zeuge könnte jene Perſon im Fall mißbilligt, nicht beitreten. Gewiß ſoll ein um

ihrer Erkrankung oder weiten Entfernung nach ſichtiger Vorſißender nach der Stellung oder doch

§ 222 dernommen werden ; den MB. ſchließt der vor der Ablehnung ſolcher Anträge einzelner die

Wortlaut des § 222 hievon aus , während ſeine MA. befragen ; verſäumt er dies jedoch, ſo be:

Ausſage , wenn bereits früher – in gehöriger gründet das die Reviſion nicht. 8) Wie nach 8 61

Form – aufgenommen , in der Hauptverhandlung ZPO. die Handlungen eines Streitgenoſſen dem

für oder gegen den anderen MB. benügt werden andern weder zum Vorteil noch zum Nachteil ge

könnte ($ 250 Abſ . 1 ) . Zur Vorbereitung der reichen, ſo ſtehen auch die MÅ. dem Staatsan

Hauptverhandlung darf alſo hier etwas nicht ſtatt: walt regelmäßig als einzelne gegenüber, jeder

finder, was , wenn zufällig ſchon anderwärts ge: muß für ſich handeln ; auch der einer notwendigen

ſchehen, in der Hauptverhandlung verwertet werden Streitgenoſſenſchaft vergleichbare Fall der Teil:

dürfte. Es iſt zxzugeben , daß außer dem Wort: nahme (e. S.) begründet keine Ausnahme. Ver:

laute des § 222 auch die Unvereinbarkeit des ſäumnißfälle der in § 62 ZPO. bezeichneten Art

Teilnehmerverhältniſſes 19) mit der Zeugenrolle für ſind dem Strafverfahren fremd.

die Unzuläſſigkeit der auswärtigen Vernehmung Ueber die Verbindung zweier in verſchiedenen

ſpricht; unterſtellt man aber den Fall zweier bloß Rechtszügen ſchwebenden Sachen vor der Straf:

äußerlich zuſammenhängender Strafſachen , ſo, kammer und über die hieraus folgenden Unſtimmig:

ſchwinden die Bedenken gegen die Heranziehung feiten bei Verleſung ſchöffengerichtlicher Protokolle

der als Beſchuldigter unerreichbaren Perſon als 1. RGSt. 20, 161; Recht 1910 Nr. 353 ; Löwe

Zeuge und es bildet nurmehr eine Formfrage, $ 236 Anm .1 und die Kritik Alsberg'8 a. a . D.

ob das – gegebenenfalls und nach 8 203 aus:
6. 245 ff.

geſepte - Verfahren gegen dieſe (im Falle der

RGE. imAusland befindliche) Perſonvorerſtnoch ausdrüdlichzugeſtandenenBefugniſſen ſind hier zu
An minder erheblichen, den MA. in der StPO .

abgetrennt oder ob ſie ohne weiteres als unbe :
nennen : das Recht des MA. auf nachträgliche

eidigter Beuge vernommen werden ſoll.
Mitteilung deſſen, was in ſeiner nach § 246 an

Alsberg (S. 244 ff.) hat weiterhin auf die geordneten zeitweiligen Abweſenheit aus dem

Bedeutung der Mehrheit von Angeklagten für die Sißungsſaale verhandelt worden iſt ;“4) das Recht
„Vergemeinſchaftung“ gewiſſer Behelfe hin- der Außerung des einen MU. zu den Verhörs

gewieſen ; er nennt hier zunächſt die herbeigeſchafften angaben des andern in der Hauptverhandlung,
Beweismittel ( 244) und die Beweisanträge. 3 256 (nicht reviſible Sollvorſchrift);45) gewiſſe
Mit Recht tadelt er, daß das RG . den Verzicht Rechte im ſchwurgerichtlichen Verfahren ( 88 284,

eines Angekl . auf den von ihin vorgeſchlagenen 292 Abſ. 2). Biezu kommen noch die bekannten
Zeugen , der vor Gericht erſchienen iſt, auch gegen Koſtenvorſchriften (8 498 Abſ. 226) , § 505 mit

den an der betr . Beweisſrage nicht ebenfalls be Löwe's Anm. 3 c) .

teiligten MA. gelten läßt. ) Der beſondere Sachs

verhalt der Entſch. ſpricht wohl für dieſe Verzichts
zu prüfen iſt noch, ob der MA. auf die An

folge;bedenklich iſt aberderen Verallgemeinerung
mit weſenheit ſeines Genoſſen in der Şauptverhandlung

der Begründung, daß die von dem Beweisführer Recht hat. Der II
. Straffenat des ko. hat die

ein durch Reviſion nach § 377 Nr. 5 geſchüßtes

geltend gemachten Umſtände für die MA. – ſelbſt-

bei ein und derſelben Tat – gar keine Bedeutung
Frage in der E. 29 , 294 bejaht , in E. 38, 272

beſigen . Ob dies der Fall, kann ſehr oft erſt die
verneint und zwar unter Preisgabe der früheren

Vernehmung des Beugen lehren , der ja gerade
Entſcheidungsgründe. Beide Entſcheidungen ſcheinen

für die MA. zumeiſt ein neues Beweismittel ſein
von der jeweiligen Prozeßlage beeinflußt. In dem

wird . Das RG . hat übrigens für den Fall der Falle der neueren hat die Abweſenheit von zwei

MA. , bei der zunächſt beſchloſſen worden war,
Einheitlichkeit der Tat die Benachrichtigung des MA.

des Beweisführers im Sinne der SS 222 ff. für ge :
ohne ſie weiterzuverhandeln, nur bis zur Verleſung

boten erklärt ; 21 ) in gleichem Sinne ließe ſich

wenigſtens für ebendieſen Fall die vorerwähnte
34) A. M. NGŠt. 1, 170.

Frage billigerweiſe beantworten . - In Anſehung 15) Zu einzelnen Unterfragen vgl. Bay3FM. 3, 109

(Ablehnung); JW. 1916, 682 (Nichtbeſcheidung).

36) ROSt. 16, 348 ; näheres über die Förmlich

18) NGSt. 16, 232. Vgl. andererſ. Bay3fN. 4, 125 . keiten und die Folgen ihrer Verleßung Recht 1914

19) Der RGE. liegt das Verhältnis von Dieb und Nr. 1203.

Hehler zugrunde ( § 3 ). 25) MOŠt. 2, 202 ; 15, 172 (ichwerhöriger Angefl.).

20 ) NOSt. 10, 300 . 30) Wegen der ſog. Nebentäter 1. Necht 1916 Nr. 157,

21) ROSt. 1, 210 ; vgl . Recht 1902 S. 377. Beibl. 3. bayer. JuſtMBI. 1915 Š. 494.
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des Eröffnungsbeſchluſſes gedauert, ſie konnte alſo Die Wohnungspolizei in Bayern.
die anweſenden Angell . kaum irgendwie beeinträch :

tigen . In dem älteren Falle (Mehrtäterſchaft bei Von Rechtsrat M. Mayr in München .

Fahrläſſigkeitsvergehen ) war nach Vernehinung

beider MĀ. und demnächſtiger Vertagung der eine Die Wohnungsfrage ſteht gegenwärtig im Brenn :

MA. frankheitshalber ausgeblieben ; der Beſchluß . punkte der öffentlichen Erörterung. Der Krieg hat

gegen den anderen allein fortzuverhandeln, war
in den meiſten deutſchen Städten und auch in

im vornherein unſtatthaft (ROSt. 22 , 247) , cr unſerem engeren Vaterlande Bayern aus mannig

konnte auch deſſen Verteidigung beeintrichtigeil, fachen Urſachen heraus eine immer ſtärker fühlbar

weil die Auslaſſungen des nicht anweſenden MA. werdende Wohnungsknappheit gezeitigt , die ſich in

vielleicht zur Entlaſtung des andern hätten dienen verſchiedenen Gemeinden bis zum vollſtändigen

können . Die neuere Entſcheidung bemerkt unter Mangel jeden Wohnungsangebotes geſteigert hat .

Hinweis auf die bekannten Ausnahmen (S$ 230 f.). Wohnungsnot iſt aber leider gleichbedeutend mit

daß die Anweſenheit des Angekl. überhaupt nur einer Verſchlechterung der Wohnungsverhältniſſe

bedingungsweiſe geboten ſei und daß neben der überhaupt, Ueberfüllung der Wohnungen, Aus:

allgemeinen Regel des § 229 ein Verbot gegen wüchſe im Schlafgångerweſen, Teilung größerer

den erſchienenen Angekl. beim Ausbleiben des MA. Wohnungen in mehrere kleine, Benußung minder:

zu verhandeln , ſich nirgends finde. Hiebei verkennt wertiger Wohnungen uſw. ſind ihre notwendigen

fie doch wohl die Tragweite der allgemeinen Er: Begleiterſcheinungen . Damit eröffnet ſich ein meites

ſcheinungspflicht des Angefl.??) und die enge Be: Arbeitsfeld für die Wohnungspolizei. In

grenztheit der Ausnahmen. Der Leitſatz des S 229 Zeiten ſolcher Wohnungsnot, wie wir ſie gegen :

erzeugt für alle Prozeßbeteiligten Re tite, jür den wärtig zu verzeichnen haben , müßte die Intenſität

MA . jedenfalls inſoweit , als auch er an dem der Wohnungspolizei am ſtärkſten ſein ; ihre Er:

Anſpruch auf Erforſchung der Wahrheit mit allen folge werden freilich damit nicht immer gleichen

zuläſſigen Mitteln beteiligt iſt. In dem Falle Schritt halten können ; denn die Unmöglichkeit der

E. 38 , 272 ſtand dieſer Anſpruch überhaupt nicht Abhilfe ſeßt der Wohnungspolizei gar oft unüber:

in Frage , es handelte fich hier nur um die ein ſchreitbare Grenzen.

leitenden Förmlichkeiten der Hauptverhandlung. 28) Die Tragweite der Wohnungsfrage in der

Auf die weiteren Gegengründe Alsberg's , der den Gegenwart und die Bedeutung , die damit auch

hier eingenommenen Standpunkt vertritt, wird die Wohnungspolizeitätigkeit gewinnt, rechtfertigt

verwieſen ; beizutreten iſt ihm namentlich in der es vielleicht in furzen Umriſſen die Regelung der

ſachgemäßen Beſchränkung ſeiner Forderung auf Wohnungspolizei in Bayern vom Standpunkte des

innerlich zuſammenhängende Strafſachen (S 3 ) . Juriſten und des Sozialpolitikers aus zu betrachten.

Die auf einer Trennung der bisher verbundenen Dieſe Betrachtung will ich mit einigen begriff

Verhandlung beruhende RGE.vom 1.März1910 ' ') lichen Erörterungen beginnen . Das Wort Woh

iſt für die hier behandelte Frage nur mittelbar nungspolizei iſt eigentlich verpönt. Die grund

von Belang . legenden Verordnungen und amtlichen Erlaſſe

Was endlich die Wirkung der erfolgreichen vermeiden es gefliffentlich von Wohnungspolizei

Reviſion eines Angekl . zugunſten der nichtrevidie: | zu ſprechen. Sie wollen damit zum Ausdruc

renden MA. anlangt (8 397), ſo beruht dieſe bringen , daß eine Handhabung dieſer Tätigkeit

einesteils auf einer Forderung der Gerechtigkeit,30) im polizeilichen Geiſt nicht dem Zweck und Sinn

andernteils wohl auf dem - hier ausnahmsweiſe der Einrichtung entſprechen würde. Gleichwohi

zutreffenden - Gedanken einer notwendigen Streit : kann man das Wort nicht entbehren , denn es be

genoſſenſchaft. Sie beſchränkt ſich demgemäß auf zeichnet am flarſten und beſtimmteſten ſeinen recht:

Ürteile über eine und dieſelbe Tat , * 1 ) erſtreckt ſich lichen Inhalt, nämlich diejenige behördliche Tätig

andererſeits auf die Fälle einer nur teilweiſen Ver keit , die die Beobachtung, Verhütung und Be

ſäumnis des betr. MA. , Ž . B. auf den Fall, da kämpfung von gefahrdrohenden Mißſtänden auf

dieſer zwar die Reviſion eingelegt, ſie aber nicht
dem Gebiete des Wohnungsweſens bezweđt . Das

rechtzeitig oder nicht zutreffend begründet hat.33) Gegenſtüd hiezu bildet die ſogenannte Wohnungs

pflege, welche die poſitive Verbeſſerung der

2+) Ziel der Wahrheitserforſchung, f . Löwe, Anm . 1
Wohnungsverhältniſſe durch die Tätigkeit der

ſogenannten attiven Verwaltung zum Inhalt und

28 ) Hieju f. noch Goltd . 50, 391. Ziele hat . Wohnungspolizei und Wohnungspflege
2 °) Recht 1910 Nr. 1315 . ſind keine feindlichen Schweſtern , ſondern müſſen
30 ) Komm .- Beſchl. bei Löwe, Anm . 1 .

81 ) ROSt. 6, 256 ; Recht 1912 Nr. 161 .
vielmehr Hand in Hand gehen. Die Wohnungs

» 2 Rſpr. 6 , 557 ; Rošt. 40 , 220 ; NMG. 18, 55. polizei ſchafft die Grundlage für die Wohnungs

pflegeriſche Tätigkeit der öffentlichen Organe;

anderſeits iſt Wohnungspolizei ohne Eingreiſen

derWohnungspflege unnüzes Stüdwerf. Wohnungs

polizei und Wohnungspflege zuſammen genommen

zu § 229.



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nr. 21 u. 22 . 341

1

A

*

bilden jenen Inbegriff von öffentlichen Aufgaben, kraft erlangt . Hierdurch erhielt der Art. 73 Abſ. 2

die man gemeinhin als Wohnungsfürſorge und 3 des PSIGB. eine neue erweiterte Faſſung.

bezeichnet. Während nämlich bisher nur das Beziehen neu:

Die Wohnungspolizei hat in Deutſchland und hergeſtellter Wohnungen oder Wohnräume vor

auch in Bayern eine verhältnismäßig noch junge Erteilung des ſogenannten Wohnungskonſenſes

Geſchichte. Solange der überwiegende Teil unter Strafe geſtellt war, erklärte das Geſeß vom

des deutſchen Volfes noch Landwirtſchaft betrieb 22. Juni 1900 auch für ſtrafbar, wer den Ber

und das Anwachſen der Städte ſich noch in ruhigen ordnungen , ober- oder ortspolizeilicher Vorſchriften

Bahnen bewegte , war das Bedürfnis nach einer zuwiderhandelt, die über die Beſchaffenheit und

Beaufſichtigung des Wohnungsweſens verhältnis: die Belegung von Wohnungen oder Wohnräumen

mäßig gering. Erſt die zirnehmende Induſtrieali: und über die Polizeiliche Beaufſichtigung des

ſierung und das raſche Wachstum der Städte , in | Wohnungsweſeng erlaſſen ſind. Damit war die

denen ſich großeMenſchenmaſſen zuſammendrängten, rechtliche Grundlage für das weite Gebiet der

verbunden mit den Auswüchſen eines rein ſpeku- Wohnungspolizei in Bayern im Rahmen des

lativen Bauunternehmertums zeitigten allmählich Polizeiſtrafgeſezbuches geſchaffen. Bayern hat fonach

Mißſtände in der Unterbringung der Menſchen, nicht, wie dasjüngſt in Preußen geſchehen iſt, den

insbeſondere der minderbemittelten Bevölkerungs: Weg der Erlaſſung eines eigenen Wohnungsgeſekes

klaſſen, mit zahlreichen bedenklichen Folgeerſcheibejdritten , ſondern ſich mit der Einſchaltung einer

nungen . Dieſen Mißſtänden ſuchte man zunächſt blankettgeſeßlichen Vorſchrift in einem Abſchnitt

gelegentlich der Regelung anderer großer Rechts : des Polizeiſtrafgeſezbuches begnügt, der die Üeber

gebiete beizukommen. Es ſollen hier nur erwähnt tretungen in bezug auf Leben und Geſundheit

werden das umfangreiche Gebiet der Baupolizei, regelt. Der geſundheitspolizeiliche Geſichtspunkt war

die durch mannigfaltige Vorſchriften eine Ver- alſo für die Regelung in Bayern ausſchlaggebend.

beſſerung der Wohnungsverhältniſſe herbeizuführen Die Vorſchriften des Ört . 73 Åbj.2 und 3 PSIOB.

ſuchte, dann die feuerpolizeilichen Maßregeln, dann fallen aber inſoferne über den Rahmen der Ge

Vorſchriften auf dem Gebiete des öffentliớien ſundheitspolizei hinaus, als ſie auch Anordnungen

Geſundheitsweſens , fittlichkeitspolizeiliche Verord- im Intereſſe der Sittlichkeit zulaſſen und deren

nungen uſw. Ade dieſe polizeilichen Vorſchriften | Uebertretung unter Strafe ſtellen. Die blankett:

enthielten Anſäße und Anfänge zu wohnungs: geſekliche Regelung der Wohnungspolizei in Bayern

polizeilichen Maßnahmen , jedoch eben nur Anjäße, hat den Vorteil, daß auf dem Verordnungswege

die ohne Syſtem nur den gröbſten Mißſtänden und durch örtliche Polizeivorſchriften raſcher als

auf dem Gebiete des Wohnungsweſens entgegen- dies durch die Gefeßgebung geſchehen kann , den

traten . Die zunehmende Vertiefung der ſozialen jeweils auftretenden Bedürfniſſen entſprochen werden

Erkenntnis ließ jedoch allmählich die Ueberzeugung kann und die individuell verſchiedenen örtlichen

zum Durchbruch kommen , daß die Bekämpfung Verhältniſſe Berückſichtigung finden können.

der Mißſtände in den Wohnungsverhältniſſen ein Auf Grund des Art. 73 A6.2 und 3 PSGOB.

ſyſtematiſches Vorgehen erfordert und zum Gegen : erging ſodann die K. Verordnung vom 10. Februar

ſtand eines beſonderen polizeilichen Rechtsgebietes 1901 die Wohnungsaufſicht betr . Dieſe Verord

gemacht werden muß. Die jüddeutſchen Staaten nung regelt in großen Umriſſen die Aufgaben und

ſind in dieſer Erkenntnis vorangegangen. In die Organiſation der Wohnungsaufſicht in Bayern ,

Bayern wurde um die Wende des Jahrhunderts enthält aber auch ſchon verſchiedene allgemeine

die Rechtsgrundlage für die Wohnungspolizei gelegt . Vorſchriften über die Beſchaffenheit der Wohnungen

In der Abgeordneten -Rammer des Landtags wurde und überläßt im übrigen die Weiterregelung der

im Jahre 1900 der Antrag eingebracht : einſchlägigen Verhältniſſe ober- oder ortspolizeilichen

„ Es ſei die R. Staatsregierung zu erſuchen , fie Anordnungen (S 16 der Verordnung).

möge für größere Städte und Fabrikorte im Zu Art . 73 Abſ. 2 und 3 des PSIGB. und

Intereſſe des Mittel- und Arbeiterſtandes § 16 der K. Verordnung vom 10. Februar 1901

1. erweiterte Wohnungspolizeiliche Vorſchriften ſind ſodann in allen Regierungsbezirken oberpoli

erlaſſen zur Wahrung der Geſundheit und zeiliche Vorſchriften der K. Regierungen ergangen ,

Sittlichkeit, insbeſondere auch zur Regelung die eingehende wohnungspolizeiliche Vorſchriften

des Schlafgängerweſens , über das Schlafgängerweſen, die Belegung der

2. eine Reviſion der baupolizeilichen Vorſchriften Wohnräume uſw. enthalten .

eintreten laſſen , Endlich haben zahlreiche Gemeinden es unter

3.Wohnungsinſpektoren anſtellen uſw." nommen noch weitere Einzelheiten im Wege der

Wohl mitbeſtimmt durch dieſen Antrag legte die ortspolizeilichen Vorſchrift durch ſogenannte „Woh

Regierung noch in der gleichen Legislaturperiode nungsordnungen " zu regeln , in die dann gewöhnlich

dem Landtag einen Geſekentwurf vor die Er- auch die beſtehenden oberpolizeilichen Vorſchriften

gånzung und Abänderung des PSIOB. für das hineinverarbeitet wurden . Ein Beiſpiel hiefür bietet

Königreich Bayern vom 26. Dez. 1871 betr .“ die Wohnungsordnung der Stadt München vom

Dieſer Entwurf hat am 22. Juni 1900 Gefeßes- 23. November 1911 .

un
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Nach dieſem kurzen Ueberblick über die Ent: Möglichkeit geſchaffen, die beſtehenden Vorſchriften

ſtehungsgeſchichte der Wohnungspolizei in Bayern im Intereffe einer Verbeſſerung der Wohnungs

möchte ich in den nachfolgenden Ausführungen in verhältniſſe zu verſchärfen ; ſoweit dies geſchehen iſt,

gedrängter Form eine ſyſtematiſche Darſtellung gehen die wohnungspolizeilichen Normen vor. Die

des z. 3t . in Bayern geltenden Wohnungspolizei- wohnungspolizeilichen Vorſchriften haben daher den

rechtes geben , wobei ich mich natürlich nicht auf Charakter von ſubſidiären Rechtsnorinen , d . h .

einzelne Beſtimmungen der zahlreichen ober- und fie greifen nur ein, ſoweit die übrigen Polizei

ortspolizeilichen Vorſchriften einlaſſen kann . Bei vorſchriften nicht genügen . Wie wenig das bisher

der Gliederung des Stoffes laſſen ſich unterſcheiden der Fall war, beweiſt die Tatſache, daß in unſeren

die materiellrechtlichen Normen wohnungspolizei: Bauordnungen zwar einzelne Beſtimmungen über

licher Art , und die Verfahrensvorſchriften ; die Wohnräume und Wohngebäude enthalten ſind, der

legteren umfaſſen die formelle Ordnung des Woh: Begriff der Wohnung dagegen überhaupt nicht

nungsaufſichtsdienſtes, Zuſtändigkeit , Organiſation vorkommt. Die Baupolizei trifft Vorſchriften für

und Zwangsbefugniſſe. die Errichtung und Abänderung von Gebäuden

und hat dafür zu ſorgen , daß dieſe Vorſchriften

A. Die materiellrechtlichen Normen der eingehalten werden ; ihre Tätigkeit iſt in der Regel

Wohnungepolizei. beendet , wenn das Bauwerk vollendet iſt; der fernere

Zuſtand des Gebäudes und die Art ſeiner Be:
1. Inhalt dieſer Normen im allgemeinen .

nüßung iſt ihrem Einfluß im weſentlichen entzogen .

Maßgebend hiefür iſt der geſeßliche Rahmen Hier greift nun die Wohnungspolizei ein . Ihre

des Art. 73 Abſ . 2 PStGB. Hiernach handelt es Vorſchriften betreffen gerade die jeweilige Beſchaffen

fich um Verordnungen , obers oder ortspolizeiliche heit und die Art der Benüßung der Wohnungen

Vorſchriften (Art . 3 , 7 , 9 PSGB.), welche aus und Wohnräumhe. Dabei kann die Wohnungspolizei

Rüdſichten auf die Geſundheit oder Sittlichkeit über
in ihren Anforderungen an die Beſchaffenheit

das Beziehen neuhergeſtellter Wohnungen oder weitergehen als die Baupolizei, fie kann insbeſondere

Wohnungsräume oder über die Beſchaffenheit und beſtehende Bauverhältniſſe beanſtanden, die z. Bt.

die Belegung von Wohnungen erlaſſen ſind. Die der Errichtung des Bauwerkes den baupolizeilichen

weiterhin erwähnten Vorſchriften über die polizei: Vorſchriften volltoimen entſprechend waren .Soweit

liche Peaufſichtigung des Wohnungsweſens betreffen die wohnungspolizeilichen Forderungen weiter gehen

das formelle Wohnungspolizeirecht. Bedingung aller als die baupolizeilichen, muß ſelbſtverſtändlich die

wohnungspolizeilichen Normen iſt ſonach, daß fie Baupolizei bei Neu- und Umbauten auch auf die

erlaſſen ſind im Intereſſe der Geſundheit oder der Einhaltungder Wohnungspolizeilichen Vorſchriften

Sittlichkeit. Vorſchriften, die die Beſchaffenheit der
Bedacht nehmen ; denn es geht nicht an , daß die

Wohnungen aus ſchönheitlichen Rüd ſichten oder Baupolizeibehörde das Entſtehen vonWohnungen

nur auß Rückſichten techniſcher Zweđmäßigkeit geſtattet, welche nachher vom Standpunkte der

regeln, fallen alſo nicht unter Art. 73 Abſ.2 PStGB . Wohnungsaufſicht beanſtandet werden müßten .

Eine in der Praris häufig auftretende Frage, die

2. Abgrenzung gegenüber anderen Polizeivorſchriften.
das Verhältnis der Baupolizei zur Wohnungs

Das Verhältnis der wohnungspolizeilichen Nor: polizei berührt, iſt die, ob die planwidrige Ver

men zu anderen polizeilichen Rechtsgebieten bietet wendung von Räumlichkeiten in die Zuſtändigkeit

mannigfache Schwierigkeiten. Insbeſondere die Be: der Baupolizei oder der Wohnungspolizei fält.

ziehungen der Wohnungspolizei zur Baupolizei Es kommthäufig vor, daß 3. B. Kellerräumlich:
ſind keineswegs klar und einfach . Es wurde bereits keiten , die in dem baupolizeilich genehmigten Plan

erwähnt, daß es ſchon vor der geſetz: und verord : als ſolche bezeichnet waren , nachträglich zu Woh:

nungsmäßigen Regelung der Wohnungspolizei nungszwecken verwendet werden. Iſt dieſe Ver

zahlreiche Polizeivorſchriften gegeben hat , welche auf wendung mit der Errichtung einer Feuerſtätte oder

das Wohnungsweſen Bezug hatten und gegen die einer ſonſtigen baupolizeilich genehmigungspflichtigen

gröbſten geſundheitlichen und fittlichen Mißſtände Bauvornahme verbunden , ſo kann und muß zweifel-:

im Wohnung&weſen gerichtet waren . Die Novelle los die Paupolizeibehörde einichreiten . Wenn dies

zum PStGB . vom 22. Juni 1900 und die darauf aber nicht der Fall iſt, dann iſt für ein Eingreifen

gegründete K. Verordnung vom 10. Februar 1901 der Baupolizei kein Naum ; der gegenteilige Stand

die Wohnungsaufſicht betr. bezwedten eine Zu- punkt wird oft damit begründet , daß die Zwed:

ſammenfaſſung und Ergänzung der beſtehenden beſtimmung der Räumlichkeiten baupolizeiliche Qe

Normen zu einem beſonderen Gebiet polizeilicher nehmigungsbedingung ſei und es ſich daher um

Wirkjamkeit, ohne dadurch die beſtehenden bau- , die Nichteinhaltung einer Genehmigungsbedingung

feuer- , geſundheits- und gewerbepolizeilichen Be- handle; dieſe Begründung iſt aber jedenfalls ſehr

ſtimmungen zu berühren . Soweit alio die letzt: gefünſtelt . Um dieſen Schwierigkeiten aus dem Wege

genannten Beſtimmungen ſtrenger ſind als die zu gehen , haben die meiſten Wohnungsordnungen

wohnungspolizeilichen Vorſchriften, gehen ſie den : Beſtimmungen des Inhalts getroffen , daß als

ſelben vor . Dagegen war nunmehr anderjeits die Wohnräume nur ſolche Räume benußt werden dürfen ,
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die baupolizeilich mit dieſer Zwedbeſtimmung ge- die Wohnungspolizei nicht auf Wohnungen und

nehmigt worden ſind. Damit iſt zum Ausdrud Wohnräume im engeren und eigentlichen Sinn des
gebracht, daß es ſich in ſolchen Fällen um eine Wortes beſchränkt ; vielmehr erſtreckt ſie ſich auch

Aufgabe der Wohnungspolizei handelt. auf bloße Arbeiteriume, 3. B. Wertſtätten , weil

Unberührt durch die wohnungspolizeilichen Vor: der Aufenthalt in dieſen Räumen als „Wohnen "

ſchriften bleiben ſelbſtverſtändlich auch die für zu erachten iſt; allerdings treten inſoweit die

Arbeitsräume geltenden Vorſchriften gewerbepolizei: wohnungspolizeilichen Vorſchriften in Konkurrenz

licher Art, die auf Grund der $S 120 a ff. der mit den gewerbepolizeilichen Beſtimmungen (1. oben).

Reichsgewerbeordnung erlaſſen ſind. Die Wohnungspolizei beſchränkt ſich auch nicht

Endlich bleiben auch unberührt die Vorſchriften bloß auf die Räume,in denen ſich regelmäßig

des bürgerlichen Rechts, welche beſtimmte An
Menſchen aufhalten , ſondern erfaßt auch alle Neben

forderungen an Wohn-, Schlaf- oder Arbeitsråume
räume einer Wohnung und das geſamte Hauszu

ſtellen. Der 8 18 derR. Verordnung vom 10. Febr. behör. Die Aufzählung der Nebenräume in §6der
K.

1901 erwähnt dies - überflüſfigerweiſe
K. Verordnung iſt, wie ſchon der Wortlaut zeigt,

aus:

drücklich. Bei dem polizeilichen Charakter der Vor: nicht erſchöpfend ; auch Kammern, Badezimmer,

ſchriften hätte es der Erwähnung nicht bedurft ,
Baltone, Speicher uſw. fallen unter dieſen Begriff.

daß weitergehende Anſprüche bürgerlichrechtlicher An Hausbeſtandteilen, die nicht zu einer Wohnung

Art beſtehen bleiben . Zu denten iſt dabeivornehmlich gehören, unterliegen der wohnungspolizeilichenRe:

an die $s 618 ff. BGB. , die die Anſprüche der gelung insbeſondere die Treppen, die Höfe, das

Dienſtverpflichteten an ihre . Wohn- und Arbeits
Dach uſw. Wichtig iſt ferner, daß Wohnungen

råume regeln .
jeder Größe und jeder Güte in Bayern den

wohnungspolizeilichen Vorſchriften unterliegen ; dieſe

3. Häumlicher Geltungsbereich der wohnungspolizeilichen gelten alſo nicht bloß für ſogenannte Klein

Normen . wohnungen , ſondern auch für Herrſchaftswohnungen .

In dieſem Punkt weichen die bayeriſchen Beſtim
Die Vorſchriften des Art . 73 Abſ . 2 PSIGU.

und der A.Verordnung vom 10. Febr.1901 haben Wohnungsgeſekes vom 28. März 1918. Im Art.7
mungen ab von den Vorſchriften des preußiſchen

Geltung für das ganze Königreich, alſo für alle
$ 1 des preußiſchen Wohnungsgeſekes iſt beſtimmt,

Gemeinden ohne Rüdſicht auf ihre Größe. Nun

iſt gar kein Zweifel, daß das Bedürfnis nach
daß den Wohnungsordnungen und der Wohnungs

aufſicht nur unterliegen : Wohnungen, die einſchließ
wohnungspolizeilichen Vorſchriften örtlich ganz ver

lich Küche aus 4 oder weniger zum dauernden
ſchieden ſein kann und daß insbeſondere in den

Aufenthalt von Menſchen beſtimmten Räumen be:
Großſtädten und in Induſtrieorten ganz andere

ſtehen , größere Wohnungen, in denen nicht zur
Anforderungen hieran geſtellt werden müſſen, als

auf dem platten Lande. Dieſer Tatſache wird dadurch Zimmermieter (Zimmerherren) uſw. aufgenommen
Familie gehörige Perſonen gegen Entgelt al8

Rechnung getragen , daß nach § 16 der R. Ver
werden , Wohn- oder Schlafräume, die von Dienſt

ordnung die nähere Regelung der Verhältniſſe und

der Erlaß weiterer einſhlägiger Verordnungen im hilfen uſw. zugewieſen ſind, ſolche Wohn- oder
oder Arbeitgebern ihren Dienſtboten , Gewerbege

Wege von ober- oder ortspolizeilichen Vorſchriften Schlafräume in Mietwohnungen, die im Keller

vorbehalten wird. Zudem iſt vorgeſehen,daß auf oder in einem nicht voll ausgebauten Dachgeſchoß

dem Lande, dann in Märkten und Städten mit
liegen , Ledigenheime und Arbeiterlogierhäuſer.

ländlichen Verhältniſſen bei Handhabung der Be
Die bayeriſche Regelung verdient m . E. den

ſtimmungen in SS 10–13 der Verordnung Er
Vorzug ; denn ſie entſpricht dem Erfordernis gleich:

leichterungen infoweit gewährt werden können , als

einerſeitsdieDurchführung einzelner Beſtimmungen kommt auch den praktiſchen Bedürfniſſen inſoferne
heitlicher Behandlung aller Bevölkerungsklaſſen und

unverhältnismäßige Schwierigkeiten mit ſich bringen entgegen , als im einzelnen Fall nicht erſt eine

würde und anderſeits geſundheitliche und fittliche Bejondere Prüfung ſtattzufinden hat, ob einer der

Gefahren nicht zu befürchten ſind.
Fälle vorliegt , wie ſie im preußiſchen Wohnungs

geſetz erwähnt ſind. Das ſchließt natürlich nicht

4. Sachlicher Geltungsbereich der wohnungspolizeilidhen aus, daß ſich in der Praxis die Wohnungs
Borſchriften.

a ufſicht tatſächlich auch in Bayern in der Haupt:

Die wohnungspolizeilichen Vorſchriften gelten ſache auf die im preußiſchen Wohnungsgeſeß er:

für Wohnungen und Wohnräume jeder Art und wähnten Fälle beſchränkt (vgl. in dieſer Richtung

Größe. § 6 der R. Verordnung vom 10. Febr . auch die Entſchl. des R. Staatsminiſteriums des

1901 beſtimmt: „ Ade Gebäude und Gebäudeteile, Innern vom 12. Sept. 1907 Nr. 20852).

welche zum Aufenthalt für Menſchen als Wohn-, Die wohnungspolizeilichen Vorſchriften in

Schlaf- oder Arbeitsräume dienen, ſowie die dazu Bayern erfaſſen in gleicher Weiſe Mietwohnungen

gehörigen Küchen, Aborte, Zugänge, Keller: oder und Eigentümerwohnungen. Auch der Hausbeſizer

ſonſtigen Räumeunterliegen der polizeilichen Woh muß den Anforderungen der Wohnungspolizei in

nungsaufſicht.“ Hieraus erhellt zunächſt, daß ſich ſeiner eigenen Wohnung genügen . Das preußiſche

1
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.

Wohnungsgeſep ſchränkt dieſen Grundſaß in Art . 7 eingeſchritten werden. Es kann dabei nicht Aufgabe

§ 1 Abſ . 2 ein . der Wohnungspolizei ſein , in eine eingehende Nach:

Der Wohnungspolizei unterliegen ohne Unter- prüfung zivilrechtlicher Verhältniſſe einzutreten ,

ſchied alte und neue Wohnungen ; denn auch in Ž . B. dem Einwand des Hauseigentümers zu be

neuen Wohnungen können durch die Art ihrer gegnen , daß nicht er , ſondern der Mieter zur

Benußung oder Unterhaltung ſehr raſch Mißſtände Ausbeſſerung der beſchädigten Gebäudeteile ver

entſtehen , die ein Eingreifen der Wohnungspolizei pflichtet ſei . Soweit gegen den Mieter eingeſchritten

erforderlich machen . Bei ſogenannten alten Be: werden muß, wird man in den meiſten Fällen

ſtänden, 2. B. Herbergen , Bauquartieren der Alt: gegen den Haushaltungsvorſtand vorzugehen haben ,

ſtadt, würden oft Härten entſtehen, wenn die weil dieſer als verantwortlich für die Benußung

wohnungspolizeilichen Vorſchriften mit der Wohnung zu erachten iſt ; freilich kann er

minderter Strenge Anwendung finden würden . perſönlich unter Umſtänden ſchuldlos ſein , nach den

Allgemeine Ausnahmen für ſolche Fälle ſind gleich: Erfahrungen der Praxis iſt es ſogar in den meiſten

wohl nicht gemacht; dagegen iſt beim Vollzug auf Fällen die Haus frau,die die beſtehenden Miß

ſolche Verhältniſſe Rückſicht zu nehmen (vgl . § 8 ſtände verſchuldet hat. Gleichwohl muß und darf

Abſ. 4 , § 10 Abſ. 2 der K. Verordnung vom hier eine Nachprüfung der perſönlichen Schuldfrage

10. Febr. 1901 ). um deswillen entfallen , weil es ſich um Vorſchriften

Die materiellrechtlichen Beſtimmungen der Polizeilicher Natur handelt.

Wohnungspolizei gelten nicht bloß für Privatge :

bäude und Wohnungen , ſondern auch für Hof:,
6. Inhalt der wohnungspolizeilichen Normen im

einzelnen .

Staats- , Kultus- , Stiftungs- und Gemeindegebäude
und für Dienſtwohnungen . Nur die Aus übung a) Die ſogenannte Wohnungsbewilligung.

der Wohnungsaufſicht iſt in dieſen Fällen den zur Art . 73 Abſ. 2. PStGB. ſtellt zunächſt unter

Ueberwachung dieſer Gebäude zuſtändigen Organen Strafe denjenigen, der den beſtehenden Vorſchriften

übertragen (§ 17 Abſ . 2 der Verordnung ). zuwiderhandelt , welche aus Rüdſichten auf die

Geſundheit oder Sittlichkeit über das Beziehen neu

5. Geltungsbereich der wohnungspolizeilichen Vorſchriften hergeſtellter Wohnungen oder Wohnungsräume

in perſönlicher Hinſicht.
erlaſſen ſind. Auf Grund dieſer Beſtimmung ſchreibt

Die geltenden Beſtimmungen, insbeſondere § 9 der Allerhöchſten Verordnung vom 10. Febr.

Art . 73 Abſ . 2 PSGB . und die R. Verordnung 1901 por :

vom 10. Febr . 1901 ſchweigen darüber , gegen wen Neu hergeſtellte Wohnungen und Wohn

ſich die Wohnungspolizeilichen Vorſchriften richten räume dürfen ohne polizeiliche Genehmigung

und wer daher als polizeilich und ſtrafrechtlich nicht bezogen werden.

verantwortlich erſcheint. Auch das preußiſche Woh Dieſe Genehmigung iſt ſchriftlich zu erteilen

nungsgeſet nimmt dieſen Standpunkt ein . Dies und darf erſt erfolgen , wenn die betreffenden

wird verſtändlich wenn man die Schwierigkeit, Wohnungen und Wohnräume vollſtändig fertig

ja faſt Unmöglichkeit bedenkt, mittels einer allge: geſtellt und genügend ausgetrocknet ſind.

meinen Formel dieſe Frage zu regeln. Es iſt Zur näheren Ausführung dieſer Vorſchriften find

keinesfalls an dem , daß die Wohnungspolizei ſich in den meiſten Gemeinden noch ortspolizeiliche

nur gegen den Hauseigentümer wendet. Handelt | Vorſchriften erlaſſen worden , die insbeſondere die

es ſich um die Benußung der Wohnung z . B. wegen Erteilung der ſogenannten Wohnungsbewilligung3

Ueberfüllung, ſo kann eine entſprechende Auflage von einer Beſichtigung und Begutachtung durch

ſowohl dem Hausbeſißer als auch dem Mieter oder den Amtsarzt abhängig machen . In München be

Schlafſtellenvermieter gemacht werden . Es ·wird ſteht eine ſolche Anordnung in den Vollzugsvor

aber auch darauf ankommen , wer die beanſtandete ſchriften zur Münchener Bauordnung. Die be

Benußung verſchuldet hat und wer am eheſten ſtehenden Vorſchriften richten ſich gegen den Baus:

tatſächlich und rechtlich in der Lage iſt ſie zu be : eigentümer und gegen den Mieter, da der Wortlaut

ſeitigen. Es iſt beſonders vor zwangsweiſem Ein- der Beſtimmungen keinen Unterſchied macht (vgl.

ſchreiten zu prüfen , ob derjenige, gegen den ſich das oben ). In dieſem Sinne iſt auch ein Urteil des

Verfahren richtet, zur Ausübung der verlangten Oberſten Landesgerichts ergangen (ObLGSt. Bd.7

Handlung berechtigt iſt. Es wird zweifellos eine S. 13) Allerdings geht dieſe Auslegung inſoferne

Reihe von Fällen geben, in denen ohne weiteres ſehr weit, als dem Mieter, der eine Wohnung

der Hausbeſiger verantwortlich gemacht werden in einem neuerbauten Haus bezieht , zugemutet

kann ( z . B. wenn das Dad) ſchadhaft iſt); in anderen wird bei der Behörde fich zu erkundigen, ob die

Fällen wird kein Zweifel darüber beſtehen , daß Wohnungsbewilligung bereits erteilt iſt.

gegen den Mieter allein eingeſchritten werden muß;
3. B. der Mieter hält die Wohnung unſauber? b) Vorſchriften über die Beſchaffenheit

Dazwiſchen werden aber zahlreiche Fälle liegen , in
der Wohnungen und Wohnungsr å u me .

denen die Frage zweifelhaft iſt. In dieſen Fällen Solche Vorſchriften enthält die Verordnung

fann meiſt gegen den Mieter und Hausbeſizer vom 10. Febr. 1901, jedoch nur im Rahmen all
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gemeiner Grundſäße, während ſie Einzelheitender des anderen Geſchlechts nicht in den nämlichen

Regelung durch ober: und ortspolizeiliche Vor: Schlafräumen untergebrachtwerden ; Perſonen über

ſchriften überläßt. Die erlaſſenen Vorſchriften beden 10 Jahre iſt eine eigene Lagerſtätte anzuweiſen.

fich vielfach mit haupolizeilichen Vorſchriften oder
Bei der Ueberfüllung von Wohnungen und

ergänzen dieſelben (1. oben) . Die Mindeſtan- Wohnungsräumen bereitet die Frage der Verant

forderungen , die die K. Verordnung vom 10. Febr. wortlichkeit in der Praxis häufig Schwierigkeiten.

1901 aufſtellt, beziehen fich auf Hier handelt es ſich meiſt um wirtſchaftliche Ver

aa) Luft und Licht für Wohn-, Schlaf: und hältniſſe, die eine Beſſerung der Zuſtände unmöglich
Arbeitsräume ( s 10) ,

machen . In ſolchen Fällen nüşen natürlich Polizei

bb) baulichen Zuſtand, Trockenheit und Reinlich maßnahmen und Strafbeſtimmungen nicht, hier

feit der zum Aufenthalt von Menſchen muß mit Maßnahmen der aktiven Wohnungs

dienenden Räume (8 11 ) , fürſorge eingegriffen werden . Die ſtrafrechtliche

cc) Heizvorrichtungen und Feuerungen (§ 13 ) , Verantwortlichkeit trifft im übrigen bei Ueberfüllung

dd ) Abortanlagen (§ 14) . nicht bloß den Mieter, ſondern in der Regel auch

Die vorſchriftswidrige Beſchaffenheit kann entweder den Hausbeſißer, weil dieſer eine Ueberfüllung der

auf Mängeln des Gebäudes beruhen oder auf Wohnungen nicht dulden darf .

Mißbräuchen in der Benußung.

d) Vorſchriften über dasSchlafſtellenweſen.

c) Vorſchriften über die Belegung von Auch das Schlafſtellenweſen bildet einen be

Wohnungen oder Wohnungsräumen . ſonders wichtigen Zweig der Wohnungsaufſicht.

Dieſe Vorſchriften ſind von beſonderer Wichtig: Die fittlichen und geſundheitlichen Mißſtände auf

keit, da die gröbſten Mißſtände im Wohnungs- dieſem Gebiet erfordern es im öffentlichen Intereſſe,

weſen zweifellos ihre Urſache in der Ueberfüllung daß die Wohnungsaufſicht ihm beſonderes Augen

der Wohnungen haben. Nach dieſer Richtung be- mert zuwendet (vgl. MinEntſchl . voin 8. März

ſtimmt 8 12 der R.Verordnung vom 10.Febr.1901: 1902 Ziff. IX) .

Schlafräume ſollen für die hierin unterge
So beſtimmt denn auch § 15 der Allerhöchſten

brachten Perſonen einen genügenden Luftraum Verordnung vom 10. Februar 1901:

enthalten und dürfen nicht in einerWeiſe belegt „ Jedem Schlafgånger iſt eine eigene Lager

werden , welche den Anforderungen der Sittlich- ſtätte zur Verfügung zu ſtellen.

keit zuwiderläuft. In einzelnen Orten iſt der- Bei der Unterbringung von Schlafgängern

anlaßtenfalls das Mindeſtmaß des Luftraumes iſt die Trennung nach dem Geſchlecht durchzu

durch ortspolizeiliche Regelung feſtzuſeßen .“ führen ; auch für die Zugänge zu den Schlaf

Zur näheren Ausführung dieſer Beſtimmungen
ſtellen haben die Rüdſichten der Sittlichkeit

find faſt in allen ober- und ortspolizeilichen Vor Beachtung zu finden . Die an Schlafgångerinnen

ichriften über die Wohnungsaufſicht eingehende
vergebenen Räume müffen von innen verſchließ=

Anordnungen getroffen worden . In der Regel
bar, jedenfalls mit einem Riegel verſehen ſein .

wird in dieſen Vorſchriften das Erfordernis eines Die als Schlafſtellen benußten Räume dürfen

genügenden Luftraumes auch auf Wohnräume, die in bezug auf die Möglichkeit einer Rettung

nicht zum Schlafen dienen, ausgedehnt ; meiſt wird bei Feuersgefahr keinen Bedenken unterliegen . “

für Wohn- und Schlafräume ein Mindeſtluftraum Noch mehr ins Einzelne gehende Vorſchriften ent

und eine Mindeſtbodenfläche für jede Perſon feſt : halten diehalten die meiſten ober- und ortspolizeilichen

geſekt, wobei in der Regel zwiſchen Erwachſenen Vorſchriften .

und Kindern unter 14 Jahren unterſchieden iſt.

So iſt 3. B. nach 8 5 II der oberpolizeilichen Vor- e) Vorſchriften über das Wohnungs

ſchriften der K. Regierung von Oberbayern vom meldeweſen .

19. Jan. 1904 ein Wohn- oder Schlafraum als In zahlreichen ortspolizeilichen Wohnungs

überfüllt jedenfalls dann zu erachten , wenn auf ordnungen iſt auf der rechtlichen Grundlage des

eine erwachſene (über 14 Jahre alte) Perſon nicht Art. 73 Abſ. 2 PSIOB. ( „Vorſchriften über die

mindeſtens 10 cbm Luftraum und 3 qm Boden: polizeiliche Beaufſichtigung des Wohnungsweſens “)

fläche treffen ; für nicht erwasſene Perſonen ſoll die Anordnung getroffen worden , daß vermietbare

die Hälfte dieſer Ausmaße genügen . Die ober : Wohnungen und Wohnungsräume binnen einer

und ortspolizeilichen Vorſchriften (Wohnungs- beſtimmten Friſt bei der Gemeindebehörde ange

ordnungen ) enthalten überdies regelmäßig eingehende meldet und nach Wiedervermietung abgemeldet

Vorſchriften über die Trennung der Geſchlechter werden müſſen. Der Zweck dieſer Vorſchriften iſt,

in Schlafräumen , wobei meiſt Ausnahmen gemacht einen Ueberblick über die jeweilige Lage des Woh

werden , ſoweit es ſich um Familienangehörige nungsmarktes zu gewinnen und die Zuweiſung

handelt. Nach § 6 der erwähnten oberpolizeilichen geeigneter Wohnungen an Wohnungſuchende zu

Vorſchriften der R. Regierung von Oberbayern ermöglichen (Amtlicher Wohnungsnachweis ). Die

dürfen z. B. Perſonen über 12 Jahre mit Perſonen | Allerhöchſte Verordnung vom 10. Februar 1901
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enthält hierüber allerdings keine Beſtimmung; da: tretung vorliegt , ohne daß vorher ein behördlicher

gegen iſt in zahlreichen Miniſterialerlaſſen auf die Auftrag erteilt worden wäre.

Notwendigkeit der Einrichtung von amtlichen Nach Art . 73 A6.3 PSEOB. muß das Ge:

Wohnungsnachweisſtellen mit Nachdruck hingewieſen richt der Behörde die Befugnis zur Beſeitigung

worden . des vorſchriftswidrigen Zuſtandes bzw. zur Räumung

der vorſchriftswidrigen Wohnung zuerkennen . Dies
7. Strafbeſtimmungen.

kann auch im ſogenannten objektiven Verfahren

Die Uebertretung einer auf Grund des Art. 73 erfolgen , wenn die Verfolgung einer beſtimmten

Ab . 2 PSGB. erlaſſenen Vorſchrift wird an Perſon wegen Verjährung oder aus einem ſonſtigen

Geld bis zu 45 Mark geſtraft. Die Beſtrafung Grunde unmöglich iſt ( Ärt. 18 Ab . 2 PStGB.) .

ſegt die rechtsgültige Erlaſſung der Vorſchrift voraus.

Es wirft ſich die Frage auf, ob eine Beſtrafung B. Organiſation und Verfahren der

ſchon unmittelbar auf Grund einer Beſtimmung Wohnungspolizei.

der A. Verordnung vom 10. Febr. 1901 erfolgen
1. Die Organiſation der Wohnungspolizei.

kann oder erſt auf Grund einer nach § 16 der

Verordnung erlaffenen ober- oder ortspolizeilichen a) Die örtliche Organiſation .

Vorſchrift. Zweifel hierüber könnten inſoferne bes Die Allerhöchſte Verordnung vom 10. Februar

ſtehen , als die Verordnung nur allgemeine Grund- 1901 hat die Handhabung der Wohnungsaufſicht

fäße enthält, deren nähere Ausführung in $ 16 den Ortspolizeibehörden , in München dem Stadt

ausdrücklich vorbehalten iſt. Allein gleichwohl muß magiſtrat, der K. Polizeidirektion und der Lo

angenommen werden, daß ſchon auf Grund der kalbaukommiſſion auf Grund der beſtehenden

Verordnung eine Beſtrafung erfolgen kann, ſoweit „ Zuſtändigkeitsbeſtimmungen “ übertragen. Sehen

die Verordnung Beſtimmungen enthält , deren Ueber- wir zunächſt von München ab , ſo liegt demnach

tretung den Tatbeſtand einer konkreten ſtrafbaren die Wohnungsaufſicht in Gemeinden mit ſtädtiſcher

Handlung bilden kann . Das iſt z. B. der Fall Verfaſſung dem Magiſtrat unterLeitung des Bürger

bei der Beſtimmung des § 9 oder des § 15 der meiſters ob (Art . 92, 94 der diesrhein .Ode.-Ordng.),

Allerhöchſten Verordnung. in Beineinden mit Landgemeindeverfaſſung dem

Bei der ſubſidiären Natur der wohnungs- Bürgermeiſter allein (Art.138 a.a.O.). Nach Art.95 ,

polizeilichen Vorſchriften kommen in der Praris 142 ebendort haben die Gemeinden die Koſten der

zahlreiche Fälle vor, in denen wohnungspolizeiliche Polizeiverwaltung , alſo auch die Koſten der Woh:

Vorſchriften mit anderen Polizeivorſchriften konkur: nungspolizei zu tragen. Die Aufgaben der Ge

rieren. Sobald eine Konkurrenz mit baupolizeilichen meinden auf dein Gebiete der Wohnungsaufſicht

Vorſchriften gegeben iſt, hat die Beſtrafung ausfallen unter den „ übertragenen Wirkungskreis “ der

der baupolizeilichen Norm als der ſtrengeren zu Gemeinden ; die Gemeinden beſorgen damit ſtaat:

erfolgen (8 73 StGB. ). liche Obliegenheiten. Es iſt zweifellos zu begrüßen,

Die Frage, wer als Täter bei wohnungs: daß die Wohnungsaufſicht den Ortspolizeibehörden

polizeilichen Uebertretungen zu betrachten iſt, wurde und damit den Gemeinden und nicht den ſtaatlichen

bereits früher erörtert. Es iſt nicht ausgeſchloſſen, Diſtriktspolizeibehörden übertragen worden iſt.

daß auf Grund derſelben Uebertretung ſowohl der Denn „ ſoviel auch Polizeiliches in der Wohnungs

Mieter als der Hausbeſißer beſtraft werden kann aufficht enthalten ſein mag , ſo iſt ſie doch nicht

( Mehrtäterſchaft ). von der allgemeinen Erekutivpolizei zu handhaben,

Verſchiedene ober- und ortspolizeiliche Vor- ſondern von den Wohlfahrtsorganiſationen der

ſchriften enthalten die Beſtimmung, daß eine Straf- i ſtådt. Selbſt-Verwaltung “. Das gilt beſonders von

anzeige erſt dann erſtattet werden darf , wenn eine den größeren Städten. Der rieſige Verwaltungs

auf den Vollzug der betreffenden Vorſchriften ab- apparat derſelben , der das Leben und die Wirt

zielende Verfügung der Orts- oder Diſtriktspolizei- ſchaftsverhältniſſe des Einzelnen , ſowohl des Haus

behörde unter Anſeßung einer angemeſſenen Friſt eigentümers wie des Mieters an den verſchiedenſten

vorausgegangen iſt. Dieſen Wortlaut enthält z. B. Stellen berührt und faßt , gibt die größte Ein:

§ 12 Abſ. 2 der oberpolizeilichen Vorſchriften der wirkungsinöglichkeit und gleichzeitig dievielſeitigſten

R.Regierung von Oberbayern vom 19. Jan. 1904. Abhilfemittel zur Beſeitigung von Schäden .

Die Faſſung iſt inſoferne nicht ganz glüdlich als Von dieſer Regelung macht ſcheinbar die Haupt
ſchwer zu entſcheiden iſt, ob damit die vorherige und Reſidenzſtadt München inſoferne eine Aus

Auftragserteilung zur Vorausſeßung der Strafbar nahme, als hier die Zuſtändigkeit aufdem Gebiete

keit gemacht werden ſollte, oder ob es ſich nur um der Wohnungspolizei zwiſchen Magiſtrat, Lokal

eine inſtruktionelle Vorſchrift für die mit der baukommiſſion und Polizeidirektion geteilt iſt.
Handhabung der Wohnungsaufſicht betrauten Poli- Aber nur ſcheinbar . Denn auch in München hat

zeibehörden handelt. Nach dem Wortlaut müßte die Praxis gezeigt, daß die Wohnungsaufſicht faſt

das Leştere angenommen werden, ſo daß alſo die ausſchließlich eine gemeindliche Angelegenheit iſt,

Staatsanwaltſchaft auch mit Strafeinſchreitung die vom Magiſtrat beſorgt wird . Dies bringt auch

vorgehen müßte , wenn der Tatbeſtand einer Ueber- ! die Entſchließung des K. Staatsminiſteriums des
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Innern vom 1. Sept. 1902 Nr. 19888 zum Aus: von dieſer Möglichkeit nur geringer Gebrauch ge

drud , indem ſie jagt : macht worden . Die Wohnungskommiſſionen

„ Hinſichtlich der Kompetenzfrage wird be- waren nach der Verordnung vom 10. Febr . 1901

merkt, daß nach § 2 der K. Allerhöchſten Ver: gedacht als die eigentlichen Träger der Wohnungs

ordnung vom 10. Febr . 1901 die Wohnungs: aufſicht und das zunächſt zu bildende Organ der

aufſicht betr. im Zuſammenhalt mit § 27 der Wohnungspolizei. Es hat ſich jedoch ſehr bald

Allerhöchſten Zuſtändigkeitsverordnung vom gezeigt, daß die Wohnungskommiſſionen auf dieſem

2. Oktober 1869 die Handhabung und Durch- Gebiet nichts Erſprießliches leiſten können ; in zahl:

führung der Wohnungsaufſicht in erſter Linie reichen Gemeinden ſind deshalb die Wohnungs

dem Stadtmagiſtrat zukommt, während eine kommiſſionen immer ſeltener zuſammenberufen
Zuſtändigkeit der R. Polizeidirektion und der worden , da ſie als Organ zur Handhabung der

Lokalbautommiſſion lediglich für ſolche Fragen Wohnungsaufſicht ſich als zu ſchwerfällig erwieſen

als gegeben zu erachten ſein wird, welche nach haben . So ſagt auchLandeswohnungsrat Dr. Löhner

der leptangeführten Allerhöchſten Verordnung in ſeinem Bericht über die Wohnungsfürſorge in
ausdrüdlich ihrem Wirkungskreis zugeteilt ſind .“ Bayern in den Jahren 1913 mit 1916 :

Bei der großen Bedeutung der Wohnungs- Die Wohnungkommiſſionen ſind als ausübende

aufſicht hat es die Allerhöchſte Verordnung vom Organe an Bedeutung zurückgetreten und wirken

10. Februar 1901 für notwendig gehalten , unter mehr als Beirat und höhere Inſtanz in grund

beſtimmten Vorausſeßungen eigene gemeindliche legenden Fragen .“ In anderen Gemeinden, ſo

Organe für die Handhabung der Wohnungsaufſicht z . B. in München, ſind die Wohnungskommiſſionen

vorzuſehen. Nach § 3 der Verordnung ſind nach zu ſehrbedeutungsvollen Organen ausgebautworden ,

Maßgabe des Bedürfniſſes“ in größeren Städten , indem ſie weit über den urſprünglichen Rahmen

dann in ſonſtigen Orten mit dichter Bevölkerung als Organe der Wohnungsaufſicht hinaus alle

eigene Wohnungskommiſſionen zu beſtellen. Angelegenheiten des Wohnungsweſensvorzuberaten

Die Zahl der Mitglieder der Wohnungskommiſſion haben und damit einen Ausſchuß nach Art . 106

wird durch Beſchluß der Gemeindeverwaltung be 46.4 der Gemeindeordnung erſeßen .

ſtimmt. Durch dieſelbe erfolgt auch die Wahl der Gemäß § 4 der R. Verordnung vom 10. Febr.

Mitglieder und zwar auf die Dauer der Wahl- 1901 ſind im Bedürfnisfall “ der Wohnungs

periode, in magiſtratiſchen Gemeinden auf je 6 Jahre. kommiſſion eigene durch die Gemeinden aufzuſtellende

Es wird hierbei auch auf eine Vertretung des Wohnungsinſpektoren als Hilfsorgane beizugeben.

ärztlichen Standes Rückſicht zu nehmen ſein. Die Je nach den örtlichen Verhältniſſen kann der Dienſt

Tätigkeit der Mitglieder der Wohnungskommiſſion eines Wohnungsinſpektors einem Gemeindebedien

iſt eine ehrenamtliche, wobei jedoch nicht ausge: ſteten neben anderen Arbeiten übertragen werden .

ſchloſſen iſt, daß für beſondere Mühewaltung ein: Die Aufgabe der Wohnungsinſpektoren iſt durch

zelner Mitglieder von der Gemeindeverwaltung eine Dienſtanweiſung zu regeln , welche von der

eine Vergütung beſtimmt und gewährt wird. Die Ortspolizeibehörde nach Einvernahme der Woh

Mitglieder find auf gewiſſenhafte, unparteiiſchenungskommiſſion zu erlaſſen iſt . Die Wohnungs

Geſchäftsführung und Wahrung der Amtsver- inſpektoren ſind die eigentlichen Organe für die

ſchwiegenheit handgelübdlich zu verpflichten . Durch unmittelbare Handhabung der gemeindlichen Woh

die Gemeindeverwaltung iſt eine Geſchäftsordnung nungsaufſicht. Sie ſind nach der vorerwähnten

zu erlaſſen. Solche Wohnungskommiſſionen wurden Beſtimmung als Hilfeorgane der Wohnungs

in zahlreichen Gemeinden beſtellt. Meiſt wurden kommiſſion gedacht und haben als ſolche den

Mitglieder der ſtädtiſchen Kollegien , der Amtsarzt, Weiſungen der Kommiſſion Folge zu leiſten .

dann Vertreter der Mieter und der Hausbeſißer Praktiſch ſpielt dieſe Unterordnung unter die

in dieſe Rommiſſionen gewählt. In München iſt Wohnungskommiſſion aber nach dem oben Aus:

der Kreis der Mitglieder noch weiter gezogen. geführten kaum eine Rolle. Die Zahl der haupt

Auch Frauen ſind vielenorts in die Wohnungs- amtlichen Wohnungsinſpektoren in Bayern hat von

tommiſſion gewählt worden, ſo auch in München . Jahr zu Jahr zugenommen . Im Jahre 1912

Die Wohnungskommiſſionen ſind keine Verwal: betrug ihre Zahl bereits 114. Das R. Staats:

tungeſenate nach Art. 102 der Gemeindeordnung und miniſterium des Innern hat in mehrfachen Ent

keine Verwaltungsausſchüſſe nach Art. 106 a .a .D. ſchließungen auf die Notwendigkeit der Beſtellung

Ihre Beſtellung unterliegt alſo nicht den Be- hauptamtlicher Wohnungsinſpektoren hingewieſen .

ſchränkungen, wie ſie für dieſe gemeindlichen Aus- In einer Entſchließung vom 18. Januar 1917

ſchüſſe gelten ; die Berufung in die Wohnung8= (MABI. S. 5 ) über den Ausbau des Wohnungs

kommiffionen iſt vielmehr dem freieſten Ermeſſen weſens wird für Gemeinden mit mehr als 100 000

der Gemeindeverwaltungen anheim gegeben, ſo daß Einwohnern und ſolche Gemeinden zwiſchen 50 bis

alle geeigneten Perſonenkreiſe herangezogen werden 100 000 Einwohnern, deren Bevölkerungszahl fich

können . Es iſt zweifellos auch zuläſſig in einer dieſer oberen Grenze nähert , die Aufſtellung eigener

Gemeinde mehrere Wohnungskommiſſionen zu Wohnungsinſpektoren angeordnet ; ja ſogar für

bilden ( Bezirkswohnungskommiſſionen ); jedoch iſt Gemeinden von 10-50 000 Einwohnern wird
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dies für notwendig erachtet. In München, wo aufſicht neben einer Fülle von anderen Aufgaben

bisher noch die 29 Bezirksinſpektoren im Neben : übertragen worden..

amt die Tätigkeit der Wohnungsinſpektoren wahr:

zunehmen haben , ſteht die Einführung eigener b) Die höheren Organiſationen derb

hauptamtlicher Wohnungsinſpektoren unmittelbar Wohnungsaufſicht.

bevor. Da wo ſich die Aufſtellung eigener Für die Diſtrittsgemeinden und Diſtriktsver:

Wohnungsinſpektoren nicht verlohnt , ſoll doch wenig. waltungsbehörden beſtehen eigene Wohnungsauf:

ſtens ein geeigneter Gemeindebeamter im Nebenamt ſichtsorgane nicht. Es iſt jedoch in der MinEntichi.

mit der Wahrnehmung der Wohnungsaufſichtlichen vom 9. Juni 1913 zur Ausgeſtaltung der Wohnungs

Geſchäjte betraut werden . Bewährt hat ſich in zahl. aufſicht ( MABI. S. 568) die Möglichkeit aus:

reichen Gemeinden die Uebertragung dieſer Geſchäfte drüdlich vorgeſehen , daß gemeinſame Wohnungs,

auf die ſogenannten Feuerbeſchautommiſſionen. Was aufſichtsbeamte für einen Diſtritt beſtellt werden .

die Vorbildung der Wohnungsinſpektoren betrifft, Auch die Kreisregierungen haben keine eigenen

ſo geht die allgemeine Meinung jest dahin , daß Wohnungsaufſichtsorgane. Zwar wurde die Be,

ſich dafür am beſten Beamte mit Baugewerkſchul: ſtellung ſolcher ſchon wiederholt angeregt (vgl .

bildung eignen. Freilich tun es die techniſchen Dr. Löhner in ,, Die Wohnungsfürſorge in Bayern

Kenntniſſe allein nicht. Der Wohnungsaufſichts- in den Jahren 1913-1916 " ). Allein die Áus

dienſt erfordert ein ſolches Maß von allgemeinem führung iſt bisher mit Rüdjicht auf die Finanz

Talt und von Menſchenfenntnis , daß es jedenfalls lage unterblieben. Dagegen iſt in Art . 6 § 5 des

außerordentlich wichtig iſt, nach dieſer Richtung hin Preußiſchen Wohnungsgeſekes beſtimmt: „ Den Re

eine ſorgfältige Auswahl zu treffen . Die Art der gierungspräſidenten uſw. ſind zur Ausübung der

Aufgaben der Wohnungsaufſicht hat ſchon ſeit Aufſicht über die Tätigkeit der Gemeinden und

längerer Zeit den Gedanken nahe gelegt, zur Ortspolizeibehörden , ſoweit ſich dazu ein Bedürfnis

Wohnungsaufſicht auch Frauen als Wohnungs- eżyibt , Wohnungsaufſichtsbeamte beizugeben .“

inſpektorinnen oder Wohnungspflegerinnen heran: | Auch in Bayern iſt die Aufſtellung ſolcher Be

zuziehen . Das R. Staatsminiſterium des Innern amten wohl nur eine Frage der Zeit.K.

hat in einer Entſchließung vom 9. Juni 1913 zur Dagegen wurde an der Zentralſtelle , im

Ausgeſtaltung der Wohnungsaufſicht dieſen Gedanken K. Staatsminiſterium des Innern, ein beſonderes

beſonders in den Vordergrund geſtellt. Tatſächlich Organ für die einheitliche und gleichmäßige Durch :

haben auch ſchon mehrere Gemeinden (Bamberg, führung der Wohnungsaufſicht geſchaffen, indem

Erlangen , Schwabach ) Wohnungspflegerinnen auf- durch die K. Verordnung vom 21. Auguſt 1906

geſtellt. München wird demnächſt das gleiche tun . in dieſem Miniſterium ein Zentralwohnungs:

Die Wohnungspflegerinnen ſollen aber im all- inſpektor beſtellt worden iſt (jeine Bezeichnung iſt

gemeinen nicht die erſten Beſichtigungen vornehmen , nunmehr Landeswohnungsrat). Seine Aufgabe

dies vielmehr den Wohnungsinſpektoren überlaſſen beſteht auf dem Gebiete der Wohnungsaufſicht in

und erſt dann ergreifen , wenn der Rat und die einer Zuſammenfaſſung aller Wohnungsaufſichts

Mitarbeit der Frau erforderlich werden ; dies iſt in maßnahmen und in der Sorge für einen gleich :

•zahlreichen Fällen von Wohnungsverwahrloſung der heitlichen Vollzug der Wohnungsaufſicht imganzen

Fall, wo die Notwendigkeit der Einwirkung auf Königreich. In Erfüllung dieſer Aufgabe hält der

die Hausfrau zutage tritt,was durch eine Wohnungs: Landeswohnungsrat ſeit dem Jahre 1913 von Zeit

pflegerin weit geſchicter und beſſer beſorgt werden zu Zeit Ronferenzen derBayer. Wohnungsinſpektoren

fann als durch den månnlichen Beamten. ab , die den Zweck eines gründlichen Meinungs

Eine wertvolle Ergänzung der gemeindlichen und Erfahrungsaustauſches gut erfüllt haben .

Wohnungsinſpektoren und Wohnungspflegerinnen Bisher haben 4 ſolche Konferenzen ſtattgefunden .

bilden die „ Fabrikpflegerinnen “, die während des

Krieges für verſchiedene Rüſtungsbetriebe, ing:
2. Das Berfahren der Wohnungspolizei.

beſondere auch für militäriſche Betriebe eingeführt Hierüber wäre außerordentlich viel zu ſagen .

worden ſind und deren Aufgabe u. a . darin be- Doch gebietet mir der Rahmen dieſer Abhandlung

ſteht, ſich um die Wohnungsverhältniſſe der Fabrik : mich kurz zu faſſen. Maßgebend für das Verfahren

arbeiterinnen anzunehmen . der Wohnungspolizei ſind die Beſtimmungen der

In jüngſter Zeit geht die Entwidung in allen Allerhöchſten Verordnung vom 10. Februar 1901 ,

größeren Gemeinden zur Schaffung von eigenen insbeſondere SS 5 , 7 , 8 derſelben , dann die ein:

Wohnungsämtern als höchſte Organiſationsformſchlägigen Vorſchriften der Kreisregierungen und

für die Wohnungsaufſicht. In der MinEntſchl. der gemeindlichen Wohnungsordnungen, endlich die

vom 18. Januar 1917 iſt die Errichtung ſolcher auf Grund des § 4 Abſ.3 der Verordnung erlaffenen

Aemter allen größeren Gemeinden eindringlich nahe Dienſtanweiſungen für die Wohnungsinſpektoren.

gelegt . München beſitzt ein eigenes Wohnungsamt Die Wohnungspolizei hat auf Antrag und von

bereits ſeit dem Jahre 1911. Mit der Wohnungs: Amts wegen tätig zu werden . Das Schwergewicht

aufſicht hatte aber dieſes Wohnungsamt bisher iſt auf die Tätigkeit von Amts wegen zu legen ..

nichts zu tun . Nun iſt ihm aber auch die Wohnungs- Sol die Wohnungsaufſicht wirkſam ſein , ſo muß
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ſie mit ſyſtematiſchen Wohnungsbeſichtigungen von teit oder Underſtand die Urſache der Mißſtånde.

Haus zu Haus vorgehen . Dabei genügt natürlich Was helfen in ſolchen Fällen Zwangsmaßnah.nen ?

eine einmalige Beſichtigung nicht,vielmehr müſſen Hiermuß die Runſt des Wohnungsinſpektors oder

die Beſichtigungen je nach Anlaß in gewiſſen Zeit : der Wohnungspflegerin einſeßen, die durch unent

abſtänden wiederholt werden . Die Beſichtigungen wegte Belehrung und Einwirkung eine allmähliche

müſſen gründlich vorgenommen werden ; alle Haupt- Beſſerung der Zuſtände herbeiführen müſſen . Bei

und Nebenräume müſſen betreten und angeſehen wirtichaftlicher Not aber helfen nur Maßnahmen

werden. Die mit der Ausübung der Wohnung : der Wohnungsfürſorge. Mehrere Städte ſind auſ
aufſicht betrauten Organe haben zu dieſem Zweck dieſem Gebiete ſchon bahnbrechend vorangegangen

das Recht des Zutritts zu den der Aufſicht unter: durch Shaffung von Wohnungsfürſorgefonds, die

ſtehenden Räumen ; ſie müſſen ſich aber beim Be: dazu beſtimmt ſind , in Fällen von Wohnungs

treten fremder Wohnungen anmelden , ſich unauf überfüllung , Mangel von Betten uſw. Unter :

gefordert über ihre Perſon und ihren Dienſt ſtüßungen für den Umzug und die Beſchaffung
ausweiſen und dürfen die Wohnungsbeſichtigungen der erforderlichen Einrichtungsgegenſtände zu ge

nur zu einer Zeit und in einer Weiſe vornehmen , währen . Auch in München wurde jüngſt ein ſolcher

daß hiedurch eine Beläſtigung der Beteiligten Fond geſchaffen. Oft iſt die Not auch auf der Seite

tunlichſt ferngehalten wird (§ 7 der Verordnung). der Hausbeſiker, die nicht die nötigen Mittel be

Ueber die Zeit der Beſichtigung enthalten die ge: fißen um baulichen Mängeln abzuhelfen. Auch

meindlichen Wohnungsordnungen in der Regel noch hier ſind manchenorts Fürſorgeeinrichtungen in

genauere Anweiſungen ; Beſichtigungen zur Nacht: Form von gering verzinslichen gemeindlichen Dar:

zeit ſind nur in ganz beſonderen Ausnahmefällen lehen geſchaffen worden .

zuläſſig. Durch die Unmittelbarkeit der Berührung mit

Bei der Beſichtigung der Wohnungen und allen Familienverhältniſſen kommt die Wohnungs

ſonſtigen Häume hat ſich der Wohnungsaufſichts- aufſicht mehr als jede andere behördliche Tätigkeit

beamte nicht auf die Feſtſtellung von Mißſtänden in die Lage neben den Wohnung8măngeln auch

rein wohnungspolizeilicher Art zu beſchränken ; ſonſtige Gebrechen wahrzunehmen . Sie wird na:

auch baupolizeiliche und ſonſtige Beanſtandungen türlich nicht blind ihre Augen vor dieſen Gebrechen

ſind von ihm aufzunehmen und erforderlichenfalls ſchließen , weil ſie dafür nicht zuſtändig iſt, ſondern

der zuſtändigen Behörde zur Weiterverfolgung zu muß vielmehr in engſter Fühlung mit allen Für

übergeben. Die Abſtellung von Mißſtänden muß ſorgeeinrichtungen ſtehen um ihren Aufgaben gerecht

zunächſt im Wege der Belehrung und Mahnung zu werden . Das gedeihliche Zuſammenarbeiten der

verſucht werden (§ 8 Abſ. 1 der Verordnung). Organiſationen der Armenpflege, der Säuglings

Hierin zeigt ſich die Betonung des pfleglichen und Jugendfürſorge, des Mutterſchußes, derTuber:

Charakters der Wohnungspolizei. Erſt wenn auf kuloſenfürſorge uſw. iſt eine dringliche Pflicht der

dieſem Wege nichts zu erreichen iſt, hat der Woh: Wohnungsaufſichtsorgane. Dabei muß vor allem

nungsaufſichtsbeamte an die Ortspolizeibehörde zu geſorgt werden, daß ſich dieſes Zuſammenarbeiten

berichten . Dieſe wird in der Regel einen ſchriftlichen reibungslos vollzieht und daß ein Neben- und

Auftrag erteilen unter Androhung der Strafein : Durcheinanderarbeiten der verſchiedenen Organe

ſchreitung oder zwangsweiſen Vorgeheng. Erſt wenn vermieden wird .

alle Mittel vergeblich waren, iſt zu ſchärferen Neben den periodiſchen Wohnungsbeſichtigungen

Maßnahmen zu greifen. Die meiſten oberpolizei- durch die Organe der Wohnungsauſſicht iſt es aber

lichen Vorſchriften machen eine Strafanzeige jogar zur Gewinnung eines Ueberblicks über die Woh

von vorheriger Auftragserteilung abhängig (1. oben) . nungsverhältniſſe auch geboten , daß die Gemeinden

Die Zwangsmaßnahmen beſtehen in der Anzeige: unter Mitwirkung dieſer Organe von Zeit zu Zeit

erſtattung und Erwirkung der richterlichen Be- Wohnungserhebungen (Enqueten ) veranſtalten (8 5

ſeitigungsbefugnis (Art . 73 Abſ . 3 PŠEOB . ) .3 der Verordnung). Der Wert ſolcher Erhebungen

Manchmal liegen aber die Fälle derart dringend, wird allerdings meiſt dadurch beeinträchtigt, daß

daß dieſer langwierige Weg nicht abgewartet werden die Verarbeitung des gewonnenen Materials allzu

kann, ſondern ſofort Abhilfe geſchaffen werden lange Beit in Anſpruch nimmt . Dieſe Erfahrung

muß. Hier gibt Art . 20 PSIGB. einen Weg für wurde wenigſtens in München mit einer großen

die Ortspolizeibehörde; auf Grund dieſer Vorſchrift | Erhebung gemacht, die in den Jahren 1904– 1907

kann die ſogenannte polizeiliche Wohnungsſperre durchgeführt wurde.

derfügt werden. In der Praxis ſind derartige

Fälle allerdings äußerſt ſelten. Die Strafbe Damit wäre ich am Ende meiner Darlegungen

ſtimmungen und Polizeizwangsbefugniſſe auf dem angelangt. Freilich konnte ich mich in dieſem

Gebiete der Wohnungspolizei haben ihren Zwed Rahmen nur auf kurze Umriſſe und Andeutungen

dann am beſten erfüllt, wenn man ſie nicht anzu = beſchränken . Aber ſchon hieraus fann wohl erſehen

menden braucht . In den meiſten Fällen , die die werden , wie umfangreich und bedeutungsvoll dieſes

Wohnungsaufſicht zu beanſtanden hat , ſind wirt- Rechtsgebiet iſt. Hier iſt alles in der Entwidlung

ſchaftliche Not und damit verbundene Gleichgültig- und drängt nicht bloß inhaltlich, ſondern auch in
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der rechtlichen Form noch nach genauerer Geſtal Die Widerſpruchfrift im Mahnverfahren. Das

tung. Ob dieſe nach dem Vorbilde Preußeng in
Umtsgericht W. hat die Uebung, auch bei den

dem Erlaß eines eigenen Wohnungsgeſekes oder Zahlungsbefehlen, die an Shuldner innerhalb des

eines Wohnungsaufſichtsgeſeķes gefunden werden
Amtsgerichtsbezirks zuzuſtellen ſind (8 499 SPD .),

die einwöchige Widerſpruchsfriſt des § 692 BPD.
wird, kann dahingeſtellt bleiben. Das A. Staats

zu beſtimmen, ein Verfahren, das der Entlaſtungs
miniſterium des Innern hat in der Entſchließung verordnung in der Abänderung vom 18. Mai 1916

vom 18. Januar 1917 die Erwartung ausgeſprochen, widerſprechen dürfte. Durch lektere Verordnung iſt
daß die Gemeinden in ihrem eigenen Intereſſe und an Stelle der ſtarren einwöchigen Widerſpruchsfriſt

freiwillig eine ausreichende Ordnung derWohnungs- der SPD. zuerſt für das Urkunden- und Wechſel
aufſicht ſowohl wie der Wohnungsfürſorge in die mahnverfahren, ſodann für das Mahnverfahren all

Hand nehmen werden , ſo daß die Erlaſſung eines
gemein eine vom Gericht im Bahlungsbefehl zu be

eigenen Wohnungsgeſeķes in Bayern wenigſtens
ſtimmende Widerſpruchfriſt getreten, die Beſtimmung

zunächſt unnötig wird. Ich glaube nicht, daß
dieſer Friſt 'iſt jedoch nicht dem freien, richter

liden Ermeſſen überlaſſen , ſondern dieſe
dieſer Appell taube Ohren findet. Die Gemeinden

i ft den Vorſdriften über die Einlaſſung85

wiſſen heute recht wohl, was bei der Wohnungs friſt entſprechend zu bemeffen. Was heißt

frage auf dem Spiele ſteht. Auch denen , die bisher das ? Soll damit etwa gejagt ſein, daß der Richter

abſeits ſtanden , hat der Weltkrieg die Augen ge- bei der Friſtbemeſſung nur zum Schuße des Schuld

öffnet. Die Ueberzeugung iſtheute zum Algemeingut ners eine untereMindeſtgrenze von 24 Stunden,
geworden , daß nur durch eine planvolle Wohnungs- oder 3 Tagen oder 1 Woche (88 499, 604 SPD .)

fürſorge die Schäden an unſerem Volksbeſtand einhalten müſſe, nach oben aber in der Friſtbemeſſung

wieder gutgemacht werden können , die der Krieg vollſtändig freien Spielraum habe, ähnlich wie bei

verurſacht hat . — Und ſo läßt ſich hoffen , daß
Beſtimmung eines Verhandlungstermines, alſo will

kürlich die Widerſpruchsfriſt auf eine oder mehrere
auch die Wohnungsaufſicht als Grundlage aller Wochen feſtſeßen könne ? Eine ſolche Auslegung würde

Wohnungsfürſorgedurch eine verſtändnisvolle Zu: nicht nur dem Wortlaute, ſondern auch dem Sinn und

ſammenarbeit aller berufenen Faktoren eine zweck: Zweck des § 14 a zuwiderlaufen . Gerade deshalb wurde

und zeitgemäße Fortentwidlung erfährt. ja die ſtarre Friſt von einer Woche abgeändert, um das

Verfahren in nicht ſtreitigen Samen zu be

ſchleunigen und dem Gläubiger auf möglid ft

raſcheund billige Weiſe einen Vollſtreckungstitel

Stleine Mitteilungen.
zu verſchaffen. Wenn für das gewöhnliche Klageber:

fahren die Wahrung der Einlaſſungsfriſt ge

„ Die Gutſcheidung erfolgt gebühreufrei.“ Es iſt nügt, um gegen den Schuldner Verſäumnisurs

nicht ſelten üblich, bei dem Erlaß von Entſcheidungen , teil zu erlaſſen, ſo ſoll nunmehr auch der Ablauf

für die nach § 47 GKG. Gebühren nicht erhoben der Einlaſſungsfriſt genügen, um gegen den

werden, oder von Entſcheidungen, für die ohne augs nicht widerſprechenden Souldner Bolls

drüdliche geſeßliche Beſtimmung Gebühren nicht an ſtredungsbefehl zu erlaſſen. Mit anderen

fallen , anſchließend an den Ausſpruch darüber, wer Worten : Der Richter hat die Widerſprudsfriſt

die Koſten des Verfahrens zu tragen hat, zu beſtim gleich der Einlaſſungsfriſt zu beſtimmen,

men : „Die Entſcheidung erfolgt gebührenfrei . “ Das nicht geringer, aber auch nicht höher. Bei anderer

iſt unrichtig. Die Pflicht zur Entrichtung von Ge Auslegung wäre der § 14 a ſeiner Wirkung im weſent

bühren entſteht kraft Gefeßes ; eine gerichtliche Feft- lichen entfleidet.
ſtellung der Gebührenpflicht, wie ſie hinſichtlich der Eine Verlängerung der Widerſpruchsfriſt wäre

Koſtenpflicht durch &$ 91 ff . ZPO. gefordert iſt, iſt nicht zuläſſig, falls man ſie als richterliche undnicht als

vorgeſehen . Ebenſowenig wie deshalb das Gericht zu geſebliche Friſt erachten wollte (vgl. Auflat bon

beſtimmen hat, daß für eine Enticheidung Gebühren Levin in Gruchot Bd. 60 S. 1 ff.), jedoch nur auf

zu erheben ſind, ebenſowenig hat es zu beſtimmen, Antrag des Sduldners und bei Glaub

daß fie gebührenfrei iſt. Die Erhebung der Gebühren haftmachung erheblicher Gründe ( $ 224 II

iſt zunächſt eine Sache der Finanzverwaltung. Eine BPO. ). Eine Abkürzung der Widerſpruchs

gerichtliche Entſcheidung erfolgt erſt, wenn nach § 4
friſt auf Antrag des Gläubiger8 iſt nach über

GNG. gegen den Anſaß Erinnerungen erhoben werden. wiegender Rechtsanſchauung gemäß SS 224-226 SPD.

Verfehlt iſt es auch, wenn in Fällen, in denen Ge- zuläſſig (vgl . obigen Aufſaß von Levin).

bührenfreiheit beſteht, eine Entſcheidung über die Es fragt ſich nun, welcher Rechtsbehelf dem

Koſtenpflicht abgelehnt wird, weil ja Gebühren nicht Gläubiger gegen eine verordnungswidrig zu

anfielen und die Koſtenentſcheidung deshalb überflüſſig hoc bemeſſene Einlaſſungsfriſtzuſteht?

ſei. Dieſer in der Praxis und zwar auch höherer Zweifellos iſt derGläubiger hiedurch beeinträchtigt, weil

Gerichte nicht ſelten eingenommene Standpunkt ver ihm zumeiſt an alsbaldiger Erlangung eines Voll

kennt den Unterſchied zwiſchen Koſten und Gebühren ; ſtreckungstitels dringend gelegen ſein muß. Etwaige

erſtere umfaſſen auch die Auslagen ; ob folche erwachſen Abhilfe im Wege der Dienſtaufſichtsbeſchwerde wegen

ſind, läßt ſich nicht ſelten bei Erlaß der Entſcheidung Juſtizverzögerung, auf die Baupp-Stein zu § 225 SPD.

noch gar nicht erſehen; es iſt das von dem Gericht verweiſt, fönnte als Eingriff in die richterliche Ünabs

bei der Koſtenentſcheidung auch gar nicht zu prüfen . hängigkeit bedenklich erſcheinen , würde auch im einzelnen

gor. S chiederm air , Mat am 16. München II.
Falle meiſt zu ſpät kommen. Dagegen hat der Gläubiger

gegen die zu hohe Bemeſſung der Widerſprudsfriſt

die Beſchwerde nach 8 567 BPD. wenigſtens in den



Beitſchrift für Rechtspflege in Bayern . 1918. Kr. 21 u. 22. 351

Fällen, wo er, wie hierorts üblich, den fertigen Zahlungs- Inwieweit gerichtliche Beſtrafung wegen etwaiger

befehlsentwurf mit Einſpruchsfriſt dem Gericht mittelbarer Falicbeurkundung (bei Erwirkung der Auf

als Antrag auf Zahlungsbefehl unterbreitet hat und nahme in Soldbuch , Kriegsrangliſte, Kriegsſtamm

das Gericht in dem von ihm erlaſſenenen Zahlungs- rolle uſw.) oder disziplinäre Ahndung wegen unbe

befehl dieſer Friſt nicht entſprochen hat oder fugien Tragens ($ 11 Disz StrD.) möglich iſt, iſt nicht

wo der Gläubiger ausdrüdlich eine abgekürzte Gegenſtand dieſer Unterſuchung.

Einlaſſungsfriſt beantragt hat, aber damit Rechtsanwalt Rich. Berolzheimer in München .

abgewieſen worden iſt. In beiden Fällen liegen die

Vorausſeßungen zur Beſchwerde nach 88 225, 226, 567

SPD. in verfahrensrechtlicher Hinſicht vor . ES

empfiehlt ſich alſo, daß der Gläubiger zum Schuße

gegen zu lange Widerſpruchsfriſten gleich entſprechen
Aus der Rechtſprechung.

den Antrag bezüglich der Bemeſſung der

Widerſpruchsfriſt ſtellt. Auch hier hat der Reichsgericht.

Beſchwerdeweg zum Landgerichte das Mißliche, daß

er zu weitläufig iſt und der Erfolg meiſt zu ſpät kommt.
A. Zivilſachen.

Bei der jebigen erhöhten Bedeutung des Mahn I.

verfahrene wäre eine einheitliche Uebung in dieſer

Frage ſehr angezeigt. Wenn bei dem Unterhaltsanſpruch der Mutter

gegen den Sohn denen Leiſtungsfähigkeit zu prüfen iſt.
Rechtsanwalt A. Süßer in Würzburg .

ſo ſind auch die Zinſen aus dem väterlichen Nachlaß zu

berüdfichtigen, die der Teſtament & volſtreder fraft legt

williger Verfügung für den Sohn verwenden darf. Aus

den Gründen : Der Beklagte hatte geltend gemacht,
3ft das unbefugte Iragen des Verwundetenabzeichen

er ſei außerſtande, der Klägerin Unterhalt zu ges

gerichtlich ftrafbar ? Durch Allerh. Kabinettsordre vom währen . Nach dem Teſtamente ſeines Vaters fönne

3. März 1918 wurde ein „ Abzeichen für Verwundete er vom Teſtamentsvollſtreder weder den Stamm noch

geſtiftet ; durch Allerh. Entichl. vom 11. März 1918 die Einkünfte ſeines Vermögens verlangen . · Wenn

wurde die Uebernahme des gleichen Abzeichens für die nach § 4 des Teſtaments die Zinſen ſeines Vermögens

Bayeriſchen Heeresangehörigen genehmigt (NME. vom
für ihn verwendet werden dürften, ſo ſolle das heißen,

12. März 1918, VBI. Nr . 12 S. 259). Die Aus der Teſtamentsvollſtrecer müſſe ihn ſtandesgemäß

unterhalten, brauche ihm aber nur die Zinſen zu
führungsbeſtimmungen hiezu ſind enthalten in AME.

geben, die zu ſeinem Unterhalte nötig ſeien , und habe
vom 13. April 1918 VBI . Nr . 17 S. 377. In Nr. 11 dieſer

das Recht, einen etwaigen Ueberſchuß zum Atapital zu

Ausführungsbeſtimmungen heißt es : „ Widerrechtliches ſchlagen . Welcher Betrag für ſeinen unterhalt nötig

Tragen des Abzeichens zieht gerichtliche Beſtrafung ſet, habe der Teſtamentsvollſtreder nach ſeinem Er

nach ſich " . Welche geſeßliche oder auf Grund Geſebes meſſen zu entſcheiden. Er, Beklagter, habe alſo zwar

erlaffene Strafbeſtimmung einſchlägig iſt, iſt nicht ge- Vermögen, aber ein ſo gebundenes, daß er weder den

jagt . In Betracht könnten kommen $ 360 Nr. 8 SIGB., Stamm angreifen könne, noch die Einfünfte, ſoweit

wonach beſtraft wird , wer „unbefugt eine Uniform,
dieſe ſeinen eigenen Unterhalt überſtiegen . Das BG.

eine Amtskleidung, ein Amtszeichen, einen Orden oder
ſtellt zunächſt feſt, daß nach dem Teſtamente die Zinſen

ganz für den Beklagten verwendet werden dürften .
ein Ehrenzeichen trägt“, oder (für den Bezirk des ſt.

Weiter führt es aus, es könne nicht die Abſicht des

Genados. I. b . Ar.) die Bek. vom 11. Dezember 1915 Vaters geweſen ſein, zu unterſagen, daß ſolche Ver

Nr. 150 543, wonach „das unbefugte Anlegen militä- bindlichkeiten aus den Zinsüberſchüſſen gededt würden ,

riſcher Uniformen oder von Kriegsauszeichnungen, von die der vom Geſep gewollten und natürlichen Geſtal

Drden und Ehrenzeichen überhaupt .... verboten tung der perſönlichen Verhältniſſe ſeines Kindes ent

wird" . ſprechen würden. Es legt alsdann dar, daß es ſich

Unter dieſe Beſtimmungen fällt jedoch das un hier um ſolche Verbindlichkeiten handele . Nach dem

befugte Tragen des Verwundetenabzeichens nicht. Denn
Tode des Vaters ſei die Sorge für die Perſon des

Beflagten auf die Klägerin übergegangen . Sie habe

es iſt weder ein Drden noch ein Ehrenzeichen . Dies
ihn zur Erziehung nach ss 1686, 1631 BGB.nicht nur

iſt ausdrüdlich ausgeſprochen in NME. vom 3. Juni zu ſich nehmen dürfen , habe dies vielmehr pflichts

1918, VBI. S. 598 , welcher lautet : „ Das Ver- gemäß tun müſſen. Dadurch ſei ſie genötigt geweſen,

wundetenabzeichen iſt keine Auězeichnung, ſondern ein unter Aufgabe ihrer bisherigen Stellung als þaus

Abzeichen . Gute Führung iſt für die Verleihung des dame einen eigenen Haushalt zu führen. Die Aufs

Verwundetenabzeichens nicht Bedingung." Das Gegen wendungen für ihren Lebensunterhalt ſeien ſolcher

teil gilt für Auszeichnungen (Kriegeartikel 4 ) . Es wird
geſtalt notwendig foſten der Erziehung des Kindes

daher das Abzeichen auch (a . a . D.) an Soldaten II . AI .
geworden, da ſie ſich aus Eigenem nicht habe erhalten

können . Deshalb fönne der Teſtamentsvollſtreder ſich
verliehen, während Orden und Ehrenzeichen durch Ver nicht mit Grund weigern , jene Aufwendungen aus

jeßung in die II . Klaſſe des Soldatenſtandes dauernd den überſchüſſigen Zinſen zu deđen . Sei dies richtig, ſo

berloren gehen ( 39 M StGB. ) . Das Abzeichen ſteht könne der Beflagte den Teſtamentsvollſtređer zwingen,

alſo Drden und Ehrenzeichen in keiner Weiſe gleich. aus den Zinſen die Mittel dazu herzugeben , daß ſie

Dieſer Unterſchied zeigt ſich auch darin , daß das Ab- in gemeinſamem Haushalte mit ihm leben könne. Es

zeichen an jeden verliehen wird, der die Bedingungen handele ſich hierbei um die ordnungsmäßige Auss

des Erlaſſes vom 13. April 1918 erfüllt (NME. vom
führung des leßten Willens des Vaters. Dieſer An

3. Juni 1918 A6 . III) , daß insbeſondere gute Füh
ſpruch des Beklagten gegen den Teſtamentsvollſtrecer

ſei bei der Beurteilung ſeiner Leiſtungsfähigkeit i . S.
rung für die Verleihung des Verwundetenabzeichens des § 603 BGB. zu beachten. Es wird dann dars

nicht Bedingung iſt. Eine gerichtliche Beſtrafung gelegt, daß das Reineinfommen aus dem Nachlaſſe
wegen unbefugten Tragens des Abzeichens tann daher mindeſtens 6000 M betrage, aus dem der Beklagte

nicht eintreten. ohne Gefährdung ſeines ſtandesmäßigen Unterhalts

::

1

.

.
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der Klägerin den ſtandesmäßigen Unterhalt gewähren Grund des Mietvertrages und wegen unerlaubter

könne. Die Reviſion macht geltend, es tomme darauf Handlung ( § 323 Abſ. 1 BGB . ) begründende ſchuld

an, ob der Beklagte gegen den Teſtamentsvollſtrecer hafte Pflichtverleßung des Betl. darin, daß er nicht

einen Rechtsanſpruch auf das Zinserträgnis habe. für eine rechtzeitige Feſtſtellung und Beſeitigung der

Dieſe Frage ſei noch offen . Sie ſei nicht mit der Er: ſchadhaften Stelle geſorgt habe. Ein Rechtsirrtum

wägung beantwortet, daß der Teſtamentsvollſtreder iſt darin nicht zu finden . Der Bell . hatte die Räume

die geſamten Zinſen für den Beklagten verwenden ſeines Hauſes vermietet und damit einen Verkehr für

dürfe . Dieſer Rechtsſtandpunft der Reviſion iſt. zu : andere Perſonen eröffnet. Er mußte deshalb auch für

treffend , aber derjenige des BG. iſt kein anderer. Es die Sicherheit dieſes Verkehrs und insbeſondere dafür

will ſagen : Die Verwaltung des Nachlaſſes ſei feine ! ſorgen, daß die Mieter und andere im Bauſe ver

ordnungsmäßige i . S. des Teſtaments , wenn der Lehrende Perſonen nicht durch den den Zugang ver

Teſtamentsvollſtreder ſich unter den gegenwärtigen mittelnden Eiſenroſt und ſeine Einfaſſung gefährdet

Verhältniſſen weigere , dem Beklagten auch den Betrag wurden . Diesum ſo mehr, als, wie feſtgeſtellt iſt, der

der Zinſen zu gewähren , der zum Unterhalte der Zutritt nur über dieſe Vorrichtung möglich war, und

Klägerin erforderlich fet. Der Bellagte habe deshalb ſeptere den beſonderen Bedürfniſſen des Bauſes (der

einen rechtlichen Anſpruch gegen den Teſtamentsvoll: | Erhaltung des Bichtes für den Keller) diente und nur

ſtreder auf Zahlung dieſes Betrages. Er ſei alſo zur durch ſie erforderlich geworden war. Daß die Vor

Leiſtung des Unterhalts an die Klägerin imſtande. ichtung in den Bürgerſteig cingelaſſen war, fann

Dieſe Begründung iſt rechtlich nicht zu beanſtanden . daran nichts ändern . Wenn, was das BG , dahingeſtellt

Wenn der Teſtamentsvollſtreder ſeiner Verpflicha läßt, die Gemeinde unterhaltungspflichtig war, ſo

tung zuwider (§ 2216 BGB.) die Verwaltung nicht konnte daraus eine Haftung der Gemeinde für den

ordnungsmäßig führt, ſo hat der Erbe das Recht, Unfall, nicht aber, ſoweit es ſich um den Vertehr vom

durch Erhebung der Klage gegen ihn unmittelbar die und zum þauſe des Befl. handelt, eine Befreiung des

Erfüllung der Verpflichtung zu erzwingen . Eine nicht lepteren von den ihm auf Grund des von ihm er

ordnungsmäßige Führung der Verwaltung ſieht das öffneten Verfehrs obliegenden Pflichten abgeleitet

BG. hier ohne Rechtsirrtum darin, daß der Teſta- werden . Seine Pflicht war es vielmehr, wie das BG.

mentsvollſtreder ſich weigert, dem Beklagten aus den zutreffend annimmt, auch in dieſem Falle die fragliche,

dazu hinreichenden Einfünften des Nachlaſjes die zum Gefährdungen beſonders ausgeſegte Stelle zu übers

ſtandesgemäßen Unterhalte der Klägerin notwendigen wachen, in angemeſſenen Zeiträumen zu unterſuchen

* Mittel zu gewähren. Den Einwand des Beklagten, und die nach ihrem Zuſtand notwendigen Maßnahmen

der Erblaſſer habe der Klägerin Nießbrauch und Bers zu treffen , indem er entweder ſelbſt den Schaden be

waltung des Nachlaſſes entzogen, deshalb ſei jede hob oder die Gemeinde dazu veranlaßte. Un die Ge

Gewährung von Vorteilen an ſie ausgeſchloſſen , hat meinde kann alſo der Beil. die Kl . nicht verweiſen.

das BG. berüđſichtigt und aus tatſächlichen Gründen ( Urt. des III . ZS . vom 19. April 1918, III 478/1918) .

für unerheblich erachtet. Der vom Beklagten ange

rufene § 2214 BOB. ſteht der Feſtſtellung des BO .
III.

nicht entgegen , daß der Beflagte zur Leiſtung des

Unterhalts an die Klägerin imſtande ſei . Es iſt ſchon 1. 3°O. & 233: Wiedereinſekung in den vorigen

zweifelhaft , ob die Nußungen des Nachlaſſes i. S. Stand gegenüber dem Ablaufe der Heviſionsfriſt nach

dieſer Vorſchrift ſelbſt in dem Falle zu den Nachlaß: erfolgloſer Aufwendung der äußerſten den Umſtänden

gegenſtänden gerechnet werden können, wenn ſie der nach zu erwartenden Bemühungen, einen zur Bertretung

Verwaltung des Teſtamentsvollſtreckers unterſtellt ſind. bereiten Rechtsanwalt zu finden oder beigeordnet zu

Dies kann aber dahingeſtellt bleiben . Denn für die erhalten. 2. Die in $ 664 Abſ. 1SPD. beſtimmte Friſt

Frage, ob der Beklagte leiſtungsfähig iſt, kommt es iſt weder eineNot:, noch eine Verjährungs-, ſondern eine

nur darauf an , ob er den Anſpruch gegen den Teſta- Ausſchlußiriſt. Der Lauf einer Ausſchlußfriſt fanu nach

mentsvollſtrecker hat, nicht aber darauf, ob die Klä- dem Standpuufte des BGB.8 nur in den Fällen gehemmt

gerin als Privatgläubigerin des Beflagten dieſen ſein ,wodas imGeſetz ausdrüdlich zugelaſſen iſt. DerLauf

Anſpruch unmittelbar gegen den Teſtamentsvollſtreder der Friſt des § 664 Abſ. 1 3PÓ. wird nicht dadura

durchſeßen kann. Uebrigens ſind die Erträgniſſe dem gehemmt, daß die Partei ohne ihr Bericulben teinen

Zugriffe der Privatgläubiger des Erben jedenfalls Vertreter findet. Aus den Gründen : 1. Die Wieders

dann zugänglich , wenn ſie vom Teſtamentsvollſtrecer einſeßung in den vorigen Stand gegen die Verſäumung

an den Erben abgeführt ſind . ( Urt. d . IV . ZS. vom der Rev Friſt iſt der Kl.zu gewähren. Die Kl. hat

27. Mai 1918, IV 81/18 ) . bereits am 28. Juni 1917 noch vor der Zuſtellung

des am 7. Juni 1917 verkündeten Berufungsurteils

II .
bei dem RG . um das Armenrecht und um die Beis

ordnung einesRA.s zur Einlegung der Mev. nach :

Verpflichtung des Hausbeſikers und Vermieters , für geſucht. Dieſer Antrag iſt durch Beſchl. vom 7. Juli 1917
einen ficheren Zirgang zum Gauſe zu ſorgen . Uuter- wegen Ausſichtsloſigkeit der Rechtsverfolgung ab

haltungspflicht der Gemeinde fein Befreiungsgrund. Die gelehnt worden . Nachdem das Berufungsurteil am

Klägerin hatte gemeinſchaftlich mit ihrem Ehemann 11. Juli 1917 zugeſtellt und damit die Mev Friſt in

eine Wohnung im Hauſe des Beflagten gemietet. Vor Lauf geſeßt war, hat die MI. ihren Antrag auf Bes

dem Eingange des Hauſes befand ſich ein in den willigung des Armenrechts und Beiordnung eines RA.S
Bürgerſteig eingelaſſener, mit eingemauerten Ziegel- unter dem 13. und 14. Juli 1917 erneuert, ſie iſt jedoch

ſteinen eingefaßter Eiſenroſt, der zum Schutz eines durch Beſchl. vom 20. Juli 1917 wiederum abſchlägig
darunter befindlichen Kellerfenſters diente . Die Kl . beſchieden worden . Darauf hat ſie ſich noch innerhalb

fiel über eine ſhadhafte Stelle der Einfaſſung des der Rev Friſt zunächſt an Juſtizrat It . , ſodann an

Eiſenroſtes und erlitt einen Knöchelbruch. Sie ver- Juſtizrat B. mit der Bitte gewendet, ihre Vertretung

langte Erſaß von Auslagen und Feſtſtellung der Erſaß= zu übernehmen ; beide haben das abgelehnt. Auch eine

pflicht des Befl . im übrigen. Das BG. erklärte den Anzahl weiterer Eingaben an das RG . blieb ohne

Leiſtungsanſpruch dem Grunde nach für gerechtfertigt Erfolg. Die Mev Friſt iſt daher deshalb verſäumt
und ſtellte die Erſakpflicht für den weiteren Schaden worden, weil die Kl. ungeachtet der von ihr auf

gewendeten äußerſten,

Aus den Gründen : Das BG. ſtellt feſt, daß

die Kl . über ein Loch in der Einfaſſung des Eiſen- RA. hat finden oder beigeordnet erhalten können und

roſtes gefallen ſei , und findet eine die Haftpflicht auf es ihr ſomit bei dem Mangel eines RA.: unmög

n.

4464
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lich geweſen iſt, die Hev. innerhalb der geſeßl. Friſt Standpunfte, daß die genannten Hemmungsvorſchriften

einzulegen. Hierin iſt ein unabwendbarer Zufall i. S. grundſäßlich auf die in dem BGB. ſelbſt feſtgeſeßten

des § 233 ZPO. zu finden, der die Wiedereinſeßung Äusſchlußfriſten entſprechend anzuwenden ſeien. Denn

in den vorigen Stand gegen die Verſäumung der wäre dies der Standpunkt des Geſekes geweſen , ſo

Med Friſt rechtfertigt. hätte es einer ausdrückl. Vorſchrift für die entſprechende

2. Das BG. hat angenommen, daß die im $ 664 Anwendbarkeit der $8 203, 206, 207 BOB. bei einer

ZPD. vorgeſchriebene Friſt von einem Monat eine Anzahl von Ausſchlußfriſten nicht bedurft . Daß es

Ausſchlußfriſt, keine Verjährungsfriſt und auch keine ſich hierbei nicht um den Ausdruck eines dem BGB. Zu

Notfriſt ſei, daß daher eine Wiedereinſepung nicht grunde liegenden allgemeinen Rechtsgedankens handelt,

möglichund die Anfechtungsflage nach dem Ablaufe ergibt ſich ſchon daraus, daß die entſprechende An

der Friſt von Amts wegen als verſpätet abzuweiſen wendung der Vorſchriften über die Hemmung der Ver

ſei. Dem iſt beizutreten. Eine Wiedereinſeßung in jährung nur bei einzelnen, nicht bei ſämtlichen Aus

den vorigen Stand iſt, abgeſehen von den hier nicht ſchlußfriſten des BGB. zugelaſſen worden iſt (vgl.

in Frage kommenden Fällen der Verſäumung der 3. B. SS 147, 148, 485, 503, 510, 864, 977 BOB. , bei

Hep Begründungss und der Einſpruchsfriſt nach $ 233 denen eine Verweiſung auf die SS 203, 206, 207 fehlt) .

ZBO., nur möglich, wenn eine Partei an der Ein- Es kann hiernach nicht zweifelhaft ſein , daß nach dem

haltung einer Notfriſt behindert geweſen iſt. Not- Standpunkte des BGB. bei geſebi . Ausſchlußfriſten

friſten find gemäß § 223 Abſ.3 3PO . nur die Friſten , nur in den Fällen eine Hemmung des Friſtlaufs ein

die im Gefes als ſolche bezeichnet ſind . Da hiernach treten kann, in denen dies vom Geſetz ausdrüdlich

mangels einer ſolchen Bezeichnung die Friſt des § 664 zugelaſſen iſt. Zu dieſen Ausnahmefällen gehört die

Abſ. 1 BPO. teine Notfriſt iſt, kann gegen ihre Vers Friſt des § 664 ZPO. nicht. Die Verſäumung dieſer

ſäumung keine Wiedereinſeßung gewährt werden . Es Friſt hat daher den Verluſt des Rechtes zur Folge,

tann ſich demnach nur fragen , ob , wie die Men aus. den Entmündigungsbeſchluß mittels Ilage angufechten ,

zuführen ſucht, die Friſt des § 664 ZPO. gehemmt iſt, auch wenn ſie unverſchuldet und nicht zu vermeiden

ſo lange die Partei unverſchuldet wegen des Mangels geweſen iſt. Es läßt ſich nicht ſagen , daß darin eine

eines Vertreters nicht flagen fann . Das iſt indeſſen unbillige Härte für den Entmündigten läge, denn es

zu verneinen . Die im 664 ZPO. beſtimmte Friſt bleibt ihm unbenommen, jederzeit die Wiederaufhebung

iſt keine Verjährungsfriſt, ſondern eine Ausſchlußfriſt, der Entmündigung zu beantragen und gegebenenfalls

deren Feſtſeßung um der Allgemeinheit willen für gegen den dieſen Antrag ablehnenden Beſchluß den

erforderlich erachtet wurde, um eine ſchnelle endgültige Klageweg zu beſchreiten . Die vom Erſtrichter er

Entſcheidung darüber herbeizuführen, ob der Ent- wähnten, von der Rev. angeführten Urteile des Ro.

mündigungsbeſchluß angegriffen wird oder nicht (NGZ. (Bd. 87 S. 52 und 298 ) befaſſen ſich nicht mit der

Bd. 40 S. 393) . Geſebliche Ausſchlußfriſten laufen ! Hemmung von Ausſchlußfriſten und kommen für die

aber, wie das No. bereits mehrfach ausgeſprochen hat, gegenwärtige Entſcheidung nicht in Betracht. ( Urt, des

regelmäßig ohne Müdſicht darauf, ob der , der inner- IV . 38. v . 6. April 1918, IV 27/1918) .
E.

halb der Friſt eine Handlung vorzunehmen hat, dazu

imſtande iſt oder nicht; die Tatſache des Ablaufs der ! IV.

unbenußt gebliebenen Friſt führt den Rechtsverluſt

herbei, ſofern nicht eine beſondere geſeßl . Vorſchrift Nichtigfeit eines Vertrages über fortdauernde Lie:

für die einzelne Friſt eine Einſchränkung macht (ROZ. ferung der Erzeugniſſe eines Pachtgutes. BGB. $ 138

BD. 48 S. 163/164 ; Bd. 88 S.295) . Jm $ 664 ZPO . Abj. 1. In einem Vertrage vom März 1914 ver

iſt für die dort beſtimmte Friſt eine Milderung der { pflichteten ſich die Beflagten , die Pächter des Gutes

für Ausſchlußfriſten grundſäßlich geltenden Regeln nur 3. waren , dem Kläger fortdauernd die Gutserzeugniſſe

hinſichtlich des Beginnes ihres Laufes in gewiſſem (Roggen, Weizen, Gerſte, Hafer, Erbſen und Kartoffeln )

Umfange vorgeſehen (8 664 Abſ. 3 ), dagegen fehlt es zu liefern und zwar die Kartoffeln 5 Pfg . , die übrigen

an einer geſeßl . Beſtimmung, auf Grund deren auf Erzeugniſſe 10 Pig , unter dem höchſten Poſener Markt

den Lauf dieſer Friſt die Vorſchriften des BOB . über preiſe, ſowie vomKl . ſämtliche, für das Gut erforders

die Gemmung der Verjährungsfriſten angewendet liche Futtermittel zu dem am Lieferungstage maß

werden könnten, wie dies z. B. in den 88 124, 210, 212, gebenden Poſener Marktp reiſe zu beziehen. Die Befl .

215 , 802, 1002, 1339, 1571 , 1594, 1599, 1944, 2082 verpflichteten ſich ferner im Fall der Verlegung des

BOB. für die dort beſtimmten Ausſchlußfriſten für Vertrags zur Zahlung von Vertragsſtrafen, deren

zuläſſig erklärt worden iſt. Die Rev. meint, daß aus Betrag für jeden Waggon Kartoffeln auf 40 M , für

den Vorſchriften des BGB. , welche die Anwendung der jeden Waggon der anderen Erzeugniſſe und der Futter

$$_ 203, 206 , 207 BGB . auf eine Anzahl von Aus- mittel auf 100 M feſtgelegt wurde. Der Vertrag ſollte

ichlußfriſten entſprechend zulaſſen , auf die Zuläſſigkeit ſo lange in Gültigkeit bleiben, als die Schuld der

einer entſprechenden Anwendung dieſer für die Hem- Bell , an den Kl., die zur Zeit des Vertragsſchluſſes

mung der Verjährung gegebenen Beſtimmungen auf etwa 30 000 M betrug, nicht getilgt ſei . Mit der

alle Ausſchlußfriſten zu ſchließen ſei ; das trifft nicht Klage beanſpruchte der Kl. wegen Verletzung des Ver

zu . Das BOB. gibt in den SS 187 bis 193 eine Reihe trags in der Zeit bis 1916 eine Vertragsſtrafe von

von Vorſchriften , die nach § 186 BGB . allerdings für 4200 M. Die Klagewurde abgewieſen, da der Vertrag

alle in Geſeßen beſtimmten Friſten , alſo auch für die wegen Verſtoßes gegen diesguten Sitten nichtig ſei.

in der ZPO . feſtgeſeptien Ausſchlußfriſten , gelten. Es Die Reviſion des Klägers wurde zurückgewieſen .

handelt ſich dabei jedoch nur um Auslegungsvor- Gründe: Die Annahme des BG.,daß der zwiſchen

ſchriften . Eine allgemeine Vorſchrift über die Vemmung den Parteien geſchloſſene Vertrag wegen übermäßiger

des Laufes geſeßl . Friſten enthält das BOB. nicht, Beſchränkung der Bell . in ihrer wirtſchaftlichen Be

derartige Vorſchriften ſind vielmehr nur für die ihrem wegungsfreiheit und wegen erheblicher Uusnußung

Weſen und ihrer Wirkung nach von den Ausſchluß: der wirtſchaftlich ſchwachen Lage der Befl. zum Vor

friſten verſchiedenen Verjährungsvorſchriften in den teil des fl. gegen die guten Sitten verſtoße ( § 138

$ S 203, 206, 207 BOB . gegeben . Hätten dieſe Vor- Abſ. 1 BGB .), läßt keinerlei Nechtsirrtum erfennen .

ſchriften nach dem Willen des Geſekes für alle Friſten Durch die Uebernahme der Verpflichtungen zur lies

gleichmäßig gelten ſollen, ſo wären ſie in den hierfür ferung der weſentlichen Gutserzeugniſſe an den Kl.

beſtimmten vierten Abſchnitt des Allgem . Teils des ſind die Befl . nicht nur der Vorteile des Wettbewerbs

BOB. aufgenommen und nicht in den nur von der beraubt , ſondern auch in weitgehende Abhängigkeit

Verjährung handelnden fünften Abſchnitt verwieſen vom Kl . gebracht worden ; dieſe war für die Befl. im

worden. Das BOB . ſteht aber auch nicht auf dem Hinblic auf die unter den Stand der Poſener Markt

1.
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preiſe feſtgeſtellten Vertaufspreiſe und die Lieferungs- vergnügungen beſtimmtes und eingerichtetes Wirtſchafts

zeiten beſonders ungünſtig , wie ſich aus den tatſäch- anweſen bildete. Dieſe Annahme wird von der Heviſion

lichen Darlegungen des Bó. ergibt. Die Abhängigkeit mit Unrecht in Zweifel gezogen . Die Ueberlaſſung von

war für die Bell . um ſo läſtiger und drüđender, als Räumlichkeiten zum Betrieb einer Wirtſchaft begründet

eine Beendigung des Vertrags für lange Zeit aus: allerdings, wie in der Rechtſprechung des Reichsgerichts

geſchloſſen war. Nach § 8 follte der Vertrag ſolange (vgl. RGZ. Bd . 81 S. 23,Bd. 87 S. 277) anerkannt iſt,

Gültigkeit haben, bis die bei Vertragsſchluß in Höhe ein Pachtverhältnis nur dann, wenn die Räume zu

von (rund) 30 000 M beſtehende Schuld der Bekl. dieſem Zwede baulich eingerichtet und, wenigſtens im

getilgt ſei . Eine ſolche Tilgung war jedoch nach den weſentlichen, auch mit der erforderlichen Ausſtattung

Umſtänden , wie ſie beim Abſchluſſe des Vertrags verſehen , alſo betriebsfertig ſind. Anlaß zu Bedenten

beſtanden, insbeſondere wegen der ſchon damals un- kann danach der Umſtand geben, daß , wie das BG.

günſtigen wirtſchaftlichen Lage der Bekl. gar nicht in als richtig unterſtellt, Tiſche, Stühle, Gläſer, Ge

Ausſicht zu nehmen. Die Schuld der Bell. an ihre ichirr u . a . von dem Wirte ſelbſt geſtellt werden ſollten.

ſonſtigen Gläubiger belief fich gleichfalls auf etwa Indeſſen wird die Annahme eines Pachtverhältniſſes

30 000 M. Beabſichtigt war, daß der Kl. dieſe For- nicht dadurch ausgeſchloſſen, daß die Einrichtung der

derungen nach und nach auftaufen werde, was er nach Ergänzung bedurfte, und das, was das BG. ſonſt

der Feſtſtellung des BG. auch getan hat; die Reviſion über Beſchaffenheit, Einrichtung und andere mit der

erklärt ſelbſt, daß der Al . jeßt der einzige Gläubiger Zwedbeſtimmung des Anweſens zuſammenhängende

ſei . Nach den Rechnungsauszügen hat ſich die Schuld Berhältniſſe feſtſtellt, läßt erkennen, daß dieſes nicht

bis Dezember1914 auf 44 000 M erhöht. So mußten als leere Räumlichkeit, ſondern als ein im weſentlichen

die Bell. vollſtändig in die Hand des Kl. fommen, zur Veranſtaltung von Tanzvergnügungen beſtimmtes

und es lag, wie das BG. zutreffend hervorhebt, nahe, und eingerichtetes Wirtſchaftsanweſen , demnach als

daß ſie ſich bei Streitigkeiten über die Güte der lies fruchttragende Sache, zum Gebrauch und zum Genuß

ferungsware feinem Willen fügen mußten , um ein der Früchte überlaſſen wurde. Das Bo . weiſt auf

zwangsweiſes Vorgehen des Kl. zu vermeiden. Dieſen die örtliche Lage an der E.ſtraße als der Gegend der

überaus drückenden, nachteiligen Beſtimmungen ſtanden Tanzlotale hin, hebt die bauliche Eigenart und die

irgendwie ausgleichende, die Intereſſen der Befl . Einrichtung des Anweſens hervor und verweiſt naments

wahrende Vorſchriften oder Handlungen des Kl. nicht lich auf den einen weſentlichen Teil des Anweſens

gegenüber. Nach dieſer Richtung kommt nicht, wie die bildenden, nach dem Vertrag umzubauenden und zu

Reviſion meint, in Betracht, daß die Befl . der Sorge vergrößernden Saal, der nach ſeiner Einrichtung in

für den Verkauf ihrer Erzeugniſſe und für die Be- Verbindung mit den Nebenräumen für Garderobe,

ichaffung der Futtermittel enthoben geweſen ſeien , und Büffet und Reſtauration als Tanzlokal zu betrachten

daß ſie in Ruhe ihre Schulden an den Kl . hättent ab- ſei. Der Einrichtung entſprach die Verwendung, die

tragen können . Der Ml . hat im Vertrage feine Ver- das Anweſen vor und nachdemhier in Frage ſtehenden

pflichtung zur Stundung ſeiner Forderungen oder zur Vertrag fand . Das BG. ſtellt feſt, daß die Einnahmen

Gewährung von Vorſchüſſen und Darlehneingegangen ; zum alergrößten Teil dem Tanzbetriebe zuverdanken

er behielt nach der ausdrücklichen Feſtſtellung des BG. geweſen ſeien, und daß auch der Ml. eine Aenderung

freie Þand für den Entſchluß, obund wann er ſich nicht eintreten laſſen wollte, vielmehr die Umgeſtal

von den Bekl. zurückziehen wolle. Bon ſeinen Rechten tung des Saales zu dem Zweđe verlangt habe, um

hat er nichts auſgegeben; er blieb den übrigen Gläu- möglichſt viele Paare tanzen zu laſſen und einen hohen

bigern vollſtändig gleichgeſtellt. Auch der Umſtand, Gewinn zu erzielen . ħält man damit die weitere Feſta

daß der Al. ſich ſetnerſeits zur Abnahme der Guts- ſtellung zuſammen, daß die Höhe der Vergütung mit

erzeugniſſe verpflichtete, fällt nicht ins Gewicht , weil Rückſicht auf die Verwendung zu Dangluſtbarteiten be

dieſe Abnahme erheblich unter dem Poſener Markt- meſſen worden ſei, ſo iſt die Ännahme gerechtfertigt,

preis zu erfolgen hatte. Die proseſſualen Hügen der daß das Anweſen nicht etwa nur mit der Erlaubnis

Reviſion ſind nicht gerechtfertigt. Es ſtand im Er- des Wirtſchafts- und Tanzbetriebes vermietet, ſondern

meſſen des Gerichts , ob es Sachverſtändige darüber als zu dieſem Zweck und insbeſondere zur Veranſtal

hören wollte, daß Verträge des fraglichen Inhalts tung von Tanzvergnügungen beſtimmt und eingerichtet

einer allgemeinen Uebung in der Provinz Poſen ent- verpachtet worden iſt. Das Erfordernis der Beſchaffung

ſprächen . Uebrigens würde ein ſolcher Mißbrauch der von Tiſchen, Stühlen uſw. tritt unter den feſtgeſtellten

Bejahung der Sittenwidrigkeit nicht entgegenſtehen Umſtänden gegenüber der Beſchaffenheit und Einrich

( Urt . des III. ZS . vom 28. Mai 1918, III 48/18) . tung des Anweſens im übrigen zurüđ. Was die Hevi

ſion ſonſt gegen die Annahme eines Pachtverhältniſſes

V.
vorbringt, iſt unerheblich. Jnsbeſondere fann nicht

entſcheiden , daß der Vertrag vom 16. April 1910 von

Zum Unterſchiede von Miete und Pacht bei Ueber- einem Rechtskundigen verfaßt und als Mietvertrag

lañung von Räumen zum Betrieb einer Wirtſchaft. bezeichnet worden iſt. Ebenſowenig der Umſtand, daß

Die Rechtsvorgänger der Beklagten ,vermieteten “ laut in dem Vertrage nur von dem Betrieb einer Reſtau

Vertrag vom 16. April 1910 dem F. P. und ſeiner in ration, nicht von der Veranſtaltung von Tanzvers

Gütergemeinſchaft mitihm lebenden Ehefrau ein Grund- gnügungen die Rede iſt. Entſcheidend find vielmehr

ſtück an der Elſtraße in P. „zum Zwede des Betriebes in erſter Linie die vom BG . feſtgeſtellten , den Betei

eines Reſtaurants“ für die Zeit vom 1. Juli 1910 bis ligten beim Vertragsabſchluß bekannten tatſächlichen

zum 31. Dezember 1922. Mit der Begründung, daß Verhältniſſe. Iſt demnach davon auszugehen, daß das

es ſich um eine weſentlich Tanzvergnügungen gewid- Anweſen als ein hauptſächlich zur Veranſtaltung von

mete Wirtſchaft handle, Veranſtaltungen dieſer Art Tanzvergnügungen beſtimmtes und eingerichtetes Wirt:

aber ſeit Kriegsausbruch verboten ſeien ,verlangte F. P. ſchaftsanweſen verpachtet worden war, dann begründete

Minderung der vereinbarten Vergütung und erhob das behördliche Tanzverbot einen Fehler der ver

Klage auf Rückzahlung von 833 M für die Zeit bis pachteten Sache, der ihre Tauglichkeit zum vertrags

zum 31. Dezember 1914 und 625 M vierteljährlich für mäßigen Gebrauch und zum Genuß der Früchte er

die Folgezeit. Das BG. erklärte den Anſpruch dem heblich minderte. Der Anſpruch auf Minderung des

Grunde nach für gerechtfertigt. Die Reviſion der Bell. Pachtzinſes war daher nach $$ 537 Abſ. 1 , 581, der

wurde zurückgewieſen . Anſpruch auf Rüdforderung des zuviel Gezahlten nach

Gründe: Das Bo. erachtet den Vertrag vom SS 812, 814 BGB. begründet. Die Ausführungen des

16. April 1910 als einen Pachtvertrag, deſſen Gegen- BG. ſtehen im Einklang mit der Rechtſprechung des

ſtand ein hauptſächlich zur Veranſtaltung von Tanz- erkennenden Senates (RUZ. Bd . 87 S. 277 , Bd . 88 S. 96 ,
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BO. 89 S. 203) und laſſen einen Rechtsirrtum nicht ſtellung des BG. bloß deshalb, weil die Kl . ihrers
erkennen . Ob der Pächter tros des Tanzverbotes gute ſeits die Verzögerung der Kohlenlieferungen der Bell .

Geſchäfte machte, iſtunerheblich. Denn die Tatſache, gerügt und deshalb mit Schadenserſaanſprüchen ges

daß das Verbot die Tauglichkeit des Pachtgegenſtandes droht hatte . Die Art aber, in der die Beanſtandung er

zum vertragsmäßigen Gebrauch und Fruchtgenuß be- folgte, war keineswegs geeignet, die Hl . auf die Mög

einträchtigte, wird dadurch nicht beſeitigt. Zudem hat lichkeit hinzuweiſen, daß die Bell . eine geringe Ver

das BG. ſeine Ueberzeugung dahin ausgeſprochen , zögerung der Zahlung zum Anlaß des Rüđtritts nehmen

daß der durch das Tanzverbot begründete Ausfall würde. Der Brief der Bell. vom 20. Juni war aller

durch die behauptete Steigerung des ſonſtigen Wirts dings, was die Reviſion hervorhebt, ein eingeſchriebener.

idhaftsbetriebes nicht ausgeglichen worden ſei . Da es Allein die Bell. machte darin die Kl. nur der Ordnung

ſich nicht um die Feſtſtellung und den Erſaß eines wegen“ darauf aufmerkſam, daß der ihr angezeigte

Schadens handelt, iſt auch belanglos, ob und in welcher Betrag noch nicht eingegangen ſei, und ſie bittet in

Höhe der Pächter während des Krieges Einnahmen dieſem Brief, ſowie in der Poſtkarte vom 26. Juni

aus dem Tanzbetriebe erzielt haben würde,wenn dieſer nur um Einhaltung der vorgeſchriebenen Zahlungs

nicht verboten geweſen wäre. (Urt. des III . ZS . vom weife. Dieſe Erfuchen um pünktliche Zahlung , die

31. Mai 1918, N 57/18) . mit dem Hinweis auf die Ordnungsmäßigkeit des

Geſchäftsganges begründet wurden, waren hiernach

VI.
nicht ſo eindringlicher Art, daß ſie der Kl. , wenn dieſer

auch nach der Feſtſtellung des BG. der Vertragsinhalt

Gegen Iren und Glauben verſtoßende Ausübung bekannt war, die Annahme nahelegen mußten, die

eines vertragömäßigen Rüdtrittsrechtes . Durch Kohlen- Bell. werde nach der langen Geſchäftsverbindung und

lieferungsvertrag vom Jahre 1903 , deffen Beſtand nach der langjährigen Duldung der um wenige Tage

ſpäterverlängert wurde, war die Bellagteverpflichtet, verſpäteten Zahlungen ſofort ohne weitere Anlündi

der Klägerin erhebliche Mengen stohlen zu liefern, gung das ſo tief einſchneidende Recht des Müdtritts

deren Rechnungsbetrag die Al. je am 15. des folgenden von dem nach ſeiner Dauer und ſeinem Gegenſtand

Monats zu zahlen hatte. Nach den im Vertrage für hochbedeutſamen Lieferungsvertrage ausüben . Dieſe

maßgebend erklärten Lieferungsbedingungen der Betl . Annahme lag für die Kl. um ſo ferner, als der Müd:

war dieſe im Falle der Nichteinhaltung der vorge- tritt in gar keinem Verhältnis zu dem Intereſſe der

ſchriebenen Zahlung zum Müđtritt vomVertrage be- Bekl. an einer ganz genauen Einhaltung des Zahlungs

rechtigt. Die Al. bewirkte die Zahlung regelmäßig termins ſtand, ja als nach der Feſtſtellung des BG.

durch das ſog . Kohlenkontor in Mi. und zwar in langs dieſe Einhaltung des ſachlichen Jntereſſes für die Bell .

jähriger, von der Bell. nicht beanſtandeter Uebung geradezu entbehrte. Denn die Zahlungsfähigkeit der

nicht bis zum 15., ſondern bis zum 20. oder 21. deš AI. war außer Zweifel und für die kapitalkräftige

der Lieferung nachfolgenden Monats . Im einge- Bell. war es ohne Bedeutung, ob ſie die Beträge am

ſchriebenen Briefe vom 20. und in der Poſtkarte vom 15. des Monats oder einige Tage ſpäter erhtelt . Ganz

26. Juni 1916 verlangte die Befl. die genaueEinhaltung anders war die Lage der Mi. , wenn ſie die Bell. zur Auss

der Zahlungszeit . Um 10. Juli 1916 beauftragte die führung derihr geſchuldeten Lieferungen mahnte; die Al .

Al. das Kohlenkontor mit der Bezahlung des Betrags tam durch deren Verzögerung oder gar Unterlaſſung

der Juni-Lieferungen mit (rund) 10900 X und benach. ihren Abnehmern gegenüber in Verlegenheit. Der Ki.

richtigte gleichzeitig die Bell. hiervon. Als die Bell. iſt auch nicht, wie die Reviſion meint, vorzuwerfen,

bis 17. Juli abends noch keine Bezahlung hatte, er- daß ſie bei Bewirkung der Juli- Zahlung grob fahr

flärte ſie den Rüctritt vom ganzen Kohlenlieferungs- Täſſig gehandelt habe. Während ſie entſprechend der

vertrage . Am folgenden Tage geſchah die Zahlung langjährigen Uebung die Juni -Zahlung am 14. Juni

andas Banthaus der Beklagten . Die Alägerin erhob dem Kohlenfontor zur Erledigung angewieſen hatte,

Feſtſtellungsklage auf Unwirkſamkeit des Nüđtritts geſchah die Anweiſung der Juli-Zahlung bereits am

und auf den Fortbeſtand der Lieferungspflicht der 10. Juli und zwar mit dem ausdrüdlichen Bemerken ,

Bellagten. Das Landgericht gab der Klage ſtatt. Die daß der Poſten am 14. Juli zahlbar ſei . Die Kl.

Berufung der Befl . wurde zurücgewieſen .' Ebenſo hat auch ſofort am 10. Juli die Befl. von der An

ihre Reviſion. weiſung an das Kohlenkontor benachrichtigt und dieſes

Gründe: Die Annahmedes BG., daß die Rück- hatte ſeinerſeits am 14. Juli der Kl. die Mitteilung

trittserklärung der Befl. nach den Umſtänden des vors von der erfolgten Ausführung des Auftrags gemacht.

liegenden Falles mit den Grundſäßen von Treu und Die in Gruchot 50 S. 918 abgedructe Entſcheidung

Glauben unvereinbar ſei , iſt nicht rechtsirrtümlich, widerſpricht der Annahme des BG. nicht,da die Frage,

vielmehr zu billigen . Allerdings iſt im Vertrage die ob ein Verſtoß gegen Treu und Glauben vorliege,

Ausübung der Müdtrittsrechts nicht, wie dies in § 326 ſich weſentlich nach den Umſtänden des einzelnen Falles

BOB. vorgeſchrieben iſt, von einer vorausgehenden entſcheidet. Ein Unterſchied des jeßigen Falles von

Androhung des Rüdtritts abhängig gemacht. Nach dem in jener Entſcheidung behandelten Falle liegt

der Sachlage aber, wie ſie imentſcheidenden Zeitpunkt insbeſondere darin , daß dort der zurücktretende Bell.

porlag, durfte die Al. eine klare und unzweideutige cin berechtigtes Intereſſe an der pünktlichen Zahlung

Falle weiterer nicht pünktlicher Zahlweiſe ſofort von Intereſſe ſtand. aber der nunmehrigen Bell. nicht zur

ihrem Rüdtrittsrechte Gebrauch machen werde; eine Seite. (Urt. des III. ZS . vom 21. Juni 1918, III

folche Erklärung hätte dem Berhalten redlicher Rauf- 39/18 ).

leute entſprochen, wobei es dahingeſtellt bleiben kann,

ob, wie die Hammer für Handelsſachen angenommen
VII

hat, das Berhalten der Bell. geradezu den Vorwurf

der Argliſt verdiene. Jn beinahe zehnjähriger Uebung BGB. $ 35 : Unzuläſſige Beeinträchtigung der

hatte die Bell. die jeden Monat, alſo in einer ſehr Sonderrechte eines Vereinsmitgliedsdurch eine dieMit

großen Anzahl von Fällen geleiſteten Zahlungen am gliedſchaft erſchwerende Aenderung der Satung. Au $

20. oder 21. des Monats ohne jeden Widerſpruch hin- dem Tatbeſtand und den Gründen : Der befl .

genommen , obwohl ſie nach dem Vertrag jeweils ſchon Verein hat in einer Generalverſammlung mit einer dem

am 15. des Monats zu bewirken waren . Erſtmals § 33 BOB. entſprechenden Mehrheit ohne Zuſtimmung

die der kritiſchen Juli-Zahlung unmittelbar voraus: des Klägers eine Aenderung ſeiner Sapung dahin bes

gehende Juni-Zahlung hat die Bell. hinſichtlich ihrer chloſſen , daß die Ausſchließung eines Mitgliedes außer

Mechtzeitigkeit beanſtandet und zwar nach der Feſt- in den bisher in der Sapung beſtimmten Fällen auch

e
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bei mangelndem Intereſſe für den Klub, insbeſondere unſtatthafte Beeinträchtigung der nur auf Grund der

bei Fernbleiben von ſeinen Zuſammenfünften erfolgen Sagung erworbenen Sonderrechte darſtelle, wenn die

ſollte. Der Kl. , der dein Verein ſeit ſeiner Gründung im Sabung ihrerſeits unter Wahrung der Vorausſeßungen

Jahre 1909 angehört, hat auf Feſtſtellung der Unwirf- des § 33 BGB. geändert werde, überſieht, daß der

ſamfeit des Beſchluſſes ihm gegenüber geflagt mit der § 33 BOB . ebenſo wie der ihm voraufgehende § 32

Begründung, daß der Beſchluß ein ihm in § 6 der l der ausdrüdlichen durch die beiden Beſtimmungen nach

Statuten verbunden mit § 8 daſelbſt eingeräumtes folgenden Einſchränkung des § 35 unterliegt. Jene

Sonderrecht verleße. In § 6 iſt beſtimmt, daß alle Auffaſſung würde auch zu dem höchſt bedenfl . Ergebnis

Mitglieder, welche dem Klub ſeit 1909 angehört haben , führen, daß die gegenüber dem Vermögen des Vereins

gleiche Anrechte am Vermögen des Klubs haben und nicht berechtigten Mitglieder, wenn ſie über die in

daß ſpäter eingetretene Mitglieder dieſe Rechte am ! § 33 vorgeſehene Mehrheit von 8/4 aller Stimmen ver

Vermögen erſt nach vollendeter 3 jähriger Mitglied- , fügten, es in der õand haben würden, ſich wirtſchaftlich

ſchaft erlangen ſollen. Jn 8 8 iſt beſtimmt, daß mit zu alleinigen Herren des Vereinsvermögens zu machen,

der Ausſchließung eines Mitgliedes jeder Anſpruch an indem ſie eine Saßungsänderung beſchließen könnten,

das Vermögen des Klubs erlöſchen ſoll . Die Vor- die den gegenüber dem Vereinsvermögen berechtigten

inſtanzen haben dem Klagantrag entſprechend erfannt. Mitgliedern das Weiterverbleiben im Verein unerträg

Unbegründet find die Angriffe der Reviſion , die dahin lich machen würde. Ganz verfehlt iſt der von der

gehen, daß ein durch die Saßung begründetes ver- Reviſion wiederholte Hinweis darauf, daß die Auf

mögensrechtliches Sonderrecht des Kl . durch den gemäß faſſung der Vorinſtanzen zu der unhaltbaren Annahme

§ 33 BOB, ergangenen Beſchluß der Generalverſamm- führen müßte, daß der Hl.ſich gegen jede auch auf Grund.

lung nicht beeinträchtigt ſein fönne, wenn auch § 8 der alten Sagung herbeigeführte Ausſchließung mit

der Saßung beſtimme, daß mit der Ausſchließung eines Erfolg würde wehren können. Denn zu der alten

Mitgliedes alle ihm an dem Vermögen des Vereins Satung hatte er ſeine Zuſtimmung gegeben . ( Urt. des

zuſtehenden Anſprüche erlöſchen. Die Reviſion meint, IV . ZS. vom 16. Mai 1918, IV 95/1918 ). E.

daß § 35 BOB. nur eine unmittelbare Einwirkung

auf das Sonderrecht im Auge habe, daß aber die hier
VIII

allein in Frage kommende Einwirkung in doppelter

Richtung nur eine mittelbare ſei , da die in der Waun läßt fich ſagen , daß der Mann die Geburt

Saßungsänderung angedrohte Entziehung der Mit- eines Kindes „erfahren“ hat? ($ 1594 Ubi. 2 BGB.).

gliedſchaft, die ſelbſt lein Sonderrecht ſei, alle Mit- Aus den Gründen : Die Reviſion rügt Verleßung

glieder gleichmäßig betreffe und weil die Entziehung des $ 1594 BGB. Sie macht geltend, daß erfahren “

der Mitgliedſchaft unter der neu eingeführten Voraus- i . S. dieſer Geſekesſtelle nicht gleichbedeutend mit einem

ſeßung nur angedroht ſei , jedem Vereinsmitglied alſo vorübergehenden Eindruđe ſei , den eine auf bloßes

die Möglichkeit offen ſtehe, ſich der neuen Bedingung Hörenjagen gegründete Nachricht mache, ſondern daß

zu fügen und ſo einen ihm nach § 8 der Saßung eine ſichere auf eigene Wiſſenſchaft gegründeteNach

erwachſenden Verluſt zu vermeiden. Die dieſen Aus- richt vorliegen müſſe, die dem Manne volle Ueber

führungen zugrunde liegende Annahme, daß der Be . zeugung auf Grund gewiſſenhafter Prüfung derſchafft

griff der Beeinträchtigung i. S. des § 35 BOB. eine habe. An dieſem Einwand iſt richtig, daß es nicht

unmittelbare Einwirkung des Vereinsbeſchluſſes auf genügt, wenn dem Mann ein Gerücht zu Ohren ge

das Sonderrecht erfordere, geht rechtlich fehl. Zus kommen iſt, damit man i. S. des § 1594 Abſ. 2 ſagen

zugeben iſt, daß nicht jede benachteiligende Beein- kann , er habe die Geburt des Kindes „erfahren “ oder,

fluſſung des Sonderrechts, ſofern ſie ſich als eine auch was dasſelbe iſt ( vgl . Entw . I § 1473, Entw. II $ 1490,

nur mögliche Folgewirkung des Vereinsbeſchluſſes er- Prot . der II. Komm. IV . S. 473 ), er habe von der

weiſt, genügen fann , um den Begriff der Beeinträch- Geburt Kenntnis erlangt. Hinzukommen muß viel

tigungi. S. der gedachten Gejegesbeſtimmung zu er- mehr nicht nur, daß das Gerücht der Wahrheit ent

füllen . Der Begriff iſt aber jedenfalls dann erfüllt, {pricht, ſondern auch, daß es der Mann für wahr ge

wenn die benachteiligende Beeinfluſſung als eine not- halten hat (für die ähnlich liegenden Fälle des § 1571

wendige Folge des Vereinsbeſchluſſes ohne weiteres und des § 1339 vgl. Z. B. die Senatsurteile Seuffa .

auf der Hand liegt. Dieſe Vorausſegungen ſind hier Bd . 61 Nr. 113 u. JW. 1909 S. 689 Nr. 17 a. E.) . Das

gegeben : Zwar iſt die Mitgliedſchaft ſelbſt kein Sonder- iſt aber auch das Entſcheidende. Auf die Erfenntnis

recht (ROZ. Bd. 49 S. 151). Dieſes perſonenrechtl. quelle kommt es weniger an. Nur wird der Michter

Verhältnis bildet aber die notwendige Grundlage nicht den Empfänger nicht leicht mit dem Einwandehören,

nur für die allgemeinen Mitgliedſchaftsrechte, ſondern daß er die Mitteilung dennoch nicht für wahr ges

auch für die Sonderrechte, die einem Mitgliede gegen- halten habe, wenn eine Mitteilungunter Umſtänden

über den übrigen Mitgliedern zuſtehen (ROZ. Bd. 73 geſchah , unter denen kein vernünftig Denkender an

S. 187, 191 ). Durch Beſeitigung dieſer Grundlage ihrer Wahrheit gezweifelt haben würde, wenn es

wird alſo , wie das allgemeine Mitgliedſchaftsrecht, ſo ſich insbeſondere um eine amtliche Mitteilung han

auch das Sonderrecht ſelbſt notwendig und unmittel- delte (vgl . Seuffa . Bd . 61 Nr. 113) . Das kann an

bar betroffen. Sie hat, wie in dem Berufungsurteil ders ſein , wenn es ſich um ein bloßes Gerücht,

zutreffend geſagt iſt, die „ Reflerwirfung “ des Verluſtes um ein Hörenſagen handelt. Kann der Richter aber

auch des Sonderrechts. Ebenſo kennzeichnet ſich die in feſtſtellen, daß der Mann das wahre Gerücht für wahr

der Saßungsänderung liegende Bedrohung mit dem gehalten hat, ſo genügt grundſäßlich auch dieſe Feſta

Verluſte der Mitgliedichaft als eine unmittelbare Be- ſtellung zu der Annahme, daß er die Geburt des

einträchtigung des Sonderrechts inſofern, als ſie tat- Kindes „ erfahren “ habe. Zwar muß auch im Falle

jächlich die Bedingungen der Plitgliedidaft gegenüber des § 1594 Abſ.2, wie das für andere Fälle in der

der früheren Sagung erſchwert und die durch die Rechtſprechung des Senats angenommen iſt (vgl. 3. B.

frühere Vereinsjagung gewährleiſtete Freiheit ſeiner für § 1944 Abſ. 2 JW . 1902 Beil. S.232 Nr. 102), ge

perſonenrechtl. Stellung im Verein verfümmert. Den fordert werden, daß die Kenntnis ſicher iſt, daß eine

gleichen Standpunft hat das No. in der Entſcheidung wirkliche Ueberzeugung vorliegt. Aber nichts ſpricht

Bd . 33 S. 178 ff. eingenommen. Sie iſt allerdings nur dafür, daß das DLO. in dieſer Beziehung auf einem

für das damals noch in Geltung befindliche gemeine anderen Standpunkte ſtände. Es nimmt vielmehr er

Necht ergangen . Die dort eniwidelten Grundſätze ſichtlich an , daß der Kläger eine ſolche Ueberzeugung

müſſen aber auch unter der øerrſchaft des BOB . gelten. durch die Mitteilung ſeiner Schwägerin zunächſt er:

Die in der Rechtslehre, namentlich von Dertmann S. 134, langt habe, iſt aus dieſem Grunde der Unſicht, daß

vertretene Auffaſſung, daß es feine nach § 35 BOB. er durch die Mitteilung die Geburt der Beklagten i. S.

N
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des $ 1594 Abſ. 2 „ erfahren“ habe, und betont nur, Aus den Gründen : Das BG. hat die Klage

daß erſt nachträglich aufgetretene Zweifel daran nichts abgewieſen, inſoweit ſie auch auf Feſtſtellung der Erſatz

ändern tönnten, daß die Friſt des 8 1594 Abſ. 1 durch pflicht für die dem Kl. erwachſenen Kur- und Ver

den Empfang des Briefes der Schwägerin in Lauf pflegungskoſten gerichtet war, mit der Begründung,

geſegt worden ſei. Ein Rechtsirrtum iſt in alledem daß der Hl. für den bezeichneten Schaden nach § 11

nicht zu finden. (Urt. des IV. ZS. vom 30. Mai 1918, Poſto . vom 28. Okt. 1871vom Poſtfiskus hätte Erſaß

IV 87/18 ). verlangen können und deshalb nach § 839 Abſ. 1 Sap 2

BOB . inſoweit den Befl. nicht in Anſpruch nehmen
IX fönne. Die Reviſion meint, dieſe geſetzl. Vorſchriften

Wer dem Vater lein Kind rechtëwidrig vorent :
hätten dazu führen müſſen , die Klage im vollen Ums

halten hat,fanufid gegenüber der klage au Seraus: fang abzuweiſen, denn dersl. hätte vom Poſtfistus
nicht nur für den bezeichneten Teil ſeines Schadens,

gabe nicht darauf berufen, daß er ſpäter auch der

Mutter úufnahme gewährt hat und daß damit die
ſondern für allen ihm entſtandenen Schaden Erſat

Obhut auf dieſe übergegangen ſei. Aus den Grün
verlangen tönnen . Es iſt jedoch dem BG . dahin bei

den : Es iſt irrig, wenn das BG. meint, die Beklagte
zutreten, daß infolge der Vorſchrift in 8 12 Poſto .

habe allein deswegen aufgehört dem Kläger das Kind
ein Anſpruch gegen den Fiskus nur in dem im Be

vorzuenthalten , weil ießt auch deſſen Mutter bei ihr
rufungsurteil bezeichneten Umfang erhoben werden

wohne. Wenn die Beklagte nunmehr ihrer Enkelin
fönnte (JW. 1909 S. 171) und deshalb im übrigen

8 839 BOB. dem Alaganſpruch nicht im Wege ſteht.
und deren Mutter Wohnung gewährt, fann die Rechts
lage die ſein, daß fie in bewußtem und gewolltem

Die Reviſion beſtreitet ferner, daß der Befl . als Tier

Zuſammenwirfen mit ihrer Tochter dem Ferausgabe
halter angeſehen werden fönne, da das Pferd aus

anſpruche des Klägers Binderniſie bereitet und alſo
ſchließlich für den Poſtfiskus und zu deſſen Nußen
verwendet worden ſei, und insbeſ. auch die Einnahmen

in Gemeinſchaft mit ihrer Tochter dem Kläger das

Kind widerrechtlich vorenthält. Dann würde der Þet
aus dem vom Befl . dienſtlich für den Fiskus abge

ausgabeanſpruch gegen beide begründet ſein . Das
ſchloſſenen Beförderungsvertrag jenem zugute gekommen

würde ſelbſt dann der Fall ſein können, wenn die Ehes
ſeien . Aber die Anſchauung des BG. , daß der Bell .

frau des Klägers von der Beklagten , wie legtere be
der Lierhalter geweſen ſei , begegnet feinem rechtl.

hauptet hat, beſondere Zimmer gemietet hat und dieſe
Bedenken ; mit Recht verweiſt das Berufungsurteilauf

mit dem Kinde bewohnt. Es iſt aber noch aus einem
das in RO3. Bd . 55 S. 163 behandelte ähnliche

weiteren Grunde irrig, wenn das BG . ſagt, die Tat
Rechtsverhältnis bezüglich des Dienſtpferdes eines

ſache, daß die Bellagte dem Kläger früher das Kind
preußiſchen Landgendarmen . Daß hier der Fiskus eine

vorenthalten habe, ſei für die Entſcheidung ohne Be
gewiſſe Einnahme aus dem mit dem Pferde betriebenen

deutung . Hat der vom Vater auf Herausgabe ſeines
Boſtverfehr zieht, macht feinen grundſäti. Unterſchied

Kindes Belangte durch ſein früheres Verhalten einen
nach der fragl. Richtung. Das BG . ſagt, die Vor

das Recht der elterlichen Gewalt beeinträchtigenden
ſchrift in § 833 Saß 2 BOB. fomme dem Bell . nicht

Buſtand geſchaffen, ſo iſt es ſeine Pflicht, die der Ver:
zugute, weil er den Beweis nicht erbracht habe, daß

wirklichung dieſes Rechts entgegenſtehenden, von ihm
er bei der Beaufſichtigung des Pferdes die im Verkehr

Hinderniſſe
erforderl. Sorgfalt beobachtet habe ; er hätte damit

Nichterfüllung dieſer Pflicht

tann nach Lage des Falles ein Vorenthalten des
Wagen ſteige. . hatte

Kindes gefunden werden. (Urt. des IV . ZS. vom
Beweis dafür angetreten , daß das Pferd fich bisher

18. April 1918, IV 32/1918) .
ſtets ruhig und zuverläſſig gezeigt habe und noch nie

beim Aufſteigen einer Perſon auf den Wagen von

ſelbſt vorwärts gegangen ſei . Das bo. erklärt das

X.
für unerheblich, weil es erfahrungsgemäß auch bei

einem ruhigen und zuverläſſigen Pferde vorkomme,

Unfall bei dem Beſteigen eines Poftwagens. Schaden- daß es plößlich anziehe, wenn jemand auf den Wagen

erjabpflicht des Poſtbeamten, der den Wagen lenft und ſteige. Dieſe Erwägung iſt ſchon an ſich nicht uns

das Pferd dazu ſtellt. Kein Anſpruchgegen ihn auf Er: bedenklich ; denn der Befl . hatte nicht bloß unter Bes

ftattung der Sur und Berpflegungetoften. Entlaſtung8: weis geſtellt, daß das Pferd ruhig und zuverläſſig ge

beweio nach $ 833 Sab 2 BGB. Mitwirfendeô Ber: weſen ſei, ſondern auch , daß es gerade die vom BG . als

dulden des Klägere durch unborfidhtiges Ginſteigen und allgemein angenommene Eigenſchaft nicht gehabt habe.

Bernagläſfigung der Heilung. 3ft joldes Derſchulden Jedenfalls muß aber das Urteil inſoweit beanſtandet

Idhon in dem Berfahren auf Feſtſtellung der Erjahpflicht werden, als es nicht auf die Frage eingegangen iſt,

zu berüdſichtigen ? BGB. $ 8 839, 833, 254. Poſto . $ 11 . ob denn nicht auch der Kl . mit der in Rede ſtehenden

Der Beti . hat als Briefträger die Poſtfachen zwiſchen Gewohnheit der Pferde habe rechnen und ſich gegen

La. und Di. mittels eines Poſtwagens zu befördern . deren Folgen habe ſichern müſſen , was der Befl. ihm

Das Pferd zu dieſem Wagen ſtellt und unterhält der von vornherein entgegengehalten hatte . Nach nicht

Bell.; der Wagen iſt Eigentum des Poſtfistus. Mit beſtrittener Behauptung des Befl . war der Ml . ſchon

dem Wagen werden nach beſtehender Anordnung auch häufig mit dem fraglichen Wagen gefahren ; ſoweit der

Perſonen gegen ein von der Poſtverwaltung beſtimmtes Bergang des Unfalls bisher auſgeflärt iſt , liegt nichts

Fahrgeld (von 20 Þfg.) befördert ; dieſes Fahrgeld dafür vor, daß durch das Anziehen des Pferdes der

hebt der Beil. ein und liefert es an die Poſtverwaltung Ml . unter allen Umſtänden und insbeſ. auch dann zu

ab . Der Kläger hat einen Unfall erlitten , für den er Falle gebracht worden wäre, wenn er ſich der vor

den Bell. haftbar macht. Der bezeichnete Wagen ſtand handenen Vorrichtung zum Aufſteigen bedient und ſich

damals beſpannt und zur Abfahrt bereit am Bahnhof dabei in einer der gegebenen Sachlage entſprechenden

in La ., der Bekl. befand ſich dabei . Der Kl . wollte Weiſe feſtgehalten hätte; falls er ſich das etwa nicht

als Fahrgaſt mitfahren und ſprach darüber mit dem zutrauen fonnte, hatte er die Möglichkeit, ſolches dem

Bell.; als er im Begriffe war, auf den Wagen zu Befl . mitzuteilen und dieſen ſo zur Vortehrung

ſteigen , machte das Pferd eine Bewegung nach vor- weiterer Maßregeln zu veranlaſſen . Der bezeichnete

wärts, wobei der Kl . zu Fall fam und eine Verlegung Einwand des Bell . mußte auch ſchon im gegenwärtigen

des rechten Armes und der rechten ñand erlitt . Der Verfahren geprüft werden . Einen anderen aus § 254

Ml . verlangt Feſtſtellung, daß der Betl . zum Erſake BOB. hergeleiteten Einwand desBefl. – daß nämlich

des Schadens verpflichtet ſei , den er durch dieſen Fall der Kl. ſeine Heilung vernachläſſigt habe glaubt

erlitten habe. das BG. nicht erörtern zu ſollen, weil dieſer Ginwand

felbftherbeigeführten Schwierigkeiten aandieben de nicht rechnen müſſen ,daß das Pferd plönlich anziehenkönne

n .
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doch nicht dazu führen könnte, die Schadenserſaßpflicht

des Bell. im vollen Umfange zu beſeitigen . Ob dieſe

Behandlung unter den gegebenen Umſtänden richtig

iſt, kann dahingeſtellt bleiben ; jedenfalls fonnte eine

derartige Erwägung nicht dazu dienen , auch den oben

beſprochenen , vom BG, unerörtert gelaſſenen Einwand

des Befl . aus § 254 BOB . aus dem jebigen Feſt

ſtellungsprozeß in den ſpäteren Prozeß nach erhobener

Leiſtungsklage zu verweiſen ; denn dieſer Einwand

tönnte möglicherweiſe dazu führen, den Schadenserſat

anſpruch des Kl. ſeinem ganzen Umfange nach als

unbegründet erſcheinen zu laſſen, bedurfte alſo einer

Prüfungichon im Feſtſtellungsprozeß. (Urt. des IV.ZS.

vom 8. Juli 1918, IV 155/18) . E.

4454

B. Strafſachen.

1 .

StGB. $ 259 : „ Unſichbringen “ bei einem Grwerbe

für fremde Rechnung ? Aus den Gründen : Bei

beiden Angell. (þ. u . El . ) lag ein abgeleiteter Erwerb

i . S. des § 259 StOV . vor, indem zunächſt Eu . auf

Ř ., und ſodann dieſer auf El . die tatſäitl . Verfügungs

gewalt über den von Eu . geſtohlenen Stahl fraft

beiderſeitiger Willenseinigung unberirug . Denn Þ . trat

dem Eu . gegenüber als Selbſtfäufer auf, vereinbarte

und zahlte den Preis und empfing von Gu. die Ware

zur Verwendung für ſich ſelbſt. Daß er ſie î ir El.

zu erwerben beabſichtigte und in Wirtliditeit das Ge

ichäft auf Rechnung des El. ging, ſtand rechtlich feiner

Verurteilung als Vehler nicht im Wege (vgl. erf . S.

vom 3. Juni 1914 V D 317 1914 in TS1r3 . 1915 , 362 ).

Nach der erſtrichterl. Annahme hat furner ø , erſt , nach

dem ihm Eu . den Stahl verfauft und übergeben hatte,

ſich mit El. durch Fernſprecyer verändige und auf

Grund der Verſtändigung den Stohl zur Verfügung

des El . im Bahnhoje W. zuritfgelamin , von wo ihn

dieſer auch abzuholen verſuchte. Daß für beide Be

ſchwerdeführer der eigene Vorteil den Beweggrund

ihres Tuns bildete, iſt rechtlich bedenfenfrei nach

gewieſen . (Urt. des V. SIS . vom 5. Juni 1918, 5 D

299/1918) . E.

III .

Zum Begriff del Rettenhandels : Unfauf vom Gin :

fuhrhändler durch einen Großhändler. Midt jeder Ber:

faut von einem Großhändler an einen anderen iſt

Rettenhandel. A usden Gründen :Die Strit . nimmt

an, daß der Angell. die Firmen L. und 3., von denen

er die Fiſchtlöße gekauft hat, als Einfuhrgeſchäfte an

ſehen durfte. Daraus ergibt ſich, daß er als Groß

händler fich bei dem Ankaufe der Klöße von dieſen

Firmen des Ketten handels nicht ſchuldig machen konnte,

wenn er die eingeführte und angekaufte Ware zu dem

Zweck erwarb, ſie an Kleinhändler weiter zu veräußern

und ſie dadurch den Verbrauchern näher zu bringen .

Soweit er die Ware an Kleinhändler veräußert hat,

hat denn auch die Strh. einen Nettenhandel für aus.

geſchloſſen erklärt . Dagegen konnte in den Fällen , in

denen der Angefl . die Ware weiter an Großhändler

abſete, die die Ware ihrerſeits wieder an Großhändler

oder auch an Kleinhändler abſegen ſollten oder wollten ,

nach der gegebenen Sachlage der Tatbeſtand des Ketten

handels ohne Rechisirrtum feſtgeſtellt werden . Allers

dings bildet der " bíaß der Waren eines Großhändlers

an einen anderen Großhändler nicht notwendig einen

ſtrafbaren Ferienhandel. Es iſt nicht der Fall, wenn

die beteiligten Großhändler verſchiedene wirtſchaftliche

Aufgaben erfüllen , insbeſondere wenn die Verſchieden

heit der in Betracht kommenden Wirtſchaftsgebiete und
Kundenfreiſe eine ausreichende Urſache dafür abgibt,

daß auch Waren im großen von einer Hand zur

anderen gehen müſſen, um an die Verbraucher zu

gelangen , bei denen das ſtärfſte Bedürfnis nach Waren

der fraglichen Art beſteht. Ein im Weſten des Reiches

anjaliiger Großhändler würde daher unter Umſtänden

Waren an einen in einer anderer: Gegend des Reiches

anſäſſigen Piazgroßhändler ſıraſlos abgeben dürfen,

um durch diejen erſt die Waren den Kleinhändlern an

deijen Plaz zuzuleiten . Nach der Einlaſſung des Angell.

hatte aber die Strit. trinen Anlaß, eingehender zu

begründen, waruin ein ſolcher ausnahmsweiſe ſtraf:

loſer Avſaj nicht vorlag. (Urt. des V. Stš. vom

8. Mai 1918, 5 D 131/18) . E.
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II .

Die einer Ware eingeprägten Angaben über vers

fteller und Prei& al8 Urkunde i. S. deo $ 267 StGB.

Die Annahme der StrSt., daß die gemäß§ 4 der Bef.

des Rs. v. 19. April 1917 ( ROBI . S. 366 ) den von

den Angekl. vertriebenen Tonwaſchmitteln eingeprägten

Angaben eine beweiserhebl . Privaturfunde i. S. des

§ 267 StPO. ſeien , unterliegt feinen Bedenken. Sie

enthalten u . a . die Angabe des Herſtellers und den

Kleinverkaufspreis und verförpern damit die rechts

erhebliche, allgemein verſtändliche Erflärung des per :

ſtellers, daß er die Ware in den Verkehr gebracht und

den angegebenen Kleinverkaufspreis feſtgeſetzt habe.

Die Preisangabe insbeſondere iſt ſchon deshalb rechts
erheblich, weil ſie nach § 2 BRVO . v . 18. Mai 1916

über die äußere Kennzeichnung von Waren RUBI.

S.380 zur Folge hat, daß der Preis nachträglich nicht

erhöht werden darf. Beweiserheblich iſt die Urkunde

dafür, welchen Kleinverkaufspreis der Herſteller jeſt=
geſept hat, wie auch allgemein dafür, daß den Vor

ſchriften des § 4 Abſ. 2 Bef. v . 19. April 1917 , deren

Nichibefolgung mit Strafe bedroht iſt, genügt iſt oder

nicht genügt iſt. Mit Recht iſt deshalb von der Strk.

in der unbefugten Abänderung der Preisangabe und

dem täuſchenden Hinweis auf die abgeänderte Angabe

eine nach § 267 StGB. ſtrafbare Urfundenfälichung

geſunden worden . (Urt, des 1. Stš. v . 8. April 1918,

ID 32 1918 ). E.

IV.

Zu SIPO. S 243 :Beweiðantrag oder Grmittelunge.

antrag ? Å us den Gründen zweier Urteile:

1. Bei der Beurteilung der Frage, ob der Angell. die

geſtohlenen Treibriemen ſeines Vorteils wegen an

gefauft hat, iſt auf den Wert der Niemen Gewicht zu

legen geweien und hat ſich die Sirkt. im Urteil dafür

auf das Guiachien dreier Sachverſtändiger berufen,

unter denen ſich auch der Geſchäftsführer Karl Ø. be

funden hat. Der Verteidiger hat beim Schlußwort

für den Fall , daß nicht freijprechung erfolgen ſollte,

beantragt, die Verhandlung zu vertagen und eine

genaue Beſichtigung und Abwägung der Riemen durch

den Sachverſtändigen H. anzuordnen. Dieſer Antrag

iſt fein Beweisantrag, zu dejjen Beſcheidung das Ges

richt nach § 213 SIPO . verpflichtet geweſen wäre.

Der Verteidiger hat, wie ſich auch aus ſeinen heutigen

mündlichen Ausführungen ergibt, feine irgendwie be

ſtimmten Behauptungen über die Eigenſchaften und

das Gewicht der Riemen auigeſtellt, wofür durch die

von ihm beantragte Maßnahme und die danach bes

zwecte neue Vernehmung des Sachverſtändigen Bes

weis geliefert werden ſollte, ſondern ſein Antrag iſt

nur darauf hinausgelaufen, daß Ermittelungen in den

von ihm bezeichneten Richtungen angeſtellt werden

ſollten , um möglicherweiſe in ſeinem Sinn ein dem

Angefl. günſtiges Ergebnis zu erzielen. Eine förmliche

Beicheidung dieſes Ermittlungsantrags war proges:
rechtlich nicht unbedingt geboten ; die Rüge, daß eine

ſoldie unterblieben ſei, fann feinen Erfolg haben .

( Urt. des I. Sts . vom 23. Sept. 1918 , 1 D ° 331/18).4383
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2. Nach dem Sigungsprotokoll hat der Angell.

am Schluß der Verhandlung erklärt, er beantrage

„ Þeranziehung der Gutachten über ſeinen Geiſteszü

ſtand; er ſei einige Zeit in einer Jrrenanſtalt geweſen

und wiſſe nicht was er getan habe“. Danach hat er

was bei etwaigem Zweifel der Vorſigende durch

Befragen hätte klarſtellen müſſen den Strafaus

ſchließungsgrund des § 51 StGB. geltend machen und

Sachverſtändigenbeweis über ſeine Unzurechnungs

fähigkeit antreten wollen . Die Anträge waren nicht

bloß hilfsweiſe für den Fall, daß er nicht ſchon aus

anderweiten Gründen freigeſprochen werden ſollte,

ſondern als Hauptanträge geſtellt. Der Angell. hätte

daher gemäß § 34 StPO. durch Beſchluß, der in der

Þauptverhandlung zu verkünden und mündlich zu be

gründen war, auf ſeine Anträge beſchieden und ſodann

darüber gehört werden müſſen , ob er weiteres zu

ſeiner Verteidigung anzuführen habe. Das iſt, wie

das Sißungsprotokoll, ergibt nicht geſchehen. " (Urt.

des I. SIS. vom 19. Sept. 1918, 1 D 313/18) . E.
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V.

Die Entwendung von Leder al8 Uebertretung nach

$ 370 Nr. 5 SIGB . Aus den Gründen : Wie das

Urteil zutreffend annimmt, können auch Lederſtüđe, die

innerhalb der Hauswirtſchaft von Angehörigen des

Haushalts zu Ausbeſſerungen verwendet werden , als

Gegenſtände des hauswirlſchaftl. Verbrauchs gelten
(RGSt . 51 , 51 ; Urt. des 4. Senats vom 8. März 1918,

4 D 859/17). Wenn aber die Verwendung nicht im uns

mittelbaren Anſchluß an die Entwendung ſtattfinden ſoll,

alſo fein gegenwärtiges augenblidliches Bedürfnis für

den Täterden Anlaß zur Entwendung gibt, ſondern wenn

ein Vorrat von ſolchen Lederſtücken beſchafft wird, um ſie

gelegentlich bei fünftig eintretendem Bedürfnis zu ver

brauchen, ſo fehlt es für die Anwendung des § 370

Nr. 5 StGB. an der Vorausſeßung, daß die Entwen
dung „ zum alsbaldigen Verbrauch “ ſtattfindet. ( Urt.

des J. SIS. vom 23. Sept. 1918, 1 D 329/18) . E.

und war er weiter in der genannten Dienſteigenſchaft

und zumal als Bahnpolizeibeamter, nach ſeinen Dienſt

pflichten gehalten , über die Entwendung von Fracht

gut Anzeige zwecks ſtrafrechtlicher Verfolgung des

Diebes zu erſtatten, ſo konnte in der Unterlaſſung

jeder Maßnahme gegen den Dieb , der von dem An

gell , im Beſiße des geſtohlenen Gutes betroffen wurde,

ſehr wohl ein nach Vollendung des Diebſtahls ges

leiſteter Beiſtand gefunden werden. Die Abſicht, die

von dem Angekl, durch die vorſäßl. Unterlaſſung der

pflichtgemäß vorzunehmenden Handlungen verfolgt

wurde, war von dem Latrichter in freier Beweiss

würdigung feſtzuſtellen ; ſie konnte ſo wie geſchehen

als auf die Bereitelung der Strafverfolgung gerichtet

angeſehen werden, ſoweit die Anzeige unterblieb ; auf

die Sicherung der Vorteile der Tat gerichtet, ſoweit

es der Angell. unterließ, dem Dieb die geſtohlenen

Sachen abzunehmen . Noch weiter die Tatſachen an

zuführen , aus denen das Gericht auf die im einzelnen

feſtgeſtellte Abſicht des Angell . geſchloſſen hat, beſtand

nach § 266 StPO. fein zwingender Anlaß : der Ver

teidiger fordert inſoweit die Anführung mittelbarer

Beweistatſachen , die einen notwendigen Beſtandteil

der Urteilsbegründung nicht bildet. (Ürt. des I. SIS .

vom 3. Okt. 1918, 1 D 349/18 ).
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VIII.

Auf die Gutwendung von Lebensmitteltarten iſt

$ 370 Nr. 5 StGB. nicht anwendbar, die Anwendung

des $ 248 a StGB. dagegen nicht grundſäblich aus

geſchloßen. Gine Gutbehrung, die nicht über das gegen.

wärtig durch die Kriegåverhältniſſe geſchaffene und für

jedermann vorgeſchriebene Maß von Einſchränkung hin

ausgeht, iſt an ſich noch feine Not i. S. des $ 248 a. Ob e8

fich im Gegenſtände von geringem Wert handelte, iſt nicht

einſeitig nach dem Werte der Karten für den Beſtohlenen,

insbeſondere dem Papierwerte, jondern auch darnach zu

beurteilen, welchen wirtſchaftlichen Wert fie für den

Dieb hatten . Aus den Gründen : Gegenſtand der

Wegnahmewaren die in amtl. Verwahrung des Lebens
mittelamtes befindl. Lebensmittelfarten, die demnächſt

innerhalb der Verbrauchsregelung ausgegeben werden

follten. Dieſe Karten können, wie mehrfach in der

Rechtſprechung dargelegt, als fremde bewegliche Sachen

gelten ; dagegen geht es nicht an, fie den Lebens

mitteln gleich zuſteden, die bei ordnungsgemäßer Aus

gabe der Karten an Berechtigte von dieſen darauf ent

nommen werden fönnen und die der Dieb unter Miße

brauch der für ihn nicht beſtimmten Ausweisurkunde

widerrechtlich zu erlangen beabſichtigt hat. Ebenſo

wenig fönnen die Karten als Gegenſtände des haus

wirtſchaftl. Verbrauchs gelten ; denn dazu gehören nur

ſolche Gegenſtände, die im eigentl . Sinn des Wortes
verbraucht werden, die alſo bei beſtimmungsgemäßer

Verwendung ſtofflich umgeſtaltet oder zerſtört werden.

Danach iſt § 370 Nr. 5 StGB. auf die Entwendung

von Lebensmittelfarten nicht anwendbar. Dagegen

wäre die Anwendung des § 248 a StGB. grundfäßlich

nicht ausgeſchloſſen . Es iſt denkbar, daß der Täter

„ aus Not“ Debensmittelfarten entwendet, ſei es um

ſie widerrechtlich zu verwenden, ſei es um ſie ebenſo

widerrechtlich und den geſetl . Anordnungen zuwider

anderen gegen Entgelt zu überlaſſen . Für einen ſolchen

Notdiebſtahl gibt aber das Urteil nicht nur teine

Unterlage, ſondern nach den Urteil& gründen wie nach

der Reviſionsſchrift kommt eine Notlage der Angell.

überhaupt nicht in Betracht. Denn die durch die

Kriegsverhältniſſe geſchaffene Notwendigkeit ſich in

dem Verbrauche von Nahrungs- und Genußmitteln
einzuſchränken oder einzelne vorübergehend gang zu

entbehren , um mit der dem einzelnen zugeteiltenMenge

auszukommen , ſtellt regelmäßig für ſich allein noch

keine „ Not “ dar, da die geſamte Bevölkerung ſichin

dieſer Lage befindet und Entbehrungen in gewiſſer
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VI.

Unterzeichnung des Urteils. Aus den Gründen :

Am Schluſſe der Urteilsgründe iſt folgender Vermerk

beigefügt: „Der Vorſitzende iſt an der Abgabe ſeiner

Unterſchrift dienſtlich verhindert. Schmidt.“ Die er

wähnte Unterſchrift des älteſten beiſißenden Richters

ſteht ſowohl unter dem Vermert als unter den Urteils .

gründen. Sie bezieht ſich daher nicht bloß auf den

Vermert, ſondern auch auf die Urteilsgründe. Jm

übrigen würde das angefochtene Urteil auf dem ge

rügten Mangel nicht beruhen. Wäre die Rüge be

gründet, ſo fönnte ſie nicht zur Aufhebung des Urteils

führen. Die fehlende Unterſchrift müßte nachgeholt

und das ergänzte Urteil von neuem zugeſtellt werden ,

(Mſpr. 9, 480; ROZ. 82, 424). ( Urt. des I. SIS. vom
30. Sept. 1918, 1 D 297/18) . E.
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VII .

Beihilfe und Begünſtigung durch Unterlaſſung vflicht:

gemäßen Handelns. Aus den Gründen : Durch

Unterlaſſung ſolcher Handlungen , zu denen eine rechts

liche Verpflichtung beſteht, fann dem Täter eines Ver

brechens oder Vergehens Beiſtand geleiſtet und dem =

gemäß nach Vollendung der Tat Begünſtigung be

gangen werden, wenn ſolche ħandlungen in der Abſicht

unterlaſſen werden, den Täter der Beſtrafung zu ent

ziehen oder ihm die Vorteile des Verbrechens zu ſichern .

War der Angefl. als Zugführer, wie das Urteil feſt

ſtellt, mit der Verladung der demnächſt beraubten

Hiſte befaßt und verpflichtet, dafür zu ſorgen, daß das

der Eiſenbahn anvertraute Frachtgut ſicher verwahrt,

erhalten und ſeinem Beſtimmungsort zugeführt werde,
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Richtung von allen gleichmäßig ertragen werden müſſen die Beſchwerde ihr Ziel. Falſch iſt der Ausgangs

(IV. Senat vom 18. Jan. 1918 4 D 868/18 ). Eine wirt- punkt, von dem aus die Beſchwerdeführer die Berech

Tchaftl. Not anderer Art, insbeſ. eine über das ges tigung der Anforderung der Stempelabgabe und die

ſchilderte Maß hinausgehende Entbehrung lag aber ſich mit ihr beſchäftigenden Ausführungen des 16.

bei den Angell. nicht vor; es kam ihnen vielmehr nur belämpfen . Jndem ſie den Schiedsſpruch mit dem

darauf an, ihre Bebenshaltung für einige Zeit beſſer vorausgehenden Verfahren in Verbindung bringen,

zu geſtalten , als ſie es nach der beſtehenden Ver- glauben fie folgern zu dürfen , daß der Schiedsſpruch

brauchsregelung vermocht hätten, der ſich jeder zu von der mit dem 1. Januar 1915 einſeßenden Neus

unterwerfen hat, und die jedem ſoviel gewährt, daß regelung nicht betroffen ſein könne, weil das Verfahren

er vor eigentlicher Not geſchüßt iſt. Das lo . hat die ſchon vor dem 1. Januar 1915 anhängig geworden ſei.

Anwendung des § 248a aus einem andern Grund ab- Sie verfennen dabei das Weſen des Stempels . 3m

gelehnt, nämlich deshalb , weil bei der Menge der Gegenſaße zu den Gebühren für ein der Landesgeſeka

entwendeten Marten der Gegenſtand des Diebſtahls gebung unterliegendes Verfahren als einer Art von

nicht als „ geringwertig“ gelten fönne . Auch das iſt Gegenleiſtung für die behördliche Tätigkeit bildet der

nicht rechtsirrig . Für die beſtohlene Gemeinde mag Stempel ſeiner Natur nach eine Verkehrsſteuer ; Gegen

allerdings nur ein geringer Schaden entſtanden ſein; ſtand der Beſteuerung iſt die im Tarif als ſtempel

ihr wurden nur die zur demnächſtigen Ausgabe bes pflichtig bezeichnete Urkunde (Art. 1 StG . ) . Wie die

ſtimmten Vordrucke entwendet, die erſt nachträglich Erhebung des Stempels für eine nach dem Sto . ſteuer

in der Hand des berechtigten Empfängers dadurch pflichtige Urfunde nicht dadurch ausgeſchloſſen wird,

einen beſonderen Wert erlangen konnten, daß ſie ihm daß die Urkunde in einem nach dem KG . gebühren

die Berechtigung zum Bezuge beſtimmter Unteile an pflichtigen Verfahren errichtet iſt (Art.197 KG .),ebenſo

den vorhandenen Lebensmittelvorräten bezeugten und wenig wird die Stempelpflicht der Urkunde dadurch

als Ausweiſe dafür zu dienen hatten. Solange die berührt, daß die Urkunde ein Verfahren abſchließt.

Karten im Gewahrſam des Lebensmittelamtes waren , deſſen Einleitung vor den Beginn der zeitl. Herrſchaft

hatten ſie nur den Papierwert, mochte ihnen immer: des Sto . fällt. Maßgebend iſt einzig und allein das

hin auch für die Gemeinde eine beſondere Bedeutung zeitl . Verhältnis, das zwiſchen dem den Eintritt der

inſoweit zukommen, als bei unbefugter, mißbräu 19- Stempelpflicht bedingenden Tatbeſtand und dem in

licher Verwendung der Vordruđe Störungen in der Art. 3 Abſ. I MantelG . beſtimmten Geltungstermine

Durchführung der Verbrauchsregelung eintreten mußten. des Geſetzes beſteht. Stempelpflichtig find daher die

Die Frage nach der Geringwertigkeit iſt aber nicht im Tarif aufgeführten Urkunden , bei denen ſich das

ausſchließlich vom Standpunkte des Beſtohlenen zu die Stempelpflicht begründende Merkmal (die Errich
beurteilen , ſondern es kommtauch darauf an, welchen tung der Urkunde ihr Gebrauch nach dem

wirtſchaftlichen Wert die geſtohlene Sache für den 1. Januar 1915 erfüllt hat. Dies gilt, da das Geſet,

Dieb hat, und inſoweit kommt den Karten allerdings abgeſehen von dem nicht hierher gehörenden Falle des

ein über den Stoffwert hinausgehender rein tatſäch- Art. 3 Abſ. III, feine Ausnahme trifft, ohneweiteres

licher oder Verkehrswert um deswillen zu, weil ſie auch von den in Tarif-Nr. 34 als ſtempelpflichtig

dem Diebe die im Verkehr verhältnismäßig hoch ein- aufgeführten Schiedsſprüchen . Sie unterliegen dem

geſchäfte und tatſächlich übertragbare Möglichkeit zur Stempel, ſobald ſich – unter der Herrſchaft des Sto.

wenn auch entgeltlichen -- Erlangung eines Mehr- ihre Errichtung vollzogen hat (Art. 7 StG . ) d. i . ,

anteils an der zu verteilenden Nahrung gewährten. wenn ſie der zwingenden Vorſchrift des § 1039 ZPO.

Wie hoch dieſer Wert im Einzelfall und im Hinblic gemäß ſchriftlich abgefaßt und unter Angabe des Tages

auf die Anzahl der Starten einzuſchäßen iſt, darüber der Abfaſſung von den Schiedsrichtern unterſchrieben

hat ausſchließlich der Tatrichter zu befinden. (Urt. ſind. Dabei kann von einer „ ausdehnenden Auslegung "

des I. Sts. vom 4. Juli 1918, 1 D 895/18 ). E. des Geſekes nicht die Rede ſein . Die Anwendung des

Geſekes geſchieht auf Grund der klaren Gefeßesworte ;

die Sache liegt nicht ſo, daß ein dem zu ermittelnden

Oberſtes Bandesgericht.
wahren Willen des Geſeßgebers gegenüber unvoll

ſtändiger oder unrichtiger Ausdruck des Geſeges er

A. Zivilſache n.
gänzt oder berichtigt würde. Einen unter der Herr

ſchaft des Sto . ergangenen Schiedsſpruch als ſtempel

I. pflichtig zu behandeln, obgleich das ſchiedsrichterl. Ver

Der Stempel nach LaritNr. 34 Sto . iſt für einen fahren ſchon vor dem 1. Januar 1915 ſeinen Anfang

nach dem 1. Januar 1915 ergangenen Schiedsſpruch auch genommen hatte und beſondere Koſten nicht voraus .

dann zu entrichten ,wenn das ſchiedsrichterliche Verfahren ſehen ließ , widerſtreitet auch nicht der „ Abſicht“ des

vor dieſem Tag eingeleitet worden iſt. Ju Verfahren Geſepgebers. Der der Tarifſtelle 34 zugrunde liegende

nach den Art . 48–50 KG . und 41-43 StG . iſt nur Gedanke, die Beſteuerung in der dort beſtimmten þöhe

über die Berechtigung des Anſages der Gebühren und ſei gerechtfertigt, da der Schiedsſpruch nach § 1010 ZPO .

Stempel zu entſcheiden. Aus den Gründen : Zu unter den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen

beanſtanden iſt vor allem der Beſchwerdeantrag. Nach Urteils habe und einen vollſtredbaren Titel bilde, ſo

der ſtändigen Rechtſprechung des ObL6 . zu den früheren daß durch das ſihiedsrichterl. Verfahren und den Schiedes

Gebührengeſeßen (fr.Samml. Bd . 14 S. 12 ; n . Samml. ſpruch ein foſtſpieliger Rechtsſtreit vermieden werden

Bd.8 S.264 ; Bd.9 S.381 , 397 ; Bd.10 S. 141/43, 318/49, fönne ( Begr . 2. Entw . d . Tarifſt. 34 ), behält ſeine

548/53) haben die Gerichte in dem dort vorgeſehenen Geltung, auch wenn das vor den Schiedsrichtern an

Verfahren nur über die Berechtigung des Anſates zu hängig gemachte Berfahren infolge eines von den Bes

entſcheiden ; eine Verurteilung zu einer Leiſtung, ins- teiligten nicht vorausgeſehenen Wechſels der Geſetz

beſondere zur Zurückerſtattung des Gezahlten oder zur gebung inzwiſchen unmittelbar eine Verteuerung er

Schadenausgleichung durch Zuerfennung von Zinſen fahren hat ; denn noch immer bleibt der hier ein

können ſie nicht ausſprechen. Dies gilt iegt entſprechend geſchlagene Weg einem vor die ordentl. Gerichte ge

für das in den Art. 48–50 KG. und ebenſo für das brachten Rechtsſtreite gegenüber das billigere Verfahren .

in den Art. 41–43 StG . geregelte Verfahren (Schmidt, Uebrigens könnte die von der weiteren Beſchwerde

Die bayer. Koſten- und Stempelgeſetzgebung, Anm . 5 geltend gemacite Erwägung nimmermehr dazu führen,

zu Art. 41 StG . ) . Der Antrag, den Fiskus zur Er- dem flaren Wortlaute des Geſeßes entgegen eine von

ſtattung des gezahlten Stempelbetrags ſamt Zinſen ihm nicht gewollte Befreiung eintreten zu laſſen . (Ves

vom Tage der Zahlung an zu verurteilen , wäre daher ſchluß des II . ZS . vom 7. Oft . 1918, Reg.V Nr. 6/1918) .

unter allen Umſtänden unzuläſſig. Auch ſonſt verfehlt M.
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II.

Der landesrechtlichen Beſteuerung find Hechtage

chäfte, die mitder Beurtundung eines nach Larif

nummer 1 A RSto . der Reichoftempelſteuer unter

liegenden Geſellſchaftövertrag zuſammenhängen , nur

daun unterworfen, wenn fie rechtliche Selbſtändigkeit

beſigen, gleiddiel ob fie in die reichsſtempelpflichtige

Urtunde aufgenommen find oder nicht. Wann iſt ſolche

Selbſtändigteit gegebeu ? Bei der mit notarieller Ur

funde vom 25. Juni 1914 erfolgten Gründung einer

Aktiengeſellſchaft wurden von einem Teil der Gründer

in Anrechnung auf das Grundfapital als Einlage

außer Grundſtücten , Maſchinen und Werkzeugen noch

eingebracht: „Vorräte und Fabrikationsbeſtände zum

Anſchlage von 3 974 381.44 M , liquide Mittel und

Wertſchriften im Anſchlage zu 217 201 M ſowie ver

ſchiedene Außenſtände im Betrage von 1 194 2 12.52 M,

wie ſie zwiſchen den Vertretern der offenen ħandels

geſellſchaft (zu deren Vermögen die ſämtlichen Gegen

ſtände gehörten ) undden Gründern auf Grund der

Geſchäftsbücher der offenen Handelsgeſellſchaft feſtge:

ſtellt und ſämtlichen Beteiligten bekannt ſind “ . Die

nach § 192 KGB. beſtellten Neviſoren, denen bei dem

mit dem laufenden Fabrikbetriebe notwendig zu :

ſammenhängenden Wechſel der eingebrachten Gegen

ſtände eine genaue Prüfung der Richtigkeit der über

das Einbringen gemachten Angaben nicht möglich

war, verlangten die Beſeitigung ihrer Bedenken in

Anſehung der Vollſtändigkeit der ihnen nach § 194 BOB.

zu erbringenden Nachweiſe. Sie forderten deshalb die

Uebernahme der ausdrücklichen Haftung hiefür durch

die Gründer. Um dieſer der Errichtung der AG, ent

gegenſtehenden Schwierigkeit zu begegnen , erflärten

am 10. Juli 1914 die Gründer zu Urfunde des No.

tariats &. als „ Nachtrag“ zu dem Geſellſchaftsvertrage

vom 25. Juni 1914, der Ag. dafür zu haften , daß die

Vorräte, Fabrikationsbeſtände, liquiden Mittel, Wert

ſchriften und Außenſtände an dem Tage der Eintragung

der AG. in das Handelsregiſter, an dem nach dem

Geſellſchaftsvertrage das Unternehmen an die AG .

überzugehen hatte ,mindeſtens in dem Werte vorhanden

ſind, mit dem ſie der AG . berechnet wurden . Das

Notariat berechnete für die Urkunde vom 10. Juli 1914

eine Staatsgebühr von 1 M. Die Regierung ordnete

die Nachholung eines Betrags von 16 156,50 M an, da

für die Irkunde die Gebühr eines ſelbſtändigen Rechts

geſchäfts gleichen Jnhalts geſchuldet ſei , die ſich nach

dem Art. 145 Gebo .zu drei vom Tauſend aus 5385 825M,

ſohin auf 16 157.50 M berechne. Die Nachforderung

wurde vom LG. und ObLG . für unberechtigt erklärt.

Aus den Gründen : Die Erhebung einer ver

hältnismäßigen Staatsgebühr nach dem bayr. Gebo.für

die Urkunde vom 10. Juli 1914 iſt in dem vorliegenden

Fall ausgeſchloſſen . Nach der Tarifnummer 1 A zum

MSIG . vom 3. Juli 1913 iſt die Beurkundung eines

Geſellſchaftsvertragø, der die Errichtung einer in :

ländiſchen AG. betrifft, Gegenſtand der Reichsſtempels

ſteuer. Die in der Tarifnummer 1 A bezeichneten Rechts :

vorgänge und ihre Beurkundung unterliegen nach dem

8 7 des Geſ . in den einzelnen Bundesſtaaten feiner

weiteren Stempelabgabe (Tare , Sportel , Gebühr).

Dieſe Beſtimmung findet keine Anwendung auf die Er

hebung landesgeſeßlicher Gebühren für Amtshand

lungen, die die in der Tarifnummer 1 A bezeichneten

Rechtsvorgänge betrejfen, auf das Einbringen in

ländiſcher Grundſtücke oder ihnen gleichſtehender Be

rechtigungen, und auf andere als in der genannten

Tarifſtelle bezeichnete Rechtsvorgänge, mögen ſie auch

in der von der Tarifnummer betroffenen Urkunde ent

halten ſein . Der landesrechtlichen Beſteuerung ſind alſo

unterworfen Rechtsgeſchäfte, die, gleichviel ob fie in

die reichsſtempelpflichtige Urfunde aufgenommen ſind

oder nicht, rechtliche Selbſtändigkeit beſiken. Wann und

bei welchen Rechtsgeſchäften dies zutrifft, iſt nach den

Umſtänden des einzelnen Falles zu entſcheiden . Maß

gebend iſt, ob ſich die Abreden als Nebenverträge eines

Þauptvertrags darſtellen oder ob ſie mit dem Haupts

vertrage nur in äußerlicher und mittelbarer Verbindung

ſtehen und für ſich allein, unabhängig von dem Haupt

vertrage, wirtſchaftliche Bedeutung haben . Der Jnhalt

der Urkunde vom 10. Juli 1914 ergibt, daß die in ihr

getroñfene Abrede, die ſelbſtverſtändlich, wenn ihr über

haupt eine Bedeutung zukommen ſoll, als ein Vertrag

aufzufaſſen iſt, mit dem Vertrage vom 25. Juni 1914

in engſtem und innigſtem Zuſammenhange ſteht und

fich als ein von dem Gründungs- und Geſellſchafts
vertrag als Hauptvertrag abhängiger, für ſich allein

einer wirtſchaftlichen Bedeutung ermangelnder Neben
vertrag darſtellt. Wenn die Gründer die ihnen nach

§ 202 HGB. obliegende Haftung für die Richtigkeit und

Vollſtändigkeit ihrer Angaben über Zeichnung und

Einzahlung des Grundkapitals, ſowie hinſichtlich der

Feſtſeßungen über Vermögenseinlagen und Uebernah

men in rechtlich zuläſſiger, weil dem Geſeke gegenitber

verſchärfter Weiſe, dadurch näher umſchreiben , daß fie

das Vorhandenſein beſtimmter Werte zu einem bes

ſtimmten Mindeſtbetrag für einen beſtimmten Tag zus

ſichern , ſo haben ſie damit eine Erklärung abgegeben,

die nicht eine neue ſelbſtändige Abmachnng ſondern

nur eine Ergänzung der in dem urſprünglichen Ver

trag abgegebenen Erklärung enthält und ſich damit

als Teil des Gründungs- und Geſellſchaftsvertrags

ſelbſt erweiſt. Iſt aber die in der Nachtragsurkunde

enthaltene Ábrede als Teil des Gründungs- und Ge

ſellſchaftsvertrags anzuſehen, ſo unterliegt ſie keiner

beſonderen Stempelabgabe. Denn der Stempel der

Tarifnummer 1 A trifft nach der ausdrüdlichen Be .

ſtimmung des § 7 KStG. aŭgemein die ſich auf die

Gründung von Aktiengeſellſchaften beziehenden Rechts

vorgänge und deren Beurkundung; auch iſt es von

dem Standpunkte des Reichsſtempelrechts aus gleich

gültig , ob ſich die Beurkundung dieſer Rechtsvorgänge

mittels einer oder mehrerer, mittels gleichzeitig errich

teter oder in Zeitabſtänden auf einander folgender

Urkunden vollzieht . Der Zuſammenhang der Urkunden

vom 25. Juni und 10. Juli 1914 erſchöpft ſich nicht

darin , daß die Beteiligten die in der Nachtragsurkunde

enthaltene Erklärung nicht abgegeben haben würden,

wenn nicht der Gründungs- und Geſellſchaftsvertrag

vorgelegen hätte, in dieſem Falle wäre immer noch

die Selbſtändigkeit und Unabhängigkeit der Nachtrags

erklärung, damit aber auch die Möglichleit einer landes

rechtlichen Beſteuerung denkbar — ſondern geht ſoweit,

daß die in der Nachtragsurkunde enthaltene Erklärung

ihren Sinn und Zwed erſt durch die Verbindung mit

den im Þauptvertrage niedergelegten Erklärungen ers

langt und ohne dieſe Erklärungen , auf denen dieEnts

ſtehung der AG . jelbſt beruht, eine wirtſchaftliche

Bedeutung überhaupt nicht zu äußern vermöchte. Der

Inhalt der Nachtragsurkunde iſt nur eine Ergänzung

und Erweiterung der ſich auf das Mobiliareinbringen

beziehenden Verhandlungen vom 25. Juni 1914 und

hätte, ohne daß ſich die Notwendigkeit einer Aenderung

des Hauptvertrags ergab, ohne weiteres gleich in

dieſen Vertrag aufgenommen werden fönnen. Dá die

Nachtragsurkunde fachlich als ein Teil des Gründungs

und Geſellſchaftsvertrags aufzufaſſen iſt, unterliegt ſie

mit dieſem nach § 7 NSto. der ausſchließlichen Be
ſteuerung durch das Reich und iſt ſoweit es ſich

nicht um die hier nicht in Betracht kommende Eins

bringung von Grundſtücken handelt – der Einwirkung

des bayeriſchen Gebührenrechts entzogen . Die Frage,

ob der Abſ.1 oder der Abſ. 2 des Art. 181 des bayer.

GebG . auf die Nachtragsurkunde anzuwenden iſt, kann

daher gar nicht aufgeworfen werden. Die Erhebung

der – ermäßigten Gebühr nach Art. 181 Abſ. 1

ſegt ja auch voraus, daß für das Rechtsgeſchäft, deſſen

Vollendung, Vervollſtändigung oder Vollzug in Frage

iſt, ſchon eine verhältnismäßige Gebühr zur bayeriſchen

Staatsfaſſe erhoben worden iſt (DbLG . Bd. 12 S. 809
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und Bd . 14 S. 463), was hier, ſoweit esſich um die

Errichtung der Geſellſchaft und das Einbringen der

bewegl. Sachen handelt, unbeſtrittenermaßen nicht zu

trifft . Die Erhebung der Gebühr nach Art. 181 Abſ. 2

( Art . 145) aber iſt ausgeſchloſſen , weil, wie dargetan,

das Reichsſtempelgeſeß ausdrücklich die landesrechtl.

Beſteuerung verbietet. (Beſchl . des II. ZS. vom 7. Ofto

ber 1918, Reg. V Nr. 7/1918) .
M.

plant und ausgeführt haben. Denn da dieſer Schluß

ungweifelhaft zutrifft, wenn die Angell. die Zigaretten

durch Träger ihren Abnehmern nach Böhmen übers

mittelten , ſo muß er auch für die Fälle des Verkaufs

und der Uebergabe der Zigaretten an Perſonen gelten,

die die Ware bei den Angell. abholten ; denn es iſt

unwahrſcheinlich, daß die Angell., die ſich fortgeſett

mit dem Zigarettenſchmuggel befaßten , hierbei bald

mit dem Täterwillen , bald mit dem Willen des Ge

hilfen handelten . ( Urteil vom 27. Juni 1918, Verw .

Reg . Nr. 207/1918) .
Ed.

4478
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II .

Auch ein beurlaubter Hilfsdienftpflichtiger darf ohne

Ablehrinein nichteingeſtellt werden . Ausden Orün.

den : Die Tatrichter folgern aus der Vorſchrift des

§ 9 nach deren Sinn und Zwed in rechtlich bedenken:

freier Weiſe, daß das Erfordernis des Abkehrſcheines

auch bei einem vom bisherigen Arbeitgeber nicht ent

laſſenen , ſondern nur beurlaubten Hilfsdienſtpflichtigen

beſteht und daß, wer einen ſolchen Arbeiter aushilfs

weiſe in Beſchäftigung nehmen will, der bloßen Be

hauptung des Arbeiters, beurlaubt zu ſein, ebenſo.

wenig glauben darf, wie der, bei dem ſeitherigen

Arbeitgeber mit deſſen Zuſtimmung ausgetreten zu

ſein . Das ſtrafrechtl. Berſchulden des Angeklagten iſt

ohne erſichtlichen Rechtsirrtum feſtgeſtellt. (Urteilvom

1. Juni1918, Hep Reg. Nr . 172/1918). Ed.

4423

B. Strafſachen.

I.

Zur Annahme der Täterſchaft bei Konterbaude nach

$ 134 BZG. ift namittelbare Beteiligung bei der Ver

bringung der Waren über die Grenze nicht erforderlich.

Konterbande durch Veräußerung der Ware diesſeits der

Grenze ? Aus den Gründen: Die Angell. haben

bewußt dem Ausfuhrverbote zuwider gemeinſchaftliches

unternommen, mindeſtens 40 000 Zigaretten über die

Grenze nach Böhmen auszuführen, indem ſie mehr

mals und fortgeſeßt von einem rechtswidrigen Vorſak

ausgehend teils immer mehrere Tauſend an Per

fonen verkauften , die darauf, wie ſie wußten und

wollten, die Zigaretten über die etwa eine Viertel

ſtunde entfernte Grenze nach Böhmen verbrachten,

teils ſolche Perſonen als Träger für die Ware be

nüßten , während der Verkauf zwiſchen ihnen und den

Abnehmern in Böhmen zuvor abgeſchloſſen worden

war oder durch die Träger als Mittelsperſonen ab

geſchloſſen wurde ; ſie haben die Stonterbande in ihrem

eigenen Intereſſe aber mit fremden Kräften ausge

führt. Der Begriff des Unternehmens in g 134 BZG.

umfaßt alle øandlungen, die in ihrer Geſamtheit auf

die Verwirklichung der verbotenen Ausfuhr abzielen .

Als Täter iſt nicht nur anzuſehen , wer bei der ħin

überſchaffung über die Grenze unmittelbar tätig ges

weſen iſt, ſondern auch, wer zu der ħinüberſchaffung

vorher diesſeits der Grenze mitgewirft hat, in deſſen

Intereſſe und auf deſſen Veranlaſſung die Grenz

überſchreitung ausgeführt worden iſt , wenn er auch

an der Ausjührung ſelbſt nicht weiter teilgenommen

hat. Solche Handlungen der Angefl. find feſtgeſtellt.

Nicht zu beanſtanden iſt, daß die Angell . auch in den

Fäden des Verkaufs von Zigaretten an Perſonen, die

die Ware mit ihrem Wiſſen und Willen nach Böhmen

fchafften , als Únternehmer der Ausfuhr betrachtet

worden ſind. Die Vornahme von Handlungen, durch

die ein Tatbeſtandsmerkmal verwirklicht wird, iſt zur

Täterſchaft nicht erforderlich , vielmehr genügt eine

dem Abſchluſſe der Straftat vorausgehende, auf ihre

Ausführung gerichtete, wenn auch nur vorbereitende

Tätigkeit. Vorausſeßung iſt aber, daß ſie mit dem

Vorſaße des Täters ausgeführt wird . Will der bei

einem ſtrafbaren Tun Mitwirkende die Tat als ſeine

eigene unterſtüßen, ſo liegt Täterſchaft, wenn der an

dere Teilnehmer ebenfalls den Täterwillen hat, Mit

täterſchaft vor; ordnet der Mitwirfende jedoch ſeinen

Willen dem Willen deſſen unter, der die Tat ausführt,

dann unterſtüßt er eine fremde Tat und iſt Gehilfe i .

S. des § 49 StGB . Für alle Formen, in denen der

Schmuggel betrieben wurde, iſt die Täterſchaft der

Angefl. in dem angefochtenen Urteil ausreichend be

gründet. Dort wird ausgeführt, daß i . 3. 1917 Tabat

waren in Oeſterreich ſehr fnapp und teuer waren,

daß namentlich der Schmuggel von Zigaretten aus

Deutſchland nach Deſterreich wegen des ganz erheb

lichen Preisunterſchieds ſich ſehr lohnte und daß die

Angekl . durch die Ausſicht auf hohen Verdienſt ver

Gewinns halber an dem damals ſchwunghaft betrie

benen Zigarettenſchmuggel zu beteiligen . Hiernach iſt

die Folgerung der Strk. gerechtfertigt, daß die Angefl.

die Unternehmer geweſen ſind, die Konterbande ge

III.

Zum Begriff des Heere@gefolge (MStGB. & 156 ).

Unzuläifigkeit der Str Boaftredungwegen Niederſchlagung

des Strafverfahrens, in dem die Strafe auøgeſprochen

worden iſt ( StPO. & 490 ) . Aus den Gründen : Eliſe

B. war nach der ſtrafbaren Handlung aber vor ihrer

Aburteilung vom Auguſt 1917 bis März 1918 in dem

Etappengebiet bei den Stellungsbauten als Bußerin

tätig . Sie ſtand zwar nur in einem Dienſtvertrags:

verhältnis zu der Firma Karl St. in München , die

Arbeiten wurden aber von der Armeebauleitung ges

leitet und im Dienſtvertrage wurde ſie den Ariegs

beſtimmungen und den Vorſchriften der militäriſchen

Bauleitung und der Feldpolizei unterworfen . Nach

den Ausführungsbeſtimmungen zum Aỹ . Gnadenerlaß,

die Niederſchlagung von Strafverfahren gegen Striegs

teilnehmer betr,vom 7. Januar1918 (Bel, vom 7. Januar

1918 Nr. II ( JMBI. S. 3 ), vom 7. Januar 1916

Nr. I 1b ( JMBI. S. 3) und vom 7. Januar 1917

Nr. III ( JMBI. S. 4)) iſt nun anzunehmen , daß

zu den Kriegsteilnehmern i . S. des Að.Gnadenerlaſſes

alle Perſonen zählen, die dem Heere folgen, ja über:

haupt alle Perſonen, die unter den § 155 MSIGW.

fallen . Nach dem Ergebnis der Ermittlungen gehörte

Eliſe B. zum Heeresgefolge i. S. des § 155 MSIGB.

und ward daher von dem AB. Gnadenerlaß betroffen .

Die Str . verfennt dieſe Verhältniſſe nicht. Jhr Bes

denken, Einwendungen gegen die Zuläſſigkeit der Straf

vollſtreckung könnten nicht auf Umſtände oder Tats

ſachen gegründet werden, die vor der Erlaſſung des

Urteils lägen , findet im Geſeke feine Stüße. Der

$ 490 Abſ. 1 StPO . ſpricht ohne alle Einſchränkung

von „ Einwendungen gegen die Zuläſſigkeit der Straf

vollſtreckung “. Wohl hindert die Rechtskraft des Urs

teils , im Strafvollſtreďungsverfahren die Schuldfrage

oder die Frage der Angemeſſenheit der Strafe neuer

dings auſzurollen. Nicht dagegen iſt ein Grund ab

zlıſehen, weshalb die Vollſtreckung der Strafe aus einem

Urteil nicht für unzuläſſig erklärt werden könnte, das

in einein bereits

niedergeichlagenen Strafverfahren zu Unrecht ergangen

iſt . (Beſchl. des SIS. vom 26. Sept. 1918, Beſchw Neg.

353/18) .
Ed.

4482

leitet wurden,ſichdesinAusſicht ſtehenden großen - wie ſich nachträglich herausſtellt
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Oberlandesgericht München . Difizianten Sch. ab 1. September 1914 für die Dauer

ſeiner Einberufung zum Heeresdienſte einen vollen

Erhöhung des Unterhalte uuehelicher finder wegen Gehalt zu bezahlen . Die Gemeindeverwaltung P.macht
Kriegsteuerung (8 1714 BGB .). Das 1914 geborene uns dagegen in ihrer Beſchwerde geltend, daß Sch nicht

eheliche Kind Budwig K. einer Schuhmacherstochter in S. von der Gemeinde, ſondern von dem Gemeindeſetretär

( Niederbayern ), flagte gegen ſeinen unehelichen Vater, u. aufgeſtellt worden, daß ſein Dienſtverhältnis nicht
einen Staminfehrergehilfen , im Auguſt 1918 auf Er: dauernd geweſen, daß mit ihm von der Gemeinde fein

höhung des nach Uebereinkommen vor dem Vormund- Anſtellungsvertrag abgeſchloſſen worden , daß ihm

ſchaftsgericht vom Februar 1915 auf 15 M monatlid) jedenfalls, weil ledig, nicht der volle Gehalt zuzuweiſen
feſtgeſeßten Unterhalts auf den doppelten Betrag , weil ſei und daß die Gemeinde B. durch die Fortbezahlung

die Kriegsteuerung dazu nötige. Der Kindsvater be: des Gehalts zu ſehr belaſtet werde. Zunächſt iſt mit
ſtritt dies nicht, ſondern berief ſich nur auf die Ver- Müdſicht auf dieſe Einwendungen feſtzuſtellen, ob Sch .

gleichsnatur des Uebereinkommens mit dem Beifügen, Gemeindebeamter i . S. des § 66 AMilG. iſt. Nach dem

die Klage beruhe auf Gehäſſig feit, weil er die Kinds- Bayer. Staatsrecht, den beiden Gemeindeordnungen

mutter nicht geheiratet habe. Das AG. erkannte nach und dem Gemeindebeamtengeſells fallen unter den Be
der Klage; das Armenrecht für die Berufung wurde griff der Gemeindebeamten alle perſonen beiderlei

vom 26. und DIG. verweigert . Geſchlechts, die auf Grund einer nach den geltenden

Aus den Gründen : Es mag dahingeſtellt ſein , Beſtimmungen vorgenommenen öffentlichrechtl. Wahl

ob die Erhöhung des Unterhalts mit einem ſtidſchwei: oder Ernennung durch die zuſtändigen gemeindl. Vers

genden Vorbehalt des Fortbeſtands der gleichen Vers tretungsförper Dienſte irgend einerArt der Gemeinde

hältniſſe begründet werden kann . Jedenfalls greift leiſten . Weſentlich für die öffentlichrechtl . Eigenſchaft

das geſetzliche Verbot eines unentgeltlichen Berzichts eines ſolchen Dienſtverhältniſſes iſt nur, daß es nach

auf fünftigen Unterhalt nach § 1714 BOB. durch. dem Willen der Beteiligten der Gemeinde gegenüber

gleichgültig ob das Unterhaltsübereinkommen einen als öffentlichrechtliches beſteht. Nach der überwiegenden

Erhöhungsvorbehalt enthält oder nicht. Jrgendein Meinung in der Rechtslehre iſt dieſes Dienſtverhältnis

Entgelt i. S. dieſer Vorſchrift fann der Beſchwerde: zwiſchen Gemeinde und Gemeindebeamten aufzufaſſen
führer nicht bezeichnen . Da ein Monatsbetrag von als ein öffentlichrechtl. Dienſtvertrag, der fraft Gefeßes

15 M ſchon anfangs 1915 dem wirklichen Aufwand oder öffentlichrechtlicher – ausnahmsweiſe auch bürger

für ein Kind ſelbſt auf dem Lande nicht genügte, fann lichrechtlicher Vereinbarung eingegangen wird.

auch nicht etwa angenommen werden , daß der anfäng: (Seydel-Piloty, Bayer. Verf.-Recht S. 673; Frant,
liche Minderaufwand den ſpäteren Mehrbedarf aus- Bayer. Gemeindebeamtenrecht I.Teil S. 29). DerVGH .

gleichen ſollte . Ebenſowenig fann der Beſchwerde- hat den Areis der unter §66 RMilG. fallenden, im

führer eine Abmachung, etwa mit der Kindsmutter Gemeindedienſte ſtehenden Perſonen dahin umgrenzt,

oder deren Eltern, behaupten , wonach dieſe ſich ihm daß ihr Dienſtverhältnis nicht auf rein bürgerlich

gegenüber verpflichtet hätten, für den Mehrbetrag rechtlichem Vertrage, ſondern auf der Gemeindeordnung

ſelbſt aufzukommen ; gegen die Klage des Kindes fönnte beruht, daß der Rechtsgrund der Verpflichtung ein

daraus auch kein Einwand erhoben werden. Db dieſe Vertrag iſt, deſſen Inhalt durch die Gemeindeordnung,

Alage bei Fortdauer des früheren guten Einder- ſoweit ſie zwingendes Hecht enthält, beſtimmt wird ,

nehmens zwiſchen Kindsmutter und Kindsvater unter: daß es ſich um eine Mitwirkung bei der Verwaltung

blieben wäre, iſt für die Rechtsfrage belanglos. (Beſchl. der Gemeinde handelt und daß die angeſtellte Perſon

vom 27. Sept. 1918, Beſchw Reg. 286/18 I ). N. nicht nur vorübergehend, zeitweiſe oder nebenbei für

4470 die Gemeinde beſchäftigt wird (Sammlung Bd. 37

S. 190 Abſ. 4 , S. 197 leßt. Abſ. , Bd . 38 S. 54; ungedr.

Entich . v . 16. Febr. 1917 Nr. 68 II / 16 und vom 6. Juli

Verwaltungsgerichtshof.
1917 Nr. 16 II / 17 ) . Bezüglich der Anſtellung des Sch.

iſt zu bemerken : Gemäß Art. 129 Abſ. 4 rrh . Gemó.

Gehaltèanſpruch eine zum Militärdienſt cinbe : haben die Gemeinden das ſonſt notwendige „ Dienſt

rufenen Gemeindebeamten. ') Begründnng der Eigen = perſonal “ aufzuſtellen . Zufolge Art. 132 Abſ. 1 a . a . D.

jdhaft ale Gemeindebeamter. Anſtellung durch einen ſtellt der Gemeindeausſchuß den Gemeindeſchreiber und

anderen Gemeindebeamten ? Welche Bedeutung fommt die ſonſt erforderlichen Bedienſteten in widerrufl. Weiſe

der Verpflichtung als Beamter zu ? (RMilc . $ 66, an und beſtimmtderen Funktionsgehalt. Leßtere Beſtim

rechtsrh . Gem . Art. 129 Abſ. 4, Art. 132 Abj . mung hat nach Art . 6 Gembo. dieſe Faſſung erhalten :

141 Abſ. 1 u . 3 , GemBG. Art. 6 , 23, BG. Art. 23) . „ Der Gemeindeausſchuß ſtellt den Gemeindeſchreiber

Aus den Gründen : Die Vorinſtanzen haben und die ſonſt erforderl. Beamten an und beſtimmt

die Gemeinde $. für verpflichtet erklärt, dem früheren deren Gehalt, ſowie für die vollbeſchäftigten berufs.

mäßigen Gemeindebeamten, die eine zehnjährige Dienſts

1) Die umitrittene Zuſtändigkeit zur Entſcheidung über Gehaltss zeit vollendet haben, den im Falle der Dienſtunfähigkeit
anſprüche der Gemeindebeanien (vgl. den laufenden Jahrg. dieſer

oder nach Erreichung des 65. Lebensjahres zu gewäh
Zijdr . S. 185, 201 ) wird vorausſiotlich bald geſeblid geregelt und zwar

im wejentlichen den Berichten übertragen werden . Der zur Vereins renden Ruhegehalt und die Hinterbliebenenbezüge.

fadung der Staatøverwaltung dem Landtag vorgelegte Entw . eines Das Dienſtverhältnis iſt widerruflich “. Das Gemeindes

Gerekes über die Aenderung der Gemo.en, des DirRy. und des
beamtengeſek hat demnach ander Befugnis des Ge

VGHG.8 ſieht in Art. 11 u . 42 die Einſtaltung folgender Weſtins

mungen als Art . 77c , d (61 c , d ) in die beiden Gemeindevrdnungen vor: meindeausſchuſſes zur Aufſtellung des Gemeindes

Art. 77 c ( 64 c ) . I. Für die vermögensreciliden Anſprüde ſchreibers und der ſonſt erforderl. Beamten nichts
der Gemeindebeamten aus dem Dienſtverhältnis , insbeſondere für

geändert. Die Aufſtellung des Sch . als Offizianten der
anſprüde auf Sebalt, Wartegeld, Nubegetalt und Unfallfurſorge

ſteht der Rechtsweg offen . Das gleide gilt für die entſprecensen

vermögensrebrlichen Anſprüde der Hinterbliebenen der Gemeindes Art . 77 d (64 d). I. Die im Art. 77c Abſ. I, II (64 c Abſ. I, II)

beamten, und für die Anſprüde aus der Unfallfirjorge für ſolde bezeichneten Anſprice fönnen gerichtlid oder verwaltungsgericht

Angeitellte, welcbe im übrigen nicht verſorgungsveiecrigt jind, und lic erſt dann verfolgt werden , wenn der Beteiligte gegen die be

für die Inbaber von Ehrenämtern . idwerende Verfügung bei der Gemeindeverwaltung auhilfe ver

II. Streitigteiten über Anſprüche der im Abſ. I bezeichneten Art langt und entweder einen ablehnenden oder binnen jede Wochen

gegen eine gemeindlide Verſorgungsanſtalt oder Verſorgungaeint : teinen driftlichen Bejbeid erbalten bat.

richtung bleiben jedud Verwaltungsrevisjachen nad dem Verwaltungs- II. Ueber das Abhilfegejub iſt dem Beteiligten ungeſäumt und

geridtsgeieß Art. 8 Zijf. 31 . unentgeltlid Empfangsbelbeinigung zu erteilen .

Ill. Ausgeſchloſſen von der Verfolgung im Nechtswege ſind die III. Die Klage muß bei Verluſt des slagerechte binnen jes

Anſprüde der Gemeindebeamten auf Vergütung von Umzuge fuiten Monaten crboben werden . Die Friſt beginnt mit der Zuſtellung des

und auf Entſpädigung für Dienſtreiſen . Gegen die Beideidung Bejbeide auf das Abbilfegejud ( Abſ. 1 ) , und wenn ein folder Des

dieſer Anjprüde durd die Gemeindererwaltung ſteht den Gemeindes ideid binnen jede Wuchen nicht zugeſtellt wird, beim Ablauf dieſer

beamten die Bejowerde (Art . 163 (Art. 93 ] ) ju. jes Woden .
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Gemeinde iſt nicht durch den Gemeindeausſchuß, ſondern wurde und für dieſe Dienſtzeit die Krankenkaſſebeträge

im Jahre 1914 durch den Gemeindeſekretär u . erfolgt. entrichtet wurden, wie auch für Sch. ausder Gemeinde

Das verſtößt gegen die Gemeindeordnung, in der die faſſe P. für die Zeit vom 1. März bis 9. Auguſt 1914

Grenzen der Zuſtändigkeit des Gemeindeausſchuſſes die Jnvalidenverſicherungs-Marken beſtritten wurden .

genau feſtgelegt ſind Die Beſtimmung in Art. 132 Auf den weiteren von den Vorinſtangen hervorges

Abſ. 1 in der Faſſung des Art . 6 GemBG. iſt ver- hobenen Umſtand, daß der Gemeindeausſchuß Þ . zum

bindlicher Natur; ſie begründet für den Gemeinde- Vollzuge des AngVerig. und des Art . 57 AG. 3. NVO.

ausſchuß nicht nur das Recht, ſondern auch die Pflicht, mit Beſchluß vom 28. Dez. 1912 den Inhabern aller

in den ihm zugewieſenen Angelegenheiten tätig zu damaligen und „ fünftigen“ Gemeindebeamtenſtellen die

werden, dieſe Zuſtändigkeit kann daher auch nicht durch Anwartſchaft auf Ruhegeld und Hinterbliebenenrenten

Beſchluß des nach dem Gefeße zuſtändigen Gemeindes gewährt habe, um die Freiheit von der Angeſtellten

ausſchuſſes auf eine andere Perſon, wie etwa den verſicherung zu bewirfen, will unter den hier gegebenen

Gemeindeſefretär, willkürlich übertragen werden . Die Verhältniſſen fein Gewicht gelegt werden, weil Sch.

Auſſtellung des Sch . durch den Gemeindeſekretär II. in der Zwiſchenzeit aus dem Dienſte der Gemeinde P.

vermag daher die geſeßlich geforderte Beſchlußfaſſung ausgetreten und erſt am 1. März 1914 als Difiziant

des Gemeindeausſchuſſes nicht zu erſeßen, ſelbſt wenn der wieder in deren Dienſt getreten war. Es läßt ſich ſomit

Gemeindeausſchuß vorher den Gemeindeſekretär U. zur nicht mit Sicherheit feſtſtellen, ob ſich obiger Beſchluß

Regelung der Angelegenheit ſtillſchweigend ermächtigt auf den Genannten auch nach ſeinem Wiedereintritte

oder damit beauftragt hätte (vgl . Samml. Bd.31 S.49) . beziehen ſollte und ob überhaupt für ihn die Voraus

Allein nach den Umſtänden des Falles wurde dieſe ſeßungen nach den angeführten geſeßl . Beſtimmungen

urſprünglich ungejeßliche Aufſtellung des Sch . als gegeben waren .

Offiziant durch nachträgliche Beſchlüſſe des Gemeinde- Es fragt ſich aber weiter, ob die Gemeindebeamten

ausſchuſſes geheilt. Die Vorinſtanzen haben bereits eigenſchaft des Sch . nicht dadurch ausgeſchloſſen iſt,

darauf hingewieſen , daß der Gemeindeausſchuß deſſen , daß er weder früher noch ſpäter auf ſeinen Dienſt

Gehalt im monatlichen, im Gemeinde Voranſchlag vor- verpflichtet worden iſt. Da es ſich hier weder um einen

geſehenen und in den Rechnungen ausgewieſenen Be- Reichs- noch um einen Staatsbeamten handelt, ſo fönnen

trage von 150 M bereitgeſtellt hat. Dieſer Gehalt bezüglich der Verpflichtung eines Gemeindebeamten

wurde auf Anweiſung des Bürgermeiſters monatlich weder das RBG. noch das Bayer. BG. (Art. 23 Abſ.3 )

unmittelbar von dem Gemeindekaſſier an Sch. aus der angewendet werden. Vielmehr haben nur die Beſtims

Gemeindekaſſe ausbezahlt. Dieſes Verhältnis wurde im mungen der Gemeindeordnung Maß zu geben, die in

Gemeindeausſchußbeſchluſſe vom 27. März 1915 aus- dieſer Richtung durch das GemBG . nicht geändert

drüdlich durch die Erklärung feſtgeſtellt, daß die An- worden ſind. Auch der dem Art. 23 Abſ. 3 BG. nach

ſtellung des Sch . durch den Gemeindeſekretär u. „mit gebildete § 13 Abſ. 4 der Muſterſaßung zum GemBG.

Erlaubnis der Gemeinde “ erfolgt ſei und daß die Ge- îchlägt nicht ein , weil in P. eine Gemeindeſaßung nach

meinde den Gehalt von monatlich 150 M genehmigt Art. 23 BG. bisher nicht erlaſſen worden iſt. Nach

habe. Hiermit ſtimmt eine Erklärung des Bürger- Kahr, Erl . 3. GemO. Bd. 1 S. 750 Buchſt. c, S. 902

meiſters vom 3. März 1917 überein, wonach der Ge- Anm . 7 und S. 926/7 Buchſt. c iſt die Befugnis zur

meindeſekretär die Anſtellung im Namen der Gemeinde Ausübung des Amtes der Gemeindebeamten durch die

vornehmen durfte. Uebrigens hat der Gemeindeausſchuß vorausgehende Verpflichtung und Einweiſung bedingt ,

von der beabſichtigten Aufſtellung des Sch. Kenntnis ſo gwar, daß ihren Handlungen vor dieſem Zeitpunkte

gehabt und ſie zweifellos gebilligt,wie auch der Bürger: die Eigenſchaft von Amtshandlungen nicht zukommt .

meiſter dem Gemeindeſekretär gegenüber ausdrüdlich Ebenſo ſind nach Seydel , Bayer . Strecht (2 ) Bd . 2

ſein Einverſtändnis mit der Aufſtellung erklärt hat. S. 214 und Seydel- Piloty, Bayer. VerfRecht 5.704/5 ,

Mit dieſen Vorgängen ſtimmt endlich die beſchluß- Verpflichtung und Einweiſung Vorausſeßung für das

mäßige Erflärung des Gemeindeausſchuſſes vom 8. April Recht zur Ausübung des Amtes. Eine teilweiſe ab:

1916 überein , wonach ſeit 20 Jahren der Gemeinde- weichende Auffaſſung iſt vertreten in RGSt. Bd.9 S.409,

ſekretär ohne Beanſtandung d . h . mit Genehmigung Bd.18 S.37, Bd . 19 S.180 (1. auch Reger Entſch . Bd. 3

des Gemeindeausſchuſſes das Kanzleiperſonal aufgeſtellt S. 306, Bd . 4 S. 342, Bd . 9 S. 212, Bd. 10 S. 290,

und die Gemeindeverwaltung die Gehaltauszahlung Bd . 12 S. 109 ) . Hiernach nimmt das RG. an, daß die

genehmigt hat, welches Verhältnis dem Sch. befannt in Art. 141 Abſ.1 rrh . Gemo. genannten Bedienſteten

war. Bei dieſer Sachbehandlung kann ein begründeter für Handhabung der Ortspolizei und des Feldſchußes,

Zweifel über die Aufſtellung des Sch. im Dienſte der auch wenn ſie nicht verpflichtet ſind, die Eigenſchaft

Gemeinde P. auf Grund einer zwiſchen dem Gemeinde- von „ Beamten “ i . S. des StGB. beſigen, daß ſie aber

ſelretär im Namen und mit Genehmigung des Ge- gemäß Abſ.3 und 4 a . a . D. den „ amtlichen Glauben

meindeausſchuſſes und dem Sch. getroffenen Verein- öffentlicher Diener“, ſowie die in Abſ. 4 bezeichneten

barung nicht beſtehen . Gegenüber den Einwendungen Befugniſſe erſt mit der Verpflichtung erlangen. Um

in der Beſchwerdebegründung vom 18. Juli 1917 iſt einen derartigen Bedienſteten handelt es ſich aber hier

noch hervorzuheben , daß das Dienſtverhältnis des Sch. nicht. Es iſt daher auf die allgemeinen Grundſäße über

als Difizianten zur Gemeinde P. nicht vorübergehend die Wirkung der Unterlaſſung der Verpflichtung auf

i. S. von Abt. A Nr. 1 Ziff. 11 der MB. vom 18. Juni die Gemeindebeamteneigenſchaft zurückzugehen . In

1915 geweſen iſt. Dieſes Dienſtverhältnis hat bereits Rechtslehre und Rechtſprechung iſt anerfannt, daß im

vor ſeiner Einberufung zum Striegsdienſte über 5 Monate allgemeinen im Staats- wie im Gemeinderechte die

beſtanden, ſohin während einer Zeit, die ſchon an ſich Eigenſchaft eines Beamten oder öffentlichen Dieners

nicht als vorübergehend anzuſehen iſt. Uebrigens würde nicht erſt durch die Verpflichtung, ſondern durch die

mit Rütſicht auf die Größe und Leiſtungsjähigkeit der Uebertragung des Amtes oder Dienſtes ſeitens der

Gemeinde P. , den Geſchäftsumfang der dortigen Ge- zuſtändigen Behörden und durch die Uebernahme von

meindefanzlei und die Leiſtungen des aus P. gebürtigen ſeiten des Beamten erworben wird und daß mit der

Sch.das Dienſtverhältnis, wofür alle Umſtände ſprechen, Uebernahme des Amtes regelmäßig auch die mit ihm

wenn die Einberufung zum þeeresdienſte nicht erfolgt verbundenen Rechte und Pflichten auf den Beamten

wäre, auf unabſehbare längereDauer fortgeſetworden übergehen , während die Verpflichtung nur eine erhöhte

ſein. Ferner ſpricht für die Eigenſchaft des Sch. als Gewähr für gewiſſenhafte Pflichterfüllung bieten ſoll.

Gemeindebeamten im Sinne des RMilG , die Tatſache, Die Bedeutung des Dienſteides iſt eine mehr fittliche

daß nach Beſtätigung der Verwaltung der Ortskranken- als eine rechtliche. Die Ableiſtung des Dienſteides iſt

kaſſe W. Sch . für die Zeit vom 4. März bis 24. Auguſt nicht die Uebernahme einer beſonderen Treupflicht,

1914 als Mitglied der Ortskrankenkaſſe ndelt ſondern eine in beſonders feierlicher Form zum Ausdruď
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gebrachte Beträftigung der ihon aus dem Abſchluſſe

des Beamtendienſtvertrages folgenden Pflicht zur forg
fältigen und gewiſſenhaften Erfüllung aller dem Be

amten auferlegten Obliegenheiten . Für die Begründung

der Eigenſchaft eines Beamten iſt die Leiſtung des

Dienſteides ohne Einfluß ; dieſe Eigenſchaft wird viel

mehr durch die Anſtellung erworben (v . Seydel, Bayer.

StRecht [2 ] Bd.2 S.221; v . Seydel-Piloty, Bayer. Verf.

Recht Š.703—705 ; Reindi, Bayer. BG. S. 145/6 Anm.5,

S. 147 Anm.6 ; RGSt. Bd. 19 S. 181 Abſ.3) . Wie oben

gezeigt, hat Sch. zwar nicht durch unmittelbare An

ſtellung ſeitens des Gemeindeausſchuſſes, wohl aber

durch deſſen nachträgliche Anerkennung die Eigenſchaft

eines Gemeindebeamten erworben, ohne daß hiezu noch

ein beſonderer ſchriftl.Dienſtvertrag notwendig geweſen

wäre. Auf dieſe hiedurch erworbene Eigenſchaft iſt aber

die Unterlaſſung ſeiner Verpflichtung ohne Einfluß,

zumal es ſich hier weder um die Ausübung des Ges

meindeamts noch um die Gültigleit derAmtshandlungen

noch um die Verantwortlichkeit für Pflichtverleßungen

(vgl . Art. 23 Abſ. 4 BG. ) noch etwa um die Fragen

des öffentl. Glaubens oder der Fähigkeit zur Ausſtellung

öffentlicher Urkunden (Art. 111 Abſ. 3 rrh . Øemo.)

handelt, ſondern nur darum, ob hier ein öffentlichrechtl.

Dienſtverhältnis vorliegt. Deßteres iſt aber hier ge

geben. Ferner iſt der Gehaltsanſpruch des Sch . auf

Grund der öffentlichrechtl. Beſtimmung in § 66 RMiIG.

nicht davon abhängig, ob Sch. ledig iſt oder nicht, da

er nicht Dffizier iſt und weder der Geſekeswortlaut

noch die Geſebgebungsverhandlungen noch die Vollzugs

vorſchriften irgend einen Anhalt zu einer derartigen

Unterſcheidung für den vorliegenden Fall bieten

(RTVerhSten Ber . 1 Seſi. 1874 Bd . 2 S. 913 , Bd. 3

S. 39,48, 57) . Endlich kommt die Leiſtungsfähigkeit der

Gemeinde unter ſolchen Verhältniſſen hier nicht weiter

in Betracht. Nach alledem wurde durch die Beſchlüſſe

der Vorinſtanzen weder eine geſebliche oder verord

nungsmäßige Vorſchrift verletzt noch der Gemeinde

B. eine geſeklich nicht begründete Laſt aufgebürdet

(Beſchl. des II . Sen. vom 4. Jan. 1918, Nr. 35 11/17 ).
E.

Zu A. Die Ermächtigung des Einigungsamtes, die

Fortſegung eines gekündigten Mietverhältniffes zu ver

längern, erfährt zunächſt in § 2 Nr. 1 a " eine Ein

ſchränkung dahin, daß das Mietverhältnis nur bis zur

Dauer eines Jahres verlängert werden darf ; das gilt

auch dann, wenn der Vertrag ohne die Kündigung

noch für länger als ein Jahr gelaufen wäre. Wie

nun, wenn dieſes Jahr zu Ende iſt oder wenn ein

Mietvertrag von vornherein nur für eine beſtimmte

Zeit geſchloſſen war und das Verhältnis ohne Kündi

gung abläuft ? Auch dann ſoll das Einigungsamt es

auf ein Jahr (vieweils bis zur Dauer eines Jahres“)

verlängern dürfen ; die neue Ermächtigung in § 2

Nr. 1 b erwies ſich als nötig ſchon um zu verhindern,

daß die Tätigkeit des Amtes durch die Abſchließung

der Mietverträge auf beſtimmte Zeit ausgeſchloſſen

werde. Im Gegenſaße zu Anordnungen der General

kommandos iſt von Mietſteigerungen nicht die Nede ;

dem Baien mag das verwunderlich erſcheinen, für den

Juriſten wäre eine Beſtimmung hierüber überflüſſig.

Die Ermächtigung iſt auch nichtauf die Fälle beſchränkt,

in denen zur Steigerung der Miete gekündigt worden

iſt ; die in Schrifttum und Rechtſprechung vereinzelt

geäußerte gegenteilige Anſicht (vgl. Dertmann in

ZW. 1917 S. 956 und gegen ihn ſowie gegen ein Urteil

des 16. Berlin II Mittelſtein ebendort 1918, 360)

iſt in der Begründung der neuen VO. abgelehnt (vgl.

auch die Faſſung von § 6 Nr. 1 VO .). Belanglos iſt

ferner, ob es ſich um eine ordentliche oder eine außer

ordentliche Kündigung handelt.

Nach § 1 Nr. 2 der bisherigen VD. konnte das

Amt auf Anrufen des Vermieters einen mit einem

neuen Mieter abgeſchloſſenen Vertrag aufheben, deſſen

Erfüllung von einer nachNr. 1 ergangenen Entſcheidung

berührt wurde ; in § 2 Nr. 2 der neuen VO . iſt dieſe

Aufhebung auch dann zugelaſſen, wenn die Erfüllung

des neuen Vertrags von einem Vergleiche betroffen

würde, den die alten Mietparteien nachträglich vor

dem vom bisherigen Mieter angerufenen Einigungs

amt abgeſchloſſen haben .

Der Abſ. 2 des § 2 ſieht vor, daß in Verbindung

mit der Verlängerung des Mietverhältniſſes nicht nur

der Mietzins erhöht, ſondern dem Mieter auch ſonſt

neue Verpflichtungen auferlegt werden können .

Wie um des Vermieters willen der Mieter bisher

ſchon , wenn er gegen eine Kündigung die Entſcheidung

des Mieteinigungsamtes (= MEA.) anrufen wollte,

dies, nachdem ihm die Kündigung zugegangen war,

ohne ſchuldhaftes Zögern tun mußte, ſo ſucht auch der

neue Sap 2 in Abſ.3 des § 2 dem Vermieter möglichſt

bald Gewißheit zu verſchaffen, ob er über die Miet

ſache verfügen kann. Das MEA. kann in beiden Fällen

nicht mehr angerufen werden, wenn die Mietzeit abs

gelaufen iſt oder die Parteien die Fortſeßung des Miets

verhältniſſes vereinbart haben. Wie, wenn der biss

herige Mieter einem inzwiſchen mit einem Dritten

abgeſchloſſenen Mietvertrage zugeſtimmt hat ? Soll er

dann trofdem noch das MEA . anrufen können ? Dieſe

Frage iſt nicht ohne weiteres zu verneinen. Meiſt

wird in ſolchen Fällen freilich die Anrufung nach Sap 1

und 2 des Abſ.3 verſpätet ſein . Iſt ſie das nicht, ſo

iſt ſie an ſich zuläſſig und ihre Berütſichtigung fann

ſehr wohl gerechtfertigt ſein z . B. , wenn der Mieter

der Weitervermietung nur unter Druct des Vermieters

oder aus Unkenntnis zugeſtimmt hat.

Bei der Beſtimmung in dem neuen § 3 iſt an

Fälle gedacht, in denen Bauunternehmer zur Bekämp

fung der Wohnungsnot für die Errichtung von Miet

wohnungen wegen der ſog . Ueberteuerung der Bauten

Zuſchüſſe von dem Reich oder dem Staat oder der

Gemeinde erhalten und ſich dafür gegenüber der den

Zuſchuß gewährenden oder vermittelnden Stelle ver

pflichtet haben, bei der Bemeſſung des Mietzinſes und

bei anderen Vereinbarungen des Mietvertrags beſtimmte

4484

Gefeßgebung und Verwaltung.

Zum Schuße derMieter reichten die Beſtimmungen

der BRDO . vom 26. Juli 1917 (MOBI. S. 659) ' )

nicht aus, trotz des weiten Spielraums, den ſie den

Einigungsämtern einräumten. Ein Beweis dafürwaren

die Anordnungen der Generalfommandos, die neben

ihr da und dort – in Bayern für den Bereich des

II. und des III . Armeekorps (vgl . S. 249 u . 312 des

laufenden Jahrg.s) – erlaſſen worden ſind. Seit dem

24. September d . J. ſind nun die alten Beſtimmungen

auf Grund der BRVO . vom 23. desſ. Mts. (ROBI .

S. 1135) mit beträchtlich erweitertem Inhalt und in

neuer Faſſung als „ Bef . zum Schuße der Mieter vom

23. Sept. 1918 “ in Kraft und wohl noch über den

Friedensſchluß hinaus von größter Bedeutung für unſer

Mietrecht.

Der § 1 enthält in ſeiner neuen Faſſung nur mehr

die grundlegenden Beſtimmungen über die Ermächti

gung der Einigungsämter und über die Veröffentlichung

dieſer Ermächtigung.

Bei den Entſcheidungen, zu denen die Einigungs

ämter nach der VD. von der Landeszentralbehörde

ermächtigt werden fönnen, ſind zu unterſcheiden

A. ſolche, die für alle Bezirke in Betracht kommen

(98 2–4),

B. ſolche für Gemeindebezirke, in denen ſich nach

dem Ermeſſen der Gemeindebehörde ein beſonders ſtarfer

Mangel an Wohnungen geltend macht.

1) Vgl . S. 298 des vor. Jahrg.s .
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Bedingungen einzuhalten , insbeſondere ſich einer Feſt= | Zuſtimmung des MEA.S abhängig zu machen und für

ſegung des Einigungsamtes zu unterwerfen . die Fälle, wo ein Mietverhältnis ohne Kündigung ab

Der $ 549 BGB. gewährt dem Mieter nur das läuft, anzuordnen, daß es als auf unbeſtimmte Zeit

Hilfsmittel der Kündigung noch dazu unter Ein- verlängert gilt, wenn der Vermieter nicht vorher die

haltung der geſeßl. Friſt -, wenn der Vermieter ſeine Zuſtimmung des Einigungsamtes zu dem Ablauf er

Erlaubnis zur Untervermietung verweigert, ohne daß holt hat. Das Einigungsamt tann, ſtatt der Kündi

in der Perſon des Untermieters ein wichtiger Grund gung oder dem Ablaufe des Mietverhältniſſes zuzus

vorliegt . Der neue § 4 fieht hier die Möglichkeit vor, ſtimmen , das Verhältnis jeweils bis zur Dauer eines

die Erlaubnis des Vermieters durch das MEU. zu ers Jahres verlängern, dabei aber auch wie nach § 2

ſeßen ; doch ſoll auch das Amt die Erlaubnis ver- 467.2 dem Mieter neue Verpflichtungen auferlegen,

ſagen, wenn der Vermieter ſie aus einem wichtigen insbeſondere den Mietzins erhöhen .

Grunde verweigert hat, und zwar wird hier auch ein Jn Bayern iſt eine Anordnung i . S. des § 6 VO.

nicht in der Perſon des Untermieters liegender Grund am 15. Dkt. d . J. ergangen und zwar für alle Ge

zu beachten ſein . Der Untermiete ſteht wie in 8 519 BOB. meindebezirke, in denen ein Mieteinigungsamt errichtet

die ſonſtige Ueberlaſſung des Gebrauchs der Mietſache iſt (StAnz. Nr. 241, 2. Bl.) .

an einen Dritten gleich. Zu beidem können gerade Aus der alten in die neue VO. übergegangen iſt

die Kriegsverhältniſſe, vor allem der große Wohnungs- die für die Tätigkeit des MEA.8 ungemein bedeutſame

mangel, häufig Anlaß geben und das Auskunftsmittel Beſtimmung in $ 3, jeßt 87: „Das Einigungsamt ent

des § 549 würde hier verjagen und beſtenfalls zu einer ſcheidet nach billigem Ermeſſen.“ Für die Ausübung

Vermehrung der Umzüge führen . des Ermeſſens ſind ihm , wie die Begründung bemerkt,

Zu B. Die Beſtimmungen der $8 5 und 6 haben „ feinerlei" geſebliche Richtlinien gegeben . Bei Ents

zur Vorausſeßung, daß ſich in einem Gemeindebezirk fcheidungen, die widerſtreitende Jntereſſen nach wirt

ein beſonders ſtarker Mangel an Wohnungen geltend ſchaftlicher Billigkeit ausgleichen ſollen, ſollen eben

macht und infolgedeſſen der Anreiz zu außergewöhn- Sachkunde und Gewiſſenhaftigkeit allein maßgebend

lichen Mietſteigerungen beſonders groß , die Zwangs. ſein und nicht durch bindende Weiſungen, die die Viel

lage der Mieter, ſich allen Forderungen der Vermieter geſtaltigfeit des Wirtſchaftslebens doch nicht erſchöpfen

zu unterwerfen, beſonders drückend iſt. Ob dieſe Vors fönnen, eingeengt werden . Wo die Verhältniſſe das

ausſeßung vorliegt, entſcheidet die Verwaltungsbehörde nach angetan ſind, werden ſich bei den einzelnen Eini

nach ihrem Ermeſſen . gungsämtern für die Behandlung gleichartiger Fragen

Was zunächſt den 8 5 anlangt, ſo ermöglicht er, und Dagen von ſelbſt gewiſſe Grundfäße herausbilden.

den Gemeindebehörden Befugniſſe zu verleihen, auf Daß andauernde Zahlungsweigerung und beharrliche

Grund deren ſie den Schwierigkeiten einigermaßen Uebertretung der Þausordnung in der Regel anzu

vorbeugen können , die ſich für die Unterbringung ihrer erkennende Kündigungsgründe ſind, bedarf keiner geſet

bisherigen und ihrer neu zuziehenden Einwohner aus lichen Betonung, ebenſo ,daß ernſtlicher und dringender

einer ungerechtfertigten Steigerung der Mietpreiſe er- Wohnungsbedarf des Eigentümers dem Intereſſe an

geben. Er geht dabei nicht ſoweit, jeden neu abge- derer gegenüber vorzugsweiſe Berütſichtigung ver

ichloſſenen Mietvertrag einer Prüfung zu unterwerfen , dient.“ Es wäre erfreulich, wenn das, was hier gegen

wie es wohl gefordert worden iſt ; auch gibt er nicht die Einengung des freien Ermeſſens und gegen die

dem Mieter ſelbſt das Recht, über den von ihm eben Unzwemäßigkeit bindender Weiſungen angeſichts der

abgeſchloſſenen Vertrag die Entſcheidung des MEA.S Vielgeſtaltigkeit des Wirtſchaftslebens geſagt iſt, auch

anzurufen. Aber die Gemeindebehörde ſon in der in Zukunft bei der Geſebgebung beherzigt würde.

Lage ſein , die Herabſeßung eines Mietzinſes auf die Nach wie vor unterliegen die Entſcheidungen des

angemeſſene Höhe durch das MEN . zu erwirken MEA. feiner Anfechtung (§ 7 Abſ. 1 Saß 3 ). Das

und zu dieſem Zwed anordnen können , daß die Ver- Gegenteil wäre unvereinbar mit dem Bedürfnis, aufs

mieter von Wohnräumen ihr unverzüglich den zulet ſchnellſte klare Rechtsverhältniſſe zu ſchaffen. Die Be

entrichteten und den neuen Mietzins (einſchließlich et- gründung bemerkt dazu : „ Die Entſcheidungen .. ſind

waiger Nebenleiſtungen ) anzeigen , wenn eine ſeit dem unanfechtbar und gelten als vereinbarte Beſtimmungen

1. Juni 1917 dauernd oder zeitweiſe vermietet ge- des Mietvertrags. Darin liegt, auch ohne daß es noch

weſene Wohnung zu einem höheren Mitzins vermietet mals beſonders ausgeſprochen iſt, daß die Entſchei

wird, als ihn der leßte Mieter zu entrichten hatte . dungen ſchlechthin bindend ſind, auch für die Gerichte

Auf die Vermietung von Räumen, die bisher über- und ebenſo für den, der nach öffentlichem Rechte für

haupt noch nicht oder nach dem 1. Juni noch nicht die unterbringung obdachloſer Perſonen und gegebenen

als Wohnungen vermietet waren , kann die Anzeige- falls für dieZahlung der Miete auſzukommen hat.

pflicht nicht erſtreckt werden. Wer vorſäßlich der Anzeige- Jm Rechtsſtreit, ſ . B. bei Räumungstlagen, iſt nur

pflicht nicht genügt ( die Anzeige nicht rechtzeitig er- die Rechtslage zugrunde zu legen , die durch die An

ſtattet oder wiſſentlich unrichtige oder unvollſtändige ordnung des ausſchließlich zuſtändigen Einigungsamts

Angaben macht), iſt in $ 15 mit Strafe bedroht. Die 3. B. über die Unwirkſamkeit einer Kündigung oder

bayer. Landeszentralbehörde, das StM . des Innern, die Fortſegung eines Mietverhältniſſes geſchaffen iſt,

hat von der Ermächtigung in § 5 bereits Gebrauch ohne daß eine fachliche Nachprüfung der Entſcheidung

gemacht. Gemeindebehörde iſt in Gemeinden mit und ihrer Vorausſeßungen ſtattfinden darf.

ſtädtiſcher Verfaſſung der Stadtmagiſtrat, in den üb- Es kann wohl kein Zweifel ſein , wohin dieſe Aus

rigen Gemeinden der Bürgermeiſter. Die nach § 5 führungen zielen . Jn J W. 1917 S. 956 ff. hat Derts

Nr. 1 ergehenden Anordnungen ſind ortsüblich bekannt- mann die Anſicht vertreten , die Gerichte ſeien berech

zumachen und ſamt dem Nachweis hierüber den zur tigt, zu prüfen, ob die Entſcheidung des MEA. der

Aburteilung berufenen Gerichten ſowie dem zuſtändigen MieterſchutVO . entſprechend ergangen ſei, ob z . B. die

Staatsanwalt und Amtsanwalt mitzuteilen . Vgl. die Erfüllung eines vom Einigungsamt aufgehobenen

beiden Bef.en vom 28. Sept. d . Js . StAnz. Nr. 228. neuen Mietvertrags mit einem Dritten wirklich mit

Die Neuerung in § 6 entſpricht im weſentlichen der Wiederherſtellung des gefündigten alten Vertrags

den Anordnungen , die in einer Reihe von Bezirken unvereinbar geweſen ſei, ob der gekündigte Mieter “ (!)

von den ſtv . Generalfommandos und Marinebehörden rechtzeitig d . h . inverzüglich nach Zugang der Küns

erlaſſen worden ſind. In den Notſtandsbezirfen ſoll digung das MEA . angerufen habe. Dieſe und ähn

die Möglichkeit beſtehen, nicht nur nach geſchehener liche Anſchauungen (vgl. die auf S. 250 des laufenden

Kündigung die Hilfe des MEU.s anzurufen, ſondern Jahrg.s unſerer Ztichr. angeführten ) lehnt die Bes

die Wirtjamkeit einer Kündigung, namentlich wenn ſie gründung woýl mit Recht ab. Für Entſcheidungen

zur Steigerung der Miete erfolgt, von der vorherigen des MEA.s wird dasſelbe zu gelten haben, was das
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Heichsgericht in der auf S. 281 f. des lauf. Jahrg.

mitgeteilten Entſcheidung des IV. ZS . vom 14. März

d. gs. non der verbindlichen Kraft rechtsgeſtaltender

Amtshandlungen anderer Behörden geſagt hat : Der

Streitrichter iſt im allgemeinen nicht befugt, ihnen die

Gültigkeit abzuſprechen; anders, wenn der Bandlung

eine ſo weſentliche Vorausſeßung fehlt, daß nach der

erkennbaren Abſicht des Gefeßes bei ihremFehlen der

Amtshandlung die Eigenſchaft und die Wirkung der

Ausübung ſtaatlicher Befugniſſe verſagt ſein ſollen ,

wie dies etwa der Fall wäre, wenn eine Entſcheidung

des Einigungsamtes nur von ſeinem Vorſißenden ers

laſſen wäre .

An den Beſtimmungen über die Belegung des

MEA.'s hat ſich nichts geändert (8 4 der alten , 8

der neuen BO.). Auch die 88 9 und 10 ſtimmen mit

den entſprechenden Vorſchriften der alten BO. (8$5

und 6 ) überein. Wie dieſe , ſo läßt auch die neue VD.

in § 11 den Bandeszentralbehörden die Möglichfeit,

ſoweit Einigungsämter nicht errichtet ſind, deren Bes

fugniſſe einer anderen Stelle zu übertragen, wenn die

Zuſammenfeßung dieſer Stelle den Vorſchriften des

§ 8 entſpricht, und in Abſ. 2 des § 11 find (wie bisher

in der VD . vom 15. September 1917 ROBI. S. 834 )

für Gemeindebezirke, in denen die Befugniſſe des MEA.

weder einem Einigungsamte noch einer anderen Stelle

übertragen ſind, die Amtsgerichte fürzuſtändig erklärt ;

dabei unterſcheidet die vo. aber zwiſchen den Befug=

niſſen des § 2 und denen der 88 3—5 : nur zur Aus

übung der Befugniſſe des § 2 Find die Amtsgerichte

zuſtändig , die Uebertragung nach Abſ. 1 dagegen fann

fich auf die Befugniſſe der SS 2–5 erſtreden. Auch

ihre eigenen Befugniſſe nach $81, 5, 6 und 10 können

die Bandeszentralbehörden aufandere Behörden über

tragen . Wichtiger als dieſe Neuerung in 8 12 find

die der beiden folgenden Paragraphen.

gerichtliche Zuſtändigkeit begründet (8 13 der Anords

nung vom 23. September).

Die andere wichtige Neuerung betrifft die Gebühren

freiheit des Verfahrens. Dieſe iſt zwar in § 14 Abſ. 2

VO. grundfäßlich aufrechterhalten. Aber das MEA .

hat das Recht erhalten, einer Partei, die das Amt

mutwillig angerufen hat, die Zahlung einer Gebühr

aufzuerlegen ; es kann die Erhebung einer Gebühr

auch dann anordnen, wenn die Bedeutung der Sache

für die Partei das angemeſſen erſcheinen läßt; in

dieſem Falle beſtimmt das Amt die zahlungspflichtige

Partei ; ſein Ermeſſen entſcheidet auch über die Höhe

der Gebühr : doch darf deren Geſamtbetrag das Dreis

fache der vollen Gebühr des § 8 GAG. und der der

Berechnung zugrunde gelegte Wert des Gegenſtandes

den Betragdes einjährigen Mietzinſes nicht überſteigen.

Die Entſcheidung des MEA. über die Gebühr und die

ihm gleichfalls zukommende Entſcheidung darüber, wer

die baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat,

find vollſtredbar; die vollſtreďung richtet ſich nach

den Vorſchriften über die Beitreibung der Gemeinde

abgaben , in den Fällen jedoch, in denen das Bers

fahren vor dem Amtsgerichte ſtattgefunden hat, nach

den Vorſchriften über die Beitreibung von Gerichts

koſten. Einen Anſpruch auf Erſtattung ihrer Auslagen

haben die Parteien nicht (88 14, 15 der Anordnung

vom 23. September) .

Bei der Erlaſſung der neuen BO. wirfte die Ab

ficht mit, die örtlich verſchiedenen Anordnungen der

Militärbefehlshaber überflüſſig zu machen . Tatſächlich

find dieſe Anordnungen auch in Bayern bereits aufs

gehoben worden (Erl. der Genstdois des II. und III.

ÁK.s vom 12. Oktober 1918 StAnz. Nr. 240 und 244).

Am nächſten Tage freilich ſchon hat das Genstdo. des

II . AK.s eine neue Anordnung erlaſſen , in der es die

Kündigung von Mietwohnungen der Eiſenbahnbeamten

verbietet; fann dem Vermieter infolge des perſönlichen

weitere Fortſegung des Mietverhältniffes nicht zuges

mutet werden , ſo ſoll er allerdings fündigen dürfen,

jedoch nur mit Zuſtimmung des MEA.B. Die Än

ordnung iſt nicht für den ganzen Korpsbezirt,ſondern
nur für beſtimmte pjälziſche Gemeinden erlaſſen .

Bergleitheri Bitu, bet one time sinceand i dem bereVers

mieter und dem Mieter oder einem Dritten abgeſchloſſen

worden ſind. Es mag dahingeſtellt ſein , ob ſich tat

ſächlich , wie die Begründung bemerkt, ein Bedürfnis

nach dieſer Beſtimmung geltend gemacht hat oder

wenigſtens, ob dieſes Bedürfnis überall hervorgetreten

iſt. Uber in Zukunft würde das jedenfalls zutreffen,

wenn die MEXemter nach der neuen Beſtimmung in

§ 4 Abſ. 2 der neuerlaſſenen Anordnungfür das
Verfahren vor den Einigungsämtern RABet. vom

23. September 1918 (ROBI. S. 1146) — verfahren , wo

nach fie in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche

Einigung der Beteiligten hinwirken ſollen und zu

dieſem Zwede der Borſigende auch Borverhandlungen

mit den Beteiligten abhalten kann . Kommt ein Ver

gleich zuſtande, ſo iſt er in der Niederſchrift über die

Berhandlung feſtzuſtellen und zu dieſem Zwede bet

einem Vergleichsabſchluß in der Vorverhandlung eigens

ein Schriftführer zuzuziehen. Die Niederſchrift iſt, ſo

weit ſie einen Vergleich enthält, den Beteiligten vor.

zuleſen, zur Durchſicht vorzulegen und von ihnen zu

unterſchreiben. Daß dies geſchehen und die Genehmi

gung erfolgt iſt, iſt in der Niederſchrift zu bemerfen .

Nur aus einem Vergleiche, deſſen Form dieſen An

forderungen entſpricht, wird die Vollſtredung ſtatthaft

ſein. Die Erfüllung dieſer Erforderniſſe zu prüfen,

fönnen auch die Gerichte in die Lage kommen ; denn,

wenn auch die Vollſtreďungsklauſel in der Regel vom

Vorſißenden des MEA.S zu erteilen iſt, ſo darf die

vollſtreďbare Ausfertigung doch in beſtimmten Aus

nahmefällen nur auf Anordnung des Amtsgerichts

erteilt werden, in deſſen Bezirk das Amt ſeinen Siß

hat, und dasſelbe Gericht iſt zuſtändig für die Ents

ſcheidung über Einwendungen , welche die Zuläſſigkeit

der Volſtredungsklauſel betreffen , ſowie für die Ents

ſcheidung über die Erteilung einer weiteren vollſtred

baren Ausfertigung ; auch der Abf.5 des § 797 ZPO.

iſt für anwendbar erklärt und damit gleichfallseine

Bücheranzeigen.

Sohm, Rudolf, weil. Profeſſor in Leipzig , fnſtitu
tione n . Geſchichte und Syſtem des römiſchen

Privatrechts. 15. neu durchgearbeitete Auflage. 799S.

München und Leipzig 1917, Verlag von Dunder &

Humblot. Geb. M 16.50, 25 °% Teuerungszuſchlag.

Wir geben das, was der Beſer in dem Buche findet,

wohl am beſten mit Sohms eigenen Worten wieder.

Er ſagt im Vorwort zur 14. Auflage : „ Ein Inſtitutionen

lehrbuch hat heute ein anderes Weſen als dereinſt. Es

handelt ſich nicht mehr, wie früher, um eine bloße

Vorbereitung auf das Studium des römiſchen Rechts

(des Bandeftenrechts ), ſondern um eine Darſtellung,

die durch ſich ſelber die Herrſchaft zwar nicht über

alle Einzelheiten, aber doch über das Ganze des römi

ſchen Rechts vermittelt Es gilt einerſeits,

die Tätigkeit unſerer Wiſſenſchaft auf dem Gebiete der

Geſchichte des römiſchen Rechts zuſammenfaſſend zu

begleiten Es gilt andrerſeits, in den ſyſte

matiſchen Ausführungen die Grundlehren des Privats

rechts an der Hand des römiſchen Rechts als Eins

führung in das heute geltende Recht darzulegen. Dess

halb muß eine gewiſſe Vollſtändigfeit erſtrebt und

alles gebracht werden , was für das wiſſenſchaftliche

Verſtändnis des römiſchen Rechts erheblich iſt . Schon

die 13. Auflage dieſes Buches hat ſich auf dieſen

Standpunkt geſtellt. In der Neuauflage iſt daran
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feſtgehalten . Es iſt darum auch unternommen worden, gegen den Krieg 8 w ucher. 152 Seit . Stutt

ſchwierigeren Mechtsbegriffen (ſo dem Begriff des gart 1918 , Verlag von J. Beß. Geh . Mt. 5.80.

Kauſalgeſchäfts und des Erfüllungsvertrags, vgl. $$ 42,

89) näher zu treten , die, wie im römiſchen ſo im heutigen
Lobe, Dr. Adolf, Reichsgerichtsrat in Leipzig . Bundes .

Mecht eine beherrſchende Stellung einnehmen . Die
ratsverordnung gegen Preistreiberei

Unentbehrlichfeit darfer Begriffe, durch welche unſere vom 8. Mai 1918. 308 Seiten . Berlin 1918,

Wiſſenſchaft die Welt der Rechtsfäße ſich unterwirft, 3. Guttentag Berlagsbuchhandlung (Nr. 133 der

muß icon in einem Jnſtitutionenlehrbuch offenbar Guttentagſchen Sammlung Deutſcher Reichsgeſepe.

werden . Juriſtiſches Denken, d . 5. Denten in den Tertausgaben mit Anmerkungen). Geb. Mi. 6.50 .

Kategorien, welche die Formen der rechtlichen Bor

gånge und Berhältniſſe in Klarheit widerſpiegeln, iſt
Schaefer, Dr. jur. et rer. pol. Leopold, K. B. Amts

Die

nicht das Einzige, aber das Erſte, was für den Juriſten
richter, Hilfsarbeiter im Reichs- Juſtizamt.

notwendig iſt. Zunächſt foll dieſe Fähigfeit an den
Berordnung gegen * reistreiberei vom

verhältnismäßig einfachen Bildungen des römiſchen
8. Mai 1918. XXII, 551 Šeiten .Mannheim , Berlin ,

Rechts geübt werden. Jmmer aber erſcheint hinter
Leipzig 1918, J. Bensheimer Verlag. Geb. Mil. 12.

dem römiſchen Recht der Fortſchritt der Entwidlung Bon den Berfaſſern dieſer drei Ausgaben der

zu unſerem bürgerlichen Recht. Jmmer gilt es , das PreistrVO . iſt jeder in beſondererWeiſe zu der Arbeit

Berhältnis der Grundgedanken des römiſchen Rechts berufen geweſen. Schaefer dank ſeiner Mitarbeit an

zu den praktiſchen Ideen des geltenden Rechts heraus
dem Entſtehen der Verordnung; der hiebei gewonnene

zuſtellen. Denn im Rechtsunterricht ſou das römiſche ſchon aus der ausführlichen Einleitung erſichtliche

Hecht ein Mittel für das Studium unſeres Hechts bes Ueberblid und Einblid auf dem weitverzweigten Ges

deuten. “ Das Corpus iuris“, ſagt Sohm an einer biete des Kriegswucherrechts, wie es bisher geſtaltet

anderen Stelle, begrüßt noch heute den Jünger der war und wie es jeft geordnet iſt, haben ihn zu einer

Nechtswiſſenſchaft an der Pforte des Heiligtums. Der Bearbeitung befähigt, wie ſie umfaſſender und ein

Altar des Lempels aber wird nicht mehr dem römi- gehender faum möglich iſt. Nicht minder berufen war

ſchen, ſondern dem deutſchen Rechte gewidmet ſein“. Adolf Bobe, wegen ſeiner Mitwirtung bei der Hechtſpre:

So mancherunter denim Amte ſtehenden Juriſten chung des RG . nicht nur, ſondern auch wegen der bahn

hat ſchon mit Bedauern daran gedacht, wie wenig Teil- brechenden Wirkung, die er durch ſeine Schriften auf

nahme er 1. Zt. als Student ganz naturgemäß dem Gebiete des Kriegswucherrechts entfaltet hat. Er

den Borleſungen über römiſches Recht entgegengebracht widmet ſein Buch dem Präſidenten des IV. Sis . des

hat, und wievielmehr dieſe Borleſungen ihm heute NG. als „ dem tatträftigen Förderer oberſtrichterlicher

bieten würden, wo durch die Kenntnis desRechtslebens Rechtſprechung auf dem Gebiete des Striegsrechts “; ihm

der Gegenwart Verſtändnis und Teilnahme für das ſelbſt aber gebührt gewiß ebenſo der Ruhm einer tat

Necht vergangener Zeiten in ihm geweďt ſind. Sie kräftigen Förderung der Rechtſprechung auf dem Gebiete

müßten uns ganz anders anloden als damals fo des Striegewucherrechte und es iſt dantenswert, daß

etwa, wie das Münchener Univerſitätsgebäude in ſeiner gerade er es unternommen hat, Gerichten und Behörden la

heutigen Geſtalt, verglichen mit dem nicht gerade ein- bei der Anwendung der wichtigen VD. ein Wegweiſerlich

ladenden Bau von damals. Nun, in Sohms Inſtitu- zu ſein . Das gleiche gilt von Breßfeld , dem ſeine .no
tionen haben wir ein Wert vor uns, das uns in das

Stellung als Referent im bayeriſchen Kriegswucheramt

römiſché Necht einführt und die Beziehungen zum in beſonderem Maße Einblick in das Weſen des Kriegs

deutſchen Recht uns zeigt, jo friſch und perſönlich in der wuchers und in die Bedürfniſſe der mit ſeiner Be:
Darſtellung, daß es lebhafter zu uns ſpricht, als es tämpfung befaßten Stellen verſchafft hat; ſeine Auffäße

manchem Univerſitätslehrer im mündlichen Vortrage ge- in dem laufenden Jahrgang dieſer Zeitſchrift über die

geben iſt. Ein Aufſatz auf S. 275 des lauf. Jahrgangs Bekämpfung des Striegevuchers durch das Bayer.Striegs
ale

dieſer Zeitſchrift hat von juriſtiſchen Klaſſiferbiblio- wucheramt (S. 134 ) undüber die Preistrvo. (S. 177) Buf

thefen gehandelt. Wenn ein rechtswiſſenſchaftliches geben beredtes Zeugnis hievon und von der umfaf- od

Werk der neuen Zeit in eine ſolche Bücherei aufgenom fenden Beherrſchung und gediegenen Verarbeitung des

men zu werden verdient, ſo ſind es die Inſtitutionen von chwierigen Stoffes. – Außer der PreistrVD . enthalten

Mudolf Sohm, die im Jahre 1884 zum erſtenmal er- alle dreiAusgaben auch andere einſchlägige Vorſchriften,

ſchienen , nun nach ſeinem Tode zum 15. Male heraus- die meiſten die Ausgabe von Dobe, aber ohne An- und

gekommen ſind, vom Meiſter ſelbſt noch durchgearbeitet merkungen ; die wenigſten, nur die wichtigſten, gibt feu

und entſprechend der Fortſchritten der Forſchung Breßfeld, dieſe aber mit ſehr dankenswerten Er

ergänzt . Bielleicht, daß die oben angeführten Säße
läuterungen . E.

aus dem Vorwort in dem einen oder anderen Beſer

den Berdacht erregt haben, das Buch ſei öder Begriffs- Lajdenwörterbuch zum Corpus juris civilis, den Jnftitu

jurisprudenz gewidmet. Wie unbegründet das wäre, tionen desGajus und anderen römiſchen Rechtsquellen. *

das mögen die folgenden treffenden Säße aus dem Mit einer Ueberſicht über Juriſten, Leges und Senatus

der Rechtswiſſenſchaft gewidmeten § 8 der Einleitung Consulta nebſt 2 Verwandtſchaftstafeln. 3. Auflage.

Jeigen : „ Nicht alſo , als ob die Begriffe der Grund für 171Seiten .München 1918, Verlag von H.W.Müller. unle

die Geltung irgendeines Rechtsſaßes wären ! Rechts- Start. Mi. 2.80.

fäße gelten nur um der ſachlichen Gerechtigkeit, niemals

um der Dialettit willen . Üeber den Jnhalt des Rechtes
Das Beſtreben des ungenannten Verfaſſers war,

demPannenurIntereſſenjurisprudeng, nicht Begriffsjuris- og in onu bietendenein ſeinen Bedürfniſſen und ökonomi

prudenz entſcheiden . Führt Begriffsdialektit zu einem
miſchenVerhältniſſen . : . . entſprechendes, knapp ges et

praktiſch verfehrten Rechtsjah, ſo iſt die Begriffsbildung
haltenes und handliches Nachſchlagebuch zu den

zu berichtigen (D. 50, 17, 1 : Non ex regula ius sumatur,
römiſchen Quellen zu bieten “. Wie gut ihm das ges

sed ex iure quod est regula fiat ) ".
lungen iſt, beweiſt das Vorliegen in 3. Auflage. Man ett

Edert. fiteht dem ſauberen, handlichen Büchlein nicht an, daß 44

es im vierten Kriegsjahr erſchienen iſt. t

Bretzfeld , Dr. &. , II. Staatsanwalt, Referent im bayer ,

Kriegswucheramt in München . Die Bundesrats :
verordnung vom 8. Mai 1918 gegen Preis- Verantwortl. Herausgeber i. V.: E. Edert, I. Staats

treiberei und andere Strafvorſchriften anwalt im A. Staatsminiſterium der Juſtig.

Eigentum von 3. So weißer Berlag (Arthur Sellier) München , Berlin und Beipzig.

Drud von Dr. F. $. Datterer & Cie. (Jnh. Arthur Sellier ) München und Freifing.

1511

Buf.

wait

Me

are

$ 2

261

Ilang

lig



Nr. 23 u. 24. 14. Jahrg.München, den 8. Dezember 1918.

Etutt:

-

Zeitſchrift für Rechtspflege

in BayernDie

eit

en a

tir

- come

ten

erlit

1918,

3 de

gelegd

) ວ້ຍ. Serausgegeben von Berlag von

Th. von der PfordtenAme I. Sdiweißer Verlag

Dberregierungørat im St. Banet. (Arihur Sellier)

Staatøminiſterium der Juſtiz. München , Berlin u. Leipzig.

Berita

12

(Seuffert # Blätter für Redtsanwendung Bd. 83.)

Arber

Die Zeitſchrift erſceint am 1. und 15, jedes Monats Leitung und Geidäftsſtelle: München , Ottoſtraße la

ONDIS im Umfange von mindeſtens 2 Bogen . Pret: vierteljährlic Ungeigengebübr 30 Pig . für die balbgeipaltene Petitgeile

P. 3 ,- Beſtellungen übernimmt jede Bubbandlung und oder deren Naum. Bei Wiederbolungen Erinäßigung. Steleita
djtlia jede Poftanſtalt. anzeigen 20 Pfe. Beilagen nad Uebereinkunji .

en &

eliga

Na drud verboten. 369

Privat- und Nebenkläger im Strafbefehls: alſo auß anderen Gründen , ein Straſbefehl auf
eine wegen unlauteren Wettbewerbs erhobene

verfahren. Privatklage hin nicht erlaſſen werden könne, nirgends

Bon Profeſſor Dr. Graft Beling in München.
näher getreten worden.

Seitdem das Geſetz über die Vereinfachung

Die Frage nach der Beteiligung eines Neben der Strafrechtspflege vom 21. Oltober 1917 ſämt:

";ik klågers im Strafbefehlsverfahren iſt auf S. 310 liche Vergehen (mit alleiniger Aufnahmen der hier

ert Jahrg. 1918 dieſer Zeitſchrift von Raithel aus nicht intereſſierenden in GVG. 8 74 bezeichneten )

ihrem Dornröschenſchlaf erweckt worden. Seinen zu ſtrafbefehlsfähigen Prozeßgegenſtånden geſtempelt

hée Darlegungen möchte ich im folgenden in weſent hat, iſt vollends die Grundlagedes Problems ver

de lichen Punkten eineGegenmeinunggegenüberſtellen, ſchoben worden . Man kann fich jedenfallø für

les indem ich zugleich das Thema auf den Privatflage die Annahme einer Unzuläſſigkeit ſtrafbefehls:

Strafbefehl erweitere. mäßiger Erledigung nicht mehr inſofern auf den

I. Privatklage - Strafbefehl. 8 447 Geſekestert berufen, als dieſer die Privatklagebe

SIPO. in ſeiner urſprünglichen Faſſung nannte | leidigungen und die Körperverlegungen ausdrüdlich

als Vergehen, bei denen zwar ſchöffengerichtliche ausnahm ; denn der dieſe Ausnahme feſtlegende

ji Zuſtändigkeit gegeben iſt, ein Straſbefehl aber den. Paſſus iſt weggefallen.

noch unzuläſſig ſein ſolle,die in GVG.827 Ziff.3-8 3n der Tat ſehe ich nun feinen triftigen Grund ,

19 bezeichneten Vergehen . Da die ſchöffengerichtliche der den Erlaß eines Strafbefehls auf Privatflage

Zuſtändigkeit für Privatklage wegen Beleidigung hin verbieten würde. M. E. war ſchon nach bis

und Rörperverleßung auf GVG. S 27Ziff. 3 und 3a herigem Recht eine ſolche Erledigung bei unlauterem

beruht , ſo ergab ſich in gerader Linie die Unſtatt Wettbewerb zuläſſig, und nach dem Reichsgeſek

haftigkeit eines Strafbefehle in ſolchen Angelegen vom 21. Oktober 1917 iſt ſie dies in vollem Um :: =

heiten . Es war deshalb bisher wohl allgemeiner fang , alſo auch bei Beleidigung und Körperverleßung .

Meinung, daß auf Privatklage hin ein Straf- Formell-textlich ſeßt der Erlaß eines Strafe

Lebefehl nicht erlaſſen werden könne. befehls freilich einen Antrag der Staatsanwaltſchaft

Nun hat aber bekanntlich das Gefeß gegen den voraus (jo § 447 StPO. wie in der früheren,

unlauteren Wettbewerb den Kreis der Privatklages ſo auch in der neuen Faſſung) . Aber wir wollen

delifte auf Falle des unlauteren Wettbewerbs er- doch keine Buchſtabenſtecherei treiben ! Iroß des

ſtredt; für die in Frage ſtehenden Vergehen iſt Geſekesbuchſtabens muß man bei rationeller Er:

to bei privatklagemäßiger Verfolgung die Zuſtändig- faffung behaupten , daß auf der einen Seite der

po keit des Schöffengerichts geſeßlich feſtgeſekt worden ſtaatsanwaltſchaftliche Antrag nicht unbedingt ge

(§ 22 deß genannten Geſekes ); die biſte der vom nügt , und er auf der anderen Seite nicht unbedingt

Straſbefehl ausgenommenen Vergehen , wie ſie notwendig iſt.

8 447 StPO . gibt , iſt dabei aber unverändert Es genügt nicht, wenn in einer Privatklage:

geblieben , d . h .der unlautere Wettbewerb bei Privat- ſache etwa der Staatsanwalt nach regelrecht er

klage fält gegenſtändlich unter die ſtrafbefehlsfähige hobener Privatllage als „ Mitwirkender“ nach 8 417

Regelfategorie „zur Zuſtändigkeit der Schöffen : auftretend , den Antrag auf Straſbefehl ſtellen
gerichte gehörige Sachen“ im Sinne des 8 447. follte ; es wird wohl niemand auf den Gedanken

Soviel ich ſehe, iſt aber der Frage, ob etwa trozdem , / verfallen , daß der Staatsanwalt den normalen
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Gang des Verfahrens in ſolcher Weiſe durchkreuzen, | Strafbefehlsantrag entſprechend dem ſtaatsanwalt:

dem Privatklåger die Anwartſchaft auf ein ordent- ſchaftlichen zu behandeln iſt.

liches Fauptverfahren aus der Hand ſchlagen Man könnte hiergegen einwenden wollen , daß

könne ; will er das Verfahren „übernehmen “, ſo das Fehlen eines Ermittelungsverfahrens und ſomit

tann er es nur ſo , wie es liegt , d . h . als ein der im Staatsklageverfahren dem Amtsrichter unter

Verfahren , bei dem es ſich kraft der Privatklage um breiteten Erinittelungsakten die Durchführung

Entſcheidung über Eröffnung oder Nichteröffnung des Mandatsprozeſſes unmöglich mache. In der

des Hauptverfahrens handelt. Tat wird man auch nicht etwa auf den Ausweg

Umgekehrt darf dann aber auch der Wortlaut verfallen dürfen ,dem Amtsrichter zuzumuten, daſ

des § 447 nicht als in dem Sinne abſchließend
er auf den nadten Strafbefehlsantrag hin ein

verſtanden werden , daß ein von anderer als ſtaats : Ermittelungsverfahren einleite. Aber es ſteht nach

anwaltſchaftlicher Seite geſtellter Strafbefehlsantrag dem Geſeß ja dem nichts im Wege, daß der Privat

nicht in Frage komme; eg eröffnet ſich vielmehr kläger ſeinem Antrage urkundliches und ſonſtiges

die Frage, ob nicht eine durch Analogie zu
Bewei&material , inſonderheit briefliche Mitteilungen

ſchließende Gelegedlücke vorliege, und hinter dem
von Zeugen beilegt , die möglicherweiſe den Fall

zu engen Geſekesausdruc „ Untrag der Staats- ſo liquid erſcheinen laſſen, daß der Amtsrichter

anwaltſchaft“ der Geſeßesgedanke „ klägeriſcher
keinerlei Bedenken gegen den Strafbefehl trägt.

Antrag " fteđe, und ſomit der privatklägeriſche
Ein anderes Bedenken könnte man geneigt ſein

Antrag mit inbegriffen ſei.
daraus zu entnehmen , daß die Staatsanwaltſchaft

nicht wohl durch vertraglich-rechtsgeſchäftliches Han:
In gleicher Weiſe iſt auch der Tert des 421

deln anderer Prozeßſubjekte ausgeſchaltet und des

SIPO. zur negativen Åbtuung des Problems un : ihr zukommenden Einfluſſes auf die Behandlung

geeignet. Nicht als ob der der Wiſſenſchaft an von Privatklagedelikten beraubt ſein könne . Gewiß

gehörige Begriff der „ Straſtlage“, der den Antrag darf dies nicht ſein . Aber erſtlich verſteht ſich,

auf Strafbefehl mitumfaßt, unmittelbar in § 421
daß der privatklägeriſche Straſbefehlsantrag , ſo

hineinverlegt werden ſolle; man kann vielmehr wenig er der Zufteưung an den Beſchuldigten be

ruhig zugeben, daß § 421 ausſchließlich die „ An:
darf, doch gemäß § 422 der Staatsanwaltſchaft zur

klage“ im Auge hat , wie ſich aus Sak 2 und 3

des Paragraphen ergibt. Aber die Frage iſt wie dieſer Behörde frei, fich zur Sache ſchriftlich zu
Kenntnisnahme mitzuteilen iſt. Sodann ſteht es

.

derum, ob nicht im Wege der Analogie auch ein äußern . Und ſollte ſie den Erlaß eines Straf
privatklägeriſcher Antrag auf Strafbefehl als rechts: befehls überhaupt an Stelle hauptverhandlungs

wirkſam zu erachten ſei .
mäßiger Erledigung der Sache mißbilligen oder

Die Vollziehung des Analogieſchluſſes iſt mit eine andere, insbeſondere höhere Strafe, als die

dem bisherigen natürlich noch nicht als notwendig privatklägeriſch bezeichnete, für geboten erachten

erwieſen . Sie ergibt ſich aber aus Erwägungen, (man denke insbeſondere an die Fälle möglicher

die im Bereiche der dem Geſeß vorſchwebenden Kolluſion zwiſchen Privatkläger und Beſchuldigtem ),

ratio liegen . Die ratio der Beſtimmungen über ſo kann ſie unzweifelhaft die Verfolgung über:

das Strafbefehlsverfahren iſt die, daß bei ſolchen nehmen. Das bedeutet dann, daß ſie zwar nicht

Sachen , die ihrem Gegenſtande nach – als bloßeals bloße den privatklägeriſchen Straſbefehlsantrag glatt ver

Vergeheng- oder Uebertretungsſachen — nicht ſchwer nichten, wohl aber ihn überbieten kann, indem ſie

wiegen und die zugleich einfach liegen , eine Art als nunmehrige domina litis ihrerſeits einen

dreiſeitig-rechtsgeſchäftliche Erledigung unbedenklich Straſbefehlsantrag mitmöglicherweiſe abweichendem

ſei, ſo , daß wenn Kläger und Unparteiiſcher über- Inhalt ſtellt') oder aber Anklage erhebt.

einſtimmen , und der Beſchuldigte fich nicht durch Endlich kann auch daraus keine Schwierigkeit

Einſpruchseinlegung wehrt, die größte Wahrſchein: erwachſen , daß die Koſtengeſeße des Privatklage=

lichkeit für zutreffende Sacherledigung beſteht, und Strafbefehls nicht beſonders gedenken. Im Sinne

daß unter dieſen Vorausſeßungen prozeßökonomiſche des GKG. iſt dieſer eben ein Strafbefehl wie jeder

Gründe eine geſeßliche Regelung dieſer Art empfehlen . andere. Und hinſichtlich der dem privatklägeriſchen

Dieſer Grundgedanke tritt jegt in dem Geſeß betr. Anwalt für den Straſbefehlsantrag zukommenden

die Vereinfachung der Strafrechtspflege beſonders Gebühren kann zwar zweifelhaft ſein , ob dieſer An

deutlich hervor. Dabei iſt nun offenbar gleichgültig , trag im Sinne der Gebührenordnung für Rechts

ob die durch den Staatsanwalt repräſentierte anwälte eine „ Privatklage “ oder einen der ander:

öffentliche Gewalt oder ein Privater der betreibende weitigen durch clausula generalis gedeckten An

Teil iſt; ja , in ein Verfahren , in dem die Parteien träge darſtellt ; unterzubringen iſt er aber jedenfalls.

unter ſich paktieren können ( Vergleich im Privatklage : Ob das praktiſche Rechtsleben den Gedanken

verfahren !), paßt eine Art vertragliche Abmachung des Privatklage-Strafbefehls aufnehmen wird , mag

zwiſchen Kläger und Unparteiiſchem ſogar beſſer,

als in den Staatsklageprozeß. Dieſe Erwägungen
1) Ueber die Bedeutung des nunmehr in einen

weiſen m. E. auf eine ratio legis hin , die zu dem nebentlägeriſchen verwandelten privatflägeriſchen An.

Schlufie führt, daß ein vom Privatkläger geſtellter trage 1. unten II.

1

-
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dahinſtehen . Vielfach wird ſich die in Privat: klage geſtellt werden kann , ſomit inſoweit ein

klagefällen ſo häufige Verbiſſenheit der Parteien Thema vorliegt , das über die nebenklägeriſche

hindernd in den Weg ſtellen . Aber es gibt doch Beteiligung als ſolche hinauswächſt.

immerhin ſehr viele glatte Fälle, in denen der Was die Nebenklage in ihrer Funktion als

Privatflåger die Verurteilung ſeines Gegners ficher Strafklage anlangt, ſo ſind die — ſehr ſpårlichen

vorausſieht, und bei beſonnener Bemeſſung der Neußerungen in Schrifttum darin einig , daß

Strafe ein Widerſtreben von deſſen Seite nicht zu ſie auch iin Strafbefehlsverfahren zuläſſig iſt.")

erwarten iſt. Und für den Beſchuldigten liegen Auch ich ſehe keinen Grund, der hiergegen ſpräche.

die Dinge häufig ſo , daß er mehr den strepitus Natürlich kommt ein Beitritt als Nebenkläger erſt

der Hauptverhandlung und die Ungewißheit i hin: „nach erhobener öffentlicher Klage“ (8,435 ŠIPO .)

ſichtlich der zu befürchtenden Strafhöhe ſcheut als in Frage, dieſe liegt aber in dem ſtaatsanwalt

die Verurteilung als ſolche, ſo daß er dem ihm zu: ſchaftlichen Antragauf Strafbefehlserlaß. 9)

geſtellten Strafbefehl gegenüber erleichtert aufatmet . Solange der Strafbefehl noch nicht erlaſſen

Das Strafbefehlsverfahren bei Privatklagedelikten iſt, bewirkt die Anſchlußerklärung, vorausgeſeßt

empfiehlt ſich deshalb gerade in gewiſſem Sinne daß ſie zugelaffen wird , daß der Nebenkläger

zur Abminderung des Rechtsſtreits und nähert ſich Anträge, Unführungen und Ausführungen aller

dem Güteverfahren ( Vergleichsabſchluß), dient ſomit Art beibringen kann und mit ihnen gehört werden

zu ſeinem Teil dem Ⓡedanken des Rechtsfriedens. muß. Beſchränkt er ſich darauf, für den ſtaats:

Deshalb ſollte ich meinen , daß fich die Anwälte anwaltſchaftlichen Antrag ſo, wie er geſtellt iſt,

in ausgewählten Fällen im wohlverſtandenen Inter: | unterſtüßend Material beizubringen ſo kann dies

effe ihrer Klienten mit dem Verfahren befreunden den praktiſchen Wert haben, etwaige Bedenken des

und als Mandatare des Kläger8 zu ihm raten möchten. Amtsrichters gegen den Antrag zu zerſtreuen und

Ich würde aber noch weitergehend annehmen, ſo den Straſbefehlserlaß durchdrüden zu helfen .

daß es für den Privatklåger auch noch nach regel. Welche Wirkung hat aber ein von dem ftaats

recht erhobener Privatklage Zeit iſt, ſeine Anklage anwaltſchaftlichen abweichendernebenklägeriſcher An:

mit einem bloßen Strafbefehlsantrag zu vertauſchen . trag ? Raithel nimmt an , daß der Amtsrichter

Darin läge zwar eine Zurücknahme der „ Antlage", alsdann die Sache gem . § 448 SIPD. zur Haupt:

ſo, daß ein neues Privatklageverfahren (neue An- derhandlung zu bringen habe. M. E. iſt dies

klage) nach § 432 SIPO. ausgeſchloſſen wäre, nur bedingt richtig.

aber feine Zurücknahme der „ Klage“ ſelber, die Gegen Raithels Auffaſſung ſpricht zunächſt,

vielinehr in der Form der Strafbefehlsverfahrens- daß ſie den Nebenkläger im Grunde zu dem eigent

klage aufrecht bliebe. Veranlaſſung zu ſolchem lich maßgebenden, alſo Hauptkläger, macht und

Stellungswechſel könnte ſich im Eröffnungsſtadium die Staatsanwaltſchaft in eine Nebenrolle herab

ſchon daraus ergeben , daß die Gegenerklärung drückt, inſofern wenigſtens, als ſie die Richtung

des Beſchuldigten den Fall liquid ſtellt. M. E. des ſtaatsanwaltſchaftlichen Vergehens durch den

iſt aber auch $ 200 StPO. im Privatklagever: Nebenkläger dereiteln läßt. Die StPO . hat dem

fahren anwendbar, und es kann leicht eintreten , Nebenkläger wohl Gleichberechtigung im Angriff

daß die amtsrichterlichen Ermittelungen das Bild zugedacht (ähnlich dem ftreitgenöſſiſchen Nebeninter

beſtens vervollſtändigen und den Fad zu ſtrafbe: venienten) , ſo daß er, wo er angreift, während die

fehlsmäßiger Abmachung geeignet erſcheinen laſſen. Staatsanwaltichaft dies nicht tut oder auf An:

In allen Fällen , in denen eine Hauptverhandlung griffe verzichtet, oder wo er den Staatsanwalt im,

überflüſſig erſcheint, ſollte auch m . E. der Amts: Angriff überbietet , eine Entſcheidung verlangen

richter darauf hinwirken , daß der Privatkläger fann ; das bedeutet aber nicht, daß er ein ſtaats

ſeine Anklage init einem Strafbefehlsantrag der- anwaltſchaftliches Entſcheidungsverlangen aus

tauſcht. Mit ſolcher Anregung wird er oft mehr ſchalten kann. Im Strafbefehlsverfahren wäre
Glück haben, als mit der Anregung eines Ver: es beſonders bedauerlich , wenn der Private die

gleichsabſchluſſes, wenigſtens dann , wenn es dem vereinfachte Sacherledigung zu hintertreiben die

Kläger ům autoritative Straffeſtſeßung gegen ſeinen Macht hätte . Iſt dieſe vom Staatsanwalt und

Widerſacher zu tun iſt, die bei einem Vergleichs: Richter übereinſtimmend für ſachgemäß befunden ,

abſchluß ja ausfällt . Der Beklagte wird dann oft

froh ſein , klar zu ſehen , und angeſichts der be
2) So außer Raithel : Roſenfeld , Nebens

flage 83.

ſtimmten Strafgröße , die er vor ſich ſieht, Ein 9 So zutreffend Noſenfeld a. a. D. 86 ; auch

ſpruchseinlegung unterlaſſen. Raithel geht offenbar hiervon aus. Die Anſicht

II . Die weitere Frage nach der Verbindung Wolffing$ 73 : erſt der Moment der Einſpruchsein .

einer Nebenflage mit dem Strafbefehlsverfahren
legung bilde den Anfang der Beitrittsmöglichteit,

beruht auf der Konſtruktion Detlers (Götting. Ges

wird zweckmäßigerweiſe geſondert, je nachdem es lehrte Anzeigen 1898 S. 631, Strafprozeßbegründung

ſich um die Nebenklage in ihrer auf Beſtrafung S. 47, 49), nach der Tätigkeiten des Gerichts oder

abzielenden Funktion handelt oder um den Antrag gar des Beſchuldigten wie Ausübung Klägeriſcher

auf zuerkennung einer Buße , ſchon deshalb, weil
Funktionen behandelt werden, undmuß mit dieſer

fcheitern . Vgl.mein Lehrbuch S. 657 Anm. 11 ; Aaßens
der letztere Antrag auch im Rahmen einer Privat: ſtein , Mitt. d. JAV. 10, 190.
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ſo wird nicht ſelten für den Nebenkläger nur darauf, daß die Sache im vereinfachten Verfahren

Deidenſchaft beſtimmend dafür geweſen ſein, daß - erledigt werde, erheben. Deshalb hatte eben , wie

er einen höheren Straſbefehl oder gar die Unans vorſtehend ausgeführt, der Richter zu entſcheiden ,

nehmlichkeit einer Hauptverhandlung über den ob er die Vorausſegungen für ſtrafbefehlsmäßige

Begner bringen wollte und deshalb dem ſtaats: Erledigung für gegeben erachte. Iſt aber von ihm

anwaltſchaftlichen Antrage einen Sonderantrag bejahend entſchieden , ſo kann es nunmehr nur

entgegenſtellte. Es wäre gewiß zu beklagen , wenn noch der Beſchuldigte ſein , der ſein Recht auf

er damit ohne weiteres durchdringen würde. Für Hauptverhandlung durch Einſpruch zur Geltung

die richtige Löſung iſt der Gedanke der Gleich bringt. Es wäre auch eigentümlich, wenn dem,

berechtigung der beiden „ Kläger" in der Weiſe Nebenkläger ein Einſpruchsrecht zuſtande, während

als leitend zu nehmen , daß man fingiert, es habe der Staat als Kläger ſeiner ermangelt. Ob der

ein identiſcheć Kläger zwei inhaltlich verſchiedene Nebenkläger Einfluß auf das Verfahren gewinnt,

Anträge im Alternativverhältnis zu einander hängt ſomit lediglich davon ab , ob der Beſchul

dem Gericht unterbreitet, alſo z. B. – in An: digte Einſpruch erhebt. Defjen ungeachtet würde

wendung gerade auf die hier intereſſierende Rechts: aber eine Anſchlußerklärung während Laufe der

lage - es habe der Staatsanwalt ſelber den Straf- Einſpruchsfriſt als bedingte ſtatthaft und — nach

befehlsantrag auf zwei verſchiedene Strafgrößen Einſpruch über ihre Zulaſſung zu entſcheiden

abgeſtellt oder er habe ſeine Klage expressis ſein .

verbis als Anklage oder Strafbefehleantrag III . Die inhaltliche Erftreďung eines Straf

formuliert“) alſo die Wahl unentſchieden gelaſſen. befehls aufzuerkennung einerBußewirdvon derherr :

Das Maß der Beſtimmtheit , das für die Beacht- îchendenLehre ) als unſtatthaft abgelehnt , weil 8447

lichkeit von Prozeßanträgen gefordert werden muß. SIPO. die Buße nicht erwähnt. Wenn dies richtig iſt,

wäre hier gewiß gewahrt ; es wäre praktiſch nicht ſo bleibt bei Stellung eines Bußbegehrens in An

einzuſehen , weshalb das Gericht etwa ſolchen lehnung an einen Straſbefehlsantrag nur die Wahl
Alternativantrag als formell unzulänglich zurüdt- zwiſchen zwei Möglichkeiten. Entweder das Straf

zuweiſen hätte. Das Gericht hätte vielmehr auf befehlsverfahren geht ſeinen normalen Gang, d . h.

jedem der Anträge zu fußen die Freiheit und der Anſpruch auf Buße fällt ins Freie und zwar

demjenigen zu entſprechen, der ſeiner Anſicht nach dann endgültig, wenn gegen den Strafbefehl tein

das Richtige trifft. Nicht anders, wenn Staats : Einſpruch eingelegt wird. Oder der Antrag auf

anwalt und Nebenkläger, die wir uns gewiſſer- Buße macht den Strafbefehlgerlaß rechtlich un

maßen als eine Perſon denken , dem Gericht mit möglich und nötigt zur Beſchreitung des ordent:

verſchieden gerichteten Anträgen aufwarten . Hat lichen Verfahrens nach 8 448 II SIPO. (lekteres§

alſo das Gericht gegen den ſtaatsanwaltſchaftlichen die Anſicht von Raithel) . Das eine iſt offenbar

Straſbefehlsantrag kein Bedenken , ſo erläßt es den ſo mißlich wie das andere. Es iſt weder dafür

Strafbefehl nach § 4481, auch wenn der Neben: ein triftiger Grund einzuſehen , weshalb der Buß

klager einen andersartigen Strafbefehl oder eine berechtigte rein um deswillen leer ausgehen (d. h.

Hauptverhandlung verlangt hätte. Hätte der Amts: nur aufdie Schadenserſakklage im Zivilprozeßwege

richter gegen den Straßbefehl ſo wie ihn der angewieſen ſein) ſoll, weil ein vereinfachtes Straf:,

Staaisanwalt beantragt , Bedenken , während er verfahren Plaz greift ; noch dafür, weshalb umgekehrt

dem Inhalt des nebenklägeriſchen Straſbefehlsan- das an ſich angemeſſene vereinfachte Strafverfahren

trages inhaltlich voll zuſtimmt, ſo hat er den dem umſtändlicheren ordentlichen bloß deshalb

Straſbefehl in leßterem Sinne zu erlaſſen . Zur Plaß machen ſoll , weil die Bußſache als Anhängſel

Eröffnung des Hauptverfahrens nach § 448 II hat hinzutritt. Gegen das legtere ſpricht namentlich

er alſo nur dann zu ſchreiten , wenn ihm weder der Umſtand, daß man ſeinerzeit bei Schaffung

vom Staatsanwalt noch vom Nebenkläger eine ihn der StPO .den Adhäſionsprozeß nicht aufgenommen

befriedigende Straſbefehlsbaſis geboten worden iſt. hat ; es ſollte eben nicht die Erledigung des Straf

Raithel hat des weiteren unterſucht, welche punkts durch die mitlaufende Schadenserſakſache

Wirkungen ein nebenklägeriſches Auftreten nach aufgehalten werden . Es ſpricht ſomit von vorn

Strafbefehlgerlaß habe. Er findet, daß dem Neben: herein die Wahrſcheinlichkeit dafür , daß ſich der

kläger ein Einſpruch gegen den Strafbefehl zuſtehe. Strafbefehl entgegen der herrſchenden Lehre auf

Sein Grundgedanke iſt dabei der, daß der Neben : den Bußausſpruch mit erſtrecken kann. Daß dies

flåger ein Recht auf mündliche Verhandlung habe , das Richtige iſt, ergibt ſich, wie ich meine, aus

das ihm nicht vertürztwerden könne. Ein ſolches der Erwägung, daß nach dem Grundgedanken der
Recht muß ich aber dem Nebenkläger beſtreiten , SS 443 ff. SIPD . die Buße zuſammen mit dem

ſoweit es als unbedingtes gedacht iſt. Es kann Strafanſpruch im Strafrechtswege erledigt werden

ſich nicht über das konkurrierende Recht des Staates fou . Iſt dies aber die Abſicht, jo kann es hierbei

darauf, ob die die Strafbarkeit bejahende Sach

“) Das kann er ja jedenfalls tun, wiewohl der

Antrag auf Straſbefehl nach dem Geſeß auch ohnes “) der ich auch in meinem Lehrbuch S. 657 ges

dies die Bedeutung einer (Eventual- Anllage hat folgt bin .



Seitſchrift für Rechtspflege in Bayern. 1918. Nt. 23 u. 24. 373

.

entſcheidung in Urteils: oder anderer Form auftritt, , nunmehr die getrennten Teile des Prozeßgegen

nicht ankommen . Wo im Geſetz alſo auf Strafe ſtandes wieder vereinigenº).

lautende Entſcheidungen auftreten, bedurfte es gar Daß die Zulaſſung eines Bußzahlungsbefehlo

nicht beſonderer geſeßlicher Anordnung, daß daneben den Bedürfniſſen der Praxis entgegen kommt, wird

auch ein Bußausſpruch geboten ſei, ſofern der Buß- man nicht beſtreiten können . Es kann zweifelhaft

anſpruch anhängig war. Daß 8 444 Abſ.1 als äußer ſein, ob das Bußgebilde eine glückliche Schöpfung

ften Zeitpunktfür die Anhängigmachung den der ,, Ver- war. Beſteht es aber, ſo iſt es jedenfalls un

kündung des Urteils erſter Inſtanz" nennt, bejagt praktiſch , wenn man den Berechtigten auf den

nicht, daß die Anhängigmachung nur im Urteils: Zivilprozeßweg drängt , und ebenſo, wenn man

verfahren (Hauptverfahren) erfolgen könne; Ents unter Vereitelung eines Strafbefehls dat Haupt

ſprechendes gilt für § 444 Abſ. 2. Und wenn 8 444 verfahren für Straf- und Bußpunft unnötigerweiſe

Åbſ. 3 den Antrag auf Buße für ipso jure erledigt heraufbeſchwört ; eines oder das anderemuß aber

erklärt, falls die Sache , ohne Urteil“ erledigt wird, in den Kauf nehmen, wer den Bußzahlungsbefehl

ſo zielt dieſe Beſtimmung auf die Fälle ab, in für ungeſeßlich hält .

denen das Hauptverfahren ohne Urteil in fich

zuſammenſinkt (Tod des Angeklagten uſw.), und

richtet ihre Spiße ſicher nicht gegen die Fälle, in

denen eine ſtrafbejahende Sachenticheidung in an: Der Vollmachtsſtempel !)

derer als Urteilsform ergeht. Das gewichtigſte im Lichte der Rechtſprechung des Oberſten Landes:
Argument dafür aber, daß ſich ein Bußzahlungs gerichts.

befehl, wie man dieſen Beſtandteil der amtsrichter

lichen Strafbefehlsentſcheidung füglich nennen kann ,
Bon Amtsrichter Dittrich in München.

zu dem eigentlichen Strafbefehl geſellen kann, liegt Die Jahre 1915 , 1916 und 1917 ſtanden

darin , daß die Bußangelegenheit ihrem Weſen nach im Zeichen des Rampfes um den Vollmachtſtempel.

eine Vermögensangelegenheit zwiſchen Privaten iſt. Aus dieſer Zeit iſt kaum eine Lieferung der Ent:

und als ſolche für eine Erledigung im Mandats:
ſcheidungsſammlung des Oberſten Landesgerichtet

verfahren viel geeigneter iſt als die causa publica erſchienen , in der nicht eine Anzahl von Ent

des ſtaatlichen Strafanſpruchs. Ein innerer Grund ſcheidungen über die Stempelpflicht der Vollmachten

dafür, daß Bußzahlungsbefehle dem Geiſte der enthalten geweſen wäre . Nun aber iſts allmählich

SIPO. fremd ſein ſollten , wird ſich nicht aufzeigen ſtill geworden und es verlohnt ſich wohl , einmal

laſſen. Deshalb iſt auch § 447 Abſ . 2 StPO. nur rüdịchauend die Ergebniſſe feſtzuſtellen, zumal ſich

dahin auszulegen, daß aus dein Kreiſe der Strafen in der Praxis leider die Wahrnehmung machen

und der ſonſtigen aufden Strafrechtsweg gehörenden laßt , daß infolge des Gebrauchs ungeeigneter For:

öffentlich -rechtlichen Maßregeln feine an- mulare immer noch ſehr häufig ohre zwingenden

deren als die im Bejegestert aufgeführten durch Grund die Stempelpflicht der bei den Gerichten

Strafbefehl verhängt werden können .
eingereichten Vollmachten hervorgerufen und damit

Es kann ſomit ebenſowohlein Privatklager das finanzielle Intereſſe der Beteiligten geſchadigt

mit ſeinem Antrage auf eigentlichen Strafbefehl wird.

(oben I) einen Antrag auf einen Bußzahlungs: Die einſchlägigen geſeßlichen Vorſchriften find

befehl verbinden, wie auch ein Nebenkläger einen die folgenden :

folihen Antrag an den ſtaatsanwaltſchaftlichen Art. 7 Abſ. 1 des bayeriſchen Stempelgeleges

Strafbefehlsantrag anlehnen kann . Kommt es vom 21. Auguſt 1914 : „ Die Stempelpflicht einer
dann nicht zum Strafbefehlserlaß , wird vielmehr Urkunde tritt, ſoweit nicht beſondere Beſtimmungen

die Sache zur Hauptverhandlung gebracht, ſo kann entgegenſtehen , mit der Vollendung der Errichtung

freilich ein Bußzahlungsbefehl nicht erlaſſen werden, ein.

da es an dem Strafausſpruch als der erforder- Tarifſtelle 43 zum bayeriſchen Stempelgeſek,

lichen Unterlage für einen Bußausſpruch ge- wunach ſtempelpflichtig ſind: „ Vollmachten , Er

bricht, die Bußangelegenheit geht alſo in das mächtigungen und Aufträge zur Vornahme von

þauptverfahren mit über. Wird aber der Straf: Geſchäften rechtlicher Natur bei Gericht und Bes

befehl erlaſſen, ſo kommt es nur darauf an, ob hörden. “

dem Amtsrichter auch die Bußfrage im Sinne Ebenda 46.5: ,, Die erſtmalige Anzeige des

des § 448 Abſ. 1alsglattliegend erſcheint.Wenn Bevollmächtigten an das Gerichtoder dieBehörde
,

ja , ſo erweitert ſich der Inhalt des Strafbefehls daß er im Namen ſeines Auftraggebers handle,

durch den Bußausſpruch (und der Beſchuldigte wird, wenn ihr eine ſchriftliche Vollmacht nicht

tann dann dieſen auch iſoliert mit Einſpruch an:

greifen). Wenn nein , ſo iſt nur der eigentliche Straf- 9) Darüber, daß die Bußverhängung keineswegs

befehl zu erlaſſen , hinſichtlich der Bußfrage aber uno actu mit Strafverhängung erfolgen fann

gemäß § 448 Abſ. 2 die Sache zur Hauptver ſondernauch auf einem im ſelben Progeß zuvor er
gangenen rechtsträftigen Strafausſpruch fußen tann ,

handlung zu bringen ; würde alsdann der Straf
vgl. mein Lehrbuch S. 654 .

efehl durch Einſpruch angefochten , ſo würden ſich 2) Vgl . Jahrgang 1916 S. 58.

51
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zugrunde liegt, einer ſchriftlichen Vollmacht gleich- machenden Rechtsſtreit, insbeſondere zur Er

geachtet." hebung der Klage, erteilt wird ; denn hier geht

§ 1 ROKG .: „In den vor die ordent- der Gebrauch der Vollmacht dem Verfahren dor:

lichen Gerichte gehörigen Rechtsſachen, auf welche aus. Dagegen iſt der Eintritt der Stempel:.

die Zivilprozeßordnung, die Strafprozeßordnung pflicht nach Tarifftelle 43 Abſ . 1 ausgeſchloſſen

oder die Konkursordnung Anwendung findet, werden bei der Vollmacht, die der mit der Klage in An,

Gebühren und Auslagen der Gerichte nur nach ſpruch genommene Beklagte einem Bevollmächtigten

Maßgabe dieſes Gefeßes erhoben . “ ausſtellt, und bei den Vollmachten, durch die der

§ 2 Abſ. 1 und 2 ROKG.: ,, " Eine Erhebung Klåger oder der Beklagte in den höheren Inſtanzen
von Stempeln und anderen Abgaben neben den einen Prozeßbevollmächtigten beſtellt; denn in

Gebühren findet nicht ſtatt. " Urkunden, von denen dieſen Fällen wird von der Vollmacht im Ver:

im Verfahren Gebrauch gemacht wird, find nur fahren Gebrauch gemacht."

inſoweit einem Stempel oder einer anderen Abgabe Eine wichtige Ergänzung dieſer grundlegenden

unterworfen, als fie es ohne dieſen Gebrauch ſein Entſcheidung bildet die Begründung des Beſcluſſes

würden . " vom 1. Mai 1916 (Bd. 17 Abt. B S. 68) : Zu

eng iſt die Auslegung des § 2 Abſ . 2 ROKG. ,
I.

daß dieſe Vorſchrift die Erhebung des Stempels

Als grundlegende Entſcheidung kann man den nur inſoweit ausſchließt, als ſie an den Gebrauch

Beſchluß vom 23. Juni 1915 (Bd. 16 Abt . B der Urkunde ſelbſt geknüpft ſei. Die Bedeutung

S. 74) betrachten. Dieſe Entſcheidung ſtellt zu: des § 2 Ab . 2 geht weiter; die Regel greift auch

nächſt aus der Entſtehungsgeſchichte des Geſekes dann Plaß, wenn die Yrkunde nach der Landes

klar, daß die bayeriſche Rechtsgeſchäftbeſteuerung geſeßgebung der Stempelpflicht ſchon deshalb unter:

im Gegenſaß zur preußiſchen nicht dem Grundlage worfen ſein ſoll, weil ſie dazu beſtimmt iſt,

der Urkundenbeſteuerung unterliegt , wonach die daß von ihr bei Bericht Gebrauch gemacht wird ;

rechtsgeſchäftlichen Urkunden beſteuert werden ohne denn auch in dieſem Fall erfolgt die Erhebung

Unterſchied, ob behördlich oder privatſchriftlich er- des Stempels mit Rüdficht auf den Gebrauch

richtet, und ohne Unterſchied, ob ſie einer Behörde der Urkunde in dem Rechtsſtreit " . Es iſt richtig.

oder einem Notar vorgelegt werden oder nicht. daß das bayeriſche Stempelgeſeß die Stempelpflicht

Der Entwurf hatte fich für dieſe Art der Be- nicht an den tatſächlichen Gebrauch der Urkunde

ſteuerung entſchieden. Der Bandtag hat dies knüpft (Art. 7 Abſ. 1); daraus folgt aber nicht,)

aber abgelehntund ſich teilweiſe für die Rechtsgeſchäft- daß die Vorſchrift des § 2 Abſ. 2 RGRG. gegen :

beſteuerung nach dem Gebührenprinzip (wonach über der Vorſchrift des Art. 7 Abſ. 1 StG. keine

nur behördlich beurkundete Rechtsgeſchäfte der Be: Anwendung findet ; ſondern es ergibt ſich daraus,

ſteuerung unterliegen) teilweiſe für die Beſteuerung daß fie die Entſtehung der Stempelpflicht ſchon

nach dem Produktionsprinzip entſchieden (wonach bei der Errichtung der Urkunde hindert“.

außer den behördlich oder notariel errichteten Ur: Scheinbar, aber nur ſcheinbar im Wider:

kunden auch jolche beſteuert werden, die bei einer ſpruch mit dieſer Entſcheidung ſteht der Beſchluß

Behörde ) eingereicht werden) . Hinſichtlich des vom 17. Januar 1916 ( Bd. 17 Abt. B S. 3 ):

Vollmachtſtempels gilt in Bayern der legtgenannte Nach der Entſtehungsgeſchichte des Gefeßes und

Grundſaß. Hiernach „fallen die Vollmachten, von nach dem Wortlaut und Sinn der Tarifſtelle 43

denen in einer gerichtlichen Angelegenheit der in Abſ. 1 ſind in Bayern Vollmachten dann ſtempel

81 RORG. bezeichneten Art Gebrauch gemacht pflichtig, wenn ſie zum Gebrauch bei Gericht oder

wird, unter die Vorſchrift des § 2 Abſ . 2 ROKO. , einer Behörde ausgeſtellt ſind, während Vollmachten,

da ſie nur mit Rückſicht auf ihren Gebrauch bei die nicht dazu beſtimmt ſind, bei Gericht oder

Gericht dem Stempel unterworfen ſind und ohne einer Behörde gebraucht zu werden , nicht ſtempel:

dieſen Gebrauch nicht ſtempelpflichtig ſein würden . | pflichtig ſind. Daraus folgt aber nicht, daß, um

Die Erhebung des Stempels iſt daher bei Prozeß = die Stempelpflicht der Vollmacht zu begründen,

vollmachten ausgeſchloſſen , vorausgeſeßt, daß von von ihr bei Bericht oder bei einer Behörde auch

ihnen im Verfahren Gebrauch gemacht wird . tatſächlich Gebrauch gemacht ſein mußte. Die

Unter Tarifſtelle 43 Abſ. 1 fällt hiernach die Voll- Beſtimmung zum Gebrauch, nicht der Gebrauch

macht, die dem Rechtsanwalt oder , ſoweit eine ſelbſt, iſt für die Stempelpflicht entſcheidend. “ Der

Vertretung durd) Rechtsanwälte nicht geboten iſt, Entſcheidung lag der Fall zugrunde, daß eine

einer ſonſtigen prozeßfähigen Perſon zum Zwecke Prozeßvollmacht in einer noch nicht anhängigen ,

der Vertretung des Auftraggebers in einem bei eventuell aber anhängig zu machenden Än:

dem Landgericht oder Amtsgericht anhängig zu fechtungsſache erteilt wurde, der mündliche Auftrag

aber zunächſt nur die Abgabe einer Anfechtungs

3) Wozu in Bayern nach Art. 6 Abſ. 2 Noto . erklärung einer Privatperſon gegenüber zum Gegen

auch die Notariate gehören, dieſe aber auf Grund ſtand hatte. ) Der Unterſchied im Tatbeſtand

der Ziff. 64 der Vollzugsbekanntmachung vom 20.Juni
1915 nur in beſchränktem Maß ; vgl. unten Abſchnitt IV ) Zur Einhebung des Stempels fam es, als der

Buchſtabe c . Bevokmächtigte die Anfechtungserklärung durch den
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dieſer Entſcheidung gegenüberdem Tatbeſtand der mit dem klaren Inhalt der 88 81 , 82 BPD .

vorigen liegt darin , daß es fich hier um ein noch auszuſtatten , ſondern mit allem möglichen mehr

nicht anhängiges Verfahren handelt , während dort oder weniger überflüſſigen Beiwerk zu verſehen,

ſchon ein Verfahren anhängig war. das zu einer Reihe von Streitfragen Anlaß gibt.
Man kann den Inhalt dieſer drei

II.

Entſcheidungen kurz zuſammenfaſſen,

wie folgt : Die in einem bereits an hängigen 1. Am entgegenkommendſten hat ſich die Recht

Verfahren erteilte Prozeßvollmacht iſt ſtempel frei; ſprechung gegenüber dem faſt allgemein üblichen

die Prozeßvollmacht für ein erſt anhängig zu Zuſa der Ermächtigung zum Empfang

machendes Verfahren iſt dem Stempel unters von Geld und dgl. gezeigt. Uebereinſtimmend

worfen ; ſie iſt dies im lekteren Fall auch dann , wurde hier anerkannt, daß ein ſolcher Zuſaß allein

wenn von der Vollmacht bei Gericht tatſächlich die Stempelpflicht noch nicht begründet.

gar nicht Gebrauch gemacht wird . Dies gilt in Beſchluß vom 1. Mai 1916 (Bd. 17 Abt. B

gleicher Weiſe für Zivil- wie Strafſachen und S. 68) : „ Die Ermächtigung, Gelder, Wertſachen

Ronkurſe . 3m einzelnen : die vom Kläger vor und Dokumente für den Auftraggeber in Empfang

Klageerhebung erteilte Prozeßvollmacht iſt ſtempel zu nehmen , geht über den Rahmen der durch die

pflichtig ; die vom Kläger nach Klageerhebung Vollmacht für ein beſtimmtes Strafverfahren ein :

erteilte Vollmacht iſt ſtempelfrei; die vom Be- geräumten Vertretungsbefugnis nicht hinaus . Ein

tlagten erteilte Prozeßvollmacht iſt, weil die Anlaß zur Ausübung dieſer Vertretung&macht

Vollmacht in der Regel erſt nach Klageerhebung konnte ſich ergeben , wenn die dem freigeſprochenen

erteilt wird , in der Regel ſtempelfrei; die Vollmacht Angeſchuldigten entſtandenen notwendigen Auslagen

zur Beantragung einerKonkurseröffnung iſt ſtempels der Staatskaffe auferlegt wurden, wenn eine zur

pflichtig; jede , ſei es vom Gemeinſchuldner oder Abwendung der Unterſuchungshaft geleiſtete Sicher

von einem Gläubiger, im Verlaufe des Konkurs- heit frei wurde, wenn die nach SS 94f. StPO.

verfahrens für die Vertretung in dieſem Verfahren erfolgte Beſchlagnahme einer Urkunde außer Kraft

erteilte Vollmacht iſt ſtempelfrei; die dem Ver- trat. “ Ebenſo Beſchluß vom 26. Juni 1916

teidiger in einem bereits anhängigen Strafverfahren (Bd . 17 Abt. B S. 89).

erteilte Vollmacht iſt ſtempelfrei; die Vollmacht Beſchluß vom 21. März 1917 (Bd. 18 Abt. B

zur Einlegung eines Rechtsmittels iſt ſtempel frei. S. 37) : „ Für die Stempelpflicht iſt es ohne Belang,

Ueber die zum Zwede der Zwangsvollſtredung ob die Vollmacht ſich auf die in 81 ZPO.

erteilte Vollmacht ſiehe Abſchnitt IV . aufgezählten Ermächtigungen beſchränkt oder ob fie

Ueber die Frage , wann ein anhängiges dem Vertreter noch ausdrücklich weitere Befugniſſe

Verfahren vorliegt, äußern ſich die Ent- einräumt, vorausgeſetzt , daß die dem Vertreter in

ſcheidungen vom 26. Juni 1916 (BD. 17 Abt . B der Vollmacht zugeſtandenen beſonderen Befugniſſe

S. 96) und vom 7. Dezember 1916 (Bd . 17 Abt . B über den Rahmen der für das beſtimmte Straf

S. 155) : Hiernach iſt die einem Rechtsanwalt nach verfahren erteilten Vertretung&macht nicht hinaus:

Erledigung der Hauptſache und Zurücknahme der gehen . Daß dieſe Vorausſeßung bei einer für

Klage zur Zurüdforderung des nichtverbrauchten einen Eheſcheidungsprozeß erteilten Vollmacht auf

Gebührenvorſchuſſes erteilte, mit den Befugniſſen die Ermächtigung zur Empfangnahme von Geldern

der SS 81, 82 3PO. ausgeſtattete Prozeßvollmacht uſw. zutrifft, ergibt ſich ſchon daraus, daß das mit

ſtempelpflichtig , während andererſeits der der der Scheidungsklage befaßte Gericht nach § 627

Erhebung der öffentlichen Klage durch den Staats- SPO . jederzeit die gegenſeitige Unterhaltspflicht

anwalt vorausgehende Abſchnitt der ſtrafgericht: der Ehegatten anordnen und inſofern auf die

lichen Tätigkeit unter den Begriff des anhängigen Regelung vermögensrechtlicher Beziehungen zielende

Verfahrens fällt und eine in dieſem Abſchnitt aus: Anordnungen treffen kann , die dem Bevollmächtigten

geſtellte Vollmacht zur Verteidigung im Straf- zur Ausübung ſolcher Befugniſſe Gelegenheit zu

verfahren ſtempelfrei iſt. bieten vermögen ."

Mit dieſen Feſtſtellungen wäre die Frage der 2. Entgegenkommend iſt die Rechtſprechung auch

Steinpelpflicht der Vollmachten wohl faſt für alle da , wo es ſich um Zuſäße handelt , die ſchlechter

Fälle (ausgenommen die Zwangsvollſtredung) klar dings bedeutungslos, ſozuſagen ſinnlos ſind. So

entſchieden , wenn nicht die Gepflogenheit herrſchen iſt es im Beſchluß vom 1. Mai 1916 (Bd. 17

würde, für die Vollmachtserteilung vorgedructe Abt. B S. 68) für unſchädlich erklärt , wenn die

Formulare mit weitläufigem Tert zu verwenden dem Verteidiger in einem Strafverfahren auf er:

und insbeſondere die Prozeßvollmachten nicht nur hobene öffentliche Klage erteilte, nach ihrem Wort

laut nur für dieſes Verfahren geltende

Gerichtsvollzieher zuſtellen ließ . Nach Art. 38 StG. Vollmacht die Ermächtigung enthält, Strafanträge

muß der Gerichtsvollzieher hinſichtlich der ihm amtlich und Anträge nach SS 443 f. StPO. (Anſchluß

zu Banden lommenden privatſchriftlichen Urkunden

auf die Erfüllung der Abgabenpflicht achten ; auf Grund
als Nebenkläger) zu ſtellen und Vergleiche ab

dieſer Beſtimmung hat er dieihm vorgelegte Vollmacht zuſchließen, und zwar mit der Begründung : „Be

derſteuert. denken könnte höchſtens die Ermächtigung, Straf
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anträge und Anträge nach 88 4431. zu ſtellen und ſcheint recht fraglich zu ſein ; hält man daran feſt,

Vergleiche abzuſchließen , hervorrufen, da für dieſe ſo beſteht zweifellos die Gefahr einer Durchbrechung

Befugniſſe nur in einem Verfahren auf erhobene der Grundſäße der ſonſtigen Rechtſprechung über

Privat klage oder bei der Neben klage Raum den Vollmachtsſtempel; ein gewiſſer Widerſpruch

wäre, während es ſich im vorliegenden Fall um die mit der nachſtehend unter 3 a genannten Ent

Vertretung und Verteidigung der Angeſchuldigten ſcheidung iſt wohl unverkennbar .

in einem Verfahren auf erhobene öffentliche 3. Rommen die in Nr. 1 und 2 behandelten

Klage handelte. Gleichwohl kann auch dieſer Teil | Entſcheidungen der Praxis fichtlich in weiteſtem

der Vollmacht ihre Stempelpflicht nicht begründen : Maß entgegen, ſo gibt es andererſeits eine große

Für die Bevollmächtigung in dem beſonderen Fall Bahl von Entſcheidungen, die zeigen , daß dieſes

iſt er gegenſtandslos, da das Verfahren , in dem Entgegenkommen ſeine Grenzen hat. Häufig werden

die Vollmacht ausgeſtellt iſt, zur Ausübung ſolcher eben Vollmachten vorgelegt, die dermaßen über

Befugniſſe eine Gelegenheit nicht bieten kann. das Maß des Notwendigen hinausgehen, daß fich

Außerhalb dieſer Ermächtigung iſt er ohne ſachliche die bei richtiger Beſchränkung geltende Stempel

Bedeutung . Denn die Vollmacht iſt nicht allgemein freiheit nicht mehr rechtfertigen läßt. Daß dabei

für jede ſich eröffnende Notwendigkeit einer Rechts: vielfach nachläſſigkeit im Gebrauch der vor

verfolgung oder Rechtsverteidigung, ſondern nur gedruckteil Formulare zum Anlaß der Stempel

für die beſondere Angelegenheit erteilt.“ Ebenſo pflicht wird, unterliegt keinem Zweifel ; aber die

Beſchluß vom 26. Juni1916 (Bd. 17Abt. B S.89). Nachläſſigkeit ſchüßt nicht gegen die Stempelpflicht,

Mit Beſchluß vom 21. März 1917( BD.18 wie das Oberfte Landesgericht in den nachſtehend
Abt. B S. 34) iſt dieſe Rechtſprechung auf eine behandelten Entſcheidungen mehrfach ausgeſprochen

an ſich allgemein gehaltene Vollmacht ausgedehnt, hat.

die aber durch Bezeichnung einer beſtimmten Als ſtempelpflichtig wurden erachtet:

Sache auf das im Zeitpunkt ihrer Ausſtellung a) Eine Vollmacht zur Vertretung in einem

anhängige Verfahren beſchränkt iſt. Die Vollmacht anhängigen Zivilſtreitverfahren mit den Eingangs

lautete: „ In der Anklageſache gegen uns wegen worten : „ Ich bevollmächtige den Rechtsanwalt

Diebſtahls und Fehlerei ernenne ich hiermit den .... zu meiner Vertretung in der Sache Pr.

Rechtsanwalt S. zu meinem Vertreter, Verteidiger gegen mich in allen diesbezüglichen Rechtsangelegen:

uns Zuſtellungsbevollmächtigten vor allen Geheiten ſtreitiger und nichtſtreitiger Natur vor und

richten, Behörden und Inſtanzen mit allen in außer Gericht, durch alle Inſtanzen, vor allen

$$ 147, 339 und 347 StPO. angeführten all- Aemtern und Behörden · uſw. ... " ; dieſe

gemeinen und beſonderen Befugniſſen, ſowohl für Vollmacht iſt ohne Beſchränkung auf Rechtsan

das Vorverfahren als für die Hauptverhandlung. gelegenheiten der in § 1 ROKG. bezeichneten Art

Insbeſondere foll er ermächtigt ſein , für mich und ohne Beſchränkung auf ein ſchon anhängiges

Anträge aller Art zu ſtellen und fallen zu laſſen, Verfahren dieſer Art, ſondern allgemein zum Ge

auch Rechtsmittel jeder Art zu ergreifen und wieder brauch bei Gericht und bei Behörden beſtimmt

zurüdzuziehen ; er iſt ferner berechtigt, für mich und ausgeſtellt. Zur Begründung der Stempel

Klage und Strafantrag , auch Widerklage zu ſtellen pflicht bedarf es in ſolchen Fällen, wie ſchon im

uſw.. Für die leßtgenannte Er: I. Abſchnitt erwähnt, der Einreichung bei der

mächtigung gilt das oben Geſagte ; ſie war gegen: Behörde nicht. Beſchluß vom 17. Januar 1916,

ſtandslos. Hinſichtlich der Ermächtigung zur Ver: Band 17 , Abt. B S. 13.

tretung vor anderen Behörden als dem Gericht, b) Eine Vollmacht, die zur Vertretung in

iſt in der Entſcheidung ausgeführt : „ Unſchlüſſig einem anhängigen Zivilſtreitverfahren beſtimmt

iſt die Folgerung , die dem Rechtsanwalt einge- war, aber zugleich zur Vertretung im Konkurs

räumte Ermächtigung, die Auftraggeber, ſei es auch verfahren , in Strafprozeß und in der freiwilligen

nur aus Anlaß der erwähnten Strafſache, „ vor Gerichtsbarkeit ermächtigte; Beſchluß vom 5. Juli

allen Behörden “ zu vertreten , bringe es mit ſich, 1916, Bd. 17 Abt . B S. 98 :, Soweit die Voli:

daß die Vollmacht nicht mehr auf Rechtsange macht u. a. zur Vertretung im Konkursverfahren,

legenheiten der im § 1 ROKG. bezeichneten Art im Strafprozeß ermächtigt, iſt ſie nicht zu dem

beſchränkt ſei . Es kann dahingeſtellt bleiben, Zweck ausgeſtellt, daß der Bevollmächtigte von

ob die Verteidigung der Angeklagten in dem Straf: ihr in einem anhängigen Verfahren Gebrauch

verfahren ihre gelegentliche Vertretung vor irgend : mache. Soweit ſie ihm die Befugnis erteilt, die

welcher Behörde ( im Gegenſaß zu den ordentlichen Machtgeber in Pflegſchafts- und Verlaſſenſchafts

Gerichten, insbeſondere den Strafgerichten ) im verhandlungen und in der nichtſtreitigen Rechts

Gefolge haben konnte. War es nicht der Fall , pflege überhaupt zu vertreten , betrifft ſie keine
dann iſt eben die Ermächtigung inſoweit gegen: Rechtsſache der in S 1 ROKG . bezeichneten Art."

ſtandelos ; andernfalls hält ſie ſich im Rahmen c) Eine Vollmacht, die zur Vertretung in der

der für das anhängige Strafverfahren erteilten Berufungsinſtanz eines Privatklageverfahrens be

Vollmacht.“. Ob der lette Halbſaß dieſer Be: ſtimmt war, aber unter den zahlreichen Auf

gründung einer neuerlichen Prüfung ſtandhält, zählungen der Befugniſſe des Bevollmächtigten
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auch beſagte, daß er „ zur Vertretung in den aus lichen und außergerichtlichen Vertretung ... uſw.

Anlaß dieſer Strafſache entſtehenden Zivilprozeſſen . . ( Beſchluß vom 31. Januar 1916, Bd. 17

und Zwangsvollſtredungen “ ermächtigt ſei . Be: Abt. B S. 23) ;

ſchluß vom 17. Januar 1916, Bd. 17 Abt . B eine als Zivilprozeßvollmacht " bezeichnete Voll:

S. 9 : „Darin liegt die Erteilung einer Prozeß : macht, die ohne Angabe irgendeines Betreffs mit

vollmacht. Die Vollmacht iſt aber nicht in einem den Worten begann : „ Wir erteilen hiermit dem

anhängigen Zivilſtreitverfahren und nicht zum Ge- Rechtsanwalt W. Vollmacht zu unſerer Vertretung

brauch in einem ſchon anhängigen Verfahren dieſer vor allen Gerichten, Inſtanzen, Hypothekenämtern,

Art erteilt, daher mit der Ausſtellung der Urkunde Verwaltungsbehörden und Notaren. Auch räumen

ohne Rüdlicht darauf, ob von ihr ſpäterhin zu wir ihm alle nach 83 81 , 82, 84, 85 , 86 3PO.

dem entſprechenden Zwed Gebrauch gemacht wird, dem Bevollmächtigten zuſtehenden Befugniſſe ein

ſtempelpflichtig geworden . “ 4 ) mit der ausdrüdlichen Ermächtigung .... (folgt

d) Eine Vollmacht, die zunächſt nur zur An- die Aufzählung dieſer Befugniſſe mit gewiſſen, im

fechtung eines Rechtsgeſchäfts gegenüber einer Privat Geſeß nicht vorgeſehenen Erweiterungen ).

perſon erteilt wurde, für die aber ein gewöhnliches ( Beſchluß vom 5. Juli 1917 , Bd. 18 Åbt . B Š. 83) ;

Prozeßvollmachtsformular in Anwendung fam. eine Vollmacht, die Befugniſſe enthielt, die

Die Beſteuerung dieſer Vollmacht hätte fich ver- einer allgemeinen Vollmacht ſehr nahe kamen , und

mutlich ſelbſt bei Anwendung des Prozeßvollmacht nur den Schlußlaß hatte: „auch wird den Ge

formulars vermeiden laſſen , wenn in irgendeiner nannten in der Anklageſache wegen Unterſchlagung

Weiſe zum Ausdruck gekomen wäre, daß fie nur zur Verteidigung und Vertretung in jämtlichen

dem Zwecke der Anfechtung des Rechtsgeſchäfte Inſtanzen , ſowie zur Einlegung und Zurüdnahme

dienen ſollt; derjenige Teil des Vollmachtformulars, von Rechtsmitteln Vollmacht erteilt" ( Beſchluß

der hiernach überflüſſig geweſen wäre , wäre dann vom 20. November 1916, Bd. 17 Abt . B S. 126 );

eben zugleich auch gegenſtandslos geweſen ; ') vgl . erſt recht natürlich eine gleichlautende Vollmacht,

obige Ziffer 2. bei welcher ſogar der eben wiedergegebene Zuſatz

e) Die zahlreichen Vollmachten, die — vielleicht fehlte ( Beſchluß vom 27. September 1916.Bd. 17

nicht nach dem Willen der Beteiligten, aber nach Abt . B S. 110).

ihrem (hier allein maßgebenden) Wortlaut mehr Man ſieht aus dieſen Beiſpielen , wie häufig

oder weniger allgemeine Ermächtigungen ent- bei Verwendung der üblichen Vollmachtsformulare

halten , wie z. B. unnötigerweiſe eine Stempelpflicht hervorgerufen

eine Volmacht mit den Eingangsworten : und damit gegen die Intereſſen der Betciligten

„ Rechtsanwalt K. iſt zu meiner Vertretung in geſündigt wird. Daß in ſolchen Fällen hinſichtlich

allen Rechtsangelegenheiten und vor allen Be: des Vollmachtſtempels für den Gegner keine Ers

hörden und Verwaltungsſtellen berechtigt; ins. ſtattungspflicht nach § 91 ZPO. beſteht, iſt ebenſo

beſondere erteile ich ihm i. S. meiner ſelbſt ſelbſtverſtändlich, wie es vermutlich häufig iſt, daß

gegen .... wegen Beleidigung Vollmacht zurgericht der Erfaz des unnötigerweiſe angefallenen StempelsErſaß

vom Gegner verlangt wird .

“) Würde es in der Vollmacht bloß heißen : , .

zur Vertretung in den aus Anlaß dieſer Strafſache
III.

entſtehenden Zwangsvollſtreďungen “, ſo wurde ſie wohl

nicht der Stempelpflicht unterliegen, weil auf die Auch hinſichtlich des erforderlichen Stempel

Koſtenbeitreibung in Privatflagefachen die Grundſäße betrage für eine an ſich ſtempel pflichtige
der Zivilprozeßordnung entſprechend angewendet Vollmacht wird häufig gegen die Intereſſen der

werden und demgemäß für dieZwangsvollſtređung Beteiligten geſündigt.
aus einem Privatflagekoſtenfeſtießungabeſchluß auch

in Anſehung der Stempelpflicht der Vollmacht das a) Insbeſondere trifft dies faſt ſtets hinſichtlich

Gleiche gelten dürfte wie für die Vollſtreďung in der Vollmachten zu , die unter Abſchn.II Nr. 3 e fallen.

Zivilſtreitſachen ; vgl. hierzu die Ausführungen in

Abſchnitt IV
Vor allem wird dieſen Vollmachten , ſoferne

5) So auch Regierungsbeſcheid der Regierung von ſie nur geringe Streitwerte betreffen und deshalb

Oberbayern , 4. 0. F. , Nr. 25966 vom 12. Sept. 1917: eigentlich ſtempelfrei oder nur mit ganz geringenK. d

,Wenn in einernur zurKapitalsfündigung ermächtigen Stempelbetrågen zu belaſten wären, die Beſtimmung

den Vollmacht auch Befugniſſe nach SS 81, 82 ZPO. ents

halten ſind, ſo fönnen dieſe in dem Kündigungsver
der Tariiſtelle 43 Abſ. 4 zum Verhängnis, wonach

fahren ſelbſt offenbar nicht verwertet werden. Jhre ein Stempel von 2 M zu erheben iſt, wenn der
Aufzählung in der Vollmacht ſtempelt dieſe noch zu Wert des Gegenſtands der Vollmacht nicht ſchär:
leiner Prozeßvolmacht, wenn auch die Ueberſchrift bar iſt. Dies hat das Oberſte Landesgericht bei
demgemäß lautet . Da anzunehmen iſt, daß Vollmachten
bezeichneten Inhalts nur zur Vornahmedes Kündigungs- jämtlichen unter Ubichn. Il Nr. 3 e angeführten Voll

aties ausgeſtellt werden, demnach nicht zum Gebrauch machten angenommen und mußte es annehmen ,
einem Gericht oder einer Behörde gegenüber beſtimmt weil ſich ein Wert derjenigen Befugniſſe, die über
find, ſind ſie ſtempelfrei zu belaſſen . Dieſe Voraus

feßung iſt erfüllt, wenn einer gewöhnlichen Prozeß
die eigentlich notwendigen (an ſich ſtempel :

vollmacht die Mlauiel beigefügt iſi : ,wegen Forderung, freien oder nur mit geringeren Stempeln

hier itapitals fündigung.' zu belaſtenden ) Ermädtigungen hinausgingen, aus

-

.
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dem Inhalt der Urkunde und den Akten tatſächlich Vertretung vor allen Gerichten , namentlich auch

nicht feftſtellen ließ. Grundbuchamtern , Verwaltungsgerichten und Be

Außerdem iſt zu beachten, daß bei Vollmachten hörden , vor allen Behörden und Aemtern anderer

dieſer Art, leicht die Grenze )überſchritten wird , Art, Schiedsgerichten und Notaren , ſowie zur

welche hinüber zur Generalvollmacht führt . außergerichtlichen Vertretung in Sachen Na'ch:

Tarifftelie 43 Ah. 1 b bezeichnet als Generalvoll holung von Immobiliargebühren. Auch

machten : „ Vollmachten zur Vornahme aller Ge- räumen wir denſelben .... (es folgen weitere

ſchäfte oder gewiſſer Gattungen von Geſchäften 32 Zeilen Text mit Aufzählung aller möglichen
für den Vollmachtgeber ". Von den oben erwähnten Ermächtigungen ). " . Das Oberſte Landes

Vollmachten wurde allerdings teine als General- gericht führte hierzu im Beſchluß vom 30. April

vollmacht in dieſem Sinne bewertet, wohl aber 1917 (Bd . 18 Abt. B S. 65) aus : Der durch

wurde die im Beſchluß vom 5. Juli 1917 (Bd. 18 Ausfüllung des Vordrucs gemachte Beiſak : in

Abt. B S. 89) genannte von der Regierungsfinanz: Sachen Nachholung von Immobiliargebühren' be

kammer wenigſtens als ſolche angeſprochen; i zeichnet nur den Anlaß, der zur Ausſtellung der

das bedeutete, daß die Regierungsfinanzłammer Vollmacht geführt hat ; nicht aber ſchränkt er die

ſtatt des bei 410 M Streitwert angefeßten Stempel: Vollmacht, die nach ihrem Inhalt eine allgemeine

betrags von 50 Pf. einen ſolchen von 20 M ver- Vollmacht darſtellt, derart ein , daß damit nur

langte, weil der Vollmachtgeber amtsbekannt mehr noch für die Vertretung des Vollmachtgebers in
als 100 000 M Vermögen hatte. Das Oberfie dem genannten beſonderen Verfahren Raum wäre ,

Landesgericht hat damals dieſes Verlangen durch noch läßt er die dem Bevollmächtigten in der

eine entſprechende Umſchreibung des Begriffs der Vollmacht namentlich eingeräumten Rechte dem

Generalvollmacht allerdings abgewieſen ,Ⓡ) jedoch in . urſprünglichen und nächſten Auftraggeber gegenüber
einem anderen , in der Aufzählung der Befugniffe als gegenſtandslos und bedeutungslos erſcheinen .

des Bevollmächtigten noch etwas weitergehenden Denn in der Tat wäre es finn : und zwedklos, in

Fall, in dem an ſich ein Stempel von 1.50 M genügt der Vollmachtsurkunde weitläufig alle die Befug

hätte, das Vorliegen einer Generalvollmacht mit niſſe aufzuzählen , die dem Bevollmächtigten zuſtehen

einem Gegenſtandswert von mehr als 100000 M follen, wenn ihn die Vollmacht gleichwohl nur zur

angenommen und demgemäß eine Stempelabgabe Vornahme eines Geſchäfts ermächtigen ſollte, das

von 20 M für gerechtfertigt erklärt. Es handelte für alle oder doch den größten Teil dieſer Befug

fich in dieſem Fall um Nachholung von 2888 M niſſe eine Gelegenheit nicht böte“ . Man kann

Immobiliargebühren, aus welchemAnlaß folgende nicht ſagen , daß es ein recht großer Schritt geweſen

Vollmacht ausgeſtellt wurde : „ Wir erteilen hiermit wäre, wenn das Oberſte Landesgericht mit dieſer

den Rechtsanwälten . ... Vollmacht zu unſerer Begründung auch die oben genannten , in Bd. 17.

Abt. B S. 126 und 110 abgedructen Vollmachten

9 Aus der Gründen : „ Der Begriff der General
nach den Grundſäßen über allgemeine Vollmachten

vollmacht iſt im Stempelgeſetz derſelbe , wie er auch bewertet hätte, was allerdings nicht geſchehen iſt,

ſonſt im Rechtsleben verſtanden wird. Eine General- von der Regierungsfinanzkammer aber auch nicht

vollmacht iſt namentlichauch dann gegeben , wenn ſich verlangtwurde; dieſe Vollmachten lauteten, abgeſehen
die Vollmacht nur auf einen beſtimmten, durch fachliche

Merkmale begrenzten größerenKreis von Vermögens
von dem oben ſchon erwähnten Zuſaß , wie folgt :

angelegenheiten des Bollmachtgebers bezieht , wenn

fie den Bevollmächtigten ermächtigt, innerhalb dieſes
„ Die Rechtsanwälte . . . . ſind zu meiner Ver

Kreiſes den Vollmachtgeber bei allen Angelegenheiten
tretung in unbeſchränkter Weiſe berechtigt, gerichtlich
in allen meinen Rechtsangelegenheiten nach Maßgabe

zu vertreten und in dieſem Anfang alle ſeine Geſchäfte

zu beſorgen. Eine Ermächtigung der leßteren Art
der S$ 81 , 82f. ZPO ., ſowie außergerichtlich vor allen

wird z. B. vorliegen , wenn die Vollmacht die Ver
Verwaltungsſtellen und Behörden, in der aus der

filberung einer Erbſchaft, die Führung eines Handelss
Zwangsvollſtreckung entſtehenden Prozeſſen, ſowie im

geſchäfts, die Verwaltung eines Lebens- oder Fidei
Verfahren behufs Eröffnung des Konkurſes, in jedem

kommißgutes, die Bertrümmerung eines bäuerlichen
Konkursverfahren und in allen aus Veranlaſſung des

felben entſtehenden Prozeſſen. Dieſelben find berechtigt,
Unweſens zum Gegenſtand hat. Weder in dem einen

nochdem anderen Sinn kann die vorliegende Vollmacht
in unbeſchränkter Weiſe für mich Verträge oder Ver

als Generalvollmacht bezeichnet werden. Sie überträgt
gleiche abzuſchließen, Aufrechnungserklärungen abzus

dem Bertreter nirgends die Wahrnehmung aller Ans
geben oder anzunehmen , Rechtsmittel einzulegen oder

gelegenheiten des Machtgebers, und wenn ſie auch eine
zurüdtzunehmen , Erklärungen jeder Art abzugeben,

ganze Reihe von Befugniſſen des Vertreters aufzählt,
Zuſtellungen anzunehmen , Gelder und Geldeswert

ſo ergibt doch ihre Summe nimmermehr die Geſamtheit
einzufaſſieren, in Empfang zu nehmen und hierüber

der Vermögensangelegenheiten des Ausſtellers,nimmer
rechtsgültig zu quittieren , einen Vertreter für andere

mehr eine&inheit. Aber auch irgendwelche fachliche Inſtanzen aufzuſtellen, Stundung und Ratenzahlungen

Beziehung auf einen beſtimmten Vermögensfreis des
zu gewähren und im Falle eigener Verhinderung einen

Bevollmächtigten nach ihrer Wahl mit allen Befuge
Bollmachtgebers iſt der Urkunde nicht zu entnehmen. niſſen zu ſubſtituieren .“
Jmmer handelt es ſich nur um die Uebertragung von

einzelnen Befugniſſen oder einzelner Gattungen von Wenn man ſich fragt , wozu dieſe Vollmacht
folchen ; es fehlt ein gemeinſames Merkmal, um ſie

eigentlich nicht ermächtigt, wird man wohl kaum
auch nur innerhalb eines engeren begrenzten Kreiſes

zu einem Inbegriff von Vermögensangelegenheiten eine poſitive Antwort finden ; die Bewertung dieſer

zu vereinigen . " Vollmacht als allgemeiner Vollmacht wäre

.
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IV.

wohl ſicher am Plaß geweſen und das Oberſte einzig und allein um die Wahrnehmung der Rechts:

Landesgericht hätte wohl zweifellos in dieſem Sinn angelegenheiten der minderjährigen Tohter durch

entſchieden, wenn es dazu Gelegenheit gehabt hätte. dieſe und ihren geſeklichen Vertreter handle. So

b) Daß auch bei weniger allgemein ge : wie die Urkunde vorliegt , bringt ſie aber nirgends

haltenen Vollmachten die Stempelabgabe manch : zum Ausdrud, daß Michael S. (der Vater) durch

mal eine Erhöhung erfährt, weil die Vollmacht die Unterzeichnung der Vollmacht dem Rechtsan

nicht genügend eingeſchränkt wird , zeigt die Ent- walt die darin aufgezählten Befugniſſe nicht auch

ſcheidung vom 26. Juni 1916, Bd. 17 Abt. B für ſeine Perſon, ſondern in Wahrnehmung der

S. 96 : Es handelte ſich nur um Zurückforderung Fürſorge für die Perſon und das Vermögen der

eines in einer Prozeßlache mit 21500 M Streit: minderjährigen Tochter nur für dieſe erteilt habe.“

wert eingezahlten,aber nicht verbrauchten Gebühren:

vorſchuſſes von 99 M ; wegen der Beringfügigkeit;

des Wertes wäre die Vollmacht an ſich ſtempel: Durch die Rechtſprechung nicht geklärt iſt die

frei geweſen ; der Rechtsanwalt legte aber eine Frage, wie es ſich mit der Stempelentrichtung

,, in der Sache H gegen B wegen Wechſelforde- im Zwangsvollſtredungsverfahr
en

ver

rung“, nach $ S 81 und 82 3PO. ausgeſtellte hält.
Prozeßvollmacht vor, die ihn „ zugleich zum Empfang a) Einſchlågig ſind nur 2 Entſcheidungen : die

von Geld und Geldeswert, ſowie zur Quittungs- in Abſchnitt III unter b'an zweiter Stelle genannte,

leiſtung in obiger Sache, zur Vornahme einſeitiger die hier aber nicht von beſonderer Bedeutung iſt,

Rechtsgeſchäfte uſm. " ermächtigte. Das Oberſte“ . und die nachſtehend unter b aufgeführte vom 25. März

Landesgericht entſchied zunächſt, daß dieſe erſt nach 1918 , die nur für eine Einzelfrage von Wichtig

Abſchluß des anhängigen Verfahrens erteilte Vous keit iſt. Im übrigen ergibt ſich aus dieſen Ent

macht nicht deshalb ſtempelfrei ſei , weil es ſich acheidungen nur, was nach den bisherigen Aus

um eine Zivilprozeßvollmacht handelte , legte aber führungen eigentlich ſelbſtverſtändlich iſt, daß näm=

andererſeits ,eben weil ſie als Zivilprozeßvollmacht lich die einem Rechtsanwalt zur Zwangsvollſtreckung
ohne Einſchränkung auf die Rüdforderung des aus einer notariellen Schuldurkunde erteilte Vou

Gebührenvorſchuſſes bezeichnet war, der Stempel- macht ( als nicht in einem anhängigen, ſondern

bewertung einen Gegenſtandawert von mehr als erſt anhängig zu machenden Verfahren erteilt)

15000 M zugrunde, was eine Stempelabgabe von ſtempelpflichtig iſt. Das trifft in allen Fallen
10 M bedeutete . zu , in denen die Vollmacht zur Zwangsvolftreckung

In gleicher Weiſe wurde in einem Fall , mo in einem noch nicht oder nicht mehr anhängigen

aus einer notariellen Schuldurkunde über 7600 M Verfahren erteilt wird. Ueber die Frage, wann

Hypothek fällige Zinſen beigetrieben werden ſollten , ein anhängiges Verfahren vorliegt, laßt fich bei

die Vollmacht aber nicht auf die Beitreibungder Vollnachtserteilung zur Einleitung der Zwangs

Zinſen beſchränkt war, der Stempelabgabe nicht vollſtreckung allerdings manchmal ſtreiten. Da

der Betrag der Zinſen , ſondern der Betrag der nach § 81 ZPO. jede ProzeßvoŰmacht ohne weiteres

Hauptſache von 7600 M zu Grunde gelegt (Be- | auch für die Zwangsvollſtredung gilt, dürfte auch

îchluß vom 17. Januar 1916, Bd. 17 Abt. B in bezug auf die Zwangsvollſtredung als

S. 6). in einem anhångigen Verfahren erteilt zu

c) Auch Abſ. VI der Tarifſtelle 43 hat in einem betrachten ſein : die Prozeßvollmacht, die im Ver

Fall ſchon zu einer an ſich unnötigen Erhöhung lauf eines Prozeſſes, insbeſondere auch nach Er

der Stempelabgabe geführt. Die Beſtimmung laſſung, aber dor Rechtskraft des Urteils, aus :

lautet: „3u Vollmachten, in denen mehrere geſtellt wird, wobei es troß § 178 Saß 2 3PO.

nicht in einer Erben oder ſonſtigen Rechtsge- gleichgültig ſein dürfte, ob es ſich um ein Urteil

meinſchaft oder in einem Geſellſchaftsverhältnis erſter odererſter oder zweiter Inſtanz handelt; dagegen

ſtehende Perſonen einen Bevollmächtigten beſtellen, dürfte, wiederum troß § 178 ' Saß 2 , ein an:

iſt der Stempel ſo oft zu entrichten als Vollmacht- hängiges Verfahren nicht als vorliegend zu bes

geber vorhanden ſind. Auf Grund dieſer Be“ : trachten ſein, wenn die zur Einleitungder Zwangs

ſtimmung wurde in dem unter Abſchnitt Il Nr. 3 e vollſtreckung beſtimmte Vollmacht erſt nach Eins

und Abſchnitt III a am Ende ſchon erwähnten , in tritt der Rechtskraft des Urteils und in einem

Bd. 17 Abt. B S. 110 abgedruckten Fall die Zeitpunkt erteilt wird, wo ein Volſtredungsver

Stempelabgabe von 2 M zweimal erhoben , weil fahren noch nicht anhängig iſt. Iſt dieſe Rechts

die Vollmacht nicht nur von der minderjährigen meinung richtig, worüber ſich ſtreiten läßt, ſo

Angeklagten , ſondern auch von deren Vater, von empfiehlt ſich im erſteren Fall die Erteilung einer

legterem ohnebeſonderen Zuſak, unterzeichnet war ; Prozeßvollmacht für das ganze (noch anhängige)

das Oberſte Landesgericht führte hierzu aus:„ Eine Verfahren, weil nur dadurch die Gebührenfreiheit

Rechtsgemeinſchaft im Sinn der Tarifſtelle 43 begründet werden dürfte , während eine auf die

Ah. VI wäre allerdings anzunehmen , wenn die erſt anhängig zu machende Zwangsvollſtreckung

Vollmacht nach ihrem für die Stempelpflicht beſchränkte Vollmacht wohl gebührenpflichtig

maßgebenden Inhalt erkennen ließe, daß es ſich wäre ; andererſeits empfiehlt ſich im zweiten Faŭ
!
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unter Umſtänden die Beſchränkung der Vollmacht ſteigerung eines Anweſens. Der Stempel für die

auf die Zwangsbeitreibung derjenigen Beträge, vorgelegte Prozeßvollmacht, die zur Vertretung

die tatſächlich beigetrieben werden ſollen , weil vi. Š . gegen W. wegen Forderung“ (ohne Angabe

ſonſt der Stempelberechnung der ganze , vielleicht eines Betrags) ermächtigte, wurde aus einem Werte

gar nicht voll beizutreibende, Streitwert zugrunde von 6000 M berechnet . Aus den Gründen : „ Die

gelegt werden müßte. Zwangsverſteigerung ... bezweďt die Befriedigung

b) Zweifelhaft iſt auch die Frage, wie es zu des Gläubigers. Haftete dem Gläubiger für ſeine

halten iſt, wenn auf Grund einer im anhängigen Forderung bishet das Grundſtück, ſo tritt nach

Verfahren erteilten Prozeßvolmacht eine Zwang8: dem Zuſchlag an Stelle der erloſchenen Hypothek

vollſtredung ins un bewegliche Vermögen, alſo | und des mit ihr belaſtet geweſenen Grundſtücs

Zwangsverſteigerung, Zwangsverwaltung , Eintra : ein Anſpruch auf Befriedigung aus dem Verſtei.

gung einer Zwangshypothet, betrieben wird. Dieſe gerung&erlöſe . Die zur Betreibung der Zwangs

Vollſtreckungsarten ſind in der Aufzählung des verſteigerung erteilte Vollmacht ermächtigt demnach,

8 35 Nr.2 RGKG .nicht erwähnt; ihre gebühren : ſoweitſie nichts Gegenteiliges beſtimmt, zur Vor:

rechtliche Regelung blieb vielmehr der Landesgeſet: nahmealler Rechtshandlungen bei dem Vollſtredungs

gebung überlaſſen . Daraus dürfte ſich ergeben , gericht oder dem .... . Notar , deren Ziel auf die

daß die Zwangsvollſtređung in das unbewegliche Befriedigung des Gläubigers gerichtet iſt. Damit
Vermögen im Sinne des RGKG . nicht zu den: bildet die aus dem Grundſtüđe oder dem Ver

jenigen „ dor die ordentlichen Gerichte gehörigen ſteigerungserlös in Haupt- und Nebenſache zu be

Rechtsſachen “ zählt, „ auf welche die Zivilprozeß : richtigende Forderung des Gläubigers in ihrem

ordnung, die Strafprozeßordnung oder die Ron: | vollen Betrage den Gegenſtand der Vollmacht, und

kursordnungAnwendungfindet," und daß demgemäß zwar auch dann, wenn infolge einer nach dem

den für die Zwange vollſtreckung in das unbewegliche Zuſchlag zwiſchen dem Gläubiger und dem Erſteher

Vermögen geltenden Vollmachten nicht unbedingt gemäß § 91 Abſ.2 ZwV6. getroffenen Vereinbarung

der ſtempelrechtliche Schuß des § 2 Abſ. 2 RORG. die Hypothet als ſolche beſtehen bleibt . .

zu teil wird . Eine oberſtrichterliche Entſcheidung Verfehlt wäre es, aus der Art des erſtmaligen

über dieſe Frage liegt nicht vor. Dies iſt umſomehr Gebrauchs, welchen der Vertreter von der Voll
zu bedauern , als nach § 81 3PO. jede Prozeß = ' macht gemacht hat, einen Schluß auf die dem

vollmacht ſchlechthin auch für die Zwangsvollſtređung. Vollmachtgeber bei der Errichtung der Vollmachts:

und zwar auch für die Zwangsvollſtredung in das urkunde innewohnende Willenmeinung zu ziehen .

unbewegliche Vermögen , gilt und man daraus den ... Unſchlüſſig iſt ... die Beweisführung, die

Schluß ziehen fönnte, daß jede Prozeßvollmacht, Vollmacht müſſe ſchon deshalb auf die Geltend

bei der die Ermächtigung zum Betrieb der Zwang8: machung des Zinſen- und Koſtenanſpruchs beſchränkt

dollſtređung in das unbewegliche Vermögen nicht geweſen ſein , weil der Bevollmächtigte auch nur

ausdrücklich ausgenommen iſt, dem Vollmachts- die Zinſen und Koſten ... angemeldet habe. Der

ſtempel unterliegt. Das wäre aber eine ſehr mißliche Anmeldung des Hauptauſpruche hätte es in keinem

Folge, die den g 2 Abſ. 2 ROKG. für Vollmachten Falle bedurft.“ Der Fall iſt umſo bemerkenswerter,

faſt vollſtändig ausſchalten würde . Man wird als zum Verſteigerungstermin eine zweite Voll

deshalb ſagen müſſen , daß eine an ſich ſtempel- macht vorgelegt wurde, die ausdrücklich zur Ver:

freie Prozeßvollmacht nicht bloß deshalb ſtempels tretung im Verſteigerungstermin und zur Legung

pflichtig werden kann, weil ſie implicite auch von Geboten ermächtigte und die ebenfalls, und

für die Zwangsvollſtređung ins unbewegliche Ver: zwar nach der Höhe des Anweſenswertes von

mögen gilt, daß aber andererſeits wohl auch keine 9000M, verſteuert worden war. (Eine Entſcheidung

Prozeßvollmacht bloß deshalb ſtempelfrei wird, über die Höhe dieſes zweiten Stempelbetrags

weil bei ihrer Erteilung ein Zwangsvollſtreďung8: hatte das Oberſte Landesgericht nicht zu treffen ).

verfahren in das unbewegliche Vermögen anhängig c ) A18 ftempelfrei werden Vollmachten be

und ſie dazu beſtimmt iſt, in dieſem anhängigen handelt , die nur zur Erteilung eines Vollſtredungs

Verfahren gebraucht zu werden . Dffen bleibt dabei auftrags an den Gerichtsvollzieher er:

immer noch die Frage, ob eine an ſich ſtempel: mächtigen . Aus dem Geſetz iſt darüber nichts

freie Prozeßvollmacht nicht ſtempelpflichtig wird , erſichtlich. Entſcheidungen fehlen. Aber die Bes

wenn von ihr tatſächlich in einem Verfahren der kanntmachung zum Vollzuge des Stempelgeſeķes

Zwangsvollſtrıđung in das unbewegliche Vermögen vom 20. Juni 1915, GVBI. S. 317 , jagt in

Gebrauch gemacht wird ; dieſe Frage dürfte zu Biff. 64 : ,, A18 Behörden im Sinne der Tarif :

bejahen ſein . ſtelle 43 gelten nicht die Reichebant, die R. Bant,

Speziell die Höhe des Stempels bei der Bes ferner die Gerichtsvollzieher und die Notare hin

treibung des Zwangsverſteigerung& verfahrens ſichtlich der von ihnen vorzunehmenden öffentlichen

betrifft der Beidluß vom 25. März 1918 (Bd.18 Beurkundungenund
Beurkundungen und Beglaubigungen und der

Abt. B S. 152) : Ein Rechtsanwalt beantragte damit zuſammenhängenden Geſchäfte
. Die für

namens einer Stadtgemeinde wegen 405 M Zinſen den Verkehr mit der Reichsbank, der K. Bank,

aus 6000 M Byputhefjorderung die Zwangsver- mit einem Gerichtsvollzieher oder Notar (hier

O
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innerhalb der vorbezeichneten Grenzen) ausgeſtellten nach dieſem Zeitpunkt itempelpfli htig werden.

Vollmachten unterliegen daher nicht dem Stempel. Daß der Stempel nach Tarifſtelle 43 nach dem

Geheimrat v . Schmidt, der kommentator der Werte des Gegenſtands abgeſtuft, daher unter

bayeriſchen Koſten- und Stempelgeſeßgebung , ſchrieb Umſtänden höher iſt als die nach Art . 172, 176 a

mir hierüber : „Die Tarifſtelle erhielt ihre jebige Gebo. zu entrichtende Gebühr von 2 M, ändert

Faſſung im Ausſchuſſe, ohne daß etwas darüber hieran nichts .“ (Ebenſo Beſchl. vom 17. November

geſprochen wurde, was als Behörde gelten ſoll . 1915 , Bd. 16 Abt. B S. 131).

Auch im Plenum der Abgeordnetenkammer ſowie b) Die legte der bisher zum Vollmachtſtempel

auch in der Reichsratskammer wurde darüber veröffentlichten Entſcheidungen (Beſchl.vom 22. Dez.

nichts geſprochen. Erſt bei der Ausarbeitung der 1917 , Bd. 18 Abt. B S. 138) befaßt fich nur

Vollzugsvorſchriften wurde als notwendig erachtet, mit einigen Einzelfragen. Sie ſpricht aus :
etwas darüber zu ſagen , was als Behörde gelten 1. daß auch eine außerhalb Bayern einem

ſoll. Daß die Reichsbank und die R. Bank nicht Nichtbayern erteilte Vollmacht dem Stempel unter

Behörden im Sinne der Tarifſtelle ſein ſollen, liegt , wenn von ihr in Bayern Gebrauch gemacht

mußte ausgeſprochen werden, um nicht den Be: | wird (ergibt ſich zweifelsfrei aus Art.2 46.IIIStG. ),

ſchäftsbetrieb dieſer Banken gegenüber dem Ge: 2. daß die erſtmalige Anzeige des nicht:

ſchäftsbetrieb der Privatbanken ungerechtfertigter bayeriſchen Bevollmächtigten ſtempelrechtlich ebenſo

Weiſe zu beeinträchtigen. Die weiteren Ausnahmen behandelt wird wie eine außerhalb Bayerns er

für die Gerichtsvollzieher und die Notare (für richtete Vollmacht, von der in Bayern Gebrauch)

die lekteren , ſoweit ſie lediglich Beurkundungen gemachtwird (desgl. in Verbindung mit Tarifſtelle 43

und Beglaubigungen vornehmen )wurdevom Juſtiz: 46.5),

miniſterium für notwendig erachtet . Maßgebend 3. daß eine Vollmacht, welche zum Gebrauch

hierfür war die Rüdſicht darauf , daß die Gerichte: gegenüber einer Behörde als verfaſſungsmäßig

vollzieher und die Notare - dieſe wenigſtens bei berufener Vertreterin des Fi & tus ausgeſtellt iſt,

ihren Beurkundungen und Beglaubigungen - | keinem Stempelunterliegt. Dieswurde begründet,
lediglich im Privatauſtrag tätig ſind.Anders wie folgt: „ Für die Eiſenbahndirektion handelte
liegt die Sache, ſoweit die Notare ein Teſtament es ſich in dieſem Falle nicht um die Wahrnehmung

eröffnen, als gerichtlich ernannter Verſteigerungs: eines ihr als Behörde zugewieſenen ſtaatlichen Ge

beamter eine Zwangsverſteigerung vornehmen oder ſchäfts, ſondern um eine rein privatrechtliche An

die Auseinanderſezung eines Nachlaſſes vermitteln . gelegenheit des Fiskus ; ſie war nur als die Ver

Daß die Notare im Notariatsgeſeß als Behörden körperung des im eigenen Intereſſe beteiligten

erklärt ſind, wird außer Betracht bleiben können , Gegners, nicht als das der Allgemeinheit gegenüber

weil es fich hier nur darum handelt, ob ſie Be: waltende Organ der Staatsgewalt , als Behörde ,

hörden im Sinne des Stempelgeſeges, Tarifſtelle 43 , angegangen . Auch wollte der Auftraggeber ſeine

find .“ Erklärung , wenngleich ſie ſich in dieſem Falle an

eine mit Behördeneigenſchaft verſehene Stelle richten
V.

mußte , nicht bei einer Behörde angebracht haben,

a) Auf die Uebergangszeit bezieht ſich der um vor dieſer in ſeiner Angelegenheit Recht zu

Beſchluß vom 21. Juni 1915, Bd. 16 Ábt . B nehmen oder um ihre Vermittelung zwiſchen ihm

S.70, wonach von den vor dem 1. Januar 1915 und dem Gegner anzurufen ; ſeine Schritte hatten

ausgeſtellten Vollmachten , wenn von ihnen nach nur bezweďt , mit dem durch ſeine Direktion ver

dieſem Zeitpunkt Gebrauch gemacht wird , nach tretenen Schadensurheber ſelbſt in Fühlung zu

Maßgabe der Tarifſtelle 43 nur diejenigen ſtempel treten . “

pflichtig werden , für die nach dem alten bayeriſchen

Gebührengeſeß eine Staatsgebühr nicht zu ents

richten war. Art. 3 Abſ. 3 des Mantelgeſekes Dies die Rechtſprechung unſeres Oberſten Ge:

beſtimmt , daß die vor dem 1. Januar 1915 richtshofs über eine Frage, die in Alltagsleben

ausgeſtellten Vollmachten ſtempelpflichtig nach Maß- unſerer Gerichte und Rechtsanwälte täglich und

gabe des Nr. 43 des Tarifs werden , wenn von ſtündlich eine gewiſſe Rolle ſpielt. Obwohl dieſe

ihnen nach dieſem Zeitpunkt Gebrauch gemacht Rechtſprechung ziemlich angefochten iſt , habe ich

wird. Nach dem Gebührengeſeß unterlagen Voll: es doch abſichtlich vermieden , kritiſch dazu Stellung

machten , die von einem Notar beurtundet oder be : zu nehmen, da es in Stempelfragen, wenn ſie

glaubigt wurden , der in Art . 172 , 176 a beſtimmten ihre oberſtrichterliche Klärung gefunden haben ,

Gebühr. Dieſe Gebühr war ihrer Natur nach wohl das Beſte iſt, ſich mit dem Gegebenen ab:

eine Verkehrsſteuer ; ſie hatte den Charakter eines zufinden. Um Jurisprudenz im eigentlichen Sinn

Stempels . Die unter der Herrſchaft des Gebühren: handelt es ſich bei dieſen Sachen ohnehin nicht.

geſeßes notariell beurkundeten oder beglaubigten Daß unſere Gerichte und beſonders unſer Oberſter

Vollmachten unterlagen daher ſchon vor dem Gerichtshof durch Fragen , die aus rein finanz

1. Januar 1915 einem Stempel; es könnte daher politiſchem Intereſſe in das Rechts- und

von ihnen wohl nicht geſagt werden , daß ſie erſt | Geſchäftsleben hineingetragen werden , in einer

::
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Zeit, wo alles auf Wirtſchaftlichkeit drängt , der- | IN. bezwedt ſomit nach der klaren Abſicht des Gefeß

maßen in Anſpruch genommen werden, iſt ein gebers , die nach § 6 ABGB. für die Auslegung

großer Mißſtand, (der natürlich nicht geringer eines Gefeßes neben dem Wortlautein Betracht tommt,

wäre
, wennmandie Entſcheidung in Stempel: lediglich dieRechtsverfolgung inländiſcher Berechtigter

jachen etwa einer Finanzbehörde übertragen würde).
gegenüber im Auslande wohnhaften Verpflichteten zu

Wir leben in einer Zeit, wo viel Altes ſtürzt Staat&bürgerſdaft des Beklagten allerdings unent
erleichtern. In einem ſolchen Falle iſt natürlich die

und Neues geboren wird. Zu dem vielen , was ſcheidend und wird als Grund des Einſchreitens des

morſch und überaltert iſt, gehört auch ein guter inländiſchen Gericht angenommen, daß, wenn auch

Teil unſerer Steuerpolitik und darunter in erſter nicht der Beklagte ſelbſt, ſo doch das Vermögen deg

Linie die immermehr zu einem Semmſchuh alles felben ſich im Inlande befindet. Auf Ausländer jes

geſchäftlichen Verkehrs ausgeartete Stempelgeſes: doch, die in Deſterreich nicht einmal ihren Wohnſis

gebung. Vielleicht iſt die Zeit nicht mehr fern ,
oder eine ſtändige Geſchäfteniederlaſſung haben und

wo man das allgemein erkennt und man ſich
in keinem wie immer gearteten Verhältnis zu dieſem

vereint in dem Ruf : „ Werft das Scheuſal in die
Staat ſtehen , trifft dieſe ratio legis nicht zu. Der

Wolfsſchlucht !"
Staat hat kein Recht und auch kein Intereſſe daran,

Rechtsanſprüche eines Ausländers gegen einen anderen

Ausländer durchzuſeßen und zu beanſpruden , daß ein

fremder Staatsangehöriger ſich dem nicht im Intereſſe

eines einheimiſchen Gläubigers gefällten Spruche eines

Kleine Mitteilungen.
inländiſchen Gerichtes unterwerfe und die Durchlebung

dieſes Sprudes auf das im Inlande befindliche Vers

Der Gerichteftand des Vermögens nach öſterreichi:
mögen dulde. Der Umſtand, daß, wie Beklagter ent

idhem und deutſchem Recht. Zwei deutſche und in Deutſch
gegen den Ausführungen der Klage behauptet, der

land lebende Staatsangehörige hatten in Öſterreich
für Entſtehung des Schadenerſaßanſpruches maß=

einen Tauſdvertrag geſchloſſen , wonach E. dem W.
gebende Tauſchvertrag in Deſterreich abgeſchloſſen

angeblich das auf einem Gute im Innkreis ſtehende
worden ſei, kommt erſt für den Fall der Zuſtändigs

Leit des öſterr. Øerichtes bei Entſcheidung der Frage

Holz zu überlaſſen hatte. Als E. dieſem Bertrage

zuwiderhandelte, klagte W. beim Kreisgerichte R.
des inländiſchen bzw. ausländiſchen Rechte, nicht aber

im Innkreis auf 1600 Ar. Schadenerſat und ſtüßte
für die Frage der Zuläſſigkeit der vorliegenden Klage

die Zuſtändigkeit des angegangenen Gerichtes auf 899
überhaupt in Betracht, weshalb auch die diesfalls ans

der Bſterreichiſchen Jurisdiktionsnorm . Auf die vom
gebotenen Beweiſe als unerheblich abgewieſen werden

Beklagten vorgebrachte Einrede der Unzuſtändigkeit
mußten. Kläger mag immerhin es als vorteilhaft er:

wies jedoch das Areisgericht R. mit Urteil vom 23. Mai
achtet haben, unter Umgebung ſeines einheimiſchen

1917 die Klage ab und führte aus : „Die Zuſtändig
Serichtsſtande die vorliegende Klage einzubringen.

teit dieſes Gerichte wird vom Kläger unter Berufung
Dieſes Intereſſe des ausländiſchen Klägers iſt aber

auf 899 N. damit begründet, daß, was von Seite
noch kein Grund für das öſterr. Gericht, den ſtaat

des Beklagten ebenfalls zugeſtanden wird, der leßtere
lichen Apparat der Rechtſprechung im Intereſſe eines

im Sprengel dieſes Gerichtshofes ein Vermögen bea
Ausländers in Bewegung zu ſeßen und die Unters

ſißt. Der $ 99. IN. regelt nur die Frage der Zu- werfung eines Ausländers unter die inländiſche Recht

läſſigkeit der Einbringung von Klagen gegen foiche ſprechung zu verlangen. Es war demnach der Ein

Perſonen , welche im Inland keinen Wohnſiß haben ,
rede der Unzuſtändigkeit ftattzugeben und die vor

läßt aber die Frage der Staatsangehörigkeit der Pars
liegende Klage zurückzuweiſen .“ Dem Einſender fehlt

teien offen. Dieſer leßtere Umſtand kann aber nicht
das Material, um naczuprüfen, ob dieſe Entſcheidung

ohne weiteres, wie Kläger meint, dahin ausgelegt nach öſterr. Recht zutrifft; der Wortlaut des $ 99 a. a . D.

werden , daß die Staatsangehörigkeit der Parteien nicht ſpräche eher gegen die verſuchte Unterſcheidung zwiſchen

weiter in Frage komme und vollkommen gleichgültig Inländern und Ausländern. Anders wäre zu er

ſei. Ein Ungehöriger eines fremden Staates ift der kennen, wenn ein ſolcher Fall nach der SPO. 34

inländiſchen Gerichtsbarkeit, alſo einer fremden Staates entſcheiden wäre ; bei 8 23 BPD. iſt die Staats

oberhobeit nur inſoferne unterworfen, als entweder angehörigkeit, wie in Schrifttum und Rechtſprechung

leßtere fattiſ reicht, oder als zum mindeſten eine
feſtſteht, weder für den Kläger noch für den Beklagten

zwingende Veranlaſſung oder ein rechtlicher Grund
erheblich und es iſt daher auch nicht die Frage auf=

zur Anwendung des inländiſchen Rechts gegenüber zuwerfen, ob der klagende Ausländer im Inlande

dem Ausländer vorliegt. Dies trifft im vorliegenden Wohnſiß oder Geſchäftsniederlaſſung beſißt: Stein,

Falle jedoch nicht zu . Die Aufnahme des Gericht& s ZPO. § 23 A. 2, 3 und dort angef. RGE.; Bayer.

ſtandes nach § 99 IN. erfolgte nämlich , wie ganz
Õ626. in Seuff . 41 Nr . 219. Dab w. den E. vor

deutlich aus denMotiven der Regierungsvorlage(S.83) den deutſchen Gerichten auf Erfüllung der ſtrittigen

hervorgeht, lediglich um zu verhüten, daß die In
Verbindlichkeit belangen könnte, bedarf keiner Aus

tereſſen der inländiſchen Berechtigten gegenüberSchuld- führung ; das deutſche Urteil könnte auch in Deſter

nern, welche ſich außerhalb des Geltungsbereiches
reich vollſtreckt werden, wenn die Klage, wie das

dieſes Geſeßeß aufhalten , geringeren Schuß genießen,
öſterr. Recht fordert, zu eigenen Handen des Beklagten

während ein Gerichtsſtand des Vermögens von den
zugeſtellt iſt.

Gefeßgebungen der meiſten benachbarten , mit dem In- Erſter Staatsanwalt Dittmann in Zweibrüden .

lande in Handelsverkehr ſtehenden Staaten anerkannt

und öſterreichiſchen Staatsbürgern gegenüber in An

wendung gebracht wird. Die Beſtimmung des 8 99
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„ Der Kläger hat die koften des Rechtsſtreite zu
Aus der Rechtſprechung.

tragen, vorbehaltlich deß ihr bewilligten Armenrechte."

Wird eine Partei, der das Armenrecht bewilligt iſt, Reichsgericht.

zu den Koſten verurteilt, ſo wird bisweilen der Ent
A. Zivilſachen.

ſcheidung die Bemerkung beigejeßt „ vorbehaltlich des

bewilligten Armenrechts“ oder es wird in anderer
I.

Weiſe zum Ausdrud gebracht, daß tro der Uuf- Unabwendbarer Zutall i. S. de $ 233 3 D. Au $

erlegung der Koſten an den aus der Bewilligung des den Gründen : És iſt ſtreitig, ob der Bellagte

Armenrechts fich ergebenden Folgen nichts geändert
durch einen unabwendbaren Zufal verhindert worden

werden ſoll. Dieſe zuſäße ſind nicht bloß überflüſſig,
iſt, die Friſt zum Einſpruch gegen das Berſäumnis

urteil einzuhalten. Die Klageſchrift mit Badung vor
ſie verkennen die Bedeutung der Bewilligung des das 16.in B. auf den 2. Juni 1917 iſt dem Beklagten
Armenrechts. Die Wirkungen der Bewilligung des am 14. Mai zugeſtellt worden. Am 24. gl . Monats

Armenrecht8 dauern fort, ſolange nicht derjenige, dem hat der Bellagle von D. aus, wohin er inzwiſchen

es bewilligt iſt, ſtirbt ($ 122 SPO.) oder durch eine verzogen war, eine Anfrage an das Gericht in % .

ausdrüdliche Entſcheidung nach 88 121 oder gerichtet, was er gegenüber der Klage tun könne, da

125 BPD. die Wirkungen beſeitigt werden ; der Vers er mangels der erforderlichen Mittelteinen Anwalt

urteilung in die Koſten des Rechtsſtreits iſt nirgends
beſtellen könne; die Antwort, daß er das Armenrecht

ein Einfluß auf die Wirkungen des Armenrechts ein =
nachſuchen müſſe, iſt am 31. Mai abends in B. zur

Poſt gegeben worden. Am 4. Juni hat der Bell. beim
geräumt; ein Vorbehalt dieſer Wirkungen im Urteil

Magiſtrat in D. das Geſuch um einen Armenſchein
hat keinen Sinn. geſtellt und darauf am 28. Juni einen abſchlägigen

Landgerichtsrat Schiederm air in München . Beſcheid erhalten . Inzwiſchen war ihm das imTer.

mine vom 2. Juni ergangene Verſäumnisurteil am

25. Juni zugeſtellt worden , die Einſpruchsfriſt endete

alſo am 9.Juli. Nunmehr wendete ſich der Betlagte

an einen Rechtsanwalt zu D. und legterer reichte am

faftet der Poſtfistud für beſchlagnahmte Batete ?
11. Juli beim dortigen Magiſtrat eine Befowerde

Gemäß § 6 Poſt. baftet die Poſtverwaltung grund
gegen die Verweigerung des Ärmenſcheins ein mit

dem Erfolge, daß er am 19. Juli den Armenſchein ers
fäßlich von der Einlieferung bis zur Ablieferung für

hielt. Am 25. Juli ging beim 16. in B. das am

den Verluſt von Paketen, es ſei denn, daß er auf die 23. gl. Mts. geſtellte Geſuch des Rechtsanwalts zu D.

eigene Fahrläſſigkeit des Abſenders zurüdzuführen iſt. um Bewilligung des Armenrechts ein und am 27.

Vorausjeßung des Erſaßanſpruchs iſt, daß das gl. Mts. wurde das Armenrecht bewilligt und dem

Paket zu Verluſt gegangen iſt. Eine Sendung gilt Beklagten ein Anwalt beigeordnet; der von legterem

als verloren,wenn ſie weder an einen Empfangsberech
am 1. Auguſt eingelegte Einſpruch mit Antrag auf

tigten ausgehändigt, noch dem Abſender zurüdgegeben
Wiedereinſeßung in den vorigen Stand iſt am 3.

gl. Mts. beim Gericht eingegangen .
werden kann (Niggl, Poftrecht Bem. 5 zu 8 6 PoſtG .).

Das BG. meint, von einem unabwendbaren Zu
Würde das Paket auf Grund einer formell zu Recht fall i. S. von § 233 3PQ. fönne teine Mede ſein. Es

ergangenen Beſchlagnahmeberfügung von der Poſt- hält dem Beti. zunächſt entgegen , daß er ja von

verwaltung der Beſchlagnahmebehörbe ausgeliefert, ſeinem Auguſtgehalte dem Anwalt zu D. einen Koſten

ſo iſt die Aushändigung an einen Empfangsberechtigten vorſchuß von 50M bezahlt habe und daß er deshalb

erfolgt ; ein Fall des Verluſtes im Sinn des § 6 PoſtG . ebenſogut bereits von ſeinem Juligehalte den Anwalt

liegt ſomit nicht vor .
ju B., der ihn im vorausgegangenen Eheſcheidungs

Dies gilt ſowohl für den regulären Fall der Be
prozeſſe vertreten habe, den Koſtenvorſchuß hätte be

zahlen und ihn mit rechtzeitigem Einſpruch hätte be:
ſchlagnahme (88 98 ff. SIPO .), als auch für den Fall auftragen können . Damit vertennt das so. die Bes
der Beſchlagnahme der Präventivpolizei (Art. 20 deutung der Bewilligung des Armenrechts. 3ſt einmal
PStGB. , Art. 102 AS. STR .). Unter lettere Gattung durch deſſen Bewilligung anerkannt, daß die Partei

der Beſchlagnahmeverfügungen fallen auch die durch Prozeßkoſten nicht beſtreiten tann, ſo gilt dies uneins

das Kriegewucheramt verfügten (BayBfR. 1918 S. 136 , geſchränkt auch für die Zeit vor der Bewilligung.

18. 1918 Sp. 187). Das Geſetz ſtellt an die arme Partei nicht die Zu

Die Poſtverwaltung iſt verpflichtet die formelle mutung, daß ſie einſtweilen Koſten für die Wahrung

Sültigkeit der Beſchlagnahme nachzuprüfen (SS 631,
ihrer Hechte auslegen folle (RØ3. 12 S. 376) . Au.

aus dem Geſichtspunkte der äußerſten , nach Lage der
276 ed . 254 BGB. ). Die materielle Berechtigung der

Sache vernünftigerweiſe zu erwartenden Sorgfalt läßt
Beichlagnahme nachzuprüfen , iſt die Poſtverwaltung ſich eine Zumutung dieſer Art rechtfertigen. Und

weder verpflichtet noch berechtigt. hieran ändert ſich auch nichts, wenn es die Partei

Im Fall der Beſchlagnahme von Lebensmittel- tatſächlich auf irgend eine Weiſe möglich gemacht hat,

paketen und dgl. durch die Präventivpolizei wird in nachträglich einen Vorſchuß aufzubringen; deshalb

der Regel auch eigenes Verſchulden des Abſenders
darf ihr nicht ohne weiteres entgegengehalten werben ,

gegeben ſein , weil er die durch die Kriegsverordnungen
ſie habe die Sorgfalt verleßt, weil ſie den Vorſchuß

nicht ſchon früher bezahlt habe (MG3. 70 S. 125,
vorgeſchriebenen Verkehrsbeſchränkungen oder Ver

Gruchot 53 Š. 1100).
ſendungsvorichriften nicht beachtete und deshalb bei Keinen Unterſchied macht es, ob die Partei den

Aufgabe des Paketes mit der Beſchlagnahme rechnen nachträglich aufgebrachten Borſchuß an den Prozeßa

mußte. Amtsrichter Dr. Full in München . anwalt, wie in den angeführten früheren Fällen, oder,

wie hier, an einen anderen Unwalt bezahlt hat;

ferner ob die Urſache der verſpäteten Erlangung des

Armenrechts auf eine anfängliche Ablehnung des beim

Gericht eingereichten Geſuches oder auf eine Verzöges

rung in der Ausſtellung des behördlichen Armenzeugs

niffes zurüchuführen iſt.
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Weiter ſagt das BG., es könne nicht bezweifelt zahlung der ganzen Schuld angeboten ; aber der Al.

werden , daß der Rechtsanwalt zu B. auch ohne Koſten : habe vom Bell. nur 20 000 M zu fordern und vers

vorſchuß einen erteilten Auftrag zur rechtzeitigen Eins lange auch nicht mehr. Gegen deffen Willen ſei der

legung des Einſpruchs ausgeführt haben würde. Aber Befi. nicht berechtigt, die Reitſchuld zu bezahlen.

die Ueberzeugung des Bo., daß dies der Fall ge- Keinesfalls könne der Befl.zur Zahlung von 20587.55 M

weſen ſein würde, reicht nicht aus, um dem Beklagten gegen Herausgabe der Pjänder verurteilt werden.

falſche Maßnahmen zum Vorwurfe zu machen ; dazu Es iſt rechtsirrtümlich , wenn das BG. zur Berbeis

hätte es der Feſtſtellung bedurft, daß der Beflagte führung der Fälligkeit der Hauptſchuld es für ges

ſelbſt mit einem derartigen Verhalten des Anwalts nügend erachtet, daß der Kl. das Stonto des u. ges

habe rechnen können und an einer ſolchen Feſtſtellung ſchloſſen habe, ohne daß dieſem davon Mitteilung ges

fehlt es . Das BG. findet ſodann ein ſaumſeliges macht wurde, und daß es einen ausreichenden Erſat

Verhalten und falſche Maßnahmen des Beflagien für dieſe die Kündigung darſtellende Mitteilung an

darin , daß er nach Zuſtellung der Klage und weiter den Hauptſchuldner darin findet, daß der Kl . vor Er

nach Empfang des ablehnenden Magiſtratebeſcheide hebung der Klage den beflagten Bürgen zur Zahlung

die entſprechenden Maßnahmen zu ſpät eingeleitet aufforderte. Nach dem § 15 der Geſchäftsbedingungen

habe. Die Reviſion ſagt demgegenüber, daß alles, des Kl . , auf welchen ſich der Al. beruft, ſteht dem

was vor Zuſtellung des Verſäumnisurteils liege , hier Kontoinhaber wie dem Rl. das Recht zu, jederzeit den

nicht in Betracht kommen fönne, weil der Beflagte Kredit zu fündigen und den Schluß des Stontos ju

ja nur gegen den Ablauf der erſt damals in Lauf verlangen ; die Kündigung durch die Genoſſenſchaft

gefommenen Einſpruchsfriſt die Wiedereinſeßung ver- foll mit eingeſchriebenem Brief erfolgen ; die Genoſſens

lange. Dem fann jedoch nicht beigepflichtet werden . ſchaft foul , insbeſondere berechtigt" ſein , den ſofortigen

Die nach § 233 3PD. vom Beklagten zu verlangende Schluß des Stontos eintreten zu laſſen , wenn die Ver

äußerſte Sorgfalt erforderte ſein Tätigwerden ſchon hältniſſe des Schuldners nach Anſichtdes Borſtandes

nach Zuſtellung der Klageſchrift, da von vornherein fich ungünſtig geſtaltet haben . In 8 11 der Bedingungen

mit der Möglichkeit gerechnet werden mußte, daß iſt beſtimmt, daß. wenn bei Schluß des Stontos die

innerhalb einer ſpäter eingreifenden Prozeßfriſt nicht Zahlung nicht ſofort oder innerhalb der geſtellten

mehr alle erforderlichen Schritte rechtzeitig durchges Friſt erfolgt, die Schuld eingezogen wird . Die Be

führt werden könnten. Aber abgeſehen hiervon iſt ſtiminungen der 88 15 ff. enthalten eine den Geſchäfts

der Reviſion dahin beizutreten, daß in dem oben be- verhältniſſen des Hl. angepaßte Ausführung des in

zeichneten Verhalten des Beklagten nach Lage der § 355 Abſ. 2 HOB. ausgeſprochenen Saßes. Es er

Sache feine den Begriff des unabwendbaren Zufalls hellt, da der rechtsgeſchäftl. Bertehr auf Willens.

ausſchließende Saumſelig feit zu finden iſt. Ein ges erklärungen beruht und jeder Willensaft demzufolge,

wiſſer Zeitraum zur Ueberlegung der vorzunehmenden um Rechtswirkſamkeit zu erlangen, ſich in eine Ér

Schritte muß der Partei in allen Fällen zugeſtanden flärung des Widens nach außen umſeßen muß, daß

werden ; auch iſt die mangelnde Kenntnis vom Ge- nicht der innere Entſchluß des Kl., das Konto eines

ſchäftsgange der Behörden als ein die Anwendung Schuldners zu ſchließen , die Fälligkeit der Schuld

des §233 rechtfertigender Umſtand anzuerkennen ( JW . herbeiführen kann, daß der Schuldner nicht einfach

1892 S. 461 ", 1904 S. 75, 1909 S. 728a ]. (Urt. des dadurch zur ſofortigen Begleichung ſeiner Schuld vers

IV. ZS. vom 27. Juni 1918, IV 148/18). pflichtet werden kann, daß der Kl. in ſeinen Geſchäftss

büchern unter das Konto des Schuldners einen Strich

II.
zieht und einen Saldo berechnet ; vielmehr muß ihm

der Schluß des Kontos und der Schlußſaldo verlaut

Solange der Gläubiger dem fontoturrentſchuldner bart werden ; dies ſoll nach § 15 der Bedingungen die

weder eine Mitteilung über die Abſaließung desKoutos Genoſſenſchaft in der Regel durch eingeſchriebenen

noch ſonſt eine Kündigung hat zugeheu laſſen, tann er Brief tun . Dieſe Mitteilung ſtellt die Kündigung der

auch von dem Bürgen Begleichung der Routofurrcnt- Schuld dar. Wie jede Kündigung iſt dieſe Mitteilung

ſchuld wrichi beauſpruchen , mag auch eine Mitteilung an eine empfangsbedürftige Willenserklärung i . S. des

den sd ideit durch beſondere Umſtände wie ruſſide $ 130 BGB. Der Umſtand, daß der Schuldner ſich in

Kriegøge angenſchaft außergewöhnlich erſchwert ſein. ruſſiſcher Kriegsgefangenſchaft befindet, erſchwert gewiß

Daß fich der Bürge nur für einen Teil der Schuld die Mitteilung ; die Abſendung eines eingeſchriebenen

berbürgt gat, hindert nicht, daß er die ganze Schuld Briefes an ihn wird nicht angängig ſein . Das „ Zu

tilgt ; er erwirot auch gegen dolle Befriedigungdes gehen “ einer Willenserklärung gemäß § 130 BGB.

Gläubigere – deffen Forderung in der göhe der Bürg- ſegt voraus, daß der Empfänger ſich Kenntnis von

daftsleiſtung uud lann inſoweit auch die Uebertragung dem an ihn abgeſandten Schriftſtüc verſchaffen kann

der für die Forderung jonit beſtellten Sicherheiten be- (RO3 . Bd. 50 S. 191, JW . 1905 Š 488 Nr. 6 ). In

auſpruchen. "GB. $ S 267, 774. Aus den Gründen: ſoweit hiervon wegen äußerer Hinderungen nicht die

Zur Fälligkeit der Bauptſchuld äußert ſich das BG. Rede ſein kann , wie dies bei einem in feindlicher

dahin , daß freilich die Schuld dem Hauptſchuldner u. Striegsgefangenſchaft befindl. Kriegsteilnehmec zutrifft,

nicht habe gefündigt werden können , da dieſer ſich in wird nachgewieſen werden müſſen, daß das an ihn

ruſſiſcher Kriegsgefangenſchaft befinde. Aber die Schuld abgeſandte Schreiben tatſächlich an ihn gelangt iſt.

ſei als Kontofurrentſchuld unter den Geſchäftsbe- Außerdem ſteht aber dem Erflärenden der Weg der

dingungen des Kl . eingegangen, die dieſem jederzeit Zuſtellung (8 132 BGB.) offen , die in irgendeiner

den Schluß des Kontos geſtatteten , wenn ſich die Ver- Weiſe nach den Beſtimmungen der 3PO. erfolgen

hältniſſe des Schuldners nach Anſicht des Kl. uns fann. Die Schwierigfeiten , dem Schuldner die Mita

günſtig geſtalteten. Danach habe der Kl. gehandelt teilung von dem Schluſſe des Stontos zu Händen

und darauf den Bell. alsdann zur Bezahlung der kommen zu laſſen, gehen zu laſten des Gläubigers ;

Bürgſchaftsſchuld aufgefordert . Was die Herausgabe ſie ſind indeſſen nicht unüberwindlich ; auf irgendeinem

der für die Hauptſchuld beſtellten Sicherheiten betrifft, der zur Verfügung ſtehenden Wege läßt ſich die Mit

könne es dahingeſtellt bleiben , ob dieſe beſtehen. Die teilung ermöglichen. Jedenfalls kann die Fälligkeit

Herausgabeforderung ſei unbegründet, da die Konto- der Schuld ohne eine dem Schuldner vom Gläubiger

kurrentihuld des Hauptſchuldners mehr als 20000 M, zugegangene oder zugeſtellte Mitteilung von dem Konto

nämlich einſchließlich der Zinſen 20587.55 M betrage ; ichluß nicht angenommen werden . Der Bürge iſt nicht

erſt wenn die ganze Schuld bezahlt ſei , ſei der Kl. der Schuldner, ſeine Verpflichtung iſt von der des

zur Herausgabe der Sicherheiten auf Grund des 8 774 Hauptſchuldners abhängig ; erſt wenn die Hauptſchuld

BOB . verpflichtet. Freilich habe der Befl. die Bes fällig geworden, im Falle des 8 15 der Geſchäftss

n .
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bedingungen alſo der Schluß des Rontos dem Haupt- daß dort der 3. Senat ohne nähere Begründung, aber

ſchuldner durch Zugehen oder Zuſtellung einer Mit- auch ohne daß hierauf die Entſcheidung beruht, an

teilung verlautbart worden iſt, wird auch die Bürg: genommen hat, daß in einem folgen Falle dem sind

ſchaftsſchuld fällig. Die Zahlungsaufforderung an den Vertragsanſprüche gegen den behandelnden Arzt nicht

Bürgen anſtatt an den Hauptſchuldner tann jene zur erwachjen. Es wird dort ausgeführt, der Natur der

Fälligkeit erforderl . Mitteilung nicht erſeßen ; ſie iſt, Sache und der Verkehrsſitte entſpreche es, daß der

wenn ſie ohne die Grundlage der leßteren erfolgte, von den Eltern des Kindes zugezogene Arzt den Bers

wirkungslos. Was den zweiten Streitpunkt, die Üeber- trag mit den Eltern ſchließe; nur darauf ſei , von ganz

tragung der für die Shuld beſtellten anderweiten beſonderen Umſtänden abgeſehen, der immer ohne

Sicherungen an den zahlenden Bürgen, angeht, ſo weiteres erſichtliche und nach dem ſittlichen wie rechts

ſtellt das B. den rechtsirrigen Satz auf, daß der lichen Inhalt des Elternverhältniſſes notwendige Ber

Gläubiger ſich die vollſtändige Zahlung der Haupt- tragswille beider Teile gerichtet, und das Kind ſei

ſchuld durch den nur in Höhe eines Teiles verpflich- nur der Dritte, an dem ſich die dem Vater geſchuldete

teten Bürgen nicht gefallen zu laſſen brauche. Wenn Vertragsleiſtung des Arztes vollziehen ſolle. Jndeſſen

der Bürge, um die beſtellten Sicherheiten für ſich voll- bezieht ſich dieſe Begründung nur darauf, ob in Fällen

ſtändig zu befreien, die ganze Schuld zahlen will, ſo der vorliegenden Art der Vater des Kindes den Ver

kann der Gläubiger dem nicht widerſprechen; denn trag in eigenem oder als Vertreter ſeines Kindes in

jeder Dritte fann jahlen, es ſei denn, daß der Schuldner deſſen Namen ſchließe. Die Frage, ob nicht nach

widerſpricht (§ 267 BGB. ) . Freilich tritt die Wirkung 8 328 BOB. ein unmittelbares Rechtsverhältnis auch

des 8 774 Abſ 1 BGB . hinſichtlich des über die Bürg- des Kindes zum Arzte zuſtande gekommen iſt, hat dort

ſchaftsſchuld hinaus gezahlten Teiles der Bauptſchuld das RG. nicht weiter erwogen . Dagegen hat derſelbe

nicht ein ; die Wirkung des Ueberganges der Forderung 3. Senat in dem Urteil Entſch. Bd. 91 S. 21 in Bes

auf denZahlenden hat die Zahlung durch einen Dritten ziehung allerdings auf die Wohnungsmiete die Rechts

nach § 267 BOB. nicht. Wie die Reviſion zutreffend lage ausdrücklich unter dem Geſichtspunfte des Ver

ausführt, würde durch die Zahlung der ganzen Schuld trages zugunſten Dritter geprüft und, wenn dort ges

durch den Befl. mit 20 587.55 M die Schuld in Höhe ſagt wird, dem Mieter müſſe, wenn nicht beſondere

von 587.55 M getilgt ; in Höhe der 20000 M würde Umſtände vorlägen, die für den Vermieter erkennbare

aber der Uebergang der Forderung mit allen dafür Abſicht unterſteït werden, beim Abſchluß des Ver

ſonſt beſtellten Sicherheiten ſtattfinden und die Uebers trages auch den Borteil ſeiner Angehörigen wahrzu

tragung der legteren gefordert werden können . Allers nehmen und zu dieſem Zweď ihnen hinſichtlich der

dings fann der Befl. nicht ſeinem in erſter Linie ge- Mängel der Wohnung dieſelben Rechte gegen den

ſtellten Antrage gemäß zur Zahlung von 20 587.55M Vermieter zu verſchaffen, die ihm ſelbſt zuſtehen, ſo

nebſt Zinſen gegen Abtretung und Herausgabe der ſind das Erwägungen , die ohne weiteres auch auf das

Sicherheiten verurteilt werden, weil eine ſolche Schuld Nechtsverhältnis zwiſchen dem Vater eines minder.

des Bürgen nicht beſteht, ſondern nur umgekehrt, wie jährigen Kindes, ſowie dieſem ſelbſt und dem Arzte,

es dem Widerklageantrag entſpricht , der Kl.und Wider- der es behandeln ſoll, zutreffen (vgl. noch Entſch. Bd. 87

befl. zur Abtretung und þerausgabe der Sicherheiten S. 64 f.). Es braucht hierauf indeſſen die Entſcheidung

und zwar zum Betrage von 20 000 M gegen nicht gegründet zu werden , weil ſich auch die von der

Zahlung der 20 587.55 M. Ob auf die Weigerung des Reviſion erhobene Rüge als begründet erweiſt. Die

Ál. § 226 BOB. anzuwenden iſt, weil gar kein ver: angefochtene Entſcheidung beruht auf unrichtiger An

nünftiges Intereſſe des Gläubigers an der Feſthaltung wendung des § 831 BOB.

der Sicherheiten beſteht, kann dahingeſtellt bleiben . 2. Es ſteht feſt, daß der Schaden , den die Kl. er

Ebenſo, wie der Uebergang der Sicherheiten an den litten hat, ihr durch den Dentiſten A. in Ausführung

Befl. nach § 774 Abſ. 1 BOB. ſich geſtaltet, wenn die von Verrichtungen widerrechtlich zugefügt worden iſt,

Sicherheiten noch für andere Forderungen des Kl. zu denen der Bell. W. als Jnhaber eines zahnärztl.

haften, und ob hier die Beſtimmung des § 774 Abſ.1 Ambulatoriums ihn beſtellt hatte. Der Befl, haftet,

Šaz 2 BGB . Platz zu greifen hat, wonach der Ueber- wenn er nicht den ihm nach § 831 offenſtehenden Ent.

gang nicht zum Nachteile des läubigers geltend ge- laſtungsbeweis führt. Ein ſolcher war in der erſten

macht werden kann (vgl. NG3. Bd.76 S. 195 und | Inſtanz überhaupt nicht angeboten und in der zweiten
anderſeits RGZ.Od. 82 S. 133 und Warn . Rechtſpr. nach dem Tatbeſtande des angefochtenen Urteils nur

1914 Nr. 275). Denn das BG. hat in ſeinem Urteil in der Geſtalt: „ der Befl . macht geltend, daß er nur

über alle hier in Betracht kommenden Verhältniſſe Kaufmann und geſchäftlicher Leiter des Jnſtituts ſei

nichts feſtgeſtellt, ſondern unterſtellt, daß die Sicher- und daß er bei der Auswahl der beſchäftigten Zahn

heiten, deren liebertragung vom Bell . verlangt wird, ärzte und Techniker alle Sorgfalt beachtet habe “ ; der

für die gegenwärtige Hauptſchuld ganz und aus- Vorderrichter hat nicht ſo ſehr über leßteres, als viel

ſchließlich haften . ( Urt. des VI . ZS . vom 25. März mehr darüber Beweis erhoben, welche Qualifikation

1918, VI 35/1918) . E. zur Ausübung der Zahnheilkunde A. beſeſſen habe.

Er hat, nachdem der als Zeuge und Sachverſtändiger

III.
vernommene Zahnarzt M. befundet hatte, daß A. nach

mehrſemeſtrigem Studium der Medizin in „ ſehr guten

1. Rechtsverhältnis zwiſchen dem Urzte, der auf Praren “ ſich ſeine techniſchen Kenntniſſe erworben habe
Erſuchen der Glteru eines Kindes deñen Behandlung und ſchon ein Jahr beim Bell. beſchäftigt geweſen ſei ,

übernommen hat, und dem Kinde. BGB. $ 328. ohne nähere Begründung den Entlaſtungsbeweis für

2. Verpflichtungen des jeder ärztlichen Vorbildung ent: geführt angeſehen. Das iſt rechtsirrtümlich. Es iſt

behrenden Unternehmers einer zahnärztlichen Anſtalt; nichts dagegen einzuwenden , wenn der Vorderrichter
Abgrenzung der Aufgabe der beſchäftigten Zahutechnifer davon ausgeht, daß darin nicht ſchon ein Verſchulden

und Zahnärzte ; Auforderungen an den Entlaſtung8 : liegt , daß der Befl., obwohl auf dieſem Gebiet Laie,

beweis nach 8 831 BGB. Aus den Gründen : ein „zahnärztliches Ambulatorium “ gewerblich betreibt
1. Der Vorderrichter ſpricht der Stl. vertragliche Anſprüche und ſich damit zu zahnärztlicher Behandlung anbietet,

gegen den Bell. W. ab. Er beruft ſich dafür, daß die er durch Fachmänner als Angeſtellte ſeines In
durch den Vertrag des Vaters der Hl . mit W. wegen ſtitutes ausüben läßt. Aber gerade darum, weil er

Behandlung ſeines Kindes ein vertragliches Schuld- ſelbſt von der Sache nichts verſteht, wird er um ſo

verhältnis nur ihm ſelbſt gegenüber, nicht auch gegen : ſorgfältiger bei der Auswahl der Kräfte verfahren

über dem Kinde begründet worden ſei , auf das Urteil müſſen, denen er die Behandlung der Patienten an :
des No. in Entſch . Bd. 85 S. 183, und es iſt richtig, vertraut. Darüber, was nach dieſer Richtung der

4488



386 Rettſdhrift für Rechtspflege in Bayern . 1918. Nr. 23 u. 24.

4490

Bell. in Beziehung auf A. getan hat, iſt kein Beweis 1910 eine wirkſame Beſtätigung der wenngleich wuches

erhoben und nicht einmal eine Behauptung aufgeſtellt. riſchen Einzelgeſchäfte finden zu fönnen . Dies indefen

Eskönnte in Frage kommen, ob dieſer Mangelauss mit Unrecht. Keiner Ausführung bedarf, daß die in

geglichen ſei, wenn der erhobene Beweis ergeben hätte, $ 141 gedachte Neuvornahme des Geſchäfts nur dann

daß Á . eine in jeder Beziehung ſeiner Aufgabe ges wirkſam ſein kann, wenn ihr nicht derſelbe Mangel

wachſene Perſönlichkeit iſt, worauf von vornherein der als Nichtigkeitsgrund anhaftet wie dem früheren Ges

Beweisſaß abgeſtellt war. Aber dieſer Beweis kann ſchäft. Auch wenn in dem Schuldverſprechen vom

nicht durch daš für erbracht gelten, was M. hat mit- 20. Sept. 1910 ein ſolches abſtrakter Art i. S.des § 780

teilen können. Daß a. mehrere Semeſter Medizin BOB. gefunden wird, ſteht dies dem Einwande des

ſtudiert hat, muß nicht zu ſeiner Empfehlung dienen, Wuchers nicht entgegen . Auch dieſe abſtrakte Per

kann vielmehr auch gerade zu ſeinen ungunſten ge- pflichtungserklärung als ſolche hat der . unter Auss

deutet werden, und wenn man erfährt, daß er ſich in beutung des Leichtſinns und im Mißverhältnis zu

guten Pragen “ ausgebildet hat, ſo kommt es weniger ſeinen Leiſtungen erlangt (vgl. NGZ. Bd. 57 S. 96 ;

darauf an , wo es geſchehen iſt, als vielmehr wie und Plandº § 138, III 4c). (Urt. des VI. 25.vom 2. Mai

mit welchem Erfolge. Wenn ferner auch nicht davon 1918, VI 60/1918 ). E.

die Mede ſein kann, daß der Bekl. als Laie in Bes

ziehung aufdie eigentlich fachmänniſche Tätigkeit ſeiner
Angeſtellten als ſolche eine leitende Tätigkeit hätte

V.

ausüben müſſen , ſo war es doch ſeine Sache, als BGB. SS 1570, 116. Kann der Gatte, denen Ber

Unternehmer dafür zu ſorgen, daß der Betrieb im halten gegenüber dem anderen Gatten als Verzeihung

gangen in der erforderl.- Weiſe eingerichtet und im verſtanden werden konnte, fich darauf berufen, daß ihm

einzelnen den an eine ſolche Anſtalt zu ſtellenden Uns der Wille zu verzeihen gefehlt habe ? Aus den

forderungen entſprechend durchgeführtwurde. Es iſt Gründen : Das BG. erbli& t einen Scheidungsgrund

zu beachten, daß derBekl. ſeine Anſtalt als eine zahn- ' darin , daß dieBell. ſich durch ihr heimliches Schulden

ärztliche bezeichnet, was bei dem vielerörterten und machen und die zur Dedung der Schulden verübten

allgemein bekannten Gegenſaße zwiſchen Zahnärzten Unterſchlagungen ſowie durch ihre unbegründete maßs

und Zahntechnikern bei den Leuten die Vorſtellung loſe Eiferſucht immer mehr in eine Stimmung verſeßt

erweden muß, daß fie gerade auch auf Behandlung habe, in der ihr der Selbſtmord unter gleichzeitiger

durch einen Zahnarzt rechnen können. Kann dem Tötung des Kindes als der einzige Ausweg erſchienen

gegenüber auch nicht ohne weiteres beanſtandet werden, ſei , daß ſie ſich vorgeſtellt habe, wie ſchwer fie den Al .

daß der Bekl. außer einem oder mehreren Zahnärzten durch die Tötung des geliebten einzigen Kindes treffen

noch Zahntechniker angeſtellt hat, ſo muß doch vor. werde, daß fie ſich nicht geſcheut habe, dieſen Plan

geſorgt ſein , daß genau beſtimmt wird, in welcher mit anderen Frauen zu beſprechen , daß fie troß deren
Weiſe, in welchem Umfang und unter welchen Bors Abmahnungen ſogar im September 1914 einen mißs

ausſeßungen die nur techniſch ausgebildeten Angeſtellten lungenen Verſuch unternommen, nach zwei Monaten

mehr oder weniger ſelbſtändig verfahren dürfen. Mag eine neue Unterſchlagung begangen und ihr Bor:

man noch im übrigen über den Unterſchied zwiſchen haben bezüglich des Kindes auch ausgeführt habe .

Bahnarzt und Zahntechniker denken, wie man will, Die Reviſion wendet ſich gegen die Ausführungen des

immer wird für den Techniker wie auch für den Zahn- BG. , daß eine Verzeihung nicht ſtattgefunden habe .

arzt eine Grenze gezogen ſein, wo er im gegebenen Sie hält dieſe Ausführungen für rechtsirrtümlich, weil

Fall erkennen muß, daß zum Verſtändnis der Er- es für die Verzeihung eines Scheidungsgrundes nach
krankung und zur zweđentſprechenden Behandlung die 8 1570 BGB. nicht auf die innere Åbſicht, ſondern

Zuziehung eines in der geſamten Wiſſenſchaft aus- darauf ankomme, wie die Kundgebung, dem Verzeihenden

gebildeten Arztes erforderlich wird . Der Leiter einer bewußt, von dem anderen Gatten habe verſtanden

zahnärztl . Anſtalt muß fich vergewiſſern, ob der Mann, werden müſſen . Ein geheimer Borbehalt ſei nicht zu

den er anſtellen mill, die hierzu erforderliche Umſicht berüđſichtigen. Der Angriff kann teinen Erfolg haben.

befißt und darauf dringen , daß der Angeſtellte es tut. Richtig iſt, daß auf die Verzeihungserklärung der

(Urt. des VI. ZS. vom 23. April 1918, VI 58/1918) . Grundſag des § 116 BOB. Anwendung findet. Die

E. fundgegebene Berzeihung iſt nicht deshalb nichtig, weil

IV.

ſich der Erklärende insgeheim vorbehält, das Ertlärte

nicht zu wollen (vgl. JW. 1901 , 386 ; 1905 , 371 " ).

zu § 138 Abſ. 2 BGB. 1. Und bei der Ueber. Man darf aber nicht, wie anſcheinend die Neviſion

laffung von Waren zum Ladenpreið fann ein Mißver- will, auf eine ſolche Verzeihung die nur für den

hältnis zwiſchen Leiſtung und Gegenleiſtung gegeben ſein . rechtsgeſchäftl. Verkehr beſtimmte Auslegungsregel

2. Nichtigkeit der Neuvornahme eines Geſchäfte oder anwenden, daß ein jeder die Erklärung ſo gegen fich

eines abſtratten Schuldverſprechens wegen Wuchers. gelten laſſen muß, wie ſie der Gegner nach Treu und

BOB. $$ 141 , 780. Aus den Gründen : 1. Die Glauben verſtehen durfte (vgl. NGZ. Bd. 88 Nr. 105

Reviſion machtgeltend , daß die Zigarren dem Haupt- S. 428) . Das Borhandenſein einer Berzeihung nach

ſchuldner zum Ladenpreiſe berechnet worden ſeien ; in- $ 1570 BOB . iſt vielmehr in aller Regel davon abs

ſoweit fönne von einer Bewucherung, insbeſondere hängig, daß der Gatte wirklich die Verzeihung gewollt

von einem auffälligen Mißverhältnis zwiſchen Leiſtung hat. Eine Ausnahme findet ſtatt, wenn der Gatte in

und Gegenleiſtung nicht die Rede ſein. Aber die Bes einer aufTäuſchung berechneten Weiſe einen mit ſeinem

jahung eines Mißverhältniſſes der Leiſtungen wird äußeren Verhalten in Widerſpruch ſtehenden inneren

dadurch nicht rechtsirrig. Das BG. nimmt ohne Rechts- Willen ſich vorbehalten hat. Ein ſolcher Vorbehalt

verſtoß an, daß der im Ladenpreis enthaltene Geſchäfts- findet, da ein derartiges Verhalten unſittlich iſt, nach

nußen ſehr erheblich ſei , und dieſe Annahme kann um dem Geſetz keine Anerkennung . So liegt aber der gegens

ſo weniger Bedenken begegnen, als unſtreitig jeweils wärtige Fall nicht. Nach den Feſtſtellungen des BG.

größere Mengen zu dieſem (Einzel:) Preis abgeſekt hat zwar der Kl. in der Zeit vom 21. Dez. 1914 bis

worden ſind. Außerdem , aber ergibt auch ſchon der zur Beerdigung des Kindes am 26. Dez. wiederholt

Zwang, eine ſonſt nicht gewünſchte Ware nehmen zu die Bell. im Krankenhauſe beſucht, ihr Blumen, Obſt,

müſſen, um das Darlehen zu erhalten, als ſolcher ein Badwerk gebracht und ihr tröſtend zugeſprochen, die

Mißverhältnis der Leiſtungen i. S. des § 138 Abſ. 2, Schulden ſeien bezahlt, es werde alles wieder gut

von dem wirklichen Werte jener Ware an und für ſich werden, ſie ſolle nur erſt geſund werden. Er hat aber

abgeſehen (V 134/06 ). 2. Unter Berufung auf BOB. feſtgeſtelltermaßen nicht die Abſicht gehabt - wie aus

§ 141 glaubt die Reviſion, in der Urkunde vom 20. Sept. ſeiner Erklärung gegenüber der Zeugin St. und aus
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E.

ſeinem von der Frau Sch. bezeugten ſpäteren Verhalten ſtellt. Zu Unrecht beruft fich die Reviſion für ihre

zweifellos hervorgeht – der Bell . zu verzeihen und gegenteilige Auffaſſung auf die auch vom BG. ge

mit ihr die Ehe fortzuſeßen , und hat eine ſolche Wer- würdigte Entſcheidung des RG. Bd. 67 S. 325. Dort

zeihungauch nichtausgeſprochen .Sein Benehmen erklärt iſt die zur Sicherung gewiſſer Anſprüche aus einem

ſich vielmehr nach der Annahme des BG. daraus, daß gegenein Verbotsgeſek verſtoßenden und darum nich

er an den baldigen Tod der Bell. die nach ihrer tigen Vertrag hingegebene Staution deshalb nicht als

Angabe an den erſten drei Tagen noch bewußtlos war „ Leiſtung “ i. S. des § 817 Saß 2 angeſehen worden,

- geglaubt hat und ihr die leßten Tage durch ſeine weil ſieeinerſeits nicht in Erfüllung des Hauptver

Tröſtungen hat erleichtern wollen . Wenn daher unter trages,ſondern nur in Erfüllung eines Nebenvertrages

den Umſtänden des vorliegenden Falls der Berufungs- übergeben war, der der Sicherung einer im Haupt

richter eine Verzeihung für nicht gegeben anſieht, ſo vertrag übernommenen Verbindlichkeit diente, und weil

iſt in dieſer Beurteilung ein Mechtsirrtum nicht zu andererſeits ein Grund für den dauernden Uebergang

finden. Die Befl. fonnte auch nicht erwarten, daß der des Pfandes in das Vermögen des andern Teils noch

Al., der durch die grauenvolle Tat der Tötung des nicht gegeben war. Beide dort fehlenden Vorauss

Stindes in ſeinem Empfinden auf das tiefſte verleßtwurde, feßungen ſind hier gegeben . Befiges- und Berfügungs

pich ſogleich würde überwinden können, ihr die hierauf machtüber die Wertpapiere ſind nach den Feſtſtellungen

abzielenden Sandlungen zu verzeihen . Wie das BG. des BG. eingeräumtworden unmittelbarin Erfüllung

feſtſtellt, hat die Bell . dieſe Wirkung vorausgeſehen der ſittenwidrigen Vereinbarung, die nicht nur bes

und es fann deshalb um ſo weniger angenommen zweďte dem Bell. ein Pfand für die hingegebenen

werden , daß der Ml. im Widerſpruch mit ſeinem äußeren Darlehen zu verſchaffen , vielmehr darüber hinaus dem

Verhalten ſich insgeheim vorbehalten habe, nicht zu Bell. ermöglichen ſollte , weiteren Gewinn aus der

verzeihen . (ürt. des IV. ZS. vom 25. April 1918, Spielertätigkeit des Hl. zu ziehen ; und ein Grund für

IV 24/1918 ). den dauernden Uebergang in das Vermögen der Bell.

4456 war eingetreten, da die Müdforderung der Wertpapiere

nach dem Willen des Kl. dann ausgeſchloſſen ſein ſollte,
VI.

wenn er mit der Müdgabe der dem Verkaufswerte der

Unter welchen Vorausſeßungen tann eine Berpfän : Wertpapierè gleichkommenden Darlehen im Rüdſtand

dung eine Leiſtung i. S. des $ 817 Sak 2 BGB. ſein ? und die unter Androhung des Selbſthilfeverkaufs ge

Der Kl. iſt Mitglied des bekl. Alubs, der ſeine Eins ſtellte Friſt fruchtlos verſtrichen war, Bedingungen,

nahmen in der Hauptſache ausdem in ſeinen Räumen die unzweifelhaft eingetreten waren. Die Reviſion

betriebenen Glüdſpiel durch Erhebung ſogenannter fann hiergegen nicht mit Erfolg geltend machen, daß

Kartengelder bezieht. Der Kl., der dem Beti. als ge- die ganze Vereinbarung der Parteien als gegen die

wohnheitsmäßiger Spieler bekannt war, vereinbarte guten Sitten verſtoßend nichtig geweſen und daher

mit dem Bell., daß dieſer ihm gegen Verpfändung von eine Fälligkeit der Forderung auf Rüdgabe der Dar

Wertpapieren Darlehen zum Weiterſpielen gewähren lehen garnicht eingetreten ſei. Denn wenn die Ueber

ſollte. Er hat auf Grund dieſer Übrede dem Bell . tragung des Beſißes und der Verfügungsmacht an den

die in den Urkunden vom 7. und 10. Febr. 1917 be- Wertpapieren nicht nur einer Sicherung der hingegebenen

zeichneten Wertpapiere im Nennwerte von 95 000 M Darlehen diente, ſich vielmehr als eine ſelbſtändige

übergeben . Jn den Urkunden heißt es, der Befl . folle Leiſtung des Kl. auf Grund des zwiſchen den Parteien

berechtigt ſein, ſich durch Verlauf der Papiere mittels in beiderſeitigem Jntereſſe getroffenen gegenſeitigen

einer Bank an der Börſe zu deđen , falls der Al . ſeinen Uebereinkommens darſtellte, ſo wurde die Gültigkeit

Zahlungsverbindlichkeiten nicht pünktlich und binnen dieſer dem Willen der Beteiligten entſprechenden Vers

einer ihm zu ſtellenden Nachfriſt von 3 Tagen nach- mögensverſchiebung von der aus 8 138 BOB. folgenden

tommen würde . Der Bell. hat der Abrede gemäß dem Nichtigkeit des Kaufalgeſchäftes an ſich nicht berührt.

AI. Darlehen in Höhe von 80 000 M gewährt und Kl. ſtellt ſich ſelbſt auf dieſen Standpunkt,wenn er die

demnächſt gekündigt. Die ihm unter Androhung des Müægängigmachung dieſer Vermögensverſchiebung als

Selbſthilfeverkaufs geſeßte Nachfriſt hat der Kl . fruchtlos eine dem Bell . zugefloſſene ungerechtfertigte Bereiches

derſtreichen laſſen . Daß die Wertpapiere einen höheren rung auf Grund des 8 812 BOB. fordert . Der Durch

Verkaufswert wie die gewährten Darlehen haben , iſt führung ſeines Anſpruchs ſteht aber nach der hiernach

wie das BG. feſtſtellt – nicht anzunehmen. Das zutreffenden Annahme des BG. der $ 817 Sa 2 BGB.

RG. billigte die Abweiſung der Klage auf Herausgabe hindernd entgegen. (Urt. des IV. ZS. vom 25. April

der Wertpapiere . 1918, IV 30/1918 ). E.

Aus den Gründen : Nach den Feſtſtellungen

des BG. , wonach bei der zwiſchen den Parteien ge

troffenen Vereinbarung die Abſicht des Mi. dahin ging,
VII.

ſeiner über alles Maß hinausgehenden ſein Bermögen Der Wert eines „ Uudjugörechts " iſt teine Eigen

zerrüttenden Spielerleidenſchaft zu fröhnen, die Abſicht idhaft der Grundſtüde, auf dem es laftet. Aus

des Befl. dahin, dieſe Leidenſchaft zu ſeinem Vorteil den Gründen : Das BOB. unterſcheidet in den

auszunußen und dadurch die für ihn gewinnbringende S8 434-443 und 459–493 zwiſchen Mängeln im

Spielertätigkeit zu vermehren, begegnet die Annahme Necht und Mängeln der Sache und ſieht in § 463

des BG., daß jene Vereinbarung gegen die guten und unter den dort bezeichneten Vorausſeßungen einen

Sitten verſtoße und deshalb nach § 138 BGB . nichtig Anſpruch auf das Erfüllungsintereſſe oder nach der

ſei, keinem rechtlichen Bedenken. Es fann auchrechtlich Geſekesſprache einen Anſpruch auf Schadenserſaswegen

nicht zweifelhaft ſein , daß jede der von beiden Parteien Nichterfüllung nur für die Fälle vor, daß der ver

in Ausführung der Vereinbarung bewirkten Leiſtungen kauften Sache eine zugeſicherte Eigenſchaft fehlt, oder

im Hinblid auf ihren verwerfl. Zweď für ſich allein daß ſie mit einem vom Verkäufer argliſtig verſchwiegenen

einen Verſtoß gegen die guten Sitten darſtellen würde Fehler behaftet iſt, wie ihn der $ 459 in ſeinem 1. Ab

und daher nach 8 817 Sab 2 BOB. nicht zurückgefordert faze näher bezeichnet, alſo bei Mängeln der Sache.

werden könnte. Nur darum tann es ſich daher noch Das Belaſtetſein des verkauften Gegenſtandes mit

handeln , ob die von der Reviſion allein bekämpite Rechten, die von Dritten gegen den Käufer geltend

weitere Annahme des BG. rechtlich zutrifft, daß die gemacht werden können, des verkauften Grundſtüds

in Erfüllung der Vereinbarung vorgenommene Vers insbeſondere mit einem ſich teils als perſönliche Dienſts

pfändung derWertpapierein dem Augenblid, wo die barkeit teils als Meallaſt darſtellenden Auszuge, be

Berkaufsberechtigung des Bell. in Kraft trat, ſich als zeichnet dagegen nach dem § 434 einen Mangel im

Veiſtung i. S. der gedachten Geſeßesbeſtimmung dars Recht. Ließe ſich der Wert eines Gegenſtandes über
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haupt als Eigenſchaft auffaſſen , ſo würde der Wert

des das faufgrundſtüd belaſtenden Auszuges eine

Eigenſchaft dieſes Auszuges , nicht aber auch eine

Eigenſchaft des Kaufgrundſtücs ſein . Zwar ſind unter

Eigenſchaften einer Sache nach einer ſtändigen Recht

ſprechung nicht nur die natürlichen, der Sache an ſich

zukommenden Eigenſchaften , ſondern auch ſolche tat

ſächlichen oder rechtlichen Verhältniſſe zu verſtehen,

die zufolge ihrer Beſchaffenheit und vorausgeſepten

Dauer nach der Verkehrsanſchauung einen Einfluß

auf die Bewertung der Sache zu üben pflegen . Er

forderlich iſt aber, daß dieſe tatſächlichen oder recht

lichen Verhältniſſe ſich unmittelbar auf die Sache be

ziehen, mit ihr ſelbſt derart verbunden ſind, daß das

Eigentum an der Sache ſie als Teile ſeines Gegen

ſtandes und Jnhaltes in ſich ſchließt; dies trifft

bei dem Wert des das Kaufgrundſtück belaſtenden

Auszuges ebenſowenig zu, wie bei der Unkündbarkeit

einer das Staufgrundſtüc belaſtenden Bypothef. Anders

verhält es ſich mit der Ertragsfähigkeit des Kauf

grundſtücks und mit den ſeinen Ertrag mindernden

Unfoſten in dem Falle, auf den ſich das von der

Reviſion in Bezug genommene Urteil des Senats

(RGZ . Bd . 83 Nr. 53) bezieht . (Urt. d . V. ZS. vom

27. April 1918, V 368/17 .)

frankten zu wandeln, was denn auch bereits im Urteil

vom 26. Januar 1910 der IV. Senat (IV. 180/09) ans

genommen hat. Unanfechtbar iſt weiter die Feſts

ſtellung, daß dem Ml . dieſe Eigenſchaft ſeiner Ehefrau

erſt durch das Gutachten Qu.s in dem Sinne bekannt

geworden ſei , wie das Gefeß es erfordere, um den

Lauf der Anfechtungsfriſt in Gang zu ſeßen . Die

Reviſion , die das beanſtandet, geht hierbei ſchon von

einer unrichtigen Vorausſeßung aus, wenn ſie aus

führt, es fomme nicht darauf an, ob der Kläger den

Grund der Krankheitserſcheinungen odergar die wiſſen

ſchaftliche Bezeichnung für ſie ertannt und gefannt

habe; nicht dieſer Grund, ſondern die Erſcheinungen

der Krankheit, der gang zur Verlogenheit, zu Streit

und Zank ſeien die perſönl. Eigenſchaften und dieſe

habe der Kl. gekannt, als er die Ehe geſchloſſen habe ;

és könne i . S. des § 1333 BGB . feinen Unterſchied

machen, ob es ſich dabei um angeborene Charakter

fehler, um Ausflüſſe eines Nervenleidens oder um Er

ſcheinungsformen von Øyſterie handle. Gerade das

iſt abzulehnen. Es mag Strankheiten geben, deren Be

deutung für die ehel . Gemeinſchaft fich in den ſtörenden

Merkmalen erſchöpft. Von der ausgeſprochenen pyſterie

läßt ſich das ſicherlich nicht ſagen. Schon für die -

auch für das innere Verhältnis der Gatten zu einander

bedeutſame – ſittliche Bewertung des Menſchen iſt

der Unterſchied zwiſchen angeborenen Charakterfehlern

und Nervenſchwäche erheblich. Dazu kommt der praf

tiſche Geſichtspunft, daß die inneren und äußeren Mos

tive gegen das Unerlaubte und Schlechte im geſunden

Menſchen ganz anders wirken, wie im hyſteriſchen,

wie denn ſchließlich auch die Zwangsmittel des Rechts

daran zu verſagen drohen, daß die Verantwortlichkeit

des Kranken für ſein Tun in Frage geſtellt iſt. ( Urt.

des VI.ZS. vom 10. Juni 1918, VI 68/1918 ). E.

n .

4452

4491

VIII

BGB. SS 1333 , 1339. Die vyfterie eine die Alta

fechtung der Ehe rechtfertigende perſönliche Eigenſchait.

Der Lauf der Anfechtung8jriſt ſeit Erkenntnis des hy :

fteriſchen Zuſtande , nicht bloß Renntnis der einzelnen

Erjcheinungen vorane, in denen fich die Hyſterie äußert.

Aus den Gründen : Die Feſtſtellung, daß die Befl.

an ſchwerer Hyſterie leidet, die ſchon beſtanden hat,

als ſie die Ehe einging, beruht auf dem ärztl. Gut

achten, das darüber ergangen iſt, inwiefern die Bell.

für ihr ħandeln und Weſen voll verantwortlich iſt,

und das zu dem Ergebnis gelangt, daß ſie nicht etwa

nur an Nervoſität im landläufigen Sinne des Wortes

leide, daß vielmehr eine ausgeſprochene Hyſterie vor

liege, ein klar umſchriebener Krankheitszuſtand, der an

der Grenze der geiſtigen Erkrankung ſtehe , der eine

beſondere Abartung der geiſtigen Perſönlichkeit dar

ſtelle und zeitweiſe ſich ſteigere zu wirflichen, wenn

auch vorübergehenden Zuſtänden von Geiſtesſtörung
und von Bewußtloſigkeit. Alle Dinge – jo heißt es

an einer anderen Stelle des Gutachtens für ſich

allein betrachtet, erſcheinen als Charakterfehler ; ſie

ſind es aber nicht in einfach normalemn Sinne, nach

dem bei Frau S. einmal der Nachweis der Hyſterie

in einer ganzen Reihe klarer Erſcheinungen geführt

worden iſt, und weiter : es dürfte zutreffen , daß Frau S.

durch ihre Natur gewiſſermaßen zwangsmäßig zu Zu

ſammenſtößen mit der Umwelt gedrängt wird. Zu

der Frage, ob die Krankheit heilbar ſei , hat Dr. G.

erflärt, einzelne Erſcheinungsformen der Krankheit
könnten vorübergehend beſeitigt werden , aber die hy

ſteriſche Beſchaffenheit ſelbſt bleibe und inſoweit ſei

die Strankheit als nicht heilbar zu bezeichnen . Gegen

dieſe Feſtſtellung des Vorderrichters hat die Meviſion
Angriſſe nicht gerichtet.Es iſt auch nichts gegen ſie

einzuwenden. Wenn die Rechtſprechung unter Billigung

des RG. einerſeits nicht nur Geiſtesfrankheit, ſondern

unter beſtimmten Vorausſetzungen auch ſchon die An

lage zu einer ſolchen , andererſeits ſchwere Charakter

fehler als perſönliche Eigenſchaft i . S. des § 1333 BGB .

anerkannt hat ( Warn . 1908 Nr. 323, 1912 Nr. 395 ),

wenn ferner auch Epilepſie die Anfechtung der Ehe

unter Umſtänden begründen fann (RG. vom 26. Mai

1913 IV 46/13) , ſo wird das gleiche auch von der

Hyſterie in der hier vorliegenden Geſtalt ohne weiteres

anzunehmen ſein , von der der Sachverſtändige' ſaat,

daß ſie an der Grenze der geiſtigen Erkrankung ſtehe

und dazu angetan ſei , die ganze Perſönlichkeit der Er

IX .

Jagdunfall. Borfidhtepflicht der Jägere, insbeſon

dere bei einer Treibjagd Haftung des Jägerð für die

durch ein abgepralltes Schrotloru verurſachte Körper

verlchung. Aus den Gründen : Das BG . läßt dahin

geſtellt, ob der Kl . durch den Schuß des Bekl. verlegt

worden iſt, und ob die geringe Jagderfahrung des

Bell. zu berüţſichtigen ſei. Denn auch nach der all.

gemeinen Jagderfahrung könne ein Verſchulden des

Befl . , das von dem Sachverſtändigen E. bejaht, von

dem Sachverſtändigen D. verneint werde, nicht als

bewieſen gelten . Da der Boden mit Moos bedeďt

und nicht gefroren geweſen ſei, keine Steine dort frei

gelegen ſeien, und wegen des weichen Wetters kein

Åbprallen von den Bäumen in Betracht gekommen ſei ,

habe auch ein vorſichtiger Schütze nicht damit zu

rechnen brauchen , daß ſich unter der Moosdede Steine

befänden , an denen ein Schrotforn abprellen und einen

Treiber treſſen fönnte. Die Auffaſſung des BG . wird

von der Reviſion mit Recht befämpft. Zunächſt iſt

bisher darüber kein Zweifel aufgetreten, daß die Ents

fernung der Treiber von der Schußitelle nach jagd .

licher Erfahrung feineswegs groß genug war, um die

Gefährdung der Treiber durch einen Prellſchuß zu

hindern . Die Verlegung des Kl. iſt alſo inſoweit, als

ein abgeprelltes Schrotforn bis zu ihm geflogen iſt,

nicht etwa einem außergewöhnlichen und unvorher

ſehbaren Zufall zuzuſchreiben . Sondern mit der Ges

fahr für die Treiber mußte gerechnet werden, wenn

das Geſchoß einen zum Abprellen geeigneten harten

Körper traf. Mithin ſpißt ſich die Frage allein darauf

311 , ob der Befl., weil der Boden eine Moosdecke trug,

und feine Steine ſichtbar waren , den Schuß ohne Ver

leßung der gebotenen Sorgfalt abgeben durfte. In

gejährlicher Nähe von Menſchen ſoll nur dann ſcharf

geſchoſſen werden , wenn mit Gewißheit oder mit ihr

gleichſtehender hoher Wahrſcheinlichkeit anzunehmen

iſt, daß keine Menſchen unmittelbar durch den Schuß
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oder durch ein Abprellen des Geſchoſſes getroffen werden 11. Okt. 1911 abgetretene Hypothet an das Konto des

können . Von dieſer Regel beſteht für Jäger feine Aus- Notars Dr. B. in $. abzuſchreiben . “ Darauf zahlte

nahme. Die Anſicht des Sachverſtändigen D. , daß bei Kl. nach Empfang der øypothełenbriefe 40 000 M an

der Schnelligkeit, mit der bei einer Treibjagd ge- B. Die Teilhaber der Befl. hatten von dem Betrug

ſchoſſen werde, der Schüße keine Zeit habe, zu über- feinerlei Kenntnis . In einem Vorprozeß haben die

legen , welche Gefahr durch den Schuß entſtehe, muß Geſchwiſter H. gegen den Kl. die Rückgabe der øypo

mißbilligt werden . Der Jäger hat vielmehr bei jeder thefenbriefe erſtritten . Der Kläger fordert nunmehr

Art der Jagd, auch in der Faſt der Treibjagd, die von der Befl . Erſtattung der 40 000 M, ſei es aus

Pflicht, ſich im Zaum zu halten und ſelbſt ein ſicheres Darlehen, ſei es aus dem durch das Schreiben vom

und begehrenswertes Wild ſich entgehen zu laſſen, 12. Oft. 1911 ihm erteilten Auftrag. Beide Vorder

wenn durch einen Schuß Jagdgenoſſen , Treiber oder gerichte haben die Befl . verurteilt und das NG , das

Fremde in Gefahr gebracht werden. Auf die Moos- gebilligt, weil, auch wenn fein Darlehensvertrag vor

dede in einem Baumbeſtand ſoll daher, wenn ſich liegen ſollte, jedenfalls das Schreiben vom 12. Oft.

Menſchen in der Nähe befinden, nicht geſchoſſen werden, 1911 einen Zahlungsauftrag der Befl. an den Kl .

ſofern der Schüße es nicht für ausgeſchloſſen halten bildet, aus dem ſie erſtattungspflichtig geworden ſei .

darf, daß unter dem Moos Steine, Wurzeln oder A us den Gründen : 1. Jn den Vorinſtangen

andere harte Gegenſtände verborgen ſind, die das Ab- iſt die Frage gar nicht ſtreitig geweſen , ob etwa die

prellen des Geſchoſſes und die Beſchädigung der Men- Willenseinigung über den Auftrag dadurch gehindert

ichen ermöglichen. Das BG. hat nun nicht etwa feſt- wurde, daß der Kl. ihn dahin verſtand , er folle gegen

geſtellt, daß dort, wohin der Bekl . geſchoſſen hat, unter Abtretung der V.dorfer Hypotheken an B. als Empfangs

dem Moos feine Steine oder ſonſtigen harten Gegens bevollmächtigter der Befl . zahlen, während die Bell.

ſtände zu erwarten waren, ſondern es ſpricht ganz meinte, er ſolle gegen Abtretung der W.burger

allgemein aus, daß auch ein vorſichtiger Schüße nicht Hypotheken die Valuta an B. als Darlehensnehmer

damit zu rechnen brauche, daß unter der Moosdece entrichten . Die Bedenken der Reviſion zu dieſem Punft

eines Waldes oder einer jungen Schonung ſich Steine greifen nicht durch . Die Parteien waren darüber einig,

befänden . Damit iſt der Begriff der Fahrläſſigkeit daß der Kl. den Gegenwert der von der Befl . an ihn

verfannt. Denn, wenn feine beſondere, bis jeßt nicht abgetretenen Hypotheken dem B. auszahlen ſollte.

feſtgeſtellte und nicht behauptete Beſchaffenheit des W.burger Hypothefen waren überhaupt nicht an ihn

Bodens vorlag, mußte der Befl . bei nur einiger Be- abgetreten worden , ſondern nur die V.dorfer Hypo

dachtſamkeit mit der naturkundlichen Tatſache und Er- thefen. Der Auftrag der Befl , wie er erklärt wurde,

fahrung rechnen, daß im deutſchen Wald vielfach Steine hatte alſo ſachlich feinen anderen Inhalt und Gegen

oder harte Holzteile unter der Oberdede des Bodens ſtand als die Bezahlung des Gegenwertes der V.dorfer

dem Auge unſichtbar ſtecken . Wenn er dennoch in der Hypotheken und der Kl . fonnte ihn nach der Sach

Richtung gegen die nahen Treiber geſchoſſen hat, ob- lage gar nicht anders verſtehen , da ihm andere als die

wohl ſie durch einen Preüſchuß getroffen werden konnten , V.dorfer Hypotheken nicht abgetreten waren . Die

ſo hat er die ſchuldige Müdſicht auf ihr Leben und Bekl . muß ſich daher gefallen laſſen und als damit

ihre Geſundheit und damit die erforderliche Sorgfalt einverſtanden erachtet werden, daß der Sil. an B. den

aus den Augen geſeßt . (Urt. des VI. ZS. vom 17. Juni Gegenwert der ihm abgetretenen Hypotheken zahlte .

1918, VI 93/1918) . E. Hat F. andere Hypotheken im Auge gehabt, ſo hat

er ſich über den Inhalt ſeiner Erklärung geirrt, der

X
Vertrag iſt jedoch zuſtande gekommen. Der Vertrag

iſt auch wirfſam geblieben , da die Befl . ihn nicht an

Mangelnde Willenseinigung der Parteien oder 3rr: gefochten hat.

tum über den Juhalt der Erllärung ? (BGB. $$ 154, 2. Während das LG. in der Zahlung der 40 000 M

119) . Zum BegrifiHuſwendungen i . Š. deø $ 670 BGB., an B. ein Aufwendung i . S. des § 670 LOB . ſieht,

beſondere beim Zahlungeauftrag. Saltung des Auf- die die Befl. zu erſtatten habe, läßt das BG . die

traggebere aus einem beliügeriſcherichlidenen Zahlungė- Zahlung nicht als Aufwendung gelten . Darunter ſei

auftrage gegenüber dem Beauftragten , der von dem eine auf freiem Willen beruhende Auslage und Auf

Gmpfänger des Geldes durch Täuſdung über die ge- opferung von Vermögenswerten zur Erreichung eines

währte Sicherheit beſtimmt wordeu iſt, das Geld her: beſtimmten Zweds zu verſtehen . Davon fönnehier

zugeben. Der frühere Notar B. hat unter Ausnußung nicht wohl geſprochen werden , da es ſich um keine

der Vertrauensſeligkeit ſeines Schwagers ♡ans F. , eines Auslage oder Aufopferung zur Erreichung des Auf

Teilhabers der Befl., auf folgende Weiſe von dem Ml. tragszweds, ſondern um die Erfüllung des Auftrags

40 000 M erſchwindelt . Für die Geſchwiſter H. waren auf ſelbſt gehandelt habe . Die Erſappflicht der Befl . gründe

Grundſtüden in V.dorf Neſifåufpreishypotheken einges ſich vielmehr darauf, daß ſie ſchuldhaft bei Erteilung

tragen . B., der das øypothefengeſchäft beſorgthatte, ließ des Auftrags den Schaden des fil. verurſacht habe.

hiefür Hypothefenbriefe ausſtellen , die er einbehielt . Auf Ihr Verſchulden beſtehe in der unbeſtimmten Faſſung

Grund erſchlichener Vollmachten der Geſd wiſter H. des Zahlungsauftrags in Verbindung mit der ſorg

fertigte er Úrfunden an, wonach ſie von jenen Sypo- loſen Abgabe der Blankettunterſchrift durch Hans F.

thefen 40 000 M an die Befl . abtraten. Ihm ſelbſt Dieſe Husführungen ſind in ihrem erſten Teil

ſtanden þypothefen auf W.burger Grundſtüden zu , rechtsirrtümlich ; die Unterſcheidung zwiſchen Auf

die er, weil ihm dies angenehmer ſei , im Einverſtänds wendungen zur Erreichung des Auftragszweds und

nis mit Hans F. auf den Namen der Bell, umſchreiben Erfüllung des Auftrags durch Auſwendungen iſt ver

ließ. Er beſtimmte den Hans F. ihm eine Blanfett- jehlt und widerſpridt dem Wejen des Auftrags wie

unterſchrift zu erteilen , damit er über dieſe Hypothefen dem $ 670 VOB . 9m allgemeinen iſt jede Leiſtung

verfügen könne. Das Blankett füllte er aber dahin von Vermögenswerten zur Ausführung des Auſtrags

aus, daß die Bell . die ihr von den Geſchwiſtern Þ . als Aufwendung des Beauftragten anzuſehen. Die

abgetretenen Hypotheken weiter auf den II. über- Vorſchrift des § 670 betrifft hauptſächlich den Fall,

trug . Gegen dieſe Abtretung erwirfte er als angeb: wo der Beauftragte aus eigener Entichließung ſolche

licher Vertreter der Befl . von dem Kl . die Bewilligung Aufwendungen macht. Selbſtverſtändlich gilt ſie auch

eines Darlehens von 40 000 M. Am 12. Ditober 1911 dann und vornehmlich dann, wenn die Aufwendungen

veranlaßte er ſodann unter der Vorſpiegelung, es handle auf dem ausdrücklichen Beheiß des Aufiraggebere be

ſich um die W.burger øypothefen , den Hans F., nach : ruhen , alſo die Erfüllung des Auftrages darſtellen .

ſtehendes Schreiben an den Kläger zu ridien : „Wir Die Pflicht zur Erſtaitung ſolcher befohlenen oder ge

erſuchen Sie höflich, die Valuta für die Ihnen am wünſchten Aufwendungen folgt ſchon ohne weiteres
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aus der Natur des Auftrags. So iſt die Aufwendung

der beſtimmten Geldſumme, die zur Ausführungdes

Auftrags geſchieht, für Rechnung des Auftraggebers

aneinen Dritten zu zahlen , der Regelfall des Zahlungs

auftrags. Nach der Ünſicht des BG. würde der Auf

traggeber zur Erſtattung des ausgelegten Geldes, nur

im Falle des Berſchuldens verpflichtet ſein .

3. An der Erſtattungsverbindlichteit der Bell.

wird auch dadurch nichts geändert, daß der Auftrag fich

im Rahmen des vermeintlichenDarlehensvertrags be

wegt hat. Immer muß die Bell. dafür einſtehen, daß

derAl. auf ihre Weiſung die Zahlung an B. be

wirkt hat. Das Weſentliche des Auftrags war, und

darauf iſt es dem B., der ihn veranlaßt hat, allein

angekommen, daß an ihn gezahlt werden foüte . Daher

lommt auch die Täuſchungnicht in Betracht, welcher der

Al . dadurch unterlegen iſt, daß B. ihm die erſchlichenenKl

Hypothekenbriefe ausgefolgt hat. Denn, mag auch.

der Kl. ohne Einhändigung der Bypothetenbriefe das

Geld nicht hergegeben haben , ſo iſt er doch durch den

Auftrag beſtimmt worden , die Zahlung an B. zu

leiſten , und nur hiedurch iſt der Verluſteingetreten.

Hienach kommt es auf ein Verſchulden der Befl. bei

Erteilung und auf ein mitwirkendes Verſchuldendes

Klägers bei Ausführung des Auftrags nicht an. Von

einer Haftung des Bell. aus unerlaubter Þandlung

könnte auch keine Rede ſein, da ihr nur Fahrläſſigkeit

zur laſt gelegt wird, eine Erſaßpflicht für fahrläſſige

Bermögensbeſchädigung außerhalb eines Vertrages

aber nach Rechtſprechung des RG. dem BOB. fremd iſt.

(Urt. des VI. ZS. vom1. Juli 1918, VI 151/1918) .

E.

XI

Vorausſegungen der vorbeugenden Unterlaſſung8

tlage : Kann eine Bereinigung auf die Unterlaſſung von

Mitteilungen flageu, durch die fie und ihre Mitglieder
in ihrem anſehen beeinträchtigt und wirtſchaftlid ge

idhädigt werden ? Aus den Gründen : Der Bell.

hat von einer Sammlung wiſſenſchaftlich gemeinver

ſtändlicher Darſtellungen den Band über „ Hypnotis

mus und Suggeſtion “ verfaßt; in dem Abſchnitt ,Sug

geſtion und Kurpfuſcherei“ ſtellt er unter Berufung

auf Ermittelungen des Medijinalaſſeſſors S. die Bes

hauptung auf, daß faſt ein Drittel der Teilnehmer
und Führer der Naturheilbewegung in Berlin ſchon

im Gefängnis oder Suchthaus geſeſſen habe. Die

Kläger, zwei Vereinigungen Naturheilkundiger, machen

geltend, daß hierdurch ihre Ehre widerrechtlich verlegt

und ihr Bermögen widerrechtlich geſchädigt worden

ſei , und haben , geſtüßt auf § 823 Abſ. 2 BGB . in

Verbindung mit $8 185 ff. StGB. und auf 88 824,

826 BGB. die Verurteilung des Bekl. beantragt, die

Berbreitung jener Behauptung zu unterlaſſen und den

ganzen, die Behauptung enthaltenden Sat und den

folgenden Sag in dem Buche fortzulaſſen. Das BO.

hat zur Begründung der von ihm ausgeſprochenen

Klagabweiſung zunächſt folgendes ausgeführt. Die

Ehre ſei, da ſie nicht zu den im § 823 Abſ. 1 BGB.

erwähnten „ſonſtigen Rechten “ gehöre, nur nach Abſ. 2

des § 823 in den Grenzen des ihr gewährten ſtraf

rechtl. Schußes durch Klagrecht gegen ſchuldhafte Ver

leßungen geſchüßt und das Strafrecht enthalte – ab

geſehen von den hier nicht in Betracht kommenden

$$ 196, 197 StGB . keinen Schuß von Vereinen

gegen Beleidigungen , ſondern verfolge nur die Ehren

fränkung in bezug auf natürliche Perſonen . Die Ver

eine ſeien auch nicht berechtigt, die ihren Mitgliedern

zugefügten Beleidigungen flagend zu verfolgen, viel .

mehr ſeien ſie nur befugt, ihre eigenen Rechte geltend

zu machen. Nur ausnahmsweiſe ſei in § 13 WettbewG .

den Berbänden zur Förderung gewerblicher Intereſſen

das Recht zur klagweiſen Geltendmachung des in

88 1 , 3 gegebenen Unterlaſſungsanſpruchs beigelegt

worden ; die Vorausſetzungen dieſer Geſekesbeſtim

mungen lägen aber hier nicht vor. Biernach ſeien

die år. nicht befugt, wegen der beanſtandeten Säße

Anſprüche auf Grund des § 823 Abſ. 2 gegen den Bell.

geltend zu machen. Die Neviſion wendet hiergegen

ein, gerade weil der Strafrechtsſchuß hier verſage,

müſſe die Unterlaſſungsklage gegeben ſein . Die klagens

den Bereine, in denen die Naturheilbewegung törpers

ſchaftlich zuſammengefaßt ſei, feien zur Abwehr folder

Angriffe befugt, ſonſt würde das Gefeß eine mit dem

Rechtsempfinden unvereinbare Büđe enthalten. Der

einzelne unbeſtrafte Naturheiltundige wäre zur Stellung

eines Strafantrags nicht berechtigt, weil ihn der An

griff nicht träfe ; die etwa Beſtraften einzelnen wären

durch ihn nicht gefränkt. Der Bell. habe aber die
Geſamtheit der Naturheilkundigen durch die Behaup .

tung angegriffen , daß ein beſtimmter Bruchteil von

ihr gerichtlich beſtraft ſei . Zur Abwehr eines ſolchen

rechtswidrigen Angriffs müſſe die zur Vertretung der

gemeinſamen Intereſſen gegründete Perſonenvereinis

gung der Naturheilfundigen für befugt angeſehen

werden , auch wenn ſich ihr nicht alle Beteiligten an

geſchloſſen hätten. Dieſen Ausführungen kann ins
deffen nicht beigetreten werden .

Nach der ſtändigen Rechtſprechung des ert. S. fod

die vorbeugende Unterlaſſungsflage einem dringenden

Rechtsſchußbedürfnis dienen ; ſie iſt nur gegeben, wenn

im Einzelfal der Schadenserſatz für die begangene un

erlaubte Handlung nicht ausreicht, das angegriffene

Rechtsgut für die Zukunft gegen ernſtlich drohende Beein

trächtigungen gleicher Art zu ſchüßen, und ein anderer

geſell. Schuß nicht gegeben iſt ; ein ſolcher Schuß iſt

regelmäßig gegeben, wenn die unerlaubte pandlung, um

deren Tatbeſtand es ſich handelt, durch ein Gefeß unter

öffentliche Strafe geſtellt iſt. Darauskann aber ſelbſt :

verſtändlich nicht geſchloſſen werden, daß ein Bedürfnis

für eine Unterlaſſungsklage dann vorliege, wenn der

Tatbeſtand einer unerlaubten Handlung überhaupt

nicht oder doch nicht gegenüber dem Aläger gegeben

iſt; denn zur Begründung der Alage würde es dann

an einem weſentlichen Erfordernis fehlen : an einem

widerrechtl. Eingriff überhaupt oder doch an einem

ſolchen in das Intereſſengebiet des Hl. Das iſt aber

nach den inſoweit rechtlich einwandfreien Ausführungen

des BG. hier nicht der Fall. Nach dem Stob. tann

das Vergehen der Beleidigung von den Ausnahmen

in den $3 196, 197 abgeſehennur gegen natürliche

Perſonen begangen werden (NO3. Bd. 88 S. 129;

NGŠt. Bd . 44 S. 147, Bd . 47 S. 63); ſchon aus dieſem

Grunde kann von einer Beleidigung der Kläger, die

die Grundlage eines Strafantrags oder einer Unter

laſſungsklage bilden fönnte, nicht die Nede ſein. Es

kann ſich nur fragen, ob durch die von den Al. bes

anſtandete Behauptung des Bell. die einzelnen Ver

einsmitglieder für ihre Perſon beleidigt worden ſind.

Aber ſelbſt wenn ſämtliche Bereinsmitglieder beleidigt

worden ſein ſollten , würden die Kläger nicht berechtigt

ſein, die daraus für dieſe entſpringenden Hechte gels

tend zu machen ; insbeſondere bietet ihrſaßungsmäßiger

Zwed, die Beſtrebungen der Naturheilkunde zu fördern,

dafür keine Grundlage. Der Alagantrag tann daher

im vorliegenden Falle nicht auf § 823 Abſ. 2 BOB.

in Verbindung mit SS 185 ff. StOB. gegründet werden.

Daß auch die Vorausſeßungen zurAnwendung des

8 826 BOB. hier nicht gegeben Find, hat das BG.

ebenfalls rechtlich einwandfrei angenommen ; die dafür

gegebenen Ausführungen werden auch von der Meviſion

nicht beanſtandet. Dagegen bezeichnet die Reviſion

den § 824 BGB. und die Grundſäße über die vors

beugende Unterlaſſungsklage mit Recht als verlegt.

Das bo. führt in dieſer Beziehung folgendes aus :

$ 824 habe zur Vorausſeßung, daß der Bell. die Un

wahrheit gekannt habe ; das bloße Rennenmüſſen würde

noch nicht einmal genügen, weil der Bekl. ebenſo wie

ſeine Beſer ein berechtigtes Intereſſe an der Mitteilung

gehabt hätten ; er habe auch keinen Anlaß gehabt, die
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Michtigkeit des ihm vorliegenden Siſchen Berichts in Sitten . Das BG. Ich wächt dieBedeutung des Schluß

Zweifel zu ziehen, ſo daßter deſſen etwaige Unrichtig- ſaßes des Proviſionsſcheins durch eine Auslegung das

teit weder gekannt habe, inoch habe tennen müſſen . hin ab , daß der Bell. nur verpflichtet ſein ſollte, von

Die vorbeugende Unterlaſſungstlage reße aber voraus, allen Aufträgen, die ihm die Geſchoßfabrit erteile, die

daß es ſich um ein vom Gefeß beſonders geſchüßtes Proviſion zu entrichten , auch wenn die Aufträge nicht

Hechtsgut handle und das ſei weder bei der Ehre, von der Kl. vermittelt oder zugeführt ſeien . Dieſe

noch bei dem Vermögen der Kläger der Fall. Hechts- Auslegung iſt aber rechtlich zu beanſtanden , da fie

Irrig von dieſen Ausführungen iſt zunächſt die, daß mit dem flaren Wortlautdes Schlußlaßes in Wider

$ 824 die Kenntnis der Unwahrheit der behaupteten ſpruch ſteht, wonach der Bell. verpflichtet ſein ſollte,

Tatſache auf ſeiten des Bell. zur Vorausſeßung habe, Aufträge nur durch die Al . , alſo nicht durch andere

er fordert nur eine Fahrläſſigkeit, ein Rennenmüſſen Vermittler und auch nicht unmittelbar von der Geſchoß

der Unwahrheit. Richtig iſt nun zwar, daß dieſe fabrit entgegenzunehmen. Die Erwägung, daß dieAl.

Þaftung dann nicht eintritt, wenn der Mitteilende ein Jntereſſe nur an der Proviſion, nicht an Bes

oder der Empfänger der Mitteilung an ihr ein -be- ſchräntungen des Bell. in ſeinen Entſchließungen über

rechtigtes Intereſſe hatte, und es mag hier ein ſolches die Entgegennahme von Aufträgen gehabt habe, tann

mit dem BG. angenommen werden, wie auch , daß daran nichts ändern. Denn die Proviſion fonnte ſich

eine Fahrläſſigkeit des Bell . überhaupt nicht vorliegt . die Kl. auch auf dem Wegelfichern , der ſich aus dem

Bei einer ſolchen Sachlage würde allerdings ein Wortlaute des Schlußſapes ergibt. Daß etwas Ab

Schadenserſaßanſpruch auf Grund von § 824 ausges weichendes mündlich vereinbart worden wäre, iſt nicht

ſchloſſen ſein , nicht aber eine vorbeugende Unter- behauptet worden . Demnach muß davon ausgegangen

laſſungsklage zum Schuße der in dieſer Beſtimmung werden , daß der Bell . in jedem Falle verpflichtet ſein

genannten Intereifenfreiſe, die auch dann zuläfig iſt, follte, fich der Vermittelung der Kl. zu bedienen . Die

wenn dem Verbreiter der an ſich unwahren Mitteis Sittenwidrigkeit einer ſolchen Vereinbarung iſt aber

lungen ein Verſchulden nicht beijumeſſen iſt, wobei nicht zu bezweifeln. Denn es handelt ſich um eine

weiter in Betracht tommt, daß von einem berechtigten jedes zuläſſige Maß überſchreitende Beſchränkung des

Intereſſe an der Mitteilung von Tatſachen im all- Bell , in ſeiner geſchäftlichen Bewegungsfreiheit, die

gemeinen nicht mehr die Rede ſein tann, wenn die durch die Beiſtungen der Al . in feiner Weiſe gerechts

ünwahrheit erwieſen iſt. Eine Klage auf Unterlaſſung fertigt war und den Bell. namentlich für den Fall

der weiteren Behauptung oder Berbreitung ſolcher ungebührlich beſchweren mußte, daß die Al. aus irgends

Tatſachen iſt daher gegeben, wenn der Kl.den Bes welchen Gründen weitere Aufträge nicht mehr ver:

weis der Unwahrheit erbringt, mag dem Bekl. auch mitteln tonnte oder wollte. Die in erſter Inſtanz

für ſeine Behauptung bis dahin der Schuß der Wahrs entſcheidende Rammer für Handelsſachen weiſt auch

nehmung berechtigter Intereſſen zuſtatten gekommen zutreffend darauf hin, daß die Vereinbarung einen

ſein ( Warn. Rechtſpr. 1914 Nr . 17 , 1915 Nr. 20). Nun unmittelbaren Verkehr zwiſchen der Geſchoßfabrir und

haben die Kl . geltend gemacht, daß die vom Bell. be- den Fabritanten ausſchalte und unnötigerweiſe und

hauptete Tatſache unwahr ſei, daß ſie geeignet ſei , lediglich des Gewinnes halber einen Vermittler eins

Nachteile für die durch S 824 geſchüßten Rechtsgüter, ſchiebe, und daß darin ein unlauteres Verhalten liege,

insbeſondere für ihr Forikommen herbeizuführen ( ihre das gegen eine anſtändige taufmänniſche Geſinnung

Mitteilung foll ihnen , den Klägern ſelbſt, fogar ſchon verſtoße. Aber auch wenn man die Vereinbarung

Vermögensſchaden zugefügt haben ), und endlich haben i . S. des BG. auslegen wollte, wäre ſie zu beanſtanden .

fie ſich darauf bezogen, daß eine ernſtliche Wieder- Der erkennende Senat hat ſchon in NOZ. Bd. 90 S. 400

holungsgefahr vorläge. Wenn die Kl . hiefür Beweis dargelegt, daß die Bereinbarung unverhältnismäßigen

erbringen würden, dann würde nach der Sachlage der Mäflerlohns für die Vermittelung von Ariegsliefes

Unterlaſſungsanſpruch begründet ſein. (Urt . des VI. 35 . rungen gegen die guten Sitten verſtoßen könne. Das

vom 21. März 1918, VI 456/17). E. BG. nimmt ſelbſt an, daß eine Proviſion von 25 Þfg .

bei einem Preiſe von 5 M für die Oranate, alſo 5 % ,

ſehr hoch ſei , und daß die Verpflichtung ſie von allen ,
XII.

auch den von anderen Perſonen vermittelten Auf

Stichtigteit einer Proviſionsbereinbarung wegen trägen zu entrichten, ſehr drüdend und geeignet war,

Uebermäßigteitderverſprochenen Provifion. BGB. $138 die Beiſtungsfähigteit des Bell . zu beeinträchtigen .

Abſ. 1. Die Klägerin vermittelte dem Beklagten einen Beides zuſammen läßt aber eine übermäßige Auss

Auftrag auf Preßſtahlgranaten von der Geſchoßfabrit beutung der Sachlagedurch die Al. zu ihrem Vorteil

S. Dieſe gab dem Betl. auch Aufträge auf und zu Laſten des Bell., der ſeinen Betrieb erſt auf

Graugugranaten und gewährte ihm darauf einen die Herſtellung von Granaten umſtellen mußte, er

Borſdjuß von 75000 M. Auf Gruns ſchriftlicher Vers
tennen , die nur durch beſondere Umſtände gerechte

pflichtungsertlärungen des Betl. verlangte die Mr. fertigt werden könnte. Solche liegen aber nicht vor.

Proviſion von allen Aufträgen und auch von der Bes Es fehlt jeder Anhaltspunkt dafür, daß die Kl. etwa

willigung des Vorſchuſſes. Die erſte foſtanz wies die durch beſondere Fachlenntniſſe den Beil. unterſtüßen

Klage ab . Das Bó. verurteilte den Bell . zur Be- tonnte , oder daß ſie bei der Geſchoßfabrit ein beſon

zahlung der Proviſion für die Aufträge auf Grauguß
deres Vertrauen genoß , das ihre Empfehlung auch

granaten und wies die Berufung der Kl . im übrigen für fünftige Aufträge als wertvoll erſcheinen laſſen

zurüđ . Auf die Reviſion der Befl. wurde das Urteil tönnte. Die Vermittelung eines einzigen Auftrages

der erſten Jnſtanz im vollen llmfang wieder hergeſtellt.
fann ein ſo weitgehendes Proviſionsverſprechen nicht

Aus den Gründen : .... Dagegen beſchwert rechtfertigen. Die Proviſionsvereinbarung verſtößt

ſich derBekl. mit Recht über die Verurteilung bezüglich
alſo in jedem Falle gegen das Anſtandsgefühl aller

der Aufträge auf Graugußgranaten. Der Proviſions billig und gerecht Denkenden und iſt daher nach § 138

anſpruch für dieſe nicht von der Kl. vermittelten Auf- | Abſ. 1 BGB. nichtig. Damit entfäät der Proviſionss

träge geht zurüď auf den Proviſionsſchein vom 17. Dez. anſpruch (Urt. des III . ZS. vom 14. Juni 1918,

1914. Darin verpflichtete ſich der Befl., der Kl . für
III 69/18 ).

die Vermittelung und Zuführung aller Granatenauf
träge von der Geſchoßfabrit S. eine Bergütung von

XIII.

25 Pfg . für die Granate zu bezahlen . Am Schluſſe Ernſtliche und endgültige Erfüllung verweigerung

heißt es: „ Wir verpflichten uns ferner, Aufträge nur als Vorausſeßung für friſtloſen Müdtritt vom Bertrage.

durch Sie von der Geſchoßfabrik S. entgegenzunehmen“ . Bloße Meinungsverſchiedenheit über den Vertragsinhalt

Die Proviſionsvereinbarung verſtößt gegen die guten ungenügend. BGB. 8 326. Anfang März 1917 ver
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kaufte der Beklagte an die Klägerin etwa 80 Feſtmeter Abſ. 1 auf ſich nehmen oder vertragsgemäß erfüllen

Eſchen zum Preiſe von 130 M für den Feſimeter. wolle, fich zu leßteren entſchloſſen haben würde, ſo

Nachdem er 14,21 Feſtmeter geliefert hatte, erklärte daß die Friſtſeßung lediglich als leere Form zu bes

er durch Schreiben vom 1. April 1917 ' den Vertrag trachten wäre (ROZ. 66, 421 ; JW. 1910 S. 146,

für aufgehoben. Er hält ſich hierzu für berechtigt, 1911 S. 711; Warneyer, Rechtſpr. 10. Jahrg. S. 373,

weil die Mi., entgegen der laut ihrem Schreiben vom 11. Jahrg. S. 11). Bloße Meinungsverſchiedenheiten

7. März 1917 getroffenen Abrede: Die Zahlung erfolgt über den Vertragsinhaltgenügen nicht, um die Friſt

ſofort nach jeder Verladung“, ſich hartnädig und end- feßung zu erübrigen (RG3. 66, 421; 83. 1910 Sp. 648;

gültig geweigert habe, zu zahlen, ſobald das Folz W. 1911 S. 71, 1912 S. 140, 1918 S. 131 ; Warneyer,

auf dem Abgangsbahnhofe verladen ſei, und erſt nach Rechtſpr. 3. Jahrg. S. 52). In dem vorliegenden

dem Eingange des Holzes auf ihrem Sägewerk in Falle handelt es ſich aber nur um eine Meinungs

l. habe zahlen wollen . Die Klage auf Ver- verſchiedenheit über die Auslegung des Vertrags;

urteilung des Bell. zur Lieferung der rüdſtändigen beſondere Umſtände, die das Stellen der vertrags

65,79 Feſtmeter wurde vom BG. abgewieſen . Auf die widrigen Zahlungsbedingung einem Sichlosſagen von

Reviſion der Stl. wurde das Berufungsurteil aufgehoben dem Bertrage gleichwertig erſcheinen ließen , ſind nicht

und die Berufung des Bell. gegen das der Klage ſtatt- dargetan worden und nicht erſichtlich. Die Reviſion

gebende Urteil der erſten Inſtanz zurüdgewieſen. beruft ſich im Gegenteil mit Recht darauf, daß die

Gründe : Die Angriffe der Neviſion ſind unbe- KI. nicht ſtreng auf ihrem urſprünglichen Standpunkte

gründet, ſoweit ſie ſich gegen die Annahme des BG., verharrt, ſondern in ihren Briefen vom 17. und

der in dem Tatbeſtande wiedergegebene Saß des 19. März 1917 fich zur Zahlung gegen Einſendung

Schreibens der Kl. vom 7. März 1917 ſei Vertrags- des Duplikatfrachtbriefs nebſt Nunimern- und Gewichts

beſtimmung geworden , und gegen deſſen Auslegung angabe, wenn auch unter Ablehnung der Zahlung

richten. Aus den Briefen der Kl. vom 13. und 19. März der dadurch entſtehenden Standgelder, bereit erklärt

und des Befl. vom 14. März 1917 ergibt ſich mit hat, ein Entgegenkommen, das eher den Schluß rechts

voller Beſtimmtheit, daß die Streitteile jene Zahlungs- fertigt, daß ſie bei gehöriger Friſtbeſtimmung gemäß

beſtimmung als Vertragsbedingung gewolltund vers § 326 Abſ. 1 Saß 1 dem Verlangen des Befl. nach

ſtanden haben, einerlei ob der Vertrag erſt durch den vertragsmäßiger Zahlung entſprochen haben würde

Brief der Kl. vom 7. März 1917 oder ſchon am 5. desſ. (vgl. RGZ. Bd. 90 S. 317 ). (ürt. des III . ZS. vom

Mts. geſchloſſen iſt. Die Auslegung desBG. ferner, 25. Juni 1918, III 79/18).

daß die ki . jede Ladung Holz zu zahlen habe, ſobald

ſie am Abgangsorte verladen ſei, iſt ſelbſt dann nicht
XIV.

rechtsirrig, wenn eine Zahlung vor dem Eintreffen

der Ware beim Käufer im Holzhandel nicht üblich Pflicht zur Herſtellung der häuslichen Gemeinſchaft,

ſein ſollte ; die Worte : „ nach jeder Verladung“ können wenn der Mann friegøgefangen iſt. Aus den Grü nö

nach Treu und Glauben nicht als „nach dem Eintreffenden : Das BG. läßt es dahingeſtellt, ob die Klägerin

jeder Ladung" gedeutet werden, und der Brief des nicht die ernſtliche Abſicht gehabt hat, die Dienſt

Bell. vom 14. März 1917 ergibt keineswegs, wie die wohnung des Beklagten wieder zu beziehen . Es ſagt

Reviſion behauptet, daß der Befl . die Beſtimmung in zunächſt unter Berufung auf NO3. Bd. 53 S. 387 :

dem von der Kl. gewollten Sinne verſtanden hat, Sur gerſtellung der häuslichen Gemeinſchaft genügt

ſondern gerade das Gegenteil . Dagegen fann dem nicht, daß der verlaſſene Ehegatte dem abtrünnigen

BG.darin nicht beigepflichtet werden, daß die Weigerung eine für das eheliche Zuſammenleben geeignete Woh

der Kl. , dieſer Abrede gemäß nach jeder Verladung nung zur Verfügung ſtelle, ſondern jener müſſe grunds

zu zahlen, eine ernſtliche und endgültige Erfüllungs- fäßlich auch imſtande ſein, mit dieſem darin zu wohnen.

verweigerung enthält, die den Bell. berechtigte, ohne Dieſes Erfordernis entfalle nur, wenn die Unmöglich

die in § 326 BOB. vorgeſehene Friſtbeſtimmung von keit auf dem gemeingewöhnlichen und natürlichen Lauf

dem Vertrage zurückzutreten . Die Ki . hat ſich keines- der Dinge, insbeſondere auf den Anforderungen der

wegs von dem Vertrage losgeſagt, ſondern auf deſſen Berufs- und ſonſtigen Geſchäfte des getrennt lebenden

Erfüllung beſtanden ; ſie hat – ebenſo wie das LG .' – Ehegatten beruhe. Beteres laſie ſich von der Gefangens

die Zahlungsbeſtimmung falſch ausgelegt und deshalb nahme des Beflagten nicht ſagen . Könne ſonach die

erſt nach dem Eintreffen jeder einzelnen Ladung an Klägerin ſeitdem gar nicht mehr der Verurteilung zur

dem Beſtimmungsorte zahlen wollen . Allerdings kann Herſtellung der häuslichen Gemeinſchaft genügen, ſo

eine ernſtliche Erfüllungsweigerung auch in dem Abs mache ſich der Beflagte eines Mißbrauchs feines Rechts

hängigmachen der Leiſtung von einer unzuläſſigen ſchuldig , wenn er gleichwohl auf Erfüllung beſtehe.

Bedingung gefunden werden (ZW. 1903 Beilage S. 139; Gemäß § 1353 Abſ. 2 Saß 1 BGB. ſei daher die Klä:

Warneyer, Rechtſpr. 3. Jahrg. S. 52, 4. Jahrg. S. 19) . gerin ſeitdem berechtigt, einſtweilen getrennt zu leben.

Aber da die geſchloſſenen Verträge grundfäßlich auf- Nach § 1361 Abſ.1 müſſe deshalb der Beflagte der

recht zu erhalten ſind, und das BGB. in § 326 das Klägerin eine Unterhaltsrente zahlen. Ferner meint

Recht zum Rüdtritte von dem Vertrage, von dem das BG ., daß man zu demſelben Ergebnis gelangen

Falie des § 326 Abſ. 2 abgeſehen , an das Erfordernis würde, wenn man annehmen wollte, daß mit der

der Friſtbeſtimmung unter Androhung der Ablehnung Gefangennahme des Beflagten die Möglichkeit zur

der Leiſtungsannahme nach dem Friſtablaufe knüpft, Herſtellung der Gemeinſchaft nicht entfallen ſei . Denn

ſo iſt bei der in dem Gefeße nicht ausdrücklich zuge- ſo ſagt es es würde durchaus der Billigkeit

laſſenen Ausnahme von dieſem Erforderniſſe, der ernſt- widerſtreiten, wenn man der Klägerin , nachdem ſie

lichen und endgültigen Erfüllungsweigerung, ein länger als Jahr und Tag in ihrer früheren Heimat

ſtrenger Maßſtab anzulegen (ROZ. 66, 421 ; 90, 317 ; gelebt habe, in der ihre Eltern ihr und ihrem noch

JW . 1912 S. 140, 1918 S. 131 ; Warneyer, jugendlichen Kinde jederzeit eine wirkſame Štüße ſein

Rechtſpr. 11. Jahrg . S. 11) und insbeſondere das Tönnten, zumuten wollte, dieſen Aufenthaltsort mit

Stellen einer vertragswidrigen Bedingung nur ganz A. zu vertauichen und dort mit dem Kinde in der

ausnahmsweiſe einer ſolchen Weigerung gleichzuſtellen früheren Ehewohnung einſam und allein zu hauſen .

(vgl . Warneyer, Hechtſpr. 3. Jahrg . S. 52, 4. Jahrg . Ein ſolches Auſinnen würde ebenfalls einen Rechts

S. 19). Es müſſen gewichtige tatſächliche Umſtände mißbrauch i . S. des 1353 Abſ. 2 Sat 1 darſtellen.

vorliegen, die es als nach Lage der Sache ausgeſchloſſen Es kann bahingeſiellt bleiben , ob das BG. recht

erſcheinen laſſen , daß der die Erfüllung weigernde hat, wenn es meint, eine häusliche Gemeinſchaft zwiſchen

Vertragsteil , wenn er durch Seßen einer Nachfriſt vor dem triegsgefangenen Bellagten und feiner Ehefrau

die Frage geſtellt werde, ob er die Folgen des § 326 in der früheren Chewohnung ſei grundſäßlich unmöge
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lich. Denn der § 1353 BGB., von dem das BG. aus- dieſe Beſtätigung zur Zahlung der 40 000 M beſtimmen

geht, ſpricht nicht von der Verpflichtung zur häus: | laſſen. Die Angaben des Sch . ſeien jedoch falſch ge

lichen Gemeinſchaft, ſondern von der Verpflichtung zur weſen . 6. habe mit Unterſtügung des Sch. die Ål .

ehelichen Lebensgemeinſchaft, und es iſt anerkannten betrogen und, da die Felle um einen Mindererlös ver

Hechtes, daß die eheliche Gemeinſchaft unter Umſtänden ſteigert worden ſeien , um 30 413.35 M geſchädigt. Ob

auch ohne die häusliche Gemeinſchaft beſtehen kann. wohl davon auszugehen war, daß Sch. den Schaden

Dementſprechend und in Uebereinſtimmung mit Prot. V der Kl. verſchuldet hatte, billigte das RG. die Abr

S. 99 hat das AG, die Klage auf Herſtellung des ehe- weifung der Klage .

lichen Lebens i . S. des § 1353 nicht bloß zur Beſeitigung Aus den Gründen: Ohne Rechtsirrtum ver:

eines räumlichen Getrenntlebens, ſondern auch in Fällen neint das BG., daß die Bekl . aus 8 831 BOB. für

zugelaſſen , in denen ein häusliches Zuſammenwohnen die ſittenwidrige Schadenszufügung durch ihren Än.

der Ehegatten nicht in Frage tam , es ſich vielmehr geſtellten Sch. einzuſtehen hätte, weil der Entlaſtungs:

nur darum handelte, ein dem Weſen der Ehe nach beweis für ſeine ſorgfältige Auswahl geführt ſei. Dies

den beſonderen Umſtänden des Falles entſprechendes wird auch von der Reviſion nicht angegriffen . Es

Verhalten des anderen Teiles, J. B. Aufſuchen einer bleibt alſo nur zu prüfen, ob die Bell. nach § 278BOB.

þeilanſtalt durch den wegen Krankheit getrennt lebens haftbar iſt. Darnach hat der Schuldner ein Verſchulden

den Ehegatten, herbeizuführen (RUZ. Bd . 51 S. 182, der Perſonen , deren er ſich zur Erfüllung ſeiner Ver

Bd . 59 S. 256, Warneyer 1915, 287). Das BG. hätte bindlichkeit bedient, in gleichem Umfang zu vertreten,

danach unterſuchen müſſen, ob man nach Lage der wie eigenes Verſchulden. Die rechtl. Beziehungen

Umſtände von einer von der rechten ehelichen Geſinnung zwiſchen den Parteien beſtanden darin, daß die Al.

erfüllten Frau (vgl. Mot. Bd . 4 S. 104, HOZ. Bd. 87 nachWeiſung des G.die Beleihungsſumme von40 000M

S.56 , 62) hätte erwarten dürfen, daß ſie troß der für ihn an die Bell. zahlen und nach der Zahlungdie

Kriegsgefangenſchaft ihres Mannes in der Dienſt- Felle für eigene Rechnung bei ihr auf Lager belaſſen

wohnung ausharrte, die ihm an dem Drte zur Vers ſollten . G. hatte ſeinerſeits die Bekl . beauftragt, für

fügung ſtand, der nach wie vor den Mittelpunkt ſeiner ihn das Geld in Empfang zu nehmen, die Nachnahme

Bebensverhältniſſe, ſeinen Wohnſit bildet. Jn manchen andie Leipziger Abſender der Felle mit 4500 und

Fällen wird die Verpflichtung der Frau des friegs- 11760 M zu bezahlen und nach Deđung der Koſten

gefangenen Soldaten, im bisherigen Hausweſen ihres den Ueberſchuß an ihn abzuführen. Die Kl. wollen

Ehemannes zu verbleiben, unbedenklich, 311 bejahen hieraus ableiten, daß zwiſchen ihnen und der Bell .

ſein, z . B. wenn es ſich um ein landwirtſchaftliches ein Einlöſungs- und ein Einlagerungsvertrag zuſtande

Anweſen oder ein Geſchäft handelt, deſſen Leitung die gekommen ſeien , und daß Sch . bei den dieſe Verträge

Frau an Stelle des Mannes übernehmen muß. Daß vorbereitenden Verhandlungen die falſche Austunft

andererſeits eine ſolche Verpflichtung unter Umſtänden erteilt habe . Das BG. hat dieſe Auffaſſung mit Recht

wegfallen kann, hat ſchon das LG. zutreffend aus- abgelehnt. Die Ml. haben, wie ſie behaupten, die Aus

geführt. Unter dieſem rechtlichen Geſichtspunkte hat kunft erbeten , um ſich ſchlüſſig zu machen, ob ſie die

das Bo. die Frage nicht geprüft, und ſeine weiteren Zahlung von 40 000 M leiſten , d. h . den Beleihungs

Erwägungen können die Verneinung der Frage nicht i vertrag erfüllen ſollten . Dieſer Vertrag war mit O.

rechtfertigen. Denn das Fernbleiben der Klägerin von geſchloſſen , die Zahlung für ihn beſtimmt. Die Bekl.

der ehelichen Gemeinſchaft war von vornherein rechts, war nur Zahlſtelle des 6. Mit ihr ſind die Kl. mit

widrig. Einen die Rechtswidrigkeit aufhebenden Vor: oder vor der Zuhlung in keine vertragliche Beziehung

gang hat das BG. nicht feſtgeſtellt. Es hat vielmehr geraten. Aus der Zahlung iſt der Bell. keine Vers

ausdrüdlich ausgeſprochen , es komme nicht darauf an, bindlichkeit gegen die Ri. erwachſen , zu deren Erfüllung

ob die Klägerin die ernſtliche Abſicht gehabt habe, in Sch . die Mitteilung über die Nachnahme gemacht hat.

die Dienſtwohnung zurüdtjukehren . Lediglich das lange Vorverhandlungen über einen „Einlöſungsvertrag“ ,

Beſtehen dieſes rechtswidrigen Zuſtandes tann ihn der nicht geſchloſſen wurde, find nicht gepflogen worden.

aber nicht zu einem rechtmäßigen machen , geſchweige Aus Vorverhandlungen konnten daher keine Verbind

denn die Grundlage für die Wiederentſtehung eines lichkeiten der Ml. gegen die Bell. hervorgehen . Aehn

gerade infolge des rechtswidrigen Verhaltens der lich verhält es ſich mit dem Einlagerungsvertrag. Ein

Klägerin untergegangenen Anſpruchs der Klägerin ſolcher Vertrag iſt zwar zwiſchen den Parteien ge

bilden. (Urt. des IV . ZS . vom 1. Juli 1918, IV 96/18) . ſchloſſen worden. Allein die Auskunft des Sch. hatte,

wie feines Wortes bedarf, mit den Verbindlichkeiten

der Befl. aus dem Vertrag nichts zu tun . Vorver

XV. handlungen über den Vertraghaben nicht ſtattgefunden ,

da die Parteien darüber einig waren, daß die Felle,

BGB . SS 278, 831. Haftung für fremdes Ver- wie G. es verlangt hatte, bei der Bell. bis zur Rüds

idulden : Haftet der Lagerhalter für die unwahren An- zahlung der Beleihung auf Lager bleiben ſollten. Es

gaben, durch die einer ſeiner Angeſtellten einem Dritten, mag ſein, daß ohne die Auskunft des Sch. ' die Kl . die

der eingelagerte Waren beleihen und biß zur Rüdzahlung Zahlung nicht bewirkt und danach auch keinen Lager

des Darlehne auf eigene Rechuung im Lager belanen vertrag mit der Befl. geſchloſſen hätten. Daraus folgt

will, über ihren Wert täuſcht und zu einer höheren Be- aber mitnichten , daß die Auskunft zur Erfüllung einer

leihung beſtimmt ? Bei der Befl . lagerten zwei Stiſten Verbindlichkeit der Befl. gegen die Al. dienen ſollte,

Felle, die an ſie von Leipzig zur Verfügung des G. ſei es der Verbindlichkeit aus einem geſchloſſenen Ver

geſchidt worden waren. Die Kl . haben die Felle mit trag , ſei es der Verbindlichkeit, die ſich aus Vorver

10000 M beliehen, das Geld nach Weiſung des G. handlungen über einen abzuſchließenden Vertrag er

an die Bell. bezahlt und die Waren für ſich bei ihr geben hätte. Würde ſtatt des Sch . einer der Inhaber

auf Lager belaſſen . Sie behaupten : 0. habe ihnen der Bell. die falſche Auskunft gegeben haben, ſo könnte

geſagt, er habe die Felle um 61 000 M gelauft ; dieſer die Bekl . eben auch nur aus unerlaubter Handlung

Betrag ruhe als Nachnahme von Leipzig darauf und aber nicht aus Vertrag in Anſpruch genommen werden.

ſei an die Bell. zu entrichten ; da die Kläger ſie nur ( Urt . des VI . ZS . vom 27. Juni 1918, VI 113/1918) .

mit 40 000M beleihen wollten , habe er ſelbſt mit

Sched 21 000 M hinzugezahlt. Sie hätten den An

geſtellten der Bekl. Sch. gefragt, wie hoch ſich die Beips

ziger Nachnahme belaufe, und ob G. 21 000 M darauf

bezahlt habe. Sch . habe das bejaht und die Nachnahme

mit 61 000 M angegeben . Die Kl. hätten ſich nur durch

4466 n .

4493 E.
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B. Strafſachen.
II.

Ablehnung eines Beweidautrage : Gründe für die
I. Ablehnung eines Antrage anf Bernehmung eines Zeugen.

Seinco Vorteile wegen i. S. der $ 259 StGB. handelt
A us den Gründen . Das Gericht hat aus der „ Pers

andh, wer eine Kundichaft zu erhalteu ſucht. U us den
ſönlichkeit“ der ZeuginS. und ihren Beziehungen zu

Gründen : Das Urteil ſtellt feſt, daß die Angekl.
der Tat, deren die Angell . beſchuldigt war,den völligen

dem Polizeibeamten gegenüber den Beſitzder geſtohlenen
Unwert der Zeugenausſage der S.gefolgert und dieſe

Billardbälle abgeleugnet haben, die G., um geſchäfts
Entſcheidung damit begründet, daß die Zeugin ihre

liche Nachteile zu vermeiden und insbeſondere ihre
Angabe, die ſie bei Betreten dem Schußmann gemacht

Kundſchaft, die vielfach aus zweifelhaftenPerſönlich hatte, zurüďgenommen habe. Nach der Rechtſprechung:

teiten beſteht, zu erhalten, die Gr., um ſich ihre Stellung
kann zwar die beantragte Vernehmung eines Zeugen

als Kellnerin in der Wirtſchaft der 6. und die damit
unterbleiben, wenn ſeiner Ausſage infolge beſonderer

verbundenen Einkünfte, insbeſondere die in Ausſicht
perſönlicher Berhältniſſe und Beziehungen zur Eat

ſtehenden Trinkgelder zu erhalten. Offenbar geht die
und zum Täter jeder Wert abgeht und das Gericht

Strk . davon aus, daß nach Annahme der Angell . hierüber, ohne die Beweiswürdigung in bezug auf

die zweifelhaften Perſönlichkeiten unter ihrer Kund,
die Ausſage im übrigen porwegzunehmen , endgültig

ſchaft erwarten, dieſe würden die in die Wirtſchaft
ohne Vernehmung des Zeugen entſcheiden kann (KGSt.

verbrachte Diebesbeute nötigenfalls vor dem Zugriff
BS. 46 S. 385 ; Bd. 47 S. 105 ). Die Annahme der

Str ., daß ſolche Beziehungen und Berhältniſſe pers
der Polizei verbergen , und daß die Angekl. befürchteten

dieſen Teil ihrer Kundſchaft zu verlieren, wenn er ſich
ſönlicher Art hinſichtlich der Zeugin S. vorliegen, iſt

jedoch nicht zureichend durch tatſächliche Anführungen
in ſeiner Erwartung getäuſcht ſähe, und umdas und

die damit notwendig werdendeEntlaſſung der Kellnerin
begründet und ſie enthält eine unzuläſſige Borwegs

nahmedes durch die eidliche Bernehmung der Zeugin
zu vermeiden, die Entdeđung der geſtohlenen Bälle

zuverhindern geſucht haben. Danach iſt es allerdings
zu erzielenden Beweisergebniſſes, indem das Gericht,

richtig, daß die Angell. die Dalle verheimlicht haben, ohne die Zeugin gehört zu haben , einer früheren un

um einen drohenden Vermögensnachteil abzuwenden .
beeideten Ängabe der Zeugin, die der Verurteilung

Denn eine feſte Kundſchaft wird als Quelle regelmäßig zugrunde gelegt iſt, den Vorzug vor dem einräumt,

wiedertehrenden Gewinns im geſchäftl. Leben als Bes
was ſie zugunſten der Angeli. unter Eid ausſagen

würde. ( Urt. des I. SIS. vom 19. Sept. 1918, 1 D
ſtandteil des Vermögens des Gewerbetreibenden und

ihr Verluſt als eine Beſchädigung ſeines Vermögens
315/18). E.

betrachtet und als ſolche iſt er auch von der Recht III.

ſprechung anerkannt (RGSt. Bd. 26 S. 227) . Inſofern

iſt die Abſicht, ſich eine Kundſchaft zu erhalten, auf Die Geldſtrafe nach § 263 Abſ. 2 StGB. darf

Abwendung eines Vermögensſchadens gerichtet und 3000 Mart nicht überſteigen . Aus den Gründen :

aus dieſem Geſichtspunkt hat ſie die Stršt. allein ge- Während § 263 Abſ. 1 StGB. für den Betrug Ges

würdigt. Esiſt jedoch nicht zu verkennen, daß damit fängnisſtrafe androht und beſtimmt, daß daneben auf

auch die Abſicht, das Vermögen zu mehren und Gewinn Geldſtrafe bis zu 3000 M erkannt werden kann, ſchreibt

zu machen, untrennbar verbunden iſt, inſofern die $ 263 Abſ.2 vor, daß bei mildernden Umſtänden aus

Kundſchaft nur als Quelle fünftigen Gewinns von ſchließlich auf die Geldſtrafe erkannt werden lann .

Vermögenswert iſt und die Abſicht, ſich eine Kundſchaft Schon aus dieſem Wortlaut des Abſ. 2 und ſeinem

zu erhalten, notwendig auf Erlangung des daraus Zuſammenhang mit Abſ. 1 iſt zu entnehmen , daß bei

fließenden Gewinns gerichtet ſein , ja ſogar darin ihr mildernden Umſtänden ausſchließlich auf die Geldſtrafe

eigentliches und lektes Ziel ſehen muß. Deshalb iſt des Abſ. 1 d . h . auf Geldſtrafe bis zu 3000 M erkannt

auch von dem in der Reviſionsbegründung vertretenen werden kann . Es würde aber auch nicht im Sinne

Standpunkt aus nicht zu bezweifeln, daß die Angell. des Gefeße liegen, anzunehmen, daß um deswillen ,

ihres Vorteils wegen gehandelt haben, wenn ſie der weil in Åbſ. 2 eine beſtimmte Höchſtſumme nicht aus

Wirtſchaft, in der die č. Wirtin und die Gr. Kellnerin drüdlich genannt iſt und eine allgemeine Göchſtgrenze

war, die Kundſchaft zu erhalten ſuchten . Die Auf- für Geldſtrafe nicht beſteht, der unter mildernden Um

ſtellung, daß nur der ſeines Vorteils wegen handele, ſtänden begangene Betrug mit Geldſtrafe von unbe

der ſein Vermögen verbeſſern und vergrößern , nicht grenzter Höhe bedroht ſein ſollte. Vielmehr iſt daran

aber der, der nur einen Vermögensſchaden abwenden feſtzuhalten , daß die in dieſem Falle zu verhängende

wolle, iſt aber auch nicht richtig. Es kann hier dahin- Geldſtrafe nur bis zum Höchſtbetrage von 3000 M

geſtellt bleiben , ob der Vorteil i . S. des § 259 StÓB. feſtgeſegt werden kann. (Urt. des V. Sts . v . 24. April

notwendig ein Vermögensvorteil ſein muß ; auch wenn 1918 , 5 D 117/1918) . E.

das anzunehmen wäre,würdedoch unbedentlich darunter

wie überall, wo das StoB. die auf Erlangung eines

Bermögensvorteils gerichtete Abſicht erfordert, nicht

nur eine Vermehrung des Vermögens, ſondern auch Oberſtes Bandesgericht.
die Ubwendung eines drohenden Vermögensſchadens

zu verſtehen ſein. Das ſteht in der Rechtſprechung Strafſachen.

des NG . namentlich auch für das Gebiet des § 268
I.

StGB . feſt, aus dem die Reviſionsſchrift das Gegen

teil beweiſen wild (NORſpr. Bd. 4 S. 669 ; RGSt . Bd. 33 Gin Mufifer, der ein ſtehendes Gewerbe betreibt,

S. 333, Bd. 42 S. 287 (291 ), Bd . 50 S. 420 [ 423] ). bedarf der ortspolizeilichen Grlaubuis nach § 8 Abſ. 2
Deshalb würde die Erhaltung einer Kundſchaft auch der Verordnung vom 3. Juli 1868, die Schau: und

dann als Vermögensvorteil anzuſehen ſein , wenn man Vorſtellungen betreffend. & ründe: Der in St. ans

ſie nur als Abwendung geſchäftlicher Nachteile betrachten ſäſſige Angeklagte führte in den leßten Jahren an

wollte. Schon in den Urteilen des RG . (NGRſpr. Bd . 3 ſeinem Wohnorte mit ſeinen Kindern im Gaſtzimmer

S. 202, NOSt. Bd . 34 S. 15 [ 20 ]) iſt ſie, allerdings der Brauerei W. regelmäßig an Sonntagen und Feiers

ohne weitere Begründung, als ſolcher angeſehen worden. tagen gegen Bezahlung mit Bewilligung des Stadt
(Úrt. des I. SIS . vom 19. Sept. 1918, 1 D 321/18) . magiſtrats St. Streichmuſik auf. Seit dem Beginne

E. des Jahres 1916 ſuchte er wiederholt bei dem Stadt

magiſtrat um die Erlaubnis zur Veranſtaltung von

Konzerten an Wochentagen nach. Seine Geſuche wurs
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den ſtets abgewieſen , weil zu Mufitdarbietungen an zu, der den Berechtigten anhält, in den einzelnen

Wochentagen tein Bedürfnis beſtehe und ſolche Vers Orten, an denen er ſein Gewerbe zu betreiben beab

anſtaltungen bei dem Ernſte der Zeit nicht anges ſichtigt, hiezu die beſondere Erlaubnis der Ortspolizet
meſſen ſeien , das Volt vielmehr allen Grund habe, behörde nachzuſuchen, und der der Ortspolizeibehörde

bei der allgemeinen Teuerung zu ſparen und ſich nicht die Befugnis verleiht, den Gewerbebetrieb unter Um

dem Vergnügen hinzugeben. Am Montag den 3. De- ſtänden von weiteren Bedingungen abhängig zu machen ,

gember 1917, Samstag den 2. Februar 1918 und als dem Muſiter bei Erteilungder diſtriktspolizeilichen
Dienstag den 5. Februar 1918 veranſtaltete der An- Erlaubnis auferlegt worden ſind, wenn dies die ört

geklagte mit ſeinen Kindern in verſchiedenen Gaſt- lichen Verhältniſſe oder andere polizeiliche Rüđſichten

wirtſchaften zu St. gegen Bezahlung Streichmuſif- erfordern . Allgemein wird anertannt, daß die Aus

vorträge; um die Erlaubnis des Stadtmagiſtrats übung eines Gewerbes auf Grund landesgeſeklicher
hiezu hatte er nicht nachgeſucht. Er und die Mitſpieler Vorſchriften mit Rüdſicht auf die öffentliche Drdnung,

bilden keine anerkannte , zur Aufführung von Muſits den öffentlichen Verkehr, die Geſundheitspflege und

vorträgen in Wirtſchaften berechtigte Muſikgeſellſchaft die Sittlichkeit durch polizeiliche Beſtimmungen be
im Sinne des § 2 der VO . vom 3. Juli 1868, ſchränkt werden kann ; nur dürfen die polizeilichen

die Schau- und Borſtellungen betreffend. Durch Urteil Beſchränkungen die Ausübung des Gewerbes nicht tat
des Schöffengerichts wurde er wegen einer fortgeſepten ſächlich unmöglich machen , denn dann würden ſie mit

Uebertretung gegen Art.33 BStGB. und § 8 Abſ. 2 den Beſtimmungen der Gewerbeordnung im Wider
der VD . vom 3. Juli 1868 verurteilt . Seine Berufung ſpruche ſtehen und fönnten als rechtsgültig nicht er:

verwarf die Straftammer. Der Angeklagte bezeichnet achtet werden . Würde die Vorſchrift des § 8 Ábf. 2

in ſeiner Reviſion als verleßt die 88 1, 33 b NgewO . von der Ortspolizeibehörde nicht als ficherheitspolizei

durch Nichtanwendung und den Art. 33 PSIGB. ſowie liche, ſondernals gewerbepolizeiliche Beſtimmung aufs

die VD. vom 3. Juli 1868 durch Anwendung. Das gefaßt und die Erlaubnis nach freiem Ermeſſen,
Rechtsmittel iſt nicht begründet. Der Senat hat in namentlich wegen mangelnden Bedürfniſſes verſagt

dem Urteile vom 17. Februar 1916 (Samml. Bd. 16 werden , ſo wäre dies nicht zuläſſig. Nach der Ueber

S. 13 ; Gew Arch . Bd. 16 S. 57) mit eingehender Be- ſchrift des zweiten Hauptſtüds des PSÓB. „ Ueber

gründung dargelegt, daß ein Muſiter, der ein ſtehendes tretungen in bezug auf öffentliche Ruhe, Drdnung

Gewerbebetreibt, der ortspolizeilichen Erlaubnis nach und Sicherheit“, dem der Art. 33 angehört und der

§ 8 Abſ. 2 der VC. vom 3. Juli 1868 bedarf, wenn ihm entſprechende Art. 64 PSIGB. vom 10. November

er Muſikſtüde an dem Orte ſeiner Niederlaſſung gegen 1861 angehört hat , liegt im Sinne der VD . vom

Bezahlung in öffentlichen Wirtſchaftsräumen aufführen 3. Juli 1868, daß die Erlaubnis nach § 8 Abſ. 2 nur

wil . An dieſer Anſicht hält der Senat feſt. Die verweigert werden darf, wenn die beabſichtigte Muſif
Reichsgewerbeordnung geſtattet in § 1 jedermann den aufführung eine Störung der durch dieſen Abidhnitt
Betrieb eines Gewerbes, ſoweit nicht durch dieſes des Polizeiſtrafgeſeßbuchs geſchüßten Rechtsgüter bes

Geſet Ausnahmen oder Beſchränkungen vorgeſchrieben ſorgen läßt. Warder Beſchwerdeführer, wie er geltend

oder zugelaſſen ſind und ſieht in § 33 b für das Auf- macht, der Anſicht, daß der Stadtmagiſtrat St. bei der

führen von Muſikſtüden in Wirtſchaften durch Muſiker, Verſagung der Erlaubnis zur Beranſtaltung von
die ein ſtehendes Gewerbe betreiben, keine Einſchrän : Konzerten an Wochentagen von einer irrigen Auf

fung vor. Þiernach ſind durch die Einführung der faſſung der VO. vom 3. Juli 1868 ausgehend die

Gewerbeordnung für den Norddeutſchen Bund in Borſchrift des § 8 Abſ. 2 als gewerbepolizeiliche Bes

Bayern die Beſtimmungen der Bayeriſchen Geſekgebung ſtimmung gehandhabt hat, ſo hätte er gegen die abſchlä
beſeitigt worden , die die Zulaſſung zum Gewerbe: gige Verbeſcheidung ſeiner Geſuche bei den dem Stadts

betriebe betreffen. Allein der Art. 33 PStGB. und magiſtrate vorgeſepten Berwaltungsbehörden Abhilfe

der § 8 Abſ. 2 der VD. vom 3. Juli 1868 enthalten ſuchen müſſen. Da er dies unterließ, hätte er von

keine Beſtimmungen über die Zulaſſung zum Gewerbe- dem nicht genehmigten Gewerbebetrieb abſtehen ſollen.

betriebe, ſondern Vorſchriften über die Ausübung des Er war aber nicht berechtigt, an Wochentagen in

Gewerbes, Ausübungsbeſchränkungen. Dies ergibt mit Wirtſchaften Streichmuſił ohne polizeiliche Erlaubnis
Deutlichkeit eine Vergleichung der Vorſchriften in den aufzuführen und iſt für ſeine eigenmächtige Handlungs

$$ 4 bis 7 mit den Vorſchriften in § 8 der VD . vom weiſe von den Vorinſtanzen mit Recht wegen Ueber

3. Juli 1868. Die Verordnung unterſcheidet zwiſchen tretung des Art.33 Abſ.1 PStGB. beſtraft worden .

der Erteilung des diſtriktspolizeilichen Erlaubnisſcheins Seine irrige Anſicht, daß dieſe Vorſchrift und der § 8

für den Betrieb des Muſikgewerbes an öffentlichen Abſ. 2 der VD . vom 3. Juli 1868 mit dem Grund

Orten gegen Bezahlung (84), und der Erteilung der ſaße des § 1 RGewO. im Widerſpruche ſtehen und

ortspolizeilichen Erlaubnis an den einzelnen Orten, deshalb nicht rechtsgültig ſind, betrifft die Bedeutung

in welchen der Berechtigte ſein Gewerbe ausüben will des Strafgeſeßes und kann ihn als Strafrechtsirrtum
(§ 8 Abſ. 2 ). Die $$ 4 bis 7 treffen Anordnungen nicht entſchuldigen. Zutreffend iſt die Annahme der

über die Zulaſſung zum Gewerbebetrieb und beſtimmen, Straftammer, daß für die Anwendung des Art. 33
daß der Erlaubnisſchein von der Diſtriktspolizeibehörde Abſ. 1 PStGB. gleichgültig iſt, ob bei den Muſiks

des Wohnorts des Muſikers auszuſtellen iſt, den Nach- aufführungen des Angeklagten ein höheres Intereſſe

weis genügender Befähigung erfordert, für den Bes der Kunſt obwaltete oder nicht, weil der Art. 33 auf

girt der ausſtellenden Behörde gilt und dem Inhaber alle Arten von Muſitaufführungen anwendbar iſt und
außerdem die Befugnis gibt, auf vorgängige Beſtellung nach Abſ. 3 daſelbſt nur die Übhaltung muſikaliſcher

auch in den unmittelbar angrenzenden Amtsbezirken Vorträge in Wirtſchaftslotalitäten durch hiezu berech

Muſit zu machen . Der § 8 Abſ. 1 ſchreibt vor, daß tigte Muſikgeſellſchaften im Sinne des § 2 der VD.

der Jnhaber eines Erlaubnisſcheins ihn ſtets in Ur: vom 3. Juli 1868 an eine polizeiliche Bewilligung
ſchrift bei ſich zu führen, auf Verlangen dem Aufſichts- nicht gebunden iſt. (Urteil vom 6. Juni 1918, Kev.

perſonale, den örtlichen Polizeiorganen und der Gens Reg . Nr. 173/1918 ) .
Ed.

darmerie vorzuzeigen und den ihm bei der Erteilung

der Erlaubnis auferlegten Bedingungen nachzukommen
II.

hat, er regelt alſo das Verhalten des Berechtigten bei

der Ausübung des Gewerbebetrie
bs

. Dieſe Beſtimmung Beräußerung militäreigener Sachen durch Soldaten :

iſt ſeit der Einführung der Reichsgewerbe
ordnung in welche Feſtſtellungen ſind notwendig, um bei diu Er

Bayern wegen des Wegfalls der diſtriktspolizei
lichen werber Şehlerei nach 8 259 StGB. oder eine andere

Erlaubnis außer Wirtſamkeit geſeßt. Die Bedeutung Straftat annehmen zu fönnen ? Die Strh . verwarf

einer Ausübungsvorſch
rift kommt auch dem § 8 Abſ.2 die Berufung der wegen Behlerei nach § 259 SIOB .
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von dem Scho. verurteilten Angeklagten I. auf Grund

folgender Feſtſtellungen : Die S. hat wiederholt von
Soldaten Militärausrüſtungsgegenſtände , wie Meits

ſtiefel, Schnürſchuhe, Gurten , einen Rudjad und eine

Striegelbürſte gekauft. Dieſe Sachen waren militärs
eigen und als ſolche zum Teil mit Stempelaufdrud

getennzeichnet. Die st . hat danach zu der Annahme

gelangen müſſen, daß die Soldaten nicht berechtigt

waren , ſolche militäreigene Sachen zu verfaufen , und

daß ſie nur auf unrechtmäßige Weiſe in deren Beſit

gelangt ſein konnten ; ſie hat ihres Vorteils wegen

gehandelt. Uuf die Neviſion der K. wurde das Urteil

aufgehoben und die Sache an die Vorinſtanz zurüưs

verwieſen .

Aus den Gründen : Die Feſtſtellungen reichen

nicht aus, um den Tatbeſtand des Vergehens nach

$ 259 des StGB. zu begründen, wenn auch die Strí.

weiterhin den geſamten Tatbeſtand dieſes Paragraphen

wörtlich wiederholt hat ; ſie laſſen nicht prüfen, ob

nicht das BG. bezüglich einzelner Tatbeſtandsmert
male von rechtsirrtümlichen Vorausſegungen ausge.

gangen iſt. § 259 SIGB. erfordert, daßdieverhehlten
Sachen mittels einer ſtrafbaren Handlung erlangt

worden ſind. Die ſtrafbare Vortat braucht zwar nicht

mit den einzelnen in Betracht tommenden Tatbe

ſtandsmerkmalen feſtgeſtellt zu werden ; es genügt ſos

gar wahlweiſe Feſtſtellung. Allein der Tatrichter muß

doch dartun, was er nach ſeiner Ueberzeugung für

nachgewieſen erachtet, um dem RevG . eine Nachprüfuug

zu ermöglichen, ob dem Erwerbe der Sache durch den

Vortäter überhaupt eine ſtrafbare ħandlung, ſei es

Diebſtahl oder eine Unterſchlagung oder eine andere

unter das Strafgeſetz fallende Þandlung zugrunde.

liegt (vgl. RG. Bd. 10 S. 155 ;ObUG . Bd. 12 Š . 319 ;

Olshauſen SIGB. Anm . 7 zu § 259). Die Feſtſtellung,

daß „ die Soldaten nur auf unrechtmäßige Weiſe in

den Beſit der Sachen gelangt ſein fonnten “, reicht

nicht aus, zumaldarausauch nicht entnommen werden

kann, ob der ſtrafbare Erwerb der hehleriſchen Handlung

ſchon vorausgegangen iſt oder ob er etwa mit ihr

zuſammenfällt. Nur im erſten Falle könnte Hehlerei

angenommen werden, während im anderen Falle, wenn

die Aneignung erſt durch den Vertauf der Sachen ge.

ſchah, Teilnahme auf Seite der K. in Betracht täme

(vgl. Olshauſen StGB. Anm . 6 zu § 259 und Anm .

24 b zu § 246, NG Nipr. Bd . 5 S. 616 , Bd . 10

S. 33 ). Bei der noch zu treffenden Feſtſtellung wird

es in der ħauptſache auf den Zeitpunit ankommen,

wann der Haupttäter den Vorſak gefaßt hat, die fremde

Sache ſich anzueignen , und wie er ſeinen Willen der

Ausführung näher gebracht hat. Dies muß nicht mit

der Ausfolgung der Sache an ten Hehler zeitlich zu .

ſammenfallen . Ieber das Bewußtſein der Å. von der

Eigenſchaft der Vortat iſt der neuen Feſtſtellung ents

ſprechend zu entſcheiden . Die Strit. nimmt an, daß

die Angefl. ihres Vorteils wegen bei der Erlangung

der Sachen gehandelt hat. Da aber Tatumſtände

hierfür nicht angeführt ſind, iſt eine Nachprüfung, ob

das Gericht von einer rechtlich fehlerfreien Grundlage

ausgegangen iſt , nicht möglich . Im ſchöffengericht
lichen Urteil, defien tatſächliche Feſtſtellungen ſich die

Strst. angeeignet hat, iſt nur in den Strafzimeſſungs

gründen vermerkt, daß die St. aus Gewinnſucht ge

handelt hat . Dies würde den Vorteil i . S. des S 259

StOB . erſchöpfen ;es würde aber auch jedes perſönliche

Intereſſe des Hehlers, wenn es dem Eigenniz ents

ſpringt, genügen und auch dann angenommen werden

können , daß die K. ihres Vorteils wegen gehandelt

hat, wenn ſie – wie in der mündlichen Verhandlung

vor dem Reviſionsgerichte geltend gemacht wurde

die Sachen annahm , um ſich für ihre Wirtsforderung

bezahlt zu machen (vgl. GoltdArchiv Bd. 65 S. 544 ;

RG , in SIS . Bd . 51 S. 179 ; L3 . 1918 S. 53 und
54 ) .

(Urteil vom 22. Auguſt 1918, Rev.-Reg.
Nr. 2371918 ). Ed .

III.

Berpflichtungzur Bachräumung:Bedeutungeiner Uns

ordnung der Diſtrittsverwaltungsbehörde nadz Art. 175

WG. Prüfung ciner ſolchen Anordnung und der Räu:

mung&pflicht durch das Gericht? Bedeutung eines Irrtum

über die Berpflichtung zu räumen. VerſchiedenerBeginn

der Berjähruug, je nachdem es fid um die Richterfüllung

einer geſeblichen Näumungspflicht oder einerBerpflichtung

handelt, die durch eine vom Augenblide geforderte vor:

forglicheMaßnahme und für eine beſtimmte Zeit auf

erlegt iſt. ÞG. Urt. 48, 74, 88, 100, 105 Abſ. 1 ,

168 ff., 174 , 175 , 206 Abſ. 2 ; StGB. & 67. Das Bes

zirksamt N. erließ am 16. November 1915 „ gemäß

Art. 48 Abſ. 1 , 88, 100, 175 und 206 Abs . 2 WG.“

.nachſtehende Anordnung an den Bürgermeiſter von W.:

„ Der Wipfelbach iſt gemeinſam von allen Pflichtigen

an einem von Ihnen zu beſtimmenden Tage bis långſtens

10. Dezember ju räumen . Die Pflichtigen haben ſich

an dieſem Tage früh 4/28 Uhr verſehen mit Schaufeln,

Senſenund Rechen an der Halteſtelle S. einzufinden.
Dies iſt ihnen zu eröffnen mit dem Beifügen, daß

Nichtbefolgung der vorſtehenden Anordnung mit Geld

bis zu 100 M oder Haft bis zu 14 Tagen beſtraft

wird. “ Der Bürgermeiſter ſekte als Termin zur

Räumung des Bachs den 15. Dez. 1915 vormittags
81/2 Uhr feſt und ließ die Anordnung und den Termin

den Pflichtigen“ rechtzeitig belannt geben. Nur

wenige der Geladenen erſchienen zum Lermine, die
meiſten blieben weg . Dieſe verurteilte die Stk . als

BG. wegen einer Webertretung nach Art. 206 Abſ. 2
WG. Jn dem Urteil iſt ausgeführt : Ueber die Pflicht

jur Räumung des in Frage ſtehenden Grabens ſei

zurzeit bei der Regierung ein Verwaltungsſtreits

verfahren " anhängig ; außerhalb dieſes Verfahrens

habe das Bezirksamt N. in zuſtändiger und zuläſſiger

Weiſe auf Grund der Art. 48 , 100, 175, 206 Abſ. 2 WU.

die Anordnung erlaſſen können, nämlich in Ausübung

ſeines Aufſichtsrechte zur Verhütung der Vermurung

der am Wipfelbach anliegenden Grundſtüde, alſo aus

Rüdjichten des Gemeinwohls . Zur Inſtandhaltung

eines Privatfluſſes oder Baches, die nach Art. 74 W8.

auch die Reinigung und Räumung des Bettes umfaſſe ,

kämen nach dem Art . 100 a. a . D. die Beteiligten d. i .

nach dem Art . 88 die Eigentümer der Grundſtüde in

Betracht, die durch die Inſtandhaltung vor Verſumpfung

oder Vermurung zu ſüßen ſeien . Darüber, ob die

zu reinigende Waſſerſtrede ein Privatfluß oder ein

Privatbach ſei und wen die Mäumungspflicht treffe,

habe die Verwaltungsbehörde zu entſcheiden . In dieſem
Verfahren ſei die Räumungspflicht der Angefl. durch

den unangefochten gebliebenen Beſchluß des Bezirks

amts N. vom 16. Nov. 1915 rechtsträftig feſtgeſtellt

worden . Deshalb und wegen vorſäßlicher Nichtbefolgung

der Anordnung des Bezirksamts ſeien die Angeli.

wegen einer Uebertretung nach dem Art. 206 Abſ. 2

WG . zu verurteilen , da zur Erzwingung des Ge

horſams neben der EinleitungdesOrdnungsverfahrens
gemäß Art. 174 WG. auch die Durchführung des gerichtl.

Verfahrens zuläſſig ſei. Den Reviſionen der Angell.

wurde ſtattgegeben .
Aus den Gründen : Nach Art. 206 Abſ. 2 WG.

wird die liebertretung der von den Diſtriktsverwaltungs

behörden zum Vollzug einzelner Beſtimmungen des

Gefeßes erlaſſenen polizeil. Vorſchriften oder Anord

nungen an Geld bis zu 100 M oder mit Haft bis zu

14 Tagen beſtraft. Zum Vollzuge des Art. 48 (Be

nüßung aller Privatflüſſe und Bäche), des Art. 105

(Inſtandhaltung der Privatflüſſe und -Bäche mit nicht
erheblicher Waſſergefahr) und des Art. 107 Wó.

(Inſtandhaltung uſw. von geſchloſſenen Gewäſſern)

können von den Diſtriktsverwaltungsbehörden die
nach dem gewöhnl. Verlaufe der Dinge erforderl . An

ordnungen entweder an die Algemeinheit oder an

einzelne Perſonen erlaſſen werden. Dieſe Befugnis

der Diſtrittsverwaltungsbehörden iſt erweitert durch
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das ihnen nach Art. 175 WG. eingeräumte Recht, mit

Rüdſicht auf das Gemeinwohl die dem augenbliđI .

Erfordernis entſprechenden vorſorgl. Anordnungen zu

treffen . Darnach ſtehen die nach Art. 48 , 105, 107,

175 erlaſſenen Anordnungen unter dem Strafſchuße

des Art. 206 Abſ. 2 WG. Art.174 geſtattet den Diſtritts

verwaltungsbehörden, die Nichtbefolgung ihrer An

ordnungen und Beſchlüſſe mit Ordnungsſtrafen zu

bedrohen. In den Fällen , in denen die Androhung

von Ordnungsſtrafen oder die Strafeinſchreitung nach

dem Art. 206 Abſ . 2 WG . zuläſſig iſt, hat die Ver

waltungsbehörde die Wahl. Hier hat das Bezirts.

amt die Strafeinſchreitung veranlaßt, ſo daß die

Strafgerichte zuſtändig find. Db Müdſichten des Ge

meinwohls erheiſchen , vorſorgliche, dem augenblidl.

Erfordernis entſprechende Anordnungen zu treffen ,

welcher Art dieſe ſind und ob ſie ihren Zwed erfüllen ,

iſt als Ermeſſensſache ausſchließlich der Zuſtändigkeit

der Diſtriktsverwaltungsbehörden anheimgeſtellt; die

Strafgerichte haben ſich mit dieſen Fragen nicht zu

beſchäftigen . In dem Beſchluſſe des Bezirksamtes iſt

ohne nähere Begründung auf Art . 175 WG . Bezug
genommen ; deshalb darf angenommen werden , daß das

Bezirksamt in der Nichträumung des Wipfelbachs eine

Gefährdung der Allgemeinheit, nicht einzelner Perſonen

erblidte, fonach den Begriff Gemeinwohl “ nicht vers

kannte. Art. 175 verfolgt den Zwed , das Gemeinwohl

augenblidlich bedrohende Zuſtände durch vorſorgliche

Anordnungen zu beſeitigen oder mit anderen Worten :

außerordentliche, das Gemeinwohl bedrohende Zuſtände

ſollen ſofort durch außerordentliche Maßnahmen bes

feitigt werden können. Durch die Anordnungen nach

Art. 175 ſoll und darf der aus den Art. 48, 105, 107 WG.

ſich ergebende Rechte- und Pflichtentreis nicht berührt

werden d . h . durch die Anordnungen nach Art. 175

wird nicht feſtgeſtellt, wer an ſich nach den Art . 48,

105, 107 WG. zur Inſtandhaltung verpflichtet iſt . Für

Entſcheidungen dieſer Fragen iſt das durch die Art. 168 ff.

WG. vorgeſchriebene Berfahren maßgebend. Der De

ſchluß des Bezirksamts vom 16. Nov. 1915 iſt keine Ents

ſcheidung i. S.des Art. 168, ſondern eine einſeitige Ver

fügung des Bezirksamts als Aufſichtsbehörde. Darum iſt

die Anſchauungdes BG.nicht richtig, daß das Bezirksamt

durch den Beſchluß vom 16. Nov. 1915 in zuſtändiger

Weiſe entſcheiden konnte, daß die zu reinigende Strede

ein Privatbach iſt und die Angell. als Eigentümer

nach Art. 88 WG. räumungspflichtig ſind. Das Be

zirksamt hat durch den bezeichneten Beſchluß eine ſolche

Entſcheidung nicht getroffen ; es ſpricht nur aus, daß

der Wipfelbach von allen Pflichtigen zu räumen iſt.

Durch die Bezugnahme auf die Art. 48, 100 neben

175, 206 Abſ.2 Wo.will es zur außerordentl. Räumung

des Wipfelbaches am 15. Dezember 1915 die Perſonen

verpflichten , die an ſich nach dem Art. 100 zur regels

mäßig wiederkehrenden Räumung verbunden ſind.

Db das Bezirksamt mit Recht ſeine Zuſtändigkeit aus

dem Art. 48 WG., der nur die Benüßung eines Privats

fluſſes oder Baches im Auge hat, entnehmen konnte,

tann dahin geſtellt bleiben, da weder den Verwaltungs

noch den Strafaften zu entnehmen iſt, daß die Angell .

durch . Benübung des Baches den das Gemeinwohl

augenbliďlich bedrohenden Zuſtandherbeigeführt hätten.

Offenſichtlich handelt es ſich nurum die Inſtandhaltung

nach dem Art. 105 Abſ.1 WG . Da auch nach dieſer

Geſekesſtelle das Bezirksamt zur Erlaſſung des Be

ſchluſſes zuſtändig war, iſt von dieſem Geſichtspunkt

aus die Rechtsgültigkeit des Beſchluſſes nicht zu be

anſtanden . Das Bezirtsamt hat zwar durch den Bes

ſchluß vom 6. Mai 1914 die Ungefl. und noch andere

Eigentümer von Grundſtüden , darunter auch das

bayer. Kanalärar auf Grund der Art. 100, 88, 74,

105 Abſ. 1 WG. für räumungspflichiig ertlärt ; der

Beſchluß wurde aber von den Beteiligten angefochten ,

da eine Entſcheidung über die Beſchwerde durch die

Regierung noch nicht ergangen iſt , iſt über die

Räumungspflicht verwaltungsrechtlich noch nicht ent

ſchieden . Abgeſehen hievon hat der Strafrichter ſelb

ſtändig zu prüfen , ob die Vorausſekungen für das Vor

handenſein der Straftat d. i . der äußere und der innere

Tatbeſtand gegeben ſind (ObLGSt. Bd . 4 S. 302, Bd.13

S. 352) . Der äußere Tatbeſtand verlangt in den vor:

würfigen Strafſachen die Feſtſtellung, daß die Angefl .

nach den Art. 105 Abſ. 1 , 100 , 88, 74 WG . zur Häumung

äußerlich (objektiv ) verpflichtet ſind, da der Beſchluß deš

Bezirksamts vom 16. Nov. 1915 hievon die Verpflichtung

der Angefl. zur Räumung abhängig gemacht hat .

Nach dieſen Richtungen enthält das Urteil teine feſt

ſtellung, weshalb es aufzuheben war. Das bo. beBG :

gründet den inneren Tatbeſtand nur mit der Feſt

ſtellung, daß die Angefl. vorſäglich die Anordnung

des Bezirksamts nicht befolgt haben. Die Angeli.

verteidigten ſich aber dahin , daß das verwaltungsrechtl.

Verfahren über ihre Räumungspflicht i . S. der Art. 100,

88 , 74 WG . noch ſchwebe und ſie deshalb als inſoweit

Pflichtige vom Bezirksamte durch den Beſchluß vom

16. Nov. 1915 nicht hätten aufgefordertwerden können ,

ſich an den Räumungsarbeiten zu beteiligen . Da nach

dem Art. 74 WG . die Pflicht zur Räumung eines

Privatfluſſes oder Vaches eine öffentlich -rechtliche Ver

pflichtung, ein Jrrtum hierüber aber als ein Jrrtum

über einen Tatumſtand nach dem $ 59 StGB. zu

würdigen iſt,- hätte das BG. das Verteidigungsvors

bringen nach dieſer Richtung prüfen ſollen (ſiehe § 181

Ziff. 4 VollzVorſchr. zum WG. vom 3. Dez. 1907 ). Da

dies nicht geſchehen iſt , mußte das angefochtene Urteil

auch wegen nicht ausreichender Feſtſtellung des inneren

Tatbeſtands aufgehoben werden . Nach dem 8 67 StGB .

beginnt die Verjährung mit dem Tag, an dem die

Handlung begangen iſt, ohne Rüdſicht auf den Zeit

punkt des Eintritts des Erfolges. Die Verjährung

beginnt íonach dann , wenn das ſtrafbare Tun oder

Unterlaſſen ſein Ende erreicht hat. Entſcheidend iſt

dabei, ob die vollendete Tat eine abgeſ loſſene Straf:

tat bildet oder ob das durch die betreffende Tat ver

übte Delikt, wenn auch vollendet, doch als das näm

liche Delitt ſich fortſept, ob ſonach das unterbliebene

Tun an eine beſtimmte Zeit gebunden iſt oder die

Unterlaſſung auch über den Eintritt der Verpflichtung

zum Vandeln hinaus ſtrafbar bleibt (Bd . 8 S. 390,

(393, 394), Bd. 9 S. 157) . Die aus den Art. 100, 88,

74 WG. Fließende Räumungspflicht iſt eine dauernde ;

bei Nichterfüllung dieſer Pflicht beginnt die Verjährung

erſt mit der Beendigung der Räumung. Die den An

gell . durch den Beſchluß vom 16. Nov. 1915 auferlegte

Räumungspflicht beruht nicht auf den bezeichneten

Geſetegſtellen , ſondern auf dem Art. 175 . , der

teine dauernde Verpflichtung ſchafft, ſondern die durch

den Augenblick geforderten vorſorgl . Maßnahmen ges

6 die Räumung an eine beſtimmte Zeit gebunden, mit

deren fruchtloſem Ablauf auch dieſe Räumungspflicht

ihr Ende erreicht hat . Viernach begann die Verjährung

der Uebertretung nach dem Art. 206 Abſ. 2 WG .

mit dem 15. Dez. 1915. (Urteil vom 6. Juni 1918,

Rev. - Reg . Nr . 108, 1918 ) . Ed .

4480

IV .

Wonach beſtimmt fich , welches von zwei Strafgeſeten

das mildere i . S. des § 2 Abſ. 2 SIGB . iſt ? A us

den Gründen : Die Angellagte überſchritt beim

to äußerung den Höchſtpreis um insgeſamt 200 M. Das

Scho . verurteilte ſie deshalb am 24. Mai 1918 wegen

eines vorſäßl . Verg . nach § 6 Abſ. 1 Nr. 1 und Abſ. 2
4. Auguſt 1914

HöchſtPrð. vom unter Annahme mildern
23. März 1916

der Umſtände zur geringſten zuläſſigen Strafe von

200 M. Das BG. ſepte unter Annahme eines Ver

gehens nach § 4 Nr. 2 PreistrVC . vom 8. Mai 1918,
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die inſoweit ſeit 1. Juni 1918 an Stelle des § 6 Abſ. 1 deshalb nicht ausgedehnt, weil er ſonſt zahlen müßte,

Nr. 1 und 2, ſowie Abſ.2 und 3 şöchſtPro . getreten während ihm der Schuldner bei der Geltendmachung

iſt, die Strafe auf 5 M herab, von der Erwägung der übergegangenen Forderung die ihr anhaftende

ausgehend , daß § 4 Nr. 2 VD. vom 8. Mai 1918 Zahlungsfriſt entgegenhalten könnte. Gerade dieſer

gegenüber den Strafbeſtimmungen des HöchſtPro . das Bidigkeitsgrund aber fällt hier weg , weil ein Müdgriff

mildere Geſetz ſei . Der Staatsanwalt bekämpft dieſe nicht mehr ſtattzufinden hat, die Zahlung oder ſonſtige

Rechtsauffaſſung; er meint, bet Anwendung des § 2 Befreiung vielmehr das Rechtsverhältnis zwiſchen den

Abſ. 2 StBG. ſeien ohne Müdſicht auf den abzuurtei- beiden Streitsteilen endgültig erledigt. Auch der

lenden Straffad die beiden Strafgeſeße miteinander Schikaneeinwand ($ 226 BGB.) , iſt nicht berechtigt.

zu vergleichen; es ſei dann feſtzuſtellen, welches Straf:
Der Kläger hat gerade wegen der Kriegszeit und der

geſetz im allgemeinen das mildere Geſeß fet und aus Ungewißheit aller Verhältniſſe ein Recht, alsbald die

ihm hierauf die Strafe für den Einzelfall zu finden .
Haftungsfrage zur Erledigung zu bringen. Beſonders

DieſerAnſchauung kann nicht beigepflichtet werden die ausdrüdliche Berweigerung der Baftungsentlaſſung

Die Borſchrift in § 2 Abſ. 2 Stov. iſt zugunſten des durch den Gläubiger zeigt deutlich, daß dieſer durchaus

Angell . erlaſſen ; er foll die Strafe nach dem Straf. ernſtlich mit der Inanſpruchnahme des Klägers rechnet.

geſek erhalten, bei dem er, wie Dlshauſen in N. 17 Die 5°% igen Verzugszinſen für die Stundung find

zu § 2 Abſ. 2 a . a. D. ausführt, am beſten wegkommt, auch nicht ſo geringfügig, daß fie gar nicht in Betracht

m. a. W .: nicht die abſtrakte Vergleichung der Straf- tämen , wenn man ſie mit dem Zinsrüdſtand von

gefege, ſondern die Rüdſicht auf den Einzelfall iſt maß : 1573 M (ſelbſtverſtändlich nicht mit dem ganzen Hy
gebend (NO . Bd. 33 S. 187; Bd. 43 Š. 125) ; in pothettapital) vergleicht.' (Urt. vom 11. Ott. 1918,

leßterem Urteile heißt es : „Es iſt zu unterſuchen , ob L 137/18 I) . N.

nach der Geſtaltung des Einzelfals die Bage des

Beſchuldigten günſtiger ſein würde, wenn das neue

Gefeß bereits z. Zt. der Tat gegolten hätte “ (f. auch

DbOX. Bd. 2 S. 17 und 74 ). Während nach dem

HöchſtPro . bei Annahme mildernder Umſtände die
Berwaltungsgerichtshof.

geringſte zuläſſige Strafe eine Geldſtrafe von 200 M Ruhegehaltsanſprüche eines zurDienftentlaſſung ver:
wäre, iſt ſie nach der VO. vom 8. Mai 1918 eine ſolche urteilten Gemeindebeamten .") GemBG . Art. 26 ubj. 1 ,

von 3 M. Hier iſt demnach lektere VO. das mildeſte rrh. GemD. Art. 167 Abſ.1,BG. Art. 110. Die Diſziplinar

Gefeß. ( Urteil vom 7. September 1918, Rev Reg. tammerfür nichtrichterliche Beamte hat den Magiſtrats

Nr. 281/1918) .
Ed.

ratsſekretär f. wegen eines fortgeſeşten Vergehens

zur Dienſtentlaſſung verurteilt, dabei aber beſtimmt,

daß ihm von ſeiner Entlaſſung an auf Lebenszeit als

Unterhaltsbeitrag / des Ruhegehaltes zu gewähren

Oberlandesgericht München. ſind, den er anzuſprechen hätte, wenn er im Zeitpunkte

der Entlaſſung in den Huheſtand verſeßt würde ; den

Schuldbefreiung und Zahlungsfriſt. Bei der Aus
Hinterbliebenen wurde der Unſpruch auf Verſorgung

einanderſeßung der allgemeinen Gütergemeinſchaft vers ganz und ohne Zeitbeſchränkung vorbehalten . Die

einbarten geſchiedene Ehegatten die Üeberlaſſung der Forderung des F. auf Zahlung ſeines vollen Ruhe

gemeinſamen Anweſen zum Aletneigentum der Frau gehalts nach dem Penſionsſtatut der Stadt B. wurde

gegen deren Zuſicherung, den Mann von den ein vom Stadtmagiſtrat B. abgelehnt. Megierung und

getragenen Schulden zu befreien . Da ſie mit den VOH. haben dies gebilligt.

Bypothefzinſen rüdſtändig blieb, klagte der Mann auf Aus den Gründen: Zur Verbeſcheidung der
Defreiung. Die Bellagte berief ſich auf die ihr vom rechtzeitig eingelegten Beſchwerde iſt der Bob. gemäß

Gläubiger unter ausdrüdlicher Miterſtređung auf den Art. 8 Ziff. 31 BOHU. zuſtändig. Die Beſchwerdebegrüns

nicht zugezogenen Kläger gewährte Zahlungsfriſt, | dung gehtvonArt. 26 65.1 GemBG.vom 15. Juli 1916

jedoch erfolglos. aus, wonach weitergehende Rechte und Befugniſſe, die

Aus den Gründen : Die Bellagte hält die den beim Jnkrafttreten des Gefeßes im Dienſte be

beiden völlig verſchiedenen Begriffe der Schuldbes findi. Gemeindebeamten für ſich und ihre Hinterblies

freiung“ und des bloßen „Schußes vor Inanſpruch. benen nach dem bisherigen Rechte zuſtanden , unberührt

nahme“ nicht genügend auseinander. Die Schuldbes bleiben . Hieraus folgt allerdings, daß Rechte, welche
freiung beſteht in der endgültigen Erledigung des Gemeindebeamten etwa auf Grund von gemeindi.

Schuldverhältniſſes für den zu Befreienden, ſei es durch Benſionsſtatuten gewährt wurden, aufrecht erhalten

Befriedigung des Gläubigers, ſei es durch perbei werden ſollen , auch wenn ſie nach dem neuen Geſeke

führungeiner Schuldentlaſſung, die regelmäßig durch nicht oder in geringerem Maße zugeſtanden werden.

anderweitige Beiſtungen des zurBefreiung Berpflichteten Art. 26 Abſ. 1 iſt alſo eine Uebergangsbeſtimmung und

ausgeglichen wird . Das iſt allgemein anertannt, wenn will den Beſitzſtand der Gemeindebeamten wahren.

auch das BGB. eine Begriffsbeſtimmung der Befreiung Dieſe Begünſtigung kommt aber Beamten nicht

nicht enthält. Dagegen bedeutet der Schuß vor Vers zu, denen durch Urteil ihre bisher erworbenen Rechte

klagung oder vor Jnanſpruchnahme lediglich die Pflicht, entzogen worden ſind. Denn damit fallen nicht nur

durch irgendwelche Mittel dafür zu ſorgen , daß dieſe die nach dem GemBG. ſondern auch die vor Jnkraft
Rechtshandlungen gegen den zu Befreienden unter- treten erworbenen Rechte weg. Durch das Diſziplinar

bleiben. Das kann insbeſondere auch durch Erwirkung urteil wurde F.zur Strafe entlaſſen. Gemäß Art . 167 Abſ.1

einer für den zu Befreienden mitgeltenden Stundung rrh. Gemo. in der Faſſung des GemBO . findet auf höhere
geſchehen . Der Unterſchied zeigt ſich insbeſondere bei Gemeindebeamte, die Unwiderruflichkeit erlangt haben,

derGegenüberſtellungvon 8 738 und 415 Abſ . 3 BGB. das Dienſtſtrafrecht des BG. vom 16. Auguſt 1908

(OLGRſpr. 4 , 227 ; JW . 1908, 713) . Da hier der Vers entſprechend Anwendung. Nach Art. 110 Abi. 1 dieſes

gleich den Ausdruct Defreiung “ gebraucht, muß die lepteren Gefeßes hat Dienſtentlaſſung den Berluſt des

Beflagte beweiſen, daß dies nicht wörtlich zu nehmen Titels und der Dienſtabzeichen ſowie des Anſpruchs
iſt, ſondern bloßen Klageſchuß bedeuten ſoll. Dieſer auf Dienſteinkommen ,Ruhegehalt und Hinterbliebenen

Beweis iſt der Beflagten nicht gelungen (wird näher verſorgung von Rechts wegen zur Folge ; der Ver

ausgeführt ). Unbehelflich iſt der ginweis der Bes luſt des Anſpruchs auf Auhegehalt tritt alſo ohne

klagten auf die Entſcheidung des no. hinſichtlich der weiteres ein und ohne daß dies im Urteil ausdrüd

Wirkung der Zahlungsfriſt auf den Bürgen in JW.

1918 S.512. Dort wird dieſe Wirkung auf den Bürgen 1) Vgl . Die Anm. auf 6. 363 der vor. Nummer. E.
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5. Drt . 1916

15. Nov. 1917

lich ausgeſprochen werden muß. Der Beſchwerdeführer erſeßt unter Grhöhung der Göchſtpreiſe die VD .gleichenVO

glaubt nun allerdings die Meinung vertreten zu Betreffs vom 6. Nov. 1917 (MOBI. ' S. 1014).

fönnen , daß der Ruhegehalt nur dann zu Berluſt gehe, 3. BO. über Kartoffeln vom 30. Ott. 1918 (RGBI.
wenn der Beamte ein Vergehen begangen habe, das S. 1281) :Einſchränkung dernach derVO . vom 2. Sept.
ſeine penſionsloſe Entlaſſung zur Folge habe , und 1918 (ÅGBI. S. 1095) zuläſſigen Verwendung von

meint, daß dies für ihn nicht zutreffe, weil ihm im Startoffeln zur Branntweinerzeugung und zum Füttern .

Urteil ein Unterhaltsbeitrag von 8 des Ruhegehalts

zugeſprochen worden ſei. Nachdem das Urteil rechts
4. Vorſchriften für Zuder.

träftig iſt und auch dieſer ûnterhaltsbeitrag ohne a ) VD. vom 30. Sept. 1918 (ROBI. S. 1217) :

weiteres vom Magiſtrat B. feſtgeſeßt und bewilligt
Feſtſeßung der Preiſe der verſchiedenen Zuderarten

worden iſt, muß dahin geſtellt bleiben, ob die Diſsi- für das neue Wirtſchaftsjahr.

plinarkammer Art. 110 Abſ. 2 des Staatsbeamtengeſebes b) Bef. vom 30. Sept. 1918 (RGBI. S. 1218 ) :

auf einen Gemeindebeamten anwenden tonnte, obgleich Aenderung der Ausführungsbeſt. vom 18. Dkt. 1917

dieſes Gefeß auf Gemeindebeamte nur entſprechend, zu der VD . über den Verkehr mit Zuder (NOBI. S.924 )

alſo nur inſoweit anzuwenden iſt, als dies nach der zweds Anwendbarkeit auf das neue Wirtſchaftsjahr.

Natur der Verhältniſſe möglich iſt d . h . als nicht die 5. VO. über die Preiſe für Margarine vom 11. Sept.

beſonderen Rechtsverhältniſſe dieſer Beamten entgegens 1918 (RGBI. S. 1109). Sie ſeßt die Beträge feſt, die

ſtehen. Eskann der Beſchwerde auch zugegeben werden, beim Weiterverkauf von Margarine von dem Moms

daß der Unterhaltsbeitrag i . S. des Art. 110 Abſ. 2 munalverband oder der Gemeinde, an welche die

nichts anderes iſt als eine geminderte Penſion (vgl. Margarine geliefert wird, ferner im Groß- und Alein
Reindl, BO. S. 524 ). Allein dies ändert nichts an

handel dem Řerſtellerpreiſe zugeſchlagen werden dürfen .
dem ümſtande, daß durch die Dienſtentlaſſung alle

Muhegehaltsanſprüche, alſo auch ſolche, die ich auf
6.VO. über Kunſthonig vom 8. Nov. 1918 (ROBI.

Gemeindefaßungen ſtüken, gemäß Art. 110 Ábſ. 1
S. 1295 ). Die ħöchſtpreiſe für Kunſthonig werden

BG. mit Art. 167 Abſ. 1 der rrh. GemD. von Rechts
erhöht.

wegen aufgehoben werden und daß nach Art. 110 7. BD. über Suđerrübenſamen vom 15. Dkt. 1918

Abſ. 2 nur dann, wenn beſondere Umſtände eine
(NOBI. S. 1239) : Gleichfalls Erhöhung der Höchſt

mildere Beurteilung zulaſſen, das Diſziplinargericht
preiſe.

einen ſolchen Unterhaltsbeitrag zuſprechen tann , ſo 8. VO. über den şandel mit Gemüſeſämereien

nach einem entlaſſenen Beamten keineswegs ein ver vom 19. Oktober 1918 (ROBI. S. 1255). JhrenJnhalt

folgbarer Rechtsanſpruch auf teilweiſe Benſion zus bildet im weſentlichen die Ausdehnung der VD. über

ſteht, ſondern es nur dem Ermeſſen des Diſziplinars den pandel mit Sämereien vom 15. Nov. 1916 (NOBI.

gerichts anheimgeſtellt iſt, ob es einen Teil des er- S. 1277) auf Gemüſeſämereien aller Art.

dienten Ruhegehalts zuſprechen will oder nicht. Dem- 9. VO. vom 4. Dkt. 1918 zur Abänderung der

nach ſchließt die Anwendung des Art. 110 Abſ. 2

keineswegs die aus der Dienſtentlaſſung ſich ergebenden
VO. über zuckerhaltige Futtermittel vom

Folgen aus, ſondern ſtellt ſich als eine aus Billig
(NOBI. S. 1114 )

(MOBI. S. 2129). Die Aenderungen bes

feitserwägungen entſpringende, dem gerichtl. Ermeſſen
(RUBI. S. 1047)

anheimgegebene Abmilderung der verfügtenDiſziplinar
treffen in der Hauptſache die Preiſe für juderhaltige

ſtrafe dar, die außerdem nur nach Art. 110 A6.3
Futtermittel.

im Wege eines Aø . Onadenaktes ſtattfinden kann. Dabei

wird im Geſepe dem Gerichte das Recht zugeſtanden , die
II. Sonſtige Boridriften.

Höhe des Unterhaltsbeitrags nach ſeinem Ermeſſen 1. BD. über Beſenginſter vom17. Oktober 1918

feſtzuſtellen. Hiedurch wird jedoch dem betreffenden (ROBI. S. 1247) .

Beamten nur ein Rechtsanſpruch auf den vom Diſzi 81 ermächtigt die Neffel-Anbau - Geſellſchaft m . b..
plinargericht feſtgeſeßten Ruhegehaltsteil zuerkannt,

inBerlin zur Überntungder Stengel des Beſenginſters,
aber nicht mehr, insbeſondere nicht die Möglichkeit, ſofern dieſe nicht durch den Eigentümer oder den
ſeine infolge der Dienſtentlaſſung verlorenen weiter

ſonſtigen Nußungsberechtigten binnen einerihm gefekten
gehenden Penſionsrechte auf dem Rechtsweg in An Friſt erfolgt. Nach § 2 iſt jeder Grundſtüdsbeſiker
ſpruch zu nehmen. Es kann alſo in dieſen Fällen auch

verpflichtet, das Betreten und Befahren ſeines Grund
nicht auf die aus dem gemeindlichen Penſionsſtatute

ſtüds den Beauftragten der Neſſel-Anbau-Geſellſchaft
ſich ergebenden weitergehenden Rechtsanſprüche zurüd

zur Feſtſtellung des Vorhandenſeins und zur Aberntung
gegriffen werden.(Beſchl. des II. S. vom 21. Juni 1918,
Nr. 17 II/ 18) .

von Beſenginſter zu geſtatten ſowie die zur Trođnung
E.

des Beſenginſters erforderlichen Pläße zur Verfügung

zu ſtellen. Beſiber von abgeerntetem Beſenginſter ſind

nach § 4 verpflichtet, ihn der Nefiel-Anbau-Geſellſchaft

zum Kaufe anzubieten, auf ihr Verlangen an die von

ihr angebene Stelle zu verladen und bis zur Ber

ladung aufzubewahren ſowie pfleglich zu behandeln.

Bunde & rat & verordnungen ftrafrechtlichen Inhalt8 ') Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verpflichtungen werden

(Zeitraum vom 6. Sept. bis 9. Nov. 1918 ).
nach § 11 beſtraft. Ebenſo wird hiernach beſtraft,

wer ohne die nach § 9 erforderliche Zulaſſung Beſen

I. Vorſchriften zur Sicherung der Volls- ginſter gewerbsmäßig zur Faſergewinnung aufſchließt.

ernåhrung.

1. BD. zur Aenderung der VO . vom 19. Okt. 1917
2. Vorſchriften für Papier.

über die Regelung des Fleiſchverbrauchs und den a) Bet. über Druđpapier vom 17. Sept. 1918
Handel mit Schweinen vom 26. Sept. 1918 (ROBI .

(NGBI. S. 1111 ) . Nach § 1 hat die Kriegswirtſchafts
Š. 1117) : Neuregelung der Anrechnung von Fleiſch ſtelle für das deutſche Zeitungsgewerbe auch für das
aus Hausſchlachtungen, Wildbret und Hühnern auf

4. Vierteljahr 1918 nach den dort aufgeſtellten allge
die Fleiſchkarten der Selbſtverſorger. meinen Grundſäßen die Druđpapiermengen zu be

2. VO . über Höchſtpreiſe fürþafernährmittel und ſtimmen , die Verleger und Druder von Zeitungen,

Teigwaren vom 27. Oft. 1918 (ROBI. S. 1277) . Sie Drucwerken, Muſikalien, Zeitſchriften und ſonſtigen

periodiſch erſcheinenden Drudſchriften beziehen und

1 ) Beßter Bericht S. 329 dieſer Zeitſchrift. verbrauchen dürfen . Bezug, Verbrauch, Verkauf und

1. 6.101
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Lieferung entgegen den Beſtimmungen der genannten kehrs mit Aeßalfalien und Soda wird auf die Mege

Kriegswirtſchaftsſtelle werden nach § 2 beſtraft. lung ihres Verbrauchs ausgedehnt.

b) VD . über Beſchaffung von Papierholz für c) Bet. vom 25. Okt. 1918 (NOBI. S. 1277) :

Zeitungsdruckpapier v. 17. Okt. 1918 (NOBI. Š . 1242 ). Aenderung der AusſBeſt.vom 18.Dez. 1917 (ROBI.
Die SS 1 ff. regeln die Aufbringung des nötigen Papier S. 1117) zu der VD. über Aeßalkalien und Soda vom

holzes zur Verſorgung der Tageszeitungen mit Dru &- 16. Dkt. 1917 (ROBI. S. 902) dahin, daß die Vers

papier für die Zeit vom 1. Nov. 1918 bis 30. Sept. wendung von Aeßalfalien, Soda und Pottaſche ſchlecht
1919. Nach 87 haben die Befiger von Zellſtoft: hin von der Genehmigung der Zentralſtelle für Aefs

fabriken, Folzſchleifereien und Druđpapierfabriken auf alfalien und Soda in Berlin abhängig iſt.

Aufforderung der Reichsſtelle für Papierholz periodiſch 5. VO . über Aenderung der VD. über die Höchſt

Anzeige über ihre Papierholzbeſtände, deren Verar- preiſe für Petroleum und die Verteilung der Petroleum
beitung und die Erzeugniſſe daraus zu erſtatten . Ver- beſtände vom 17. Oft. 1918 (NGWI. S. 1240 ). Die

ſäumung der Anzeige und wiſſentlich unrichtige oder Aenderungen beſtehen in der Erhöhung der Höchſt
unvollſtändige Angaben werden nach § 15 beſtraft. preiſe und der Ermächtigung des Reichskanzlers zur

Dieſe Vorſchrift bedroht auch mit Strafe, wenn Bes abweichenden Feſtſeßung der Preiſe .

fißer von Unternehmungen der bezeichneten Art ent
6. Borſchriften wegen der Wohnungsnot .

gegen einer Anordnung der Reichsſtelle für Papier

holz (88) ohne deren Genehmigung eine Veränderung a) VO . vom 23. Sept. 1918 (ROBI. S. 1135 ). Sie

an ihren angezeigten Beſtänden vornehmen oder Er- ändert die BD. zum Schuße der Mieter vom 26. Juli

jeugniſſe, die ſie aus dem von der Reichsſtelle zuge
1917 (ROBI. S. 659, 834 ) und fügt ihr unter anderem

wieſenen Papierholz oder ihren eigenen Papierholz- eine ſtrafrechtliche Vorſchrift ein . In ihrer neuen

vorräten nach der Weiſung der Reichsſtelle zweđs Faſſung iſt die VO. zum Schuße der Mieter S. 1140

Gewinnung von Zeitungsbrudpapier hergeſtellt haben , des ROBI. veröffentlicht. Die ſtrafrechtliche Vorſchrift

nicht an die von der Reichsſtelle bezeichneten Stellen enthalten § 5 Abſ.1 Nr. 1 und § 15 der VO . in der

liefern (S8 9 und 11 ). Auch Zuwiderhandlungen gegen neuen Faſſung. Nach § 5 fann die Landw . Zentral

die Ausführungsvorſchriften des Reichsfanglers (s 14) behörde, wenn ſich im Bezirfe einer Gemeindebehörde,

ſind in § 15 unter Strafe geſtellt.
in dem ein Einigungsamt errichtet iſt, ein beſonders

ſtarfer Mangel an Wohnungen geltend macht, die Ge

3. Borſchriften für Tabat. meindebehörde zu der Anordnung ermächtigen oder

a) VO. vom 19. Sept. 1918 (NGBI. S. 1116) . verpflichten , daß ihr die Vermieter von Wohnräumen

Sie dehnt die Vorſchriften der vo. über Rohtabak Anzeige zu erſtatten haben, wenn eine ſeit dem 1. Juni

vom 10. Dkt. 1916 (ROBI. S. 1145) auf Gipfel- und
1917 dauernd oder zeitweiſe vermietete Wohnung an

Seitentriebe ſowie Strünfe des Tabats aus.
einen neuen Mieter zu einem höheren Mietzins als

b) VD. vom 24. Dkt. 1918 (ROBI. S. 1259) : an den leßten Mieter vermietet wird. Unterlaſſung

Weitere Aenderung der VO. über Rohtabat v . 10. Dit . der Anzeige und wiſſentlich unrichtige oder unvoll

1916 und zwar hinſichtlich der in § 6 feſtgeſepten
ſtändige Angaben werden nach § 15 beſtraft.

Richtpreiſe. b ) VD. über Maßnahmen gegen Wohnungsmangel

c) Bek. vom 24. Sept. 1918 (ROBI. S. 1151 ) . vom 23. Sept. 1918 (ROBI. S. 1143) . Nach § 1 lann

Sie ſchränkt die in § 1 der Ausführungsbeſtimmungen die Landeszentralbehörde, wenn ſich im Bezirk einer

vom 10. Dkt. 1916 zu der genannten VO. über Roh Gemeindebehörde, in dem ein Einigungsamt errichtet

tabat vorgeſehene Befreiung von der Beſchlagnahme iſt, ein beſonders ſtarfer Mangel an Wohnungen

und Anzeigepflicht ein. geltend macht, die Gemeindebehörde ermächtigen, zu

d) Bei. vom 10. Olt. 1918 (ROBI. S. 1233 ). Sie unterſagen, daß ohne ihre Zuſtimmung Gebäude oder

ändert ebenfalls die unter c) bezeichneten Ausführungs Teile von Gebäuden abgebrochen oder Räume, die

beſtimmungen und zwar die Vorſchriften in g ' 3 über bis zum 10. Ott. 1918 zu Wohnzweden beſtimmt oder

die Verarbeitung von Tabat nach den Weiſungen der benüßt waren, zu anderen Zweden verwendet werden,

Deutſchen Zentrale für Ariegslieferungen von Tabak- ferner anzuordnen , daß der Verfügungsberechtigte An

erzeugniſſen , Siß Minden in Weſtfalen . zeige zu erſtatten hat , ſobald eine Wohnung oder

e) Bek. vom 8. Nov. 1918 (ROBI. S. 1296) . Sie Fabrits, Lagers, Werfſtättens, Dienſt-, Geſchäfts- oder

regelt den Preis für gegorenen deutſchen Tabat ſowie ſonſtige Räume unbenugt ſind, ſowie über die unbe

für verarbeitungsreiſe Grumpen und aufgetrocnete,
mußten Wohnungen und Räume dem Beauftragten der

nicht gegorene Seiten- und Gipfeltriebe aus dem Ernte- Gemeindebehörde Auskunft zu erteilen und ihre Be

jahr 1918 .
ſichtigung ihm zu geſtatten hat . Bei außergewöhn

f) Bek. vom 1. Ort. 1918 (RGBI. S. 1225 ): Er lichen Mißſtänden infolge ſtarten Wohnungsmangels

gänzung der Ausführungsbeſtimmungen zu der VO . fann die Landeszentralbehörde die Gemeindebehörde

vom 20. Okt. 1917 über Zigarettentabat dahin, daß auch zu anderen Anordnungen ermächtigen . Alle dieſe

Zigarettentabat nur entſprechend den Weiſungen der Anordnungen der Gemeindebehörde ſind in § 10 unter

Deutſchen Zentrale für Kriegslieferungen von Tabat- Straſſchuß geſtellt .

erzeugniſſen, Siß Minden in Weſtfalen, verarbeitet 7. VO . über die wirtſchaftliche Demobilmachung

werden darf. vom 7. Nov. 1918 (NGBI. S. 1292) . Sie ſieht An

g) Bef. vom 27. Oft. 1918 (ROBI. S. 1280) : ordnungen des Reichskanzlers gegen Störungen des

Aenderung der Vorſchriften über die höchſte zuläſſige Wirtſchaftslebens infolge der wirtſchaftlichen Demobil

Menge Zigarettenrohtabak, die in den einzelnen Be machung und eine Reihe von Demobilmachungs

trieben verarbeitet werden darf.
organen (Staatskommiſſar für Demobilmachung, De

mobilmachungsfommiſſare und Demobilmachungsauss

4. Vorſchriften für Nepalfalien und Soda . ſchüſſe) vor. Zuwiderhandlungen gegen die nach der

a ) Bek. vom 14. Sept. 1918 (NOBI . S. 1110) . Sie VO. vom Reichskanzler oder den Demobilmachungs

feßt die VO. über Höchſtpreiſe für Soda vom 20. Mai organen erlaſſenen Anordnungen werden nach § 6

1916 (NOBI. S. 417) außer Kraft.
beſtraft.

b ) VO . vom 19. Sept. 1918 (ROBI. S. 1115) . Die

Ermächtigung des Reichskanzlers in der Vo. vom Verantwortl . Herausgeber i . V.: E. Edert, I. Staats

16. Oft. 1917 (ROBI. S. 902) zur Regelung des Ver anwalt im Miniſterium der Juſtiz.

Eigentum von J. Schweißer Verlag (Arthur Sellier) München, Berlin und Leipzig.

Druď von Dr. F. $. Datterer & Cie. (Jnh. Arthur Sellier ) München und Freiſing.
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